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Inhalts -Verzeichniſ

der

Protokolle des Verwaltungsraths.

Siebzigſte bis einſchließlich Neunzigſte Sigung.

-

Siebzigſte Sigung vom 5ten Januar 1850.

Freiherr von lepel und Präſident Vollpracht ſind behindert, an der nächſten Sigung des Verwal :,

tungsrathe Theil zu nehmen. Wahlvollziehungs-Verordnung für Koburg - Gotha . Schreiben

des Staatsminiſters von Düesberg wegen Nichttheilnahme der Sächſiſchen Mitglieder an den

Sißungen des Bundes-Schiedsgericht vom 19 ten , 20 ften und 21 ſten Dezember pr. – Schreiben

des Staatsminiſters von Beuſt d . d. Dresden 18ten Dezember pr. – Bevollmächtigung des

Dr. Liebe Seitens der Fürſtin zu Waldeck und Pyrmont. Waldeckſches Regierungs-Blatt, betref=

fend die Wahlen, und das Interim vom 30ſten September pr. - Oldenburgs Beitritt zum Interim .

Oldenburgſches Geſeßblatt. Zurücknahme der Vollmacht des Schaumburg - Lippeſchen Bevoll

mächtigten u . Karlow a.– Stand der Verhandlung mit Hohenzollern . 20. von Wed herlin .

uc . von Billing . Badiſcher Antrag auf Vermehrung der Mitglieder des Bundes -Schiedsgerichts.

- Wegen Modififation des Verfaſſungs -Entwurfs. — Beſondere Sißungen der Verfaſſungs-Kom

miſſion Bemerkung des Oldenburgiſchen Bevollmächtigten über die unterbliebene Veröffentlichung

der Verhandlungen des Verwaltungsrathes. Entgegnung hierauf Seitens des Staatørathe

Seebed und des Vorſißenden .

- -

Ein und Siebzigſte Sißung vom 8ten Januar 1850..

Dr. Helwing überreicht ſeine Vollmacht als Schaumburg - Lippeſcher Vertreter und nimmt ſeinen Siß

im Verwaltungsrath ein . Die Anſchluß - Angelegenheit Hohenzollerns. Der Bericht der

Verfaſſungs - Rommiſſion wegen des unverändert beizubehaltenden oder zu modificirenden Ver

faſſungo - Entwurfs ſoll mit Nächſtem erſtattet werden . -- Der Bericht über die Medlenburgſche

Verfaſſungs -Angelegenheit ſoll in der nächſten Sißung vorgelegt werden. — Prolongation ves Wahl

termins bis zum 15ten Februar c. für Hamburg. — Bemerkungen des Hamburgiſchen Bevollmächtigten,

die Beſtimmungen der Verfaſſung betreffend.

= -

Zwei und Siebzigſte Sißung vom 11ten Januar 1850.

Vertretung des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten durch Freiherrn von Meyſenbug. Bau

Pläne der Martinskirche in Erfurt a . - Uebernahme der Einrichtung der Büreaur zc . Seitens deruc u

Preußiſchen Regierung. Protokolle der Bundes - Kommiſſion. Erklärung des Vorſißenden

in der Thurn und Tariſchen Poſt- und in der Mecklenburgſchen Verfaſſungs - Angelegenheit.

Schreiben des Staats - Miniſters von Düesberg wegen Eintritts der neuen Bundes- Schiedsrichter

( u . Eigenbrodt und Dr. Jordan ). – Bericht des 2. Jordan in der Marine - Angelegenheit.

Vortrag des Protokollführers, betreffend die Protokollführung in den Vor - Konferenzen ze .



IV
Inhalts - Verzeichniſ der Protokolle des Verwaltungsraths.

Prolongation des Termins für die Wahlen in Schwarzburg - Sondershauſen . Vortrag des

Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten in der Verfaſſungs - Streitſache. Erklärung des

Vorſißenden und Beſchluß des Verwaltungsraths in dieſer Angelegenheit. Bemerkungen des

Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten in obiger Sadie. Der Antrag des Kurheffiſchen

Bevollmächtigten den 1ſten März cr. als Tag der Eröffnung des Parlaments in Erfurt feſtzuſeßen “

geht an die Verfaſſungs -Kommiſſion. – Oldenburgſdes Geſeßblatt. – Vortrag des Dr. Liebe.

in der Mecklenburgichen Verfaſſungs - Angelegenheit. Anlagen, dieſe Angelegenheit betreffend.

Drei und Siebzigſte Sißung vom 18ten Januar 1850.

Geſeß-Entwurf über die Einrichtung des Reichsgerichts. Ein ferneres Schreiben des Bundes Schiede

gerichts, betreffend das Reichsgericht. — Schreiben des Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten ,

betreffend die Bentindſche Reklamations -Angelegenheit wegen der Herrſchaft Kniphauſen .

Bemerkung des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten in dieſer Angelegenheit . Pro

tokolle der Bundes - Kommiſſion ( Ste bis 12te Sißung ) . – Erklärung des Vorſißenden wegen des-

Verfahrens der Bundes- Kommiſſion gegenüber dem Däniſchen Bevollmächtigten . Erklärung des

Verwaltungsraths, daß er gegen Einholung einer Vollmacht für die Preußiſche Regierung wegen

der Friedensunterhandlungen mit Dänemarf nichtó zu erinnern habe . Proteſte der 4 Königreiche

als Anlagen. — Dieſelben gehen an die Verfaſſungs -Kommiſſion. Vorfrage des Großherzoglich

Helſiſden Bevollmächtigten , bezüglich der Wahlliſten . Entſcheidung des Verwaltungsraths.

Erklärung des Staatsraths Seebed , daß die Regierung von Reuß i . L. bei der Central- Bundes

Kommiſſion nid ) t vertreten ſei. Vortrag des Mecklenburg - Strelitiſchen Bevollmächtigten , be

treffend die Medlenburgſche Verfaſſungsfrage (5te Anlage des Protokols). Wegen der von

Preußen vorgeſchlagenen Modifikationen zum Reichs-Verfaſſungs -Entwurf. - Der 20ſte März als

vorläufig angenommener Termin für den Zuſammentritt des Erfurter Parlaments . Ausſeßung

der Berathung über Vermelrung der Bundes -Schiedsrichter. - Veröffentlichung des Statuts x . in-

Lippe . - Oldenburgſe Verordnung wegen der Herrſchaft Kniphauſen. – Vorfrage des Schaums

burg - Lippeſchen Bevollmächtigten, bezüglich der Wahlen .

Vier und Siebzigſte Sigung vom 22ſten Januar 1850.

Ueberſicht der bei dem Bundes - Schiedsgericht anhängigen Streitſachen (bis Ende 1849 ). Protokolle

der Bundes - Rommiſſion ( 13te bis inclusive 17te Sizung). Thurn- und Tariſde Poſt- Ange

legenheit Wegen des von Streliß bei der Bundes - Kommiſſion eingereichten Antrages auf Er:

laffung eines Inhibitorii gegen Schwerin. Vortrag des Mecklenburg - Schwerinſchen Bevoll

mächtigten in der Verfaſſungs - Angelegenheit. Vortrag des Großherzoglich Heſſiſchen Bevoll

mächtigten , betreffend das Reichsgericht. – Schaumburg-Lippeſche Wahl - Verordnung.

Fünf und Siebzigſte Sißung vom 25ſten Januar 1850.

Bericht des Referenten Dr. Liebe , in der Medienburgſchen Verfaſſungs - Angelegenheit (Klage Schwerin's

in Frankfurt). Entgegnung des Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten. Der Medlen

burg - Strelißiſche Bevollmächtigte behält ſich ſeine Gegen- Erklärung vor . - Disfuffion (woran die

beiden Medlenburgſchen Bevollmächtigten nicht Theil nehmen) und Beſchlüſſe in dieſer Angelegenheit.

- Schreiben: an die Preußiſche Regierung, an . von Schad und an i . von Derßen.

Bericht des Präſidenten Vollpracht über die Preußiſchen Modififations - Vorſchläge zum Ver

faſſungs - Entwurf. - Diskuſſion und Fortſeßung der Bericht- Erſtattung wegen , uebergange

Beſtimmungen " bleiben vorbehalten. Anhalt- Bernburgſches Wahl- Gefeß.

Sedys und Siebzigſte Sißung vom 29ſten Januar 1850.

Wahl - Geſeß für Deſſau und Köthen . Bundes - Rommiſſions - Protokolle der 18ten bis 21ſten Sigung.

Neues Verfaſſungs - Projekt für Deutſdland von den 4 Königen u . - Erſucen an die

Bevollmächtigten Sachſens und Hannovers um Aufklärung über dieſen Gegenſtand. Uebelſtände

bei Außer -Roursſeßung von Papiergeld. Bericht des Dr. Liebe über den Antrag von Schad's

vom 22ſten Januar cr. Zuſtimmung des Verwaltungs -Raths zu den gemachten Vorſchlägen. —

Die in der 75ſten Sißung beſchloſſenen beiden Schreiben an die Bevollmächtigten von Streliß und

Schwerin werden vorgelegt und genehmigt. — Vertretung des ac . von Derßen durch Dr. Hellwing.2c

-- Vortrag des Freiherrn von Lepel in der Medlenburgſchen Verfaſſungs - Angelegenheit.

-



Inhalts - Verzeichniß der Protokolle des Verwaltungsraths. V

Sieben und Siebzigſte Sißung vom 5ten Februar 1850.

Abweſenheit des ac. Dr. Bants und ſeine Stellvertretung durch Dr. Elder. Modifikation der Faſſung

des Schreibens an den u . von Schad vom 29ſten Januar c. Die an 2. von Zeſchau und

uc. von Wangenheim wegen des neuen Verfaſſungs - Projekts zu erlafſenden Schreiben werden

in ihrer Faſſung genehmigt. - Protokolle der Bundes - Rommiſſion. Anordnungen und Ein

richtungen für das Erfurter Parlament Seitens der Preußiſchen Regierung. Geſuche um An

ſtellungen sc. in Erfurt ſollen an das Preußiſche Miniſterium des Innern abgegeben werden .

Bildung einer Kaffe in Erfurt für die Beſoldungen der Bundes - Schiedsrichter. Beridit des

Staatsminiſters von Düesberg wegen Uebergangs des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts auf

das Reichsgericht. Ferneres Geſuch des Dr. Ilſe wegen Gründung einer größeren Zeitung in

Erfurt. Großherzoglich Heffiſche Wahl-Verordnung. Erklärung des Oldenburgichen Bevoll

mächtigten in der Bentin dfchen Angelegenheit. - Vortrag des Ober - Steuer - Direktor Preiffer ,

betreffend die Geſchäftsordnung u . für den Erfurter Reichstag.

-

Acht und Siebzigſte Sigung vom 8ten Februar 1950.

Bericht des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , betreffend den Uebergang des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts zum definitiven Reichsgericht. - Vortrag des Lübedſchen Bevollmächtigten über die

Außerfoursjeßung des Papiergeldes . – Fernerer Vortrag des Bevollmächtigten Dr. Liebe, betreffend.

den Bericht der Verfaſſungs-Kommiſſion . – Diskuſſion über den erſten Theil des Verfaſſungs-Rom

miſſionsberichts. -- Der Antrag des Naſſauiſchen Bevollmächtigten wegen Feſtſeßung des Reichstags

auf den 20ſten März c. wird genehmigt. Anzeige Seitens Schaumburg -Lippe, Lippe und Waldeck,

daß bei der Bundes - Kommiſſion in Frankfurt fein Bevollmächtigter beſtellt ſei. Anlage. Der

Verfaſſungs -Kommiſſions- Bericht, 1ſter und 2ter Theil .

Neun und Siebzigſte Sißung vom 13ten Februar 1850.

Abweſenheit des Dr. Helwing wegen Unwohlſeins. – Einberufungs - Defret zum Erfurter Parlament.

Erklärung der Bevollmächtigten der Hanſeſtädte über daſſelbe. Protokolle der Bundes- Central

Rommiſſion ( 28ſte bis 32ſte Sißung) . Zwei Eingaben der Freiherren von Preuſden gehen

zur Berichterſtattung an Freiherrn von lepel .

-

Achtzigſte Sigung vom 16ten Februar 1850.

Die Bevollmächtigten von Naſſau und Medienburg - Schwerin ſind verhindert, in der Sißung zu erſcheinen.

Beſchluß wegen Ueberſiedelung des Verwaltungs - Rathes von Berlin nach Erfurt. Der

Medlenburg - Strelißſche Bevollmächtigte erklärt ſich dagegen . -- Protokolle der Bundes - Central

Rommiſſion (33fte bis 36ſte Sizung). – Dr. Jlſe ſteht von der Gründung einer Zeitung in Er:Il

furt ab. Publikation des Verfahrens vor dem Bundes - Schiedsgericht im Großherzogthum Heſſen.

Staatsrath Seebed trägt auf die Ausarbeitung eines Eröffnungs - Programms an. Der

Großherzoglich Oldenburgſche Bevollmächtigte erinnert an die Wahl der Kommiſſarien . – Schreiben

des Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten über 5 Punkte. Beſchluß über den 5ten Punkt,

betreffend die Portofreiheit 2. – Die Berichterſtattung des Freiherrn von lepel über die Eingabe

der Freiherren von Preuſden.

Ein und Achtzigſte Sitzung vom 20ſten Februar 1850.

Abweſenheit des Dr. Helwing wegen Unwohlſeins. Schreiben des Sächſiſchen Staatsminiſters

von Zeſchau vom 12ten Februar 1850. - Protokolle der Bundes - Central - Rommiſſion ( 37ſte

bis 41ſte Sißung). Ein vom Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten überreichtes Aften:

Fascikel wird dem Legationsrath Dr. Liebe überwieſen. – Berichtigung einiger Druckfehler in den

Beſtimmungen für das Verfahren vor dem proviſoriſchen Bundes -Schiedsgericht. - Berichterſtattung

des Naſſauiſchen Bevollmächtigten über die Frage der Klageanſtellung gegen Sachſen und Hannover.

Anlage. Rommiſſions -Bericht des Naſſauiſchen Bevollmächtigten über vorſtehende Frage.

Zwei und Achtzigſte Sißung vom 23ſten Februar 1850.

Dr. Helwing ift wegen Krankheit abweſend. Beſchluß über die ſtenographiſchen Arbeiten beim Erfurter

Parlament. Schreiben des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Miniſteriums vom

8ten Februar 1850. - Beſchluß , betreffend die Ueberſendung der Parlaments - Wahlverhand.

IV. b



VI
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lungen . Erklärung der Bevollmächtigten von Oldenburg und den Hanſeſtädten über ſelbſtſtändige

Handelsgeſebgebung ac . – Debatte darüber. - Anlage . Schreiben des Großherzoglich Med

lenburg -Schwerinjchen Miniſteriums vom Sten Februar 1850 .

Drei und Achtzigſte Sitzung vom 25ften Februar 1850.

Eröffnungen, betreffend den Austritt des Kurheſſiſchen Bevollmächtigten Ober- Steuer - Direktors Pfeiffer

und deſſen Vertretung durch den Freiherrn von Dörnberg. Protokolle der Bundes - Kommiſſion

( 42ſte bis 45ſte Sißung). – Schreiben des Sächſiſchen Staatsminiſters von Zeichau vom 20ſten)

Februar 1850. - Vorlegung des Schreibend des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißſchen Bes

vollmächtigten vom 25ſten Februar 1850. - General-Lieutenant von Radowiß zum Rommiſſar

ernannt. Publikation des Ginberufungs - Defrets im Großherzogthum Oldenburg. – Anerkennung

der Dienſtführung des Büreau -Vorſtehers Horn und Sekretärs Pieſzczet . Anlage. Shrei

ben des Großherzoglich Medlenburg -Strelißſchen Bevollmächtigten vom 25ften Februar 1850 .

---

Vier und Achtzigſte Sißung vom 26ſten Februar 1850.

Abberufung des Kurheſſiſchen Bevollmächtigten Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer . Vollmacht für

den Kurheſtijden Bevollmächtigten Legationsrath Freiherrn von Dörnberg. Publifation des

Einberufungs - Defrets in Walded. - Zuſtimmung der Anhalt - Deſſauiſchen Regierung zu dem

Beſchluſſe, betreffend die Außer - Roursſeßung des Papiergeldes. Additional - Afte und Entwurf

der Eröffnungs - Botſchaft. Debatte darüber , Anträge des Großherzoglich Heſſiſchen Bevoll

mächtigten zu den Art. VI. und VII . der Zuſaß - Afte , Vortrag des Großherzoglic Medlenburg

Streliſchen Bevollmächtigten . Anlage . Additional - Afte und Entwurf der Botſchaft.

Fünf und Achtzigſte Sigung vom 1ſten März 1850.

Eintritt des Rurheſſiſchen Bevollmächtigten Freiherrn von Dörnberg. Protokolle der Bundes - Rom

miſſion (46ſte bis 50ſte Sizung) . – Erklärung des Badenſden Bevollmächtigten über die Vermeh

rung der Mitglieder des Bundes- Schiedsgerichts. Hannoverſche Note vom 21ſten Februar 1850.

- Erklärung der Bevollmächtigten darüber. - Die Hannoverſche Note geht der Verfaſſungs -Kom

miſſion zur Berichterſtattung zu. - Wahl des Badenſden Bevollmächtigten zum interimiſtiſchen

Mitgliede der Verfaſſungs - Kommiſſion. Zuſtimmung der Regierungen von Oldenburg, Braun

ſchweig, Waldeck, Anhalt - Bernburg und Schaumburg - Lippe zu dem Beſchluß über die Außer

Roursſeßung des Papiergeldes.

Sechs und Achtzigſte Sigung vom 4ten März 1850 .

Eintritt des Kurheſſiſchen Bevollmächtigten Oberſt -Lieutenants von Och 8. Abweſenheit des Hamburg

ſchen Bevollmächtigten. - Vorlegung der Prozeßtabelle des Bundes - Schiedsgerichts. Noten

wechſel zwiſchen der Königlich Preußiſchen und K. R. Deſterreichiſchen Regierung über das Zolleini

gungs - Projekt. – Bericht der Verfaſſungs-Rommiſſion über den Hannoverſchen Rüdtritt. Vor

trag des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten über eine Abweichung der Faſſung des Publis

kandums vom 4ten Juli 1849 von der Faſſung des Statuts vom 26ſten Mai 1849. - Berathung

über den Geſeß - Entwurf wegen Einrichtung des Reichsgerichts. Anlage. Bericht der Ver:

faſſungs-Kommiſſion über die Hannoverſche Note vom 21ſten Februar 1850 .

Sieben und Achtzigſte Sigung vom 5ten März 1850.

Berathung über den Geſek - Entwurf, betreffend das Verfahren vor dem Reichsgerichte.
5

Acht und Adtzigſte Sißung vom 6ten März 1850.

Berathung über den Geſef - Entwurf , betreffend das Verfahren wegen Unterſuchung und Beſtrafung des

Hoch- und Landesverrathe gegen das Reich. - Berathung über den künftigen Siß des Reichsgerichts.

Neun und Achtzigſte Sißung vom Sten März 1850.

Abweſenheit des Profeſſors Dr. Helwing . Vorlage des Verzeichniſſes der für das Volkshaus in

Erfurt gewählten Deputirten. Vertheilung von 6 Eremplaren des Berichts der Bundes - Central
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Kommiſſion über die Matrikular - Angelegenheit. Erklärungen der Bevollmächtigten von Ham

burg, Bremen, Kurheffen, Mecklenburg - Schwerin, Mecklenburg - Streliß über die Additionalakte.

Sachſen - Meiningen hat den Rang vor Sachſen - Roburg - Gotha . Bericht der Verfaſſungs

Kommiſſion über die Note der Königlich Hannoverſchen Regierung vom 21ſten Februar. Der

Klageanſtellung gegen Hannover und Sachſen treten bei : die Regierungen von Reuß i. L. , Sdwarz

burg -Sondershauſen , Anhalt - Deſſau, Oldenburg, Braunſchweig, Lippe und Waldec. — Erörterung

des 4ten Punfts des Schreibens des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten vom 16ten

Februar 1850 , die Abſendung eines Abgeordneten zum Staatenhauſe betreffend. Vortrag des

Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten in der Thurn- und Tarisſchen Poſt - Angelegenheit.

Die Regierungen von Oldenburg , Lübeck und Bremen genehmigen die Portofreiheit . Staats

Miniſter von Bodelſchwingh zeigt an , daß er auf ſeinen Wunſch von Führung der Preußiſchen

Stimme im Verwaltungsrath entbunden, und General -Lieutenantvon Radowiß zum Preußiſchen

Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrath ernannt worden ſei. Die Geſchäfts - Ueber:

gabe ſoll in der nächſten Sißung ſtattfinden. – Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten

meldet die Adhäſion von Sachſen - Weimar , Anhalt-Bernburg und Schwarzburg - Rudolſtadt zu der

gegen Hannover anzuſtellenden Klage an .

Neunzigſte Sißung vom Sten März 1850.

Staats -Miniſter von Bodelſchwingh ſcheidet aus dem Verwaltungsrath; General- Lieutenant von

Radowiß übernimmt den Vorſis . Wahl der 4 Rommiffarien : Röniglich Sächſiſcher Staats

Miniſter a. D. von Rarlowiß , Geheime - Rath Freiherr von lepel, Präſident Vollpracht,

Legationsrath Dr. Liebe. Entwurf der Vollmacht für die Rommiffarien. – Anberaumung der.

nächſten Sißung in Erfurt am 16ten März cr.





Protokoll

ber
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des Verwaltungsraths.

Verbandelt Berlin, den 5ten Januar 1850, Abends 6 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzvglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sadiſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg-Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober - Konſiſtorial-Rathes

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

IV. 1
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Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte, Geheime Rath Freiherr
von Lepel hat angezeigt , daß er die Rücreiſe hierher bereits angetreten , jedoch, des

großen Schneefalls wegen , ſchwerlich zeitig genug eintreffen werde , um an der heutigen

Sißung Theil nehmen zu können . Eine gleiche Nachricht iſt über die Ankunft des

Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht, hier

eingegangen.

1

Der Vorſißende ſeßt den Verwaltungsrath in Kenntniß , daß nad der legten

Sigung vom 19ten Dezember pr. Seitens der Herzoglich Sachſen -Roburg - 60

thaſchen Regierung die für das Herzogthum aufgeſtellte Wahlordnung für die Abge

ordneten zum Volfshauſe der nächſten Reichsverſammlung, an ihn , den Vorſigenden, ein

gereicht, und bei der Dringlichkeit des Gegenſtandes , in Gemäßheit des in der Sißung

vom 17ten Dezember pr. gefaßten Beſchluſſes, von den in Berlin verbliebenen Mitgliedern

ſofort am 24ſten Dezember pr. in Berathung gezogen , und von dieſen als den geſeßlichen

Wahl - Prinzipien nicht widerſtreitend anerkannt worden iſt.

Der Vorſißende legt ein von dem Vorſißenden des Bundes - Sdiedsgerichts an

ihn gerichtetes Schreiben, d . d . Erfurt, den 21ſten Dezember pr. vor , mittels deſſen dem

Verwaltungsrathe zur amtlichen Anzeige gebracht wird , daß die von der Königlid Säch

fiſchen Regierung ernannten Mitglieder des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichte auf die

an ſie erlaſſene Einladung zu dem auf den 19ten, 20ſten und 21ſten Dezember pr. anbes

raumten Sißungen des Schiedsgerichts nicht erſchienen ſind. Ueber die Veranlaſſung die

ſes Ausbleibens hat ſich der Königlid Sädfiſde Miniſter der auswärtigen Angelegen

beiten in einem an den Vorſißenden des Bundes - Schiedsgerichts gerichteten Schreiben,

wovon Abſchrift beigefügt iſt, folgendermaßen ausgeſprochen :

Abſdrift.

En. Ercellenz halte ich mich für verpflichtet, folgende ergebenſte Mittheilung

zu machen.

Von den dieſſeitigen Abgeordneten zum Bundes -Schiedsgerichte iſt unlängſt ange.

zeigt worden, daß dieſelben von Ew. Ercellenz eingeladen worden ſeien, ſich zu einer aber

maligen Konferenz des Bundes -Sdiedsgerichts den 17ten des laufenden Monats in Erfurt

einzufinden. Dieſer Aufforderung würde von den gedachten Abgeordneten bereitwilligſt

Folge gegeben worden ſein, wenn nicht die Differenzen, welche, wie Ew. Ercellenz bekannt

iſt, zwiſchen der Königlic Preußiſchen Regierung einerſeits, und den Königlichen Regierun

gen von Sadiſen und Hannover anderer Seits obſdweben, zu einer ſehr unerwünſchten

Beanſtandung deren Abreiſe Anlaß gegeben hätten. Nun ſteht zwar mit Sicherheit zu

verhoffen, daß dieſes Hinderniß binnen Kurzem auf irgend eine Weiſe ſeine Erledigung

finden werde ; bei der dem Vernehmen nach nur auf wenige Tage beſchränkten Dauer der

dermaligen Vereinigung des Bundes - Schiedsgerichts wird es indeſſen unter allen Umſtän

den kaum thunlich ſein, daß die gedachten Abgeordneten noch vor dem Ende derſelben in

Erfurt eintreffen. In Folge deſſen bitte ich Ew. Ercellenz ergebenſt, das dermalige

Ausbleiben dieſer Abgeordneten geneigteſt 311 entſchuldigen, und demnächſt die Verſicherung
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Ju genehmigen, daß ich dieſe unerwünſchte Fügung der Umſtände um ſo mehr zu beklagen

babe, ie weniger es in der Abſicht der hieſigen Regierung liegen kann, ſich der ferneren

Theilnahme an dem Bundes - Schiedsgericht entziehen zu wollen .

Zugleich benuße ich mit Vergnügen dieſen Anlaß , um die Verſicherung der ausges

zeichnetſten Hochachtung beizufügen.

Dresden , den 18ten Dezember 1849.

Der Staatsminiſter für die auswärtigen Angelegenheiten.

(gez. ) von Beuft.

An

den Königlid Preußiſchen Staatsminiſter a. D.

und Vorſißenden des Bundes - Schiedsgerichts

Herrn von Düesberg ,

Ercellenz,

in

Erfurt.

Der Vorſigende glaubt, daß der Inhalt dieſes Schreibens des Königlid Säch.

fiſden Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten den Verwaltungsrath beſtimmen dürfe,

eine nähere Erörterung und eventuelle Beſchlußfaſſung in dieſer Angelegenheit bis zu der

in den allernächſten Tagen zu erwartenden Benachrichtigung des Vorſißenden des proviſo

riſchen Bundes - Spiedsgerichts über das fernere Verhalten der Königlich Sächſiſchen Res

gierung, auszuſeßen ; mit welcher Anſicht ſich der Verwaltungsrath einverſtanden erklärt.

Legationsrath Dr. Liebe überreicht eine von Ihrer Durchlaucht der Fürſtin zu

Waldeď und Pyrmont , d . d . Arolſen , am 22ſten Dezember 1849 vollzogene

Urkunde, in der Sie ihn,

„ den Herzoglich Braunſchweig -Lüneburgiſchen Legationsrath Dr. liebe bevoll

mächtigt, Ihre Stimme im Verwaltungsrath der auf Grund des Vertrages vom

26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Regierungen zu führen . “

Dieſe Urkunde wird von dem Protokollführer zu dem Archiv des Verwaltungsraths

aſſervirt.

In ſeiner Eigenſchaft als Fürſtlich Waldediſcher Bevollmächtigter übers

reicht legationsrath Dr. Liebe hierauf in zweien Eremplaren des Fürſtlich Waldediſchen

Regierungsblattes : 1 ) die in dem Fürſtenthum Walbeck unter dem 11ten Dezember pr.

veröffentlichten Beſtimmungen über Errichtung und Kompetenz des proviſoriſchen Bundes

Shiedsgerichts und über das Verfahren vor demſelben ; 2) bas an demſelben Tage ers

laſſene Publikandum der Fürſtlich Waldediſchen Staatsregierung, betreffend die am 30ften

September pr. in Wien abgeſchloſſene Uebereinkunft über die Bildung einer neuen interi

miſtiſden Central - Gewalt für Deutſchland; 3) das unter dem 22ſten Dezember erlaſſene

Wahlausſchreiben der Fürſtlich Waldeckiſchen Staatsregierung auf den 31ſten Januar 1850

mit beigefügtem Gefeß über die Wahl des Abgeordneten zum Volkshauſe für das Fürſten

thum Walbed .

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte hat mittelft einer

an den Vorſigenden gerichteten Zuſchrift vom 21ſten Dezember pr. die am 17ten Des

zember pr. erfolgte Beitritts - Erklärung Oldenburgs zu dem Vertrage zwiſchen Deſterreich
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und Preußen vom 30ſten September » . J. angezeigt , und dieſer Anzeige Abſchrift der

dieſerhalb Seitens der Großherzoglichen Regierung an den bei dem Hannoverſchen Hofe

bevollmächtigten Kaiſerlich Oeſterreichiſchen und Königlich. Preußiſchen Miniſter gerichteten

Note beigefügt. Beide Schriftſtücke werden dem Verwaltungsrathe zur Einſicht und

Renntnißnahme mitgetheilt.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte legt zwei Eremplare

des „ Geſeßblattes für das Herzogthum Oldenburg“ vor , wodurch die von Seiner König

lichen Hoheit , dem Großherzoge , unter dem 18ten Dezember pr. erlaſſene Verordnung,

„betreffend die Wahl der Abgeordneten zum Volkshauſe des Deutſchen Reichstages" in

dem Oldenburgiſchen Staatsbezirke veröffentlicht worden iſt.

Mittelſt Schreibens vom 2ten Januar c. , tas in originali vorliegt , bringt der

Sdaumburg - lippeſche Regierungs - Präſident, · Freiherr von Lauer - Münchhofen,

„ höchſtem Auftrage gemäß , zur Anzeige , daß Seine Durchlaucht, der regierende Fürſt,

die dem Regierungsrath Capauns Karlowa unterm 24ſten Oktober v. J. ertheilte Voll

macht zu Seiner und des Fürſtenthums Vertretung im Verwaltungsrathe, am genannten

Tage zurückgenommen , und Sich die Ernennung eines anderen Bevollmächtigten

vorbehalten hat.“

Der Vorſißende macht unter Vorlage eines Sdreibens des Königlich Preußi

ſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , d . d . Berlin, den Sten Januar c . , dem

Verwaltungsrathe Mittheilung von dem augenblicklichen Standpunkte der Verhandlungen ,

die zwiſchen der Krone Preußen und den Fürſten von Hohenzollern über die Inkorporis

rung der Hohenzollernſchen Fürſtenthümer in das Preußiſche Staatsgebiet ſeither gepflogen

wurden. Er habe ſid , bemerkt der Vorſitzende, ſeiner Regierung unlängſt vorzuſtellen

erlaubt, daß , wenn ſich dieſe Inkorporirung noch verzögern ſollte, der Anſchluß der

Fürſtenthümer an das Bündniß vom 26ſten Mai pr. , und dadurdy die geſicherte rechta

zeitige Wahl des Abgeordneten für das Volkshaus in den Fürſtenthümern, ebeſtens ber

beizuführen ſein möge. Es ergebe ſich nun , daß der Vertrag über die Inkorporirung der

Fürſtenthümer unter den Kontrahenten nunmehr allerdings vollzogen ſei, daß derſelbe

jedoch noch den Kammern vorzulegen bleiben werde , und daß bei dieſer Sadlage , audy

nach der Anſicht der Königlid Preußiſchen Regierung, dem ſofortigen Anſchluß der

Fürſtenthümer an das Bündniß , der bevorſtehenden Inkorporirung ungeachtet, ſtatt zu

geben ſein möge. Die Fürſtlichen Regierungen von Hohenzollern - Sigmaringen und Ho

benzollern - Hechingen ſeien zu dieſem Anſchluß bereit. Der Bevollmächtigte der erſteren

Regierung, Geheime Rath von Wedberlin werde die desfallſige Erklärung alſobald in

Verwaltungsrathe abgeben , als der Verwaltungsrath dieſelbe entgegenzunehmen beſchließen

werde ; und ebenſo werde zu gleichem Zweck der Hechingenſche Geheime Hof- und Finanz

rath von Billing in den erſten Tagen hier eintreffen. Er richte demnad, an den

Verwaltungsrath die Frage , ob die Hohenzollernſchen Bevollmächtigten zur Erklärung des

Anſchluſſes ihrer Regierungen an das Bündniß vom 26ſten Mai pr. einzuladen ſeien :

eine Frage, die von dem Verwaltungsrathe bejaht wird.

Der Vorſißende bezeichnet hierauf:

1 ) den von dem Großherzoglich Badiſchen Bevollmächtigten in der 59ſten

Sigung des Verwaltungsratherom 13ten November pr. geſtellten Antrag
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auf fernere Vermehrung des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts um

zwei Mitglieder,
1

I

ນາງ ຣ

2) die Berathung über die von der Königlich Preußiſchen Regierung in der

52ſten Sißung vom 19ten Oktober pr. in Vorſchlag gebrachten Modifika

tionen des Verfaſſungs - Entwurfs, beziehungsweiſe die Erklärungen der übri

gen verbündeten Regierungen über dieſe Modifikationen,

als diejenigen beiden Gegenſtände, zu deren Erledigung der Verwaltungsrath , nach ſeinen

früheren Feſtſtellungen , nunmehr zunächſt überzugeben haben werde. Er glaubt indeß,

daß die Erörterung über den erſtern Gegenſtand jedenfalls bis zur nächſten Sißung , an

der auch die Bevollmächtigten für Herzogthum Naſſau und Großherzogthum Seſſen hoffent

lid Theil nehmen werden , ausgeſet bleiben möge , welcher Anſicht der Großherzoglich

Badiſde Bevollmächtigte in der Vorausſegung, daß der Verwaltungsrath zu dieſer

Erörterung alsdann wirklich übergebe , nicht widerſprechen will. Ueber den hinſichtlich des

zweiten Gegenſtandes anzuwendenden Verhandlungs - Modus , namentlich ob die Erklärungen

der übrigen verbündeten Regierungen über die von der Königlich Preußiſchen Regierung

vorgeſchlagenen Verfaſſungs - Abänderungen dem Bericht der Verfaſſungs- Kommiſſion vor

berzugeben oder demſelben zu folgen haben, iſt der Verwaltungsrath zur Zeit noch ge

theilter Meinung. Der Vorſißende erklärt im Voraus ſeine Bereitwilligkeit zur För

derung und zum Austrag dieſer dringenden Angelegenheit auf dem einen wie auf dem

andern Wege. Er ſtellt zugleich anheim , daß ſich die Verfaſſungs - Kommiſſion an den

Abenden, an denen der Verwaltungsrath keine Sißungen hält, zu ſofortigen Vorberathun

gen mit ihm vereinige. Die erſte desfallſige Sißung wird unter Zuſtimmung des anwe

ſenden Mitgliedes der Verfaſſungs - Rommiſſion , des legationsraths Dr. liebe , und in

der Erwartung, daß die beiden andern Mitglieder dieſer Kommiſſion, der Herzoglich

Naſſaniſche und der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte, bis dahin hier eingetroffen

ſein werben , auf Uebermorgen , Montag, den 7ten d. Abends 6 Uhr im Lokale des Ver

waltungsrathes anberaumt.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte bemerkt , daß die

in der legten Zeit gänzlich unterbliebenen öffentlichen Mittheilungen über den Fortgang

der Verhandlungen des Verwaltungsraths ſowohl in ſeiner Heimath als auch in andern

Theilen des nördlichen Deutſchlands Befremden erweckt haben , und daß es nach ſeinen

Wahrnehmungen die Zwecke des Vertrages vom 26ſten Mai pr. weſentlicy fördern werde,

wenn der Verwaltungsrath durdy Kundgebungen ſeiner Thätigkeit und Wirkſamkeit den

lebendigen Verkehr mit der Nation möglichſt unausgeſeßt erhalte.

Staatsrath Seebed , als Mitglied der Redaktions - Kommiſſion , verweiſt zur

Erklärung des beregten Umſtandes auf die Prüfungen und Feſtſtellungen der von den ver

bündeten Regierungen aufgeſtellten Wahl - Verordnungen, die die Thätigkeit des Verwal

tungsraths zulegt faſt ausſdließlich in Anſpruch nahmen , und die ſich, ihrer Natur nach,

zu einer öffentlichen Darlegung nicht wohl eigneten . Der einzige Gegenſtand, der zwiſchen

zeitlich ein allgemeineres Intereſſe dargeboten , ſei die über die erfolgte Vermehrung der

Mitgliederzahl des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts eingetretene Differenz geweſen.

Hierüber habe die Redaktions - Kommiſſion aud bereits eine für die Deffentlichkeit be

ſtimmte Mittheilung vorbereitet , deren Abdruck man indeß geglaubt habe , ſo lange zu

rückhalten zu ſollen , als noch die Hoffnung auf gütliche Beilegung dieſer Differenz nicht

IV. 2
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gänzlich geſchwunden ſei. Der Vorſißende fügt zu, daß die nächſten Verhandlungen des

Verwaltungsraths den allerdings wünſchenswertben Mittheilungen an das Publikum vor

ausſichtlich das geeignete Material anweiſen werden.

Die Sißung ſchließt Abends 8 Uhr.

Die nächſte Sißung bleibt auf den gewöhnlichen Termin, von nächſtem Dienſtag,

den sten d. Abends 6 Uhr feſtgeſtellt.

Das Protokoll der Sißung vom 5ten Januar c. iſt in dieſer Sigung vom Sten

Januar c . verleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen

und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. Seebed.. v . Schad. v . Derpen .

Mosle. Dr. Liebe . Dr. Walther. Dr. Elder. Dr. Banks. Bloemer.
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ber

E in und Siebzigſt en S i ħ u ng6

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den Sten Januar 1850 , Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

2

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober -Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebed ;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack ;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derken ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober-Konſiſtorial-Rathes

Dr. Walther ;

des Fürſtlich Schaumburg-Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndicus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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er in der heutigen Sißung erſchienene ordentliche Profeſſor an der Friedrich - Wilhelms

Univerſität zu Berlin , Dr. Helwing , bat zu Händen des Vorſigenden eine von des

regierenden Fürſten zu Schaumburg- lippe Durchlaucht, d . d . Büdeburg , den

3ten Januar 1850 , vollzogene Urkunde überreicht, worin er bevollmächtigt wird :

,, in des Fürſten Namen und als von dem Fürſten ernanntes Mitglied in den

Verwaltungsrath der auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai 1849 ver

bündeten Deutſchen Regierungen einzutreten , an den Geſchäften deſſelben ſich zu

betheiligen, und des Fürſten und Fürſtenthums Rechte und Intereſſen barin

wahrzunehmen . Zugleich iſt dem Bevollmächtigten die Befugniß ertheilt , in.

Behinderungsfällen ein anderes Mitglied des Verwaltungsraths ſidy zu ſub

ſtituiren , und ſolchem des Fürſten und des Fürſtenthums Vertretung interimiſtiſd

zu übertragen. "

Dieſe Urkunde wird von dem Protokollführer zu dem Archiv des Verwaltungs

raths aſſervirt, und Profeſſor Dr. Helwing durdy den Vorſigenden erſucht, unter den

Mitgliedern des Verwaltungsraths als Fürſtlich Schaumburg - lippeider Bevoll

mädytigter Plaß zu nehmen. Profeſſor Dr. Belwing folgt dieſem Erſuchen , indem er

ſich dabei dem kollegialiſchen Wohlwollen ſeiner Herren Mitbevollmächtigten empfiehlt.

Der Vorſißende bringt zur Anzeige , daß die in der vorigen Sißung als erſt

bevorſtehend angekündigten Vorlagen , die Inkorporirung der Hohenzollernſchen Fürſten

thümer in das Preußiſde Staatsgebiet betreffend , Seitens der Königlid Preußiſchen Res

gierung den Preußiſchen Kammern in dieſem Augenblick bereits mitgetheilt worden ſind,

und zwar mit dem Antrag auf möglichſt beſchleunigte Erklärung. Nachdem die Angelegen

beit zwiſchenzeitlich in dieſes Stadium eingetreten , habe er geglaubt , der in der vorigen

Sißung beſchloſſenen Einladung der Hohenzollernſchen Bevollmächtigten zum Zwede des

vorläufigen Separat- Anſchluſſes der Fürſtenthümer an das Bündniß einſtweilen keine Folge

geben zu ſollen , jedenfalls darüber vorher die Meinung des Verwaltungsrathes einzuholen,

um deren Ausſpruch er denn hiermit anſuche. Der Verwaltungsrath, einverſtanden

mit der Anſicht des Vorſitzenden , beſdließt nunmehr , uad Erklärung der Preußiſchen

Kammern die weitere Anregung durch den Vorſigenden abzuwarten.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte lebt den Verwaltungsrath

in Kenntniß , daß auf Grund der bis jeßt ſtattgefundenen Berathungen die Verfaſſungs

Kommiſſion ſich über die Frage , ob der Verfaſſungs -Entwurf in ſeiner urſprünglichen

Faſſung oder unter Modifikationen dem Reichstage vorgelegt werden ſolle, geeinigt habe,

und daß der desfallſige Bericht im Verwaltungsrathe ebeſtens werde erſtattet werden.

Legationsrath Dr. Liebe fündet die Fortſeßung der Berichterſtattung in der Medlen

burgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit auf nächſte Sigung an.

Der Hamburgiſche Bevollmächtigte produzirt einige Eremplare des am

4ten Januar d. I. veröffentlichten Hamburgiſchen Wahlgeſeßes für die Abgeordneten zum

Volksbauſe des Deutſchen Parlaments der durch den Vertrag vom 26ſten Mai 1849



71ſte Sißung am Sten Januar 1850. 9

verbündeten Deutſchen Staaten und trägt das Erſuchen vor, daß der Verwaltungsrath ben

Termin der Wahlen für Hamburg bis zum 15ten Februar dieſes Jahres verlängern möge.

Die von der Steuerbehörde angefertigten Wählerliſten müßten nach dem Hamburgiſchen

Wahlgeſeke noch von verſchiedenen Lokalbehörden revidirt werden , um zu ermitteln, ob die

als Wähler aufgeführten Perſonen auch Bürger, Schußbürger oder Mitglieder der Israe

litiſchen Gemeinde ſeien, und ob ſie die ſonſtigen Erforderniſſe beſäßen, - dann erſt könne

die vorgeſchriebene öffentliche Auslage Behufs Reklamation der Einzelnen erfolgen . Durch

dieſen Zeitaufwand werde es unmöglich , die Wahlen am 31ſten Januar vorzunehmen ;

am 15ten Februar dagegen werde unfehlbar damit verfahren werden.

Der Bevollmächtigte benuße übrigens dieſe Veranlaſſung, um in Berückſichtigung

bekannter Verhältniſſe die Bemerkung daran zu knüpfen , daß die Hamburgiſche Regierung

es als ſelbſtverſtändlich betrachte, daß allgemeine Verfaſſungs- Beſtimmungen , über welche

man ſich auf dem aus den Wahlen hervorgehenden Reichstage namentlich in Bezug auf

Verkehrsverhältniſſe, Handels- und Zoll - Angelegenheiten , und demgemäß Vertretung im

Auslande vereinbaren möchte, nur Anwendung finden, wenn ſie rechtlich und faktiſch ſowohl

für die Staaten der urſprünglichen, als der beigetretenen und annoch beitretenden Kontra

henten des Vertrages vom 26ſten Mai 1849 in Kraft treten ,

Auf den Vorſchlag des Vorſißenden erklärt der Verwaltungsrath , daß er

unter den von dem Hamburgiſchen Bevollmächtigten dargelegten beſondern Umſtänden gegen

die in Antrag gebrachte Prolongation des Wahltermins für die Hamburger Abgeordneten

zum Volkshauſe vom 31ſten Januar bis 15ten Februar c. nichts zu erinnern finde. Ueber

die von dem Hamburgiſchen Bevollmächtigten ſeinem Antrage angeknüpfte Bemerkung , die

Beſtimmungen der Verfaſſung betreffend , wird der Verwaltungsrath vor Allem die gut

achtliche Aeußerung der Verfaſſungs - Kommiſſion vernehmen .

1

Die Sißung ſchließt Abends 7} Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 11ten Januar c . verleſen , von den Mits

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug, auch ex substit. für Großherzogthum Seſſen.

Pfeiffer Seebed. v. Schack. v. Derßen . Mosle. Vollpracht. Dr. Liebe.

Dr. Walther. Dr. Helwing. Dr. Elder. Dr. Banks . Bloemer.

IV .
3
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des Verwaltungsraths.

2

Verhandelt Berlin , den 11ten Januar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober-Konſiſtorial-Rathes

Dr. Walther ;

des Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndicus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte zeigt an , daß der Großher :

zoglich Heſſiſche Bevollmächtigte durch Unwohlſein verhindert iſt, an der heutigen

Sißung Theil zu nehmen , und daß er deſſen Vertretung ſowohl bei Vollzug des Proto

folls der Sißung vom Sten d. , als auch für die Verhandlung in der heutigen Sißung

übernommen habe.

Der Vorſißende legt die von dem Königlich Preußiſchen Baurath Bürde ein

gereichten Pläne und Zeichnungen über die zur Aufnahme des Volks - und Staatenhauſes

und der ſonſtigen Büreaus in den Räumen der Martinskirche und des Martinsſtifts

in Erfurt zu treffenden baulichen Einrichtungen vor. Der Verwaltungsrath giebt

übereinſtimmend mit dem Vorſißenden demjenigen Plane den Vorzug, wonach die Siße

im Volkshauſe in amphitheatraliſcher Form angebracht werden . Der Vorſitzende ſtellt zu

gleich die Frage, ob der Verwaltungsrath damit einverſtanden , daß die Anordnungen über

dasjenige , was zum Zweck der Eröffnung des Reichstags, d. b . für das Bedürfniß des

erſten Moments, auch hinſichtlich Beſtellung des Sekretariats und ſonſtigen Perſonals noch

vorzukehren bliebe, ebenfalls von der Königlich Preußiſchen Regierung ausgehen ſolle , mit

Hinzufügung der ausdrücklichen Erklärung, daß nad eröffnetem Reichstage die Geſammt

beit aller fernern Verwaltungsmaßregeln ſelbſtredend lediglich den Entſchließungen des

Verwaltungsraths zuſtändig bleibe.

Der Verwaltungsrath bejaht dieſe Frage , unter dankbarer Anerkennung der

von der Königlich Preußiſchen Regierung durch Uebernahme dieſer erſten dringend noth

wendigen Einrichtungen und Anordnungen bewieſenen Bereitwilligkeit.

Der Vorſipende ſeßt den Verwaltungsrath in Kenntniß , daß Abſchriften der

über die bisherigen Verhandlungen der proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion in Frankfurt

aufgenommenen Protokolle von Morgen an auf der Kanzlei des Verwaltungsraths zur

nähern Einſicht und vertraulichen Kenntnißnahme der Mitglieder deſſelben für die nächſten

Tage offen liegen werden . Der theilweiſe Inhalt dieſer Protokolle , namentlich ſoweit er

die Streitſache der Würtembergiſchen Regierung mit der Thurn - Tariſchen Poſtverwaltung

und die bei der Bundes - Rommiſſion angebrachte Beſchwerde eines Theiles der Medlen

burgiſden Ritterſchaft gegen die Großherzoglich Schwerinſche Regierung , in Sachen der

Medlenburgiſchen Verfaſſungs -Angelegenheit betreffe, babe ihm , wie der Vorſitzende zufügt,

Veranlaſſung gegeben , unter dem Sten d. M. an den Königlich Preußiſden Miniſter der

auswärtigen Angelegenheiten das Erſuchen zu richten , angelegentlich Anordnung zu treffen,

daß die Zuſage, die er, der Vorſigende, über das Verhältniß der Königlich Preußiſchen

Regierung zu den auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai pr. verbündeten Re

gierungen, gegenüber der Bundes -Kommiſſion, Namens der Königlich Preußiſchen Regierung,

in der Sigung des Verwaltungsrathes vom Sten Oktober pr. gegeben habe , vollſtändig

und ohne Ausnahme beachtet werde , weil ſolches die Pflidit treuer Erfüllung des gegebe

nen Wortes gebiete , und weil in der Mecklenburger Verfaſſungs - Angelegenheit außerdem

die Gefahr eines Kompetenz - Konfliktes mit dem Bundes - Gerichte vorzuliegen ſcheine, bei

welchem bekanntlich eine völlig konnere Rechtsfrage durch die Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſche Regierung anhängig gemacht , und der Prozeß in vollem Betriebe ſei. Aus

dieſem allgemeinen und beſondern Grunde habe er bezüglich der legtern Angelegenheit bei

dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten gleichzeitig den aus
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drüdlichen Antrag geſtellt, das Erforderliche zu veranlaſſen , damit die Königlich Preußiſchen

Kommiſſarien in Sachen der Mecklenburger Verfaſſungs - Angelegenheit in keiner Weiſe

vorgeben , bevor die Königlich Preußiſche Regierung fich darüber nicht mit dem Verwal

tungsrathe vollſtändig verſtändigt habe.

Sämmtlidie Bevollmächtigte erklären ſich mit dieſer Aeußerung des Vorſißenden an

den Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten einverſtanden .

Der Vorſißende des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts , Staats - Miniſter

von Düesberg , hat mittelſt Sdreiben vom Sten Januar c . den Eintritt der neu er

nannten Schiedsrichter, des Geheimen Legationsraths Dr. Jordan und des Miniſterial

raths Eigenbrodt , in das Bundes - Schiedsgericht zur Anzeige gebracht. Eine dieſem

Schreiben beigefügte Anlage wird zur vertraulichen Kenntnißnahme der Mitglieder des

Verwaltungsraths, auf der Kanzlei des Verwaltungsraths offen gelegt.

Das Königlich Preußiſche Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten hat mittels

Schreiben vom heutigen Tage an den Vorſißenden des Verwaltungsraths einen ,, Bericht

des vormaligen Marine - Raths Dr. W. Jordan in Frankfurt über die nächſten Bedürf

niſſe der Marine“ eingeſandt. Dieſer Bericht wird bei den Mitgliedern des Verwaltungs

raths cirkuliren .

Der Protokollführer erbittet ſich die Erlaubniß zu folgendem Vortrag:

Von mehren verehrten Mitgliedern des Verwaltungsraths ſei er darauf aufmerkſam

gemacht worden , daß das Königlich Hannoverſche Staats - Miniſterium in den den jest

verſammelten Hannoverſchen Ständen über die Deutſde Verfaſſungs - Angelegenheit vorge

legten Aktenſtücken auch der Protokollführung in den dem Bündniß vom 26ſten Mai pr.

vorgängigen Konferenzen gedenke , und zwar in einer Weiſe, die vielleicht eine nähere

Kenntnißnahme , und eventuelle Erwiederung ſeinerſeits angemeſſen erſdeinen laſſe. Nad

bem er hierauf Einſicht dieſer Aftenſtücke erlangt , habe er ſich überzeugt , daß in einer

Denkſchrift, die einem Schreiben des Königlich Hannoverſchen Staats - Miniſteriums an

die Hannoverſchen Stände, vom 10ten Dezember pr. als Anlage beigefügt ſei, dieſe ſeine

Protokollführung allerdings nachträglichen Ausſtellungen unterworfen werde , welche, wenn

ſie begründet wären , für den Werth der Konferenz- Protokolle ſelbſt, nicht ohne Einfluß

bleiben möchten, und worauf deshalb hier das Nöthige zu erklären , er ſich aufgefordert

und verpflichtet glaube.

Es muß , " ſo heiße es in der Hannoverſchen Denkſchrift – ,, hier die Bemers

kung eingeſchaltet werden , daß die Protokolle nur ein unvollkommenes Bild der Verband

lung geben. Die Beſchlüſſe ſind aus denſelben nur mangelhaft zu entnehmen ; daß die

Deliberationen nicht vollſtändig aufgenommen ſein können , verſteht ſich von ſelbſt. Nur

wer zugegen geweſen , iſt im Stande den Zuſammenhang wiederzufinden ."

Dieſer Bemerkung , die natürlich nur das Recht einer individuellen Beurtheilung

der Protokolle beanſpruchen werde , füge er hinzu , daß wenn die ſpätern , in dem Soluß

Protokolle vom 26ſten Mai pr. feſtgeſtellten Beſdlüſſe der Königlichen Regierungen von

Preußen, Sachſen und Hannover aus den vorhergehenden Protokollen wirklich nur mangel

haft zu entnehmen ſein ſollten , dies durch den Umſtand erklärt wäre, daß Sachſen , wie

es in der Sißung vom 18ten Mai pr . ausdrücklich bemerkte, , zunächſt nur vorläufige

Auslaſſungen und keine bindenden Erklärungen “ zu geben beabſichtigte, und daß Hannover

in derſelben Sißung eben ſo ausdrücklich zuſeßte, wie es , die Erörterung nicht für vor

bereitet genug halte, um für ſchon jeßt zu faſſende Beſchlüſſe die große Verantwortung zu

1
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übernehmen .“ Wenn es ſich, wie die Dentſchrift ſage, von ſelbſt verſtehe, daß die Delia

berationen nicht vollſtändig aufgenommien ſein können , ſo bleibe der Mangel dieſer , der

Natur der Sache nach unmöglichen Vollſtändigkeit allerdings nicht erſt zu rechtfertigen ;

werde aber , wie unmittelbar hinterher geſchebe, die behauptete Unvollſtändigkeit in dem

Maße ausgedehnt, daß nur , wer in den Konferenzen zugegen geweſen , im Stande ſein

Tolle, den Zuſammenhang wieder zu finden, ſo müſſe er ſich dieſerhalb von der individuel

len Beurtheilung in der Denkſdrift auf das allgemeinere Urtheil berufen , und erwarten,

ob auch von dieſem jene Rathloſigkeit zugegeben werde, die die Hannoverſche Denkſchrift

in ſo umfaſſender Weiſe hier vorausſebe.

Die Denkſchrift erwähne ſodann einer Frage , die ſie eine „ Haupt- und Grund

frage" nenne , mit dem zugefügten Bemerken , daß das Protokoll vom 19ten Mai pr.

über dieſe Haupt- und Grundfrage nidits enthalte.“ Die Frage ſelbſt ſei ihrem Inhalte

nady, aus der Denkſchrift nicht mit völliger Beſtimmtheit zu entnehmen. Was aber auch

darunter begriffen ſein möge : er ſei ſich bewußt , die Verhandlungen der Konferenz ſo zu

Protokoll genommen zu haben , wie es als Protokollführer der Konferenz ſeine Pflicht ge

weſen, und die Art und Weiſe, worin die Königlid Hannoverſchen Herren Bevollmächtig

ten dieſe ſeine Aufnahme nach vorheriger Verleſung und Prüfung ſpäter ſelbſt genehmigt,

und feſtgeſtellt, werde ihn zu der Erklärung berechtigen , daß auch das Protokoll vom

19ten Mai pr. nur eine ſolche Haupt- und Grundfrage nicht enthalten könne, die in der

Sißung jenes Tages nicht erörtert worden.

Ferner ſei in der Denkſchrift geſagt, daß ſidy ein Vorbehalt Hannovers , des Inhalts :

die Regierungen behalten ſich vor, über Zeit und Ort der Reichs -Verſammlung,

ſo wie über die Form der Berufung das Weitere zu beſtimmen,

in dem Protokolle vom 20ſten Mai pr. nicht erwähnt finde. Auch hier bleibe ihm nur

die zuſäßliche Bemerkung übrig , daß ſich Inhalts der protokollariſchen Feſtſtellung in der

Sißung vom 21ſten Mai pr. die Protokollar -Verhandlung vom 20ſten Mai pr. lediglich

auf vier beſtimmte Vorſdläge beſdränkte, die Preußen der Konferenz vorlegte , und die

Sachſen und Hannover ſchließlich acceptirten, und zwar Hannover in einer von dem

Staats - Miniſter Stüve ſelbſt nachträglidy abgefaßten , und zu Protokoll

gegebenen Erklärung.

Die bei weitem erheblichſte Ausſtellung gegen die Protokollführung ſprede die

Hannoverſche Denkſchrift in folgender Stelle aus :

„ Am 21ſten Mai pr. wurde zum erſten Male das Protokoll verleſen , und man

erkannte die Mangelhaftigkeit deſſelben, vhne die Möglichkeit zu haben, nach ſo langer Zeit

daſſelbe zu ergänzen. Es wurde aber Sächſiſcher und Hannoverſcher Seits nunmehr das

ſdriftliche Einbringen der Vorbehalte als unerläßlich erkannt , und ſolches ausdrüdlich bemerkt. “

Er bemerke hierzu Folgendes : Allerdings ſei das Protokoll über den erſten Theil

der Konferenz -Sißungen vom 17ten bis einſchließlich 20ſten Mai pr. erſt am 21ſten Mai

pr. verleſen worden ; aber nur um deswillen erſt am 21ſten Mai , weil die Konferenz die

Feſtſtellung des Protokolls nicht früher beliebte. Darüber , ob man bei dieſer Verleſung

des Protokolls die Mangelhaftigkeit deſſelben erkannt habe, werde das über die Feſtſtellung

aufgenommene Protokoll vom 21ſten Mai pr. hinlänglich entſdreiden laſſen . Er begebe

ſid gegen dieſe nunmehrige Behauptung des Hannoverſchen Herrn Referenten jedes weitern

perſönlichen Einſpruchs. Warum eine Ergänzung des nur bis zum 17teu Mai pr. zurück

gebenden Protokolls am 21ſten Mai pr. bereits unmöglich geweſen , falls man anders

damals die Mangelhaftigkeit deſſelben wirklich erkannt habe , laſſe er anderweitiger Beants

IV . 4
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portung anheimgeſtellt. Die Antwort, die er indeß , weil ſie perſönliche Wiſſenſchaft vor .

ausſebe, nicht unterdrücken dürfe, ſei die , daß weder in der Sißung vom 21ſten Mai pr .,

noch in einer ſpätern Sißung , gegen das Protokoll der Sißungen vom 17ten bis ein

ſchließlich den 20ſten Mai pr. , der jeßige Vorwurf der Mangelhaftigkeit, ſo viel er wenig

ſtens zu vernehmen im Stande geneſen , von irgend einer Seite , in irgend einer Weiſe,

laut geworden, ſo daß er aus der Hannoverſchen Denkſchrift jeßt zum erſten Male erfahre,

ſowohl daß man , und zwar in Anlaß der erkannten Mangelhaftigkeit des Protokolls, ſchon

damals das ſchriftliche Einbringen von Vorbehalten unerläßlich gefunden , als auch, daß

man ſolches ſogar ausdrüdlich erklärt habe. Das Protokoll vom 21ſten Mai pr. laute

wörtlich wie folgt:

Verhandelt zu Berlin, den 21ſten Mai 1849, Vormittags 10 Uhr.

In Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten, Generals von Radowis ;

des Königlich Bayerſchen Bevollmächtigten , Grafen von Lerchenfeld;

des Königlich Sächſiſchen Bevollmächtigten, Staats -Miniſters von Beuſt;

des Königlich Hannoverſchen Bevollmächtigten, Staats-Miniſters Stive ,

in Zuſtand des Königlich Hannoverſchen Kloſterraths von Wangenheim .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Landgerichtsrath Bloemer.

Die Konferenz beſchließt die Vornahme und Feſtſtellung des über die

ſeitherigen Verhandlungen aufgenommenen Protokolls.

Das Protokoll über dieſe Verhandlungen , eröffnet in der Sißung vom

17ten Mai und fortgeſegt in den Sißungen vom 18ten, 19ten und 20ſten Mai c.,

wird von dem Protokollführer vorgelegt und verleſen.

Staats - Miniſter Stüve präciſirt die in der geſtrigen Sißung auf die

Propoſition Preußens Namens Hannover gegebene Erklärung . In Folge deſſen

wird der Schluß der betreffenden Stelle des Protokolls gelöſcht, und ein Zuſak

in der von dem Staats-Miniſter Stüve ſelbſt gegebenen Faſſung durch

Beiſchreiben auf den Rand des Blattes, in den Tert eingefügt.

Preußen giebt die Erklärung, daß es , geleitet von dem dringenden

Wunſche, die angeknüpften Verhandlungen zu einem baldigen gedeiblichen Ab

ſchluß zu bringen , und in Anerkennung und Vollziehung einer Pflicht, die in ſo

ernſter Zeit das Wünſchenswerthere dem Nothwendigen unterzuordnen gebiete,

in allen , ſeinerſeits bisher noch zur Erwägung vorbehaltenen Punkten den von

den vertretenen Regierungen gewünſditen Abänderungen nunmehr ſtattgebe.

Sonſtige Einwände ſind gegen das Protokoll nicht erhoben.

Daſſelbe wird als dem geſammten Inhalte der bisher gepflogenen

Verhandlungen genau entſprechend, von den ſämmtlichen Herren Bevollmäc

tigten genehmigt, und von ihnen und dem Protokollführer unterzeichnet.

Vorgeleſen , genehmigt und unterzeichnet, zu Berlin, wie Eingangs, Nadh

mittags 2 Uhr.

v. Radowiß. Graf v. Lerchenfeld. Frh. v . Beuſt. Stüve.

H. v. Wangenheim . Bloemer,
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Die Banuoverſche Dentſdrift reße ſich in dem Fortgang ihrer Darſtellung den

Zwed , den wahren Hergang der Konferenz feſtzuſtellen , die am Abende des 26ſten Mai,

beziehungsweiſe in der Nacht vom 26ſten auf den 27ſten Mai pr. ſtattfand, und deren

Inhalt 1 ) in dem leßten Konferenz-Protokoll, und 2) in dem protokollariſchen Vertrags

fchluß zwiſchen Preußen , Sachſen und Hannover , dem ſogenannten Schluß - Protokoll,

dokumentirt ſei. Bei dem erſten Aktenſtück, dem leßten Konferenz - Protokoll, erwähne

die Hannoverſche Denkſchrift einer „ Modifikation, die auf preußiſchen Antrag den Bundes

Vertrag zugefügt worden,“ und „ wovon das Protokoll nichts enthalte.“ Zur Würdigung

deſſen werde der Sluß des angegriffenen Protokolls ſelbſt, ebenfalls ausreichen . „Das

gegenwärtige Protokoll über die Verhandlungen der Konferenz in den Sißungen vom

22ſten, 23ſten, 24ſten Mai , und von heute , dem 26ſten Mai, " – ſo laute wörtlich

dieſer , von den Königlich Hannoverſchen Herren Bevollmächtigten mitgenehmigte und mit

unterzeichnete Schluß, „ wiri hierauf von dem Protokollführer verleſen , und als dem

Inhalte dieſer Verhandlungen überall genau entſprechend , anerkannt.“

Was in der Deutſchrift von dem ſpäteren Eintritt des Sächſiſchen Herrn Staats

Miniſters in die auf 8 Uhr Abends anberaumte Sigung der Konferenz vom 26ſten Mai

pr. geſagt ſei, habe allerdings ſeine Nichtigkeit, wenn audy der angegebene Augenblick dieſes

durch unerwarteten Reiſe-Aufenthalt verſpäteten Eintretens nicht durchaus zutreffen möge.

Der materielle Inhalt des von dem Sächſiſchen Herrn Staats- Miniſter mitberathenen

und durch Namens-Unterſchrift mitgenehmigten Protokolls bleibe von dem erſten Momente

des Eintretens deſſelben in die Konferenz , unabhängig. Hätte einer der Herren Bevoll

mächtigten bei Verleſung des Protokolls eine Aenderung oder Berichtigung der Stunden

bezeichnung gewünſcht, ſo würde dieſem Wunſche ungeſäumt deferirt worden ſein. Daß

es nicht geſchehen, und daß man die Stunde, wie ſie einmal notirt war, unverändert habe

beibehalten wollen , werde für den Beweis genügen, daß man damals die völlige Unerhebs

lichkeit der jeßt beregten Differenz ſelbſt anerkannte.

Was ſchließlich die in der Hannoverſchen Denkſchrift des Weitern gegebene Dar

legung der Entſtehung, Abfaſſung und Einreichung der ſchriftlichen Erklärungen des König

lich Sächſiſchen und der Königlich Hannoverſchen Herren Bevollmächtigten betreffe, die er,

der Protokollführer, am 28ſten Mai pr. aus der Hand des Königlich Preußiſchen Herrn

Bevollmächtigten erhalten, und an dieſem Tage dem in der Frühe des 27ſten Mai pr.

Morgens gegen 3 Uhr unterzeichneten Vertrage zwiſdhen Preußen, Sadyſen und Hannover,

dem ſogenannten Schluß - Protokoll vom 26ſten Mai pr. , auch ſofort zugefügt babe , ſo

könne er nur auf demjenigen verharren , was er in der Sigung des Verwaltungsraths

vom 17ten Oktober pr. , und zwar auf Anrufen des Königlich Hannoverſchen Herrn Be

vollmächtigten , in deſſen Gegenwart , und ohne deſſen Widerſpruch, zuerſt zu Protokoll

gegeben , und in der ferneren Sißung vom 30. Oktober , als Erwiederung auf die

Sächſiſche Note vom 25ſten Oktober pr. , näher ausgeführt habe.

Der Verwaltungsrath erklärt auf die Frage des Vorſißenden und in Ueberein

ftimmung mit demſelben , die Aufnahme dieſes Vortrags des Protokollführers in das

Protokoll der heutigen Sißung für unbedenklich und wünſchenswerth.

Staatsrath Seebed bringt zur Anzeige , daß der auf den 31ſten Januar c. auss

geſdriebene allgemeine Wahltermin für die Abgeordneten zum Volkshauſe, in dem Fürſten

thum Sdwarzburg - Sondershauſen der eigenthümlichen Lokal - Verhältniſſe wegen , aller

Angewandten Mühe ungeachtet, nicht werde eingebalten werden können , und daß hier eine
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Prolongation um einige Tage hingus, Sache unumgänglicher Nothwendigkeit werde. Der

Verwaltungsrath erklärt auf dieſe Anzeige, daß er in Berückſichtigung dieſer beſonderen

Verhältniſſe gegen die angemeldete , jedoch auf die fürzeſte Friſt zu beſchränkende Prolon

gation für die Wahl im Fürſtenthum Sdwarzburg - Sondershauſen nichts zu erinnern

findet.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte verlieſt

zwei Schriftſtücke , das Erſtere eine ausführlidie Darlegung der Entwickelung und des

augenblidlichen Standpunktes der Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit, das Andere

ein Promemoria , betreffend die ausſchließliche Kompetenz des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts in der Medlenburgiſden Verfaſſungs - Angelegenheit, und giebt ſobann

Folgendes in ſchriftlicher Faſſung zu Protokoll :

,,Der Großherzoglich Medflenburg - Schwerinſchen Regierung iſt auf ſicherem Wege

aus Frankfurt die Nadridht zugegangen , daß die Bundes - Kommiſſion auf den Antrag

einer ſogenannten Deputation der Medlenburgiſchen Ritterſchaft im Begriff ſteht, ſich mit

der Medlenburg - Schwerinſchen Verfaſſungs- Angelegenheit zu beſchäftigen und in Folge

deſſen beabſidytigt, die Mecklenburg -Schwerinſche Regierung anzuhalten, gänzlich illegitimirten

Perſonen gegenüber eine Kompromiß - Inſtanz auf Grund der Verordnung vom 28. No

vember 1817 zu eröffnen , weldie Inſtanz mit der altſtändiſchen Verfaſſung und mit der

Auflöſung des alten Bundestages deren Eriſtenz ſie vorausſebt – zu Grunde gegangen

iſt. Durch die Ausführung einer ſolchen Intention würde die Bundes - Kommiſſion die

dem Bundes -Schiedsgerichte durdy das Bündniß vom 26ſten Mai 1819 beigelegte Rom :

petenz auf das offenbarſte verleşen ; die Bundes - Kommiſſion würde ferner als Erbin des

alten Bundestages betrachtet werden müſſen , was nad den früheren Erklärungen der

Königlich Preußiſchen Regierung an den Verwaltungsrath nicht ſtatthaft iſt, ja dieſelbe

würde in dieſer Stellung mit noch mehreren und ausgedehnteren Rechten bekleidet, als je

dem alten Bundestage zugeſtanden haben. Es kann ſomit nur im Intereſſe der geſammten

zum Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 gehörigen Regierungen liegen , daß rechtzeitig ein

weiteres Vorgehen der Bundes - Kommiſſion in der Mecklenburgiſchen Verfaſſungs - Ange

legenheit verhindert werde.

Der Großherzoglid Medlenburg -Schwerinſde Bevollmächtigte beantragt

daber, der hohe Verwaltungsrath möge beſchließen :

die Königlich Preußiſche Regierung ſei zu erſuchen , ihre Kommiſſarien bei der

Bundes - Rommiſſion dahin zu inſtruiren , daß zu einem Vorgehen in dieſer An

gelegenheit ſie ihre Zuſtimmung nicht zu ertheilen bätten , bevor nicht dem Ver

waltungsrath durch nähere Mittheilung der erhobenen Reklamation Gelegenheit

gegeben worden ſei, die hiebei in Betracht kommenden Rechte des Bündniſſes

vom 26ſten Mai, in Gemäßheit der in dem Protokoll vom Sten Oktober v . F.

enthaltenen Erklärung der Königlich Preußiſchen Regierung, einer näheren Beur

theilung zu unterwerfen , und zwar um ſo mehr, als durch die in Gemäßheit

des Bündniſſes erfolgte Einſeßung des Bundes - Sdriedsgerichts zu Erfurt für

Erledigung von Streitigkeiten der vorliegenden Art, eine richterliche Behörde

bereits gegeben ſei .“

Der Vorfikende ſpricht ſich dahin aus , daß der vorſtehende Antrag des Groß

berzoglich Medlenburg- Schwerinſden Bevollmächtigten bereits in dem Antrage niedergelegt

ſcheine, den er , der Vorſitzende , eben mitgetheilt und ſeinerſeits unter dem 8. d. an den
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Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten in Sachen der Medlenburgiſchen Berfaſſungs

Angelegenheit gerichtet habe. Eine Zuſtimmung des Verwaltungsraths zu dieſem Antrage

würde , ſeiner Meinung nach , baber zugleich die Erledigung des gegenwärtigen Antrags

des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten einſchließen . Zur Sache

ſelbſt giebt der Vorſißende die Erklärung, ' wie er ſeinerſeits durchaus nicht glaube,

daß ohne vorheriges Vernehmen mit dem Verwaltungsrathe ein weiteres Vorgehen in dieſer

Angelegenheit ſtattfinden werde.

Der Verwaltungsrath , indem er der Anſicht des Vorſigenden über die Art

der Erledigung des gegenwärtigen Antrags des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen

Bevollmächtigten beitritt, beſchließt einſtimmig, dem von dem Vorſißenden in deſſen

Schreiben an den Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten vom

8ten d. bezüglich der Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit geſtellten Antrage, wie

hiermit geſchieht, ausdrüdlid, zu adhëriren. Der Vorſißende iſt zugleich erſudit, den

Königlich Preußiſden Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten von dieſem Beſchluſſe des

Verwaltungsraths unter Anfügung des Antrags des Großherzoglich Mecklenburg-Schwerin

ſchen Bevollmächtigten und der von dieſem Bevollmächtigten in der heutigen Sißung ver

leſenen , vorbezogenen beiden Schriftſtüde, die überdem als Anlagen dem gegenwärtigen

Protokolle beigegeben bleiben, ebeſtens in Kenntniß zu feßen.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißſche Bevollmächtigte trägt

hierauf feinerſeits einige Bemerkungen vor , die er zur nähern Beurtheilung der in den

Schwerinſden Schriftſtücken gemachten Aufſtellungen für geeignet erachtet. Der Ver

waltungsrath , der ſich ſowohl in der Streitſache der Parteien ſelbſt, als auch in der

Würdigung der von denſelben zur Vertretung ihrer gegenſeitigen Intereſſen vorgebrachten

Deduktionen und Bemerkungen , jedes Urtheils enthält , beſchließt, daß auch dieſe Bemer

kungen des Großherzoglich Mecklenburg-Strelißſchen Bevollmächtigten gleich den Schwerin

ſden Aufſtellungen , dem Seitens des Vorſißenden an den Königlich Preußiſchen Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten zu richtenden Benachrichtigungs - Schreiben zugefügt , und

daß ſie ebenſo wie jene Aufſtellungen audy dem gegenwärtigen Protokolle als Anlage bei

gegeben werden ſollen.

Der Kurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte ſtellt bei dem Verwaltungs

rathe den Antrag :

nunmehr, in Gemäßheit des S. 4. des Beſchluſſes des Verwaltungsrathes vom

17ten November pr. den Tag des Zuſammentritts der Reichsverſammlung zu

Erfurt wo möglich auf den 1ſten März c. zu beſtimmen , und dieſes baldigſt

öffentlich bekannt zu machen.

Der Vorſißende bemerkt zu dieſem Antrage des Kurfürſtlich beffiſden Bevoll

mächtigten , daß die zur Aufnahme der Reichsverſammlung benöthigten baulichen Einrich

tungen in Erfurt, eingegangenen amtlichen Berichten gemäß, vor dem 15ten März c. nicht

herzuſtellen ſind. Der Antrag ſelbſt geht zur Prüfung und ſchleunigen Neußerung an die

Verfaſſungs - Kommiſſion.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollin ächtigte überreicht zwei

Eremplare des „ Geſeßblattes für das Herzogthum Oldenburg , “ worin mittelſt Mini

ſterial- Bekanntmachung vom 29ſten Dezember 1849 die Beſtimmungen über das Verfahren

vor dem proviſoriſchen Bundes -Schiedsgericht am 1ſten Januar 1850 im Oldenburgiſchen

veröffentlicht worden ſind.

IV .
5
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Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte erſtattet Bericht über

verſchiedene, die Medlenburgiſche Verfaſſungs - Angelegenheit betreffende Eingänge.

Nachdem in der 48ſten Sißung des Verwaltungsraths über die zwiſchen den Re

gierungen von Mecklenburg - Schwerin und Mecklenburg - Streliß entſtandenen Differenzen

Beſchluß gefaßt worden , ſind dem Verwaltungsrathe namentlich in der 50ſten, 32ſten und

53ſten Sißung verſchiedene, auf jene Differenzen bezügliche Aktenſtücke von Seiten der

beiden Mecklenburgiſchen Bevollmächtigten mitgetheilt. Es liegen vor:

1 , eine Deduktion des Bevollmächtigten von Medlenburg - Schwerin vom 12ten
Oktober pr.;

2. Abſdriften dreier Schreiben der Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſden Re

gierung an die Großherzoglid Medlenburg -Strelißiſde Regierung vom 28ſten Au

guſt, 2ten September und 24ſten September pr.;

3. ein Promemoria des Bevollmächtigten von Medlenburg - Schwerin vom 23ſten

Oktober, ſammt zwei Denkſchriften die daſſelbe als Anlage begleiten , und

4. ein Bericht der Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſchen Regierung an Seine

Königliche Hoheit den Großberzog vom 13ten Oktober pr.

Der Referent bemerkt nad ſummariſder Angabe des Inhalts dieſer Aktenſtücke,

aus welchen das Thatſächliche des Streitfalls ſo wie die zu ſeiner Beurtheilung nöthigen

rechtlichen Momente erörtert wären , daß der Verwaltungsrath ſich nicht in dem Falle bes

finde, in eine Prüfung der Sache zum Zwecke einer abzugebenden Entſcheidung einzugeben,

indem dieſe Entſcheidung vielmehr von dem Bundes-Schiedsgerichte, vor welchem die Sache

pendent ſei, erfolgen werde. Er beantrage deshalb , daß der Verwaltungsrath den Be

vollmächtigten von Medlenburg - Schwerin und Medlenburg - Strelit für die gemachten

Mittheilungen danken, die eingereichten Aktenſtücke aber in ſeiner Kanzlei niederlegen laſſen

möge, damit die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrathes von denſelben Einſicht nehmen

und ſich dadurch vollſtändig über die Sachlage unterrichten könnten.

Der Korreferent, Geheime Juſtizrath Bloemer , hat ſich mit dieſem Antrage ein

verſtanden erklärt .

Dem Antrag iſt von dem Verwaltungsrathe ſtatt gegeben.

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sitzung vom 18ten Januar c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

v . Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. Seebeck. v . Schad. v. Derken .

Mosle. Vollpracht. Dr. Liebe. Dr. Helwing. Dr. Elder , auch für Bremen .

Dr. Banks . Bloemer.
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Derer Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte ſieht ſich genöthigt , die,

Aufmerkſamkeit des hohen Verwaltungsrathes von Neuem auf eine Angelegenheit zu lenken,

welche für das Bündniß vom 26ſten Mai und den Verwaltungsrath ſelbſt von nicht min

derer Wichtigkeit iſt, als für die Medlenburg - Schwerinſche Regierung.

Der faktiſche Vorgang , welcher den Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten

veranlaßt, ſich das Wort zu erbitten, iſt folgender.

Es iſt der Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſden Regierung auf ſichere und

authentiſche Weiſe die Kunde geworden : die proviſoriſche Bundes - Kommiſſion erachte ſich,

als die Erbin des Bundestages, für kompetent, auf Antrag einer im Namen der Medlen

burgſchen Ritterſchaft auftretenden Deputation die Anordnung eines Schiedsgerichts nach

der Verordnung von 1817 zu veranſtalten , welches über die Frage von der Rechtsgültig

keit der am 10ten Oktober publizirten Verfaſſung zu entſcheiden habe, und zwar ſeien von

der Bundes - Kommiſſion binnen weniger Tage ſolche Maaßregeln zu gewärtigen , wodurch

die Mecklenburg - Schwerinſche Regierung angehalten werden ſolle , den Weg kompromiſſa

riſcher Entſcheidung zu betreten.
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In Folge dieſer , wie geſagt, authentiſchen Nachricht, iſt dem Medlenburg -Schwe

rinſdhen Bevollmächtigten folgendes Sdreiben des Großherzoglichen Miniſteriums der aus

wärtigen Angelegenheiten, d . d . Schwerin, den Sten Januar 1850 zugegangen :

,, In der Anlage erhalten Sie eine Ausführung über die Frage von der Zuläſſigkeit

eines Kompromiß -Verfahrens nach dem früheren Gefeße von 1817, um daraus zu entnehmen,

daß das Medlenburg - Schwerin dhe Gouvernement ſo wenig dieſe Klage nod für zuläſſig er

fennt, als es der Bundes - Rommiſſion zu Frankfurt das Recht einräumen kann, hier noch

als eine zur Einleitung des Verfahrens kompetente Behörde einzutreten .

„ Die Großherzogliche Regierung glaubt dagegen von dem Verwaltungsrathe erwar

ten und fordern zu können , daß derſelbe die Regierung gegen ſolche Anſinnen, namentlich

gegen Zulaſſung irgend eines andern Gerichts, als des nach dem Bündniſſe vom 26ſten

Mai v. I. anerkannten Bundesſchiedsgerichts zu Erfurt kräftigſt ſchüße.

„ Werden wir zwar , ſobald ein Anſinnen auf Eröffnung des Rechtsweges nach der

Verordnung von 1817 ans Frankfurt bieber ergeht, alle geeigneten Mittel dagegen an

wenden , ſo glauben wir doch, daß die ſofortige Uebergabe dieſer Ausführung im Verwal

tungsrath mit dem Begehren des Shußes durchaus nothwendig iſt .“

Der Großherzoglich Mecklenburg - Sdwerinſdhe Bevollmächtigte hält es für ange

meſſen , bevor er das ihm überſandte Promemoria verlieſt, dem hohen Verwaltungsrathe

Folgendes vorzutragen :

Zur Beurtheilung des hier vorliegenden Falles und der Stellung, welche die Med

lenburgſdhe Regierung zu demſelben einnimmt, wird ein näheres Eingehen auf den bei dem

Schiedsgericht zu Erfurt anhängigen Medlenburgſchen Verfaſſungsſtreit nicht nöthig ſein ,

und die Hervorhebung der folgenden Punkte genügen.

I. Auf dem Frühjahrslandtage 1848 beſchloſſen beide Großherzoge von Medlenburg

mit Ritter - und Landſchaft

daß Medlenburg in die Reihe der Repräſentativ -Staaten einzuführen ſei, und zu

dieſem Bebufe, als Mittel zum Zweck, lautete der ohne Widerſpruch von irgend einer

Seite erfolgte Landtagsabſdied beider Großherzoge dabin :

Wir nehmen die Erklärung , daß die Stände ihre bisherigen grundgeſeglichen

Landſtandſchaftsrechte zu der Folge aufgeben , daß künftig nur gewählte Res

präſentanten die Ständeverſammlung bilden, an.

II . Dieſer Beſdluß tritt in ſeiner Nadtheit und Klarheit dem altlandſtändiſchen

Syſtem , bei welchem die Landſtandſchaftsrechte an Grundbeſik und Amt hafteten , direkt in

den Worten : „ gewählte Repräſentanten “ entgegen , und mit dem Worte : „ nur“

in völliger Unbedingtheit und Ausſchließlichkeit.

III . Andere Beſchlüſſe regelten dieſem þauptſaße gegenüber die Uebergangsperiode,

einestheils vom politiſchen Standpunkte , ſo der Revers der Fürſten , daß die Rechte der

Landſtände als ein Minimum der Rechte ben künftigen Ständen zu Theil werden ſollten,

ſo weit ſie mit dem Weſen der Repräſentativ - Verfaſſung ſich vereinbarlich zeigen würden ;

anderntheils vom Standpunkte des praktiſchen Bedürfniſſes, ſo die Bevollmächtigung des

Engern Ausſchuſſes, der Ritter- und Landſchaft zur Bewilligung der Steuern ; endlich

vom Standpunkte der adminiſtrativen Nothwendigkeit, ſo der Fortbeſtand des Engeren

Ausſchuſſes in ſeinen adminiſtrativen Befugniſſen, in ſeinen Deputationen zu Verwaltungs

bebörden, in ſeinen Beamten zum Zwecke ſeiner Geſchäftsführung,

IV . So genau fich nun dieſe Beſchlüſſe sub III . aus dem Geſichtspunkte der Notb

wendigkeit der Fortbauer des Staatsregiments anlehnen an den Hauptbeſchluß der in
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ſeiner Faſſung jebe Müdkehr der Landſtandſchaftsrechte von Ritter- und Landſchaft aus

ſchließt, ſo wenig hat man dies in neueſter Zeit von Seiten der Großherzoglich Medlen

burg - Strelißſchen Regierung und einzelner Mitglieder der Ritterſchaft anerkennen wollen.

Die Baſis aller Regierungshandlungen Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs

von Mecklenburg - Schwerin iſt der sub I. angegebene , mit Ritter- und Landſchaft zu

Stande gekommene Hauptbeſchluß des Frühjahrslandtagø 1848 in unbedingter ausſchließ

licher Faſſung, der Beſchluß nämlicy:

daß künftig nur gewählte Repräſentanten die Ständeverſammlung bilden ſollen ,

Auf dieſe Baſis geſtüßt und in treuer Erfüllung der wiederholt ſeinem Volke geges

benen feierlichen Verheißungen , hat Seine Königliche Hoheit die , nach Berufung einer

Volksvertretung auf legalem Wege und nad vollſtändig erreichter Vereinbarung mit der

ſelben zu Stande gekommene Verfaſſung am 10ten Oktober v . I. als bindendes Geſetz

für das Großherzogthum Medlenburg - Schwerin publizirt und unter demſelben Datum

die Ritter- und Landſchaft audy in den ſpeziellen Beziehungen , in welchen ſie noch interi

miſtiſch Fortbeſtand gehabt hatte, aufgelöſt.

Die Großherzoglich Strelißſche Regierung ( die übrigens die Gültigkeit der in

Sdwerin erreichten Vereinbarung bisher nicht beſtritten ) hat gegen den klaren Inhalt des

auch Strelißſchen Landtagsabſchiedes,

daß fünftig nur gewählte Repräſentanten die Ständeverſammlung bilden ſollen ,

die Berufung der alten Stände durd das Gouvernement von Schwerin begehrt , und als

dieſes , durch rechtliche und politiſdhe Unmöglichkeit dazu genöthigt , das Begehren ablehnte,

beim Bundesſchiedsgericht zu Erfurt wegen verweigerter Zuſammenberufung der Mitter

und Landſchaft Klage erhoben. Der Weg , welchen die Großherzoglich Medlenburg

Strelißſche Regierung hiermit eingeſchlagen , iſt der korrekte , die Behörde , bei welcher die

Klage angebracht wurde , nach Art. V. des Statuts des Bündniſſes vom 26ſten Mai , die

kompetente ; bem Urtheile dieſes Schiebsgerichtes unterwirft ſich die Medlenburg- Schwerinſche

Regierung. Hätte dagegen Strelit ſich an die Austrägal - Inſtanz der Bundesverſamm

lung oder irgend einer vermeintlichen Erbin derſelben gewendet , ſo würde Schwerin die

Aufſtellung einer ſolchen Inſtanz, wenn irgend Jemand dieſelbe verſucht hätte , als eine

Uſurpation angeſehen und der etwaigen Entſcheidung derſelben jedwede rechtliche Bedeutung

abgeſprochen haben.

Strelit hatte, bevor es den Weg an das Bundesſchiedsgericht einſchlug, bereits

verſucht, durch den Engeren Ausſchuß der geſammten Landſtände die Bewilligung eines

Wahlgeſeges auf Grundlage der Norm für den Reichstag zu erlangen .

Der Engere Ausſchuß hatte indeſjen erklärt , zu einer ſolchen Verfaſſungs -Angelegen

heit nicht kompetent zu ſein, auch die von Streliß vorgeſchlagene Berufung eines Convents

der Ritter - und Landſchaft abgelehnt , weil auf einem ſolchen Verfaſſungsſachen nicht zu

berathen wären und dieſe nur auf einen von beiden Landesherren zu berufenden Landtag

gehörten.

Nicht lange nachher verſammelte ſich ein Theil der Ritterſchaft auf Einem vom

Engeren Ausſchuß der Mitterſchaft berufenen Convent , befaßte fid dort illegaler Weiſe

gegen den eben erwähnten Ausſpruch des gemeinſamen Engeren Ausſchuſſes mit Ver

faſſungs-Gegenſtänden , und erklärte nicht allein die vereinbarte Verfaſſung wegen fehlender

Zuſtimmung von Streliſ für ungültig, ſondern ebenſo auch, weil die Abgeordneten-Rammer

nur zur Vereinbarung der Verfaſſung berufen geweſen ſei , die mit derſelben beratbenen

Gefeße.

JV
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Die erwähnte Verſammlung der Ritterſchaft war ausgeſchrieben zu dem oſtenſibeln

Zwede der Wahl eines Mitgliedes der Mitterſchaft in den damals noch beſtehenden En

geren Ausſchuß der Ritter- und Landſchaft. Eine ſolche Wahl kann aber nach ausdrücks

licher Beſtimmung des Landesgrundgeſelidhen Erbvergleiches von 1755 s. 179. , welcher,

hier normirt , nur auf allgemeinen Landtagen oder anderen gemeinſchaftlichen Conventen

( i . e. der Ritter- und Landſdaft ) geſchehen. Die Oppoſition ſcheute ſich nicht, dieſen unge

geſeßlichen Deckmantel ihrem Beſtreben in der Verfaſſungsfrage umzuhängen, und dasjenige

einen Konvent der Ritterſchaft zu nennen , was nichts war , als eine von einzelnen Mit

gliedern derſelben beſuchte Verſammlung, deren kundgegebener Zweck für ebenſo wider

geſeßlich gelten muß, wie der vorher erwähnte nicht kundgegebene.

Auf dieſer in doppelter Hinſicht illegalen Zuſammenkunft wurden drei Mitglieder

der Ritterſchaft gewählt , welche gegenwärtig unter dem Namen einer Deputation der

Ritterſchaft die Rechte von Ritter- und Landſchaft beider Großherzogthümer Medlenburg

für ſich in Anſpruch nehmen.

Wo , frägt man mit Redyt, iſt ihre desfallſige Legitimation ? Ihre Legitimation

haben ſie erhalten von 168 Mitgliedern der ehemaligen Ritterſchaft; es giebt aber in

Mecklenburg nabe an 600 ſtimmberechtigte Mitglieder der Ritterſchaft, und es brängt ſich

daber die Frage auf: Welche Verpflichtung hatte die übergroße Mehrzahl der bei jener

Zuſammenkunft nicht erſchienenen Mitglieder der Ritterſchaft , auf einem Convente zu er

idheinen , deſſen offene und verdeckte Zwede ungeſeßlich waren ? Welche Verpflichtung hat

eben dieſe Mehrzahl, eine ſolche Deputation aud für ſich anzuerkennen ?

Die fidy To nennende Deputation der Ritterſdaft hat gegenwärtig bei der proviſo.

riſchen Bundeskommiſſion den Antrag geſtellt, dieſe ſolle nach der Verordnung von 1817

diejenige Anordnung einer Compromiß- Inſtanz treffen, welche auf desfallſigen Antrag dem

Deutſchen Bundestage anvertraut war.

Es kann, wie in der ſpäter zu verleſenden Denfſchrift näher ausgeführt iſt, bei

Streitfragen über allgemeine Landesangelegenheiten nur Ritter- und Landſchaft die dort

beregte Compromiß - Inſtanz beantragen , nur auf Antrag von Ritter- und Landſchaft kann

der Ritterſchaft allein oder der Landſchaft allein der Weg zur Compromiß - Inſtanz

eröffnet werden ; die Verordnung ſetzt den vollen Beſtand der alten landſtändiſchen Ver

faſſung ſowohl, als in dem Falle, ron welchem hier allein die Rede ſein kann, die Eriſtenz

des Deutſchen Bundestags voraus.

Was nun zunächſt die Intentionen der opponirenden Mitglieder der Ritterſchaft

anlangt, ſo treffen dieſelben mit denen der Strelipiden Regierung darin durchaus zu

ſammen , daß ſie ſich gegen den sub I. angegebenen Hauptbeſdhluß des Landtags 1848 in

ſeiner Ausſchließlichkeit richten . Die Anfechtung deſſelben iſt gleichmäßig die Baſis der

Strelißſchen Klage , wie der Aufſtellungen der oppoſitionellen Fraktion der ehemaligen

Ritterſchaft. Jedes Gericht, welches über Medlenburgſche Verfaſſungsfragen zu urtheilen

berufen iſt, muß ſein Urtheil fällen über die Frage :

Haben die Ritter - und Landſchaft beider Medlenburg auf dem Frühjahrs

Landtage 1848 ihre bis dahin beſtandenen grundgeſeblichen Landſtandſchaftsrechte

zu der Folge aufgegeben, daß fünftig nur gewählte Repräſentanten die Stände

Verſammlung bilden ſollen ?

Daß daber nur ein Gericht urtheile über die Medlenburgiſche Verfaſſungsfrage,

iſt zunächſt ſchon eine Sadie politiſcher Nothwendigkeit; die Denkſchrift, die authentiſche

Interpretation des Reichsverfaſſungs - Entwurfs der zum Bündniß vom 26ſten Mai ver
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einigten Deutſchen Regierungen, ſagt ſelbſt in ihren Bemerkungen über die Kompetenz des

Reichsgerichts , welches proviſoriſd ſchon durch das Schiedsgericht in Erfurt in's Leben

gerufen wurde, ausdrüdlich : ,,es könne nicht in der Abſicht liegen , durd die

Konkurrenz der Zuſtändigkeit zweier Gerichtshöfe die Möglichkeit eines ſich

widerſprechenden Verfahrens berrorzurufen .“

Müßte nicht alles Vertrauen zu dem Bündniſſe vom 26ften Mai im Keime erſtickt

werden , wenn das Schiedsgericht, der integrirende Beſtandtheil dieſes Bündniſſes, welches

ſich ſchon zur Entſcheidung der ganzen Streitfrage, auf welche es hierbei ankommt , für

kompetent erklärt hat , nunmehr willkührlich und gegen die Intentionen des Reichsverfaſ

ſungs - Entwurfes umgangen würde ? Wie ſtände es mit der Rechtsſicherheit in Deutſd

land, wenn eine hochwichtige ſtaatsrechtliche Frage gleichzeitig von zwei Inſtanzen möglicher

Weiſe auf entgegengeſepte Art entſdieben werden dürfte, während ſchon im gewöhnlichen

Prozeß die Verhandlung intim - fonnerer Streitſachen vor verſchiedenen Gerichten auf's

thunlichſte vermieden wird ?

Es verdient noch hervorgehoben zu werden , daß die fragliche Kompromiß - Inſtanz

von 1817 ( v. Meyer's Staats -Akten, 2te Ausgabe, Band II . S. 94 ff.) den Landſtänden

bei Streitigkeiten in Landesverfaſſungs - Angelegenheit nur bis dahin gewährt worden iſt,

daß von der Bundes - Verſammlung ſolcherhalb allgemein gültige Einrichtungen vereinbart

ſein würden. Es ſind nun zwar nicht durch die Bundes - Verſammlung, welche nicht mehr

vorhanden war , wohl aber durch diejenigen Vollmachtgeber der Bundes - Verſammlung,

welche ſich zum Bündniß vom 26ſten Mai geeinigt haben , Einrichtungen vereinbart worden,

die für das Bereich dieſes Bündniſſes allgemein gültig ſind , da gerade für derartige An

gelegenheiten das Bundes -Schiedsgericht zu Erfurt eingeſeßt und bisher noch nicht wieder

aufgehoben worden iſt.

Nodi evidenter wird ſid, im Verlauf des Folgenden die ausſchließliche Kompetenz

des Schiedsgerichtes in allen die Medflenburgſche Verfaſſungsfrage betreffenden Angelegen

beiten berausſtellen.

Der ſouveraine Großherzog von Medlenburg hat aus freier Entſchließung im

Jahre 1817 ſich mit ſeinen Ständen zu der Kompromiß - Inſtanz geeinigt ; kraft ſeines

Souverainetätsrechtes ſteht ihm die erſte Kognition und Erklärung darüber zu , wer ſeine

Stände ſeien ; wenn er die fraglichen Individuen nicht als ſeine Stände oder Repräſen

tanten derſelben anerkennt, dieſe aber eine ſolche Anerkennung beanſpruchen, ſo muß dieſe

Streitfrage zuerſt und vor allen Dingen durch richterlichen Spruch entſchieden werden, und

wenn die proviſoriſche Bundes - Kommiſſion durch Annahme des Antrags auf die Kom

promiß - Inſtanz dem ſouverainen Landesherrn der in Rede ſtehenden Perſonen etwa das

Recht der erſten Rognition entziehen und ſelbſt ausüben wollte, ſo würde dieſelbe ſich eines

Eingriffs in die Souverainetätsrechte Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von

Medlenburg - Schwerin ſchuldig machen. Der Bundestag may rich Uebertretungen ſeiner

Rechtsbefugniſſe erlaubt haben , aber einer gleichen war er nicht fähig ; wurde ein Antrag,

wie der vorliegende, bei ihm geſtellt, ſo faß in ſeiner Mitte der Bevollmächtigte von

Medlenburg - Schwerin , um die Rechte ſeiner Regierung zu wahren , und wenn dieſe den

Perſonenzuſtand der Antragſteller beſtritt, wenn ſie ferner die rechtliche Zuläſſigkeit kom

promiſſariſder Entſcheidung in dem beſonderen Falle läugnete, wie dieſelbe nach

Sagungen ſogar des alten Bundesrechtes hier zu läugnen iſt, ſo mußte der

Bundestag ein richterliches Urtheil für dieſe erſte und wichtigſte Streitſache, von deren Aus

fall die Annahme oder Abweiſung des Antrags abhängig war , veranlaſſen ; er durfte einer
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oberſten Staatsgewalt gegen ihre Unterthanen nicht dasjenige verſagen , was er in ver

ſchiedenen Fällen Unterthanen gegen deren Landesherren gewährleiſtet hatte . Vorausgeſeßt,

die Bundes -Kommiſſion befände ſich überhaupt in der Stellung der Bundes -Verſammlung,

ſo müßte ſie für den erſten Streitfall, der vor Adem zu entſcheiden wäre , eine richterliche

Inſtanz aufſtellen; da ſie aber dieſe Stellung nicht einnimmt, ſo würde , wenn ſie dem

an ſie geſtellten Anſinnen Folge gäbe , ein ſouverainer Fürſt in dem Zuſtande der Recht

loſigkeit ſein , während einem Theile ſeiner Unterthanen auf bloße Behauptungen hin das

jenige zuerkannt werden würde , was eben vor Allem Anderen durch richterliches Urtheil

feſtzuſtellen wäre ; mit der Anerkennung der von ihrem Landesherren beſtrittenen Qualität

der Antragſteller als Landſtände , welche Qualität die Vorausſeßung der Statthaftigkeit

des Antrags iſt, und mit der Annahme des leßteren würde nämlich die Bundes - Kom

miſſion , obgleid ihr richterliche Befugniſſe nicht zuſteben, folgende , allein durch richterlichen

Spruch zu entſcheidende, Punkte ſelbſt entſcheiden :

1. Die Deputirten der Ritterſchaft find gehörig legitimirt.

2. Die Ritterſchaft allein iſt berechtigt, einen Antrag auf die Kompromiß-Inſtanz

in allgemeinen Landes - Angelegenheiten zu ſtellen .

3. Die Landſtände baben auf dem Frühjahrs - Landtage 1848 ihre Landſtandſchafts

redyte nicht in der Art aufgegeben , wie ihre eigene , vom Landesherrn acceptirte

Erklärung dies beſagt, dieſelben beſtehen vielmehr nody jest zu Recht.

4. Das am 10ten Oktober für Medlenburg - Schwerin publizirte Staatsgrundgeſetz

iſt ungültig.

2

Die proviſoriſche Bundes - Rommiſſion würde aber zugleidy , dem richterlichen Urtheil

vorgreifend, über den Punkt bejahende Entſcheidung treffen, deſſen Verneinung dem ganzen

Verfahren Einhalt thun müßte , über den Fortbeſtand und die rechtliche Möglichkeit der

Kompromiß - Inſtanz ſelbſt, welche eben von der Staatsgewalt in Abrede geſtellt wird.

Wer der Regierung das Recht der erſten Erklärung hierüber und den Anſpruch auf vor

gängige Feſtſtellung durd richterliches Erkenntniß entziehen wollte , der würde ſie zu einer

bloßen Korporation machen und ihr mindere Rechte einräumen , als einer einzelnen Kors

poration ihrer Unterthanen.

Die proviſoriſche Bundes - Kommiſſion würde aber ferner durch Annahme des frag

lichen Antrages, weldie zugleich dem Widerſpruche der Regierung gegenüber ein richterliches

Urtheil in ſich ſchlöſſe , und falls dies Urtheil Anerkennung fände , das Großherzogthuın

Medlenburg -Schwerin von dem Bündniſſe vom 26ſten Mai losreißen , und das Gebiet

des legteren um 228 Quadratmeilen verringern, denn die Mitglieder der früheren Ritter

ſchaft, welche die Bundes -Kommiſſion als legale Repräſentanten der Ritter- und Land

(daft anerkennen würde , baben alle nicht mit den alten Landſtänden vereinbarten Geſelle

für null und nichtig erflärt , folglich auch das Geſep wegen Anſchluſſes von Medlenburg

Schwerin an das Bündniß vom 26ſten Mai.

Nicht klar genug kann es gemacht werden : die Renitenten , die Angehörigen eines

Staats, deſſen Regierung dem Bündniſſe beigetreten iſt, Ichnen ſich nicht nur in der Ver

faſſungsfrage gegen die Regierung auf , ſondern ſie beſtreiten auch das Recht derſelben ,

dem Bündniſſe beizutreten ; ſie ignoriren die Publikation des Geſeßes , betreffend die Ein

ſegung des proviſoriſchen Bundes -Spiedsgerichts. Und warum dies Alles ? Weil ſie,

wenn die Bundes - Kommiſſion die Sache aufnimmt, etwas erreichen , was ſie angeblich

durch die Kompromiß- Inſtanz erreichen wollen ; ſie erlangen dadurdy die Anerkennung, daß
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die Ritterſchaft rechtlich noch fortbeſteht, es ſpricht die Bundes - Kommiſſion aus , die

Nitterſchaft ſei widerrechtlich aufgelöſt.

Wäre den Renitenten nur an einer richterlichen Entſcheidung gelegen , ſo könnten

fie ſich einfach an das proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht wenden. Aber das Urtheil des

leßteren würde ein ordentlicher Rechtsſpruch ſein ; nach dem Spruche dagegen , den die

Bundes , Rommiſſion wider die ausdrückliche Einrebe eines in unzweifelhafter Selbſtſtändige

keit und Unabhängigkeit beſtehenden Deutſchen Staates, burch die Annahme des Antrages

fällen würde, könnte das Urtheil der ſpäteren Kompromiß - Inſtanz kaum mehr zweifelhaft

ſein ; um ſo weniger, als die einzuſeßende Kompromiß - Behörde von 1817 aus Männern

ohne alle Beſchränkung durch Standes- oder Dienſtverhältniffe, mithin durchaus nicht

nothwendig aus Rechtskundigen zu beſtehen hätte.

Und nun erwäge man einmal die Verwirrung aller Rechtsverhältniſſe, die ſich

herausſtellen würde, ſobald die Bundes - Kommiſſion ihre, der Medlenburgſchen Regierung

zu deren Erſtaunen bekannt gewordene , Abſicht ausführen ſollte. Zunächſt würde die

nämliche Streitſache mit Umgehung desjenigen Gerichts , welches , durch Preußens weiſe

Sorgfalt in’s Leben gerufen, ſich zur Entſcheidung derſelben ſchon für kompetent erklärt hat,

von einem zweiten entſchieden werden , deſſen Eriſtenz auf Vorausſeßungen beruht, welche

denen des Bündniſſes vom 26ſten Mai geradezu widerſprechen ; einer Regierung , dem

Ausfluß einer ſouverainen Staatsgewalt , würde in der vor Allem zu entſcheidenden Vor

frage das Gehör verſagt und ſtatt deſſen dieſe Vorfrage durch einen Befehl erledigt ; eine;

für wenige Monate zum hauptſächlichen Zweck der Verwaltung des gemeinſamen Bundesa

Eigenthums und der Sicherung des Bundesgebietes gegen Angriffe von Außen eingeſepte,

Bebörbe erſchiene auf einmal mit richterlicher wie mit erefutiver Gewalt ausgeſtattet; ja

einer ſolchen , durch Bevollmächtigte zweier Regierungen gebildeten Behörde würde durch

ſie ſelbſt das Recht zugeſchrieben , welches der Bundestag, in dem alle Deutſchen Staaten

mit gleicher Berechtigung vertreten waren , ſeinem Begriffe nach nie ausüben konnte , das

Recht nämlich: weſentliche Attribute der Souverainetät unabhängiger und ſelbſtſtändiger

Regierungen auf ſich zu übertragen . Es würde aber durch das intendirt ſein ſollende

Verfahren der Bundes - Kommiſſion nicht allein das monarchiſche Prinzip in der ans

gedeuteten Weiſe gefährdet ſein , ſondern ebenſoſebr auch das konſtitutionelle; denn ſchon

durd die bloße , von jener Kommiſſion fich zugeſchriebene Rompetenz in der fraglichen

Angelegenheit würde dieſelbe die Befugniß zum Eingreifen in innere Verfaſſung8 - Verhält

niffe der Einzelſtaaten beanſpruchen ; der Vertrag vom 30ſten September aber iſt ohne die

Zuſtimmung der Deutſchen Ständekammern, alſo ſelbſtverſtändlid, unter der Vorausſeßung

ratifizirt worden , daß der Interims - Kommiſſion ſolche Befugniß nicht zuſtehe. Auf dem

monarchiſch - konſtitutionellen Prinzip beruht ganz weſentlich das Bündniß rom 26ſten Mai,

alſo würde durch jene Intention der gedachten Behörde dieſes Bündniß ſelbſt bedroht

werden .

Es ſpringt nun aber endlich der Punkt in's Auge , welcher allein alle früheren

Erörterungen unnöthig madt , indem er allein und ſchlagender als alles Andere , den

Beweis führt, daß die Bundes - Kommiſſion zur Aufrechterhaltung der in der altlands

ſtändiſchen Verfaſſung von Medlenburg wurzelnden Kompromiß- Inſtanz nicht befugt ſei.

Es muß nämlich auf's nachdrücklichſte behauptet werden , daß mit der Auflöſung der

Bundes - Verſammlung dieſe Rompromiß - Inſtanz in der einzig wichtigen Gattung , in

welder ſie hier in Frage kommt , zu Grunde gegangen und aus der Welt verſchwunden

iſt. Es beſteht dieſe Gattung darin , daß , wenn eine Vereinigung zwiſchen dem Landes

IV . 7
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herren und den landſtänden nicht zu erreichen iſt, der Deutſche Bundestag für die

Anordnung einer ſchiedsrichterlichen Behörde ſorgen muß. Nur für diejenigen Beſtim

mungen , in welden auf den Bundestag Bezug genommen worden , iſt die Ga

rantie des Deutſchen Bundes bei der Bundes- Verſammlung beantragt und durch dieſelbe

gewährt worden . Alſo wohlgemerkt , der Deutſche Bundestag , dieſe aus Vertretern

aller Deutſchen Staaten zuſammengeſepte Behörde , nicht die interimiſtiſche, , aus Bez

vollınächtigten zweier Deutſcher Regierungen beſtehende Bundes - Rommiſſion, hat das

Mandat zur Anordnung der fraglichen Inſtanz erhalten , nur daß dieſer Mandatar dies

felbe aufrecht halte, wurde vom Bunde gewährleiſtet. Der Bundestag , war ein Organ,

welches ſeine beſonderen Eigenthümlichkeiten hatte, die zum Weſen des Bundes in ſeiner

früheren Geſtaltung gehörten. Nur mit Rückſicht auf dieſen ſpeziellen Organismus, in

welchem jede einzelne Deutſche Regierung ſich ſelbſt durch ihren Antheil an dem Ganzen

geſichert hatte , nur mit Rückſicht auf die individuelle Weſenheit eben dieſes und keines

anderen Inſtituts, konnte der Großherzog von Medlenburg der Bundes -Verſammlung die

Vollmacht zur Aufrechterhaltung der Kompromiß - Inſtanz ertheilen , und ertheilte er ihr

dieſelbe. Die Annahme , die nämliche Vollmacht ſei auf die Interims -Kommiſſion über .

gegangen , würde mithin nur unter der Vorausſeßung ſtatthaft ſein, die lektere ſei Uni

verſal - Erbin des Bundestags. Wie gänzlich unzuläſſig dieſe Annahme ſei, wie völlig fie

den Intentionen der Königlich Preußiſchen Regierung bei Abſchluß des Vertrages vom

30ſten September , ſo wie denen der übrigen Staaten bei Genehmigung deſſelben wider

ſpreche, wird ſich ſogleich zeigen.

Daß der Bundestag mit Zuſtimmung aller Deutſchen Regierungen aufgehoben

worden iſt, iſt eine notoriſche Thatſache, und daß bisher keine derſelben ihre Zuſtimmung

zu ſeiner Wiederherſtellung gegeben hat , iſt gleich gewiß. Weiteres hierüber zu ſagen,

wird burch die in ihrer rechtlichen Ausführung ſchlagende Erklärung unnöthig gemacht,

welche der Königlich Preußiſde Bevollmächtigte im Namen der Preußiſden Regierung in

der Sigung des Verwaltungsraths vom 17. Oktober abgegeben hat. Es wird in dieſer

von dem Verwaltungsrathe mit faſt allgemeiner Zuſtimmung acceptirten Erklärung über

zeugend nachgewieſen , daß mit der Bundesverſammlung die konkrete Erſdeinung und der

Repräſentant des Bundes verſchwunden , daß Niemand deren Wiederherſtellung zu fordern

berechtigt ſei, und daß die Bundesverfaſſung ohne die ihr entſprechende äußere Organi

ſation , ohne Ausſicht auf die Wiederherſtellung dieſer Organiſation , als ſolche von keiner

Gültigkeit mehr ſei. Die Königlich Preußiſde Erklärung erſpart dem Medlenburgſchen

Bevolmächtigten jede eigene Argumentation. „ Die proviſoriſche Centralgewalt heißt es

in derſelben konnte in ihrer monarchiſchen Form ein geeigneter Ausdruck des Bundes

als eines Vereines ſelbſtſtändiger und gleichberechtigter Staaten nicht ſein. Nur die

Bundesverſammlung hatte mit dem Bundesrechte in organiſchem Zuſammenhange ge

ſtanden. Die monarchiſch - konſtitutionelle Centralgewalt war aus der Zukunft anticipirt

und ein Stück einer konſtitutionellen Verfaſſung geweſen , wie man ſie beabſichtigt, aber

nicht zu Stande gebracht hatte ; ihr Beſtehen hatte baber auch keine Kontinuität der

Bundesverfaſſung bewirken können .“ Alſo doch noch viel weniger eine Kontinuität

des Bundestage. Was von der Centralgewalt gilt , findet in nod ungleich höherem

Maaße auf die Bundeskommiſſion ſeine Anwendung ; denn ihrer Gründung ging, „ nachdem

die Nationalverſammlung aufgelöſt und die Centralgewalt der Baſis ihrer Eriſtenz beraubt

war “, eine Zeit vorauf, wo , Deutſchland vor einem Zuſtande der völligen Verfaſſungs

loſigkeit und Zerſplitterung ſtand, in welchem für den Augenblick nicht das ſeines Organes
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entbehrende bisherige Bundesrecht, ſondern lediglich die Nothwendigkeit dieſes Rechts und

das nicht erloſchene Bewußtſein des Zuſammengehörens die Staaten noch in einer Gemein

ſchaft erhielt." Der Zuſammenhang mit den alten Bundeseinrichtungen war alſo nod

mehr und gänzlich zerriſſen worden.

Als der , eben mit den Worten der Königlid Preußiſchen Regierung geſchilderte

Zuſtand über Deutſchland lag, hatte Preußen „ zur Begründung verfaſſungsmäßiger Zu

ftände die Initiative ergriffen “ und zu dieſem Zwed mit anderen Deutſchen Staaten das

Bündniß vom 26ſten Mai geſchloſſen. Während nun dieſes Bündniß bereits in erfreu

licher Weiſe gedieb , drängte der mangelnde Beitritt einiger Deutſchen Staaten zur provi

ſoriſchen Anordnung einer Behörde, welche das Bundeseigenthum zu verwalten , die durch

frühere Verträge "feſtgeſtellten Geldbeiträge zu erheben und ähnliche nicht länger zu ent

behrende adminiſtrative Akte für die Geſammtheit der Bundesſtaaten zu pflegen hätte.

Durch dieſe nicht zu verkennende Nothwendigkeit wurde die Preußiſdhe Regierung zum Ab

ſdluß des Bertrages vom 30ſten September bewogen . Es war dieſer Vertrag zwiſchen

Deſterreich und Preußen wie der Königlich Preußiſche Bevollmächtigte bei der erſten

Vorlage deſſelben im Verwaltungsrathe erklärte - ,, allen übrigen Regierungen gegenüber

einſtweilen eine bloße Propoſition, ſo daß erſt dnrch die Genehmigung und förmliche Zu

ftimmung dieſer Regierungen die rechtliche Gültigkeit und Wirkſamkeit des Vertrages ein

trete. Hieraus folgt, daß die Weſenheit des durch denſelben hergeſtellten Bunbesorgans

allein auf der neuen Vereinigung beruht. Wer den einzelnen Regierungen das Recht der

Zuſtimmung zuerkennt, der muß einräunien , daß dieſelben nicht verpflichtet waren , nach den

geſeßlichen Beſtimmungen des alten Bundes ihre Zuſtimmung zu ertheilen , der muß in

ber fraglichen Beziehung eiu völlig freies Vertragsrecht der Regierungen anerkennen , der

kann nicht ſagen , die Bundeskommiſſion ſei nach dem Maaßſtabe der Bundesverſammlung

zu bemeſſen. Nein , die Bundeskommiſſion iſt eine ganz neue Schöpfung, ſie iſt hervor

gegangen aus der Zuſtimmung der Regierungen , fie darf nur inſoweit Beſchlüſſe faſſen

und erequiren , als ihr das Recht des Beſchluſſes und der Erekution beigelegt worden iſt,

fie beſigt keine anderen , als abgeleitete Rechte, ihre Sphäre iſt von vorn herein beſchränkt,

einmal nach Maaßgabe der auf ſie übertragenen Befugniſſe, zweitens für die zum Bünd

niß vom 26ſten Mai vcreinigten Staaten durch dies Bündniß felbſt und durch die Er

klärungen und Verhandlungen in der Sißung des Verwaltungsrathes vom Sten Oktober.

Die totale Verſchiedenheit der früheren Bundesverſammlung von der interimiſtiſchen

Bundeskommiſſion kann nicht deutlicher hervorgehoben werden, als durch die folgenden Worte

aus der mehrerwähnten Erklärung der Königlich Preußiſchen Regierung vom 17ten Oktober

v. J. „Es war "bI. lauten dieſe Worte „ , der Deutſche Bund ein Verein unabhän

giger und gleichberechtigter Staaten , und nach dieſem ſeinem Begriffe konnte die ihm ent

ſprechende Organiſation der Gemeinſchaft nur im Zuſammentritt von Repräſentanten aller

einzelnen Staaten liegen .“ Im geraden und offenſten Gegenſaße zu dieſer Charakteriſtil

des Bundestags , wird die Stellung, in welcher früher die Geſammtheit der Deutſchen

Staaten ſtand, in der proviſoriſchen Bundeskommiſſion allein von den Bevollmächtigten

zweier Deutſchen Gouvernements eingenommen ; es findet in ihrer Mitte keine Vertretung

der übrigen Regierungen Statt, ja nicht einmal, wie bei der Centralgewalt, bie doch gleich

falls ,, kein geeigneter Ausdruck des Bundes war und keine Continuität der Bundess

berfaſſung bewirkte ", können die Intereſſen der Einzelſtaaten bei ihr durch eine Volks

repräſentation wenigſtens mittelbar zur Geltung gebracht werden . Bei der Gründung

dieſes Inſtituts lag taber die Beſorgniß nabe , baſſelbe könne der Deutſchen Nation ſtatt
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der erhofften Einheit und Freiheit eine abſolute, jenen beiden erſehnten Gütern wie der

Selbſtſtändigkeit der Einzelſtaaten gleich gefährliche Diktatur bringen . Vor dieſer Sorge

gab ben dem Bündniſſe vom 26ſten Mai beigetretenen Regierungen nur die ausdrückliche

und feierliche Erklärung des Preußiſchen Gouvernements Beruhigung, daß Preußen ſich

in der Bundeskommiſſion ſtets als der Repräſentant und das leitende Organ des Bünd

niſſes vom 26ſten Mai betrachten werde.

Die Befugniſſe der Bundeskommiſſion ſind von vorn herein nicht ſcharf abgegränzt

und ſehr verſchieden interpretirt worden . Der S. 5. des Vertrages vom 30ſten September,

wonach „ die ſeither von der proviſoriſchen Centralgewalt geleiteten Angelegenheiten, inſoweit

dieſelben innerhalb der Kompetenz des engeren Rathes der Bundesverſammlung lagen, wäh

rend des Interim einer von Preußen und Deſterreich ernannnten Bundeskommiſſion übertra

gen werden “, beſagt nach der Auffaſſung, welche die Königlich Preußiſche erſte Kammer

faſt übereinſtimmend zu der ihrigen gemacht hat , nur , daß der Kreis der Befugniſſe der

Bundeskommiſſion jedenfalls nie über den des engeren Raths der Bundesverſammlung

hinausgehen dürfe, keinesweges jedoch , daß alle Befugniſſe des engeren Rathe aud der

Bundeskommiſſion zuſtehen . Aber man muß weiter ausſprechen : wenn der Vertrag vom

30ſten September den Wirkungskreis der Interimskommiſſion mit jenen , verſchiedener

Deutung fähigen Worte bezeichnete, ſo konnte dies der Natur der Sache nach nur ein

Hülfsausdruck dafür ſein , daß man derſelben gewiſſe adminiſtrative Befugniſſe zuſchreiben

wollte, über deren Umfang ſich die urſprünglichen Paciscenten bis dahin weder unter einander,

nody mit den übrigen Staaten geeinigt hatten. Viele Regierungen haben bei Ratifikation

des Vertrags ausdrüdliche Reſtriktionen für nöthig erachtet, welche die Thätigkeit der

Bundeskommiſſion in die engſten Gränzen verwieſen ; hätte aber aud nur ein einziger,

aud nur der kleinſte Deutſche Staat ſolche Einſchränkungen gemacht, ſo würde dies ver

hindern, daß die fragliche Behörde die Rechte des engeren Rathes der Bundesverſammlung

ausüben dürfte, denn nur von der Gemeinſchaft aller Deutſchen Staaten floſſen bem

ſelben dieſe Rechte zu. Zugleich drängt ſich die unabweisliche Bemerkung auf , daß die

Befugniſſe des engeren Rathes nie durch eine feſte Norm geregelt geweſen ſind, daß fie

überhaupt nur im Zuſammenhang mit dem Organismus der ganzen Verſammlung ihren

Grund und Boden hatten , und daß fidy eben deshalb alsbald unlösbare Widerſprüche

herausſtellen , wenn den fraglichen Worten im Zwiſchenſaß von S. 5. des Vertrags eine

weitgreifendere Bedeutung zugeſchrieben werden ſoll, als ihnen urſprünglich innewohnen

konnte. Um aber den Intentionen , welche die Bundeskommiſſion begen ſoll, auch nur

einen Schatten von Begründung zu verleihen , müßte man die Bedeutung der fraglichen

Worte noch viel weiter ausdehnen, man müßte behaupten, die Kommiſſion habe nicht allein

das Recht, alles dasjenige zu thun und zu üben , was der engere Rath der Bundes

verſammlung geübt hat, nein, ſie ſei dieſer engere Rath ſelbſt; eine Behauptung, wie ſie nicht

unzuläſſiger gedacht werden kann ; denn ein engerer Rath allein iſt nie vorhanden geweſen

und an ſich undenkbar , er beſtand nur ' in Wechſelwirkung mit dem Plenum , empfing den

Auftrag zur Ausübung ſeiner Thätigkeit nur von der Geſammtheit der Staaten , welche

ſich in dem Organ des Bundes in konkreter und ganz individueller Geſtalt verkörpert

hatte , war von der Eriſtenz der ganzen Verſammlung bedingt und iſt mit ihr zu Grabe

gegangen.

Der Mangel einer feſten Abgränzung des Wirkungskreiſes der Bundeskommiſſion

mußte von allen Regierungen , ſobald ihnen der Vertrag vom 30ſten September vorgelegt

wurde , als ſehr bedenklich angeſehen werden. Der Großherzoglich Badiſde Bevollmächtigte
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ſprach in der Sißung vom Sten Oktober in ſehr eindringlicher Weiſe den Wunſdy aus,

daß die Preußiſchen Mitglieder der neuen Bundeskommiſſion über den Kreis ihrer Thätig

keit mit beſtimmter Inſtruktion verſehen , und die folgenden ſieben Punkte als diejenigen

bezeichnet und feſtgehalten würden, bei denen dieſer Kreis abſchließe, nämlich: 1 ) Wahrung

des Landfriebens unter den Mitgliedern des Deutſchen Bundes ; 2) Sicherung des Bundes

gebiets und jedes einzelnen Theiles deſſelben gegen Angriffe und Beeinträchtigungen von

Außen ; 3) Ueberwachung der Wehrfähigkeit der Bundes -Armee; 4) Erhaltung und Aus

bau der Bundesfeſtungen ; 5) Verwaltung der Deutſchen Marine; 6) Erhebung, Veraus

gabung und Verwendung von Matrikular- Beiträgen nach den bisherigen Bundesbeſchlüſſen

und nur zu den Zwecken Nr. 1. und 5.; 7 ) Uebernahme der Friedensverhandlungen mit

Dänemark. Wenn nun viele Regierungen den Vertrag nur unter Vorbehalten ratifizirten,

ſo hielten andere dies, vielleicht mit minderer Vorſicht, für überflüſſig. Unter dieſen befand

ſich die Großherzoglich Medlenburgſche Regierung ; im edlen und bisher unerſchütterten

Vertrauen auf die Loyalität und Weisheit der Königlich Preußiſchen Regierung hielt ſie

jebe derartige Reſtriktion für überflüſſig. Sie hielt ſich mit voller Zuverſicht an das feier

lice Verſprechen des Königlich Preußiſchen Gouvernements , wonach das Bündniß vom

26ſten Mai die unerſchütterte Baſis der bundesſtaatlichen Fortentwickelung in Deutſchland

ſein und bleiben werde und wonach Preußen in die Bundeskommiſſion die Pflichten eines

Repräſentanten und leitenden Organes dieſes Bündniſſes mit hinübernehme. Nach dieſer

Erklärung verſtand es ſich von ſelbſt, daß die Preußiſche Regierung der Bundeskommiſſion

die engen Schranken vorſchreiben werde, welche der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte

bezeichnet hat ; denn jede Ueberſchreitung dieſer Schranken iſt von der dringendſten Gefahr

für das Bündniß wie für die Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der einzelnen Deutſchen

Staaten , zu deren Erhaltung das Bündniß geſchloſſen wurde. Es gebricht der proviſori

idhen Bundeskommiſſion durchaus an jener Organiſation , welche nöthig wäre , um ihr alle

Rechte aud nur des engeren Rathes der Bundesverſammlung ohne Gefahr zugeſtehen zu

können , welches Zugeſtändniß , nach der obigen Ausführung, ſchon an ſich etwas Undent

bares und Unmögliches in ſich geſchloſſen hätte ; auch hat die Medlenburgſche Regierung,

gleidy allen anderen , durd die That ausgeſprochen , daß ſie dies Zugeſtändniß verſagte,

denn ſie hat die Zuſtimmung ihrer Kammer zu dem Vertrage vom 30ſten September nicht

für nöthig gehalten, welche ſonſt unbedingt erforderlich geweſen wäre. Die Vorbehalte der

Medlenburg - Schwerinſchen Regierung bei Ratifikation des Interim liegen alſo ſelbſtver

ſtändlich in der Art dieſer Ratifikation : das Vertrauen zu dem leitenden Organ des Bünd

niſſes vom 26ſten Mai überhob dieſelbe der Nothwendigkeit, dieſe Vorbehalte ausdrüdlich

zu Papier zu bringen. Ganz beſonders flar iſt es auch, daß die Medlenburgſche Regies

rung das Recht der Anordnung einer Kompromiß - Inſtanz, welches nur dem Bundestage

in ſeiner lebendigen Organiſation zuſtand , der Bundeskommiſſion nicht eingeräumt hat.

Wenn mit dem Bundestage, nach der richtigen Erklärung der Preußiſchen Negierung , die

ganze Bundesverfaſſung zu Grunde gegangen iſt, ſo gilt dies nody viel mehr von einem

ganz ſpeciellen Auftrage, der nur auf den Bundestag in ſeiner beſtimmten Geſtalt, beſchikt

von Vertretern aller Deutſchen Staaten , lautete und der Natur der Sache nach lauten

konnte. Ueberdies hat, nach derſelben Erklärung Preußens , eine Continuität der Bundes

verſammlung durch die Centralgewalt nicht ſtattgefunden . Es hätte alſo dieſe Vollmacht

der Bundeskommiſſion auf's Neue ertheilt werden müſſen , zu dieſem Schritt war aber

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Medlenburg -Schwerin notoriſch außer Stande,

indem er als konſtitutioneller Fürſt dazu der Einwilligung ſeiner Abgeordneten - Rammer

IV. 8
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bedurft bätte , welche ſicher verſagt worden wäre. Auch würde gegen die Medlenburgſche

Regierung, wenn ſie die erloſchene Inſtanz wieder bätte erneuern wollen, bei dem Schieds

gericht zu Erfurt mit Recht Klage erhoben worden ſein ; denn es wäre dieſe Erneuerung

eine verfaſſungswidrige Veränderung der Landesverfaſſung geweſen, da lektere die Eriſtenz

der alten Landſtände, die Vorausſeßung der Kompromiß - Inſtanz, nicht duldet.

Die Königlich Preußiſche Regierung legte dem Verwaltungsrath vom Sten Oktober

den Vertrag wegen des Interim , der damals nod von keinem der verbüudeten Staaten

genehmigt war, mit der Bemerkung vor : „, ſie ſei von dem lebhaften Wunſde beſeelt, die

gemeinſchaftlichen Deutſchen Intereſſen und Sachen , die Bundesfeſtungen, die Flotte . einer

allſeitig anerkannten Centralgewalt unverzüglich wieder unterſtellt zu ſehen , und glaube, daß dies

ſem Wunſche durch Vollzug des vorliegenden Vertrages zu genügen ſei.“ Dieſer Wunſch war

alſo auf nichts gerichtet, als auf die Befriedigung eines allgemein anerkannten Bedürfniſſes

nach einer Verwaltugsbehörde für die Angelegenheiten , welche zwiſchen den verbündeten

Staaten und den dem Bündniſſe nicht beigetretenen noch gemeinſam waren und ſind , und

welche ſich nach den angeführten Worten auf ſehr enge Kreiſe beſchränken ; die verbündeten

Regierungen konnten mithin kein Bedenken tragen, dieſem Wunſche nadyzukommen . Die

Königlich Preußiſche Regierung führte in derſelben Sißung als Motiv zu ihrem auf Vollzug

des Vertrages gerichteten Wunſche an, daß es nothwendig erſcheine, „ den für die Geſammt

heit der Deutſchen Bundesſtaaten jest leider völlig ungeordneten Rechtszuſtand zu einem

wenigſtens proviſoriſd geordneten zurückzuführen .“ Es würde aber der Rechtszuſtand

Deutſchlands in eine nie dageweſene Unordnung gerathen, wenn über die denkbar wichtigſte

ſtaatsrechtliche Frage , über die Rechtsbeſtändigkeit einer in Wirkſamkeit getretenen Ver

faſſung, von zwei verſchiedenen Gerichten geurtheilt werden ſollte, und zwar, nadidem das

Schiebsgericht der zum Bündniß vom 26ſten Mai vereinigten Staaten ſich ſchon dazu für

kompetent erklärt hat, zugleich von einer anderen Inſtanz, welche nur dann als eriſtirend

betrachtet werden könnte , wenn , den officiellen Erklärungen Preußens zuwider, der alte

Bund von 1815 noch ganz unverändert in ſeinem oberſten Organ , dem Bundestage , wie

in ſeiner Verfaſſung, fortbeſtände.

Die Erklärung der Königlich Preußiſchen Regierung vom 17ten Oktober führt unter

denjenigen Rechten, welche noch aus dem älteren Bundesvertrage, als deſſen einſtweiliges

Organ die Bundeskommiſſion daſteht, übrig geblieben , ,, die Garantic der Selbſtſtändiga

keit und Integrität der Staaten " an ; ſie geſteht alſo dem Interim keine Befugniſſe zu,

welche die Selbſtſtändigkeit und Integrität der Staaten gefährden und aufheben. Die

nämliche Erklärung des Preußiſchen Gouvernements ſagt, es möge nach Untergang des

Bundestages zwar noch eine Einigung der Staaten, aus welcher Rechte und Pflichten ber

vorgehen, fortbeſtehen; dieſe Einigung der Staaten ſei aber eine unorganiſirte und verfaſ

ſungsloſe, und die Regulirung der daraus folgenden Verhältniſſe ſei, wie bei der bloßen

Allianz, den einzelnen Staaten überlaſſen . Eine ſolche Regulirung hat nach der Anſicht

Preußens ( welches dieſe Erklärung beträchtliche Zeit nady dem 30ſten September abgab)

durch das Interim nicht ſtattgefunden ; dem proviſoriſden Organ eines unorganiſirten und

verfaſſungsloſen Zuſtandes aber konnte keiner der einzelnen Staaten, welchem die Regelung

ſeines Antheils an den wirren Verhältniſſen Deutſchlands wie bei der bloßen Allianz übers

laſſen war, weitgreifende Rechte anvertrauen wollen ; am allerwenigſten fonnten es diejenigen,

welche den ihrigen ſchon durch den Beitritt zum Bündniß vom 26ſten Mai zu regeln be

gonnen hatten.
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Der Mecklenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte hat in der Sißung vom 17ten Ole

tober der beregten Erklärung Preußens feine volle Zuſtimmung gegeben und im Namen

ſeiner Regierung ausgeſprochen , ,, wie dieſelbe es für ihre heilige Pflicht halte , Preußen

in ſeinem ernſten Streben nach baldmöglichſter Konſtituirung eines Deutſchen Bundesſtaats

zu unterſtüßen. “ Die Medlenburg - Schwerinſdhe Regierung iſt dieſer übernommenen Ver

pflichtung mit aller Hingebung, wie eine große Sache ſie forbert , nad gekommen . Unter

beſonderer Berückſichtigung der oft beregten Preußiſchen Erklärung, welche als das Pros

gramm der entſchiedenen Anhänger des Deutſchen Bundesſtaates anzuſehen iſt, hat auch

die Medlenburgſche Regierung am 11ten November den Interims - Vertrag ratifizirt; fie

war und iſt der unerſchütterlichen, nie wankend gewordenen Ueberzeugung, daß die Königlich

Preußiſche Regierung die Rechte des Bündniſſes vom 26ſten Mai , gegen jede unbereche

tigte Einmiſchung, ſie komme von welcher Seite ſie wolle, mit allem Nachbrud vertheidigen

werbe. “

Der Medlenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte iſt verpflichtet, den hohen Verwala

tungsrath noch auf eines aufmerkſam zu machen. In der Erklärung der Königlich Preußi

ſchen Regierung vom 17ten Oktober v. I. wird es mit Recht als völlig unſtatthaft be

zeichnet , wenn man annehme , die Bundesverſammlung habe ſich bei ihrer Auflöſung nur

vertagt und könne jeden Augenblick wieder zuſammentreten. Heute würde die Anſicht der

proviſoriſchen Bundeskommiſſion , falls ſie ſich für die in Rede ſtehende Sache kompetent

erklären ſollte, dahin gehen, der Bundestag ſei ſchon drei Wochen früher, am 30ften Sep

tember, wieder aufgelebt, und zwar in Geſtalt von Bevollmächtigten zweier Deutſcher

Staaten ; eben dieſe Bundeskommiſſion würde unter derſelben Vorausſeßung ebenſowohl

einen Eingriff in die zweifelloſen landesherrlichen Souverainetätsrechte eines Deutſchen

Bundesfürſten begeben , als ſie das Großherzogthum Medlenburg - Schwerin von dem zur

Erhaltung der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der Deutſchen Staaten geſtifteten Bünds

niß vom 26ſten Mai lodreißen würde. Der Medlenburg -Sowerinſde Bevollmächtigte iſt

baber berechtigt, den hohen Verwaltungsrath aufzufordern , energiſche Beſchlüſſe zur Auf

rechthaltung des Bündniſſes vom 26ſten Mai zu faſſen , das in der Gefahr eines ſeiner

Mitglieder ſelbſt gefährdet iſt, da durch denſelben Akt, durch welchen die Bundeskommiſſion

den Antrag der ſogenannten Deputation der Ritterſchaft etwa annehmen ſollte, ein Angriff

gegen den Zwed wie gegen den Beſtand dieſes Bündniſſes erfolgen würde.

Ju Bezug auf die alleinige Kompetenz des Bundesſchiedsgerichts zu Erfurt ſtellt

fidh endlich in der Kürze heraus :

1. Das Recht der Anordnung einer Kompromiß - Inſtanz nach dem Vertrage von

1817 burch den Bundestag iſt mit dieſem ſelbſt untergegangen ; die Garantie des Deut

Ichen Bundes, welche ausdrücklich nur auf die Beſtimmungen ging , die ſich auf den Bun

destag bezogen, iſt mit dem lekteren erloſden . Die ganze Kompromiß- Inſtanz muß auch

deshalb als nicht mehr eriſtent betrachtet werden , weil ſie auf Vorausſegungen beruht,

welche denen des Bündniſſes vom 26ſten Mai widerſtreiten , weil ſie nur dann beſtehen

könnte , wenn gegeu die offiziellen Erklärungen der Königlich Preußiſchen Regierung der

alte Bund noch ganz unverändert , in ſeinem Organ wie in ſeiner Verfaſſung , fort

dauerte .

2. Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Medlenburg-Schwerin beſißt das

in ſeinem Souverainetätsredyt begründete Recht der erſten Kognition darüber, ob diejenigen,

welche ſich für ſeine Landſtände ausgeben , wirklich ſolche ſeien , und hat dieſes , aus dem

Begriffe der Souveränetät fließende Recht nie und nirgend an die proviſoriſche Bundes
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Rommiſſion übertragen ; er erkennt aber die in Frankfurt erſchienene ſogenannte Depu

tation der Ritterſchaft nicht als ſolche an , er erkennt überhaupt keine Ritter- und keine

Landſchaft an , weil in Medlenburg - Schwerin , in Folge des eigenen perfekt gewordenen

Verzichtes der Landſtände, nur noch gewählte Repräſentanten die Ständekammer bilden.

Die Medlenburg -Schwerinſche Regierung hat das Recht, zu verlangen , daß dieſe ihr bez

ſtrittene Behauptung vor Allem durch richterliches Erkenntniß entſchieden werde, bevor von

Anordnung der Kompromiß - Inſtanz, falls dieſe ſonſt überhaupt ſtatthaft wäre , die Rede

ſein kann .

3. Denjenigen Mitgliedern der ehemaligen Ritterſchaft, welche auf die Rechte der

alten Landſtände Anſpruch machen, iſt die Befugniß, ihren Anſpruch zur Geltung zu bringen,

in keiner Weiſe verkürzt ; ſie können in ſo großer Anzahl, wie ſie nur immer wollen , auf

die Anerkennung derſelben klagen. Unter der Fürſorge der Königlich Preußiſchen Regie

rung iſt für die zum Bündniß vom 26ſten Mai beigetretenen Staaten das proviſoriſche

Schiedsgericht zu Erfurt gebildet worden ; in Art. V. des Statuts des Bündniſſes vom

26ſten Mai unterwerfen ſich die Verbündeten ſchon dem Urtheile dieſes proviſoriſchen

Bundesſdiedsgerichts in ſo ausgedehntem Maaße , daß alle von dem Bundestage je auf

geſtellten Aufträgal- Inſtanzen, alle von ihm je übernommenen Garantien für kompromiſſa

riſche Entſcheidungen einen weit minderen Rechtsſchuß gewährten ; der Zuſtändigkeit dieſes

Schiedsgerichts aber iſt ausdrücklich auch der Fall zugewieſen , wenn , nach S. 124 f. der

Reichsverfaſſung, Angehörige eines Einzelſtaats gegen die Regierung deſſelben wegen Aufs

bebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landesverfaſſung klagen wollen .

Wenn nun irgend Jemand wiederholen ſollte, das Schiedsgericht zu Erfurt ſei des

halb zur Annahme einer ſolchen Klage nicht kompetent , weil die Landesverfaſſung ein

anderes Mittel der Abhülfe durch die Kompromiß - Inſtanz darbiete , ſo iſt dieſe Behaup

tung durch alles obige widerlegt. Die Landesverfaſſung von Medlenburg - Schwerin bietet

kein ſolches Mittel dar. Wenn ſelbſt nach dem alten Bundesredyt, wie ſich weiter auss

führen und beweiſen läßt , eine kompromiſſariſche Entſcheidung in Verfaſſungs - Angelegen

beiten nur bei Beſtande der Verfaſſung in anerkannter Wirkſamkeit ſtatthaft war, ſo kann

die Kompromiß - Inſtanz von 1817 um ſo weniger zur Anwendung kommen, als nicht nur

das Gegentheil dieſes Falles in Medlenburg - Shwerin vorliegt, ſondern auch die Behörde,

welche die Inſtanz allein anzuordnen befugt war, untergegangen iſt.

Es iſt ſomit das Schiedsgericht zu Erfurt die allein kompetente Behörde, bei welcher

Jeder klagen kann , ber die Rechtsgültigkeit des in Medlenburg - Schwerin ſeit dem 10ten

Oktober in Wirkſamkeit getretenen Staatsgrundgeſebes beſtreiten zu können vermeint.

Wenn dieſes kompetente Gericht die vermeintliche Befugniß der ſogenannten Deputation

der Ritterſchaft, bei der Bundes - Kommiſſion , als der Erbin des Bundestages, auf Firi

rung einer Kompromiß - Inſtanz nach der Verordnung von 1817 anzutragen , als rechtlich

begründet anerkennt , ſo wird die Medlenburg - Schwerinſche Regierung ſich dieſem richter

lichen Spruche unterwerfen .
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Promemoria,

betreffend

die ausſchließliche Kompetenz des proviſoriſchen Bundesſchiedsgerichts in der

Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit,
=

vorgetragen

von dem Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinfchen Bevollmächtigten .

1 . Wenngleich bisher in Medlenburg zwei ſtändiſche Korporationen, die Ritter

ſchaft und die Landſchaft, beſtanden haben, ſo hat es doch nur eine Landesvertretung ,

die zu einem Korps vereinigte Ritter - und Landſchaft gegeben.

Kein gemeinſchaftlicher Zweck hatte die beiden Korporationen entſtehen laſſen, und

urſprünglich hatte jede Korporation nur ihren eigenen Zweck, die Wahrung oder Vertres

tung der partikulairen Korporationsrechte und Intereſſen . Im weiteren Verlauf der Zeit

fanden ſich jedoch gemeinſame Beziehungen , neben jenen partikulairen Korporationsrechten

entſtanden gemeinſame Rechte und Pflichten , und zwar eines Theils ſolche, welche unmit

telbar die beiden Korporationen betrafen , ſo wie andern Theils in Folge des Erlaſſes

allgemeiner Landeskonſtitutionen 26. ſolche, welche auf alle Landeseinwohner Bezug hatten.

So bildete ſich allmählig der Begriff der allgemeinen Landesangelegenheiten und mit ihm

zugleich, im Gegenſaße zu der Vertretung der einzelnen Landestheile oder der privativen

Intereſſen der Ritterſchaft oder der Landſchaft, derjenige der Landesvertretung , zu welcher

die Ritter - und Landſchaft als eine Geſammtheit konkurrirten , indem in allen ſolchen ges

meinſamen Angelegenheiten die Ritter - und Landſchaft nicht als getrennte Korporationen,

ſondern als ein Korps , als das Korps der Landſtände mit den Landesherren kompas

ziszirten.

Neben den allgemeinen Landesangelegenheiten, welche im Laufe der Zeit ſich immer

mehrten, behielten auch noch beſondere Angelegenheiten der beiden ſtändiſchen Korporationen

ihren Beſtand, in Betreff deren dieſelben unbehindert waren , ſo lange die Reichsgerichte

beſtanden , ihre Rechte gegen die Landesherren ſelbſtſtändig zu verfolgen. Daneben ſtand

aber auch der einzelnen Korporation die Befugniß zu, aus der Union die Vertretung ihres

Mitſtandes zu verlangen und nöthigenfalls durch Klage zu erzwingen , und es konnten die

Landesherren, wenn das Korps der Landſtände, wegen einer privativen Angelegenheit einer

einzelnen ſtändiſchen Korporation Memedur nachſuchte, nicht darauf ſich berufen , daß das

Korps der Ritter- und Landſchaft nicht legitimirt ſei, weil es um eine privative Angeles

genbeit des einen Standes ſich nur bandle.

Dahingegen war die Sache in allen gemeinſamen Angelegenheiten , zu denen das

eine Korps der Landſtände und nicht die einzelnen Korporationen der Ritterſdaft und der

IV . 9
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Landſchaft, als ſolche, konkurrirt hatten , eine ganz andere. Der einzelne Stand war nur

zur Vertretung in ſeinen privativen Angelegenheiten , nicht aber auch zur Landesvertretung

berechtigt. Die Landesherren konnten den einzelnen Stand zurückweiſen und es hatte der

leştere, falls er der Angelegenheit weitere Folge geben wollte, ſeinen Mitſtand zur Bethei

ligung zu veranlaſſen.

Es folgt das Vorgeſagte, da das ganze Gebäude der altlandſtändiſden Verfaſſung

auf Verträgen berubte, aus der Natur der Sache und allgemeinen Rechtsgrundſäßen, und

es wird dies Ergebniß ausdrücklich beſtätigt durch den dahin lautenden S. 142. des Landes

vergleichs :

Wie denn auch ein Stand , ohne Zuziehung und Einwilligung des andern , eine

Verbindung über gemeinſame Rechte zu treffen , nicht befugt ſein , allen Falles

aber ſolche für null und nichtig geachtet werden ſoll.

Es iſt hier klar ausgeſprochen , daß dem einen Stande keine Dispoſition über ges

meinſame Angelegenheiten zuſtehe, mithin daß der eine Stand für ſich nicht aktiv ad causam

legitimirt ſei.

II. Die Worte des s. 1. der Verordnung vom 28ſten November 1817 lauten :

Sollte zwiſchen Uns und Unſeren getreuen Landſtänden , ſei es die geſaminte

Ritter- und Landſchaft, oder mit einer von beiden allein , entweder

unmittelbar, oder bei einer ihnen landesverfaſſungsmäßig zuſtehenden Vertretung

über Landes - Verfaſſung , Landes - Grundgeſeße, ſonſtige öffentliche Verträge , die

Auslegung und Anwendung derſelben , ſo wie überhaupt bei der Ausübung der

Landesherrlichen Gewalt, eine Verſchiedenheit der Anſichten entſtehen und ein

ſtreitiger Fall ſich ergeben ; ſo ſoll zwar , nach wie vor , der Weg der Beſeiti

gung durch unmittelbare gütliche Verhandlungen aufrichtig und ernſtlich verſucht,

im Entſtehungsfall aber und ſobald Unſere Landſtände darauf antragen werden ,

der Gegenſtand auf kompromiſſariſchem Wege zur rechtlichen Entſcheidung ge

bracht werden.

Die oben unterſtrichenen Worte :

ſei es die geſammte Ritter- und Landſchaft, oder mit einer von beiden allein ,

fehlten in dem herausgegebenen landesherrlichen Entwurf, und kann es keinen Augenblick

zweifelhaft ſein , daß die landesherrliche Abſicht dahin ging , nur dem Korps der Land

ſtände und nicht einer jeden der beiden ſtändiſchen Korporationen die Kompromiß - Inſtanz

zu eröffnen. Die Auffaſſung des Gegenſtandes aus einem ſtaatsmänniſchen Geſichtspunkte

mußte die Landesherren darauf hinführen , und iſt die Geſchichte Mecklenburgs leider nur

zu reich an Beiſpielen , daß die Streitigkeiten der Landesherren mit den einzelnen ſtän

diſden Korporationen dem Lande große Nachtheile zu Wege gebracht haben .

Der fragliche Paſſus iſt auf ſtändiſchen Antrag aufgenommen worden. Nähere

Motive finden ſich zur Begründung deſſelben nicht angeführt, und wenn nun die ſtändiſchen

Deputirten am 10ten September 1817 ihr P. M. übergaben und ſchon Tags darauf, ohne

eine zuvorige Anfrage bei den Landesherren und ohne zuvorige Berathung mit den Re

gierungs - Kollegien , die den Wunſch gewährende Verbalnote der beiderſeitigen Miniſter

erfolgte, ſo darf von vorne herein nicht angenommen werden , daß die Abſidit dahin

gegangen ſei, auf den einfachen unmotivirten Antrag der ſtändiſchen Deputirten ein wich

tiges Prinzip ganz fallen zu laſſen .

Bei einer Interpretation wird daber derjenigen Auffaſſung, welche von jener ur

ſprünglichen unzweifelhaft vorliegenden landesherrlichen Abſicht am wenigſten ſich entfernt,
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vorausgeſeßt, daß dieſelbe nichts Ungereimtes enthält, der Vorzug zu geben ſein, und dies

um ſo mehr , als die Landesherren aus freien Stücken handelten und die Stände bei

entgegenſtehender Anſicht dieſelben nicht zwingen konnten, von ihrer Anſicht zurüdzutreten.

Nach der urſprünglichen Faſſung des Entwurfes war auf die Eigenthümlichkeit des

zwiſden beiden ſtändiſchen Korporationen beſtehenden Verhältniſſes gar keine Rückſicht

genommen worden. Es wäre nach jener Faſſung unbedingt in allen Fällen erforderlich

geweſen , daß die Verſchiedenheit der ſtändiſchen Anſicht auf einer gemeinſamen Beſchluß

nahme des Geſammtforps der Landſtände habe beruhen müſſen , worin für die Selbſt

ſtändigkeit der beiden ſtändiſchen Korporationen in Bezug auf ihre privativen Intereſſen

allerdings eine Gefahr lag , indem einer Seits die Entſcheidung über ein ſolches privative

Intereſſe der gemeinſamen Beſchlußnahme unterworfen worden wäre, und auf der anderen

Seite der einzelne Stand durch eine itio in partes eine gemeinſame Beſchlußnahme ganz

verhindern konnte.

Es würde in ſolcher Weiſe die einzelne ſtändiſche Korporation allen übrigen Kom .

munen 2. ganz gleich geſtellt worden ſein , und namentlich ihr durch die Union begründetes

Recht verloren haben , ihren Mitſtand zur Mitvertretung zu nöthigen. Beide ſtändiſche

Korporationen hatten von ihrem Standpunkte aus ein weſentliches Intereſſe daran , den

Ausſchluß dieſes Rechtes abzuwenden , und ſobald ſie dies nur erreichten , war ihnen

die Beſtimmung , daß den Landesherren gegenüber nur das Korps der Landſtände die

Eröffnung der Kompromiß - Inſtanz ſolle verlangen können, wenn auch vielleicht unbequem,

dod aber nicht von der Bedeutung, daß fie fich hätten veranlaßt ſehen ſollen, der landesa

berrlichen Abſicht darin weiter entgegen zu treten und das Zuſtandekommen der Verord

nung auf das Spiel zu ſeßen .

Wie die Stände unter ſich mit einander fertig wurden , babei intereſſirten die Lans

desherren eben nicht beſonders, wenigſtens batten die Leşteren , inſoweit es ihrer Abſicht,

daß nur dem Korps der Landſtände die Kompromiß - Inſtanz zu eröffnen ſei, nicht ent

gegentrat, keine Veranlaſſung, dem einzelnen Stande die Geltendmachung ſeiner privativen

Intereſſen zu erſchweren , und es ſtellt ſich ſomit das durchaus angemeſſene Reſultat

beraus :

Die Landesherren ſind nur dann zur Eröffnung der Kompromiß - Inſtanz ver

pflichtet, wenn das Korps der Landſtände darauf anträgt ; dem einzelnen Stande

iſt in Betreff ſeiner privativen Intereſſen die rechtliche Möglichkeit gelaſſen, von

ſeinem Mitſtande die Vertretung zu verlangen ; dies mit einander auszumachen,

iſt Sache der ſtändiſchen Korporationen unter ſich ; die Landesherren ſind nicht

verpflichtet, mit einer einzelnen ſtändiſchen Korporation wegen Eröffnung der

Kompromiß - Juſtanz ſich einzulaſſen .

Hervorzuheben iſt hier noch die nachfolgende Stelle aus dem erſten Zuſaße, welchen

die ſtändiſchen Deputirten zu §. 1. beantragten :

es ſteht aber dem Rorps der Landſtände und dem ſelbiges, außerhalb Landtagen,

repräſentirenden Engeren Ausſchuß die Befugniß zu, dieſe Sade des Einzelnen,

weil in ſelbigem mittelbar das Recht des Ganzen beeinträchtigt ſein würde, auf

zunehmen , und tritt dann das Nämliche ein, was bei unmittelbaren Differenzen

zwiſchen der Landesherrſchaft und den Landſtänden vereinbart worden.

Dieſer Paſſus hat , übereinſtimmend mit der landesherrlichen Abſicht, die Voraus

ſeßung zur Grundlage , daß das Verlangen der Eröffnung einer Kompromiß - Inſtanz ein

.
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Ausfluß des Rechtes der Landesvertretung ſei, und ſomit nur von dem Corps der Land

ſtände oder dem repräſentirenden Kollegio derſelben geübt werden könne .

Audy iſt noch darauf Bezug zu nehmen , daß der in Gemäßheit des Obigen zum

$. 1. angenommene Zuſap :

ſei es die geſammte Ritter - und Landſchaft, oder mit einer von beiden allein,

von den ſtändiſchen Deputirten in der nachfolgenden Faſſung beantragt worden war :

ſei es nun mit der Ritter- und Landſchaft gemeinſchaftlic , oder mit jedem

Stande allein .

Die von den landesherrlichen Miniſtern vorgenommene Veränderung der Faſſung,

und inſonderheit die Weglaſſung der Bezeichnung „ Stande" im Singularis deuten darauf

hin , daß jeder Anlaß zu einer Verwechſelung der einzelnen ſtändiſchen Korporationen mit

dem Korps der Landſtände bat entfernt werden ſollen , womit gleichfalls übereinſtimmt, daß

die im S. 11. des Entwurfes enthaltenen Worte :

,, von Seiten der Stände"

demnächſt nad Ausweis der S. 12. der publizirten Verordnung umgeändert worden ſind in :

von Seiten Unſerer Landſtände.

Wenn demnächſt freilich im Jahre 1832 dem Korps der Städte des Medlenburg

ſchen und Wendiſchen Kreiſes in einer privativen Angelegenheit derſelben , betreffend die

Gründung eines Kommiſſions - und Speditions - Etabliſſements auf dem Domanial- Gute

Horſt von Seiten eines Hamburger Handlungshauſes, von dem Großherzoge von Medlen

burg - Schwerin die Kompromiß - Inſtanz bei dem Ober - Appellationsgerichte in Lübeck

eröffnet worden iſt, ſo kann daraus für die Interpretation der Verordnung vom 28ſten

November 1817 nichts entnommen werden. Denn es kommt nur darauf an , wozu der

Landesherr in Gemäßheit der in Frage ſtehenden Verordnung verpflichtet iſt, nidst aber

auch darauf, was er in einem einzelnen Falle freiwillig gethan hat.

III. Jedoch auch abgeſehen von der Ausführung sub No. II . und angenommen, es

bätte der einzelnen Korporation nach der Verordnung vom 28ſten November 1817 die

Kompromiß - Inſtanz eröffnet werden müſſen , ſo läßt ſich dod niemals die Behauptung

begründen , daß die einzelne Korporation das Recht gehabt habe , in einer allgemeinen

Landes - Angelegenheit von dem Landesberrn die Eröffnung der Kompromiß - Inſtanz zu

verlangen.

Es ſteht in Gemäßheit des sub I. Geſagten nicht anzunehmen , daß die Landes

berren gemeint geweſen ſein ſollten, ein derartiges der Natur der Sache und dem S. 142.

des Landesvergleichs widerſprechendes Recht einer einzelnen ſtändiſchen Korporation einzus

räumen . Eine ſolde Annahme beruht auf der unrichtigen Vorausſetung , als ſei die ein

zelne ſtändiſche Korporation mit dem zur Landesvertretung berechtigten Corps der Lands

ſtände identiſch und läßt die Möglichkeit zu , daß bei einer abweichenden Anſicht unter den

beiden ſtändiſchen Korporationen über eine gemeinſame Landes - Angelegenheit der Landes

herr verpflichtet geweſen ſein würde, jenen beiden Korporationen eine beſondere Kompromiß

Inſtanz zu eröffnen, deren Reſultate ganz verſchieden von einander hätten ausfallen können.

Der Saß , daß der Landesherr nicht die Verpflichtung batte , in einer allgemeinen

Landes - Angelegenheit einer einzelnen ſtändiſden Korporation die Kompromiß - Inſtanz zu

eröffnen , wird auch noch unterſtüßt durch den Artifel VI. sub 4. des zwiſchen Serenissimo

Suerinensi und der Stadt Roſtock am 14ten März 1827 abgeſchloſſenen Vergleichs :

Fände ſich dagegen die Stadt Noſtoc durd landesherrlidie Verfügungen in

folchen Rechten gekränkt , welche ihr mit Ritter - und Landſchaft gemeinſam find,
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und weshalb kein getrenntes oder ſich etwa widerſtreitendes Intereſſe vorliegt,

ſo kann ſie Fidy hinſichtlich der nöthigen Rechtshülfen von Ritter- und Landſchaft

nicht trennen , und findet dann in der Allerhöchſten Patent-Verordnung vom

28ſten November 1817 ibren ausreichenden Schuß.

IV. Fragt es ſich nun , abgeſehen von den weiter unten folgenden Ausführungen,

ob diejenige Angelegenheit, welche der kompromiſſariſchen Entſcheidung zu unterſtellen, eine

allgemeine, nur zur Kompetenz des Korps der Landſtände ſtehende Landes -Angelegenheit

ſei, ſo kann die Bejahung dieſer Frage nicht zweifelhaft ſein.

Die Beſchlüſſe auf dem legten außerordentlichen Landtage wegen ſofortiger Aufgabe

der Landesvertretung, wegen Neugeſtaltung der Union , welche leßtere zur Dispoſition der

höchſten Staatsgewalt verſtellt wurde , ſo wie wegen des Zeitpunktes der Auflöſung der

Ritter- und Landſchaft, als ſonſt noch außer der Landesvertretung politiſch berechtigter

Korporationen, in welcher leßteren Sinſicht die Ritter- und Landſchaft keinerlei Konkurrenz

fid vorbehalten hatte, - dieſe Beſchlüſſe ſind von dem Rorps der Landſtände gefaßt, und

bie Ritterſchaft hat als beſondere Korporation nicht dazu konkurrirt. Es kann daher audi

von einer beſonderen Willensmeinung der Ritterſchaft oder der Landſdaft, welche in jenen

Beſchlüſſen enthalten ſei, nicht die Rede ſein , vielmehr handelt es ſich um die Willens

meinung eines ganz anderen Rechtsſubjektes , des Korps der Landſtände.

Die Ritterſchaft, wenn ſie noch beſtände, könnte eben ſo gut , wie jede einzelne

Kommune oder jeder einzelne Staatsbürger, ihre Anſicht über das richtige Verſtändniſ

der fraglichen Beſchlüſſe haben , ſie würde aber , da ſie nicht das Recht der Landesvertres

tung beſeſſen , ohne Zuziehung der Landſchaft aus ihrem privativen Verſtändniſſe keinerlei

Rechte geltend machen können.

V. Wäre nun auch der ſtändiſchen Korporation der Ritterſchaft, abgeſehen von

den voraufgebenden Erörterungen, ſo wie davon , daß die Landſchaft in Betreff der Auf

löſung der ſtändiſden Korporationen rein ſubmittirt hat , nach den Grundſäßen der land

ftändiſchen Verfaſſung die Kompromiß - Inſtanz in einer allgemeinen Landes - Angelegenheit

zu eröffnen geweſen , ſo darf doch einer Deputation der am 5ten und 6ten Oktober v. I.

auf dem Konvente zu Roſtod verſammelt geweſenen Mitgliedern der Ritterſchaft ein ſolches

Recht nicht zugeſprochen werden.

Zuvor mag hier noch eingeſchaltet werden , daß nach den SS. 145. und 160. des

Landesvergleichs über Landes - Gebrechen , Beſchwerden oder Angelegenheiten nur auf Land

tagen zu verhandeln war , und daß im September v. I. von dem gemeinſamen Engeren

Ausſchuß der Ritter- und Landſchaft mehrfache Anträge einzelner ritterſchaftlichen Aemter

und einzelner Mitglieder der Ritterſchaft auf Anberaumung eines conventus omnium ac

singulorum Zweds Verhandlung und Beſchlußnahme in der Verfaſſungs -Angelegenheit

zurüdgewieſen ſind.

Der vorberegte Konvent war nun

1. von den ritterſdaftlichen Mitgliedern des Engeren Ausſchuffes, jedoch unter Ein

legung eines Proteſtes von Seiten eines Mitgliedes ausgeſchrieben worden , und

zwar zur Wahl eines Mitgliedes der Ritterſchaft Medlenburgſchen Kreiſes zum

gemeinſamen Engern Ausſchuß.

Abgeſehen davon , daß den ritterſchaftlichen Mitgliedern des Engern Aus

ſcuſſes weder durch den S. 202. des Landesvergleichs, noch ſonſt das Recht zur

Konvokation der Ritterſchaft beigelegt worden iſt, ſo war der offene Zweck der

Zuſammenberufung ein illegaler , indem in Beihalt des s. 179. die Wahl der

IV . 10
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zum Engern Ausſchuß zu beſtellenden Perſonen entweder auf Landtagen oder

andern gemeinſchaftlichen Konventen , d. h. im Beiſein der Landſchaft, vorzuneh

men war.

Die Gültigkeit der vorgenommenen Wahl iſt demnächſt denn auch von den

landſchaftlichen Mitgliedern des Engeren Ausſchuſſes beſtritten worden und hat

die Einführung und Beeidigung des erwählten ritterſchaftlichen Deputirten nicht

vorgenommen werden können .

2. Wäre jedoch auch jene ritterſchaftliche Verſammlung im Uebrigen gültig und zu

einem legalen Zwede berufen geweſen , ſo ſtand derſelben niemals das Recht zu ,

über Gegenſtände, die in dem Ronventsausſchreiben nicht ausdrüdlich intimirt

waren , gültig zu beſchließen , und noch weniger war ſie befugt, über Landesver

faſſungs - Angelegenheiten Beſchlüſſe zu faſſen , indem einmal ſolche Beſchlüſſe An

geſichts der Verhandlungen des Frühjahrslandtages 1848 ungeſeßlich waren und

da zweitens der gemeinſame Engere Ausſchuß , wie vorerwähnt, die Zuſammen

berufung eines ritter- und landſchaftlichen Konvents Zweds Verhandlung und Bes

ſchlußnahme in der Verfaſſungs- Angelegenheit abgelehnt hatte.

3. Von mehreren Mitgliedern der Ritterſchaft iſt denn audy gegen das Beſchlußrecht

der Verſammlung Proteſt eingelegt worden , und es konnten diejenigen circa 168

Mitglieder der Ritterſchaft, welche einen überall nicht intimirten Gegenſtand will

führlich zur Berathung zogen , die noch übrigen mehr als 400 Mitglieder der

Ritterſchaft, hinter deren Rüden ſolches geſchah, nicht verpflichten , mithin in dieſer

Hinſicht keinen Beſchluß der Ritterſchaft faſſen. Die von ihnen erwählten Depu

tirten ſind denn auch nicht die Repräſentanten der Ritterſchaft, ſondern nur die

Bevollmächtigten einer Aſſociation von Mitgliedern der Ritterſdaft.

VI. Es mag aber auch von allen vorſtehenden Ausführungen abgeſehen und nur

die Frage erörtert werden , ob , nachdem die altlandſtändiſche Verfaſſung landesherrlich für

aufgehoben erklärt worden iſt, die Verordnung vom 28ſten November 1817 gültig ſei und

Anwendung auf die Erledigung von Reklamationen der alten Stände oder eines Theiles

derſelben wegen rechtswidrig verfügter Aufhebung der altlandſtändiſchen Verfaſſung finden

könne ?

Die geſtellte Frage muß in Maaßgabe des Nachfolgenden entſchieden verneint

werben.

Die Gültigkeit und Anwendbarkeit jener Verordnung iſt von der Vorausſeßung be

dingt , daß die altlandſtändiſche Verfaſſung für Medlenburg in anerkannter Wirkſamkeit

beſtehe. Eine Verpflichtung, den Landſtänden gegenüber , ſelbigen über die Berechtigung

zu ihrer Forteriſtenz, nachdem landesherrlich ihre Auflöſung verfügt worden , eine Rom

promißinſtanz zu eröffnen, iſt von den Landesherren nicht übernommen worden, noch haben

ſie ſolches beabſichtigt.

Aus dem Antrage des Geſandten beider Medlenburg, vermittelſt deſſen derſelbe am

22ſten Dezember 1817 in der 58ſten Sißung der Bundesverſammlung die Bundesgarantie

nachgeſucht hat, iſt hervorzuheben :

Staatsrechtliche Gegenſtände werden daber am zweckmäßigſten durch die Mittel

erledigt , welche jede Verfaſſung in ſich darbieten muß. Schon die freie Erör

terung richtig geſtellter Aufgaben und die vorzuſchlagenden Abhülfen eintretender

Erforderniſſe werden in den meiſten Fällen zu einer genügenden Ausgleichung

führen . Zur ſidernder Erhaltung bedarf es nur eines ſolchen Stüßpunktes,
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der bei wirklich entſtandener Streitigkeit in einer endlichen Beſtimmung den be

ſtehenden Rechte Schuß und Gewähr darbietet. Durd die vorliegende

Verordnung haben Ihre Königlichen Hoheiten , die Großherzoge von Medlen

burg die beſtehende, im Drange der Zeitumſtände und in langer Erfahrung

bewährte Verfaſſung durch einen neuen zeitgemäßen Stüßpunkt bekräf

tigt ; Sie haben dieſelbe vorher mit Ihren Ständen genugſam ,beratben und

darauf landesherrlich verfügt. Die darin anfgeſtellten Mittel und Wege können

nicht fehlen , jenen doppelten Zweck zu erreichen ; eine Verſchiedenheit in den

ftaatsrechtlichen Anſichten ſo auszugleichen oder zu entſcheiden , wie es ſowohl

ben beſtehenden Rechten und Eigenthümlichkeiten, als dem Geiſte

der Verfaſſung gemäß iſt.

Die Annahme , als hätten die Landesherren ſich verpflichten wollen, den aufgelöſten

Landſtänden über die landesherrliche Befugniß zu einer ſolchen Auflöſung eine Kompromiß

Inſtanz zu eröffnen, iſt eine ſtaatsrechtliche Abſurdität. Auch dann, wenn die alten Stände

node deutlicher und ſo deutlich, wie nur irgend möglich , in ihre Auflöſung eingewilliget

hätten , würde bei einer derartigen Annahme die Frage wegen der Rechtmäßigkeit der er:

folgten Auflöſung ohne vorgängigen ſchiebsrichterlichen Spruch im Zweifel geblieben ſein,

und es würden nach langer Zeit noch die alten Stände , unter Aufſtellung der Behaup

tung, daß ihre Auflöſung widerrechtlid verfügt ſei, die Eröffnung einer Kompromißinſtanz

baben verlangen dürfen .

Die Richtigkeit des Grundſaßes nach dem bisherigen Bundesrechte, daß eine kom

promiſſariſche Entſcheidung in Verfaſſungsangelegenheiten den Beſtand der Verfaſſung in

anerkannter Wirkſamkeit vorausſeße, wird auch noch durch den Bundesbeſchluß vom 30ſten

Oktober 1834 wegen Kompetenz des Bundes - Schiedsgerichts und die demſelben vorauf

gehenden Verhandlungen beſtätigt, worauf hier jedoch nur ein allgemeiner Bezug zu machen

iſt, da jener Bundesbeſchluß für Medlenburg keine Geltung erlangt hat.

Die von der Bundesverſammlung übernommene Garantie der Verordnung vom

28ſten November 1817 kann den Inhalt dieſer Verordnung ſelbſt nicht erweitern. Die

Tragkraft der leßteren reicht nicht über das Bereich der altlandſtändiſchen Verfaſſung bin

aus ; nachdem die alten Stände mit den Landesherren die Aufhebung ſolcher Verfaſſung für

nothwendig anerkannt haben und die erſteren in Uebereinſtimmung mit der neuen , aus

Wahlen hervorgegangenen Volfsrepräſentation aufgelöſet worden ſind, handelt es ſich nicht

mehr um eine Entſcheidung über Prinzipien und Beſtimmungen der altlandſtändiſchen Ver

faſſung, worüber zwiſchen dem Landesherrn und den alten Ständen , als den zur Landess

vertretung Berechtigten eine differente Anſicht ſich ergeben , ſondern es würde nur zur Frage

ſtehen die richtige Deutung von Beſchlüſſen , welche gerade den Zwed batten, an die Stelle

der alten nicht mehr für berechtigt erklärten Verfaſſung eine neue zu ſeßen .

Es kommt audy nod hinzu , daß kein Zuſtand der Verfaſſungsloſigkeit im Große

berzogthum Medlenburg - Schwerin vorhanden iſt. Es beſteht vielmehr das unterm 10ten

Oktober v. I. publizirte Staatsgrundgeſeß, welches Seine Königliche Hoheit der Groß

herzog mit der, nach einem mit den alten Ständen berathenen Wahlgeſeße berufenen

Abgeordneten - Verſammlung vereinbart hat, in anerkannter Wirkſamkeit, und es würde das

ſelbe, abgeſehen von den für die Kompetenz des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts

normirenden Beſtimmungen , nach Ausweis des Art. 56. der Wiener Schlußakte nur auf

verfaſſungsmäßigem Wege wieder abgeändert werden können .
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VII . Hätte nun in Maaßgabe des Vorgeſagten nach Lage der Sache bem Bunde

mit ſeinem Organe, der Bundesverſammlung, das Recht uicht zugeſtanden, die Verordnung

vom 28ſten November 1817 in Anwendung zu bringen, ſo darf die Bundeskommiſſion dies

noch viel weniger.

Ihr Wirkungskreis iſt begrenzt worden für die Staaten , welche an dem Bündniſſe

vom 26ſten Mai v. J. Theil genommen, durch die Verbanblungen des Verwaltungsrathes

vom Sten Oktober v. I., durch dies Bündniß ſelbſt.

Das proviſoriſche Bundesſchiedsgericht iſt durch den Art. V. des Bündniſſes inſti

tuirt, der Beitritt Mecklenburgs unter Zuſtimmung der Volksrepräſentation erfolgt, dadurch

aber das proviſoriſche Bundesſchiedsgericht nicht bloß für die Regierungen , ſondern für

alle Medlenburger kompetent geworden.

cfr. Art. V. S. 4. No. 1. des Bündniſſes und das dortige Citat.

Dieſe Kompetenz feſtzuhalten , erfordert das Bündniß und die an ſich begründete

Rückſicht, daß eine und dieſelbe Streitſache nicht vor verſchiedene Richter gezogen werde.

Dieſe ſelbſt im Civilprozeſſe gültige Regel in ſo wichtigen Fragen , wie der Beſtand einer

Landesverfaſſung aus den Augen ſeßen zu wollen , würde ſich in keiner Weiſe rechtfertigen

laſſen , da ſelbſt in dem Falle, wenn die Wahl der Richter zur Kompromiß - Inſtanz nur

auf Mitglieder des proviſoriſden Bundesſchiedsgerichts fallen ſollte, die Möglichkeit zweier

verſchieden lautender Rechtsſprüche durchaus nicht geboben iſt.

Ein reelles Intereſſe, die geſeßlich begründete Zuſtändigkeit des proviſoriſchen Bun

desſchiedsgerichts abzulehnen, läßt ſich für den klagen wollenden Theil überall nicht denken.

Dagegen enthält die Saßung des Bundesſchiedsgerichts eine Fortbildung des alten Bundes

rechts in ſubjektiver, wie objektiver Hinſicht. Wenn auch nicht die Ritterſchaft, als ſolde ,

klagen kann, ſo können es die einzelnen Mitglieder der ehemaligen Ritterſchaft, ſo viele

ſich immer zu dieſem Behufe aſſoziiren wollen. Es iſt das Bundesſchiedsgericht nicht blos

kompetent zur Entſcheidung von Streitigkeiten über die Auslegung einer von beiden Theilen

anerkannten Verfaſſung, ſondern auch wegen Aufhebung und angeblich verfaſſungswidriger

Veränderung der Verfaſſung.

Was wäre wohl klarer, als daß jedes Vertrauen zu dem Bündniſſe vom 26ſten

Mai v. I. zu Grunde geben müßte , wenn in dem gegenwärtigen Falle die durch das

Bündniß begründete Zuſtändigkeit des proviſoriſchen Bundesſchiedsgerichts von Kommiſſa

rien der Preußiſchen Regierung verläugnet werden ſollte ?

Welche Wege könnten gefunden werden , die Möglichkeit entgegenſtehender Entſchei

dungen — wenn das Bundesſchiedsgericht als ſolches umgangen werden ſollte -- zu beſeitigen ?

Welche Gründe ließen ſich erdenken , Regeln nicht zur Anwendung zu bringen im

gegenwärtigen Falle , welche für den unbedeutendſten Civilprozeß zweifellos gelten ?

Wahrlich dieſe Wege und dieſe Gründe wären erſt zu finden und zu erdenken !

Und was iſt es , was die Mecklenburg - Schwerinſche Regierung verlangt ? Nidts

mehr und nichts weniger :

als die Aufrechthaltung des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849.

Zu dieſem Zwede beanſprucht ſie noch einmal die Mitwirkung des Verwaltungs

rathes zur Aufrechthaltung ihrer bundesmäßigen Rechte.

Jede Einmiſdung der Bundeskommiſſion in dieſe Angelegenheit würde ſie als

unrechtmäßige Gewalt betrachten und ſich beredhtigt halten müſſen , alle diejenigen

Schußmaaßregeln in Anſpruch zu nehmen , welche das Bündniß ſeinen Mitgliedern an

verſchiedenen Stellen verbeißt.



Dritte AnA u I a g e.

Bemerkungen

des

Großherzoglich Medlenburg - Strelißſchen Bevollmächtigten zu den in den vorſtehenden

Anlagen I. und. II . gemachten Aufſtellungen .

1 . Ein ,Kompetenzkonflikt, wie ihn das Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche

Geſammtminiſterium in dem Schreiben vom 16ten Dezember 1849 beſorgt, iſt nicht er

findlich. Die von der Großherzoglidy Medklenburg - Strelißſchen Regierung in Erfurt bereits

angebrachte Klage und der von der Medlenburgſchen Ritterſchaft erhobene Klageanſprudy,

zu deſſen Geltendmachung dieſelbe die Eröffnung einer Kompromiß - Inſtanz bei der Bun

deskommiſſion beantragt , betreffen zwar anſcheinend beide die Mecklenburgſche Verfaſſung,

können aber gleichwohl einen ſo verſchiedenen Gegenſtand und Umfang haben , daß die

Entſcheidung in der einen Sache der Entſcheidung in der anderen keinesweges präjudizirt.

Ein Urtheil hierüber wird erſt dann möglich ſein , wenn der Inhalt der von der Ritter

(diaft beabſichtigten Klage vorliegen wird , und das Gericht, welches die Zuläſſigkeit dieſer

Klage zu prüfen hat , wird auch über den Einwand der Rechtsanhängigkeit zu erken

nen baben .

2. Jedenfalls würde dem Verwaltungsrathe das Recht nicht zuſtehn, eine Inſtrut

tion der Königlich Preußiſchen Kommiſſarien in der Bundeskommiſſion zu beſchließen, wo

durch die bundesgeſegmäßige Wirkſamkeit der Bundeskommiſſion zur Eröffnung der von

der Medlenburgſchen Ritterſchaft begehrten Kompromiß - Inſtanz verhindert, und die Ritter

ſchaft gezwungen würde, ſich an das proviſoriſche Bundesſchiedsgericht in Erfurt zu wenden .

Es iſt in den Verhandlungen des Verwaltungsratls vielfach ausdrücklich anerkannt , daß

nur die Regierungen ſich der Kompetenz des proviſoriſchen Bundesſchiedsgerichts unter

worfen haben , es dagegen von der freien Entſchließung der Betheiligten abhänge , ob ſic

ſich wegen der Anſprüde, die ſie den beigetretenen Regierungen gegenüber gerichtlich gel

tend zu machen beabſichtigen, an das proviſoriſche Bundesſchiedsgericht wenden wollen

oder nicht.

3. Nach dem klaren Inhalte der in dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 begrün

deten Beſtimmungen über die Kompetenz des proviſoriſchen Bundesſchiedsgerichts in

Erfurt, wie ſolche in den beiden Großherzogthümern Medlenburg übereinſtimmend publi

zirt ſind,

cfr. das Schwerinſche offizielle Wochenblatt vom 6ten October 1849 No. 37.

und

den Strelißſchen offiziellen Anzeiger vom 3ten Oktober 1849 No. 24 .

tritt dieſe Kompetenz bei Streitigkeiten zwiſchen der Regierung eines der verbündeten

IV .
11
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Staaten und deſſen Volksvertretung über die Gültigkeit oder Auslegung der Landesver

faſſung nur ein ,

in ſoweit die legtere ausreidhenne Beſtimmungen für die Erledigung ſolcher

Differenzen nicht enthält.

Eben ſo bei Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die

Regierung deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landes

verfaſſung nur in ſofern, als

in der Landesverfaſſung ſelbſt keine Mittel zur Abhülfe gegeben ſind, oder die

gegebenen nicht zur Anwendung gebracht werden können .

Dieſe beſchränkenden Vorausſeßungen finden im vorliegenden Falle nicht ſtatt, da

bekanntlich die Mecklenburgiſche Landesverfaſſung in der Patentverordnung vom 28ſten

November 1817 ausreichende Beſtimmungen zur Erledigung von Verfaſſungsſtreitigkeiten

enthält. Das proviſoriſche Bundesſchiedsgericht in Erfurt würde alſo die beabſichtigte

Klage der Medlenburgſchen Ritterſchaft gegen die Großherzoglid Medlenburg - Schwerinſche

Regierung anzunehmen gar nicht berechtigt ſein.

4. Daß die fortdauernde Gültigkeit der Medlenburgſchen Verordnung vom 28ſten

November 1817 ſich von ſelbſt verſtehe und die dadurch begründete Kompromiß - Inſtanz

für Verfaſſungsſtreitigkeiten mit der Wirkſamkeit des Bundesſchiedsgerichts auf keine Weiſe

in Widerſpruch trete, iſt beim Beitritt von Medlenburg- Schwerin und Medlenburg- Strelik

zu dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 in den Sißungen des Verwaltungsraths vom

26ſten Juni und vom 27ſten Juni 1849 ausdrücklich auf das Beſtimmteſte anerkannt,

und wenn

5. das Großherzoglich Mecklenburg - Sdwerinſche Geſammtminiſterium in dem

Schreiben vom 16ten Dezember 1849 verſchiedene Gründe anführt , aus denen es der

Anſicht iſt, daß der Medlenburgſchen Ritterſchaft das Recht nicht zuſtehe , wegen deſſen

Geltendmadung grade die Kompromiß - Inſtanz beantragt wird , und daß es an einer

genügenden Legitimation zum Prozeſſe mangele , ſo wird es feiner beſonderen Ausführung

bedürfen , daß nicht der Verwaltungsrath, ſondern nur die Bundes - Rommiſſion und resp .

die zu ernennende kompromiſſariſche Gerichtsbehörde zu einem Urtheile darüber , ob dieſe

Einwendungen begründet oder unbegründet ſind, kompetent iſt.

Uebrigens hält der Großherzoglich Medlenburg - Strelißſche Bevollmächtigte es nicht

für angemeſſen, auf die heutigen gegen ſeine Regierung gerichteten Aeußerungen des Große

herzoglid Mecklenburg - Schwerinſchen Herrn Bevollmächtigten in der bereits gerichtlich an

bängigen Prozeſſadje etwas 311 erwiedern .



Zuſäßliche Erklärung

des

Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten zu den vorſtehenden

Bemerkungen des Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten .

In der ſiebenten Sißung des Verwaltungsrathes hat der Medleuburg -Strelißiſche Bes

vollmächtigte nach Ausweis der Protokolle ( pag. 17.) über den Beitritt des Großherzog

thums Medlenburg - Streliß zum Bündniß vom 26ſten Mai verhandelt, und iſt der Medf

lenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte bei dieſer Verhandlung nicht gegenwärtig geweſen,

ſondern derſelbe nad pag. 18. der Protokolle erſt nach dem Schluſſe der Verhandlung mit

dem Medlenburg - Strelitiſchen Bevollmächtigten und nach deſſen Abtreten in die Sißung

des Verwaltungsraths gekommen. Der Medlenburg - Schwerinſde Vevollmächtigte hat

ſomit keinen Theil an den von dem Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten gemachten

Bedingungen und Vorausſeßungen , ſondern ſeine Verhandlungen wegen des Beitritts von

Sowerin ſelbftſtändig und allein mit dem Verwaltungsrathe geführt, und kann aus

ſeinem Schweigen über die von dem Strelißiſchen Bevollmächtigten angeregten Frage wegen

des Fortbeſtandes der Kompromiß - Inſtanz von 1817 nur gefolgert werden , daß derſelbe

hierauf nicht hat eingeben wollen , vielmehr das durch das Bündniß vom 26ſten Mai ein

geſepte Bundesſchiedsgericht unbedingt anerkenne.



Protokoll

ber

Drei und Siebzigſt e n S i u ng6 8

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 18ten Januar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſigenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug;

des Rurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg -Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie, Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von D erken ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſtens

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndicus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der Vorſipende des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts, Staatsminiſter von Düesberg,
bat mittels Begleitſchreiben , d . d . Erfurt, den 12. Januar 1850 , den „Bericht des pro

viſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts vom 21ſten Dezember v. F: ſammt den von dem Ge

richte ausgearbeiteten und motivirten Geſet - Entwürfen über die Einrichtung des Reichs

Gerichts “ an den Verwaltungsrath eingeſandt. Das Schreiben geht mit den Anlagen

zunächſt an den Referenten in dieſer Angelegenheit , den Großherzoglid Heſſiſchen Bevoll

mächtigten, Geheimrath , Freiberrn von Lepel.

Ein ferneres Schreiben des Vorſitzenden des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts,

d . d . Erfurt, den 12ten Januar c . , den Siß des Reichsgerichts betreffend, geht einſt

weilen zu den Aften des Verwaltungsraths.

Der Vorſißende legt ein Schreiben des Königlich Preußiſden Miniſters der

auswärtigen Angelegenheiten vom 17ten Januar c . vor , worin ihm anheimgeſtellt wird,

eine bei der proviſoriſchen Bundes -Kommiſſion eingereichte Reklamation der Grafen Karl

und Heinrich Bentind , die Verhältniſſe der Herrſchaft Knyphauſen betreffend, zur

Kenntniß und Beurtheilung des Verwaltungsraths zu bringen , eventualiter die Auskunft

zu vernehmen , die der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte über dieſe Verhält

niſſe zu ertheilen in der Lage ſein möge.

Der Großherzoglich Dldenburgiſche Bevollin ächtigte iſt dankbar für die

ihm in dem Schreiben des Königlich Preußiſchen Miniſters des Auswärtigen dargebotene

Gelegenheit , ſich über den in Frage ſtehenden Gegenſtand auszuſprechen. Er hat ſofort

nach Einſicht des Protokolls der Bundes-Kommiſſion, worin der Bentindſchen Reklamation

Erwähnung geſchieht, an ſeine Regierung berichtet, iſt jeßt näherer Inſtruktion gewärtig,

und wiró nach Eingang derſelben die erforderliche Erklärung im Verwaltungsrath unge

ſäumt abgeben. Er findet in dem Schreiben des Königlich Preußiſchen Miniſters des

Auswärtigen zugleich die Beruhigung , daß materielle Vorſchritte auf die Bentindſche Re

klamation bis dahin nicht ſtattfinden werden.

Der Vorſigende zeigt an, daß Abſchriften der ferneren Sißungs - Protokolle der

Bundes -Kommiſſion, und zwar der Protokolle der 9ten , 10ten, 11ten und 12ten Sißung,

bei dem Verwaltungsrathe eingegangen ſind, und auf der Kanzlei deſſelben zur Einſicht

und vertraulichen Kenntnißnahme der Mitglieder des Verwaltungsrathes bis zur nächſten

Sißung offen liegen werden. Die Protokolle ſeien meiſt formellen Inhalts. Bei dem ,

auf den Antrag des Königlich Däniſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn von Bülow ,

in der Sißung vom 11ten d. gefaßten Beſdluß der Bundes -Kommiſſion , glaube er, der

Vorſigende, indeß abermals einer nicht gehörigen Wahrnehmung des dem Verwaltungs ,

rathe in der Sißung vom Sten Oktober pr. von der Königlich Preußiſchen Regierung er

theilten Verſprechens begegnet zu ſein , und habe er dieſerhalb die unausgeſeßte und voll

ſtändige Erfüllung dieſes Verſprechens Seitens der Königlich Preußiſchen Bundes

Kommiſſarien bei dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

nochmals nachdrücklichſt in Anſpruch genommen .

Der Vorſigende ſtellt unter vertraulicher Mittheilung eines an ihn erichteten

Schreibens des Königlich Preußiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten vom

12ten Januar c. den Antrag :

IV. 12
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daß der Verwaltungsrath ſich damit einverſtanden erkläre , daß Preußen von

der Bundes -Kommiſſion in Frankfurt eine Vollmacht zur Führung der Friedens

Unterhandlungen mit Dänemark , im Namen des Deutſchen Bundes , einhole.

Nach gepflogener Erwägung, daß es ſich untergebens nur von den Friedens - Unter

handlungen und nicht von dem Abſchluß des Friedens ſelbſt handelt, wozu die Zuſtimmung

der einzelnen Deutſchen Bundesſtaaten vorbehalten bleibt , und nachdem namentlich der

Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte ſeine bereits in der Sißung des Ver

waltungsraths vom 8ten Oktober pr. ausgeſprochene Anſicht, daß die Uebernahme der

Friedensverhandlungen mit Dänemark zunächſt zu den Obliegenbeiten der Bundes - Kom

miſſion gehören werde , wiederholt hat , erklärt der Verwaltungsrath einſtimmig , daß

er gegen das in Antrag gebrachte Einholen einer Vollmacht der Bundes - Rommiſſion durch

und für die Königlich Preußiſdie Negierung ſeinerſeits nichts zu erinnern findet.

Es erfolgt die Vorlage von vier Schriftſtücken , welde dem Königlich Preußiſden

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten durch die Königlichen Regierungen von

Bayern , Württemberg, Sadſen und Hannover , d . d . München , den Sten Dezember,

Stuttgart, den 19ten Dezember, Dresden , den 27ſten Dezember und Hannover , den

30ſten Dezember pr . zugegangen , und von dem Königlid Preußiſchen Miniſter der aus

wärtigen Angelegenheiten unter dem Sten Januar c. dem Vorſißenden des Verwaltungs

raths mitgetheilt ſind. Dieſe Schriftſtücke werden als Anlagen dem gegenwärtigen Pro

tokolle zugefügt werden .

Der Vorſigende begleitet die in den vorſtehend genannten Schriftſtücken gemachten

Aufſtellungen mit der Bemerkung, daß, ſeines Erachtens, der Verwaltungsrath ſich dadurdy in

der Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten und in der Fortführung des ihm anvertrau

ten Auftrags nicht werde aufhalten laſſen. Ob der Verwaltungsrath indeß ſich dafür

ausſprechen wolle , daß gegen die verbündeten Königlichen Regierungen von Sadſen und

Hannover wegen ihres Verhaltens in der legtern Zeit und auf Grund der neuen Er:

klärungen dieſer Regierungen bei dem proviſoriſchen Bundes - Schiedsgericht ſchon jest

Klage erhoben werde, oder vorziehe, von dieſer Klage einſtweilen noch Abſtand zu nehmen,

werde hauptſächlich durch Entſcheidung der Vorfrage bedingt ſein , ob die genannten Re

gierungen in Unterlaſſung der diesſeits angeordneten Reichstagswahlen bereits eine Bun

despflicht verleßt , oder nur ein Bundesrecht nicht geübt hätten. Damit dem hier zu

faſſenden Beſchluſſe des Verwaltungsrathes eine allſeitige und ſtrenge Prüfung vorhergehe,

ſchlage er die Ueberweiſung der vorſtehend mitgetheilten Sdriftſtücke an die Verfaſſungs

Kommiſſion vor, auf deren Bericht dann der Verwaltungsrath zu weiterer Erörterung und

Beſchlußfaſſung übergeben werde. Der Verwaltungsrath erklärt ſich mit dieſem Vorſchlage

des Vorſigenden einverſtanden. Die Schriftſtücke gehen an die Verfaſſungs - Kommiſſion.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte wünſcht eine Entſcheidung

des Verwaltungsraths über die Frage , ob die Beſtimmung des Wahlgeſeßes, wonach die

Wahlliſten vier Wochen aufliegen ſollen , in dem Maße für eſſentiell gehalten werde , daß

die einzelne Regierung an deren Beobachtung unter allen Umſtänden gebunden bleibe.

Der Verwaltungsrath verneint dieſe Frage , unter Bezugnahme auf die Hamburger

Vollzugs - Verordnung , in der dieſe Friſt bereits bis auf drei Wochen ermäßigt iſt, und

mit Hinzufügung der Erklärung, daß die den konkreten Verhältniſſen angemeſſene Anord

nung hier überhaupt der Einzel - Regierung überlaſſen werden muß .
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Staatsrath Seebeck bemerkt, daß nach einer Mittheilung der Frankfurter Ober

Poft - Amts - Zeitung, Baron von Holzhauſen auch zum Bevollmächtigten für Reuß bei

der Bundes - Kommiſſion in Frankfurt beſtellt worden wäre. Soviel dieſe Mittheilung

auf die Fürſtliche Regierung von Reuß jüngerer Linie Bezug haben könne , habe er im

Namen und beſtimmten Auftrag dieſer Regierung hier die Erklärung abzugeben , daß die

Mittheilung auf einem Irrthum berube. Die Fürſtliche Regierung von Reuß jüngerer

Linie habe bei der Bundes - Rommiſſion in Frankfurt weber den genannten noch einen

andern Bevollmächtigten beſtellt.

Der Großherzoglich Mecklenburg -Strelißſche Bevollmächtigte trägt

vor , und giebt in ſchriftlicher Faſſung zu Protokoll :

„ Wenn die Realiſirung der am Sten Oktober 1849 von der Königlic Preußiſchen

Regiernng gegebenen Erklärung, daß ſie

alle Anordnungen der Bundes- Kommiſſion , ſofern ſie nicht die laufende Admi

miniſtration des vorhandenen Bundes - Eigenthumes betreffen , ſtets zuvor zur

Kenntniß und Beurtheilung des Verwaltungsraths bringen werde,

dem leßteren im Allgemeinen nur erwünſcht ſein kann, ſo werden dagegen bei dieſer Beur

theilung ſelbſt alle diejenigen Rechte und Pflichten vollſtändig berückſichtigt werden müſſen,

welche ſämmtlichen Gliedern des Deutſchen Bundes im Art. I. des Bündniß - Statuts vom

26ſten Mai 1849 ausdrüdlich vorbehalten , und durch Genehmigung des Interims vom

30ſten September 1849 von ſämmtlichen Deutſchen Regierungen noch beſtimmter aner

kannt ſind.

Mag nun immerhin eine neue Geſtaltung der inneren Organiſation des Deutſchen

Bundes nothwendig erſcheinen , und jedes Urtheil über die definitive Löſung dieſer Frage

für jeßt dahingeſtellt bleiben, ſo ſteht doch ſo viel feſt, daß der Deutſche Bund von 1815

in ſeinen weſentlichen auf Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutſchlands

und Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der im Bunde begriffenen Staaten

gerichteten Zweden fortwährend zu Recht beſteht, und daß dieſer Fortbeſtand zunächſt von

allen dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 beigetretenen Staaten, und dann von ſämmt

lidhen Deutſchen Regierungen durch Genehmigung des Interims zu der Folge ausdrüdlich

anerkannt iſt, daß Deſterreich und Preußen die von der proviſoriſchen Central - Gewalt ge

leiteten Angelegenheiten, inſoweit dieſelben nach Maßgabe der Bundes -Gefeßgebung inner

halb der Kompetenz des engeren Rathes der Bundes - Verſammlung gelegen waren , für

den Deutſchen Bund im Namen ſämmtlicher Bundes-Regierungen bis zum 1ſten Mai 1850

übernommen haben.

Hieraus folgt zunächſt, daß Deſterreich und Preußen die Angelegenheiten, die ſie

im Namen ſämmtlicher Deutſchen Bundes - Regierungen durch die von ihnen beſtellte

Bundes -Kommiſſion führen , nicht einem Theile der Deutſchen Bundes - Regierungen zuvor

zur Kenntniß und Beurtheilung bringen, und dadurch dieſem Theile einen Einfluß gewähren

können , von dem die übrigen Regierungen ausgeſchloſſen ſind. Inſofern daber, wie in

der Sißung des Verwaltungsraths vom 11ten Januar 1850 bemerkt wurde, die von der

Königlich Preußiſden Regierung zugeſicherte Vorlegung an den Verwaltungsrath audy auf

die Angelegenheit des von der Bundes - Kommiſſion an die Königlich Württembergiſche

Regierung in Sachen der Fürſtlich Thurn- und Tariſchen Poſt erlaſſenen Inhibitorii fich

erſtreden ſoll, wird der Verwaltungsrath der Beurtheilung dieſer Angelegenheit ſich zu

enthalten haben , wenn nicht etwa eine ſolche Beurtheilung von ſämmtlichen Deutſchen

Bundes - Regierungen begehrt werden ſollte.
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Aber auch in Rüdſicht derjenigen Angelegenheiten, welche Staaten , die dem Bünd

niſſe vom 26ſten Mai beigetreten ſind, betreffen , wohin alſo die Medlenburgiſche Ver

faſſungs -Angelegenheit gehört, wird durch die vorherige Vorlegung an den Verwaltungsrath

jedenfalls kein Recht verlegt werden dürfen , welches durch die beſtehende Bundes - Geſek

gebung, die der Bundes - Kommiſſion zur Richtſchnur dienen ſoll, begründet iſt.

Die Großherzoglich Mecklenburg -Strelikſde Regierung hat ſids veranlaßt geſehen,

vermittelſt des in Abſdrift hiermit übergebenen Vortrages *) an die Bundes - Kommiſſion

vom 6ten Januar 1850 den bundesgeſeßmäßigen Schutz gegen die Großherzoglich Medlen

burg - Schwerinſche Regierung zur Aufrechthaltung des Beſitſtandes in Hinſicht der beiden

Großherzogthümern bisher gemeinſamen Medlenburgſchen Verfaſſung in Anſpruch zu nehmen .

In dieſem Vortrage iſt nachgewieſen , daß die Kompetenz der Bundes - Kommiſſion wegen

des beantragten Punktes vollſtändig begründet iſt, obwohl der Anſpruch, den Streliſ an

*Schwerin in der Hauptſache macht, bereits beim proviſoriſchen Bundes - Schiedsgericht in

Erfurt anhängig geworden, ferner, daß die legale Thätigkeit der genannten beiden Behörden

zur Erledigung der bei ihnen angebrachyteu getrennten Gegenſtände vollkommen mit einander

im Einklange ſteht, und daß die Großherzoglich Medlenburg - Strelißſche Regierung zur

Wahrung ihrer Unabhängigkeit gegen einſeitige thätliche Verleßungen des Beſißſtandes von

Seiten des Großherzoglich Mexlenburg - Schwerinſden Gouvernements genöthigt war , ſich

an die Bundes - Kommiſſion zu wenden , nachdem der Verwaltungsrath des Bündniſſes

vom 26ſten Mai 1849 offiziell ausgeſprochen , daß die Erlaſſung von Inhibitorien nidit

in ſeinen Befugniſſen liege , und auch von dem proviſoriſden Bundes - Sdiedsgerichte zu

Erfurt die Entſcheidung erfolgt war, daß ihm eine zur Erlaſſung inhibitoriſder Anordnungen

erforderliche, in der Natur eines Sdiedsgerichts an ſich nicht begründete obrigkeitliche

Gewalt nicht beigelegt worden .

Unter dieſen Umſtänden würde eine Einwirkung des Verwaltungsraths , inſofern ſie

die bundesgeſetzmäßige Thätigkeit der Bundes-Kommiſſion zur Aufrechthaltung des Beſig

ſtandes in der Medlenburgſchen Verfaſſungs - Angelegenheit nicht blos hinderte oder be

ſchränkte , ſondern auch nur verzögerte , die bundesmäßigen Rechte des Großherzogthums

Medlenburg - Strelit verlegen , und da der hohe Verwaltungsrath nichts weniger als eine

ſolche Verleßung beabſichtigen wird , ſo erſcheint der Antrag gerechtfertigt, daß derſelbe

durch eine geeignete Aeußerung gegenüber der Königlich Preußiſchen Regierung jeder Ver

zögerung vorbeuge, welche daraus, daß die Anordnungen der Bundes -Rommiſſion in Betreff

der Aufrechthaltung des Beſißſtandes in der Medlenburgſden Verfaſſungs - Angelegenbeit

zuvor dem Verwaltungsrathe vorgelegt würden , entſtehen dürfte ."

Der Vorſigende faßt die über den geſtellten Antrag des Großherzoglich Medlen

burg -Strelißſchen Bevollmächtigten in einer ausführlichen Diskuſſion kundgegebenen über ,

einſtimmenden Anſidten des Verwaltungsraths dahin zuſammen , daß , ſoviel es die dem

Antrage zugefügte Motivirung betrifft, weder die reſtriktive Interpretation zugegeben wird,

die nach dieſer Motivirung bei der dem Verwaltungsrathe am Sten Oktober pr. ertheilten

Zuſage der Königlich Preußiſchen Regierung zur Anwendung kommen ſoll, noch auch, daß

irgend wie anerkannt wird , daß dieſe Zuſage nicht auch auf diejenigen Beſchlüſſe Bezug

leidet, die von der Bundes -Kommiſſion hinſichtlich nicht zum Bündniß vom 26ſten Mai pr.

gehöriger Deutſcher Bundesſtaaten gefaßt werden. Was ſodann den Antrag ſelbſt, in

völliger Trennung von ſeiner Motivirung betrifft, ſo wird der Vorſigende , ſofern anders

*) Als fünfte Anlage dem Protokol zugefügt.

)
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damit dem Antragſteller genügt iſt, gerne bereit ſein, bei dem Königlich Preußiſchen Miniſter

Der auswärtigen Angelegenheiten unverzüglich das dringende Erſuchen zu ſtellen,

daß der Verwaltungsrath durch die Königlich Preußiſche Regierung auf das

baldigſte in Stand geſeßt werde, ſich über die von der Großherzoglich Medlen

burg-Strelißiſchen Regierung gegen die Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſche

Regierung mittelſt Antrags vom 6ten Januar c . bei der Bundes - Kommiſſion

anhängig gemachten Streitſache, vor weiterem Vorgehen in dieſer Streitſache,

auszuſprechen.

Der Großherzoglich Medklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte erklärt

ſich mit der Erlaſſung des von dem Vorſißenden an den Königlich Preußiſchen Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten vorgeſchlagenen Schreibens einverſtanden. Der Ver

waltungsrath ſtimmt der in Vorſchlag gebrachten Erledigung des Antrags des Groß- ·

berzoglich Mecklenburg- Strelißiſden Bevollmächtigten bei .

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte bringt zur Anzeige, daß die

Verfaſſungs -Kommiſſion über die von der Königlich Preußiſchen Regierung vorgeſchlagenen

Verfaſſungs-Modifikationen in der nächſten oder in einer der nächſten Sißungen dem Ver

waltungsrath Bericht erſtatten werde.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte erklärt mit Rückſicht auf den

in der vorigen Sißung von dem Kurfürſtlid beſliſchen Bevollmächtigten geſtellten Antrag,

daß da über den Termin zur Einberufung der Reichsverſammlung demnächſt förmlich

werbe zu beſchließen ſein , eine vorläufige Verſtändigung im Verwaltungsrathe über den

Tag dieſer Einberufung aus mehr als einer Rüdſicht ſchon jeßt angemeſſen und wün

ſchenswerth erſcheine. Unter Vorbehalt eines vorherigen Vernehmens mit ihren Regie

rungen und eines ſodann durch förmlichen Beſchluß feſtzuſtellenden Einberufungstermins,

vereinigen die Mitglieder des Verwaltungsraths ſich ſchließlich dahin,

daß als Termin für die Einberufung der auf Grund des Vertrages vom 26ſten

Mai pr. zuſammentretenden Reichs - Verſammlung, der 20ſte März c., wie hier

mit geſchieht, vorläufig angenommen wirð .

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte ſpricht ſchließlich den Wunſch

aus , daß die wegen fernerer Vermehrung der Mitgliederzahl des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts von dem Großherzoglich Badiſchen Bevollmächtigten geſtellten Anträge

einer wenigſtens vorläufigen Erledigung im Verwaltungsrathe nicht mehr entbehren mögen,

und er glaubt dieſe vorläufige Erledigung dabin in Vorſdlag bringen zu ſollen , daß der

Verwaltungsrath unter Anerkennung einer vorzugsweiſen Berechtigung der Großherzoglich

Badenſchen Regierung zur Theilnahme an der ferneren Befeßung des proviſoriſchen Bun

des-Schiedsgerichts, an den Großherzoglich Badenſden Bevollmächtigten das Erſuchen richte,

bei ſeiner Regierung vorzuſtellen und zu befürworten , daß ſie um der mit den Kö

niglichen Negierungen von Sachſen und Hannover noch fortwährend obſchwebenden

Differenzen willen , vorerſt von einer weitern Verfolgung dieſer Anträge abſtehen wolle.

Sämmtliche Mitglieder des Verwaltungsrathes, mit Ausnahme des Großherzoglich Med

lenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten , der ſich unter Bezugnahme auf ſeine frühere Er

klärung hinſichtlich der Vermehrung des Schiedsgerichts , jeder Mitwirkung enthält, richten,

indem ſie dem Vorſchlage des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten beitreten , an den

Großherzoglich Badenſden Bevollmächtigten das eben näher bezeichnete Anſuchen ; der
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Vorſißende mit der zugefügten ausdrüdlichen Erklärung, daß er durch dieſe ſeine Bei

ſtimmung zu dem gemachten Vorſchlage ein rechtliches Hinderniß zur ſofortigen Verband

lung über die fraglidyen Anträge des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten im Ver

waltungsrathe , nicht im Geringſten anerkenne. Der Großherzoglich Badenſche

Bevollmächtigte bezeigt ſeinen Dank für die Anerkennung, womit das an ihn gerich

tete Erſuchen verbunden iſt; er glaubt ſeinerſeits hinlänglich gezeigt zu haben , daß er den

faktiſchen Anſtänden im höhern Intereſſe des gemeinſamen Bundeszwecks nachzugeben weiß,

und er hofft in dieſer Geſinnung mit ſeiner Regierung auch diesmal Hand in Hand

zu gehen .

Legationsrath Dr. Liebe überreicht ein Eremplar der Geſekſammlung für das Für

ſtenthum Lippe , worin mittels Bekanntmachung der Fürſtlicy lippeſden Regierung vom

18ten Dezember pr. das Bündniß - Statut vom 26ſten Mai pr. und die Beſtimmungen

über das Verfahren vor dem proviſoriſchen Bundes - Schiedsgericht im Fürſtenthum Lippe

veröffentlicht werden .

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte überreicht in einem

Eremplar des Geſekblattes für das Herzogthum Oldenburg die Verordnung der Groß

herzoglichen Regierung vom 5ten Januar c . , betreffend den Hinzutritt der Herrſchaft

Knyphauſen zu der Herrſchaft Jever zum Zweck der Theilnahme an der Wahl zum Volls

bauſe des Deutſchen Reichstags."

Der Fürſtlich Schaumburg -Lippeſche Bevollmächtigte richtet bezüglich

der Reichstags-Wahlen im Fürſtenthum Schaumburg -Lippe einige Anfragen an den Ver

waltungsrath , die nad gepflogener Erörterung ſofort ihre Erledigung finden .

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sigung vom 22ten Januar c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

v. Bodelſdwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel . Seebed . v . Schack.

v. Derßen . Mosle. Vollpracht. Dr. Liebe. Dr. Helwing . Dr. Elder. Smidt.

Dr. Banks. Bloemer.
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A n la g e u

zu dem

Protokoll der Drei und Siebzigſt en Sißung

des Verwaltungsraths

vom 18ten Januar 18 5 0 .

E r it e An I a g e.

Staats-Miniſterium des Königlichen Hauſes und des Aeußern.

Auf Seiner Majeſtät des Königs Allerhöchſten Befehl.

Mit
it aufrichtiger Freude hat die Königlich Bayerſche Regierung den Abſchluß der Ron

vention vom 30ſten September d. J. zwiſchen der Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſchen und

Königlich Preußiſchen Regierung über die Bildung einer interimiſtiſchen Bundeskommiſſion

begrüßt, und ungeſäumt ihre Zuſtimmung zu derſelben erklärt. — Sie erkannte hierin den

erſten Schritt zu einer allſeitig befriedigenden Löſung der Deutſchen Verfaſſungsfrage und

gab ſich der Hoffnung hin, daß dieſe Bundeskommiſſion auf Grund der Zuſtimmung Seiner

Kaiſerlichen Hoheit des Erzherzogs Reidysverweſers und ſämmtlicher Deutſcher Regierungen

balb in's Leben treten , ſo wie , daß es während des Interims gelingen werde, die Bewe

gimg, welche im vorigen Jahre begonnen hat, zum geſeßlichen Abſdluſſe zu bringen.

Die Königlich Baverſche Regierung hielt es dabei für ihre Pflicht, die zur Aus

führung der Konvention vom 30ſten September d. J. zwiſchen den Kabineten von Wien

und Berlin noch nothwendigen Vereinbarungen durch keinerlei Einmiſchung zu ſtören , und

ſie blieb dieſem Grundſaße ſelbſt dann noch getreu, als Thatſachen eintraten, welche geeig

net waren , Zweifel gegen die Erfüllung der an die Konvention vom 30ften September

d. I. geknüpften Hoffnungen zu erregen .

Während nämlich die Konvention vom 30ſten September d. J. unzweifelhaft die

Bundesverfaſſung zur Grundlage genommen hat , und die Kompetenz der interimiſtiſchen

Bundeskommiſſion auf dieſelbe ſtüßte, entwickelte ſich in dem Verwaltungsrathe der dem

Bündniſſe vom 26ſten Mai d. J. beigetretenen Regierungen ein Streit über die Gültigkeit

in der Sißung vom 17ten Oktober d. I. geradezu , daß die Bundesverfaſſung nicht mehr

der Bundesverfaſſung, und der Bevollmächtigte der Königlich Preußiſchen Regierung erklärte
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fortbeſtehe, ſondern nur noch eine Einigung der Deutſchen Staaten , aus welcher Rechte

und Pflichten hervorgehen.

Während ferner zu den auch von dem Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten im

Verwaltungsrathe nods als fortdauernd anerkannten Rechten und Pflichten der Deutſchen

Staaten unverkennbar dieß gehört , daß Beſchlüſſe über die Bundesverfaſſung nur durch

Stimmeneinhelligkeit gefaßt werden können , und dieſer Saß auch in der Konvention vom

30ſten September d. I. beſtätigt worden iſt, hat der genannte Verwaltungsrath auf Antrag

ſeines Vorſigenden am 17ten November d. J. beſchloſſen , daß ein Reichstag nach Erfurt

einberufen und die allgemeine Wahl der Abgeordneten zum Voltshauſe auf den 31ſten Ja

nuar k . J. ausgeſchrieben werden ſolle.

Die Königlich Bayerſche Regierung verbehlte ſich keinen Augenblick die Bedeutung

dieſer, ibrer Ueberzeugung nach unvereinbaren Thatſachen , glaubte jedoch die Löſung der

hieraus ſich ergebenden Schwierigkeiten zunächſt den Verhandlungen überlaſſen zu müſſen,

welche deshalb zwiſdhen dem Kaiſerlich Königlich Deſterreichiſchen nnd Königlich Preußi

idhen Kabinete eingeleitet worden waren.

Durch die Kaiſerlid Königlid Deſterreichiſche Geſandtſdaft am hieſigen Hofe iſt

nun die Königliche Regierung in Kenntniß geſeßt worden , daß jene låſung bis jeßt noch

nicht gelungen iſt. Die hier abſchriftlich anliegende Depeſche, welche das Kaiſerliche Kabinet

am 28ſten November d. J. an den Freiherrn von Prokeld gerichtet hat , enthält viel

mehr beſtimmte Verwahrung gegen den von der Königlid Preußiſchen Regierung einges

ſchlagenen Weg.

Unter dieſen Verhältniſſen erachtet es die Königlich Bayerſche Negierung für ihre

Pflicht, keinen Zweifel darüber beſtehen zu laſſen , in welcher Weiſe ſie dieſe wichtigen

Fragen beurtbeilt.

Wenn die Bundesverfaſſung nicht von einigen Bundesgliedern ohne Zuſtimmung der

übrigen abgeändert werden kann, ſo iſt klar, daß auch diejenigen Schritte, welche zu einer

ſolchen einſeitigen Abänderung führen müſſen , den Rechten und Pflichten aus dem Bundess

vertrage widerſtreiten .

Ein derartiger Schritt iſt aber die Berufung eines Deutiden Reichstages oder Par

lamentes in der durch den Verwaltungsrath beſbloſſenen Weiſe. Schon die Benennungen

zeigen , daß der auf dieſem Wege zu bildende Bundesſtaat an die Stelle des bisherigen

Deutſchen Bundes, wenn auch nur allmälig , zu treten beſtimmt iſt. Noc unzweideutiger

ergiebt ſich dies aber aus dem Verfaſſungs - Entwurfe, welchen die im Verwaltungsrathe

vertretenen Regierungen dieſem Reichstage vorlegen wollen . Der beabſichtigte Bundesſtaat

ſoll hiernach genau dieſelben Zwecke verfolgen , welde den Inhalt der bisherigen Bundes

verfaſſung gebildet haben , und er kann daber nicht als ein nach Art. XI . der Bundesakte

zuläſſiges Bündniß fich innerhalb des Bundes bewegen , ſondern würde unvermeidlicy den

Bund ſelbſt auflöſen.

Die Königlich Baverſche Regierung kann ſich daber nicht von der Ueberzeugung

trennen, daß das Bündniß vom 26ſten Mai d. I., und die aus ihm abgeleiteten Beſchlüſſe

des Verwaltungsrathes vom 17ten November 0. I. zwar nicht nach der Abſicht der dabei

betheiligten Regierungen , wohl aber durch ihren Inhalt und ihre nothwendigen Folgen

gegen die Sicherheit des Bundes und einzelner Bundesſtaaten gerichtet ſind.

Dieſe Ueberzeugung gegen ihre Bundesgenoſſen auszuſprechen hält ſic ſich eben nach

Art. XI. der Bundesakte ebenſo für berechtigt, wie für verpflichtet, und ſie ſchließt ſich

baber den deshalb ausgeſprochenen Verwahrungen des Kaiſerlichen Rabinets an.
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Die Königlich Bayerſche Regierung giebt ſich dabei der Hoffnung hin, daß die ſofor

tige Bildung der interimiſtiſchen Bundeskommiſſion die Mittel an die Hand geben werde,

um die unter den Bundesgliedern beſtehende Verſchiedenheit der Anſichten über dieſe Unge

legenheit auszugleichen, und die von ſo vielen Seiten bedrohten gemeinſchaftlichen Intereſſen

von ganz Deutſchland zu wahren.

Die Königliche Geſandſchaft wird beauftragt, den Herrn Freiherrn von Säleinit,

unter Uebergabe einer Abſchrift von gegenwärtiger Depeſche in Kenntniß zu feßen .

Münden , den Sten Dezember 1849.

Durch den Miniſter

der General - Selretair.

An

die Königlich Bayerſche Geſandtſchaft

in Berlin .

1
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Er. Hochwohlgeboren ſind nach dem Inhalte Ihres Verichtes an Sr. Majeſtät den
König vom 6ten d . M. von den Mittheilungen bereits unterrichtet , welde das Kaiſerlich

Königlich Oeſterreichiſche Rabinet unterm 28ſten 4. M. bezüglich des Verfahrens der

Königlich Preußiſchen Regierung in der Deutſchen Verfaſſungsfrage, ſo wie insbeſondere

in Betreff des beabſichtigten Zuſammentritts einer Reichs - Verſammlung in Erfurt, der

Königlich Preußiſchen Regierung gemacht hat. Die diesfälligen Depeſchen an den

Freiherrn von Proteíd ſind von dem hieſigen Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſchen Ges

ſdhäftsträger auch zur Kenntniß der diesſeitigen Regierung gebradyt worden , und ebenſo

hat mir vor wenigen Tagen der Königlich Bayerſdie Geſchäftsträger die Abſdrift einer

Weiſung an den Freiherrn von Malzen zugeſtellt, nad weldier deſſen Regierung ſich an

die von Deſterreich eingelegte Verwahrung anſchließt.

Die Königliche Regierung hat aus dieſen Aktenſtüden mit dem tiefſten Bedauern

die Beſtätigung entnommen , daß es bis jeßt noch nicht gelungen iſt, in einer für das

Wohl Deutſchlands entſcheidenden Frage eine Uebereinſtimmung ſeiner beiden größten

Staaten , auch nur hinſichtlich der Grundzüge ciner künftigen Verfaſſung Deutſchlands

zu erzielen.

Sie ſegte jedoch bis daher noch ihre Hoffnung auf die in wenigen Tagen zuſam

mentretende Bundes - Kommiſſion, in deren Errichtung ſie die Anbahnung einer freundlichen

Löſung der zwiſden den Regierungen Deſtreidys und Preußens obſchwebenden Differenzen

finden zu dürfen glaubte. Leider ſcheint ſich dieſe Anſidit nicht zu beſtätigen , denn co

möchte kaum zweifelhaft ſein , daß wenn , wie dies der Fall zu ſein ſcheint, die Königlich

Preußiſdhe Regierung auf der beabſichtigten Einberufung eines Neidistages nach Erfurt in

Gemeinſchaft mit den ihr verbundenen Regierungen beharrt , der Riß zwiſchen den beiden

Großſtaaten Deutſdlands immer größer, ja nad Umſtänden ein unheilbarer wird.

Der Königlichen Regierung angelegentliches Streben iſt auf die Gründung einer

engeren Vereinigung gerichtet, die alle Deutſchen Stämme umfaßt, die in ihrem Central

Organ nach Außen mächtig , im Innern die zum Wohl des Ganzen und der einzelnen

Theile nöthige Kraft entwickelt, und zugleich die Anſprüche des Volkes auf eine wirkjame

Theilnahme an den gemeinſamen Deutſchen Angelegenheiten in einem allgemeinen Par

lamente befriedigt.

Von gleichem Wunſche iſt auch die Königlich Preußiſdie Regierung beſeelt. Eine

Verſdiedenheit der Anſichten kann daber nur in Betreff des Weges ſtattfinden , auf welchem

jenes Ziel zu erreiden gehofft wird.

Die Königliche Regierung vermag indeß cinen Weg als den richtigen nidyt zu

erkennen , der dahin führen würde , ſtatt cines einigen , ein zerſtüdeltes Deutſdland zu

(daffen. Sie vermag eine Einheit nicht gut zu beißen , dic , abgeſehen davon , daß ſie

wichtige Theile des gemeinſamen Vaterlandes nicht umfaßte, den Eigenthümlichkeiten der

Stämme, und deren naturgemäßer Entwickelung nicht die gebührende Rechnung trüge.



Zweite Anlage.

5
5

Sie vermag insbeſondere einem einſeitigen Vorſdreiten , dieſe Einheit zu verwirklichen , ihre

Billigung nicht zu ertheilen , wenn daſſelbe, weit entfernt, zur Erreichung des Zieles bei

zutragen, durch Gründung eines Separat- Bündniſſes , und durch Berufung einer

Verſammlung von Volis - Abgeordneten einzelner Deutſder Staaten vielmehr der Ver

einigung des geſammten Deutſchlands weſentliche Hinderniſſe bereitet, den Keim der Zwie

tracht zwiſchen Regierungen und Völker ſäet, die bisherigen gemeinſamen Bande löſet,

allgemeine Aufregung und Unruhe verbreitet , und durch das Schauſpiel der Zerriſſenheit

der Deutſchen Regierungen ihren gemeinſchaftlichen Gegnern, den Feinden aller Deutſchen

Monarchien neue gefährliche Waffen in die Hände giebt.

Im Intereſſe der ungeſtörten Fortdauer der jeßt wieder eingetretenen Ruhe in

Deutſdland, im Intereſſe ferner der fünftigen Einheit und Macht Deutſchlands, hegt das

ber auch die Königliche Regierung den dringenden Wunſch , daß das Königlich Preußiſche

Gouvernement, und die mit demſelben verbundenen Deutſchen Regierungen von der beab

ſichtigten Zuſammenberufung einer Verſammlung von Volksabgeordneten nach Erfurt Um

gang nehmen , und die Verſtändigung mit dem, durd Gemeinſchaftlichkeit des Stammes ,

ſo wie der Intereſſen an Deutſdland eng gefetteten Bundesgenoſſen Oeſterreid ), zumal

ebe daſſelbe über ſeine Anſichten in Betreff der Deutſchen Verfaſſung ſich auch nur auss .

geſprochen hat , nicht zu einer Unmöglichkeit madhen möchten .

Von dieſem Wunſche erſuche ich Ew. a . dem Staatsminiſter Freiherrn von

Sdleinig durch Vorleſen gegenwärtigen Schreibens Kenntniß zu geben , und erneuern

denſelben 2c .

Stuttgart , den 19ten Dezember 1819.

( gez . ) Wächter.

An

den Königlichen Geſandten 2c .

Herrn von Reinbarot,

Hodwoblgeboren

zu

Berlin .

1
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1

Dresden , den 27ſten Dezember 1849.

Dielie Raiſerlidy Königlid Deſterreichiſche Regierung hat durch ihren Geſandten am hieſigen

Hofe der dieſſeitigen Königlichen Regierung Mittheilung eines Erlaſſes zugeben laſſen,

welder unter dem 28ſten u . M. an den Kaiſerlid , Königlichen Geſandten in Berlin ,

Behufe der Vorlage an die Königlid, Preußiſche Regierung , gerichtet worden iſt, und

wodurch das Kaiſerlich Königliche Kabinet mit Bezugnahme auf den von dem Verwaltungs

rath der auf Grund des Bündnißvertrags vom 26ſten Mai d . J. verbündeten Regierungen

unterm 17ten v . M. gefaßten Beſchluß, wegen Ausſchreibung der Wahlen zu einem bem

nächſt 311 berufenden Reichstage oder Parlamente gegen dieſe Maßnahme ſowohl, als gegen

die damit bezirecte Errichtung eines mit den vertragsmäßigen Fortbeſtande des Deutſchen

Bundes unserträglichen engeren Bundesſtaats Vernahrung einlegt. Am Schluſſe dieſes

Erlaſſes wird folgende Erklärung abgegeben :

Wir würden daher , wenn dem auf die Ausſchreibung und Einberufung eines

ſogenannten Reichstags bezüglichen Beſchluſſe des Verwaltungsraths weitere Folge

gegeben werden wollte , den Zuſammentritt einer ſolchen , die Gründung des für

unzuläſſig erkannten Bundesſtaats einleitenden Verſammlung, als dem Bundes

vertrage zuwider erklären, und deren zu Löſung dieſer Aufgabe zu faſſenden Be

(dhlüſſen im Voraus jede Geltung und Wirkſamkeit abſprechen müſſen.

Eine ſolche Erklärung würde ſich mit vollem Reqyte auf dasjenige ſtüßen,

was durch den Vertrag vom 26ſten Mai, den Verfaſſungs - Entwurf vom 28ſten

deſſelben Monats , die erläuternde Dentſdrift vom Uten Juni und die ſeither

ſtattgehabten Verhandlungen des Verwaltungsrathe über die beabſichtigte Ein

richtung und die Beſtimmung des Bundesſtaats bekannt geworden iſt.“

Dieſe Kundgebung des Kaiſerlid Königlichen Kabinets legt der Königlich Sächſiſchen

Regierung die Verpflichtung auf, als Theilhaberin an dem Bündniſvertrage vom 26ſten

Mai . 3. ihrerſeits naciſtehende Erklärung auszuſprechen .

Die Königlid Sädıſijde Regierung hat , indem ſie das Bündniſ vom 26ſten Mai

einging und damit zugleid im Verein mit den Regierungen von Preußen und Hannover

dem Deutſchen Volfe und deſſen Regierungen den Entwurf der Verfaſſung eines Deutſchen

Bundesſtaats darbot , zwei ausdrückliche Vorausſeßungen feſtgehalten , daß nämlich eines

theils dieſe Verfaſſung Gemcingut der Deutſchen Nation, midt eines Theils derſelben

werde , andern Theils aber die Aufrichtung des Bundesſtaats nicht mit Vorleßung der

aus dem Deutſchen Bunde hervorgehenden vertragsmäßigen Rechte erfolge .

Die erſte dieſer Vorausſeßungen war in der von dem Königlich Sächſiſchen Bevoll

mächtigten der Unterzeichnung des Schlußprotokolls vom 26ſten Mai d. J. beigeſchloſſenen,

und in der Ratififations - Urkunde des Bündnißvertrags ausdrücklich beſtätigten und er

neuerten Erklärung deutlich ausgeſprochen . Die zweite war zunädyſt eine ſelbſtverſtandene,

da die Eingebung neuer Verbindlichkeiten nur unter Berücfſichtigung der beſtehenden älteren

geſchehen kann; ſie war aber überdies durch die Beſtimmung des Artifel 1. des Bündniß

ſtatuts gewahrt , wodurch erklärt wurde, daß ſämmtlichen Gliedern des Deutichen Bundes
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die aus dieſem hervorgehenden Rechte vorbehalten bleiben . Weit entfernt, hierdurch der

Aufrichtung eines Deutſden Bundesſtaats nur Hinderniſſe in den Weg legen zu wollen ,

betrachtete es die Königlich Sächſiſche Regierung als ihre unerläßliche Aufgabe , an der

vorgängigen Erfüllung einer Bedingung feſtzuhalten , ohne deren Sicherſtellung ſie weder

der Erreichung des fic geſtellten Zieles der Einbeit Deutſchlands, noch einer dauerhaften

Grundlage für das angeſtrebte Verfaſſungswerk gewiß ſein konnte. Sie hat ihre Beſtre

bungen mit denen der Königlich Preußiſchen Regierung vereint , um die Beſeitigung der

damit verknüpften Schwierigkeiten , und dadurch die Annahme der dargebotenen Verfaſſung

von Seiten des geſammten Deutſchlands zu ermöglichen ; und weil ſie hierbei von der

redlichen Abſicht geleitet war, um das Erreichbare, nicht das Unerreichbare zur Bedingung

zu machen, faßte ſie bei den auf das Bündniß vom 26ſten Mai bezüglichen Verhandlungen

die Möglichkeit in das Auge, daß ſämmtliche Mitglieder des Deutſchen Bundes , mit

alleiniger Ausnahme Deſterreichs , ſich zu dem Bundesſtaate mit der von Preußen vors

geſdlagenen Geſtaltung der Bundesgewalt vereinigten, während Deſterreich, deſſen Regie

rung bereits durch den Erlaß vom 4ten Februar 1849 feierlich erklärt hatte , ſich einer

in die Hände eines einzigen Fürſten gelegten oberſten Bundesgewalt nicht unterwerfen zu

wollen , es doch für angemeſſen erachten konnte, einer anderweit entſprechenden Bildung

eines Bundesſtaats aus den übrigen Mitgliedern des Bundes ſeine Zuſtimmung zu er

theilen , und in weiterer Folge der hieraus folgenden Auflöſung des Deutſchen Bundes

ſich zu einem Verhältniſſe der Union mit dem Bundesſtaate zit entſchließen , eine Even

tualität, auf deren mögliche Erwägung auch das Kaiſerlich Königliche Kabinet in ſeiner

unterm 28ſten 1. Mts . erfolgten Erklärung hingewieſen hat.

In dieſer Auffaſſung der Verhältniſſe legte daher die dieſſeitige Regierung , im

Verein mit Preußen und Hannover, den Deutſchen Regierungen den Verfaſſungs - Entwurf

eines Deutſdien Bundesſtaats , einſchließend ſämmtliche Staaten außer Oeſterreich, vor,

in welchem eine Verſtändigung mit Deſterreich ausdrücklich vorbehalten blieb. Bei dieſer

Einigung erkannte die Königlich Preußiſche Regierung , gleid, der dieſſeitigen Regierung,

dic Nothwendigkeit, ſich der Zuſtimmung der Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſchen Regierung

zu verſichern, und das Verhältniß Deſterreichs zu dem Bundesſtaate vertragsmäßig feſtzu

ſtellen. Nur war der Weg, welchen die Königlich Preußiſche Regierung einſdlug, um die

Errichtung des Bundesſtaats, gegenüber den Rechten und Anſprüchen Oeſterreichs zu ver

wirklichen, verſchieden von dem Gange , welchen die dieſſeitige Regierung in Beobachtung

der beſtehenden Bundespflichten einzuhalten, ſich nicht entbrechen zu können glaubte.

Die Königlich Preußiſche Regierung ridtete, gleichzeitig mit dem Beginn der Ver

bandlungen vom 17ten bis 26ſten Mai an die Deſterreichiſche Regierung den Vorſchlag

einer Union. Nun war aber die Naiſerlich Königlid Deſterreichiſche Regierung, wie dies

die an die Königlich Preußiſche Regierung unterm 16ten Mai d. I. gerichtete Denkſchrift

des Kaiſerlich Königlichen Kabinets, ſo wie auch der mehrbeſagte Erlaß vom 28ſten v. M.

zu erkennen giebt , gar nicht in der Lage zu der Errichtung eines die übrigen Bun

desſtaaten umfaſſenden Bundesſtaates , und zu einer mit dieſem Bundesſtaate zu

ídließenden Union die Hand bieten zu dürfeit, ſo lange fie nicht darüber Gewiß

beit hatte, daß ſämmtliche übrige Bundesglieder gewillt ſei'n , dieſem Bundesſtaate beizu

treten, indem widrigenfalls die Oeſterreichiſche Regierung ihre Zuſtimmung zu einer Union,

und der dieſelbe bedingenden Auflöſung des bisherigen Bundesverhältniſſes mit den Rück

lichten , welche ſie den nidyt beitretenden Staaten ſchuldig war , und mit der klaren Bes

ſtimmung des Art. 5 der Wiener Schlußakte nicht hätte vereinbaren können .

IV. 15
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Daß die Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſde Regierung dem von Preußen gemachten

Unionsvorſchlage, ganz abgeſehen von der Betrachtung, ob deſſen Modalität ihren In

tereſſen und Anſichten zuſage oder nicht, damals ſofort beitreten werde , war ſonach aus

dem oben angeführten Grunde nicht zu erwarten.

Die Königliche Sächſiſche Regierung hielt es daher zunächſt für nothwendig, in ihrer

dem Schlußprotokolle beigefügten Erklärung noch beſonders auszuſprechen, daß ſie durch die

bei dem S. 1. des Verfaſſungs - Entwurfs vorbehaltene Verſtändigung mit Deſterreich, die

Sr. Majeſtät dem Kaiſer von Oeſterreich bundesvertragsmäßig zuſtehenden Rechte und

Anſprüche als austrüdlich gewahrt betrachtete. Sie erkannte aber ferner als unerläßliche

Vorbedingung der von Preußen ſelbſt für nothwendig eradyteten Verſtändigung mit Defter

reich wegen Errichtung eines Unionsverhältniſſes , daß ſämmtliche übrigen Mitglieder des

Bundes ſich zu Bildung des Bundesſtaats vereinigten . Der Wortlaut der dem Schluß

protokoll vom 26ſten Mai angefügten vorbehältlichen Erklärung ſprach dieſe Vorbedingung

deutlich aus , und die dieffeitige Regierung hat ſeitdem unausgeſeßt daran feſtgehalten.

Sie hat ihrerſeits den Beitritt der zur Theilnahme an dem Bündniſſe vom 26ſten Mai

eingeladenen Regierungen , ſo viel an ihr lag , zu fördern geſucht. Auf den Beitritt der

füddeutſchen Staaten, beſonders Bayerns vermochte ſie nicht mit Erfolg einzuwirken , theils

weil die dieſem Beitritt entgegenſtehenden Sdwierigkeiten an ſich bald klar herausſtellten,

daß ſie hauptſächlich in den Beſtimmungen über die Oberhauptsfrage lagen , und deren

Löſung daher zunächſt von der Königlich Preußiſchen Regierung zu erwarten war , theils

weil ihrem Bevollmächtigten im Verwaltungsrathe eine Theilnahme an den diesfallfigen

Verhandlungen nicht vergönnt, dieſe vielmehr nur von der Königlich Preußiſchen Regierung

geführt wurden .

Die dieſſeitige Regierung hat ſich hierbei nicht mit Erörterung der Frage zu be

faſſen, ob und auf welche Weiſe dieſe Verhandlungen, über welche die zunächſt den Preußi

[ chen Kammern, und ſpäterhin dem Verwaltungsrath gemachten Vorlagen das Nähere beſa

gen, zur Erreichung des Zwecks hätten führen können, welchen ſie leider verfehlt haben. Allein

getreu dem bei Abſchluß des Bündniſſes vom 26ſten Mai erklärten Grundjage , daß ſie

die vereinbarte Verfaſſung nur in der Vorausſeßung einer Ausdehnung derſelben über das

geſammte Deutſchland als endgültig betrachte, und daß deren Aufſtellung , unbeſchadet der

aus den Bundesverträgen entſpringenden Rechte und Pflichten zu erfolgen habe, vermochte

die Königlich Sächſiſche Regierung in dem Fehlſchlagen eben dieſer Unterhandlungen , und

in der Verwerfung des einzigen , der Kaiſerlich Königlid Deſterreichiſchen Regierung vor

gelegten Unionsprojekts weder einen Beweggrund , noch eine Berechtigung zu finden , um

nun ſofort die angeſtrebte, und nach den Bundesgeſeßen erforderliche Verſtändigung ſämmt

licher Deutſcher Regierungen über die , behufs der Errichtung des Bundesſtaats, noth

wendige Umgeſtaltung der Bundes - Verfaſſung ſchon als geſchloſſen oder aufgegeben zu

betrachten , und das Verfaſſungswerk vom 26ſten Mai zum Abſchluß zu bringen. Nach

ihrer Meinung mußte eine ſolche Verſtändigung der Einberufung des Reichstags voran

geben , und demſelben nur eine ſolche Vorlage gemacht werden , welche aus dem bundes

rechtlichen Standpunkte nicht angefochten werden konnte. Die Königlich Sächſiſche Regie

rung erklärte ſich daher gegen die alsbaldige Einberufung eines Reichstags, und legte gegen

den , ihres und der Königlich þannoverſchen Regierung Widerſpruchs ungeachtet, in der

Sißung des Verwaltungsraths vom 19ten Oktober d. J. deshalb gefaßten Beſchluß Ver

wabrung ein .
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Wenn nun deſſen ungeachtet von Seite der Königlich Preußiſden und der übrigen

dem Bündniß vom 26ſten Mai beigetretenen Regierungen in der Sißung des Verwaltungs

ratbe vom 17ten vorigen Monats ſogar der Beſchluß gefaßt worden iſt, die Wahl der

Abgeordneten zum Voltshauſe für den ganzen Bereich der auf Grund des Vertrages

vom 26ſten Mai c. verbündeten Deutſchen Staaten auf den 31ſten Januar 1850 aus

zuſchreiben , und die Maaßnahme der Einberufung eben dieſes Reichstags in Vollzug geſetzt

werden will, bevor weder der Beitritt des geſammten Deutſchlands, mit Ausnahme Deſter

reidis , noch das Einverſtändniß der leßteren Macht mit der Errichtung des Bundesſtaats

erreicht iſt; wenn vielmehr gegenwärtig , und in Folge dieſes Vorſchrittes, die Kaiſerlich

Rönigliche Regierung bagegen entſchieden Widerſpruch erhoben, und die Königlich Bayerſche

Regierung durch ihren anber mitgetheilten Erlaß vom Sten d. Mts. ſich dieſer Kundgebung

durchgehends angeſchloſſen hat , ſo erkennt die dieſſeitige Regierung in den ihr nach

Artifel VII . und XI. der Bundesatte und Artifel XIII. der Wiener Schlußakte zufallenden

Obliegenheiten die Verpflichtung, dem in dem Erlaſſe der Kaiſerlich Königlichen Regierung

vom 28ſten v. Mts. enthaltenen Proteſte , inſoweit derſelbe den Beſchlüſſen des ſchon jeßt

einzuberufenden Reichstags jede Geltung im Voraus abſpricht, hiermit beizutreten .

Es erhellt aus vorſtehender Darlegung der Verhältniſſe, daß die Königlich Sädı

fiſdie Regierung fich hiermit den durch das Bündniß vom 26ſten Mai eingegangenen

Verpflichtungen in keiner Weiſe entzieht , ſondern baß fie nur der Betheiligung an einer

außerhalb dieſer Verpflichtungen liegenden, und ihren bundesmäßigen Obliegenheiten wider

ſtreitenden Maaßregel ſich weigert. Um ſo lebhafter empfindet ſie das Bedürfniß, bei

dieſem Anlaß an die Königlich Preußiſche Regierung das wiederholte dringende Erſuchen

zu richten , nochmaliger Erwägung die Vollziehung eben jener Maaßregel unterwerfen zu

wollen , deren Ausführung den Rechtszuſtand und die davon unzertrennliche Ruhe und

Wohlfahrt Deutſchlands in ſeiner Geſammtheit wie in ſeinen einzelnen Beſtandtheilen ernſten

Gefahren preiszugeben droht.

Ich beauftrage Sie , dem Herrn Staatsminiſter Freiherrn von Schleinig von

gegenwärtiger Depeſde unter Sinterlaſſung einer Abſdrift Mittheilung zu machen .

Der Staatsminiſter für die auswärtigen Angelegenheiten.

( gez.) von Beuſt.

21n

den Königlichen Geſchäftsträger in Berlin ,

Herrn von Roenneriß.
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Beiei der Verhandlung über den in der 35ſten Siſung des Verwaltungsraths der durch

den Vertrag vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Regierungen geſtellten Antrag auf mög

lidiſt baldige Verſtändigung über einen Termin zur Vornahme der Wahlen für einen

Reichstag, dem der neben dem gedachten Vertrage vereinbarte Verfaſſungs-Entwurf vorzu

legen ſein würde , beziehungsweiſe über die Einberufung des Reichstags ſelbſt, hat der

Königlich Hannoverſche Bevollmächtigte die Anſicht ſeiner Regierung dahin ausgeſprochen :

daß die Berufung des Reichstags auf keine Weiſe ſtattfinden dürfe , ehe nicht

diejenigen Regierungen , welche der Verfaſſung ſich nicht anſchließen , die Erklä

rung abgegeben haben , daß ſie die in der Einführung der Reichsverfaſſung lies

gende Abänderung der, rückſichtlich ihrer fortbeſtehenden Bundesverfaſſung geneh

migen wollen.

Dieſe Erklärung hat in der ihr vorangeſchickten Rechtsausführung eine nähere Be

gründung gefunden.

Die Erklärung Hannovers iſt gleichwohl inſofern ohne Erfolg geblieben , als ihr

gegenüber die Königlich Preußiſche Regierung und die Mehrzahl der übrigen verbündeten

Regierungen die Abſidyt zu Tage gelegt haben, mit Beſtimmung eines äußerſten Termi

zur Vornahme der Wahlen bebuf des demnächſt zu berufenden Reidstags in ihren Län

dern zu verfahren , und es den nicht einverſtandenen Regierungen zu überlaſſen , ob und

wann ſie in gleicher Maaße vorſchreiten wollen.

Schon dieſe zu erkennen gegebene Abſicht hat den Bevollmächtigten von Sadiſen

und Hannover die Nothwendigkeit auferlegt , in ihrer gemeinſchaftlichen Erklärung vom

20ſten Oktober d. J. ſich und ihre Regierungen gegen alle Folgen eines ſolchen Vorſchritts

feierlich zu verwahren, und gegen die Befugniß Preußens und der übrigen ſidy dem anſchlie

Benden Regierungen zu einem ſolchen Schritte, als außerhalb der Zwecke des Bündniſſes,

und des Art. XI. der Bundesakte liegend, und den Befugniſſen des Verwaltungsraths

widerſprechend zu proteſtiren .

Die Bevollmächtigten von Sachſen und Hannover haben außerdem in einem ſolden

Vorſchritte die Eventualität als vorhanden anſehen müſſen :

daß es nicht gelungen , den Süden Deutſchlands in den Reichsverband, wie er

durch den Verfaſſungs - Entwurf beſtimmt worden, aufzunehmen , daß vielmehr

nicht mehr zu erreichen geweſen , als die Herſtellung eines Norð- und Mittel

deutſchen Bundes,

und die genannten Bevollmächtigten haben damit zugleich den Zeitpunkt als eingetreten zu

bezeichnen gehabt , wo die Vorbehalte vom 26ſten Mai Platz greifen , unter denen die

Königlich Sächſiſche und die Königlich Hannoverſche Regierung dem vereinbarten Entwurf

einer Reichsverfaſſung, eines Wahlgeſeßes und einer von Preußen im Namen der drei

Hauptpaziszenten des Bündniß - Vertrages zu erlaſſenden Beitritts - Einladung ihre Zuſtim

mung ertheilt haben .
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Auch der aus dieſem ferneren Grunde der Erklärung vom 20ſten Oktober d. I.

hinzugefügte Widerſpruch gegen die beabſichtigte Einberufung eines Reichstags aus einem

Theile von Deutſchland hat einer Berüdjichtigung bei der Mehrzahl der Theilnehmer des

Bündniſſes vom 26ſten Mai ſich nicht zu erfreuen gehabt.

Ein der Königlich Hannoverſchen Regierung mitgetheilter Auszug aus dem Proto

kolle einer am 17ten November 6. J. zu Berlin ſtattgefundenen Verhandlung von Bevoll

mächtigten jener Regierungen hat erſehen laſſen , daß ungeachtet der ferneren ausdrücklichen

Verwahrung, welche die Königlich Hannoverſche Regierung am 31ſten Oktober b. I. gegen

die Rechtsverbindlichkeit von bloßen Mehrheitsbeſchlüſſen des Verwaltungsraths an den

Vorfißenden des legtern durch Vermittlung der Königlich Preußiſdhen Regierung gerichtet

bat, - von jener Verſammlung von Regierungs - Bevollmächtigten an dem genannten

Tage beſchloſſen iſt, eine allgemeine Wahl von Reichstags -Abgeordneten für den ganzen

Bereich der auf Grund des Vertrags vom 26ſten Mai verbündeten Deutſchen Staaten

auf den 31ſten Januar 1850 auszuſchreiben , und eine demnächſt einzuberufende Reichs

verſammlung aus den genannten Staaten an einem näher feſtzuſtellenden und bekannt zu

machenden Tage in der Stadt Erfurt zuſammentreten zu laſſen .

Ein Beſchluß einzelner , unter dem Namen des Verwaltungsraths der verbündeten

Regierungen vereinigten Bevollmächtigten , welcher Angeſichts des offen anerkannten Man

gels einer Vereinbarung über das Stimmverhältniß, und Angeſichts der wiederholten Ver

wahrungen und Vorbehalte anderer Theilnehmer am Bündniß gefaßt iſt, kann auf rechtliche

Gültigkeit, geſdhweige auf vertragsmäßige Verbindlichkeit, für die Legtern keinen Anſpruch

machen. Inſofern dieſer Beſchluß ſeine vermeintliche Wirkſamkeit auf dem Staatsgebiet.

der verbündeten übrigen Regierungen zu äußern beſtimmt iſt, enthält derſelbe vielmehr

einen dem Zwecke des Bündnißvertrages widerſprechenden, wenn auch thatſächlich erfolgloſen

Eingriff in die Unabhängigkeit dieſer Staaten , gegen den die Regierung Sr. Majeſtät

des Königs von Hannover ſich gedrungen ſieht, eine beſondere Rechtsverwahrung ein

zulegen .

Aber auch nach dem beſtehenden Rechte des Deutſchen Bundes wird jener Beſchluß

von der Regierung Sr. Majeſtät als unſtatthaft , und als ein neues Hinderniß für die

Ausführung des , neben dem Vertrage vom 26ſten Mai verabredeten , und von Hannover

bedingungsweiſe angenommenen Verfaſſungs - Entwurfs betrachtet.

Die Unvereinbarkeit eines Deutſchen Bundesſtaats nach Maaßgabe dieſes Entwurfs

mit der durch den Vertrag vom Sten Juni 1815 begründeten Verfaſſung des Deutſchen

Bundes iſt von Seiten Hannovers niemals verkannt. Sie iſt in der Erklärung des

Þannoverſchen Bevollmächtigten vom 9ten Oktober d. I. dem Verwaltungsrathe näher

dargelegt, unter Begründung der Anſicht, daß dieſe Unvereinbarkeit nur durch Beiſtimmung

aller Bundesglieder zu entfernen ſei.

Auch beruhet der Verfaſſungs -Entwurf ſelbſt auf der Vorausſeßung des freiwilligen

Beitritts aller Deutſchen Regierungen, mit vorläufiger Ausnahme Deſterreichs, und behält

hinſichtlich Deſterreichs im S. 1. ausdrüdlich eine Verſtändigung vor, die Preußen überdies

ſchon vor Abſdluß des Bündnißvertrags, wenngleich ohne Erfolg, eingeleitet hatte, und

deren Unentbehrlichkeit, bevor zur Ausführung des Entwurfs geſchritten werden konnte,

fich um ſo mehr von ſelbſt verſtand, da alle Rechte und alle Pflichten aus dem Deutſchen

Bunde, mithin auch das Recht der Zuſtimmung zu Verfaſſungs - Aenderungen, für ſämmts

liche Mitglieder des Bundes im Artikel I. des Vertrags vom 26ſten Mai ausdrüdlich

gewahrt blieben , und der Artikel IV. dieſes Vertrags dem im Beſchluſſe vom 17ten No

1
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vember unerwähnt gelaſſenen Vorbehalt einer ( nothwendig gemeinſchaftlichen ). Feftſepung

über Zeit , Ort und Form der Berufung der Reichsverſammlung hinzufügt; ein

offener Weg zur Einigung, den der Beſchluß vom 17ten November nicht betreten, ſondern

einſtweilen verſchloſſen hat.

Denn der Königlich Hannoverſchen Regierung iſt durch den bei dem Königlichen

Hofe beglaubigten Kaiſerlich Deſterreichiſchen Geſandten ein vom 28ſten November 0. I.

datirter, an den Kaiſerlichen Geſandten zu Berlin ergangener und zur Mittheilung an die

Königlich Preußiſche Regierung beſtimmter Erlaß des Kaiſerlich Königlichen Kabinets kom

munizirt worden , in welchem das Leßtere , unter Anrufung jenes bundesgeſeßlichen Rechts

der Zuſtimmung zu etwanigen Aenderungen der Bundesverfaſſung, rüdſichtlich des erwähnten

Beſchluſſes der Regierungs - Bevollmächtigten vom 17ten v. Mts. unter Anderem die fol

gende Erklärung abgegeben hat :

Wir würden , wenn dem auf die Ausſchreibung und Einberufung eines

f. g . Reichstags bezüglichen Beſchluſſe des Verwaltungsraths weitere Folge gegeben

werden wollte, den Zuſammentritt einer ſolchen, die Gründung des für unzuläſſig

erkannten Bundesſtaats einleitenden Verſammlung, als dem Bundesvertrage

zuwiber erklären, und deren, zur Löſung dieſer Aufgabe zu faſſenden Beſchlüſſen

im Voraus jede Geltung und Wirkſamkeit abſprechen müſſen .“

„ Nod beſtimmter aber müßte unſer Widerſpruch werden, wenn ohne Zu

ſtimmung aller Genoſſen des Deutſchen Bundes , oder wohl gar trots der von

einigen derſelben erhobenen Einſprache der beabſichtigte Bundesſtaat als Deuts

ſches Reich“ an die Stelle des Deutſchen Bundes geſegt werden wollte."

Durch eine auf amtlichem Wege zu dieſſeitiger Kenntniß gebrachte Erklärung vom

8ten d. Mts. hat die Königlich Bayerſche Regierung dieſer Verwahrung des Kaiſerlich

Deſterreichiſchen Kabinets fich angeſchloſſen.

Die Königlich Sannoverſche Regierung kann in Uebereinſtimmung mit ihren frü

beren Erklärungen nicht umhin, das von Deſterreich angerufene Recht der Zuſtimmung zu

einer Aenderung der Verfaſſung des Deutſchen Bundes aud rüdſichtlich der durch den

Vertrag vom 26ſten Mai erſtrebten Begründung eines Deutſchen Bundesſtaats ausdrück

lich anzuerkennen .

Inſofern dieſe Zuſtimmung abſeiten Deſterreichs burde den Erlaß vom 28ſten No

vember verſagt iſt, und etwa vorenthalten bleibt , muß auch Hannover die Errichtung des

beabſichtigten Bundesſtaates als geſeßlich unzuläſſig betrachten.

Die Königliche Regierung ſieht aus allen dieſen Rückſichten ſich in die rechtliche

Nothwendigkeit verſeßt, der angezogenen Verwahrung des Kaiſerlich Deſterreichiſchen Kofes,

unter Erneuerung ihres eigenen früheren Widerſpruchs gegen eine einſeitige Durchfüh

rung des Verfaſſungs - Entwurfs vom 26ſten Mai mit der ferneren Erklärung beizutreten,

daß ſie dadurch vollends ſich rechtlich behindert findet , den Beſtimmungen des Art. IV.

des Bündnißvertrages Folge zu geben, ſo lange Deſterreich und Bayern auf ihrem Wiber

ſpruche beharren und eine Verſtändigung mit dieſen und mit andern betheiligten Bundes

regierungen über das Verfaſſungswerk nicht erreicht ſein wird.

Die Königliche Regierung vermag aber zugleid ſich der Beſorgniß nicht zu ent

ſchlagen, daß ein Vorſchreiten Preußens und der übrigen Theilnehmer des Beſchluſſes vom

17ten November im Sinne des leßtern die beklagenswertbeſten Störungen der öffentlichen

Muhe und Ordnung zur Folge haben kann.
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Sie richtet baber an die Königlich Preußiſche Regierung bas bundesfreundliche drin

gende Erſuchen , geneigteft anderweitiger Erwägung eine Maaßregel zu unterwerfen , aus

ber dem Rechtszuſtande des gemeinſamen Vaterlandes wie dem Woble ſeiner Bürger ernſte

Gefahren drohen.

Sie hofft um Deutſchland und ſeiner Einigkeit willen mit dieſer Bitte nicht enthört

zu werden .

Wir beauftragen den Herrn Geſandten, den gegenwärtigen Erlaß zur Kenntniß des

Herrn Staatsminiſters von Sdpleiniß zu bringen , und demſelben eine Abſchrift davon

mitzutheilen .

Hannover , den 30ſten Dezember 1849.

Königliches Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten .

( gez. ) Benningſen.

An

den Herrn Geſandten Grafen von Knyphauſen.

Berlin .
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Lachdem durch die Einſeßung dieſer hohen Bundes - Kommiſſion wiederum ein feſtbe

gründetes Organ für den Rechtsſchut gewonnen iſt, deſſen ein Mitglied des Deutſchen

Bundes gegen das andere bedarf, ſieht ſich das unterzeichnete Staats - Miniſterium in der

Lage , auf Spezialbefehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg

Strelit , ſeines allergnädigſten Herrn , dieſen Rechtsſchuß gegen das Großherzoglid Meck

lenburg - Schwerinſde Gouvernement in Anſpruch zu nehmen.

Im Allgemeinen dürfen die Differenzen, welche zwiſchen den Regierungen der beiden

Medlenburg über die bisher gemeinſame Verfaſſung obwalten , als bekannt vorausgeſegt

werden, und die hohe Bundes - Kommiſſion hat ſchon Gelegenheit gehabt, ſich mit denſelben

zu beſchäftigen , da die Medlenburgiſde Ritterſchaft dieſe Verhältniſſe in ihrem Antrage,

das Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſde Gouvernement zur Eröffnung der Kom

promiß - Inſtanz zu vermögen , hat berühren müſſen. Wir erwähnen dieſes Antrags an

dieſer Stelle beſonders deshalb, einestheils um zur Beförderung des Rechts auszuſprechen,

daß wir unſererſeits dies Verlangen aller dagegen aufgeſtellten Einwendungen ungeachtet

nad dem Inhalte der gemeinſamen Patent - Verordnung vom 28ſten November 1817

sub I. und nach der für Medlenburg - Schwerin und Medlenburg - Strelit gemeinſam

unterm 25ſten Mai 1818 ausgeſprochenen Bundesgarantie als wohlbegründet anerkennen,

andererſeits um im Gegenſaße zu dieſem Antrage diejenigen Berechtigungen um ſo ſchärfer

hervorheben zu können , die dem Strelißſchen Gouvernement dem Sdwerinſchen gegen

über durch die Bundesgeſeßgebung gewährt ſind.

Die Großherzoglich Medlenburg - Strelikſche Landesregierung hat jene Differenzen

durch die in Anlage A. abſchriftlid ohne deren Anlagen angefügte Klage vom 20ſten Ok

tober 1849, auf weldie wir uns wegen der näheren Entwickelung des Sach- und Rechts

verhältniſſes beziehen , zur rechtlichen Entſcheidung des proviſoriſchen Bundes - Schiedsge

richts zu Erfurt verſtellt, da beide Medlenburg dem am 26ſten Mai 1849 zwiſchen den

Königlichen Regierungen von Preußen, Sachſen und Hannover abgeſídloſſenen Bündniſſe,

durch welches jenes Gericht eingeſeßt iſt, beigetreten ſind. Schon vor Anſtellung dieſer

Klage ließ die hieſige Landesregierung durch ihren Bevollmächtigten in der 46ſten Sißung

des Verwaltungsrathes der verbündeten Regierungen ein Inhibitorium dahin beantragen ,

daß die Großherzoglid Mecklenburg - Schwerinſdhe Regierung bis zur ausgemachten Sache

einſtweilen nicht einſeitig und faktiſd weiter in der Medlenburgiſchen Verfaſſungsangelegen =
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beit prozedire . Der Verwaltungsrath aber hat in ſeiner 48ſten Sibung unterm Sten

Oktober 1849 ausgeſprochen :

die Erlaſſung von Inhibitorien liege nicht in den Befugniſſen des Verwaltungs

raths , ſondern ſtehe lediglich der richterlichen Behörde , zu deren Kompetenz die

ſtreitige Hauptſache gehöre , zu .

In der anliegenden Klageſdrift ward daher dieſer Antrag auf Schuß des status

quo erneuert. Allein das proviſoriſdhe Bundes -Schiedsgericht hat mittelſt des in Anlage B.

abſdriftlich angeſchloſſenen Erlaſſes vom 3ten November 1849 , wodurd, die Klage zur

Beantwortung binnen 4 Wochen mitgetheilt iſt, den zugleid geſtellten Antrag wegen Er

laſſung eines Inhibitorii nicht für ſtatthaft erachtet,

da das proviſoriſche Bundes-Schiedsgeridyt durch die in den Ss. 1. und 4. der

Uebereinkunft über ſeine Einſeßung enthaltenen Beſtimmungen nur zur Erthei

lung ſdiedsrichterlicher Entſcheidungen und zu Fällung von Urtheilen berufen,

eine zu Erlaſſung inhibitoriſcher Anordnungen erforderliche, in der Natur eines

Schiedsgerichts an ſich nicht begründete obrigkeitliche Gewalt aber ihm nicht

beigelegt worden iſt.

Gegen die Richtigkeit der Gründe, aus denen der Antrag auf Erlaſſung eines In

bibitorii abgelehnt wurde, dürfte im Weſentlichen nichts zu erinnern ſein ; ſie folgt mit

Nothwendigkeit aus der nur einzelne Deutſche Staaten berührenden , rechtlichen Beſchaffen

beit des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849, nach welcher die Annahme unzuläſſig er

ſcheint, als könnte auf die durch das Bündniſ begründete gemeinſame öffentliche Gewalt,

und auf ein durch dieſe Gewalt eingeſetztes Schiedsgericht diejenige reichsobrigkeitliche Ge

walt übergegangen ſein, weldhe durch die frühere Deutſche Reichsverfaſſung begründet war,

dann in die für alle Deutſche Staaten gemeinſame Bundes- Verfaſſung übergegangen und

in den poſitiven Beſtimmungen der Bundes - Geſeßgebung näher feſtgeſtellt iſt.

War es ſomit dem Großherzoglid Medlenburg - Strelitiſchen Gouvernement nicht

gelungen , eine den status quo ſchüßende Verfügung einer höheren Autorität zu erlangen ,

oder in dem anhängig gemachten Rechtsſtreit, worin nod bis jeßt die Vernehmlaſſung nicht

abgegeben iſt, ein beſdileunigtes Verfahren zu erwirken , ſo ſah ſich das Großherzoglich

Medlenburg - Sdwerinſde Gouvernement in Ausführung der Maaßregeln , welche nadı

dieſſeitiger Ueberzeugung die Rechte des Großherzogthums Mecklenburg - Strelik kränken,

nicht behindert, und es benußte dieſe Lage der Sade.

Man konnte zwar allenfalls die Erklärung jenes Gouvernements, daß die für beide

Lande gemeinſchaftliche Landesvertretung aufgehoben ſei, als den Ausdruck einer Anſicht,

der vorläufig an der wirklichen Lage der Dinge nichts änderte, auffaſſen ; bedenklicher war

es aber ſchon , daß die Organe der gemeinſchaftlichen Stände aufgefordert wurden , die

ihnen anvertrauten Verwaltungen entweder im Namen der Großherzoglich Medlenburg

Schwerinſden Regierung fortzuführen oder von ihnen zurückzutreten. Indeß aud hier

über konnte man ſich vorläufig beruhigen , da die ſtändiſchen Organe jene Aufforderung

ablehnten, und da es ſchien, als würde der Maaßregel fürs Erſte eine weitere Folge nicht

gegeben werden .

Am 20ſten Dezember 1849 aber hat ſid, das Großherzoglid Medflenburg - Sdwe

rinſdhe Gouvernement veranlaßt geſehen , dem für beide Mecklenburg gemeinſamen Engeren

Ausíduß der Ritter - und Landſchaft die ſeiner Verwaltung anvertrauten Kaſſen und die

auf ſeine Geſchäfte bezüglichen Akten mit Gewalt abzunehmen. Die in den Anlagen

sub 1., 2., 3. und 4. angefügten beglaubigten Abſdriften, der auf dieſe Angelegenheit be

IV . 17
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züglichen Verhandlungen , nämlich das Medlenburg - Schwerinſche Miniſterialſchreiben vom

29ſten November, das dieſſeitige Antwortſchreiben vom 6ten Dezember, die dieſſeitige

Verfügung an den Engern Ausſchuß vom 6ten Dezember und das Protokoll des leßteren

vom 20ſtem Dezember 1849 , geben über dieſe Vorkommenheit näbere Nachweiſung.

Um die Wichtigkeit dieſer Rechtskränkung für das Großherzogthum Medlenburg

Strelit zu ermeſſen , dürfen wir nur Folgendes hervorheben.

Der Engere Ausſchuß als ein ſeit uralter Zeit die geſammte Ritter- und Land

ſchaft repräſentirendes Kollegium , welches aus Deputirten beider Medlenburg zuſammen

gelegt iſt, hat verfaſſungsmäßig nicht nur den ſogenannten Landkaſten zu verwalten , an

welchen ein großer Theil der ordentlichen Steuern direkt eingezahlt werden muß , ſo daß

lediglich der Engere Ausſchuß die Erekutionen gegen ſäumige Steuerpflichtige und Rolli

girungsbehörden zu veranlaſſen und mit der landesberrlichen Rentei dieſer Steuern wegen

liquidation zuzulegen hat, ſondern derſelbe iſt auch von den Ständen im Frühling 1848

zur Bewilligung der Steuern bevollmächtigt, und theils verfaſſungsmäßig , theils aber in

Folge einer ihm im Jahre 1813 von den Ständen ertheilten Vollmacht zur Ausübung

der ſtändiſchen Konkurrenz bei der Geſeßgebung in näher begrenztem Umfange berechtigt.

Auf ſolche Weiſe iſt der Engere Ausſchuß zur Zeit , ſo lange Medlenburg - Schwerinſcher

Seits die erforderliche Mitwirkung zur Konvokation der Stände rerweigert wird , für das

hieſige land das einzige Organ , durdy weldies die Steuerbewilligung und die ſtändiſche

Mitwirkung bei der Geſebgebung zu erreichen iſt. Ohne die Mitwirkung dieſes Organs

iſt alſo ein verfaſſungsmäßiges Regiment für das hieſige Land unmöglich. Dieſer Mit

wirkung hat uns aber das Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſdhe Gouvernement beraubt,

indem es den Engeru Ausſchuß für nicht mehr eriſtent erklärte, durch gewaltſame Beſchlag

nahme der zur Verwaltung deſſelben ſtehenden Kaſſen und gehörenden Papiere, die gemein

ſchaftlich für beide Länder ſind, jener Behörde ihre Wirkſamkeit faſt unmöglich machte,

und das Kollegium ſprengte.

Das auf ſolche Weiſe dem hieſigen lande mit Verlegung der bündigſten Verträge

zugefügte Unrecht iſt, wenn wir nicht irren , durch die öffentliche Meinung als ſolches

allgemein anerkannt und auch zu augenfällig , als daß es namentlich für den mit der

Medlenburgſchen Verfaſſung Vertrauten eines Nachweiſes bedarf, und wenn das Groß

berzoglich Medlenburg - Schwerinſche Geſammt - Miniſterium in der dem Verwaltungsrathe

mitgetheilten Note deſſelben vom 16ten Dezember 1849 (69ſtes Protokoll bes Verwaltungs

rathes) die Rechtsbeſtändigkeit der Verfaſſung vom 10ten Oktober 1819 als völlig zweifellos

hingeſtellt und die beabſichtigte Aufhebung des Engern Ausſchuſſes als eine zur Durch

führung derſelben „ dringend gebotene bloße Adminiſtrativ -Maßregel “ bezeichnet, ſo iſt eine

ſolche Auffaſſung nicht ſchwer zurüdfzuweiſen. Denn einerſeits möchte die Rechtsbeſtändige

keit einer Verfaſſung dod zweifelhaft erſcheinen, gegen deren Inhalt ſämmtliche Agnaten

beider Großherzoglich Medlenburgſdhen Häuſer, wie audy Se. Majeſtät der König von

Preußen als Eventual-Succeſſor, und gegen deren ſofortige Einführung das hieſige Gou

vernement und die Medlenburgſche Ritterſchaft auf Grund des unbeſtreitbaren Saßes,

daß die Auflöſung und Abänderung der Verfaſſung nicht ohne Einwilligung beider

Landesherren , und der gemeinſamen Stände geſchehen darf, Proteſt eingelegt haben .

Andererſeits vermögen wir auch die dringende Nothwendigkeit einer ſolchen Maßregel nicht

abzuſehen , und finden dieſe Verlegung des status quo pendente lite nur geeignet, die Ver

widelungen der Lage zu vermehren.
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Rady dieſem Vorgange wegen des Engern Ausſchuſſes müſſen wir weiteren Rechts

tränkungen von Seiten des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Gouvernements

entgegenſehen. Haben die, wie wir hören , an daſſelbe gelangten abmahnenden Noten des

Kaiſerlich Deſterreichiſchen und Königlich Preußiſchen Miniſteriums, nicht zur Unterlaſſung

jener Handlung geführt, ſo werden auch die ſowohl von dem hieſigen als von dem Königa

lid Preußiſchen und Hannoverſchen Gouvernement eingelegten Proteſte nicht verhindern,

daß die Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Regierung ihre bereits beſtimmt ausge

ſprochene Abſicht, die Verwaltung der gemeinſamen Landesklöſter unter Beſeitigung der

verfaſſungsmäßigen ſtändiſchen Adminiſtration an ſich zu nehmen , in Ausführung bringt.

Wir ſind alſo genöthigt, bei den Organen des Deutſchen Bundes für die Dauer des

Rechtsſtreits denjenigen Schuß zu ſuchen , den uns das Bündniß vom 26ſten Mai 1849

zu gewähren nicht vermag. Dem darauf gerichteten Verlangen ſteht ſicherlich nicht entgegen ,

daß das hieſige Gouvernement ſich in der Hauptſache dem Ausſpruche des proviſoriſchen Schieds

gerichts zu Erfurt unterworfen hat , denn es hat dadurch nur von der Geſtattung des Art. X.

des Bundes - Beſchluſſes vom 3ten Auguſt 1820 Gebrauch gemacht, der es allen Bundes

gliedern freiſtellt, wegen beſonderer Austräge für alle vorkommende Streitigkeiten ein

Uebereinkommen zu treffen. Auch kann es nicht fraglich erſcheinen , daß dieſe hohe Kom

miſſion, als Organ des Deutſchen Bundes, zur Gewährung des angeſprochenen Schußes

kompetent ſei. Sowie nämlich der Art. XI. der Bundesakte die Bundesglieder verpflichtet,

ihre Streitigkeiten nicht mit Gewalt zu verfolgen , ſondern im Wege einer wohlgeordneten

Austrägal - Inſtanz, ſo berechtigt die Kompetenz - Beſtimmung für den Bundestag vom

12ten Juni 1817 im S. 4. sub 1. die Bundesverſammlung, wegen

jeder eigenmächtigen, wirklichen oder offenbar und unmittelbar drohenden Störung

des Gebiets eines einzelnen Bundesſtaates von einem anderen Bundesſtaate

auf glaubhaft geſchehene Anzeige Schut gewährende Beſchlüſſe zu faſſen. Noch allge

meiner ſagt die Wiener Schlußakte Art. XIX.:

Wenn zwiſchen Bundesgliedern Thätlichkeiten zu beſorgen , oder wirklich ausge

übt worden ſind, ſo iſt die Bundesverſammlung berufen , vorläufige Maaßregeln

zu ergreifen , wodurch jeder Selbſthülfe vorgebeugt , und der bereits unternom

menen Einhalt gethan werde. Zu dem Ende hat ſie vor allem für Aufrecht

haltung des Beſibſtandes Sorge zu tragen ,

wobei im Artikel XX. der Fall vorgeſehen wird , wenn der jüngſte Beſibſtand ſtreitig iſt.

Erſt nach geſchehener Erledigung der Frage des Beſikſtandes wird dann nach Artikel XXI.

eine Austrägal - Inſtanz veranlaßt, woraus hervorgeht, daß über die Aufrechthaltung des

Beſibſtandes und über die Hauptſache ſehr wohl von verſchiedenen Behörden erkannt wer

den , und folglich jener erſte Punkt auch dann nach der Bundesgeſeßgebung erledigt werden

kann , wenn , wie im vorliegenden Falle, die ſtreitenden Staaten in der Hauptſache wegen

einer ſchiedsgerichtlichen Inſtanz übereingekommen ſind.

Rann aber im vorliegenden Falle von einem Zweifel über den jüngſten Beſibſtand

nicht die Rede ſein , da die in hundertjähriger anerkannter Wirkſamkeit beſtehende gemein

ſame Verfaſſung beider Medlenburg den Grundſat feſtgeſtellt hat , daß jede Veränderung

derſelben zu ihrer Gültigkeit die Zuſtimmung beider Landesherren erfordere, ſo wird der

Antrag gerechtfertigt erſcheinen :

Eine hohe Bundes - Kommiſſion wolle dahin ſchleunigſte Verfügung treffen , daß

die Großherzoglich Mecklenburg- Schwerinſdhe Regierung ſich jedes weiteren ein

ſeitigen Vorſchreitens mit Auflöſung der bisherigen gemeinſamen Landesverfaſſung
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enthalte, und den gemeinſamen Engern Ausſchuß der Ritter- und Landſchaft zu

Roſtock in denjenigen Zuſtand wiederherſtelle, in welchem derſelbe ſich vor

dem 20ſten Dezember 1849 befunden hat.

Einer beſchleunigten Deferirung dieſes Antrags ſehen wir um ſo mehr entgegen,

als von den Regierungen ausgehende Gewalthandlungen nur zu geeignet ſind, das in den

lektverfloſſenen Jahren wankend gewordene Rechtsbewußtſein in Deutſchland, welches zu

befeſtigen dieſe hohe Kommiſſion zu ihren ſchönſten Berufspflichten zählen wird , immer

tiefer zu erſchüttern .

Indem wir zu eventueller Benuşung ein duplum dieſes Vortrags ohne deſſen An

lagen ganz ergebenſt anſchließen , bitten wir , daß die hobe Bundes - Kommiſſion die Ver

ſicherung unſerer vollkommenſten Hochachtung genehmigen wolle.

Neuſtreliß , den 6ten Januar 1850.

Großherzoglich Mecklenburg - Strelitiſches Staats - Miniſterium .

( gez . ) von Bernſtorff.

An

die bobe Deutſde Bundes- Kommiſſion in Frankfurt a . M.



Protokoll

der

Vier und Siebzig ft en Siß u ng

des Verwaltungsraths.

,Verhandelt Berlin , den 22ſten Januar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sadſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg- lippeſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

=
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Der Vorſißende legt die von dem Vorſigenden des proviſoriſchen Bundes-Schieds

Gerichts mittels Schreiben, d . d . Erfurt, den 12ten Januar c. eingeſandte „ Ueberſicht der

bei dem proviſoriſdhen Bundes -Schiedsgericht zu Erfurt anhängig gewordenen Streitſachen

und deren Sachlage bis Ende Dezember 1849“ vor.

Die ferner eingegangenen Abſchriften der Sitzungs - Protokolle der Bundes - Rom

miſſion, und zwar der 13ten , 14ten , 15ten , 16ten und 17ten Sißung werden zur

Einſicht und vertraulichen Kenntnißnahme der Mitglieder des Verwaltungsrathes bis zur

nächſten Sißung auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes offen liegen.

Ein Auszug aus dem Protokolle der 14ten Sißung der Bundes - Kommiſſion, die

Streitſache zwiſden Württemberg und Thurn-Taris betreffend, geht an den Referenten der

in der Sißung des Verwaltungsraths vom 9ten Oktober pr. ernannten Kommiſſion für

die Bundesverhältniſſe zwiſchen dem Bundesſtaat und den übrigen Deutſden Bundes - Ge

noſſen , den Großherzoglich Badenſchen Bevollmädytigten , Kammerherrn und Legationsrath

Freiherrn von Meyſenbug.

Die Königlich Preußiſchen Bundes - Kommiſſarien haben dem Königlich Preußiſchen

Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten am 16ten d . über einen Antrag Bericht erſtattet,

den die Großherzoglich Strelitiſche Regierung mittels Eingabe, d . d . Neuſtreliß , den 6ten

Januar c., gegen die Großherzoglic Schwerinſche Regierung bei der Bundes - Kommiſſion

eingebracht hat, und der dahin gerichtet iſt :

Eine hohe Bundes - Kommiſſion wolle dahin ſchleunigſte Verfügung treffen , daß

die Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche Regierung ſich jedes weitern ein

ſeitigen Vorſdreitens mit Auflöſung der bisherigen gemeinſamen Landes - Ver

faſſung enthalte, und den gemeinſamen engeren Ausſchuß der Ritter- und Land

ſchaft zu Roſtock in denjenigen Zuſtand wieder herſtelle, in welchem derſelbe ſich

vor dem 20ſten Dezember 1849 befunden hat.

Bericht und Antrag ſind dem Vorſitzenden , in Erwiederung auf deſſen Sdhreiben

vom 18ten d. , durch Schreiben des Königlich Preußiſchen Miniſters der auswärtigen An

gelegenheiten mit dem Erſuchen um baldige Zurückgabe und entſprechende Benußung im

Verwaltungsrathe, zugegangen.

Die ſämmtlichen Schriftſtücke werden dem Neferenten in der Mecklenburgiſchen Ver

faſſungs - Angelegenheit, Legationsrath Dr. Liebe , zur ſchleunigen Berichterſtattung zuge

wieſen .

Der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte trägt

hierauf vor und giebt in ſchriftlicher Faſſung zu Protokoll:

„Die proviſoriſche Bundes - Kommiſſion hat nun wirklich , laut ihres Anſchreibens an

das Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Geſammt-Miniſterium vom 11ten Januar,

den Schritt gethan, welcher bisher nur gefürchtet worden war. Sie hat auf die von drei

Perſonen vorgelegten Schriftſtüde bin , ſo weit es zur Einleitung der Sache erforderlich,

dieſe Perſonen für legitimirte Repräſentanten der geſammten Landſtände von Medlenburg

anerkannt; ſie hat ferner , indem ſie ſich wenigſtens zur Einleitung der Anorönung der

Kompromiß - Inſtanz für kompetent erklärte, ſich ſelbſt eine Vollmacht ertheilt, welche nur
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dem ganz anders konſtruirten Bundestage ertheilt worden war und auch von dieſem im

gegenwärtigen Fall nicht hätte angewendet werden können , indem der Bundestag die von

der Mecklenburgiſchen Regierung beſtrittene legitimation der Kläger und Anwendbarkeit

ber Kompromiß-Inſtanz zuerſt durch ein richterliches Urtheil hätte entſcheiden laſſen müſſen.

Die Bundes - Kommiſſion hat ferner durch die in jenem Schreiben enthaltene Eröffnung

ein förmliches Inhibitorium gegen die längſt in Wirkſamkeit getretene Verfaſſung eines

der zum Bündniſſe vom 26ſten Mai vereinigten Staaten zu erlaſſen ſich für befugt er

achtet, nachdem die Behörden dieſes Bündniſſes, der Verwaltungsrath und das Bundes

Schiedsgericht, die Erlaſſung eines ſolchen verweigert hatten ; ſie hat ſich hiermit eine

richterliche Entſcheidung beigelegt , wie ſie dem Bundestage nie zugeſtanden ; ſie hat ferner,

indem ſie die Rechtmäßigkeit der Regierungshandlungen von der Willenserklärung der Be

ſhwerbeführer abhängig gemacht, drei Unterthanen eines ſouverainen Deutſchen Bundes

fürſten das Recht der Mitregierung zu geben und hierdurch die oberſte Staatsregierung

in das Verhältniſ einer mit hödyſtens einigen politiſchen Rechten ausgeſtatteten Korpora

tion zu verſeßen geſucht. Alle dieſe, von der Bundes - Kommiſſion ſich beigelegten Befug

niſſe widerſprechen offenbar dem Zweck und Umfang ihrer Einſeßung und es konnten die

hieraus abgeleiteten Verfügungen überhaupt nicht erlaſſen werden, eh' und bevor nicht,

nach der in der Sißung vom 8ten Oktober abgegebenen Erklärung der Preußiſchen Re

gierung, bem Verwaltungsrath Gelegenheit gegeben worden war , ſich über die hierbei zur

Sprache kommenden Rechte und Verhältniſſe des Bündniſſes vom 26ſten Mai zu erklären

und deren Vertretung in der Bundes - Kommiſſion zu beantragen ; ſie enthalten zugleich,

indem ſie die Unabhängigkeit und Selbſtſtändigkeit der einzelnen Deutſchen Staaten ver

leßen , einen Angriff gegen das Bündniß vom 26ſten Mai ſelbſt, welches die Erhaltung

der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der Deutſchen Staaten zu ſeinem ausgeſprochenen

Zwecke hat und Jedem, der dem Bündniſſe beigetreten , das Recht auf Leiſtung der durchy

dieſen Zweck bedingten Hülfe zuſichert. Die beabſichtigte Anordnung einer Kompromiß

Inſtanz für den Medlenburgiſchen Verfaſſungsſtreit, welcher ſchon vor dem Schiedsgeridyte

zu Erfurt entſchieden wird, widerſpricht aber zugleich auf's offenbarſte den Intentionen des

Reichsverfaſſungs - Entwurfes, welcher die Unzuläſſigkeit der Entſcheidung zweier Gerichte

über dieſelbe Sache verkündet, ſie widerſpricht endlidy den Vorausſeßungen des Bündniſſes

vom 26ſten Mai ſelbſt, weil ſie nur dann ſtatthaft wäre , wenn gegen die offiziellen Er

klärungen Preußens der Deutſche Bund von 1815 noch ganz unverändert in ſeiner Ver

faſſung wie in ſeinem Organ , dem Bundestage, fortbeſtände.

Nady allem Obigen ſtellt der Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſche Bevollmäch

tigte den Antrag :

I. Der Verwaltungsrath wolle ausſprechen :

a) nach den aus dem Weſen des Bündniſſes vom 26ſten Mai fließenden Voraus

ſeßungen , unter welchen der Vertrag vom 30ſten September allein von den ver

bündeten Regierungen ratifizirt werden konnte , gehöre der vorliegende Fall zu

denjenigen , über welche ohne vorgängige Benehmung mit dem Verwaltungsrath

eine Zuſtimmung der Königlid Preußiſden Kommiſſarien zu einer Beſchlußnahme

nicht habe ſtattfinden dürfen ;

b) es könne, nady eben dieſen Vorausſeßungen, der proviſoriſchen Bundes-Kommiſſion

ſolche Befugniß, wie ſie nach Obigem in Anſpruch nehme , nid )t zuſtehen , nament

lidy nicht, gegen den Widerſpruch der betheiligten Regierung, das Recht der An
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ordnung einer Kompromiß - Inſtanz, zu welcher nur der ganz anders organiſirte

Bundestag die Vollmacht beſeſſen ;

c) eben ſo wenig ſei es mit dem Zweck und Begriff des Bündniſſes vom 26ſten

Mai vereinbar , daß eine außerhalb deſſelben ſtehende Behörde für Angelegen

heiten der Staaten , welche ſich innerhalb des Bündniſſes befinden , Inhibitorien

erlaſſe.

II . Der Verwaltungsrath wolle die Königlich Preußiſche Regierung erſuchen , ihre

Kommiſſarien zu Frankfurt dahin zu inſtruiren , daß ſie die Intereſſen des Bündniſſes

vom 26ſten Mai nad der obigen Auffaſſung auf's ſtrengſte und vollſtändigſte

zu vertreten , aud beſonders bei ihrer Stellung in der Bundes - Kommiſſion ſtets die

in den Sißungen des Verwaltungsrathes vom Sten und vom 17ten Oktober abge

gebenen Erklärungen über das Verhältniß des Bündniſſes vom 26ſten Mai zu dem

Bunde von 1815 im Auge zu behalten hätten.

Es wird beſchloſſen auch den vorſtehenden Antrag zunächſt an den Referenten in

der Medlenburgifchen Verfaſſungs - Angelegenheit zu bald möglicher Berichterſtattung zu

verweiſen.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte trägt vor :

Mittels Schreibens vom 21ſten Dezember 1849, präſentirt den 14ten Januar 1850,

welches als Anlage dem gegenwärtigen Protokolle beigelegt iſt, hat das proviſoriſde

Schiedsgericht zu Erfurt , früheren Aufträgen gemäß , dem hohen Verwaltungsrathe die

Entwürfe vorgelegt :

1. Zu einem Gefeß, die Verfaſſung oder Einrichtung des Reichsgerichtes betreffend ;

2. zu einem Geſeß, betreffend das Verfahren in Unterſuchungsſachen wegen Hoch

und Landesverrathes gegen das Reich verübt ;

3. zu einem Geſe , betreffend

a) das Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen,

b) das Verfahren bei Anklagen gegen die Miniſter,

c ) das Verfahren bei Vollziehung der reichsgerichtlichen Entſcheidungen und Ver

fügungen.

Das Geſep 3 b . iſt mit dem Geſet 2. um deswillen nicht vereinigt worden , weil

das Verbrechen des Hod)- und Landesverrathes nach der Verfaſſung unter Zuziehung von

Geſchwornen abgeurtheilt werden ſoll, hierauf alſo das Verfahren berechnet ſein muß,

während bei Miniſter - Anklagen eine ſolche Zuziehung nidit ſtatt zu finden hat.

Unverkennbar übrigens würden die unter 3. begriffenen Gegenſtände auch formell

in drei abgeſonderte Geſek -Entwürfe haben gekleidet werden können . Da indeß das pro

viſoriſche Schiedsgericht nun einmal die Verbindung für angemeſſen erachtet hat, ſo möchte

es hierbei zu belaſſen ſein , weil die Zeit zu ſehr drängt, um durdy nid )t abſolut weſent

liche Umarbeitungen eine neue Verzögerung zu verurſachen.

In dem Geſet über die Einricytung des Reichsgerichytes iſt vorgeſdlagen , das

Richterperſonale auf 1 Präſidenten und 12 Räthe feſtzuſeßen, den Vorſißenden vom Reichs

vorſtand,

6 Räthe von den 6 Fürſtenkurien

dem Staatenbaus

dem Volksbaus

-

3

3
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ernemen zu laſſen, und zwar je zwei aus den ſechs, durch die Bildung des Fürſtenkollegs

bezeichneten Reichskreiſen .

Bei der Reviſion und endlichen Feſtſtellung des Gefeßentwurfs dagegen wurde für

zweckmäßiger erachtet, nur die Wahl der einen Hälfte der Richter auf die Wahlkreiſe zu

beſchränken , die andere dagegen frei zu geben , und im Begleitungsbericht beantragt

deshalb das Schiedsgericht, dieſer Anſicht gemäß, falls der Verwaltungsrath ihr beitreten

ſollte, den Gefeßentwurf zu modifiziren .

So viel das Verfahren in Hoch- und Landesverraths - Sachen, und bei Miniſter

anklagen betrifft , beklagt das proviſoriſche Schiedsgericht den Mangel einer materiellen

Geſeßgebung. Dieſer wird auch unverkennbar eintretenden Falles ſich geltend madsen ,

allein ihm iſt nur auf dem Weg fünftiger Reichsgeſepgebung abzuhelfen, und der bevor

ſtehende Reichstag darf nur mit der Verfaſſung ſelbſt ſich beſdhäftigen, als deren intes

grirender Theil wohl die Organiſation des Reichsgerichtes, und die Vorſdriften wegen des

von ihm einzuhaltenden Verfahrens anzuſehen ſind, nicht aber ſonſtige Beſtimmungen über

das den Entſcheidungen des Reichsgerichts zu unterlegende Recht. Bis zur Emanirung

eines Reichsgeſeßes wird daher das Reichsgericht ſeinen Entſcheidungen und Beurtheilun

gen nur die beſtehenden Geſeke in den Einzelſtaaten zuin Grund legen können, wenn auch

vorausſichtlich hierburch in einzelnen Fällen die erheblichſten Bedenken hervorgerufen wer

den können .

In einem begleitenden Präſidialſchreiben wird wegen der ſchließlichen Prüfung und

Feſtſtellung der Geſeßentwürfe zum Behuf der Vorlage an den Reichstag bemerkt: ,, daß

ſolde nur in kurzer Friſt zu bewirken ſein werde , wenn ſie ſogleich auf mündlichen Vor

trag im Verwaltungsrath ſelbſt, oder in einer beſonderen Kommiſſion erfolge, und von

einer vorgängigen Einholung ſchriftlicher Erklärungen aller einzelnen Regierungen abge

ſeben werbe. Indeß verſtehe ſich von ſelbſt, daß jeder Regierung ein Eremplar der Ge

feßentwürfe mitgetheilt werden müſſe, und wenn eine Regierung ſich hiernächſt zu beſonde

ren Erinnerungen veranlaßt finde, es ihr unbenommen bleibe , dieſe bei den Berathungen

des Verwaltungsraths oder der Kommiſſion zur Sprache zu bringen. Zugleich äußert

der Herr Präſident den Wunſd , ihn bei dieſer Schlußprüfung zuzuziehen , zunächſt aber die

Gefeßentwürfe nebſt den Motiven und den Bericht des proviſoriſchen Schiedsgerichts ver

vielfältigen zu laſſen , jedem Mitgliede des Verwaltungsraths , jeder der verbündeten Ne

gierungen ein Eremplar zuſtellen, und ein ſolches auch jedem Mitglied des Schiedsgerichts

verabfolgen zu laſſen."

Als das Schiedsgericht bald nach ſeiner Inſtallirung den Entwurf einer Ordnung

für ſein Verfahren , und die Vollziehung ſeiner Beſchlüſſe vorgelegt hatte , wurde derſelbe

dem Königlid Preußiſchen Juſtiz -Miniſterium vorerſt zur Begutachtung mitgetheilt. Wenn

man indeß berückſichtigt, daß jeßt drei Entwürfe vorliegen , wovon der eine 69 , der an

dere 142 und der dritte 210 Paragraphen begreift, während die Motive zuſammen über

450 Seiten halten, wozu nods zwei dicke Bände Berathungs - Protokolle und frühere Ent

würfe kommen , und weiter , daß wir heute den 22ſten Januar haben , jene Entwürfe aber

dem Reichstag, und zugleich nach ſeinem Zuſammentritt vorgelegt werdeu müſſen , — Toſo

muß wohl einleuchten , daß unmöglich angeht, vorerſt noch dreien Behörden jente Entwürfe

zur Begutachtung mitzutheilen , um ſie und dieſe Gutachten dann wieder im Verwaltungs

rath ſelbſt zu überbegutachten. Dagegen iſt freilich nicht zu verkennen , daß den einzelnen

Regierungen mindeſtens vorher jene Entwürfe vollſtändig mitgetheilt werden müſſen, damit

ſie etwanige Bedenken und Deſiderien ſo zeitig noch dem Verwaltungsrath eröffnen laſſen

1
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können, daß ſie bei der endlichen Feſtſtellung der Vorlagen an den Reichstag berückſichtigt

zu werden vermögen . Dieſe endliche Feſtſtellung aber muß nothwendig dem Verwaltungs

rathe verbleiben , weil ſonſt ganz unthunlich bleiben würde , zu einem endlichen Reſultat zu

gelangen .

Daß die Mittheilung der Entwürfe auch an die Regierungen von Sachſen und

Hannover geſchehen müſſe, verſteht ſich von ſelbſt. Allein es dürfte nody weiter zu gehen,

und der Königlich Preußiſche Herr Bevollmächtigte zu erſuchen ſein, bei der Königlichen

Regierung darauf hinzuwirken , daß jene Entwürfe auch den außerhalb des Bündniſſes

nod zur Zeit ſtehenden Deutſchen Regierungen mitgetheilt würden , wenn auch nur im

vertraulichen Weg, und zu ihrer Kenntnißnahme, denn gerade die Errichtung eines oberſten

Gerichtshofes in Deutſchland , vor welchem Rechtsanſprüche ausgetragen und verwirklicht

werden können , die ſeither gar nicht oder nur durd Gewalt durchzuſeßen waren , iſt eines

der dringendſten Bedürfniſſe, deſſen ſeitherige Nichtbefriedigung in Vieler Bruſt die bitterſten

Gefühle rege gemacht hat , und mit die Schuld der allgemeinen Unzufriedenheit trägt.

Deshalb iſt zu hoffen, daß die nach den vorliegenden Entwürfen bezweckte Anordnung eines

ſolchen Gerichtes allgemeinen Anklang finden , und möglicher Weiſe einen Anknüpfungs

Punkt bilden könne, von welchem aus neue Verſuche zu machen wären , die ſo wünſchens

werthe Verſtändigung aller Deutſchen Staaten anzubahnen.

Nad dieſen kurzen Bemerkungen wird beantragt :

1. Sämmtliche Entwürfe, nebſt Motiven , ſchleunigſt in hinreichender Anzahl, um :

a ) jeder verbündeten Regierung zwei ,

b) jedem Bevollmächtigten, und

c ) jedem Mitgliede des Bundes -Schiedsgerichts ein Eremplar

zuſtellen zu können , und etwa 50 Eremplare in der Reſerve zu behalten ,

laſſen, dann aber die Entwürfe dem Neferenten wieder zuzuſtellen , um den mündlichen

Vortrag über den Inhalt im hohen Verwaltungsratbe vorbereiten zu können, welchem bei

zuwohnen demnächſt der Herr Präſident des Schiedsgerichts einzuladen ſein dürfte ;

2. die Regierungen durch ihre Bevollmächtigten zu erſuchen, etwaige Bemerkungen

zu den einzelnen Entwürfen in möglidſter Balde dem Verwaltungsrathe zukommen zu

laſſen , damit ſie bei der endlichen , dem Verwaltungsrathe anheim zu gebenden Feſtſtellung

der Vorlagen für den Reichstag berückſichtigt werden könnten.

In dem Entwurf zur Organiſation des Reichsgerichts ſind die dem Präſidenten

und den Räthen auszuwerfenden Beſoldungen offen gelaſſen , und es iſt in den Motiven

nur bemerkt, daß ſie keinesfalls geringer dürften beſtimmt werden , wie die der Mitglieder

der oberſten Landes -Gerichte. Dieſer Anſicht wird ohne Zweifel beizutreten ſein , weil aber

in den einzelnen Staaten ſehr verſchiedene Gehalts - Beſtimmungen beſtehen werden , ſo

dürfte es wohl angemeſſen ſein , zu veranlaſſen ,

3. daß fämmtliche Regierungen zu erſuchen ſeien , dem Verwaltungsrathe bekannt

geben zu wollen , welche Gehalts- Verhältniſſe in den einzelnen Staaten bezüglich der Vor

ſtände und Beiſißer der oberſten Landes - Gerichte beſtehen .

Nach ſtattgehabter Erwägung werden die vorſtehenden Anträge einſtimmig zu Be

ſchlüſſen des Verwaltungsraths erhoben.

Der Fürſtlich Schaumburg- Lippeſche Bevollmächtigte, Profeſſor Dr. Hela

wing , überreicht ein Eremplar der Schaumburg -Lippeſchen Landes -Verordnungen, wodurch

bruden zu
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die Fürſtliche „ Verordnung zur Ausführung der mit einem Theile des Kurfürſtenthums

Heffen gemeinſchaftlichen Wahl eines Abgeordneten zum Volkshauſe des nächſten Reichs

tages “ im Fürſtenthum Schaumburg- Lippe veröffentlicht wird.

Die Sißung ſchließt Abends 8 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 25ſten Januar c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel. Seebed. v. Shad.

v. Derken. Mosle. Volpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe. Dr. Helwing. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.
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A n l a ge

zu dem

Protokoll der Vier und Siebzigſten Sißung

des Verwaltungsraths.

Erfurt , den 21ſten Dezember 1849.

Durch das geehrte Schreiben vom 30ſten Auguſtd.J. iſt das Bundes -Schiedsgericht
aufgefordert worden, Behufs der Vorlage an den künftig zu verſammelnden Reichstag und

in Gemäßheit des S. 126. des Entwurfes der Verfaſſung des Deutſchen Reichs die über

die Einſeßung und Organiſation des Reichsgerichts, über das Verfahren vor demſelben

und über die Vollziehung der reichsgerichtlichen Entſcheidungen und Verfügungen zu er

laſſenden Beſtimmungen in Berathung zu nehmen , und die Ergebniſſe dieſer Berathungen

entweder in einem Gefeß - Entwurf zuſammen zu faſſen , oder darüber nach Verſchiedenheit

der Gegenſtände mehrere , jedoch unter ſich zuſammenhängenden Geſe - Entwürfe auszu

arbeiten .

Nach Beendigung der gedachten Berathungen beehrt ſich das Bundes -Schiedsgericht,

dem Verwaltungsrathe die anliegenden drei Geſek -Entwürfe mit den Motiven , unter An

ſchließung einer Abſdrift der Berathungs - Protokolle und deren Anlagen zu überreichen ,

und hierbei noch auf nachſtehende Punkte ganz ergebenſt aufmerkſam zu machen :

Zunächſt hat es mit Rüdſicht auf die weſentliche Verſchiedenartigkeit der Gegen

ſtände angemeſſen geſchienen, mehrere unter ſich verbundene Gefeß - Entwürfe auszuarbeiten,

von denen der erſte die Einrichtung des Reichsgerichts , der zweite das Verfahren wegen

Unterſuchung und Beſtrafung des Hoch- und Landesverraths gegen das Reidy, der dritte

bas Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen , ſowie bei Anklagen gegen die Miniſter, und

ſdhließlich die Vollziehung der reichsgerichtlichen Entſcheidungen und Verfügungen betrifft.

Das Verfahren bei Anklagen gegen Miniſter iſt mit dem in Unterſuchungen wegen

Hoch- und Landesverraths gegen das Reich nicht verbunden worden , weil bei leşteren die

Zuziehung von Geſchwornen für nothwendig , bei den Anklagen gegen Miniſter dagegen

nicht für zwedmäßig erachtet iſt, und das Verfahren bei ſolchen Anklagen ſich im Weſent

liden und mit einzelnen durch die Sache ſelbſt bedingten Ausnahmen dem Verfahren in

ſtreitigen Rechtsſachen anſchließen kann .

Die Strafprozeß -Ordnung mußte ſich auf Feſtſtellung des Verfahrens bei Unter

ſuchungen wegen Hoch- und Landesverraths gegen das Reich beſchränken , weil mit Aus

nahme der Anklagen gegen Miniſter der S. 124. litt. l. des Entwurfes der Reichsver

faſſung nur jene Verbrechen der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts überweiſt.

Zwar iſt in dem gedachten Paragraphen ſpäteren Reichsgeſeßen vorbehalten, ob

nod andere Verbrechen gegen das Reich der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts zu

überweiſen ſeien.
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Da indeſſen die Art des Verfahrens weſentlich durch die Art des Verbrechend und

die auf daſſelbe geſeßte ſchwerere oder gelindere Strafe bedingt iſt, ſo muß, ſo lange durch

die vorbehaltenen Reichsgeſeke noch nicht Beſtimmung darüber ergangen iſt, welche andere

Verbrechen der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts unterliegen ſollen , die Strafprozeß

Ordnung ſich auf Feſtſtellung des Verfahrens in den der Zuſtändigkeit des Reichsgerichts

bereits überwieſenen Unterſuchungen beſchränken.

Bei Erweiterung der Strafgerichtebarkeit des Reichsgerichts wird die entſprechende

Ergänzung der Strafprozeß - Ordnung keine beſonderen Sdwierigkeiten finden .

In Bezug auf die Beſeßung des Reichsgerichts ( S. 1. und folgende des Geſek

Entwurfs über die Einrichtung des Reichsgerichts ) ſind nad Ausweis der in Abſdrift

beiliegenden Verhandlung vom 19ten Dezember d. I. bei Gelegenheit der nochmaligen

Berathung des betreffenden Geſeß- Entwurfs anderweitige Vorſchläge gemacht worden ; auf

den in dieſer Verhandlung näher bezeichneten Vorſchlag, nach welchem nur die Hälfte der

Mitglieder, und zwar je einer aus den einzelnen Reichsgebieten gewählt, die andere Hälfte

aber der freien Wahl ohne Beſchränkung auf ein gewiſſes Neichsgebiet überlaſſen werden

ſoll, erlaubt ſich das Bundes - Schiedsgericht den Verwaltungsrath mit dem Hinzufügen

aufmerkſam zu machen , daß bei den früheren Berathungen eine weſentliche Verſchiebenheit

der Anſichten ſich darüber herausgeſtellt hat , ob den Mitgliedern des Reichsgerichts die

Bekleidung irgend eines Nebenamts zu geſtatten ſei.

Bei der Berathung der Beſtimmungen über das Verfahren in Unterſuchungen wegen

Hoch- und Landesverraths gegen das Reich und bei Anklagen gegen Miniſter hat ſich der

Mangel einer entſprechenden Strafgeſeßgebung fühlbar gemacht; zur Ergänzung dieſes

Mangels konnte jedoch die Prozeß-Ordnung nicht für den geeigneten Ort angeſehen werden,

und mußte daber von einer ſolchen Ergänzung um ſo mehr abgeſehen werden, als in Be

ziehung auf die Anklagen gegen Miniſter der Einzelſtaaten , Beſtimmungen nicht erlaſſen

werden können, ohne in die Geſeßgebung der Einzelſtaaten einzugreifen.

Das Bundes - Schiedsgericht ſtellt dieſen Gegenſtand der nähern Erwägung des

hoben Verwaltungsraths ganz ergebenſt anheim.

Schließlid, kann nicht unerwähnt bleiben, daß zwei Mitglieder des Bundes -Schieds

gerichts, der Königlich Sächſiſde Gebeimerath Dr. Günther und der Königlid Sächſiſche

Miniſterialrath, Geheime Ardivar von Weber, auf Veranlaſſung der Königlich Sächſiſchen

Regierung an den Sißungen zur Schlußberathung der anliegend überreichten drei Gefeße

Entwürfe Theil zu nehmen verhindert worden ſind.

v. Düesberg. Gr. v. Rittberg. Dirkſen. b . Pape. Dr. Franke. Jordan .v

Eigenbrodt.

An

den Verwaltungsrath der verbündeten

Deutſchen Regierungen ,

zu Händen des Herrn Staats-Miniſter

von Bodelfdwingh

Ercellenz

in Berlin.

IV.
20



Protokoll

der

Fünf und Siebzigſten Siß ung

des Verwaltungsraths.

Verbandelt Berlin, den 25ſten Januar 1850, Abends 6 Uhr, in Gegenwart:

2

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwing );

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiberrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack ;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtize

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſißende richtet an den Herzoglich Braunſchweigſchen Bevollmächtigten , lega

tionsrath Dr. Liebe die Frage, ob er zur Berichterſtattung in der Medlenburgiſchen Ver

faſſungs - Angelegenheit bereit ſei. Legationsrath Dr. Liebe bejaht dieſe Frage, in ſofern

ſie ſich auf den Antrag beſchränkt, der nach der Klage eines Theils der Medlenburger

Ritterſchaft, worüber der Bericht vorbehalten bleibt , von der Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſchen Regierung ſelbſt gegen die Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Regie:

rung bei der Bundes - Rommiſſion angebracht worden iſt. Hierauf erſtattet er folgenden

Vortrag:

Unterm 6ten Januar d. J. bat ſich die Medlenburg - Strelißiſche Regierung in der

Medlenburgiſchen Verfaſſungsſache mit einem Antrage auf Erlaſſung eines Inhibitoriums

an die Bundes - Centralkommiſſion in Frankfurt gewendet. Die Königlich Preußiſchen Mit

glieder der Kommiſſion haben dieſen Antrag mittelſt Berichts vom 16ten d . M. dem Rö

niglich Preußiſchen Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten überſandt, und dieſes hat

beide Eingaben unterm 21ſten d. M. dem Vorſißenden des Verwaltungsraths zu ent

ſprechender Benußung zukommen laſſen.

Was den Inhalt dieſer Aktenſtüde betrifft, ſo erwähnt die Eingabe der Großher

zoglich Medlenburg - Strelißiſchen Regierung in ihrem Eingange zunächſt der von der

Medlenburgiſchen Ritterſchaft bei der Bundes- Centralkommiſſion überreichten Petition um

Eröffnung einer Kompromiß - Juſtanz mit dem Hinzufügen , daß man einerſeits das Recht

der Petenten auf dieſe Kompromiß - Inſtanz als wohlbegründet anerkenne, und im Gegenſat

zu dieſem Antrage diejenigen Berechtigungen um ſo ſchärfer hervorheben wolle , die den

Strelißiſchen Gouvernement dem Sdwerinſchen gegenüber durch die Bundesgeſebgebung

gewährt ſeien. Man habe die Differenzen mit Medlenburg -Schwerin gegenwärtig durch

eine Klage vom 20ſten Oktober 1849 zur Entſcheidung des Bundesſchiedsgerichts zu Erfurt

verſtellt, und ſchon vor der Klaganſtellung in der 46ſten Sißung des Verwaltungsraths

bei dieſem ein Inhibitorium dabin beantragt , daß die Großherzoglich Medlenburg -Swe

rinſche Regierung bis zur ausgemachten Sache einſtweilen nicht einſeitig und faktiſch in der

Verfaſſungsangelegenheit vorſdreite. So wenig der Verwaltungsrath als das Bundes

ſchiedsgericht, bei welchem man denſelben Antrag erneuert , habe indeß die Erlaſſung eines

Inhibitorii verfügen zu können geglaubt. Da es alſo nicht gelungen, eine den status quo

ſdüßende Verfügung zu erlangen , ſo habe das Medlenburg - Schwerinſde Gouvernement

in Ausführung der Maßregeln , welche die Rechte des Großherzogthums Medlenburg

Strelit kränkten, ſich nicht behindert gefunden und dieſe Lage der Sache benußt. Die Erklä

rung jenes Gouvernements, daß die für beide Lande. gemeinſchaftliche Landesvertretung

aufgehoben ſei, könne man zwar als den Ausdruck einer Anſicht, der vorläufig an der wirts

lichen Lage der Dinge nichts ändere, auffaſſen, bedenklicher aber ſei es geweſen, daß die Organe

der gemeinſchaftlichen Stände aufgefordert worden , die ihnen anvertrauten Verwaltungen

entweder im Namen der Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Regierung fortzuführen,

oder von ihnen zurückzutreten. Am 20ſten Dezember 1849 habe endlich das Großherzog

lich Medlenburg - Schwerinſche Gouvernement dem für beide Medlenburg gemeinſamen

Engern Ausſchuſſe der Ritter - und Landſchaft die ſeiner Verwaltung anvertrauten Raſſen

und die auf ſeine Geſchäfte bezüglichen Akten mit Gewalt abnehmen laſſen. Um die

Wichtigkeit dieſer Rechtskränkung für das Großherzogthum Medlenburg -Streliß zu ermeſſen,

bebe man Folgendes hervor :
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Der Engere Ausſchuß, aus Deputirten beider Medlenburg zuſammengeſeßt, habe

verfaſſungsmäßig nicht nur den ſogenannten Landkaſten zu verwalten, in welchem ein großer

Theil der ordentlichen Steuern direkt eingezahlt werde , ſondern ſei auch von den Ständen

im Frühling 1848 zur Bewilligung der Steuern bevollmächtigt, und theils verfaſſungs

mäßig, theils aber in Folge ihm im Jahre 1813 ertheilter Vollmacht zur Ausübung der

ſtändiſden Konkurrenz bei der Geſeßgebung berechtigt. Der Engere Ausſchuß ſei alſo

zur Zeit, und ſo lange Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſcher Seits die Mitwirkung

zur Konvokation der Stände verweigert werde, für Streliß das einzige Organ zur Steuer

bewilligung und ſtändiſcher Mitwirkung bei der Geſeßgebung. Dieſes Organs ſei man durch

die von Mecklenburg -Schwerin ergriffenen Maßregeln beraubt. Das hierin liegende Unrecht

ſei augenfällig und durch die öffentliche Meinung anerkannt. Wenn das Großherzoglich

Medlenburg - Sdwerinſche Gouvernement in der dem Verwaltungsrathe mitgetheilten Note

vom 16ten Dezember die Rechtsbeſtändigkeit der Verfaſſung vom 10ten Oktober als zweifel

los hinſtelle und die Aufhebung des Engeren Ausſchuſſes als eine zur Durchführung der

ſelben nöthige Adminiſtrativ -Maßregel bezeidyne, ſo ſei das unrichtig, weil theils die

Agnaten der Großherzoglich Medlenburgiſchen Häuſer, Se. Majeſtät der König von

Preußen , das Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſche Gouvernement und die Mecklen

burgiſche Ritterſchaft proteſtirt hätten , theils aber eine dringende Nothwendigkeit einer

ſolchen Maßregel nicht abzuſehen , und dieſe Verleßung des status quo pendente lite nur

geeignet ſei, die Verwickelungen der Lage zu vermehren. Man müſſe nach dieſem Vorgange

weiteren Rechtskränkungen entgegenſehen, und erwarten, daß die Großherzoglich Medlenburg

Schwerinſdhe Regierung auch ihre ausgeſprochene Abſicht ausführe, die Verwaltung der

gemeinſamen Landesklöſter unter Beſeitigung der verfaſſungsmäßigen ſtändiſchen Adminiſtra

tion an ſich zu nehmen. Man müſſe alſo bei den Organen des Deutſchen Bundes für

die Dauer des Redhtsſtreits denjenigen Schutz ſuchen, den das Bündniß vom 26ſten Mai

1849 nicht zu gewähren vermöge. Durch die Unterwerfung unter das Bundes - Schiebe

gericht für die Hauptſache habe man ſich dieſes Antrags nicht begeben , denn man habe

dadurch nur von der Geſtattung des Art. X. des Bundes - Beſchluſſes vom 3ten Auguſt

1820 Gebrauch gemacht, der es allen Bundesgliedern frei ſtelle, wegen beſonderer Austräge

für alle vorkommende Streitigkeiten ein Uebereinkommen zu treffen . Auch ſei die Bundess

Central - Kommiſſion als Organ des Deutſchen Bundes nach Art. XI. der Bundesakte,

nach §. 4. sub 1. der Kompetenzbeſtimmung für den Bundestag vom 12ten Juni 1817

und nach Art. 19. 20. und 21. der Wiener Schlußakte zu Gewährung des angeſprochenen

Schußes befugt. Da von einem Zweifel über den jüngſten Beſißſtand nicht die Rede

ſein könne , da die in hundertjähriger anerkannter Wirkſamkeit beſtehende gemeinſame Ver

faſſung beider Medlenburg den Grundſats feſtgeſtellt habe, daß jede Veränderung derſelben

zu ihrer Gültigkeit die Zuſtimmung beider Landesherrn erfordere, ſo ſei der Antrag ge

rechtfertigt :

„ die hohe Bundes - Kommiſſion wolle dabin ſchleunigſt eine Verfügung treffen,

daß die Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Regierung fich jedes weiteren

einſeitigen Vorſchreitens mit Auflöſung der bisherigen gemeinſamen Landesver

faſſung enthalte, und den gemeinſamen Engeren Ausſchuß der Ritter- und Land

ſchaft zu Roſtock in denjenigen Zuſtand wiederherſtelle, in welchem derſelbe fich

vor dem 20ſten Dezember 1849 befunden .“

In dem Berichte der Bundes -Kommiſſarien vom 16ten 6. M. wird angeführt, daß

die Medlenburg - Strelißiſche Regierung ſich zwar nicht wie die Medlenburg - Schwerinſche
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Ritterſchaft auf eine ſpezielle Bundesgarantie, wohl aber auf die Art. XI . der Bundesakte

und Art. XIX. der Schlußakte berufen könne, und daß nach ihrem Anführen die Großber

zoglidh Medlenburg - Schwerinſche Regierung bereits wirklich zu Thätlichkeiten vorgeſchritten

ſei. Hiernach ſei die Kompetenz des Bundestags zur Annahme der Beſchwerde nicht leicht

zu beſtreiten : es liege keine blos innere Medlenburgiſde Angelegenheit , ſondern ein Streit

zwiſchen zwei Regierungen vor, und wenn man einwenden wolle, daß durch die Anbringung

der Klage bei dem Bundes - Schiedsgerichte in Erfurt der Anſprudh nicht mehr zur Kog

nition der Bundes - Centralkommiſſion gebracht werden könne, ſo werde dieſe Einwendung

bei den Oeſterreichiſchen Mitgliedern der Kommiſſion wegen der darin liegenden Anerkennung

des Bündniſſes vom 26ſten Mai nicht zur Geltung zu bringen ſein und überdies auch

deshalb ausgeſchloſſen bleiben , weil es einer Partei , die auf dem einen Wege mit ihrem

Antrage zurückgewieſen worden ſei, doch nicht benommen werden könne, einen anderen ihr

noch geſeßlich offen ſtehenden Weg zu betreten . Man werde alſo aus Gründen aus der

Bundesverfaſſung oder aus der Konvention vom 30ſten September v. I. ein Eingeben

auf die Anträge der Mecklenburg-Strelißiſchen Regierung ſdwerlidy ablehnen können, müſſe

es aber beklagen , daß dieſer Streit überhaupt und jekt von einer dem Bündniſſe vom

26ſten Mai angehörigen Regierung an die Bundes-Kommiſſion gebradit ſei, und müſſe es

für wünſchenswerth halten , daß die klagende Regierung durch den Verwaltungsrath und

mit Rückſicht auf den Art. V. des Bündnißvertrages vom 26ſten Mai zur Zurücknahme

ihrer Anträge bewogen oder auf andere Weiſe durch Vermittelung des Verwaltungsraths

zufrieden geſtellt werde. Man wünſche über die bald abzugebenden Erklärungen baldigſt

mit Anweiſungen verſehen zu werden.

In dieſer Lage iſt die ganze Angelegenheit durch das Königlid Preußiſche Miniſte

rium der auswärtigen Angelegenheiten zur Kenntniß der Verwaltungsraths gebracht. An

dieſem wird es daher ſein , ſeine Anſicht über dieſelbe auszuſprechen , damit durch die den

Bundes - Kommiſſarien zu ertheilenden Anweiſungen die Redite und Intereſſen des Bünd

niſſes vom 26ſten Mai wahrgenommen werden können .

Der ganze Fall giebt zu einer doppelten Betradytung Anlaß. Er läßt ſich von

der politiſden und von der rechtlichen Seite auffaſſen. Im Hinblick auf jene läßt es ſich

nicht verkennen , daß es dem Intereſſe des Bündniſſes vom 26ſten Mai nicht entſpricht,

wenn die Mitglieder deſſelben in eine Doppelſtellung treten , und in denſelben Angelegen

beiten als unmittelbare Theilnehmer des durch die Verträge von 1815 begründeten

Deutſchen Bundes und zugleich als Theilnehmer des Bündniſſes vom 26ſten Mai v. J.

erſcheinen. Die Zwecke des Bündniſſes können nur gefährdet werden , wenn ſeine Theil

nehmer ihre Angelegenheiten zur Kognition einer außerhalb des Bündniſſes ſtehenden

Autorität bringen , und dieſe Autorität Funktionen übt, welche innerhalb des Bündniſſes

von der durch dieſes eingeſepten Autorität geübt werden ſollen. Es muß indeß zugeſtanden

werden , daß dieſe politiſche Seite der Sache nicht die entſcheidende iſt; ſie kann nur be

wirken , daß die rechtliche Seite ſcharf geprüft, und von demjenigen Reſultate , welches ſich

hier zu Gunſten des Bündniſſes vom 26ſten Mai ergiebt, nichts abgelaſſen werde.

Was nun aber den Rechtspunkt betrifft, ſo iſt in dem Antrage der Großherzoglich

Mecklenburg - Strelißiſden Regierung die rechtliche Natur des zu erlaſſenden Inhibitorii

nicht näher bezeichnet, ſondern ein Inhibitorium zur Aufrechthaltung des status quo , zur

Abwehr von Thätlichkeiten , zur Sicherung gegen jede die künftige Hülfsvollſtreckung

IV. 21
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erſchwerende Veränderung der Lage der Sache und zum Schuße des Beſikſtandes, verlangt

worden. Hierin ſind ganz verſchiedene Gegenſtände mit einander verbunden , deren darfe

Trennung gleichwohl für die rechtliche Beurtheilung der Sache unerläßlich iſt.

Ein Inhibitorium könnte im vorliegenden Falle aus einem doppelten Grunde

erlaſſen werden :

1. zur Verhütung von Friedensſtörungen und Gewaltthätigkeiten , alſo im Intereſſe der

Ordnung und Ruhe im Deutſchen Bunde ;

2. zur Aufrechterhaltung der Rechtsregel: lite pendente nihil innovandum , alſo zur

Sicherſtellung der künftigen Hülfsvollſtredung und blos im Intereſſe der klagenden Partei.

Beide Gründe müſſen in ihrer Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall näher ge

prüft werden.

Ad 1. Die Sorge für Aufrechterhaltung der inneren Ruhe und Sicherheit iſt

Ausfluß der höchſten Regierungsgewalt. So wie im Einzelſtaate der Regent als conser

vator pacis Gewaltthätigkeiten der Einzelnen ſchlechthin zu verhindern berufen iſt, ſo hat

in einem föderativen Staate die Central- Regierung Gewaltthätigkeiten der einzelnen Staaten

gegeneinander zu verhindern, und ſo wenig in dem einzelnen Staate ein jus belli ac pacis

der einzelnen Unterthanen gegen einander, ſo wenig iſt in einer föderativen Staatenverbindung

ein jus belli ac pacis des einen Staates gegen den andern denkbar. Hierauf beruhen im

Deutſchen Reiche die bekannten Verbote aller Selbſthülfe, Repreſſalien und Befebbungen, von

welchen hier nur das in dem Instrum . Pacis Osn. Art. XVII. $. 7. angeführt werden ſoll:

Et nulli omnino statuum imperii licet jus suum vi vel armis persequi , sed si

quid controversiae, sive jam exortum sit , sive posthac inciderit , unusquisque

jure experiatur, secus faciens reus sit fractae pacis .

Die Geſebgebung des Deutſchen Bundes enthält ganz analoge Vorſchriften. Der

Art. 11. der Bundesakte beſtimmt:

Die Bundesglieder machen ſich verbindlich, einander unter keinerlei Vorwand zu

bekriegen , noch ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen , ſondern ſie bei der

Bundesverſammlung anzubringen. Dieſer liegt alsdann ob , die Vermittelung

durch einen Ausſchuß zu verſuchen , und falls dieſer Verſud, fehlſdlagen ſollte

und demnach eine rechtliche Entſcheidung nothwendig würde , ſoldie durch eine

wohlgeordnete Austrägal - Inſtanz zu bewirken , deren Ausſpruch die ſtreitenden

Theile fich ſofort zu unterwerfen haben.

Noch nähere Beſtimmungen ſind in der Wiener Schlußakte enthalten . Der Art. 19.

ſchreibt vor :

Wenn zwiſchen Bundesgliedern Thätlichkeiten zu beſorgen oder wirklich

ausgeübt worden ſind, ſo iſt die Bundesverſammlung berufen , vorläufige Maß

regeln zu ergreifen, wodurch jeder Selbſthülfe vorgebeugt und der bereits unter

nommenen Einhalt gethan werde. Zu dem Ende hat ſie vor Allem für Aufrecht

erhaltung des Beſikſtandes zu ſorgen .

Und die folgenden Artikel enthalten nähere Beſtimmungen über den Fall, daß der jüngſte

Beſiß ſtreitig iſt, und über die Anordnung des Austrägalverfahrens.

Wäre hiernach die Bundeskommiſſion nun audi berechtigt, zum Schuße der Ordnung

und Sicherheit im Deutſchen Bunde inhibitoriſche Maßregeln zu treffen , ſo muß doch

zugegeben werden , daß es an den Vorausſeßungen ſolcher Maßregeln durchaus fehlt.

Bis jeßt iſt kein Anlaß vorhanden, den Ausbruch offener Feindſeligkeiten und Befebdungen

zwiſchen den beiden Medlenburgſden Regierungen, und ſomit eine Störung des öffentlichen
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Friedens zu beſorger. Vergleicht man die Einzelnheiten des Art. 19. der Wiener Schluß

akte genauer , ſo findet man in demſelben Maßregeln gegen Thätlichkeiten zwiſchen Bundess

gliedern, gegen Selbſthülfe und die Sorge für Aufrechterhaltung des Beſitſtandes erwähnt.

„Thätlichkeiten zwiſden Bundesgliedern “ können nur Befebdungen, Res

preſſalien und Gewaltthätigkeiten , nur Störungen des Bundesfriedens ſein . Solche liegen

weder vor noch ſind ſie zu beſorgen. Eine gegen Medlenburg - Streliß geübte Thät

lichkeit in dieſem Sinne liegt auch nicht in den von Seiten der Großherzoglich Medlen

burg -Schwerinſchen Regierung zur Ausführung der Verfaſſung vom 10ten Oktober gethanen

Søritten und namentlich nicht in der Aufhebung des Engern Ausſchuſſes der Stände.

Auch eine „ Selbſthülfe“ iſt in dieſen Sdritten nicht zu finden. Unter „Selbſt

hülfe“ kann in dem Art. 19. der Schlußakte nur der Fall verſtanden ſein, daß ein Staat

gegen den andern ſeine Anſprüche ohne Recht und Gericht durch Gewalt verfolgt , nicht

aber der Fall, daß ein Staat die Anſprüche des andern als nidit vorhanden betrachtet,

und in der Ordnung ſeiner eignen innern Angelegenheiten keine Rückſicht darauf nimmt.

Şener erſte Fall liegt ſchon deshalb nicht vor , weil nicht Medlenburg- Schwerin gegen

Medlenburg - Strelit Anſprüche behauptet, ſondern dieſes gegen jenes. ,, Selbſthülfe "

würde alſo nur vorliegen , wenn Medlenburg - Strelitz ſeine Anſprüche gewaltſam durdyzu

Feßen ſuchte.

Im Privatrecht iſt freilich der Begriff der Selbſthülfe ein ausgedehnterer, indeß wird

dieſer privatrechtliche Begriff hier um deswillen nid )t entſchieden , weil die reichsgeſeblichen

Verbote der Selbſthülfe ſich auf Staaten beziehen , und die ſ. g. qualifizirte Selbſthülfe,

„ mit gewehrter Hand und gewaltiger That“ betreffen , und die Bundesgeſeße, die ſich eben

falls nur auf ſouveraine Staaten beziehen , ihrem ganzen Zuſammenhange nach ebenfalls

keine weiter gehende Bedeutung haben, und nidyt aus dem Privatrechte, ſondern nur aus

dem früheren Staatsrechte interpretirt werden können. Wären aber auch jene privatrecht

lichen Begriffe anwendbar , ſo würde dennoch nach denſelben der beklagten Partei um

deswillen noch keine Selbſthülfe vorzuwerfen ſein , weil ſie die von ihr nicht anerkannten

Anſprüche des Klägers auch nicht beachtet.

Eben ſo wenig kann endlich die Aufrechterhaltung des Beſibſtandes zur Erlaſſung

des verlangten Inhibitorii führen. Es iſt nicht zu behaupten, daß die Vorausſegungen

zur Schüßung eines Beſikſtandes vorhanden ſind. Um dieſes näher zu zeigen , iſt eine

Vergegenwärtigung der Vorgänge nöthig , durch welche in Medlenburg - Schwerin an die

Stelle der alten ſtändiſchen Verfaſſung eine neue repräſentative getreten , und die ver

faſſungsmäßige ſtändiſche Union beider Großherzogthümer alterirt iſt.

Die beiden Mecklenburgſchen Großherzogthümer befanden ſich ſeit Jahrhunderten in einer

Union. Dieſe Union iſt im Grunde nur eine Union der beiderſeitigen Landſtände, und

beruht auf einem Vertrage vom 1ſten Auguſt 1523 , durch welchen ſich die Ritter - und

Landſchaft verbündete und verſprach, zur Aufrechterhaltung ihrer Rechte ſowohl im Ganzen

als im Einzelnen zuſammenzuhalten . Dieſe Union iſt ſpäter vom Landesherrn und vom

Kaiſer beſtätigt, ſie wurde , als durch den Hamburger Vergleich vom Sten März 1701

das Schwerinſche und das Strelißſche Land von einander getrennt wurden, aufrecht erhalten

und nach mehrfachen Anfechtungen durch den Erbvergleich von 1755 , welcher das bis in

die neueſte Zeit gültige Staatsgrundgeſeß für Medlenburg bildet, anerkannt. Die Folgen

dieſer Union lagen darin , daß für die beiden ſonſt ſelbſtſtändigen Staaten die Landtage

und landſtändiſchen Einrichtungen gemeinſam waren. Dieſe Gemeinſamkeit führte auch zu

gemeinſamen Steuergeſeßen und gemeinſamer Juſtizverfaſſung, und einer Gemeinſchaft hins
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ſichtlich der Landesklöſter und mancher gewerblicher und polizeilicher Einrichtungen. Die

Landtage konnten nur von beiden Landesherren zuſammen berufen und geſchloſſen werden,

obgleich rich faktiſd für Medlenburg- Streliß eine ſehr wenig ſelbſtſtändige Stellung dabei

ergeben hat. Dieſe eigenthümliche und mit dem modernen Staatsweſen ſchwer verträgliche

Einrichtung hat ſich bis in die neueſte Zeit erhalten.

Im März 1848 entſchloß man ſich in Medlenburg, die bisher beſtandene Verfaſſung

nach den laut gewordenen Bedürfniſſen der Zeit zu reformiren. Man verfuhr dabei nicht

auf die Weiſe, daß man die beabſichtigten Verfaſſungsreformen mit den damals beſtehenden

Ständen vereinbarte , ſondern man hielt es für paſſend , mit dieſen Ständen ſich zunächſt

nur über ein Wahlgeſeß zu einigen, und die fünftige neue Verfaſſung mit einer nady dieſem

Wahlgeſetze zu berufenden Abgeordneten - Verſammlung zu Stande zu bringen.

Es wurde deshalb auf den 25ſten April 1818 ein außerordentlicher Landtag ein

berufen , dem man die in dieſem Sinne gefaßten Propoſitionen ſowohl von Seiten der

Medlenburg - Schwerinſchen als der Medlenburg - Strelißiſchen Regierung mittheilte. Die

künftige Verfaſſung war in dieſen Propoſitionen blos als eine repräſentative bezeichnet.

Bis dahin , daß durch Vereinbarung mit den neuen Ständen die künftige Verfaſſung feſt

geſeßt ſei, ſollten die ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe in der bisherigen Weiſe unverändert

bleiben. Die Hauptthätigkeit der verſammelten Landſtände ſollte ſich aber auf die Feſt

ſtellung des Wahlgeſeges für die Verſammlung, mit welcher man demnächſt dieſe Verfaſſung

vereinbaren wollte, beziehen. Regierungsſeitig war der Vorſchlag gemacht, daß die Ab

geordneten - Verſammlung aus 85 Mitgliedern für Schwerin und 15 Mitgliedern für

Strelik beſtehen ſollte , welche ſtändeweis auf die Städte , die größeren Grundbeſißer und

die ländlichen Wahlbezirke vertheilt waren.

Die Medlenburg -Strelißiſde Regierung hatte ſich in ihrer Landtags - Propoſition

noch insbeſondere über die bisherige Union der Stände geäußert und den Wunſch auss

geſprochen , daß dieſelbe fortbeſtehen möge, wie auch nur in dieſer Vorausſeßung die Zahl

der aus dem Medlenburg -Strelißiſchen Antheile zu wählenden Abgeordneten , ſo wie ges

ſchehen , proponirt worden ſei. Es wurde zugleich auf die Schwierigkeiten einer Beibehal

tung der Union bei weſentlicher Veränderung der Verfaſſung hingewieſen , ſo wie darauf,

daß die Selbſtſtändigkeit des Strelitiſchen Landes und die Wahrung der Separat- Jutereſſen

deſſelben dadurch nicht gefährdet werden dürfe. Es heißt dann weiter in der Strelißiſchen

Landtags - Propoſition wörtlich :

In der Vorausſeßung, daß eine befriedigende Löſung der hierbei vorabzuſehenden

Schwierigkeiten gelingen möge , haben Se. Königliche Hoheit in dem Entwurfe

der Geſchäfts -Ordnung für jeßt nur proponirt, daß ſolche Angelegenheiten,

welche privative nur den einen oder den andern Landestheil betreffen , mithin

nicht gemeinſam ſind, wie ſolches auch im Weſentlichen ſchou bisher geſchehen ,

auch nur mit den Ständen des betreffenden Landesantheils zu berathen und feſt

zuſtellen ſind, indem Se. Königliche Hoheit übrigens wegen dieſer Angelegenheit

bei der Vereinbarung oder Abänderung der Verfaſſung Sid und Ihren getreuen

Ständen freie Entſchließung vorbehalten müſſen.

Die Reſultate des am 16ten Mai 1848 geſchloſſenen Landtages ſind aus der

ſchließlichen Erklärung der Stände, aus dem Landtags - Abſchiede und dem vierten Comités

Berichte, auf welchen in den genannten Aktenſtücken zurückgewieſen wird , zu entnehmen.

Dieſelben laſſen ſich dabin zuſammenfaſſen :
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1. Die Stände ſind damit einverſtanden , daß ſtatt der bisherigen Verfaſſung eine

Repräſentativ - Verfaſſung eingeführt werde , und daß demgemäß die bisherige

Landesvertretung aufhört , ohne daß hieraus indeß eine Aufhebung anderweiter

mit dem Rechte der Landſtandſchaft nicht nothwendig zuſammenhängender Nechte

folge. Die Möglichkeit des Eintretens einer abſoluten Regierung ſoll dabei ver

mieden werden , und deshalb ſoll der Zeitpunkt, zu welchem die bisherige Ritter

und Landſchaft zu eriſtiren aufhört, erſt dann eintreten , wenn die Landesherren

dieſelbe nach einer im Wege der neuen Verfaſſung mit den fünftigen Landes

Repräſentanten zu treffenden Vereinbarung für aufgelöſet erklären.

2. Ueber das Wahlgeſeß , wie es die Regierungen proponirt , hat man ſich nicht

geeinigt , und es iſt als einziges Erpediens , über welches man unter den vers

ſchiedenen Vorſchlägen einig werden können , der Modus der Wahlen nach Kopf

zahl angenommen.

3. Ueber die Frage vom Fortbeſtande der Union iſt nichts entſchieden , ſondern die

ſelbe iſt der Feſtſtellung im Wege der fünftigen Verfaſſung überlaſſen .

Auf Grund der Vereinbarung mit dieſem außerordentlichen Landtage trat am 31ſten

Oktober 18 18 die zur Vereinbarung der neuen Verfaſſung gewählte Abgeordneten - Ver

jammlung in Schwerin zuſammen. Von beiden Regierungen waren Verfaſſungs - Entwürfe

vorgelegt , welche im Laufe der Verhandlungen mannichfache Modifikationen erlitten . Auf

Anlaß des Wahlgeſeßes trat endlich ein offener Konflikt ein . Die Abgeordneten - Ver

ſammlung hatte den von der Mecklenburg - Strelißiſchen Regierung vorgelegten Wahlgeſek

Entwurf ſammt andern Aenderungs - Vorſchlägen an der Verfaſſung definitiv abgelehnt,

und Se. Königl. Hobeit der Großherzog von Medlenburg-Strelik fand ſich hierburdy bewogen,

mittelſt Botſdaft vom 11ten Auguſt v. I. , welche am 16ten der Abgeordneten -Verſamm

lung publizirt wurde, alle fernere Verhandlung mit dieſer Verſammlung abzubrecen.

In Folge davon ſchied ein Theil der Strelißer Abgeordneten ſogleich aus der Ver

jammlung. Zwei Tage ſpäter erhob die Verſammlung einen Antrag zum Beſchluſſe , der

unter Berufung darauf, daß die Begründung einer neuen Verfaſſung für Medlenburg eine

politiſche Nothwendigkeit ſei, daß die Strelitiſche Botſchaft vom 16ten die Erreidung dieſes

Zweckes unmöglich mache, ſo lange die Union beſtehe, die Aufhebung der Union für noth

wendig erklärte und die Schwerinſche Regierung erſuchte, die zu dieſem Ende nöthigen

Einleitungen zu treffen . Mit der Schwerinſchen Regierung kam darauf eine Vereinbarung

über die Verfaſſung zu Stande. Die Schwerinſche Regierung erklärte am 22ſten Auguſt

die Verſammlung für geſchloſſen, und die Strelißiſche Regierung trat dieſer Erklärung unter

Bezugnahme auf die Botſchaft vom 11ten bei.

Am 23ſten Auguſt pr. hat Se. Königl . Hoheit der Großherzog von Mecklenburg

Sdwerin in Gegenwart der Schwerinſdhen Kommiſſarien und der von der Abgeordneten

Verſammlung dazu erwählten Urkunds - Perſonen das vereinbarte Staatsgrundgeſek nebſt den

Anlagen vollzogen und gelobt , die Verfaſſung feſt und unverbrüchlich zu halten . Am

10ten Oktober v. I. iſt in Medlenburg - Schwerin darauf die neue Verfaſſung publizirt.

Mit dieſen Thatſachen werden einerſeits die Beſtimmungen des Bundesrechts und

andererſeits die Anführungen in der Eingabe der Großherzoglid Medlenburg-Strelißiſchen

Regierung über die Aufrechterhaltung des Beſigſtandes zu vergleichen ſein .

Nach dem Bundesrechte und namentlich nad Artikel 19. der Schlußakte hat die

Bundesverſammlung in Folge ihrer Sorge für die Erhaltung der öffentlichen Rube und

der geſetzlichen Ordnung den Beſibſtand aufrecht zu erhalten. Das Verfahren iſt hier

產

IV . 22
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nicht nothwendig ein gerichtliches . Die Bundesverſammlung hatte vielmehr vermöge der

hödſten Regierungsgewalt in Verhältniſſen der Staaten zu einander zu verfügen, und den

öffentlichen Frieden zu bewahren .

Eine eigenthümliche Beſtimmung für Fälle in welchen der jüngſte Beſißſtand

ſtreitig iſt, enthält daneben der gleichfalls von der Großherzoglich Medlenburg-Strelißiſden

Regierung in Bezug genommene Artikel 20. der Schlußakte :

Wenn die Bundes - Verſammlung von einem Bundesgliede zum Schuße

des Beſigſtandes angerufen wird , und der jüngſte Beſißſtand ſtreitig iſt, ſo ſoll

ſie für dieſen Fall befugt ſein ein bei der Sache nicht betheiligtes Bundesglied

in der Nähe des zu ſchützenden Gebietes aufzufordern , die Thatſache des

jüngſten Beſißes und die angezeigte Störung deſſelben ohne Zeitverluſt durdy

ſeinen oberſten Gerichtshof ſummariſch unterſuchen und darüber einen rechtlichen

Beſdheid abfaſſen zu laſſen , deſſen Vollziehung die Bundes -Verſammlung, wenn

der Bundesſtaat, gegen welchen er gerichtet iſt, ſich nicht auf vorgängige Auf

forderung freiwillig dazu verſteht, durch die ihr zu dieſem Ende angewieſenen

Mittel zu bewirken babe.

Hier iſt alſo ein eigenthümliches dem Summariiſimum des Civilprozeſſes analoges

Verfahren vorgeſchrieben . Vor dem Erlaß der Wiener Schlußakte hatte es an einer Be

ſtimmung für Fälle dieſer Art gefehlt, und die Bundes -Verſammlung hatte ſich nur wegen

des Fehlens einer Beſtimmung über die rechtliche Entſcheidung von Beſikſtreitigkeiten unter

Bundesgliedern und in Nüdſicht auf die Nothwendigkeit der Aufrechterhaltung der allge

meinen Bundeszwecke in einzelnen Fällen bewogen gefunden , proviſoriſch ſelbſt über den

Beſijſtand zu entſcheiden .

( Cfer. Kommiſſionsgutachten in Betreff der Streitigkeit zwiſchen Schaumburg

Lippe und lippe wegen einer Auspfändung. Beilage zum Protokoll der.

16ten Sißung vom 6ten Mai 1819.)

Nach Erlaß der Schlußakte iſt in Artikel 20. derſelben eine ſolche Beſtimmung in

deß gegeben .

Beide Vorſdriften , die des Artikel 19. und die des Artikel 20. der Schlußakte

ſind aber genau zu ſondern. Jener hat die Fälle vor Augen, in denen es darauf an

kommt zur Wahrung des öffentlichen Friedens und im allgemeinen Intereſſe Beſiges

ſtörungen abzuwehren . Dieſer betrifft gewöhnlide Beſikſtreitigkeiten , bei welchen nur das

Intereſſe der Parteien , nicht aber das allgemeine Intereſſe der Wahrung des Bundes

friedens hervortritt. Er betrifft ferner nur Streitigkeiten über den jüngſten Beſit, und

das possessorium ordinarium gebört in das ordentlidye Austrägalverfahren.

In der hier vorliegenden Angelegenheit ſind aber beide Artikel nicht anwendbar .

Der Fall, welcher Artikel 19. vorausſieht, daß zur Abwehrung von Gewaltſamkeiten

zwiſchen zwei Staaten der Beſibſtand zu ſchützen wäre , liegt nadı dem oben bereits An

geführten nicht vor . Friedensſtörungen ſind weder begangen , nod ſind ſie zu beſorgen.

Wohl iſt dagegen zu erwägen , daß wenn die Bundes - Verſammlung bei Anwendung des

Artikel 19. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und eines geſicherten Zuſtandes

im Auge haben ſollte, dieſe Rücfſicht ſehr laut geradezu gegen die Erlaſſung der ge

forderten Maßregel ſpricht. Die Suspenſion einer bereits ſeit mehr als drei Monaten

publicirten Verfaſſung würde vorausſichtlich in Mecklenburg - Sdiwerin und auch in andern

Territorien größere Verwirrungen und Aufregungen hervorrufen , als dadurch, daß Med
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lenburg - Schwerin die frühere Verfaſſung nicht mehr als fortbeſtehend anerkennt , jemals

entſteben könnten.

Läge aber der in Artikel 20. vorgeſehene Fall vor , ſo würde die Bundes - Central

kommiſſion nicht, wie der Antrag der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Regierung

vorauszuſeßen ſcheint, ſelbſt einen Manutenenzbefehl erlaſſen, ſondern nur den in Artikel 20.

vorgezeichneten Weg der Verweiſung an einen oberſten Gerichtshof einſchlagen können .

Dieſer ſcheint indeß aus dem Grunde nicht zuläſſig, weil wovon unten weiter die Rede

ſein wird – die ſtreitige Hauptſache bereits vor einem andern Gerichte geordnet iſt, und

die Streitigkeit über den jüngſten Beſiß der Konnerität wegen vor das Forum der Haupt

ſache gehören würde.

Ueberdies ergiebt aber die oben mitgetheilte Darlegung der Thatſache, daß von

einer Aufrechterhaltung des Beſißſtandes, oder gar einem Schuße des jüngſten Beſißſtan

des gegen begonnene oder drohende Turbationen überhaupt nicht die Rede ſein kann . Es

liegen lediglich Schwierigkeiten vor , welche von dem geſchilderten Unionsverhältniſſe unzer

trennlich waren , Schwierigkeiten, die eben aus dieſem Verhältniſſe bei ganz legaler Anwen

dung deſſelben und ohne daß von einer oder der andern Seite Unrechtmäßigkeiten be

gangen wurden , ſehr wohl folgen konnten. Auf völlig legale und für beide Großherzog

thümer bindende Weiſe iſt zur Einführung einer neuen Repräſentativ -Verfaſſung der Weg

eingeſchlagen. Man bat ſid mit den Landſtänden über ein Wahlgeſek geeinigt , nady

welchem eine zur Vereinbarung der neuen Verfaſſung zu berufende Verſammlung gewählt

werden ſollte. Dieſe Verſammlung iſt einberufen : die Großherzoglich Mecklenburg -Stre

lißiſde Regierung hat die Verhandlungen mit ihr abgebrochen , die Großherzoglich Mecklen

burg - Schwerinſche Regierung hat eine neue Verfaſſung mit ihr vereinbart. Sowohl die

eine wie die andere war dabei in ihrem Nechte , und wäre kein anderes als ein überein

ſtimmendes Handeln zuläſſig geweſen , ſo hätte die Großherzoglid Medlenburg -Strelißiſche

Regierung auch nicht für ſich allein die Verhandlungen mit der Verſammlung abbrechen
können . Sie konnte von der Medlenburg - Schwerinſchen Regierung nicht verlangen , in

gleicher Weiſe die Verhandlungen abzubrechen ; umgekehrt konnte aber auch die Großher

zoglich Medlenburg - Schwerinſche Regierung von der Strelißiſchen nicht rechtlich fordern,

daß dieſe ſich mit der Verſammlung in gleicher Weiſe wie ſie ſelbſt einige. Dieſer Erfolg

ſtand bei der Vereinbarung über die Berufung dieſer Verſammlung in Ausſicht, und in

dem man dieſe Berufung beſchloß , willigte man auch in den ſpäter wirklich eingetretenen

Erfolg. Wenn ſich hiernad die Wege ſcheiden , wenn Medlenburg - Schwerin die neue

Verfaſſung einführt, Medlenburg-Streliš dagegen noch an der früheren Verfaſſung feſthält,

ſo iſt darin nur eine Folge des Nichteinigwerdens zu erblicken , keineswegs liegt aber in

dieſer Verfolgung divergirender Wege ein Eingriff in den Beſijſtand des Gegners. Für

Medlenburg - Strelit mag allerdings dadurch eine Schwierigkeit, ja eine Unmöglichkeit her

beigeführt ſein, die nach der ältern Verfaſſung weiter vorzunehmenden Schritte gerade auf

die in dieſer Verfaſſung vorgezeichnete Weiſe vorzunehmen .

Dieſe Schwierigkeit iſt indeß durch die regelmäßige Fortentwickelung eines Verhält

niſſes, welches den Keim ſolcher Verwickelungen in ſich trug, herbeigeführt. Nad bekannten

Reditsgrundſäßen würde aber ein Schuß im Beſite eine unerlaubte Störung , eine

Turbation , ein Delikt des Gegners vorausſeßen ; ein ſolches iſt aber darin, daß Medlen

burg - Schwerin den einmal vereinbarten Weg , der zu dem ſpäter eingetretenen Erfolge

allerdings führen konnte, wirklich verfolgte, nidyt zu finden .
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Von einem Schuße des jüngſten Beſitſtandes kann vollends um deswillen nicht die

Rede ſein , weil die neue Verfaſſung in Medlenburg - Schwerin ſchon ſeit dem 10ten Of

tober v . I. publizirt iſt. In der beantragten inhibitoriſchen Maßregel würde daber

gerade eine Störung des jüngſten Beſigſtandes liegen .'

Gewiß ſteht es Medlenburg -Strelitz frei, ſeine Anſprüche im Rechtswege zu ver

folgen , realiſirt können ſeine Anſprüche aber erſt alsdann werden , wenn dafür ein recht

liches Erkenntniß in der Hauptſache vorliegt. Unter den jeßigen Umſtänden , da weder

Selbſthülfe noch Turbationen eines Beſibſtandes vorliegen , würde die verlangte vorläufige

Vollſtreckung ein unerlaubtes Anfangen ab executione ſein , durch welches der beklagten

Partei weit größere Nachtheile geſtiftet würden, als der klagenden Partei daraus erwadſen ,

daß ſie mit der Vollſtreckung bis zum Endurtheile zu warten hat.

Ad 2. Völlig verſchieden von der sub 1. erwähnten Art von Inhibitorien ſind

ſolche Befehle , welche nicht im Allgemeinen , ſondern bloß im Intereſſe des Klägers , um

den Stand der Sachen intakt zu erhalten , erlaſſen werden. Sie beruhen auf den civil

rechtlichen Vorſchriften über litigiöſe Sachen und die Unzuläſſigkeit von Aenderungen mit

dem Streitgegenſtande nach eingetretener Rechtshängigkeit.

Eine nähere Erörterung dieſer Beſtimmungen und ihrer Anwendbarkeit auf den vor

liegenden Fall ſcheint überflüſſig zu ſein, weil es keinen Zweifel leiden kann, daß die Bun

deskommiſſion doch nicht in der Lage iſt, auf Grund derſelben ein Inhibitorinm zu

erlaſſen.

Sie iſt dieſes zunächſt aus dem formellen Grunde nicht , weil die Großherzoglich

Mecklenburg -Strelißiſche Regierung fich nach dem Anführen in der Eingabe vom 6ten d. M.

unterm 20ſten Oktober v. 9. in Betreff der jeßt der Bundes - Centralkommiſſion vorges

legten Angelegenheit klagend an das Bundesſchiedsgericht zu Erfurt gewandt hat, und von

dieſem unterm 3ten November 1849 auf die Klage verfügt iſt. Sierdurd iſt die Rechts

hängigkeit mit der Folge begründet, daß keine andere Behörde als das Bundesſchiedsge

richt zu einer Verfügung in der anhängig gewordenen Angelegenheit, ſo wenig über die

Hauptſache als konnere oder Inzidentpunkte als berechtigt angeſehen werden kann . Es

wird daher auch nothwendig, die Uebung der richterlichen Funktionen , welche von der

Bundesverſammlung oder Bundes - Centralkommiſſion in dieſer Sache nad Art. 11. der

Bundesakte und Art. 19. ff. der Schlußafte geübt werden könnten , ſowohl in der Haupt

ſadhe als auch in Nebenpunkten ausgeſdhluſſen bleiben müſſen. Die Bundes - Centralfom=

miſſion wird nicht über die Folgen der Rechtshängigkeit einer Sache, die nicht vor ihr,

ſondern einer andern Behörde rechtshängig geworden iſt, entſcheiden können.

Möglich wäre es, gegen dieſen formellen Grund das Bedenken zu erheben , daß das

Verhältniß des Bündniſſes vom 26ſten Mai pr. und der nach dieſem Bündniſſe errichteten

Autoritäten und Behörden zu dem weiteren Bunde und die für die Leitung der Angele

genheiten dieſes leşteren reorganiſirte Centralbehörde noch keineswegs ſo genau beſtimmt

und geordnet iſt, daß in ciner jeden Angelegenheit eine gegenſeitige Anerkennung der Kom

petenz erwartet und alſo namentlich in der vorliegenden , von der Bundes-Centralkommiſſion

die Einräumung vorausgeſeßt werden könnte, daß zur Entſcheidung der vorliegenden Streit

fache nicht ſie, ſondern das Bundesſchiedsgericht berufen ſei. Judeſſen kommt es auf eine

ſolche Einräumung auch gar nicht an. Es ſteht thatjächlid feſt , daß die Hauptſache gar

nicht an die Bundes - Centralkommiſſion gebracht iſt und rechtlich ſteht nach ausdrücklichen

Beſtimmungen der Bundesgeſeße feſt, daß dieſelbe gar nicht an dieſe gebracht zu werden

braucht, ſondern vor jeder andern von den ſtreitenden Theilen anerkannten Bebörde rechts
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gültig erledigt werden kann . Es iſt daber ganz gleichgültig , vor welche andere Behörde

die Hauptſache gebracht iſt: dieſe andere Behörde fönnte ein Territorialgericht oder ein

Kompromißgericht ſein , und es würde ganz diefelbe Folge eintreten müſſen. Der Umſtand,

daß dieſe andere Behörde gerade das durch das Bündniß vom 26ſten Mai errichtete

Schiedsgericht iſt, kommt dabei gar nicht in Frage.

Zur Unterſtüßung dieſer Deduktion läßt fic nod Folgendes anführen :

Wäre , was nicht der Fall iſt, die Hauptſache vor der Bundes - Centralkommiffion

anhängig gemacht, ſo würde dieſelbe zwar beim Vorhandenſein der geeigneten Voraus,

ſegungen Maßregeln gegen Friedensſtörungen und zum Schuße des Befißſtandes verfügen ,

nicht aber die etwa in Folge der Rechtshängigkeit angemeſſen ſcheinenden Nebenverfügungen

zur Sicherung des Streitobjekts erlaſſen können. Nach den Bundesgeſeßen iſt der einzu

ſchlagende Weg hier derjenige, daß ein oberſter Gerichtshof eines Bundesſtaats zur Austrägal

Inſtanz erwählt wird , welcher Namens der Bundesverſammlung das Urtheil ſpricht, und

welchem nach Art. 22. der Wiener Schlußakte und Art. II. des Bundesbeſchluſſes vom

3ten Auguſt 1820 , die Leitung des Prozeſſes und die Entſcheidung des Streits in allen

ſeinen Haupt- und Nebenpunkten uneingeſchränkt und ohne alle weitere Einwirkung der

Bundesverſammlung oder der Landesregierung“ zuſteht. Der Erlaß von Nebenverfügungen

jener Art würde baber immer nicht von der Bundesverſammlung, ſondern nur von dem

konſtituirten Austrägalgerichte ausgehen müſſen.

Aus dieſen Gründen iſt der Referent der Anſicht, daß ein Eingeben von Seiten

der Bundes- Centralkommiſſion auf den unterm 6ten d. M. von der Großherzoglic Meds

lenburg - Strelißiſchen Regierung geſtellten Antrag nicht zuläſſig ſei. Eine Beſchlußfaſſung

in der Sache ſelbſt ſteht nach der Lage derſelben dem Verwaltungsrathe indeß nicht zu ,

und derſelbe wird ſeine Anſichten bloß zur weitern Erwägung der Königlich Preußiſchen

Regierung vorzutragen haben.

Der Referent beantragt daher, und zwar nach ausführlicher Rüdſprache mit dem

Korreferenten , Geheimen Juſtizrath Bloemer, der der vorſtehenden Ausführung in

ihren Reſultaten zuſtimmt, der Verwaltungsrath wolle ſich mit der in Obigem ausge

ſprochenen Anſicht einverſtanden erklären , und beſchließen , daß die gegenwärtige Verband

lung der Königlich Preußiſchen Regierung zu weiterer Erwägung bei der der Bundes

Kommiſſion zu ertheilenden Inſtruktion mitzutheilen ſei.

Der Vorſißende wünſcht zunächſt eine Reußerung der Vertreter der betbeiligten

Parteien darüber , ob und was ſie etwa gegen die Vollſtändigkeit des erſtatteten Referats

zu bemerken finden . Hierauf erklärt der Großherzoglich Medlenburg-Schwerin

ſche Bevollmächtigte, daß er die in dem Referat in Bezug genommenen faktiſchen

Angaben der Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Regierung keineswegs überall zugebe.

Der Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſche Bevollmächtigte erwiedert, daß

er die in dem Referate niedergelegte Deduktion nicht als richtig anerkennt , unb baß er

fich ſeine Gegenerklärung vorbehält.

Demnach führt der Vorſißende aus , wie den übrigen anweſenden Mitgliedern

des Verwaltungsraths, als welchen der Beſchluß über den vorliegenden Antrag unter

gebens, allein zuſtehen werde, ſeiner Anſicht nach die Frage vorliege, ob ſie fich im Falle

der Zuſtimmung zu dem Antrage lediglich für die Mittheilung bes Berichts an den Rö

niglich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten , beziehungsweiſe für die

Weiterbeförderung deſſelben an die Königlich Preußiſchen Bundes -Rommiſſarien , oder aber,

IV .
23
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ob ſie ſich in dieſem Falle dafür entſcheiden wollen, vorberſamſt die Großherzoglic Medlen

burg-Strelißiſche Regierung zu erſuchen , von dem ihrerſeits bei der Bundes - Rommiſſion

geſtellten Antrage freiwillig wieder abzugehn.

Der Verwaltungsrath tritt der Anſicht des Vorſißenden , daß ſich die Ver

treter der Großherzoglichen Regierungen von Medlenburg -Schwerin und Medlenburg

Streliß bei der Diskuſſion und der Beſchlußfaſſung über den vorliegenden Antrag nicht

betheiligen , einſtimmig bei. Sodann erfolgen die nachſtehenden Erklärungen.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte würde ſich mit dem mates

riellen Inhalte des Berichts zwar einverſtanden erklären können , er glaubt indeß, daß der

Verwaltungsrath, ſoviel es den ſchließlichen Antrag ſelbſt betrifft , weiter geben , und ſich

dafür ausſprechen ſolle, daß er die Bundes - Kommiſſion zur Entſcheidung über den bei ihr

angebrachten Antrag der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Regierung für intom

petent erachte. Zur Begründung dieſer ſeiner Anſicht ruft er die Beſtimmungen des

Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai pr. an. Zwed des Bündniſſes vom 26ſten Mai pr. ſei:

„Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutſchlands und der Unabhängigkeit und

Unverleßlichkeit der einzelnen Deutſchen Staaten . “ Jeder Beitretende erlange durch den

Beitritt das Recht auf Leiſtung der durch den ausgeſprochenen Zweck des Bündniſſes be

dingten Hülfe. Dieſe Hülfe folle beſtehen theils in Vermittelung oder Beförderung güt

lichen oder rechtlichen Austrags der Anſprüche und Streitigkeiten , die zwiſchen den Mit

gliedern des Bündniſſes entſtehen möchten , theils in militairiſchem Schuße gegen unrecht

mäßige Gewalt jeder Art. Insbeſondere gehöre zu den Zuſtändigkeiten und Pflichten des

Verwaltungsraths ,,rückſichtlich derjenigen Geſchäfte, welche allgemeine und dauernde An=

ordnungen , ſo wie namentlich die Vermittelung und Erledigung von Beſchwerden und

ſonſtigen Rechtsverhältniſſen betreffen , entſcheidend zu beſchließen , und insbeſondere auch

darüber , ob bezüglich ſolcher Beſchwerden gegen die Theilnehmer des Bündniſſes eine

Vermittelung zu verſuchen, oder ob ſie an das Bundes - Schiedsgericht zu verweiſen ſeien.“

Die Verbündeten bätten ſodann der Kompetenz des Bundes -Schiedsgerichts alle Beſchwerden

überwieſen , welche als Störungen der innern Sicherheit zur Sprache kommen , und nicht

durch den Verwaltungsrath im Wege gütlicher Verhandlung erledigt oder den Landes

gerichten zur Entſcheidung überwieſen werden können. Ebenſo hätten die Verbündeten dem

Schiedsgerichte alle Rechtshändel, welche unter den Verbündeten ſelbſt aus der Vollziehung

des Bündniſſes erwachſen , überwieſen , ſofern nicht die Gerichte der einzelnen Staaten

kompetent ſein ſollten . Die hier vertragsmäßig feſtgeſtellten Zuſtändigkeiten des Verwal

tungsraths und des Bundes - Schiedsgeridts ſeien aber offenbar ausſchließlicher Natur,

weil unter den verbündeten Regierungen jeder Verpflichtung der Einen Regierung ein Recht

der andern korreſpondire.

Der Vorſigende glaubt in thatſächlicher Hinſicht zunächſt daran erinnern zu müſſen ,

baß die Großherzoglich Medlenburg -Strelißiſche Regierung ſich allerdings zuerſt an den

Verwaltungsrath und ſodann an das proviſoriſche Bundes -Schiebsgericht mit dem Erſuchen

um Erlaſſung eines Inhibitoriums gegen das Vorſchreiten der Großherzoglich Medlenburg

Schwerinſchen Regierung gewandt, und daß ſie, die Großherzoglich Medflenburg -Strelißiſche

Regierung, den jeßigen Antrag bei der Bundeskommiſſion erſt dann erhoben hat, nachdem

jenem Erſuchen von den angerufenen Behörden nicht Statt gegeben worden . Uebrigens

würde auch nach den von dem Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten entwickelten
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Anſichten nicht ſowohl die Kompetenz der Bundeskommiſſion über den bei ihr eingebrachten

Antrag der Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Regierung zu erkennen, beſtritten

werden müſſen, als vielmehr die Berechtigung der Großherzoglich Medlenburg-Strelißiſchen

Regierung, nach ihrem Beitritt zu dem Bündniß vom 26ſten Mai pr. die Kompetenz der

Bundeskommiſſion anzurufen.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte kann in den früheren An

trägen der Großherzoglich Medlenburg -Strelißiſchen Regierung ſowohl bei dem Verwaltungs

rathe ſelbſt als bei dem proviſoriſchen Schiedsgericht eine rechtliche Begründung ihres nun

mehrigen Vorgebens bei der Bundeskommiſſion in keiner Weiſe zugeben. Die Ablehnung

jener früheren Anträge Seitens der zuſtändigen Behörde beweiſe gewiß nichts für die Bez

fugniß des erneuerten Antrags bei einer nicht zuſtändigen Behörde. Daß aber hier der

Verwaltungsrath, beziehungsweiſe das proviſoriſche Bundes -Schiedsgericht die zur Entſchei

dung kompetente Behörde ſei, ſei bereits aus den Beſtimmungen des Bündnißſtatuts vom

26ſten Mai pr. nachgewieſen. Er füge zur Vervollſtändigung dieſes Bereiſes noch zu, daß

dieſe Beſtimmungen aus keinem andern Grunde getroffen wurden , als weil es am 26ſten

Mai pr., d. h. zu einer Zeit, wo die Bundesverſammlung längſt definitiv aufgehoben und

die neu geſchaffene Centralgewalt nach keiner Hinſicht mehr im Stande war, den Bundess

zweden zu genügen, in Deutſchland an einer Behörde fehlte, welche die Befugniß und die

Macht hatte, für die Aufrechthaltung des Friedens und den Schuß der Rechte einzutreten.

Sei aber nach dem Bündniß - Statut vom 26ſten Mai pr. der Verwaltungsrath und das

proviſoriſche Bundes -Schiedsgericht die erweislich kompetente Behörde, ſo könne nur noch

gefragt werden , ob die verbündeten Regierungen ſpäter durch ihre Zuſtimmung zu dem

Vertrage vom 30ſten September pr. der Bundeskommiſſion eine die Zuſtändigkeit des Ver

waltungsrathes und des Bundes -Schiedsgerichts ausſchließende oder dod mit derſelben

konkurrirende Kompetenz einräumten ; eine Frage, die indeß durchaus zu verneinen ſei, und

zwar ſowohl nach der Natur und der Tendenz des Bündnißvertrages vom 26ſten Mai pr.

ſelbſt, als auch nach den ausdrücklichen Erklärungen , welche die Vertreter der verbündeten

Regierungen in der Sißung des Verwaltungsraths vom Sten Oktober pr. bezüglich der

Bundeskommiſſion zu Protokoll gaben. Schließlich giebt der Großherzoglich Şeffiſche Bez

vollmächtigte zu, daß es ſich hier, wenigſtens zunächſt, nicht ſowohl um die Kompetenz der

Bundeskommiſſion ſelbſt handelt , als vielmehr um die Qualifikation der Großherzoglich

Medlenburg -Strelißiſchen Regierung, die Kompetenz der Bundeskommiſſion anzurufen ; er

findet nichts zu erinnern , daß ſeine vorherige Aeußerung über die von dem Verwaltungs

rathe abzugebende Erklärung in dieſem Sinne aufgefaßt werde.

Der gemeinſchaftliche Bevollmächtigte der Sächſiſchen und Thürin

giſchen Staaten , Staatsrath Seebed, tritt dem Antrage des Referenten bei . Er ver .

bindet aber mit dieſem Votum den Vorſchlag, daß der Verwaltungsrath unter abſchriftlicher

Mittheilung des erſtatteten Berichts und mit Bezugnahme auf die von dem Großherzoglich

Heſſiſchen Bevollmächtigten dazu entwickelten Rechtsgründe, zugleich die Großherzoglich

Medlenburg - Strelißiſche Regierung um freiwillige Zurücknahme ihres bei der Bundes

Kommiſſion geſtellten Antrags in bundesfreundlicher Weiſe erſuche.

.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte ſieht davon ab, ob die Bundes

Kommiſſion an ſich kompetent iſt, die in dem Vortrag des Referenten hervorgehobenen

Beſtimmungen des Bundesrechts in dem gegebenen Falle in Anwendung zu bringen. Die
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Kompetenz dieſer Kommiffion iſt, ſeiner Anſicht nach, lediglich aus dem Vertrag vom

30ſten September pr. ſelbſt zu entſcheiden. Entſtehen Zweifel über dieſe Kompetenz, To

find in dem Vertrage bie Wege vorgezeichnet, auf welchen die Entſdeidung zu ſuchen iſt.

Dem Verwaltungsrath liegt blos ob , in allen vorkommenden Fällen darauf zu bringen,

daß die Rechte des Bündniſſes vom 26ſten Mai pr. gehörig gewahrt werden . Unter die

ſem Geſichtspunkt tritt der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte der Ausführung des

Referenten vollkommen bei. Er theilt aber auch mit dem Staatsrath Seebeck die An

ficht, daß die Großherzoglic Medlenburg- Strelißiſche Regierung ſchleunigſt zu erſuchen ſei,

ihren bei der Bundes -Rommiſſivn geſtellten Antrag zurückzunehmen , da es allerdings , wie

der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmädytigte 'nachgewieſen , mit zu den Obliegenheiten des

Verwaltungsrathes gehört , in dergleichen Streitigkeiten der verbündeten Regierungen ver

mittelnd einzutreten , und da daraus , daß der Verwaltungsrath auf einen frühern Antrag

der Großherzoglid Medlenburg - Streliţiſden Regierung die Erlaſſung eines Inhibitorii

nad, beſter Ueberzeugung ablehnte, die Berechtigung auf Erlangung eines ſolchen Inhibitorii

Seitens einer außerhalb des Bündniſſes ſtehenden Behörde nicht gefolgert werden kann .

Bei der über den Antrag des Referenten und den zuſäßlichen Vorſchlag des Staatsraths

Seebed demnächſt erfolgenden Abſtimmung, - woran nur die beiden Bevollmächtigten der

Großherzoglideen Negierungen von Medlenburg - Schwerin und Mecklenburg - Strelit nicht

Theil nehmen, treten die ſämmtlichen übrigen anweſenden Bevollmächtigten ſowohl dem

Antrage des Referenten als auch dem Vorſchlag des Staatsraths Seebed bei.

Der incidenter angeregten Frage, ob in Anlaß der von der Großherzoglich Meck

lenburg - Strelißiſchen gegen die Großherzoglid Medlenburg - Schwerinſche Regierung jest

behaupteten Beſikſtörungen leştere Regierung Seitens des Verwaltungsraths nicht etwa

zur Berichterſtattung aufgefordert werden möge , wird keine weitere Folge gegeben. Eben

ſo wenig der ferneren Frage , ob das Bundes - Schiedsgericht, falls es darum angegangen

werde , aud, bei der jebigen faktiſden Sadlage , die Erlaſſung eines Inhibitorii ſeinerſeits

nod von der Hand weiſen werde. Dagegen wird auf die Vorſtellung des Vorſißen

den allerdings für angemeſſen erachtet, auch der Großherzoglid Medlenburg - Schwerin

ſchen Regierung die Beobachtung aller derjenigen Rückſichten nodhmal dringend zu empfeh

len, welche mit der Lage der Medlenburger Verfaſſungsangelegenheit irgend vereinbar ſind,

um Beſchwerden über faktiſches Vorſchreiten zu beſeitigen ; und auf den Vorſchlag des

Hamburgiſchen Bevollmächtigten ſodann beſchloſſen , das desfallſige Erſuchen des

Verwaltungsraths der Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Regierung zugleich mit

der Abſchrift des an die Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Regierung zu richtenden

Schreibens, ſofort zugeben zu laſſen.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte erſtattet Namens der Verfaſ

ſungskommiſſion » Bericht über die in der 52ſten Sißung des Verwaltungsraths vom

19ten Oktober 1849 von dem Vorfißenden Namens der Königlich Preußiſchen Regierung

vorgeſdlagenen Modifikationen des Verfaſſung8 - Entwurfs vom 28ſten Mai 1849.“ Die

Fortſeßung des Berichts, welcher ſich über die etwa nöthigen Uebergangsbeſtimmungen ver.

breiten wird, bleibt, wie die Diskuſſion über den erſtatteten Bericht ſelbſt, bis zu einer der

nächſten Sißungen ausgeſeßt.

Der Bergoglid Naſſauiſche Bevollmächtigte überreicht das am 25ſten No

vember pr. für das Herzogthum Anhalt - Bernburg publizirte „ Gefekt, betreffend die Wahlen
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der Abgeordneten zum Volkshauſe," ſo wie das über die Ausführung dieſer Wahl Seitens

des Herzoglich Anhaltiſchen Staatsminiſteriums am Sten Dezember pr . erlaſſene Re

glement.

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 29ſten Januar c . verleſen , von den anwe

ſenden Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet worden .

v . Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer V. Lepel . Seebed. v. Scad.

v . Derßen. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe . Dr. Helwing . Dr. Elder. Dr. Banks . Bloemer.

IV.

2
4



Protokoll

ber

Sechs und Siebzigſten Siß u ng

des Verwaltungsraths .

Verbandelt Berlin, den 29ſten Januar 1850, Abends 6 Uhr, in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer- Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn ,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg- Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Dergen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Deſſau- und Anhalt-Köthenſchen Bevollmächtigten,

Staatsminiſters von Ploeß ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

2

1



76ſte Sibung am 29ſten Januar 1850. 95

Der Vorſißende legt ein Schreiben des Herzoglich Anhalt - Deſſauiſchen und Köthen

ſpen Geſammt- Staatsminiſteriums, d . d . Deſſau, 25ſten Januar 1850 vor , worin das

Miniſterium das von Seiner Durchlaucht, dem älteſtregierenden Herzog zu Anhalt unterm

21ſten Januar c. ſanktionirte „Geſet über die Wahl eines Abgeordneten für die Herzog

thümer Anhalt- Deſſau und Anhalt- Köthen zu dem Volkshauſe des nädſten Reichstages "

an den Verwaltungsrath einſendet , und ſich dabei mit Bezug auf deſſen frühere Mitthei

lung vom 19ten November pr. über die Gründe ausſpricht, die für die Erlaſſung dieſes

Geſekes als unabweisbar erachtet worden ſind. Das Sdreiben und die beigefügte Ein

lage geht zu den Akten des Verwaltungsraths.

Die ferner eingegangenen Protokolle der 18ten , 19ten , 20ſten und 21ſten Sißung

der Bundes - Kommiſſion werden auf der Kanzlei des Verwaltungsraths zur Einſicht und

vertraulichen Kenntniß der Mitglieder des Verwaltungsraths bis zur nächſten Sigung

offengelegt.

Eine in dem nicht offiziellen Theile des Württemberger Staats- Anzeigers veröffent

lichte Mittheilung über die baldige Vorlage eines von den Königlichen Regierungen von

Bayern , Sachſen , Hannover und Württemberg projektirten neuen Verfaſſungs - Entwurfs

für das geſammte Deutſchland, verbunden mit den Andeutungen , die nach derſelben Rich

tung bin unter andern audy in den Vorlagen der Königlid Sädyſiſchen Regierung an die

Sächſiſchen Stände gegeben ſind, führt zu der Erwägung, ob die Bevollmächtigten der

auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai pr. verbündeten Königlichen Regierungen von

Sadſen und Hannover Seitens des Verwaltungsraths nicht um einige Aufklärung über

ben nähern Sadverhalt zu erſuchen ſeien . Der Verwaltungsrath hält unter den obwal

tenden Umſtänden ein ſolches Erſuchen , den Vertretern der genannten verbündeten Re

gierungen gegenüber, für angemeſſen. Das desfallſige Schreiben wird demnächſt vorgelegt

werden .

Ein von dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten an

den Vorſitzenden gerichtetes Schreiben , d . d . Berlin , den 28ſten Januar, die Auf

hebung der Uebelſtände betreffend, weldie für das Publikum daraus erwachſen, wenn aus

gegebenes Papiergeld ohne Feſtſeßung einer geräumigen Friſt und ohne eine in weiterer

Ausdehnung erfolgende öffentliche Bekanntmachung dieſes Termins außer Cours geſetzt

wird, geht an den Bevollmächtigten der freien Stadt Lübeck zur näheren vorläufigen

Prüfung und zu demnächſtiger Berichterſtattung darüber, im Verwaltungsrathe.

Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte erſtattet über den

von dem Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſchen Bevollmächtigten in der 74ſten Sißung

vom 22ſten Januar 1850 geſtellten Antrag folgenden Bericht:

Ad 1 .

Es wird kein Bedenken haben , dem erſten der Anträge des Herrn Bevollmächtigten

von Mecklenburg - Sdwerin beizuſtimmen.

Die bereits in der erſten Anlage des 72ſten Protokolls von demſelben gelieferten,

gerade dieſen Punkt betreffenden Ausführungen , verdienen gewiß volle Beachtung.

Das Interim vom 30ſten September v. I. iſt ausdrücklich deshalb errichtet um

die Erhaltung des Deutſchen Bundes , als eines völkerrechtlichen Vereins der Deutſchen
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Fürſten und freien Städte zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit ihrer

im Bunde begriffenen Staaten , und zur Erhaltung der innern und äußern Sicherheit

Deutſchlands zu ſichern .

Hieraus folgt , daß das Weſen des Deutſchen Bundes durch das Interim nicht

alterirt , daß vielmehr die eigentliche Grundlage des Bundesrechts auch für das Interim

maßgebend ſein müſſe. Das Weſen des Bundes beſteht aber darin, daß terſelbe ein

Verein gleichberechtigter und ſelbſtſtändiger Staaten iſt. Mit dieſer Gleichberechtigung und

Selbſtſtändigkeit würde die Errichtung einer eigentlichen Regierung über den Staaten

völlig unverträglich ſein . Die Erridtung einer ſoldhen Regierung würde alſo nicht ohne

Aufhebung des Bundes, ohne eine Total - Reform des Grundprinzips der Bundes - Ver

faſſung geſchehen können .

Deshalb haben nad $ . 1. des Vertrages vom 30ſten September » . J. Deſter

reich und Preußen die Ausübung der Centralgewalt für den Deutſchen Bund ausdrüdlich

nicht für ſidy, ſondern im Namen ſämmtlicher Bundesregierungen übernommen .

Nun leuchtet es aber ein , daß ungeachtet dieſer Führung der Centralgewalt blos

im Namen der ſämmtlichen Bundesregierungen, dod, in der Bundes - Kommiſſion eine von

Oeſterreich und Preußen geführte Regierung über die übrigen Staaten der Sache nach

gegeben ſein würde, wenn die Bundes - Kommiſſion ſchlechthin alle Befugniſſe ausübte,

welche der Bundes - Verſammlung im engern Rathe zuſtanden . Das Interim würde als

dann den Deutſchen Bund nicht erhalten , ſondern ihn nach dem eben Angeführten

durd Aufhebung ſeines eigenſten und innerſten Prinzips aufheben und umgeſtalten.

Ein Auskunftsmittel, durdy welches die Führung der Centralgewalt mit dieſem

Prinzipe , deſſen Wahrung in S. 1. und 2. des Vertrags vom 30ſten September v. J.

deutlich genug vorausgeſeßt wird , vereinbar erhalten bleibt , liegt darin, daß man zwiſchen

Verfügungen der laufenden Adminiſtration , und eigentlichen Entſcheidungen einen Unter

ſchied macht. Hinſichtlich der letzteren dürfen die am Bündniß vom 26ſten Mai Theil

nehmenden Staaten eine Sicherung ihrer Stellung darin erblicken , daß die Königlicy

Preußiſche Regierung ihnen unterm Sten Oktober v. I. die Zuſage ertheilt hat, alle, nicht

blos die laufende Verwaltung betreffenden Angelegenheiten, vor der Entſcheidung durch die

Bundes - Kommiſſarien zuvor zur Kenntniß und Beurtheilung des Verwaltungsrathes

bringen zu wollen . Zugleich iſt aber auch offenbar, daß die verbündeten Regierungen auf

dieſe Zuſage ein großes Gewicht zu legen haben und der Königlich Preußiſden Regierung

für deren Ertheilung und Erfüllung zur vollſten Anerkennung verpflichtet ſind .

Die vorliegende Angelegenheit würde nun augenſcheinlich , ſofern es auf eine darin

zu treffende Entſcheidung ankommt, zu denjenigen gehören, auf welche ſid , die Zuſage vom

Sten Oktober bezicht, und der Verwaltungsrath würde daber die Aufforderung haben, ſeine

Beurtheilung derſelben auszuſprechen .

.

Ad 2.

Bei dem zweiten Antrage geht der Herr Bevollmächtigte von Medlenburg-Schwerin

von der Annahme aus, die Bundes- Centralkommiſſion habe ſich durch ihre Verfügung vom

11ten d . M. zur Einleitung der Anordnung der Kompromißinſtanz für kompetent und die

beſdwerdeführenden Mitglieder der Ritterſchaft für legitimirt angeſehen.

Es möchte indeß der Verfügung vom 11ten Januar eine minder weit greifende Be

deutung beizulegen ſein .

Die Legitimation der Beſchwerdeführer und die Kompetenz der Bundes - Central
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kommiſſion ſind ausdrücklich nur inſoweit, als es zur Einleitung der Sache erforderlich iſt,

anerkannt. Dieſe Einleitung der Sache beſteht blos darin , daß die Großherzoglich Med

lenburg - Schwerinſche Regierung um eine Gegenäußerung erſucht iſt. Hierin liegt für die

Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſche Regierung noch nichts Beſchwerendes ; es iſt nicht

ausgeſprochen , daß die Bundes - Centralkommiſſion ſich auch zu einer Entſcheidung in der

Sache ſelbſt kompetent erachten werde.

Um dieſes näher zu zeigen iſt es nöthig, die rechtliche Lage des ganzen Falles in's

Auge zu faſſen .

Nach dem Rechte des Deutſchen Bundes iſt die Bundesverſammlung zwar die zur

Schlichtung von Streitigkeiten zwiſchen zwei Regierungen kompetente Behörde : Beſchwerden

von Einzelnen oder Korporationen gegen eine Regierung ſind aber bekanntlich als innere

Landesangelegenheiten der Kompetenz der Bundesverſammlung entzogen geweſen. Nur

ausnahmsweiſe ſtand es der Bundesverſammlung zu , in dergleichen inneren Landesange

legenheiten thätig zu werden , und zu dieſen Ausnahmsfällen gehörte auch der Fall einer

übernommenen Garantie für eine Verfaſſung.

Welche Folgen aus einer ſolden Garantie - Uebernahme entſtehen, iſt in Artikel 60.

der Wiener Schlußakte beſtimmt :

Wenn von einem Bundesgliede die Garantie des Bundes für die in ſei

nem Lande eingeführte landſtändiſche Verfaſſung nachgeſucht wird , ſo iſt die

Bundesverſammlung berechtigt, ſoldie zu übernehmen. Sie erhält dadurdy die

Befugniß auf Anrufen der Betheiligten die Verfaſſung aufrecht zu erhalten und

die über Auslegung und Anwendung derſelben entſtandenen Jrrungen , ſofern

dafür nicht anderweitig Mittel und Wege vorgeſchrieben ſind, durch gütliche Ver

mittelung oder kompromiſſariſche Entſcheidung beizulegen.

In dem hier vorliegenden Fall hat nun die Bundesverſammlung nicht die Garantie

der Medlenburgiſchen Verfaſſung überhaupt übernommen , ſondern nur die Garantie der

Patentverordnung vom 28ſten November 1817, welche über die rechtliche Entſcheidung ent

ſtehender Streitigkeiten über die Verfaſſung Beſtimmungen enthält. Dieſe Verordnung iſt

indeß ſicher als Theil der Mecklenburgiſchen Verfaſſung zu betrachten und wird in dieſem

Sinne auch in den Bemerkungen des Herrn Bevollmächtigten von Medlenburg - Streliš

in der Anlage 3. des Protokolls der 72ſten Sißung aufgefaßt. Die Folgen der Garan

tie-Uebernahme für die Patentverordnung vom 28ſten November 1817 beſtimmen ſich alſo

ganz einfach nach Artikel 60. der Wiener Schlußakte.

Die Beſchwerdeführer haben auf Anwendung der Verordnung angetragen. Wenn

die Großherzoglich Mecklenburg - Sdwerinſche Regierung die Anwendbarkeit derſelben leug

net, ſei es wegen Illegitimation der Beſchwerdeführer oder aus andern Gründen, ſo würde

die Bundes -Centralkommiſſion, wenn ſie ganz die Funktionen der Bundesverſammlung übt,

über dieſe Irrung nicht ſelbſt entſcheiden, ſondern, ſofern nid)t anderweitig Mittel

und Wege vorgeſchrieben ſind , dieſelbe durdy gütliche Vermittlung oder kom

promiſſariſche Entſcheidung beilegen . Auf leptere wird es jeßt nicht mehr ankommen kön

nen, weil jene anderweiten Mittel und Wege durch das Bundes - Sciedsgericht in Erfurt

gegeben ſind, welchem ſich die Großherzoglidy Medlenburg-Schwerinſche Regierung für Fälle

der vorliegenden Art unterworfen hat.

Erſt wenn im Wege Rechtens, entweder von dem Bundes - Schiedsgerichte oder

einer andern Behörde , deren Sprud fich die Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche

Regierung freiwillig unterwerfen würde , die Anwendbarkeit jener Verordnung vom 28ſten

IV.
25
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November 1817 feſtgeſtellt wäre, könnte von weiteren zur Anwendung derſelben zu treffen

den Einleitungen die Rede ſein .

Hält man dieſe rechtliche Lage der Sache feſt, ſo wird man in der erlaſſenen Ver

fügung der Bundes - Centralkommiſſion nichts Beſchwerendes finden können .

Ad 3.

Der dritte Antrag geht auf eine vom Verwaltungsrathe abzugebende Erklärung über

das in der Verfügung vom 11ten Januar gefundene Mandatum inhibitorium .

Hinſichtlich dieſes Punktes iſt zu bemerken :

1. daß allerdings aus dem Bundesrechte die Kompetenz der Bundesverſammlung

zur Erlaſſung eines inhibitoriſchen Befehls in Fällen der vorliegenden Art nicht

nachzuweiſen ſein würde.

Ausdrücklich iſt dieſe Kompetenz der Bundesverſammlung nicht beigelegt , und

ſtillſdw eigend kann ſie derſelben als Folge der ihr in Fällen vorliegender Art überhaupt

eingeräumten Kompetenz zur Ausgleidung oder Verweiſung in den Rechtsweg nicht als

zugeſtanden betrachtet werden .

Dieſes folgt aus dem Zuſammenhange mit dem früheren Rechtszuſtande. Zur Zeit

des Reichs war der Rechtsſchutz der Unterthanen gegen die Regierungen in Verfaſſungs

ſachen in Folge der regelmäßigen Zuſtändigkeit der Reichsgerichte im Ganzen viel größer

als zur Zeit des Bundes. Die Souveränetät der Einzelſtaaten war keineswegs in der

Weiſe anerkannt, daß dieſe Staaten regelmäßig keinen Richter in Streitigkeiten über Re

gierungshandlungen mit ihren Unterthanen über ſich gehabt hätten. In dieſer Ausdeh

nung iſt die Souveränetät der Staaten erſt im Rechte des Deutſchen Bundes anerkannt.

Gleichwohl war nach dem Reichsſtaatsrechte ein Erlaß von Verfügungen jener Art durc

aus unzuläſſig. Nach der Wahlkapitulation von 1792 Art. 19. § . 6. und 7. ſollten in

Klagſachen der Landſtände und Unterthanen ad nudam instantiam subditorum keine Ordi

nationen, Protektoria und Konſervatoria erlaſſen, ſondern die Austräge in Acht genommen,

und ſelbſt wo die Jurisdiktion fundirt , vor Erlaſſung von Mandaten und Reſkripten die

beklagte Obrigkeit mit ihrem Berichte gehört werden. Was nad dem Reichsſtaatsrechte

alſo nicht zuläſſig war , kann wenigſtens nad dem Bundesſtaatsredyte, da daſſelbe die

Souveränetät der Staaten in einem viel ausgedehnteren Maße anerkennt, nicht als ſtill

ſoweigend zugeſtanden betrachtet werden .

2. Es iſt indeß auch in der Verfügung der Bundes - Centralkommiſſion ein „ förm

liches Inhibitorium gegen die längſt in Wirkſamkeit getretene Verfaſſung "

welches die Großherzoglich Medflenburg - Sdwerinſde Regierung darin findet,

nicht enthalten.

Denn

a ) die betreffende Stelle der Verfügung vom 11ten Januar fann nicht dahin

verſtanden werden, daß ein Voranſchreiten mit dem Vollzuge jener Verfaſſung

unterbleiben ſolle. Es iſt in derſelben nur von einem Voranſchreiten in dies

ſer Verfaſſungsangelegenheit “ die Rede.

Die vorliegende Sache, oder der Gegenſtand , um den es ſich jest ban

delt, iſt aber nicht der Hauptſtreit über die Verfaſſung, welchen die Beſchwerde

führer demnächſt vor dem nach der Patentverordnung vom 28ſten November

1817 anzuordnenden Kompromißgerichte einzubringen beabſichtigen , ſondern

der Streit über die Anwendbarkeit jener Verordnung. läge wirklich ein In
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hibitorium vor , ſo könnte es ſich nur auf dieſen Streit beziehen , und vor

ſchreiben , daß nichts geſchehen ſolle, wodurch die Anwendung jener Verordnung

eventuell unmöglich gemacht oder erſchwert werden könne.

b) überhaupt iſt aber ein Mandatum inhibitorium in der Verfügung vom 11ten Jan.

d. J. nicht enthalten. Die Wortfaſſung geht auf ein bloßes Erſuchen und Ab

mahnen. Die Eröffnung, daß ein Voranſchreiten in dieſer Angelegenheit nichtig

und wirkungslos ſein werde , iſt aber keine Androhung der poena nullitatis, ſon

dern das Ausſprechen einer Rechtsanſicht. Die Verfügung enthält daher nur

ein bloßes Dehortatorium , und ein ſolches muß um ſo mehr in ihr gefunden

werden , als auch die Bundesverſammlung in Fällen ähnlicher Art keine förm

lidie inhibitoriſche Mandate , ſondern bloße Abmahnungen zu erlaſſen pflegte.

Ad 4.

Dem leşten Antrage des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſden Bevollmädy

tigten :

Die Königlich Preußiſche Regierung zu erſuchen , ihre Kommiſſarien in

Frankfurt dahin zu inſtruiren, daß ſie die Intereſſen des Bündniſſes vom 26ſten

Mai nach der obigen Auffaſſung aufs ſtrengſte und vollſtändigſte vertreten,

würde ſchon um deswillen nicht beizupflichten ſein , weil die den Anträgen vorangehende

Deduktion den Erlaß vom 11ten Januar in einem Sinne auffaßt, der nicht darin gefun

den werden kann. Auch einer beſondern nochmaligen Erinnerung an die in dem Protokolle

des Verwaltungsraths vom Sten Oktober pr. enthaltene Zuſage wird es , da an deren

Erfüllung nicht zu zweifeln iſt, nicht bedürfen , und es würde genügen , die gegenwärtige

Verhandlung der Königlich Preußiſchen Regierung zur Erwägung bei den den Bundes

kommiſſarien zu ertheilenden Inſtruktionen mitzutheilen.

Hiernach (dlägt der Referent nach Rückſprache und im Einvernehmen mit dem

Korreferenten, Geheimen Juſtizrath Bloemer , hinſichtlich der einzelnen geſtellten An

träge vor :

1. Dem Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſden Herrn Bevollmächtigten zu er

öffnen,

a) daß der vorliegende Fall nach der Anſicht des Verwaltungsraths allerdings dazu

geeignet ſei, vor einer Verfügung der Bundes-Centralkommiſſion nad Maßgabe

der von der Königlich Preußiſchen Regierung unterm Sten Oktober v. J. er

theilten Zuſage zur Kenntniß und Beurtheilung des Verwaltungsraths gebracht

zu werden ,

b) daß in dem Erſuchen der Bundes - Centralkommiſſion um eine Gegenäußerung

noch nicht die Erklärung liege , daß ſich dieſelbe zur Entſcheidung über die An

wendbarkeit der Patentverordnung vom 28ſten November 1817 kompetent er

achte , und daß es ſelbſtverſtanden ſei, daß über die von der Großherzoglich

Medlenburg- Schwerinſchen Regierung vorzubringenden Einwendungen gegen dieſe

Anwendbarkeit vor weiterem Vorſchreiten der Bundes - Centralkommiſſion durch

richterliches Urtheil entſchieden werden müſſe ,

c ) daß in dem Erlaſſe der Bundes- Centralfommiſſion vom 11ten d. M. kein eigent

liches Mandatum inhibitorium , ſondern nur eine Abmahnung erblickt werden

könne ;

459479
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2. der Königlich Preußiſchen Regierung die gegenwärtige Verhandlung mit dem Er

ſuchen um Erwägung bei den den Bundeskommiſſarien zu ertheilenden Inſtruk

tionen mitzutheilen.

Sämmtliche Mitglieder des Verwaltungsraths , die der beiden Großber

zoglich Mecklenburgiſden Regierungen, die ſich bei der Abſtimmung nicht betheiligen, allein

ausgenommen , treten den vorſtehenden Vorſchlägen einſtimmig bei .

Die in der leßten Sißung beſchloſſenen beiden Screiben an die Großherzoglich

Medlenburg - Schwerinſde und Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Regierung werden

vorgelegt, und in ihrer Faſſung genehmigt.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelipiſche Bevollmächtigte zeigt

an , daß er , um mit der Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Regierung in Betreff

fernerer Inſtruktionen perſönliche Rückſprache zu nehmen , für einige Tage Berlin ver

laſſen werde, und daß für die Zeit ſeiner Abweſenheit der Fürſtlich Sqaumburg

lippeſde Bevollmächtigte, Profeſſor Dr. Helwing , ſeine Vertretung im Verwal

tungsrathe übernommen habe.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmä сh tigte findet ſich veranlaßt, ſeiner

in der vorigen Sißung bezüglid der Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit vorge

tragenen Ausführung noch Folgendes nachträglich zuzufügen :

, Nad Ausweis des Protokolls vom 26ſten Juni 1849 ſei zwar gele

gentlich des Beitritts von Medlenburg-Strelit zum Bündniß vom 26ſten Mai pr.

von dem Verwaltungsrath erklärt worden , daß die Medlenburgiſche Verordnung

vom 28ſten November 1817 für alle Fälle, auf welche dieſelbe ſich beziehe, als

fortbeſtehend angeſehen werden ſolle, jedoch ohne dieſerhalb das Ausſprechen

einer Garantie zur Zeit für angemeſſen zu halten. Gerade hieraus ſcheine mit

beſonderer Klarheit zu erhellen , daß unzweideutig beabſichtigt worden , bezüglid)

jener Verordnung und der darin erwähnten Kompromiß - Inſtanz , den Ver

waltungsrath an die Stelle der nicht mehr eriſtirenden Bundesverſammlung

treten zu laſſen, weil nur unter Vorausſeßung dieſer Nichteriſtenz, die Aner

kennung des Fortbeſtandes der Verordnung bezüglich der Kompromiß - Inſtanz

einen Sinn hätte haben können . "

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sizung vom 5ten Februar c . verleſen , von den Mitglie

dern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel . Seebec. v . Schad .

Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe.

Dr. Helwing , zugleich für das Großherzogthum Medlenburg - Streliß . Dr. Elder,

zugleich für Hamburg. Smidt Bloemer.
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 5ten Februar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Röniglich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh;

des Großherzoglich Badenſchen BevoUmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Altens

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des BevoUmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübec , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

IV.
26
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Derer Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Hamburg hat unter dem 30ſten

Januar c . dem Vorſißenden angezeigt , daß er, durch Erkrankung ſeines Schwieger

vaters auf einige Tage nach Samburg abberufen, für die Dauer ſeiner Abweſenheit dem

Lübediſchen Bevollmächtigten, Syndikus Dr. Elder , ſeine Vertretung im Ver

waltungsrathe übertragen.

Der Referent in der Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit, Legationsrath

Dr. Liebe , findet ſich veranlaßt, das in der vorlegten Sißung beſchloſſene und in der

legten Sißung genehmigte Schreiben des Verwaltungsraths an die Großherzoglich Medlen

burg -Sdwerinſde Regierung nochmals vorzulegen und darauf hinzuweiſen, daß die Faſſung

des darin gegen dieſe Regierung auszuſprechenden Anſuchens mit dem Inhalte des Proto

kolls der 75ſten Sißung vom 25ften Januar c . nicht gänzlich übereinſtimme. Da dieſe

Uebereinſtimmung indeß eben ſo ſehr dem Gegenſtande ſelbſt, als auch der früher kunde

gegebenen Intention des Verwaltungsraths gemäß ſei, ſo glaube er anheimſtellen zu müſſen,

die betreffende Stelle in dem Schreiben an die Großherzoglic Medlenburg - Schwerinſdhe

Regierung durch Aufnahme des urkundlichen Inhalts des Protokolls zu erſeßen. Der

Verwaltungsrath tritt dieſem Vorſchlage einſtimmig bei . Das Schreiben an die

Großherzoglich Medlenburg - Schwerin dhe Regierung wird demgemäß geändert und nunmehr

unverzüglich abgeſandt werden.

Die in der vorigen Sißung beſchloſſenen Anſchreiben an die Bevollmächtigten der

Königlich Sädyſiſchen und der Königlich Hannoverſchen Regierung werden von dem Vors

fißenden vorgelegt , und nach Faſſung und Inhalt durch den Verwaltungsrath

genehmigt.

Der Vorſißende benachrichtigt den Verwaltungsrath von dem Eingange der fer

nern Sißungs - Protokolle der Bundes - Kommiſſion. Dieſelben werden wie die frühern

Protokolle auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes bis zur nächſten Sißung offen liegen.

Der Vorſißende theilt ferner mit , daß er der Königlich Preußiſchen Regierung

von der in der Sißung vom 11ten Januar c. ausgeſprochenen Zuſtimmung des Verwal

tungsraths zu ben durch die genannte Königliche Regierung bebufs Eröffnung des Reichs

tags zu treffenden Anordnungen Kenntniß gegeben , und daß die Königlich Preußiſde Res

gierung demgemäß das Nöthige veranlaſſen und ausführen werde. Die bei dem Verwal

tungsrathe ſeither eingegangenen Geſuche um Anſtellungen und Verwendung bei dem

Geſchäftsbetriebe des Erfurter Reichstags werde er , der Vorſißende, jeßt ſofort an den

Königlich Preußiſchen Miniſter des Innern gelangen laſſen , und zwar begleitet von den

Empfehlungen , welche dieſen Geſuchen Seitens der Mitglieder des Verwaltungsrathes zu

Theil geworden , und welche nad Möglichkeit zu berückſichtigen die Königlich Preußiſde

Megierung gewiß beſtrebt ſein werde.

Der in der Sißung des Verwaltungsraths vom 17ten Dezember pr. geſtellte Antrag

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten :
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Hoher Verwaltungsrath wolle beſchließen , daß die Diäten und Reiſekoſten des

geſammten Richterperſonale bei dem proviſoriſchen Schiedsgericht gemeinſchaftlich

von ſämmtlichen verbündeten Regierungen vom 1ſten Januar 1850 an zu tragen

ſeien , und zu dem Ende in Erfurt eine Kaſſe zu bilden ſei , in welche die Res

gierungen ihre Beiträge, vorläufig nach der beſtehenden Bundesmatrifel, in

Gemäßheit eines vom Schiedsgerichte aufzuſtellenden Etats einzuzahlen hätten,“

wird von dem Vorſißenden mit der Erklärung reproduzirt , daß er ſeinerſeits in der

Lage ſei, die Zuſtimmung zu dieſem Antrage auszuſprechen. Auf erfolgte Umfrage er

klären ſämmtliche Mitglieder des Verwaltungsraths, daß ſie ihrerſeits dem Antrage ebens

falls zuſtimmen. Der vorſtehende Antrag des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten

iſt demnach einſtimmig angenommen.

Ein Bericht des Vorſigenden des proviſoriſdhen Bundes-Schietsgerichts, d . d . Erfurt,

den 26ſten Januar c ., betreffend die Vermittelung eines eventuellen Uebergangs der Thä

tigkeit des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts auf das Inſtitut des Reichsgerichts, geht

zunächſt an den Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, als den in dieſer Angelegenheit

beſtellten Referenten.

Auf eine erneuerte Eingabe des Dr. Ilie , die Gründung einer größeren Zeitung

beim Zuſammentritt des Reichstags in Erfurt betreffend, erklärt der Verwaltungsrath,

bei dem auf die frühere Eingabe des Dr. Ilſe in der 64ſten Sißung gefaßten Beſchluſſe

auch jeßt verharren zu müſſen . Der Geſuchſteller wird demgemäß beſchieden werden.

Der Großherzoglich Herriſche Bevollmächtigte überreicht in zweien Erem

plaren die über die Wahl der Abgeordneten zum Volkshauſe des nächſten Reichstags im

Großherzogthum Þeſſen unter dem 31ſten Januar c . veröffentlichte Großherzogliche Ver

ordnung.

3

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte zeigt an , daß ihm

die in der 73ften Sißung des Verwaltungsraths vom 18ten Januar c . angekündigte In

ſtruktion ſeiner Regierung in Betreff der Bentindſchen Angelegenheit nunmehr zugegangen

ſei. Demgemäß erkläre er , daß die Großherzoglich Oldenburgiſche Regierung die Koms

petenz der Bundes -Kommiſſion zu einer Entſcheidung in dem obwaltenden Bentindſden

Rechtsſtreite eben ſo wenig begründet finden kann , als ſie dies früher der proviſoriſchen

Centralgewalt und ſelbſt der Bundesverſammlung gegenüber vermocht hat. Die Groß

berzoglich Oldenburgiſche Regierung muß fortwährend bei ihrer in dieſer Streitſache wieber

bolt ausgeſprochenen Anſicht beharren, und wird ſich nie damit einverſtanden erklären, daß

die Sade auf einem andern Wege als dem einmal betretenen Rechtswege ihre Entſchei

bung findet.

Der Vorſißende wird dieſe Erklärung des Großherzoglich Oldenburgſchen Bevoll

mädhtigten dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten in Erwie

derung auf das Schreiben deſſelben vom 17ten Januar c. zur Renntniß bringen.

Der Rurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte trägt vor :

„,Nach dem S. 114. des Verfaſſungs - Entwurfs ſolle für den Reichstag eine allges

meine Geſchäfts - Ordnung unter Zuſtimmung beider Häuſer erlaſſen werden.
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Mit Rückſicht auf dieſe Vorſdrift habe der Königlich Hannoverſche Bevollmächtigte

Namens der Hannoverſchen Regierung den Entwurf einer Geſchäfts - Ordnung für den

zur Vereinbarung mit der Volksvertretung einzuberufenden Reichstag ſammt einer moti

virenden Dentidrift bei dem Verwaltungsrathe eingegeben , und es ſei hierauf in der

41ſten Sißung der Druck und die Vertheilung der erwähnten Vorlagen unter die Mit

glieder des Verwaltungsraths beſchloſſen worden.

In der 57ſten Sißung ſei der Verwaltungsrath zu der Wahl einer Kommiſſion

zur Vorbereitung und Ausarbeitung der Geſchäfts - Ordnung geſchritten , und es ſei dieſe

Wahl auf den gemeinſchaftlichen Bevollmächtigten der Thüringiſchen Staaten , ben Bevoll

mächtigten von Naſſau, und den Vortragenden gefallen.

Die Mitglieder der Kommiſſion hätten gemeinſdaftlich die Sache bearbeitet, und

dabei nicht nur den gedachten Hannoverſchen Entwurf mit der beigefügten Denkſchrift,

und die von dem Großherzoglic Badenſchen , dem Rurheſſiſchen und dem Großherzoglich

Heffiſchen Bevollmächtigten mitgetheilten Bemerkungen , ſondern auch die Geſchäfts -Ord

nungen der Frankfurter National - Verſammlung und der beiden Preußiſchen Rammern

benußt.

Nach ſorgfältiger Prüfung dieſes geſammten Stoffes habe ſich die Kommiſſion

zunächſt dabin vereinigt , daß dem auszuarbeitenden Entwurfe vorzugsweiſe die Geſchäfts

Ordnungen der beiden Preußiſchen Rammern , welche auf die Frankfurter baſirt ſeien, und

im Weſentlichen mit einander in Uebereinſtimmung ſtänden , auch bei der Ausführung ſich

praktiſch bewährt hätten , zum Grund zu legen ſein möchten .

Bei der Ausarbeitung ſelbſt habe man ſich bemüht , möglidiſte Einfachheit und eine

leichte Ueberſicht zu erſtreben . Zu dem Ende habe man ſolche Vorſchriften , welche bei

einem nur zur Reviſion der Verfaſſung berufenen Reichstage wenig oder gar nicht zur

Anwendung kommen würden , ganz weggelaſſen , z . B. die Errichtung eines beſonderen

Petitions -Ausſchuſſes , das Verfahren bei Interpellationen , die Beſtellung von Quä

ſtoren u . ſ. w. Bei andern Gegenſtänden habe man die aufzunehmenden Vorſchriften

möglichſt abgekürzt , z . B. hinſichtlich der zu beſtellenden Ausſchüſſe , der Verbeſſerungs

Anträge , der die Abſtimmung vorbereitenden Frageſtellung, beſonders aber in Beziehung

auf die Disziplin des Hauſes. Sollte ſich auch bei einer oder der anderen dieſer Ma

terien in vorkommenden Fällen etwa eine Lüde ergeben, ſo werte ſich dieſe nach dem biss

herigen parlamentariſchen Herkommen der verſchiedenen Kammern ſehr leicht ergänzen

laſſen.

Die Kommiſſion trage darauf an , daß der durch ſie ausgearbeitete Entwurf nebſt

der Ausführung der Gründe , worauf die Ausarbeitung berube , und den oben erwähnten,

zu dem Hannoverſchen Entwurfe gemachten Bemerkungen in dem Sekretariate niedergelegt

werde , damit ſolcher von den Mitgliedern des Verwaltungsraths eingeſehen , und ihnen

dadurch Gelegenheit gegeben werde , etwaige Bedenken in einer der nächſten Sißungen zur

Sprache zu bringen. Nach deren Erledigung werde dann der Entwurf feſtgeſtellt, und

demnächſt dem Reichstage in der beſchloſſenen Faſſung, mit Beziehung auf den S. 114.

des Verfaſſungs - Entwurfs vorgelegt werden.

Der vorſtebende Antrag iſt von dem Verwaltungsrathe genehmigt , und zur

weiteren Verhandlung in der Sache die Sißung vom 12ten D. Mts. beſtimmt worden.
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Die Sißung idließt Abends gegen 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom Sten Februar c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsrathe genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel . Seebed. v. Schad .

Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe.

Dr. Helwing , zugleich für das Großherzogthum Medlenburg - Streliß.

Dr. Elder, auch für Hamburg. Smidt. Bloemer.

IV .

2
7



Protokoll

der

Acht und Siebzigſten Siß ung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin, den Sten Februar 1850, Abends 6 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ; -

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Ober-Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

=
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Derer Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte referirt über den in der Sißung

vom 5ten Februar c . vorgelegten Bericht des Vorſitzenden des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts , d . d . Erfurt, den 26ſten Januar c . , „ betreffend die Vermittelung eines

eventuellen Uebergangs der Thätigkeit des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts auſ das

Inſtitut des Reichsgerichts. " Nach gepflogener Berathung beſchließt der Verwaltungs

rath , dem Antrag des Referenten zuſtimmend, dieſen Bericht einſtweilen zu den Akten

zu nehmen.

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndifus Dr. Elder,

reproduzirt bas ihm in der Sißung vom 29ſten Januar c. zur näheren vorläufigen Prü

fung und Berichterſtattung zugetheilte Schreiben des Königlich Preußiſchen Miniſters

der auswärtigen Angelegenheiten an den Vorſißenden des Verwaltungsraths, d . d . Berlin,

den 28ſten Januar c . Daſſelbe lautet :

Die Uebelſtände , welche für das Publikum daraus erwachſen , wenn aus

gegebenes Papiergeld ohne Feſtſeßung einer geräumigen Friſt und ohne eine in

weiterer Ausdehnung erfolgende öffentliche Bekanntmachung dieſes Termins außer

Cours geſeßt wird , haben die Aufmerkſamkeit auf dieſen Gegenſtand gelenkt und

mit Rückſicht auf die große Maſſe des in der neuern Zeit von den verſchies

denen Deutſchen Regierungen emittirten Papiergeldes die Verabredung von Maßs

regeln , welche geeignet ſind, dergleiden Verluſte von den Angehörigen anderer

Staaten thunlichſt abzuwenden, als ein wirkliches Bedürfniß erſcheinen laſſen.

Für derartige Abreden dürfte ſich ein zweckentſprechender Aniyalt in den Artikeln

11 und 13 der allgemeinen Münz - Convention vom 30ſten Juli 1838 (Geſek

Samml. pro 1839. S. 18.) finden, woſelbſt nachſtehende Beſtimmungen verein

bart ſind :

,,Artifel 11."

,, Sämmtliche kontrahirende Staaten verpflichten fich , ihre eigenen

groben Silbermünzen niemals gegen den ihnen beigelegten Werth berab

zuſeßen , auch eine Außerkursſeßung derſelben anders nicht eintreten zu

laſſen, als nachdem eine Einlöſungsfriſt von mindeſtens vier Wochen feſtgeſetzt

und wenigſtens drei Monate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemadt

worden iſt. Die Feſtſtellung des Werthverhältniſſes, nady welchem zum Be

bufe des Ueberganges zu dem neuen Landes -Münzfuße (Artikel 3.) die

Münzen des bisherigen Landes - Münzfußes eingelöſt, oder in Umlauf ge

laſſen werden ſollen , bleibt jedod einer jeden betheiligten Regierung vor

behalten .“

„Nicht minder macht jeder Staat ſich verbindlich, die Eingangs ge

dachten Münzen , einſchließlich der von ihm ausgeprägten Vereinsmünzen,

wenn dieſelben in Folge längerer Cirkulation und Abnußung eine erhebliche

Verminderung des ihnen urſprünglich zukommenden Metalwerths erlitten

haben, allmälig zum Einſchmelzen einzuziehen , und dergleichen abgenußte

Stüde auch dann , wenn das Gepräge undeutlich geworden , ſtets für voll
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zu demjenigen Werthe , zu welchem ſie , nach der von ihm getroffenen Bes

ſtimmung, gegenwärtig im Umlaufe ſind, oder künftig werden in Umlauf

gelegt werden , bei allen ſeinen Kaſſen anzunehmen ."

Artikel 13."

„ Jeder kontrabirende Staat macht ſich ferner verbindlich :

a) ſeine eigene Silberſcheidemünze niemals gegen den ihr beigelegten Werth

herunter zu regen, auch eine Außerkursſegung derſelben nur dann eintreten

zu laſſen, wenn eine Einlöſungsfriſt von mindeſtens vier Wochen feſtgeſeßt

und wenigſtens drei Monate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht

worden iſt,

b) dieſelbe, wenn in Folge längerer Cirkulation und Abnußung das Gepräge

undeutlich geworden iſt, nach demjenigen Werthe, zu welchem ſie nach der

von ihm getroffenen Beſtimmung gegenwärtig im Umlaufe iſt, ober künftig

wird in Umlauf geſegt werden, allmälig zum Einſchmelzen einzuziehen , auch

nach dem nämlichen Werthe,

c) ſeine Silberſcheidemünze aller Art in näher zu bezeichnenden Kaſſen auf

Verlangen , gegen grobe, in ſeinen landen kursfähige Münzen , umzuwech

ſeln. Die zum Umwechſeln beſtimmte Summe darf jedoch nicht unter

Einhundert Thalern, beziehungsweiſe Einhundert Gulden, betragen."

In der Vorausſegung , daß Ew. Ercellenz Ihrerſeits kein Bedenken

begen , glaube ich nach dem Wunſche der betheiligten inneren Königlichen Mini

ſterien nicht Anſtand nehmen zu dürfen , Dieſelben ganz ergebenſt zu erſuchen,

dieſe Angelegenheit im Verwaltungsrathe gefälligſt in der Ihnen angemeſſen

ſcheinenden Weiſe zu dem Ende zur Sprache bringen zu wollen , damit im

obigen Sinne zwiſchen den auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai 5. I.

verbündeten Regierungen geeignete Verabredungen getroffen werden. Von den

getroffenen Einleitungen und deren Ergebniß würde ich einer gefälligen Mitthei

lung ganz ergebenſt entgegenſeben .

Berlin , den 28ſten Januar 1850.

von Soleiniß.

An

den Königlichen Staatsminiſter und

Vorſißenden im Verwaltungsrathe

Herrn von Bodelſdwingh,

Ercellenz.

Nad Mittheilung des vorſtehenden Sūreibens trägt Syndikus Dr. Elder Fol

gendes vor :

Die Vermehrung des Papiergeldes, zu welcher in neuerer Zeit viele Deut

( dhe Regierungen ſich veranlaßt fanden , hat , unter Mitwirkung des geſteigerten

Verkehrs und der beſdleunigten Kommunikation, eine früher nicht gekannte Vers

breitung jenes bequemen Cirkulationsmittels über ganz Deutſchland zur Folge

gebabt. Der Umlauf deſſelben beſchränkt ſich nicht mehr auf den Staat, in wel
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chem es ausgegeben worden ; er erſtreckt ſich über alle benachbarten Gebiete und

ſelbſt über diejenigen Deutſchen Staaten , welche wie ĝ. B. Medlenburg,

Oldenburg und die Hanſeſtädte bis jeßt zur Ausgabe von Papiergeld nicht

geſchritten ſind.

Bei dieſem erweiterten Umlaufe ergiebt ſich jedoch , neben den mancherlei

Vortheilen , welche er dem Verkehr bietet , für das Publikum eine nicht unbedeu

tende Gefahr daraus , daß die einzelnen Regierungen bei Wiedereinrufung und

Außerkursſeßung des von ihnen ausgegebenen Papiergeldes nach verſchiedenen

Grundſäßen verfahren . Insbeſondere waltet bei Feſtießung der Einlöſungsfriſten

eine ſo große Ungleidmäßigkeit vor , ja es werden dieſe Friſten hier und da

ſo wenig geräumig beſtimmt , es erfolgt die Verkündigung derſelben oft in ſo

kleinem Umkreiſe und in einer für die allgemeinere Kenntnißnahme des Publi

kums ſo wenig ausreichenden Weiſe, daß die Beſißer des eingerufenen Papier

geldes , zumal wenn ſie nicht Angehörige des einrufenden Staates ſelbſt ſind, ſich

der Gefahr, von den behufs der Einrufung getroffenen Anordnungen nicht in

rechter Zeit Kenntniß zu erlangen , und ſomit der mit der Nichtbefolgung dieſer

Anordnungen verbundenen Gefahr des Verluſtes, in hohem Grade ausgeſeßt finden.

Unter dieſen Umſtänden kann es zuvörderſt nur dankbar erkannt werden ,

daß die Königlich Preußiſche Regierung im Intereſſe der Sicherſtellung des

Publikums, und damit freilich auch des Kredits des Papiergeldes ſelbſt, dieſem

Gegenſtande ihre Aufmerkſamkeit zugewendet hat.

Gegen den von der Königlid Preußiſchen Regierung in der an den Herrn

Vorſigenden des Verwaltungsraths gerichteten Zuſchrift des Herrn Miniſters

von Schleiniß vom 28ſten » . Mts. vorgeſchlagenen Weg zur Beſeitigung oder

doc Minderung der oben bezeichneten Gefahr , den Weg der Vereinbarung

unter den auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſden

Regierungen über gewiſſe bei der Einrufung von Papiergeld von denſelben

gleichmäßig zu befolgende Grundſäße - läßt um ſo weniger ſich einwenden , als

es in gegenwärtiger Lage der politiſden Geſtaltung Deutidlands und ſo lange

der S. 46. des Verfaſſungs - Entwurfs vom 28ſten Mai y. 3. noch nicht zur

Wirkſamkeit gelangt und damit die zur Erlaſſung cines alle jene Regierungen

bindenden Geſebes über die Ausgabe von Papiergeld befähigte Behörde geſchaffen

ſein wird , ein anderer Weg , als der Preußiſcher Seits angedeutete, gar nicht

einmal denkbar iſt. Die ganze Angelegenheit aber bis dahin ruben zu laſſen,

daß die Geſebgebung des Bundesſtaates ſie in die Hand nehmen kann , möchte

bei der Dringlichkeit einer Abhülfe der in Nede ſtehenden Uebelſtände ſich nicht

empfehlen.

Auch das Bedenken , daß auf dem vorgeſchlagenen Wege nur die auf

Grund des Vertrages vom 26ſten Mai v. I. verbündeten , nicht die übrigen

Deutſchen Regierungen zu den wünſchenswerthen gleichmäßigen Maßregeln würden

verpflichtet werden , mag gegen die Einſchlagung deſſelben ernſtlich nicht erhoben

werden. Einmal dürfte daſſelbe auch bei einer Verſchiebung der Sache auf die

künftige Geſeßgebung des Bundesſtaats Plaß greifen ; denn auch dieſe wird ja

vorläufig nur jene verbündeten Staaten umfaſſen. Dann aber ſteht auch und

zwar mit einiger Zuverſicht zu hoffen , daß der zwiſchen dieſen legteren getrof

fenen Vereinbarung die übrigen Deutſchen Staaten, auf künftige desfallſige Ein
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ladung, beizutreten keinen Anſtand nehmen werden, weniger Anſtand vielleicht,

als wenn es demnächſt um den Abſchluß eines beſonderen Vertrages zwiſchen

ihnen und dem Bundesſtaate über die Annahme eines von dieſem leßteren

erlaſſenen Geſeßes fich handelte.

Die zu vereinbarenden gleichmäßigen Maßregeln ſelbſt betreffend, hat die

Röniglich Preußiſche Regierung auf die Analogie der in der Münzkonvention vom

30ſten Juli 1838, Art. 11. und 13., hinſichtlich der Außerkursſeßung der Münzen

getroffenen Beſtimmungen hingewieſen ; und mit Recht darf die analoge Anwen

dung dieſer Beſtimmungen auf das Papiergeld empfohlen werden. Die dort

angenommene Einlöſungsfriſt von mindeſtens vier Wochen und die ebendaſelbſt

vereinbarte Anordnung , daß dieſe Friſt mindeſtens drei Monate vor ihrem Ab

laufe öffentlich bekannt gemacht ſein müſſe , iſt auch in Bezug auf die Außer

kursſegung von Papiergeld für ausreichend um ſo gewiſſer zu erachten , als ſeit

Errichtung jener Konvention die Kommunikationen unter den Deutſchen Staaten

noch vielfach erleichtert und beſchleunigt worden ſind. Nur ſcheint es zwedmäßig,

in der jegt beabſichtigten Vereinbarung ſofort auch dafür zu ſorgen , daß die

öffentliche Bekanntmachung der Einlöſungsfriſten in einer Weiſe erfolge, welche

geeignet iſt, auch die etwa betheiligten Angehörigen der übrigen verbündeten Staa

ten zur Wahrung ihres Intereſſe rechtzeitig in Stand zu ſeßen . In der Münz

konvention von 1838 iſt in dieſer Beziehung etwas Spezielleres nicht feſtgeſtellt

worden. Am Einfachſten möchte dies geſchehen können , indem die verbündeten

Regierungen ſich gegenſeitig verpflichteten , jene Bekanntmachung gleichzeitig mit

deren Erlaſſung im eigenen Lande einander , zur Verkündigung an die Angebo

rigen jedes der übrigen verbündeten Staaten, mitzutheilen.

Die Einleitung zu einer ſolchen Vereinbarung wird füglich der Verwal

tungsrath , und zwar in der Weiſe treffen können , daß er die einzelnen Punkte

derſelben feſtſtellt und die Regierungen durch ihre Bevollmächtigten zur Annahme

derſelben einladet. Dieſe Annahme könnte dann mittelſt Erklärung der Bevoll

mächtigten zum Protokoll, oder , wo dies unthunlich , mittelſt Einſendung einer

Acceſfions -Akte erfolgen.

Auch die Regierungen derjenigen verbündeten Staaten übrigens , welche

ſelbſt kein Papiergeld in Umlauf geſeßt haben, werden der beabſichtigten Verein

barung beizutreten keinen Anſtand nehmen. Die Beſtimmungen derſelben kommen

ia, bei dem nicht zu verhindernden Umlaufe auswärtigen Papiergeldes unter ihren

Angehörigen, nach erfolgtem Beitritt auch dieſen legteren zu Gute.

Demzufolge wird beantragt werden dürfen :

der hobe Verwaltungsrath wolle, zu thunlichſter Abwendung der in

dem Fall einer Außerkursſeßung von Papiergeld abſeiten derjenigen

Regierung, von welcher daſſelbe ausgegeben worden , für die Angehö

rigen anderer Staaten zu beſorgenden Verlüfte , zuvörderſt die auf

Grund des Vertrages vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Regie

rungen durch deren Bevollmächtigte einladen , ſich hinſichtlich der bei

ſolcher Außerkursſeßung zu befolgenden Grundfäße, mittelſt Erklärung

jener Bevollmächtigten zum Protokoll des Verwaltungsrathes oder

mittelſt Einſendung von Acceffions - Akten , gegenſeitig dabin zu ver

pflichten,
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daß eine Außerkursſeßung des von einer der verbündeten Regierun

gen ausgegebenen oder künftig auszugebenden Papiergeldes nicht

anders eintreten ſolle, als nachdem eine Einlöſungsfriſt von min

deſtens vier Wochen feſtgeſegt und wenigſtens drei Monate vor

ihrem Ablaufe nicht bloß im eigenen Staate öffentlich bekannt ge

macht, ſondern auch den übrigen verbündeten Regierungen zur Vers

kündigung in ihren Staaten amtlich notificirt worden ſei.

Die Frage, ob ſpäterhin audy die dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849

nicht angehörigen Regierungen zum Anſchluß an dieſe Vereinbarung einzuladen

ſeien , bleibt füglich bis dahin ausgeſeßt, wo die verbündeten Regierungen über

den obigen Vorſchlag fich erklärt haben werden. Die im Hinblick auf die thun

lichſte Sicherſtellung des Publikums bei dem Verkehr mit Papiergeld ebenfalls

wünſchenswerthe Feſtſtellung gemeinſchaftlicher Grundfäße über die Anferti

gung ſolchen Geldes und das dazu zu verwendende Material , über die Bes

ſtrafung der Nachmachung und Verfälſdung deſſelben, ſo wie über den Umtauſch

abgenußten Papiergeldes dagegen wird , da ſie für den Augenblick nicht ſo

dringlich erſcheint und nicht ſo leicht zu überwindende Schwierigkeiten darbietet,

beſſer der künftigen Bundes - Gefeßgebung vorbehalten bleiben. Hier mag es

genügen, dieſen Gegenſtand angeregt zu haben .

Der vorſtehende Antrag des Lübediſchen Bevollmächtigten wird von dem Verwala

tungsratbe einſtimmig angenommen. Der Verwaltungsrath ſpricht zugleich den

Wunſch aus , daß die Zuſtimmung der verbündeten Regierungen , denen durch Einſendung

des heutigen Protokols dieſer Beſchluß ſofort zugeben ſoll, baldigſt erfolgen möge.

In der 75ſten Sißung des Verwaltungsraths , worin der Herzoglich Naſ

ſauiſche Bevollmächtigte Namens der Verfaſſungs - Kommiſſion über die Ver

Verfaſſungs - Modifikationen Bericht erſtattete , welche Seitens der Königlich Preußiſchen

Regierung in der 52ſten Sißung des Verwaltungsraths durch den Vorſißenden in Vor

ſchlag gebracht worden , wurde die Diskuſſion über dieſen Bericht ſo wie die Fortſeßung

des Berichts ſelbſt, die ſich über etwa nöthige Uebergangsbeſtimmungen verbreiten werde,

vorbehalten . Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte erklärt , daß

die Verfaſſungs- Kommiſſion in der Lage ſei, zu der Fortſegung des Berichts nunmehr

übergehen zu können , und trägt darauf Namens der Verfaſſungs - Rommiſ

ſion vor.

Dieſe Fortſegung, beziehungsweiſe dieſer Schluß des Kommiſſionsberichts , ſoll zu

gleich mit dem in der 75ſten Sißung erſtatteten Bericht dem gegenwärtigen Protokolle als

Anlage zugefügt werden.

Der Verwaltungsrath iſt auf die Frage des Vorſitzenden darüber einig,

daß die Diskuſſion über die ſo eben vernommene Fortſegung des in der 75ſten Sißung

ſeinem erſten Theile nach bereits vorgetragenen Berichts der Verfaſſungs - Kommiſſion nicht

ſofort, ſondern erſt dann erfolgen könne , wenn nach vorheriger Vervielfältigung und Mit

theilung derſelben die einzelnen Mitglieder dieſen zweiten Theil des Berichtes einer näheren

Einſicht und genauern Prüfung werden unterworfen haben . Ueber die fernere Frage : ob

die Diskuſſion und eventuelle Abſtimmung ſich vorberſamſt auf den erſten Theil des Be
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richts beſchränken , oder aber , ob auch hierüber Diskuſſion und Beſchlußfaſſung bis dabin

vorbehalten bleiben ſolle, daß über den erſten und zweiten Theil zugleich verhandelt werden

könne, geben die Stimmen anfänglich auseinander. Den meiſten übrigen Bevollmächtigten

gegenüber , welche das Reſultat einer Abſtimmung über den Antrag in dem erſten Theile

des Berichts :

„ auf die proponirten Modifikationen des Entwurfs nicht einzugehen, vielmehr

denſelben, der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung gemäß, dem Reichstag

unverändert vorzulegen, "

nach den Erklärungen der verbündeten Königlichen Regierungen von Sachſen und Hannover

für durchaus unzweifelhaft, und jede Weiterung deshalb für unnöthig halten , ſind es

namentlich die Bevollmächtigten der freien Hanſeſtädte, die ſich für das Legtere ausſprechen .

Wenn gleich , ſo erklärt der Bevollmächtigte der freien Stadt Lübeck, unter

Zuſtimmung und Anſchluß der Bevollmächtigten von Bremen und Hamburg, –

nicht verkannt werde , daß die obwaltenden Verhältniſſe dafür ſprächen , den Verfaſſungs

Entwurf unverändert , ſo wie der Vertrag vom 26ſten Mai 1849 ihn aufgeſtellt habe,

dem Reichstage vorzulegen , ſo könne er , der Bevollmächtigte, doch auf die desfallſige

ſofortige und abgeſonderte Berathung und Beſchlußnahme nur unter der ausdrücklichen

Bedingung und Vorausſeßung eintreten , daß demnächſt durch die von Seiten des Ver

waltungsrathes dem Reichstage bei Mittheilung des Verfaſſungs - Entwurfs zu machenden

weiteren Vorlagen die Hanſeſtädte hinreichende Sicherheit dafür erhielten,

daß bei ihnen diejenigen allgemeinen Verfaſſungsbeſtimmungen , über welche man

auf dem Reichstage, namentlich in Bezug auf Verkehrsverhältniſſe und Handels

und Zollangelegenheiten, und demgemäß in Bezug auf völkerrechtliche Vertretung

und auf das Recht der Verträge, fid vereinbaren möchte, nur dann würden zur

Anwendung gebracht werden , wenn dieſelben ſowohl für die Staaten der ur

ſprünglichen als der beigetretenen und annod beitretenden Kontrahenten des

Vertrages vom 26ſten Mai 1819 rechtlid und faktiſch in Kraft träten , und

daß insbeſondere auch ihnen, den Hanſeſtädten, für den Fall einer rechtlid oder

faktiſch eintretenden Nicht-Theilnahme Sachſens und Hannovers, oder eines dieſer

beiden Staaten an der Feſtſtellung oder Ausführung der Vertragsbeſtimmungen,

und für den Fall eines etwanigen Nicht - Anſchluſſes Holſteins und Lauenburgs

oder eines dieſer beiden Staaten , ihre weitere freie Entſchließung werde offen

gehalten , und ihren Intereſſen in genügender Weiſe werde vorgeſorgt werden,

und zwar dies um ſo mehr, als bei einer ſolchen Nicht -Theilnahme Sadiſens

oder Hannovers die Umſtände und Verhältniſſe, unter welchen die Hanſeſtädte

dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1819 beigetreten ſeien , fidy weſentlid verändert

geſtalten würden , bei etwanigem Nicht - Anſchluſſe Holſteins oder Lauenburgs

aber der vorausgeſebene territoriale Umfang des Bundesſtaates in einer , die

engverſchwiſterten Intereſſen der Hanſeſtädte weſentlich gefährdenden Weiſe un

erreicht bliebe.

Nachdem von mehreren Seiten darauf hingewieſen worden , daß die von den Ver

tretern der freien Hanſeſtädte hier in Anſpruch genommenen Garantien in dem ſo eben

vernommenen zweiten Theile des Berichtes der Verfaſſungs - Kommiſſion zum großen Theile

bereits hinlänglich berückſichtigt erſcheinen, und nachdem namentlich von dem Vorſit enden

zugefügt iſt, daß die Maßnahmen des Verwaltungsrathes eine Kränkung oder Verkümme



78ſte Sißung am Sten Februar 1850. 113

rung oder auch nur ein Preisgeben der Intereſſen der verbündeten Regierungen, ſoweit

dieſelben wirklich vertragsmäßig begründet ſind, niemals bezweđen können , wird die Dis

kuſſion über den erſten Theil des Berichts der Verfaſſungs - Kommiſſion wirklich eröffnet.

Þierbei erklären ſich , mit anfänglicher Ausnahme des Vorſißenden , alle Mitglieder

des Verwaltungsraths für die am Schluſſe dieſes erſten Theiles beantragte unver

änderte Vorlage des Verfaſſungs - Entwurfs an den Reichstag: die Bevollmächtigten

der freien Hanſeſtädte mit ausdrüdlicher Bezugnahme auf die in der vorſtehenden

Ausführung ihrerſeits gemachten Vorausſeßungen , und der Bevollmächtigte der freien

Hanſeſtadt Hamburg außerdem ſowohl unter Rückbeziehung auf feine bei den Anſchluß

verhandlungen Hamburgs an den Vertrag vom 26ſten Mai pr. erklärten Vorausſeßungen,

als auch unter Bezugnahme auf ſeine fernere, in der Sigung des Verwaltungsraths vom

Sten Januar c. zu Protokoll gegebene Erklärung. Der Großherzoglich Mecklen

burg - Strelißiſche Bevollmächtigte ſpricht ſich ebenfalls für unveränderte Vorlage

aus , glaubt jedoch, da die Beſchlußnahme hierüber in Grundlage des ſchon gebrudt vor

liegenden erſten Theiles des Kommiſſionsberichts über die von der Königlich Preußiſchen

Regierung vorgelegten Modifikationsvorſchläge erfolge, ausdrücklich noc bemerken zu müſſen,

daß er ſich mit der in jenem Kommiſſionsberichte enthaltenen Motivirung in verſchiedenen

wichtigen Beziehungen nicht einverſtanden erklären könne, und ſich dieſelbe daber nicht aneigne.

Als ſich von ſelbſt verſtehend müſſe er es betrachten , daß, wenn Veränderungen des

vorzulegenden Reichsverfaſſungs - Entwurfs wegen mangelnden allſeitigen Einverſtändniſſes

darüber unzuläſſig ſeien, dieſelben Veränderungen nicht dennoch auf dem Wege zur Vorlage

gebracht werden könnten, daß man ſie in die Form von Additional-Artikeln oder Uebergangs

beſtimmungen kleide , und wenn gegen die unveränderte Vorlegung des Reidsverfaſſungo

Entwurfs der Einwand gemacht werde, daß dieſelbe unter den gegenwärtigen vorliegenden

Faktiſchen Umſtänden einen Widerſpruch in fich trage , ſo laſſe ſich dieſer Einwand im Al

gemeinen nicht beſtreiten , jedoch folge jener innere Widerſpruch nur aus dem Vorſdyreiten

mit Berufung des Reichstages auf den Grund einer für das geſammte außeröſterreichiſche

Deutſchland berechneten Reichsverfaſſung, noch bevor eine Einigung der betreffenden Staaten

über die Verfaſſung erreicht worden , wogegen der Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſche Bevollmächtigte ſchon in früheren Erklärungen ſich ausgeſprochen, wenn

gleich er in dem damaligen Stadio der Angelegenheit ſich der Majorität konformirt habe.

1

Der Vorſigende erklärt : Seinerſeits müſſe er allerdings bei der Anſicht be

barren , daß der von der Preußiſchen Regierung vorgeſchlagene Weg der Vorlage eines

den veränderten Umſtänden gemäß modifizirten Entwurfs der Reichsverfaſſung die ange

meſſenſte wäre , namentlich auch , um jeder Mißdeutung vorzubeugen, als ſolle die Vorlage

in der unveränderten Faſſung eine Art von Provokation an diejenigen Deutſchen Staaten

enthalten , welche dem Bündniß nidyt beigetreten ſind , während doch der Grundſaß der

völligen Freiheit des An- oder Ausſchluſſes, den Preußen vom Anfang ſeiner Wirkſamkeit

in dieſer Angelegenheit an bethätigt habe, in allen Stadien derſelben unverrückt beibehalten

werden müſſe. Auch glaube er nicht, daß der Widerſpruch Sachſens und Hannovers als

ein abſolutes Hinderniß gegen zweckentſprechende Modifikationen angeſehen werden dürfe:

Die Hoffnung ſei nicht aufzugeben , daß ſidy die Bevollmächtigten dieſer Regierungen an

den Arbeiten des Verwaltungsraths wieder betheiligen , und daß ſie dann am erſten zu

ſolchen Modifikationen mitwirken würden, da ja namentlich Sachſen weitere Unterhandlungen

IV. 29



114 78ſte Sißung am Sten Februar 1850.

über dieſen Gegenſtand ausdrüdlich vorbehalten habe. Indeſſen verkenne er durchaus nicht,

daß nad Inhalt des Bundes - Statuts und der ſpäteren Verhandlungen zu jeder , auch

der kleinſten , Veränderung des Reichsverfaſſungs - Entwurfs die Zuſtimmung aller bethei

ligten Regierungen erforderlich ſei, und daß mithin , ſofern ſoldoe nicht zu erzielen , nur

die unveränderte Vorlage übrig bleibe , ſo daß er ſich in dieſer Beziehung ſelbſt redend

der Anſicht der Majorität unterwerfen müſſe.

Der Vorſigende bringt hierauf den von der Verfaſſungs - Rommiſſion am Schluſſe

des erſten Theiles des Rommiſſionsberichts geſtellten , vorſtehend mitgetheilten Antrag zur

Abſtimmung

Das Reſultat dieſer Abſtimmung die, ſoviel es die einzelnen Mitglieder betrifft,

unter Rüdbeziehung und Aufrechthaltung der von denſelben in der Diskuſſion des Antrags

zu Protokoll gegebenen Erklärungen erfolgt, iſt der einſtimmige Beſchluß des Verwal

tungsraths :

auf die Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung proponirten Modifikationen

des Verfaſſungs - Entwurfs nicht einzugeben , vielmehr denſelben , der vertrags

mäßig übernommenen Verpflichtung gemäß , dem Reichstag unverändert vor

zulegen.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte bringt in Erinnerung, daß

bereits in der Sißung vom 18ten Januar c. als Termin für die Einberufung der auf

Grund des Vertrages vom 26ften Mai 1849 zuſammentretenden Reichsverſammlung der

20ſte März c. vorläufig angenommen ſei. Das Vernehmen der Mitglieder des Verwal

tungsrathes mit den von ihnen vertretenen Regierungen über den durch förmlichen Beſchluß

feſtzuſtellenden Einberufungstermin , das an jenem Tage vorbehalten worden , werde nun

mehr allſeitig erreicht ſein . Bei der Dringlichkeit der Angelegenheit glaube er demnach

darauf antragen zu dürfen , zu dieſer Beſølußnahme nunmehr ungeſäumt überzugeben .

Die Bevollmächtigten der freien Hanſeſtädte wünſchen die beantragte

förmliche Beſchlußfaſſung noch bis dahin ausgeſeßt, daß über die in dem heute vorgetras

genen zweiten Theile des Rommiſſionsberichtes ad 2. und 3. erwähnte Zuſap - Akte und

Botſchaft im Verwaltungsrathe näher verhandelt ſein werbe. Mit Ausnahme der Bes

vollmächtigten der freien þanſeſtädte Hamburg und Bremen , die ſich ihre Erklärung

bis zur nächſten Sißung vorbehalten , da ſie von ihrer Regierung mit keiner Inſtruktion

für dieſen nach Lage der Sache noch nicht zu erwartenden Antrag verſehen ſeien , einigen

fich die ſämmtlichen übrigen Mitglieder ſchließlich in dem förmlichen Beſchluß , die Reichs

verſammlung auf den bisher blos vorläufig angenommenen 20ſten März 1850 nun wirk.

lich nach Erfurt einzuberufen. Das Einberufungs - Detret ſoll in der nächſten Sißung vors

gelegt und feſtgeſtellt werden. Der Bevollmächtigte ber freien Hanſeſtadt lübed

hat dieſem Beſchluß auf Einberufung des Reichstags zugeſtimmt, unter ausdrüdlicher Wie

derholung ſeiner bei der Abſtimmung über den Schluß -Antrag des erſten Theils des Roms

miſſions - Berichts vorſtehend bereits zu Protokoll gegebenen Erklärung. Er fügt dieſer

Erklärung bei , daß er zwar ebenfalls einer ſpeziellen Inſtruktion ſeiner Regierung zu

dieſer ſeiner Zuſtimmung ermangele, daß er ſich zu derſelben aber beſtimmt erachtet habe,

um den Beſchluß des Verwaltungsraths ſeinerſeits nicht aufzuhalteu.
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In Anſchluß an die von dem Staatsrath Seebed in der 73ſten Sißung des

Verwaltungsrathe für die Fürſtlich Reußiſde Regierung abgegebene Erklärung,

erklärt nunmehr Legationsrath Dr. Liebe für die Fürſtlichen Regierungen von lippe

und von Walded , daß auch Seitens dieſer Regierungen weder der in der Frankfurter

Ober- Poſtamts - Zeitung genannte Baron von Holzhauſen , noch ein anderer Bevoll

mächtigter bei der Bundes - Rommiſſion in Frankfurt beſtellt ſei. Eine gleiche Erklärung

giebt Profeſſor Dr. Helwing für die von ihm vertretene Fürſtliche Schaumburg

lippeſche Regierung , welche ebenfalls einen Bevollmächtigten bei der Bundes - Rom

miſſion nicht beſtellte , noch auch zu beſtellen beabſichtigt.

Die Sißung ſchließt Abends 9 lihr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 12ten Februar c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel. Seebed. v . Schad .

v. Derßen. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks . Bloemer.
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A n la ge

zu dem

Protokoll der Acht und Siebzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 8ten Februar 185 0.

Kommiſſionsbericht

über

die in der 52ſten Sißung des Verwaltungsraths vom 19ten Oktober 1849 von

dem Vorſißenden Namens der Königlich Preußiſchen Regierung vorgeſclagenen

Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs vom 26ſten Mai 1849.

Erſter Theil.

Vorgetragen von dem Referenten : dem Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmäch -

tigten , Präſidenten Vollpracht, in der 75ten Sißung des Verwaltungsrathe

vom 25. Januar 1850.

In der 52ſten Sigung des Verwaltungsratho som 19ten Oktober 1849 hat der Vor

ſißende Namens der Königlich Preußiſchen Regierung die Propoſition geſtellt:

den Verfaſſungs - Entwurf denjenigen Modifikationen zu unterwerfen , die in

dem von dem Vorſigenden übergebenen , dem Protokoll beigefügten Eremplare

des Entwurfs durch Löſchungen und Zuſäße näher angegeben ſind; wobei aus

drücklich hervorgehoben wird , daß es jeder andern der verbündeten Regierungen

ſelbſtverſtändlich völlig freigeſtellt bleibe , anderweite Modifikationen vorzu

bringen ."

Zur Prüfung und Begutachtung dieſer Propoſition iſt in der 53ſten Sißung des

Verwaltungsraths vom 23ſten Oktober 1849 die unterzeichnete Kommiſſion gewählt

worden .

Die Königlich Sächſiſche Regierung und die Königlich Hannoverſche Regierung,

deren Bevollmächtigte ſeit dem 20ſten Oktober 1849 in Folge der unter dieſem Datum

abgegebenen, in das Protokoll der 53ſten Sißung des Verwaltungsraths vom 23ſten Dktober

IV . 30
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1849 aufgenommenen Erklärung an den Verhandlungen deſſelben nicht ferner Theil genommen,

haben , die Erſtere in einem Schreiben des Staatsminiſters für die auswärtigen Angele

genheiten vom 4ten November 1849, die Leßtere in einer Denkſchrift vom 1ſten November

1849, Erklärungen über die vorgeſchlagenen Modifikationen des Verfaſſungs -Entwurfs vom

26ſten Mai 1849 abgegeben , welche mit der Erwiederung der Königlich Preußiſchen Re

gierung in das Protokoll der 60ſten Sißung des Verwaltungsraths vom 17ten November

1849 aufgenommen und der Kommiſſion zur ebenmäßigen Prüfung und Begutachtung

überwieſen worden ſind.

Die vorgeſchlagenen Modifikationen betreffen theils : A. die Nomenklatur, theils

B. materielle Abänderungen der Ss. 1. 6. 10. 17. 53. 67. 72. 85. 130. und 194. des

Verfaſſungs- und 1. und 6. des Wahlgeſe - Entwurfs. Sie werden im Allgemeinen bar

aus abgeleitet , daß noch nicht alle Regierungen der zu dem Deutſchen Bunde von 1815

gehörigen Staaten dem von den Königlichen Regierungen von Preußen, Sachſen und Han

nover vorgeſchlagenen Entwurf der Verfaſſung des Deutſden Reichs ihre Zuſtimmung

ertheilt und ihren Entſchluß erklärt haben, den rechtsgültigen Abſchluß der Verfaſſung durch

freie Zuſtimmung der Nationalvertretung auf einem zu dieſem Zwecke zu berufenden

Reichstag herbeizuführen. Ein kurzer Rüdblick auf den Gang, welchen die Verhandlungen

zur Begründung des Deutſchen Verfaſſungswerts ſeit dem 28ſten April 1849 genommen

haben , wird am einfachſten die Geſichtspunkte feſtſtellen , aus welchen die vorgeſchlagenen

Modifikationen zu beurtheilen ſind.

In der Cirkularnote vom 28ſten April 1849, womit die Königlich Preußiſche Re

gierung die Entſchließung Seiner Majeſtät des Königs von Preußen, die auf Grund einer

unveränderten Annahme der von der Frankfurter Nationalverſammlung beſchloſſenen Ver

faſſung dargebotene Kaiſerwürde nicht annehmen zu wollen, zur Kenntniß der übrigen Deut

ſdhen Regierungen bringt, ſpricht dieſelbe zugleich ihre Ueberzeugung aus, daß wenn die Hoff

nung einer Vereinbarung über das Verfaſſungswerk mit der Deutſchen Nationalverſammlung

in Frankfurt aufgegeben werden müſſe, es um ſo mehr Pflicht und Aufgabe der Deutſchen

Regierungen bleibe, dem Bedürfniſſe der Deutſchen Nation bald eine volle und umfaſſende

Befriedigung zu gewähren, indem ſie derſelben ihrerſeits eine Verfaſſung darböten , welche

dem Begriffe des Bundesſtaats entſpreche, und durch eine wahrhafte Vertretung des Volkes

dem leşteren die Gewißheit einer geſeßlichen Mitwirkung erhalte. Sie verbindet damit die

Einladung , Bevollmächtigte zu entſenden , um hierüber weiter eingebende Verhandlungen

eröffnen zu können. An den Verhandlungen , welche in Folge dieſer Einladung zu Berlin

am 17ten Mai 1849 eröffnet und am 26ſten Mai 1849 geſchloſſen worden ſind, haben

der Kaiſerlich Königlich Deſterreichiſche Geſandte nur in der erſten Sißung, die Bevollmäch .

tigten von Preußen, Bayern, Sachſen und Hannover aber bis zum Schluſſe Theil genom

men . Sie haben zu dem Abſchluſſe des Bündniſſes vom 26ſten Mai zwiſden den König

lidhen Regierungen von Preußen, Sachſen und Hannover geführt, indem der Bevollmächtigte

der Königlich Bayeriſchen Regierung in dem Schlußprotokolle vom 26ſten Mai fich nodi

zur Zeit außer Stand erklärte, ſich über die Vorlagen der Königlich Preußiſchen Regierung

auszuſprechen , ſich demgemäß ſeine Erklärung offen hielt , dabei jedoch die Hoffnung aus

ſprach, dieſe Erklärung noch vor Entſendung der im Entwurf vorgelegten Note , mittelſt

welcher Preußen im eigenen Namen und im Auftrag der vertretenen und gegenwärtig zu

ſtimmenden Regierungen , die Regierungen der ſämmtlichen übrigen Deutſchen Bundesſtaaten

zum Anſchluß an die in der Note ſelbſt näher präziſirte Propoſition unverzüglich einladen

würde , abgeben zu können .
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Die Verhandlungen beginnen mit Vorlage der von der Nationalverſammlung in

Frankfurt aufgeſtellten Deutſchen Verfaſſung, die den Verhandlungen der anweſenden Be

vollmächtigten überall zu Grunde gelegt , und wovon nur in ſoweit abgewichen werden

ſollte, als es die Aufrechthaltung und Durchführung der Prinzipien eines wahren Bundes

ſtaates erfordere. Sie verfolgen alſo genau den Weg , welcher durch den Bundesbeſchluß

vom 30ſten März 1848 zur Begründung des Deutſchen Verfaſſungswerks mit Zuſtimmung

aller Deutſchen Regierungen angebahnt worden war , und die Zuſammenberufung der

Nationalverſammlung zur Folge gehabt hat. Es ergiebt ſich hieraus , daß die Verbeifüh

rung eines rechtlichen Abſchluſſes der Deutſchen Geſammtverfaſſung die Hauptaufgabe der

Verhandlungen war, während das ſich hierauf beziehende Bündniß vom 26ſten Mai die

Mittel zur Erreichung dieſes Zweckes an die Hand geben und den Erfolg ſicher ſtellen

ſollte. Das Statut des Bündniſſes enthält daher im Artikel IV. die Beſtimmung:

„Um den ernſten Willen zu bethätigen , die Verhältniſſe Deutſchlands in Zukunft

nach den Bedürfniſſen der Zeit und den Grundſäßen der Gerechtigkeit zu ordnen ,

verpflichten ſich die Verbündeten , dem Deutſchen Volke eine Verfaſſung nach

Maaßgabe des unter ihnen vereinbarten und dieſem Vertrage anzuſchließenden

Entwurfs zu gewähren.

Sie werden dieſen Entwurf einer nach Maaßgabe der in demſelben enthal

tenen Beſtimmungen über den Reichstag und des neben dem Entwurfe verein

barten Wahlgeſekes lediglich zu dieſem Zweck zu berufenden Reichsverſammlung

vorlegen.

Abänderungen , welche von dieſer Reichsverſammlung beantragt werden , bes

dürfen zu ihrer Gültigkeit der Zuſtimmung der Verbündeten .

Dieſelben behalten ſich vor, über Zeit und Ort der Reichsverſammlung, ſo

wie über die Form der Berufung, das Weitere feſtzuſeßen .“

Der Fall, daß auch der revidirte Entwurf zu der zwiſchen den Regierungen und

dem Deutſchen Volke zu vereinbarenden Verfaſſung die Zuſtimmung aller Deutſchen Bun

desglieder nicht ſofort erhalten werde, war bei den Verhandlungen überall ein vorgeſehener,

ohne daß dadurch der Abſchluß der Verfaſſung mit der Volksvertretung, ſoweit ſolcher durch

die verbündeten Regierungen berbeigeführt werden konnte, irgend als bedingt angeſehen

werden ſollte.

Es ergiebt ſich dieſes ſowohl aus den Verhandlungen ſelbſt, als aus den Einla

dungen , welche in Folge des abgeſchloſſenen Bündniſſes an die übrigen Deutſchen Regies

rungen zum Beitritt erlaſſen worden ſind.

1. In erſterer Beziehung enthalten die Protokolle die beſtimmteſten Erklärungen,

und zwar :

a . Das Protokoll vom 20ſten Mai 1849.

„ Preußen bringt zur Sprache, daß , nachdem nunmehr die Verhandlungen

und Verſtändigungen über den Entwurf einer Reichsverfaſſung ſo weit gediehen ſeien ,

daß ſie die geſammte Vorlage mit Ausſchluß der Grundrechte und des Wahlgeſebes

umfaßten, es bei der hohen Dringlichkeit der Zeit nothwendig ſei, ſich darüber gegen

ſeitig auszuſprechen , ob die hier vertretenen Deutſchen Staaten ſich zu einem gemein

ſchaftlichen ferneren Wege zu vereinigen geſonnen ſind.
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Zu dieſem Behufe ſtelle Preußen folgende Vorſchläge als Anhaltspunkte auf,

und erſuche die vertretenen Regierungen, ſich über ihre dieſerhalb zu faſſende Stellung

erklären zu wollen :

1. Preußen , Bayern, Sachſen und Hannover treten in Anbetracht der gegenwärtigen

Zeitumſtände in ein Bündniß, das den inneren und äußeren Schuß ſeiner Glieder

zum Zwede bat.

2. Allen andern Staaten des bisherigen Deutſchen Bundes iſt der Anſchluß an

daſſelbe eröffnet.

3. Die genannten Regierungen übertragen der Preußiſchen die Leitung der gemein

famen Intereſſen und Maaßregeln für den sub 1. angeführten Zwed.

4. Die verbündeten Regierungen bringen den unter ihnen vereinbarten Entwurf

einer Reichsverfaſſung in angemeſſener Weiſe zu allgemeiner Kenntniß, und

ſtellen den andern Deutſchen Regierungen anheim , ob ſie ſich demſelben an

ſchließen wollen . Sie werden zugleich ausſprechen , daß ſie dieſen Ent

wurf als ihre Propoſition einem auf Grund dieſer Verfaſſung und

des dazu gehörigen Wahlgeſeßes einzuberufenden Reichstage zur

Berathung und Zuſtimmung vorlegen werden. Zeit und Ort dieſes

Reichstages bleibt vorbehalten.

Am Schluſſe einer längeren Erörterung, in der Preußen namentlich hervorhebt, daß

die Siegesgewißheit in dem bevorſtehenden Kampfe zum großen Theile darin gegeben

ſein werbe, daß die Nation wiſſe, wofür ſie in den Kampf gebe , und was ihr am

Schluſſe deſſelben gewährt ſei, erklärt

Hannover : ſich dieſem Vorſchlage Preußens zuſtimmend jedoch mit der

Zugabe , daß durch das zu ſchließende Bündniß die Rechte und Pflichten aus dem

Bundesverhältniß von 1815 nicht geſchwächt werden , daß allen Deutſchen Bundes

ſtaaten und namentlich audy Deſterreich für ſeine Deutſchen Bundestheile , der Bei

tritt frei bleibe und endlich, daß die proviſoriſche Oberleitung Preußens durch weitere

Verabredungen näher beſtimmt werden und nicht minder den Regierungen unbe

nommen ſein müſſe, unbeſchadet der gemeinſdaftlichen Propoſition des Verfaſſungs

Entwurfs , ihre abweichenden Anſichten , namentlich in Bezug auf die Geſtaltung der

Oberhauptsfrage, auf dem zur Beſchlußnahme über die Verfaſſung zuſammentreten

den Reichstage geltend zu machen.

Preußen gewährt legteres ſofort ; jedod, in dem Sinne , daß ihm zulegt die

freie und ſelbſtſtändige Entſchließung verbleibe .

Sachſen tritt dieſer Erklärung Hannovers bezüglich der bevorſtehenden Propo

ſition Preußens bei.

Baiern bedauert, Mangels zureidhender Inſtruktionen zu einer ſofortigen Er

flärung noch nicht im Stande zu ſein. Es hofft aber dieſe Erklärung in kürzeſter

Friſt ertheilen zu können . “

b. Das Protokoll vom 21ſten Mai 1849.

„ Die Konferenz beſchließt die Vornahme und Feſtſtellung des über die ſeite

berigen Verhandlungen aufgenommenen Protokolls .

Das Protokoll über dieſe Verhandlungen, eröffnet in der Sißung vom 17ten

Mai und fortgeſeßt in den Sißungen vom 18ten , 19ten Mai c. wird von dem

Protokollführer vorgelegt und verleſen .
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Staats -Miniſter Stüve präziſirt die in der geſtrigen Sißung auf die Pro

poſition Preußens Namens Hannover gegebene Erklärung. In Folge deſſen wird

der Schluß der betreffenden Stelle des Protokolls gelöſcht, und ein Zuſaß in der

von dem Staats - Miniſter Stüve ſelbſt gegebenen Faſſung durch Beiſchreiben auf

den Rand des Blattes, in den Tert eingefügt.

Preußen giebt die Erklärung, daß es, geleitet von dem dringenden Wunſche,

die angeknüpften Verhandlungen zu einem baldigen gedeihlichen Abſchluß zu bringen,

und in Anerkennung und Vollziehung einer Pflicht, die in ſo ernſter Zeit das Wün

ſchenswerthere dem Nothwendigen unterzuordnen gebiete , in allen ſeinerſeits bisher

noch zur Erwägung vorbehaltenen Punkten, ben von den vertretenen Regierungen ge

wünſchten Abänderungen nunmehr Statt gebe.

Sonſtige Einwände ſind gegen das Protokoll nicht erhoben .

Daſſelbe wird als dem geſammten Inhalte der bisher gepflogenen Verhand

lungen genau entſprechend von den ſämmtlichen anweſenden Herrn Bevollmächtigten

genehmigt und von ihnen und dem Protokollführer unterzeichnet.“

c . Das Protokoll vom 22ſten Mai 1849.

„Preußen legte den Entwurf einer Kollektiv - Eröffnung vor, womit die tons

ferirenden Regierungen in dem hoffentlich nahen Augenblick der zwiſchen ihnen zu

Stande gekommenen Verſtändigung allen übrigen Regierungen der Deutſchen Bun

desſtaaten vor den Augen der Nation entgegenzutreten hätten , und zwar ſowohl um

den gewünſchten Anſchluß dieſer Regierungen zu der diesſeitigen Verfaſſungsanlage zu

bewirken und zu beſchleunigen , als auch , um die Nation von den Abſichten und dem

Zweck der Proponenten auf eine Weiſe in Kenntniß zu ſeßen, die geeignet und aus

reichend ſei, ihr die demnächſtige Erfüllung ihrer gerechten Hoffnungen und Erwar

tungen, ſoviel es an den Regierungen, öffentlich zu verbürgen, und durch dieſe Bürg

ſchaft alle Wohlgeſinnten im Vaterlande gegen die verbrecheriſche Parthei des ſozia

len und ſtaatlichen Umfturzes zu einem feſten , ſiegesgewiſſen Bunde zu vereinigen.

Der Entwurf wird von Preußen ausdrüdlich als vorläufige Punktation

dargeboten und um freieſte Meinungsäußerung über Inhalt und Far

{ung and efucht.

Die Konferenz iſt einig über die Nothwendigkeit und Dringlichkeit einer zu

dem angegebenen Zweck zu erlaſſenden Eröffnung. Auch wird dem vorgetrage

nen Entwurfe , einzelne wenige Punkte abgerechnet, völlig beigeſtimmt.

Dieſe Punkte werden theils ſofort geändert, theils ſoll dieſe Aende

rung im Sinn ber gemachten Vorſchläge und Andeutungen noch berbei

geführt und der Entwurf hiera uf der Konferenz zur Erwägung und

foließlichen Feſtſtellung des baldigſten wieder vorgelegt werden.“

d . Das Sdluß - Protokoll vom 26 ften Mai 1849.

„ l. Der Bevollmächtigte der Königlich Preußiſchen Regierung legt als Propo

ſition ſeiner Regierung vor

a ) den Entwurf der Verfaſſung für den zu bildenden Deutſchen Bundesſtaat, wie

dieſer Entwurf aus der zwiſchen den Regierungen von Preußen , Baiern, Sach

Fen und Hannover in den Sißungen vom 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. , 23.,

24. und 26ſten dieſes Monats und Jahres Statt gehabten Konferenzen ber

vorgegangen iſt;

IV.
31
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b) den Entwurf des Wahlgeſeßes zu dem Verfaſſungs - Entwurf ad a . auf Grund

deſſen die Wahlen zur Berathung und Vereinbarung über dieſen Verfafſungs

Entwurf zwiſchen den Regierungen und der Volksrepräſentation von den be :

treffenden Regierungen demnächſt anzuordnen find ;

c ) den Entwurf einer Note , mittelſt welder Preußen im eigenen Namen und im

Auftrag der hier vertretenen und gegenwärtig zuſtimmenden Regierungen , die

Regierungen der ſämmtlichen übrigen Deutſchen Bundesſtaaten zum Anſchluß an

die in der Note ſelbſt näher präziſirte Propoſition, unverzüglich einladen wird .

Die Bevollmächtigten der Königlich Sächſiſchen und Königlich Hannoverſchen

Regierung erklären unter ausdrücklicher Bezugnahme und Hinweiſung auf ihre in dem

Konferenz- Protokolle der Sißungen vom 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. und

26ſten laufenden Monats und Jahrs niedergelegten Anſichten und Verwahrungen

und unter Vorbehalt einer zunächſt die Oberhauptsfrage betreffenden

näheren , dem heutigen Protokoll ſdriftlich zuzufügenden Erklärung , daß ſie der

in den vorangeführten Vorlagen der Königlich Preußiſchen Regierung gemachten Pro

poſition , Namens und im Auftrag der durch ſie vertretenen Regierungen , ihre Zu

ſtimmung ertheilen , dieſelben , wie hiermit geſchieht, förmlich acceptiren und als nun

mehr gegenſeitig rechtsverbindend anerkennen .

Sie ermächtigen die Königlich Preußiſde Regierung zugleich, den ſämmtlichen

andern Deutſchen Regierungen die ad a. , b . und c . vorangeführten Vorlagen zuzu.

fertigen und außerdem in angemeſſener Weiſe zur Offentlichkeit zu bringen.

II. Die Bevollmächtigten der Königlich Hannoverſden Regierung legten als

Propoſition ihrer Regierung vor :

d . den Entwurf zu einer näheren Feſtſtellung des Rechtsverhältniſſes , welches

zwiſchen den durch den gegenwärtigen Abſchluß verbundenen Königlichen Ne

gierungen während des in der vorangeführten Note ad c. bezeichneten Pro

viſoriums eintreten wird.

Die Bevollmächtigten der Königlid Preußiſchen und der Königlich Sädyſiſchen

Regierung erklären , daß ſie die in dem angeführten Entwurf sub Litr. d . gemachten

Propoſition der Königlidy Hannoverſchen Regierung , Namens und im Auftrag der

durdy ſie vertretenen Regierungen ihre Zuſtimmung ertheilen , dieſelbe, wie hiermit

geſchieht, förmlich acceptiren und für nunmehr gegenſeitig rechtsverbindend anerkennen .

III. Eine Deklaration zu dem Verfaſſungs - Entwurf ad a. beren Abfaſſung

noch einige Friſt erfordert, iſt in der Note ad c . vorzubehalten. Der Entwurf zu

dieſer Deklaration wird nach Anleitung und Maßgabe der protokollariſdyen Aufzeich

nungen und der Konferenz - Sißungen vom 17. , 18. , 19. , 20. , 21., 22., 23., 24.

und 26ſten laufenden Monats und Jahres Seitens der Königlich Preußiſchen Re

gierung ausgearbeitet , und vor weiterer Entſendung und Veröffentlichung der König

lid Sächſiſchen und Hannoverſchen Regierung zur Kenntnißnahme, Prüfung und Zu

ſtimmung eingereicht werden.

Die ad Litr. a. , b. , c. und d . vorangeführten Vorlagen ſind zu dem gegen

wärtigen Protokolle als deſſen integrirende Beſtandtheile von den Bevollmächtigten

der Königlich Preußiſden , Sächſiſchen und Hannoverſchen Regierung und dem Pro

tokollführer parapbirt worden , und ſollen dem Protokolle urſchriftlich angefügt bleiben .
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Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Protokoll aufgenommen und nachy

erfolgter Verleſung und Genehmigung von den vorgenannten Regierungsbevollmäch

tigten mit dem Protokollführer unterzeichnet worden . “

Die Erklärung, welche der Bevollmächtigte der Königlich Baierſden Regierung zu

dem, von ihm mitunterſchriebenen , Schlußprotokoll abgegeben hat, iſt bereits oben anges

führt worden .

Die in dem Vertragsabſchluß vorbehaltenen Erklärungen der Königl. Sächſiſchen

und Königl. Hannoverſden Bevollmächtigten, welche, wie aus dem Protokolle ſelbſt bervors

geht, zur Zeit des Vertragsſchluſſes nicht vorlagen , ſind am 28ſten Mai übergeben und

unter e. und f. dem Schlußprotokolle vom 26ſten Mai beigefügt worden .

2. Der Artikel IV. des Bündnißſtatuts , durch welden ſich die verbündeten Re

gierungen verpflichten, den unter ihnen vereinbarten Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen

Reiches , einer zu dieſem Zwecke zu berufenden Reichsverſammlung zur Prüfung und An

nahme vorzulegen, iſt bereits oben ſeinem wörtlichen Inhalte nad ), angeführt worden. Sie

baben bei Abſchluß des Bündniſſes im Art. 1. ſämmtlichen Gliedern des Deutſchen Bundes

alle aus dieſem bervorgehenden Rechte und die dieſen Hechten entſprechenden Verpflichtungen ,

und im Art. II. jedem derſelben den Beitritt zu dem Bünduiſſe, unter gleichzeitiger Zur

ſtimmung zu dem vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfe, ausdrüdlich vorbehalten.

Zu $. 1. des Verfaffungs -Entwurfs, welcher wörtlich lautet :

Das Deutſche Reich beſteht aus dem Gebiete derjenigen Staaten des bisherigen

Deutſchen Bundes, welche die Reichsverfaſſung anerkennen .

Die Feſtſeßung des Verhältniſſes Deſterreichs zum Deutſchen Reiche bleibt

gegenſeitiger Verſtändigung vorbehalten . “

bemerkt die , ſchon in der erſten Sißung vom 17ten Mai 1849 in Ausſicht geſtellte , und

in ihr ſelbſt als authentiſche Interpretation des Entwurfs der Reichsverfaſſung

bezeichnete Denkſchrift:

„Die Nationalverſammlung zu Frankfurt a. M. legte ſich die Befugniſ bei , eine

Verfaſſung für das Deutſche Reich endgültig zu beſchließen. Sie beſtimmte daber

den Umfang dieſes Reichs nach dem Umfange des bisherigen Deutſchen Bundes und

ging darauf aus , ſämmtliche Glieder deſſelben zum Eintritt in den neuen

Bundesſtaat zu verpflichten. Daher ſpricht der erſte Paragraph der dort ent

worfenen Verfaſſung einfach aus, daß das Deutſche Reich aus dem Gebiete des bio

berigen Deutſchen Bundes beſtehe.

Die verbündeten Regierungen , welche ihren Entwurf zu einer Reichsverfaſſung

hier vorlegen, ſind dagegen von der unwandelbaren Ueberzeugung geleitet worden, daß

der Neubau der Deutſchen Verfaſſung nur durch freiwillige Uebereinkunft der

Regierungen unter ſich, und biernächſt eben ſo freiwillige Zuſtimmung

der Nationalvertretung rechtlich zu Stande kommen könne, baber haben

fie in ihre Vorſchläge keine Beſtimmungen aufnehmen können , welche für die

Glieder des bisherigen Deutſchen Bundes irgend einen Zwang in ſich

ſchlöffen , wie feſt und zuverſichtlich auch ihre Hoffnung ſei, daß der neue Bundes

ſtaat das Gebiet des Bundes von 1815 umfaſſen werde , ſo wird ſich doch dieſes

Gebiet aus denjenigen Deutſchen Landen bilden müſſen, deren Regierun

gen ſich dem vorgelegten Entwurf anſchließen, und deren Vertreter ihn

in einem aus dieſen Landen einzuberufenden Reidstage annehmen. Hier

durch iſt die Faſſung des §. 1. wie ſie vorliegt, gerechtfertigt.
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Wenn ſchon hieraus von ſelbſt einleuchtet , daß der neue Bundesſtaat zu

benjenigen Gliedern des bisherigen Deutſchen Bundes , welche ſidy ihm

noch nicht anſchließen möchten , zunächſt in dem Verbande der Rechte und

Pflichten verbleibt, die aus der Bundesakte vom Sten Juni 1815 erwachſen, ſo

hat doch der Beziehungen zu Deſterreich noch beſondere Erwähnung geſchehen müſſen.

Die zu dem Deutſchen Bunde gehörigen Theile Deſterreiche ſind durch die dem

Kaiſerſtaate verliebene Verfaſſung vom 4ten März d. I. in ein ſtaatliches Verhältniß

zu der Deſterreichiſchen Geſammtmonarchie getreten , welches eine erneuerte Erwägung

ihrer Stellung zu den übrigen Gliedern des Deutſchen Bundes unabwendlich erſcheinen

ließe. Hierzu , ſo wie zu einer umfaſſenderen Vereinbarung zwiſchen dem Deſter

reichiſchen Geſammtſtaate und dem Deutſchen Bundesſtaate, die Wege völlig frei zu

erhalten , iſt der Zweck des dem S. 1. beigefügten Zuſages .“

Ganz in Uebereinſtimmung hiermit iſt die Einladung an ſämmtliche Deutſche Res

gierungen, dem Bündniſſe beizutreten, ergangen .

Die von den Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover am 28ſten Mai

erlaſſene, bereits in der Konferenz vom 22ſten Mai gemeinſchaftlich erwogene und in der

Konferenz vom 26ſten Mai feſtgeſtellte Circularnote, welche dieſe Einladung enthält, ſagt

wörtlich :

„ Die genannten Regierungen würden jedod die ihnen geſtellte Aufgabe nur unvoll

ſtändig erfüllen, wenn ſie lediglich bei den Bedürfniſſen , welche die nächſte Gegenwart

erzeugt, ſtehen blieben . Sie ſind vielmehr von der Ueberzeugung durchbrungen , daß

Pflicht und Vernunft gleichmäßig gebieten , ſich über ihre Stellung zu der Deutſchen

Verfaſſungsfrage von vorn herein gegen ihre Verbündeten ſowohl, als gegen die

Nation offen auszuſprechen. Sie haben die von der Nationalverſammlung entworfene

Reidjøverfaſſung nicht anerkannt, weil ſie über die wahren und heilſamen Anforderungen

eines kräftigen Bundesſtaats hinausgriff, und in ihrer , aus den Kämpfen und Zu

geſtändniſſen der politiſchen Partheien hervorgegangenen Geſtalt die weſentlichſten

Bürgſchaften entbehrte, auf welchen der rechtliche und geordnete Beſtand jedes Staats

weſens beruht.

Aber die verbündeten Regierungen haben nicht einen Augenblick verkannt, daß

ihnen eben hieraus die doppelte Verpflichtung erwachſen ſei, nach allen Kräften

zu dem Abſchluß eines Verfaſſungswerkes mitzuwirken , das für das geſammte

Deutſchland eine unabweisliche Nothwendigkeit geworden iſt. Eine ſolche Verfaſſung

wird der Nation gewähren müſſen , was ſie ſeit längerer Zeit ſchmerzlid entbehrte,

was ſie von ihren Regierungen zu fordern berechtigt iſt: dem Auslande gegenüber

Einheit und Macht; im Innern , bei geſichertem Fortbeſtand aller einzelnen Glieder, die

einheitliche Entwickelung der gemeinſamen Intereſſen und erkannten Bedürfniſſe. Die

Bürgſchaften der rechtlichen Freiheit und geſelichen Ordnung ſind es , welche die

Deutſche Verfaſſung den Regierungen und den Völkern zu gewähren haben wird.

Unter dieſen Geſichtspunkten haben die verbündeten Regierungen ben von der

Nationalverſammlung beſchloſſenen Entwurf ernſtlich geprüft, alle ſeine heilſamen und

unbedenklichen Beſtimmungen beibehalten , und nur diejenigen Theile geändert , welche

mit dem gemeinen Wohle unvereinbar ſind.

Hieraus iſt auf Grund einer von Preußen vorgelegten Propoſition der Ent

wurf einer Reichsverfaſſung hervorgegangen , welchen ſie ſämmtlichen Gliedern des

Bundes von 1815. als ihren gemeinſchaftlichen Vorſchlag und in der Hoffnung vors



Anlage zu dem Protokoll der 78ſten Sißung. 125

legen , daß derſelbe ihre Zuſtimmung finden werde. Die Begründung ſeines In

balts , ſo wie deſſen nähere Erläuterung , iſt in der Denkſchrift niedergelegt , welche

beiliegt.

Die Deutſchen Staaten, welche ſich dem vorgelegten Verfaſſungs - Entwurf an

idließen, werden als die im $. 1. bezeichneten Glieder des Bundesſtaats zu betrachten

ſein , während denjenigen Regierungen gegenüber, welche ſich zu dieſem Anſchluß nicht

veranlaßt finden, die aus den Verträgen von 1815 fließenden Rechte und Pflichten

unverändert fortbeſtehen.

Indem die Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover ſich durch den

Drang der Zeitumſtände genöthigt geſehen haben , ihrerſeits die Initiative in dem

Berfaſſungswerk zu ergreifen , ſind ſie jedod von der beſtimmten und ausdrücf -

lidhen Vorausſeßung ausgegangen, daß der rechtsgültige Abſdluß defa

ſelben auf der freien Zuſtimmung der Nationalvertretung berube. Sie

werden daber in Gemeinſchaft mit denjenigen Regierungen , welde ſids

dem Verfaſſungs - Entwurf anſchließen , aus dieſen Deutſchen Landen einen

Reichstag in dem Umfange und nach den Wahlbeſtimmungen berufen ,

welche der Verfaſſungs - Entwurf vorläufig bezeichnet. Dieſem lediglich

hierzu werſammelten Reichstage wird dann der genannte Entwurf zur

Berathung und Zuſtimmung übergeben werden .“

Den Verhandlungen , welche mit den Regierungen , die in Folge dieſer Einladung

dem Bündniß vom 26ſten Mai 1849 bis jeßt beigetreten ſind, liegt überall als erſte Be

dingung zum Grunde , die Annahme des zwiſchen den Regierungen von Preußen , Sachſen

und Hannover vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfs mit der Verpflichtung zum unverbrüch

lidhen Feſthalten an demſelben, ſo lange nicht mit Uebereinſtimmung aller beigetretenen

Regierungen Modifikationen beſchloſſen werden ſollten. Statt aller übrigen mögen hier

die Verhandlungen des Verwaltungsraths vom 27ſten Juli 1849 nochmals ihre Stelle

finden , worin der Vorſigende Namens des Verwaltungsraths erklärt :

„Was die von einzelnen Regierungen, nachdem ſie dem Vertrage vom 26ſten Mai c.

beigetreten , etwa noch zu beantragenden Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs

betreffe, ſo werde die Zuläſſigkeit der Anbringung ſolcher Anträge völlig zugegeben,

jedoch mit dem Beifügen , daß bei mangelnder Zuſtimmung der übrigen Regierungen

zu der beantragten Modifikation , es auch für die betreffende Regierung bei dem In

halte des vertragsmäßig acceptirten Verfaſſungs - Entwurfs lediglich ſein Bewenden

behalte.

Die Bevollmächtigten der Königlich Sächſiſchen und Königlich Hannoverſden

Regierung beſtärken dieſe Erklärung (des Vorſigenden ) durch die Ausführung , daß

der Abſchluß des Vertrages vom 26ſten Mai c. und der Beitritt zu dieſem Vertrage

jede der kontrabirenden und der beitretenden Regierungen zum unverbrüdlichen Feſt

halten an dem Inhalte des einmal verkündeten Verfaſſungs - Entwurfs verpflichtet

halte, und zwar ſo lange , als nicht durch gemeinſame Uebereinſtimmung aller dieſer

Regierungen eine Abänderung des Entwurfs nachträglich genehmigt und zugegeben

werde."

Sodann wiederholt der Vorſißende noch :

„Die durch den Vertrag vom 26ſten Mai c. vereinigten Regierungen ſeien , wie dies

bereits früher ausgeſprochen und nadhdrücklich beſtätigt ſei, zum Feſthalten an dem
IV . 32
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vorliegenden Verfaſſungs - Entwurfe bis zu einer Modifikation deſſelben mittelft Ueber

einſtimmung aller vereinigten Regierungen , ohne Unterſchied verpflichtet. Nur wenn

alle Regierungen über Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs unter ſich einver

ſtanden ſeien , könnten und dürften ſie mit dieſen Modifikationen vor den Reichstag

treten , während ſie im andern Falle den Verfaſſungs - Entwurf unverändert vorzulegen

bätten. Sei dem jeßt vorliegenden oder durch allſeitige Uebereinſtimmung der ver

einigten Regierungen ſpäter modifizirten Verfaſſungs - Entwurf die Zuſtimmung des

Reichstags einmal zu Theil geworden, ſo ſei das Recht jedes nachträglichen Einwandes

und Widerſpruchs für jegliche Regierung erloſchen . “

Aus dieſer Darlegung des Inhalts der Verhandlungen ergiebt ſich :

daß die verbündeten Regierungen unwandelbar den Neubau der Deutſchen Ver

faſſung unter Mitwirkung der Nationalvertretung verfolgen. Ihre Berechtigung hierzu,

wie ihre gegen die Deutſche Nation übernommene Verpflichtung, ergiebt ſich aus den

Beſchlüſſen , welche ſämmtliche Deutſche Regierungen im Laufe des Jahres 1848 durch

ihr gemeinſames Organ , die Bundesverſammlung, bis zu dereu in der Sißung vom

12ten Juli 1848 feierlich erklärten Auflöſung einſtimmig gefaßt haben.

Nachdem bereits in dem in der Sigung vom 1ſten März 1848 beſchloſſenen Auf

ruf an die Deutſche Nation die feierliche Verſicherung gegeben worden war :

„ Deutſchland wird und muß auf die Stufe gehoben werden, die ihm un

ter den Nationen Europa's gebührt, aber nur der Weg der Eintracht, des ge

replichen Fortſchritts und der einheitlichen Entwickelung führt

dahin . “ (Bundestags- Protokolle von 1848. S. 108.)

nachdem in der Sißung vom Sten März die Grundverfaſſung des Bundes als mangel

baft und ungenügend anerkannt ( S. 133. ) , in der Sißung vom Sten März der Antrag

geſtellt worden war , zur vollkommenen Ausbildung des Organs des Deutſchen Bundes

weitere Einrichtungen , insbeſondere eine ſtändiſche Vertretung bei dem Bundestage in Bes

rathung zu nehmen ( S. 136. ) , nachdem in der Sißung vom 10ten März der Beſchluß

gefaßt worden war , ſämmtliche Bundesregierungen einzuladen , Männer des allgemeinen

Vertrauens, und zwar für jede der 17 Stimmen des engern Raths Einen , alsbald mit

dem Auftrage nach Frankfurt abzuordnen , der Bundesverſammlung und deren Ausſchüſſen

zum Behuf der Vorbereitung der Reviſion der Bundesverfaſſung mit gutachtlichem Bei

rath an die Hand zu geben ( S. 140. ) und von Baiern der Antrag auf eine Reviſion

des Bundesvertrags im Sinne einer einheitlichen Verfaſſung und zwar in der

Form :

„ Es möge Deutſchlands Einheit durch wirkſame Maßnahmen geſtärkt, dem

Mittelpunkte des vereinigten Vaterlandes neue Kraft und nationale Bedeutſam

keit , insbeſondere auch durch eine Vertretung der Deutſchen Nation am Bunde

geſichert und zu dem Ende eine ſchleunige Reviſion der Bundes - Verfaſſung in

Gemäßheit der geredyten Erwartungen Deutſchlands vorgenommen werden .“

(S. 146.)

erneuert worden war , nachdem ferner in der Sißung vom 30ſten März über die Be

rathungen mit den, nach dem Beſchluß vom 10ten März einberufenen Vertrauensmännern

durch den Königlid Sächſiſchen Bundestagsgeſandten vorläufiger Vortrag erſtattet worden

war, erfolgte in derſelben Sißung der einſtimmige Beſchluß:

Zu beſchleunigter Entwerfung der Grundlagen einer neuen Bundes

Verfaſſung hat die Bundesverſammlung mit einleitenden Arbeiten zu dieſem

,

.
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.

Zwecke, unter Zuziehung von Männern des öffentlichen Vertrauens , bereits be:

gonnen . Zu weiterer Förderung dieſer wichtigen Angelegenheit beſchließt die

felbe, die Bundesregierungen aufzufordernt, in ilren ſämmtlichen, dem Deutſchen

Staatenſyſteme angehörigen Provinzen auf verfaſſungsmäßig beſtehendem oder

Fofort einzuführendem Wege Wahlen von National - Vertretern anzuordnen,

welche am Siße der Vundesverſammlung an einem ſchleunigſt feſtzuſtellenden,

möglichſt kurzen Termin zuſaminen zu treten haben , um zwiſchen den Re

gierungen und dem Volke das Deutſche Verfaſſungswerk zu Stande

zu bringen.“ (S. 209.)

Mit dieſem Beſchluß hat die Deutſche Nation auch formell dae. unveräußerliche

Recht erworben, bei dem Abſchluß des Deutſchen Verfaſſungswerks durch die von ihr zu

wählenden Vertreter mitzuwirken. Der von den der Bundes - Verſammlung bei .

gegebenen Männern , des öffentlichen Vertrauens ausgearbeitete Entwurf des Deutſchen

Reichsgrundgeſebes , deſſen Vollendung in der Sißung vom 23ſten April bereits angezeigt

war, iſt am 26ſten übergeben und in der Sißung der Bundes - Verſammlung vom 27ſten

vorgeleſen worden , über denſelben ſind in der Sißung vom 17ten Mai vorläufige Er

klärungen von Seiten Sachſens und Hannovers erfolgt, er hat indeſſen den Berathungen

ber mit dem 18ten Mai zuſammengetretenen National - Verſammlung nicht zur Grundlage

gedient und die Kommiſſion der Vertrauensmänner wurde durch Beſchluß vom 5ten Juni

aufgelöſt. In der Sigung der National - Verſammlung vom 28ſten Juni erfolgte der

Beſchluß der National - Verſammlung wegen Bildung einer proviſoriſchen Centralgewalt

auf Grund des darüber angenommenen Gefeßes und in der Sitzung vom 29ſten die Wahl

des Reichsverweſers , welche am nämlichen Tage die zuſtimmende Erklärung der Deutſchen

Bundes -Verſammlung erhielt. Die feierliche Uebertragung der verfaſſungsmäßigen Befug

niſſe und Verpflichtungen , welche der Bundes - Verſammlung bis dahin zugeſtanden hatten,

an die proviſoriſche Centralgewalt, geſchah in der Sißung vom 12ten Juli und wurde

damals zugleich die Auflöſung der Bundes -Verſammlung ausgeſprochen. Die thatſächlide

Anerkennung des Deutſden Bundesſtaates liegt in der nachfolgenden Anrede, welche von

dem Kaiſerlich Königlich Deſterreichiſchen Präſidialgeſandten an den erwählten Reichsver

weſer gerichtet wurde :

Die National - Verſammlung und in ihr die Vertreter des Deutſchen

Volkes bat Ew. Kaiſerliche Hobeit, dem von ihr erwählten Reichsverweſer, eben

erſt in feierlicher Stunde ihre Huldigung dargebracht. Mit lautem Jubel hat

ſie ausgeſprochen, daß fie Deutſchlands Recht und Deutſchlands Freiheit , die

Unabhängigkeit , die Ehre und die Macht des Deutſchen Volls Ew. Kaiſerlichen

Hobeit vertraue. Die Bundes - Verſammlung war es, die Sie, Erlauchter Prinz,

an dem denkwürdigen Tage ihrer Wahl auch im Namen der Deutſchen Re

gierungen als Neichsverweſer freudig begrüßte. Sie ſah ihre Wünſche erfüllt,

indem Ew. Kaiſerliche Hoheit dieſes bobe Amt anzunehmen erklärt haben , und

mit großer Befriedigung hat ſie es vernommen , daß Sie , hoher Fürſt , auf den

Ausdruck des Vertrauens , womit ſämmtliche Deutſdie Regierungen Ihnen ent

gegen kamen, den entſchiedenſten Werth legten .

Ew. Kaiſerliche Hobeit treten an die Spiße der proviſoriſchen Central

gewalt , jener Gewalt , geſchaffen nach dem Wunſche des Deutſchen

Voltes , um für die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt des

Deutſchen Bundesſtaats zu ſorgen, ſeine bewaffnete Macht zu leis
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ten , und ſeine völkerrechtliche Vertretung auszuüben. Nach der

Verfaſſung Deutſchlands war die Bundes- Verſammlung berufen und verpflichtet,

die Sicherheit und Unabhängigkeit unſeres Vaterlandes zu wahren , den Bund

in ſeiner Geſammtheit vorzuſtellen , und das beſtändige Organ ſeines Willens

und ſeines Handelns zu ſein . Sie war berechtigt für die Aufrechthaltung fried

licher und freundſchaftlicher Verhältniſſe mit den auswärtigen Staaten Sorge zu

tragen , Geſandte von fremden Mächten anzunehmen und im Namen des Bun

des ſolche an dieſelben abzuordnen , Verhandlungen für den Bund zu führen

und Verträge für denſelben abzuſchließen . Der Bundes - Verſammlung war es

übertragen , die auf das Militairweſen des Bundes Bezug habenden militairiſchen

Einrichtungen und die zur Sicherſtellung ſeines Gebiets erforderlichen Verthei

digungsanſtalten zu beſchließen und zu überwachen , über Krieg und Frieden zu

entſcheiden. Die Bundes - Verſammlung überträgt , Namens der Deutſchen Re

gierungen , die Ausübung dieſer ihrer verfaſſungsmäßigen Befugniſſe und Ver

pflichtungen an die proviſoriſche Centralgewalt, fie legt ſie insbeſondere mit dem

Vertrauen in die Hände Ew. Kaiſerlichen Hobeit, als des Deutſchen Reichs

verweſers , daß für die Einheit, die Macht und die Freiheit Deutſchlands

Großes und Erfolgreiches erzielt werde , Ordnung und Geſeßlichkeit bei allen

Deutſchen Stämmen wiederkehren und das Deutſche Volf der Segnungen des

Friedens und der Eintracht dauernd ſich erfreuen werde.

Die Deutſchen Regierungen , die nur das wohlverſtandene Intereſſe des

Volfs kennen und beachten , ſie bieten freudig die Mitwirkung zu allen Ver

fügungen der Centralgewalt, die Deutſchlands Macht nad Außen und im Innern

begründen und befeſtigen ſollen.

Mit dieſer Erklärung ſieht die Bundesverſammlung ihre bisherige Thätig

keit als beendet an, und die Geſandten erneuern den Ausdruck ihrer perſönlichen

Huldigung für Ew. Kaiſerl. Hobeit den Deutſchen Reichsverweſer."

Das Recht der Deutſchen Nation , in einen ſtaatsrechtlichen Verband und unter

einer Geſammtverfaſſung, deren vollendeter Ausdruck von den Berathungen der zur Ver

einbarung berufenen Nationalvertretung erwartet wurde , vereint zu bleiben, kann ihr durch

Berufung auf Verträge und Urkunden, welche der Vergangenheit angehören, eben ſo wenig

wieder entzogen werden , als es ihr dadurch verſchmälert oder verkümmert werden darf.

Die Ereigniſſe, welde die Auflöſung der Deutſchen Nationalverſammlung berbeigeführt,

mit dieſer die rechtliche Grundlage der proviſoriſchen Centralgewalt, als vorläufige Trägerin

der ſtaatsrechtlichen Einheit, aufgehoben und bis dahin den Abſchluß des Verfaſſungswerks

gehindert haben, gehören der Geſchichte an , ſie wird dereinſt, wenn die Kämpfe der Par

theien ruben und die Leidenſchaften verſtummt ſind, nach allen Richtungen hin , ein gerech

teres und milderes Urtheil darüber fällen , als die Gegenwart ſolches zu thun vermag.

Genug daß die verbündeten Regierungen fortbauernd die Verpflichtungen anerkennen , die

Verhandlungen da , wo ſie abgebrochen worden ſind, wieder aufzunehmen und das Ver

faſſungswert, bis eine vollſtändige Einigung darüber erreicht iſt, ſo weit ſolches von ihnen

abhängt, auf dem Wege, welcher allein den vollendeten Thatſachen entſpricht, zum Abſchluſſe

zu bringen. Sie dürfen in dem Bewußtſein dieſer Pflichterfüllung mit Vertrauen erwarten,

daß ihre Vorſchläge nur als der Ausdruck der Ueberzeugung aufgenommen werden , dem

jenigen Genüge zu leiſten, was das wahre Intereſſe der Nation erfordert.
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Die Bundesverſanımlung hat ſidy, nach der von dem Präſidialgeſandten im Namen

ſämmtlicher Regierungen abgegebenen Erklärung, ohne Vorbehalt aufgelöſt, und ſind damit

alle Beſtimmungen der Bundesakte, welche ſich auf die Vertretung der Geſammt- Intereſſen

Deutſchlands durch dieſes Organ beziehen , außer Anwendung getreten. Ergiebt ſich nun

hieraus die rechtliche Nothwendigkeit von ſelbſt, ein neues Organ , und zwar im Sinne

des bei der Auflöſung ausdrüdlich bereits anerkannten Bundesſtaates, unter Mitwirkung

und Zuſtimmung der Nationalvertretung, zu ſchaffen, ſo kann die Verwirklichung der Ver

faſſung unmöglid durd die Zuſtimmung aller Bundesglieder im Voraus als bedingt be

trachtet werden. Es würde dieſes nichts anderes heißen, als der rechtlichen Nothwendigkeit

eine faktiſde Unmöglichkeit der Ausführung entgegenſeßen , der einfachen Verneinung die

Wirkung, eine Neugeſtaltung der Deutſchen Verfaſſung ins Endloſe zu verhindern , beilegen,

und damit dem Geſammtleben der Nation jede poſitive Berechtigung abſprechen zu wollen.

Es kann alſo , ſo ſehr auch die noch nicht erfolgte Einigung ſämmtlicher Deutſchen Re

gierungen über die Verfaſſung zu beklagen iſt, aus einer ſolchen Verneinung mehr nicht

gefolgert werden, als daß diejenigen Bundesglieder, welche vorerſt der vorgeſchlagenen Ges

ſammtverfaſſung nicht beitreten wollen , in dem Verbande derjenigen Rechte und Pflichten

verbleiben , welche ſich aus dem Weſen des Bundes von 1815 folgerichtig ableiten laſſen ,

während ſich daraus für die verbündeten Regierungen die volle Berechtigung von ſelbſt

ergiebt, die Verfaſſung, ſo weit dieſe von ihnen abhängt , zum Abſdluß zu bringen , eine

Berechtigung, welche bei den Verhandlungen über den Abſchluß des Bündniſſes vom

26ſten Mai 1849 nie in Zweifel gezogen worden iſt, und aus dem dabei feſtgehaltenen

Prinzip der freien Vereinbarung ſich ſo folgerichtig ergiebt , daß ſie in der That eines

weiteren Beweiſes nicht bebarf.

Geht man auf die Verhandlungen zurück , ſo iſt über den geſammten Inhalt des

Verfaſſungs - Entwurfs, nach der von Preußen in der Konferenz vom 21ſten Mai 1849

abgegebenen Erklärung , mit alleiniger Ausnahme der Oberhauptsfrage, nicht einmal eine

Meinungsverſchiedenheit beſtehen geblieben. Der hieraus abgeleitete Einwand iſt aber nadı

der in das Protokoll vom 20ſten Mai 1849 niedergelegten Erklärung von Sachſen und

þannover mit vollem Bewußtſein bei dem Vertragsabſchluß aufgegeben und nur vorbe

balten worden, unbeſchadet der Propoſition des vertragsmäßig angenommenen Verfaſſungs

Entwurfs ibre abweichenden Anſichten namentlich in Bezug auf die Geſtaltung der Ober

bauptsfrage, auf den zur Beſchlußnahme über die Verfaſſung zuſammentretenden Reichs

tage geltend zu machen. Auf mehr als dieſes können auch, im Zuſammenhang mit den

dem Vertragsabſchluſſe vorangegangenen Verhandlungen , die Erklärungen nicht bezogen

werden , welche von dem Königlid Sächſiſchen und Königlich Hannoverſchen Bevollmäch

tigten in Gemäßheit des in dem Schlußprotokolle gemachten Vorbehalts abgegeben und

demſelben nachträglich beigefügt worden ſind. Die Königlid Sächſiſche Erklärung enthält

bierüber wörtlich :

„, Nachdem ſie ( dieſe Regierung) daber an der Abſicht feſthaltend , daß die von der

Nationalverſammlung beſchloſſene Verfaſſung, ihres zum Theil gemeinſchädlichen In

balts wegen, zu verwerfen ſei , vor den Gefahren des in Folge dieſes Entſchluſſes in

ihrem Lande ausgebrochenen Aufruhrs nicht zurückgewichen iſt, erklärt ſie ſich auch

bercit , eine der allgemeinen Wohlfahrt förberliche Verfaſſung anzunehmen , welche die

Erekutivgewalt des Reichs der Krone Preußen verleiht, wobei ſie die Seiner Majeſtät

dem Kaiſer von Oeſterreich bundesvertragsmäßigen Anſprüche durch den im S. 1. der

Verfaſſung gemachten Vorbehalt als ausdrücklich gewahrt betrachtet.

IV . 33
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Die Königlich Sächſiſche Regierung will und darf jedoch keinen Zweifel darüber

beſtehen laſſen , wie ſie dieſen Entſchluß allein zu dem Zweck und in der Erwartung

gefaßt hat , daß dieſe Verfaſſung Gemeingut der ganzen Deutſden Nation und nicht

eines Theils derſelben werde. Sie verkennt nicht, daß ein Eintritt der Oeſterreich

ſchen Lande in der nächſten Zeit nicht gehofft werden darf. Allein die Aufnahme

des geſammten übrigen Deutſdlands in den Reichsverband , welde , unbeſchadet der

der Deſterreichiſchen Regierung durch die Bundesverfaſſung geſicherten Rechte, erzielt

werden ſoll, hält dieſelbe als Bedingung dahin feſt, daß ſie ſelbſt zu einem bleibenden

Verharren in demſelben auf Grund der vereinbarten Verfaſſung verpflichtet ſei .

Sollte es daher nicht gelingen , den Süden Deutſchlands in den Reichsverband, wie

er durch die fragliche Verfaſſung beſtimmt worden, aufzunehmen , was weſentlich davon

abhängen wird , ob Bayern ſich demſelben anſchließt, ſollte vielmehr nicht mehr zu

erreichen ſein, als die Herſtellung eines Norddeutſchen oder Nord- und Mitteldeutſchen

Bundes , ſo müßte die Königlid Sächſiſche Regierung für dieſe Eventualität die Er

neuerung der Verhandlung und Umgeſtaltung der vereinbarten Verfaſſung ausdrücklich

vorbehalten. Eine ſolche Nothwendigkeit wäre ohnedies durch die Beſtimmungen der

Verfaſſung ſelbſt geboten , welche nach allen Nidtungen bin dem Namen und der

Sache nach den Anforderungen einer Verfaſſung für das Deutſche Volk , nicht aber

denen eines Vereins einzelner Deutſcher Staaten entſpricht. Die Königlich Sädyſiſche Re

gierung hat der von der Königlich Preußiſden Regierung aufgeſtellten Anſicht gern

beigepflichtet, daß die Regierungen , welche ſich zu einem engern Bündniſ Bebuſs der

Bekämpfung der Partei des Umſturzes vereinigt haben, der Nation ihren Willen auf

unzweideutige Weiſe zu erkennen geben , das aus den Berathungen der National

verſammlung hervorgegangene Verfaſſungswerf mit denjenigen Abänderungen , welche

durch die Nückſichten auf das Wohl der Geſammtheit ſowohl, als der Einzelſtaaten

geboten waren , anzunehmen, und zur Ausführung zu bringen. Dieſe Verpflichtung

übernimmt die Königlich Sädfiſche Regierung im gerechten Vertrauen darauf , daß

das Sächſiſde Volk ihr Dank wiſſen werde , ihre Selbſtſtändigkeit den Bedürfniſſen

der Deutſchen Einheit einer ſie gewährleiſtenden Verfaſſung geopfert zu haben. Die

Erreichung dieſes Ziels allein wird das unter ſo ſchwierigen Zeitverhältniſſen von ihr

beobachtete Verfahren gerecytfertigt erſcheinen laſſen . Die Königlich Sächſiſche Regie

rung darf daber nad vorſtehender freimüthiger Darlegung der Gründe nicht beſorgen ,

ihre Abſichten verkannt zu ſehen , wenn ſie ſich für den Fall, daß bis zu dem Zeit

punkte der Einberufung des erſten Reichstages jene ihre Entſchließung bedingende

Vorausſeßung ſich nicht verwirklicht haben ſollte, das Recht anderweiter Verhandlungen

vorbehält. “

In der Erklärung der Königlich Hannoverſchen Bevollmächtigten wird, nach Wieder

holung der in den Verhandlungen bereits geltend gemachten, auf den Vertragsabſchluß

aber ohne Einfluß gebliebenen abweichenden Anſichten bemerkt :

„Die Unterzeichneten haben daber nur einerſeits die unabweisliche Nothwendigkeit einer

Einigung der Regierungen , andererſeits in den Erklärungen Deſterreichs , auf eine

Verfaſſung nicht eingehen zu können, welche die für Deutſchland unentbehrliche gemein

ſchaftliche Volksvertretung und Legislation enthielte, eine Rechtfertigung für ihre Nach

giebigkeit gegen einen Verfaſſungs - Entwurf finden können , welche ihrer Anſicht nady,

den Bedürfniſſen Deutſchlands keineswegs genügt. Wie ſie aber in dem an die

Spiße des Ganzen geſtellten Vorbehalt für Oeſterreich das Mittel erblicken, der noth
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wendigen Gemeinſchaft Oeſterreichs mit Deutſchland ihre Geltung zu verſchaffen,

ſobald die dortigen Zuſtände einer beſtimmteren Anſicht der Dinge Raum gegeben

haben werden , und wie ſie die Verpflichtung Deutſchlands, den Rechten Deſterreichs

aus der Verfaſſung des Deutſchen Bundes Folge zu geben , ausdrüdlich anerkennen ,

ſo müſſen ſie dem fünftigen Reichstag auch über dieſe oberſte Frage die weiteren

Verhandlungen vorbehalten . Zugleich aber vereinigen ſie ſich mit dem Bevollmäch

tigten der Königlich Sädſiſden Regierung für den beklagenswerthen Fall, wenn der

gegenwärtige Verſuch einer Einigung zu Nichts als zur Herſtellung eines Nord- und

Mitteldeutſchen Bundes führen möchte, in der Erklärung , daß für dieſe Eventualität

die Erneuerung der Verhandlungen und die Umgeſtaltung des vereinbarten Ver

faſſungs - Entwurfs ausdrücklich vorbehalten bleibe ."

Man kann unbeſchadet des unbeſtreitbaren Rechtsſaßes , daß dem , nur unter dem

Vorbehalt einer zunächſt die Oberhauptsfrage betreffenden Erklärung, rechtsgültig abge

ſchloſſenen Vertrage, nachträglich aufſchiebende oder auflöſende Bedingungen nicht beigefügt

werden konnten , alle in dieſer Erklärung ausgeſprochenen Vorbehalte zugeben, ohne daß

dadurch die zur Vollziehung dieſes Vertrags übernommenen Verpflichtungen irgend be

ſchränkt oder alterirt werden . Denn erſtens ſteht es als unläugbare Thatſache feſt, daß

der Verfaſſungs - Entwurf eine Einigung Deutſchlands unter einer Geſammtverfaſſung als

das endliche Ziel zum Gegenſtande hat und daß darauf ſeine Beſtimmungen in ihrem

ganzen Zuſammenhange berechnet ſind, und zweitens folgt hieraus von ſelbſt, daß der

rechtsgültige Abſchluß der Verfaſſung, wie ſolcher von den verbündeten Regierungen beab

ſichtigt wird, zwiſdhen den verbündeten Regierungen niemals eine Aufgebung dieſes Zieles,

ſondern nur als eine Annäherung zu demſelben betrachtet werden kann . Den Abſchluß in

der bezeichneten Weiſe herbeizuführen, haben ſich eben die verbündeten Regierungen in den

oben angeführten Verhandlungen und Erklärungen, unter ſich und der Nation gegenüber

ſo klar verpflichtet, daß es nur einer Hinweiſung auf den Wortlaut derſelben bedarf, um

alle abweichenden Auslegungen zu widerlegen und den Beweis zu führen , daß die Er

füllung dieſer Verpflichtung nicht länger hinausgeſdhoben werden kann , nachdem die Erklä

rungen ſämmtlicher Bundesglieder eingegangen ſind und einzelne derſelben ihre Abſicht, dem

vorgeſchlagenen Verfaſſungs - Entwurf vorerſt nicht beitreten zu wollen , beſtimmt ausges

ſprochen haben. Demungeachtet konnte es der Königlid, Hannoverſchen Regierung ganz

unbenommen bleiben, ihre abweichenden Anſichten über die Geſtaltung der Oberhauptsfrage

dem Neidistage, deſſen vorgängige Berufung alſo auch hier als nothwendig anerkannt wird,

zur Beſchlußnahme vorzulegen , und beiden Regierungen diejenigen Modifikationen des

Verfaſſungs - Entwurfs vorzuſchlagen , welche ſie durch den, noch nicht erfolgten Beitritt

ſämmtlicher Deutſchen Regierungen bedingt erachteten. Wenn beide Regierungen hiervon

bis jeßt keinen Gebrauch gemacht, vielmehr gegen die Annahme der von Preußen vorge

ſchlagenen Modifikationen Widerſpruch erhoben haben, ſo folgt hieraus nur für ſämmtliche

verbündete Regierungen die Verpflichtung, den Verfaſſungs- Entwurf unter Feſthaltung jenes

Zieles unverändert dem verſammelten Reichstage vorzulegen , keine aber kann ſich deshalb

der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung entſchlagen, die Verfaſſung auf dem bezeich

neten Wege zum Abſchluß zu bringen. Die Regierungen dürfen hierbei die Hoffnung nicht

aufgeben , daß , ungeachtet der jeßt noch vorliegenden Meinungsverſchiedenheiten , die Ver

faſſung in der Geſtalt, welde der geſchichtlidien Entwickelung und dem nationalen Bedürf

niſſe wahrhaft entſpricht, im Wege freier Verſtändigung und Vereinbarung in nicht ferner

Zeit Gemeingut der Deutſden Nation werden wird. Handelt es ſich daber vorerſt audy
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nur darum , den Uebergang zu finden , ſo darf doch das ſchon als Ueberzeugung ausge

ſprochen werden , daß das Aufgeben einzelner Hoheits- und Regierungsrechte, welche das

richtig erkannte nationale Geſammtintereſſe erfordert, um ſo weniger als ein Opfer aufge

faßt werden kann, als dieſes Aufgeben, wie man ſidy aud immerhin über die Oberhaupts

frage geeinigt haben möchte, ſich gleich bleiben müßte, wenn eine richtige Vertretung der

Geſammtintereſſen der Nation durch die Verfaſſung geſichert werden ſollte, und daß Ver

pflichtungen , welche unter den Stürmen einer drangvollen Zeit übernommen worden ſind,

bei wiederhergeſtellter Ruhe eine um ſo gewiſſenhaftere Erfüllung erfordern , wenn das

Vertrauen wieder befeſtigt werden ſoll, durch welches der Beſtand der Staaten geſichert

und eine Einigung der Regierungen mit der Volksvertretung über die wahren Geſammt

intereſſen der Nation, zu deren Förderung beiden die gleiche Pflicht obliegt, erreicht werden

ſoll. Diejenigen Modifikationen aber, welche, ſo lange das große Ziel einer Geſammtver

faſſung für Deutſdland noch nicht erreicht iſt, die Verfaſſung in ihrer Anwendung erleiden

muß, ergeben ſid theils aus dem beſtehenden Recht, theils aus dem territorialen Umfang,

auf weldien die bundesſtaatliche Einigung vorerſt beſchränkt bleibt. Es mag hier bei die

ſer Andeutung bewenden , da das Einzelne einer beſondern Prüfung und Begutachtung

unterworfen werden wird. Wenn wie oben aus den Verhandlungen des Bundestages

nadhgewieſen wurde , die bisherige Verfaſſung des Deutſchen Bundes nicht blos faktiſch

außer Anwendung geſeßt, ſondern rechtlich mit Zuſtimmung aller Deutſden Regierungen

aufgehoben worden iſt, ſo ergiebt doch eine richtige Auffaſſung der wahren und bleibenden

Grundlagen des öffentlichen Rechtes von ſelbſt, daß damit das nationale Band nicht ge-

löſt iſt, daß alſo alle aus dem Weſen des Bundes von 1815 berfließenden Rechte und

Verpflichtungen als fortbeſtehend und fortwirkend betrachtet werden müſſen. Auf dieſen

Grundſak laſſen ſich die zu §. 1. 6. 10. und 72. vorgeſchlagenen Modifikationen

führen, ihre Aufnahme in den Verfaſſungs -Entwurf erſcheint ſchon aus dem Grunde nidit

weſentlich erforderlich, weil ſie aus dem beſtehenden Rechte bergeleitet werden , alſo nach

dieſem neben der Verfaſſung fortwirken bis eine vollſtändige Einigung über die Deutſche

Verfaſſung überhaupt ſtattgefunden hat. Alle übrigen zu den SS. 17. 53. 67. 85. 130.

132. und 194. des Verfaſſungs - Entwurfs und §. 1. und 2. des Wahlgeſe - Entwurfs

vorgeſchlagenen Modifikationen berühren Uebergangsbeſtimmungen , welche für die Anwen

dung der Verfaſſung aus dem oben angegebenen zweiten Geſichtspunkte ſich ergeben , über

welche baber mit der Annahme der Verfaſſung allerdings eine Einigung erfolgen muß,

welche aber der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung zu unveränderter Vorlage des

Verfaſſungs - Entwurfs kein Hinderniß in den Weg legen können . Mehr als die vollſte

Anerkennung der Rechte und Pflichten , welche aus dem Weſen des Deutſchen Bundes fich

ergeben, kann aber auch von denjenigen Bundesgliedern rechtlich nicht in Anſpruch ge

nommen werden , welche zu dem Abſchluß einer bundesſtaatlichen Verfaſſung, welche audy

von ihnen durch die Bundesbeſchlüſſe vom 30ſten März und 12ten Juli 18 18 als eine

rechtliche Nothwendigkeit anerkannt und der Nation garantirt worden iſt, auf Grund des

vorgeſdlagenen Verfaſſungs - Entwurfs mit zu wirken , ſich vorerſt nicht bereit erklärt

haben.

Wenn man nun auch, ganz abgeſehen von dem in dem Vertrage liegenden Hins

derniß, auf die von Preußen vorgeſchlagenen Modifikationen , nach dem von Sadſen und

Hannover erhobenen Widerſprud), einzugehen, unter den oben entwickelten Geſichtspunkten

mit deren Nichtaufnahme in den Verfaſſungs - Entwurf ſich einverſtanden erklären könnte,

ſo bedarf es nur einer einfachen Hinweiſung auf dieſelben, um die unrichtige Auffaſſung
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dieſer Modifikationen und die in den Erklärungen beider Regierungen daraus abgeleiteten

irrigen Schlußfolgerungen zu widerlegen und damit jeden Einwand gegen die Erfüllung

der durch den Vertrag übernommenen Verpflichtungen zu beſeitigen.

Die Feſtſeßung des Verhältniſſes Deſterreichs zu dem Deutſchen Reiche iſt in dem

zwiſchen Preußen, Sachſen und Hannover vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfe gegenſeitiger

Verſtändigung vorbehalten worden.

So wenig alſo auch hieraus von dieſen Regierungen ein rechtlicher Grund zur

Nichterfüllung der durch den Vertrag übernommenen Verpflichtungen entnommen werden

kann , ſo wenig darf die Hoffnung aufgegeben werden , daß auch dieſe Frage ihre Löſung

finden wird , wenn unter Anerkennung der aus dem Bunde von 1815 fließenden Rechte

und Pflichten nur diejenigen Verhältniſſe ins Auge gefaßt werden, weldhe nach der geſchicht

lichen Entwickelung und Zuſammenſepung beider Staatskörper deren naturgemäße Fort

bildung bedingen , und wenn daraus die Ueberzeugung gewonnen wird , daß es ſich nicht

um eine Löſung, ſondern um eine Befeſtigung des hiernady geſchichtlich und rechtlid allein

möglichen Bundes handeln kann.

Indem daher die Kommiſſion das Ergebniß der bisherigen Erörterungen nodimals

kurz dabin zuſammenfaßt:

1. daß der Verfaſſungs - Entwurf den Neubau der Deutſchen Verfaſſung unter Mit

wirkung und Zuſtimmung der Nationalvertretung auf Grundlage des in der

Sißung vom 30ſten März 1848 gefaßten Bundesbeſchluſſes als das endliche Ziel

allerdings zum Gegenſtande hat, daß

2. deſſen unveränderte Vorlage , obgleids noch nicht alle Glieder des Deutſchen Bun

des von 1815 ſich für die Annahme erklärt haben , als eine vertragsmäßig über

nommene Pflicht ſämmtlicher verbündeter Regierungen feſtſteht, ſo lange nicht alle

über vorgeſchlagene Modifikationen ſich geeinigt haben , daß aber

3. eine ſolche Einigung über die von Preußen vorgeſchlagenen Modifikationen bei dem

vorliegenden Widerſpruch von Seiten Sachſens und Hannovers vorerſt nicht erfol

gen kann, ſtellt dieſelbe den Antrag :

auf die proponirten Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs nicht einzu

geben , vielmehr denſelben der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung

gemäß, dem Reichstag unverändert vorzulegen.

v . Lepel. Vollpracht. Dr. Liebe.
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3 weiter Theil.

Vorgetragen von dem Referenten , dem Herzoglich Braunſchweigſchen Bevoll

mächtigten, legationsrath Dr. Liebe , in der 78ſten Sizung des Verwaltungsraths

vom Sten Februar 1850.

In .dem Artikel IV . des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai v. I. iſt beſtimmt:

Um den ernſten Willen zu bethätigen, die Verhältniſſe Deutſchlands in Zukunft

nad den Bedürfniſſen der Zeit und den Grundſäßen der Gerechtigkeit zu ordnen,

verpflichten ſich die Verbündeten , bem Deutſchen Volte eine Verfaſſung nach Maß

gabe des unter ihnen vereinbarten und dieſem Vertrage anzuſchließenden Entwurfs

zu gewähren. Sie werden dieſen Entwurf einer nach Maßgabe der in dem

ſelben enthaltenen Beſtimmungen über den Reichstag und des neben dem Ent

wurfe vereinbarten Wahlgeſeges lediglich zu dieſem Zwecke zu berufenden Reichs

verſammlung vorlegen.

In Uebereinſtimmung hiermit erklärt die Cirkular -Depeſche vom 28ſten Mai v. J.:

Indem die Regierungen von Preußen 2c . ſich durch den Drang der Zeitumſtände

genöthigt geſehen haben , ihrerſeits die Initiative in dem Verfaſſungswerke zu

ergreifen , find ſie jedod von der beſtimmten und ausdrüdlichen Vorausſeßung

ausgegangen, daß der rechtsgültige Abſchluß deſſelben auf der freien Zuſtimmung

der Nationalvertretung berube. Sie werden daber in Gemeinſchaft mit den

jenigen Regierungen , welche ſich dem Verfaſſungs - Entwurfe anſchließen , aus

dieſen Deutſchen Landen einen Reichstag in dem Umfange und nach den Wahl

beſtimmungen berufen, welde der Verfaſſungs -Entwurf vorläufig bezeichnet. Dieſem

lediglich hierzu verſammelten Reichstage wird dann der genannte Entwurf zur

Berathung und Zuſtimmung übergeben werden.

Die Anwendung dieſer Beſtimmungen konnte ſich nach dem Verlaufe der weiteren

Entwickelung des Bündniſſes auf verſchiedene Weiſe geſtalten.

Entweder traten alle diejenigen Deutſchen Staaten , auf welche der Verfaſſungs

Entwurf Rüdſicht nimmt, ſofort und noch vor Annahme der Verfaſſung durch den Reichstag

dem Bündniſſe bei. Alsdann ließen ſich die angeführten Beſtimmungen ſchlechthin zur An

wendung bringen. Vor der Annahme durch den Reichstag konnten ſich die Regierungen

der verbündeten Staaten über die ihnen noch räthlich ſcheinenden Modifikationen des Ver

faſſungs -Entwurfs vereinigen und nach der Annahme konnte der Entwurf in ſeinem ganzen

Umfange und in allen ſeinen Beſtimmungen ſofort zur Ausführung gelangen.
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Oder es traten bis zu dem Zeitpunkte, wo der Reichstag zuſammenberufen warb,

nicht alle diejenigen Staaten bei, deren Beitritt erwartet war. Dann war der Verfaſſungs

Entwurf in ſeinem vollem Umfange und in allen ſeinen Beſtimmungen nicht ſofort anwend

bar , und es ward nöthig , ſich über das Eintreten gewiſſer tranſitoriſcher, die einſtweilige

Anwendung regelnder Beſtimmungen zu einigen.

Von dieſen beiden vorausgeſehenen Fällen iſt jeßt der zweite eingetreten.

Von zweien der verbündeten Regierungen , denen von Sachſen und Hannover , ift

eine andere Anſicht befolgt, nach welcher eine Berufung des Reichstags überhaupt nicht

eber ſtattfinden könnte, als bis alle Staaten, deren Beitritt bei Aufſtellung des Verfaſſungs

Entwurfs in Ausſicht genommen wurde , beigetreten ſeien. Der zweite der beiden ange

führten Fälle würde danach gar nicht eintreten können , vielmehr würde entweder im Falle

ſich der Nichtbeitritt einzelner Staaten entſchiede, von dem ganzen Verfaſſungsplane abzu

ſteben , oder in der Erwägung , daß der Beitritt der nod fehlenden Staaten immer noch

erfolgen kann , mit der Berufung des Reichstags bis in das Unbeſtimmte zu zögern ſein.

Der Verwaltungsrath hat dieſer Anſicht nicht beipflichten und nicht dafür halten

können , daß die Kontrahenten des Bündniſſes vom 26ſten Mai den Beitritt aller Deut

ſden Staaten mit Ausnahme Deſterreichs als eine Thatſache, welche bereits vor der Beru

fung des Reichstags feſtſtehen müſſe, oder die Berufung des Reichstags vor erfolgtem

Beitritt aller jener Staaten als unzuläſſig betrachtet haben. Da die zu erreichende Eini

gung auf freier Zuſtimmung beruhen ſollte, da man davon ausging, zunächſt einen Anfang

zu bilden , von welchem aus das Deutſche Einigungswerk nach und nach zu vollenden ſein

werde , ſo konnte man eine unmittelbare Vollendung dieſes Werks unmöglich in Ausſicht

nehmen . Man konnte einerſeits die Berufung des Reichstags nicht bis auf den erfolgten

Beitritt aller Deutſchen Staaten verſchieben und ſich nicht zu einem Abwarten ohne Ziel

und Maß anbeiſchig machen , ohne das ganze Unternehmen von vorn herein zu lähmen.

Man konnte andererſeits aber auch die Feſtſtellung der Verfaſſung nicht als einen Punkt

des Abſdluſſes betrachten, nach welchem kein Zutritt bis dahin noch fehlender Staaten ſtatts

finden ſolle. Man mußte vielmehr einen ſolchen Zutritt jederzeit, ſei es vor oder nach

Feſtſtellung der Verfaſſung, als zuläſſig und erwünſcht betradyten und die Beſtimmung der

Zeit der Berufung des Reichstags und der Feſtſtellung der Verfaſſung als eine nad den

Umſtänden zu entſcheidende Frage der Zwedmäßigkeit anſehen.

Als daher eine den Entſchlußfaſſungen der Deutſchen Regierungen genugſamen Raum

laſſende Zeit nach dem Abſchluſſe des Bündniſſes verlaufen war, und dieſelben ſich ſämmt

lich über ihren Beitritt oder Nichtbeitritt erklärt hatten , hat ſich der Verwaltungsrath ver

anlaßt geſehen , die Berufung des Reichstags zu beſchließen , obgleich nicht alle diejenigen

Staaten , auf welche der Verfaſſungs - Entwurf Rückſicht nimmt, dem Bündniſſe beigetreten

waren. Wenn auch zu wünſchen geweſen wäre, mit einem aus ſämmtlichen Deutſchen Län

dern , mit Ausnahme Oeſterreichs berufenen Reichstage den Verfaſſungs - Entwurf verein

baren und in's Leben führen zu können , ſo hat ſich doch ein ſolcher Fortgang der Sache

nicht erzielen laſſen , und es liegt der zweite der oben geſonderten beiden Fälle vor ; der

Fall nämlich, daß der Entwurf nicht ſofort in allen ſeinen Beſtimmungen anwendbar iſt

und zu ſeiner Anwendung nodi Modifikationen oder tranſitoriſche Beſtimmungen vorausſeßt.

Gleichwohl glaubt die Kommiſſion eine Modifikation des Entwurfs ſelbſt, ſo daß ſtatt

des einmal vereinbarten ein anderer Entwurf dem Reichstage vorgelegt würde, nicht vor

ſchlagen zu können : ſie hält es vielmehr für das Angemeſſenſte, den Entwurf völlig unver
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ändert, daneben aber auch den Entwurf einer Additional -Akte vorzulegen , welche die durch

die Umſtände gebotenen Modifikationen feſtſeßt.

Mit der Vorlage des unveränderten Entwurfs bält man nur an dem korrekten und

regelmäßigen Wege feſt. Dieſer Entwurf iſt einmal vereinbart : durch den Artikel IV. des

Bündnißſtatuts und die oben angezogene Stelle der Zirkular- Depeſche vom 28ſten Mai iſt

es feſtgeſtellt, daß gerade dieſer Entwurf dem zu berufenden Reichstage vorgelegt

werden ſoll.

Eine Umarbeitung oder Abänderung des Entwurfs würde daher mit dem, was ver

tragsmäßig ausgemacht und öffentlich verſprochen iſt, nicht vereinbar ſein. Es würde damit

aud der Charakter des ganzen Planes in einer Weiſe verändert werden , wie ſie den Ab

ſichten der verbündeten Regierungen ſo wenig als den Wünſchen des Volkes entſprechen

möchte. Aenderte man den Verfaſſungs - Entwurf geradezu nach Maßgabe des gegenwär

tigen Umfange des Bündniſſes oder des Gebiets , in weldoem die Verfaſſung zunächſt zur

Anwendung kommt, ab, ſo wäre damit ſeine Beſtimmung, das geſammte außeröſterreichiſche

Dentſchland zu einem Bundesſtaate zu vereinigen, wo nicht aufgegeben, toch in Frage ge

ſtellt, und der fernere Beitritt Deutſcher Staaten würde, wenngleich nicht ausgeſchloſſen

ſein, doch mit dem urſprünglich verfolgten Plane nicht mehr in dem zu wünſchenden engen

Zuſammenhange ſteben.

Zwar iſt es bisher vom Verwaltungsrathe als feſtſtehend betrachtet und bei den An

ſchlußverhandlungen mehrfach ausgeſprochen worden , daß eine jede der verbündeten Regie

rungen das Recht habe, Modifikationen des Entwurfs in Vorſchlag zu bringen, deren Zu

laſſung freilich eine Zuſtimmung aller übrigen Regierungen vorausſeßen würde. Es iſt

indeß für entſchieden räthlich zu halten , von Aenderungsvorſchlägen dieſer Art ganz abzu

ſeben . Hierfür ſprechen die Gründe, welche bereits bei Gelegenheit der von der Königlidy

Preußiſchen Regierung gemachten Vorſchläge angeführt ſind, und es wird einer abermaligen

þinweiſung darauf faum bedürfen, daß eine Entſcheidung durch Majorität über dergleichen

Vorſchläge nicht möglich iſt, daß der Widerſprud eines jeden einzelnen Staates genügt,

ihre Verwerfung herbeizuführen, und daß die Mehrzahl der verbündeten Regierungen gewiß

nicht geneigt iſt, den durch die Geltung des Entwurfs gewonnenen feſten Boden wieder

unſicher zu machen.

Auch diejenigen Aenderungen , welche durch den gegenwärtigen Umfang des Bünd

niſſes nothwendig geinacht werden , würden nach der Anſicht der Kommiſſion nicht in den

Verfaſſungs - Entwurf ſelbſt einzutragen , ſondern in einem dieſen Entwurf begleitenden

Gefeßentwurfe zuſammenzuſtellen ſein .

Dieſe Aenderungen können im Ganzen zweifacher Natur ſein. Sie können

1. eine unmittelbare und nothwendige Folge des Umſtandes ſein , daß die Verfaſſung

nicht in allen denjenigen Staaten zur Anwendung gelangt, auf welche bei der Ab

faſſung des Entwurfes Rückſicht genommen wurde ;

2. ſie können ſich aber auch auf indirekte Weiſe aus dieſem Umftande ergeben. Bei

vielen Beſtimmungen des Entwurfs läßt ſich die Frage aufwerfen, ob ſie nicht

lediglich für einen Bundesſtaat von dem vorausgeſepten Umfange paſſend ſind, ob

das Verhältniß zwiſchen dem Wirkungskreiſe der Regierung des Bundesſtaats und

den Einzelregierungen nicht gerade in Hinſicht auf die Erreidung eines größeren

Umfanges des erſteren abgemeſſen iſt, und ob daber unter den jeßigen Umſtänden

die unveränderte Beibehaltung oder alsbaldige Ausführung mancher Beſtimmungen

wünſchenswerth rei.
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Abänderungen der erſten Art wird man , eben weil ſie nothwendig ſind, zugeſtehen

müſſen. Man wird es indeß vermeiden können , den Entwurf ſelbſt zu ändern , und wird

die nöthigen Modifikationen und Zuſäße in einem beſonderen Geſeße zuſammenſtellen können .

Dieſes Verfahren erſcheint auch deshalb paſſender, weil alle jene Modifikationen und Zufäße

nur einen tranſitoriſchen Charakter baben und ihre Gültigkeit nur bis zu dem Zeitpunkte

reicht, zu welchem die neue Verfaſſung in dem vorausgeſehenen weiteren territorialen Um

fange Geltung erlangt. Die einzelnen hier in Rede ſtehenden Abänderungen würden dann

folgende ſein :

1. In der Cirkular-Depeſche vom 28ſten Mai v. I. iſt ausgeſprochen :

daß denjenigen Regierungen gegenüber, welche ſich zu dem Anſchluſſe an den

Verfaſſungs -Entwurf nicht veranlaßt fänden , die aus den Verträgen von 1815

fließenden Rechte und Pflichten unverändert fortbeſtehen,

und im Artikel I. des Bündnißſtatuts erklären die ſich vereinigenden Regierungen :

Sie behalten dabei ſämmtlichen Gliedern des Deutſchen Bundes alle aus dieſem

bervorgehenden Redte und die dieſen Rechten entſprechenden Verpflichtungen aus

drücklich vor.

Bei der Aufſtellung des Verfaſſungs -Entwurfs wurde vorausgeſeßt, daß derſelbe für

alle Deutſchen Territorien, mit Ausnahme Deſterreichs, Gültigkeit haben ſolle , und S. 1 .

des Entwurfs beſtimmt daber :

Die Feſtießung des Verhältniſſes Deſterreichs zu dem Deutſchen Reiche bleibt ge

genſeitiger Verſtändigung vorbehalten.

Die Vorausſeßung, auf welcher dieſe Vorſchrift beruht , iſt nicht eingetreten . Es

find nicht alle außeröſterreichiſchen Deutſchen Länder dem Bündniſſe beigetreten , und es

iſt nicht das Verhältniß Deſterreichs zu dem Deutſchen Bundesſtaate feſtzuſtellen , ſondern

durch den Vertrag vom 30ſten September v. I. iſt für die Erhaltung des Deutſchen Buns

des als völkerrechtlichen Vereins der Fürſten und freien Städte ein neues Centralorgan in's

Leben gerufen . Mit der angeführten Beſtimmung im S. 1. des Verfaſſungs-Entwurfs iſt

daber der durch die Cirkular - Depeſche vom 28ſten Mai v. J. und Art. I. des Bündniß

ſtatuts gegebenen Zuſage fortwährender Anerkennung der Rechte und Pflichten aus dem

Deutſchen Bunde nicht mehr Genüge geſchehen und es bedarf zu dieſem Ende mindeſtens

einſtweilen einer andern Vorſchrift.

II . Der Artikel VII . des erſten Abſchnitts des Verfaſſungs- Entwurfs enthält die Bes

ſtimmung, daß der zu gründende Bundesſtaat ein Zoll- und Handelsgebiet bilden ſolle.

Nahmen ſämmtliche außeröſterreichiſche Deutſche Länder den Entwurf an, ſo trat die

damit gegebene Zolleinigung an die Stelle der auf beſonderen Verträgen beruhenden Zoll

verbände , namentlich des Zollvereins des Steuervereins, und der auf dem Vertrage vom

4ten Januar 1839 beruhenden Einigung Holſteins mit dem Fürſtenthum Lübeck, und dieſe

Verträge löſeten ſich von ſelbſt auf.

Da dieſer Erfolg nicht eingetreten iſt, ſo werden die beſonderen Verträge , welche

die meiſten der verbündeten Staaten mit ſolchen , welche dem Bündniſſe nicht beigetreten

ſind, geſchloſſen haben, noch bis zu ihrem Ablaufe gehalten werden müſſen. Hieraus ergiebt

ſich eine nothwendige Modifikation des Artikels VII. des erſten Abſchnitts des Verfaſſungs

Entwurfs.

Die hier in Betracht kommenden Staaten ſind, abgeſehen von dem Verhältniſſe des

Großherzoglich Oldenburgſchen Fürſtenthums Lübec , Bayern , Würtemberg und Lurem

burg 2c.

2

IV. 35
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So viel Bayern und Würtemberg anbetrifft, ſo ſind die früheren Zollvereinsverträge

vom 22ſten und 30ſten März und 11ten Mai 1833 , 12ten Mai , 10ten Dezember 1835

und 2ten Januar 1836 für beide Staaten durch den Vertrag vom 4ten Mai 1841 erneuert.

Durch dieſen legten iſt die Dauer der Zollvereinsverträge auf fernere 12 Jahre vom 1ſten

Januar 1842 bis 31ſten Dezember 1853 feſtgeſetzt, und wenn nicht 2 Jahre vor Ablauf

dieſer Zeit eine Auffündigung erfolgt, ſo wird eine ſtillſchweigende Verlängerung auf ander

weite zwölf Jahre angenommen.

Rückſichtlich Luremburgs tritt daſſelbe Verhältniß ein. Durch den Vertrag vom 2ten

April 1847 iſt der frühere Vertrag wegen des Anſchluſſes Luremburgs an den Zollverein

bis zum 31ſten Dezember 1853 verlängert, und beſtimmt, daß, wenn nicht zwei Jahre vor

dieſem Zeitpunkt eine Kündigung erfolgt ſei, eine ſtillſchweigende Verlängerung auf zwölf

Jahre ſtattfinde.

Dieſe Verträge ſtehen alſo mindeſtens bis zum Schluſſe des Jahres 1853 einer

vollſtändigen Ausführung der Beſtimmungen des Entwurfes über das Zoll- und Handels

weſen entgegen und hierüber iſt eine Zuſatbeſtimmung nothwendig.

III. Einzelne Beſtimmungen der Verfaſſung nehmen ausdrüdlid Bezug auf die ein

zelnen Staaten, ſo SS. 67. 76. 85. Es wird daher eine Vorſchrift nöthig, welche die Un

ånwendbarkeit jener Beſtimmung auf die an der Verfaſſung nicht Theil nehmenden Staaten

ausſpricht. Hiermit hängt

IV. eine anderweite Modifikation zuſammen.

Der vorausgeſehene Gang war der, daß die ſämmtlichen Deutſchen Staaten mit Aus

nahme Deſterreichs fichi dem Bündniſſe anſchloſſen und daß alsdann die mit Rüdſicht auf

Alle entworfene Verfaſſung in allen zur Ausführung gelangte.

Dieſer Gang hat ſich inſofern geändert, als der Beitritt einzelner Staaten nunmehr

auch nach der Feſtſtellung und Einführung der Verfaſſung erwartet werden muß. Dieſer

Beitritt würde alsdann nicht mehr im Wege eines einfachen Staatsvertrags , ſondern nur

mit Wahrnehmung der Formen , welche bei Verfaſſungs-Aenderungen erforderlich ſind, ge

ſdhehen können.

Gleichwohl kann der urſprüngliche Charakter des Bündniſſes und des vereinbarten

Entwurfs nicht ſoweit verlaſſen ſein, daß nicht jedem Deutſchen Staate der Beitritt ſchlecht

bin freiſtände, und mit der Feſtſtellung der Verfaſſung kann das auf die Einigung Deutſd

lands berechnete Werf nicht in der Weiſe für abgeſchloſſen gelten, daß jeder fernere Beitritt

eines Deutſchen Staates als eine Verfaſſungsveränderung zu betrachten wäre.

Es iſt daber zu S. 194. des Entwurfs ein dem entſprechender Zuſaß wünſchens

werth , und ein ſolcher wird auch um ſo natürlider erſcheinen , wenn die ſämmtlichen hier

bezeichneten Modifikationen nicht in die Verfaſſung eingetragen , ſondern blos als tranſito

riſche Beſtimmungen in einer Zuſapakte zuſammengeſtellt werden.

In dieſer Weiſe würde hinſichtlich der erſten Kategorie von Modifikationen und

Aenderungen zu verfahren ſein .

Andere Rückſichten machen ſich hinſichtlich der zweiten Kategorie von Modifikationen,

nämlid ſolcher geltend, welche nicht als unmittelbare Folge des Nichteintritts einzelner

Staaten, ſondern nur als zweckmäßig und im Intereſſe der verbündeten Regierungen ſelbſt

als wünſchenswerth angeſehen werden können. Es iſt nicht zu leugnen, daß ſich hier aller

dings eine doppelte Frage aufwerfen läßt :
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1. ob die verbündeten Regierungen , wenn und ſo lange Hannover und Sachſen die

Verfaſſung nicht in Ausführung bringen , verbunden ſind, den vereinbarten Ents

wurf noch als bindend zu betrachten, und

2. ob eine Reihe von Beſtimmungen des Entwurfs die für einen Bundesſtaat von

dem vorausgeſekten Umfange gegeben und eben in Rückſicht auf dieſen Umfang

und das zu erreichende Ziel der Deutſchen Einigung angenommen wurden , unter

ben gegenwärtigen Umſtänden noch als angemeſſen angeſehen werden kann.

Die rechtliche Beantwortung der erſten Frage kann hier ganz vermieden werden : es

genügt, daß , wenn man ſie bejaben und demgemäß handeln wollte, der ganze Plan auf

gegeben werden müßte.

Hinſichts der zweiten Frage iſt allerdings richtig, daß bei manchen Beſtimmungen

des Entwurfs Bedenken der angeregten Art entſtehen können. Die Kommiſſion glaubt

indeß, daß von Venderungen, welche ſolchen Bedenken entſprächen, im Ganzen abzuſehen iſt.

Zunächſt verlieren nämlich die hier zu erhebenden Einwendungen und Zweifel den

größeſten Theil ihres Gewichts, wenn man den Geſichtspunkt feſthält, daß der unmittelbar

bevorſtehende Zuſtand noch nicht das Ziel iſt, mit welchem der verfolgte Plan als abge

ſchloſſen zu betrachten wäre, daß vielmehr nur ein Anfang gemacht und deſſen weitere Ent

widelung vorausgeſehen wird. Es hieße die Vorausſicht dieſer weiteren Entwidelung auf

gegeben , wenn man bei der Feſtſtellung der Verfaſſung nur den unmittelbar gegebenen

Zuſtand als normirend betrachten wollte. Auch werden die Mißverhältniſſe, die man bes

fürchtet, keineswegs in dem etwa beſorgten Maße fühlbar ſein : in der nächſten Zeit der

Ausführung wird es mehr auf Vorbereitungs-Arbeiten als Anwendung aller Detailbeſtim

mungen der Verfaſſung ankommen, das Einzelne wird ſich nicht plößlich ſondern nur all

mälig in's Leben führen laſſen , und vor der vollſtändigen Durchführung wird bereits der

fernere Fortgang des Planes fich entſchieben haben können.

Ueberdieß kommen die Schwierigkeiten in Betracyt , welche ſich für eine Einigung

über derartige Abänderungen ergeben müßten.

Zunächſt ließe ſich zwiſchen ſolchen Abänderungen, welche in Folge des Nichtbeitritts

der Süddeutſchen Königreiche gewünſcht werden könnten, und ſolchen, welche als Folge der

von Sadſen und Hannover zu dem Verfaſſungswerke eingenommenen Stellung in Anſpruch

genommen werden möchten , unterſcheiden . Hinſichtlich der legteren iſt die Beſtimmung

ſchon deshalb unſicher, weil die beiden genannten Staaten zwar die Rechte und Pflichten

aus dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 als fortbeſtehend anerkennen , gleichwohl aber

den Reichstag nicht beſchiden und deſſen Beſchlüſſe nicht anerkennen zu wollen erklärt haben.

Die Kommiſſion iſt nicht der Anſicht, daß beide Staaten berechtigt ſind, ſich der Aus

führung der Verfaſſung zu entziehen , und vermeidet eine ausführlichere Begründung der

ſelben hier nur deshalb, weil eine ſolche in einer beſondern Berichterſtattung gegeben werden

wird : ſie glaubt aber doch die Thatſache, daß in beiden Staaten zunächſt die Verfaſſung

i nicht zur Ausführung gelangte, mit zur Erwägung ziehen zu müſſen . Hierburch wird aller

bings die Beſtimmung jener Modifikationen von vorn herein unſicher gemacht. Ueberbieß

muß es anerkannt werden , daß eine Einigung über alle hierher gehörigen Modifikationen

nicht leicht ſein würde. Man wird ſich bei einer Durchſicht des Entwurfs leicht überzeugen,

daß die Beurtheilung der Frage: was unter den gegenwärtigen Umſtänden mag man

Hannover und Sachſen dabei als fehlend anſehen oder nicht in der Ausführung miß

lid und bedentlich ſei, eine ſehr arbiträre ſein und die Antwort auf dieſelbe in ben ein

.

zelnen Staaten leicht ſehr verſchieden ausfallen dürfte.
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Iſt nun audy hiernach von Vorlage beſonderer geſeßlicher Beſtimmungen über einſt

weilen eintretende, nach dem Umfange des Bundesſtaats wünſchenswerth erſcheinende Mo

difikationen Abſtand zu nehmen , ſo wird doch mindeſtens in einer Beziehung der wenig

ſtens einſtweilige Eintritt einer Modifikation der Verfaſſung bevorwortet und völlig ſicher

geſtellt werden müſſen .

Man wird hinſichtlich der Ausführung der Beſtimmungen über das Zoll- und Han

delsweſen in SS. 33. seqq . des Entwurfs und über die auswärtige Vertretung eine beſon

dere ſichernde Verabredung zu treffen genöthigt ſei .

Es leuchtet nämlich ein , daß ſo lange namentlich Hannover, Holſtein und Lauen

burg die Verfaſſung in dieſer Beziehung nicht ausführen , die Ausführung der bezeichneten

Beſtimmungen in Oldenburg und den Hanſeſtädten weder für dieſe noch auch für die übri

gen verbündeten Staaten wünſchenswerth und ohne Beeinträchtigung der wichtigſten Juter

eſſen möglich iſt. Es handelt ſich zwar keineswegs um Ausdehnung des Zollvereins über

die demſelben noch nicht beigetretenen Staaten , ſelbſt diejenige Einigung aber , welche nach

den Beſtimmungen der Verfaſſung eintreten müßte, würde ſich unter den augenblidlich vor

liegenden Umſtänden nicht ausführen laſſen. Die Vereinigung geographiſch getrennter

Länder zu einem und demſelben Zoll- und Handelsſyſteme iſt ſchon an ſich nicht ausführbar,

oder würde dod die bei einer Vereinigung nothwendig zu erzielenden Vortheile nicht ge

währen. Dann aber läßt ſich auch jenen nicht zum Zollverein gehörigen Staaten nicht

zumuthen, daß ſie ſidy auf eine Vereinigung im Zoll- und Handelsweſen einlaſſen , ſo lange

ihnen nicht durch den freien Verkehr mit einem großen , ſie unmittelbar berührenden Hans

delsgebiete für das Aufgeben des jeßigen Zuſtandes ein Erſaß geboten wird. Von Olden

burg barf ferner die ſofortige Trennung vom Steuervereine nicht in Anſprud genommen

werden , und dieſe Rücfficht macht ſich ſogar in Bezug auf diejenigen Gebietstheile geltend,

weldie von einigen zum Zollverein gehörigen Staaten dem Steuervereine beigelegt ſind.

Bleiben daher jene Staaten von der für die Zukunft in Ausſicht zu nehmenden

Zolleinigung einſtweilen nody getrennt, ſo folgt daraus, daß ſie ihre Autonomie in Zoll

und Handelsſachen, das Redt der Verträge und das Recht der eigenen auswärtigen Ver

tretung einſtweilen noch beibehalten, freilich aber auch Garantieen dafür geben müſſen , daß

nicht durch Verträge mit dem Auslande die Ausführung der Verfaſſung in Bezug auf

Zoll- und Handelsangelegenheiten auch für die Zukunft vereitelt werde.

Eine beſondere geſeßliche Beſtimmung über dieſe Verhältniſſe ſcheint indeß nicht ans

gemeſſen. Es kommt hier in der Hauptſache auf das einſtweilige Fehlen von Hannover

an, und dieſes ſteht wenigſtens rechtlich nicht feſt, kann alſo auch nicht| Motiv einer geſes

lichen Beſtimmung ſein . Die augenblidliche Ungewißheit des Verhältniſſes zu Hannover,

welches als in der Verfaſſung feblend nicht angeſehen werden kann, macht eine andere Art

und Weiſe der Auskunft wünſchenswerth.

Dieſe bietet ſich alsdann auch leicht dar. Dem Reichstage wird der Verfaſſungs

Entwurf mit einer Botſchaft vorzulegen ſein , weldie über den ganzen verfolgten Plan aus

führlich Rechenſchaft giebt. In dieſer Botſchaft wird auch der jebige Umfang des Bünd

niſſes und das Verhältniß zu Hannover und Sadyſen berührt werden müſſen und hier wird

alſo auch auf eine für die verbündeten Regierungen gleichmäßig verpflichtende Weiſe ausges

ſprochen werden können, daß die Beſtimmungen des Entwurfs über die auswärtige Vertre

tung , das Recht der Verträge und das Zoll - und Sandelsweſen zunächſt, und ſo lange

die Verfaſſung nicht in dem vorausgeſehenen territorialen Umfange, abgeſeben von den Süd

deutſchen Staaten , Geltung finde , nicht zur Ausführung kommen würden, und daß ſelbſt
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tranſitoriſche Beſtimmungen in Bezug auf die Anwendung des bezeichneten Verfaſſungs

Abſchnitts in jenen Staaten nicht im Wege der Geſeßgebung, ſondern nur im Wege der

Vereinbarung mit den genannten Staaten zu treffen ſtänden.

Nach dieſer Ausführung gehen die Vorſcläge der Kommiſſion dahin :

1. daß dem Reichstage der Verfaſſungs- Entwurf unverändert vorgelegt,

2. daß daneben eine die oben angebeuteten einſtweilen nothwendigen Aenderungen ent

haltende Zuſaßakte im Entwurfe vorgelegt, und

3. in die Botſchaft, mit welcher dieſe Vorlagen erfolgen würden, eine die Intereſſen

und Rechte Oldenburgs und der Hanſeſtädte in Hinſicht auf das Zoll- und Han

deløweſen, das Recht der auswärtigen Vertretung und der Verträge ſichernde Bes

vorwortung aufgenommen werde.

v. Lepel. Vollpracht. Dr. Liebe .

1

IV.
36



Protokoll

ber

Ne u n und Sie b gig ft e n S i ß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 13ten Februar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober -Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg- Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümer Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck ;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſden Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banke .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

1



79ſte Sißung am 13ten Februar 1850. 143

Derer Fürſtlich Schaumburg -Lippeſche Bevollmächtigte, Profeſſor Dr. Hela

wing , hat ſich wegen Unwohlſeins für die heutige Sißung entſchuldigt.

Das in der vorigen Sißung beſchloſſene Einberufungs - Detret der nächſten Reichs

Verſammlung wird vorgelegt. Daffelbe lautet :

Nach Einſicht der folgenden Beſtimmungen des Vertrages vom 26ſten Mai 1849,

und zwar :

Art. IV.

Um den ernſten Willen zu bethätigen , die Verhältniſſe Deutſchlands in

Zukunft nach den Bedürfniſſen der Zeit und den Grundſäßen der Gerechtigkeit zu

ordnen , verpflichten ſich die Verbündeten , dem Deutſchen Volte eine Verfaſſung

nach Maßgabe des unter ihnen vereinbarten und dieſem Vertrage anzuſchließenden

Entwurfs zu gewähren.

Sie werden dieſen Entwurf einer nach Maßgabe der in demſelben enthal

tenen Beſtimmungen über den Reichstag, und des neben dem Entwurfe verein

barten Wahlgeſeges lediglich zu dieſem Zwede zu berufenden Reichsverſammlung

vorlegen.

Art. III. $. 2.

Zur Führung der auf die Erreichung des Zwedes des Bündniſſes bezüg

lichen Geſchäfte ſoll ein Verwaltungsrath gebildet werden , zu welchem jeder der

Verbündeten einen oder mehrere Bevollmächtigte abſenbet.

Dieſer Verwaltungsrath tritt ſofort nach der Ratifitation des gegenwärtigen

Vertrags zu Berlin zuſammen .

Art. III. S. 3.

Zu denjenigen Angelegenheiten , welche der definitiven Beſdlußnahme des

Verwaltungsraths unterliegen , gehören :

2. die Maßregeln Behufs Berufung des über die Verfaſſung beſchließenden

Reichstags und Leitung der Verhandlungen deſſelben.

-

„ Sie

der Cirkular -Note vom 28ſten Mai 1849 , worin es heißt :

die Königlichen Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover

werden daber in Gemeinſchaft mit denjenigen Regierungen , welche ſich dem Ver

faſſungs - Entwurf anſchließen, aus dieſen Deutſchen Landen einen Reichstag in dem

Umfange und nach den Wahlbeſtimmungen berufen, welche der Verfaſſungs-Entwurf

vorläufig bezeichnet. Dieſem lediglich hierzu verſammelten Meichstage wird dann

ber genannte Entwurf zur Berathung und Zuſtimmung übergeben werden . “

nad Einſicht ſodann der Beſtimmungen des Verwaltungsrathes vom 17ten November 1849,

welche alſo lauten :

Art. 1 .

Die allgemeine Wahl der Abgeordneten zum Voltshauſe des nächſten Reichse

tages iſt für den ganzen Bereich der auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai

.

1849 verbündeten Deutſchen Staaten auf den 31ſten Januar 1850 ausgeſchrieben.
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Art. 2.

Sämmtliche verbündete Regierungen ſind erſucht, in Vollzug dieſes , ihnen

in beglaubigter Ausfertigung ſofort zugebenden Beſcluſſes, die betreffenden Landes

behörden zur Vornahme dieſer Wahlen rechtzeitig mit der erforderlichen Anweiſung

zu verſehen.

Art. 3.

Die demnächſt einzuberufende Reichsverſammlung aus den auf Grund des

Vertrages vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Staaten wird in der Stadt

Erfurt zuſammentreten.

Art. 4.

Der Tag des Zuſammentritts dieſer Reidhøverſammlung wird durch nach

folgende Beſchlußnahme des Verwaltungsrathes feſtgeſtellt und öffentlich bekannt

gemacht werden.

und in Erwägung :

daß die in dem zweiten Artikel des vorſtehenden Beſchluſſes angeordneten

beglaubigten Ausfertigungen ſämmtlichen verbündeten Regierungen bereits unter

dem 20ſten November v. I. Seitens des Verwaltungsrathes zugegangen ſind ;

daß in Gemäßheit des erſten Artikels die Wahl der Abgeordneten zum

Voltshauſe des nächſten Reichstags in dem bei weitem größten Theile des Ges

bietes der auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai pr. verbündeten Deutſchen

Staaten am 31ſten Januar c . ſeitdem wirklich ſtattgefunden hat ;

daß als Termin für den Zuſammentritt der aus dieſen Staaten einzuberu

fenden Reichsverſammlung der 20ſte März 1850 von dem Verwaltungsrathe bereits

vorläufig feſtgeſtellt wurde ;

daß dieſer Termin für die Wahl der Abgeordneten zum Staatenbauſe in

dem ganzen Bereich der verbündeten Staaten gleicherweiſe als ausreichend zu er

achten iſt;

regt der Verwaltungsrath in definitiver Beſchlußnahme, wie hiermit geſchieht, einſtim

mig feſt:

1 .

Die in dem Artikel IV. des Vertrages vom 26ſten Mai 1849 vorgeſebene

Reichsverſammlung wird auf den 20ſten März 1850 in die Stadt Erfurt ein

berufen.

2.

Es wird dieſer Reichsverſammlung der Entwurf der Verfaſſung des Deut

ſchen Bundesſtaates und des dazu gehörigen Wahlgcſekes , wie dieſer Entwurf

unter den auf Grund des Vertrags vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen

Negierungen vertragsmäßig feſtgeſtellt iſt, zugleich mit den ferner erforderlichen Vor

lagen durch den Verwaltungsrath zur Vereinbarung übergeben werden.

3 .

Alle Zuſtändigkeiten und Befugniſſe der durch den gegenwärtigen Beſchluß

einberufenen Reichsverſammlung ſind durch die Vereinbarung über dieſen Entwurf
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der Verfaſſung des Deutſchen Bundesſtaats und des bazu gehörigen Wahlgeſeßes,

ſo wie der mit dem Verfaſſungs - Entwurf in nothwendiger Verbindung ſtehenden

Vorlagen, begränzt und beſchloſſen .

4.

Sämmtliche verbündete Regierungen werden erſucht, dieſem Einberufungs

Dekret, das ihnen ſofort in beglaubigter Ausfertigung zugeben ſoll, rechtzeitig die

erforderliche Deffentlichkeit zu geben.

Der Bevollmächtigte der freien Stadt Bremen erklärt nach Kenntniß

nahme dieſer Vorlage zu Protokoll:

Davon ausgebend , daß die Theilnahme an dem Beſchluſſe wegen Einberufung

des Reichstages und an den ferner damit in Verbindung ſtehenden Verhand

lungen eventualiter an dem Reichstage auf keinen Fall präjudizirlid ſei, weber

für die Frage der Anwendbarkeit der Verfaſſung auf die Hanſeſtädte, ſo lange

Sachſen und Hannover nicht gleichmäßig an dem Bundesſtaate Theil nehmen,

noch für eine vorbehaltene Vereinbarung im Falle des Nicht - Anſchluſſes von

Holſtein und Lauenburg , und daß darüber beruhigende Zuſicherungen des Ver

waltungsrathes erfolgen werden, ſtimme ich der Anberaumung des Termins auf

den 20ſten März d. J. zur Einberufung des Reichstags unter Bezugnahme auf

die bei dem Beſchluſſe wegen unveränderter Vorlage des Verfaſſungs - Entwurfe

gemachten Vorbehalte bei. “

Der Bevollmächtigte der freien Stadt Hamburg ſchließt ſich dieſer Ers

klärung des Bremeníden Bevollmächtigten an. Der Bevollmächtigte der

freien Stadt Lübeck beruft ſich wiederholt auf ſeine in der vorigen Sißung bezüglich

des erſten Theils des Kommiſſionsberichtes gegebene Erklärung, bei der er auch hier ledig

lid verharrt.

Sämmtliche Mitglieder des Verwaltungsrathes die Bevollmäch

tigten der freien Hanſeſtädte mit Bezugnahme auf ihre in der heutigen und der

vorigen Sißung 311 Protokoll gegebenen Erklärungen ertheilen dem vorſtehend mitges

theilten Einberufungs- Dekret hierauf ihre Genehmigung.

-

Die ferner eingegangenen Protokolle der 28ſten , 29ſten , 30ſten, 31ſten und 32ſten

Sißung der proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion vom 26ſten bis 31ſten Januar c. werden

bis zur nächſten Sißung in der bisherigen Weiſe auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes

offen liegen.

Eine bei dem Verwaltungsrathe eingegangene Eingabe des Freiherrn von Preu

iden zu Reichelsheim in Naſſau , betreffend eine im Herzogthum Naſſau angeblich ſtatt

gehabte Verlegung des Art. 14. der Deutſchen Bundes - Akte zum Nachtheil der Familie

von Preuſden , und eine fernere gemeinſchaftliche Eingabe deſſelben Petenten und des

Freiherrn F. E. von Preuſden zu Dillenburg in Naſſau , beide Eingaben ohne

Datum , praes. zu Berlin am 11ten d. M. über eine angebliche Juſtizverweigerung

von Seiten des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts, wird dem Großherzoglich

Belliſden Bevollmächtigten zur Prüfung und demnächſtigen Berichterſtattung im

Verwaltungsratbe, zuſammt der der Eingabe beigefügten Anlage, zugewieſen.

C

IV. 37
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In Folge der in der Sißung vom 5ten Februar für die heutige Sigung vorbes

haltenen Verhandlung über den von der betreffenden Kommiſſion vorgelegten ,,Entwurf einer

allgemeinen Geſchäfts - Ordnung für das Staatenhaus und das Volkshaus,“ und nachdem

namentlich von dem Staatsrath Seebed einzelne bedeutendere Artikel des Entwurfs nady

ihren Zweden und Motiven , und in ihrem Verhältniß zu den korreſpondirenden Beſtim

mungen der Geſchäfts -Ordnungen anderer Stände-Verſammlungen, näher erläutert worden,

wird der vorgelegte Entwurf unter den für angemeſſen erachteten Modifikationen von dem

Verwaltungsratbe genehmigt, und die Vorlage des alſo feſtgeſtellten Entwurfes an die

Reichs - Verſammlung beſchloſſen .

Die Sißung ſchließt Abends 10 Uhr.

Das Protokoll iſt ſofort am Schluſſe der Sißung verleſen, von den Mitgliedern

des Verwaltungsrathe genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet

worben.

v. Bodelſchwingh. b . Meyſenbug. Pfeiffer. 0. Lepel. Seebed. v. Schad.

v. Derken. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll

ber

e9 d t ig ft + n 6 i = u n g

des Verwaltungsraths.

1

Verhandelt Berlin , den 16ten Februar 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Rammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer- Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Sowarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldec, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Staatsrath Seebedt zeigt an , daß der Herzoglid Naſſauiſche Besollmächtigte

wegen Unwohlſeins, der Großherzoglid Medlenburg- Schwerinſde Bevollmäch

tigte wegen anderer Amtsgeſdäfte zu perſönlicher Theilnahme an der heutigen Sißung

behindert ſei, und daß er die Vertretung der genannten Bevollmächtigten übernommen habe.

Bei der nunmehr beſchloſſenen Einberufung der Reichsverſammlung auf den 20ſten

März c. hält der Vorſißende es an der Zeit, die Frage zur Erörterung zu bringen, ob

der Verwaltungsrath ſeinen Siß nach Erfurt verlegen werde , woran ſich dann , für den

Fall der Bejabung, die zuſäßliche Frage nach dem Tage des Zuſammentritts des Verwal

tungsrathes in Erfurt anreibe.

Sämmtliche Bevollmächtigte, mit Ausnahme des Großherzoglich Medlen .

burg - Strelipiſden , ſprechen ſich für dieſe Verlegung des bisherigen Sißes des Ver

waltungsrathes, als für eine durch die Natur des Verhältniſſes des Verwaltungsrathes zur

Reichsverſammlung gebotene Nothwendigkeit aus. Der Großherzoglich Medlenburg

Strelipiſche Bevollmächtigte motivirt ſein abweichendes Votum zunächſt durch die

Bezugnahme auf Art. III. S. 2. des Bündniß- Statuts, worin Berlin als Ort des Zuſam

mentritts des Verwaltungsraths ausdrüdlich bezeichnet ſei ; die behauptete Nothwendigkeit

eines nunmehrigen Wechſels des bisherigen Sißes des Verwaltungsraths mit Erfurt werbe

durch den Umſtand widerlegt , daß der Verwaltungsrath nicht in pleno , ſondern ſeinem

früheren Beſchluſſe gemäß durch eigends dazu zu beſtellende Kommiſſarien mit der Reichs

verſammlung verhandeln werde. Der Vorſißende erklärt, daß er ſich der Majorität des

Verwaltungsrathes anſchließe.

Auf die Umfrage des Vorſißenden beſchließt der Verwaltungsrath – mit

allen Stimmen der anweſenden und der vertretenen Bevollmächtigten gegen die des Groß

berzoglid Medlenburg-Strelißiſchen Bevollmädytigten – , die Verlegung ſeines

Sißes von Berlin nach Erfurt. Dieſelbe Majorität hat den 15ten März c . als den Tag

des Zuſammentritts des Verwaltungsraths in Erfurt, und den 10ten März c. als den

Solußtermin für die Sißungen des Verwaltungsraths in Berlin angenommen. Der Groß

berzoglich Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte bemerkt, daß er ſich die

nähere Erklärung darüber , ob er ſich der Majorität des Verwaltungsraths in der Frage

nach der Verlegung des Sißes deſſelben von Berlin nach Erfurt unterwerfen werde , bis

zum Eingange desfallſiger Inſtruktion ſeiner Regierung vorbehalte.

-

Die ferner eingegangenen Protokolle der 33ſten, 34ſten, 35ſten und 36ſten Sißung

der proviſoriſden Bundeskommiſſion vom 1ten, 2ten, Sten und 5ten d. M. werden in der

bisherigen Weiſe auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes offen gelegt werden.

Der Vorſißende macht dem Verwaltungsrath die Mittheilung , daß Dr. Glie ,

über deſſen Geſuche, betreffend die Gründung einer größeren Zeitung beim Zuſammentritt

des Reichstags in Erfurt, in den Sißungen vom 30ſten November des vorigen und vom

5ten Februar dieſes Jahres Beſchluß gefaßt warb, nach ſo eben abgegebener mündlider Er

klärung fich beſtimmt erachtet habe, von dem bezwedten Unternehmen ſeinerſeits abzuſteben .
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Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte übergiebt zwei Eremplare

des Großherzoglich Heſſiſchen Regierungsblattes vom 11ten Februar c., worin mittelſt Bes

kanntmachung des Großherzoglich Heſſiſchen Staatsminiſteriums, d . d. Darmſtadt, den 2ten

Februar 1850 , die Beſtimmungen für das Verfahren vor dem proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichte und für die Vollziehung der Entſcheidungen deſſelben im Großherzogthum

Þeſſen bekannt gemacht werden.

Staatsrath Seebeck macht auf die Nothwendigkeit der Ausarbeitung eines Eröff

nung8-Programms für die Erfurter Reichsverſammlung aufmerkſam . Der Verwaltungs

rath tritt den dafür entwicelten Gründen durchaus bei . Die Geſchäftsordnungs-Rommiſſion

iſt mit Ausarbeitung und demnächſtiger Vorlage dieſes Eröffnungs- Programms im Verwal

tungsrathe beauftragt. Die Feſtſtellung des Programms wird durch den Verwaltungsrath

in Erfurt erfolgen.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte erinnert an den

Vollzug der in der 58ſten Sißung vom 9ten November pr. beſchloſſenen Wahl der der

Reichsverſammlung gegenüber zu beſtellenden Kommiſſarien des Verwaltungsrathes . ' Die

zweitnädſte Sißung von Freitag, den 22ſten Februar c . wird hierauf zur Vornahme dieſer

Wahlvorläufig angenommen. Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte

ſtellt hierbei zur Erwägung , ob nicht die Kommunikation des Verwaltungsrathes mit der

Reichsverſammlung blos eine ſchriftliche ſein möge.

Der Vorfißende verlieft das folgende, an ibn gerichtete Schreiben des Fürſtlid

Schaumburg - lippeſchen Bevollmächtigten :

„ Da der unterzeichnete Fürſtlich Schaumburg - Lippeſche Bevollmächtigte wegen Uns

wohlſeins auch der heutigen Sißung beizuwohnen leider verhindert iſt, ſo erlaubt ſich der

ſelbe, den Herrn Vorſißenden zu erſuchen, in ſeinem Namen dem boben Verwaltungsrathe

folgende Mittheilungen zu machen :

1. Schon früher iſt auf Veranlaſſung der Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Regierung

von mir eine Erklärung darüber erbeten worden :

Warum die ſogenannte Wahlmatrifel, welde in den kleineren Staaten den

Anhaltspunkt bei den Wahlen zum Volkshauſe biltet , der Verfaſſung vom

26ſten Mai 1849 nicht hinzugefügt worden ſei, obwohl in dem Dokumente

ſelbſt öfter auf die ſogenannte Reichswahlmatritel Bezug genommen wird ?

Dieſe Erklärung iſt denn dahin beantwortet worden : es ſei dies lediglich

ein Fehler der Redaktion, die Hinzufügung der Wahlmatrikel ſei vergeſſen worden.

Da nun in den leßten Monaten verſchiedentlich in öffentlichen Blättern Artikel

erſchienen , in denen kleinere Staaten darüber verhöhnt worden ſind , daß ſie auf

Grund der Frankfurter Reichswahlmatrikel zum Volkshauſe wählten, obwohl im

Uebrigen die Verfaſſungsgeſeßgebung des Frankfurter Parlaments nicht anerkannt

werde, ſo iſt der unterzeichnete Bevollmächtigte von der Fürſtlich Schaumburg

Lippeſchen Regierung angewieſen : eine mehr formelle Berichtigung des vorlie

genden Irrthums zu veranlaſſen. Der Schaumburg-Lippeſche Bevollmächtigte trägt

baber darauf an :

der hohe Verwaltungsrath möge im Protokolle mit einigen Worten aus

ſprechen , daß die Frankfurter Reichswahlmatrikel von Seiten der durch den

Vertrag vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Staaten als Wahlmatrikel
38
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adoptirt und förmlich als ein Theil der Deutſchen Reichsverfaſſung vom Mai

1849 anerkannt ſei.

2. Audy erlaubt ſich der unterzeichnete Bevollmächtigte Namens feiner Regierung die

Mittheilung zu machen, daß die Wahl eines Abgeordneten zum Voltshauſe im

Fürſtenthum Schaumburg- Lippe noch nicht hat vorgenommen werden können. Die

Fürſtliche Regierung ihrerſeits iſt zwar mit allen Vorarbeiten ſo frühzeitig fertig

geworden, daß ihrerſeits kein Hinderniß im Wege geſtanden haben würde, die Wahl

bereits am 31ſten Januar vorzunehmen. Im benachbarten Kurberfiſchen Gebiete,

welches mit dem Fürſtenthum Schaumburg - Lippe zu einem Wahlkreiſe vereinigt

worden iſt, waren indeſſen am Ende Januars die Vorbereitungen noch nicht ſo

weit gebiehen. Indeſſen war zu erwarten , daß der Kurbeſfiſche Wahlkommiſſar,

Herr von Heppe in Rinteln, die Vornahme der Wahl in dieſen Tagen anordnen

würde. Sobald dieſelbe vorgenommen ſein wird , werde ich nicht verfehlen , das

Reſultat derſelben dem hohen Verwaltungsrathe mitzutheilen.

3. Außerdem iſt der unterzeichnete Bevollmächtigte von Seiten der Fürſtlich Schaum

burg - Lippeſchen Regierung veranlaßt worden, Folgendes dem hohen Verwaltungs

ratbe vorzutragen :

der auf dem Wahlgeſeße vom 6ten Dezember 1848 beruhende konſtitui

rende Landtag ſei erſt ein einziges Mal, in den Tagen vom 6ten bis 14ten

September a. pr ., beiſammen geweſen . Dann ſei derſelbe vertagt, und noch

nicht wieder konvogirt worden . Während ſeines kurzen Zuſammenſeins babe

derſelbe ſich für ermächtigt gehalten , einen aus fünf Perſonen beſtehenden

permanenten Ausſchuß, der ſeine Rechte bis zu ſeinem Wiederzuſammen

tritt auf Grund einer beſonders ertheilten Inſtruktion wahrnehmen ſollte, zu

beſtellen. Seine Berechtigung biezu habe er barin gefunden, daß die Regie

rung dem im Jahre 1848, auf Grund des Edikts vom 15ten Januar 1816 ,

in Verbindung mit der Verordnung wegen Weiterbildung des ſtändiſchen In

ſtituts vom 17ten März 1848, konvozirt geweſenen Landtage einen ähnlichen

permanenten Ausſchuß (aus drei Perſonen beſtehend) bewilligt hatte. Er

habe angenommen , daß durch dieſe Bewilligung das Ausſchuß - Inſtitut

überhaupt und ein- für allemal als ein ſtändiſches Inſtitut, welches

einem jeden Landtage zu Gute kommen müſſe , vereinbart worden ſei. Die

Regierung , welche dem Ausſchuſſe des konſtituirenden Landtages

niemals die Genehmigung ertheilt , habe jeßt das Gegentheil an

genommen , und dies in der im Fürſtliche Schaumburg-Lippeſchen Anzeigeblatt

No. 5. veröffentlichten Verfügung vom 30ſten Januar a. c. ausdrüdlich aus

geſprochen. Der ſtaatsrechtliche Geſichtspunkt, von dem die Regierung die

Sade behandelt , ſei in dieſer Verfügung vollſtändig entwidelt.“

Der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſche Bevollmächtigte erlaubt ſich in der

Ueberzeugung, daß dem verfaſſungsmäßigen Verfahren der Fürſtliche Schaumburg

Lippeſchen Regierung die billigende Zuſtimmung des Verwaltungsrathes nicht ent

geben werde, den Sachverhalt der beregten Angelegenheit, der bereits in öffent

lichen Blättern vielfach entſtellt worden iſt, biedurch zur geneigten Kenntnißnahme

des hohen Verwaltungsraths zu bringen.
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4. Ferner iſt der unterzeichnete Bevollmächtigte, beauftragt, bem hohen Verwaltungs

rathe nachſtehende Eröffnung zu machen :

„ Nad S. 87. des Deutſchen Verfaſſungs - Entwurfs habe das Fürſtenthum

Schaumburg -lippe der Volksvertretung frei Kandidaten für das Staa

tenhaus des Erfurter Reichstages zur Auswahl vorzuſdhlagen . Die Fürſtlich

Schaumburg - Lippeſche Regierung habe aber in dieſem Augenblicke, die Volls

vertreter nicht beiſammen, und werde dieſelben auch ſchwerlich bis dahin, daß

der Abgeordnete in das Staatenbaus ernannt werden müſſe , kouvoziren

können. Höchſtens könnte der Verfaſſung - vereinbarende Landtag einberufen

werden , den jedoch die Regierung, bei deſſen beſtimmt begränztem Mandate,

zu der in Rede ſtehenden Wahl, die nur einem ordentlichen Landtage

zuſtebe, nicht für befugt erachte. Einen ordentlichen ( legislativen ) Lands

tag beſiße aber die Regierung in dieſem Augenblice weder im Geſe , noda

in gewählten Deputirten. Das desfallfige frühere Organ (der Landtag nach

dem Ebikt vom 15ten Januar 1816 in Verbindung mit der Verordnung vom

17ten März 1848) habe ſich ſelbſt für erloſchen erklärt.“

Es entſtebe daber die Frage : ob das Fürſtenthum unter dieſen Um

ſtänden gar keinen Abgeordneten entſende ? oder ob die Regierung dens

ſelben mit Vorbehalt der Ratihabition durch den zukünftigen

Landtag ernenne ?"

Es würde dem Unterzeichneten ſehr erwünſcht ſein , die Aeußerung des

hohen Verwaltungsraths über dieſen Zweifel zu erfahren.

5. Da bisher noch nichts darüber bekannt geworden : ob für die Korreſpondenz

zwiſchen dem Verwaltungsratbe und den Bevollmächtigten einerſeits

– und den verbündeten Regierungen andererſeits Portofreiheit feſt:

geſtellt worden ſei; da ſich aber aus dem ungleichmäßigen Verfahren , welches

in dieſer Beziehung von den Poſtbehörden verbündeter Staaten nachweislich beob

achtet wird , ſchließen läßt , daß dies nicht geſchehen ſei, nichts deſto weniger

eine Freigebung der offiziellen Rorreſpondenz zwiſchen dem Verwaltungsrath und

deſſen Mitgliedern einer - und den verbündeten Regierungen andererſeits aus vers

ſchiedenen Gründen nicht unpaſſend erſcheint, ſo erlaubt ſich der unterzeichnete

Bevollmächtigte, auf Veranlaſſung des von ihm vertretenen Gouvernements den

erwähnten Gegenſtand der Erwägung eines hohen Verwaltungsraths zu unter

ſtellen , event. Den Antrag an den hohen Verwaltungsrath zu richten:

das Erſuchen an die verbündeten Regierungen ſtellen zu wollen , daß inner

balb rer Territorien die oben erwähnte offizielle Korreſpondenz frei

gegeben werde.

Berlin , den 16ten Februar 1850.

E. Helwing , Dr.

-

Der Verwaltungsrath nimmt von den in dem verleſenen Schreiben sub No. 2.

und 3. gemachten Mittheilungen amtliche Renntniß. Ueber, die sub No. 1. und 4. bean

tragte Ausſprache und Aeußerung des Verwaltungsrathes wird die Verfaſſungskommiſſion,

der das Schreiben deshalb zugewieſen wird , Bericht erſtatten . Sinſichtlich der ad No. 5 .

beregten Portofreiheit hat der Verwaltungsrath nad gepflogener Erwägung beſchloſſen:
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Sämmtliche auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai pr. verbündete Regies

rungen , wie hiermit geſchieht, zu erſuchen , für die Korreſpondenz zwiſchen dem

Verwaltungsrathe, beziehungsweiſe den dabei fungirenden Bevollmächtigten , und

den verbündeten Regierungen, innerhalb der Staatsgebiete dieſer Regierungen

fernerhin unbedingte Portofreiheit zu gewähren, und die desfallſigen Erklärungen

dem Verwaltungsrathe baldigſt zugehen zu laſſen .

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte erſtattet Bericht über die

ihm in der legten Sißung zugewieſenen Eingabe der Freiherren von Preuſden :

,, Der Herzoglich Naſſauiſdhe Kreis -Amtmann L. A. von Preuſden zu Reichels

heim hat ſich in eigenem Namen und im Namen des F. E. von Preuſden , Hofgerichts

Raths zu Dillenburg, mit einer nicht datirten, aber am 11ten dieſes präſentirten Eingabe

an den hohen Verwaltungsrath . gewendet , in welcher die Erhibenten gegen das Bundes

Schiedsgericht zu Erfurt eine Beſchwerde wegen vermeintlid ihnen verweigerter Juſtiz er

beben. Sie hatten nämlich, wie angeführt wird , bei jener Behörde eine Klage gegen die

Herzoglich Naſſauiſche Regierung eingebracht, welche die angebliche Verlegung der im Ar

titel 14. der Deutſchen Bundes-Afte den Klägern gewährten Rechte zum Gegenſtande hatte.

Auf dieſe Klage waren ſie mit einer vorläufigen Verfügung, welche eine Vervollſtändigung

des Klagevorbringens ihnen aufgab, verſehen worden .

Nachdem ſie verſucht hatten , dieſer Verfügung Genüge zu leiſten , wurden ſie von

dem proviſoriſden Schiedsgericht mit der erhobenen Klage abgewieſen ohne daß ſolche

dem Gegentheil zur Erklärung war mitgetheilt worden , und hiergegen rekurriren ſie nun

an hoben Verwaltungsrath, indem ſie das Geſuch ſtellen,

das Bundes-Schiedsgericht zu Erfurt zu veranlaſſen, die Klage dem Naſſauiſchen

Staatsminiſterium zur Erklärung mitzutheilen und alsdann das weitere Rechtliche

zu erkennen,

oder die Petenten darüber zu belehren, auf welche Art es ihnen möglich

ſei, zu ihrem unterdrückten Rechte, das ihnen durch die Konſtitution des engeren

Bundesſtaates, die Denkſchrift zu deſſen Verfaſſungs- Entwurf 26. ſo feierlidy ga

rantirt ſei, zu gelangen.

Es kann einer weitläuftigen Ausführung nicht bedürfen, daß der hohe Verwaltungs

rath nicht zuſtändig erſcheint, Beſchwerden gegen Verfügungen und Entſcheidungen anzu

nehmen , welche vom Schiedsgericht innerhalb der Gränzen ſeiner durch das Statut vom

26ſten Mai beſtimmten Kompetenz erlaſſen worden ſind. Der Verwaltungsrath würde ſich

ſonſt ſelbſt zu einem dem Spiedsgericht vorgeſepten höheren Gerichtshof konſtituiren und

es hätte der Einſeßung einer beſonderen und eigentlichen richterlichen Behörde nicht bedurft,

vielmehr würde der Verwaltungsrath dann als Verwaltungs- und als richterliche Behörde

zugleich haben funktioniren können.

Im vorliegenden Fall hatten die Kläger das Schiedsgericht in der ihm durch das

Statut vom 26ſten Mai 1849 verliebenen Eigenſchaft angerufen , um ihnen Rechtshülfe

zu leiſten . Das Schiedsgericht hatte nunmehr ſeine Kompetenz, die legitimation der Klä

ger und weiter zu prüfen , ob die angeſtellte Klage überhaupt den gefeßlichen und recht

lichen Erforderniſſen entſpreche, welche den Richter berechtigen und ihm ermöglichen , ſolche

dem beklagten Theil zur Einlaſſung und Erklärung mitzutheilen. In dieſer Prüfung und

der Beurtheilung ihrer Reſultate iſt das Gericht ſouverain , weil es keinen höheren Richter

über fick bat. Bekannt genug übrigens iſt in der gewöhnlich gerichtlichen Praris die
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Kontroverſe, ob , wenn eine Klage von einem Richter wegen innerer Mängel abgewieſen

worden iſt, und der höhere Richter anderer Anſicht iſt, dieſer nun mit der reformirenden

Entſcheidung die Sache an den Unterrichter zurückweiſen dürfe, oder ob er ſelbſt die weitere

Verhandlung und Aburtheilung vornehmen müſſe.

Der Verwaltungsrath iſt aber , wie bemerkt, fein höherer Richter im Verhältniſ zum

Bundes - Schiedsgericht. Dieſes hat die Klage für nicht gehörig begründet erkannt und

deshalb abgewieſen, der Verwaltungsrath fann dem Schiedsgericht nicht aufgeben eine an

dere rechtliche Ueberzeugung fich anzueignen und die Klage zuzulaſſen .

Den Querulanten bleibt ohnehin jederzeit frei geftellt, eine beſſer fundirte Klage

einzubringen, welcher dam die auf die erſte erlaſſene abweiſende Verfügung nicht ent

gegen ſteht.

Wenn endlich die Beſchwerdeführer auch noch das Anſuchen ſtellen , es möge even

tuell der Verwaltungsrath ſie belehren , auf welch' anderem Wege ſie ihr verlornes Recht

wieder zu finden vermögten , ſo genügt die Bemerkung, daß der Verwaltungsrath keine

Konſultativ - Behörde für diejenigen Angehörigen der verbündeten Staaten iſt, welche ſich

einer Rechtsbelehrung für bedürftig erachten.

Idy beantrage daher nachſtehenden Beſchluß :

Der Verwaltungsrath 26. 2. eröffnet den 2. auf die Eingabe präſ. 11ten dieſes,

eine Beſchwerde gegen das Bundes - Schiedsgericht zu Erfurt wegen vermeintlich

den Querulanten verſagter Rechtshülfe gegen die Herzoglich Naſſauiſche Regie

rung enthaltend , daß dieſe Beſchwerde zurüdgewieſen werden müſſe , weil der

Verwaltungsrath nicht zuſtändig ſei, Verfügungen und Entſcheidungen, welche

das Schiedsgericht innerhalb der Grenzen ſeiner durch das Statut vom 26ſten

Mai 1849 feſtgeſeßten Kompetenz erlaſſen hat , einer Prüfung zu unterziehen

und nach Befund abzuändern , das eventuelle Geſuch aber um Belehrung über

die von den Beſchwerdeführern einzuſchlagenden Wege, um zu ihrem behaupteten

Recht zu gelangen, als ganz ungeeignet nicht berückſichtigt werden könne. “

Der Verwaltungsrath tritt dem vorſtehenden Antrage einſtimmig bei , und

beſbließt die Beſcheibung der Petenten nach dem Inhalte deſſelben .

Der fernere Bericht deſſelben Referenten über die Eingabe des Freiherrn E. A.

von Preuſchen lautet wie folgt:

„ Zugleich mit der Eingabe , über welche ſo eben referirt worden iſt, hat der Frei

berr von Preuſsen zu Reichelsheim eine zweite an den hohen Verwaltungsrath gerichtet,

in der er die Bitte ſtellt: ,

die Naſſauiſche hohe Staats - Regierung zu veranlaſſen , ihrer beim Eintritt in

den engern Deutſchen Bundesſtaat übernommenen Verpflichtung gemäß, alle den

Art. 14. der Bundesakte verleßende , in neueſter Zeit erlaſſene Geſeße in An

ſebung der Familie des Petenten vorſchriftsmäßig zu modifiziren , insbeſondere

Derſelben das ihr entzogenc Jagdrecht ſofort, da hierbei die größte Gefahr auf

dein Verzuge ſei, indem die Jagd täglich mehr ruinirt werde, zurüczugeben,

und ihr zugleich als einigen Erſaß für den ihr unverdienter Weiſe zugefügten

großen Schaden, den von den Pächtern ihrer Jagd an die Gemeindekaſſen bis

jeßt zu entrichtenden Pacht herauszahlen zu laſſen.

IV . 39
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Petent führt zur Begründung dieſes Geſuche an, daß ſeine Familie zu ber in dem

Jahre 1806 mittelbar geworbenen Reichsritterſchaft gehört habe und im Herzogthum Naſſau

die zur mittelrheiniſchen Ritterſchaft gehörig geweſene Herrſchaft Oſterſpey beſige. Der

Familie von Preufchen ſtänden ſonach die im Art. 14. der Deutſden Bundesakte auf

gezählten Rechte zu, welche nicht zu verkümmern und nicht zu entziehen jede dem Bündniß

vom 26ſten Mai beigetretene Regierung fich nach der dem Statut beigefügten Dent

ſdrift ausdrücklich verpflichtet habe. Dieſer doppelten Verpflichtung habe indeß die

Naſſauiſche Regierung noch in der neueſten Zeit zuwider gehandelt , indem ſie dem Pe .

tenten das ihm zuſtehende, durch den allegirten Art. 14. alſo gewährleiſtete Jagdrecht

durch ein Jagdgeſeß vom 15ten Juli 1848 entzogen , und ſogar den Nußen davon

den Gemeinden , in deren Gemarkungen die Jagdreviere belegen ſeien , überwieſen babe.

Ebenſo habe die Naſſauiſche Regierung durch ein Geſetz vom 14ten April dieſes

(ſoll beißen vorigen [1849]) Jahres die zwangsweiſe Ablöſung ſämmtlicher Grund - Ab

gaben und Gülten verfügt. Gleiche die im Art. 14, der Deutſchen Bundesakte be

gründeten Rechte verleßende - Geſeke ſeien täglich zu erwarten, und deshalb müſſe Petent

vom Verwaltungsrath Schuß und Remedur verlangen.

Es iſt allerdings richtig, daß in der von dem Petenten allegirten Denkſchrift ge

ſagt wird :

„, Es darf niemals den Grundrechten die Deutung gegeben werden , als ob durch

dieſelben Rechtsverhältniſſe, die auf völkerrechtlichen Verträgen beruben , auf

geboben ſein könnten.

Dies bezieht ſich zuerſt auf manche Rechte der vormals reichsunmittelbaren

Fürſten und Herren, welche durch die SS. 135. 165. 168. 171. 172. und 174.

gefährdet erſcheinen . Es iſt nothwendig geweſen, den S. 135. zu ändern (6. b.

den . 135. anders zu faſſen , wie die entſprechende Beſtimmung in den Frank

furter Grundrechten ). Im Uebrigen genügt überhaupt, die völkerrechtlich begrün

deten Rechte, wie hier ausdrüdlich geſchieht, vorzubehalten.“

Allein abgeſehen davon, daß in dieſer Stelle des S. 167., der vom Jagdrecht han

delt , nicht erwähnt wird , ſo kann doch aus ihr , die augenfällig ſebr vague gefaßt iſt,

nicht mehr gefolgert werden , als daß der Verfaſſungs - Entwurf nicht beabſichtige, völter

rechtlich begründeten Rechten zu nahe zu treten und folgeweiſe, da, wo dieſe geltend gemacht

würden , ihnen nicht die Verfaſſung entgegen könne gehalten werden. Hieraus folgt aber

nichts für den Petenten, weil ja die Naſſauiſche Regierung nicht den Verfaſſungs- Entwurf

gegen ſie in Anwendung bringen will; überhaupt ein Entwurf zu einem Geſeß noch nicht

das Geſeg ſelbſt iſt und ebe er dieſe Umwandlung erfahren hat , auch früheren Gefeßen

daburch nicht derogirt werden kann. Petent überſieht auch, daß er nach dem von ihm ſelbſt

allegirten Artitel 14. der Bundes - Akte die hier anerkannten Rechte nur nach Vorſchrift

der Landesgeſeße ausüben darf.

Hiervon abſehend wird man aber auch vergeblich im Statut des Bündniſſes vom

26ften Mai 1849 eine Beſtimmung ſuchen , welche die Kompetenz des Verwaltungsraths

zur Kognition über die vorliegende Beſchwerde begründen könnte. Durd die allegirte Dent

ſdrift wie Petent zu glauben ſcheint wird ein Fundament nicht geliefert, weil ſie,

wie bemerkt, nur den Kommentar eines bloßen Entwurfs bildet und nicht das Bündniß

Statut erläutert.

Im Statut ſelbſt findet ſich wohl im Art. III. . 3. die Beſtimmung:
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„ der Verwaltungsrath habe die gegen die Theilnehmer des Bündniſſes angebracht

werdenden Beſchwerden zu prüfen und abzuſtellen“ allein nur ſolche,

,,burch welche Störungen der innern Sicherheit hervorgerufen ſein möchten“

Die innere Sicherheit des Landes Naſſau dürfte aber ſchwerlich dadurdy geſtört

werden , daß dem Petenten das Jagbrecht in den Gemarkungen dreier Gemeinden entzogen

worden iſt, im Gegentheil möchte eher zu beſorgen ſein , daß die Wiederausübung des

Rechtes Unruhen veranlaſſen könne.

Ebenſo iſt im §. 2. zwar ganz allgemein von einer Vermittelung und Erledigung

von Beſchwerden und ſonſtigen Rechtsverhältniſſen die Rede, über welche der Verwaltungs

rath entſcheidend zu beſchließen habe. Allein jener ohnedem ſehr undeutlich abgefaßte

Paragraph erhält ſeine präziſere Feſtſtellung erſt durch den §. 3., welcher diejenigen Ange

legenheiten ſpeziell aufführt, die der definitiven Beſchlußnahme des Verwaltungsraths un

terliegen .

Für ſtaats- oder privatrechtliche Anſprüche Einzelner iſt, ſofern die Landesgeſeße und

Landesgerichte nicht ausreichen , das Spiedsgericht beſtellt und an dieſes wird ſid Petent

zu wenden haben , wenn er daſſelbe nach den vorliegenden und gehörig veröffentlichen Bes

ſtimmungen für zuſtändig erachtet. Der hohe Verwaltungsrath wird den Petenten , wie

hiermit beantragt wird, nur bahin beſcheiben können,

daß ſeine bei dem Verwaltungsrath am 11ten d. eingebrachten Geſuche inser. keine

Berüdfidtigung finden können, weil der Verwaltungsrath nach dem Statut vom

26ſten Mai 1849 nicht zuſtändig erſcheine, über ſolche in der Form von Bes

ſchwerben erhobene Anſprüche entſcheidend zu beſchließen , auch die von dem Pes

tenten allegirte Denkſchrift, als bloßer Kommentar des bem Reichstag vorzules

genden Verfaſſungs- Entwurfs, offenbar ihm nicht das Recht gewähre, von dem

Verwaltungsrath die Verwirklichung von Anſprüchen zu verlangen, welde er aus

jener Erläuterungsſdrift ableiten zu können vermeint.“

Der Verwaltungsrath tritt auch dieſem Antrage einſtimmig bei. Der Petent

wird nach Inhalt deſſelben beſchieden werden.

Die Sißung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 20ſten Februar c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. W. Meyſenbug. Pfeiffer. B. Lepel. Seebed. v . Derben.. v

Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks . Bloemer.

3



Protokoll

der

Ein und Achtzig ft e n Siß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 20ſten Februar 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh ;

des Großherzoglich Badenfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſeubug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Berzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sadſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg -Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümer Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Medlenburg- Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Moble ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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i

Derer Vorſißende zeigt an , daß der Fürſtlid Sdaumburg -Lippeſche Bevoll-.

mächtigte, Profeſſor Dr. Helwing , wegen andauernder Krankheit nod behindert iſt, an

den Sißungen des Verwaltungsrathes Theil zu nehmen.

Auf das in der Sißung vom 29ſten Januar beſchloſſene und in der Sißung vom

5ten Februar feſtgeſtellte Anſchreiben an die Bevollmächtigten der Königlichen Re.

gierungen von Sachſen und Hannover , den von Bayern , Sadſen , Hannover und

Würtemberg angeblich projektirten neuen Verfaſſungs -Entwurf betreffend, iſt Seitens des

Königlich Sächſiſden Bevollmächtigten die folgende Antwort eingangen :

Der IInterzeichnete beebrt ſich auf die gefällige Note des Herrn Staats

Miniſters von Bodelſchwingh Ercellenz vom 5ten d. M. ganz ergebenſt 34

erwiedern , daß ſelbige ſofort nach deren Eingang dem Königlichen Miniſterio

der auswärtigen Angelegenheiten überreicht und deſſen Entſchließung erbeten

worden iſt,

Mit Vergnügen erneuert der Unterzeichnete die Verſicherung ſeiner aus :

gezeichnetſten bochachtung.

Dresden , den 12ten Februar 1850.

v . Zeſdau.

An

den Königlich Preußiſchen Herrn Staatsminiſter,

von Bodelidwingb , Ercellenz,

als Vorſißenden im Verwaltungsrathe der

verbündeten Regierungen.

Die Protokolle der 37ſten, 38ſten , 39ſten , 40ſten und 41ſten Sißung der proviſori

iden Bundeskommiſſion vom 6ten , 7ten , Sten , Sten und 11ten d. M. werden auf der

Kanzlei des Verwaltungsrathes in bisheriger Weiſe offen gelegt.

Der Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſche Bevollmächtigte über

reicht einen Akten - Fascikel, enthaltend neuere Mittheilungen und Schriften in der Medlen

burger Verfaſſungs - Angelegenheit. Dieſelben werden dem Referenten Legationsrath Dr.

liebe ad notitiam zugewieſen.

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Hamburg macht auf einige

Druckfehler aufmerkſam , die ſich in den SS. 11. und 36. der „ Beſtimmungen für das Ver

fahren vor dem proviſoriſdhen Bundes- Schiedsgericht uud die Vollziehung der Entſcheiduns

gen deſſelben , “ eingeſchlichen haben , und deren Korrektur hierauf, wie folgt, beſchloſſen

wird. In Mitte des §. 11. muß der Saß mit den Worten : „angebracht worden ſind “,

abſchließen, und ein neuer Saß mit den Worten : „ Die Friſt zur Einreichung 16. beginnen,

ſo wie in dieſem neuen Saß anſtatt des Plurals : „ ſind zu beſtimmen “, der Singular :

„iſt zu beſtimmen “ , eintritt. In dem Schlußlaß des S. 36. iſt ſtatt „ Solußvertrage"

zu leſen : „ Schlußvortrage “.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte erſtattet Namens der Ver

faſſungskommiſſion den dieſer Kommiſſion in der Sißung vom 18ten Januar c . aufge.

IV. 40
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tragenen Bericht über die Frage einer bei dem proviſoriſchen Bundes - Shiedsgericht an

zuſtellenden Klage der verbündeten Regierungen gegen die mitverbündeten Königlichen Regie

rungen von Sachſen und Hannover. Nad Vernehmung dieſes Berichts, der bem heutigen

Protokoll als Anlage zugefügt wird , ſprechen ſich die ſämmtlichen anweſenden Bevoll

mächtigten übereinſtimmend babin aus :

daß fie, unter Mittheilung des Berichte, die Inſtruktion ihrer Regierungen bal

digſt einholen, und deren Entſd ließung, eventualiter deren Beſtimmung und An

ordnung zu gemeinſamer oder vereinzelter Klageanſtellung, demnächſt mittheilen

werden .

pi

Die Sißung ſchließt Mittags halb zwei Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 23ſten Februar c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsrathe genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden.

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel. Seebed. v. Shad.

v . Derken. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

7

7



Anlage

zu dem

Protokoll der Ein und Adtgigſten Siß ung

!

des Verwaltungsraths

vom 20ſten Februar 18 5 0 .

Kommiffionsbericht.

In . 3.der 73ſten Sißung des Verwaltungsraths vom 18ten Januar 1. 9. ſind die vier

vou dem K. Pr. Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten mitgetheilten Schreiben der

Königlichen Regierungen von Bayern, d . d . München den Sten Dezember, Württemberg ,

d. d. Stuttgart den 19ten Dezember , Sachſen, d . d. Dresden ben 27ſten Dezember

und þannover , d . d . Hannover den 30ſten Dezember 1849 , worin gegen die Einbe

rufung des Reichstags nach Erfurt Einſprache erhoben wird, durch den Vorſigenden vor

gelegt und der Verfaſſungs - Kommiſſion mit dem Auftrage zugeſtellt worden , zu begut

adten :

ob die Königlichen Regierungen von Sachſen und Hannover durch Unterlaſſung

der Anordnung der Wahlen bereits eine Bundespflicht verleßt oder nur ein

Bundesrecht nicht geübt bätten ?

ob mithin

gegen beide Regierungen eine Klage bei dem proviſoriſchen Bundes - Schieds

gericht zu Erfurt ſchon jeßt zu erheben oder vorzuziehen ſei, von dieſer Klage

nody zur Zeit Abſtand zu nehmen ?

Die Kommiſſion beehrt fich, ihre Anſichten in Nadſtehendem näher auseinander

zu lesen .

Die Bevollmächtigten der Königlich Sächſiſchen und Hannoverſchen Regierungen

haben bei Annahme der von der Königlich Preußiſchen Regierung vorgelegten Propo

ſition , den Verfaſſungs -Entwurf, den Entwurf des Wahlgefeßes, und den Entwurf einer
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Note an die Regierungen der ſämmtlichen übrigen Deutſchen Bundesſtaaten betreffend,

welche mit a. b . und c. bezeichneten Vorlagen ſie zugleich mit dem unter d . beigefügten

Statut des Bündniſſes für integrirende Beſtandtheile des Schlußprotokolles vom 26ſten

Mai 1849 erklärten , unter ausdrücklicher Bezugnahme und Hinweiſung auf ihre in den

Konferenz- Protokollen der Sißungen vom 17ten , 18ten , 19ten , 20ſten , 21ſten , 22ſten,

23ſten , 24ſten und 26ſten Mai niedergelegten Anſichten und Verwahrungen eine , zunädöſt

die Oberhauptsfrage betreffende, nähere , dem Schluß -Protokolle ſchriftlich zuzufügende ,

Erklärung, ſidy vorbehalten .

Die Erklärung des Königlich Sächſiſchen Bevollmächtigten , und die der Königlich

Hannoverſchen Bevollmächtigten , beide batirt Berlin den 26ſten Mai , ſind dem Schluß

Protokoll am 28ſten Mai zugefügt worden. Daß beide Erklärungen bei Unterzeichnung des

Sdyluß - Protokolls vom 26ſten Mai nidht vorgelegen haben , iſt aktenmäßig konſtatirt.

Um deren Sinn und Bedeutung richtig zu , würdigen , mag eine vollſtändige Zu

ſammenſtellung derjenigen in die Protokolle niedergelegten Anſichten und Verwahrungen

dieſer Regierungen , an welchen ſich jene Erklärungen zunächſt anſchließen ſollen , hier vor

ausgeſchickt werden .

1. Protokoll vomi 17ten Mai 1849.

Zu $. 1. ſchlägt Preußen folgende Faſſung vor :

1. Das Deutſche Reich beſteht aus dem Gebiete derjenigen Staaten des bis

herigen Deutſchen Bundes , welche die Reichsverfaſſung anerkennen .

Ueber Schleswig und Limburg wird das Erforderliche in einer der Ver.

faſſung $ - Urkunde zuzufügenden Deklaration vorzubehalten ſein. Daſſelbe werde

hinſichtlich des über die Demarcationslinie hinausliegenden Theiles des Groß

herzogthums Poſen einzutreten haben. Es erſcheine überhaupt angemeſſen und

werde vorgeſchlagen, vermittelſt einer, gleichzeitig mit der Verfaſſung zu erlaſſen

den authentiſchen Deklaration dasjenige zu präziſiren und näher feſtzuſtellen,

deſſen kurz gefaßter oder ungenauer Ausdruc im Terte der Verfaſſungs-Urkunde

zu einem unrichtigen Verſtändniß oder einer falſchen Auslegung Anlaß oder

Grund geben könne."

Die Konferenz, mit Ausnahme Oeſterreidis , ' bas am Sdluſſe der Sißung

eine Erklärung giebt , acceptirt.

Am Schluſſe der Sißung, Abends '10 Uhr, giebt Oeſterreich die Erklärung,

daß es der Reſolution von Wien über die von Preußen dorthin gemachte Pro

poſition bezüglich der fünftigen Stellung Oeſterreichs zu Deutſchland ſtündlich

entgegenſebe, und, bis dieſe eingegangen, an einer näheren Betheiligung bei den

Berathungen der Konferenz behindert ſei. Dieſe Lage werde das bisher beob

adytete Schweigen erklären , und vor der Deutung ſicherſtellen, als könne in dieſem

Schweigen eine Zuſtimmung zu dem Reſultat der bisherigen Erörterungen gegen

Oeſterreich gefolgert werden .
.

2. Protokoll vom 18ten Mai 1849.

Preußiſcher Seits wird ein kurz vorher eingegangenes Schreiben des Oeſterreichiſchen

Herrn Geſandten , und die darauf erfolgte Antwort des Preußiſden Bevollmächtigten

mitgetheilt. Dieſe Schriftſtücke lauten :
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I. Da ich geſtern Kenntniß genommen von dem Gegenſtaude, den Ew.

Ercellenz zunächſt der Konferenz vorgelegt , nämlich den Verfaſſungs - Entwurf

für den engern Bund , dieſer Gegenſtand aber in der Faffung, die für Deſter

reich keinen Plaß läßt , den Deſterreichiſchen Bevollmächtigten entweder gar nicht,

oder nur unter der Vorausſeßung der Annahme des Unionsprojekts berührt,

wo dann das heut aus den Verhandlungen Hervorgegangene abermals eine Um

arbeitung erfahren mußte , ſich ſonad die Verhandlung vor der Hand in einer

von dem Unionsprojekte völlig unabhängigen Richtung bewegt , ſo halte ich der

malen meinen Beiſit wenigſtens für unnothwendig und erſuche Ew. Ercellenz

nur, mir zur Zeit das Reſultat der Verhandlungen gefälligſt mittheilen zu

wollen .

Berlin , den 18ten Mai 1849 .

gez. v . Profeſoh - Oſten.

II. In ganz ergebenſter Erwiederung der geehrten Zuſdyriſt vom 18ten d. M.

werde ich nicht verfehlen , das Reſultat der gegenwärtig gepflogenen Berathungen

über den Verfaſſungs -Entwurf des Deutſchen Bundesſtaates Ew. Ercellenz

ſofort nach deren Beendigung mitzutheilen.

Berlin , den 18ten Mai 1849.

gez. U. Radowik.

Nachdem von Sadſen, Bayern und Hannover hervorgehoben worden , daß man

die früheren und folgenden Erklärungen nicht als bindend , vielmehr zunächſt nur noch

als vorläufige Auslaſſungen zu erachten habe und Preußen dagegen erwiedert hatte , daß,

wenn ſie auc noch nicht als bindend gelten ſollten , man ſie doch auch nicht aus dem

Geſichtspunkte einer bloßen Beſpredjung betrachten dürfe , vielmehr ſchon jeßt der Entſchluß

feſtſtehen müſſe, das , was der Bundesſtaat ſeiner Wefenheit nach nicht entbehren könne,

ganz und ohne Rüdhalt gewähren zu wollen , knüpfen ſids an die Vorſchläge Preußens :

S. 65 .

Die Regierung des Reichs wird von einem Reichsvorſtande an der Spiße

eines Fürſten - Kollegiums geführt.

$ . 66.

Die Würde des Reichsvorſtandes ijt mit der Krone von Preußen verbunden.

S. 67.

Das Fürſten - Kollegium beſteht aus 7 Stimmen , und zwar :

1. Preußen ,

2. Deſterreich,

3. Bayern ,

4. Württemberg, Baden , beide Hohenzollern,

5. Sachſen , die Sächſiſchen Herzogthümer , Reuß , Anhalt, Schwarzburg,

6. Hannover , Braunſdweig, Oldenburg , Medlenburg , Holſtein, die

Hanſeſtädte,

7. Kurheffen , Heſſen - Darmſtadt, Naſſau, Homburg, Luremburg und

Limburg , Waldeck, Detmold , Schaumburg , Frankfurt.

Sollte Oeſterreich ſich nicht veranlaßt finden , mit ſeinen bisherigen Bundes

landen der Reichsverfaſſung fidh anzuſchließen, ſo beſteht das Fürſten - Kollegium

aus 6 Stimmen .

1

IV . 41
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Die Staaten , welche einen gemeinſchaftlichen Bevollmächtigten zum Fürſten

Kollegium beſtellen , haben ſich über deſſen Wahl zu verſtändigen ; für den Fall

der Nichtverſtändigung wird ein Reichsgeſeß die Mitwirkung der Betheiligten

beſtimmen ...

die nachfolgenden Erörterungen und Verhandlungen.

1 Bayern erklärt von dieſen Propoſitionen völlig abweichende Inſtruktionen

zu haben ; der Eingang neuer Inſtruktionen werde jedod täglich erwartet,

wonach die Erklärungen ſofort folgen werden .

Hannover bat Bedenken, die ihm ganz beſonders am Herzen liegen. Sie

betreffen das fünftige Verhältniß Deſterreichs. Hannover will nicht, daß Defter

reid aus Deutſchland ausſcheide. Im Fürſtenthum - Kollegium Theil nehmend,

müſſe Deſterreich aber auch bei der Erekutive betheiligt ſein. Es dieſer leşteren

Theilnahme verluſtigen, heißt, es dauernd aus Deutſchland ausſchließen , daher

ſei wenigſtens zu ſagen , und im Verfaſſungswerke ſelbſt oder in der Deklaration

zu konſtatiren , daß beim Eintritt Deſterreichs in den Deutſchen Bundesſtaat

über das Verhältniß Oeſterreichs zur Erekutive zwiſchen Preußen und Deſterreich

näher konvenirt werden ſolle. Mehr als dieſen Vorbehalt eines ſpäteren Einver

nehmens zwiſchen Deſterreich und Preußen verlange Hannover nicht. Hierauf

glaube es aber auch beſtehen zu müſſen.

Sachſen anerkennt , daß Oeſterreich vor der Hand nicht wohl in der Lage

ſein werde, an dem neuen Bundesſtaate Theil zu nehmen ; aber die rechtliche

Möglichkeit, zu jeder ſpäteren Zeit Theil nehmen zu können , müſſe durch aus

reichenden Vorbehalt Deſterreich geſichert bleiben , und damit dies der Fall ſei,

dürfe die künftig mögliche Mitbetheiligung Oeſterreichs bei der Erekutive jest

nicht ausgeſchloſſen werden .

Preußen iſt durchdrungen von der Ueberzeugung , daß Deſterreich, wie es

fich durch ſeine Konſtitution ſelbſt geſtellt hat , mit ſeinen Deutſchen Bundes

landen allein dem Deutſchen Bunde nicht mehr beitreten kann. Man müſſe die

Thatſache anerkennen , daß auf der einen Seite Deutſchland der Nation bedeu

tend mehr leiſten ſolle, als die Bundesverträge ihr bisher gewährt hätten , auch

wenn ſie getreulich vollzogen worden wären , und daß andererſeits Oeſterreich

jeßt dieſen Bundesverträgen kaum noch genügen könne , ſo daß die Bedürfniſſe

und die Forderungen der Deutſchen Nation , und die Leiſtungsfähigkeit Deſter

reiche in ein umgekehrtes Verhältniß getreten ſeien. Mit Oeſterreich ſei der

Aufbau des Bundesſtaats , den Deutſchland mit Recht beanſpruche und nicht

mehr entbehren wolle, geradezu unvereinbar geworden. Das ſei die offene

Erklärung Preußens. Könnten die andern Regierungen nach dieſer Erklärung

nicht mehr mit Preußen gehen , ſo müſſe es ſeinen Weg allein gehen.

Hannover erklärt zur Verſtändigung, daß ſeinerſeits nur ein Rechtsſchus

aller Deutſchen Bundesglieder, Deſterreich einbegriffen , habe beabſichtigt werden

ſollen . Es wolle Hannover nur Vorkehr getroffen ſehen, daß auch das in den

Deutſchen Bundesſtaat nicht eintretende Deſterreich in ſeinen

Rechten unverkürzt bleibe .

Preußen entgegnet, daß es ſich bei dem bezweckten Bundesſtaat nicht um

die Bildung einer Gemeinſchaft handle, in der Oeſterreid oder ein anderer
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Staat zu ſein oder zu bleiben das Recht habe ; ſondern lediglicy von einer Ges

meinſdaft, die durch gänzlich freiwillige Vereinbarung erſt zu Stande kommen

ſolle. Das Wieviel der beitretenden Staaten ſtehe dabei in zweiter Reihe.

Hannover weiſt auf die Lebensunfähigkeit eines Bundesſtaats von zu

wenigen Einzelſtaaten hin : eine Betrachtung, deren Richtigkeit Preußen nicht

verkennt, deren praktiſche Anwendung es jedoc hier läugnet, da es die bezies

hungsweiſe Jrrelevanz der mehr oder minder beitretenden Staaten nur auf die

Seitens der Regierungen zu bewirkende Propoſition der Verfaſſung, nicht aber

auch auf den Umfang des verwirklichten Bundesſtaats ſelbſt, bezogen habe.

Hannover hält es nicht für gerechtfertigt , dieſſeits auszuſprechen , daß

Deſterreich mit ſeinen Deutſchen Bundeslanden in den Deutſchen Bundesſtaat

nicht eintreten werde, da man ihm dieſen Eintritt in den Bundesſtaat, wenn

es denſelben verlange, doch nicht werde verſagen können.

Preußen findet den Ernſt der Zeit zu ſchwer um ſich an bloße Möglich

keiten zu halten , währeud die Thatſachen unleugbar vorliegen . Deſterreich habe

nicht dieſen Eintrit in den Bundesſtaat, ſondern einen andern , den mit ſeinem

ganzen außerdeutſchen Länder - Kompler, verlangt, es babe wiederholt erklärt,

nur ſo, d. h. in ſeiner ſtaatlichen Geſammtheit, oder gar nicht eintreten zu

können. Daß alſo dem Verlangen Deſterreids, wie es vorliege , von Deutſd

land nicht deferirt werden könne, unterlaſſe Preußen nachzuweiſen. Das Reſultat

jei, daß dem Rechte nach für Deſterreich eine dreifache Möglichkeit verbleibe ;

entweder

1. Verzichtleiſtung auf jede Theilnahme am Bundesſtaate ſelbſt, und Abſchluß

einer Union mit demſelben , oder

2. Eintritt in den Deutſchen Bundesſtaat mit ſeinen Deutſchen Landen ; ober

3. einfaches Verbarren beim Bundesverhältniß von 1815.

Die praktiſde Unausführbarkeit der zweiten Möglichkeit liege allein ſchon in der

Deſterreichiſchen Verfaſſung ; Preußen erblice, wie die Dinge ſtänden , die

wünſchenswertheſte Löſung der nationalen Aufgabe in dem ad 1. beregten Unions

Verhältniß , das , an Unmöglidkeiten und Täuſchungen vorbeigehend , das für

Deſterreich und Deutſchland reale Gute und Nügliche wahrhaft ſchüßen und

fördern werde, und das es in dieſem Augenblic in Wien zur Erwägung ſtelle.

Sollte aber Deſterreid hierin nicht zuſtimmen , ſo werde es nach wie vor in

dem vollen Umfange all der Rechte bleiben , die ihm als Bundesglied aus dem

Vertrage von 1815 gegen Leiſtung ſeiner Bundespflichten erwachſen ſind . In

dem in dieſem Fall Deſterreid aber für ſeine Deutſchen Landé auf dem Stand

punkte der Bundesverträge ſtehen bleibe , werde Preußen mit allen ihm rechtlich

und materiell zu Gebote ſtehenden Mitteln dem Bundesſtaate zuſtreben , der

jenigen Deutſchen Regierungen barrend, die dieſes Streben mit ihm tbeilen

werden .

Hannover präciſirt ſeinen Antrag babin, daß wenn Oeſterreich mit ſeinen

Deutſden Bundeslanden in den zu bildenden Bundesſtaat eintreten wolle, als

dann das Verhältniß Oeſterreichs zu der Oberhauptsfrage einer Verſtändigung

mit Preußen vorbehalten bliebe , und daß dies ausgeſprochen werde.
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Preußen fragt, ob dies nicht bloß das Verlangen Deſterreichs zur Folge

haben werde, den Bundesſtaat ſo einzurichten , daß es ſeinerſeits in denſelben

eintreten könne , d. h . daß Deutſchland auf die Begründung eines wirklichen,

von der ganzen Nation geforderten Bundesſtaats verzichte ? Preußen wiederholt

dabei den Ausdruct ſeiner Ueberzeugung , daß Oeſterreich ſich außer Stande

befinde anzunehmen, was Deutſchland nicht mehr entbehren könne.

Hannover geſteht, daß bei einem Fortbeſtand des jeßigen legis ,

lativen Zuſtandes in Deſterreich von deſſen Eintritt in ben zu bila

denden Bundesſtaat nicht die Rede ſein könne. Aber bieſer Zuſtand

in Oeſterreidy ſei nicht unabänderlich, zumal bei der jeßigen Weltlage nicht, ja,

es erſcheine eine Aenderung dieſes Zuſtandes ſogar als wahrſcheinlich. Könne

Deſterreich in Folge einer ſolchen Aenderung ſpäter eintreten,

ſo werde dieſer Eintritt in einem , ſeiner bisherigen Stellung zu

Deutſchland gemäßen Verhältniß zu geſtatten ſein , und daß dies

ſein könne , möge nicht unterlaſſen werden , auszuſprechen. Ein

gegentheiliges Verhalten werde das Deutſche Rechtsgefühl bei dem beſſern Theile

der Nation ſchwer verlegen , und namentlid werde es Preußen nicht frommen,

wenn die Annahme Naum gewinnen könne, als babe ſich Preußen geweigert, den

Deſterreich gebührenden Platz in Deutſchland zu reſerviren . Hannover will das

bei die Meinung nidit zurückhalten , daß eine ſolche Reſervation zu Gunſten

Deſterreichs derjenigen Partei in Preußen, die man als ſpezifiſches Preußenthum

bezeichne, nicht genehm ſein möge ; das edlere Preußen werde aber dieſe Rüd

ſidhten gegen Oeſterreich nach Verdienſt zu würdigen wiſſen . Werde Deſterreich

zur Zeit in den Deutſchen Bundesſtaat nicht eintreten , und müſſe die Nation

auf die Verwirklichung eines das ganze Vaterland umfaſſenden Bundesſtaats

hiernach einſtweilen Verzicht leiſten , ſo ſolle man durch ausdrückliche Erwähnung

des für Deſterreich vorbehaltenen künftigen Eintritts wenigſtens die Idee eines

ungetheilten Deutſchen Vaterlandes feſtzuhalten ſuchen. Dieſe Erwähnung in

geeigneter Weiſe formulirt und in die jeßige Verfaſſungs- Urkunde niedergelegt,

werde das zu gründende Wert vor dem Vorwurf einer damit beabſichtigten

Preußiſchen Hegemonie in Sduş nehmen und ihm den Stempel des ächten

Deutſchthums aufdrücken. Hannover verweiſt ſchließlich auf die konfeſſionellen

Sympathien die für Oeſterreich in einem großen Theile Deutſchlands, namentlich

in Weſtphalen und Rheinland leben. Dieſe Sympathien hatten ſid zuleßt noch

bei der Wahl des Erzherzogs- Reichsverweſers auf das lebhafteſte kund gegeben .

Es liege im allgemeinen Deutſchen Intereſſe, die Eriſtenz dieſer Sympathien

anzuerkennen, und ihnen die verdiente Berückſichtigung nicht zu verjagen.

Bayern muß für Deſterreich gleiche Sympathien bezeugen .

Preußen will auf dieſe Auseinanderſeßung nur das Nothwendigſte ant

worten. Wünſche man über das Verhältniß Oeſterreichs zu Deutſchland noch

eine beſondere Erklärung in die Verfaſſungs-Urkunde niedergelegt, ſo ſei Preußen
für ſeinen Theil dem nicht entgegen . Man möge ſids über die Formel näher

beſtimmen . Preußen müſſe aber dabei die beſtimmte Frage darüber wiederholen,

welche Stellung die konferirenden Regierungen zu dem von Preußen proponirten

Verfaſſungswerke einzunehmen entſdlofſen ſeien und nun um eine klare unum.
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wundene Antwort auf dieſe Frage anſuchen. Sei eine Verſtändigung über einen

mit Preußen gemeinſchaftlichen Weg bei dem deutſchen Verfaſſungs

werke nicht möglich, ſo werde am Beſten ſein , dieſe Ueberzeugung ſo ſchnell

als möglich zu gewinnen , um dann ſofort zu den Entſchlüſſen zu kommen , die

der Augenblick gebieteriſd ferdere. Den Vorwurf einer eigenſüchtigen Tendenz

babe Preußen , wenn er wirklich erhoben werden ſollte , nicht erſt noch zurüdzu

weiſen. Die weitere Ausführung überlaſſe es manifeſten Thatſachen .

Bayern erkennt das Verhalten Preußens bei der ihm dargebotenen Kaiſer

würde mit aufrichtigem Danke an , und nimmt gern Anlaß, dieſes Bekenntniß

auszuſprechen.

Endlid einigen ſich die Regierungen vorläufig dabin , daß

dem erſten Paragraphen der Verfaſſung8 - Vorlage folgender

Zuſaß zugefügt werde :

Die Feſtſeßung des Verhältniſſes Oeſterreichs zu dem

Deutſchen Reiche bleibt gegenſeitiger Verſtändigung

vorbehalten.

Sodann wird in Folge dieſes Zuſages anerkannt , daß nun in

S. (67.) unter Reduction der Zahl der Mitglieder des Fürſten

Kollegiums von ſieben auf ſedø , der den Eintritt Deſterreids in

den Deutſchen Bundesſtaat betreffende vorleşte Paſſus des Pa

ragraphen zu löſden iſt.

Ein weiterer Einſpruch gegen die Paragraphen wird nicht erhoben . Grup

pirung und Inhalt der Paragraphen ſoll als vorläufige Feſtſtellung gelten .

3. In dem Protokoll vom 19ten Mai.

ad S. 87 (85). Hannover ſchlägt die Faſſung vor :

„ So lange u . ſ. w . " und als Folge hiervon , die Löſchung Deſterreichs in

der bisherigen Aufſtellung. Es wird allgemein anerkannt, daß die Kopfzahl in

den einzelnen Bundeslanden für die Zahl der Mitglieder hier nicht maßgebend

ſein könne. Preußen ſchlägt die Gleichſtellung Kurbeſſens und des Großherzog

thums Heſſen à 7 Stimmen vor. Angenommen.

4. In dem Protokoll vom 20ſten Mai.

Auf die von Preußen gemachten Propoſitionen erklärt

Hannover fich dieſem Vorſchlage zuſtimmend, jedoch mit der Zugabe , daß

durch das zu ſchließende Bündniß die Rechte und Pflichten aus dem Bundes -

verhältniß von 1815 nicht geſchwächt werden ; daß allen Deutſchen Bundes

ſtaaten und namentlich auch Deſterreich für ſeine Deutſchen Bundestheile , der

Beitritt jederzeit frei bleibe, und endlich , daß die proviſoriſche Oberleitung

Preußens durdy weitere Verabredungen näher beſtimmt werden, und nicht minder

den Regierungen unbenommen ſein müſſe, unbeſchadet der gemeinſchaftlichen Pro

poſition des Verfaſſungs - Entwurfes ihre abweichenden Anſichten , namentlich in

Bezug auf die Geſtaltung der Oberhauptsfrage, auf dem zur Beſchlußnahme

über die Verfaſſung zuſammentretenden Reichstage geltend zu machen .

IV . 42
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Preußen gewährt leßteres ſofort, jedod in dem Sinne, daß ihm zuleßt

bie freie und ſelbſtſtändige Entſchließung verbleibe.

Sadſen tritt dieſer Erklärung Hannovers bezüglich der vorſtehenden Pro

poſition Preußens bei.

5. In dem Protokoll vom 21ſten Mai.

Staatsminiſter Stüve präciſirt die in der geſtrigen Sißung auf die Pro

poſition Preußens Namens Hannover gegebene Erklärung. In Folge deſſen

wird der Schluß der betreffenden Stelle des Protokolls gelöſcht und ein Zuſa

in der vom Staatsminiſter Stüve ſelbſt gegebenen Faſſung durch Beiſchreiben

auf den Rand des Blattes in den Tert eingefügt.

Preußen giebt die Erklärung, daß es, geleitet von dem dringenden Wunſdhe,

die angeknüpften Verhandlungen zu einem baldigen gedeiblichen Abſchluß zu brin

gen, und in Anerkennung und Vollziehung einer Pflidyt, die in ſo ernſter Zeit

das Wünſenswerthere dem Nothwendigen unterzuordnen gebiete , in allen,

ſeinerſeits bisher noch zur Erwägung vorbehaltenen Punkten den von den ver

tretenen Regierungen gewünſchten Abänderungen nunmehr ſtattgebe.

6. In dem Protokoll vom 23ſten Mai.

Bayern findet ſich veranlaßt, dem weiteren Fortgang der Verhandlungen

einige Bemerkungen vorhergeben zu laſſen. Wenn auch Mangels Eingangs der

dringend erbetenen, und fortwährend erwarteten näheren Inſtruktionen zu einer

bindenden Erklärung noch außer Stande , ſo glaube es body aus der bekannten

Bayerſden Miniſterial - Erklärung vom 18ten b., ſo wie aus andern Anzeichen

ſchon jeßt entnehmen zu können , wie ſich Bayern in leßter Entſchließung werde

beſtimmen müſſen . Bei dem aufrichtigen und lebhaften Wunſche, daß dieſe

leßte Entſchließung eine zuſtimmende ſein möge , wolle man fid darüber , was

als die Hauptſchwierigkeit in der ganzen Sache zu betrachten bleibe , offen auss

ſprechen , in der Hoffnung, daß vor Faſſung der lebten Entſchließung die zur

Beſeitigung der Schwierigkeit erforderlichen Mittel gefunden , und von beiden

Seiten zur Anwendung gebracht ſeien . Die Hauptſchwierigkeit liege in dem

Abſchnitt III., in der Geſtaltung des fünftigen Reicho - Oberhaupts. Bayern

gebe davon aus, daß, ſolle die alte Bundes - Verfaſſung nicht mehr beibehalten

werden , in der neuen an ihre Stelle mehr oder minder eintretenden Staatsform

der Charakter des föderativen Bundesſtaats beſtimmt ausgeprägt und in aller

Konſequenz gehandhabt werden müſſe. Dieſer Vorausſeßung Bayerns fönne

der gemachte Vorſchlag ſchwerlich genügen, da die dem Reichsvorſtande darin

übertragene Erekutive ein ſolches Quantum einzelner Madtbefugniſſe einſchließe,

Daß fie, über eine bloße Erekutive weit hinausgehend, in den wichtigſten Regie

rungs -Maßregeln das Fürſten - Kollegium dem Reichsvorſtande nicht mehr gleich

berechtigt beiørdne, ſondern der That und Wirklichkeit nach demſelben unterordne.

Der Meichs - Vorſtand erkläre Arieg und ſchließe Frieden , beſtimme und leite

den völkerrechtlichen Verkehr, verfüge über die Militairmacht, ernenne das Reichs

Miniſterium und föhließe den Reichstag: Mlled, ohne deshalb aud nur zu einer

Vorberathung mit dem Fürſten - Kollegium verpflichtet zu ſein . Die genannten
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Machtbefugniſſe, ausſchließlich der Krone Preußen übertragen , ſtellen dem Aus

lande tein föderirtes Deutſchland, ſondern ſtatt beffen nur ein mächtigeres

Preußen gegenüber. Das Bundesverhältniß von 1815 werde gelöſt, aber der

dabei für Ade in Ausſicht geſtellte Gewinn : ein Bundesſtaat gleichberechtigter

Mitglieder, nicht verlangt werden. Dazu komme , daß das Verhältniß Defter

reiche zu dem neuen Bundesſtaate jeßt auf eine nicht unbedenkliche Weiſe in

Frage geſtellt bleibe, ſo wie auch noch keineswegs vorzubeſtimmen ſei, wie Ruß

land und Frankreich ſich zu dem neuen Bundesſtaate ſtellen werden .

Preußen kann die gemachte Ausſtellung in keinerlei Weiſe, weber für

faltiſch begründet, noch für ſonſt gerechtfertigt halten . Dieſelbe ſei vielmehr

fofort erledigt, ſobald man nur den hiſtoriſchen Gang, den die Sache bisher

genommen , nicht aus dem Auge laſſen , und ſich zu ihrer jepigen Beurtheilung

an die thatſächlich vorliegende Wirklichkeit halten wolle. Zunächſt werde Bayern,

ohne näheren Nadweis, zugeben, daß das Reichs -Oberhaupt, wie es die Natio

nalverſammlung ausgerüſtet und wie es von Preußen jeßt in Vorſchlag gebracht

worden , ein weſentlich verändertes und zwar zu Gunſten der Einzelſtaaten we

ſentlich verändertes Fei. Dann möge man dem Vorſchlage ſelbſt näher treten .

Man werbe finden , daß dem Abſchnitt : „ Das Reichs - Oberhaupt nicht bloß

der Reichsvorſtand, ſondern dieſer und das Fürſten - Kollegium ſubſumirt ſei.

Das Heicho -Oberhaupt beſtehe nach dem Vorſchlage Preußens aus zwei Fak

toren, aus dem Reichovorſtande und dem Fürſten - Kollegium. Die Funktionen

dieſes Meichs - Oberhaupts feien getheilt, und zwar ſei die bauptſächlichere

Hälfte derſelben dem Fürſten - Kollegium zugewieſen , in welchem Preußen nur

den reinen Geſchäfts - Vorſiß ausüben , nur primus inter pares ſein ſolle. Die

andere bloß dem Neichsvorſtande reſervirte Hälfte der Funktionen des Reichs

Oberhauptes beſchränke rich in der That bloß auf die Erelutive, wie bei einer

Verdeutlichung des inneren Regierungs - Mechanismus nicht mehr zu beſtreiten

ſein werde. Der Reicho-Vorſtand beſchließt über Krieg und Frieden ; aber dieſes

Befdhließen ſei offenbar nur die formale Seite der Action , da, um nach den ge

nannten Richtungen beſchließen zu können , über Geldmittel, Rüſtungen und

viele andere Dinge beſchloſſen ſein müſſe, worüber zu beſchließen nicht

mehr dem Heichovorſtande, ſondern eben nur dem Fürſten - Kollegium zuſtebe.

Ebenſo leitet der Reichsvorſtand den völkerrechtlichen Verkehr; aber doch nur

in der burd das Sadverhälmiß ſelbſt bedingten Maßgabe, daß er keinen diplo

matiſchen Akt zum Abſchluß kommen laſſen werde, über deſſen Genehmigung

durch das Fürſten - Kollegium er ſich nicht im Voraus, durch Vorberathung und

Einvernehmen mit demſelben verſichert habe. " Er ernenne ferner das Reichs

Miniſterium ; aber er ernenne vorausſichtlich tein anderes , als weldes der Ma

jorität des Fürſten - Kollegiums genehm fei, d . b. berjenigen Inſtanz, die über

alle bei dem Reichstage vorzubringenden Anträge vorber burdaus felbſtſtändig

zu befchließen habe , und daber durch Annehmen oder Zurüdweiſen ſtets in dem

Falle fei, das Reichs - Miniſterium zu halten oder fallen zu laffen. Was zulegt

noch bie dem Reichs - Vorſtande zugetheilte Verfügung über die bewaffnete

Macht betreffe, fo fei dieſe Befugniß zu ſehr in der Natur der Sache begrün

det, als daß eine nähere Motivirung nöthig ſcheine. Wenn Deutſchland wirk

$

.

lich im Innern frei und ſicher und nach Außen mächtig werden ſolle, ſo müſſe
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man hier, wo in vielen Fällen die Stunde, der Augenblick entſcheide, nothwendig

ablaſſen , den Einheitsbeſchluß auf den Vielheitsbeſchluß zurüdzubringen . Dem

nad, müſſe der Vorwurf, daß Preußen in die Erekutive mehr hineingetragen, als

die Erekutive ſelbſt gebieteriſch erfordere, entſchieden abgelehnt werden. Preußen

verlange nur die Einheit da , wo ſie ſchlechterdings hingehöre, und für die ge

ſicherte einheitliche Staatsleitung nicht zu entbehren ſei. Es verlange nur, was

nicht verwehrt werden könne, wenn man anbers wirklich entſchloſſen ſei, aus dem

Zuſtand der legten dreißig Jahre berauszutreten und mit Preußen die Ueber

zeugung theile , baß die Revolution dauernd zu ſchließen ſei, nicht blos indem

man den augenblicklichen verbrecheriſchen Widerſtand gegen die Regierungen durch

Waffengewalt breche , ſondern indem ſich die Regierungen durdy aufrichtiges

Gewähren eines nationalen Bedürfniſſes der Vereinigung Deutſchlands zu

einem Bundesſtaate, den beſſeren Geiſt der Nation verbinden. Preußen babe

ernſtlich geſtrebt, dieſem Bedürfniß , ſoviel an ihm ſei, in dem gemachten Vor

ſchlag entgegen zu kommen. Gebe es einen andern , beſſern Weg zum

gleiden Ziele , ſo werde es dieſen Weg , wenn er ausgemittelt ſei ,

bereitwillig betreten ; dagegen, ſo lange dies nicht der Fall, auf dem jeßigen

Wege aus Gründen der Pflicht und der Nothwendigkeit unausgeſegt fortgehen. Auch

ſtehe ja ſelbſt für eine gegenſeitige Anſicht nichts im Wege, die Berathung über den

Entwurf bis zu Ende zu führen . Nad Diskuſſion des leßten Paragra

pben bleibe Rückblick auf das Ganze , Bemerkungen zum Einzelnen

und definitive Entſchließung vorbehalten ; ſo wie jeder Regierung

ia zudem überlaſſen werden ſolle, das ießt aus gemeinſdaftlis

dhen Berathungen und obwaltenden Zeitumſtänden hervorgegan

gene Wert auf dem zu berufenden Reichstag nach Maßgabe

der alsdann exiftenten Sachlage in geeigneten Betracht zu

zieben.

Bayern kann es nicht für rechtlich erachten , etwa nur aus momentaner

Verlegenheit jegt der Vorlage Preußens zuzuſtimmen, in der Vorausſicht, ſpäter

in Hauptpunkten wieder davon abzugeben. Zu einer ſolchen reservatio mentalis

könne es ſich nicht beſtimmt finden. Was Bayern ſeinerſeits bei dem Reichstage

vorbringe, wolle es vor demſelben auch ehrlich vertreten . Es wiederholt ſchließlich

die Beſorgniß, daß bei einem unabänderlichen Verharren auf der proponirten

Geſtaltung des Reichsoberhaupts Bayerns Zutritt nicht erfolgen werbe. Eine

Aenderung, andeutungsweiſe der Art, daß die Regierung des Reichs einem Fürſten

Kollegium übertragen werde, an deſſen Spiße Preußen als Reichsvorſtand ſtebe,

möge vielleicht ſchon genügen , Form und Weſen in erforderlicher Weiſe zu wah

ren , es müſſe daher ſehr wünſchen , daß einem Vorſchlage dieſer Art, als dem

hoffentlich ausreichenden Vereinigungsmittel, die verdiente Erwägung nicht ver

ſagt werde.

Preußen kann, ſoviel es die von Bayern beregte und reprobirte reservatio

mentalis betrifft, nicht umhin , in Erinnerung zu rufen , daß der Antrag : der

jeßigen Verfaſſungsvorlage ungeachtet auf dem Reichstage freie Hand zu behalten,

nicht von ihm , ſondern von Sachſen und Hannover geſtellt wurde. Zur Sadie

ſelbſt findet man es nur angemeſſen , ſich der künftigen freien Beſchlußfaſſung ex

capite novorum nicht im Voraus zu begeben.
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Bayern beſtreitet Legteres in der zugefügten Beſchränkung nicht , bemerkt

aber , daß es ſich auf dem Reichstage bezüglich der Oberhauptsfrage und des

damit im engſten Zuſammenhange ſtebenden Verhältniſſes zu Oeſterreich um ein

Novum ſchwerlich handeln werde.

Preußen wil ſidy in Anlaß dieſer legten Aeußerung Bayerns über die

Wirklichkeit des zwiſchen Deſterreich und dem bezwedten Verfaſſungswerke obwal

tenden Verhältniſſes nochmals auf das Beſtimmteſte ausſprechen . In unbefan

gener Anſchauung der Thatſachen balte Preußen feſt an der Annahme , daß in

den Bundesſtaat, ber nach ſeiner Anſicht für Deutſchland ein Redit und eine

Nothwendigkeit geworden, und mit deſſen Propoſition es in jedem Falle und zwar

als Antwort auf den Vorgang vom 3ten April c . vortreten werde, Deſterreich nicht

eintreten könne , nicht eintreten werde. Preußen habe den ſehnlichſten Wunſch

gehabt , ſich in dieſer Anſchauung mit Oeſterreich zu einigen, und Deſterreich zu

einer Union zu beſtimmen , die, pari passu mit dem Deutſchen Verfaſſungswerke

zu Stande kommend, die beiden großen Faktoren : das konzentrirte Deſterreich

und das zu einem Bundesſtaate vereinte Deutſchland, dem Auslande gegenüber,

zu Einer mächtigen Einheit geſtalten ſolle, während dieſe nämliche, ganz Deſter

reich und Deutſchland umſchließende Einheit im Innern der natürlichen Ent

wickelung und freien Bewegung der konſtituirenden Faktoren den erforderlichen

Raum gelaſſen und überdem eine weit innigere Verbindung und Förderung unter

einander herbeigeführt haben würde, als dies nach den legten Verträgen von 1815

gegeben ſei. Dieſen Antrag Preußens habe Deſterreich in den letzten Tagen

abgelehnt, was allerdings Sache Deſterreichs geweſen ; es werde aber jegt Sache

Preußens ſein , ſeinerſeits die allenfallſigen ferneren Anträge Deſterreichs abzu

warten. Nachdem Preußen wiederholt das Mögliche gethan zu haben glaube,

die Intereſſen des Bundesgenoſſen mit dem Bedürfniß ſeines eigenen und des

ganzen Deutſchen Volkes zu vereinigen , bleibe ihm Deſterreich gegenüber jeßt

nur noch die eben bezeichnete Stellung übrig. Die Zeit der nebelhaften Ge

danken und des f. g . Vorſchwebens ſei vorbei ; es müſſe nach klarer Einſicht und

mit Entſchiedenheit raſd gehandelt werden, und Preußen ſei dazu mit und ohne

Oeſterreich entſchloſſen. Die bisherigen Vorſchläge Oeſterreichs zur gemeinſchaft

lichen Regulirung der Deutſchen und der Deſterreichiſkhen Verhältniſſe, die Ron

zentration Deſterreichs und Deutſchlands mittelſt einzelner Körper , die Volks

vertretung durch Ausſchüſſe zc . műſſe es lediglich auf fic beruhen laſſen , da dieſe

Vorſchläge, wie ſich Preußen vollkommen überzeugt halte , bei allenfalls mög

licher Verwirklichung weder Segen für das Deutſdye Vaterland , noch auch nur

eine ſichere, ehrenhafte Bewältigung der nahen , drohenden Gefahren zu verbürgen

im Stande ſeien .

Hannover bezeichnet die praktiſchen Reſultate der Vorſchläge Deſterreichs

alſo : „Oeſterreid einheitlid , Deutſchland geſpalten ; für Oeſter

reich die Befeſtigung, für Deutſchland die Revolution.. Einer

folden Wendung der Deutſden Angelegenheiten werde aud Han

nover niemals ſeine Zuſtimmung geben.

Preußens Verhältniß zu Deſterreich ſo wirb für Preußen zugeſetzt

ſei demnach augenblicklid folgendes : Oeſterreich habe Preußens Vorſchlag abge

i
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lehnt; Preußen und die mit ihm bezüglich der Deutſchen Zukunft gleichgeſinnten

Deutſchen Staaten lehnen Deſterreichs Vorſchlag ab. Es folge , daß Oeſterreich

zunädſt bei dem Bundesverhältniſ von 1815 ſtehen bleiben , und daß ihm,

gegen Erfüllung aller ſeiner Bundespflichten alle Bundesrechte gewahrt bleiben .

Wie Deſterreich die Erfüllung ſeiner Bundespflichten aus den Verträgen von

1815 mit den Beſtimmungen ſeiner jeßigen Verfaſſung zu vereinigen im Stande

ſein werde, müſſe Deſterreich überlaſſen bleiben , ſo wie es audy den dem

Deutſchen Bundesſtaate beitretenden Deutſchen Einzelſtaaten obliegen werde,

ſich, den Bundesgemäßen Anſprüchen Oeſterreichs gegenüber, in dem erforderlichen

Verhältniß zu erhalten. Es ſolle indeß dabei ausdrücklich bemerkt ſein , daß

das Maaß der bundesgemäßen Präſtation nicht danach, was bisher wirklich

geſchehen ſei, ſondern nach dem , was hätte geſchehen ſollen , zu beſtimmen

bleibe : eine Differenz , deren große Erbeblichkeit Hannover durch

aus anerkennt.

Sachſen widmet dem Bundesſtaat offene und ehrliche Mitwirkung, wird

aber dabei von der Anſicht geleitet, daß der Bundesſtaat, wenn nicht ganz

Deutſchland, doch wenigſtens alle Deutſche Staaten außer Deſterreich , und

namentlich Bayern , umfaſſen werbe. Ein Nidtbeitreten Bayerns würde das

Ziel weſentlich ändern , bas Sachſen bei ſeiner Zuſtimmung im Auge batte , ſo

wie auch die Oberhauptsfrage dadurch in eine ganz andere Lage gebracht wäre.

Hannover will ſich ſeinerſeits in die Oberhauptsfrage nicht weiter ein

miſchen . Es will über dieſe Frage blos eine Verſtändigung zwiſchen

Deſterreich und Preußen. Möchte dieſe Verſtändigung zur Zeit

des Reichstags erreicht ſein , ſo würde ſich Hannover wohl zu -

frieben ſtellen ; ſei dieſes nicht der Fall , ſo halte es ſich ſeine alo

dann zu ergreifenden Maßnahmen bevor.

Sachſen rekurrirt auf den Zutritt Bayerns und findet das erheblichſte

Hinderniß dieſes Zutritts in der dem Reichsvorſtande ausſchließlich zugetheilten

Leitung des diplomatiſchen Verkehrs. Einem Staate von dem Umfange und

der Bedeutung Bayerns müſſe es in der That außerordentlich ſchwer fallen,

bei dieſem Verkehr auf eine künftige Mitwirkung durchaus zu verzichten . Zwar

habe Preußen eingewandt , daß eine dergleichen Mitwirkung indirekt immer den

Mitgliedern des Fürſten - Kollegiums verbleibe, da kein erheblicher diplomatiſder

Akt zum Abſchluß kommen werde , über beſſen Genehmigung durch das Fürſten

Kollegium der Reichsvorſtand ſich nicht im Voraus durch Einvernehmen mit dem

Fürſten - Kollegium verſichert habe. Allein den diplomatiſchen Verkehr aus

ſchließlich leiten , heiße nad bekannter Erfahrung, dieſen Verkehr auch in die

Lage bringen können , daß die nachträgliche Zuſtimmung troß Kammern und

alſo auch troß Fürſten - Kollegium ſpäter nicht mehr verſagt werden könne.

Endlich müſſe man nochmals dringend wünſden , wenigſtens dem Empfange

fremder Geſandten in den Einzelſtaaten kein Verbot entgegen zu ſtellen. Die

Würde der Krone laſſe auf den Fortbeſtand dieſes Rechts kaum verzichten ; ſo

wie auch die Reſidenzen , und namentlich Dresden , bei Wegfall des geſandt

ſchaftlichen Aufenthalts, einen ſehr empfindlichen materiellen Verluſt zu erleibeit

bätten.
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panuover findet die Stellung Sachſens bezüglich des dem Reidsvorſtande

zu übertragenden völkerrechtlichen Verkehrs allerdings bedenklicher als die eigene,

da þannover und Preußen vorausſichtlich gleiche Politik baben werden , während

die Intereſſen Süd -Deutſchlands eine andere verlangen können.

Preußen würdigt die Opfer vollkommen , die im Punkte des völkerrecht

lichen Verkehrs der Einzelſtaat dem Bundesſtaat darbringen ſoll. Aber der

Bundesſtaat, wenn er Leben und Wahrheit werden ſolle, könne und dürfe auf

dieſe Opfer nicht verzichten. Ständige Geſandte empfangen , ohne ſelbſt Ge

ſandte bei den betreffenden Höfen zu affreditiren , ſei überdem ein unbaltbarer

Zuſtand. Müſſe man ſich alſo aus Gründen innerer Nothwendigkeit dazu

beſtimmt erachten , der Entſendung ſtändiger Geſandten an ausländiſde Höfe zu

Gunſten der Reichsregierung zu entſagen , ſo müſſe man auch dazu übergeben

auf den Empfang ſtändiger Geſandten dieſer Höfe zu verzichten . Jene Noth

wendigkeit könne man , den Bundesſtaat ſelbſt zugegeben, nicht läugnen. So

lange Rußland noch in München , Dresden, Berlin und Hannover ſtändige Ge

ſandte habe , eriſtire für Rußland immer noch ein Bayern , Sachſen, Preußen

und Hannover , aber kein Deutſchland. Der rückſichtlich der Politit Bezug

genommene Gegenſaty zwiſchen Sachſen, Bayern und Preußen habe nur ſo lange

eine reale Grundlage , als man noch an der Auffaſſung einer verſdiedenen

Politik des Deutſchen Nordens und Südens feſthalte. Gerade dieſe Auffaſſung

aber müſſe ſchwinden. Bayern müſſe von ſeiner Baverſchen , Preußen von ſeiner

Preußiſchen Politit abſtehen , und der eine wie der andere Staat ſich auf

die gleiche Höhe einer fürderhin ungetheilten Deutſchen Politit ſtellen. Die

materiellen Verluſte der Reſidenzen ſeien nicht in Abrede zu ſtellen . Sie ſeien

aber ebenfalls blos Folgen des Invermeidlichen, von denen übrigens nicht blos

Dresden , München u. ſ. w. , ſondern auch Berlin betroffen würde , da der

künftige Aufenthalt der ausländiſchen Geſandten nicht in Berlin , ſondern am

Orte der Reichsregierung ſein werde , wozu , wie bereits früher feſtgeſtellt , nicht

Berlin , ſondern eine andere Stadt des mittleren Deutſchlands zu erwählen ſei.

Die mögliche Mißleitung des diplomatiſchen Verkehrs Seitens der Reichs

regierung, ſo wie die Nothwendigkeit für das Fürſten -Kollegium , ſich in einem

kontreten Falle dem begangenen Mißgriff zu fügen , bleibe allerdings beſtehen.

Sie ſei von der Erekutive keiner Staatsform gänzlich auszuſcheiden . Dadurch

aber , daß das Fürſten - Kollegium jeden Augenblick in der Lage ſei, von dem

Standpunkt der Verhandlungen nächſte Kenntniß zu nehmen , Fei demſelben ein

Korrektiv gegeben, das wenigſtens in den meiſten Fällen ausreiche. Ueber Ver

kehrtheiten einzelner Richtungen werde man eintretenden Falles großartig binweg

geben müſſen und bier , wie überhaupt bei dem ganzen Verfaſſungswerk dem

Geſchicke Deutſchlands zu vertrauen haben.

Sachſen kann die Gleichſtellung Berlins mit Dresden im Punkte des

materiellen Verluſtes unmöglich zugeben , da der Aufenthalt der ausländiſchen

Geſandten nur zur Zeit des Reichstags am Orte des Reichstags , ſonſt aber

in der gewöhnlichen Reſidenz des Reichsvorſtandes ſein werde. Auch iſt es

außer Stande, ſich von der praktiſchen Zureichendbeit der dem Fürſten -Kollegium

angewieſenen Stellung gegenüber den Befugniſſen des Reichsvorſtandes zu
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Hannover hält die Stellung des Fürſten -Kollegiums für ſtärker, als es

ſcheinen möge.

Sachſen fragt, was denn im leßten Grunde formell entgegen ſtehe, daß

kein diplomatiſcher Schluß zum Vollzuge komme, ehe und bevor er dem Fürſten

Kollegium zur Berathung und Begutachtung vorgelegen ?

Preußen antwortet : die unzuläſſige Schwächung des unitariſchen Prinzips,

die Nothwendigkeit , dem Bundesſtaat, wenigſtens in der Erekutive, die einbeit

liche Leitung ſicherzuſtellen und das Direktorial-Verhältniß auszuſchließen. Man

möge indeß bei dem hohen Werthe, den man dieſer Erekutive beilege , nidyt

außer Anſchlag laſſen , was Preußen eintretenden Falles dafür hingebe. Euro

päiſche Großmacht und in ſeinen Beſdlüſſen bisher nur an ſeine eigenen höchſten

Intereſſen und ſeinen eigenen Willen gebunden , werde es ſich im Fürſten

Kollegio hinführo lediglich der Majorität fügen , d . b . dem Bundesſtaat die

Hälfte des ganzen Deutſchen Landes darbringen, und dafür nur ein Sechstel

Mitbetheiligung an den künftigen Regierungsbeſchlüſſen für das Reich entgegen

zu nehmen haben. Dies mit Unbefangenheit erwogen , müſſe man ſich über

zeugen , daß die Vorwürfe, denen das in Antrag gebrachte Verfaſſungswerk

ausgeſekt bleibe, nicht blos von Seiten der Staaten, denen Preußen jeßt gegen

über ſtehe, ſondern auch aus Preußen ſelbſt kommen würden. Doch man fürchte

dieſe Angriffe nicht. Man habe eben ein Deutſches Verfaſſungswerk in Vor

ſchlag bringen wollen. Der Angriff von den bezeichneten entgegengeſekten Seiten

werde nur die Probe ſeines Werthes ſein.

Hiermit findet die durch Bayern angeregte Erörterung über den Para

grapben ihren Abſchluß.

In den Konferenzen vom 24ſten und 26ſten Mai haben weitere Verhandlungen

über die Oberhauptsfrage nicht ſtattgefunden . Alle übrigen, von den Vorſdlägen Preußens

abweichenden , Anträge der bei den Konferenzen vertretenen Regierungen , in Beziehung auf

den Inhalt des Verfaſſungs - Entwurfs, haben , nad der von Preußen in der Konferenz

vom 21ſten Mai abgegebenen Erklärung , in der Schlußredaktion , in welcher der Entwurf

in dem Vertrage vom 26ſten Mai angenommen und für gegenſeitig rechtsverbindend

erklärt worden iſt, Berückſichtigung gefunden. Auf dieſen geſammten Inhalt des Ver

faſſungs - Entwurfs, konnte daher die in dem Schlußprotokolle vorbehaltene Erklärung wohl

keine Beziehung haben ſollen , wie denn auch ausdrücklich bemerkt iſt , daß ſie zunächſt die

Oberhauptsfrage zum Gegenſtand haben werde. Was aber die Oberhauptsfrage ſelbſt

betrifft, ſo iſt dieſelbe in den oben zuſammengeſtellten Verhandlungen ſowohl an und für

fich, als in Beziehung auf das Verhältniß Oeſterreichs zu Deutſchland und einer bundes

ſtaatlichen Verfaſſung deſſelben , ſo vollſtändig erörtert, daß aud wohl dem Leſer ( nicht

etwa blos dem Theilnehmer an den Berathungen und Verhandlungen ) die Standpunkte

klar ſein werden , von welchen die vertretenen , wie die kontrahirenden Regierungen hierbei

ausgegangen ſind , was ſie bei dem Vertrags -Abſchluß hiervon aufgegeben und woran ſie

feſtgehalten haben.

Die vorbehaltenen Erklärungen , welche übrigens nicht, wie die Anlagen a . b. c. und

d . für integrirende Beſtandtheile des Sdlußprotokolls erklärt worden ſind , ſondern dem

ſelben nachträglich zugefügt werden ſollten , behandeln zwei Gegenſtände

die Oberhauptsfrage,1 .
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2. die Eventualität , daß es nicht gelinge , den Süden Deutſchlands in den Reichs

verband, wie er durch die fragliche Verfaſſung beſtimmt worden , aufzunehmen ,

vielmehr vorerſt nicht mehr zu erreichen ſein ſollte , als die Herſtellung eines

Norddeutſchen oder Nord- und Mitteldeutſchen Bundes.

1. Ueber die erſte enthält

A. die Sächſiſche Erklärung wörtlich :

„ Der unterzeichnete Königlid Sächſiſche Bevollmächtigte ſieht ſich veranlaßt,

im Namen und Auftrag ſeiner Regierung nachſtehende Erklärung in die Hände

der Königlich Preußiſden Regierung niederzulegen.

Die Königlich Sächſiſche Regierung hat bei unausgeſepter Feſthaltung des

Grundſaßes , daß das Verfaſſungswerk nicht von der Nationalverſammlung ein

ſeitig beſchloſſen , ſondern nur im Wege der Vereinbarung mit den Regierungen

endgültig werden könne , unverändert und ſo oft ihr dazu Gelegenheit geboten

war, ſidy babin ausgeſprochen , daß die Bundes - oder Reidysgewalt nicht in

einheitlicher Geſtalt, ſondern in kollegialer aufzurichten ſei, und ſich daber im

Gegenſatz zu dem in Frankfurt beliebten erblichen Kaiſerthum für ein

Direktorium erklärt.

Es geſchah dies namentlich durch die Note vom 10ten Februar 0. J. in

Erwiederung der Cirkular - Depeſche der Königlich Preußiſchen Regierung vom

23ſten Januar 6. J. , welche gleichfalls das Projekt der Aufrichtung der

Deutſchen Kaiſerwürde zurückwies, ſo wie durch die Note vom 17ten März 6. I.,

worin der Preußiſcher Seits ergangenen Einladung zu einer Verhandlung über

das von dem Kaiſerlich Königlich Oeſterreichiſchen Kabinet in Vorſchlag gebrachte

Direktorial - Projekt Folge gegeben wurde. Indem die Königlich Sächſiſche Re

gierung ſich zur ausſchließlichen Vertretung dieſer Anſicht berufen fand , war

dieſelbe keinesweges von der Abſicht geleitet , nur dynaſtiſche Intereſſen zur

Geltung zu bringen oder ſich der Uebertragung der oberſten Neichsgewalt an

eine einzige Deutſche Regierung aus partikulariſtiſcher Eiferſucht widerſeßen zu

wollen . Sie gehorchte vielmehr der innigen Ueberzeugung , daß die von der

Nationalverſammlung beabſichtigte und ſpäterhin beſchloſſene Verleihung der

oberſten Reichsgewalt an Einen der regierenden Deutſchen Fürſten einen doppelten,

für die fünftigen Geſchicke Deutſchlands gleich verderblichen Nachtheil bereite ; ſie

durfte ſich nicht verbeblen , daß durch dieſen Akt einestheils das Ausſcheiden

Deſterreichs aus dem neuen Bundesverhältniſſe bedingt ſei, und daſ anderer

ſeits die der oberſten Reichsgewalt zu verleibende einheitliche Spiße nur zu

leicht dazu führen werde , den Bundesſtaat in den Einbeitsſtaat allmälig umzu

bilden und ſomit alles und jedes ſelbſtſtändige Leben der verſchiedenen Deutſchen

Stämme zu vernichten.

Die Ereigniſſe, weldie der Annahme der Deutſchen Verfaſſung von Seiten

der Nationalverſammlung bei der zweiten Leſung gefolgt ſind, haben Zuſtände

herbeigeführt, welche zwar die dieſſeitige Regierung nicht haben vermögen können,

eine verſchiedene Anſchauung der Verhältniſſe zu gewinnen , denen gegenüber ſie

jedoch die Nothwendigkeit hat ins Auge faſſen müſſen , ihre Ueberzeugung dem

Bedürfniß der Erhaltung der bedrohten ſtaatlichen Ordnung und der damit in

genauerem Zuſammenhange ſtehenden , möglichſt raſchen Verwirklichung des

: {tric
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Deutſchen Verfaſſungswerkes unterzuordnen. Nachdem ſie daher, an der Anſicht

feſthaltend, daß die von der Nationalverſammlung beſchloſſene Verfaſſung ihres

zum Theil gemeinſchädlichen Inhalts wegen zu verwerfen ſei, vor den Gefahren

des in Folge dieſes Entſchluſſes in ihrem Lande ausgebrochenen Aufruhrs nicht

zurückgewichen iſt, erklärt ſie ſich auch bereit , eine der allgemeinen Wohlfahrt

förderlichere Verfaſſung anzunehmen , welche die Erekutivgewalt des Reichs der

Krone Preußen verleiht , wobei ſie die Seiner Majeſtät dem Kaiſer von Oeſter

reid bundesvertragsmäßig zuſtändigen Anſprüche durch den im S. 1. der Ver

faſſung gemachten Vorbehalt als ausdrücklich gewahrt betrachtet. "

Das Direktorialprojekt , deſſen die Erklärung im Eingange Erwähnung thut , iſt in

den von Sadyſen in den Konferenzen vom 18ten , 20ſten und 23ſten Mai abgegebenen

Erklärungen allerdings nidyt zur Sprache gebracht und vertreten worden , es wird aber

auc jeßt nur hiſtoriſd als ein aufgegebenes angeführt , indem der Sag :

werklärt ſie ſich auch bereit, eine der allgemeinen Wohlfahrt förderlichere Ver

faſſung anzunehmen , weldie die Erekutivgewalt des Neidhs der Krone Preußen

verleihtui

in der That dody nur auf den vereinbarten und als gegenſeitig rechtsverbindend anerkannten

Verfaſſungs - Entwurf mit den darin enthaltenen Beſtimmungen über das Neichsoberhaupt

bezogen werden kann. Die Anſprüche Oeſterreichs aber betrachtet die Sädyſiſdhe Regierung

durch den in der Konferenz vom 18ten Mai vereinbarten , in den S. 1. der Verfaſſung

aufgenommenen Vorbehalt gewahrt. Weder hieraus, noch aus der Oberhauptsfrage über

haupt , wird daher die Königl. Sädfiſche Regierung auch nur mit einem Schein Nechtens

einen Grund herleiten können, ſich der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung, die Ver

faſſung nach dem vereinbarten Entwurf zum Abſchluß zu bringen , zu entziehen.

B. die vannoverſche Erklärung

„ Die unterzeichneten Königlich Hannoverſden Bevollmächtigten haben der

von dem Königlich Preußiſden Herrn Bevollmächtigten ihnen vorgelegten Pro

poſition rückſichtlich der Geſtaltung des demnädſtigen Reichs - Oberhauptes und

der Reichsregierung nachgebend, einen von ihnen für richtiger gehaltenen Ent

wurf bei Seite zu ſeßen ſich bereit erklärt ; dieſelben finden ſich aber verpflichtet,

der Königlid Preußiſchen Regierung gegenüber ihre Anſichten über dieſen Gjes

genſtand nochmals auszuſprechen.

Nach der Anſicht der Unterzeichneten war es bei dieſer Frage die Aufgabe :

1. Deutſchland in ſeiner Integrität zu erhalten ;

2. Eine Regierungsgewalt zu ſchaffen , welche einerſeits der Eigenthümlich

keit Deutſchlands , ſeinen durdy Geſchichte und lange Entwickelung feſt zu

ſammengewachſenen Staatsverbänden die nöthige Gewähr leiſtete: anderer

ſeits im Stande wäre , die Lenkung der höchſten ſtaatlichen Intereſſen Deutſd

lands , 0. l . die eigentliche Reichsregierung im ächten Geiſte der Nation mit

ungehemmter , durchgreifender Kraft zu übernehmen . Sollen dieſe Ziele erreicht

werden , ſo muß Oeſterreich in voller Bedeutung bei Deutſchland bleiben , dem

es durdy geographiſdie Lage , Nationalität und Geſchichte ſo enge verbunden iſt,

baß jede Trennung eine unheilbare Wunde ſein würde. Es muß die leider

ſeit langem Zeitraum geförderte Entfremdung beſeitigt, das geiſtige Band der

Einheit enger geſchlungen werden .
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Es müſſen ferner die höchſten Angelegenheiten der Nation , ihre Politik

gegen Außen die nach den Verhältniſſen der Gegenwart vor allem in den

Beziehungen des Welthandels ihre Grundlage und ihre Entwicelung findet

der Reichsregierung zur Verwaltung, dem Reichstage zur Ueberwadyung gegeben

werden , damit beide und durch ſie die Nation ſich an dieſen großen

Gegenſtänden halten und beben.

Es muß endlich der Regierung in ihrer Sphäre die Möglichkeit freien und

ungehemmten Handelns geſichert und der Zutritt zu den höchſten Ehren und

Pflichten Deutſchlands allen Deutſchen gleich nahe gebracht werden.

Die Grundzüge zu einer ſolchen Geſtaltung der Dinge glaubt die Königlich

Hannoverſche Regierung gefunden zu haben.

Wenn nun von Königlich Preußiſcher Seite ein Verfaſſungsplan feſtgehalten

wird , welder , wenn die demſelben zum Stüßpunkte dienende „ Union“ mit dem

geſammten Deſterreichiſchen Kaiſerſtaate und die für dieſe Union vorgeſchlagenen

Regierungsformen burchgeführt werden ſollten , jene höchſten politiſchen Ange

legenheiten der Nationalvertretung gänzlich entziehen und ſolch einer Behörde

überweiſen würde , die vom Reichstage vollkommen unabhängig wäre , welcher

ferner dem Neſte der Reichsregierung eine Form giebt, die allerdings der Geltung

der Einzelſtaaten ein bedeutendes Gewicht verleiht, die aber in Folge der Ver

theilung nothwendig zuſammengehöriger Geſchäfte unter zwei verſchiedene Be

hörden Reibung und Schwäche bewirken muß ; und welche endlich der Eiferſucht

verſchiedener Länder gegeneinander fortwährenden Stoff bieten wird ; ſo bedauern

die Unterzeichneten , darin um ſo weniger Beruhigung finden zu können , als die

in dieſem Entwurfe thatſächlidy gegebene völlige Entfremdung Oeſterreichs von

Deutſchland nur geeignet ſein würde , jene Mängel auf das Schärfſte hervor

treten zu laſſen .

Die Unterzeichneten haben daher nur einerſeits in der unabweislidyen Noth

wendigkeit einer Einigung der Regierungen , andererſeits in den Erklärungen

Deſterreichs, auf eine Verfaſſung nicht eingehen zu können , welche die für

Deutſchland unentbehrliche gemeinſdaftliche Volksvertretung und legislation ent

hielte , eine Rechtfertigung für ihre Nachgiebigkeit gegen einen Verfaſſungs

Entwurf finden können , welcher ihrer Anſicht nach den Bedürfniſſen Deutſd

lands keinesweges genügt.

Wie ſie aber in dem an die Spiße des Ganzen geſtellten Vorbehalte für

Oeſterreich das Mittel erbliden , der nothwendigen Gemeinſchaft Oeſterreichs

mit Deutſchland ihre Geltung zu verſchaffen , ſobald die dortigen Zuſtände einer

beſtimmteren Anſicht der Dinge Naum gegeben haben werden , und wie ſie die

Verpflichtung Deutſchlands den Rechten Deſterreichs aus der Verfaſſung des

Deutſchen Bundes Folge zu geben ausdrücklich anerkennen : ſo müſſen ſie dem

künftigen Reichstage auch über dieſe oberſte Frage die weiteren Verhandlungen

vorbehalten..1

Die Erklärung enthält die Anerkennung der unbedingt erfolgten Annahme des bei

dem Vertragsſchluß zu Grunde gelegten Verfaſſungs - Entwurfs und ferner die Beſtätigung,

daß deſſen Abſchluß durch Vereinbarung mit der National - Vertretung von einer vorgän

gigen anderweiten Verſtändigung über die Oberhauptsfrage in keiner Weiſe als abhängig

betrachtet worben iſt, da dem künftigen Reichstage auch über dieſe oberſte Frage die wei
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teren Verhandlungen vorbehalten bleiben ſollten , was alſo deſſen vorgängige Einberufung

auf Grund des vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfs und Wahlgeſeßes vorausſeßt.

Die Erklärung enthält alſo eigentlich weiter nichts, als was die Hannoverſchen Bes

vollmächtigten bei der erſten Annahme der Preußiſchen Propoſitionen in der Konferenz

vom 20ſten Mai ausgeſprochen und in der Konferenz vom 21ſten Mai näher präziſirt

hatten , ſie iſt daber für die Beurtheilung der Verbindlichkeiten , weldie für Hannover wie

für Sachſen aus dem Vertrage vom 26ſten Mai erwachſen ſind, ohne alle Erheblichkeit.

Unter dem für richtiger gehaltenen Entwurf, deſſen die Erflärung im Eingang , als

bei Seite geſegt , erwähnt , kann wohl nur derjenige verſtanden ſein , welchen die Kö

niglich Hannoverſchen Bevollmächtigten ſpäter mit einer Denkſchrift vom 1ſten Juni 1849

veröffentlicht haben. Es kann nicht in der Abſicht liegen, hier auf eine Kritik dieſes Ent

wurfs , überhaupt auf eine Beurtheilung der Oberhauptsfrage, welche für die verbündeten

Negierungen in dem Verfaſſungs - Entwurf ihre Löſung gefunden hat, einzugeben ; indeſſen

dürfte wegen der Einwendungen , welche ſpäter daraus bergeleitet worden ſind , ein kurzer

Rüdblick auf die oben dargeſtellten Verhandlungen hier an ſeinem Orte ſein .

Hannover hat in den Konferenzen vom 18ten , 19ten , 20ſten und 23ſten Mai den

Vorſdlägen Preußens über die Oberhauptsfrage , welche auch von ihm mit dem Verfaſ

ſungs - Entwurf angenommen worden ſind, keine umfaſſenden Gegenvorſchläge entgegengeſept

und zur Diskuſſion gebracht. Es hat ſich darauf beſchränkt, ſeine Sympathieen für

Oeſtreich auszuſprechen und zu verlangen , daß die Möglichkeit ſeines Eintritts in den

Bundesſtaat und für dieſen Fall eine Verſtändigung mit Preußen über die Oberhaupts

frage offen gehalten und die Wahrung ſeiner Rechte aus dem Bunde von 1815 für den

Fall ſeines Nichteintritts ausdrücklich ausgeſprochen werde.

Aus dieſen Verhandlungen iſt unter allſeitiger Anerkennung der Thatſache, daß

Oeſtreich durch ſeine Reichsverfaſſung vom 4ten März 1849 vorerſt gehindert ſei, mit ſeinen

Deutſchen Landen in den Bundesſtaat einzutreten, der zu S. 1. des Verfaſſungs-Entwurfs

vereinbarte Zuſa :

1. Die Feſtſeßung des Verhältniſſes Deſtreichs zu dem Deutſchen Reiche bleibt

gegenſeitiger Verſtändigung vorbehalten

hervorgegangen.

Nirgends aber bat Hamover ausgeſprochen oder auch nur angedeutet, daß es eine

vorgängige Verſtändigung mit Oeſtreich oder eine Einwilligung deſſelben als Vorbedingung

zu einem rechtsgültigen Abſchluß der Verfaſſung betrachte oder daran eine Vertragsbedin

gung knüpfen wolle. Vielmehr iſt in Folge dieſes Vorbehaltes gerade auf Antrag von

Hannover die Faſſung des S. 87. verändert und die Löſchung Deſtreichs in der früheren

Aufſtellung beſchloſſen worden , wie denn auch eine Feſtſtellung des berührten Verhältniſſes

die vorgängige Bildung des Reiches und damit die Annahme einer Reichsverfaſſung vor

ausſeßt. Soviel mag genügen , um die Anſichten und Abſichten Hannovers vor und zur

Zeit des Vertragsabſchluſſes ins Klare zu ſtellen. Gewiß wird jeder Deutſche vom natio

nalen Standpunkte aus die Sympathieen theilen, welche Hannover für Deſtreich kundgiebt,

er wird damit die Ueberzeugung verbinden, daß nur ſoldhe Staatseinrichtungen, welche Oeſtreid

wie dem geſammten übrigen Deutſchland die freie Entfaltung ihrer Inſtitutionen

nach ihren nationalen Bedürfniſſen verbürgen , Garantieen für eine dauernde Erhaltung

und Verſtärkung dieſer Sympathieen gewähren können , und daher der Anſicht Hannovers

auch darin fich anſchließen , daß die Entwickelung der Deutſchen Verfaſſungs - Angelegenheit
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4,

nie dahin führen dürfe, vOeſtreich einheitlid), Deutſchland geſpalten , für Deſtreich die Be

feſtigung, für Deutſchland die Revolution ...

Es iſt alſo, worauf es hier zunächſt und allein ankommt , ganz unzweifelhaft, daß

eine andere Löſung der Oberhauptsfrage als die, welche in den Beſtimmungen des verein

barten Verfaſſungs - Entwurfs gegeben war , in keiner Weiſe als Bedingung des abge

ídloſſenen Vertrags und der Erfüllung der durch denſelben übernommenen Verpflichtungen

angeſehen und feſtgeſtellt worden iſt. Auf die ſpäter hieraus abgeleiteten Einwendungen

werden wir weiter unten ausführlicher eingehen.

U. Ueber die oben unter 2. angegebene Eventualität ſpricht ſich

A. die Sächſiſche Erklärung dabin aus :

Die Königlich Sächſiſche Regierung will und darf jedoch keine Zweifel

darüber beſtehen laſſen , wie ſie dieſen Entſchluß allein zu dem Zweck und in

der Erwartung gefaßt hat , daß dieſe Verfaſſung Gemeingut der ganzen

Deutſchen Nation und nicht eines Theils derſelben werde. Sie verkennt nicht,

daß ein Eintritt der Oeſterreichiſchen Lande in der nächſten Zeit nicht gehofft

werden darf. Allein die Aufnahme des geſammten übrigen Deutſdlands in den

Reichsverband , welche, unbeſchadet der der Oeſterreichiſden Regierung durch die

Bundesverfaſſung geſicherten Rechte, erzielt werden ſoll, hält dieſelbe als Be

dingung dafür feſt, daß ſie ſelbſt zu einem bleibenden Verharren in demſelben

auf Grund der vereinbarten Verfaſſung verpflichtet ſei. Sollte es daher nicht

gelingen , den Süden Deutſchlands in den Reichsverband, wie er durch die

fragliche Verfaſſung beſtimmt worden , aufzunehmen , was weſentlid davon ab

hängen wird , ob Bayern ſich demſelben anſchließt, ſollte vielmehr nicht mehr

zu erreichen ſein , als die Herſtellung eines Norddeutſchen oder Nord - und

Mitteldeutſchen Bundes , ſo müßte die Königlich Sädfiſche Regierung für dieſe

Eventualität die Erneuerung der Verhandlungen und Umgeſtaltung der verein

barten Verfaſſung ausdrüdlich vorbehalten. Eine ſolche Nothwendigkeit wäre

ohnedies durch die Beſtimmung der Verfaſſung ſelbſt geboten , welche nach allen

Richtungen hin dem Namen und der Sache nach den Auforderungen einer Ver

faſſung für das Deutſche Volk in ſeiner Geſammtheit, nicht aber denen eines

Vereins einzelner Deutſcher Staaten entſpricht.

Die Königlich Sächſiſche Regierung hat der von der Königlich Preußiſchen

Regierung aufgeſtellten Anſicht gern beigepflichtet, daß die Regierungen, weldse

fid zu einem engeren Bündniß Behufs der Bekämpfung der Partei des Ums

ſturzes vereinigt haben , der Nation ihren Willen auf unzweideutige Weiſe zu

erkennen geben , das aus den Berathungen der Nationalverſammlung hervorge

gangene Verfaſſungswerk mit denjenigen Abänderungen , welche durd, die Rück

fichten auf das Wohl der Geſammtheit ſowohl, als der Einzelſtaaten geboten

waren , anzunehmen und zur Ausführung zu bringen. Dieſe Verpflichtung über

nimmt die Königlich Sächſiſche Negierung im gerechten Vertrauen darauf, daß

das Sächſiſche Volt ihr Dank wiſſen werde , ihre Selbſtſtändigkeit dem Bedürf

niß der Deutſchen Einheit und einer ſie gewährleiſtenden Verfaſſung geopfert zu

haben . Die Erreichung dieſes Zieles allein wird das von ihr unter ſo ſchwie

rigen Zeitverhältniſſen beobachtete Verfahren gerechtfertigt erſcheinen laſſen .

Die Königlich Sädyſiſche Regierung darf daher nach freimüthiger Darle

gung vorſtehender Gründe nicht beſorgen , ihre Abſichten verkannt zu ſehen, wenn

}
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:

ſie ſich für den Fall, daß bis zu dem Zeitpunkte der Einberufung des erſten

Reichstages jene ihre Entſchließung bedingende Vorausſeßung Fids nicht verwirk

licht haben ſollte, das Recht anderweiter Verhandlungen vorbehält.

Dem Unterzeichneten liegt es ſchließlich noch ob, darauf ergebenſt aufmerkſam

zu machen , daß in getreuer Beobachtung der Beſtimmung der Sächſiſchen Ver

faſſungsurkunde S. 2. die dieſſeitige Regierung nid)t unterlaſſen wird , die Zu

ſtimmung der Kammern zur Annahme der Deutſchen Reichsverfaſſung einzuholen..

B. Die Hannoverſche Erklärung ſchließt ſich dieſem mit den kurzen Worten an :

„Zugleich aber vereinigen ſie ſich mit dem Bevollmächtigten der Königlich

Sächſiſchen Regierung für den beklagenswerthen Fall, wenn der gegenwärtige

Verſudy einer Einigung zu nichts als zur Herſtellung eines Nord- und Mittel

deutſchen Bundes führen möchte, in der Erklärung, daß für dieſe Eventualität

die Erneuerung der Verhandlungen und die Umgeſtaltung des vereinbarten Ver

faſſungs - Entwurfs ausdrücklich vorbehalten bleibe."

In Rüdbeziehung auf die Vorverhandlungen mag hier die Verweiſung genügen, daß

Hannover den in den Erklärungen berührten Fall nirgends beſtimmter hervorgehoben und

nur in der Konferenz vom 18ten Mai beiläufig erwähnt , Sadſen dagegen denſelben in

der Konferenz vom 23ſten Mai allerdings beſtimmter ins Auge gefaßt hatte. lhtvorber

geſehen und unerörtert war derſelbe daber nicht, wohl aber auf den Vertragsabſchluß ohne

Einfluß geblieben . Dieſer war ohne Bedingung vollzogen worden , obgleich Bayern ſeine

Zuſtimmung nidit erklärt hatte und dieſe, wie die aller andern, zum Beitritt einzuladenden

Deutſchen Regierungen vorerſt als noch ungewiß betrachtet werden mußte.

Fragt man nun , was hiernach in den abgegebenen Erklärungen als Vorbehalt an

geſehen werden kann , ſo iſt es zunächſt nicht ein Rüdtritt von dem Bündniſſe, bei welchem

zu beharren für beide Regierungen damals ein überwiegendes Intereſſe vorliegen modte,

vielmehr betreffen dieſelben nur eine Erneuerung der Verhandlungen und eine Umgeſtaltung

des vereinbarten Verfaſſungs- Entwurfs für den Fall des Eintritts der bezeichneten Even

tualitäten.

Es kommt alſo, um deren rechtlid möglide Wirkung zu beurtheilen , darauf an,

genau die Bedeutung der Verfaſſungsfrage in dem Bündniſſe feſtzuſtellen.

Die Einladung der Königlich Preußiſchen Regierung in der Cirkular - Note vom

28ſten April 1848 war nicht auf den Abſdluß eines Bündniſſes , ſondern auf eine Nevi

ſion des von der Nationalverſammlung in Frankfurt angenommenen Verfaſſungs- Entwurfs

zu dem Zweck einer definitiven Feſtſtellung der Verfaſſung geridytet, demgemäß haben ſid,

denn auch die Verhandlungen in den Konferenzen vom 17ten , 18ten und 19ten Mai nur

über dieſen Gegenſtand erſtreckt und erſt, nachdem dieſelben ſo weit gediehen , daß eine

definitive Verſtändigung und deren Ergebniſ vorauszuſehen waren , kam in der Konferenz

vom 20ſten Mai der Abſchluß eines Bündniſſes zwiſchen den vertretenen Regierungen zur

Sprache.

Der Entwurf des Bündnißſtatuts iſt von Hannover in der Konferenz vom 26ſten

Mai vorgelegt und als eine von dieſem ausgehende Propoſition von Preußen und Sadijen

in dem Sdluſprotokoll angenommen und unter d . dem Schlußprotokoll einverleibt worden .

Als Veranlaſſung wird auf die Zeitumſtände (die Wendung, welche die Verhandlungen der

Nationalverſammlung in Frankfurt genommen batten und die dadurdy herbeigeführte ver

änderte Lage der Centralgewalt 2c.) verwieſen und als Zweck eine nähere Feſtſtellung des

Rechtsverhältniſſes, welches während der Dauer des Proviſoriums zwiſchen den verbündeten
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Regierungen beſtehen ſolle, bezeichnet. Eine nähere Erwähnung der Centralgewalt wurde

nach Inhalt des Protokolls vom 26ſten Mai abſichtlich übergangen. Unter dem Proviſo

rium iſt aber, wie ſich aus Art. III. S. 1. des Bündnißſtatuts ergiebt , die Beſtimmungen

über das gegenſeitige Rechtsverhältniß der verbündeten Regierungen bis zu dem Zeitpunkte

verſtanden, wo nach erfolgtem rechtsgültigen Abſchluß mit der Nationalvertretung die Neichs

verfaſſung ins Leben treten konnte.

In der anerkannten Rechtsnothwendigkeit, die Verfaſſung für Deutſchland zum Ab

(dluß zu bringen, lag alſo die Veranlaſſung und eigentliche Rechtfertigung des Bündniſſes,

während die Beziehung auf Art. 11. der Bundesakte nur die Uebereinſtimmung der für

das Proviſorium getroffenen Verabredungen mit dem Bundesrecht darthun fonnte und

ſollte. Der Hauptzweck des Bündniſſes fand aber nicht in den Beſtimmungen der Bundes

afte, ſondern in dem Anſbluß an den legalen Gang , auf welchem die Neugeſtaltung der

Deutſchen Verfaſſung angebahnt worden war und an den Verfaſſungs - Entwurf der

National - Verſammlung ſeine Rechtfertigung , daß demnach audy der revidirte und gegen

ſeitig angenommene Verfaſſungs - Entwurf nur eine Verfaſſung für das geſammte Deutſch

land , mit Ausnahme der zu dem Deutſchen Bunde gehörigen Theile der Deſterreichiſchen

Monarchie , ins Auge faſſen konnte, war eine natürliche Konſequenz.

Die verbündeten Regierungen bezeichnen ferner in der neben dem Verfaſſungs -Ent

wurf vereinbarten und beſdiloſſenen Cirkularnote , womit ſie jenen als ihren Vorſdlag zur

Kenntniß der übrigen Deutſchen Regierungen und der Deutſden Nation bringen , genau

den Weg , welchen ſie einzuhalten ſich gegenſeitig verpflichtet haben und den beitretenden

Regierungen gegenüber verpflichten wollen , um den Verfaſſungs -Entwurf zum rechtsgültigen

Abſchluß zu bringen.

Wenn hierin bemerkt wird, daß die Deutſchen Staaten, weldie ſich dem vorgelegten

Verfaſſungs - Entwurf anſchließen , als die im S. 1. bezeichneten Glieder des Bundesſtaates

zu betrachten ſein würden, während denjenigen Regierungen gegenüber, welche ſich zu dieſem

Anſchluß nicht veranlaßt finden ſollten, die aus den Verträgen von 1815 fließenden Rechte

und Pflichten unverändert fortbeſtehen und daß zunädyſt aus jenen Landen ein Reichstag

einberufen werden ſolle , um mit demſelben die Verfaſſung zum Abſchluſſe zu bringen,

eine Erklärung , welche in der Denkſdrift vom 11ten Juni nod; beſtimmter wiederholt

ſo gehört in der That mehr als juriſtiſcher Scharſinn dazu , um die Auslegung

damit vereinbar zu finden , einmal daß der vorgängige Beitritt fämmtlicher Deutſchen

Bundesſtaaten als Bedingung zur Einberufung des Reichstags babe feſtgehalten oder den

nicht beitretenden Staaten ein Widerſpruchsrecht gegen dieſe Maaßregel aus dem Bundes,

recht habe vorbehalten werden ſollen . Beides widerlegt ſich durch eine einfache Verweiſung

auf den wörtlichen Inhalt der Erklärungen , und es würde in der That eine vergebliche

Bemühung ſein, demjenigen , welcher ſich dadurch nicht überzeugt halten will, durch andere

Beweisgründe eine Ueberzeugung beibringen zu wollen . Aus allgemeinen Interpretations

regeln , welche ſowohl aus der Zeitfolge , in welcher die Erklärungen abgegeben worden

find, als aus der Unterſtellung des guten Glaubens bei Verträgen ſich ergeben, folgt aber

von ſelbſt , daß die Cirkularnote vom 28ſten Mai und die Denkſchrift vom 11ten Juni

aus den vom 26ſten Mai datirten , am 28ſten Mai zu den Akten gegebenen Erklärungen

der Regierungen von Sachſen und Hannover nicht einſchränkend interpretirt werden können,

daß legtere vielmehr mit den erſteren in Einklang gebracht werden müſſen , wenn ſie nicht

entweder als dem abgeſchloſſenen Vertrage widerſtreitend und daher formell und materiell

wirkungslos oder den guten Glauben verleßend ſich darſtellen ſollen . Die Herſtellung

wird ;
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einer ſolchen Uebereinſtimmung liegt aber in der That ſebr nabe, wenn man nicht überſeben

will, daß wenn der Bundesſtaat bleibend auf einen geringeren Territorialumfang, als

welchen der Verfaſſungs- Entwurf vor Augen hat, beſchränkt werden ſollte, die dieſem Ver

hältniſſe entſprechenden Modifikationen nothwendig eintreten müſſen. Auf mehr als dieſes

können die in den Erklärungen enthaltenen Auslaſſungen (ießt ſogenannte Vorbehalte) nicht

bezogen werden. Es folgt aber daraus von ſelbſt:

1 , daß nach dem abgeſchloſſenen Vertrage nur ſolche Modifikationen rechtlich in

Anſpruch genommen werden können , weldie ſich als nothwendige Konſequenzen

des bleibend gewordenen beſchränkteren Umfanges des Bundesſtaats nachweiſen

laſſen ;

2. daß der Zeitpunkt zu ihrer Geltendmadung wirklich eingetreten ſei.

Daß dieſer zur Zeit der Einberufung des in den Verträgen vorgeſehenen Reichstags, auch

wenn noch nicht alle Deutſchen Bundesſtaaten dem Verfaſſungs-Entwurf beitreten zu wollen

ſich erklärt hätten , nach der Abſicht der Kontrahenten bei dem Vertragsſdluſſe' noch nicht

als eingetreten betrachtet werden ſollte, würde ſich aus den oben angezogenen Erklärungen

zur Evidenz nachweiſen laſſen.

Indeſſen kommt es hierauf vorerſt nicht an , da von Sachſen und Hannover keine

gegentheiligen mit Abänderungsvorſchlägen begleiteten Anträge geltend gemadt worden ſind.

Die in Beziehung auf die Durchführung des Verfaſſungs - Entwurfs übernommenen

Verpflichtungen ſind übrigens auf keine Zeitdauer beſchränkt, da der Natur der Sache und

dem ganzen Zuſammenhange der Verhandlungen nady, die im Art. III. S. 1. des Bündniß

ſtatuts enthaltene Zeitbeſtimmung nur auf das Proviſorium bezogen werden kann.

In dem bisherigen iſt dargethan , daß aus den in dem Schlußprotokoll vom

26ſten Mai vorbehaltenen und am 28ſten Mai zu den Akten genommenen Erklärungen

nichts hergeleitet werden kann , was die durch den Vertrag eingegangenen Verpflichtungen

aufzuheben oder einzuſchränken vermöchte. Sollte aber auch hierbei eine andere Abſicht

vorgelegen haben oder eine andere Auslegung möglid, ſein , ſo würden dieſelben doch durch

die ſpäter erfolgten Acceſſionsverträge jede Rechtswirkung verloren haben.

Den Anſchlußverhandlungen und Verträgen mit

1. Baden, Protokoll vom 18ten, 19ten, 21ſten , 22ſten Juni und 5ten Juli,

2. Anhalt-Bernburg , Protokoll vom 23ſten Juni und 13ten Juli,

3. Mecklenburg- Strelit, Protokoll vom 25ſten , 26ſten Juni und 14ten Auguſt,

1. Mecklenburg -Schwerin, Protokoll vom 25ſten, 26ſten Juni und 4ten September,

5. Anhalt - Deſſau und Köthen, Protokoll vom 26ſten Juni, 10ten Juli, 12ten und

21ſten September,

6. Sachſen - Altenburg, Protokoll vom 26ſten Juni , 21ſten Auguſt und Sten Sep

tember,

7. Naſſau, Protokoll vom 29ſten Juni , 4ten Juli und Sten Auguſt,

8. Waldeck, Protokoll vom 2ten Juli, 5ten , Sten und 12ten Oktober und 30ſten

November,

9. Schaumburg-Lippe, Protokoll vom 2ten Juli, 21ſten September, 5ten, 9ten und

26ſten Oktober,

10. Großberzogthum Heſſen, Protokoll vom 2ten und 5ten Juli und Sten September,

11. Sadiſen -Weimar, Protokoli vom 7ten, 10ten und 26ſten Juli,

12. Oldenburg, Protokoll vom 10ten Juli und 21ſten September,
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13, Sachſen - Meiningen, Protokoll vom 11ten , 18ten und 26ften Juli und 3ten

Auguſt,

14. Kurfürſtenthum Heſſen , Protokoll vom 11ten , 14ten , 23ſten, 24ſten , 26ſten und

31ſten Juli und 14ten Auguſt,

15. Hamburg, Protokoll vom 11ten Juli , 3ten , 14ten und 28ſten Auguſt und 4ten

September,

16. Bremen, Protokoll vom 12ten und 23ſten Juli und 4ten September,

17. Braunſchweig, Protokoll vom 18ten , 24ſten , 27ſten Juli , 10ten und 21ſten

Auguſt,

18. Sachſen - Coburg -Gotha, Protokoll vom 18ten , 26ſten Juli und 21ſten Sep

tember,

19. Schwarzburg-Rudolſtadt, Protokoll vom 3ten Auguſt, 5ten und 17ten Oktober,

20. Reuß ältere Linie und

21. Reuß jüngere Linie, Protokoll vom 15ten Auguſt, 6ten, 10ten und 13ten Sep

tember,

22. Schwarzburg-Sondershauſen, Protokoll vom 5ten September und Sten Oktober,

23. Lübeck, Protokoll vom 21ſten September, 5ten, 12ten und 23ſten Oktober,

24. Lippe, Protokoll vom 26ſten und 29ſten September und 30ſten November,

liegt überall Seitens der verbündeten Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover

die gemeinſame Erklärung zu Grunde , daß in den einzelnen Beſtimmungen des Vertrages

vom 26ſten Mai , in dem Verfaſſungs - Entwurfe und deſſen authentiſcher Interpretation ,

der Denkſchrift vom 11ten Juni, ſo wie endlich in den Noten des Preußiſchen Staats

miniſteriums vom 28ſten und 30ſten Mai das offen dargelegte Material zum Verſtändniß

des Inhaltes und des Zwedes des Vertrages dargeboten ſei, ſo wie daß der Abſchluß

des Vertrages vom 26ſten Mai und der Beitritt zu dieſem Vertrage jede der kontrahi

renden und der beitretenden Regierungen zum unverbrüchlichen Feſthalten an dem Inhalte

des einmal verkündeten Verfaſſungs - Entwurfs verpflichtet halte und zwar ſo lange, als

nicht durch gemeinſame Uebereinſtimmung aller dieſer Regierungen eine Abänderung des

Entwurfs nachträglich genehmigt und zugegeben werde.

Wenn gleich dieſe Erklärungen in den oben angezogenen Anſchlußverhandlungen

nicht überall mit denſelben Worten wiederholt, vielmehr öfter Rüdbeziehungen auf frühere

Feſtſtellungen für genügend erachtet worden ſind, ſo findet ſich dod in keiner derſelben

auch nur eine entfernte Hindeutung darauf, daß in den mehrerwähnten Erklärungen der

Königl. Sächſiſchen und Königl. Hannoverſchen Regierung vom 26ſten Mai Vorbehalte

hätten ausgedrüdt und niedergelegt werden ſollen , welche irgend auf die vertragsmäßig

eingegangenen und einzugehenden Verpflichtungen bedingend, aufſchiebend oder einſchränkend

einwirken könnten oder ſollten . Jede dem widerſtreitende Auslegung oder Geltendmachung

dieſer Erklärungen iſt daher in rechtlicher Beziehung eben ſo unwirkſam , als ſie gegen die

Grundſäße des guten Glaubens verſtößt, nach welchen abgeſchloſſene Verträge im öffent

lichen wie im Privatrecht auszulegen ſind.

Die verbündeten Regierungen haben ſich aber durd die abgeſchloſſenen Verträge

nicht nur zu gegenſeitigem unverbrüchlichen Feſthalten an den Verfaſſungs-Entwurf, ſondern

aud dazu verpflichtet, die Verfaſſung ſelbſt zum rechtsgültigen Abſchluß zu bringen , d . h.

den Verfaſſungs - Entwurf einem nadh den Vertragsbeſtimmungen einzuberufenden Reichstag

zur Berathung und Zuſtimmung vorzulegen.

alt

11
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Wenn nun in ben hierüber getroffenen Verabredungen ausdrüdlich und wiederholt

geſagt iſt, daß von dem Bundesſtaat denjenigen Regierungen gegenüber, welche ſich zu

einem Anſchluß an den Verfaſſungs - Entwurf nicht veranlaßt finden würden , die aus den

Verträgen von 1815 fließenden Rechte und Pflichten als unverändert fortbeſtehend betrachtet

werden würden , ſo war der Zeitpunkt , wo die in Beziehung auf die Einberufung des

Reichstags zum Abſchluß der Verfaſſung eingegangene Verpflichtung erfüllt werden mußte,

offenbar eingetreten, ſobald feſtſtand , daß und welche Deutſche Regierungen ſich dem Ver

faſſungs - Entwurf vorerſt nicht anzuſchließen entſchloſſen waren .

Mit dieſem Zeitpunkte war für und gegen jede der kontrahirenden Regierungen eine

Klage auf Erfüllung der bezeichneten Verpflichtungen erwachſen , welcher eben , weil durch

beſtimmte Vorausſeßung des Falles bei den Vertragsſdlüſſen der Zeitpunkt beſtimmt war,

keine verzögerliche Einrede entgegengeſegt werden konnte.

Eine ſolche Einrebe konnte auch damit nicht begründet werden , daß es ziedmäßiger

ſein könne , die Verhandlungen mit den noch nicht beigetretenen Staaten fortzuſeßen ; da

der Abſchluß der Verfaſſung hiervon im Voraus unabhängig erklärt worden war, die ver

bündeten Regierungen daher gegenſeitig das Recht erworben hatten , die Erfüllung der in

Beziehung hierauf eingegangenen . Verpflichtungen zu verlangen . Von keiner Seite ſind

übrigens Mittel und Wege angegeben worden , welche einen andern Erfolg der Verband

lungen in Beziehung auf die beſtimmt abgelehnten Vorſchläge wahrſcheinlich machten , der

Beitritt der diffentirenden Regierungen würde durch den Abſchluß der Verfaſſung weber

ausgeſchloſſen noch erſchwert.

So war die Sadılage, als die Verhandlungen wegen Zuſammenberufung des

Reichstages mit dem Antrage vom 26ſten September eröffnet und durch die Beſchlüſſe

vom 17ten Oktober unb 17ten November hinſichtlich der Anordnung der Wahlen beendigt

wurden .

Hiergegen find nun freilich von Sachſen und Sannover Einwendungen erhoben

worden , welche aus den dem Bündniſſe vom 26ſten Mai zu Grunde liegenden Verhand

lungen weder abgeleitet und erläutert werden können , noch nach denſelben überhaupt er .

klärbar ſind .

Da dieſelben ihre genügende Widerlegung in den Verhandlungen des Verwal

tungsraths bereits gefunden haben, ſo mag hier nur eine kurze Rekapitulation folgen .

1. Die Einwendungen, welche in der Sißung vom 5ten Oktober von dem Königl.

Sädfiſden und Königl. Hannoverſchen Bevollmächtigten vorgebracht worden ſind, beziehen

ſich mehr noch auf die Frage: ob der Zeitpunkt zur Anordnung der Wahlen und Einbe

rufung des Reichstages bereits gekommen ſei ? auch wird darin die Nothwendigkeit einer

vorgängigen Verſtändigung mit Deſterreich berührt.

Anhaltspunkte zur Erneuerung der Verhandlungen mit den nicht beigetretenen

Staaten , welche auf einen beſſeren Erfolg Ausſicht eröffnen konnten , ſind darin nicht

gegeben, vorgängige Modifikationen des Verfaſſungs -Entwurfs ſind nicht beantragt, fie ber

halten ſich vielmehr in Beziehung auf die Verwirklichung der Verfaſſung rein negativ, ibre

rechtliche Würdigung liegt in den oben vorausgeſchicten Erörterungen .

2. In der Sißung vom 9ten Oktober folgt von Seiten des Hannoverſchen Bes

vollmächtigten die Ausführung der Rechtsgründe, welche der Berufung eines Reichstages

zur Berathung und Annahme des Verfaſſungs - Entwurfs entgegenſtehen ſollen . Sie kon

zentriren ſich in dem Saß :
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daß die Berufung des Reichstages auf keine Weiſe ſtattfinden dürfe, ebe nicht

diejenigen Regierungen , welche der Verfaſſung ſich nicht anſchließen , die Erklä

rung abgegeben haben , daß ſie die in der Einführung liegende Abänderung der

rüdſichtlich ihrer fortbeſtehenden Bundesverfaſſung genehmigen wollen .

Daß dieſer Saß mit der oben dargeſtellten rechtlichen Grundlage des Bündniſſes vom

26ſten Mai und mit ſeinem ausgeſprochenen Zwede in direktem Widerſpruch ſteben, daſſelbe

alſo von Anbeginn als ein unberechtigtes darſtellen würde , mag hier nur angedeutet

werben .

In dem Bündnißvertrage iſt unzweifelhaft nur die Pflicht begründet, das Recht,

auf welchem derſelbe beruht, gemeinſam zu vertreten , und es iſt eine Verlegung dieſer

Pflicht, wenn angebliche Rechte Dritter in Bezug genommen werden , um die Vertrags

erfüllung zu weigern.

Es iſt hierbei gänzlich überſeben und ignorirt, daß dieſe Einwilligung in den Bun

desbeſchlüſſen vom 30ſten März, 29ſten Juni und 12ten Juli 1848 in der That voll

ſtändig enthalten iſt. Der Bundestag und mit dieſem die Bundesverfaſſung iſt hier

nach unter Zuſtimmung ſämmtlicher Deutſchen Regierungen aufgehoben und eine Neu

geſtaltung der Deutſchen Verfaſſung angebahnt worden. Die hieraus erwachſenen Rechte

können nur dann als gewährt und die hierdurch begründeten Verpflichtungen nur dann

als erfüllt angeſehen werden, wenn die Verfaſſung wirklich zum Abſchluſſe gebracht iſt.

Rein Recht folgt aber unmittelbarer aus dem Begriff und Weſen eines Volkes,

als das , ſeine Verfaſſung nach ſeinen Lebens - Elementen und Bedürfniſſen fortzubilden

und umzugeſtalten, und keine Politik iſt gefährlicher, als die, welche dieſes Recht verkennen

oder ableugnen will.

Aus dem Nichtbeitritt einzelner Deutſchen Regierungen zu dem Bündniſſe vom

26ften Mai und dem Verfaſſungs - Entwurf läßt ſich daher rechtlid nichts weiter folgern ,

als daß dieſelben, was auch im voraus ſtets anerkannt worden iſt, im Verbande derjenigen

Rechte und Pflichten verbleiben, welche aus dem Bunde von 1815 fließen , nicht aber ein

Widerſpruchsrecht gegen den Abſchluß der Verfaſſung von Seiten der verbündeten Staaten,

wozu in den Lebensbedürfniſſen der Nation eine Rechtsnothwendigkeit begründet iſt.

Ein Feſthalten an dem von Hannover aufgeſtellten Saß konnte mit logiſcher Kon

fequenz nicht zu dem daraus abgeleiteten Widerſpruche gegen den Abſchluß der Verfaſſung,

ſondern nur auf den Antrag, den Bundestag wieder einzuberufen , führen , wobei man

zugleich ben vollendeten Thatſachen der Jahre 1848 und 1849, den in der Mitte liegenden

Bundesbeſchlüſſen, Verträgen 26. alle und jede Einwirkung auf die Entwidelung und Um

geſtaltung des öffentlichen Rechtszuſtandes in Deutſchland abſprechen müßte.

Der in der Rechtsausführung enthaltenen Bezugnahme auf die ſ. g . Vorbehalte

iſt keine weitere praktiſche Folge gegeben worden.

Gleiches gilt von dieſer Bezugnahme in der Erklärung des Königlich Sächſiſchen

Bevollmächtigten ; eine Uebereinſtimmung mit der Hannoverſchen Rechtsausführung iſt darin,

wenigſtens ausdrüdlich, nicht ausgeſprochen.

!

3. Die gemeinſchaftliche Erllärung des Königlich Sächfiſchen und Königlice Sans
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noverſchen Bevollmächtigten vom 20ſten Oktober, im Protokolle der 53ſten Sißung vom

23ften Oktober, die Note des Königlich Sädəſiſchen Staatsminiſters, Freiherrn von Beuſt,

vom 25ſten Oktober, im Protokolle der 55ſten Sißung vom 30ſten Oktober, die Note des

Königlich Hannoverſchen Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 31ſten Oktober,

im Protokolle der 57ſten Sißung vom 6ten November , und die Denkſchriften der König

lich Hannoverſden Regierung vom 1ſten November und der Königlich Sächſiſchen Regierung

vom 4ten November, in dem Protokolle der 60ſten Sißung vom 17ten November 1849,

haben in dieſen Protokollen bereits ihre Würdigung und Widerlegung gefunden. Abgeſehen

von nadten Behauptungen und einzelnen Kraftſprüchen , welche zu wiederholen oder zu

widerlegen gleich überflüſſig ſein dürfte, läßt ſich der Inhalt dieſer Schriftſtücke auf wenige

Säße zurüdführen.

a ) Weil der Verfaſſungs - Entwurf den Beitritt ſämmtlicher zu dem Bündniſſe von

1815 gehörigen, Deutſchen Staaten, mit Ausnahme Deſterreichs, vorgeſehen, die

Feſtſeßung des Verhältniſſes Deſterreichs zu dem Deutſchen Reiche aber gegen

ſeitiger Verſtändigung vorbehalten habe ; ſo könne die Einberufung eines Reichs

tages nicht eher ſtattfinden , bis jener Beitritt erfolgt ſei, und Deſterreich ſeine

Zuſtimmung ertheilt habe .

b) Sachſen und Hannover widerſprächen daber dieſer Maßregel und nähmen even :

tuell auf ihre Vorbehalte Beziehung , worin für den jeßt vorliegenden Fall eine

Erneuerung der Verhandlungen und eine Umgeſtaltung des Vereinbarten Ver

faſſungs - Entwurfs vorgeſehen ſei, welche der Einberufung des Reichstages

vorausgeben müſſe.

c) In Ermangelung näherer Feſtſegung über das Stimmenverhältniß im Ver

waltungsrath könnten Beſchlüſſe nur mit Stimmenhelligkeit gefaßt werden.

Durch den Widerſpruch Sadſens und Hannovers ſei daher jedes Vorgeben

des Verwaltungsraths unmöglich geworden , und liege in dem Ausſchreiben der

Wahlen eine Verlegung des Bündnißvertrages vom 26ſten Mai 1849.

Es kann ad a. unb b. zur Berichtigung und Widerlegung der hier aufgeſtellten

Säße lediglich auf die vorausgeſchickten Erörterungen Beziehung genommen werden, und

iſt daher ad c. nur noch Einiges zu bemerken.

Die Kompetenz des Verwaltungsraths iſt nach dem (von Hannover entworfenen,

von Preußen und Sachſen angenommenen) Bündnißſtatut vom 26ſten Mai 1849 zu beur-:

theilen. Hiernady ſteht, wie dieſes auch bei den Anſchlußverhandlungen zum öftern erklärt

worden iſt, feſt, daß dem Verwaltungsrath keine legislativen Funktionen übertragen ſind,

daß vielmehr alle legislativen Beſtimmungen von einer Vereinbarung der Regierungen ab

hängen (Art. IV.). Ebenſo hat er da, wo es ſich um Vollziehung getroffener Anordnungen,

ſo wie um im einzelnen Falle zu treffende Maßregeln handelt , ſein Gutachten zur voll

ziehenden Beſchlußnahme an die Krone Preußen abzugeben (Art. III. §. 1. und 2.).

Dagegen iſt dem Verwaltungsrath die Führung der auf die Erreichung des Zwedes

des Bündniſſes bezüglichen Geſchäfte übertragen, und hierbei eine definitive Beſchlußnahme

in den Art. III. S. 3. bezeichneten Fällen eingeräumt worden. Dieſe iſt weder von der

vorgängigen Feſtſtellung eines Stimmverhältniſſes, noch von einer vorgängigen Inſtruktionss
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einholung abhängig erklärt, einfach wohl aus dem Grunde , weil die der Beſchlußnahme

unterworfenen Angelegenheiten durch den Vertrag und den Zweck des Bündniſſes im

Boraus beſtimmt und begrenzt waren.

Im öffentlichen Recht entſcheidet aber in allen Angelegenheiten , welde einer Be

jchlußnahme unterworfen und nicht der Vereinbarung vorbehalten ſind, die Stimmenmehr

beit, und zwar, wenn nichts anderes feſtgeſegt iſt, einfache Stimmenmehrheit. Zum Beleg

bieſes Sages mag hier eine Beziehung auf das öffentliche Recht des Deutſdhen Bundes,

namentlich Art. 4. und 7. der Bundesakte, und Art. X. bis XIV . der Schlußakte genügen.

Mochten daher den Majoritätsbeſchlüſſen im Verwaltungsrathe einfach die Stimmen der

anweſenden Vertreter, oder wie dieſes bei den Anſchlußverhandlungen wiederholt angedeutet

worden iſt, nad Analogie des S. 67. des Verfaſſungs-Entwurfs, das Stimmenverhältniß

im Fürſtenkollegium zu Grunde gelegt werden, ihre rechtliche Zuläſſigkeit kann an ſich nicht

in Zweifel gezogen werden. Eine gegentheilige Auslegung würde die Beſtimmungen des

Vertrages über die Einſeßung und den Wirkungskreis des Verwaltungsraths als imperfekt,

inept und illuſoriſd darſtellen, da, wenn deſſen'Beſdlußfähigkeit noch an andere Bedingungen

als die, welche ſich aus der Natur der Sache und allgemeinen Grundſäßen des öffentlichen

Rechts ergeben, geknüpft ſein ſollte, dieſe ebenfalls nur durch Vereinbarung oder Beſchlüſſe

feſtgeſtellt werden konnten , der Widerſpruch jeder einzelnen der urſprünglich kontrabirt

babenden oder ſpäter beigetretenen Negierungen gegen eine ſolche Feſtſtellung alſo dahin

hätte führen müſſen , die Möglichkeit einer Geſdhäftsführung von Seiten des Verwaltungs

rathe , und damit dieſen ſelbſt aufzuheben. Solche inepte und illuſoriſche Beſtimmun

gen ſind aber bei Verträgen nie zu unterſtellen, weshalb eine logiſche Auslegung von ſelbſt

zu den oben entwidelten Säßen führt. Zudem liegt in dem Zurückziehen der Bevollmäch

tigten von Sachſen und Hannover von der Theilnahme an den Geſchäften des Verwal

tungsraths eine offenbare Vertragsverleßung , aus welcher am allerwenigſten rechtliche

Folgen gegen die Geſchäftsführung des Verwaltungsraths bergeleitet werden können ; auch

kommt es weniger darauf an, ob durch die von dem Verwaltungsrath einſtimmig getroffenen

Anordnungen Sadſen und Hannover an ſich verpflichtet ſeien, als vielmehr darauf, ob

dieſe Anordnungen in dem Vertrage ſelbſt rechtlich begründet ſeien , eine Nichtbetheiligung

an denſelben alſo eine Vertragsverleßung enthalte. Hierauf iſt die Klage zu gründen,

und wie dieſes oben ausgeführt worden iſt, iſt dieſelbe auch dadurch vollkommen

begründet.

Hieran dließen ſich nun

4. die Proteſte der Königlichen Regierungen von Bayern , Württemberg , Sadiſen

und Hannover an , welde als Anlagen zu dem Protokoll der 73ſten Sißung

vom 18ten Januar 1. J. abgedruckt worden ſind.

Es gehört nicht zu der Aufgabe dieſes Gutachtens auf eine nähere Beleuchtung

der Gründe einzugeben , welche von der Kaiſerlich Oeſterreichiſden Regierung , auf deren

Erklärung jene Proteſte Beziehung nehmen , gegen das Vorſchreiten der auf Grund des

Vertrages vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Regierungen zum Abſchluſſe des Deutſchen

Verfaſſungswerkes geltend gemacht worden ſind. Nur die einzige Bemerkung mag hier

eine Stelle finden , daß audy Deſterreich durch Theilnahme an den oben allegirten

Bundesbeſchlüſſen in die Auflöſung des Bundestags und der mit dieſem Organ zuſammen

IV. 47
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hängenden Verfaſſungsbeſtimmungen , ſo wie in eine Neugeſtaltung der Deutſchen Ver

faſſung eingewilligt hat. Wenn daſſelbe nun bei dem Abſchluß dieſer Verfaſſung Bes

rückſichtigung aller in den Verhältniſſen der Oeſterreichiſchen Geſammtmonarchie thatſächlich

und rechtlich vorgegangenen Veränderungen , mit Einſchluß der Reichsverfaſſung vom 4ten

März 1819, verlangt; ſo wird eine gleiche Berückſichtigung den Verhältniſſen und Bedürf

niſſen des geſammten übrigen Deutſchlands nicht verſagt werden können und hierin müſſen

die Mittel zu einer Ausgleichung in der Verfaſſungs - Angelegenheit gefunden werden.

Bezüglich der Proteſte von Bayern und Württemberg kann , was das Rechtsver

hältniß zu dieſen Regierungen betrifft, auf das oben Ausgeführte verwieſen werden . Es

würde erfreulich geweſen ſein , wenn ſtatt der wiederholten Wünſche für die Deutſche Ein

heit und Einigung praktiſche Vorſchläge zu deren Förderung mitgetheilt worden wären , ſo

lange dieſes nicht geſchieht , können wenigſtens die verbündeten Regierungen , welche gerade

dieſes Ziel verfolgen , mit Ruhe dem Urtheile der Mit- und Nachwelt darüber entgegen

ſeben wo die Urſachen zu ſuchen ſind , wenn das Ziel nicht erreicht werden ſollte.

Eben ſo wenig bedürfen die Wiederholungen faftiſcher und rechtlicher Ausführungen

in den Proteſten Sachſens und Hannovers , da ſie keine neuen Gründe enthalten , einer

nochmaligen Prüfung, noch ſoll eine Erklärung darüber verſucht werden , wie dieſe Re

gierungen von einer Maßregel , zu der ſie ſich vertragsmäßig verpflidytet und die ſie vor

nod nicht Neun Monaten der Nation feierlich verkündigt und verheißen hatten , jeßt

drohende Gefahren für den Rechtszuſtand des gemeinſamen Vaterlandes und das Wohl

ſeiner Bürger beſorgen können und wollen. Genug daß hierin die beſtimmte Weigerung

ſich ausſpricht, die durch das Bündniß vom 26ſten Mai begründeten Verpflichtungen in

dem Maaße anzuerkennen und zu erfüllen , wie dieſes von ben mitverbündeten Regierungen

in Anſpruch genommen wird, was nach Grundſäßen des öffentlichen Rechtes bei Staats

verträgen vollkommen hinreicht, um , auch ohne Hinzutritt einer ſpeziellen Rechtsverlegung,

die Klage als geboren darzuſtellen . Eine ſolche ſpezielle Rechtsverlegung liegt aber auch

in der verweigerten Anordnung der Wahlen zu dem Staaten- und Volkshaus und in der

verweigerten Theilnahme an der Berufung und an den Verhandlungen des Reichstags,

indem ſämmtliche, wie jede einzelne der verbündeten Regierungen ſelbſtredenb ein weſent

liches Intereſſe daran haben , daß bei dem Abſchluſſe der Verfaſſung 'die Vertreter für

Sachſen und Hannover nicht fehlen .

Die Klage gegen die Regierungen von Sadſen und Hannover iſt anzuſtellen von

Seiten ſämmtlicher übrigen verbündeten Regierungen , ſie iſt zu gründen auf den Vertrag

vom 26ſten Mai und auf ſämmtliche nady Ort , Zeit und Inhalt ſpeziell anzuführende

Vertrags - Abſchlüſſe mit den beigetretenen Regierungen.

So wie hierin die doppelte Verpflichtung enthalten iſt, einmal den vereinbarten

Verfaſſungs - Entwurf als rechtsverbindlich anzuerkennen, dann aber denſelben auf die in

den Verträgen vorgeſehene Weiſe zum rechtsgültigen Abſchluß zu bringen , ſo iſt auch die

Klagbitte auf Verurtheilung zur Anerkennung dieſer Verpflichtungen generell, dann aber

ſpeziell auf Verurtheilung zur Anordnung der Wahlen und Theilnahme an den Verhand

lungen des Reichstags zu richten.

Die Klage könnte wegen des Zuſammenhangs der Verpflichtung beider Regierungen

in objektiver Beziehung gegen beide gemeinſchaftlich angeſtellt, kann aber auch gegen jede

beſonders gerichtet werden.

1
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Das Lettere wird , da hierdurch jede prozeſſualiſche Schwierigkeit vermieden wird,

als das Zweckmäßigere vorzugieben ſein .

Das Statut des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 verweiſt in Art. V. S. 4. pos. 3 :

alle Rechtshändel, welche unter den Verbündeten ſelbſt aus der Vollziehung des

gegenwärtigen Bündniſſes erwachſen , in ſofern auch hier die Gerichte eines ein

zelnen Staates nicht kompetent ſein möchten,

zur Kompetenz des Bundes - Schiedsgerichts , die hiernach unzweifelhaft begründet iſt.

v . Lepel . Vollpracht. Dr. Liebe .

1
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3wei und Achtzigſten Siß ung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 23ſten Februar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe, Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsrathe

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Rurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer -Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglid Heffiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von lepel;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Ootha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Swarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg- Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Rammerherru

und Legationsraths von Sdack;

des Großherzoglich Mecklenburg-Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Moble;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der Fürſtlid Schaumburg - lippiſche Bevollmächtigte, Profeſſor Dr. Hel

wing , iſt wegen anbauernder Krankheit zur Theilnahme an den Sißungen noch fort

während behindert.

Auf ein von dem Königlich Preußiſchen Miniſter des Innern an den Vorſitzenden

gerichtetes Schreiben , d . d . Berlin , den 18ten d . M. , die Stenographieen des Erfurter

Parlaments betreffend , erklärt der Verwaltungsrath ſich damit einverſtanden , daß die An

fertigung und der Druck ſtenographiſcher Berichte für beide Häuſer des Erfurter Parla

ments zu erfolgen habe , daß aber nur ſo viele Eremplare der ſtenographiſchen Berichte

amtlich und koſtenfrei gedruckt werden , als für die Abgeordneten , die Regierungen und

Behörden nöthig ſind ; daß eine weitere Verbreitung der Stenographieen lediglich dem

Druder, mit welchem dieſerhalb kontrahirt wird , zu überlaſſen , und mit ihm allenfalls

nur eine Einigung über den Ueberlaſſungspreis zu treffen ſein wird. Bei der Wahl des

Druders , die wie alle anfänglichen Anordnungen und Einrichtungen, dem Ermeſſen der

Königlich Preußiſchen Regierung anheimgeſtellt bleibt , ſpricht ſich der Verwaltungsrath

bafür aus , daß eine Druckerei in Erfurt allen andern , und eine in der Nähe von

Erfurt, ( in Weimar oder Gotha ) caeteris paribus einer entferntern vorzuziehen

ſein möchte.

-

1

Der Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſche Bevollmächtigte ver

lieſt die in der Anlage zu dieſem Protokoll beigefügte Erwiederung des Großherzoglich

Medlenburg - Schwerinſchen Geſammt - Miniſteriums, d. d. Schwerin , am Sten Februar

1850 , auf das in der Sißung des Verwaltungsraths vom 25ſten Januar e . beſchloſſene,

in der Sißung vom 29ſten Januar c. feſtgeſtellte Erſuchungsſchreiben an die Großherzoglich

Medlenburg - Schwerinſche Regierung. Das Schriftſtück geht zunächſt an den Referenten

in der Medlenburger Verfaſſungs - Angelegenheit , legationsrath Dr. Liebe.

Auf Anregung des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevoll

mächtigten und auf den Vorſchlag des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten

beſchließt der Verwaltungsrath :

Sämmtliche Bevollmächtigte ſtellen bei ihren Regierungen das Erſuchen, die voll.

ſtändigen Verhandlungen über die Wahlen der Abgeordneten zum Volts- und

Staatenhauſe des Erfurter Parlamente bis zum 20ſten März c . nach Erfurt

an den Verwaltungsrath einzuſenden .

Die Abgeordneten beider Häuſer haben ſich dort zunächſt mit einer amtlichen Be

ſcheinigung über ihre Wahl zu legitimiren .

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte und die Bevoll

mächtigten der Hanſeſtädte Lübeck, Bremen und Hamburg tragen Fol

gendes vor :

IV. 48
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Das Bündniß der Königreiche Preußen, Sachſen und Hannover vom 26ſten Mai

1849 ſicherte dadurch eine ſchließliche bundesſtaatliche Einigung Deutſchlands, daß voraus

ſichtlich die nord- und mitteldeutſchen Staaten ſich demſelben förberſamſt anſchließen würden.

Damit war ein zuſammenhängendes , mit großen innerhalb ſeines Gebietes fließenden

Strömen und ausgedehnten Meeresküſten verſehenes Reich gebildet, das faſt allen Zweden ,

welche die Verfaſſung als gemeinſame bezeichnete, entſprechen konnte , ſelbſt wenn einige

ſüddeutſche Staaten nicht von Anfang an ſich dieſem Bunde anſchlöſſen. Einer jener Zwede

war die Vereinigung zu einem ganz Deutſchland umfaſſenden , den Intereſſen Aller ents

ſprechenden Zoll- und Handelsſyſteme, welches ausdrüdlich als Folge und Ausfluß der zu

Stande zu bringenden politiſchen Einigung in den Anſchlußverträgen bezeichnet ward.

Wenn nun zwei der urſprünglichen Kontrahenten des Bündniſſes vom 26ſten Mai

1849 ſich der Theilnahme an einem Reichstage, mit welchem die gemeinſame Verfaſſung

vereinbart werden ſoll, enthalten, ſo treten zwar mit dieſer zeitweiligen Zurückhaltung nidyt

ſolche rechtliche Folgen ein , welche durch einen definitiven Austritt jener beiden Staaten

aus dem Bündniſſe für alle Verbündeten entſtehen würden , wohl aber machen ſich die

jenigen Folgen geltend, welche ſich daran knüpfen, daß die Verfaſſung für jeßt in Sachſen

und þannover nicht zur Ausführung kommt. Der Bericht des Verfaſſungs - Ausſchuſſes

des Verwaltungsrathes geht davon aus , daß die Verfaſſung auch im leßtgedachten Falle

in manchen ihrer Beſtimmungen zur Ausführung gelangen möge. Es muß daber denjenigen

Staaten, weldie nach der Bedeutſamkeit ihrer dadurch berührten materiellen Intereſſen und

nad ihrer örtlichen Lage nur deshalb den Verfaſſungs - Entwurf als auch für ſie bindend

anerkennen konnten , weil derſelbe ihnen von Sachſen und Hannover mit angeboten warb,

daran liegen , daß für jeßt und für fünftig kein Zweifel obwalte über diejenigen Beſtim

mungen der Verfaſſungs - Urkunde oder einer annoch zu vereinbarenden tranſitoriſchen Addi

tional- Afte , welche — wie auch unter ihrer Theilnahme dieſe Urkunden init dem Reichs

tage ſchließlich feſtgeſtellt werden möchten , auf ſie, ſo lange Hannover ſowohl als

Sachſen nicht gleichmäßig mit ihnen an dem Bundesſtaate Theil nehmen, Feine Anwendung

finden können,

Als ſolche find namentlich hervorzuheben die Beſtimmungen über die Geſeßgebung

in Zoll-; Handels- und Verkehrs - Angelegenheiten , und demgemäß die völkerrechtliche

Vertretung und das Recht der Verträge. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß

die von den Bevollmächtigten vertretenen Staaten es als eine Pflicht betrachten würden,

in abzuſchließenden Verträgen zugleich das Intereſſe des Bundesſtaates ſtets vor Augen

zu behalten .

Die Herzogthümer Holſtein und Lauenburg dagegen haben nicht zu den urſprüng

lichen Kontrahenten des Vertrags vom 26ſten Mai gehört, noch ſind ſie bisher dem

Bündniſſe beigetreten. Es ließe ſich ſelbſt vermuthen, daß politiſche Hinderniſſe den Anſchluß

dieſer Staaten noch einige Zeit verzögern könnten. Dieſe Rückſicht hat denn auch in den

Anſchlußverhandlungen der zunädſt betheiligten Staaten Lübeck und Hamburg Erklärungen

hervorgerufen, und namentlich iſt in der Hamburgiſchen Verhandlung für ſolchen Fall eine

fernere Vereinbarung vorbehalten. Auf der andern Seite liegt es klar vor , daß dieſelben

Gründe territorialer Abgeſchiedenheit und eigenthümlicher, theils innig verzweigter, theils

konkurrirender Zoll- und Handelsintereſſen, welche in Bezug auf Hannover mit in Betracht

kommen , audy hier hervortreten , ſowohl zunächſt für die am Meiſten betheiligten Staaten

Lübeck und Hamburg , als auch für die mit allen banſeatiſden Verhältniffen eng were
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ſchwiſterte Hanſeſtadt Bremen , ſowie denn auch die Verhältniſſe des Oldenburgiſchen

Fürſtenthums Lübeck dabei die erforderliche Wahrung werden finden müſſen.

Judem die Bevollmächtigten von Oldenburg und der Þanſeſtädte Lübec, Bremen

und Hamburg ihre Erklärungen dahin zuſammenfaſſen ,

daß , ſo lange die mit dem Reichstage zu vereinbarende Bundesverfaſſung und

deren etwanige Additionalakte in Sachſen und Hannover nicht gleichmäßig wie

in allen übrigen verbündeten Staaten zur Ausführung gelange , bem Groß

herzogthum Oldenburg und den Hanſeſtädten die ſelbſtſtändige Gefeßgebung in

Zoll-, Handels- und Verkehrsangelegenheiten , die völferredytliche Vertretung und

das Recht der Verträge verbleibe, und die darauf bezüglichen Beſtimmungen der

Verfaſſungs- Urkunde und einer annoch zu vereinbarenden tranſitoriſchen Additio

nalakte in den vier gedachten Staaten nicht zur Anwendung zu kommen haben ;

und ebenmäßig, daß wenn auch die Verfaſſung auf Sachſen und Hannover

gleichmäßige Anwendung finde, in Bezug auf Zoll-, Handels- und Verkehrsver

hältniſſe der Weg der Vereinbarung zwiſchen der Bundesregierung und den

betheiligten Staaten vorbehalten bleibe , inſofern und für die Dauer , daß die

Herzogthümer Holſtein und Lauenburg dem Bundesſtaate nicht gleichmäßig

beitreten,

richten ſie an den Verwaltungsrath das Erſuchen und den Antrag:

daß derſelbe dieſe ihre Erklärung als im Rechte und den Verhältniſſen begründet

anerkenne, und daß dies geſchehen , in beruhigender Weiſe auszuſprechen beſchließe.“

1

Die ſämmtlichen übrigen Bevollmächtigten , mit Ausnahme des Groß

berzoglid Medlenburg - Strelißiſden Bevollmächtigten , ſprechen ſich hierauf

nach dem Vorſblage des Herzoglich Naſſauiſden Bevollmächtigten, dabin aus :

11 Daß ſie bei den hier niedergelegten Verwahrungen nichts zu erinnern finden.

Sie erkennen dieſelben ſowohl in Bezug auf Sachſen und Hannover für im

Rechte und in den Verhältniſſen begründet, als ſie auch in Bezug auf Holſtein

und Lauenburg eine erceptionelle Stellung der Hanſeſtädte Lübec, Bremen und

Hamburg , ſo wie des Oldenburgiſchen Fürſtenthums Lübeck als erforderlich an

erkennen . Den betheiligten Staaten bleiben in dieſer Hinſicht alle Rechte und

Zuſtändigkeiten ihrer Anſchlußverträge ausdrüdlich gewahrt.

Der Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte er

klärt, daß er ſich im entgegengeſepten Sinne ausſprechen müſſe. Er könne ſeinerſeits nicht

darauf eingehen , über eventuelle Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs, und damit

über den Abſchluß eines neuen Vertrages, irgend welde Zuſagen zu ertheilen

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte , dem ſich dabei die übrigen

Bevollmächtigten anſdließen , proteſtirt gegen dieſe, der vereinigten Ausſprache der betref

fenden Bevollmächtigten Seitens des Großherzoglid Mecklenburg - Streliţiſden Bevoll

mädtigten gegebene Deutung. Die Ausſprache erlenne nur die rechtliche Folge faktiſcher

Zuſtände, und zwar innerhalb und nach Maßgabe der beſtehenden Verträge, an ; ſie

bezwecke keine neuen Verträge.
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Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte er

klärt bei ſeinem Diſſenſus zu verharren .

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 25ſten Februar c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeidynet worden.

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. Pfeiffer. v . Lepel. Seebed. v. Schad.

v . Derken. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer..

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer,



An I a g .

zu dem

Protokoll der 3 w ei und Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 23ſten Februar 185 0 .

Diedie in dem Schreiben des hohen Verwaltungsrathes der verbündeten Deutſchen Regie

rungen vom 29ſten v . M. empfohlene Beobachtung aller derjenigen Rüdſichten, welche mit

der Lage der Medlenburgiſchen Verfaſſungs- Angelegenheit irgend vereinbar ſind, entſpricht

ganz den Abſichten des unterzeichneten Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Geſammt

Miniſteriums, welches ſomit auch für die Vergangenheit der Zuſtimmung des hohen Ver

waltungsrathes zu ſeiner Handlungsweiſe in der Medlenburgiſchen Verfaſſungs- Angelegens

beit ſich verſichert halten muß, da die von demſelben verfügten Maßregeln nur die Durch

führung des publizirten Staatsgrundgeſebes bezweckt haben und nach Lage der Verhältniſſe

nicht ausgeſeßt bleiben durften.

Durch die von dem Anwalt der Mecklenburg - Schwerinſchen Regierung, auf die von

der Mecklenburg - Strelißiſchen Regierung angeſtellte Klage , bei dem hohen proviſoriſchen

Bundes - Schiedsgerichte zu Erfurt eingereichte Vernehmlaſſung, und die, in Folge der von

einigen renitenten Mitgliedern der ehemaligen Ritterſchaft an die bobe proviſoriſche Bundes

Central- Rommiſſion geſtellten Anträge, bei der Leşteren übergebene ſo rubrizirte Wider

legung welche Aktenſtücke das unterzeichnete Großherzoglich Medlenburg- Schwerinſche

Geſammt - Miniſterium zur Kenntniß des hohen Verwaltungsrathes zu bringen ſich erlaubt

bat iſt dasjenige Dunkel der Medlenburgiſden Verfaſſungs - Angelegenheit vollſtändig

gelichtet worden , welches den Gegnern des im Großherzogthume Medlenburg - Schwerin

publizirten Staatsgrundgeſeßes dienlich war , ihren Behauptungen und Ausführungen eine

willkürliche Grundlage zu geben , um von einer ſolchen Poſition and gegen das Verfahren

der Medlenburg - Schwerinſchen Regierung die Anklagen der Willkür und des Rechtebruchs

zu erbeben.

Das unterzeichnete Großherzoglid Medlenburg - Schwerinſche Geſammt- Miniſterium

tann auf jene Aftenſtücke allgemeinen Bezug nehmen und bemerkt nur noch rückſichtlich der

Abnahme der von den Mitgliedern des Engern Ausſchuſſes fortgeführten Verwaltungen

das Folgende.

IV. 49
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Mit der von der Medlenburg -Schwerinſchen Regierung verfügten Auflöſung der

Ritter - und Landſchaft im Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin war auch diejenige des

Engern Ausſchuſſes ausgeſprochen , und es konnte derſelbe ſelbſtverſtändlich nicht mehr die

Korporationen der Ritter - und Landſchaft repräſentiren , am Wenigſten aber das Recht

der Landesrepräſentation üben. Die Anſichten der einzelnen Mitglieder ſtanden ſich über

dies ſchroff einander gegenüber , indem der eine Theil dem publizirten Staatsgrundgeſeße

die ſchuldige Achtung erwies , der andere Theil aber einen Standpunkt einnahm , als habe

den ſtändiſchen Korporationen ein Mitregierungsrecht zugeſtanden und ſei demnach jene

Publikation eine völlig irrelevante Thatſache. Aud war dic Majorität der ritterſchaftlichen

Mitglieder in eine entſchiedene Oppoſition gegen die Regierung getreten, indem ſie die von

einer Fraktion der ehemaligen Ritterſchaft gefaßten Beſchlüſſe zur Ausführung brachten und

gegen alle diejenigen Gefeße, welche unter Konkurrenz der Abgeordneten - Verſammlung

erlaſſen waren , Proteſt einlegten .

Ein ſolcher Zuſtand war mit der Wohlfahrt des Medlenburg- Schwerinſchen Staates

ganz unverträglich, und nachdem die von dem unterzeichneten Großherzoglich Medlenburg

Schwerinſchen Geſammt - Miniſterium wiederholt unternommenen Verſuche zu einer Ver

einigung mit der Mecklenburg - Strelitzer Regierung fehlgeſchlagen waren , blieb diesſeits

nur übrig , die Abnahme der einzelnen von den Mitgliedern des Engern Ausſchuſſes fort

geführten Verwaltungen zu verfügen , wobei das Strelißiſche Intereſſe, ſo viel immer hat

geſchehen können, ſicher geſtellt worden iſt.

Mas die unter der Verwaltung des engern Ausſchuſſes geſtanden habenden Raſſen

anlangt, ſo konkurrirten die Stände des Stargardſden Kreiſes nur zu einem Theile des

Landfaſtens, welcher am 20ſten Dezember v . I. ein Defizit von 1004 Rthlr. 21 S. 6 Pf.

ergeben hat , und der große Theil der ordentlichen Kontribution , welder von dem Star

gardſchen Kreiſe in den Landkaſten nad Roſtoc gezahlt wurde, um auf einem Umwege

von circa 30 Meilen an die Rentei in Nen - Strelitz zu gelangen , hat jährlich nicht volle

6000 Rthlr. Gold betragen.

Im vorigen Jahrhunderte iſt eine Reihe von Jahren hindurch das Landesregiment

im Stargardſchen Kreiſe unter alleiniger Konkurrenz der Stände jenes Kreiſes, und ſomit

ohne alle Betheiligung der Schwerinſchen Stände und eines Engern Ansſchuſſes geführt

worden. Die Stände des Stargardſchen Kreiſes hatten einen eigenen Landkaſten in Neu

Brandenburg, und auch das gegenwärtige Jahrhundert in dem Zeitraum von 1806 bis

1812 bat hinreichende Beiſpiele aufzuweiſen , daß , weil keine Landtage gehalten werden

konnten , ritter- und landſchaftliche Konvente Steuern bewilligten und an der Geſeßgebung

Theil nahmen . Daß beide Regierungen in ihren privativen Ländern ohne gemeinſame

Landtage 20. das Landesregiment zu führen im Stande wären , iſt in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts von der Mecklenburg-Strelißer Regierung mit derſelben Entſchieden

beit gegen die Stände geltend gemacht worden , mit welcher dieſelbe die Abgeordneten

Verſammlung bis dahin , wo dieſe die Auflöſung der ſtändiſchen Korporationen beantragte,

laut aktenmäßig gegebenen Nachweiſes, für die aus den landesherrlid ſanktionirten Be

ſchlüſſen des Frühlings - Landtages 1818 hervorgegangene , mit dem Rechte der Landes

repräſentation bekleidete neue Ständeverſammlung, in völliger Uebereinſtimmung mit der

Schweriner Regierung, angeſehen hat , und es kann die Strelißer Regierung in der Fort

führung des Landes - Regiments ſich nur geſtört finden , wenn ſie das Intereſſe des Stres

lißijden Landes mit demjenigen der aufgelöſten Ritter- und Landſchaft im Großherzogthume

Mecklenburg - Schwerin identifizirt und, weil keine miirte Ritter- und Landſchaft für beide
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länder mehr beſteht, auch die Ritter- und Landſchaft des Stargardſchen Kreiſes, für auf

gelöſt betrachtet, oder aber eine Verhandlung mit den Legteren vermeiden will, weil ſie

mehrere Geſeße ohne Konkurrenz der von ihr nunmehr zur Landesvertretung berechtigt

anerkannten Landſtände erlaſſen , weil ein Theil ihrer Mitglieder der Strelißiſchen Volls

vertretung ſid verantwortlich erklärt hat, und weil von ihr , in Gemäßheit des von dem

Strelißiſchen Bevollmächtigten in der Anlage zu der 7ten und Sten Sißung des Verwal

tungsrathes vom 26ſten Juni v. I. gemachten Vorbehalts, daß zuvörderſt jeder Regierung

überlaſſen bleibe , die Frage über ihre Berechtigung zur Beitritts - Erklärung für den

betreffenden Staat, gegenüber den Organen der Volksvertretung, zunächſt auf den durch

die Landesverfaſſung gegebenen Wege zur Erledigung zu bringen, die Verhandlungen wegen

des Beitritts von Medlenburg - Streliß zum Bündniſſe eben nur mit der Abgeordneten

Verſammlung gepflogen ſind .

Die Medlenburg - Schwerinſche Regierung hat an den durch die Verhandlungen des

Frühlings - Landtages 1848 mittelſt Verkündigung der Landtags - Abſchiede landesgrund

geſeglid feſtgeſtellten Reſultaten mit Aufrichtigkeit und Konſequenz feſtgehalten , ſie findet,

gegenüber den in den allerhärteſten Ausdrüden erhobenen Anſchuldigungen der Strelißer

Regierung , ihre Beruhigung in dem Bewußtſein ihres guten Rechts , und ſie erklärt

wiederholt ihre Bereitwilligkeit zur Beobachtung aller derjenigen Rüdſichten, welche mit der

Cage der Medlenburgiſchen Verfaſſungs - Angelegenheit irgend vereinbar ſind.

Schwerin , am 18ten Februar 1850.

Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſches Geſammt-Miniſterium .

v . Lükow . Stever. M. v. Liebeherr. Meyer.
1

An

den boben Verwaltungsrath cer verbündeten Deutſchen

Regierungen

311 Berlin ,

l
i



.

Protokoll

der

Drei und A ch tzig ſte n S i k u ng

des Verwaltungsraths.

3

Verhandelt Berlin , den 25ſten Februar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh;

des Großherzoglich Badeuſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiberrn von Meyſenbug ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha, Herzogthum Sachſen - Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie, Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der Vorſigende legt das folgende, im Laufe des heutigen Tages bei ihm eingegan

gene Schreiben des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Ober - Steuer - Direktors

Pfeiffer , vor :

Verehrteſter Herr Staatsminiſter !

Eingetretene Verhältniſſe hindern mich, an der heutigen Sigung des Ver

waltungsrathes Theil zu nehmen, wovon Eurer Ercellenz ich gehorſamſte Anzeige

zu machen nicht verfehle.

Mit größter Verehrung bebarrend

Eurer Ercellenz

gehorſamſter

Pfeiffer.

Berlin , den 25ſten Februar 1850.

Der Vorſißende begleitet dieſe Vorlage mit dem Bemerken, daß der Kurfürſtlich

Heliſche Geſchäftsträger am Preußiſchen Hofe , Kammerherr und legationsrath Freiherr

von Dörnberg fich gleichzeitig bei dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten als nunmehrigen Vertreter der Kurfürſtlid Heſſiſchen Regierung im Ver

waltungsrathe, und zwar an der Stelle des bisherigen Vertreters dieſer Regierung, ange

kündigt , und dabei den Wunſch um ſofortige Theilnahme an den Sißungen des Verwal

tungsrathes ausgeſprochen habe . Seitens des Königlich Preußiſden Miniſters der

auswärtigen Angelegenheiten hierauf an ihn , den Vorſißenden , verwieſen , habe er dem

Freiberrn von Dörnberg eröffnet, daß ſein Eintritt in den Verwaltungsrath als Kur

fürſtlich Heſſiſcher Bevollmächtigter durds eine auf ihn lautende, desfallſige Vollmacht der

Kurfürſtlichen Regierung bedingt erſcheine, und daß daher im nächſten Augenblicke, wo eine

ſolche Vollmacht noch entbehrt werde, dem ausgeſprochenen Wunſche nicht zu entſprechen

ſei. Der Vorſißende erſucht ſodann den Verwaltungsrath , ſich über dieſe, von ihm

erlaſſene vorläufige Beſtimmung nunmehr entſcheidend auszuſprechen.

Der Verwaltungsrath beſchließt, daß zum Zwede des Eintritts des Freiherrn

von Dörnberg , als Kurfürſtlich Heſſiſcher Bevollmächtigter, in den Verwaltungsrath

der Eingang einer dieſerhalb auf denſelben lautenden Vollmacht der Kurfürſtlich Heſſiſchen

Regierung abzuwarten bleibe. Der Verwaltungsrath ſpricht dabei , bezüglich des

angedeuteten Austritts des Ober-Steuer-Direktors Pfeiffer zugleich ſein Bebauern aus,

daß Bevollmächtigte, die mit dem Geſchäftsgange durchaus vertraut ſind , in dem Augen =

blide abberufen werden , wo die Verhandlungen zum Abſchluß kommen ſollen .

Die Protokolle der 42ſten , 43ſten, 44ſten und 45ſten Sißung der proviſoriſchen

Bundes-Kommiſſion vom 12ten , 13ten , 14ten und 15ten d. M. werden auf der Kanzlei

des Verwaltungsraths in der bisherigen vertraulichen Weiſe offen gelegt werden .

In Verfolg des in der Sißung vom 20ſten 6. M. mitgetheilten vorläufigen

Antwort -Schreibens des Königlich Sächſiſchen Bevollmächtigten, Staatsminiſters v. Zeldau ,

auf die in der Sißung vom 5ten d . M. feſtgeſtellte Anfrage an denſelben , iſt folgendes

fernere Schreiben eingegangen :

IV. 50
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war.

„ Da dem Unterzeichneten über die in der geehrten Note des Herrn Staatsminiſters

von Bodelſchwingh vom 5ten d . M. erwähnte Angelegenheit keine vollſtändige Kennt

niß beiwohnte, ſo hat derſelbe, um dem ausgeſprochenen Wunſche genügen zu können, das

bieſige Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten um diesfallſige Auskunft gebeten.

Es hat deren Ertheilung, wie der Unterzeichnete entſchuldigend bemerken muß , dadurch

Verzögerung erlitten , daß der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten gerade in der

legten Zeit durch die hieſigen Kammerverhandlungen beſonders in Anſpruch genommen

In Folge der ihm nunmehr zu Theil gewordenen Erwiederung beehrt ſich der Un

terzeichnete, Sr. Ercellenz dem Herrn Staatsminiſter von Bodelſchwingh nachſtehende

ergebenſte Mittheilung zu machen :

Die Auslegung , welche die Königlich Preußiſche Regierung, in Uebereinſtimmung

mit den übrigen im Verwaltungsrathe vertretenen Regierungen , mit Ausnahme Sadiſens

und Hannovers , dem bekannten Vorbehalte der Königlich Sächſiſchen Regierung vom

26ſten Mai vorigen Jahres gegeben , die Erfolgloſigkeit der im Korrespondenzwege ge

machten Verſuche, die Königliche Regierung zu einer andern Anſicht zu beſtimmen , und

die dadurch erlangte Ueberzeugung, daß von Hodderſelben die Bezeichnung eines annehm

baren Weges zu der diesſeits als unerläßlich erkannten Verſtändigung zwiſchen ſämmtlichen

Deutſchen Regierungen über das Deutſche Verfaſſungswerk nicht zu erwarten ſei, haben

die hieſige Regierung allerdings beſtimmen müſſen , ihrerſeits auf einen diesfallſigen Verſuch

Bedacht zu nehmen , und ſie bat daher auch die ihr von andern Seiten zu dieſem Zwecke

zugegangenen Vorſchläge nicht von der Hand gewieſen.

Eines hierauf bezüglichen Einſpruchs von Seiten des Verwaltungsraths glaubte die

Sädriſche Regierung ſich hierbei um ſo weniger verſehen zu ſollen , als ſie ſich erinnern

durfte , daß die Königlich Preußiſche Regierung gelegentlich der Anweſenheit des Königlich

Bayeriſden Miniſters des Aeußern in Berlin im Monat Juni und Juli vorigen Jahres

mit demſelben Verhandlungen wegen definitiver Geſtaltung der Reichsverfaſſung, unter

nicht unweſentlichen Abweidungen von dem am 26ſten Mai feſtgeſtellten Entwurf ohne

Zuziehung und Betheiligung des Verwaltungsrathes gepflogen , und dem Lesteren hierson

nachträglich und nicht eher als im Oktober vorigen Jahres Kenntniß gegeben hatte.

Dagegen glaubt die dieſſeitige Regierung von der Ueberzeugung ausgeben zu dürfen , daß

der Zweck der von ihr eingeleiteten Vernehmungen kein anderer ſei, als der , welchen die

Königlich Preußiſche Regierung ſelbſt anſtrebt, und ſie überläßt ſich gern der Hoffnung,

daß , wenn ſie in den Stand geſeßt ſein wird , über den Erfolg der noch ſchwebenden

Verhandlungen , im Einverſtändniß mit den übrigen dabei betheiligten Regierungen , der

Königlich Preußiſchen , ſo wie den dem Bündniſſe vom 26ſten Mai beigetretenen Regie

rungen die entſprechende Mittheilung vorzulegen , das von ihr ſo lebhaft erſehnte Ziel der

Einigung Deutſchlands damit um Vieles näher gerückt ſein werde.

Mit Vergnügen benußt der Unterzeichnete dieſe Veranlaſſung, die Verſicherung ſeiner

ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern .

Dresden , den 20ſten Februar 1850.

v. Zefda u .“

An

den Königlich Preußiſden Herrn Staatsminiſter

von Bodelſchwingh Ercellenz,

als Vorſißenden des Verwaltungsrathes.
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Das vorſtehende Schreiben geht einſtweilen zu den Akten des Verwaltungsraths.

Der Einſpruch, den daſſelbe unterſtellt, iſt dieſſeits nicht erhoben worden. Der Ver

waltungsrath hat in ſeinem Schreiben an den Königlid Sächſiſchen Bevollmächtigten

lediglich eine Anfrage geſtellt, und im Intereſſe des Bündniſſes vom 26ſten Mai pr. um

eine Aufklärung angeſucht.

Der Vorſigende legt eine ſchriftliche, dem gegenwärtigen Protokolle in der

Anlage zugefügte, Beantwortung des von dem Verwaltungsrathe in der Sißung vom

25ſten Januar c. beſchloſſenen , und in der Sißung vom 29ſten Januar c. feſtgeſtellten

Erſuchungsſchreibens an die Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſche Regierung. Das

Schriftſtück geht zunächſt an den Referenten in der Mecklenburger Verfaſſungs - Angelegen

i beit, den Herzoglid Braunſchweigiſden Bevollmächtigten, Legationsrath Dr. Liebe.

Der Vorſißenbe macht dem Verwaltungsrath , mit Bezugriahme auf deſſen Bes

ſchluß vom 9ten November pr. , die Anzeige , daß des Königs von Preußen Majeſtät den

General - Lieutenant von Radowiß zum Kommiſſar ernannt hat , und daß der er

nannte Kommiſſar, erfolgter Anweiſung gemäß , ſich am 7ten fünftigen Monats hierſelbſt

einfinden werde.

Die in Gemäßheit deſſelben Beſchluſſes vom 9ten November pr. zu vollziehende,

und in der Sißung vom 23ſten d. M. auf die heutige Sißung feſtgeſtellte Wahl der

vier anderen Kommiſſarien des Verwaltungsraths wird auf den Wunſch des Vorſigenden

bis zur Ankunft des General-Lieutenants von Radowiß ausgeſeßt.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte theilt mit, daß das

Dekret zur Einberufung des Reichstags , mittelſt Erlaß des Oldenburgiſchen Staats

Miniſteriums vom 18ten d. M., unter dem 19ten d. M. im Großherzogthum Oldenburg

publizirt worden iſt.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte ſtellt zur Erwägung , ob bei

der bevorſtehenden Ueberſiedelung des Verwaltungsrathes von hier nach Erfurt, der König

lich Preußiſchen Regierung nicht der Wunſch kund zu geben wäre , dem Verwaltungsrathe

das bisherige Kanzlei- Perſonale, in den Perſonen des Geheim - Sekretairs Horn und des

Hülfs - Arbeiters Pießczet , auch dort zu belaſſen , und ob nicht mit dieſem Wunſde

vielleicht der andere zu verbinden ſei, daß den genannten beiden Beamten, und namentlich

dem Geheim - Sekretair Horn , in Anerkennung eifriger Dienſtführung und ſteter Bereit

willigkeit in Beſorgung der Geſchäfte des Verwaltungsraths, irgend eine amtliche Förderung,

nach Maßgabe ihrer ſeitherigen Stellung, durch die Königlich Preußiſche Regierung zuge

wendet werden könne.

Der Verwaltungsrath kann im Intereſſe der Geſchäftsführung ſelbſt nicht

anſtehen , ſich dem Wunſche des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten um Fortbe

laſſung des bisherigen Kanzlei- Perſonale, namentlich des Geheim - Sekretairs Þorn , in

den Geſchäften des Verwaltungsrathes, beizutreten, während er ſich im Uebrigen ſeinerſeits

darauf beſchränken muß, ſeine beſondere Zufriedenheit mit der Dienſtführung des Gebeim

Sekretairs Horn und des Hülfe - Arbeiters Pießczek , wie hiermit geſchieht, bereitwilligſt

auszuſprechen .
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Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Die nächſte Sißung iſt auf morgen , Dienſtag den 26ften Februar c. , Abends

6 Uhr , vorbeſtimmt.

Das Protokoll iſt in dieſer Sißung verleſen, von den Mitgliedern des Verwaltungs

rathe genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden .

V. Bodelſchwingh. 8. Meyſenbug. v. Lepel. Seebed . v. Derßen. Mosle.

Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe. Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Anlage

zu dem

Protoroll der Drei und Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 2 5 ſt en Februar 18 5 0.

I

Dasas geehrte Schreiben des Verwaltungsraths vom 29ſten Januar 0. 9. , welches dem

Unterzeichneten am 6ten Februar 6. I. zugegangen , und von ſelbigem ſofort ſeiner Res

gierung vorgelegt worden iſt, drückt das Anſinnen aus : ,, daß die Großherzoglid Mecklen

burg - Strelißiſche Regierung durch Zurücknahme des bei der Bundes - Rommiſſion in

Frankfurt geſtellten Antrags (wegen Wiederherſtellung des gewaltſam von Mecklenburg

Sdwerin aufgelöſeten gemeinſamen Engern Ausſchuſſes der Landſtände 2c.) jeden Anlaß

zu Weiterungen und Irrungen beſeitigen möge , die dem gemeinſamen Ziele der verbün

deten Regierungen nur nachtheilig ſein könnten.

Die Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Regierung iſt ſehr bereit, den Anſichten

des boben Verwaltungsraths, ſo weit ſie es mit ihren Pflichten irgend vereinbarlich hält,

ſich zu konformiren , hofft jedoch in dieſem Falle, wo die wichtigſten Landes - Intereſſen

mit der vorgedachten Aufforderung in Kolliſion treten , demſelben die Ueberzeugung zu

geben , daß ſie nicht blos in ihrem Rechte gehandelt , ſondern auch alle Rüdſichten beob

achtet hat , wozu die richtige Auffaſſung des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 ſie ver

pflichten mußte.

So niel zunächſt die Medlenburgiſchen Verfaſſungsverhältniſſe anlangt, ſo würde es

zwar zu weit führen , wenn der Unterzeichnete hier tiefer in das Materielle des Medlen

burgiſchen Verfaſſungsſtreites eingehen , und ſich auf eine vollſtändige Widerlegung aller

barüber bereits öffentlich aufgeſtellten unhaltbaren Behauptungen und Ausführungen eins

laſſen wollte , da indeſſen auch in der Relation , auf welche das Schreiben vom 29ſten

Januar 8. f. durch Hinweiſung auf das 75ſte Protokoll des Verwaltungsraths Bezug

nimmt, die Verhältniſſe zum Theil in einer Weiſe dargeſtellt ſind, womit man ſich Medlen

burg - Strelißiſcher Seite nicht einverſtanden erklären kann , ſo bedarf es hierüber einiger

Bemerkungen.

Im Allgemeinen wirb wenigſtens ſo viel als unbeſtritten angenommen werden können ,

daß mindeſtens bis zum Jahre 1848 eine Union in der Verfaſſung beider Medlenburg
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beſtanden hat, und daß es gewiſſe Rechtsnormen giebt, nach welchen ſich beurtheilen laſſen

muß , unter welchen Vorausſeßungen eine Trennung dieſer Union zuläſſig erſcheint. Ebenſo

iſt es Thatſache, daß über die Frage , ob in Folge der Verhandlungen des Landtags von

1848 die Union ſchon als getrennt, oder noch bis dahin als fortbeſtehend anzuſehen ſei,

daß gewiſſe Vorausſebungen und Bedingungen erfüllt worden , eine Differenz zwiſchen der

Großherzoglid Medlenburg - Schwerinſden und der Großherzoglich Medlenburg- Strelißi

ſchen Regierung entſtanden iſt. So wie es nun unzweifelhaft beim Entſtehen dieſer Diffe

renz einen Rechtszuſtand für beide Medlenburg gab , mit welchem die in der Relation

geäußerte Anſicht, daß beide Theile in ihrem Rechte gehandelt , nicht wohl vereinbar ſein

dürfte , ſo muß es auch in Bezug auf das ſtreitig gewordene ſtaatsrechtliche Verhältniſ

einen Beſißſtand geben, welder aus dem faktiſchen Verhältniſſe, wie es vor dem Entſtehen

der Differenz ſtattgefunden hat , zu erkennen , und von der fompetenten Behörde zu

ſchüßen iſt.

Einer ausführlichen Erörterung der Frage , ob dieſer zu ſchützende Beſitſtand der

jenige ſtaatsrechtliche Zuſtand ſei , der für beide Mecklenburg in mehr als hundertjähriger

anerkannter Wirkſamkeit beſtanden , oder derjenige , den die Großherzoglich Medlenburg

Schwerinſche Regierung gegen den ausdrücklichen Widerſprud von Medlenburg - Strelig

und ohne Rückſicht auf alle dagegen gerichtete Proteſte und Abmahnungen faktiſdh berbei

geführt hat, wird es nicht bedürfen. Nur darauf glaubt man diesſeits aufmerkſam machen

zu müſſen , daß es der Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Regierung wohl nicht

zum Nachtheil wird gereichen dürfen, daß ſie ihrerſeits in dieſer Angelegenheit nicht faktiſch

vorgeſchritten iſt. In der Relation findet ſich ausgeſproden , daß Medlenburg - Schwerin

keinen Anſpruch an Mecklenburg - Strelitz mache, ſondern umgekehrt. Dies iſt nur inſofern

richtig, als Mecklenburg - Schwerin den Anſpruch , den es an Strelitz macht, und der darin

beſteht, daß lekteres feine Zuſtimmung zur Auflöſung des beſtehenden Unionsverhältniſſes

ertheile , ſchon eigenmächtig auf thätlichem Wege zur Ausführung gebracht hat. Ebenſo

hebt die Relation und zwar mit Recht hervor, wie es nicht zu beſorgen ſei, daß Medlen

burg - Strelitz zur Geltendmachung ſeiner behaupteten Rechte den Bundesfrieden ſtören

werde. Allein an einer ordnungsmäßigen Wahrung ſeiner Rechte hat Medlenburg- Strelig

P8 nirgends fehlen laſſen , und ſein Verhalten wird daber nicht gegen , ſondern für das

Einſchreiten der kompetenten Behörde einen Grund abgeben , wenn ſie findet, daß Mecklen

burg - Strelit eigenmächtig und thätlich aus dem Beſibſtande verdrängt worden iſt. Die

Entſcheidung bierüber kann zur Zeit aus der bloßen Behauptung, daß die Trennung der

Union ſchon auf rechtsgültige Weiſe geſchehen ſei, nicht gefolgert werden.

Was ſodann die Kompetenz der Bundes - Central - Rommiſſion nach der beſtehenden

Bundesgeſepgebung betrifft, ſo kennen die hier entſcheidenden Beſtimmungen der Wiener

Sdlußakte die aus dem Privatrecht entnommene und auf das Verhältniß Deutſcher Bundes

ftaaten zu einander in der That nicht anwendbare Unterſcheidung zwiſchen Inhibitorien , die

im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit und die im Intereſſe einer Partei erlaſſen werden,

nicht, vielmehr halten die Artikel XIX . und Xx . nur die Fälle auseinander , in denen der

Beſijſtand ſtreitig iſt oder nicht. Die Worte ſind in dieſer Beziehung völlig klar. Aber

ſelbſt für den Fall, daß es auf die gedachte Unterſcheidung ankommen ſollte, könnte die

Vorſchrift des Artikel xix . doch nicht den Sinn haben , daß die daſelbſt vorgeſchriebenen

Verfügungen zur Aufrechthaltung des Beſißſtandes von Bundeswegen nur dann zu erlaſſen

ſeien , wenn zu beſorgen wäre , daß ein Bundesſtaat den anderen mit Krieg überziehe.

Die innere Ruhe und Sicherheit des Bundes erſcheint gewiß aud da nicht blos bedroht,
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ſondern geſtört, wo ein Staat dem anderen gegen deſſen feierlichen Widerſprudy, alſo auf

dem Wege der Eigenmacht und Thätlichkeit, die bisher gemeinſamen verfaſſungsmäßigen

Organe zerſtört, wie ſolches von dem Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Gouverne

ment in Bezug auf das Strelißiſche Land geſchehen iſt. Durch eine ſolche Handlung wird

das Weſen des angegriffenen Staates , welches eben auf dem Beſtande der Verfaſſung,

auf der rechtlichen Möglichkeit einer Geſeßgebung und Steuerbewilligung ruht , viel tiefer

verleßt , als durch eine etwanige Gebietsverlegung ; ja es iſt recht eigentlich die Unabhän

gigkeit und Unverleßlichkeit eines Deutſchen Bundesſtaats, die den oberſten Zweck aller

Bundesverträge ausmacht , gefährdet. Jedenfalls war es die eigenmächtige thätliche Stö

rung eines unbeſtrittenen Beſißſtandes, als das Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche

Gouvernement unterm 20ſten Dezember 1849 den Engern Ausſchuß der gemeinſamen

Ritter - und Landſdhaft auflöſte, als es dieſem zur diesſeitigen Landesvertretung mitbeauf

tragten Kollegio mit militairiſcher Gewalt Papiere und Raſſen abnahm , woran das Stres

lişiſche Land einen Antheil hatte , als es die offizianten des Eides entband , welcher ſie

auch dem hieſigen Lande verpflichtete, und ſo das Großherzogthum Medlenburg - Strelitz

in die Lage verſeßte, auf verfaſſungsmäßigem Wege weder ein Geſet erlaſſen, noch Steuern

erheben zu können .

Wenn endlich angeführt iſt, es folge daraus , daß die Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſche Regierung gegen die Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſche Regierung bereits

eine Klage auf zu gewährende Mitwirkung zur Umgeſtaltung der Medlenburgiſchen Ver

faſſung bei dem proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichte in Erfurt erhoben hat , die Noth

wendigkeit einer ausſchließlichen Kompetenz des leßteren auch für den von Medlenburg

Strelitz bei der Bundes - Kommiſſion angebrachten Gegenſtand, ſo iſt in dieſer Beziehung

darauf hinzuweiſen , daß dieſe Folge der Rechtsanhängigkeit gerade bei Schiedsgerichten

ausgeſchloſſen iſt, und daß der Artifel XXII. der Sdlußakte nur für die in Folge des

Bundesbeſchluſſes vom 16ten Juni 1817 angeordnete Austrägal- Inſtanz Vorſchriften ent

hält. Das Bundes - Schiedsgericht hat aber ſeine bundesrechtliche Baſis im Artikel 24 .

der Schlußakte, und kann darum auf die der Austrägal- Inſtanz im Artikel 22. beigelegten

Prärogativen keinen Anſpruch machen.

cfr. das Kommiſſionserachten zum Protokoll des Bundestags d. 15ten Januar

1842 , welches dem Bundesbeſchluß d. 15ten September 1842 zum

Grunde liegt.

Damit ſtimmt auch der bekannte Ausſpruch des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts

zu Erfurt in der vorliegenden Angelegenheit vollkommen überein.

Wenn nach dem Vorſtehenden das Recht der Großherzoglich Medlenburg - Strelißi

ſchen Regierung, wegen Erlangung eines rechtlichen Schußes zur Aufrechthaltung des Bez

fißſtandes in der Verfaſſungs - Angelegenheit nach Erſchöpfung aller näher liegenden Mittel

und Wege an die inzwiſchen errichtete Bundes - Central -Kommiſſion fich zu wenden , zur

Genüge erbellen wird , woraus zugleich , da der Gegenſtand für das Land die Wichtigkeit

einer Lebensfrage bat , ihre Verpflichtung folgt, jeden rechtlich noch erlaubten Weg zu

betreten , ſo bedarf es nur noch der Rechtfertigung des Standpunkts , von welchem aus

die Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Regierung eine Kolliſion der Zwede und

Intereſſen des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 und des Deutſchen Bundes nicht an

erkennen , und daher auch die Beſorgniſſe nicht theilen kann , welche das Schreiben des

hohen Verwaltungsraths vom 29ſten Januar 1850 in der beantragten Thätigkeit der

1

Bundes - Central - Rommiſſion für das Bündniß vom 26ſten Mai 1849 erblickt.
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1. Daß nicht die Trennung der Deutſchen Staaten in verſchiedene einander ent

gegentretende Beſtandtheile Deutſchlands , ſondern die Deutſche Einigung der Zweck der

Beſtrebungen ſein ſollte, welche dem faſt recht- und verfaſſungslos gewordenen Zuſtande

Deutſdlands entgegenzuwirken beſtimmt waren, das kann nicht ſtärker hervorgehoben werden ,

als es in den Worten der Denkſchrift vom 11ten Juni 1849 :

Einheit und Macht, ein einiges ungetheiltes mächtiges Deutſchland, ein

tretend an die Stelle Preußens , Sadſens , Hannovers und aller übrigen

Deutſchen Einzelſtaaten und deren beſonderen Intereſſen,

und durch den ganzen Inhalt des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 geſchehen iſt,

welches die Anerkennung des auf der Deutſchen Bundesakte vom Sten Juni 1815 beru

henden Deutſchen Bundes an die Spiße ſtellt, und ſämmtlichen Gliedern deſſelben alle

daraus hervorgehenden Rechte und dieſen Rechten entſprechenden Verpflichtungen ausdrücklich

vorbehält.

Es folgt hieraus mit Nothwendigkeit , daß wie der Abſchluß des Bündniſſes ſelbſt,

ſo auch jeder Beitritt zu demſelben nur mit Vorbehalt aller Rechte und Pflichten aus dem

Deutſchen Bunde erfolgt iſt, daß jede weitere Ausbildung oder Anwendung des Bündniſſes

vom 26ſten Mai 1849 , welche mit den Rechten und Pflichten der Deutſchen Staaten

gegen den Deutſchen Bund in Widerſpruch tritt , dem Geiſte wie dem Budiſtaben des

Bündniſſes entgegen ſein würde , und daß die Inſtitutionen des Bündniſſes und die des

Bundes nicht als ſolche angeſehen werden dürfen , welche rivaliſirend einander entgegenſtehn,

oder ſich wechſelſeitig beeinträchtigen könnten. Dem Einwande , der gegen dieſe Folgerung

erhoben werden mögte , als ſei die Loderung und Löſung der im Deutſdhen Bunde nodi

beſtehenden Einigung der Deutſchen Staaten aus dem Grunde nothwendig , weil nur auf

dieſem Wege eine ſpätere engere Einigung Deutſdlands erreichbar ſei, wird eine Geltung

nicht zugeſtanden werden können , da die Realiſirung jener Hoffnung keineswegs ſicher

begründet iſt und in unbeſtimmter Ferne liegt , jedenfalls aber für die Erreichung eines

gemeinſamen Zwecfes das vorläufige Erſtreben ſeines Gegentheils ein ſo ungewöhnliches

Mittel iſt, daß es einer ausdrüdlichen Verpflichtung dazu bedurft hätte. Eine ſolche Ver

pflichtung aber hat nadi den erwähnten Erklärungen über die Stellung des Bündniſſes

zum Deutſchen Bunde nicht ſtattgefunden.

Wenn nun , nadidem der Deutſche Bund durch die Errichtung des Interims vom

30ften September 1849 cin Organ wieder gefunden hat zur Beſorgung derjenigen An

gelegenheiten , für welche nad Maßgabe der Bundesgeſeggebung früher der engere Rath

der Bundes - Verſammlung und dann die proviſoriſche Centralgewalt kompetent war , ein

dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 beigetretener Staat zur Geltendmachung der nach

der Bundesgeſepgebung ihm zuſtehenden Rechte ſich in einem Falle an die Bundes -Central

Kommiſſion gewandt hätte, in welchem er auch an das Bündniß zu demſelben Zwede ſids

hätte wenden können, ſo würde ihn der Vorwurf einer Rüdſichtsloſigkeit gegen das Bündniß

nicht treffen , weil das Bündniß ſelbſt die rechtliche Stellung ſeiner Mitglieder zum Deut

ſchen Bunde vorbehalten hat, und folglich als eine ſolche anerkennt , die den Zweden des

Bündniſſes nicht entgegen ſein kann . Um ſo mehr alſo wird dieſe Auffaſſung als die

zutreffende erſcheinen , wenn wie im vorliegenden Falle das Bündniß durch ſeine Organe

offiziell ausgeſprochen hat , daß es denjenigen Rechtsſchuſs nicht gewähren könne, den die

Bundesgeſeßgebung durch die Bundes - Central - Kommiſſion allerdings zu gewähren
s

vermag.
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2. Im 75ſten Protokolle des Verwaltungsraths iſt die Betrachtung enthalten, daß

es dem Intereſſe des Bündniſſes vom 26ſten Mai nicht entſpreche, wenn die Mitglieder

deſſelben in eine Doppelſtellung treten , und in denſelben Angelegenheiten als unmittelbare

Theilnehmer des durch die Verträge von 1815 begründeten Deutſchen Bundes und zugleich

als Theilnehmer des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 erſcheinen. Die Zwede des

Bündniſſes, ſo heißt es , können nur gefährdet werden , wenn ſeine Theilnehmer ihre An

gelegenheiten zur Kognition einer außerhalb des Bündniſſes ſtehenden Autorität bringen,

und dieſe Autorität Funktionen übt, welche innerhalb des Bündniſſes von der durch dieſes

eingeſeßten Autorität geübt werden ſollen.

Der erſte Zweck des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 iſt nach Artikel 1. des

Bündnißſtatuts: die Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutſchlands und der

Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der einzelnen Deutſchen Staaten. Inſofern nun der

Deutſche Bund nach Artikel II. der Bundesakte vom Sten Juni 1815 denſelben Zweck hat,

deſſen Fortbeſtand durch den S. 2. der Konvention vom 30ſten September 1849 von allen

Deutſchen Bundesſtaaten anerkannt iſt, befinden ſich alle dem Bündniſſe beigetretenen

Staaten in Bezug auf die Angelegenheiten , welche aus dem gleichen Zwede hervorgehen,

nothwendig in einer doppelten Stellung, und es läßt ſich um ſo weniger abſebn , wie der

Zweck des Bündniſſes dadurch, daß der Bund zur Beförderung dieſes Zwedes thätig wird,

gefährdet werden ſollte, als diejenige Deutſche Macht, welche den Kern und Hauptbeſtand

theil des Bündniſſes vom 26ſten Mai bildet, auch in der Bundes -Kommiſſion repräſentirt

wird. Die Wirkſamkeit dieſer Macht verdient in der Bundes - Kommiſſion gewiß kein

geringeres Vertrauen , als in dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849.

3. Die im Artikel III. des Bündnißſtatuts geſchaffenen Inſtitutionen ſind für die

Zwecke des Bündniſſes geſchaffen , und nur dieſe leßteren ſelbſt können für die beigetretenen

Staaten ein reelles Intereſſe haben. Die Geltung der durch das Bündniß beſtellten Au

toritäten , inſofern ſie ſich nur durch beſondere von den beigetretenen Staaten genommene

Rückſichten etwa verſtärken ließe , würde keine ſelbſtſtändige Bedeutung haben , und wenn

Anerkennung und Vertrauen zu einer öffentlichen Autorität unmöglich durch etwas Anderes

begründet werden kann, als durch die ihr wirklich beiwohnende Kompetenz und Wirkſamkeit,

ſo wird es im vorliegenden Falle vor allen Dingen darauf ankommen , ob der beantragte

Rechtsſchutz bei dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 oder bei der Bundes - Central

Kommiſſion zu finden iſt. Auf eine vorzugsweiſe Geltung der Autoritäten des Bündniſſes

könnte nur dann ein beſonderer Werth gelegt werden , wenn leßteres die Konſtituirung

einer geſonderten politiſchen Gemeinſchaft Deutſcher Staaten innerhalb des Bundes von

1815 bezwecfte, welches aber nach der Ueberzeugung der Großherzoglich Mecklenburg

Strelißiſchen Regierung nicht der Fall iſt.

4. Durch das proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht hat allerdings das Bündniß

vom 26ſten Mai 1849 , wie das Schreiben des hohen Verwaltungsraths vom 29ſten

Januar d. I. hervorhebt, einen umfaſſenderen Rechtsſchut zu ſichern bezwedt, als ihn die

Deutſche Bundesverfaſſung gewährt hat. Dies zu verkennen , iſt man auch diesſeits weit

entfernt geweſen, allein es verſteht ſich von ſelbſt, daß vorkommenden Falls nady den über

die Einſeßung des gedachten Gerichts gegebenen poſitiven Beſtimmungen erſt geprüft werden

muß , in wie weit der gewollte heilſame Zweck bisher ſchon erreicht iſt oder nicht.

5. Der Anſicht, welche daraus , daß das Bündnißſtatut die Vermittelung und

Erledigung von Beſchwerden und ſonſtigen Rechtsverhältniſſen der Kompetenz reſp . des

Verwaltungsraths und des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts überweiſet, eine Aus--

IV . 52
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ſchließlichkeit ableitet , die einen Verzicht der beigetretenen Staaten auf ihre rechtliche Stel

lung zum Deutſchen Bunde enthalten würde , ſteht, abgeſehen von dem ſchon erwähnten

Vorbehalte im Artikel I. , auch der ſonſtige Wortlaut des Bündnißſtatuts allenthalben ent

gegen. Für denjenigen Theil , der Beſchwerden geltend zu machen hat , iſt deren Anbrin

gung nur ein Recht, keine Pflicht. Der Artikel II. des Bündnißſtatuts ſagt deutlich, daß

der Beitretende das Recht auf Leiſtung der durch den ausgeſprochenen Zweck des Bünd

niſſes bedingten Hülfe erlange. In der Anerkennuug einer Kompetenz liegt aber nur die

Verpflichtung des Anerkennenden , ſich das Einſchreiten der wider ihn aufgerufenen kom

petenten Behörde gefallen zu laſſen, und wenn der Artikel V. S. 1. des Bündnißſtatuts

ausdrücklich ausſpricht, daß die Verbündeten der ſchiedsrichterlichen Entſcheidung des pro

viſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts nach Maßgabe der folgenden Kompetenzbeſtimmungen

ſich unterwerfen , ſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß auch die dem Verwaltungsrathe

nad Artikel III . S. 2. und Artikel V. S. 4. sub 2. zugewieſene Thätigkeit nur auf ſolche

Beſchwerden ſich beziehen kann, welche bei demſelben angebracht worden . Von einem ſolchen

Rechtshandel aber, welcher unter Verbündeten aus der Vollziehung des Bündniſſes erwach

ſen , iſt jedenfalls in der vorliegenden Sache nicht die Rede.

6. Wenn nun gleichwohl die Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſdhe Regierung

ſich mit dem Antrage auf Schuß des status quo zuerſt an den Verwaltungsrath und an

das proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht gewandt hat , ſo blieb ihr nach den von beiden

Behörden ihr gewordenen Erklärungen , wenn ſie nicht ſchußlos in die ſchwerſten Rechts

kränkungen ſich ergeben wollte , in der That nichts anderes übrig , als der Weg an die

Bundes - Central - Kommiſſion. Es bedarf aber , was dieſe Erklärungen betrifft, einer

aktenmäßig genauen Betrachtung derſelben. Der Verwaltungsrath hat nicht, wie das

Schreiben vom 29ſten Januar d. J. es auffaßt, ausgeſprochen, daß er zur Erlaſſung der

verlangten vorläufigen , den status quo fichernden inhibitoriſden Maßregeln ſich nicht ver:

anlaßt ſebe, ſondern es heißt in dem Schreiben vom Sten Oktober 1849 an den Unter

zeichneten :

daß die Erlaſſung von Inhibitorien nicht in den Befugniſſen des Verwal

tungsraths liegt , ſondern lediglich der richterlichen Behörde zuſteht, zu deren

Kompetenz die ſtreitige Hauptſache gehört.

Hierin liegt keine Zurückweiſung aus ſachlichen Gründen, ſondern eine Inkompetenze

Erklärung

Ebenſo hat das proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht, ohne auf ſachliche Gründe

einzugebn , nur ſeine Inkompetenz ausgeſprodhen , und wenn das Schreiben des bohen

Verwaltungsratbe vom 29ſten Januar d. J. andeutet , daß die Großherzoglich Medlen

burg - Streliģiſche Regierung neuere Thatſachen bei der Bundes -Kommiſſion anführe,

wegen welcher ihr jedenfalls der Weg durch die Entſcheidung des Bundes - Schiedsgeridts

nicht verſdloſſen ſei , ſo muß darauf erwiedert werden , einestheils , wie aus der dem An

trage an die Bundes- Kommiſſion abſchriftlich beigefügten Klage der Medlenburg - Stres

lißiſchen Regierung gegen die Medlenburg -Schwerinſdhe Regierung wegen zu gewährender

Mitwirkung zur Umgeſtaltung der Medlenburgiſchen Verfaſſung allerdings zu entnehmen iſt,

daß der diesſeitige Antrag bei der Bundes - Kommiſſion ſchon in dem diesſeitigen Antrage

bei dem proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichte enthalten war, anderentheils, daß eine neuere

Klage beim proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichte wegen Auflöſung des gemeinſamen

Engern Ausſchuſſes der Ritter- und Landſchaft ebenfalls nur nad den über das Verfahren

vor dem Schiedsgerichte in der 29ſten Sißung des Verwaltungsraths feſtgeſtellten Vor
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ſdriften , alſo jedenfalls viel ſpäter , als die erſte Klage zur Entſcheidung gelangen

könnte , indem der Verwaltungsrath , wie ebenfalls in dem Schreiben deſſelben vom Sten

Oktober 1849 an den Unterzeichneten ausgeſprochen iſt, die Anordnung eines beſchleunigten

Verfahrens für Fälle der vorliegenden Art ablehnen zu müſſen erklärt hat.

Schließlich kann die Anſicht, die fich in der Relation ausgeſprochen findet, nicht

unerwähnt bleiben, daß die Rückſicht auf die öffentliche Ordnung und auf einen geſicherten

Zuſtand ſehr laut gegen die Erlaſſung einer Maßregel ſpreche, wodurch die am 10ten

Oktober 1849 in Medlenburg - Schwerin publizirte Verfaſſung ſuspendirt würde. Die

Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſche Regierung kann zwar nicht wiſſen , auf welchen

Quellen dieſe ihr ungünſtige Auffaſſung der Verhältniſſe beruht. Sie hält dieſe Auffaſſung

indeſſen in keiner Hinſicht für begründet und theilweiſe durch die in dem Reſultate der

erſten Wahlen vorliegenden Früchte der erwährten Verfaſſung ſchon thatſächlich widerlegt.

Jedenfalls kann ſie ſich durch dieſelbe ebenſowenig , als durch die übrigen Gründe

und Rücſichten von der Erfüllung einer als dringend erkannten Pflicht zurückhalten laſſen ,

und ſieht ſich daher zu ihrem Bedauern außer Stande , ihren unterm 6ten Januar d. J.

bei der Bundes - Central- Kommiſſion geſtellten Antrag zurückzunehmen.

Der Unterzeichnete ergreift gern dieſe Veranlaſſung, um dem hohen Verwaltungs

rathe den Ausdruck ſeiner größten Hochachtung zu erneuern .

Berlin , den 25ften Februar 1850.

v . Derßen .

An

den hoben Verwaltungsrath der verbündeten

Deutſchen Regierungen .

1



Protokoll

der

Vier und Achtzigſten Siß u ng

des Verwaltungsraths.

Verbandelt Berlin , den 26ſten Februar 1850, Abends 6 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzüglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiberrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen - Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derben ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsrathe Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr.Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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er bei Eröffnung der Sißung erſchienene bisherige Kurfürſtlich Heſſiſde Bevollmäch

tigte, Ober - Steuer - Direktor Pfeiffer , ſeßt den Verwaltungsrath in Kenntniß , daß

gemäß einer ihm heute zugegangenen Benadhrichtigung des Kurfürſtlichen Miniſteriums des

Aeußern , d . d. Caſſel, den 23ſten Februar c. , Seine Königliche Hoheit der Kurfürſt es

nicht für entſprechend gefunden, ihn noch länger ſeinen dienſtlichen Funktionen als Direktor

des Ober - Steuer - Kollegiums in Caſſel zu entziehen. Er ſei in Folge deſſen beauftragt,

dem Verwaltungsrathe ſeine Abberufung anzuzeigen, und damit die Erklärung zu verbinden,

daß der Kurfürſtliche Geſchäftsträger am Königlich Preußiſchen Hofe , Kammerherr und

Legationsrath Freiherr von Dörnberg , fernerhin zugleid die Funktionen als Bevoll

mächtigter Seiner Königlichen Hoheit des Kurfürſten beim Verwaltungsrathe verſehen , und

fich durd gehörige Vollmacht legitimiren werde. Dieſer ſein Nachfolger, fügt Ober

Steuer - Direktor Pfeiffer bei , werde ihn , wie in jugendlich friſcher Kraft , ſo auch in

Kenntniſſen und Befähigung leicht übertreffen , er werde ihn aber nicht übertreffen in dem

redlichen Willen zur Förderung und Erreichung der Zwecke des Bündniſſes nach beßtem

Vermögen beizutragen ; er werde ihn nicht übertreffen in Verehrung der Männer, beren

Kreis gewirkt zu haben, er ſich zu Glück und Ehre rechne. Er ſpreche dem Vorſißenden

und den übrigen bisherigen Kollegen für die Anerkennung, die ſie ſeinem Willen gezollt,

den wärmſten Dank aus , und empfehle ſich ihrem ferneren Wohlwollen und freundlichen

Anbenken. Er ſcheide mit dem lebhafteſten Wunſche, daß das große Werk, dem er ſeither

ſeine Kräfte mit voller Liebe gewidmet habe, alle entgegenſtehenden Hinderniſſe überwinden,

und zu baldigſt glücklicher Vollendung gelangen möge.

1:

Der Vorſigende , indem er in dieſen Wunſch einſtimmt, ſpricht in eigenem Namen

und Namens aller andern Bevollmädytigten das tiefe Bedauern aus, daß die Umſtände es

ſo gefügt haben, einen Kollegen ſcheiden zu ſehen, der in ſeinem Streben und in ſeinen Er

folgen ſich die ungetheilte Anerkennung und die aufrichtige Werthſchäßung des Verwal

tungsrathes erworben hat. Er bittet den Scheidenden Dank um Dank entgegenzunehmen

und ſich der Erwiederung alles Freundlichen und Geneigten im vollen Maaße verſichert

zu halten .

Nachdem Ober - Steuer -Direktor Pfeiffer ſich hierauf aus der Sißung zurüd

gezogen , legt der Vorſigende eine ihm unmittelbar vor der Sißung Seitens des Kur

fürſtlichen Geſchäftsträgers am hieſigen Hofe , Kammerberrn und Legationsraths Freiberrn

von Dörnberg , zugegangene , von des Kurfürſten von Heſſen Königliche Hoheit , d . d .

Caſſel, den 23ſten Februar 1850, vollzogene Urkunde vor :

mittelſt deren , nach Zurückziehung der Vollmacht des bisherigen Kurfürſtlichen

Bevollmächtigten im Verwaltungsrathe, der Kurfürſt dem vorgenannten Freiherrn

von Dörnberg vollfommene Macht und Gewalt ertheilt , rin Seinem des

Kurfürſten Namen den Sißungen des Verwaltungsrathes beizuwohnen und des

Kurfürſten Stimme darin zu führen , auch über alles Dasjenige , was das In

tereſſe der verbündeten Regierungen überhaupt oder das des Rurfürſten ins
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beſondere betrifft und zur Verhandlung kommt , zu berathſchlagen und abzuſtim

men , überhaupt aber alles Dasjenige zu thun und zu verrichten , was einem

Bevollmächtigten obliegt...

Dieſe Urkunde wird von dem Protokollführer zu dem Archiv des Verwaltungs

rathes afſervirt.

1Der Vorſißende zeigt zugleich an , daß er ſofort nach Eingang der Urkunde den

ernaunten neuen Kurfürſtlichs Heſſiſchen Bevollmächtigten zur Theilnahme an den Sißungen

und Geſchäften des Verwaltungsrathes eingeladen habe , ſo daß ſein Erſcheinen vielleicht

nod während der Dauer dieſer Sißung zu gewärtigen ſei.

Legationsrath Dr. Liebe zeigt die im Fürſtenthum Waldeck erfolgte Publikation

des Dekrets zur Einberufung des Erfurter Reichstages an.

Präſident Vollpradht notifizirt die Zuſtimmung der Herzoglich Anhalt - Deſſauiſchen

Regierung zu dem in der 78ſten Sißung des Verwaltungsrathes gefaßten Beſchluß, die

Außerkursſeßung des von einer der verbündeten Regierungen ausgegebenen oder fünftig

auszugebenden Papiergeldes betreffend.

Es kommen die Vorſchläge zur Berathung, womit der zweite Theil des Berichtes

der Verfaſſungs - Rommiſſion ( vergleiche II. Anlage zum Protokoll der 78ſten Sißung )

abſdhließt. Dieſe Vorſchläge gehen dahin , daß dem Reichstage mit dem unveränderten

Verfaſſungs - Entwurf vorzulegen ſei :

eine Zuſa -Akte, die die in dem zweiten Theil des Kommiſſionsberichtes an

gedeuteten, für die praktiſche Anwendung der Verfaſſung einſtweilen nothwendigen

Aenderungen derſelben namhaft madjen,

und

eine dieſe Zuſak-Akte begleitende Botſchaft, die eine die Intereſſen und

Rechte Oldenburgs und der Hanſeſtädte in Hinſicht auf das Zoll- und Han

delsweſen und auf das Recht der auswärtigen Vertretung und der Verträge

ſichernde Bevorwortung enthalten ſoll.

Ein vorläufiger Entwurf, den der Vorſißende vorher mitgetheilt , und der von

der Vorausſeßung ausgeht , daß die Verfaſſung aud in Sadſen und Hannover zur Gel

tung gelangt , bildet die Baſis der Diskuſſion , die unter den anweſenden Mitgliedern des

Verwaltungsrathes über den Inhalt und die Faſſung dieſer Zuſaß = Akte hierauf eröffnet

wird. Das ſchriftliche Reſultat dieſer Diskuſſion, beziehungsweiſe die Emendirung des pro

ponirten Entwurfs iſt in der dieſem Protokolle beigefügten Anlage I. niedergelegt.

Zu Art. VI. des alſo emendirten Entwurfs der Zuſaj - Akte hat der Großherzog

lich Heſſiſche Bevollmächtigte Folgendes zu Protokoll gegeben :

Die Bildung der Curien für das Fürſten - Kollegium ſei eine der mangelhafteſten

Beſtimmungen des Verfaſſungs - Entwurfs, die nothwendig einer Reviſion babe unterzogen

werden müſſen, wenn der Bundesſtaat in ſeinem urſprünglich in Ausſicht genommenen

Umfange verwirklicht worden wäre. Dieſe Reviſion erſcheine aber nur um ſo dringender,
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wenn der Bundesſtaat vorerſt bloß auf einen Theil der Deutſchen Einzelſtaaten ſich be

ſdränken ſolle , namentlich wenn auf Bayern und Württemberg zunächſt nicht zu rechnen

ſei. Aus dieſem Grunde glaube der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte beantragen

zu müſſen , daß in der Zuſaß - Akte , oder paſſender noch in der die Vorlage dieſer Akte

und des Verfaſſungs - Entwurfs begleitenden Botſchaft, die Regierungen ſich ausdrücklich

vorbehalten müßten , eine andere definitive Bildung des Fürſten - Rollegiums vorzuſchlagen ,

ſobald Sadyſen und Hannover an den Berathungen über die Verfaſſung ſich wieder bethei

ligten , daß fie bis dahin aber proviſoriſch oder tranſitoriſd die in dem Entwurfe der

Zuſaß - Afte vorgeſchlagenen fünf Curien bilden wollten , und zwar mit neun Stimmen ,

von welchen Preußen zwei, Königreid Sadſen Eine , und die übrigen Staaten der 2ten

Curie ebenfalls zuſammen Eine, Hannover Eine, und die übrigen Staaten der 3ten Curie

Eine , Baden Eine , die Staaten der 6ten Curie zwei Stimmen zu führen hätten , ſo daß

im Ganzen neun Stimmen abzugeben ſein würden. Der Vorſchlag, den die Zuſay - Akte

enthalte , verleihe der 4ten Curie ein unverhältniſmäßiges Uebergewicht, während insbe

ſondere dem Großherzogthum Heſſen das Gewicht, beziehungsweiſe der Einfluß entzogen

ſei, auf welchen es im Verhältniſ zu andern verbündeten Staaten , nach ſeiner Bedeutung

für den Bundesſtaat in geographiſcher und ſonſtiger Beziehung und nach Maßgabe ſeiner

Bevölkerung gerechten Anſpruch habe.

Eben ſo hat der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte zu Art. VII. den

Antrag geſtellt, daß dem Großherzogthum Heſſen im Staatenhauſe diejenigen adyt Stimmen

wieder eingeräumt werden, welche die Frankfurter Verfaſſung dem Großherzogthum zutheilte,

und um die der Verfaſſungs-Entwurf vom 26ſten Mai 1849, ohne daß dafür in den Kon

ferenz - Protokollen irgend ein Grund angegeben , um Eine Stimme verkürzt habe. Hier

durch entſtehe die Inkonvenienz, daß auf die Regierung und die Volksvertretung des Groß

berzogthums Bruchtheile fallen , und daß als Folge hiervon die Regierung allein zunächſt

drei Mitglieder und die Volksvertretung eine gleiche Anzahl zu ernennen habe, von welcher

leşteren Zahl denn, nad den Beſtimmungen des Verfaſſungs -Entwurfs, die 2te Rammer

zwei Mitglieder, die 1ſte Rammer Ein Mitglied ernennen werde, während, um das ſiebente

Mitglied auszumitteln , der Volksvertretung Seitens der Regierung drei Kandidaten zu

präſentiren ſeien , und nun der Zweifel keine geſetzliche Löſung finde, ob die verbleibende

Wahl dieſes legten ſiebenten Mitgliedes der erſten Kammer allein zuſtehe, da ſie von

dreien Mitgliedern nur Eines wählte , oder beiden Kammern zugleich , oder der erſten

Rammer allein .

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte erklärt in dem Falle zu ſein,

dieſem Antrage des Großherzoglich Hefiiſden Bevollmächtigten, ſobald er einmal

vorgebracht werde, ſeine Unterſtüßung zuwenden zu müſſen. Der Vorſißende dagegen madyt

darauf aufmerkſam , daß der Antrag , da er auf eine Abänderung des Verfaſſungs - Ent

wurfs abziele, ſo vollwichtig auch ſonſt die dafür geltend gemachten Gründe ſein möchten ,

durch den Beſchluß des Verwaltungsrathes vom Sten Februar c. wenigſtens zur Zeit als

erledigt erſcheine, und daß er daher zu ſeinem Bedauern jest darauf nicht weiter ein

geben könne.

Die hierauf von dem Vorſißenden bezüglich einer dem Reichstage vorzulegenden

Zuſat - Akte geſtellten Fragen lauten alſo :
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1. Soll in Gemäßheit des von der Verfaſſungs - Kommiſſion in der 78ſten Sißung

gemachten Vorſchlags mit dem unveränderten Verfaſſungs-Entwurf dem Reichs

tage eine Zuſak - Akte vorgelegt werden ?

und

2. Erklären die Mitglieder des Verwaltungsrathes ſich mit dem Inhalt und der

Faſſung der Akte einverſtanden, die, als das Reſultat der bisherigen Diskuſſion,

dem gegenwärtigen Protokoll als Anlage I. beigefügt wird ?

Die ſämmtlichen anweſenden Bevollmächtigten , die unten angeführten

allein ausgenommen, haben beide Fragen bejaht.

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Lübeck bejaht die Fragen,

unter Vorbehalt der Zuſtimmung ſeiner Regierung.

Die Bevollmächtigten der freien Hanſeſtädte Bremen und Hamburg

haben ſich das Protokoll zu ihren Erklärungen offen gehalten .

Dieſelbe nachträgliche Erklärung zu Protokoll iſt für den abweſenden Großherzoglich

Medlenburg - Schwerinſden Bevollmächtigten, Seitens des Thüringiſchen Bevollmächtigten,

Staatsraths Seebed , angemeldet worden.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte hat auf

die zunächſt hervorgehobene zweite Frage in ſchriftlicher Faſſung zu Protokoll gegeben :

„ Mit Bezug auf dasjenige , was von ihm zum 78ſten Protokolle pag. 76. bereits

ausgeſprochen worden, habe er zu erklären, daß ſeine Regierung Bedenken trage, in Bezug

auf ſolche Modifikationen oder Additionalartikel zur Reichsverfaſſung, wodurch dieſe zu einer

bloßen Vereinsverfaſſung für einen Kompler Deutſcher Bundesſtaaten, welche eine politiſche

Geſammtheit in dem beſtehenden Deutſchen Bunde bilden will, umgeſtaltet würde , einem

Theile der Deutſchen Bundesſtaaten gegenüber für jeßt irgend weldie vertragsmäßigen

Verpflichtungen einzugehen. Er glaubt dabei beſonders bervorheben zu müſſen :

1. Die Nichttheilnahme derjenigen Staaten außer Deſterreich, welche nädſt Preußen

die größten in Deutſchland ſind, an dem Verſuche, die Verfaſſung vom 26ſten Mai 1849

mit einer Reichsverſammlung zu vereinbaren (die Losſagung von Sachſen und Hannover),

verändert jedenfalls den Staaten gegenüber , welche dem Bündniſſe zwiſden Preußen,

Sachſen und Hannover beigetreten ſind, den weſentlichſten , nämlich den nationalen, den

Deutſchen Charakter des Unternehmens, und folglich die ganze rechtliche Grundlage

deſſelben.

Sollten jemals die Regierungen der Königreiche Sachſen und Hannover im Wege

Rechtens genöthigt werden können , an der Vereinbarung des Verfaſſungs - Entwurfs vom

26ſten Mai 1849 mit einer Neichsverſammlung Theil zu nehmen, ſo muß jedenfalls dieſe

Nöthigung durdy einen rechtlichen Ausſpruch erſt ſtattgefunden haben , bevor das gemein

fame, ſeiner Natur nadı unzertrennliche Werk theilweiſe zur Ausführung gebrad)t werden

kann . Eine mechaniſche Theilung, welche blos diejenigen Staaten , welche nicht Theil

nehmen , mit Namen und Zahlen aus dem Reichsverfaſſungs - Entwurfe weglaſſen wollte,

würde unmöglich ſein.

2. Ohne eine beſondere neue Verpflichtung beſteht für die dem Bündniſſe vom

26ſten Mai beigetretenen Staaten offenbar keine rechtliche Nothwendigkeit, das Gegentheil

der Deutſchen Einigung in einem von dem urſprünglichen Gegenſtande ibrer Verpflichtung



84ſte Sißung am 26ſten Februar 1850. 213

weſentlich verſchiedenen Proviſorium , welches obnebin nach der Natur der Sache und nad

der in der 60ſten Sißung des Verwaltungsraths vom 17ten November 1849 (pag. 177.

Band III. der Protokolle ) gegebenen Königlich Preußiſchen Erklärung nichtsdeſtoweniger

ſofort ein Definitivum ſein würde, als bindend anzuerkennen, zumal da ein Uebergang des

proviſoriſchen Zuſtandes in den definitiven durch nichts geſichert ſein kann.

3 .
Es wird von den beiden Deutſchen Großmächten und von allen übrigen

Deutſchen Staaten übereinſtimmend anerkannt, daß der Deutſche Bund von 1815 in ſeinen

weſentlichen Zweden, wozu die Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverlegbarkeit der im

Bunde begriffenen Staaten gehört, fortbeſtehe , wenn auch eine neue Geſtaltung der

inneren Organiſation des Bundes nothwendig erſcheint. Die Unabhängigkeit der im Bunde be

griffenen Staaten, deren weſentliches Merkmal ihre direkte immediate Mitgliedſchaft am Deutſchen

Bunde iſt, welche in demſelben Augenblicke zu einer blos mittelbaren Stellung werden

würde, wo eine andere als die allgemein Deutſche politiſdhe Gemeinſdhaft dem einzelnen

Staate die Ausübung ſeiner bundesmäßigen Rechte und Pflichten vorzuſchreiben das Recht

erhielte, beſteht alſo noch zu Recht.

4. Ein Verzicht auf die unmittelbare Mitgliedſchaft am Deutſchen Bunde kann

aus dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 für die demſelben beigetretenen Staaten um

ſo weniger abgeleitet werden, als daſſelbe ebenfalls die Erhaltung der äußeren und inneren

Sicherheit Deutſchlands und die Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der Deutſchen Bundes

ſtaaten bezwedt, und ſämmtlichen Gliedern des Deutſchen Bundes alle aus dieſem hervor

gebenden Rechte und die dieſen Rechten entſprechenden Verpflichtungen ausdrüdlich vor

bebält.

5. Die Geltendmachung dieſes Vorbehalts kann keinem der bem Bündniſſe vom

26ſten Mai beigetretenen Staaten als ein Beſtreben ausgelegt werden , einer ſolchen

inneren Organiſation der Deutſchen Verfaſſung, wie ſie zur größeren Einigung und

Kräftigung Deutſchlands nothwendig befunden werden wird , hindernd entgegenzutreten.

Es wird vielmehr das Verlangen nach Gewißheit darüber , daß der Zwed , der eine ver

änderte Stellung der kleineren Staaten fordert, erreicht, und daß eine Einigung ſämmt

lider Deutſden Regierungen über das Deutſche Verfaſſungswerk werde erzielt werden,

vollkommen gerechtfertigt erſcheinen.

6. Nur wenn die Verhandlungen des bevorſtehenden , auf Grund des Bündniſſes

vom 26ſten Mai 1849 berufenen Reichstags das Deutſche Verfaſſungswert auf den im

Obigen bezeichneten , durch die fortbeſtehenden weſentlichen Zwede des Deutſchen Bundes

beſtimmten Weg der Einigung mit den Deutſchen Bundesſtaaten, die der Reichsverfaſſungs

Entwurf vom 26ſten Mai 1849 unterſtellt, führen ſollten, wird die Großherzoglich Medlen

burg - Strelißiſche Regierung es mit ihren bundesmäßigen Rechten und Pflichten vereinbar

halten , auf Modifikationen des erwähnten Reichsverfaſſungs-Entwurfs, deren derſelbe, wie

auch in den vorläufigen Berathungen des Verwaltungsraths anerkannt iſt, ſehr zu bedürfen

ſcheint, einzugeben, und zu wirklichen Verbeſſerungen ihre Zuſtimmung zu erklären .

Die proponirten Additionalartikel enthalten in allen weſentlichen Punkten daſſelbe,

was in den früher berathenen Modifikationen des Verfaſſungs-Entwurfs enthalten iſt, auf

welche nicht einzugeben der Verwaltungsrath bereits in der 78ſten Sißung einſtimmig be

ídloſſen hat. Sie laſſen eine wirkliche Verbeſſerung des Reichsverfaſſungs - Entwurfs in

keiner Beziehung erkennen, wohl aber die Unmöglichkeit, daß ein Entwurf, welcher beſtimmt

war, für das geſammte außeröſterreichiſche Deutſchland zu gelten, eine geeignete Grundlage
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bilden könne, um das Gegentheil dieſer Allgemeingültigkeit, nämlich eine beſondere politiſdie

Gemeinſchaft einzelner Staaten innerhalb des Deutſchen Bundes zu konſtituiren .“

Aus dieſen Gründen, ſo lautet die dieſer ſchriftlichen Ausführung zugefügte Sdlußbe

merkung des Großherzoglich Medlenburg - Strelitiſchen Bevollmächtigten , glaube er der

Vorlage der in Frage ſtehenden Zuſat - Akte an den Reichstag widerſprechen zu müſſen.

An die vorſtehende Erklärung des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevoll

mächtigten hat ſich folgende zuſäßliche Erörterung angeknüpft :

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte hält es formell nicht für

ganz üblich, daß die Abſtimmung über einen zur Umfrage geſtellten Vorſchlag, wie es hier

Seitens des Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten geſcheben,

in ſdhriftlicher Ausarbeitung zu Protokoll gegeben werde. Materiell ſeien übrigens die in

dieſer Ausarbeitung gemachten Aufſtellungen bereits hinlänglid widerlegt , ſowohl in dem

Gutadten , welches über die von der Königlich Preußiſchen Regierung vorgeſdlagenen Mo

difikationen des Verfaſſungs - Entwurfs, als auch in dem fernern Gutachten , welches über

die Klage-Unſtellung gegen Sachſen und Hannover, im Verwaltungsrathe erſtattet worden.

Er finde hier nirgendwo eine Widerlegung der in dieſen Gutachten klar angeſtellten Gründe ;

er finde nur eine Wiederholung von Behauptungen , die wohl außerhalb aber nicht inner

balb des Bündniſſes zu erwarten ſeien , da ſie von einem Geſichtspunkte auszugeben

deinen , von dem das Bündniß zu bekämpfen , nicht aber von dem aus es noch zu fördern

ſei. Die genauere Würdigung der heutigen ſchriftlichen Ausführung des Großherzoglicy

Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten möge indeß ebenfalls am Beſten (driftlich zu

erfolgen haben , weshalb er ſchließlich darauf antrage, dieſe Ausführung an die Verfaſſungs

Kommiſſion zu verweiſen.

Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte findet in der Aus

führung des Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten nur die

Beſtätigung der beklagenswertben Thatſache, daß der Verwaltungsrath in der Auffaſſung des

Bündniſſes nicht ungetheilt denſelben Standpunkt einnimmt.

Der Vorſigende kann den in formeller Hinſicht von dem Herzoglicy Naſſauiſchen

Bevollmächtigten gegen den Großherzoglich Medlenburg- Strelißiſchen Bevoll

mächtigten erhobenen Einwand nicht zugeben, da die Form der Abſtimmung lediglich der freien

Wahl des abſtimmenden Bevollmächtigten anheimgeſtellt ſein müſſe, auch der heutige Vor

gang im Verwaltungsrath nicht ohne Präcedenzen ſei. In materieller Hinſicht dagegen

glaubt der Vorſitzende den Inhalt der Zuſatz - Akte gegen die erhobenen Ausſtellungen des

Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten durchaus vertreten zu müſſen .

Es will ihm bei dieſen Ausſtellungen ſcheinen, daß ſie mehr gegen die Sade als gegen

die Zuſaß- Akte gerichtet ſind, und daß dabei in der That überſehen iſt, daß es ſich jeßt

nicht mehr um Modifikationen des Verfaſſungs - Entwurfs, ſondern lediglich um tran

ſitoriſche Beſtimmungen , um einſtweilige praktiſdie Anwendung des unveränderten Ent

wurfs auf präſente faktiſdse Verhältniſſe, handelt . Nachdem einmal die Einberufung des

Reichstags durch einſtimmigen Beſdluß des Verwaltungsrathes feſtſtehe, könne einſeitig

mit Erfolg nichts mehr verweigert werden , was zum Zwede der Ausführung dieſes Be

ſchluſſes unerläßlich ſei .

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte will von der Verweiſung

der heutigen Ausführung des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten
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an die Verfaſſungs - Rommiſſion durchaus abſtrahirt wiſſen. Finde ein Mitglied des Ver

waltungsraths noch Anlaß auf dieſe Ausführung ſpäter zurüdzukommeu , ſo werde ihm

dazu eine nachträgliche Erklärung zu Protokoll nicht benommen ſein. Für den Ver

waltungsrath ſelbſt aber müſſe die Sache mit der erfolgten , beziehungsweiſe der noch

für einzelne Mitglieder reſervirten Abſtimmung geſchloſſen ſein ; und zwar um ſo mehr,

als ſelbſt die Erklärung des Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten,

daß er der Vorlage der Zuſak - Akte an den Reichstag widerſprechen zu müſſen glaube,

doch wohl nichts anderes und nichts mehr beſagen werde, als daß er ſich bei dieſer

Vorlage nicht betheilige.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte zieht hierauf ſeinen Antrag

auf Verweiſung der heutigen Ausführung des Großherzoglid Mecklenburg - Strelißiſchen

Bevollmädytigten an die Verfaſſungs-Kommiſſion zurück. Der Großherzoglich Mecklen

burg - Strelißiſche Bevollmächtigte erklärt , daß er ſich ſeine Erwiederung auf die

vorhergehenden Bemerkungen bis nach Feſtſtellung und Einſicht des gegenwärtigen Protokolls

vorbehalte.

Der Verwaltungsrath ſchreitet zur Berathung und Abſtimmung über die vor

bezeichnete Eröffnungsbotſchaft. Ein vorläufiger Entwurf, von dem Vorſißenden eben

falls früher mitgetheilt , bildet die Grundlage der Diskuſſion. Das ſchließliche Neſultat

der Diskuſſion iſt in der dieſem Protokolle zugefügten Anlage II. niedergelegt.

Der Vorſigende ſtellt die Frage :

erklären ſich die Mitglieder des Verwaltungsrathes mit der Eröffnungsbotſchaft

des Reichstags, wie dieſe Botſdaft aus der heutigen Diskuſſion hervorgegangen ,

einverſtanden ?

Das Ergebniß der hierauf erfolgten Erklärungen iſt mit dem vorſtehenden, über die

Vorlage der Zuſaßakte durchaus übereinſtimmend. Der Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſde Bevollmächtigte iſt bei Abgabe ſeiner verneinenden Erklärung der Anſicht

geweſen , daß die Botſchaft noch Abänderungen unterliegen müſſe, ſo wie er ſich überhaupt

auch bezüglich der Eröffnungsbotſchaft auf ſeine Ausführung hinſichtlich der Zuſabakte be

zogen hat.

Der Vorſigende erklärt ausdrüdlich, daß , ſofern zur Zeit der Veröffentlichung

der Botſchaft das Verhältniß von Sachſen und Hannover zum Bündniß nodi ein ercep

tionelles ſein werde, alsdann ein bierauf bezüglicher Paſſus in die Botſchaft aufgenommen

werden müſſe, wobei gleichzeitig auch auf die Erklärungen zurückzuweiſen bleibe , die in

Bezug auf Oldenburg und die Hanſeſtädte im Protokolle der 82ſten Sißung des Ver

waltungsrathes abgegeben worden ſind.

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 1ſten März c. verleſen, von den betreffenden

anweſenden Mitgliedern genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet

worden .

v. Bodelſchwingh. V. Meyſenbug. Lepel.v
Seebed. V. Derpen. Mosle.

Dr. Liebe. Dr. Helming. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



A n la g e n

zu dem

Protokoll der Vier und Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 26 ft en Februar 185 0.

I.

E n t w u r f

e ine r As ditional . A k te

zu dem

Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen Reichs.

Soo lange nicht alle im S. 67. der Reichsverfaſſung genannten Staaten des Deutſchen

Bundes aus freiem Entſchluß der vorſtehenden Reichsverfaſſung beigetreten ſind, gelten

folgende Beſtimmungen :

Artikel I.

Die Geſammtheit derjenigen Staaten, welche die Reichsverfaſſung anerkennen, bildet

den Deutſchen Bundesſtaat unter dem Namen

,, Deutſche Union .“

Das Volks- und Staatenhaus führen den Namen :

,,Parlament der Deutſchen Union . "

Dem entſprechend werden ſämmtliche Bezeichnungen in der offiziellen Sprache gebildet.

Artitel II.

Das Verhältniß der Union im Deutſchen Bunde zu den , derſelben nicht beitreten

den Deutſchen Staaten bleibt der näheren gegenſeitigen Verſtändigung vorbehalten .
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1

Artitel III.

Die Deutſche Union übt als politiſche Geſammtheit in dem Deutſchen Bunde alle

diejenigen Rechte aus und erfüllt alle, diejenigen Pflichten , welche fämmtlichen in dieſer

begriffenen Einzelregierungen zuſtehen und obliegen.

Artikel IV.

Die der Unionsgewalt zuſtehende völkerrechtliche Vertretung des ganzen Bundes

ſtaates ($. 6. und 7. der Reichsverfaſſung ) wird auch den nicht zur Union gehörenden

Deutſchen Staaten gegenüber ausgeübt.

Artikel V.

Das der Unionsgewalt zuſtehende Recht des Krieges und Friedens ( $. 10. der

Reichsverfaſſung ) darf den , außer der Union verbleibenden Deutſchen Staaten gegenüber

nicht ausgeübt werden ; vielmehr bleiben im Verhältniß zu diefen die den Landfrieden

betreffenden Beſtimmungen der Geſebgebung des Bundes von 1815 in Kraft.

Das Heerweſen der Union wird in einer Weiſe geordnet , welche ſich der

Kriegs -Verfaſſung des Deutſchen Bundes anſdließt.

1

2

Artikel VI.

Das Fürſten - Kollegium beſteht aus folgenden Stimmen :

1. Preußen,

2. Sachſen , Sachſen -Weimar, Sasſen -Roburg-Gotha, Sachſen -Meiningen - Hild

burghauſen, Sachſen - Altenburg, Anhalt- Deſſau, Anhalt- Bernburg, Anhalt

Köthen , Schwarzburg- Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt, Reuß ä. £. ,

Reuß i. L.,

3. Hannover, Braunſchweig, Medlenburg - Schwerin , Medlenburg - Strelit ,

Oldenburg , Lübec , Bremen , Hamburg,

4. Baben ,

5. Kurheſſen, Großherzogthum beſſen , Naſſau, Walbed, Schaumburg- Lippe, Lippe.

Neu eintretende Staaten rüden da ein , wo ſie in dem S. 67. der Reichsver.

faſſung verzeichnet ſind.

.

►

Artitel VII .

Bei dem bermaligen Umfange des Bundesſtaats vertheilt ſich die Zahl der Mitglie

der des Staatenhauſes in folgender Weiſe :

Preußen
40 Stimmen .

Sachſen
12

Hannover
12

Baden ... 10

Kurbeſſen
7

Großherzogthum Heſſen .
7

Medlenburg -Schwerin 4

Naſſau ..
4

Braunſchweig
2

Oldenburg
2

Seite ... 100 Stimmen.

IV.
55
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.

.

Uebertrag ... 100 Stimmen.

Sadſen - Weimar .
2

Sachſen - Koburg -Gotha
1

Sachſen - Meiningen - Hildburghauſen 1

Sadyſen - Altenburg
1

Medlenburg - Streliß 1

Anhalt- Deſſau
1

Anhalt - Bernburg
1

Anhalt - Köthen .
1

Schwarzburg -Sondershauſen
1

Schwarzburg - Rudolſtadt
1

Waldeck .... 1

Reuß ä. L. 1

Reuß i . L.
1

Schaumburg - Lippe 1

Lippe- Detmold 1

Lübeck 1

Bremen . 1

Hamburg
2

= 120 Stimmen.

Neu eintretende Deutſche Staaten entſenden diejenige Zahl von Mitgliedern in das

Staatenhaus, welche der S. 85. der Reichsverfaſſung für ſie angiebt.

Artikel VIII.

Diejenigen Mitglieder der Union , welche mit Staaten außerhalb der Union in

Zoll - Vereinsverträgen ſtehen oder durch Handelsverträge völkerrechtliche Verbindlichkeiten

eingegangen ſind, können in der Erfüllung der dadurch übernommenen Pflichten nicht

behindert werden. Es bleiben mithin die darauf bezüglichen Beſtimmungen des Abſơn. II.

Art. 7. der Reidysverfaſſung ſuspendirt, bis jene Verträge abgelaufen ſind.

Artikel IX .

Die Einſchränkungen des vorſtehenden Paragraphen finden auch auf den Abſchn. II.

Artikel IX . der Reichsverfaſſung in ſo weit Anwendung, als in Beziehung auf Münzweſen,

Papiergeld , Maß und Gewicht hindernde Verträge beſtehen möchten .

Artikel X.

Der Beitritt eines Deutſchen Staates zu der Union iſt nicht als Abänderung der

Verfaſſung zu betrachten, ſondern erfolgt kraft eines Beſchluſſes der Unionsgewalt. Unter

Vorbehalt deſſelben kann die Aufnahme durch den Unionsverſtand einſtweilen verfügt

werden.

Vorſtehende Artifel bilden für den im Eingang bezeidhneten Zeitraum einen inte

grirenden Theil der Reidysverfaſſung mit gleicher bindender Kraft, wie die Verfaſſung ſelbſt.
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II.

En t w u r f

der

Eröffnung . Botſchaft.

Dieie durch das Statut vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Regierungen haben

ſich nach Art. IV . deſſelben verpflichtet :

„ dem Deutſchen Volke eine Verfaſſung nach Maßgabe des unter ihnen verein

barten Entwurfs zu gewähren und dieſen Entwurf einer , lediglich zu dieſem

Zwecke zu berufenden Reichsverſammlung vorzulegen .“

Sowohl bei dem Entwurf der Reichsverfaſſung, als bei dem Abſchluß des Bundes

ſtatuts , ging man von der Erwartung aus , daß ganz Deutſchland, mit Ausnahme der

Deutſch - Deſterreichiſchen Staaten, dem Bündniß beitreten würde. Von dieſer Voraus

ſegung wurde jedoch der Vollzug des Vertrages nicht abhängig gemacht, vielmehr mit

Rüdſicht auf die Möglichkeit einer nicht allſeitigen Theilnahme , nicht nur der §. 1. des

Verfaſſungs - Entwurfs dahin gefaßt :

„das Deutſche Reich beſteht aus dem Gebiet derjenigen Staaten des bisherigen

Deutſchen Bundes , welche die Reichsverfaſſung anerkennen ,“

ſondern auc in der, jenen Entwurf authentiſch interpretirenden Denkſchrift vom 11ten

Juni v. J. ausdrücklich hervorgehoben, daß

„wie feſt und zuverſichtlich auch die Hoffnung ſei, daß der neue Bundesſtaat das

geſammte Gebiet des Bundes von 1815 umfaſſen werde, doch dieſes Gebiet

aus denjenigen Deutſchen Landen zu bilden ſein würde , deren Regierungen fich

dem vorgelegten Verfaſſungs - Entwurfe anſchlöſſen und deren Vertreter ihn in

einem , aus dieſen Landen , einzuberufenden Reichstage annähmen . "

Sobald demnach durch die Erklärungen ſämmtlicher Deutſchen Regierungen über

das Bündniß feſtſtand, daß zwar die große Mehrzahl derſelben zum Beitritt entſdloſſen

war, dagegen außer Deſterreich die Regierungen von Bayern , Württemberg, Luremburg,

Limburg und Heſſen - Homburg ihren Anſchluß zur Zeit ablehnten , und das Verhältniß

von Holſtein und Lauenburg wegen des noch fortbauernden Kriegszuſtandes einſtweilen

nicht feſtgeſtellt werden könne, während von der Stadt Frankfurt eine ſchließliche Erklärung

bis dahin nicht zu erzielen war, ſo durften die verbündeten Regierungen nicht zögern, das

der Deutſchen Nation gegebene Verſprechen, ſo weit es an ihnen lag , zu erfüllen.
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Im Anerkenntniß dieſer Pflicht ſind die Vertreter der durch den Vertrag vom

26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Länder einberufen , um das Verfaſſungswerk in

dem , durch freie Entſchließung bedingten Umfange, durch Vereinbarung mit den Regierungen,

und unbeſchadet des Bundesverhältniſſes zu den übrigen Deutſchen Staaten, zum Abſchluß

zu bringen .

Dem , alſo zum Volfs - und Staatenhauſe berufenen und verſammelten Reichstage

legt der , nach Art. III. S. 2. des Bundesſtatuts gebildete , und nach §. 3. I. c. zur Lei

tung der Verhandlungen des Reichstages ermächtigte Verwaltungsrath der verbündeten

Negierungen

die Entwürfe der Verfaſſung des Deutſchen Reichs und eines Gefeßes über die

Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe, beide in derjenigen uuveränderten

Faſſung vor, wie ſolche dem Bundesſtatut vom 26ſten Mai 1849 beigefügt

ſind , und verbindet damit die Aufforderung:

dieſe Entwürfe einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen und Abände

rungs - Vorſdläge, über welche beide Häuſer übereinſtimmen , zur Kennt

niß des Verwaltungsrathes zu bringen , damit die verbündeten Regierun

gen , nach Vorſchrift des Art. IV. des Bundesſtatuts , über deren An

nahme gehört und durd deren Zuſtimmung das Verfaſſungs - Wert zum

Abſchluß gefördert werden könne.

Da aber dieſe Neviſion ergeben wird , daß einzelne Beſtimmungen ſo lange nicht

zur vollen Geltung gelangen können , als das Gebiet des Bundesſtaates nicht alle in

S. 67. der Reichsverfaſſung genannten Staaten umfaßt , entweder weil die bezüglichen

Paragraphen des Entwurfs die Theilnahme aller dieſer Staaten an dem Bundesſtaate

ausdrüclic vorausſeßen oder weil das fortbeſtehende Verhältniß zum Deutſden Bunde

beſonderer Wahrung bedarf, theils endlich, weil die beſtehenden Zoll- und Handelsverträge

der Ausführung der Bildung eines einheitlichen Zoll- und Handelsgebietes noch entgegen

ſtehen , ſo ſind dieſe als nothwendig erſcheinenden tranſitoriſchen Beſtimmungen in einer

Additional - Akte zuſammengeſtellt , welche dem Reichstag zur ebenmäßigen Prüfung und

Aeußerung bierneben vorgelegt wird.

Außer dieſen nothwendigen Einſchränkungen treten aber auch bezüglich der Handels

und Zollverhältniſſe nod beſondere Rückſichten ein , welche, wenn gleich im S. 33. des

Verfaſſnngs - Entwurfs bereits im Allgemeinen vorgeſehen , dennoch beſonderer Erwähnung

und eines ausdrüdlichen Vorbehalts bedürfen .

Einige der zum Bündniß gehörigen Staaten , namentlid die in ihren Handelsbe

ziehungen innigft und ſolidariſch verbundenen Hanſeſtädte und das Oldenburgiſche Fürſten

thum Lübeck ſind nämlich , wenn und ſo lange Holſtein und Lauenburg oder einer dieſer

Staaten außerhalb des Bundesſtaats ſtehen , theils geographiſch von dem Gebiete deſſelben

getrennt, theils in ihren , beſonders bei den Hanſeſtädten ſich geltend machenden, Handels

beziehungen zu dem Bunde und zum Auslande in einer Weiſe beengt , daß der allgemeine

Vorbehalt des Art. VIII . der Additional - Akte nicht genügt , um ihre , theilweiſe bereits in

den Beitritts - Verhandlungen geltend gemachten Intereſſen ſicher zu ſtellen . Es wird

dieſen Staaten für die , hoffentlich kurze Dauer dieſer Iſolirung eine freiere Bewegung

bei Regelung ihrer Handelsgeſebgebung und ihrer Handelsbeziehungen zu den nicht verbün

deten Staaten innerhalb und außerhalb Deutſchlands und eine Vertretung ihrer Handels

Intereſſen durch beſondere Konſular - Agenten nicht zu verſagen ſein , während gleichzeitig
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ihre Beziehungen zu dem Bundesſtaate auf eine , ihnen und dem Bunde ſelbſt möglichſt

förderliche Weiſe durch beſondere Verträge zu ordnen ſein werden . Hierbei müſſen aber

auch die Bundes - Intereſſen dahin gewahrt bleiben , daß die von dieſen Staaten etwa
5 .

abzuſchließenden Separat - Handelsverträge dem Bunde ſelbſt nicht nachtheilig, und in ihrer

| Dauer auf die Zeit beſchränkt werden , wo ihre beſondere Lage das Ausnahmeverhältniſ

rechtfertigt; nicht minder wird Fürſorge dahin zu treffen ſein, daß durch die fortgeſepte

Thätigkeit ihrer Konſulate die politiſche Einheit des Bundesſtaates nicht geſtört werbe.

Da die ſpezielle Regelung dieſer Verhältniſſe ſich nicht zur Aufnahme in die Addi

tional -Akte eignet , auch umfaſſende Verhandlungen erfordern wird , welche wegen der Un

gewißheit über das Verhältniß einiger Deutſchen Staaten zum Bunde nicht im Voraus

eingeleitet werden konnten , ſo ergeht die Aufforderung der verbündeten Regierungen an

den Reichstag dahin , derſelbe wolle den Reichsvorſtand ermächtigen , die nöthigen Verein

barungen in dem angedeuteten Sinne zu treffen und ſolche dem nächſten Reichstage zur

definitiven Genehmigung vorzulegen .

gt

I
V
.

56.



Protokoll

der

11Fü nf und Achtzigſt en S i ß u ngft 6

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 1ſten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und legationsraths

Freiherrn von Meyſeubug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Dörnberg ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn ,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthumn Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten :

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſißende ſtellt den Kammerherrn und Legationsrath Freiberrn von Dörnberg

als Bevollmächtigten der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung vor , und erſucht denſelben , in

dieſer Eigenſchaft unter den Mitgliedern des Verwaltungsrathes Plaß zu nehmen.

Die Protokolle der 46ſten, 47ſten, 48ſten , 49ſten und 50ſten Sißung der proviſori

jden Bundes - Kommiſſion vom 16ten , 18ten , 19ten , 20ſten und 21ſten v . M. werden

auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes zu vertraulicher Kenntnißnahme offen gelegt .

:

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte giebt zu Protokoll :

„Unter Bezugnahme auf das in der 73ſten Sißung vom 18ten Januar d. J. an

ben Großherzoglich Badiſchen Bevollmächtigten gerichtete Erſuchen des Verwaltungsrathe,

daß die Großherzogliche Regierung , um der mit den Königlichen Regierungen

von Sachſen und Hannover noch immer obfdwebenden Differenzen willen, vorerſt

von einer weiteren Verfolgung des auf eine Vermehrung der Mitglieder des

Bundesſchiedsgerichts , beziehungsweiſe ihre Betheiligung bei dieſer Vermehrung

betreffenden Antrags abſtehen wolle,

hat der Bevollmächtigte zu erklären, daß, ſo lange die Thätigkeit des Bundesſchiedsgerichts

keinen größern Umfang gewinnt , als dies bisher der Fall war , und ſich vorzugsweiſe auf

dem Felde der Doctrin bewegt, die Großherzogliche Regierung zwar wohl dem dringenden

Wunſche des Verwaltungsrathes nachgeben und ihren gerechten Anſpruch einſtweilen ruhen

laſſen könne, in der Erwartung , daß dies lediglich als ein Beweis der wahrhaft föde

rativen Geſinnung der Großherzogliden Regierung werde angeſehen und daraus keinerlei

Konſequenz werde bergeleitet werden .

Sollte die Lage der Dinge ſich ändern , ſo könnte Baden , welches der erſte beitre

tende Staat und nunmehr unter den am Bunde getreu verharrenden der größte iſt, ſeinem

wohlbegründeten und rechtzeitig gewahrten Nechte in Beziehung auf Theilnahme an der

Beſtellung von Schiedsrichtern nicht entſagen , ſondern müßte vielmehr auf der Geltend

machung deſſelben nachdrücklichſt beſtehen .“

.

Der Vorſißende legt dem Verwaltungsrath die folgende Note des Königlich

Hannoverſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten vor, welche dem Königlich Preu

Biſden Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten Seitens des bieſigen Königlich Hanno

verſden Geſandten am 25ſten v. M. zugegangen iſt:

Wir haben mit dem Berichte des Herrn Geſandten vom 15ten d . M. den Auszug

aus den Protokoll der 79ſten Sißung des Verwaltungsraths der auf Grund des Vertrags

vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Regierungen, datirt vom 13ten Februar

1850 , erhalten.

Dieſem Protokoll - Uuszuge zufolge hat der erwähnte Verwaltungsrath in , wie es

1

bort heißt , definitiver Beſchlußnahme einſtimmig unter Anderem feſtgelegt:
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1

daß die im Artifel IV. des Vertrags vom 26ſten Mai 1849 vorgeſehene

Reichsverſammlung auf den 20ſten März 1850 in die Stadt Erfurt ein

berufen , und

daß dieſer Reichsverſammlung der Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen

Bundesſtaats und des dazu gehörigen Wahlgeſeßes , wie dieſer Entwurf unter

den auf Grund des Vertrags vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen

Regierungen vertragsmäßig feſtgereßt ſei, zugleich mit ferner erforderlichen

Vorlagen durch den Verwaltungsrath zur Vereinbarung werde übergeben werden.

Zur Begründung dieſer Feſtſeßung iſt in dem Protokoll - Auszuge auf verſdhiedene

Vertragsbeſtimmungen und Aktenſtücke Bezug genommen. Unter Anderen auf den daſelbſt,

jedoch nur in ſeinen beiden erſten, und mit Weglaſſung der beiden legten Alinea wörtlich

abgedruckten Artikel IV. des Vertrags vom 26ſten Mai 1849.

Dieſe unerwähnt gebliebenen Beſtimmungen des Artikel IV . lauten :

,, Abänderungen (des vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfs ), welche von dieſer

Reichsverſammlung beantragt werden , bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zuſtim

mung der Verbündeten .

Dieſelben behalten ſich vor , über Zeit und Ort der Reichsverſammlung,

ſo wie über die Form der Berufung , das Weitere feſtzuſeßen .“

Einer Feſtſeßung dieſer Art , wenn ſie dem von Sadſen und Hannover mit abge

ſchloſſenen Vertrage vom 26ſten Mai 1849 entſpreden ſoll, iſt nach obigen Beſtimmungen

die Theilnahme der Regierungen dieſer Staaten unentbehrlich.

Der Beſchluß vom 13ten Februar iſt hingegen nicht nur ohne deren Theilnahme

gefaßt, ſondern es haben aud Sachſen und Hannover einer ſolchen Feſtſeßung bis dahin,

daß das Bündniß durch den Beitritt anderer Deutſchen Staaten den im vereinbarten Ver

faſſungs - Entwurfe vorgeſehenen Umfang, und daß die Ausführung des Verfaſſungs - Ent

wurfs die nach den Geſeßen des Deutſchen Bundes erforderliche Zuſtimmung Deſterreichs

erlangt haben werde , ausdrücklich widerſprochen.

Um ſo bedeutungsvoller iſt der vorliegende Beſchluß. Ohne Theilnahme Sadſens

und Hannovers gefaßt, ſteht entweder der Beſchluß vom 13ten Februar 1850 mit den

Vorſchriften des Vertrags vom 26ſten Mai 1849 im Widerſpruche, oder Sachſen und

Hannover ſind bei der Faſſung deſſelben als Theilnehmer des Vertrags nicht mehr an

geſehen.

Andererſeits kann dic Königliche Regierung den gegenwärtig zu Berlin verſammelten

Verwaltungsrath weder nach dem Vertrage vom 26ſten Mai , noch nach den Geſeßen des

Deutſchen Bundes, für berechtigt halten , aus den durch jenen Vertrag verbündeten Staaten

eine ſogenannte Reichsverſammlung zu berufen , um mit dieſer Verſammlung diejenige

Verfaſſung zu vereinbaren , deren Entwurf, neben dem Vertrage vom 26ſten Mai feſt

geſtellt, für ganz Deutſchland , außer Deſterreich, berechnet, und nur durd, die gleichwohl

mehrſeitig verſagte Zuſtimmung der Mitglieder des Deutſchen Bundes mit deren feierlich

anerkannten Rechten in Einklang zu bringen iſt.

Sie vermag daher auch von dieſer Seite den Beſchluß vom 13ten Februar nur als

einen ſolchen zu betrachten , welcher Zwecke verfolgt, die dem Vertrage vom 26ſten Mai

fremd ſind , und die nur auf ein , zwiſchen der Krone Preußen und den übrigen Theil

nehmern des Beſchluſſes beſtehendes beſonderes Vertrags -Verhältniß zu begründen ſein

würden .
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Die Verhinderung einer derartigen Vereinbarung liegt außer der Macht der König

lichen Regierung.

Eine Theilnahme an derſelben kann von ihr nicht beabſichtigt werden .

Sie muß annehmen, daß der Beſchluß vom 13ten Februar d. J. von der Königlich

Preußiſchen Regierung und den übrigen Theilnehmern aus gleichem Geſichtspunkte be

trachtet werde.

Die Unverträglichkeit einer Vereinbarung , welche den Beſchluß vom 13ten Februar

1850 gerechtfertigt erſcheinen laſſen könnte, mit dem Vertrage vom 26ſten Mai 1849,

bedarf einer weiteren Nachweiſung nicht.

Die Königliche Regierung muß daber durch den Beſchluß vom 13ten Februar 1850

ihre Beziehungen zu dem Vertrage vom 26ſten Mai 1849 als völlig gelöſet , und ihr

Verhältniß zu den Theilnehmern deſſelben auf die Grundlage des Deutſchen Bundes zurüd

geführt anſehen , an welchem ſie, unter getreuer Erfüllung ihrer Bundespflichten , feſtzu

halten entſchloſſen iſt.

Wir beauftragen den Herrn Geſandten , die gegenwärtige Eröffnung auf amtlichem

Wege zur Renntniß des Königlich Preußiſchen Herrn Miniſters der auswärtigen Angele

genheiten zu bringen , und damit Namens der Regierung Seiner Majeſtät des Königs

die Bezeugung des angelegentlichen Wunſches zu verbinden , daß die zwiſchen den beider

ſeitigen Regierungen und Landen beſtehenden bundesfreundlichen und nachbarlichen Bezie

hungen auch künftig in jeder Weiſe ungetrübt erhalten bleiben mögen .“

Þannover , den 21ſten Februar 1850.

Königliches Miniſterium der Ausnärtigen Angelegenheiten.

(gez. ) Bennigſen.

An

den Herrn Geſandten Grafen Knyphauſen

zu Berlin .

Der Vorſigende hat die Mittheilung dieſer Note mit der Erklärung begleitet,

daß er Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung beauftragt ſei , ſich zunächſt darauf

zu beſchränken , den Verwaltungsrath von dem Inhalt derſelben in Kenntniß zu feßen und

deſſen Aeußerungen darüber zu vernehmen. Indem er dieſem Auftrage genüge, glaube er

bei der Wichtigkeit des Falles zugleich den Antrag anſchließen zu ſollen , daß vor Abgabe

jeder Erklärung im Verwaltungsrath die Note vorher der Verfaſſungs - Rommiſſion zu

ſoleunigſter Berichterſtattung zugewieſen werden möge.

Der Großherzoglich Herriſche Bevollmächtigte findet ſich durch den Inhalt

der Note aufgefordert, ſeine Erklärung unverzüglich folgen zu laſſen . Er ſtellt das be

ſtimmte Erſuchen , ihm zur Abgabe derſelben in der Reihenfolge der Erklärenden das

Wort zu geben.

Nachdem der Vorſißende hierauf die ſofortige Peußerung über den Inhalt der

Note den Mitgliedern des Verwaltungsrathes anheimgeſtellt, ſprechen ſich dieſelben aus,

wie folgt:

IV. 57
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Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte. Die ſo eben vernommene

Eröffnung der Königlich Hannoverſchen Regierung biete , ſoviel ſie das Verhältniß dieſer

Regierung zu bem Bündniß vom 26ſten Mai 1849 betreffe, der rechtlichen Erörterung

und Beurtheilung faum eine neue Seite dar, weshalb eine Verweiſung der Eröffnung an

die Verfaſſungs - Kommiſſion wohl überhaupt unterbleiben dürfe. Was die Königlichy Ban

noverſche Regierung vorbringe, ſei rechtlich unbegründet oder irrelevant. Neu ſei nur der

in keiner Weiſe zu rechtfertigende Schritt der einſeitigen Löſung eines feierlich geſchloſſenen

Bertrages unb bie beklagenswerthe Thatſache einer offenen Rechtsverleßung. Einem ſolchen

Vorgehen gegenüber gebiete Ehre und Pflicht, daß auch Seitens der beim Bündniß ver

barrenden Verbündeten jeßt unverweilt und entſchieden gehandelt werde, damit die Wahrung

des Rechts nicht hinter der Rechtskränkung zurüdbleibe. Indem er daher darauf autrage,

daß in die gemeinſchaftlichen Akten der verbündeten Regierungen , in das Protokoll des

Verwaltungsraths, ein entſchiedener Proteſt gegen die Losſagung Hannovers von dem

Vertrage vom 26ſten Mai 1849 niedergelegt werde, ſtimme er zunächſt und vor Allem für

Beſchleunigung der gegen Hannover bei dem Bundes - Schiedsgericht anzuſtellenden Klage.

Der Kurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte ſtimmt für den formellen An

trag des Vorſißenden auf Verweiſung der Hannoverſchen Erklärung an die Verfaſſungs

Kommiffion .

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte ſtimmt dem Großherzoglich

Badenſden Bevollmächtigten darin bei , daß von einer Ueberweiſung der ſo eben

vernommenen Erklärung der Königlich Hannoverſden Regierung an die Verfaſſungs -Kom

miſſion Umgang zu nehmen ſein möge, da die in dieſer Erklärung aufgeſtellten Behauptun

gen und die daraus abgeleiteten Folgefäße in den früheren Protokollar-Verhandlungen des

Verwaltungsraths ſchon zur Genüge geprüft und widerlegt ſeien . Indem er ſich ſo ver

anlaßt als verpflichtet balte, ſeinerſeits ſofort auf den Inhalt der Hannoverſchen Erklärung

ſelbſt einzugeben, wiſſe er allerdings die Motive zu würdigen, welche die Königlich Preußiſche

Regierung beſtimmt haben dürften , ſich in dieſem erſten Augenblick auf die durch den

Vorſißenden gemachte Eröffnung zu beſdränken , und die Erklärung der Königlich Han

noverſchen Regierung einſtweilen weder zu dharakteriſiren , noch auf dieſe Erklärung ihrer

feits ſofort einen materiellen Antrag zu gründen , vielmehr die Initiative zu Beidem dem

Verwaltungsrath anheim zu geben. In erſterer Beziehung finde er , der Großherzoglid

Herfiſche Bevollmächtigte , nun nicht entfernt ein Bedenken , eg laut und offen zu

bekennen , daß die heute vernommene Erklärung der Königlich Hannoverſchen Regierung

ihn nicht ſonderlich mehr zu befremden im Stande ſei, da ſie nur den Schluß eines längſt

intonirten Liedes bilde. Als Deutſcher und als Vertreter einer Deutſchen Regierung, die,

niemals wort- und treubrüchig , eingegangene Verpflichtungen und gegebene Zuſicherungen

ftets auf das ehrenbafteſte erfüllt habe , ſpreche er ſodann ſein tiefes -Bebauern aus, daß

die Königlich Hannoverſche Regierung , nachdem ſie ſchon einmal dem ganzen Deutſden

Lande durch Vernichtung der in anerkannter Wirkſamkeit beſtandenen eigenen Landesver

faſſung ein Aergerniß gegeben , uneingedenk der Folgen dieſes Schrittes , nun abermals

dazu übergebe , bie Charte zu zerreißen, die dazu beſtimmt ſei, die feierlichen Zuſagen

zu erfüllen, die von allen Deutſchen Regierungen ohne Ausnahme, und ſomit auch

von der Königlid Sannoverſchen Regierung, der Deutſchen Nation gegeben feien, - die

uſicherung der verfaſſungsmäßigen Grundlage, auf welcher mit Erhaltung der
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Selbſtſtändigkeit der einzelnen Deutſchen Regierungen und Volfsſtämme, die Einheit und

Macht Deutſchlands, bie Gemeinſamkeit aller ſeiner politiſchen und materiellen Intereſſen,

im Einverſtändniß der Regierungen und der Vertreter der Nation , fich würde erbauen

laſſen . In Beziehung auf den Rechtspunkt fönne die Erklärung der Königlich Hannover

[ chen Regierung, wie auch der Großherzoglich Babenſche Bevollmächtigte bereits

angeführt, nur die Nothwendigkeit und Räthlichkeit verſtärken , mit der in Ausſicht genom

menen Klage-Anſtellung gegen die Königlichen Regierungen von Sachſen und Hannover

bei dem proviſoriſchen Bundes -Schiedsgericht nunmehr ungeſäumt vorzuſchreiten , und zwar

insbeſondere Seitens derjenigen Regierungen , die ſich zum Anſchluß an bas Bündniß vom

26ſten Mai v. I. beſtimmen ließen, weil ſie an die Vertragstreue nicht blos Einer, ſondern

aller Drei Regierungen glaubten , die den Vertrag zuerſt abſchloſſen. Dieſelben Res

gierungen würden dabei mit voller Zuverſicht erwarten dürfen , daß die Königlich Preußis

ſche Regierung, indem ſie auch im Namen Sachſens und Hannovers alle übrigen Deutſchen

Regierungen zum Anſchluß an das Bündniß eingeladen , und dadurch die Bürgſchaft des

redlichen Willens und der feſten Treue auch für die Regierungen dieſer Staaten über

nomnien habe , neben dem Rechtswege jeßt zugleich alle diejenigen völkerrechtlichen und

ſonſt zuläſſigen Maßregeln ergreifen und ausführen werde, die erforderlich ſeien , den that:

fädlichen Beweis zu führen , daß Preußen , wie es mächtig und entſchloſſen die Anarchie

niedergebalten , ſo auch mit gleicher Kraft und Entſchiedenheit einzuſtehen bereit ſei, für

das Recht der Deutſchen Nation und für das Recht derjenigen Staaten , die das der

Nation gegebene Wort nicht brechen , ſondern nach allem Vermögen ehrlich erfüllen wollen .

Ueberhaupt werde die Königlich Preußiſche Regierung, wie der Großherzoglic Helliſde

Bevollmächtigte mit gleicher Zuverſicht erwarte, den übrigen bundesgetreuen Staaten mit

allen Anträgen vorangehen , die die Erledigung dieſer Angelegenheit fordern , und dieſe

Staaten dadurch, ſo viel an ihr ſei, vor den Nachtheilen in Schuß nehmen , denen ſich

dieſelben durch das eingetretene Verhalten Sachſens und Hannovers jeßt nur um deswillen

ausgeſeßt ſehen , weil ihnen weder im Augenblick der an ſie ergangenen Einladung zum

Anſchluß an das Bündniß , nod auch ſpäter bei dem wirklichen Beitritt zu demſelben,

irgend eine Eröffnung darüber gemadt worden , daß ſich Sachſen und Hannover, weniger

als Preußen , oder eigentlich gar nicht, für verpflichtet erachteten , die proponirten Be

ſtimmungen des Vertrages vom 26ſten Mai v. J. ihrerſeits zur Ausführung zu bringen .

Bekannt mit einer ſolchen Tendenz der Königlich Sächſiſchen und Hannoverſchen Regierung

würden die übrigen Regierungen ſich zu einer Einigung mit der Königlich Preußiſchen

Regierung, wobei fie des guten Willens und der Macht verſichert geweſen , allerdings bes

ſtimmt gefunden haben , nimmermehr aber auch mit den beiden andern Königlichen Re

gierungen, als welche für den Abſchluß des Vertrages nur die augenblicklich nothwendige

Sicherſtellung ihrer eigenen Eriſtenz zum Motiv , und bei dem Abſchluß deſſelben ſchon

ben Entſchluß gehabt zu haben ſchienen , ſich von den Feſtſtellungen des Vertrages wieder

loszuſagen , ſobald ber günſtige Moment dazu gekommen ſei.

Der gemeinſchaftliche Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten ,

Staatsrath Seebeck, erklärt, daß er den von dem Großherzoglich beſſiſchen Bevoll

mädtigten dargelegten Anſichten und ausgeſprochenen Erwartungen unbedingt beitrete, und

zwar ſowohl ihrem fachlichen Inhalte als auch dem Nachdrucke nach , womit ſie kund gegeben

worden . Nur einen Wunſd wolle er noch zufügen. Es ſei der, daß der eben vernommenen

Þannoverſchen Erklärung gegenüber und Angeſichts der dem Bündniß zugedachten Ge

fährdung , die übrigen verbündeten Regierungen ſich nur mehr und mehr veranlaßt finden
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mögen , auf dem betretenen geraden Wege der Pflicht und der Ehre zu verharren , und

auf dieſem Wege mit allen Mitteln des Rechts und der Macht , und mit dem Vertrauen

welches das Bewußtſein einer guten Sache giebt , für die Durchführung der bisher gemein

ſam erſtrebten Zwecke feſt und treu mit vereinten Kräften einzuſtehen. Was die Thürin

giſchen Staaten betreffe, ſo gebe er die Verſicherung, daß dieſelben auf dieſem Wege nicht

wanken werden ; ſo wie er ſids zur Abgabe derſelben Verſicherung auch für Naſſau und

die Anbaltiniſden Herzogthümer, die er heute mitzuvertreten die Ehre habe,

ermächtigt balte.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte ſchließt

ſich den vorhergegangenen Erklärungen durchaus an. Medlenburg - Schwerin werde mit

allen Kräften zur Aufrechthaltung und Durdýführung des Bündniſſes mitwirken.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte ſtimmt

für den formellen Antrag des Vorſißenden auf Verweiſung der Hannoverſchen Erklärung

an die Verfaſſungs- Kommiſſion , indem er ſich ſeine Erklärung zur Sache ſelbſt bis nach

Entſcheidung über dieſen Antrag vorbehält.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte tritt ſowohl der von

dem Großherzoglid Heffiſden Bevollmächtigten geäußerten Anſicht, als auch der

von dem gemeinſdaftliden Bevollmächtigten der Thüringiſden Staaten gege

benen Verſicherung bei , unter dem Zufügen , daß es beſonders die Ehre und die Macht

der Königlich Preußiſchen Regierung ſei, worauf die verbündeten Staaten ſich in dieſer

wichtigen Angelegenheit zu verlaſſen hätten. Preußen habe die Flagge der bundesſtaatlichen

Einigung Deutſchlands zuerſt aufgezogen und wiederholt und hoch in der Luft wehen

laſſen, ſo daß die anderen Staaten kein Bedenken getragen , nady und nach mit Vertrauen

und Hingebung ihre Schifflein anzubinden. So werde denn audy jest Preußen , allen

anderen treuen Bundesgenoſſen voran , die Ehre dieſer Flagge zu wahren und vor Ver

leßungen zu ſchüßen wiſſen , und unmöglich zugeben oder geſchehen laſſen, daß ſie vor

unberechtigten Angriffen geſenkt werde. 1

Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte kann die Thatſache,

wovon dem Verwaltungsrath jeßt die offizielle Kunde geworden , ebenfalls nur auf das

tiefſte beklagen ; audy giebt er für Braunſchweig und die von ihm mitvertretenen Fürſten

thümer Lippe und Waldeck die Verſicherung des unerſchütterten Feſthaltens an den

Rechten und Pflichten des Bündniſſes. Deſſenungeachtet glaubt er ſich aber dod zugleich

auch für die von dem Vorſißenden proponirte Verweiſung der Hannoverſchen Erklärung

an die Verfaſſungs - Kommiſſion entſcheiden zu ſollen , und zwar um deswillen , weil den

früheren Beridten dieſer Kommiſſion in thatſädlicher Hinſicht bisher immer nur die fat

tiſche Weigerung Hannovers zur temporären Theilnahme an den Geſchäften des Verwal

tungsraths, beziehungsweiſe Verwahrungen gegen die Beſchlüſſe deſſelben vorgelegen, das

Verbleiben Hannovers beim Bündniß ſelbſt dagegen noch zulegt von dem Hannoverſchen

Staats -Miniſter Stüve ausdrüdlich hervorgehoben worden ; während es ſich nunmehr

zuerſt von einer deklarirten Losſage Hannovers von dem Bündniß handle : eine Aenderung

in facto, die , wenn ſie audy gewiß das legte Urtheil der Verfaſſungs - Kommiſſion nicht

ändern, doch der rechtlichen Beurtheilung neue Momente barbieten werde , deren genaue

Würdigung die Bedeutſamkeit der Sache zu erfordern ſcheine.
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Der Fürſtlich Schaumburg-Lippeſche Bevollmächtigte ſtimmt für den

formellen Antrag des Vorſigenden , für Verweiſung der Hannoverſchen Erklärung an die

Verfaſſungø - Kommiſſion .

É

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Lübeck ſtimmt ebenfalls für

dieſen Antrag, indem er ſich im Uebrigen mit den von dem Großherzoglid Helſiſden und

dem Thüringiſden Bevollmächtigten ausgeſprochenen Geſinnungen einverſtanden erklärt.

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Bremen vertraut der Königlich

Preußiſchen Regierung , daß ſie die rechten Wege ermitteln und betreten werde , um den

zwiſchen den verbündeten Regierungen entſtandenen Riß wieder ſchwinden zu machen.

2

Der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Hamburg ſchließt ſich im

Allgemeinen den Erklärungen des Großherzoglich Badiſchen Bevollmächtigten an.

Er bringt insbeſondere darauf, daß der Rechtsweg gegen Hannover und Sachſen nunmehr

ungeſäumt betreten werde, und er ſtellt deshalb anheim , den Beſchluß des Verwaltungs

raths vom 20ſten Februar c. bei den Regierungen ſofort in Erinnerung zu bringen.

Der Vorſißende erklärt, daß er auch jeßt noch, indem er fortfahre, ſich ſeinerſeits

jedes Urtheils über die Hannoverſche Erklärung einſtweilen zu enthalten , auf eine Verweis

ſung dieſer Erklärung an die Verfaſſungs - Kommiſſion zurüdlomme. Er erneuere ſeinen

desfalls geſtellten Antrag und beziehe ſich zur Unterſtüßung deſſelben auf die Ausführung des

Herzoglich Braunſchweigſchen Bevollmächtigten. Sei übrigens von mehreren Seiten

das Vertrauen gegen Preußen ausgeſprochen worden, daß es mit um ſo größerer Entſchieden

beit auf dem betretenen Wege einer bundesſtaatlichen Einigung der Deutſchen Staaten

verharren werde, je mehr dieſer Weg erſchwert und gefährdet werde , ſo gebe er Namens

der Königlich Preußiſchen Regierung die Verſiderung, daß dieſes Vertrauen nicht werde

getäuſcht werden .

Die ſämmtlichen anweſenden Mitglieder des Verwaltungsraths haben

ſich ſchließlich dahin geeinigt :

Die in der heutigen Sißung mitgetheilte Erklärung der Königlich Hanno

verſchen Regierung wird der Verfaſſungs- Kommiſſion zu ſchleunigſter Bericht

erſtattung zugewieſen ;

an die Stelle des zur Zeit abweſenden dritten Mitgliedes der Verfaſſungs

Kommiſſion , des Herzoglich Naſſauſden Bevollmächtigten , Präſidenten Voll

pracht, und für die Dauer der Abweſenheit deſſelben , wird ſofort ein anderes

Mitglied des Verwaltungsraths erwählt ;

die Bevollmächtigten werden bei den von ihnen vertretenen Regierungen

die Erledigung der Ausſprache des Verwaltungsrathes vom 20ſten Februar c .,

Betreffs Entſchließung derſelben über Anſtellung der Klage gegen Hannover und

Sachſen ſofort in Erinnerung bringen .

Der Großherzoglic Badiſde Bevollmächtigte iſt zum interimiſtiſchen Mit

gliede der Verfaſſungs - Kommiſſion gewählt worden.

IV.
58



230 85ſte Sißung am 1ſten März 1850.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte erklärt die Zuſtim

nung ſeiner Regierung zu dem in der 78ſten Sißung des Verwaltungsrathes gefaßten

Beſchluß, die Außerkursſetzung des von einer der verbündeten Regierungen ausgegebenen

oder künftig auszugebenden Papiergeldes betreffend.

Gleiche Erklärungen werden von den betreffenden Bevollmächtigten abgegeben für

Herzogthum Braunſchweig, Fürſtenthum Waldeck, Herzogthum Anhalt-Bernburg und Für

ſtenthum Schaumburg- Lippe.

Die Sigung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 4ten März c. verleſen , von den Mitgliedern

des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet

worden .

v. Bodelſchwingh. 0. Meyſenbug. v . Lepel. Seebeck. v . Schad. v. Derpen.

Mosle. Dr. Liebe . Dr. Helwing. Dr. Elder. Smidt. Bloemer.

-



Protokoll

der

Sechs und Antiigſlen Siß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 4ten März 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Herriſchen Bevollmächtigten , Oberſt - Lieutenants von Ochs;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiberrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen -Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Melenburg - Schwerinſden Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz -

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Helwing ;

des BevoUmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt.

Die Protokollführung hat wegen Erkrankung des Königlich Preußiſchen Geheimen

Juſtizraths Bloemer – der Vorſißende übernommen.
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Derer Vorſißende benachrichtigt die Verſammlung, daß nach einem Shreiben des

Kurheffiſden Bevollmächtigten, Freiberrn von Dörnberg , Se. Königliche Hoheit

der Kurfürſt von Heſſen deſſen Vollmadıt als Mitglied des Verwaltungsraths zurüdge

nommen , und dagegen in gleicher Eigenſchaft den Oberſt- Lieutenant von Odys mit Voll

macht verſehen hätten. Nachdem Leßterer dieſe, in gewöhnlicher Weiſe ausgefertigte

Vollmacht übergeben, wurde derſelbe, in ſeiner Eigenſchaft als nunmehriger Kurberriſder

Bevollmächtigter im Verwaltungsrath demſelben vorgeſtellt, eingeladen , ſeinen Siß ein

zunehmen , und an den Verhandlungen des Kollegii Theil zu nehmen. Die Vollmacht

deſſelben geht zum Archiv des Verwaltungsraths.

Der Vorſißende zeigt ferner an, daß der Bevollmächtigte der freien Stadt

Hamburg, Syndikus Dr. Banks, nach einem Schreiben vom geſtrigen Dato , genöthigt

worden ſei, eines unaufſchiebbaren Geſchäftes wegen, nach Hamburg zu reiſen, daher heute

in der Sigung fehlen , aber morgen zurückkehren werde.

Der Vorſißende legt die von dem Präſidenten des Bundes - Schiedsgerichts ein

gereichte Prozeßtabelle vom 28ſten v. Mts . vor. Dieſelbe geht zu den Akten .

Der Vorſigende theilt ferner mit, daß er angewieſen ſei, dem Verwaltungsrath

von demjenigen Notenwedſel Kenntniß zu geben , welcher zwiſchen der Kaiſerlich Königlich

Deſterreichiſchen und Königlich Preußiſden Regierung über das durch die öffentlichen

Blätter bereits hinlänglich bekannte Projekt einer Deſterreich -Deutſchen Zoll- und Handels

einigung gepflogen ſei. Er bemerkt unter allgemeiner Hinweiſung auf den Inhalt dieſer

Noten , daß Abſchriften derſelben unverzüglid ſämmtlichen Mitgliedern des Verwal

tungsraths zugeben würden , und denſelben überlaſſen bliebe , ob ſie demnächſt Anträge

oder Bemerkungen im Intereſſe des Bündniſſes daran knüpfen wollten .

Hierauf erſtattete der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte, le

gationsrath Dr. Liebe , Namens der Verfaſſungs -Kommiſſion ſchriftlichen Bericht über

die , den Rüdtritt vom Bündniß betreffende Königlich Hannoverſche Note vom 21ſten Fes

bruar c. Auf den Antrag des Vorſigenden wurde beſchloſſen , den ſchleunigen Druck

dieſes Berichtes anzuordnen , damit die Diskuſſion und Beſchlußnahme über denſelben

demnächſt baldigſt eintreten könne. Der Bericht wird als Anlage I. dem Protokoll beigefügt.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte hielt hierauf folgenden

Vortrag :

Der Vorſigende des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts hat in dem zu verleſenden

und dem gegenwärtigen Protokoll als Anlage II. beigefügten Schreiben vom 25ſten v . Mts.

aufmerkſam gemacht, daß in dem Erlaß des Verwaltungsraths vom 4ten Juli 1849 eine

Abweichung enthalten ſei von den Beſtimmungen des Statuts vom 26ſten Mai 1849. Denn

hier , nemlich im Bündnißſtatut Art. V. S. 4. und damit übereinſtimmend im beſonderen

Statut über die Errichtung eines proviſoriſchen Schiedsgerichts S. 4. a. 4. , werde das

Schiedsgericht für kompetent erklärt, in allen denjenigen Fällen, welche die SS. 124. und

125. des Entwurfs der Reidsverfaſſung der Kompetenz des Reichsgerichts überweiſen,

namentlich in den Fällen c . d . e . f. b . k . n. des S. 124. Von dieſen Fällen lautet der unter f.:
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„ Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die Regierung

deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landes

verfaſſung. Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen

die Regierungen wegen Verlegung der Landesverfaſſung können bei

dem Sciedsgericht nur angebracht werden , wenn die in der Landes

verfaſſung gegebenen Mittel zur Abhülfe nicht zur Anwendung gebracht werden

können .

Dagegen ſei im Erlaß vom 4ten Juli 1849 geſagt :

„ Bei Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die Regierung

deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landes

verfaſſung, in ſofern in der Landesverfaſſung ſelbſt keine Mittel zur

Abhülfe gegeben ſind , oder die gegebenen nicht zur Anwendung gebracht

werden können .

-

2

dem Antrag

Daß hier wirklich nur ein Verſehen bei Abfaſſung des Publikandum vom 4ten Juli v. I.

untergelaufen iſt, kann nicht entfernt einem Zweifel unterliegen. Es iſt nur auffallend,

daß jenes Verſehen nicht früher und von keiner der bei Bekanntmachung der betreffen

den Beſtimmungen in den Einzelſtaaten thätig geweſenen Behörden wahrgenommen wurde

Wäre eine Abänderung des Statuts vom 26ſten Mai beabſichtigt geweſen , ſo würde ein

mal der Verwaltungsrath vorerſt die Zuſtimmung der Regierungen haben einholen müſſen,

und dann müßte doch auch in den Protokollen und ſonſtigen Akten des Verwaltungsraths

eine Verhandlung über jene Aenderung aufgezeichnet ſein. Weil es aber hieran ganz und

gar feblt , und da es ſich unverkennbar von einer weſentlichen Beſtimmung handelt , kann

nicht dem mindeſten Bedenken unterliegen , im Gegentheil erſcheint es nothwendig bes

ſonders da zu hoffen iſt, daß die Thätigkeit des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts fort

bauern werde bis zu ſeiner Umgeſtaltung zu einem definitiven Reichsgericht

des proviſoriſchen Schiedsgerichts gemäß ſofort: ſämmtliche verbündete Regierungen

zu erſuchen , unverzüglich eine Bekanntmachung zu veröffentlichen , daß nach dem Bünd

nißſtatut vom 26ſten Mai 1849 Art. V. S. 4. und dem beſonderen Statut über

die Errichtung eines proviſoriſchen Schiedsgerichts S. 4. a . 4. nicht, wie durch ein

Verſehen im Publifandum des Verwaltungsraths vom 4ten Juli 1849 ausgeſprochen

worden , die Kompetenz des proviſoriſchen Schiedsgerichts für Klagen der Angehörigen

eines der verbündeten Staaten gegen die Regierung deſſelben wegen Aufhebung

oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landesverfaſſung bedingt ſei durch

den Umſtand, daß die in der Landesverfaſſung gegebenen Mittel der Abhülfe

nicht können zur Anwendung gebracht werden. Dieſe Vorausſeßung trete viel

mehr nur für die Kompetenz des proviſoriſchen Schiedsgerichts bei Klagen der Ange

hörigen eines Einzelſtaats wegen Verleßung der Landesverfaſſung ein , während für

Klagen wegen Aufhebung oder einſeitiger Abänderung der Landesverfaſſung

das proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht unbedingt , alſo nicht blos ſubſidiär zuſtän

dig ſei.

Das im Schreiben des Vorſißenden des proviſoriſchen Schiedsgerichts auch zur

Sprache gebrachte Mißverſtändniß über die Zuſtändigkeit des Schiedsgerichts von Seiten

einzelner Rechtſuchenden dürfte dagegen nicht geeignet ſein zu einer Berichtigung der un

richtigen Anſichten durch eine Manifeſtation , der Anſichten des Verwaltungsrathe. Es

genügt der abweiſende Beſcheib, welchen das Schiedsgericht in einzelnen Fällen erläßt.

ai
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Nach Anhörung deſſelben trat der Verwaltungsrath einſtimmig der darin

entwidelten Anſicht bei, und beſchloß, dem Antrage durch Aufnahme deſſelben in das Pro

tokoll zu deferiren .

Nachdem dieſer Theil der heutigen Tagesordnung erſchöpft war, und nunmehr zu

der Berathung der von dem Bundes - Schiedsgericht ausgearbeiteten Entwürfe, über

die Einrichtung des Reichsgerichts, das Verfahren vor demſelben, und über das Verfahren

wegen Unterſuchung und Beſtrafung des Hoch- und Landesverraths gegen das Reich,

übergegangen werden ſollte, wurde, früherer Verabredung gemäß , der Vorſißende des

Bundes -Schiedsgerichts , Staatsminiſter von Düesberg, in die Verſammlung einges

führt, um an dieſer Berathung Theil zu nehmen , und die etwa erforderlichen Erläute

rungen zu geben.

Man ſchritt hierauf zu der Berathung über den Entwurf des Geſeßes wegen Ein

richtung des Reichsgerichts. Auf den Vortrag des Großherzoglich Heſſiſchen Be

vollmächtigten, und nach ſtattgehabter Debatte , wurden nachſtehende Abänderungen

dieſes Entwurfes angenommen :

Im $. 2. den Sap : Von dem Fürſten - Kollegiumu wgewählt werden, zu

ſtreichen , auch die vom proviſoriſchen Schiedsgericht ſelbſt beantragte Aenderung nicht zu

genehmigen , ſondern die Wahl der Mitglieder des Reichsgerichts den wählenden Faktoren

ganz frei zu geben , ſolche nicht auf beſtimmte Reichskreiſe, auch nicht theilweiſe zu bes

dhränken .

Im S. 3. folgeweiſe die Worte : rund aussi naus welchemu zu ſtreichen.

Im S. 4. einzuſchalten vor : „Richteramtu das Wort "Höheres und beziehungs

weiſe whöherena damit nicht der Fall eintreten könne , daß Jemand zum Reicherath

ernannt werde, der im Einzelſtaat, welchem er angehört, nach den daſelbſt beſtehenden Ge

ſeßen zu einem höheren Richteramt nicht berufen werden könnte.

Im .$. 5. – 3te Zeile, zu ſehen ſtatt rundoi nobera .

Am Schluß anzufügen :

Ergeben ſich Nachtheile für den Dienſt bei dem Reidsgericht aus einer ſolchen

Verbindung mehrerer Aemter, ſo wird der Reichsvorſtand auf Anzeige des

Neichsgerichts oder beſſen Vorſißenden die ertheilte Genehmigung zurückziehen ...

Im $. 7. anzufügen: Dieſer Stellvertreter führt den Amtstitel eines Vicepräſi

denten und hat den Siß unmittelbar nach dem Präſidenten. In Anweſenheit des leptern

nimmt er aber an den Geſchäften des Reichsgerichts denſelben Theil , wie jeder andere

Reichsrichter ...

Im $. 10. die Worte imicht über 14 Tagen zu ſtreichen .

$. 11. Eben ſo die Worte naufr whinausn .

$. 18. Eben ſo die Worte rüber 3 Tageni .

$ . 19. Die Beſoldung des Präſidenten auf ſeche, bie des Reichsanwalts auf vier,

die der Richter auf dreitauſend Thaler ; die Beſoldung derjenigen Mitglieder des Reiche

gerichts aber, welche zugleich eine andere Stelle bekleiden , auf eintauſend Thaler neben

Vergütung der Reiſetoften , wenn ſie zu den Sißungen berufen werden , feſtzuſeßen.

Im S. 21. nach Achtel ſteigen , einzuſchalten : vjedoch nicht über dreitauſend Tha

ler auch für den Präſidentens .

Im S. 23. die Worte wden Sekretairenn zu ſtreichen, weil für angemeſſener erachtet

wurde , die Geſchäftsgebülfen unmittelbar aus der Salarien- oder Büreaukoſten - Kaffe

-
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remuneriren zu laſſen , und in dieſer Beziehung nicht von den Sekretairen abhängig zu

machen .

S. 26. Die Worte won mehr als 8 Tagenu zu ſtreichen.

S. 29. Das Wort perſönlichen , zu ſtreichen.

S. 47. Die Worte " ſonſt zuſtändigeni zu ſtreichen und ſtatt ihrer nach Landess

gerichte einzuſchalten ndes Ortes , wo das Reichsgericht ſeinen Siß hat, auch wenn der

Angeſchuldigte außerhalb wohnto .

S. 65. Nach r ſonſt aberu einzuſchalten mo weit erforderlicu.

Die endliche Entſchließung über eine in das Geſells ebenfalls aufzunehmende Be

ſtimmung , an welchem Orte das Reichsgericht ſeinen Siß nehmen ſolle, wurde bis nach

Beendigung der Berathung über die beiden anderen Gefeß - Entwürfe des Verfahrens 26.

ausgeſeßt.

In allen übrigen Beſtimmungen erklärte ſich der Verwaltungsrath mit dem

Entwurf einverſtanden, und wurde derſelbe jdließlich nach Aufnahme der oben bezeichneten

Abänderungen in derjenigen Faſſung angenommen , wie ſolche dem gegenwärtigen Protokolle

als Anlage III. * ) beigefügt ift.

Die Sißung ſdhließt um 3 Uhr.

Das gegenwärtige Protokoll iſt in der Sigung vom 6ten März 1850 verleſen,

und von den anweſenden Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt und unterzeichnet

worben . Der Protokollführer, Gebeimer Juſtizrath Blömer , iſt wegen fortbauernder

Krankheit verhindert, das Protokoll zu vollziehen.

v. Schad.v . Bodelſchwingh. b. Meyſenbug. v. Ochs. v . Lepel. Seebed .

v . Derßen. Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt.

che

le

*) Befindet fich am Schluſſe deo IV . Bandes ,



A n l a g en

zu bem

Protokoll der Sechs und Achtzigſten Siß ung

des Verwaltungsraths

vom 4ten März 18 5 0.

西

I.

Bericht

der Verfaſſungs -Kommiffion

1

über

die Note der Königlich Hannoverſchen Regierung d. d. Hannover , den 21ſten

Februar 1850 .

Vorgetragen in der Sigung des Verwaltungsraths vom 4ten März 1850.

Referent: Legationsrath Dr. Liebe.

Dielie der Verfaſſung8 - Kommiſſion zur Berichterſtattung vorliegende Note der Königlich

Hannoverſchen Regierung vom 21ſten v. M. bezeichnet ein neues Stadium in dem Ver

hältniſſe, welches dieſe Regierung den übrigen durch das Bündniß vom 26ſten Mai pr.

vereinigten Regierungen gegenüber eingenommen hat.

In der Note des Königlich Hannoverſchen Bevollmächtigten vom 20ſten Oktober v. I.,

in der Note der Königlich Hannoverſchen Regierung vom 31ſten Oktober, der Denkſchrift

vom 1ſten November und der Note vom 30ſten Dezember v. I. , iſt nur gegen die im

Verwaltungsrathe zur Ausführung des Artikel IV. des Bündniſſes vom 26ſten Mai v. I.

beſchloſſenen Maßregeln ein Widerſpruch geltend gemacht. Nur an dieſen Maßregeln hat

die Königlich Hannoverſche Regierung ſich nicht betheiligen und deren Erfolge nicht aner

kennen zu wollen erklärt ; dagegen aber obgleich der Königlich Hannoverſche Bevoll

mädytigte ſeit dem 19ten Oktober v. J. an den Verhandlungen des Verwaltungsrathes

nicht mehr Theil genommen nach der ausdrüdlichen Erklärung der Note vom 20ſten

Oktober v. I. den Bündißvertrag vom 26ſten Mai 1849 , und zwar mit Einſdluß des

der Nation vorgelegten Entwurfs einer Reichsverfaſſung, für verbindlich erachtet. Später

iſt dieſes Anerkenntniß in der Dentſchrift vom 1ſten November v. 9. dadurch wiederholt,

-



Anlagen zu dem Protokoll der 86ſten . Sißung. 237

-

I

daß die Königlich Hannoverſche Regierung ſich wie es in dieſer Dentſchrift heißt

der von dem Königlich Preußiſchen Herrn Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwal

tungsrathe ergangenen Aufforderung zur Erwägung der gemachten Vorſchläge zu Ver

faſſungs - Modifikationen nicht entzogen hat.

Die jeßt vorliegende Erklärung geht weiter , indem ſie eine Losſagung von dem

Bündniſſe vom 26ſten Mai pr. überhaupt enthält. Der Grund zu dieſer Losjagung iſt

von dem Beſchluſſe des Verwaltungsrathes vom 13ten v. M. über die Einberufung des

Reichstags bergenommen. Dieſer ſoll mit den Beſtimmungen im Artifel IV. des Bünd

nißſtatuts :

Abänderungen (des vereinbarten Verfaſſungs - Entwurfs), welche von dieſer

Reichsverſammlung beantragt werden , bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zuſtim

mung der Verbündeten.

Dieſelben behalten ſich vor , über Zeit und Ort der Reichsverſammlung

ſowie über die Form der Berufung das Weitere feſtzuſeßen ."

nicht vereinbar ſein . Es wird gefolgert, daß der Beſchluß vom 13ten v. M. Zwede ver

folge , die dem Vertrage vom 26ſten Mai fremd ſein und die nur auf ein zwiſchen der

Krone Preußen und den übrigen Theilnehmern des Beſchluſſes beſtehendes beſonderes

Vertrags - Verhältniß zu begründen ſein würden. Eine ſolche den Beſchluß vom 13ten v. M.

rechtfertigende Vereinbarung ſei aber mit dem Vertrage vom 26ſten Mai v. I. unver

träglich, und die Königlich Hannoverſche Regierung müſſe daber ihre Beziehungen zu dem

Vertrage vom 26ſten Mai v . I. als völlig gelöſet und ihr Verhältniß zu den Theilnehmern

deſſelben auf die Grundlage des Deutſchen Bundes zurücgeführt anſehen .

Anſtatt alſo auf die unterm 5ten Februar vom Verwaltungsrathe geſtellte, burch

Thatſachen ſehr wohl motivirte Anfrage : ob nicht Hannover ſich an Verhandlungen über

ein Verfaſſungswerk betheilige, welche mit dem Zwecke und Ziele des Bündniſſes vom 26ſten

Mai ſchwerlich vereinbar ſein möchten , eine Antwort zu geben , tritt die Königlich Han

noverſche Regierung mit der Vermuthung hervor , daß Preußen und ſeine Verbündeten

neue, mit dem Bündniſſe vom 26ſten Mai unvereinbare Abreden genommen haben würden,

und knüpft daran die Erklärung ihres völligen Rücktritts vom Bündniſſe.

Dieſe Erklärung giebt ter Kommiſſion zu einer doppelten Erwägung Anlaß. Es

wird zunächſt ihre Motivirung und danach ihre Berechtigung zu prüfen , und dann zu

ermeſſen ſein , ob ſie geeignet ſei, Aenderungen an den bisher gefaßten Beſchlüſſen und

getroffenen Abreben zu veranlaſſen .

Die Motivirung der Note vom 21ſten v. M. beruht im Weſentlichen auf der Bez

ſtimmung des Artikel IV. des Bündißſtatuts , daſ die verbündeten Regierungen ſich die

weitere Feſtſeßung über Zeit und Ort der Reichsverſammlung und über die Form der

Berufung vorbehalten haben , nach welcher Beſtimmung der Beſchluß vom 13ten Februar,

nicht ohne Zuſtimmung der Königlich Hannoverſchen Regierung habe gefaßt werden können .

Zunächſt würde nun , angenommen daß hier wirklich von Seiten Preußens und der

übrigen Verbündeten eine Beſtimmung des Bündniſſes nicht beobachtet ſei, hieraus für

Hannover noch kein Recht zur völligen Losſagung von dem Bündniſſe bergeleitet werden

können. Die Königlich Hannoverſche Regierung nimmt deshalb auch an , daß man aus

dem Beſchluſſe vom 13ten Februar auf neue und anderweite Vereinbarungen zwiſchen

Preußen und ſeinen Verbündeten ſchließen müſſe , welche mit dem Bündniſſe vom 26ſten

Mai nicht verträglich ſeient, und alſo auch die Beziehungen Hannovers zu dem Bündniſſe

auflöſeten.
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Solche neue anderweite Vereinbarungen beſtehen nun aber nicht, vielmehr waren

nach dem Standpunkte, welchen Preußen und ſeine Verbündeten als einen völlig gerecht

fertigten feſtgehalten haben , die Beſchlüſſe vom 13ten Februar ganz einfade Konſequenzen

des Bündniſſes und der bisher zur Ausführung des Art. IV. des Bündniſſes bereits ge

troffenen Einleitungen. Der Umſtand, daß Hannover zu dieſen Beſchlüſſen nicht mitgewirkt

hat , iſt dann ebenfalls nur eine Folge davon , daß daſſelbe ſich ſeit dem 20ſten Oktober

v. I. überhaupt an den Verhandlungen des Verwaltungsraths und namentlich an den auf

die Verfaſſung bezügliden Maaßregeln nicht weiter betheiligt hat. Auf dieſe Weiſe führt

die Motivirung der jegt vorliegenden Erklärung auf die ſchon ſeit dem 20ſten Oktober

v. I. beſtehende Differenz zurück.

Der eigentliche Inhalt dieſer Differenz läßt ſich in wenigen Säßen zuſammenfaſſen.

Hannover geht davon aus , daß das Zuſtandekommen des Bundesſtaats des Konſenſes

der nicht beigetretenen Staaten , alſo namentlich Oeſterreichs , bedürfe, und daß bereits

vor der Ergreifung der nöthigen Maaßregeln zur Feſtſtellung der Verfaſſung ſämmtliche

übrige Deutſche Staaten nicht bloß in die Errichtung des Bundesſtaats konſentirt haben,

ſondern wirklich beigetreten ſein müßten , ſo daß alſo ohne den Konſens Deſterreiche, zu

gleid aber vor erfolgtem Beitritte der übrigen Deutſchen Staaten der Bundesſtaat gar

nicht erridytet werden könne. Preußen und ſeine Verbündeten haben dagegen die Errich

tung des Bundesſtaats im Wege freier Vereinbarung ſchlechthin für zuläſſig erachtet , und

nicht angenommen , daß der Beitritt ſämmtlicher außeröſterreichiſchen Deutſchen Staaten

ſchon vor der Berufung des Reichstags , vor der Feſtſtellung der Verfaſſung, erfolgt ſein

müſſe, um den ganzen Plan ausführbar zu machen .

Eine nochmalige Prüfung dieſer Meinungsverſchiedenheit würde überflüſſig ſein.

Der Verwaltungsrath hat ſeine Anſicht darüber zu wiederholten Malen in genügender Aus

führlichkeit ausgeſprochen.

Auf dieſe Meinungsverſchiedenheit reduzirt ſich aber auch die Motivirung in der

Note vom 21ſten Februar. Sind die Gründe , aus welchen Hannover die Vollziehung

des Art. IV. des Bündniſſes verweigert hat , nicht haltbar , ſo waren die übrigen verbün

deten Staaten befugt, zur Ausführung vorzuſchreiten , und Hannover , welches beſtimmt

genug erklärt hatte , ſich bei dieſer Ausführung nicht betheiligen zu wollen , kann aus dem

Fehlen ſeiner Zuſtimmung zu dem Beſchluſſe vom 13ten v. M. keine Beſchwerde' entneh

Es iſt alsdann keine gegen Hannover begangene Verlegung , daß man ohne ſein

Zuthun zur Einberufung des Reichstages geſdyritten iſt, ſondern Hannover hat ſich ohne

genügenden Grund von der Mitwirkung zu der Ausführung des Art. IV . des Bündniſſes

zurückgehalten. Nach dem Bündnißſtatut iſt ohnehin die Stellung , welche Hannover ſeit

dem 20. Oktober pr. eingenommen hat, auf keine Weiſe zu rechtfertigen. Nach dem Bünd

nißſtatut ſoll zur Führung der auf die Erreichung des Zwedes des Bündniſſes bezüglichen

Geſchäfte ein Verwaltungsrath gebildet werden , zu welchem jeder der Verbündeten einen

oder mehrere Bevollmächtigte abſendet, und dieſer Verwaltungsrath iſt das Organ , durch

weldhes unter den Regierungen über die Angelegenheiten , die mit dem Bündniſſe zuſam

menhängen , kommunizirt wird. Wenn nun die Königlich Hannoverſche Regierung ſeit

dem 20ſten Oktober v. I. ihren Bevollmächtigten aus dem Verwaltungsrathe zurüd

gezogen hat , und ſich darauf beſchränkt, gegen alle von legterem zur Ausführung des

Art. IV. des Bündniſſes gethanen Schritte zu proteſtiren , weil ſie zu denſelben nicht

mitgewirkt , ſo kann ein ſolches Verfahren unmöglich dem Sinne des Bündniſſes entſpre

chend ſein .

men.
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Die Verfaſſungs - Rommiſſion kann nad alle Dieſem die jeßt erfolgte vollſtändige

Losſagung von dem Bündniſſe nicht für gerechtfertigt halten .

Es fragt ſich indeß ferner, ob durch dieſe Losſagung Aenderungen der bisher im

Verwaltungsrathe gefaßten Beſchlüſſe und getroffenen Abreden, oder neue Maaßregeln ver

anlaßt werden können , und in dieſer Hinſicht hat die Kommiſſion Folgendes zu bemerken :

1. Bisher hat die Königl. Hannoverſche Regierung bloß die Erfüllung des Art. IV .

des Bündnißſtatuts verweigert, und es iſt der Beſchlußnahme der verbündeten Regierungen

vorbehalten, ob deshalb bei dem Bundesſchiedsgerichte Klage zu erheben ſei.

Jeßt ſagt ſich Hannover auch von allen übrigen Stipulationen des Bündniſſes los,

und es wird zu erwägen ſein , ob nicht eintretenden Falls die Erfüllung aller übrigen

Hannover nach dem Bündniſſe obliegenden Verpflichtungen in Anſpruch zu nehmen und auf

Anerkennung des Bündniſſes beim Bundesſchiedsgerichte Klage zu erbeben ſei.

Kommen Fälle vor , in welchen beſondere Leiſtungen in Gemäßheit des Bündniſſes

von Hannover in Anſpruch genommen werden könnten , ſo werden dieſelben allerdings zu

fordern ſein. Eine eigene darauf zu richtende Klage ſcheint indeß nicht zwedmäßig. Die

im Art. III. §. 1. des Bündnißſtatuts beſtimmte Friſt iſt von ihrem Ablaufe nicht weit

entfernt, und würde abgelaufen ſein , bevor eine definitive richterliche Entſcheidung erfolgt

ſein könnte. Diejenigen Punkte aber, hinſichtlich welcher eine Verpflichtung þannovers

aud über dieſe Friſt hinaus beſteht, werden dennoch wahrgenommen werden. Es beſteht

nämlidi

1. die im Art. IV. des Statuts begründete Verpflichtung, und

2. die Unterwerfung unter die Kompetenz des Bundes - Schiedsgerichts

auch über die im Art. III. S. 1. cit. beſtimmte Friſt hinaus, und wegen der erſteren wird

nach den zu faſſenden Entſchließungen der Regierungen beſonders Klage erhoben, die zweite

aber - wenn ſie beſtritten werden ſollte, gerade bei dieſer Klageerhebung geltend

gemacht werden .

2. Sowohl bei den Berichten der Verfaſſungs -Kommiſſion als bei den Beſchlüſſen

des Verwaltungsrathes über die dem Reichstage zu machenden Vorlagen mußte den Akten

nach angenommen werden , daß Hannover fich fortwährend als Theilnehmer des Bündniſſes

vom 26ſten Mai pr. anſehe, und nur hinſichtlich der Ausführung des Art. IV. des Bünd

nißſtatuts eine Divergenz ſtatt finde.

Dieſe Annahme trifft jeßt inſofern nicht mehr zu , als Hannover ſich von dem

Bündniſſe überhaupt losgeſagt hat, und es fragt ſich, ob hierdurch eine Aenderung in den

bereits gefaßten Beſchlüſſen , zu welcher Aenderung die Verfaſſungs -Kommiſſion Vorſchläge

zu machen hätte, motivirt ſein könnte .

Die Verfaſſungs -Kommiſſion glaubt nicht, daß dieſes der Fall iſt.

Bei den Beſchlüſſen über die Vorlagen an den Reichstag hat der Verwaltungsrath

angenommen , daß Hannover und Sachſen bei der Ausführung der Verfaſſung nicht fehlen

werden. Er hat das angenommeu , weil er die Weigerung dieſer Staaten , den Art. IV.

des Bündnißſtatuts auszuführen, nicht für rechtlich begründet hält.

Die Note vom 21ſten 8. M. ändert ſomit an der Lage der Sache nichts. Für

die Vorlagen an den Reichstag würde nur die Losſagung von der Ausführung des

Art. IV. cit. in Betracht kommen . Dieſe Losſagung lag aber bereits vor, indem Hannover

dieſen Artikel nur unter der Vorausſeßung , daß Deſterreid zuſtimmen und ber Beitritt

der übrigen Deutſchen Staaten zu dem Bündniſſe noch vor der Berufung des Reichstage

erfolgen würde, ausführen zu wollen erklärt hat, die übrigen Verbündeten ſich aber an

-
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eine ſolde Vorausſeßung nicht binden können . Die jegt erfolgte Losjagung von dem

ganzen Bündniſſe enthält daber in dem Punkte, auf welchen es hier ankommt, nichts

Neues , und kann alſo auch eine Abänderung der einmal gefaßten Beſchlüſſe , ſofern

man deren Motivirung feſthält, nicht veranlaſſen.

3. Die Verfaſſungs -Sommiſſion findet ferner in der Note vom 21ſten ». M.

keinen Anlaß, dem in der Sißung vom 20ſten v . M. vorgelegten Berichte über die Frage

von der Klaganſtellung gegen Hannover und Sachſen noch etwas Weſentliches hinzuzufügen .

Im Ganzen kann der Inhalt der Note nur dazu dienen , die in dieſem Berichte darge

legten Anſichten zu unterſtüßen.

Es darf, um die in Betracht kommenden Einzelnheiten zu erwähnen , nicht unbe

merkt bleiben , daß die Note vom 21ſten v. M. in ihrer allgemeinen Faſſung:

„ die Königliche Regierung. muß daber durch den Beſdluß vom 13ten Februar

1850 ihre Beziehungen zu dem Vertrage vom 26ſten Mai 1849 als völlig

gelöſet und ihr Verhältniß zu den Theilnehmern deſſelben auf die Grundlage

des Deutſchen Bundes zurüdgeführt anſehen “

eine Losſagung von allen Stipulationen des Bündniſſes und mithin auch von der Unter

werfung unter das Bundesſchiedsgericht ausſpricht.

Die Kommiſſion fann nicht anerkennen , daß der Nüdtritt vom Bündniſſe überhaupt

rechtlich motivirt ſei, und noch weniger kann ſie zugeben , daß die Königlid Hannoverſche

Regierung berechtigt ſei, fid von der Kompetenz des Bundesſdiedsgerichts loszuſagen.

Mit den über dieſes leßtre getroffenen Verabredungen ſtehen die angegebenen Gründe ibres

Rücktritts augenſcheinlich in gar keinem Zuſammenhange. Dieſe Verabredungen ſind viel

mehr, wie der Inhalt des Bündnißſtatuts ergiebt, idlechthin und ohne Beſchränkung auf

eine Zeitdauer getroffen , und die Kompetenz des Gerichtes iſt durch dieſelben ausdrüdlich

auf die Entſcheidung der aus der Vollziehung des Bündniſſes erwachſenden Rechtshändel,

alſo auf die Entſdeidung über gerade diejenigen Gründe erſtredt, durch welche die Königlich

Þannoverſche Regierung ihren Rücktritt zu rechtfertigen beabſichtigt.

An der Kompetenz des Bundesſchiedsgerichts kann daber durch den Inhalt der

Note vom 21ſten v. M. nidyts geändert werden.

In Betreff der zu erhebenden Klage ſelbſt wird dagegen durch dieſe Note jeder

noch mögliche Zweifel darüber , ob jeßt actio nata ſei, beſeitigt.

Bisher hatte die Königlid Hannoverſche Regierung noch anerkannt, daß der Art, IV .

des Bündnißſtatuts für ſie gültig und verbindlid ſei, und nur die Vollziehung dieſes

Artikels , aus Gründen verweigert , weldie die übrigen Verbündeten anzuerkennen außer

Stande ſind. Die Differenz betraf nicht die Gültigkeit jenes Art. IV. an ſich, ſondern

die Art und Weiſe ſeiner Ausführung und gewiſſe Vorausſeßungen , von weldhen nach der

Anſidit der Königlich Hannoverſchen Regierung dieſe Ausführung abhängig ſein ſollte.

Jeßt wird dagegen die fernere Gültigkeit und Verbindlichkeit des Vertrages vom

26ſten . Mai pr . überhaupt, und damit auch die jenes Art. IV. beſtritten . Es iſt nadı

der Anſicht der Nöniglid þannoverſchen Regierung jeßt nicht blos davon die Nede, daß

die übrigen verbündeten Staaten den an ſich für alle verbindlichen Art. IV . in unzuläſſiger

oder unzeitiger Weiſe, mithin ſo daß Hannover ein Recht hätte dazu ſeine. Mitwirkung zu

verſagen , vollziehen wollten , ſondern der Art. IV. ſoll ſammt allen übrigen Beſtimmungen

des Bündniſſes erloſchen ſein , weil die übrigen Verbündeten (wie die Königlich Hannover

ſche. Regierung aus dem Beſchluſſe vom 13ten Februar folgert) eine neue, mit dem Ver

trage vom 26ſten Mai pr. nicht compatible Vereinbarung unter ſich getroffen baben..
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Hiernach erweitert ſich allerdings das Fundament der gegen die Königlich Hanno

verſde Regierung beim Bundesſchiedsgerichte anzuſtellenden Klage. Der Umfang der für die

Sache ſelbſt entſcheidenden rechtlichen Momente bleibt dabei freilid derſelbe, da die Bez

gründung der jegt ausgeſprochenen Losſagung mit denjenigen Motiven , durd welche die

Königlidh Hannoverſche Regierung ihr bisheriges Zurückbleiben von der Ausführung des

Art. IV. cit. als geredytfertigt anſah , zuſammenfällt.

Zugleich liegt aber in der nunmehr erfolgten offenen Erklärung Hannovers die

dringende Aufforderung, die definitive Beſchlußfaſſung über die Klajeanſtellung und eventuell

die Klageanſtellung ſelbſt ſo viel als thunlich zu beſchleunigen. Es iſt vorauszuſeßen, daß

jede der verbündeten Regierungen über dieſen Punkt bereits zu einer feſten Entſchließung

gekommen ſei: ein längeres Zögern würde nur ſchädlid wirken , und das Vertrauen , deſſen

die gemeinſame Angelegenheit zu ihrem Fortgange bedarf , erſchüttern. Die Kommiſſion

muß daber eine genaue und pünktliche Wahrnehmung der in dieſer Beziehung in der

Sißung vom 1ften d. M. getroffenen Abrede für beſonders wünſchenswerth halten.

Dieſe Geſichtspunkte möchten bei der Klageanſtellung gegen Hannover zu berück ,

ſichtigen ſein .

Es iſt indeß

4. noch eine andere Seite der Sache nicht unberührt zu laſſen . War die König

lich Hannoverſche Regierung über den Sinn des Art. IV. und die Modalitäten und Vor

ausſeßungen ſeiner Ausführung einer von der der übrigen Regierungen abweichenden Mei .

uung, ſo wäre es zu wünſchen geweſen , daß die entſtandene Differenz durch das Bundess

Schiedsgericht geſchlidytet wäre. Verbündete können abweichende Anſichten verfolgen , ohne

daß dadurch ein Zurückziehen des einen Theils von dem ganzen verabredeten Plane ver :

anlaßt zu werden braucht. Der im Bündniſſe vorgezeichnete Weg der Entſcheidung ent

ſtebender Differenzen konnte audy hier die von ihm erwartete Aushülfe gewähren. Es

liegt im Sinne des Bündniſſes, daß deſſen Zwede unverrücft gewahrt werden , daß ſelbſt

entſtehende Differenzen nicht zu einem Auseinanderfall führen , ſondern durch richterliche

Entſcheidung erledigt werden ſollen . Die verbündeten Regierungen haben durch ihre feier

lidhe öffentliche Erklärung das Schiedsgericht über fidy anerkannt, ſie haben bezeugt , daß

ſie die Sicherheit nicht allein in äußerer Ordnung , ſondern im tieferen ſittlichen Grunde

derſelben, im Rechte ſuchen, ſie haben die Entſcheidung des Nechts nicht ſich ſelbſt vorbe

balten , ſondern ſolche einem völlig getrennten , ſelbſtſtändigen Gerichte überwieſen.

Dieſen Rückſichten entſpridt es nicht, wenn die Königlid Þannoverſche Regierung

aus einer entſtandenen Differenz über die Modalitäten und Vorausſeßungen der Ausführung

eines Artikels des Bündniſſes, in welchem überdies nidyt nur eine gegenſeitige Verpflichtung

der Regierungen , ſondern eine Verpflichtung gegen die Deutſche Nation übernommen war,

den Anlaß entnimmt, ſich von dem ganzen Bündniſſe, von der Ausführung des Planes,

der den Hauptzweck des Bündniſſes bildet , von der Abrede über die Schlichtung entſtan

dener Differenzen auf rechtlichem Wege loszuſagen.

Hat dieſe Losſagung freilich nach der Anſicht der Kommiſſion feine Berechtigung,

und vermag fie Hannover namentlid nidyt von der einmal feſtſtehenden Unterwerfung unter

die Rompetenz des Schiedsgerichts zu befreien , ſo bleibt doch immer die anzuſtellende

Klage kein ausreichendes Mittel , die Rechte der verbündeten Staaten ſicher zu ſtellen.

Hannover war in der Lage, ſeinerſeits ein Anrufen des Bundes -Schiedsgerichts vermeiden

und ſchlechthin ſeine Mitwirkung zu der Ausführung des Art. IV. des Bündniſſes ver

weigern zu können . Dieſes faktiſche Zurücbleiben iſt für den ganzen Verfaſſungsplan,
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wie man ſich nicht verhehlen darf, mit empfindlichen Nachtheilen verbunden, und kann vor

ausſichtlich zu einem unerwünſchten und ſtörenden Zwiſchenzuſtande führen.

Die anzuſtellende Klage iſt – wie feſt aud das Vertrauen in ihren Erfolg ſein

möge kein ausreichendes Mittel , den Verbündeten einen ſolchen Zuſtand zu erſparen,

und es verdient wohl erwogen zu werden, ob nicht anderweite Mittel und Wege zur Ein

wirkung auf die Entſchließungen der Königlich Hannoverſchen Regierung aufzufinden ſind,

zu deren Anwendung die ganze Sachlage eine dringende Aufforderung enthalten möchte.

Ein Anhaltspunkt hierfür ſcheint ſich zunächſt in der Antwort zu finden , welche

der Königlich Hannoverſchen Regierung wird ertheilt werden müſſen , und in den damit

eröffneten diplomatiſchen Verhandlungen. Wenn der Verwaltungsrath auf dieſen Anhalts

punkt aufmerkſam macht, ſo wird dadurch nur den Beſtimmungen in Art. III. SS. 1 , 2 und

4. des Bündnißſtatuts entſprochen .

Die Kommiſſion ſchlägt dieſemnach vor :

der Verwaltungsrath möge ſich

1. mit der hier dargelegten Anſicht über die redytliche Unzuläſſigkeit der in der

Note vom 21ſten v . M. ausgeſprochenen Losſagung vom Bündniſſe einverſtanden

erklären,

2. beſchließen :

daß an den bis jebt gefaßten Beſchlüſſen über die Vorlagen an den

Reichstag in Folge des Inbalts jener Note Aenderungen nicht vorzunehmen,

daß den verbündeten Regierungen anheim zu geben ſei, bei der Klag

anſtellung gegen Hannover eventuell die sub 1. und 3. dargelegten rechtlichen

Momente zu berückſichtigen , und

daß der Königlich Preußiſchen Regierung vertrauensvoll zu überlaſſen

ſei, der Königlich Hannoverſchen Regierung gegenüber durds alle der Sach

lage nach zuläſſigen Mittel das Recht und die Würde der verbündeten

Staaten wahrzunehmen.

Berlin , den 4ten März 1850,
1

v . Lepel. v . Meyſenbug. Dr. Liebe.
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Dieie auf Grund des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai v. J. Art. V. abgefaßte und

mit der Cirkular - Note des Miniſter - Präſidenten Grafen von Brandenburg vom

30ſten ej. veröffentlichte Uebereinkunft wegen des Bundes - Schiedsgerichts beſtimmt bin

ſichtlich deſſen Kompetenz im S. 4. wörtlich Folgendes:

,, Die Verbündeten unterwerfen ſich dem Urtheile dieſes proviſoriſdhen Bundes

Schiedsgerichts

a) in allen denjenigen Fällen , welche nad ss. 124. und 125. des von ihnen

vorgelegten Entwurfes der Reichsverfaſſung dem Reichsgerichte überwieſen

ſind , ſoweit ſoldie vor definitiver Einführung der Reichsverfaſſung in Frage

kommen können , namentlich in den Fällen von

4. Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die Res

gierung deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung

der Landesverfaſſung.

Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten

gegen die Regierung wegen Verlegung der Landesverfaſſung

können bei dem Schiedsgerichte nur angebracht werden, wenn

die in der Landesverfaſſung gegebenen Mittel zur Abhülfe nicht zur

Anwendung gebracht werden können.

In dem Erlaſſe des Verwaltungsraths über die erfolgte Einſeßung des Bundes

Schiedsgerichts vom 4ten Juli v. 9. heißt es dagegen :

,, Die durch den Vertrag vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Königlichen Regie

rungen von Preußen , Sachſen und Hannover haben ſich nach Art. V, dieſes Vers

trages einem proviſoriſchen Bundes-Schiedsgerichte unterworfen, deſſen Kompetenz

im S. 4. des Art. V. in folgenden Fällen eintritt :

4. Bei Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die Re

gierung deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der

Landesverfaſſung, in ſofern in der Landesverfaſſung ſelbſt keine Mittel

zur Abhülfe gegeben ſind , oder die gegebenen nicht zur Anwendung

gebracht werden können ."

Es iſt hierin die oben unterſtrichene, hier geſperrt gedructe , auf Verlegungen

der Landesverfaſſung bezügliche Beſtimmung im S. 4. litt. a. No. 4. der Uebereinkunft

wegen des Bundes -Schiedsgerichts ganz ausgelaſſen , und der auf dieſe Beſtimmung allein

bezügliche Nachſaß iſt, mit Hinzufügung einer Modifikation , der vorhergebenden Beſtim

mung wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung der Landes

verfaſſung unmittelbar angeſchloſſen worden, wodurch dieſe Beſtimmung aus einer unbedingten

in eine bedingte verwandelt wird .

IV. 61 a
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Der Satz unter 4. des Erlaſſes vom 4ten Juli v. I. weicht hiernach von den

Beſtimmungen im S. 4. litt. a. No. 4. der Uebereinkunft bedeutend ab und beſchränkt

dadurch dieſelben in zwei ſehr weſentlichen Stücken. Jene Beſtimmungen entſprechen genau

denen unter litt. f. des S. 124. des Entwurfs der Reichsverfaſſung, auf welche im Art. V.

S. 4. No. 1. des Bündniß- Statuts ausdrüdlich hingewieſen iſt; da nun auch der Erlaß

vom 4ten Juli v . I. im Eingange auf den §. 4. des Art. V. des Bündniß - Statuts

Bezug nimmt , ſo können die erwähnten Abweichungen nur einem bei der Faſſung jenes

Erlaſſes vorgefallenen Verſehen beigemeſſen werden.

Von den dem Bündniſſe nachher beigetretenen Regierungen iſt mit den das Bundes

Schiedsgericht betreffenden Verordnungen nicht die mit der Cirkular-Note vom 30ſten

Mai v. I. veröffentlichte Uebereinkunft , obwohl dieſe dem Bundes -Schiedsgerichte bei

ſeiner Einſeßung als Norm zugefertigt worden, ſondern nur der Erlaß vom 4ten Juli v . 3.,

bald wörtlich, bald dem Inhalte nach , in einigen Fällen nebſt dem Bündniß -Statute vom

26ſten Mai v. I. , in andern Fällen ohne daſſelbe, durch die amtlichen Blätter bekannt

gemacht worden , und iſt in Folge deſſen die Kompetenz des Schiedsgerichts hinſichtlich

des Gegenſtandes des S. 4. litt. a . No. 4. der Uebereinkunft nidit in ihrem vollen und

richtigen Umfange zur allgemeinen Kenntniß gelangt. Dieſer Mangel , welcher neulich im

Schiedsgerichte zur Sprache gekommen iſt, bedarf nothwendig der Abhülfe; dieſe dürfte

durch eine nachträgliche Bekanntmachung in den amtlichen Blättern der einzelnen Staaten

zu bewirken ſein . Indem id hierauf ganz ergebenſt antrage, kann ich nicht umhin,

die Bemerkung hinzuzufügen , daß hinſichtlich der Kompetenz des Bundes - Schiedsgerichts,

namentlich in den Fällen des §. 4. litt. a . No. 4. der Uebereinkunft , ſich in mehreren

Sachen eine unrichtige Auffaſſung dahin kund gegeben hat , als ob nidyt bloß Akte der

Regierung, ſondern auch der Geſellgebung (Anordnungen , welche unter verfaſſungs

mäßiger Mitwirkung der Stände getroffen worden ſind ) der Kognition des Schiedsgerichts

unterlägen. Das Kollegium hat in Bezug hierauf bei ſeiner leßten Zuſammenkunft die

Kompetenzfrage, für deren Beurtheilung in der mit den Worten Sie haben dieſen

Scritt" anbebenden Stelle der Cirkular - Note vom 30ſten Mai v. J. der Standpunkt

deutlid bezeichnet iſt, einer ſorgfältigen Erörterung unterworfen , deren Ergebniß in zwei

Reſolutionen vom 20ſten d. M. , die eine an den Ober - Appellationsgerichts - Prokurator

Sdüße zu Wolfenbüttel und die andere an die Freiherren von Preuſden zu Reichelsheim ,

ausgeſprochen iſt. Da es für den Verwaltungsrath von Intereſſe ſein dürfte, von dem

Inbalte dieſer Reſolutionen nähere Kenntniß zu erhalten , ſo beehre ich mich Abſchriftz

derſelben ganz ergebenſt beizufügen.

Erfurt, den 25ſteu Februar 1850.

.

Der Vorſißende des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts.

von Düesberg.

an

den Verwaltungsrath der verbündeten Deutſchen

Regierungen,

zu Händen des Herrn Staats - Miniſters

von Bodelſdwingb , Ercellenz,

zu Berlin.
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1

1

Err

Inin Ihrer am 2ten 6. M. eingetroffenen weiteren Eingabe berufen Sie Sich, um die

Anbringung Ihrer Klage gegen das Serzoglic Braunſdweigiſche Staats - Miniſterium bei

dem Bundes - Schiedsgericht zu rechtfertigen, ſowohl auf die Beſtimmung unter 4. als auf

die unter 5. des §. 4. der Uebereinkunft der verbündeten Regierungen über das proviſo

riſche Bundes -Schiedsgericht. Weder in der einen noch in der anderen Beziehung erſcheint

jedoch Ihre Klage durch die Ausführungen der weitern Eingabe begründet.

Die Beſtimmung unter 4. des § . 4. jener Uebereinkunft, wonach Klagen der An

gehörigen eines der verbündeten Staaten gegen die Regierung deſſelben wegen Aufhebung

oder verfaſſungswidriger Veränderung oder wegen Verleßung der Landesverfaſſung der

Kompetenz des Bundes -Schiedsgerichts unterworfen ſind, ſeßt überall einſeitige Maßregeln

der Regierung als Grund der Klage voraus ; gegen Akte der Geſeßgebung, die unter

verfaſſungsmäßiger Mitwirkung der Landſtände erlaſſen worden ſind, iſt die Kompetenz des

Bundes -Schiebegerichts in jener Beſtimmung nicht begründet. Kann baber in der Ers

laſſung des Volkswehrgeſekes vom 22ſten Auguſt 1848 ſchon aus formellen Gründen eine

Verleßung der Landesverfaſſung durch die Regierung in dem Sinne des §. 4. No. 4. nicht

erkannt werden , ſo liegt dieſelbe noch weniger darin, daß, wie Sie anführen, das Herzog

liche Staats - Miniſterium den Vollzug jenes in landesverfaſſungsmäßigem Wege erlaſſenen

Geſetzes nicht gehemmt hat, noch kann in dieſem Vollzuge ein Grund zu einer Beſchwerbe

über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege gefunden werden.

Da ſonade aus dem Inhalt Ihrer Klage und der weiteren Eingabe weder die

behauptete Verleßung der Landesverfaſſung durch die Herzogliche Regierung , noch eine zu

einer Beſdhwerdeführung geeignete Verweigerung oder Hemmung der Rechtspflege zu ent

nehmen iſt, ſo hat das Bundes - Schiedsgericht auf erſtatteten Vortrag und kollegialiſche

Berathung beſchloſſen , dem Antrag Ihrer jüngſten Eingabe nicht zu entſprechen, und

Ihre Klage , als zu ſeiner Kompetenz nicht gehörig , wiederholt zurückzuweiſen.

Erfurt, den 20ſten Februar 1850.

111

Das proviſoriſche Bundes -Schiedsgericht.

( Unterſchriften .)

An

den Herrn Ober - Appellationsgerichts - Prokurator

F. W. Schüße,

in Wolfenbüttel .
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b.

DieDie in Ihrer Gegenvorſtellung vom 14ten 6. M. entwickelten Gründe haben das

Bundes -Schiedsgericht nicht veranlaſſen fönnen, die Verfügung vom 21ſten Dezember ». J.,

wodurch Ihre gegen die Herzoglid Naſſauiſche Regierung angeſtellte Klage als zur Rom

petenz des Schiedsgerichts nicht gehörig zurüdgewieſen wurde, zurüđzuziehen , und die

Mittheilung der Klage zur Beantwortung zu verfügen. Die Verfügung vom 21ſten

Dezember v. I. beruht nicht auf einer Würdigung des Inhalts des Art. 14. der Deut

Ichen Bundesakte über deſſen Sinn und Bedeutung in Anwendung auf das von Ihnen

behauptete Jagdrecht fidy dieſelbe nicht ausgeſprochen hat ſondern ſie beruht darauf,

daß das Herzoglid Naſſauiſche Landesgeſe , worüber Sie Beſchwerde führen , jedenfalls

nicht als eine Veränderung oder Verlegung der Landesverfaſſung durch die Regierung des

Herzogthums Naſſau in dem Siune des §. 4. litt. a. No. 4. der Uebereinkunft der ver

bündeten Regierungen über das Bundes - Schiedsgericht betrachtet werden kann.

Dieſe Beſtimmung, wonach Klagen der Angehörigen eines der verbündeten Staaten

gegen die Regierung deſſelben wegen Aufhebung oder verfaſſungswidriger Veränderung

oder wegen Verleßung der Landesverfaſſung der Kompetenz des Bundes -Schiedsgerichts

unterworfen ſind, feßt überall einſeitige Maßregeln der Regierung als Grund der Klage

voraus , gegen Akte der Geſellgebung , die unter verfaſſungsmäßiger Mitwirkung der

Volksvertretung erlaſſen worden ſind, iſt eine Kompetenz des Bundes-Sciedsgeridits in

jener Beſtimmung nicht begründet. Das Bundes-Spiedsgericht hat daher auf erſtatteten

Vortrag und kollegialiſche Berathung Ihre Gegenvorſtellung gegen die übrigens nicht

blos von dem Vorſigenden , ſondern von dem Kollegium erlaſſene Verfügung vom

21jten Dezember v. I. , verworfen.

Erfurt, den 20ſten Februar 1850.

-

Das proviſoriſche Bundes -Schiedsgericht.

( Unterſchriften .)

An

den Herrn Kreisamtmann L. A. Freiherrn

von Preuſchen ,

in Reichelsheim .



Protokoll

der

Sie bei und Atsig ít e n Si Bung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 5ten März 1850 , Vormittags 10 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorfißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſh wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Oberſt - Lieutenants von Ochs;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Sowerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeffors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Wegen fortdauernder Krankheit des Königlich Preußiſchen Geheimen Juſtizraths

Bloemer hat der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte die Führung des

Protokolls übernommen .
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Nachdem som Referenten , dem Großherzoglichvom Referenten , dem Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten,

die Redaktion der bezüglich der Einridytung des Reichsgerichts in der Sißung vom 4ten

d . M. gefaßten Beſchlüſſe verleſen , und ſolche genehmigt worden war, wurde zur Bera

thung des Geſeß - Entwurfs über das Verfahren des Reichsgerichts :

1. in ſtreitigen Rechtsſachen und bei Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemm

ter Rechtspflege,

2. bei Anklagen gegen Miniſter,

3. bei Vollziehung der reichsgerichtlichen Erkenntniſſe,

übergegangen. Nachdem der Referent mündlich einen einleitenden Vortrag erſtattet hatte,

wurden im Laufe der Berathung bezüglich einzelner Beſtimmungen des Gefeß - Entwurfs

nadſtehende Aenderungen beſchloſſen :

Den S. 12. mit Aufhebung der darin enthaltenen Beſchränkungen dahin zu faſſen:

Alle bei dem Reichsgericht eingereicht werdenden Prozeßſchriften müſſen von

einem bei dem Reidsgericht angeſtellten , von der Partei zu bevollmächtigenden

Anwalt unterſchrieben ſein . Dieſer Anwalt iſt dafür verantwortlich , daß die

vorgeſdhriebenen Formen beobachtet werden , und die eingereichte Schrift keine

Ungebührlichkeiten enthalte. Schriften , welche ein Reichs - Anwalt nicht unter

ſchrieben hat, werden als nicht eingereicht angeſehen und zurückgegeben, di

Im S. 13. zu ſeßen ſtatt:

1 Vorſchrift des . 12, geeigneten i Il den Landesgeſeßen zur Verhandlung

vor Gericht berechtigten I.

Im S. 14. die Worte : n oder 11 1' abgefaßten - zu ſtreichen .

Den S. 15. zu faſſen : " Hat das Geſet beſtimmte Friſten nicht vorgeſchrieben , ſo

ſind 26.

Im S. 18. vor v Ausſcheiden u einzuſchalten : " unfreiwillige .I .

Im S. 19. das Wort , nur zu ſtreichen .

Im S. 28. den Saß beſtehen , bis anordnet w zu ſtreichen.

Im S. 32. den Sat 10. zu ſtreichen , und dem Ermeſſen des Gerichtes vorkom

menden Falles die Anordnung zu überlaſſen , wem und wie die Inſinuation zu be

wirken ſei.

Im S. 38. 3te Zeile zu regen 1 odern ſtatt nundu , und 5te Zeile ſtatt 11der

Parteien . l einer der Parteien a .

Im S. 45. zu ſeßen 4te Zeile ſtatt der Ladung r beſonderer Ladung « .

Im S. 48. ſtatt min allen – win dena , ſodann , keine, in der 1ſten und Aten,

Zeile zu ſtreichen und dafür nach " Schreibgebühren u zu ſeßen w nicht u .

Im S. 50. nach muß einzuſchalten : 1 außer dem Fall des S. 49...

Im S. 58. das Wort , einmal , zu ſtreichen .

Im S. 59. zwiſchen odieu und einer u einzuſchalten niUnfähigkeit , und zu ſtreis

chen , mangelnde Fähigkeit 11 .

Im S. 66. die Worte , bedarf 11 jedoch zu ſtreichen .

Im S. 68. desgleichen die Worte : i nach Maaßgabe derſelben..
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I

Im $. 73. am Ende der 1ſten Zeile einzuſchalten : " ſo wie die zum Beweis der

Replit erforderlichen

Im $. 75, den Schlußlaß ſo zu faſſen :

"Iſt die Duplitſchrift eingegangen, oder hat der Verklagte auf deren Einreichung

verzichtet, ſo wird ſofort, ſonſt aber erſt auf den Antrag einer der Parteien eine

Geridotsſigung zur mündlichen Verhandlung der Sache anberaumt. ..

Im s. 77. 2ten Abſaß zu ſeben : " Macht die erſchienene Partei u ſtatt " macht

die Partei..

Im S. 94. ſtatt 1 angebrachtu zu ſeben : 11 vorgebradyt 11 .

Im S. 104. 1 ) die Worte " ſie können aber vernommen werdens zu ſtreichen, und

dafür das Wort " ſofern u zu ſetzen ; hinter Parteien aber einzuſchalten w nicht .

Im S. 104. als 3ten Saß aufzunehmen , wie im . 128.:

113 ) diejenigen , welche nach den beſonderen Landesgeſeßen für unfähig erklärt

worden ſind, einen Zeugeneid zu leiſten , ..

Im S. 126. nad nereignet hat , einzuſchalten roder beſteht ..

Im S. 128. zwiſchen weines und Eides i einzuſchalten " angetragenen oder

nothwendigen ui .

Im S. 133. nad , Gott helfe !. anzufügen :

" Jedem Schwörenden iſt freizuſtellen, die bei der beſonderen Konfeſſion, welcher

er angehört, gebräuchliche Bekräftigungsformel anzufügen...

Im S. 140. den Saß nach , mißlingen ſollten ſo zu faſſen :

" So braucht der Delat erſt in der mündlichen Verhandlung über die Ergebniſſe

jener Beweisführung auf den Eidesantrag ſich zu erklären . 11

Im S. 206. ſtatt 1 haftet Gefahr auf dem Verzugen zu ſeßen :

1 wird der Verurtheilte durch den Vollzug mit einem unverhältnißmäßigen Scha

den bedroht...

Im $. 210. nach 1 verfahren u einzuſchalten :

1 und zu entſcheiden. .1

Der Präſident des proviſoriſchen Bundesſchiedsgerichts behielt ſich vor , nachträglich

die Einſchaltung einiger, das materielle Prozeßrecht betreffenden Artikel zu beantragen, um

den Art. 176. ganz zu beſeitigen .

Durch dieſen Vorbehalt ſoll aber die definitive Annahme des Geſetz - Entwurfs mit

den vorſtehenden Aenderungen nicht aufgehalten werden, ſondern der nach vorſtehenden Be

idlüſſen geänderte Entwurf dieſem Protokoll als das dem Reichstage vorzulegende Geſeb

angehängt werden *).

- !

bar

Die Sißung ſchließt Nachmittags balb 3 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom Sten März c. verleſen , und von den

anweſenden Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt und unterzeichnet worden.
;.ܐܐ

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. v . Ods. v. Lepel. Seebed. v . Schad.

0. Derßen . Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks.ܬܐܲܫ

!

*) Befindet ſidy am Sitluſie dieſes Bandes.

IV .
62



Protokoll

ber

A dt und A d t figli e n Si u ng

des Verwaltungsraths,

Verhandelt Berlin , den 6ten März 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und legationsraths

Freiberrn von Meyſenbug ;

des Rurfürſtlich Heffiſchen Bevollmächtigten, Oberſt - Lieutenants von Ochs;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Sowarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg-Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt.

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Wegen fortdauernder Krankheit des Königlich Preußiſchen Geheimen Juſtizrath:

Bloemer hat der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte die Führung des

Protokolls übernommen.
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Das Protokoll führte in Abweſenheit des Geheimen Juſtizratho Bloemer ber Großa

berzoglich Herriſde Bevoll mächtigte.

Nad Vorleſung und Feſtſtellung der Protokolle der Sißungen vom 4ten und

5ten d. Mts. , ſo wie des Separat - Protokolls vom Aten d. , wurde in Gegenwart des

Präſidenten des proviſoriſden Bundes - Schiedsgerichts, Staatsminiſters von Düesberg

und des Königlichen Geheimen Juſtizraths Grimm über den vom proviſoriſchen Bundes

Schiedsgericht vorgelegten Entwurf eines Geſeßes über das Verfahren wegen Unterſuchung

und Beſtrafung des Hoch- und Landesverraths gegen das Reich berathen .

Bei dieſer Berathung wurden nachſtehende Aenderungen des Entwurfs beſchloſſen :

Zu . 2. Auch die Ernennung der vier Mitglieder des Kriminal - Gerichtshofeg

dem Präſidenten des Heidsgerichts zu überlaſſen, und von der vorgeſchlagenen Wahl durch

den Gerichtshof abzuſtehen .

Den S. 3. folgeweiſe zu ſtreichen , und danach auch die folgenden Paragraphen

Zahlen zu ändern.

Im §. 4. (nun 3) nad dem Beſchluß zu S. 2. die nöthige Aenderung in der

Faſſung eintreten zu laſſen .

Im S. 7. ( nun 6. ) ſtatt des Zehnfachen das Fünffache zu ſeßen. In dem

ſelben Paragraphen die Worte njene Liſten, bis w mittheilen u zu ſtreichen , und den

Verwaltungsbehörden die Auswahl zu überlaſſen , da wo ſie die Liſten führen.

Im S. 12. ( 11. ) am Ende zu leben : neinſchreitet ſtatt weinzuſdreiten im

Stande iſt. 11

Zu S. 21. (20.) die Vereidigung der Zeugen in der Vorunterſuchung dem Er

meſſen des Unterſuchungsrichters anheim zu geben , außer in dem Fall, daß zu befürchten

wäre , ſie könnten ſpäterhin bei der mündlichen Verhandlung vor dem Schwurgerichtshofe

nicht erſcheinen .

Zu S. 23. (22.) in das Ermeſſen des Gerichtes zu ſtellen , entweder den An

walt , welcher die Erfüllung ſeiner Pflicht vernadläſſigt, mit einer Ordnungsſtrafe zu

belegen , oder das förmliche Disziplinar - Verfahren gegen ihn einleiten zu laſſen .

Im Eingang des S. 28. (27.) die Faſſung zu berichtigen.

Im S. 35. (34.) ſtatt: " und in der Regel binnen acht Tagen nach deſſen

Empfange ni zu ſeßen : " unverzüglich...

Im S. 37. (36.) ſtatt: " es der Angabe eines Grundes bedarf zu ſeßen :

• Gründe angegeben werden dürfen . 1

Im S. 38. (37.) ſtatt: " brein zu ſeßen : Wacht...

Im S. 39. (38.) vor wihm jedoch einzuſchalten " es iſt al und den Fall zu

wahren , daß der Reichsanwalt Einwendungen erhebt gegen die Erheblichkeit der vom An

geklagten namhaft gemachten Zeugen.

Im S. 42. (41.) nad der Aenderung zu S. 38. die Faſſung zu modifiziren .
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Im S. 48. (47.) anzufügen , daß der ſäumige Anwalt die durch ſeine Verſäumniſ

entſtehenden Koſten tragen müſſe.

Zu S. 50. (49.) wkönnen 11 ſtatt ſind zu ſepen .

Zu S. 59. (58. ) daß der Vorſißende des Gerichts die Ergänzungs - Geſchwornen

nach der Hauptliſte der Geſchwornen ( S. 7.) möglichſt aus den am Ort oder in der

nächſten Umgebung wohnenden Geſchwornen zu berufen habe.

Im S. 60. (59.) einzuſchalten , daß jedem Geſchwornen frei ſtebe, ſeinem Eid die

bei der Konfeſſion , welcher er angehört , übliche Bekräftigungs - Formel anzufügen.

Im J. 66. ( 65. ) ſtatt : „ Gegenpartein zu ſeßen : Reichsanwaltu beziehungs

weiſe / Angeklagter...

Im S. 68. (67.) auch die eidliche Vernehmung ſolcher Perſonen als Zeugen für

unſtatthaft zu erklären , welche nach den Landesgeſeßen für unfähig erklärt worden ſind,

einen Zeugeneid zu ſchwören .

Im S. 70. (69.) den Zuſat zu machen , wie S. 60. (59).

Im S. 74, (73.) die unmittelbare Frageſtellung an die Zeugen von Seiten des

Angeklagten oder des Vertheidigers von der Erlaubniß des Vorſigenden abhängig zu

machen .

Im S. 75. (74.) ſtatt: v demſelben zu ſeßen : dem Angeklagten. 11

Im S. 86. (85.) die Worte : , dem Angeklagten zur Caſt fallenden . zu ſtreichen.

Den s. 93. zu ſtreichen.

Den S. 95. zu ſtreichen.

Im S. 96. (93.) ſtatt : " ſind nicht gehaltend zu reßen : " geben Gründe nicht an.

Im S. 113. (110.) in der zweiten Zeile nach " auf den Antrag , einzuſchalten

11 des Reichs -Anwalts oder..

Im S. 130. ( 127.) zu ſeßen ſtatt : , deſſen Wiederaufhebung I die Wieber

aufhebung des Urtheils . ..

Im S. 137. vohne daß ſie geladen werden ni zu ſtreichen .

Der nach Maßgabe vorſtehender Beſchlüſſe geänderte Entwurf wird dem gegen

wärtigen Protokoll als Anlage beigefügt werden *) .

Es wurde, nachdem nun die Berathung über die drei , vom proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichte vorgelegten Geſek - Entwürfe beendigt war, annod beſchloſſen , in der an

den Reichstag zu richtenden Botſchaft zu erwähnen , daß in Erwartung der im § . 61 .

der Reichsverfaſſung in Ausſicht geſtellten allgemeinen Geſebbücher die jeßt vorgelegt

werdenden Geſeße über das Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen u. ſ. w., ſo wie in Unter

ſuchungen wegen Hoch- und Landesverrathes nicht als ſolche zu betrachten ſeien , deren

ſpätere Aenderung nur auf dem im S. 194. der Reichsverfaſſung vorgeſehenen Wege er

folgen könnte.

Ferner wurde, ſo viel den künftigen Siß des Reichsgerichts betrifft, die Nothwen

digkeit anerkannt, ihn an einen Ort zu verlegen , wo ein oberſtes Landesgericht ſeinen

Siß habe , weil nur an einem ſolchen die genügende Zahl geeigneter Rechtsanwälte zu

finden ſein werde , und die Mitglieder des Reichsgerichts den geiſtigen Verkehr, und die

.

*) Befindet ſich am Soluſie dieſes Bandes.
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litterariſden Hülfsmittel antreffen würden , welche ihnen nöthig ſeien , um ſie nicht der

Gefahr des Rüdſhreitens in der Wiſſenſchaft und Rechtsanwendung auszuſeßen . Die

Mehrzahl der anweſenden Mitglieder des Verwaltungsraths erachtete Caſſel für den ange

meſſenſten Ort, eine Minderheit ſprach fid für Jena , Braunſchweig und Halle aus,

welche 4 Städte ſonach den Regierungen zur definitiven Beſtimmung in Vorſchlag ſollen

gebracht werden .

Die Sißung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom Sten März c. verleſen und von den anwes

ſenden Mitgliedern genehmigt und unterzeichnet worden.

- v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. v. Ochs. v. Lepel. Seebed. v . Schack.

v. Derken. Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks.

1

!

w

1

IV . 63



Protokoll

ber

Ne u n u nd Achtzigſt e n S i ß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den Sten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Oberſt - Lieutenants v on Ddhs;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sadſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck ;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiza

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt wegen fortdauernden Unwohlſeins des Königlich Preußiſchen

Geheimen Juſtizraths Bloemer der Vorſißende.



89ſte Sißung am Sten März 1850. 251

Der Vorſigende zeigt an , daß der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſche Bevollmächtigte,

Profeſſor Dr. Helwing , durch Krankheit verhindert ſei, in der Sißung zu erſcheinen .

Derſelbe zeigt ferner an , daß das Königlich Preußiſche Miniſterium des Innern

eine Nachweiſung der für das Volkshaus in Preußen gewählten Deputirten übergeben

habe , welches nur einzelne , durch die Nothwendigkeit von Neuwahlen entſtandene Lügen

enthalte; daß jedodi auch dieſe Neuwahlen theils ſchon abgehalten ſeien , theils ſo zeitig

würden gehalten werden , daß die Gewählten rechtzeitig in Erfurt würden erſdeinen können ;

er knüpft daran die Bemerkung, daß die baldige Uebergabe eines ähnlichen Verzeichniſſes

Seitens der übrigen verbündeten Regierungen an den Verwaltungsrath wünſchenswerth

erſcheine. Das Verzeichniß ſelbſt geht zu den Aften .ett:

Der Vorſißende theilt mit, daß das Königlich Preußiſche Miniſterium der aus

wärtigen Angelegenheiten ihm 6 Eremplare des dem Protokolle der 36ſten Sißung der

Bundes - Kommiſſion beigefügten lithographirten Berichts des Referenten für die Bundesa

Kaſſen- und Matrikular - Angelegenheiten über den Stand der Bundeskaſſen 2c. und die

Finanzverwaltung der proviſoriſden Centralgewalt, Bebufs deren Mittheilung an die Mit

glieder des Verwaltungsraths , unter dem Bemerken mitgetheilt habe , daß eine größere

Anzahl derſelben nicht zu beſchaffen geweſen ſei. Die Eremplare werden unter die anwe

ſenden Mitglieder des Verwaltungsrathes dergeſtalt vertheilt, daß, ſo weit nöthig, mehrere

ein Eremplar zur gegenſeitigen Mittheilung erhalten.REIE

ti

ink

Der Vorſigende fordert nunmehr diejenigen Mitglieder , für welche nad der

Verhandlung vom 26ſten v. M. das Protokoll hinſichtlich der von der Majorität des

Verwaltungsraths bereits genehmigten Entwürfe einer Additional - Afte und einer Eröff

nungs - Botſdaft noch offen gehalten iſt, auf, ihre vorbehaltene Erklärung abzugeben.

Zunächſt giebt hierauf der Bevollmächtigte der freien Stadt Hamburg

folgende Erklärung zu Protokoll :

Der Hamburgiſche Bevollmächtigte iſt angewieſen, der Additionalakte zuzuſtimmen,

unter der Erklärung, daß die Hamburgiſche Regierung den Art. III . dieſer Akte dahin

verſtehe, daß die Union , als politiſche Geſammtheit , die Rechte und Pflichten der verbün

deten Einzelſtaaten im Deutſchen Bunde nur inſoweit übe und erfülle, als ihr dieſe Rechte

und Pflichten durch die Reichsverfaſſung zugewieſen ſeien .

Zugleich aber hat der Bevollmächtigte hinzuzufügen, daß er ſich bei ſeiner heutigen

Erklärung lediglich deshalb nicht auf die Vorbehalte des Protokolles vom 23ſten Februar

d . I. bezieht, weil der Fall einer temporairen Nichttheilnahme von Sachſen und Hannover

an der Ausführung der Verfaſſung in der Additionalakte überhaupt nicht vorausgeſept

noch berührt wird .

Der Bevollmächtigte von Bremen erklärt, daß er fid, der vorſtebenden Er

klärung des Hamburgiſchen Bevollmächtigten in allen Punkten anſchließe und ſie

zu der ſeinigen mache.
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Der Kurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte giebt bezüglich der Additional

akte und der Eröffnungsbotſdaft die nachſtehende Erklärung ſeiner Regierung ab :

Kurheſſen habe ſich jederzeit bereit gezeigt , die Erfüllung der nad Art. IV . des

Vertrages vom 26ſten Mai 1849 übernommenen Verpflichtung,

dem Deutſchen Volke eine Verfaſſung nach Maßgabe des vereinbarten Entwurfs

zu gewähren, und dieſen Entwurf einer lediglich zu dieſem Zwecke zu berufenden

Reichsverſammlung vorzulegen,

auf das Eifrigſte zu fördern . In gleicher Bethätigung ihrer crnſten Abſicht, auf Er

reichung dieſes Zieles hinzuwirken , nehme daher die Kurfürſtlich Heſſiſche Regierung keinen

Anſtand, der Vorlegung der Additionalakte und der Eröffnungsbotſchaft, wie beide nunmehr

modifizirt ſeien , ihre Zuſtimmung zu geben , in der ſicheren Erwartung , daß durch unum

wunden ausgeſprochene ltebereinſtimmung des Volks- und Staatenbauſes mit den verbün

deten Negierungen das Verfaſſungswerk werde zu Stande gebracht werden . Hiermit ſtebe

in nädyſter Verbindung die weitere Erwartung, daß nady dem Zuſtandekommen der Reichs

verfaſſung die dem Bündniß bis jegt fern gebliebenen Deutſchen Regierungen dem Anſchluß

an die Deutſche Union ſich fortwährend nicht entziehen und die auf dieſes Fernſteben

hinweiſende Regelung der Verhältniſſe , wie ſolde namentlich in den Art. Ill . und IV . der

Additionalakte enthalten ſei, als definitiv zu gelten, in Wegfall bringen würden . Uebrigens

gebe man ſich der Hoffnung bin , daß ſich keine Veranlaſſung finden werde, über die An

nahme der Vorlagen bei nicht übereinſtimmenden Erklärungen beider Häuſer hinſichtlich

der Gültigkeit beſchließen zu müſſen , in welcher Hinſicht eine unzweideutige Beſtimmung

des in ſolchem Falle zu befolgenden Ganges nicht mit Sicherheit aus dem Entwurfe der

Eröffnungsbotſchaft beraustrete.

Der Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſche Bevollmächtigte giebt

zu Protokoll, daß er unter Abgabe einer Erklärung zu Artikel VIII. der Additionalakte

und unter der Vorausſeßung, daß ein auf dieſe Erklärung Bezug nehmender Paſſus in

die Eröffnungsbotſchaft aufgenommen werde, ſowohl der Additionalakte als der Botſdaft

ſeine Zuſtimmung gebe.

Die erwähnte Erklärung lautet :

1 Die Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſche Regierung ſtimmt der Additionalakte

bei unter der ſelbſtverſtändlichen Vorausſeßung, daß mit dem S. 33. des Reichsverfaſſungs -

Entwurfes der bis 1854 in Wirkſamkeit verbleibende jeßige Preußiſdhe Zollverein in keiner

Weiſe bezielt ſei, und daß die Ausführung der im beſagten Paragraphen bezielten Zoll

einigung im Wege gemeinſamer Legislation erſt dann zu bewirken ſtehe, wenn der zu bez

gründende Bundesſtaat den durch die Anſdhlußverträge beſtimmten Umfang , einſchließlich

Hannovers und Sadyſens , erreicht habe. .1

Hinſichtlich der vorſtehenden Vorausſeßung der Aufnahme eines bezüglichen Paſſus

in die Botſchaft, weiſen die übrigen Mitglieder des Verwaltungsraths darauf hin , daß

die jeßige Redaktion der Eröffnungs – Botſchaft das Verbleiben Sachſens und Hannovers

im Bunde vorausſeße, gleichwohl ſchon in dem Protokoll der 84ſten Sißung darauf hin

gewieſen ſei, wie für den Fall, daß zur Zeit der Eröffnung des Reichstages das Ver

hältniß Sachſens und Hannovers noch ein erceptionelles ſein möchte, ein darauf bezüglicher

Paſſus in die Botſchaft aufzunehmen ſein werde; nur hieran kann ſich eventualiter die

von dem Großherzoglid Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten ges
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wünſchte Aeußerung anſchließen, weshalb Berathung und Beſchlußnahme darüber bis zu

dieſem Zeitpunkt ausgeſeßt werden müſſe.

Der eben genannte Bevollmächtigte erklärt ſich hiermit einverſtanden und

bat außerdem gegen den genehmigten Entwurf der Botſchaft nichts zu erinnern .

Der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte glaubt

ſich auch in Betreff dieſes Punktes lediglich auf ſeine früheren Erklärungen beziehen und

ſich jeder beſonderen Aeußerung enthalten zu müſſen.

Da demgemäß nun ſämmtliche Erklärungen über die Additionalakte und die Eröff

nungsbotſchaft vorliegen und dieſelben , mit Ausnahme der Großherzoglich Medlenburg

Strelißiſchen Stimme , beiſtimmend ausgefallen ſind, ſo wird dieſer Gegenſtand für jeßt

als erledigt angeſehen , und Seitens des Vorſißenden nur noch bemerkt, daß in den

dem Protokoll vom 26ſten v. M. beigefügten Abdruck des Entwurfs der Additionalakte

Art. II . die Worte „im Deutſchen Bunde“ ſtehen geblieben ſeien , da ſie doch nadı dem

Beſchluß des Kollegii als überflüſſig hätten geſtrichen werden ſollen. Bei der Vorlage

ſelbſt würde dieſer Fehler zu verbeſſern ſein.

Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten hebt hervor, daß nach

den beſtehenden þausverträgen Sachſen -Meiningen den Rang vor Koburg-Gotha einnehme,

nichts deſto weniger aber ſowohl in dem Reichsverfaſſungs-Entwurf als in dem der Additional

atte, leßteres dem erſteren vorgeſtellt ſei. Er ſei von beiden genannten Regierungen beauf

tragt , hierüber , namentlich für die Additionalakte, eine Berichtigung babin herbeizuführen,

daß in den Artikeln VI. uud VII. die richtige Reihenfolge hergeſtellt werde.

Der Verwaltungsrath nimmt keinen Anſtand , beide Berichtigungen zu bes

jdließen .

1 Auf den Vortrag des Herzoglich Braunſchweigiſchen Bevollmächtigten

wird nunmehr der Bericht der Verfaſſungs -Kommiſſion über die Note der Königlich Hans

noverſchen Regierung , d . d . Hannover den 21ſten Februar ( cfr. Anlage zum Protokoll

der 86ſten Sißung) zur Diskuſſion gebracht.

Nad ſtatt gehabter Berathung wird über die Anträge der Kommiſſion einzeln

abgeſtimmt, und der erſte Antrag, dahin gebend :

Der Verwaltungsrath erklärt ſich mit der in dem Kommiſſionsbericht dargelegten

Anſicht über die rechtliche Unzuläſſigkeit der in der Note vom 21ſten Februar c .

ausgeſprochenen losſagung vom Bündniß einverſtanden,

von den anweſenden Mitgliedern des Verwaltungsratbe , mit Ausnahme der Be

vollmächtigten von Medlenburg - Streliß und lübed , welche ihre Erklärung vorbe

balten, und daber das Protokoll für ſich offen zu halten wünſchen , angenommen.

Der 2te Antrag, welcher. in etwas veränderter Faſſung dahin formulirt wird,

der Verwaltungsrath beſchließt :

daß an den bis jeßt gefaßten Beſchlüſſen über die Vorlagen an den Reichstag

in Folge des Inhalts jener Note. Aenderungen nicht weiter vorzunehmen ſeien,

als dies für die Eröffnungsbotſchaft bezüglid des erceptionellen Verhältniſſes

von Hanvover und Sachſen bereits in Ausſicht geſtellt ſei,

1

IV. 64
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daß den verbündeten Regierungen anheim zu geben ſei, bei der Klage

anſtellung gegen Hannover die sub 1. und 3. des Kommiſſions - Berichts dar

gelegten rechtlichen Momente zu berüdſichtigen ,

und

daß unter Hinweiſung auf Art. II. S. 1. und 4. des Bundesſtatuts der

Röniglich Preußiſchen Regierung vertrauensvoll überlaſſen werde , der Königlich

Hannoverſchen Regierung gegenüber das Redt und die Würde der verbündeten

Staaten wahrzunehmen,

treten die Bevollmächtigten von Preußen , Baben , Kurbeſſen , Großherzogthum

Heſſen , der Thüringiſden Staaten , legterer zugleich Naſſau und die Herzog

thümer Anbalt vertretend , von Medlenburg - Schwerin , Oldenburg und Braun

ſoweig , dieſer zugleich lippe und Walded vertretend, unbedingt bei, während die Be

vollmächtigten von Medlenburg - Streliß , lübed , Hamburg und Bremen , audy

in Beziehung auf dieſen Antrag das Protokoll wegen mangelnder Inſtruktion ſich offen halten .

Bei dieſer Veranlaſſung wurde noch relevirt, daß das Motiv , auf welches die

Hannoverſche Regierung die Berechtigung zu ihrer Losſage vorzugsweiſe ſtüßt, die Behaup

tung nämlich, daß der Verwaltungsrath nicht befugt geweſen ſei, Zeit und Ort der Reichs

verſammlung feſtzuſeßen, ſich durch Art. III . S. 3. No. 2. des Vertrags vom 26ſten Mai

1849 , welcher lautet :

zu denjenigen Angelegenheiten , welche der definitiven Beſchlußnahme des Ver

waltungsraths unterliegen , gehören die Maßregeln Behufs Berufung des über

die Verfaſſung zu berufenden Reichtags,

vollſtändig erledigt.

Es knüpft ſich hieran die Frage, ob und welche Regierungen in Folge des Be

ſchluſſes vom 20ſten s. M. ihre Erflärungen über die gegen Hannover und Sachſen auf

Erfüllung ihrer Bundespflichten anzuſtellende Klage abgegeben.

Der Vorſigende erklärt , daß die Königlid Preußiſche Regierung bereit ſei, die

Klage unverzüglich anzuſtellen, worauf die reſpektiven Bevollmächtigten zu Protokoll

geben, daß die Regierungen Reuß jüngere Linie, Schwarzburg - Sondershauſen , Anhalt

Deſſau , Oldenburg , Braunſchweig, lippe und Walded der Preußiſchen Klage unverzüglich

beitreten werden. Für die übrigen Regierungen wird die Erklärung vorbehalten.

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte bringt als Mitglied des

Verfaſſungs - Ausſduſſes den 4ten Punkt des in das Protokoll vom 16ten Februar c.

( 80ſte Sipung ) niedergelegten Schreibens des Fürſtlich Schaumburg -lippeſden

Bevollmächtigten vom nämlichen Tage , welcher in einem zu den Akten genommenen

Schreiben deſſelben vom heutigen Tage wieder angeregt iſt, zum Vortrag.

Die Fragen des genannten Bevollmächtigten lauten nach Inhalt jenes Pro

tokolls babin :

Ob das Fürſtenthum Schaumburg - Lippe in Ermangelung einer ordentlichen

Volksvertretung und bei dem obwaltenden Bedenken , den zur Vereinbarung der

Verfaſſung beſtimmten Landtag einzuberufen , darauf verzichten müſſe, einen Ab

geordneten zum Staatenhauſe zu ſenden, da nach S. 87. des Verfaſſungs - Ent

wurfs dieſes Mitglied aus 3 von der Volksvertretung zu präſentirenden Ran

didaten zu ernennen ſei ?
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ober

ob die Regierung dieſes Mitglied unter Vorbehalt der Ratifikation durd den zu

künftigen Landtag ernennen könne ?

Der Verwaltungsrath beſchließt, nach ſtattgehabter Berathung rich babin zu

erklären :

daß er ſich nicht für befugt halte, einen von den Vorſchriften des Verfaſſungs

Entwurfs abweichenden Ernennungs - Modus gut zu heißen , eben ſo wenig aber

auch veranlaßt ſei, dem Reichstage in Beurtheilung desjenigen Auswegs vorzus

greifen , welchen die Schaumburg - Lippeſche Regierung ergreifen möchte, um die

beſtehende Schwierigkeit unter Wahrung ihres Rechts zu beſeitigen.

Derſelbe Bevollmächtigte bringt einen Auszug aus dem Protokoll der 14ten

Sißung der Bundes - Central - Rommiſſion , die Differenz zwiſchen der Königlich Württem

bergiſchen Regierung und dem Fürſten von Thurn und Taris betreffend, zum Vortrag;

der Verwaltungsrath beſchließt auf den Antrag des Referenten, dieſen Auszug ledig

lid ad Acta zu nehmen, da eine Veranlaſſung zu einer beſonderen Aeußerung dem Rolle

gium in dieſer Sache zur Zeit nicht vorliege.

Die Bevollmächtigten von Oldenburg , Lübeck und Bremen erklären, daß

die von ihnen vertretenen Staaten den in dem Protokoll vom 16ten Februar c . enthal

tenen Antrag des Verwaltungsrathes , die Portofreiheit betreffend, genehmigen.

Der Vorſißende zeigt endlich an , daß Seine Majeſtät der König von Preußen,

Sein Allergnädigſter Herr, geruht haben, ihn mittelſt Allerhöchſter Ordre vom 4ten d. M.

auf ſeinen Wunſd von Führung der Preußiſchen Stimme im Verwaltungsrath zu ent

binden und den General - Lieutenant von Radowiß mit dieſer Stimmführung und dem

damit verbundenen Vorſit zu beauftragen ; demgemäß werde er in der nächſten auf den

9ten d. M. , Vormittags 11 Uhr , anberaumten Sißung des Verwaltungsrathes den neu

ernannten Vorſißenden vorſtellen und ihm die Leitung der Geſchäfte übergeben.

Die Sißung ſchließt um 2 Uhr.

Bei Unterzeichnung des Protokolls, welche in der Sißung vom 9ten März erfolgt,

erklärt der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten , daß er nachträglich er

mächtigt ſei, aud die Abhäſion von Sachſen - Weimar, Anhalt -Bernburg und Schwarzburg

Rudolſtadt zu der gegen Hannover anzuſtellenden Klage anzumelden.

v . Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. v . Dds. v. Lepel. Seebed. v. Schad.

v. Derben . Mosle. Dr. Liebe . Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks.
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des Verwaltungsraths.

Verbandelt Berlin , den 9ten März 1850 , in Gegenwart:

des Staatsminiſters von Bodelſchwingh, als des ſeitherigen ,

und

des General-Lieutenants von Raduwiß , als des nunmehrigen Königlich Preußiſchen

Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe ;

fodann :

des Großherzüglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Oberſt- Lieutenants von Dc8 ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen- Coburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack ;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derken ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt.

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

1

IV . 65
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Staatsminiſter von Bodelſö m ingh ſtellt mit Bezugnahme auf ſeine Anzeige in der

geſtrigen Sißung den General - Lieutenant von Nadowitz als den nunmehrigen Königlid

Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſigenden im Verwaltungsrathe, vor. Er

bemerkt dabei : Indem er des Königs Majeſtät gebeten habe, ihn der Leitung der Geſchäfte

des Verwaltungsratys nunmehr zu entbinden , ſei er der Ueberzeugung gefolgt , daß dieſe

Leitung jeßt geeigneter in der Hand des Mannes fortgeführt werde , dem die Idee der

erſtrebten bundesſtaatlichen Einigung größtentheils angehöre. Die Zeit aber, während

welcher er verſucht habe , dem großen Werke im Verwaltungsrathe nach Kräften förderlich

zu werden , werde ihm immer unvergeßlids ſein , ſowohl um des hohen Zwedes ſelbſt, als

auch um der Männer willen , mit denen vereint er hier habe wirken dürfen. Er ſpredje

den verehrten Mitgliedern des Verwaltungsratho ſeine volle, aufrichtige Anerkennung

aus, und bitte ſie ſämmtlich, ihm ihr gütiges Andenken freundlid zu bewahren. Schließlich

gebe er die Verſicherung, daß er auch in ſeiner neuen Stellung, als Abgeordneter des

Deutſchen Parlaments in Erfurt, den bisherigen Beſtrebungen mit unveränderter Treuc

angehören werde.

Der Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte erwiedert, daß die Mit

glieder des Verwaltungsraths ihren bisherigen hodverehrten Vorſigenden nicht

ohne tiefe Bewegung aus ihrer Mitte ſcheiden ſehen, daß ſie ihm vor allem für eine Güte

und für ein Wohlwollen zu danken haben, woran die Erimerung nicht erlöſden könne,

für die raſtloſe Bethätigung der ſchönſten Eigenſchaften des Geiſtes und des Herzens.

Bei ſeinem Eintritt in den Verwaltungsrath am 29ſten September v. I. babe Staats

miniſter von Bobelſchwingh erklärt , daß er das redliche Streben mitbringe, zu den

Zweden des Bündniſſes treulich mitzuwirken , und daß er in aller Wege offen und wahr

ſein werde. Alle Mitglieder des Verwaltungsraths ſeien davon durchörungen, daß er

dieſes Wort in ſeiner ganzen Bedeutung gelöſt habe , daß er , unbeirrt durch die Wolken ,

die ſeitdem den Himmel der Deutſchen Zukunft verdunkelten , feſt wie ein Mann auf der

Bahn vorangeſdhritten , welche die verbündeten Regierungen im Bewußtſein ihrer Pflicht

gegen die Nation und im Vertrauen auf die ſiegende Kraft des Rechts und der Wahrheit

betreten haben. Dieſem Danke , der aus ganzer Seele komme, ſchließe ſich der lebhafte

Wunſdy an, daß die edlen und vortrefflidyen Kräfte auch in der bezeichneten neuen Stellung

von den verdienten Erfolgen mögen gekrönt werden . Das Vaterland , für das ber

Scheidende in der glorreichen Zeit der nationalen Erhebung gegen den äußeren Feind einſt

gekämpft und geblutet, werde nicht aufhören , auch bei dem Auf- und Ausbau des jepigen

Friedenswertes auf ibn , als auf eine ſeiner beſten Stüßen zu zählen .

General - Lieutenant von Radowiz wendet ſich mit folgenden Worten an die

Mitglieder des Verwaltungsrathes : Geſtatten Sie mir wenige Worte. Ich bitte

um Ihr Wohlwollen ; Ihr Vertrauen wollen Sie mir ſdenken , wenn ich Gelegenheit gez

funden , es zu verdienen. Wir fühlen Alle , daß wir uns einem welthiſtoriſden Momente

nähern . Er wird ein glücklicher ſein, wenn er uns einig , entſchloſſen und beſonnen findet.

Das iſt mein Wunſd), meine feſte Ausſicht.
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Sobann , den Vorſit übernehmend, bittet er den Staatsminiſter von Bodel

dwingb, die Situng bis zum Schluſſe mit ſeiner Gegenwart zu beehren, welchem

Erſuchen dieſer bereitwilligſt ſtatt giebt.

Es wird der frühere Beſchluß des Verwaltungsraths vom 9ten November pr.

reproduzirt, babin gebend,

daß die Geſammtheit der verbündeten Regierungen dem Reichstage gegenüber

durch eine aus fünf Mitgliedern beſtehende Kommiſſion vertreten werde, wovon

die Königlich Preußiſche Regierung Ein Mitglied ernennt, und deren vier andere

Mitglieder von dem Verwaltungsrath gewählt werden .

Nach der in der Sißung des Verwaltungsraths vom 25ſten Februar c . Seitens

der Königlich Preußiſchen Regierung notifizirten Ernennung des Einen Kommiſſars, in der

Perſon des jeßigen Vorſißenden , General- lieutenants von Radowig, erübrigt

noch die Wahl der ferneren vier Kommiſſare des Verwaltungsraths. Als ſolche

werden nunmehr gewählt :

der Königlich Sächſiſche Staatsminiſter a . D. von Carlowiß ,

der Großherzwglich Heſſiſche Geheime Rath , Freiherr von Lepel,

der Herzoglich Naſſauiſche Präſident Vollpracht, und

der Herzoglich Braunſchweigiſche Legationsrath Dr. Liebe.

Der Vorſißende legt hierauf den Entwurf einer den Kommiſſarien Seitens des

Verwaltungsraths zu ertheilenden Vollmacht vor.

Der Entwurf erhält die Genehmigung aller Mitglieder des Verwaltungsraths ,

mit Ausnahme der Bevollmächtigten für Großherzogthum Medlenburg - Strelig

und für lübed , von denen der Erſtere bemerkt, daß er ſich nicht in der Lage befinde,

eine ſolche Vollmacht vollziehen zu können, indem er hinſichtlich der Additionalakte noch der

Zuſtimmung ſeiner Regierung entbehre. Auf die Erklärung des Vorſißenden, daß es

ſich zunächſt noch nicht von Vollzug der Vollmadt handle , dazu vielmehr erſt in der

nächſten Sizung übergegangen werden ſolle, findet der Lübecide Bevollmächtigte

gegen den Inhalt der vorgelegten Vollmacht an und für ſich nichts zu erinnern , ſo daß

er ſich in dieſer Hinſicht dem Votum der übrigen Mitglieder anſdließt.

Die nädſte Sigung des Verwaltungsrathes iſt auf den 16ten dieſes Monats

März in Erfurt anberaumt.
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Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Glu

Shop

Das Protokoll iſt in dieſer Sißung vom 16ten März c . verleſen , von den an

weſenden Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt und von dieſen und dem

Protokollführer unterzeichnet worden.
10 .

von Radowis. Dr. Liebe.von Lepel. Seebed. von Schad . Mosle.

Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.
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A n la g e III “
a

zu dem

Protokoll der Sechs und Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

4 t en Mä r 3 1 8 5 0 ,V 0 m

Entwurf eines Geſetzes

über

die Einrich tung des Reich s ger ich t 8 .s

Inn Ausführung der Beſtimmung im $. 126. der Verfaſſungo - Urkunde des

Deutſchen Reichs wird wegen der Einrichtung des Reichsgerichts hierdurch Folgendes

verordnet.

S. 1 .

Das Reichsgericht beſteht aus einem Präſidenten und zwölf Mitgliedern, Belegung des Reichegerichts.

welche den Titel : „ Reichsrichter“ führen.

Demſelben wird die zum Geſchäftsbetriebe nöthige Anzahl von Unterbeamten

(Sefretaire, Gerichtsdiener 2c .) beigegeben.

S. 2

Der Präſident wird von dem Reichsvorſtande ernannt. Die Mitglieder Präſident und Mitglieder.

werden zur Hälfte von dem Fürſten - Kollegium durch einen nach Vorſchrift des s. 77 .

der Verfaſſungs - Urkunde abzufaſſenden Beſchluß, zu einem Viertel von dem Staa

tenhauſe und zu einem Viertel von dem Volkshauſe und zwar von jedem der beiden

Häufer nach abſoluter Stimmenmehrheit gewählt .

Die Gewählten ſind dem Reichsvorſtande anzuzeigen , welcher ihnen auf

Grund der geſchehenen Wahl die Beſtallung ertheilt.

S. 3 .

Bei dem Abgange eines Mitgliedes erfolgt die Wahl des Nachfolgers jeder

jeit von derjenigen Verſammlung, von welcher das abgegangene Mitglied gewählt

worden war.

S. 4 .

Als Präſident und Mitglieder können nur ſolche angeſtellt werden , welche

mindeſtens 40 Jahre alt ſind, und die Stelle eines ordentlichen Profeſſors der Rechts

wiſſenſchaft an einer Univerſität oder ein höheres Richteramt bekleidet haben oder ihre

Befähigung zum höheren Richteramte nach Maßgabe der Geſeße des Staats, welchem

fie angehören , nachweiſen. Weder der Präſident noch die Mitglieder des Reichs:

gerichts dürfen nach ihrer Anſtellung Mitglieder des Reichstags oder der Landesvers

tretung eines Einzelſtaates ſein.

IV . Anlage III a zur Shſten Sißung. 1
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S. 5 .

Mit der Stelle des Präſidenten iſt jedes andere Amt unvereinbar. – Die

Mitglieder können , ſo weit die Geſchäftsverhältniſſe beim Reichsgerichte es zulaffen,

zugleich das Amt eines Mitgliedes eines oberſten Landesgerichts oder die Stelle eines

ordentlichen Profeſſors der Rechtswiſſenſd )aft an einer Univerſität, außerdem aber

fein anderes öffentliches Amt bekleiden ; auch dürfen ſie ſich nicht befaſſen mit den

Geſchäften eines Rechtsanwalts oder mit Ertheilung von Rechtsgutachten, es ſei denn,

daß dieſe Gutachten für Perſonen beſtimmt wären, zu denen ſie in einem der unter 1,

des $ . 37. bezeichneten Verhältniſſe ſtehen. - Zur Beibehaltung oder Uebernahme

eines mit der Stelle eines Reichsrichters vereinbarlichen Amts iſt, außer der Zuſtim

mung der betreffenden Staats - Regierung die Genehmigung des Reichsvorſtandes

erforderlich, welcher dieſelbe zu verſagen hat , wenn das darüber allemal zur Aeuße

rung aufzufordernde Reichsgericht ſich dagegen ausſpricht. Ergeben ſich Nachtheile

für den Dienſt bei dem Reichsgerichte aus einer ſolchen Verbindung mehrerer Aemter,

ſo iſt der Reichsvorſtand berechtigt, auf Anzeige des Reichsgerichts oder deſſen Vor

fißenden die ertheilte Genehmigung zurückzunehmen .

S. 6.

Die Anſtellung des Präſidenten und der Mitglieder iſt auf Lebenszeit.

1

1

$. 7 .

Für die Fälle der Abweſenheit oder Verhinderung des Präſidenten iſt ein be

ſtändiger Stellvertreter deſſelben aus den Mitgliedern des Gerichts vom Reichsvor

ſtande zu ernennen . Dieſer Stellvertreter führt den Amtstitel eines Vicepräſidenten

und hat den Siß unmittelbar nach dem Präſidenten. In Anweſenheit des legten.

nimmt er aber an den Arbeiten des Reichsgerichts denſelben Theil , wie jeder andere

Reichsrichter.

S. 8 .

Der Präſident führt die Aufſicht über die Amtsführung der Mitglieder und

Unterbeamten des Reichsgeridots.

S. 9 .

Präſident und Mitglieder müſſen am Siße des Reichsgerichts wohnen. Hier

von findet eine Ausnahıne nur ſtatt in Anſehung derjenigen Mitglieder, denen nach

§ . 5. die Bekleidung eines Nebenamts außerhalb des Sißes des Reichsgerichts ge:

ſtattet worden ; doch iſt hierbei mit Rückſicht auf die Beſtimmung im §. 36. darauf

zu ſehen , daß am Gerichtsſike mindeſtens ſieben Mitglieder ihren beſtändigen Wohnſis

haben .

$. 10 .

Der Präſident barf ohne Urlaub vom Reichsvorſtande verreiſen.
#

$ . 11 .

Die am Gerichtsſiße wohnenden Mitglieder müſſen, wenn ſie verreiſen wollen,

dazu die Erlaubniß des Präſidenten vorher einholen .

$ . 12

Unterbeamten . Die Sefretaire und Gerichtsdiener werden von dem Präſidenten ernannt.

Die Ernennung derſelben erfolgt auf Lebenszeit ; dem Präſidenten bleibt jedoch vor

behalten , zunächſt nur eine Anſtellung auf Probe eintreten zu laſſen , ſo wie in Erle

digungs- und Behinderungsfällen die Annahme zeitweiliger Vertreter oder Gehüllen

zu verfügen .

$ . 13 .

Die Sekretaire haben außer der Protokollführung in den Gerichtsſigungen

und bei kommiſſariſchen Verhandlungen die sämmtlichen Büreaugeſchäfte zu beſorgen

und die hierzu, ſo wie zur Beſorgung des Schreibwerks nöthigen Gehülfen mit Ge
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nehmigung des Präſidenten anzunehmen, welcher auch die Entlaſſung derſelben befehlen

fann , wenn er ſolche im Intereſſe des Dienſtes für nöthig findet.

$ . 14 .

Die Gerichtsdiener haben die Aufwartung in den Gerichtsſibungen und in

den Geſchäfts - Büreaus , und alle am Orte des Gerichts zu bewirkende Beſtellungen

zu beſorgen. Die außerdem zu mechaniſchen Dienſtleiſtungen bei dem Gerichte erfor

lichen Perſonen ſind vom Präſidenten auf Kündigung anzunehmen.

1

$ . 15 .

Kein Unterbeamter darf ohne Erlaubniß des Präſidenten ſelbſt dann , wenn

ſeine Anweſenheit im Dienſte nicht erforderlich iſt, über Nacht vom Gerichtsſiße ſich

entfernen .

$ . 16 .

Bei dem Reichsgerichte wird zur Wahrung der Verfaſſung und Geſeße des Neidyo - Anwalt.

Reits ein Reichs - Anwalt angeſtellt. Derſelbe iſt in allen Sachen vor der Entſchei

tung mit ſeinen Anträgen zu hören ; in den Unterſuchungen wegen der nac $ . 124 .

litt. I. der Verfaſſungs - Urkunde der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts unter:

liegenden Verbrechen hat er die Verfolgung des Sduldigen zu betreiben .

S. 17 .

Der Reichs - Anwalt, auf welten die Vorſchriften des §. 4. gleidhfaus An

wendung finden , wird von dem Reidsvorſtande ernannt. Gr fann , ohne daß es

eines beſondern Verfahrens bedarf , durch einen Beſchluß des Reichsvorſtandes ſeiner

Stelle enthoben werden , hat aber in dieſen Falle Anſpruch auf Penſion ($. 21.) .

Wird eine zeitweilige Vertretung oder Aushülfe für den Reichs - Anwalt nöthig , ſo

iſt ſolche von dem Juſtiz - Miniſter anzuordnen . Dieſelbe fann nach deſſen Ermeſſen

| aud in der Art erfolgen , daß ein für allemal ein Beamter bezeichnet wird , welcher

Den Reichs - Anwalt in Abweſenheits- oder Verhinderungsfällen zu vertreten hat.

$ . 18 .

Der Reichs - Anwalt iſt in ſeiner Amtsführung dem Juſtiz - Miniſter unter

geordnet. Er darf ohne deſſen Erlaubniß nicht vom Gerichtsſitze verreiſen.

!

$ . 19 .

Die aus der Reichskafle zu gewährende Beſoldung wird für den Präſidenten Beſoldungen und Penſionen

auf 6000 Rthlr . , für jedes Mitglied des Reichsgerichts auf 3000 Rthlr . , und für der beim Reichsgericht ange

den Reichs - Anwalt auf 4000 Rthlr . beſtimmt. Die Beſoldung derjenigen Mit: ſtellten Beamten .

glieder des Reichsgerichts , welche zugleich ein Nebenamt bekleiden ( S. 5. ) , wird auf

1000 Rthlr . und Vergütung der Reiſefoſten , wenn ſie zu den Sißungen berufen

werden , feſtgeſeßt.

$ . 20 .

Die im $ . 19. erwähnten Beamten haben , wenn ſie durch körperliche Ge

brechen oder durch eingetretene Schwäche der geiſtigen Kräfte zur Verwaltung ihres

Amts unfähig geworden und deshalb in den Ruheſtand zu verſeßen ſind , Anſpruch

auf Penſion

$ 21 .

Die Penſion ſoll für den Präſidenten und die Mitglieder des Reichsgerichts

und für den Reichsanwalt niemals weniger, als die Hälfte der Beſoldung betragen,

bei einer Dienſtzeit von mehr als dreißig Jahren aber auf fünf Actel , und bei einer

Dienſtzeit von mehr als vierzig Jahren und darüber auf ſechs Achtel ſteigen , jedoch

nie über 3000 Rthlr . , auch bei dem Präſidenten , betragen . In dieſe Dienſtzeit iſt

auch diejenige Zeit mit einzurechnen , welche der Beamte in einem öffentlichen Amte

eines der einzelnen Staaten zugebracht hat .
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$ . 22 .

Für die Wittwen und hinterbliebenen Kinder des Präſidenten und der Mit

glieder des Reichsgerichts , ſo wie des Reichs - Anwalts , ſoll beſondere Fürſorge ge

troffen werden

S. 23 .

1

Die Beſtimmung der Beſoldung für die Unterbeamten , ſo wie der für die

Geſchäftsgehülfen (S. 13. ) zu gewährenden Vergütung , bleibt der Regulirung des

Etats für das Reichsgericht vorbehalten .

Die Penſions - Anſprüche dieſer Beamten richten ſich nach den wegen Penſio

nirung der Reichsbeamten zu erlaſſenden allgemeinen Anordnungen.

Rechts - Anwalte.

$. 24 .

Bei dem Reichsgerichte wird eine dem Bedürfniſſe entſprechende Anzahl von

Rechts - Anwalten angeſtellt. Die Anſtellung derſelben erfolgt durch den Juſtiz

Miniſter aus den zur Advokatur in den einzelnen Staaten berechtigten oder befähigten

Perſonen .

S. 25 .

Dieſe Rechts - Anwalte ſind zur Vertretung der Parteien beim Reichsgerichte

ausſchließlich befugt ( vergl. jedoch ss . 12. und 13. des Geſeßes über das Verfahren

in ſtreitigen Rechtsſachen uc.) ; ſie fönnen aber zugleich Anwalte bei den Landes

gerichten ſein.

S. 26 .

Dieſelben müſſen am Siße des Reichsgerichts wohnen und wenn ſie verreiſen

dem Präſidenten und dem Reichs- Anwalte hiervon und von dem mit ihrer Vertretung

beauftragten Rechts - Anwalte Anzeige machen.

S. 27 .

Die Aufſicht über die Amtsführung der Rechts -Anwalte wird von dem Präſi

denten in Gemeinſchaft mit dem Reichs - Anwalte ausgeübt.

$. 28.

Gemeinſame Beſtimmun- Alle bei dem Reichsgerichte angeſtellte Beamte und Rechts-Anwalte haben vor

gen für die beim Reichøges der Einführung ins Amt eidlich anzugeloben , daß ſie die Reichsverfaſſung getreu

richt angeſtellten Beamten beobachten und aufrecht halten, und alle ihnen vermöge ihres Amts obliegenden Pflichten

und Nechts - Anwalte.

nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen genau erfüllen werden .

a ) Dienſteid . Der Präſident hat dieſen Eid in die Hände des Reichsvorſtandes abzulegen ;

die Vereidigung der übrigen Beamten , ſo wie der Rechts-Anwalte , erfolgt durch den

Präſidenten in öffentlicher Gerichtsſigung. Die zur Aushülfe der Sefretaire und

Gerichtsdiener , ſo wie die zu blos medianiſchen Dienſtleiſtungen angenommenen Per

ſonen (SS. 13. und 14.) , ſind auf die getreue Verrichtung der ihnen übertragenen

Geſchäfte mittelft Handſchlags an Eidesſtatt durch einen der Sekretaire zu verpflichten.

.

S. 29 .

b) Gerichtsſtand. Die bei dem Reichsgerichte angeſtellten Beamten und Rechts - Anwalte haben

bei den Landesgerichten ihren Gerichtsſtand in Civilſachen , ſo wie auch in Strafſachen

unter den in den $S . 45. u . f. enthaltenen näheren Beſtimmungen und Ein

ſchränkungen.

$. 30.

c) Ertheilung freiwillig Ueber die freiwillig nachgeſuchte Entlaſſung hat , wenn ſie von dem Präſia

nachgeſuchter Entlaſ: denten oder einem Mitgliede des Reichsgerichts , oder von dem Reichs -Anwalte nachs

fungen .
geſucht wird , der Reichsvorſtand , wenn ſie von einem Rechts - Anwalte nachgeſucht

wird, der Juſtiz- Miniſter, und wenn ſie von einem Unterbeamten des Reichsgerichts

nachgeſucht wird, der Präſident zu beſchließen .

Die Entlaſſung fann nicht verſagt werden , wenn fein Anſpruch auf Penſion

gemacht wird.

1
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$. 31 .

Zuſtändigfeit des Reich

gerichte.

Welche Sachen zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts gehören , iſt im $. 124 .

der Verfaſſungs - Urkunde beſtimmt.

Das Verfahren , welches bei der Verhandlung und Entſcheidung dieſer

Sachen zu beobachten iſt, iſt nach deren verſchiedener Beſchaffenheit durch beſondere

Gefeße vom heutigen Tage feſtgeſeßt; ſo weit in jenen Gefeßen oder ſonſt nicht ein

Anderes beſtimmt iſt, treten für die Geſchäftsbehandlung beim Reichsgerichte die Vors

ſchriften der nachfolgenden Ss. 32. bis 43. ein .

$ . 32 .

Geſchäftsgang.Dem Präſidenten liegt die Leitung der Geſchäfte und die Sorge für deren

ordnungsmäßige Erledigung ob .

S. 33 .

Alle beim Reichsgerichte eingehende Sachen ſind zunächſt dem Präſidenten zu

behändigen, welcher in den Fällen , in denen eine follegialiſche Berathung erforderlich

ift (S. 34 ) , den Referenten ernennt.

$. 34 .

Der Regel nach muß in allen zur Rognition des Reichsgerichts gehörenden

Sachen eine kollegialiſche Berathung und Beſchlußnahme eintreten ; doch iſt der

Präſident ermächtigt, Verfügungen, die in bloßen Benachrichtigungen und Mitthei

lungen beſtehen, ohne Mitwirkung des Kollegiums zu erlaſſen.

S. 35 .

Zu den Gerichtsſißungen, die für die mündliche Verhandlung der beim Reichs

gerichte anhängigen Sachen , mit Einſchluß der Disziplinarſachen ( S. 55. u. ſ. w . ) ,

und zur Entſcheidung derſelben beſtimmt ſind , müſſen auch die nicht am Gerichtsſige

wohnenden Mitglieder eingeladen werden ; dieſe müſſen ſich in dieſen Sißungen ein

finden , wenn ſie nicht durch beſondere Gründe entſchuldigt ſind, deren Erheblichkeit

der Beurtheilung des Präſidenten überlaſſen bleibt .

1

$. 36 .

Zu einer gültigen Beſchlußnahme des Rollegiums iſt, ſofern nicht eine größere

Zahl durch beſondere geſebliche Vorſdriften beſtimmt iſt, bei den auf mündliche Ver

handlung vor verſammeltem Gerichte erfolgenden Entſcheidungen die Anweſenheit von

mindeſtens ſieben Mitgliedern mit Einſchluß des Präſidenten erforderlich; bei anderen

Beſchlüſſen genügt die Anweſenheit von fünf Mitgliedern. Die Beſchlüſſe werden

nach abſoluter Mehrheit der Stimmen der anweſenden Mitglieder gefaßt; bei Gleich

heit der Stimmen giebt die des Präſidenten den Ausſchlag, in Strafſachen jedoch ents

ſcheidet die für den Angeklagten günſtigere Meinung .

$ . 37 .

Der Präſident, ſo wie jedes Mitglied des Reichsgerichts, muß ſich aller amt

lichen Mitwirkung in einer Sache enthalten :

1. wenn er ſelbſt oder einer ſeiner Verwandten oder Verſchwägerten in der

ab- oder aufſteigenden Linie oder in der Seitenlinie bis zum vierten Grade

einſchließlich , ſeine Ehegattin oder Verlobte , oder ſein Pflegebefohlener

bei der Sach. betheiligt erſcheint ;

2. wenn er als Mitglied oder Beamter der dabei betheiligten Reichs- oder

Landesvertretung , Korporation oder Behörde in der Sache thätig ges

weſen iſt;

3. wenn er in einer Sache früher als Richter eine Entſcheidung abgegeben,

oder einem der Betheiligten als Rechts - Anwalt gedient oder ein Rechts

gutachten ertheilt hat, oder

4. wenn er in der Sache zum Zeugen vorgeſchlagen oder als ſolcher vers

nommen worden .

.

IV. Anlage III a zur 86ſten Sißung .
2
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$ . 38 .

Erklärt in dem Falle zu 4. des § . 37. der zum Zeugen vorgeſchlagene Richter,

daß er , hinſichtlich des Gegenſtandes, über welchen er Zeugniß ablegen ſoll, nichts

auszuſagen wifie, und befraftigt er dieſes mit dem Zeugeneide, ſo iſt ſeine amtliche

Mitwirkung in der Sache nicht weiter behindert. Der Richter hat jenen Zeugeneid

in öffentlicher Gerichtsfißung abzuleiſten, zu welcher die Partei zu laden iſt.

S. 39.

Auf die Beachtung der Vorſchrift des § . 37. hat das Reichsgericht, und ins

beſondere der Präſident von Amtswegen zu halten .

Eine Verhandlung mit der Partei findet dieſerhalb nidht ſtatt; es bleibt aber

der Partei unbenommen, wenn bei einem der Richter ſich eines der im § . 37. bezeichs

neten Verhältniſſe ergiebt , das Reichsgericht hierauf aufmerkſam zu machen. Aud

iſt der Richter, bei welchem ein ſolihes Verhältniß zutrifft, verpflichtet, dem Kollegium

davon unaufgefordert Anzeige zu machen.

S. 40 .

Die Urſchriften der Beſchlüſſe werden von dem Präſidenten und allen Mit

gliedern , welche an der Faſſung des Beſchluſſes Theil genommen haben, unterzeichnet,

alle Ausfertigungen aber von dem Präſidenten allein vollzogen .

$. 41 .

Zur Aufrechthaltung der Ruhe in der öffentlichen Gerichtsſigung iſt der Pra

fident des Reichsgerichts befugt, Perſonen, welche Störungen in derſelben verurſachen,

aus dem Sißungsſaale entfernen zu laſſen. Leiſten dieſelben dieſer Verfügung feine

Folge , ſo ſind ſie zu verhaften und durch Beſchluß des Reichsgerichts nach Anhörung

des Reichs - Anwalts mit einer ſofort auszuſprechenden und zu vollziehenden Gefäng

nißſtrafe bis zu acht Tagen zu belegen .

$ . 42 .

Die nähern reglementaren Anordnungen über den Geſchäftsgang beim Rolle:

gium und für die Gerichtsſißungen bleiben der eignen Beſchlußnahme des Reichsge

richts , im Einvernehmen mit dem Reich8 Anwalte, überlaſſen .

$ . 43 .

Wegen der Dienſtverrichtungen der Unterbeamten hat der Präſident durch

reglementare Beſtimmungen dasjenige anzuordnen , was zu einer zweckmäßigen Ver

theilung der Geſchäfte und zur Erhaltung einer guten Drdnung im Dienſt erforder

lich iſt.

$ . 44 .

Die Amtsverrichtungen des Reichs - Anwalts in den zur Zuſtändigkeit des

Reichsgerichts gehörigen Rechts- und Strafſachen ſind in den Gefeßen über das Ver

fahren in dieſen Sachen näher beſtimmt.

Der Reichs -Anwalt muß ſich, wenn in einer Sache bei ihm eines der unter

1. und 4. des § . 37. bezeichneten Verhältniſſe zutrifft, aller amtlichen Mitwirkung

in dieſer Sache enthalten . Entſtehen darüber Zweifel oder Beſchwerden ſo entſcheidet

der Zuſtiz-Minifter.

S. 45 .

Berfahren bei Berbrechen Bei dem Amtsverbrechen der beim Reichsgericht angeſtellten Beamten und

der beim Reichsgerichte an- Rechtsanwalte ſollen vorläufig, bis ein allgemeines Strafgeſeb für das Reich erlaffen

geftelten Beamteu und Rechts- ſein wird , die Strafgeſeße desjenigen Landes zur Anwendung gebracht werden ,
Anwalte.

in

welchem das Reichsgericht ſeinen Siß hat.

$ . 46 .

Beſteht die Strafe, womit in dieſen Geſeßen (S. 45.) ein Amtsverbrechen

bedroht iſt, blos in dem Verlufte des Amts oder in einer noch gelindern Strafe, ſo
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bleibt die Unterſuchung und Entſcheidung dem Reichsgerichte vorbehalten , welches

dabei nach den Vorſchriften der $$ . 53. und f. zu verfahren hat.

S. 47 .

Iſt das Amtsverbrechen mit einer härtern Strafe, als den Verluſt des Amts,

bedroht, ſo gebührt die Unterſuchung und Entſcheidung dem Landesgerichte des Ortes,

wo das Reichsgericht ſeinen Siß hat , auch wenn der Angehuldigte anderswo ſein

Domicil hat ; diefes darf aber die Unterſuchung gegen einen Beamten des Reichsge

richts nur auf den Antrag des Reichsgerichts, gegen ten Reichs -Anwait nur auf den

Antrag des Juſtiz - Miniſters, und gegen Rechts - Anwalte nur auf den gemeinſdaft

lichen Antrag des Präſidenten des Reichsgerichts und des Reichs -Anwaltes einleiten .

S. 48 .

Die Einleitung der Unterſuchung gegen einen beim Reithogerichte angeſtellten

Beamten oder Rechts - Anwalt wegen eines gemeinen Verbrechens hat das zuſtändige

Landesgericht ſelbſtſtändig zu verfügen, es muß aber hiervon und von der Entſcheidung

derjenigen Behörde Anzeige machen , deren Antrag nach $ . 47. zur Einleitung der

Unterſuchung wegen eines Amtsverbrechens erforderlich iſt.

$ . 49.

Die Landesgerichte dürfen in einer Unterſuchung gegen einen der gedachten

Beamten und Anwalte, der Gegenſtand mag ein Amts- oder ein gemeines Verbrechen

ſein , den Verluſt des Reichsamts nicht, ſondern nur die ſonſt ſtattfindenden Strafen

ausſprechen ; die Ausſprechung jenes Verluſtes bleibt dem Reichogerichte vorbehalten

und erfolgt durch einen Beſchluß, welchen das Reidsgericht auf Grund der ihm von

den Landesgerichten nach rechtsfräftiger Entſcheidung der Sache mitzutheilenden Aften,

nachdem der Reichsanwalt und der Angeſchuldigte in öffentlicher Gerichtsſigung ges

hört worden, abfaßt und demnächſt auch in öffentlicher Gerichtsſibung dem Angeſoul

digten verfündigt.

S. 50.

Findet das Landesgericht bei der Entſcheidung über ein Amtsverbrechen eines

beim Reichsgerichte angeſtellten Beamten oder Rechts - Anwalts , daß zwar auf eine

Strafe, aber nur auf den Verluſt des Amtes oder auf eine noch gelindere Strafe zu

erkennen ſei, ſo hat es durch einen Beſchluß , in welchem es dieſes ausſpricht, die

Sache an das Reichsgericht zu verweiſen , welches alsdann nad Vorſchrift der

$8. 55. u . f. zu verfahren hat ; der im $. 56. erwähnten Vorunterſucung bedarf es

aber hierbei nicht.

S. 51 .

Vergehen gegen die Amtspflichten , welche nicht in einem Verbrechen beſtehen, Verfahren bei Amtsvergehen .

ſind je nach ihrer geringern oder größern Erheblichkeit entweder durch Ordnungsſtrafen

oder durch die Amts - Entlaſſung mit Verluſt des Titels und Penſions - Anſpruchs

zu ahnden.

$ . 52 .

Die Drdnungsſtrafen beſtehen in 1 ) Ermahnung oder Warnung, 2) Verweis Ordnungeſtrafen.

und 3) Geldbuße. Dieje lepte findet jedoch nur ſtatt: gegen Unterbeamte bis zum

Betrage eines einmonatlichen Gehalts und gegen Rechtsanwalte bis zum Betrage von

100 Rthlr .

$. 53 .

Der Präſident fann

1. gegen Mitglieder des Kollegiums Ermahnungen oder Warnungen, welche

mündlich zum Protofol ohne Beiſein eines Andern oder durch ein beſon

deres Schreiben zu ertheilen ſind, und

2. gegen Unterbeamte Ermahnungen oder Warnungen, Verweiſe und Gelds

buße bis zu 10 Rthlr .

>

verfügen .
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S. 54 .

Gegen Rechts - Anwalte fann der Präſident gemeinſchaftlich mit dem Reichs

Anwalte , gegen dieſen leßtern aber nur der Juſtizminiſter Ermahnungen oder

Warnungen verfügen .

S. 55 .

Disziplinar : Unterſuchung. Strengere Strafen , als die in den $ . 53. und 54. bezeidyneten , fönnen nur

im Wege der Disziplinar - Unterſuchung verhängt werden , über deren Einleitung das

Reichsgericht auf den Antrag oder nach Anhörung des Reichs - Anwalts zu beſchließen

hat. Gegen den Reichs -Anwalt kann eine ſolche Unterſuchung nur auf den Antrag

des Juſtiz - Miniſtero eingeleitet werden , welcher für dieſe Unterſuchung einen andern

geeigneten Beamten mit den Funktionen des Reichs-Anwaltes zu beauftragen hat.

S. 56 .

Die Entſcheidung erfolgt auf eine mündliche Verhandlung vor verſammeltem

Gerichte . Dieſer Verhandlung muß aber jeder Zeit eine Vorunterſuchung voraus :

gehen , in welcher der Angeſchuldigte vorzuladen und , wenn er erſcheint, zu hören,

die Zeugen eidlich zu vernehmen , und die ſonſt zur Aufklärung der Sache dienenden

Beweismittel herbeizuſchaffen ſind. Mit der Vorunterſuchung iſt ein Mitglied

des Kollegiums vom Präſidenten zu beauftragen .

S. 57 .

Zu der für die mündliche Verhandlung beſtimmten Gerichtsſißung , welche

feine öffentliche ſein darf , iſt der Angeſpuldigte unter Bezeichnung der ihm zur Laſt

gelegten Vergehen mindeſtens 8 Tage vorher zu laden ; auch müffen dem Reichs

Anwalte die Unterſuchungsaften zuvor zur Einſicht vorgelegt werden .

S. 58 .

Bei der mündlichen Verhandlung giebt zuerſt der vom Präſidenten zu ernen

nende Referent eine Darſtellung der Sace , hierauf wird der Angeſchuldigte ver:

nommen, ſodann der Reichs - Anwalt mit ſeinen Anträgen und der Angeſchuldigte mit

ſeiner Vertheidigung gehört.

Dieſem ſteht das leßte Wort zu .

S. 59 .

Findet das Gericht noch nähere Ermittelungen oder wiederholte Vernehmungen

für nöthig, ſo erläßt es dazu die erforderliche Verfügung und beſtimmt zur Fortſegung

der Verhandlung einen andern Tag .

S. 60 .

Der Angeſchuldigte kann ſich des Beiſtandes eines Rechts - Anwaltes zu ſeiner

Vertheidigung bedienen , aber nicht durch einen Andern vertreten laſſen . Erſcheint

er nicht, ohne ſic genügend entſchuldigt zu haben, ſo hängt es von dem Ermeſſen des

Gerichts ab, ob es die perſönliche Vorführung deſſelben anordnen oder ohne Weiteres

zur Abfaſſung des Urtheils ſchreiten will,

S. 61 .

Das Urtheil mit den Entſcheidungsgründen iſt in derſelben Sißung oder in

einer der nächſten Sißungen zu verfündigen und eine Ausfertigung deſſelben dem An

geſchuldigten zuzuſtellen. Ein Rechtsmittel, auch das der Reſtitution , findet dagegen

nicht ſtatt.

$ . 62.

Bei der mündlichen Verhandlung müſſen , wenn der Angeſchuldigte ein Mit

glied des Reichsgerichts oder der Reichs - Anwalt iſt , mindeſtens 9 Mitglieder mit

Einſchluß des Präſidenten anweſend ſein.

1

S. 63 .

Ueber die mündliche Verhandlung iſt ein von dem Präſidenten und den dabei

anweſenden Mitgliedern zu unterzeichnendes Protokoll aufzunehmen, welches die weſent

lichen Momente der Verhandlung und die Entſcheidung enthalten muß .
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Amto - Suspenſion.

S. 64 .

Die Amts - Suspenſion iſt, wenn ein Mitglied , Unterbeamter oder Rechts

Anwalt zur gerichtlichen Unterſuchung gezogen worden, gegen denfelben auf die An

zeige des die Unterſuchung leitenden Gerichts durch einen Beſchluß des Reichsgerichts

in allen denjenigen Fällen auszuſprechen , in denen ſolche nach den am Siße des

Reichsgerichts geltenden Landesgeſeßen (8. 45.) erfolgen muß.

In wiefern außerdem bei einer gerichtlichen oder Disziplinar - Unterſuchung

die Amts - Suspenſion zu verfügen ſei, hat das Reichsgericht nach den Umſtänden zu

ermeſſen , vor dem Beſchluffe hierüber, bei derſen Abfaſſung die Vorſchrift des §. 62 .

gleichfalls zu beachten iſt, muß der Reichs - Anwalt mit ſeinem Antrage gehört werden .

Zn Anſehung des Reichs - Anwaltes fteht der Ausſpruch , ſo wie die Be

ſchließung der Amts - Suspenſion, dem Juſtiz - Miniſter zu .

s

3

S. 65 .

Während der Suspenſion empfängt der Beamte nur die Hälfte ſeines Ges

halts ; die innebehaltene Hälfte wird , wenn der Beamte freigeſprochen wird, dem

ſelben nachgezahlt, ſonſt aber , ſo weit erforderlich, zur Beſtreitung der Koſten , der

Stellvertretung und der Unterſuchung verwendet.

$. 66.

Wird die Penſionirung eines Mitgliedes oder Unterbeamten des Reichs- Unfreiwillige Penſionirung.

gerichts wegen eingetretener dauernder Dienſtunfähigkeit für nöthig gefunden , ſolche

aber auf die dem Betheiligten oder dem ihm nöthigenfalls dazu beſonders zu beſtellenden

Kurator dieſerhalb von dem Präſidenten gemachte Andeutung nicht freiwillig nachge

fucht, ſo hat das Reichsgericht nach Anhörung des Reichs - Anwalts zu beſchließen,

ob das Berfahren wegen unfreiwilliger Penſionirung einzuleiten ſei.

S. 67 .

Wird die Einleitung dieſes Verfahrens (8. 66.) beſchloſſen , ſo beauftragt der

Präſident ein Mitglied des Rollegiums mit den zur Aufklärung der Sache nöthigen

Vernehmungen und Ermittelungen , über deren Ergebniß der betheiligte Beamte oder

ſein Kurator zum Schluſſe mit ſeiner Erklärung zu hören iſt.

$. 68 .

Das Reichsgericht hat hierauf in einer nicht öffentlichen Sißung auf den

Vortrag eines Referenten, welcher nicht der im §. 67. erwähnte Kommiſſar ſein darf,

und nach Anhörung des Reichs -Anwalts Beſchluß darüber zu faffen , ob die Penfio:

nirung ſtattzufinden habe oder nicht. Gegen dieſen Beſchluß iſt ein Rechtsmittel

nicht zuläſſig. Bei der Beſchlußnahme muß, wenn es ſich um die Penſionirung

eines Mitgliedes des Reichsgerichts handelt, die im §. 62. vorgeſchriebene Anzahl

von Mitgliedern anweſend ſein.

$ . 69.

Sämmtliche Gerichtsbehörden in den einzelnen Staaten des Reichs ſind ſchul- Verhältniß des Reichoges

dig , den Requiſitionen des Reichsgerichts ſo wie denen des Reichs - Anwalts in den richte zu den Gerichtsbehör:

ju deffen Zuſtändigkeit gehörenden Angelegenheiten Folge zu leiſten. Die Requiſitionen ben der einzelnen Staaten.

find in der Regel an die Appellations- oder Obergerichte und die bei denſelben anges

ſtellten Ober - Staatsanwälte zu richten , welchen überlaſſen bleibt , die Requiſition

ſelbſt zu erledigen oder wegen deren Erledigung weiteren Auftrag an die ihnen unter :

geordneten Behörden zu ertheilen .

IV. Anlage III a gue shiten Sißung
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M o tive

zu dem

Entwurf eines Gefebes

über

die Einrich tung des Reichsgericht8 .

Der von den Königlichen Regierungen von Preußen, Sachſen und Hannover in

Gemäßheit des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 vorgelegte Entwurf der Ver

faſſung des Deutſchen Reichs beſtimmt ( Abſchnitt V. Artikel I. $$ . 123. u. f.), daß

die dem Reich zuſtehende Gerichtsbarkeit durch ein Reichsgericht “ geübt werdenure

folle und daß über die Einſeßung und Organiſation dieſes Gerichts, über das Ver

fahren bei demſelben und über die Vollziehung ſeiner Entſcheidungen ein beſonderes

Geſeß ergehen werde.

In der Dentſchrift zu dem gedachten Verfaſſungs - Entwurf iſt ausgeſprochen,

daß gleichzeitig mit dieſem Entwurf dem zur Vereinbarung über denſelben zu verſam

melnden Reichstage ein Geſeß - Entwurf über die Einſeßung und Organiſation des

Reichsgerichts uc. vorgelegt werden ſolle.

Demgemäß iſt der in der Anlage beigefügte Gefeß-Entwurf abgefaßt worden.

Faßt man zunächſt die Hauptgeſichtspunkte in's Auge, welche dieſem Entwurf

zur Grundlage dienen, ſo gewähren die Beſtimmungen des Verfaſſungs - Entwurfs

über die Zuſtändigkeit des Reichsgerichts den geeigneten Maßſtab, die Stellung des

gedachten Gerichtshofs und den Umfang ſeiner Wirkſamkeit richtig zu würdigen.

Es ſind nicht nur die Klagen der Angehörigen eines Einzelſtaats oder der

Volksvertretung eines ſolchen gegen die Landesregierung , nicht blos die Streitigkeiten

der einzelnen Deutſchen Staaten unter einander , die wichtigen Fragen über Thron

folge, Regierungsfähigkeit und Regentſchaft in den Einzelſtaaten, welche der Kompetenz

des Reichsgerichts unterliegen die Reichsgewalt ſelbſt iſt der Entſcheidung des

Reichsgerichts unterworfen; dieſer Gerichtshof entſcheidet einzig und allein über ſeine

Kompetenz, und gegen ſeine Entſcheidung findet keine weitere Berufung, fein höherer

Richterſpruch Statt.

Aus dieſer hohen Stellung des Gerichtshofes, aus dem entſcheidenden Einfluß

ſeiner Rechtsſprüche auf die Verhältniſſe ſowohl der einzelnen Deutſchen Staatsbürger

als auch der Deutſchen Staaten und des Deutſchen Reichs im Allgemeinen , aus der
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Wichtigkeit der zu ſeiner Entſcheidung gelangenden Fragen , aus der Unabhängigkeit

ſeiner Stellung ergiebt fich , daß das Reichsgericht aus Männern reifer Erfahrung,

völliger Unabhängigkeit, bewährter Unpartheilichkeit, Einſicht, Treue und Gewiſſens

haftigkeit zu bilden iſt.

Das Deutſche Reich beſteht aus einem Komplerus verſchiedener Volfsſtämme,

welche Jahrhunderte hindurch ſich ſelbſtſtändig entwidelt haben , durch Sitte , Ge:

wohnheit, rechtliche und politiſche Inſtitutionen ſich unterſcheiden und ein eigenthüm

liches Leben bewahren.

Die Aufgabe und das Streben iſt dahin gerichtet, dieſen reichgegliederten

Organismus zu erhalten , alle verſchiedenen Volksſtämme aber durch ein Band zu

einigen, welches die den verſchiedenen Staaten gemeinſamen Intereſſen zuſammenfaßt,

ordnet und weiter bildet, in der Mannigfaltigkeit die Einheit zur Anſchauung bringt

und nicht nur in der Verbindung aller Deutſchen Stämme zu dem großen gemeinſamen

Deutſchen Vaterlande das innere Leben fräftigt und verbindet, ſondern auch dem

Auslande gegenüber eine einheitliche, Achtung gebietende Stellung einnimmt.

Unter denjenigen Inſtitutionen, weldie dieſe Einheit des vielgegliederten Ganzen

zu bilden und zu fördern geeignet ſind, nimmt das Reichsgericht als der allen Deutſchen

Fürſten und Völfern , den Einzelnen wie dem Ganzen gemeinſame oberſte Gerichtshof

eine bedeutende Rolle ein.

Aus der Reichhaltigkeit der ſeiner Entſcheidung unterworfenen Gegenſtände,

aus der Nothwendigkeit, das Individuelle und Generelle gleichmäßig im Auge zu

behalten , ergiebt ſich , daß die Mitglieder dieſes Gerichtshofes nicht nur gediegene

Renntniß des Privatrechts und der Verhältniſſe der einzelnen Deutſchen Staaten be

fißen , ſondern auch zu einer gründlichen Entſcheidung allgemeiner ſtaatsrechtlicher und

politiſcher Fragen befähigt ſein müſſen .

Bei der Beſtimmung über die Bildung des Reichsgerichts und die Art ſeiner

Zuſammenſeßung wird daher darauf Rückſicht zu nehmen ſein , daß nicht nur Männer

der Wiſſenſchaft, ſondern auch ſolche berufen werden , welche in der praktiſchen

Ausübung des richterlichen Berufs reiche Erfahrung geſammelt haben und durch die

Mitgliedſchaft des Reichsgerichts nicht gehindert werden , mit der Wiſſenſchaft und

juriſtiſchen Praris auch außerhalb der reichsgerichtlichen Wirkſamkeit in fteter Ver

bindung ſich zu erhalten .

Damit dem gedachten Gerichtshofe die erforderliche Autorität, das Vertrauen

der Deutſchen Fürſten nicht minder, als der Völfer, der Einzelnen wie des Ganzen

erhalten werde, erſcheint es erforderlich, daß die Regierungen eben ſo wohl als das

Volt durch ihre verfaſſungsmäßigen Organe - das Fürſtenfollegium und der Reichs .

tag – bei Beſeßung der Reichsrichterſtellen gleichmäßigen Antheil erhalten.

Der Verfaſſungs - Entwurf legt ferner dem Reichsgericht nicht allein Civil

jurisdiftion , ſondern auch Strafgerichtsbarkeit bei , und da jener Entwurf nicht nur

für die Einzelſtaaten Deffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens als

Regel hinſtellt, ſondern auch für ſchwere Strafſachen und politiſche Vergehen das

Inſtitut der Geſchwornen für die Einzelſtaaten anordnet , ſo erſcheint auch für den

oberſten Gerichtshof des Reichs nicht nur Deffentlichkeit und Mündlichkeit, ſondern

auch für gewiſſe Zweige der Strafrechtspflege die Zuziehung von Geſchwornen er:

forderlich.

Nicht minder bedarf es der Einführung einer Reichsanwaltſchaft, welche die

Geſeße und Verfaſſung des Reichs zu wahren, und in Strafſachen übereinſtimmend

mit dem durch den Verfaſſungs - Entwurf für die Einzelſtaaten hingeſtellten Prinzip

des Anklageprozeſſes die Verfolgung der Schuldigen zu betreiben , andererſeits aber

auch darüber zu wachen hat, daß kein Schuldloſer verfolgt werde.

Im Intereſſe der Parteien iſt ferner auf die Anſtellung tüchtiger Rechtsan

walte bei dem Reichsgericht Bedacht zu nehmen .

Auch fann zur Aufrechthaltung der Würde und Integrität des Reichsgerichts

ſo wie im Intereſſe der Parteien der Fall nicht außer Acht bleiben , daß Beamte des

Reichsgerichts und bei demſelben fungirende Rechtsanwalte ihren Amtes oder allges

meinen bürgerlichen Pflichten zuwiderhandeln und ein Disziplinar- oder Kriminals

1

པ

1

Strafverfahren erforderlich machen .
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Schließlich bedarf auch das Verhältniß des Reichsgerichts zu den Gerichts

behörden der Gingelſtaaten einer nähern Beſtimmung in dem über die Drganiſation

des Reichsgerichts zu erlaſſenden Gefeße.

Geht man nun von dieſen allgemeinen Betrachtungen über die Einrichtung

und Organiſation des Reichsgerichts zu den einzelnen Beſtimmungen des vorliegenden

Geſeß - Entwurfs über , ſo entſteht

zu den SS. 1. und 2 .

Befeßung des Reiche- die Befeßung des Reichsgerichts betreffend , die Frage, aus wie viel Mite

gerichts, Präſident gliedern der Gerichtshof zweckmäßig zu bilden ſei ?
und Mitglieder.

Die Zahl von zwölf Mitgliedern außer dem Präſidenten erſcheint als die an

gemeſſenſte. Eine größere Zahl würde, da die Eintheilung des Reichsgerichts in

mehrere Senate ſeiner Stellung und Wirkſamkeit nach für angemeſſen nicht eraďtet

werden kann , die Berathungen weſentlich erſchweren , ohne deren Gründlichkeit zu

fördern, während auf der andern Seite bei einer geringen Zahl in Abweſenheits- oder

Verhinderungsfällen, welche beſonders dann in Betracht fommen werden, wenn auch

ſolche Mitglieder, die nicht ihr beſtändiges Domizil am Siße des Reichsgerichts haben

(S. 9. ) zugelaſſen werden, der Uebelſtand entſtehen fönnte, daß das Kollegium , wenn

auch noch in beſchlußfähiger , doch nicht in einer ſolchen Zahl zuſammentrete, welche

der Wichtigfeit der zu entſcheidenden Sachen entſpräche

Auch darf nicht außer Acht gelaſſen werden, daß wenn auch die Geſchäfte des

Reichsgerichts nicht zahlreich ſein ſollten , ſelbige gleichwohl von der höchſten Wichtig

feit ſein können und werden , für deren Erledigung daher ein nicht minder erheblicher

Zeitaufwand erforderlich ſein wird , als bei der Berathung ein Austauſch vielſeitiger

Anſichten wünſchenswerth iſt.

Endlich erſcheint auch in Bezug auf die Art und Weiſe der Beſeßung des

Reichsgerichte die Zahl von zwölf Mitgliedern als die geeignetſte.

Jin Eingange iſt bereits hervorgehoben , daß im Intereſſe des dem Reichsge

richte bei dem geſammten Deutſchen Bolt zu ſichernden Vertrauens und in Berid

fichtigung, daß nicht blos die Gerechtſame der Deutſden Fürſten, ſondern auch die der

Völker, der Staaten wie der Einzelnen, bei den Entſcheidungen des Neichsgerichts in

Frage fommen fönnen , eine Vertretung aller dieſer verſchiedenartigen Intereffen er :

forderlich erſcheine.

Während daher dem Reichsvorſtande die Ernennung des Präſidenten gebührt,

werden in Anwendung des Grundfaßes der Parität ſechs Mitglieder, alſo die Hälfte

von dem nad $ . 67. des Verfaſſungs - Entwurfs aus ſechs Stimmen beſtehenden

Fürſtenfollegium , die übrigen ſechs Mitglieder von dem nach $. 83. u . f.des Ver

faffungs-Entwurfø zu bildenden Staaten- und Volfshauſe und zwar von jedem dieſer

beiden Häuſer drei zu erwählen ſein .

Dieſen zwölf Mitgliedern des Reichsgerichts dürfte der Titel : „ Reiches

ridter " beizulegen ſein .

Die Ernennung der zum Geſchäftsbetriebe nöthigen Anzahl von Unterbeamten

des Reichsgerichts (Sekretaire, Gerichtsdiener u .) rechtfertigt ſich durch das Bedürfniß.

Eben ſo ergiebt ſich

1

ju S. 3 .

die Beſtimmung über die bei dem Abgange eines Reichsrichters zu treffende Grgán

zungswahl von ſelbſt.

Zu $. 4 .

rechtfertigt ſich die Beſtimmung, daß Präſident und Mitglieder des Reichsgerichts ein

Alter von mindeſtens vierzig Jahren haben müſſen , wenn man die Nothwendigkeit in

Erwägung zieht, daß das Reichsgericht aus Mitgliedern beſtehe, welche durch reiche

Erfahrung in der Wiffenſchaft und in der praktiſchen Ausübung des richterlichen Bes

rufe geeignet ſind , die Intereſſen von Fürſten und Völkern in gerechter, über jede
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3: Leidenſchaft erhabner , unparteiiſcher Weiſe zu beſtimmen und deren Streitigkeiten zu

ſchlichten.

Daß diejenigen Perſonen , welche als Mitglieder des Reichsgerichte angeſtellt

werden ſollen , ihre Befähigung zu dieſem Amte entweder durch Bekleidung einer

ordentlichen Profeſſur der Rechtswiſſenſchaft an einer Univerſität oder eines höhern

Richteramts oder durch den Beſiß der Qualifikation zu einem ſolchen Richteramte nach

Maaßgabe der Geſeße des Staats , welchem ſie angehören dargethan haben müſſen ,

iſt ein Erforderniß , welches aus der Natur der als Reichsrichter ihnen obliegenden

Geſchäfte mit Nothwendigkeit folgt.

Die Unvereinbarkeit der Stelle eines Reichsrichters mit der eines Mitgliedes

des Reichstags oder der Volksvertretung eines einzelnen Staats iſt durch die Rüdſicht

geboten, daß das Reichsgericht über Streitigkeiten der Reichs- und Landtage unter ſich

und mit den Regierungen zu entſcheiden hat , an der Entſcheidung aber Niemand als

Richter Theil nehmen darf, welcher bei der Sache irgend als Partei betheiligt erſcheint.

Als Richter über politiſche Streitigkeiten fönnen die Mitglieder des Reichsgerichts ſich

das Vertrauen auf ihre Unpartheilichkeit nur dann vollfommen erhalten , wenn ſie

außerhalb aller politiſchen Parteibeſtrebungen geſtellt bleiben. Dies iſt aber nicht

wohl möglich, wenn ſie Mitglieder der Reichs- oder Landesvertretung ſind.

Der

$ . 5 .

1 。

T : 1

isti

betrifft die Zuläſſigkeit von Nebenämtern.

Mit der Stellung des Präſidenten ſowohl an ſich als auch namentlich in

Rüdſicht darauf, daß derſelbe ſich ſtets am Siße des Reichsgerichts aufhalten muß,

iſt die gleichzeitige Bekleidung jedes andern Amtes für unvereinbar zu erachten.

Anders verhält es ſich dagegen in Betreff der Mitglieder des Gerichtshojes.

Zwar läßt ſich der Umfang der Geſchäfte des Reichsgerichts im Voraus nicht

mit Sicherheit überſehen. Derſelbe wird indeß mehr qualitativ als quantitativ von

Bebeutung ſein , und es iſt mit Wahrſcheinlichkeit anzunehmen , daß er die Thätigkeit

der Mitglieder nicht fortdauernd in Anſpruch nehmen, es leßteren daher an der erfor

derlichen Zeit zur Verwaltung eines Nebenamtes nicht fehlen werde. Andererſeits

f ; ift es aber höchſt wünſchenswerth, daß die Reichsrichter in ununterbrochener Verbin

dung mit dem wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Leben erhalten bleiben , und dies iſt

mur durch die Verwaltung eines geeigneten Nebenamtes zu bewirken .

Bei geringer Beſchäftigung würde für ausſchließlich dieſem Gerichtshof anges

hörige Mitglieder nur zu leicht Einſeitigkeit und geiſtige Stagnation entſtehen , und

1: 6 dieſem Uebelftande iſt nur auf dem angedeuteten Wege zu begegnen .

Es bedarf übrigens feiner ausführlichen Darlegung, daß lediglich die Uebers

nahme ſolcher Nebenämter geſtattet werden darf , welche dem Zwecke entſprechen , die

Mitglieder des Reichsgerichts mit der Wiſſenſchaft und der praktiſchen Jurisprudenz

in Verbindung zu erhalten .

Die Nebenämter der Reichsrichter werden ſich daher auf ein anderes Richter

amt und zwar die Bekleidung eines ſolchen Amtes in einem oberſten Landesgericht,

ſo wie die ordentliche Profeſſur der Rechtswiſſenſchaft an einer Univerſität zu beſchräns

ten haben. Die Bekleidung anderer öffentlicher Staats - oder Kommunalämter iſt das

gegen eben ſo wenig mit dem Richteramte vereinbar , als die Geſchäfte eines Rechtss

Anwalts oder die Ertheilung von Rechtsgutachten , da derartige Beſchäftigungen die

Unabhängigkeit und Unpartheilichfeit der Reichsrichter beeinträchtigen , das Vertrauen

der Partheien erſchüttern fönnten .

Da die Bekleidung von Nebenämtern auch in der obigen Beſchränkung nur ſo

weit geſtattet werden kann, als die Geſchäftsverhältniſſe beim Reichsgericht es zulaffen,

ſo ergiebt ſich die Nothwendigfeit, vor Ertheilung der Genehmigung Seitens des

Reichsvorſtandes , außer der Zuſtimmung der betreffenden Staats - Regierung, auch

das Gutachten des Reidsgerichts zu erfordern , und im Falle, wenn dieſes fich dagegen

ausſpricht, auch den Reichsvorſtand hiedurch für gebunden zu crachten. Aus gleichem

Grunde muß dem Reichsvorſtande das Recht vorbehalten bleiben , auf den Antrag

WC

3

with
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des Reichsgerichts oder deffen Präſidenten die ertheilte Genehmigung zurück zu ziehen,

ſobald fich Nachtheile für den Dienft bei dem Reichsgericht aus der gleichzeitigen Vers

fehung eines anderen Amtes ergeben. In ſolchem Falle wird vom Betroffenen abhän

gen , zwiſchen dem einen und anderen Almt zu wählen . Aus der Zulaffung von

Nebenämtern ergiebt ſich übrigens von ſelbſt, daß nicht allen Mitgliedern des Reichs

gerichts unbedingt zur Pflicht gemacht werden kann , am Siße deſſelben zu wohnen ,

da in vielen Fällen die Bekleidung eines Rebenamtes , beiſpielsweiſe der Profeſſur an

einer Univerſität, mit dein beſtändigen Aufenthalt am Siße des Reidsgerichts nicht

vereinbar ſein wird . Beſondere Uebelſtände ſind davon nicht zu beſorgen , da der

Umfang der Geſchäfte im Vergleich zu der Zahl der Mitglieder es geſtatten dürfte,

daß legtere nicht zu jeder Zeit vollzählig am Siße des Reichsgerichts verſammelt ſind

und die Einberufung der Abweſenden ſich bei den gegenwärtigen , ſo ſehr erleichterten

Verkehrsverhältniſſen in kürzeſter Zeit bewerkſtelligen läßt.

Der mit der Einberufung zum Siße des Reidsgerichts verbundene Koſten

aufwand fann um ſo weniger in Betradot kommen , als der Gehaltsſaß für die nicht

reſidirenden Mitglieder weniger betragen wird , wie der für die reſidirenden.

$. 6.

,,Die Anfteliung des Präſidenten und der Mitglieder iſt auf Lebenszeit " bedarf

feiner beſondern Rechtfertigung.

Zu $. 7 .

Für die Fälle der Abweſenheit oder Verhinderung des Präſidenten bedarf es

eines beſtändigen Stellvertreters deſſelben , welcher aus den Mitgliedern des Gerichts

vom Reidsvorſtande zu ernennen ift.

Eine Vertretung des Präſidenten durch den jedesmaligen älteſten Rath er

ſcheint nicht zweckmäßig. Das Alter entſcheidet nicht für die dazu erforderliche Dua

lifikation ; die Leitung der Berathungen erfordert, außer der bei allen Mitgliedern des

Reichsgerichts vorauszuſeßenden Gelehrſamkeit, noch eine beſondere Geſchäftsgewand

heit. Auch die jedesmalige beſondere Ernennung eines Stellvertreters für bie eintre:

tenden einzelnen Verhinderungsfälle und die einſtweilige Leitung der Geſchäfte durdy

den älteſten Rath kann dem Geſchäftsgange nicht für förderlich erachtet werden und

bietet zu Mißverhältniffen im Schooße des Kollegii Veranlaſſung.

Ein ſtändiger Stellvertreter des Präſidenten wird von vorn herein größerer

Autorität im Kollegium genießen , und bei eintretender Leitung der Geſchäfte auf ge

ringere Schwierigkeiten ſtoßen.

Dieſem ſtändigen Stellvertreter durch das Gefeß den Titel eines Vicepräſi

benten beizulegen, und ihm ſtändig den Siß neben dem erſten Präſidenten einzuräumen,

erſcheint aus nahe liegenden Gründen giedmaßig. Nicht nöthig aber ift, ihm einen

höheren Gehalt wie den Reichsrichtern zu verwilligen oder ihn von den dieſen oblie :

genden Arbeiten zu befreien .

Zu $. 8 .

Die Nothwendigkeit einer Aufſichtsführung des Präſidenten über die amtliche

Thätigfeit der Mitglieder und Unterbeamten des Reichsgerichts im Intereſſe des öffent

lichen Dienſtes und der Parteien ſpringt in die Augen. Es verſteht ſich hierbei von

ſelbſt, daß dieſe Aufſicht ſich auch auf das Privatleben der Beamten mit erſtreckt, ſo

weit dies auf die amtliche Stellung von unmittelbarem Einfluß iſt, und darauf eine

das Dienſtintereſſe gefährdende Rüdwirtung äußert.

Zu $. 9 .

Wenn auch die Zulaſſung ſolcher Mitglieder, die nicht beſtändig am Gerichts

ſiße wohnen , als zweckmäßig zu betrachten iſt, ſo erſcheint es gleichwohl nicht minder

erforderlich, daß bei Ertheilung der Genehmigung zur Bekleidung eines Nebenamts

außerhalb des Sißes des Reidsgerichts darauf Rückſicht genommen werde, daß am

Gerichtsfiß mindeſtens fieben Mitglieder ihren beſtändigen Aufenthalt haben ( S. 36. ).

Die

SS . 10. und 11 .

betreffen die Urlaubsertheilung für den Präſidenten und die Mitglieder des Reicheger

richte, und erfordern feine näbere Motivirung.
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I.

Der

$ . 12 .

ertheilt dem Präſidenten die Ermächtigung zur Anſtellung der Unterbeamten (Sefre Unterbeamte.

täre, Gerichtsdiener u. f. w. ) auf Lebenszeit, jedoch nach vorangegangener Probe,

To wie die Befugniß zur Annahne zeitweiliger Vertreter oder Gehülfen in Behinde

tungsfällen.

Zu $. 13 .

iſt die Anſtellung eines beſonderen Schriftführers Höherer Stellung, welcher mit der

Beauffichtigung der Bureaubeamten und deren Arbeiten zu beauftragen wäre, in An

regung gekommen. Dieſelbe dürfte allerdings zwedmäßig ſein , die Aufnahme einer

beſonderen Beſtimmung hierüber ſcheint indeß nicht erforderlich.

Die

SS. 14. und 15 .

bedürfen keiner beſonderen Begründung.

Die

SS. 16. bis 18 .

enthalten die Beſtimmungen über die Reichsanwaltſchaft.
Neidsanwalt.

Dem Reichsanwalte legt ſein Amt die Pflicht auf, darüber zu wachen , daß

den geſeßlichen Beſtimmungen überall genügt und die Reichsverfaſſung gewahrt werde .

Als Wädter des Geſeßes iſt der Reichsanwalt daher in allen Sachen , welche zur

Kognition des Reichsgerichts gelangen , mit ſeinen Anträgen ju hören , insbeſondere

hat derſelbe in den Unterſuchungen der nach $ 124. Litt. b . der Strafgerichtsbarkeit

des Reichsgerichts unterliegenden Verbrechen des Hochverraths und des Landesver

raths gegen das Reich die Verfolgung des Schuldigen zu betreiben .

In Betreff des Alters und der Qualifikation finden die Beſtimmungen des

$. 4. aus denſelben Gründen , welche hinſichtlich des Präſidenten und der Mitglieder

des Reichsgerichts angeführt ſind , auch auf den Reichsanwalt Anwendung. Auch

er darf nicht Mitglied des Reichstags oder der Bolfsvertretung eines Einzelſtaats

ſein , da ſeine Stellung als Reichsanwalt im Fall einer Differenz des Staatens und

Volkshauſes unter einander, oder mit der Regierung eines Einzelſtaats, resp . mit der

Reichsgewalt, mit ſeinen Pflichten als Mitglied des Reichstags oder der Volfs - Vers

tretung eines Einzelſtaats follidiren würde.

Die Ernennung des Reichsanwalts iſt vom Reichsvorſtande, als der höchſten

vollziehenden Behörde, zu bewirken , auch muß dem Reichevorſtande das Recht vers

bleiben , den Reichsanwalt, welder als verantwortliches Organ deſſelben fungiren

fou , ohne beſonderes Verfahren ſeiner Stelle zu entheben, doch wird dem Reichsanwalt

in einem ſolchen Fall zur Sicherung ſeiner Subſiſtenz ein Anſpruch auf Penſion nicht

verſagt werden dürfen ; dies erſcheint um ſo weniger bedenklich, als ein Mißgriff bei

Beſeßung einer ſo wichtigen Stelle nicht leicht zu erwarten , und daher der Fall, daß

der Reichsanwalt fich bald nach ſeiner Ernennung zu ſeinem Amte als untauglich

erweiſen ſollte, nicht leicht zu beſorgen iſt.

Bei ſeiner Amtsführung kann der Reichsanwalt nur dem Reichs- Zuſtizminiſter

unterworfen ſein, da er ein Organ der Reichsregierung und vom Reichsgericht unabs

hängig iſt.

Der Reichs - Juſtizminiſter hat auch die zeitweilige Vertretung oder Aushülfe

für den Reichsanwalt anzuordnen .

.

1

Die nächſtfolgenden SS. 19. bis 23. einſchließlich enthalten die Beftims Beſoldungen und Penſionen

mungen über die Beſoldungen und Penſionen der beim Reichgericht angeſtellten Ber derbeim Reichogericht ange

amten . ſtellten Beamten.

Erwagt man die hervorragende Stellung des Reichsgerichts, als des höchften

Gerichtshofes im Deutſchen Reich, faßt man die Bedeutſamfeit der Männer in Wiffen

daft und Praris in's Auge, welche zu Mitgliedern dieſes Gerichtshofes zu berufen

ſein werden , berüdſichtigt man nicht minder , daß das Reichsgericht ſeinen Siß an

einem Ort zu nehmen haben wird, welcher der geiſtigen Bedeutung des Gerichtshofes

entſpricht und zugleich diejenigen Lebensverhältniffe bietet, welche für die Mitglieder
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eines ſo hoch geſtellten Gerichtshofes die angemeſſenen ſind, ſo iſt es in Bezug auf

den hienach unvermeidlichen höheren Geldaufwand unerläßlich, daß die Beſoldung des

Präſidenten , der Mitglieder des Reichsgerichte und des Reichsanwalts durch das

Geſetz auf ſolde Beträge feſtgeſtellt werde, welche hinter den Gehältern der oberſten

richterlichen Beamten in den einzelnen Deutſchen Staaten mindeſtens nicht zurüdbleiben.

Die Höhe dieſer Gehälter iſt daher bei Feſtſtellung jener Beſoldungen in Betracht zu

ziehen .

Eine Abſtufung in den Beſoldungen der gedachten Reichsbeamten nach Ver

ſchiedenheit ihres Dienſtalters oder ſonſt eintreten zu laſſen , erſdeint nicht angemeſſen ,

da dieſe Beamten ſich ſämmtlich in höherm Lebensalter befinden werden, und wegen

der zu ihrer Berufung erforderlichen Qualififation bereits längere Zeit eine amtlide

Stellung eingenommen haben dürften. Nur bezüglich derjenigen Reichsrichter, welchen

zugleich die Bekleidung eines andern Amtes geſtattet iſt, rechtfertigt ſich ein geringerer

Gehaltsſak.

Daß die erwähnten Beamten , ſobald dieſelben durch körperliche Gebrechen

oder durch eingetretene Schwäche der geiſtigen Kräfte zur Verwaltung ihres Amts

unfähig geworden und deshalb in den Ruheſtand zu verſeßen ſind, Anſpruch auf

Penſion haben , entſpricht den Grundfäßen der Gerechtigkeit und Billigfeit in gleichem

Maße, wie dem Intereſſe des öffentlichen Dienſtes, da ohne Bewilligung von Penſion

die Beſeßung des Reichsgerichts mit geeigneten Perſonen auf bedeutende Schwierig

feiten ſtoßen würde.

Die Höhe der Penſion , je nach dem Dienſtalter der Reichsbeamten , von

mindeſtens der Hälfte, reſp. bei mehr als dreißig oder vierzig Jahren Dienſtzeit von

Fünfachteln und Sechsachteln der Beſoldung , jedoch ein Marimum von dreitauſend

Thalern , welche Summe auch im Königreich Preußen nicht überſchritten werden darf,

möchte den Verhältniſſen angemeſſen ſein.

In dieſe Dienſtzeit muß auch diejenige Zeit mit eingerechnet werden , welche

der Beamte in einem öffentlichen Amt eines der einzelnen Staaten zugebracht hat.

Denn da zur Uebernahme eines Reichsrichteramts , reſp. der Stellung als

Reichsanwalt ein Lebensalter von mindeſtens vierzig Jahren erforderlich iſt, und über

dies nur ſolite Männer zu den gedachten Reichsämtern gelangen dürften , welche die

erforderliche Befähigung im Dienſt eines der Deutſchen Staaten bereits längere Zeit

bewährt haben, ſo würde ohne Berückſichtigung dieſer früheren Dienſtzeit der Penſions

anſpruch an die Reichskaſſe in den meiſten Fällen an Bedeutung verlieren .

In Erwägung, daß in einzelnen Deutſchen Staaten für die Wittwen und

Waijen der Staatsdiener Fürſorge getroffen iſt, es aber nicht angemeſſen erſcheint,

die Reichsbeamten in eine nachtheiligere Lage zu verſeßen , als die Beamten eines

einzelnen Deutſdien Staats, war die Zuſicherung einer Fürſorge für Wittwen und

Waiſen der Reichsbeamten in den Geſef - Entwurf aufzunehmen.

Die näheren Beſtimmungen über Bildung eines desfalfigen Fonds und

die Theilnahmerechte an demſelben müſſen einer beſonderen Feſtſtellung vorbehalten

bleiben.

Bedurfte es audy in Bezug auf die Beſoldungen und Penſionen des Präſidenten

und der Mitglieder des Reichsgerichts im Intereſſe der richterlichen Unabhängigkeit

und zur Sicherung gegen jede Wilfür der ausdrücklichen Feſtſtellung ihres Betrags

durch das Geſeb, ſo fällt doch dieſe Rückſicht bei den Unterbeamten des Reichsgerichts

fort. Die Beſoldungen dieſer Beamten müſſen der Regulirung des Etats für das

Reichsgericht um ſo mehr vorbehalten bleiben , als die Anzahl und Stellung dieſer

Beamten fich nach dem Bedürfniß richtet, dieſes zur Zeit ſich nicht beurtheilen läßt

und dem Wechſel unterworfen bleibt .

Was wegen der Penſionsanſprüche der Reichsbeamten überhaupt angeordnet

werden wird, findet auch auf die erwähnten Unterbeamten unbedenklich Anwendung.

Redtsanwalte . Die ss. 24. bis 27. einſchließlich betreffen die Anſtellung von Rechts

anwalten bei dem Reichsgericht.

Es fommt hierbei hauptſächlich in Frage, ob die Befugniß zur Praris als

Rechtsanwalt bei dem Reichsgericht von einer beſonderen Berechtigung ( Anſtellung )
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1

abhängig gemacht werden ſoll, ſo daß die Parteien zum Betriebe ihrer Sachen der

beim Reichsgericht angeſtellten Anwalte fich bedienen müſſen , oder ob den Parteien

freigeſtellt bleiben ſoll, unter ſämmtlichen in Deutſchland recipirten Advokaten ihren

Sachwalter beliebig zu wählen , und ob den Parteien nur die Pflicht aufzuerlegen ſei,

zur Empfangnahme der Schriftfäße, Citationen u. ſ. w. einen Bevollmächtigten am

Siße des Reichsgerichts zu beſtellen .

Im Entwurf iſt die erſte Alternative angenommen .

Es liegt im Intereſſe des Reichsgerichte nicht minder, als in dem der Parteien,

daß nicht jeder Advokat ohne Unterſchied zur Praris beim Reichsgericht zugelaſſen

werde, vielmehr dem Reichsgericht tie Befugniß verbleibe, zu beſtimmen welde Advos

faten es zulaſſen will oder nicht.

Sobald jeder in Deutſchland recipirte Advofat die Befugniß hätte , vor dem

Reidsgericht aufzutreten , oder das Reichsgericht genöthigt wäre , die gerade am Ort

des Reichsgerichts zufällig befindlichen Rechtsanwalte des betreffenden Deutſchen

Staats zuzulaſſen, würde das Reichsgericht feine genügende Mittel in Händen haben ,

um nicht befähigte oder ſaumſelige Rechtsanwalte zu entfernen ; da Ordnungsſtrafen

nicht immer ausreichen , und der ſchleppende Weg eines bei dem betreffenden Landes :

gericht gegen einen ſolchen Anwalt zu veranlaſſenden Disziplinar- Verfahrens ein befrie

digendes Reſultat herbeizuführen um ſo weniger geeignet iſt, als bei der ſehr großen

Anzahl von Advokaten in Deutſchland die Möglichkeit beſtesyen bleibt, daß immer neue

untauglice Subjekte vor dem Reichsgericht auftreten.

Aber noch mehr als dieſe Rückſicht iſt die ganz eigenthümliche Beſchaffenheit

der beim Reichsgericht zu verhandelnden Sachen hier von entſcheidender Wichtigkeit.

Um beim Reichsgericht mit Erfolg für die Parteien als Advofat auftreten zu

fönnen , wird ein beſonderes Studium der bei demſelben vorfommenden Rechts :

Materien unerläßlich ſein ; und wenn es auch in feinem Deutſchen Lande an qualifi

zirten Perſonen fehlen wird , ſo werden gleichwohl beim Reichsgericht angeſtellte Ad

vofaten vorzugsweiſe darauf hingewieſen ſein , die rechtlichen Verhältniſſe derjenigen

Arten von Saden , die hier zur Entſcheidung kommen , zu ſtudiren , die Beobachtung

der Formen des Verfahrens beim Reichsgericht und die bei leßterm ſich bildende Rechts

praris , welche gerade hier von vorzugsweiſer Bedeutung ſein wird , fennen zu lernen

und ſich anzueignen .

Dies wird nicht nur für die Parteien vortheilhaft ſein , ſondern auch dem

Gerichtshof ſelbſt viele ſonſt unvermeidliche Weiterungen und Erſchwerungen erſparen .

Iſt das Reichsgericht in Betreff der Zulaſſung der Rechtsanwalte unbeſchränkt,

jo wird es in ſeinem eigenen Intereſſe ebenſo wie in dem der Parteien und Sachen

dahin ſtreben, nur Rechtsanwalten von bewährtem Ruf die Praris zu geſtatten ; und

tüchtige, gewandte Advokaten werden durch die höhere Stellung des Reichsgerichts, die

eigenthümliche Beſchaffenheit der zu verhandelnden Sachen, ſo wie durch die mit deren

Wichtigkeit in Verbindung ſtehenden größern materiellen Vortheile für die Advokaten

jelbſt, ſich um die Anſtellung beim Reichsgericht bewerben , und zwar um ſo bereit

williger, wenn ihnen nebenher auch noch die anderweitige Praris geſtattet wird.

Denjenigen Parteien , welche mit der Perſönlichkeit und Qualififation der

Rechtsanwälte nicht bekannt ſind , fann die Gewißheit , am Siße des Reichsgerichts

tüchtige und zuverläſſige Sachwalter zu finden , nur wünſchenswerth ſein , ſo wie es

andererſeits ſolchen Parteien , welche einem beim Reichsgericht nicht angeſtellten

Advokaten beſonderes Vertrauen ſchenken, und der Wichtigfeit der Sache wegen oder

ſonſt die Mehrkoſten nicht ſcheuen , unbenommen bleibt , fich außer den beim Reichs

gericht recipirten und dieſem Gerichtshofe verantwortlichen Advokaten auch noch des

Beiſtandes jenes Sadwalters zu bedienen.

Wollte man auch den Parteien die unbeſdyrånft freie Wahl unter jämmtlichen

in Deutſchland recipirten Rechtsunwalten geſtatten, ſo würde eine Koſtenverminderung

durch dieſe Maßregel feinenfalls bewirft merden. Denn es würde alsdann uner

läßlich ſein , daß die Parteien am Siße des Reidsgerichts einen beſondern Be

vollmächtigten zur Empfangnahme der Prozeßídriften , Citationen u . f. w . beſtellen,

während nach der im Gefeß - Entwurf vorgeſchlagenen Beſtimmung der beim Reiche

gericht angeſtellte Rechtsanwalt der Partei ſowohl zur Legaliſirung und Annahme ſo

IV . Antage III b zur Soſten Sigung 5
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wie zur Einreichung der Schriftſtüde, zum Empfang der Citationen u . 1. w . als auct

zur mündlichen Verhandlung vor dem Reichsgericht, und wenn die Partei bei derſelben

perſönlich auftreten will , als Beiſtand hiebei bedient ſein kann .

Die hienach als zweckmäßig ſich darſtellende Ernennung beſonderer Rechtsan

walte für das Reichsgericht gehört zum Reſſort des Juſtizminiſters.

So weit nicht durch beſondere Vorſchriften eine Ausnahme gemacht werden

ſollte, erſcheint es angemeſſen, dieſen Rechtsanwalten die ausſchließliche Befugniß zur

Vertretung der Parteien beim Reichsgericht beizulegen , zugleich aber auch, da dies zur

Sicherſtellung ihrer Subſiſtenz nicht ausreichend ſein dürfte, die Praris bei den Landes,

gerichten zu geſtatten.

Shren Wohnſiß werden dieſe Rechtsanwalte am Siße des Reichsgerichts zu

nehmen haben , da die Praris bei den Landesgerichten nur als Nebenbeſchäftigung

getten kann. Auch werden dieſelben bei Reiſen hiervon, ſo wie von der Perſon ihres

Stellvertreters dem Präſidenten des Reichsgerichts Anzeige zu machen haben.

Einer ausdrücklichen Genehmigung jener Vorgeſeßten zur Reiſe ſcheint es nicht

zu bedürfen, da durch die Stellvertretung das Intereſſe des Gerichts und der Parteien

ſichergeſtellt iſt, und die Rechtsanwalte in ihrem eigenen Intereſſe nicht ohne Noth:

wendigkeit abweſend ſein werden .

Endlich rechtfertigt ſich die Beſtimmung, daß der Präſident des Reichsgerichts

gemeinſchaftlich mit dem Reichsanwalte die Aufſicht über die Amtsführung der Rechts

anwalte wahrzunehmen hat , durch ihre Stellung als Vorgefekte ter Rechtsanwalte

von ſelbſt

Gemeinſame Beſtimmuns Zu den in den SS . 28. bis 30. einſchließlich enthaltenen gemeinſamen

gen für die beim Reichsge: Beſtimmungen für die beim Reithogericht angeſtellten Beamten und Rechtsanwalte

richt angeſtellten Beamten gehört:

und Rechtsanwalte.
a) der Dienfteid ,

a) Dienfteid. welcher nach 8. 189. der Verfaſſungsurkunde von allen Reichsbeamten beim Antritt

ihres Amts zu leiſten und auf treue Beobachtung und Aufrechterhaltung der Reichs

verfaſſung und genaue Erfülung der Amtspflichten, nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen,

zu richten iſt.

Die Schlußbeſtimmung des S. 189.:

, das Nähere beſtimmt die Dienſtpragmatif des Reichs“

tönnte das Bedenken byervorrufen, ob nicht die hier im Geſef -Entwurf getroffenen

Beſtimmungen der Dienſtpragmatif vorgriffen.

Dies Bedenken findet aber ſeine Erledigung in der Betrachtung, daß die

Thätigfeit des Reichsgerichts früher beginnen wird, als die Dienſtpragmatif des Reiche

zur Publikation und Ausführung gelangt.

Der Stellung des Präſidenten entſprechend hat dieſer den Eid in die Hände

des Reichsvorſtandes abzulegen, während die Vereidung der übrigen Beamten, ſo wie

der Rechtsanwalte durch den Präſidenten , und zwar der Feierlichkeit und Wichtigkeit

des Akto angemeſſen, ſo wie Behufe der Kenntnißnahme des Publikums, iu öffentlicher

Gerichtsſigung erfolgt.

Bei den blos zur Aushülfe der Sefretaire und Gerichtsperſonen , ſo wie

bei den blos zu mechaniſchen Dienſtleiſtungen angenommenen Perſonen dürfte die Ber

pflichtung mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt auf die getreue Verrichtung der ihnen

übertragenen Geſchäfte, und zwar durch einen der Sefretaire, genügen.

b ) Gerichtsſtand. b) in Bezug auf den Gerichtsſtand iſt dem allgemein geltenden Prinzipe

gemäß als Regel hinzuſtellen , daß die bei dem Reichsgericht angeſtellten Beamten und

Rechtsanwälte ihren perſönlichen Gerichtsſtand ſowohl in Civils als in Strafſachen

bei den Landesgerichten behalten .

In wiefern bei Amts- und gemeinen Verbrechen eine Ausnahme oder Modifi

cation nothwendig ſei, wird weiter unten bei den hier zu treffenden Beſtimmungen zu

prüfen ſein .

c) Grtheilung freiwillig c) Die Feſtſcßung des Geſef - Entwurfs über die Ertheilung freiwillig nag

nadygefuchter Entlaſſung. geſuciter Entlaſſung entſpricht, bezüglich derjenigen Behörden , welche über das

Entlaſſungsgeſuch zu entſcheiden haben , der Beſtimmung über die Befugniß zur Ers

nennung und den Reffortverhältniſſen .
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1

Der

S. 31.

betrifft die Zuſtändigkeit des Reichsgerichts, welche durch $. 124. des Verfaſſungs- Zuſtändigkeit des Reiche:

Entwurfs feſtgeſtellt iſt, und daher keiner weiteren Motivirung bedarf.
geridte.

Das Verfahren bei der Verhandlung und Entſcheidung der zur Kompetenz

des Reichsgerichts gehörigen Sachen iſt durch beſondere Gefeße, gemäß §. 126. des

Verfaſſungs - Entwurfs , geregelt.

Der

$. 32.

legt der Natur der Sache gemäß die Leitung der Geſchäfte bei dem Reichogericht und Geſchäftegang.

die Sorge für deren ordnungsmäßige Erledigung in die Hand des Präſidenten.

Den

$. 33.

betreffend, erſcheint die Beſtimmung angemeſſen, das alle beim Reichsgericht eingehen

ben Sachen zunächſt dem Präſidenten zu behandigen ſind, damit den Parteien die

Gewißheit gewährt werde, daß alle ihre Eingaben zur Kenntniß des Präſidenten und

demnächſt des Gerichtshofs gelangen , ſodann aber auch , weil die Vertheilung der

Sachen zwedmäßig in einer Hand liegt und der Präſident ſogleich beſtimmen fann,

welche Sachen der kollegialiſden Berathung und der Ernennung eines Referenten

bedürfen , und welche nicht.

Nach

$. 34 .

muß der Regel nad in allen zur Entſcheidung des Reichsgerichts gehörigen Sachen

eine kollegialiſche Berathung und Beſchlußnahme eintreten.

Es fönnte das Bedenken entſtehen , ob es nicht im Intereſſe der Beſchleuni

gung des Geſchäftsganges und ohne Gefährdung der Sachen zwecmäßig ſei, den

Präſidenten zu ermächtigen , ohne Mitwirkung des Kollegii bloß prozeßleitende Bers

fügungen zu erlaffen und Schriftfäße, welche nicht in der ihre Zuläſſigkeit bedingenden

Form abgefaßt ſind , zurückzugeben , und nur im Fall die Partei Gegenvorſtellungen

macht, die Sache zur Entſcheidung des Kollegii zu ſtellen , auch dem Präſidenten ans

beimzugeben , welche Sachen er perſönlich dem Kollegium vorzutragen für gut finde.

Erwägt man indeß, daß der Umfang der Geſchäfte des Reichsgerichts wahr

jcheinlich nicht ſo bedeutend ſein wird, daß nicht ſämmtliche zur Entſcheidung des

Reichsgerichts gehörige Gegenſtände durch einen Referenten zur Berathung und Bes

ſlußnahme des Gerichtshof8 gebracht werden fönnten , ohne der Beſchleunigung des

Geſchäftsgangs Eintrag zu thun ; zieht man in Betracht, daß es angemeſſen iſt, daß

alle im Namen des Kollegii ergehende Verfügungen auch wirklich vom Kollegium und

nicht bloß vom Präſidenten beſchloſſen werden , und daß es der Autorität des Präſi

denten nicht angemeſſen und förderlich ſein würde, wenn eine von ihm erlaſſene Vers

fügung in Folge einer Gegenvorſtellung der Partei durch Beſchluß des Kollegii wieder

aufgehoben würde, ſo rechtfertigt ſich die Beſtimmung des Entwurfs, welcher den

Präſidenten nur ermächtigt, ſolche Verfügungen, welche in bloßen Benachrichtigungen

und Mittheilungen beſtehen, auch ohne Mitwirkung des Kollegii zu erlaffen .

.

Zu $. 35.

3ſt auch die Zulaſſung ſolcher Mitglieder, welche nicht am Siße des Reichs

gerichts reſidiren, für angemeſſen zu erachten, ſo ſcheint es gleichwohl erforderlich, daß

zu den zur mündlichen Verhandlung und Entſcheidung der beim Reichsgericht anhän

gigen Sachen anzuberaumenden Sißungen auch die erwähnten Mitglieder, ſofern ſie

nicht durch beſondere Gründe entſchuldigt ſind , ſich einfinden. Mit Nütſicht darauf,

daß die muthmaßlich nicht bedeutende Zahl der Geſchäfte und die erleichterten Verkehrss

verhältniſſe der Ausführbarkeit einer derartigen Beſtimmung feine Hinderniſſe entgegen

ſtellen werden , auch die Anberaumung der Audienzen mit Rückſicht auf die auswärts

wohnenden Mitglieder erfolgen kann , iſt es der Wichtigfeit der zur Kognition des

Reichsgerichts gelangenden Sachen entſprechend, daß möglichſt ſämmtliche Mitglieder

1

des Gerichtshofs an der Entſcheidung Theil nehmen.
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Für den Fall, daß mehrere Mitglieder behindert ſein ſollten , bedurfte es im

$. 36 .

-

1

einer Feſtſtellung darüber, wie viele Mitglieder zur gültigen Beſchlußnahme mindeſtens

anweſend ſein müſſen. Bei den auf mündliche Verhandlung vor verſammeltem Ge

richte erfolgenden Entſcheidungen erſcheint, in ſofern nicht durch beſondere Vorſchriften

ein Anderes beſtimmt iſt, die Zahl von ſieben Mitgliedern alſo mehr als die Hälfte

des Kollegii — erforderlich, in andern Fällen dagegen die Anweſenheit von fünf

Mitgliedern genügend .

Die Faſſung der Beſchlüſſe durch einfache Stimmenmehrheit, ſo wie die Be

ſtimmung, daß bei Stimmengleichheit die Stimme des Präſidenten den Ausſchlag gebe

und nur in Strafſachen die für den Angeklagten günſtigere Meinung entſcheidet, ent

ſpricht den in den Deutſchen Landesgeſeßgebungen obwaltenden Grundſäßen .

Zu ss. 37 - 39.-

bedarf es feiner beſondern Nechtfertigung, daß der Präſident und die Mitglieder des

Reichsgerichts , ſobald ſie durch Verwandtſchaft, Schwägerſchaft oder ſonſt bei der

Sache betheiligt ſind, ſich der Theilnahme an der Berathung und Beſchlußnahme zu

enthalten haben ; da Niemand in einer Sache zugleich Richter und Partei ſein darf.

Befräftigt ein zum Zeugen vorgeſchlagener Richter die Erklärung, daß er über den

Gegenſtand, hinſichts deſſen ſein Zeugniß erfordert wird, nichts auszuſagen wiſſe , ſo

ift fein Grund mehr vorhanden, ſeine amtliche Wirkſamkeit an der Sache auszuſchließen.

Die Nothwendigkeit dieſer Beſtimmung ergiebt ſich aus der Betrachtung, daß

eine Partei nur die Mehrzahl der Reichsrichter als Zeuge vorzuſclagen brauchte, um

die Wirkſamkeit des Reichsgerichts zu hemmen .

Durch die Beſtimmung, daß das Reichsgericht, insbeſondere deffen Präſident,

auf Beobachtung der Vorſchrift des §. 37. von Amtswegen zu halten , und der be

treffende Richter dem Kollegium ungeſäumt Anzeige zu machen verpflichtet ſei, ſo wie

durch das der Partei eingeräumte Hecht, das Reichsgericht darauf aufmerkſam zu

machen , daß bei einem Richter eines der im §. 37. bezeichneten Verhältniſſe obwalte,

iſt das Intereſſe der Partei hinreichend gewahrt, eine Verhandlung der Partei mit dem

Reichsgericht über den in Rede ſtehenden Punkt daher als unangemeſſen auszuſchließen.

1

S. 40 .

Die Beftimmungen im erſten Abfaß dieſes Paragraphen rechtfertigen ſich von

felbſt durch die Betrachtung, daß es beſonderer Anordnungen zur Erleichterung des

Geſchäftganges nicht bedarf , da der Umfang der Geſchäfte beim Reichsgericht die

Vollziehung ſämmtlicher Urſchriften durch alle anweſende und betheiligte Mitglieder

ganz füglich geſtattet.

$. 41 .

Die Deffentlichkeit der Gerichtsſißungen bedingt Maßregeln zur Aufrechthaltung

der Ruhe und Ordnung gegen ſolche Perſonen, welche Störungen verurſachen .

Dieſes Motiv liegt dem S. 41. des Geſep - Entwurfs zum Grunde . Der

Gerichtshof resp. deſſen Präſident iſt Inhalts dieſes Paragraphen ermächtigt, gegen

Perſonen , welche Störungen der Gerichtsſißung verurſachen, mit Entfernung aus

dem Sizungsſaal zu verfahren, auch nach Befinden der Umſtände und nachdem der

Reidsanwalt gehört worden , eine Gefängniſſtrafe bis zu acht Tagen feſtzuſeßen und

vollſtreden zu laſſen.

Zu SS . 12. und 43 .

Die reglementaren Anordnungen über den Geſchäftsgang beim Kollegium und

für die Gerichtsſißungen eignen fich nicht zu einer Aufnahme in das Gefeß , bleiben

vielmehr mit Rückſicht auf die etwaige Nothwendigkeit einer Abänderung je nad den

Umſtänden und dem wechſelnden Bedürfniß zweckmäßig der eigenen Beſchlußnahme

des Reichsgerichts überlaſſen .

Indeß erſcheint es erforderlich, daß der Reichsanwalt als Wächter des Geſebes

zugezogen wird, und die Beſchlußnahme im Einvernehmen mit demſelben erfolgt.
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Wegen der Dienſtverrichtungen der Unterbeamten dagegen , bei welchen der

Reichsanwalt nicht intereſſirt und die Mitwirkung des Kollegii nicht erforderlich iſt,

hat der Präſident vermöge der ihm obliegenden Leitung der Geſchäfte durch regles

mentare Beſtimmungen dasjenige anzuordnen , was eine zweckmäßige Vertheilung der

Geſchäfte und die Erhaltung einer guten Drdnung im Dienſt erfordert.

Aus dieſen Erwägungen ſind die $$. 42. und 43. hervorgegangen .

1

Der

S. 44 .

verweiſt in Betreff der Amtsverrichtungen des Reichsanwalts in den zur Zuſtändigfeit

des Reichsgerichts gehörigen Rechts- und Strafſachen auf die Geſeße über das Ver

fahren in dieſen Sachen als die hiezu geeignete Stelle.

Wenn in einer Sache cins der unter 1. und 4. des §. 37. bezeichneten Ver

hältniſſe bei dem Reichsanwalt ſtattfindet, ſo muß derſelbe aus den zu §. 37. erwähnten

gleichen Gründen ſich aller amtlichen Mitwirkung in dieſer Sache enthalten . Etwaige

Zweifel und Beſchwerden unterliegen der Entſcheidung des Reichs - Juſtizminiſters als

der vorgeſeßten Behörde des Reichsanwalts.

Die nächſtfolgenden

$ 8 . 45-50.

beziehen ſich auf das Verfahren bei Verbrechen der beim Reichsgericht angeſtellten Verfahren bei Verbrechen

Beamten und Rechtsanwalte. der beim Reichsgericht anges

Wenn auch unter den gegenwärtigen Verhältniſſen der Grundſaß gelten muß, ſtellten Beamten und Rechts

daß die bei dem Reichsgericht angeſtellten Beamten und Rechtsanwalte ſowohl in anwalte.

Civil - als in Strafſaden ihren perſönlichen Gerichtsſtand bei den Landesgerichten

behalten , ſo iſt es gleichwohl der Stellung und Unabhängigkeit des Reichsgerichts im

Verhältniß zu den Landesgerichten angemeſſen, daß in Strafſachen nähere Beſtims

mungen und Einſchränkungen eintreten, worauf der $. 29. bereits hinweiſt.

Unter den „ Landesgerichten “ ſind die Gerichte desjenigen einzelnen Staates

zu verſtehen , in welchem die beim Reichsgerichte angeſtellten Beamten und Rechts

anwalte ihren Wohnſiß im rechtlichen Sinne haben , ſo daß bei den außerhalb des

Sites des Reichsgerichts wohnenden Beamten ein doppelter perſönlicher Gerichtsſtand

ſtattfinden kann ; außerdem tritt aber noch bei Verbrechen der Gerichtsſtand des Orts

ein , wo das Verbrechen begangen iſt, und für Amtsverbrechen muß dieſer Gerichts

ſtand ſtets da begründet, aber auch erfluſiv ſein, wo das Reichsgericht ſeinen Siß hat.

Die Einleitung einer Unterſuchung gegen einen beim Reichsgericht angeſtellten

Beamten und Rechtsanwalt fann , ſobald es ſich um ein gemeines Verbrechen

handelt, ‘unbedenklich von dem zuſtändigen Landesgericht ſelbſtſtändig verfügt werden,

von welchem auch das Urtheil ſelbſtſtändig zu fällen iſt; nur muß das Landesgericht

von der verfügten Einleitung der Unterſuchung, ſo wie demnächſt von der Entſchei

dung dem Reichsgericht oder der ſonſt dem Angeſchuldigten vorgeſeßten Dienſtbehörde

Anzeige machen .

Dieſe Behörden ſind durch die Anzeige in den Stand geſeßt, erforderlichen

Falls im Intereſſe des Dienftes die weitern geeigneten Schritte zu thun.

Anders geſtaltet ſich dagegen das Verhältniß, wenn ein beim Reichsgericht

angeſtellter Beamter ſich in Bezug auf das Reichsamt eines Amts verbredens oder

Amtsvergehens ſchuldig macht und deshalb zur Unterſuchung gezogen wer

Den ſou.

Es fönnte hiebei die Frage aufgeworfen werden , ob von Amtsverbrechen und

Vergehen in Bezug auf das Reich die Rede ſein könne, ſo lange ein Strafgeſezbuch

für das Reich noch nicht vorhanden iſt, und ob es nicht angemeſſen ſei, bis zum Er

ſcheinen eines ſolchen Geſeßbuchs alle hier bezüglichen Beſtimmungen ausſcheiden zu
laſſen . Allein, wenn auch anzuerkennen iſt, daß dieſer Gegenſtand auf eine völlig

befriedigende Weiſe nur durch ein Strafgeſezbuch für das Reich erledigt werden kann,

ſo iſt doch der Zeitpunkt, wann ein ſolches zu Stande fommen werde, noch nicht ab:

zuſehen , und es bedarf deshalb einer Beſtimmung deſſen , was interimiſtiſch Rechtens

ſein jou

1

1

IV . Anlage III b zur 86ſten Sißung. 6
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.

Daß in den Gefeßgebungen aller Deutſchen Staaten Beſtimmungen wegen

Beſtrafung der verſchiedenen Arten von Amtsverbredien enthalten ſind und dabei auch

der Unterſchied zwiſchen Amtsverbrechen und nur disziplinariſch zu beſtrafenden Amts:

vergehen vorkommt , unterliegt feinem Zweifel ; eg erſcheint daher angemeſſen , vor

läufig bis zum Erlaß eines allgemeinen Strafgeſeßes für das Reich , die Strafgeſeße

desjenigen Landes zur Anwendung zu bringen , in welchem das Reichsgericht ſeinen

Siß hat .

In Betreff des bei der Unterſuchung und Entſcheidung zu beobachtenden Ver:

fahrens wird zu unterſcheiden ſein , ob die in jenen Geſeßen angedrohete Strafe blos

in dem Verluſt des Amts (oder in einer gelindern Strafe) beſteht, oder aber, ob das

Amtsverbrechen mit einer härtern Strafe als dem Verluſt des Amts bedroht iſt.

Im erſtern Fall bleibt die Unterſuchung und Entſcheidung zweckmäßig dem

Reichsgericht als der ausſchließlich hierbei intereſſirten Behörde vorbehalten , welches

alsdann nach den für die Disziplinar - Unterſuchungen zu gebenden Beſtimmungen

( S. 55. u. f.) zu verfahren hat.

Beſteht dagegen die Strafe in einer härtern , als dem Verluſt des Amts , ſo

gebührt die Unterſuchung und Entſcheidung zwar dem ſonſt zuſtändigen Landesgericht.

Dieſes wird aber nach Analogie der faſt in allen Spezialgeſebgebungen beſtehenden

Grundfäße und mit Rüdſicht darauf, daß , wie die Amtsverwaltung ſo auch die Ver

leßung der Amtspflichten der Reichsbeamten , an ſich außer dem Bereich der Territo

rialbehörden liegt, die Unterſuchung nur auf den Antrag des Reichsgerichts oder der

ſonſt dem Angeſchuldigten rorgeſepten Reichsdienſtbehörde einleiten dürfen.

Iſt auf den Verluſt des Reichsamts zu erkennen , ſo würde es , da ein Amt,

welches von Reicho wegen verliehen iſt, auch nur von Reichs wegen entzogen werden

fann, dem Verhältniſſe nicht entſprechen , wenn die Landesgerichte befugt wären das

Reichsamt abzuerkennen ; vielmehr muß in einem ſolchen Falle, die Unterſuchung möge

ein Amtsverbrechen oder ein gemeines Verbrechen zum Gegenſtande haben, dem Reids

gericht vorbehalten bleiben , den Verluſt des Reichsamts auszuſprechen . Nachdem

daher die Landesgerichte in einem ſolchen Falle auf die etwa ſonſt ſtattfindenden Strafen

erkannt haben , werden die Aften nach rechtskräftiger Entſcheidung der

Reichsgericht mitzutheilen ſein , damit, nachdem der Angeſchuldigte und der Reichsan

walt in öffentlicher Gerichtsſigung gehört worden ſind , das Reichsgericht den Amts

verluſt durd einen , gleichfalls in öffentlicher Sißung dem Angeſchuldigten zu verkün

digenden Beſchluß ausſpreche.

Endlich iſt noch des Falls zu gedenfen , wenn das Landesgericht bei der Ent

ſcheidung über ein Amtsverbrechen eines beim Reichsgericht angeſtellten Beamten oder

Rechtsanwalts findet, daß zwar auf eine Strafe, aber nur auf den Amtsverluſt oder

eine noch geringere Strafe zu erkennen ſei. Es wird dann das Landesgericht, tem

oben ausgeſprochenen Grundſaß gemäß, die Sache an das Reichsgericht zu verweiſen

haben , welches hiernächſt nach den desfallſigen Vorſchriften und ohne daß es hiebei

noch einer Vorunterſuchung bebarf, zu verfahren hat.

Die SS . 51. u. f.

Berfahren bei Amtevergehen . handeln von dem Verfahren bei Amto -Vergehen , d . h . ſolchen Verleßungen der

Amtspflicht, welche nicht in einem Verbrechen beſtehen , und blos disziplinariſch zu

beſtrafen ſind.

Die desfallſigen Strafen ſind, da Degradation nicht eintreten fann und zeit

weiſe Suspenſion vom Amte als Strafe nicht zweckmäßig iſt, in zwei Klaſſen , nåm

lich Ordnungsſtrafen und Amtsentlaſſung mit Verluſt des Titels und Penſionsanſpruchs

zu theilen .

Je nach der größern oder geringern Erheblichkeit des Vergehens iſt auf die

eine oder andere Art der Strafe zu erfennen .

Dronungeftrafen. Die Ordnungsſtrafen beſtehen, je nach der Größe des Vergehens, in Ermah

nungen oder Warnungen, in Verweiſen und in Geldbußen .

Dem Präſidenten die Befugniß beizulegen , Ermahnungen oder Warnungen,

welche mündlich zum Protokoll ohne Beiſein eines Andern oder durch ein beſonderes

Schreiben zu ertheilen ſein werden, gegen Mitglieder des Kollegiums ergehen zu laſſen,
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fann nicht füglich einem Bedenken unterliegen , wenn man einerſeits die dem Präſi

denten als Vorgefepten gebührende Stellung und Autorität, andererſeits die milde und

rückſichtsvolle Art der Strafe in Erwägung zieht.

Noch unbedenklicher iſt dem Präſidenten gegen Unterbeamte Das Recht der

Ermahnung und Warnung, ja ſelbſt des Verweiſes beizulegen.

Endlich kann dem Präſidenten auch die Befugniß nicht entzogen werden, gegen

Rechtsanwälte, welche bei dem unter ſeiner Leitung und Aufſicht ſtehenden Gerichts

hofe angeſtellt ſind , Ordnungswidrigkeiten durch Ertheilung von Ermahnungen oder

Warnungen zu rügen. Da indeß die Rechtsanwälte dem Reichsanwalt nicht minder

untergeben ſind , als dem Präſidenten , ſo rechtfertigt ſich die Beſtimmung, daß der

Präſident die gedachten Ordnungsſtrafen nur in Gemeinſchaft mit dem Reichsanwalt

verhängen darf.

Begeht der Reichsanwalt eine ſtrafbare Ordnungswidrigkeit, welche durch

bloße Ermahnung oder Warnung hinreichend geahndet iſt, ſo ſteht die Verhängung

dieſer Strafe dem Reichs - Juſtizminiſter als alleinigen und unmittelbaren Vorgeſepten

des Reichsanwalts zu.

Die Verhängung von Geldbußen erſcheint nur gegen Rechtsanwälte oder

Unterbeamte angemeſſen , und zwar mit Rückſicht darauf, daß zu hohe Geldſtrafen die

lage dieſer Beamten zerrütten und zum Schuldenmachen Veranlaſſung geben würden,

nur bis zum Betrage eines einmonatlichen Gehalts und resp . von 100 Thalern .

In Betreff der Unterbeamten fann dem Präſidenten die Feſtſeßung der Geld

buße bis zur Höhe von 10 Thalern unbedenklich überlaſſen werden .

Kommt es dagegen auf Verhängung einer ſtrengern Strafe als die in den

$$. 53. und 54. erwähnten gegen einen der beim Reichsgericht angeſtellten Beamten

und Rechtsanwälte an , ſo kann dies nur im Wege der Disziplinar - Unterſu : Disziplinar -Unterſuchung.

bung nach Maaßgabe der $s. 55. bis 63. incl . geſchehen .

Das hierbei ſtattfindende Verfahren iſt mit ſolchen Formen umgeben , welche

möglichſten Schuß gegen Einſeitigkeit und Wilfür gewähren. Die in Preußen be:

ſtehenden Geſeke haben hierbei zum Vorbilde gedient.

Dem Bedenfen , ob nicht das Reichsgericht aus kollegialiſchen oder ähnlichen

Rückſichten Anſtand nehmen möchte, mit Einleitung der Unterſuchung gegen eines

ſeiner Mitglieder zu verfahren , iſt durch die Beſtimmung begegnet , daß auch der

Reichsanwalt als Wächter des Geſekes den Antrag auf Einleitung der Unterſuchung

ſtellen darf , das Reichsgericht mithin einerſeits der Unannehmlichkeit einer Initiative

überhoben werden kann , und andererſeits den vom Reichsanwalt geſtellten Antrag

auf Unterſuchung nicht ohne entſcheidende Gründe abzulehnen vermag.

Bedarf es der Einleitung der Unterſuchung gegen den Reichsanwalt, fo liegt

es in dem Intereſſe und der Pflicht des Reichs - Juſtizminiſters als unmittelbaren und

verantwortlichen Vorgeſepten des Reichsanwalts , daß er den Antrag auf Eröffnung

der Unterſuchung ſtelle.

Die Funktionen der Reichsanwaltſchaft bei einer Unterſuchung gegen den

Reichsanwalt ſind ſelbſtredend durd einen andern vom Juſtizminiſter zn ernennenden

geeigneten Vertreter wahrzunehmen.

Die Vorunterſuchung kann , da das Reichsgericht ausſchließlich zur Unterſu

chung und Entſcheidung berechtigt iſt, auch nur durch ein Mitglied des Reichsgeridts,

I welches der Präſident ernennt, geführt werden .

Wenn ferner auch nach geſchloſſener Vorunterſuchung die Mündlichfeit der

Verhandlung vor verſammeltem Gericht zweckmäßig iſt und mit anderweitigen desfallſi

gen Beſtimmungen übereinſtimmt, ſo erſcheint andererſeits die Deffentlich feit nicht

angemeſſen .

Denn Unterſuchungen der hier in Rene ſtehenden Art bezweden nur die Aufs

rechterhaltung der Disziplin und die Integrität des Beamtenſtandes, betreffen dagegen

nicht Fragen des Privat- oter öffentlichen Rechts und eignen ſich um ſo weniger zu

einem öffentlichen Verfahren , als der Beamte , welcher nicht in dem Maße ſchuldig

befunden wird, um aus dem Amt entlaſſen zu werden , durch ein ſolches Verfahren

in ſeiner ferneren Amtswirkjamkeit und in ſeinem amtlichen Anſehen ſehr gefährdet

werden könnte.
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Bei der Wichtigkeit einer Unterſuchung gegen ein Mitglied des Reichsgerichts

oder gegen den Reichsanwalt entſpricht es der Stellung der Angeſchuldigten und dem

Bedürfniß einer beſonders ſorgfältigen und vielſeitigen Erwägung, daß mit Einſchluß

des Präſidenten mindeſtens neun Mitglieder an der mündlichen Verhandlung und der

Entideidung Theil nehmen .

Der Beiſtand eines Anwalts behufs der Vertheidigung fann dem Angeſqul

digten nicht verſagt werden, da derſelbe nicht in eine nachtheiligere Lage verſeßt werden

fann , als jeder andere Angeſchuidigte, welcher befugt iſt ſich eines Vertheidigers zu

bedienen, überdies auch der Vertheidiger in vielen Fällen , vermöge ſeiner unbefangenern

und ruhigern Stellung die Gerechtſame des Angeſchuldigten wirkſamer zu wahren im

Stante ſein wird, als der Angeſchuldigte felbft.

Erſcheint der Angeſchuldigte nicht, ohne ſich genügend entſchuldigt zu haben,

ſo fann das Gericht zwar ohne Weiteres zur Abfaſſung des Urtheils ſchreiten, es

muß indeß ſeinem Ermeſſen vorbehalten bleiben , falls es zur Aufklärung der Sache

das perſönliche Erſcheinen des Angeſchuldigten für nothwendig erachtet, deſſen Vor:

führung anzuordnen.

Gegen das dem Angeſchuldigten zu verkündigende und in Ausfertigung zuzu

ſtellende Urtheil findet ein Rechtsmittel nicht Statt, da der erkennende Gerichtshof

nicht nur an und für ſich die höchſte, ſondern auch in Fällen der in Rede ſtehenden

Art die allein kompetente Spruchbehörde iſt.

Wegen der Disziplinar -Unterſuchung gegen den Präſidenten des Reichsgerichts

ſind beſondere Beſtimmungen nicht getroffen , da der Fall einer ſolchen Unterſuchung

nicht wohl vorfommen fann . Event. würde das dabei zu beobachtende Verfahren

durch ein beſonderes Geſet zu beſtimmen bleiben .

Die

SS. 64. bis 68 .

Amtsſuspenſion. Unfrei: beſchäftigen ſich mit den Fällen der Amtsſuspenſion und unfreiwilligen Penſionirung
willige Benſionirung.

ſo wie mit dem hiebei zu beobachtenden Verfahren.

Der

S. 69 .

Verhältniß des Reichege: endlich mit dein Verhältniß des Reichsgerichts zu den Gerichtsbehörden der einzelnen

richts zu den Gerichtsbehör: Staaten.

den der einzelnen Staaten.

Der Beſtimmung des legtgedachten Paragraphen fann um ſo weniger ein

Bedenken entgegenſtehen , als hiernach das Reichsgericht ſeiner höheren Stellung un

geachtet nur im Wege der Requiſition, nicht des Erlaffes oder Reſfripts die Thätigkeit

der Landesgerichte in Anſpruch zu nehmen hat , und ein Gleiches in Betreff des Ver

hältniſſes des Reichsanwaltes zu den Territorialgeridten beſtimmt ift.

Die Requiſitionen find an die Appellations- oder Obergerichte, resp . an

die Ober - Staatsanwälte zu richten , welchen es überlaſſen bleibt, dieſelben ſelbſt zu

erledigen oder weitern desfallfigen Auftrag an die ihnen untergeordneten Behörden zu

ertheilen.
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A n la ge 1.

zu dem

Protokoll der Sieben und Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

v om 5ten Mär z 18 5 0 .

Entwurf eines Gefeßes

über das

Verfahren vor dem Reichsgerichte in ftreitigen Rechts

ſachen u .

In 26. S.1 n Folge der Beſtimmungen im l . 126. der Verfaſſung u . und im %. 31. des

Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts von ac. wird über das Verfahren

in dem nach S. 124. der Verfaſſung uc. zur Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts gehd

rigen Sachen, mit Ausnahme der Unterſuchungen wegen der daſelbſt unter 1. er

måhnten Verbrechen , imgleichen über die Vollziehung der Entſcheidungen des

Reichsgerichts hierdurch verordnet, wie folgt:

Erfter Titel.

Verfahren in ſtreitigen Rechtsfa chen .

Erſter Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen.

S. 1 .

Das Reichsgericht hat vor jeder weiteren Verfügung auf eine bei ihm an- Zuſtändigkeit des Gerichte.

gebrachte Klage ſeine Zuftåndigkeit zu prüfen , und wenn es dieſe nicht begründet

findet, die Klage ſofort zurückzuweiſen .

S. 2 .

Eine freiwillige Erſtreckung der Gerichtsbarkeit des Reichsgerichts iſt un

ſtatthaft, und muß daſſelbe, wenn ſich erſt im Verlaufe des Prozeſſes ſeine Unzus

ſtåndigkeit ergiebt , dieſe bei der nächſten Verhandlung , auch ohne Antrag der

Parteien , ausſprechen .

IV. 1Anlage la zur 87ften Sißung.
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Die Parteien und deren

Stellvertreter.

S. 3 .

In wie fern eine Partei zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte

vor dem Reichsgerichte für fåhig zu achten iſt , und wer dieſelbe beim Mangel

dieſer Fähigkeit zu vertreten hat, iſt, ſoweit nicht die Verfaſſung oder Gefeßgebung

des Reichs Beſtimmungen darüber enthält, nach den Gefeßen zu beurtheilen, denen

die Partei für ihre Perſon unterworfen iſt.

S. 4 .

Iſt eine juriſtiſche Perſon (Reichs- oder Landesvertretung, Gemeinde, Kors

poration uc.) oder ein Kollegium bei einem am Reichsgerichte anhängigen Rechts

ſtreite als Partei betheiligt , ſo iſt die Frage : in welcher Art ihre Rechte dabei

wahrzunehmen ſind ? ob insbeſondere durch einen zu folchen Geſchäften ein- für

allemal ermächtigten, oder durch einen beſonders zu erwahlenden oder zu ernennens

den Vertreter ? nach der für dieſe juriſtiſche Perſon oder für dieſes Kollegium beſte

henden Verfaſſung oder Einrichtung zu beurtheilen. - Wer in einem Rechtsſtreite

beim Reichsgerichte ſich als den Vertreter der dabei betheiligten juriſtiſchen Perſon

oder des dabei betheiligten Kollegiums angiebt, hat in beglaubigter Form nicht nur

ſeine Beſtellung dazu , ſondern erforderlichen Falls auch nachzuweiſen , daß ſolche

gehdrig erfolgt fei.

S. 5 .

Bei gleichartigen Anſprüchen und Verpflichtungen kann das Reichsgericht,

auch außer dem Falle einer eigentlichen Streitgenoſſenſchaf
t
, eine gemeinſame

Rechtsverfolgung oder Vertheidigung nach den Grundſåten der Streitgenoſſenſchaf
t

zulaſſen , ſo lange dadurch keine Verwirrung oder Verſchleppung des Verfahrens

entſteht.

S. 6 .

Iſt dieſe Verpflichtung , einem Anſpruche Genüge zu leiſten , zwiſchen

mehreren Staaten ſtreitig, ſo können dieſelben zuſammen mit einer Klage belangt

werden. Ergiebt ſich aber im Verlauf des Verfahrens, daß von der Erledigung

der Sache gegen einen dieſer Staaten die Entſcheidung über die Verpflichtung der

übrigen Staaten abhångt, oder daß durch die abgeſonderte Verhandlung und Ent:

ſcheidung der Sache gegen einen dieſer Staaten die Beendigung des Rechtsſtreites

im Uebrigen weſentlich würde gefdrdert werden , ſo kann das Reiche gericht eine

ſolche abgeſonderte Verhandlung eintreten laſſen .

Anwalte und Sachführer.

S. 7 .

Jede Partei muß zur Betreibung ihrer Sache beim Reichsgerichte aus der

Zahl der bei demſelben angeſtellten Rechtsanwalte (S. 24. des Geſeges über die

Einrichtung des Reichsgerichts ) einen Bevollmachtigten erwahlen und dieſen mit

einer ſchriftlichen Vollmacht verſehen , deren Unterſchrift, wenn die Vollmacht von

einer Privatperſon ausgeſtellt iſt, gerichtlich oder notariell beglaubigt ſein muß.

Die Vollmacht erſtreckt ſich jederzeit zugleich auf die Erben und Nachfolger

des Vollmachtgebers , und kann von dieſem nach erfolgter Einreichung beim Ge

richte nur dann widerrufen werden , wenn zugleich ein neuer Bevollmachtigter be

ſtellt wird .

Der Anwalt hat jedoch, ſobald eine Veränderung der Perſon feines

Vollmachtgebers zu ſeiner Kenntniß kommt, dem Reichsgerichte hiervon Anzeige

zu machen.

S. 8 .

Mehrere Streitgenoſſen haben einen gemeinſchaftlichen Anwalt zu beſtellen ;

glaubt jedoch einer der Streitgenoſſen beſondere Angriffs - oder Vertheidigungsa

Mittel zu haben , ſo ſteht ihm frei, durch den gemeinſchaftlichen Anwalt beſondere

Schriftſåße einreichen zu laſſen.
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S. 9.

Parteien, welche ihr Unvermögen durch ein Atteft ihrer Obrigkeit nachweis

ſen , kann vom Reichsgerichte auf ihren Antrag aus der Zahl der bei demſelben

angeſtellten Rechtsanwalte ein Anwalt zugeordnet werden , welcher ihre Sache uns

entgeltlid ) zu führen hat. Wird der Gegner der armen Partei zur Erſtattung

der Koſten verurtheilt, ſo kann der der armen Partei zugeordnete Anwalt ſeine Ge

búhren und lagen von demſelben unmittelbar einfordern.

1

S. 10 .

Die Vollmacht des Anwalts muß mit der erſten von der Partei vorzunehs

menden Prozeßhandlung dem Gerichte eingereicht werden .

Durch Einreichung der Vollmacht wird für den Anwalt das Recht, die

Partei vor Gericht zu vertreten , dahin begründet , daß derſelbe befugt iſt, Namens

ſeiner Partei alle Prozeßhandlungen vorzunehmen , insbeſondere Schriftfåge abzus

faſſen und einzureichen , in den Gerichtsſigungen oder in Terminen vor abgeord

neten Mitgliedern des Gerichts aufzutreten , Verfügungen und Urtheils - Uusfera

tigungen in Empfang zu nehmen und die Vollziehung des Erkenntniſſes zu be

antragen.

S. 11 .

In Abweſenheits- und Verhinderungsfallen kann ſich der bevollmachtigte

Anwalt durch einen mit Subſtitutions - Vollmacht zu verſehenden Anwalt aus der

Zahl der beim Reichsgerichte angeſtellten Rechtsanwalte vertreten laſſen .

S. 12.

Alle bei dem Reichsgericht eingereicht werdende Prozeßſchriften müſſen von

einem bei dem Reichsgericht angeſtellten , von der Partei bevollmachtigten Anwalt

unterſchrieben fein ; dieſer Anwalt iſt dafür verantwortlich , daß die vorgeſchriebenen

Formen beobachtet werden und die Schrift keine Ungebührlichkeit enthalte. Schrif

ten , welche der Anwalt nicht unterſchrieben hat , werden als nicht eingereicht anges

ſehen und zurückgegeben.

f. 13 .

In den Gerichtsſitungen , ſowie in den Terminen vor abgeordneten Mit

gliedern des Gerichts, kann im Beiſein des beim Reichsgerichte bevollmächtigten

Anwalts die Partei ihre Sache ſelbſt verhandeln, oder durch einen nach den Landes

gelegen zur Verhandlung vor Gericht berechtigten Sachführer verhandeln laſſen .

S. 14 .

Die Behauptungen und Geſtåndniſſe , welche in einer von dem bevoll

måchtigten Anwalte beim Gericht eingereichten Schrift enthalten ſind, oder welche

bei den mündlichen Verhandlungen in der Gerichtsfigung oder im Termine vor

einem abgeordneten Gerichtsmitgliede , von dem bevollmächtigten Anwalte oder

Sachführer der Partei, gemacht werden , gelten als von der Partei ſelbſt ausges

gangen und können, wie die eigenen Erklårungen der Partei, nur durch den Beweis

des Gegentheils der zugeſtandenen Thatſache růdgångig gemacht werden.

Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch ein , wenn die Partei bei der mund

lichen Verhandlung anweſend war, und der Erklärung ihres Anwalts oder Sacha

führers ſogleich widerſprochen hat.

Handelt ein Unwalt oder Sachführer der ihm ertheilten Inſtruktion ent

gegen , ſo bleibt er der Partei nach den geſeblichen Beſtimmungen verantwortlich.

J. 15 .

Friſten und Termine.Hat das Geſet beſtimmte Friſten nicht vorgeſchrieben , ſo ſind ſolche vom

Reichsgerichte nach deſſen Ermeſſen feſtzuſeßen .

Auf einſeitigen Antrag Friſten zu verlångern , oder Termine ( Gerichts

fißungen ) zu vertagen , ift nur zuläſſig, wenn das Gefeß es ausdrüdlich geſtattet.
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Die Verlängerung einer Friſt und die Ausſeßung eines Termins (Gerichts

fißung) kann jederzeit in Folge freiwilliger Uebereinkunft der Parteien ſtattfinden.

Entſteht aber Streit darüber, ob eine ſolche Uebereinkunft erfolgt ſei, ſo ſoll

auf die Uebereinkunft nur dann Rüdſicht genommen werden , wenn ſie in einer von

den beiderſeitigen Anwalten unterzeichneten Schrift enthalten iſt , und dieſe ſogleich

vorgelegt wird .

S. 16 .

Der Lauf einer jeden Friſt beginnt mit dem Tage nach der Verkündung

oder Zuſtellung der Verfügung. Die Dauer einer Friſtverlängerung iſt immer vom

Ablaufe der erſten Friſt an zu berechnen. Der Ablauf einer Friſt wird dadurch,

daß deren letter Tag auf einen Sonn- oder Feſttag trifft, nicht gehindert..

S. 17.

Ein gerichtlicher Termin ( Gerichtsſitzung) iſt als verſäumt anzuſehen,

wenn bei dem nach Eintritt der beſtimmten Stunde erfolgenden Aufruf der Sache

der Anwalt nicht gegenwärtig iſt.

6. 18 .

Durch den Tod oder das unfreiwillige Ausſcheiden einer Partei oder eines

der in den SS. 3. und 6. erwähnten Vertreters derſelben wird in Hinſicht ihrer der

Lauf jeder Friſt dergeſtalt gehemmt , daß dieſe vollſtändig von Neuem mit dem

Tage beginnt , welcher auf den Tag erfolgt, an welchem die Erben oder Nach

folger des Verſtorbenen oder Ausgeſchiedenen ſich beim Gerichte zur Fortſegung der

Sache gemeldet haben , oder vom Gerichte auf Antrag der Gegenpartei zur Fort

rezung der Sache aufgefordert worden ſind.

S. 19.

Rechtsnachtheile bei Ver: Zum Eintritt derjenigen Rechtsnachtheile, welche das gegenwårtige Geſe

fäumung von Friſten und mit der Verſäumniß von Friſten und Terminen ( Gerichtsſißungen) verbindet,
Terminen .

bedarf es einer vorgångigen Androhung derſelben vom Gerichte nicht. Dagegen

treten die geſeblichen ſo wie die vom Gerichte beſonders angedroheten Rechtsnach

theile erſt dann ein, wenn die Gegenpartei darauf antrågt, und wo es eines Nach

weiſes der Verſäumniß bedarf, dieſen zugleich beibringt. – Solche Nachtheile,.

welche das Gefes als Folgen mangelhafter Erklårungen oder unvollſtändiger An

gaben einer Partei bezeichnet, treten auch ohne Antrag der Gegenpartei ein .

S. 20.

Hat die ſåumige Partei, bevor die Gegenpartei auf die Verwirklichung des

Rechtsnachtheils angetragen hat , die verſäumte Handlung nachgeholt, ſo iſt ſie

damit noch zuzulaſſen.

Geht eine verſpåtete Schrift an demſelben Tage ein, an welchem die andere

Partei die Ungehorſams - Beſchuldigung eingereicht hat , ſo ſoll ſtets angenommen

werden , daß die erſtere noch vor der lettern übergeben ſei.

1. 21 .

Erſcheinen beide Theile auf geſchehene Ladung in einer für die mündliche

Verhandlung der Sache beſtimmten Gerichtsſikung nicht, ſo bleibt die Sache auf

ſich beruhen , bis der eine oder der andere Cheil auf Fortſetung derſelben antrågt.

Dieſe Beſtimmung findet auf Cermine , welche von abgeordneten Gerichts

mitgliedern oder von einem requirirten Gerichte zur Vernehmung von Zeugen oder

Sachverſtåndigen anberaumt ſind , keine Anwendung ; vielmehr iſt mit der Abhal

tung ſolcher Termine und der darin zu bewirkenden Vernehmung auch dann zu

verfahren , wenn von den Parteien Niemand erſchienen iſt.

1. 22.

Gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe im Laufe des Prozeſſes und gegen den

Ausſpruch der in Folge derſelben eingetretenen Rechtsnachtheile kann , außer dem
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Falle des 5. 69., eine Reſtitution nur dann ſtattfinden , wenn die Verſäumniß durch

unabwendbare oder außergewdhnliche Hindernifſe herbeigeführt worden iſt. Das

Geſuch um Reſtitution muß binnen 4 Wochen nach Ablauf der Friſt oder nach ver :

fåumtem Cermine ( Gerichtsfißung ), oder wenn das Hinderniß noch ſpåter fortge

dauert hat , binnen 4 Wochen nach deſſen Beſeitigung angebracht werden und mit

einer ſchriftlichen Beſcheinigung des Hinderniſſes verſehen ſein ; zugleich muß auch

die rückſtändige Prozeßhandlung nachgeholt oder beziehentlich , auf Unberaumung

eines neuen Termines ( Gerichtsſigung) angetragen werden . Findet das Gericht

das Reſtitutionsgeſuch nicht dergeſtalt ungegründet , daß es ſofort zurüđzuweiſen

wåre , ſo iſt daſſelbe der Gegenpartei mitzutheilen und zur mündlichen Verhandlung

und Entſcheidung darüber eine Gerichtsſikung anzuberaumen. Die Partei , von

welcher Reſtitution nachgeſucht worden iſt, hat ſelbſt dann, wenn ihr ſolche bewilligt

wird , die durch ihre Verſäumniß entſtandenen Koſten zu tragen , ſo wie der Gegen:

partei zu erſtatten , ohne daß es dieſerhalb eines beſonderen richterlichen Auss

ſpruches bedarf.

B. 23.

Minderjährige und ſolche Perſonen , denen nach den Geſeken die Rechte

der Minderjährigen zuſtehen , der Fiskus ſo wie diejenigen juriſtiſchen Perſonen,

denen die Rechte des Fiskus beigelegt ſind , haben in Beziehung auf Reftitutionen

gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe keine Vorzüge vor andern Parteien .

S. 24.

Iſt ein Rechtsnachtheil auf den Grund einer unrichtigen Zuſtellungsurkunde

( S. 33. ) ausgeſprochen worden , ſo kann die davon betroffene Partei binnen

4 Wochen nach Zuſtellung des Ausſpruches auf deffen Wiederaufhebung antragen .

Das Gericht hat, wenn der Antrag nicht als unſtatthaft oder wegen mangelnder

Beſcheinigung oder offenbarer unerheblichkeit der behaupteten Unrichtigkeit ſofort

zurüdzuweiſen iſt, denſelben der Gegenpartei mitzutheilen und zur mündlichen Ver

handlung und zur Entſcheidung darüber eine Gerichtsſitzung anzuberaumen. Ers

giebt ſich hierbei die Anordnung einer weiteren Beweisaufnahme oder die Einlei

tung einer Unterſuchung wegen der Fälſchung als nothwendig , ſo kann nach Er

meſſen des Gerichts das Verfahren in der Hauptſache einſtweilen ausgefeßt werden.

S. 25 .

In Streitſachen , worin der Reichstag oder eines der beiden Häuſer deſſel: Einſtellung des Verfahrens

ben , oder die Landesvertretung eines Einzelſtaats oder eine Kammer derſelben Par: bei Auflöſung des Volkshau

tei iſt , wird durch eine Vertagung oder durch den Schluß der Sißungen das Ver: ſes, des Meichstages oder ei
ner Landesvertretung .

fahren nicht unterbrochen. Wird aber eine dieſer Verſammlungen aufgeldſet, oder

iſt die Wahlperiode einer Verſammlung , bei der eine theilweiſe Erneuerung der

Mitglieder nicht ſtattfindet, abgelaufen , ſo iſt das weitere Verfahren einzuſtellen,

ſobald der eine oder andere Theil dem Reichsgerichte davon Anzeige macht. Eft

das Volkshaus des Reichstages Partei, ſo bedarf es einer ſolchen Anzeige nicht,

vielmehr iſt, wenn einer jener Fälle bei dem Volkshauſe eintritt, das Verfahren los

fort von Amtswegen einzuſtellen. Soll das Verfahren von der neuen Verſamm :

lung wieder aufgenommen werden , ſo bedarf es dazu eines neuen Beſchluſſes der

ſelben . Wird aber ein folcher Beſchluß nicht in den erſten acht Wochen nach Er

offnung der neuen Verſammlung gefaßt, ſo wird angenommen , dieſelbe habe auf

den Rechtsſtreit verzichtet.

Dieſe Beſtimmungen finden jedoch bei Rechtsſtreitigkeiten der Landes

vertretung eines Einzelſtaats oder einer Kammer derſelben nur in ſoweit Anwen

dung , als nicht in der Verfaſſung dieſes Staats ein Anderes feſtgefeßt iſt.

8. 26.

Die Entſcheidungen des Reichsgerichts erfolgen , ſoweit nicht im Gefeße Shriftwechſel, mündliche

eine Ausnahme ausdrücklich angeordnet iſt, auf mündliche Verlandlung der Sache Verhandlung und Verfündi

gung der Beſchlüſſe.

IV . Anlage la zur 87ſten Sißung 2

:



- 6

Zuſtellung der Verfüguns

gen an die Parteien.

vor dem verſammelten Gerichte, zu welcher ſtets beide Parteien zu laden ſind.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung dient ein Schriftenwechſel unter den

Parteien .

S. 27.

Dieſer Schriftenwechſel ( S. 26.) wird durch das Gericht geleitet. Die

Schriftfäße ſind beim Gerichte einzureichen , und werden von dieſem der Gegen

partei mitgetheilt.

S. 28..

Alle Schriften nebſt den Anlagen müſſen in fo vielen gleichlautenden und

gleichmäßig vollzogenen Eremplaren übergeben werden , daß außer dem beim

Gerichte verbleibenden Eremplare der Gegner , und wenn mehrere Gegner vor

handen ſind , jeder derſelben oder jeder der von ihnen einzeln oder gemeinſchaftlich

beſtellten Anwalte ein Eremplar erhalten kann .

Bei Nichtbefolgung dieſer Vorſchriften låßt das Gericht die fehlenden Ab

ſchriften auf Koſten der betreffenden Partei beſorgen und verurtheilt den Anwalt

derſelben in eine Ordnungsſtrafe von 1 bis 10 Chaler.

N. 29.

Alle Erkenntniſſe des Reichsgerichts, ſo wie alle Beſchlüſſe deſſelben , welche

auf mündliche Verhandlung vor verſammeltem Gerichte oder bei Gelegenheit einer

ſolchen Verhandlung gefaßt werden , ſind in der Gerichtsſigung zu verkündigen .

Andere Beſchlüſſe des Reichsgerichts , ſo wie die Anordnungen des Vor:

ſigenden , werden den Parteien in ſchriftlichen Ausfertigungen bekannt gemacht;

dieſe find den Anwalten und nur dann den Parteien ſelbſt zuzuſtellen, wenn legtere

mit einem bevollmächtigten Anwalt nicht verſehen ſind.

S. 30.

Die Zuſtellung der Verfügungen und Ausfertigungen geſchieht, ſoweit ſie

am Siße des Reichsgerichts zu bewirken iſt , durch die bei demſelben angeſtellten

Gerichtsdiener , außerdem aber durch Requiſition der Landesbehörden.

S. 31 .

Iſt diejenige Perſon, welcher eine gerichtliche Verfügung oder Ausfertigung

zugeſtellt werden ſoll , in ihrer gemdhnlichen Behauſung oder in ihrem Geſchäfts

lokale nicht anzutreffen, ſo erfolgt die Zuſtellung an deren Ehegatten , erwachſene

Kinder oder ſonſtige Hausgenoſſen ; wird auch von dieſen Niemand angetroffen oder

wird die Annahme verweigert, ſo iſt die Verfügung oder Ausfertigung an die Thür

der Wohnung anzuſchlagen , und eine Abſchrift derſelben dem Vorſteber der Orts

gemeinde zuzuſtellen.

S. 32.

Es ſind zuzuſtellen die Verfügungen und Ausfertigungen :

1. für die Reichsgewalt oder die Reichsregierung , dem vorſitzenden Reichs

miniſter,

2. für den Reichsfiskus, dem Reichs - Finanzminiſter,

3. für den Reichstag, dem Vorſigenden des Staatenhaufes und dem deg

Volkshauſes,

4. für das Staatenhaus oder das Volkshaus, dem Vorfißenden deſſelben,

5. für einen Einzelſtaat oder deſſen Regierung, dem vorſigenden Staats

miniſter und wenn ein Miniſterium dort nicht vorhanden iſt, dem Vor

ſteber der oberſten Vermaltungsbehörde,

6. für die Landesvertretung eines Einzelſtaats, dem Vorſißenden derſelben,

und wenn die Landesvertretung aus zwei Kammern beſteht, den Vor

fißenden beider Kammern,

7. für eine dieſer beiden Kammern (No. 6.), dem Vorſigenden derſelben,

8. für eine Gemeinde oder Rorporation, dem Vorſteher derſelben ; für ein

Kollegium , dem Vorſißenden deſſelben ; für eine offentliche Anſtalt oder

eine andere juriſtiſche Perſon , dem erſten Beamten derſelben,

.

,
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9. für einen Verein oder eine Handels- oder Aktiengeſellſchaft, dem erſten

Vorſteher oder dem Geſchäftsführer, und wenn derſelbe nicht bekannt

iſt , im Geſchäftslokal des Vereins oder der Geſellſchaft.

S. 33.

Die Beſcheinigung, welche über die erfolgte Zuſtellung von dem damit

| Beauftragten zu ertheilen iſt, muß von demſelben unterſchrieben ſein und die Ans

gabe enthalten : wo , wann und an wen die Behåndigung geſchehen iſt , ſo wie

eintretenden Falls auch die Angabe , weshalb dieſelbe an die in der Verfügung

genannte Perſon nicht hat bewerkſtelligt werden können.

Eine vorſchriftsmåßige Zuſtellungs - Urkunde hat bis zum Beweiſe des

Gegentheils vollen Glauben .

S. 34.

r Enthält eine Verfügung eine Auflage für beide Parteien , ſo muß einer

jeden derſelben, enthält ſie aber eine ſolche nur für eine Partei, ſo muß der Gegen

partei eine Beſcheinigung über die erfolgte Zuſtellung ertheilt werden .

Deffentliche Ladung.

S. 35.

Iſt der Aufenthaltsort einer Partei nicht bekannt , oder wird die Zuſtellung

an eine Partei, welche in einem zum Deutſchen Reiche nicht gehörigen Staate ſich

aufhält, von der dortigen Behörde verweigert, ſo iſt die Verfügung vor dem Amts

gebäude des Reichsgerichts Offentlich auszuhången und in mindeſtens zwei Sffent

liche Blåtter einzunuđen , von denen das eine das am Orte des Reichsgerichts für

amtliche Bekanntmachungen beſtimmte Blatt ſein muß , das andere aber jedesmal

vom Gerichte beſonders zu bezeichnen iſt.

Die Einrudung muß zweimal geſchehen ; die Beſorgung derſelben und die

Einlieferung der Nachweiſe darüber liegt der Partei ob , welche die Verfågung

erwirkt hat. Dieſe Bekanntmachung hat mit der Zuſtellung an die Partei gleiche

Kraft und Wirkung.

S. 36.

Requiſition an andere

Gerichte.

Wird ein Gericht eines zum Deutſchen Reiche gehörigen Staats vom

Reichsgerichte zu einer gerichtlichen Handlung requirirt, ſo hat daſſelbe dabei die

Vorſchriften zu befolgen , welche für dieſe Handlung beim Reichsgerichte vor

geſchrieben ſind.

Wird von einem Gerichte eines anderen Staates auf Requiſition des

Reichsgerichts eine gerichtliche Handlung vorgenommen , ſo genügt es , wenn dabei

die für das requiritte Gericht geltenden Gefeße beobachtet ſind.

S. 37.

Weigert ſich ein Gericht, der Requiſition des Reichsgerichts zu genügen,

oder låßt es dieſelbe unbeantwortet, ſo iſt dem Reichsanwalte davon zur weiteren

geeigneten Veranlaſſung Kenntniß zu geben.

S. 38.

1

Zu den für die mündliche Verhandlung beſtimmten Gerichtsſizungen ſteht Gerichte - Sißungen für die

jedem Erwachſenen der Zutritt offen. Jedoch kann das Gericht auf Antragdes mündliche Verhandlung und

Reichsanwaltes aus Gründen der Sittlichkeit oder der offentlichen Ordnung durch Verfahren in denſelben.

einen in der öffentlichen Sigung zu verkündenden Beſchluß die Entfernung der Zu:

hörer anordnen , es hat aber in dieſem Falle der Vorſißende auf den Antrag einer

der Parteien zu geſtatten , daß außer den Anwalten und Sachführern derſelben noch

beſondere von ihnen bezeichnete Perſonen , jedoch höchſtens drei für jede Partei, der

Gerichtsſigung beiwohnen.
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S. 39.

Ein Verzeichniß derjenigen Sachen , die in der Sißung zur mündlichen

Verhandlung kommen ſollen, ift drei Tage vorher vor dem Sißungsſaale aus:

zuhången.

Nach der Reihenfolge dieſes Verzeichniſſes erfolgt der Aufruf der einzelnen

Sachen , wenn nicht beſondere Gründe, nach dem Ermeſſen des Gerichte, eine Aud:

nahme ndthig machen .

N. 40.

Eine zur mündlichen Verhandlung beſtimmte Gerichtsſißung kann auf ein:

ſeitigen Antrag nur aus dringenden , vom Gerichte für glaubhaft erkannten Gründen

verlegt werden. Die daraus entſtehenden Koſten hat jederzeit die Partei zu tragen,

welche auf die Verlegung angetragen hat.

S. 41 .

Die Leitung der mündlichen Verhandlung ſteht allein dem Vorſigenden zu.

Zuerſt hat nach erfolgtem Aufrufe der Sache der Referent (S. 55.) zur Einleitung

der Verhandlung eine überſichtliche Darſtellung des Sachverhältniſſes vorzutragen.

Hierauf werden die Parteien mit ihren Erklärungen , Antragen und Rechts

ausführungen gehört.

Den perſonlich anweſenden Parteien iſt es geſtattet, nach Beendigung des

Vortrags ihres Anwaltes oder Sachführers ſelbſt das Wort zu nehmen.

S. 42.

Die Vorträge der Parteien müſſen frei gehalten werden , das Sachverhålt:

niß iſt darin getreu nach der ſchriftlichen Vorverhandlung darzuſtellen und hieran

die Rechtsausführung anzuſchließen .

Betrifft der Streit mehrere abgeſonderte Punkte, ſo iſt nach dem Ermeſſen

des Vorſigenden über jeden derſelben getrennt bis zum Schluſſe zu verhandeln .

Dem Beklagten gebührt jederzeit das leßte Wort.

S. 43.

Bei der mündlichen Verhandlung kdnnen nur durch den Vorſigenden den

Parteien Fragen zur Aufklårung der Sache vorgelegt werden ; ergiebt ſich aber bei

der nachherigen Berathung des Gerichts eine ſolche Befragung annoch als nöthig,

ſo kann das Gericht dieſelbe beſchließen .

Iſt die befragte Partei perſönlich anweſend , ſo ſteht ihr frei, entweder ſelbft

zu antworten, oder die Beantwortung ihrem Anwalte zu überlaſſen.

S. 44.

Bei jeder mündlichen Verhandlung muß der Reichsanwalt anweſend ſein,

und nach den Vorträgen der Parteien gehört werden. Die Akten ſind ihm zuvor

mitzutheilen.

S. 45.

Nach dem Schluſſe der mündlichen Verhandlung hat das Gericht, ohne

Beiſein anderer Perſonen, die abzufaſſenden Erkenntniſſe oder Beſchlüſſe zu berathen

und noch in derſelben Sißung zu verkündigen; daſſelbe iſt jedoch befugt, die Ver

kündigung ausnahmsweiſe auszuſeßen und dazu eine andere, den Parteien ſogleich

ftatt beſonderer Radung bekannt zu machende Sigung anzuberaumen .

N. 46.

In den Gerichtsſigungen iſt ein Protokoll vom Gerichtsſchreiber zu führen.
Daſſelbe muß enthalten :

1. die Namen der Gerichtsmitglieder, des Reichsanwalts oder ſeines Stella

vertreters, welche in der Sißung anweſend geweſen ſind,

2. die Namen der Parteien und ihrer Anwalte und Sachführer,
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al

3. den Gang der ſtattgefundenen Verhandlungen im Allgemeinen,

4. diejenigen Zugeſtåndniſſe und Anträge der Parteien , deren Aufzeichnung

verlangt wird , ingleichen ſolche Erklärungen der Parteien , deren Aufzeich

nung der Vorſikende oder ein Richter für erheblich hålt,

5. das Erkenntniß oder den Beſchluß des Gerichts in der verhandelten Sache,

ſo wie die Beſchlüſſe über etwanige vom Gericht geahndete Verſtöße ge

gen die Ordnung in der Sißung.

Die von den Parteien abgegebenen Erklärungen und Zugeſtändniſſe , welche

ius Protokoll aufgenommen werden , ſind ſofort vorzuleſen ; einer Vorleſung des

übrigen Inhalts bedarf es nicht.

Das Protokoll iſt von dem Vorſigenden und dem Protokollführer zu un

terſchreiben.

S. 47 .

Einzelne gerichtliche Handlungen , namentlich Beweisaufnahmen , können , Verhandlungen vor abgeord

wenn das Gericht dies zu beſchließen für angemeſſen findet, von einem dazu abge- neten Gerichtsmitgliedern.

ordneten Gerichtsmitgliede vorgenommen werden .

Ueber die Verhandlung vor dem abgeordneten Gerichtsmitgliede iſt von ei

nem Gerichtsſchreiber ein vollſtåndiges von beiden zu unterzeidynendes Protokoll zu

führen ; dieſes muß, ſoweit es Erklårungen der Parteien oder Ausſagen von Zeugen

und Sachverſtåndigen enthält , denſelben vorgeleſen und von ihnen unterſchrieben

werden ; können oder wollen ſie nicht unterſchreiben , ſo genügt es , wenn dieſes im

Protokoll bemerkt wird. Deffentlichkeit findet hierbei nicht ſtatt.

Das Protokoll iſt nach Beendigung des aufgetragenen Geſchäfts dem Vor

fißenden des Reichsgerichts einzureichen .

te

GT

Koſten.

S. 48 .

In den Rechtsſtreitigkeiten beim Reichsgerichte werden Stempel - und Ge

richtsgebühren , und außer dem Falle des S. 28. auch Schreibgebühren nicht erho

ben. Die außerdem vorkommenden gerichtlichen und außergerichtlichen Koſten hat

einſtweilen diejenige Partei ſelbſt zu beſtreiten , durch deren Anträge oder Handlun

gen dieſelben veranlaßt worden ſind ; einen Vorſchuß zu den Koſten , ſo wie eine

Sicherheitsbeſtellung für die Erſtattung der Koſten , kann keine Partei von der an

dern forbern.

If

ENÉ

S. 49,

In den unter b. des J. 124. der Verfaſſung ac . bezeichneten Streitigkeiten ,

hat die Reichskaſſe, und in den daſelbſt unter e . bezeichneten Streitigkeiten hat die

Kaſſe des betreffenden Staates ſtets ſämmtliche Koſten, auf welcher Seite ſie

auch entſtanden ſein mögen , zu tragen und die dazu ndthigen Vorſchüſſe zu

leiſten.

S. 50.

Ueber die Verbindlichkeit zur Koſtenerſtattung muß , außer dem Fall des

S. 49. in jedem Rechtsſtreite ausdrücklich erkannt werden ; die Annahme

einer ſtillſchweigenden Kompenſation iſt unzuläſſig. (Vergl. jedoch . 22., 67 .

und 69. )

Ueber die Koſten abgeſondert verhandelter Incidentpunkte iſt nach Ermeſſen

des Gerichts entweder fogleich in dem Erkenntniſſe über den Incidentſtreit oder in

dem Erkenntniſſe über die Hauptſache zu entſcheiden.

S. 51 .

Die Gebühren der Rechtsanwalte , ſo wie der Sachführer (S. 12.) find

auf deren Antrag oder auf Antrag der Parteien in jedem einzelnen Falle nach dem

Umfange und der Beſchaffenheit ihrer Arbeiten vom Gerichte nach billigem Er

meſſen zu beſtimmen.

IV. 3Anlage La zur 87ſten Gipung,
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S. 52 .

Die in Sachen unvermögender Parteien J. 9. vorkommenden unvermeid:

lichen baaren Auslagen ſind aus der Reichskaſſe zu erſtatten .

Zweiter Abſchnitt.

Beft immungen im Einzelne n.

Klage .

S. 53.

Jede beim Reichsgerichte anzubringende Klage muß , außer der Anwalt:

Beſtallung (SS. 7. und 10.), enthalten :

eine deutliche Bezeichnung der Parteien und deren Wohnort ;

die Chatſachen und Rechtsgründe, auf welchen die Klage und Sach

legitimation beruhet ;

einen beſtimmten Antrag in Betreff der Hauptſache und der Neben

Forderungen.

S. 54.

Mit der Klageſchrift müſſen zugleich die zum Beweiſe des Klagegrun

des dienenden Urkunden , welche ſich im Beſiße des Klågers befinden , beigebracht

werden (S. 89.).

Sind die Urkunden nicht im Beſige des Klågers, ſo treten die Beftim :

mungen der SP. 90. u. f. ein .

S. 55 .

Nach Eingang der Klage ernennt der Vorſigende des Reichsgerichts ein

Mitglied deſſelben zum Referenten , welcher die Klage zu prüfen und alle fernere

Vorträge in der Sache zu halten hat.

B. 56.

Entſpricht die Klage den Erforderniſſen der SS . 53. und 54 nicht , find

bei derſelben die Vorſchriften über die Form der ſchriftlichen Eingaben nicht be:

achtet, iſt die Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts nicht begründet, oder iſt die Klage

offenbar unſtatthaft, ſo iſt ſolche durch einen ſchriftlichen , mit Gründen zu verſe

benden Beſcheid, ſofort zurückzuweiſen ; dem Klåger bleibt jedoch unbenommen,

geeigneten Falls eine verbeſſerte Klage einzureichen .

S. 57.

Berfügung auf die Klage. Wird die Klage für zuläſſig befunden , ſo iſt dieſelbe mit ihren Anlagen dem

Verklagten mitzutheilen , und zu deren Beantwortung eine Friſt von vier bis acht

Wochen zu beſtimmen .

S. 58 .

Auf Antrag des Verklagten kann nach Befinden des Gerichts die Friſt zur

Klagebeantwortung auf eine nach den Umſtänden zu ermeſſende Zeit verlångert

werden. Zu dieſem Antrage iſt der Vorſitzende einer Verſammlung der Reichs

oder Landesvertreter, auch ohne deren Mitwirkung, ermächtigt.

6. 59 .

Ablehnung der Klagebeant:

wortung.

Der Verklagte kann die Beantwortung der Klage nur dann ablehnen, wenn

er die Unzuſtändigkeit des Reichsgerichts , die Unfähigkeit einer der Parteien zur

Prozeßführung oder die anderweitige Rechtshångigkeit der Sache behauptet , und

erforderlichen Falles ſogleich durch Urkunden beſcheinigt.
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S. 60 .

Die Ablehnung 8. 59. muß vor Ablauf der zur Beantwortung der Klage

beſtimmten erſten Friſt ſchriftlich angebracht werden ; ſie befreit den Verklagten nicht

von der Verpflichtung zur Anwaltbeſtellung ( 88. 7. und 10.).

S. 61 .

Wird die Ablehnung vom Gerichte ohne Weiteres für unbegründet erachtet,

ſo iſt deren Zurückweiſung durch einen ſofort zu erlaſſenden ſchriftlichen Beſcheid

auszuſprechen und zur Klagebeantwortung , ſofern folche nicht bereits event. ge

ſchehen iſt, eine neue nicht weiter zu verlångernde Friſt zu beſtimmen . Andernfalls

aber iſt die Ablehnungsſchrift dem Klåger mitzutheilen , und zur mündlichen Ver

handlung und zur Entſcheidung über die Ablehnung eine Gerichtsſikung anzu

beraument.

S. 62 .

Die Entſcheidung (S. 61.) hat ſich lediglich darauf zu beſchränken , ob die

Ablehnung gerechtfertigt fei oder nicht. Wird dieſelbe nicht für gerechtfertigt er:

kannt , ſo iſt mit Verurtheilung des Verklagten in die durch ſeine Weigerung ent

ſtandenen Koſten gleichzeitig zur Klagebeantwortung, ſofern folche nicht bereits event.

geſchehen iſt, eine neue nidit weiter zu verlängernde Friſt zu beſtiminen,

S. 63.

Die Klagebeantwortung muß, außer der Anwaltbeſtellung, wenn dieſe nicht Klagebeantwortung.

ſchon vorher geſchehen iſt, enthalten :

eine genaue und vollſtåndige Einlaſſung auf die einzelnen der Klage

zum Grunde liegenden Chatſachen ;

eine beſtimmte Erklärung über die beigebrachten Urkunden ;

die fåmmtlichen Einreden des Beklagten , ohne Unterſchied , ob ſie den

Grund der Klage felbft widerlegen oder den Klage-Anſpruch durch

entgegenſtehende Thatſachen oder Rechte als wiederaufgehoben

oder entkräftet darſtellen ſollen .

Auch müſſen die Urkunden , welche zum Beweiſe der Einreden dienen , nach

Vorſchrift des S. 54. beigebracht werden .

S. 64 .

Die in der Klage enthaltenen Chatſachen und mit derſelben beigebrachten

Urkunden , über welche die Klagebeantwortung eine deutliche Erklärung nicht ent

hålt , werden für zugeſtanden und beziehentlich für anerkannt erachtet.

S. 65 .

Thatſachen , welche in der Klagebeantwortung nicht vorgebracht ſind ,

dürfen zur Begründung von Einreden nicht weiter vorgebracht werden , es ſei denn ,

daß dieſelben ſich erſt nachher ereignet haben , oder erſt nachher zur Kenntniß des

Beklagten gelangt ſind. (Vergl . SS. 79. und 88.)

S. 66 .

Will der Beklagte den Anſpruch des Klågers unbedingt und vollſtändig Einräumung des Klage:

einräumen , ſo muß auch in folchem Falle ein Anwalt beſtellt, und durch dieſen anſpruches.

die Schrift, welche die Einräumung enthält , eingereicht werden. Ein Agnitions:

beſcheid über einen ganz oder zum Theil eingeräumten Anſpruch wird nur auf

befondern Antrag des Klågers erlaſſen .

S. 67 .

Iſt die Klagebeantwortung nicht zeitig eingegangen , ſo iſt auf Antrag des Verſäumung der Klagebeant

Klågers zur mündlichen Verhandlung und Entſcheidung der Sache in contumaciam wortung und Kontumazial
eine Gerichtsfißung anzuberaumen , zu welcher beide Theile zu laden ſind. Wird Verfahren .

die Klagebeantwortung noch vor oder in der Gerichtsſigung eingereicht, ſo iſt, mit

Aufhebung der Kontumazial - Verhandlung , nach Vorſchrift der Ss. 70. u . f. zu

verfahren . Wegen der durch die Verſäumniß des Verklagten veranlaßten Koſten

findet die Beſtimmung im 5. 22. Anwendung.
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Berfügung auf die Klage

beantwortung.

S. 68.

In der Gerichtsſißung (S. 67.) erkennt auf Antrag und nach Anhörung

des Klågers das Gericht , indem es die in der Klage angeführten Thatſachen für

zugeſtanden und die beigebrachten Urkunden får anerkannt annimmt, was Rechtens.

ft für den Verklagten ein von ihm bevollmächtigter Anwalt aufgetreten ,

ohne eine Klagebeantwortung zu überreichen (ſ. 67.) , ſo ſteht ihm nur frei, den

rechtlichen Grund der Klage, nicht aber deren thatſächlichen Unterlage zu beſtreiten.

Hat er ſich in dieſer Art auf die Sache eingelaſſen , ſo iſt das darauf erfolgende

Erkenntniß für ein Kontumazial - Erkenntniß nicht anzuſehen.

Eine Ausfertigung des Erkenntniſſes iſt den Anwalten , und wenn ein

folcher vom Verklagten noch nicht beſtellt iſt, dieſem ſelbſt zuzuſtellen.

S. 69.

Gegen ein Kontumazial - Erkenntniß kann der Verklagte binnen zehn Tagen

nach Zuſtellung der Ausfertigung deſſelben Einſpruch erheben , wenn er gleichzeitig

die verſäumte Klagebeantwortung einreicht.

In dieſem Falle iſt das Kontumazial - Erkenntniß als nicht ergangen an:

zuſehen ; dem Verklagten fallen aber alle durch ſeine Verſäumniß entſtandenen

Koſten zur Laſt , ohne daß es dieſerhalb eines beſondern richterlichen Ausſpruches

bedarf.

S. 70.

Auf die dem Klåger mitzutheilende Klagebeantwortung iſt, wenn die

Sache nach Ermeſſen des Gerichts genügend vorbereitet erſcheint, zu deren månd:

licher Verhandlung ſogleich eine Gerichtsſigung zu beſtimmen ; anderen Falls aber

iſt der Klåger aufzufordern , binnen einer Friſt von vier bis acht Wochen die

Replitſchrift einzureichen .

S. 71 .

Nach Mittheilung der Klagebeantwortung iſt eine Veränderung des Klage:

grundes und des in der Hauptſache geſtellten Klage - Antrages nur in ſoweit zu:

idffig , als dieſelbe einen Verzicht auf einen Theil des Streitgegenſtandes enthält.

– Dagegen können neue Chatſachen zur Unterſtüßung oder Erläuterung des Klage

Anſpruches noch in der Replitſchrift, und wenn eine ſolche nicht eingefordert iſt,

noch bei der mündlichen Verhandlung geltend gemacht werden. ( Vergl. jedoch

SS. 79. und 88.)

S. 72 .

Die Replitſchrift muß , bei Vermeidung gleicher Rechtsnachtheile, wie ſie

in den SS. 64. und 65. hinſichtlich der Klagebeantwortung vorgeſchrieben ſind, eine

genaue und vollſtändige Einlaſſung auf die in der Klagebeantwortung vorgetrage:

nen Chatſachen , eine beſtimmte Erklärung über die mit derſelben beigebrachten Ur

kunden, und die Angabe aller Thatumſtånde enthalten , welche zur Entkräftung der

Einreden dienen ſollen.

S. 73.

In der Replikſchrift müſſen vom Klåger auch die bisher noch nicht angege:

benen, ſo wie die zum Beweis der Replik erforderlichen Beweismittel hinſichtlich

aller von ihm zu erweiſenden Thatſachen, die Gegenbeweismittel gegen den vom

Verklagten etwa ſchon in der Klagebeantwortung angetretenen Beweis vollſtändig

angegeben , und ſoweit ſie in Urkunden beſtehen , nach Vorſchriftf.89. beigebracht

werden.

Die nicht angegebenen Beweismittel, ſowie die nicht beigebrachten , im Be

ſitze des Klågers befindlichen Urkunden , dürfen ohne Einwilligung des Verklagten

nicht mehr benußt werden, es ſei denn , daß der Klåger ſie erſt ſpåter entdeckt oder

wiedergefunden håtte (SS. 79. und 88.).

B

Replik.

S. 74 .

Wird die Replikſchrift nicht zeitig eingereicht, oder verzichtet der Klåger

ausdrücklich auf dieſelbe, ſo iſt dieſernichtnurderzur Widerlegungder Einreden
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ihm zuſtehenden Repliken , ſo wie der nach Vorſchrift des S. 73. vorzubringenden

Beweis- und Gegenbeweismittel für verluſtig zu erachten , ſondern es ſind auch die

vom Verklagten zur Begründung ſeiner Einreden angeführten Chatſachen für zuges

ſtanden und die dafür beigebrachten Urkunden für anerkannt anzunehmen , und iſt

auf den Antrag des Klågers oder des Verklagten eine Gerichtsſitzung zur månd

lichen Verhandlung der Sache anzuberaumen .

Duplif.

S. 75 .

Die Replikſchrift iſt den Verklagten mit Beſtimmung einer Friſt von

14 Tagen bis 6 Wochen zur Einreichung der Duplikſchrift mitzutheilen. Was in

den Sg. 73. und 74. hinſichtlich Replit, ihrer Erforderniſſe und der im Falle ihrer

Mangelhaftigkeit oder Verſåumung eintretenden Rechtsnachtheile vorgeſchrieben iſt,

findet beziehungsweiſe auch auf die Duplikſchrift mit der Maaßgabe Anwendung,

daß der Verklagte nicht nur alle Beweismittel hinſichtlich der von ihm zu erweiſen

den Thatſachen und die von ihm gegen die Beweiſe des Klågers zu benutzenden

Gegenbeweismittel, ſondern auch alle auf Thatſachen beruhenden Einreden gegen

die Beweisunittel des Klågers nebſt den zum Beweiſe dieſer Einrede zu benutzenden

Beweismitteln , bei Verluſt derſelben, anzugeben , und ſoweit ſolche in Urkunden be

ſtehen, die ſich in ſeinem Beſige befinden, zugleich beizubringen hat.

Neue Behauptungen zur Unterſtüßung oder Erläuterung der Klagebeant

wortung dürfen in der Duplikſchrift nur in ſofern noch vorgebracht werden , als ſie

keine neuen Einreden enthalten . (Vergl. jedoch SS. 79. und 88.)

Iſt die Duplikſchrift eingegangen oder hat der Verklagte auf deren Ein

reichung verzichtet, ſo wird ſofort, ſonſt aber erſt auf den Antrag einer der Parteien

eine Gerichtsſikung zur mündlichen Verhandlung der Sache anberaumt.

.

Mündliche Verhandlung

und Entſcheidung .

$. 76.

Erſcheint der Klåger bei der mündlichen Verhandlung nicht , ſo ſteht dem

Verklagten frei darauf anzutragen, entweder, daß die Sache auf ſich beruhen bleibe,
oder daß fie in contumaciam verhandelt werde.

Ift der Verklagte ausgeblieben , ſo tritt auf Antrag des Klågers Kontuma

zialverhandlung ein .

S. 77 .

Bei dieſer Kontumazialverhandlung (S. 76.) wird gegen die nicht erſchienene

Partei angenommen : fie habe zur Unterſtütung ihrer Anträge und Behauptungen

nichts weiter anzuführen ; alle von der Gegenpartei bereits angeführten Thatſachen,

denen noch nicht ausdrücklich widerſprochen worden , ſind als zugeſtanden , und alle

von der Gegenpartei beigebrachten Urkunden , worüber eine Erklärung noch nicht

erfolgt iſt , ſind als anerkannt anzuſehen ; die ausgebliebene Partei verliert die noch

nicht vorgebrachten auf Chatſachen beruhenden Einreden gegen die vom Gegner

angegebenen Beweismittel, ſo wie die von ihr noch nicht angegebenen oder beige

brachten Gegenbeweismittel.

Eide , über welche ſie ſich zu erklären hatte , find als verweigert anzuſehen .

Macht die Partei bei dieſen Verhandlungen noch neue Lhatſachen oder

Beweiſe geltend , und erſcheinen dieſe noch zuläſſig und erheblich , ſo iſt auf Koſten

der ausgebliebenen Partei zur weiteren Verhandlung der Sache eine andere

Sißung anzuberaumen, zu welcher beide Cheile zu laden ſind.

/

S. 78.

Sind beide Parteien in der Gerichtsſitzung erſchienen , die eine oder die an

dere Partei aber erklärt ſich über diejenigen Punkte nicht, über welche ſie noch eine

Erklårung abzugeben hatte , ſo tritt gegen ſie der für ſolchen Fall im 9. 77. be:

ftimmte Rechtsnachtheil ein, insbeſondere verliert der Klåger die auf Chatſachen bes

ruhenden Einreden gegen die Beweismittel des Verklagten , wenn er die Einreden

hier nicht vorbringt oder mit Beweismitteln nicht unterſtüßt. ( Vergl. jedoch

SS. 75., 79. und 88. )

IV . 4Anlage
I a zur 87ſten

Sißung
.
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S. 79.

Bei der mündlichen Verhandlung können noch vorgebracht werden :

1. neue Chatſachen, zu deren Geltendmachung in den bis dahin eingereichten

Prozeßſchriften die Partei keine Verpflichtung hatte , oder welche erſt nach

Einreichung der bezüglichen Prozeßſchrift ſich ereignet haben , oder erſt

nachher zur Kenntniß der Partei gelangt ſind ;

2. neue Beweismittel,

a) wenn auf die Klagebeantwortung ſogleich eine Gerichtsſigung zur

mündlichen Verhandlung der Sache anberaumt worden iſt,

b) wenn durch die neuen Beweismittel ein Gegenbeweis gegen einen

erſt in der Duplikſchrift eingetretenen Beweis geführt werden ſoll,

c) wenn die neuen Beweismittel an die Stelle eines anderen bereits

vorgebrachten Beweismittels treten , welches dem Beweisführer ohne

feine Schuld verloren gegangen iſt,

d ) wenn fie zum Beweiſe ſolcher Chatſachen dienen ſollen , welche erſt

bei der mündlichen Verhandlung vorgebracht ſind,

e) wenn ſie vom Klåger erſt nach Einreichung der Replitſchrift oder

vom Beklagten erſt nach Einreichung der Duplitſchrift entdeckt oder

wieder aufgefunden ſind,

f) wenn ſie in Urkunden beſtehen , deren Edition nicht ſo zeitig erfolgt

iſt , daß dieſelben ſchon bei den unter e . erwähnten Prozeßſchriften

benußt werden konnten .

Ob die Angabe , daß eine neue Chatſache oder ein neues Beweismittel

der Partei erſt ſpäter bekannt geworden oder wieder aufgefunden rei, für glaubhaft

anzunehmen , oder ob dieſerhalb noch eine eidliche Verſicherung der Partei zu er:

fordern ſei , hat das Gericht nach den Umſtänden zu ermeſſen .

Gegen neue Beweismittel kann , wenn ſie vom Gerichte zugelaſſen werden,

die Gegenpartei noch Gegenbeweismittel vorbringen.

S. 80.

Werden bei der mündlichen Verhandlung von einer Partei annoch zuläſſige

Thatſachen oder Beweiſe oder auch Rechtseinreden vorgebracht, auf welche die

Gegenpartei nicht vorbereitet ſein konnte , ſo iſt auf deren Antrag eine andere

Gerichtsſikung anzuberaumen.

S. 81 .

Der Gang der mündlichen Verhandlung richtet ſich nach den Beſtimmungen

in S. 42. u. f.

Die Berathung des Gerichts über den zu faſſenden Beſchluß (S. 45.) erfolgt

auf den Vortrag des Referenten , welcher ſich dazu durch eine ſchriftliche Aus

arbeitung vorbereiten muß.

S. 82 .

Ergeben ſich bei der mündlichen Verhandlung Vorfragen in Beziehung auf

die zu faſſenden Beſchlüſſe , ſo kann das Gericht darüber , ſelbſt mit Unterbrechung

jener Verhandlung , berathen und entſcheiden. Daſſelbe kann auch , wenn bei der

Verhandlung einer Sache, in der mehrere Streitpunkte vorkommen , ſich heraus:

ſtellt, daß die Entſcheidung eines dieſer Streitpunkte, die Erörterung der andern

entbehrlich machen würde , das Verfahren zunächſt auf jenen Streitpunkt beſchrän

ken , ſofern davon eine raſchere Beendigung des Rechtsſtreites zu erwarten iſt.

Insbeſondere kann die Liquidation des Betrages des Hauptanſpruches , ſo wie

einzelner Nebenforderungen , zum beſonderen Verfahren verwieſen werden.

S. 83 .

Das Erkenntniß iſt in der Situng durch Vorleſung von dem Vorſißenden

zu verkündigen , und eine Ausfertigung deſſelben mit den Entſcheidungsgründen

den Anwalten der Parteien unverzüglich zuzuſtellen .
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Beweisaufnahme.

S. 84 .

31t eine Beweisaufnahme erforderlich , ſo wird durch einen Beſchluß des

Gerichtes beſtimit: welche Chatfachen den Gegenſtand derſelben bilden ſollen,

welche Beweismittel aufzunehmen ſind ; ob die Beweisaufnahme vor verſama

meltem Gerichte in einer dazu ſogleich anzuberaumenden Sigung oder durch ein

abgeordnetes Gerichtsmitglied oder durch ein dieſerhalb zu requirirendes Gericht

erfolgen ſoll.

Der Beſchluß über die Beweisaufnahme iſt nur in ſoweit für das weitere

Verfahren und die endliche Entſcheidung bindend , als durch denſelben einzelne

Beweismittel als unzuläſſig oder verwerflich zurückgewieſen worden ſind.

,

S. 85 .

Hångt eine definitive Entſcheidung von der Leiſtung eines Eides ab , und

iſt dieſer ein nothwendiger Eid , ſo muß jederzeit, iſt er aber ein zugeſchobener oder

zurüdgeſchobener Eid , ſo kann die Entſcheidung ſogleich in bedingter Weiſe gefällt

werden , und iſt dann nach Ableiſtung des in dem Erkenntniſſe genau zu normi

renden Eides durch einen ſchriftlichen Beſcheid auszuſprechen , welche Entſcheidung

nunmehr als die unbedingte einzutreten habe.

It derjenige, welcher den Eid zu leiſten hat, bei Verkündigung des Er

kenntniſſes perſönlich in der Gerichtsſißung anweſend , und ſtand die Eidesnorm

ſchon vorher feſt, ſo kann mit ſeiner Zuſtimmung der Eid ſogleich abgenommen

werden.

S. 86 .

Nach erfolgter Beweisaufnahme ſind die Beweisverhandlungen beiden

Parteien mitzutheilen und iſt zur mündlichen Verhandlung und zur Entſcheidung

der Sache eine Gerichtsſitzung anzuberaumen , in welcher zunächſt vom Referenten

die Ergebniſſe der aufgenommenen Beweiſe in einem gedrängten Vortrage darzu

legen ſind, im Uebrigen aber nach Vorſchrift der SS. 81. und 83. zu verfahren iſt.

Bleibt eine Partei in dieſer Siſung aus , ſo wird angenommen , daß fie

nichts weiter anzuführen habe.

1

S. 87 .

Iſt die Beweisaufnahme nicht auf alle vorgebrachte Chatſachen und Bes

weismittel, ſondern zunächſt nur auf einige derſelben gerichtet geweſen , und findet

das Gericht das Ergebniß derſelben bei der Verhandlung darüber zur Entſcheidung

der Sache nicht genügend , ſo verordnet es die annoch erforderliche Ergånzung der

Beweisaufnahme, nach deren Beendigung dem S. 86. gemäß weiter zu ver

fahren iſt.

S. 88 .

Thatſachen , welche erſt nach der mündlichen Verhandlung ſich ereignet

haben oder zur Kenntniß der Partei gelangt ſind , ſo wie Beweismittel , welche

erſt nach jener Verhandlung entdeckt oder wiedergefunden worden ſind , oder an die

Stelle anderer , bereits angegebener , aber ohne die Schuld des Beweisführers

verlorener Beweismittel treten , können noch bis zum Erlaß des Erkenntniſſes

geltend gemacht werden . – Wegen der Bewahrheitung der in dieſer Hinſicht von

der Partei genachten Angaben tritt die im S. 79. getroffene Beſtimmung ein .

S. 89.

Urfundenbeweis.Wer den Beweis einer Chatſache durch Urkunden führen will , hat bei

Einreichung einer Abſchrift derſelben gleichzeitig die Urſchriften zur Einſicht der

Gegenpartei auf der Kanzlei des Reichsgerichts , gegen einen vom Vorſtande der

Kanzlei auf Verlangen zu ertheilenden Empfangsſchein niederzulegen ; und wenn

die Urkunde verſchiedene Gegenſtånde betrifft, diejenige Stelle derfelben genau zu

bezeichnen , durch welche dieſe Chatſache erwieſen werden ſoll.
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S. 90 .

Will eine Partei ſich einer Urkunde , in deren Beſite ſich ein Anderer

befindet , als Beweismittel bedienen , ſo muß ſie dieſes in derjenigen Prozeß :

handlung, mit welcher die Urkunde beizubringen geweſen wäre , beſtimmt angeben.

Befindet ſich die Gegenpartei oder ein Streitgenoſſe , oder ein Dritter , welcher

ein Angehåriger eines der Staaten des Deutſchen Reiches iſt, im Beſiße der

Urkunde, ſo muß die Partei zugleich ein Editionsgeſuch (S. 92. ) beim Reichs

gerichte einbringen .

Iſt die im Beſige der Urkunde befindliche dritte Perſon kein Angehöriger

eines der Staaten des Deutſchen Reichs , ſo iſt der Partei auf ihr Anſuchen zur

Herbeiſchaffung und nachträglichen Beibringung der Urkunde eine vom Gerichte

nach den Umſtänden zu ermeſſende Friſt zu bewilligen. Nach fruchtloſem Ablaufe

dieſer Friſt wird ohne Rüdſicht auf die gedachte Urkunde in der Sache weiter

verfahren .

S. 91 .

Jede Partei ohne Unterſchied iſt verpflichtet , ihrem Gegner oder ihrem

Streitgenoſſen diejenigen Urkunden zu ediren , welche dieſer zum Beweiſe ſeiner

Behauptungen bedarf. Ausgenommen davon ſind nur die von der Partei

mit dritten Perſonen gepflogenen Privat - Korreſpondenzen , und ſolche cin

ſeitige Privat - Aufzeichnungen , die nicht des Beweiſes halber geſchehen ſind.

Dritte Perſonen ſind dagegen außer dem Falle , wenn dem Beweisführer

ein beſtimmtes Recht an einer Urkunde zuſteht, nur zur Edition ſolcher Urkunden

verpflichtet, welche die Eigenſchaft offentlicher oder archivariſcher Urkunden

haben , oder zum Zwecke des Abſchluſſes oder des Beweiſes eines Geſchäftes

oder Rechtsverhältniſſes, zwiſchen dem Beſiber der Urkunde und dem Editions:

ſucher aufgenommen find .

S. 92.

Der Editionsſucher muß die Chatſache, welche er durch die Urkunde be:

weiſen will, beſtimmt angeben, die Urkunde felbſt kenntlich bezeichnen , den Grund,

aus welchem derjenige, gegen den die Edition nachgeſucht wird , zu dieſer Edition

für verpflichtet zu achten iſt, und ſolche Umſtånde anführen , die es wahrſcheinlich

machen , daß derſelbe die Urkunde beſige.

Iſt das Editionsgeſuch gegen einen Andern , als die Gegenpartei gerichtet,

ſo muß es in einer beſondern Schrift eingebracht werden .

S. 93.

Auf das Editionsgeſuch , wenn es wider die Gegenpartei angebracht iſt,

muß dieſe, auch ohne beſondere gerichtliche Aufforderung , bei ihrer nåchſten pro

zeſſualiſchen Verhandlung in der Hauptſache entweder die Urkunde vorlegen , oder

ihre Einwendungen gegen das Geſuch , bei Verluſt derſelben , vorbringen , ſich zu:

gleich aber über den Beſitz der Urkunde mit Beſtimmtheit erklären .

Ueber die vorgebrachten Einwendungen iſt mit der Hauptſache weiter zu

verhandeln ; doch kann auf Antrag des Editionsſuchers , wenn dieſer vor Erledi:

gung des Editionsgeſuches ſeine Redite in dem weiteren Verfahren nicht

gehörig würde wahrnetmen können , lekteres vom Gerichte einſtweilen aus

geſetzt werden .

S. 94.

Wird von der Gegenpartei der Beſitz der Urkunde gelåugnet, ſouſt aber

keine Einwendung gegen das Editionsgeſuch vorgebracht, oder werden die vorges

brachten Einwendungen verworfen , ſo iſt auf Verlangen des Editionsſuchers von

der Gegenpartei ein Eid dahin abzuleiſten :

,, daß ſie , ſorgfåltiger Nachſuchung ungeachtet, die Urkunde nicht auf:

gefunden, daß ſie dieſelbe argliſtiger Weiſe weder abhanden gebracht

habe, noch habe abhanden bringen laſſen, und daß ſie auch nicht wiſſe,

wo dieſelbe ſich gegenwärtig befinde.“
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Iſt das Editionsgeſuch gegen eine juriſtiſche Perſon (8. 4.) , gegen

ein Kollegium oder eine öffentliche Behörde gerichtet, ſo iſt der Editions - Eid

von demjenigen zu leiſten , welchem die Aufbewahrung der Schriften bei der :

ſelben aintlich übertragen iſt.

S. 95 .

Wird die Ableiſtung des Editionseides ( 9. 94.) von der Gegenpartei ver

weigert, ſo iſt der angegebene Inhalt der Urkunde für zugeſtanden und die etwa

beigebrachte Abſchrift für richtig anzuſehen . Eben dieſes findet Statt , wenn die

Gegenpartei ſich auf das wider ſic angebrachte Editionsgeſuch gar nicht, oder doch

über den Beſitz der Urkunde nicht erklärt, vom Gerichte aber ihre Verpflichtung zur

Edition für begründet erkannt wird .

1

S. 96 .

Iſt das Editionsgeſuch wider einen Andern , als die Gegenpartei gerichtet,

und wird daſſelbe vom Gericht für zuläſſig befunden , ſo iſt darüber die Erklärung

desjenigen, wider den es angebracht iſt, binnen einer ihm zu beſtimmenden ange

meſſenen Friſt zu erfordern. Wird die Verpflichtung zur Edition beſtritten , ſo iſt

zur mündlichen Verhandlung und zur Entſcheidung über das Editionsgeſuch eine

Gerichtsfißung anzuberaumen ; ob hiermit ſogleich vorzugehen oder zuvor noch die

ſchriftliche Replik des Editionsſuchers zu erfordern ſei, hat das Gericht nach den

Umſtänden zu ermeſſen .

Wird auf das Editionsgeſuch von demjenigen , gegen welchen es gerichtet

iſt, binnen der beſtimmten Friſt keine Erklärung abgegeben, ſo iſt derſelbe, auf An

trag des Editionsſuchers, ohne daß es noch einer miundlichen Verhandlung bedarf,

zur Edition durch einen ihm zuzuſtellenden ſchriftlichen Beſchluß in contumaciam

für ſchuldig zu erkennen. Wegen des ihm dagegen zuſtehenden Einſpruches finden

die Vorſchriften des S. 69. Anwendung.

S. 97 .

Leiſtet ein Streitgenoſſe dem Beſchluſſe, durch welchen er zur Edition für

ſchuldig erklärt worden iſt, keine Folge , und verweigert er auch die Ableiſtung des

Editionseides, ſo iſt der angegebene Inhalt der Urkunde gegen ihn als erwieſen an

zunehmen , oder, wenn der Editionsſucher es verlangt, die Herausgabe der Urkunde

im Wege der Erekution zu bewirken.

Gegen einen Dritten , welcher bei dem Rechtsſtreite nicht Partei iſt, kann

in ſolchem Falle nur darauf angetragen werden , daß er durch Erekution angehalten

werde, die Urkunde herauszugeben .

Dieſe Beſtimmungen finden auch dann Anwendung, wenn die Verpflichtung

zur Edition nicht beſtritten , gleichwohl aber die Leiſtung des Editionseides

verweigert wird.

S. 98 .

Wenn in einer Urkunde, deren Edition verlangt wird, nichts zur Sache

Gehöriges enthalten iſt, ſo ſteht dem Beſitzer frei, dieſelbe dem Gerichte verſchloſſen

einzureichen . Dieſes hat die Urkunde in geheimer Sigung zu eröffnen und von

ihrem Inhalte Einſicht zu nehmen ; erklårt es hierauf , daß die Urkunde nichts zur

Sache Gehöriges enthalte , ſo fällt die Verpflichtung zur Edition hinweg . Sind

in einer zu edirenden Urkunde auch andere, zur Sache nicht gehörige Gegenſtånde,

deren Kundwerdung der Beſiger vermieden zu ſehen wünſcht, enthalten, ſo kann

derſelbe den auf die Sache fich beziehenden Inhalt in einen Auszug aufnchmen

und dieſen ſammt der Urkunde ſelbſt dem Gerichte zur Vergleichung vorlegen.

Findet das Gericht den Auszug vollſtåndig, ſo wird ſolches unter demſelben

beſcheinigt, und iſt dann dieſer Auszug dem Editionsſucher mitzutheilen , auf ſeinen

Antrag aber ihm auch die Unterſchrift der Urſchrift zur Einſicht offen zu legen .

IV. Anlage la zur siten Cißung. 5
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S. 99 .

Die Partei, gegen welche eine Urkunde beigebracht iſt , muß ſich ſowohl

ůber deren Alechtheit, als über deren Inhalt erklären .

1

N. 100 .

Iſt eine Privaturkunde von der Partei ſelbſt, gegen welche ſie geltend

gemacht wird , oder von einer Perſon ausgeſtellt, deren Handlungen für ſie ver

bindlich ſind , ſo muß ſie , wenn ſie die Urkunde nicht anerkennen will, ſogleich

zur eidlichen Diffefſion der Unterſchrift fich erbieten .

Fft dagegen eine vorgelegte Privaturkunde von einer dritten Perſon aus:

geſtellt , ſo genügt es , wenn die Gegenpartei erklärt , daß ſie die Handſchrift als

die des angeblichen Ausſtellers nicht kenne , dem Beweisführer ſteht es alsdann

frei, die Aechtheit dieſer Urkunde durch andere Beweismittel darzuthun; dieſe

müſſen aber ſofort angegeben und wenn ſie in Urkunden beſtehen , ſofort bei

gebracht werden.

S. 101 .

Die Anerkennung der Unterſchrift einer Privaturkunde begründet für deren

vollſtändige Aechtheit eine Rechtsvermuthung , welche jedoch durch die beſondere

Beſchaffenheit der Urkunde geſchwächt oder auch ganz aufgehoben werden kann .

1

S. 102.

Wil der Beweisführer es auf die Ableiſtung des Diffeſſionseides nicht

ankonimen laſſen , ſo ſteht ihm frei, die Aechtheit der vorgelegten Privaturkunde

durch andere fogleich vorzubringende Beweismittel darzuthun.

Wird dieſer Beweis nicht vollſtändig erbracht, ſo iſt nach Befinden der

Umſtånde dem Beweisführer der Ergånzungseid oder der Gegenpartei der Dif

feffiondeid aufzuerlegen .

S. 103 .

Wird von einer für erheblich zu achtenden Urkunde behauptet, daß ſie falſch

oder verfälſcht ſei , und iſt dieſe Behauptung durch Beweismittel unterſtüßt, ſo iſt

das Verfahren in der Sache einſtweilen auszuſeßen und zuvdrderſt durch den

Reichs - Anwalt die gerichtliche Unterſuchung wegen der Fålſchung bei den zuſtän

digen Landesgerichte zu veranlaſſen . Kann eine ſolche Unterſuchung nicht ſtatt

finden , oder wird durch dieſelbe die behauptete Fålſchung weder feſtgeſtellt noch

widerlegt, ſo hat das Gericht die weitere Verhandlung, und geeigneten Falls auch

die Beweisaufnahme wegen der Fälſchung anzuordnen .

. 104.

Zeugenbeweis. Zur Ablegung eines Zeugniſſes ſind unfähig :

1. Perſonen , welche das achtzehnte Lebensjahr noch nicht zurúdgelegt

baben , ſofern ihnen der Eid von den Parteien nicht erlaffen wird ;

2. diejenigen , welche wegen Meineids , Eidesbruches oder falſcher Ausſage

an Eidesſtatt rechtskräftig verurtheilt ſind , oder gegen welche wegen

eines ſolchen Verbrechens die Anklage beſchloſſen iſt;

3. diejenigen , welche nach den beſonderen Landesgeſeßen für unfähig erklärt
worden ſind , einen Zeugeneid zu leiſten .

S. 105.

Zur Verweigerung des Zeugniſſes ſind befugt:

1. Verwandte oder Verſchwägerte einer Partei in auf- und abſteigender

Linie , Geſchwiſter , Schwäger u.id der Ehegatte einer Partei;

2. wer zu ſeiner eigenen oder zu einer unter 1. bezeichneten Perſonen

Schande oder Nachtheil ausſagen müfte ;
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3. Geiſtliche, hinſichtlich deſſen , was ihnen unter dem Siegel der geiſt

lichen Amtsverſchwiegenheit anvertraut ift ;

4. der Rechtsanwalt oder Sachführer der Gegenpartei des Beweisführers,

hinſichtlich deſſen , was er als ſolcher in Erfahrung gebracht hat.

Beamte können fich durch Berufung auf eine amtliche Pflicht zur Ver

ſchwiegenheit der Ablegung eines Zeugniſſes in den beim Reichsgerichte anhångigen

Sachen nicht entziehen.

S. 106.

Auf den Antrag der Gegenpartei müſſen als Zeugen verworfen werden :

1. die im S. 105. unter 1. bezeichneten Verwandten und Verſchwägerten,

ſowie der Ehegatte des Beweisführers ;

2. derjenige, welcher ſelbſt, oder deſſen Kinder oder Ehegatte aus dem

Obſiegen oder dem Unterliegen der beweisführenden Partei unmittelbaren

Vortheil oder Schaden zu erwarten haben , oder derſelben wegen des

Streitgegenſtandes zum Schadenerſake verpflichtet ſind ;

3. der Rechtsanwalt oder Sachführer der beweisführenden Partei , hinſicht:

lich derjenigen Angelegenheiten , in denen er als ſolcher für ſeine Partei

gehandelt hat ;

4. diejenigen , welche für die Ablegung ihres Zeugniſſes Geld oder andere

Vortheile, welche für ein Mehres , als eine angemeſſene Vergütung der

Reiſe- und Zehrungskoſten anzuſehen ſind, angenommen haben oder ſich

haben verſprechen laſſen.

S. 107 .

In wiefern Perſonen , welche nicht zu denen im 5. 104. bezeichneten ge

hören und nicht auf Grund des S. 106. verworfen worden , in einer Sache für

o glaubwürdige Zeugen zu achten , und in wiefern durch Zeugen - Ausſagen ein

Beweis für vollſtåndig geführt anzuſehen iſt oder nicht, bleibt der Beurtheilung

des Gerichts überlaſſen , welches hierbei an keine poſitiven Regeln , namentlich

auch nicht an eine gewiſſe Anzahl von Zeugen gebunden iſt.

1

=
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S. 108 .

Wer einen Beweis durch Zeugen führen will, hat deren Namen und

Aufenthaltsort, ſowie die einzelnen Chatfachen beſtimmt anzugeben , über welche

deren Zeugniß verlangt wird . Die Form der Beweis - Artikel findet nicht ſtatt.

S. 109.

Die Ladung der Zeugen wird , wenn deren Vernehmung vor verſammeltem

Gerichte erfolgen ſoll, von deſſen Vorſißenden , ſonſt aber von dem init der Ver:

nehmung beauftragten Gerichtsmitgliede verfügt.

Iſt ein Zeuge durch hohes Alter oder durch Krankheit verhindert , vor

Gerichte oder an dem zum Zeugenverhdr beſtimmten Orte zu erſcheinen , ſo iſt er

durch das mit dem Zeugenverhdr beauftragte oder durch ein beſonderes abzuord

nendes Gerichtsmitglied in ſeiner Wohnung zu vernehmen .

Die Ladung muß dem Zeugen ſo zeitig zugeſtellt werden , daß ihm bis

zum Termine außer der etwa zur Reiſe erforderlichen Zeit mindeſtens 24 Stunden

frei bleiben .

J. 110 .

Mit den Zeugen ſind zugleich die Parteien zu dem Vernehmungstermine

zu laden . Erfolgt die Vernehmung durch ein requirirtes Gericht, ſo muß die

Partei, welche derſelben beiwohnen will , dieſem Gerichte eine an deſſen Siße

wohnhafte Perſon bezeichnen , welcher die Vorladung ſtatt ihrer zuzuſtellen iſt.

Die Padung der Partei unterbleibt, wenn eine ſolche Anzeige nicht geſchehen iſt.

S. 111 .

Zeugen , welche auf gehörig geſchehene Ladung nicht erſcheinen , und ihr

Ausbleiben nicht im Voraus entſchuldigen , oder ihre Entſchuldigung nicht durch
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genügende Gründe rechtfertigen , ſind durch einen ſofort abzufaſſenden Beſchluß des

Gerichts oder des mit dem Zeugenverhär beauftragten Gerichtsmitgliedes zu einer

Geldbuße von 10 bis 50 Rthlrn. und zum Erſaze der durch ihr Ausbleiben ent

ftandenen Koſten zu verurtheilen und anderweitig zu laden . Erſcheint der Zeuge

auch auf dieſe Ladung nicht, ohne ſein Ausbleiben zu rechtfertigen , ſo iſt gegen ihn

durch einen , wie vorſteht, abzufaſſenden Beſchluß , eine Geldbuße von 20 bis

100 Rthlr . nebſt der Verpflichtung zum Erfaße der durch ſein ferneres Ausbleiben

entſtandenen Koſten feſtzuleben und ſeine zwongsweiſe Vorführung zu verordnen .

S. 112 .

Der Zeuge kann auf Wiederaufhebung eines gegen ihn nach S. 111. er

laſſenen Strafbeſchluſſes binnen 30 Tagen nach deſſen Zuſtellung bei dem Gerichte

oder bei dem Nichter , von welchen der Beſchluß ausgegangen iſt , antragen , wenn

er zugleich zu beſcheinigen vermag, daß er durch genügende Gründe am Erſcheinen

verhindert worden , und im Falle einer gånzlich unterlaſſenen Entſchuldigung auch

nicht im Stande geweſen ſei, eine Entſchuldigungs - Anzeige einzureichen . Ueber

dieſen Antrag entſcheidet das erwähnte Gericht oder Gerichtsmitglied , deſſen Er

meſſen überlaſſen bleibt, in wiefern die Entſchuldigung für genügend zu achten , und

ob in dieſem Falle die Strafe ganz oder nur theilweiſe wieder aufzuheben ſei. Ein

Rechtsmittel findet gegen dieſe Entſcheidung nicht ſtatt.

S. 113.

Ulter ,

Die Zeugen ſind in Gegenwart der Parteien oder ihrer Anwalte , falls dieſe

erſchienen ſein ſollten , ein jeder einzeln und ohne Beiſein der übrigen Zeugen zu ver

nehmen . Vor der Vernehmung hat jeder Zeuge , nachdem er ſeinen Namen , rein

die Religionspartei , zu welcher er gehört, feinen Wohnort und Stand ange:

geben hat , den Zeugeneid , wenn ihm ſolcher nicht von beiden Parteien erlaſſen

wird , dahin zu leiſten :

,, daß er nach ſeinem beſten Wiſſen die reine Wahrheit fagen werde,

ohne etwas hinzuzuſetzen oder zu verſchweigen .“

lehnt der Zeuge hinſichtlich einzelner Chatumſtånde auf Grund des L. 105 .

das Zeugniß ab , ſo hat er dieſe Umſtånde vor ſeiner Beeidigung genau zu bezeich

nen , und iſt dann in den zu leiſtenden Eid vor den Worten : „ zu verſchweigen “ ,

einzuſchalten :

außer den angegebenen Umſtånden.

Gehdrt der Zeuge zu einer Religionsgeſellſchaft , nach deren Saßungen

die Ableiſtung eines Eides unzuläſſig iſt , ſo tritt an deſſen Stelle diejenige Bekråf

tigungsformel , welche nach den gedachten Sagungen mit dem Eide gleiche Wir

kung hat.

Vor der Abnahme des Eides oder der den Eid vertretenden Bekraftigungs

formel iſt der Zeuge an die Heiligkeit des Eides ac. und an die Strafen des Mein:

eides zu erinnern .

S. 114.

Verweigert ein erſchienener oder vorgeführter Zeuge die Vernehmlaſſung

oder den Zeugeneid , ſo iſt über die Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit der Weigerung

ſofort von dem Gerichte oder Gerichtsmitgliede zu beſchließen , welches den Zeugen

zu vernehmen hat . Wird die Weigerung für unbegründet erklärt , und der Zeuge

beharret dennoch bei ſeiner Weigerung , ſo iſt er durch einen von dem gedachten

Gerichte oder Gerichtsmitgliede auf der Stelle abzufaſſenden Beſchluß zu einer ſo

fort zu vollſtreckenden Gefångnißſtrafe bis zu 3 Monaten und zum Erfaß aller

durch ſeine Weigerung entſtehenden Koſten zu verurtheilen . Dieſe Gefängniſſtrafe

hårt auf, ſobald der Zeuge von ſeiner Weigerung abſteht, oder beide Parteien in

ſeine Entlaſſung einwilligen .
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S. 115 .

Der Zeuge iſt zunächſt über ſeine Verhältniſſe und Beziehungen zu den Par:

teien , zu dem Streitgegenſtande und den Prozeßverhandlungen , ſoweit ſolche auf

ſeine Glaubwürdigkeit von Einfluß ſein könne, zu befragen , und nach Auseinander

ſeßung des Gegenſtandes ſeiner Vernehmung und der Punkte , auf welche es dabei

ankommt, zu einer zuſammenhängenden Heußerung darüber aufzufordern . Er darf

hierin von Niemand unterbrochen werden , doch kann der das Verhår leitende Ge

richts -Vorſißende oder Richter ihm die geeigneten Bemerkungen machen , wenn in

der Ausſage des Zeugen Undeutlichkeiten oder Widerſprüche fich zeigen , oder der

felbe von der Sache abſchweift.

Nach Beendigung der Ausſage können den Zeugen von jedem der anweſen

den Richter und von dem Reichsanwalt, ſowie von den Parteien , deren Anwalten

und Sachführern Fragen vorgelegt werden ; dieſelben müſſen ſich aber zuvor das

Wort dazu von dem das Verhär leitenden Gerichts - Vorſitzenden oder Richter

erbitten .

Die Ausſage des Zeugen iſt von dem Gerichtsſchreiber ihrem weſentlichen

Inhalte nach zu Protokoll zu nehmen , und ihm nach beendigtem Verhdr zur Ges

nehmigung vorzuleſen .

S. 116 .

Sind mehrere Zeugen zu vernehmen , ſo bleibt jeder abgehörte Zeuge , wenn

nicht ein Anderes von dem das Verhår leitenden Gerichts - Vorſißenden oder Rich

ter beſtimmt wird , während der übhdrung der übrigen Zeugen gegenwärtig . Die

bereits abgehårten Zeugen können ſtets von Neuem befragt werden , ſo oft die nach

folgenden Zeugenausſagen es nöthig machen.

Zeugen , die ſich in ihren Ausſagen widerſprechen , können einander gegen

über geſtellt werden.

J. 117.

Die Zeugen haben auf eine Entſchädigung für Reiſekoſten und Verſäumniß

Anſpruch ; dieſelbe iſt nach beendigter Vernehmung auf ihren Antrag von dem das

Verhår leitenden Gerichts - Vorſigenden oder Richter nach den Sågen feſtzuſtellen,

welche in dieſer Beziehung bei dem Landesgerichte am Orte ihrer Vernehmung

ſtattfinden .

S. 118 .

Wird auf Antrag einer Partei oder auch von Amtswegen ein Gutachten

von Sachverſtåndigen für ndthig gefunden , ſo ſind in dem darüber vom Gerichte

abzufaſſenden Beſchluſſe zu bezeichnen , die Gegenſtånde der Begutachtung, die zu

vernehmenden Sachverſtändigen ( S. 119. ) und die Art und Weiſe, wie das Guts

achten erſtattet werden ſoll (S. 124.).

Bft die Ertheilung einer beſondern Inſtruktion für den Sachverſtåndigen

nothwendig, ſo wird dieſe nach Anhörung der Parteien vom Gerichte feſtgelegt.

Beweis durch Sadjver:

ftändige.

.

S. 119 .

In der Regel kann der Beweisführer über denſelben Punkt nur einen Sachs

verſtändigen , ausnahmsweiſe aber in wichtigen und ſchwierigen Fällen deren zwei

vorſchlagen . Eine gleiche Anzahl kann die Gegenpartei vorſchlagen ; auch iſt das

Gericht befugt, von Amtswegen noch eben ſo viel Sachverſtändige, wie vom Bes

weisführer vorgeſchlagen worden , nach Befinden aber auch eine geringere Zahl

hinzuzufügen.

Den Parteien ſteht frei, ſich über einen einzigen Sachverſtändigen zu

einigen .

S. 120 .

Zur Abgabe eines Gutachtens ſind alle diejenigen verpflichtet, welche zur

Ausübung der Wiſſenſchaft, der Kunſt und des Gewerbes, deren Renntniß bei dem

1

IV. 6Anlage la zur 87ften Sißung .
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Gutachten vorausgeſeßt wird, offentlich beſtellt oder erınachtigt ſind. Gegen er:

wähnte Sachverſtändige finden gleiche Zwangsmittel, wie gegen Zeugen , ſtatt;

dieſelben können aber aus eben den Gründen, aus denen ein Zeugniß verweigert

werden kann, die Ablegung eines Gutachtens verweigern.

S. 121.

Wer zu einem Zeugniß unfähig iſt ( §. 104. ), darf nicht als Sachverſtån

diger zugelaſſen werden. Dieſelben Gründe, aus welchen ein Mitglied des Reichs.

gerichts ſich der amtlichen Mitwirkung in einer Sache zu enthalten hat ( S. 37. des

Gereges über die Einrichtung des Reichsgerichts ), oder ein Zeuge nach S. 106.

verworfen werden kann , berechtigen auch die Partei zur Verwerfung eines Sachver:

ſtåndigen ; wird der Antrag hierauf vom Gerichte für begründet erkannt, ſo ernennt

daſſelbe anſtatt des verworfenen Sachverſtåndigen einen andern .

S. 122 .

Die Vorſchriften wegen der Radung, Vernehmung und Beeidigung der

Zeugen, ſo wie wegen des Anſpruchs derſelben auf Entſchädigung finden auch auf

die Sachverſtåndigen Anwendung , ſoweit nicht nachſtehend ein Anderes beſtimmt

ift ( S. 123. und 124.).

S. 123.

Von den Sachverſtåndigen iſt der Eid dahin zu leiſten :

daß ſie das von ihnen geforderte Gutachten nach ihrem beſten Wiſſen

gewiſſenhaft abgeben wollen ,

oder falls es auf eine Schåßung ankommt, dahin :

daß ſie die verlangte Schåßung ihrer Kenntniß gemäß gewiſſenhaft

vornehmeit wollen .

S. 124.

Den Sachverſtändigen iſt eine gemeinſchaftliche Berathung über den Gegen

ſtand des Gutachtens geſtattet.

Das Gericht kann beſtimmen , daß das Gutachten der Sachverſtåndigen

ſchriftlich zu erſtatten ſei.

Es hångt alsdann von den Sachverſtändigen ab , ob ſie ihr Gutachten in

einem gemeinſchaftlichen , von allen zu unterzeichnenden Berichte oder in beſonderen

Berichten erſtatten wollen . Im erſten Falle müſſen , wenn die Sachverſtåndigen

in ihren Anſichten nicht übereinſtimmen , dieſe verſchiedenen Anſichten in dem Be

richte vorgetragen werden .

S. 125 .

Wird durch das erſtattete Gutachten die Sache nicht genügend aufge=

klårt, ſo kann das Gericht auf Antrag einer Partei oder auch von Amtswegen

cine wiederholte Begutachtung , ſei es durch die bisherigen oder durch andere

Sachverſtändige, anordnen.

S. 126.

Die Beweiskraft eines Gutachtens iſt nach der Glaubwürdigkeit der Sach

verſtändigen und nach der Criftigkeit der Gründe, mit welchen daſſelbe unterſtüßt

iſt, zu ermeſſen.

Ein nothwendiger Eid kann niemals auf die Richtigkeit der von den Sach

verſtåndigen gezogenen Folgerungen , wohl aber darauf gerichtet werden , daß eine

dem Gutachten zum Grunde liegende , auch ohne beſondere Sachkenntniß wahr

nehmbare Chatſache fich ereignet hat oder befteht.

Bei abweichenden Schåßungen entſcheidet die Durchſchnittsſumme.

S. 127.

Die Einnahme des Augenſcheins kann nicht nur auf den zur rechten Zeit

einzubringenden Untrag der Partei, ſondern auch zu jeder Zeit von Umtswegen

Augenſchein .
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angeordnet werden ; fie erfolgt durch einen damit beſonders zu beauftragenden

Richter, welcher dazu beide Parteien zu taden hat. War die Einnahme des Au

genfcheind auf Antrag einer Partei angeordnet , und erſcheint dieſe auf die Ladung

nicht, ſo unterbleibt die Einnahme des Augenſcheins ; war aber diefelbe von Amts

wegen angeordnet, ſo iſt damit auch, wenn beide Parteien ausbleiben , zu verfahren ,

fofern nur die Identitåt des zu beſichtigenden Gegenſtandes feſtſteht. Ueber den

Befund iſt ein genaues Protokoll aufzunehmen .

S. 128.

Zur Ableiſtung eines angetragenen oder nothwendigen Eides iſt unfähig : Gid.

1. Wer das 18te Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat,

2. wer wegen Meineides, Eidesbruches, oder falſcher Ausſage an Eides

ftatt rechtskräftig verurtheilt, oder

3. nach den beſonderen Landesgefegen für unfähig erklärt worden iſt,

einen Eid der in Frage ſtehenden Art zu leiſten .

S. 129.

Feder Eid muß durch die Partei ſelbſt, und wenn dieſelbe minderjährig iſt

oder unter Suratel ſteht, von ihrem geſerlichen Vertreter geleiſtet werden ; und kann

in Sachen einer minderjährigen Partei weder deren Vormund noch die Gegenpartei

verlangen , daß die Abnahme eines der minderjährigen Partei obliegenden Eides

bis zu deren Eidesmůndigkeit oder Volljährigkeit ausgeſegt werde. Betrifft aber

der einer minderjährigen oder unter Curatel ſtehenden Partei obliegende Eid eine

eigene Handlung derſelben und iſt ſie eidesfähig und eidesmündig, ſo kann der

Gegner verlangen, daß der Eid von ihr felbſt ausgeſchworen werde.

S. 130.

Juriftiſche Perfonen, welche einen beſtandigen zu ihrer gerichtlichen Ver

tretung ermächtigten Vorſtand haben , leiſten den Eid durch dieſen . Gez

meinden und Corporationen , denen ein ſolcher Vorſtand fehlt, müſſen zunächſt

über die Frage : ob der Eid zu leiſten fei? nach Maßgabe ihrer Verfaſſung

einen Beſchluß faffen .

Zu dem Beſchluſſe, daß der Eid geleiſtet werden ſoll, iſt erforderlich , daß

die Mehrzahl aller ſtimmberechtigten Mitglieder , die ausgebliebenen mit eingerecha

net, ſich dafür erklärt. Kommt ein ſolcher Beſchluß nicht zu Stande, ſo iſt der

Eid für abgelehnt anzuſehen , es ſei denn, daß eine Zurüdſchiebung deſſelben zuläſſig

und dieſe beſchloſſen wäre.

Iſt die Leiſtung des Eides gültig beſchloſſen worden , und beſteht die dafür

ſtimmende Mehrzahl der Mitglieder aus nicht mehr als drei, ſo haben dieſe ſåmmt:

lich den Eid zu leiſten ; beſteht ſie aber aus mehr als drei Mitgliedern, ſo hat der

Gegner aus denſelben drei zur Ausſchwörung des Eides auszuwahlen und dem

Gerichte zu benennen. Befinden ſich unter dieſen Mitgliedern ſolche, welche von

der Sache aus eigener Wiſſenſchaft unterrichtet ſind , ſo muß derſelbe die Auswahl

auf dieſe richten . — Verſäumt er diefe Auswahl und Benennung, ſo iſt der Eid als

von ihm erlaſſen zu betrachten. Wird der Eid auch nur von einem der ſchwur

pflichtigen Mitglieder verweigert, po gitt er als von der Gemeinde oder Corpora

tion ſelbſt verweigert.

/

S. 131 .

Iſt von Seiten der Reichs -Regierung oder der Regierung eines Einzelſtaats

ein Eid zu leiſten , ſo hat das Geſammt - Miniſterium und wo in einzelnen Staaten

ein ſolches nicht beſteht, die dortige oberſte Verwaltungs- Behörde , erforderlichen

Falls nach gehaltener näherer Rüdfrage, die Beamten , welche vermoge ihrer Stel

lung und der ihnen beiwohnenden Renntniß der Sache zur Ableiſtung des Eides

geeignet find , zu bezeichnen , und unter dieſen denjenigen zu benennen , welchen es

zur Ableiſtung beſtimmt.

!

i
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Dieſe Erklärung iſt der Gegenpartei mitzutheilen ; lekterer ſteht frei , unter

den als geeignet bezeichneten Beamten, einen andern , als den von der Behörde be:

nannten, zu wählen, fie muß aber von dieſer Befugniß , bei Verluſt derſelben, lång

ſtens binnen vierzehn Tagen Gebrauch machen . Iſt nur ein zur Eidesleiſtung

geeigneter Beamter vorhanden , ſo muß dieſes von der Behörde ausdrücklich be:

ſcheinigt werden,

Dieſe Beſtimmungen finden auch auf den Fall , wenn von Seiten des

Reichs - Fiskus ein Eid zu leiſten iſt, mit der Maßgabe Anwendung , daß der Fi

nanzminiſter dabei in die Stelle des Geſammt - Miniſteriums tritt .

S. 132.

Der Eid iſt außer dem Falle des S. 134. an der Gerichtsſtelle abzuleiſten,

es ſei denn , daß der Schwurpflichtige daſelbſt zu erſcheinen aus beſonders erheb:

lichen Gründen verhindert wåre ; in dieſem Falle erfolgt die Eidesabnahme in deſſen

Wohnung, durch ein dazu abzuordnendes Gerichtsmitglied. Vor der Eidesab

nahme iſt der Schrörende an die Heiligkeit des Eides und an die Strafen des

Meineides zu erinnern .

S. 133 .

Jeder Eid beginnt mit den Worten : Ich ſchwöre, daß u. f. w. , er ſchließt

mit der Formel : So wahr mir Gott helfe ! Jedem Schwdrenden iſt freizuſtellen

die bei der beſonderen Konfefſion, welcher er angehört, gebråuchliche Bekräftigungs

formel anzufügen .

Die Eidesleiſtung geſchieht durch wdrtliches Ausſprechen des Eides , ift der

Schwdrende ſtumm , jedoch des Schreibens kundig , ſo leiſtet er den Eid ſchriftlich ab.

Gehört der Schwurpflichtige zu einer Religionsgeſellſchaft, nach deren

Saßungen die Leiſtung eines Eides unzuläſſig iſt, ſo tritt die bezügliche Beſtim

mung des S. 113. eir

S. 134 .

Regierende Fürſten leiſten den Eid in der Art ab , daß ſie die ihnen von

einem abgeordneten Richter vorzuleſende Eidesformel ohne Beiſein der Gegenpartei

eigenhandig unterzeichnen .

1

S. 135.

Der Schwdrende iſt in der Regel verbunden , die Exiſtenz oder Nichteriſtenz

der zum Eide verſtellten Chatſachen mit einem Wahrheitseide zu bekråftigen . Bez

trifft aber der Eid weder eine Handlung des Schwdrenden ſelbſt, noch eine Chat:

fache, von welcher er aus eigener Wahrnehmung Kenntniß haben will oder ihrer

Beſchaffenheit nach haben muß , ſo iſt der Eid :

a) wenn die Chatſache von ihm ſelbſt behauptet worden , dahin :

daß er nach ſorgfältiger Aufſuchung und Prüfung der dieſen Gegenſtand

betreffenden Nachrichten nicht anders wiſſe, als daß zc.

b) Falls aber die Thatfache von der Gegenpartei behauptet iſt , dahin ab

zuleiſten :

daß er nach ſorgfältiger zc. nicht wiſſe, daß u. f. w.

1

S. 136.

Bleibt derjenige, der den Eid zu leiſten hatte , im Schwdrungstermine aus ,

ſo iſt auf Antrag der Gegenpartei der Eid als verweigert, und das Gegentheil der

zu beſchwdrenden Chatſache als zugeſtanden anzunehmen.

Bleibt die Gegenpartei aus , ſo iſt mit der Eidesabnahme ohne Weiteres zu

verfahren.
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Gidedantrag.

S. 137 .

Der Eidesantrag ( die Eideszuſchiebung ) iſt als Beweismittel nur zuläſſig,

in den unter m. und n . des S. 124. der Verfaſſung ac. aufgeführten Sachen und in

den daſelbft unter c . genannten privatrechtlichen Streitigkeiten .

N. 138.

Zur Führung eines direkten Gegenbeweiſes iſt der Eidesantrag nicht ge

ftattet. Derſelbe kann mit andern Beweismitteln über die nåmliche Chatſache

nur für den Fall verbunden werden , wenn die Beweisführung durch dieſe anderen

Beweismittel gånzlich mißlingen ſollte.

N. 139 .

ale dhe
Der Eidesantrag, in welchem ſtets eine beſtimmte Faſſung des Eides ange

bejonte a geben ſein muß , iſt auch dann noch geſtattet, wenn die durch andere Beweismittel

nahme ei angetretene Beweisführung mißlungen iſt; der Eidesantrag muß in dieſem Fall

Mer Et fpåteſtens bei der mündlichen Verhandlung über die Ergebniſſe der Beweisauf

nahme erfolgen.

S. 140.

Einwendungen gegen die Eideszuſchiebung inüſſen bei der nächſten , die

Hauptſache betreffenden prozeſſualiſchen Handlung des Gegners vorgebracht, und

muß von dieſem zugleich eine Erklårung darüber abgegeben werden , ob er auf den

Fall der Verwerfung ſeiner Einwendungen den Eid in der vorgelegten Faſſung an

nehmen oder zurückſchieben , oder ſein Gewiſſen mit Beweis vertreten wolle ; erklårt

er ſich nicht, ſo wird der Eid als verweigert angeſehen .

Iſt der Eidesantrag nur für den Fall geſchehen , wenn der anderweit ange

tretene Beweis mißlingen ſollte , ſo braucht der Delat erſt in der mündlichen Ver

handlung über die Ergebniſſe jener Beweisführung auf den Eidesantrag fich zu

erklåren .

S. 141 .

Wie die Eidesnorm ſchließlich feſtzuſtellen ſei, beſchließt das Gericht.

Weicht die vom Gericht feſtgeſtellte Eidesnorm von derjenigen Faſſung ab , in

welcher der Eid zugeſchoben war, ſo hat der Delat fich anderweit über die Annahme

oder Zurückſchiebung des Eides oder etwaige Gewiſſensvertretung bei Strafe der

Eidesweigerung zu erklåren .

Zu dieſer Erklärung kann nach dem Ermeſſen des Gerichts eine ander

weitige Sißung anberaumt werden.

S. 142.

Ein zugeſchobener Eid kann nach erfolgter Annahme oder Zurückſchiebung

nicht mehr zurüdgenommen werden . Vergl . jedoch S. 148 .

S. 143.

Die Zurüdſchiebung eines Eides iſt ſogleich unwiderruflich ; auch kann ein

angenommener Eid nicht mehr zurückgeſchoben werden.
Gy

S. 144 .

In den Fällen , wo der Delat einen Walrheitseid zu ſchwdren hat , der

Deferent aber nur über das Nichtanderswiſſen zu ſchworen haben würde , iſt die

Zunidſchiebung des Eides unzuläſſig.

W. 145 .

Die Gewiſſensvertretung ſteht nur dem Delaten zu ; er kann dazu jedes

Beweismittel mit Ausnahme der Eidesdelation benußen , der Deferent aber den

direkten Gegenbeweis führen .

IV. 7Anlage I a zut 87ften Sißung.
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Die zur Gewiſſensvertretung zu benußenden Beweismittel müſſen ſåmmtlich

gleichzeitig mit der Erklärung des Delaten , daß er zur Gewiſſensvertretung ſchrei

ten wolle, angegeben werden.

Das weitere Verfahren dabei richtet ſich nach den für die einzelnen Beweis:

mittel geltenden Vorſchriften .

Nach verſuchter Gewiſſensvertretung kann der Delat auf den zugeſchobenen

Eid nicht zurücgehen .

S. 146.

Sft nach den Ergebniſſen der Beweis- und Gegenbeweisaufnahme ein

ſtreitiger Thatumftand weder als völlig erwieſen , noch der Beweis deſſelben als

gånzlich verfehlt anzuſehen , ſo hat das Gericht entweder dem Beweisführer den

Erfüllungseid , oder dem Gegner den Reinigungseid aufzulegen.

Welcher Partei der Eid aufzulegen iſt, entſcheidet das Gericht nach freiem

Ermeſſen mit Rüdſicht auf die aus der Beweisaufnahme hervorgehende größere

oder geringere Wahrſcheinlichkeit des zu beweiſenden Thatumftandes , ſo wie mit

Rúdſicht auf die bei der einen oder der andern Partei anzunehmende größere

Glaubwürdigkeit und beſſere Kenntniß der Sache.

Nothwendiger Gib.

1Eid , der einem Verſtorbenen

oblag .

S. 147 .

In Streitſachen , in welchen nach S. 137. die Eides delation ein zuläſſiges

Beweismittel nicht iſt, findet auch die Auferlegung eines nothwendigen Eides

nicht ſtatt.

S. 148 .

Stirbt derjenige, welcher einen Eid zu leiſten oder über einen Eid fich zu

erklåren hatte , und iſt der Eid noch nicht für verweigert anzuſehen , ſo kann

1. beim zugeſchobenen Eide die Gegenpartei binnen vier Wochen, nachdem

der Todesfall zu ihrer Kenntniß gelangte, alle Befugniſſe wieder geltend

machen , deren ſie ſich bis zur Zuſchiebung oder Zurückſchiebung des

Eides fåtte bedienen können,

2. beim nothwendigen Eide aber kann die Gegenpartei binnen einer

gleichen Friſt darauf antragen , daß über die Frage , ob und wem der

nothwendige Eid aufzuerlegen ſei , von Neuem entſchieden werde.

3. Andere Eide ſind von den Erben oder Nachfolgern nach Maßgabe ihrer

Wiſſenſchaft zu leiſten.

Feſtſtellung eines Schadens

betrages .

S. 149.

Steht ſowohl das Vorhandenſein eines Schadens , als die Verpflichtung

einer Partei zu deſſen Erſatze feſt, iſt aber der Betrag des Schadens aus Gründen,

die in der Sache ſelbſt liegen , durch die gewdhnlichen Beweismittel überall nicht

oder nur mit unverhältnißmáßigen Schwierigkeiten nachzuweiſen , ſo kann das

Gericht den Umſtänden und der Billigkeit gemäß die Größe der Entſchädigung

beſtimmen , und es bleibt dabei ſeinem Ermeſſen überlaſſen , ob es zuvor noch

Sachverſtändige mit ihrem Gutachten vernehmen oder ob eð noch der Partei durch

das Erkenntniß die eidliche Bekräftigung des Betrages auferlegen will.

S. 150.

Eine Beweisführung zum ewigen Gedächtniß findet beim Reichsgerichte

nicht ſtatt. Entſteht jedoch in einer bereits anhångigen Sache für die eine oder

andere Partei die Gefahr des Verluſtes eines Beweismittels , To kann die Partei

beim Gerichte darauf antragen , daß mit der Aufnahme dieſes Beweismittels noch

vor der mündlichen Verhandlung der Sache verfahren werde.

Beweis zum ewigen Ge:

dächtniß.

Wieberklage.

S. 151 .

Eine Wiederklage beim Reichsgerichte wegen ſolcher Gegenſtände, die nicht

zur Zuſtåndigkeit deſſelben gehören , iſt unzuläſſig.
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1

S. 152 .

Ueber Klage und Wiederklage kann nur dann in demſelben Verfahren ver

handelt und durch daſſelbe Urtheil entſchieden werden , wenn die Wiederklage auf

das nämliche Rechtsverhältniß , wie die Klage , gegründet, und ſpäteſtens bis zur

Klagebeantwortung angeſtellt wird.

Ob eine gemeinſame Verhandlung der Klage und der Wiederklage in dem

felben Verfahren für zuläſſig zu achten iſt, hat das Gericht gleich beim Eingange

der Wiederklage zu prüfen , und darüber ohne vorgängige Vernehmung der Par

teien zu beſchließen.

S. 153.

Eine Hauptintervention findet ſtatt : wenn von dem Intervenienten ein

ſolcher Anſpruch auf den Streitgegenſtand , welcher das hinſichtlich dieſes Geger

ftandes zwiſchen beiden Parteien ſtreitige Recht ganz oder zum Theil ausſchließt,

behauptet wird , und für den Intervenienten dadurch , daß die Entſcheidung des

anhångigen Rechtsſtreites ohne ſein Dazwiſchentreten erfolgen würde , Nachtheil

entſtehen könnte.

Intervention .

S. 154.

Die Hauptintervention ift, je nach der Beſchaffenheit des ihr zum Grunde

liegenden Anſpruches als eine Klage entweder gegen beide bisherigen Prozeßparteien

oder gegen eine derſelben anzuſehen und gleich andern Klagen zu behandeln . Sie

iſt in jeder Lage des Hauptprozeſſes bis zu deſſen Entſcheidung zuläſſig. (Vergl.

jedoch S. 209.)

J. 155.

Die Nebenintervention iſt zuläſſig , wenn für den Intervenienten in Be

ziehung auf einen anhängigen Rechtsſtreit ein Intereſſe dahin obwaltet , daß durch

das Obſiegen einer der ſtreitenden Parteien ein befürchteter Nachtheil von ihm

abgewendet wird . Die Nebenintervention muß in der für Klageſchriften vorge

ſchriebenen Form angebracht werden ; der Intervenient muß aber den Prozeß in

av? der Lage , worin dieſer fich zur Zeit befindet, annehmen , und iſt als ein Streit

genoſſe der Partei, welcher er beiſtehen will, zu behandeln.
De

Streitverfündigung.

S. 156.

Die Streitverkündigung iſt in einer beſondern Schrift anzubringen , und

dem Denunziaten , nebſt den Verhandlungen der Hauptſache zur Erklårung binnen

einer angemeſſenen Friſt mitzutheilen. Erklärt er ſich binnen dieſer Friſt nicht,

oder lehnt er die Einlaſſung auf die Streitverkündigung ab , ſo iſt der Rechtöſtreit

ohne Weiteres fortzuſegen ; läßt ſich aber der Denunziant auf die Streitverkün

digung ein , ſo iſt er als Nebenintervenient zu behandeln.

B. 157 .

Eine Adcitation iſt unzuläſſig.

1

Abcitation .

Dritter Abſchnitt.

Ein ftweilige Verfú gunge n.

S. 158 .

Das Reichsgericht kann in den zu ſeiner Zuſtändigkeit gehörigen Sachen,

auf Antrag des einen Theils , einſtweilige Verfügungen felbft ohne Anhörung des

Gegners erlaſſen ,
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1. wenn dieſer durch gewaltthåtige, eigenmächtige oder andere ungeſeßliche

Handlungen das Recht des andern Cheils oder deſſen Beſitzſtand ver

leßt oder geſtört hat , oder dringende Gefahr einer ſolchen Verlegung

oder Störung vorhanden iſt,

oder

2. wenn eine dringende Gefahr vorhanden iſt, daß ohne ſofortiges Ein

ſchreiten des Gerichts der Zweck eines anhångigen Rechtsſtreites

wurde bereitelt werden.

S. 159 .

Durch die einſtweilige Verfügung ergeht , je nach den Umſtånden , das zur

Erreichung ihres Zweckes erforderliche Gebot oder Verbot an die Gegenpartei , und

iſt damit zugleich die Anordnung derjenigen Maaßregeln zu verbinden , welche zur

Abwendung der drohenden Gefahr und zur Erhaltung oder Wiederherſtellung des

verlegten oder geſtörten Rechts- oder Beſigftandes nothwendig ſind .

Die Vollziehung einer ſolchen Verfügung erfolgt nach den Vorſchriften im

vierten Titel.

S. 160.

Eine einſtweilige Verfügung kann in jeder Lage des Rechtsſtreits und

in den Fällen des S. 158. Nr. 1. ſelbſt vor Beginn deſſelben beantragt und er

laſſen werden.

Iſt aber eine ſolche Verfügung außer dem Falle eines anhångigen Rechts

ſtreits erlaſſen worden , und wird dann nicht binnen 4 Wochen nach Erlaß

derſelben die Klage der Hauptſache beim Reichsgerichte angebracht und dieſe

für zuläſſig erkannt, ſo iſt die Verfügung auf Antrag des Gegners ſofort wie:

der aufzuheben .

S. 161 .

Das Geſuch um Erlaß einer einſtweiligen Verfügung muß dem Erfor

derniſſe einer Klageſchrift entſprechen und eine glaubhafte Beſcheinigung der

Chatſachen , auf welche es fich gründet (S. 158.) , ſofern dieſe noch eines Bea

weiſes bedürfen , enthalten .

S. 162.

Das Gericht beſchließt nach den Umſtånden entweder ſofort den Erlaß

oder die Ablehnung der nachgeſuchten einſtweiligen Verfügung oder fegt zuvdr

derſt zur mündlichen Verhandlung oder zur Entſcheidung über das Geſuch eine

möglichſt nahe Gerichtsſitzung an .

S. 163..

Iſt eine einſtweilige Verfügung ohne Anhörung des Gegners erlaſſen

worden , ſo ſteht es dieſem zu jeder Zeit frei, gegen dieſelbe in einer ſchriftli

chen Eingabe, welche den Erforderniſſen einer Klagebeantwortungsſchrift ent

ſprechen muß , Einſpruch zu erheben. Zur Begründung dieſes Einſpruches

müſſen folche Thatſachen angeführt und beſcheinigt werden , welche die Verfü

gung als ungerechtfertigt erſcheinen laſſen .

S. 164 .

Iſt der Einſpruch nicht ohne Weiteres für unzuläſſig oder verwerflich zu

achten, ſo iſt zur mündlichen Verhandlung und zur Entſcheidung darüber eine Ge

richtsſikung anzuberaumen.

Bei dieſer Verhandlung dürfen andere Beweismittel als Urkunden und

ſolche Zeugen, welche zu ihrer Abhörung mit zur Stelle gebracht ſind , nicht zuges

laſſen werden . Die Entſcheidung hat ſich lediglich darauf zu beſchränken, ob die

Verfügung zu beſtätigen oder wieder aufzuheben ſei.
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S. 165 .

Sobald der Zweck der einſtweiligen Verfügung erreicht iſt, oder die Fort

dauer der durch dieſelbe angeordneten Maßregeln ſich als zweďlos oder doch als

nicht mehr erforderlich zeigt , iſt die Wiederaufhebung derſelben vom Reichsgerichte

auf Antrag der Partei oder eines andern Betheiligten anzuordnen.

S. 166 .

Soweit nicht vorſtehend ein Anderes beſtimmt iſt, gelten für dieſe einſtwei

ligen Verfügungen für das dabei zu beobachtende Verfahren , ſo wie hinſichtlich der

Roften derſelben, die Beſtimmungen des erſten und zweiten Abſchnittes.

Vierter Abſchnitt.

Rechtsmittel wider Erkenntniſſe des Reichsgerich ts.

S. 167.

Gegen Erkenntniſſe des Reichsgerichts findet, außer dem Einſpruche gegen

Kontumazial - Erkenntniſſe (S. 69. ) kein Rechtsmittel, ſondern nur die Nichtigkeits

klage ( S. 168.) und die Reſtitutionsklage (S. 169.) Statt.

1

S. 168 .

Eine Nichtigkeitsklage iſt nur in folgenden Fållen zuläſſig:

1. wenn an der Fållung des Erkenntniſſes nicht die geſebliche Anzahl

von Richtern , oder wenn ein beſtochener Richter daran Theil ge

nommen hat ;

2. wenn gegen eine Perſon , die an einen zwiſchen Anderen anhängigen

Rechtsſtreite keinen Theil genommen hat, ihrer Nichtbetheiligung uns

geachtet das Erkenntniß mit gerichtet iſt, oder wenn in einer

Sache erkannt iſt , ohne daß der Partei das rechtliche Gehör gewahrt

worden ;

3. wenn eine Partei, welche vor Gericht zu handeln unfähig war, nicht

auf die geſegliche Weiſe vertreten geweſen iſt;

4. wenn für die Partei ein Anwalt aufgetreten iſt, der entweder gar

nicht bevollmächtigt , oder deſſen Vollmacht falſch war.

Auf die unter 2 - 4. aufgeführten Nichtigkeitsgründe kann jedoch derjenige

fich nicht berufen , welcher das ſtattgehabte Verfahren nachher zu einer Zeit geneh

migt hat, da er bereits dispoſitionsfähig war.

S. 169.

Die Reſtitutionsklage iſt nur in nachfolgenden Fällen zuläſſig:

1. wenn die Entſcheidung ſich auf einen Eid gründet, welchen der Schwd

rende wiſſentlich falſch geſchworen hat ;

2. wenn die Entſcheidung auf Grund einer falſchen oder verfälſchten

Urkunde , oder eines abſichtlich falſchen Zeugniſſes oder Gutachtens

erfolgt iſt;

3. wenn die Partei Urkunden neu entdeckt hat , oder wenn ſie dar

zuthun vermag , daß ihr die Herbeiſchaffung der in dem frühes

ren Verfahren ſchon angezeigten Urkunden erſt jeßt möglich ge

weſen iſt.

Dic Urkunden müſſen jedoch von der Beſchaffenheit ſein , daß , wenn ſie in

dem früheren Rechtsſtreite benutzt worden wåren , das Erkenntniß für die Partei

1
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günſtiger ausgefallen ſein würde ; auch darf das Gegentheil deſſen , was durch dieſe

Urkunde bewieſen werden fou , in dem früheren Verfahren nicht ſchon durch einen

Wahrheitseid der Gegenpartei feſtgeſtellt ſein.

In allen unter 1 - 3. bezeichneten Fällen iſt die Reſtitutionsklage dadurch

bedingt , daß die Partei von dem Reſtitutionsgrunde nicht ſchon zu einer Zeit

Renntniß erlangt hatte, da ſie ſolchen noch in dem früheren Verfahren geltend

machen konnte. (Vergl. S. 88.)

S. 170.

Die Nichtigkeitsklage, ſo wie die Reftitutionsklage , muß binnen 3 Mona

ten , von dem Tage an gerechnet, an welchem die Partei den Nichtigkeits - ober

Reſtitutionsgrund in Erfahrung gebracht hat, gegen den Gegner im früheren Rechts

ſtreite beim Reichsgerichte angebracht werden ; dieſe Friſt nimmt jedoch gegen die

unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehenden Perſonen in den im $. 168. unter

2-4. genannten Fällen erſt mit der Beendigung der Vormundſchaft oder Kuratel

ihren Anfang.

Nach Ablauf von 10 Jahren , von der Verkündigung des Erkenntniſſes an

gerechnet, findet eine Nichtigkeits- oder eine Reſtitutionsklage in keinem Falle weiter

Statt , auch nicht zu Gunſten der unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehenden

Perſonen.

S. 171 .

Durch Anſtellung einer Nichtigkeits- oder einer Reſtitutionsklage wird die

Vollſtreckung des früheren Erkenntniſſes nicht aufgehalten .

S. 172 .

Die Nichtigkeits- und die Reſtitutionsklage ſind als neue Klagen ( SJ. 53.

u. f.) zu behandeln.

Dem Klåger liegt der Nachweis ob , daß die Klage rechtzeitig (S. 170.)

angeſtellt ſei. Ob dieſer Nachweis für genügend zu achten , hat das Gericht nach

den Umſtänden zu ermeſſen , und kann daſſelbe, in Ermangelung anderer genügender

Beweismittel , den Klåger zur Leiſtung eines Eides darüber zulaſſen , daß und zu

welcher Zeit er den angegebenen Nichtigkeits- oder Reſtitutionsgrund in Erfahrung

gebracht habe, oder wenn es ſich in dem Falle unter 3. des S. 169. um bekannte,

erſt jeßt herbeigeſchafte Urkunden handelt , daß ihm deren Herbeiſchaffung nicht eher

möglich geweſen ſei.

In der Klage müſſen zugleich alle , zum Beweiſe der Nichtigkeits- oder Re:

ſtitutionsgründe zu benußenden Beweismittel angegeben, und ſoweit dieſe in Urkun

den beſtehen , ſogleich beigebracht, ingleichem im Falle unter 3. des S. 169. die

neuen Urkunden ſelbſt vorgelegt werden .

S. 173.

Das Reichsgericht prüft auf den Vortrag des Referenten die Zuläſſigkeit

der erhobenen Nichtigkeits- oder Reſtitutionsklage und ordnet, ſofern dieſelbe zuläſſig

befunden wird, das weitere Verfahren nach Vorſchrift der SS. 57. u . ff. an.

Andere Beweismittel , als die in der Klage angegebenen , darf der Klåger

zum Beweiſe der derſelben zum Grunde liegenden Chatſachen in dieſem Verfahren

nicht benußen.

S. 174 .

Beſondere Beſtimmungen : Die Entſcheidung über eine Nichtigkeitsklage hat fich darauf zu beſchrånken,

1. in Betreff der Nichtig: ob das frühere Erkenntniß für nichtig zu achten ſei oder nicht.
Feitollage ;.

Wird deſſen Nichtigkeit ausgeſprochen , ſo iſt zugleich auch das vorange

gangene Verfahren von der Handlung ab, bei welcher die Nichtigkeit vorgefallen

ift , zu vernichten .
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2. in Betreff der Reſti

tutionsflage.

N. 175 .

Der Verklagte kann zu ſeiner Vertheidigung gegen die Reftitutionsklage

neue Lhatſachen und Beweiſe jeder Art , auch ſolche, die ihm ſchon bei dem frühe

ren Verfahren bekannt waren , benußen . Auch hat das Gericht bei Entſcheidung

der Sache nicht blos auf das , was in dem Reſtitutionsprozeſſe, ſondern auch auf

das , was in dem Vorprozeſſe von den Parteien vorgebracht worden , Rüdlicht zu

nehmen. Wird die Reſtitutionsklage für ſtatthaft und gegründet befunden , ſo ift

zugleich in der Sache ſelbſt anderweit , was Rechtens , zu erkennen .

Sci u be ft i mm un g .

S. 176 .

So weit in dieſem Titel hinſichtlich ſolcher Gegenſtånde, welche nicht blog

die Form des Verfahrens bei Rechtsſtreitigkeiten betreffen , keine Beſtimmungen ge

troffen ſind, finden die Grundfåge des gemeinen Rechts Anwendung.

Zweiter Titel.

Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege.

f. 177 .

Die Vorſchriften des erſten Titels gelten auch für das Verfahren bei Be:

fdwerben wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege ( S. 124. litt. h . der

Verfaſſung uc. ) ; doch kann der verklagten Regierung bei Zufertigung der Beſchwerde

aufgegeben werden , mit deren Beantwortung zugleich die bezüglichen Akten einzu

ſenden . Auch iſt es nach dem Ermeſſen des Reichsgerichts geſtattet, über die Bes

ſchwerde nach Eingang der Antwort auf dieſelbe ohne weiteren Schriftwechſel, ſo

wie ohne vorgängige mündliche Verhandlung, das Erkenntniß zu fållen ; doch muß

auch in dieſem Falle der Reichsanwalt zuvor mit ſeinen Antrågen gehört werden.

Dritter Titel .

Verfahren bei Anklagen gegen Miniſter.

10.

S. 178 .

Anklagen gegen Miniſter , ſofern ſie deren miniſterielle Verantwortlichkeit

betreffen ( S. 124. litt . i. und k . der Verfaſſung und SJ . 189. 191. und 202. des

gegenwårtigen Geſetzes ) , ſind durch Rechtsanwalte , welche der Anklagende nach

Vorſchrift des 5. 7. zu beſtellen hat, unter Mitwirkung von Sachführern ( S. 12.),

wenn der Anklagende folche für angemeſſen hålt, beim Reichsgerichte anzubringen

und zu verfolgen. Das Verfahren hierbei richtet ſich nach den Vorſchriften des

erſten Titels , ſoweit nicht nachſtehend ein Anderes beſtimmt iſt.

ti
S. 179.

Mit der Ánklagefchrift muß , wenn die Anklage von dem Reichstage oder

von einem der beiden Häuſer deſſelben , oder von der Landesvertretung eines Einzel

ſtaats , oder von einer Kammer derſelben beſchloſſen worden iſt , dieſer Beſchluß in

beglaubigter Ausfertigung eingereicht werden .

Das Reichsgericht hat zunächſt die Frage : ob der Anklagebeſchluß den

verfaſſungsmäßigen Erforderniſſen entſpreche ? zu prüfen , und wenn fich dabei

Mångel ergeben, vorab deren Erledigung zu verordnen. In allen Fällen muß der

Reichsanwalt vor der Beſchlußnahme auf die Anklageſdrift mit ſeinen Antragen

gehört werden.

i
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N. 180 .

Hålt der Reichsanwalt dafür, daß die der Anklage zum Grunde liegenden

Chatſachen einen Hoch- oder Landesverrath gegen das Reich enthalten , und wird

der Antrag deſſelben, wegen dieſes Verbrechend die Unterſuchung nach Vorſchrift des

hier :iber ergangenen beſonderen Gefeßes vom 2. einzuleiten , vom Reichsgerichte

gegründet befunden , ſo iſt zuvörderſt mit dieſer Unterſuchung zu verfahren und in

dem darin ergehenden Endurtheile zu beſtimmen , ob die auf Grund der miniſte:

riellen Verantwortlichkeit erhobene Anklage für erledigt anzuſehen oder fortzu

ſeben ſei.

S. 181 .

In der Anklageſchrift, ſo wie in der Vertheidigungs- ( Klagebeantwor:

tungs-) Schrift müſſen alle zu deren Unterſtüßung zu benußende Beweismittel

ſogleich angegeben werden ; beſteht die Anklage aus mehreren Punkten , ſo muß

bei jedem einzelnen Punkte die Angabe der bezüglichen Beweismittel erfolgen.

Wegen der in Urkunden beſtehenden Beweismittel ſind die Vorſchriften des

S. 89. zu beachten .

S. 182 .

Reicht der Angeklagte eine Vertheidigungsſchrift nicht zeitig ein , ſo findet

das Kontumazial - Verfahren nach Vorſchrift der SS. 67 — 69. ſtatt.

S. 183 .

Auf die Vertheidigungsſchrift iſt ſogleich , ohne Zulaſſung eines weiteren

Schriftwedſels , zur mündlichen Verhandlung und zur Beweisaufnahme , ſo wie

zur Entſcheidung der Sache eine Gerichtsſizung anzuberaumen , zu welcher, aufer

den Parteien , die vorgeſchlagenen Zeugen und Sachverſtåndige zu laden ſind -

In dieſer Gerichtsſizung müſſen mindeſtens neun Richter, mit Einſchluß des

Vorſißenden , anweſend ſein .

S. 184 .

Bei der Verhandlung ſind , ohne daß es eines einleitenden Vortrages des

Referenten bedarf ( S. 41.) , zunächſt die Anklage- und die Vertheidigungsſchrift

zu verleſen ; ſodann iſt der Anklagende mit ſeiner Erwiderung auf die Vertheidigung

und der Angeklagte mit ſeiner Entgegnung darauf zu hören ; hiernachft folgen das

Zeugenverhär und die übrigen Beweisaufnahmen ; hieran ſchließt ſich die weitere

Ausführung der Anklage, ſo wie der Vertheidigung an ; ſchließlich iſt der Reichs

anwalt mit ſeinen Antragen zu hören .

S. 185.

Einwendungen gegen die in der Anklage - und in der Vertheidigungsſchrift

vorgebrachten Beweismittel bleiben der einen wie der andern Partei zur mündlichen

Verhandlung vorbehalten . — Werden bei dieſer Verhandlung neue Chatſachen oder

neue Beweismittel vorgebracht, welche das Gericht für die Entſcheidung der Sache

erheblich hålt, ſo kann es die Zulaſſung derſelben verfügen, ohnedurch die in dieſer

Beziehung für die Parteien nach den Vorſchriften im zweiten Abſchnitte des erſten

Titels ſtattfindenden Beſchränkungen gebunden zu ſein .

D. 186.

Das Gericht hat, ohne an beſtimmte Regeln über die Wirkung der Be

weiſe gebunden zu ſein , unter genauer Prüfung aller Beweiſe für die Anklage und

Vertheidigung nach ſeiner freien , aus dem Inbegriff der Verhandlung geſchdpíten

Ueberzeugung zu entſcheiden , ob der Angeklagte ſchuldig oder nicht ſchuldig ſei.

Wird derſelbe für ſchuldig erklärt, ſo ſpricht das Gericht die für dieſen Fall

in den Reichs- oder Landesgeſeßen beſtimmten Folgen aus , unbeſchadet der

weiteren Verfolgung des Angeklagten vor den Landesgerichten in dem Falle, wenn

die derAnklage zum Grunde liegenden Thatſachen zugleich noch ein beſtimmtes
Verbrechen enthalten ſollten.
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Vierter Titel .

Vollziehung der Erkenntniſſe des Reichsgerichts.

S. 187 .

Ift auf die Klage eines Einzelſtaates gegen die Reichsgemalt erkannt

worden , daß die Reichsverfaſſung durch Erlaſſung eines Reichsgeſeßes verlegt

worden (J. 124. litt . a. der Verfaſſung 2c .) , ſo hat das Reichsgericht das Er

kenntniß , nachdem es den Parteien verkündigt worden , ohne den Antrag der

obſiegenden Partei abzuwarten , durch das Reichsgeſetzblatt bekannt zu machen.

Das Erkenntniß erhålt durch dieſe Bekanntmachung die Kraft eines Reichs

geſeßes und bewirkt die ſofortige Aufhebung derjenigen Reichegeſege oder derjenigen

Beſtimmungen eines Reichsgeſeßes , welche das Erkenntniß als die Reichs:

verfaſſung verlegend bezeichnet.

S. 188 .

Erkenntniſſe in Streitigkeiten zwiſchen dem Staatenhauſe und dem Volts

hauſe unter ſich und zwiſchen jedem von ihnen und der Reichsregierung über die

Auslegung der Reichsverfaſſung (S. 124. litt. b . der Verfaſſung : c. ) werden vom

Reichsgerichte in gleicher Weiſe , wie die im S. 187. erwähnten Erkenntniſſe,

bekannt gemacht, und erhalten dadurch die Kraft einer authentiſchen Futerpretation

der Reichsverfaſſung.

$ 189.

Iſt auf die Klage eines Einzelſtaats erkannt worden , daß eine Maßregel

der Reichsregierung eine Verletzung der Reichsverfaſſung enthalte (S. 124. litt. a .

der Verfaſſung 2c. ) , ſo hat das Reichsgericht auf Antrag der obſiegenden Partei

dem Geſammtminiſterium des Reichs cine angemeſſene Friſt zu regen , um die

Zunidnahme der verfaſſungswidrigen Maßregel zu bewirken. Das Geſammt

minifterium iſt verantwortlich dafür, daß dieſes geſchehe, und die obſiegende Partei

iſt, wenn binnen einer auf ihr ferneres Anrufen vom Reichsgerichte zu beſtimmenden

anderweitigen Friſt die Zurůdnahme der verfaſſungswidrigen Maßregel nicht erfolgt,

befugt, gegen die Mitglieder des Geſammtminiſteriums auf Grund ihrer miniſte

riellen Verantwortlichkeit Anklage beim Reichsgerichte zu erheben.

Werden dieſelben auf dieſe Anklage ſchuldig befunden , ſo iſt gegen ſie die

Amtsentlaſſung auszuſprechen .

S. 190.

Ift vom Reichsgerichte auf die Klage der Reichsgewalt gegen einen Einzel

ſtaat erkannt worden, daß dieſer ſich einer Verlegung der Reichsverfaſſung ſchuldig

gemacht habe (S. 124. litt. a . der Verfaſſung 2c. ) , ſo iſt der Reichsvorſtand eben

ſo befugt als verpflichtet, durch ſein Miniſterium das Erkenntniß mit allen den :

jenigen Mitteln aufrecht zu erhalten und zur Ausführung zu bringen , welche ihm

die Regierungsgemalt zum Schuße der Reichsverfaſſung gewährt.

B. 191 .

Zur Vollziehung der Erkenntniß gegen den Reichsfiskus (S. 124. litt. m .

des Entwurfs zc.) hat das Reichsgericht auf Anrufen der obſiegenden Partei den

Finanzminiſter unter Zufertigung des Erkenntniſſes aufzufordern , die Zahlung, zu

welcher der Reichsfiskus verurtheilt worden iſt, binnen einer nach den Umſtänden

zu beſtimmenden angemeſſenen Friſt bewirken zu laſſen. Wird dieſer Aufforderung

nicht genügt , ſo iſt die obliegende Partei, wenn auf ihr ferneres Anrufen die

Zahlung binnen einer vom Reichsgericht zu beſtimmenden anderweitigen Friſt nicht

erfolgt , befugt, gegen den Finanzminiſter auf Grund ſeiner ininiſteriellen Verants

mortlichkeit beim Reichsgerichte Anklage zu erheben .. Wird derſelbe auf dieſe An

klage für ſchuldig befunden , ſo iſt gegen ihn die Amtsentlaſſung auszuſprechen .

S. 192 .

Erkenntniſſe gegen die Reichsminiſter (S. 124. litt . i . der Verfaſſung 2c . ),

wodurch deren Entfernung vom Amte ausgeſprochen worden , ſind vom Reichs

gerichte ſogleich , nachdem ſie den Parteien verkindigt worden , im Reichsgeſetze

blatte bekannt zu machen.

IV. Anlage la zur 87ften Sißung . 9

i
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Mit der Verkündigung eines ſolchen Erkenntniſſes erliſcht ſofort von Rechts

wegen die Eigenſchaft als Reichsminifter.

S. 193 .

Erkenntniſſe des Reichsgerichts in Streitigkeiten zwiſchen der Regierung

eines Einzelſtaats und deſſen Volksvertretung über die Gültigkeit oder Auslegung

der Landesverfaſſung (S. 124. litt. e . der Verfaſſung 2c.) erlangen durch Bekannt

machung im Landesgeſekblatte die Eigenſchaft eines Landesverfaſſungsgeſeßes oder

einer authentiſchen Interpretation deſſelben. Die Landesregierung iſt verpflichtet,

dieſe Bekanntmachung zu verfügen. Wenn ſie unterbleibt, ſo findet auf Antrag

der Volksvertretung das Erekutionsverfahren nach Vorſchrift der SS. 197. bis

202. ſtatt.

S. 194 .

In den Fällen des S. 124. der Verfaſſung des Deutſchen Reichs sub c d.

e . f. h. k. n., ſo wie in dem Falle sub i., in ſofern ein Erkenntniß gegen die Reiches

miniſter außer deren Entlaſſung noch andere der Volſtredung bedürftige Verfügungen

enthält , muß die Erekution beim Reichsanwalte beantragt werden.

S. 195 .

Die Erekution regt die vorſchriftsmäßige Zuſtellung der Urtheilsausfertigung,

die Liquidität des Anſpruchs , und wenn für die Befolgung eine Friſt geſegt iſt, deren

Ablauf voraus. Iſt ſeit Zuſtellung der Urtheilsausfertigung, oder wenn im Urtheile

eine Friſt beſtimmt geweſen , ſeit deren Ablaufe ein volles Jahr verfloſſen, ohne

daß die Erekution beantragt worden , ſo muß vom Gerichte zuvor eine anderweite

Friſt geregt werden .

S. 196.

Der Reichsanwalt prüft den Antrag nach den Akten und verfügt, wenn er

dabei nichts zu erinnern findet, die Erekution , findet er Erinnerungen dagegen, ſo

fordert er den Antragſteller zu deren Erledigung auf. Hålt dieſer die vom Reichs:

anwalte gemachten Erinnerungen nicht für gegründet, ſo ſteht ihm die Berufung

an das Reichsgericht offen , welches darüber nach Befinden entweder ſofort oder

nach Anhörung der Gegenpartei entſcheidet.

Beſchwerden gegen den Reichsanwalt wegen Verzögerung der Erekution

gehören vor den Fuſtizminiſter.

S. 197.

Iſt die Erekution gegen einen Einzelſtaat , deſſen Regierung oder derzeitigen

Inhaber der Regierungsgewalt ( S. 124. litt. d . der Verfaſſung 2c .) zu vollziehen,

To hat der Reichsanwalt dem Reichsminiſterium das Erkenntniß nebſt dem Eres

kutionsantrage zur Vollſtreckung der Erekution zu überſenden.

. 198 .

Die Regierung oder der zeitige Inhaber der Regierungsgemalt iſt ſobann

auf Antrag des Reichsminiſteriums durch einen Erlaßdes Reichsvorſtandes aufzu

fordern, dem Erkenntniſſe binnen einer nach den Umſtänden zu beſtimmenden Friſt,

Genüge zu leiſten.

$ 199,

Bleibt der Erlaß ohne Erfolg , ſo hat der Reichsvorſtand auf fernern beim

Reichsminiſterium einzureichenden Antrag der obſiegenden Partei einen Kommiſſarius

abzuſenden , von welchem an Ort und Stelle die erforderlichen Anordnungen zur

Vollſtreckung des Urtheils zu treffen ſind.

S. 200.

Vermag der Kommiſſarius ſeinen Anordnungen keine Folgeleiſtung zu vers

ſchaffen , ſo trågt er beim Reichsminiſterium auf die erforderliche Unterſtüßung an,

welche ihin nothigenfalls durch militairiſche Hülfe zu gewähren iſt.

S. 201 .

Die Koſten der Erebution fallen dem zu Erequirenden zur Laft , und ſind

gleichzeitig von ihm beizutreiben .
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S. 202 .

Das Gefanımtminiſterium des Reichs iſt wegen gehöriger und zeitiger Volls

ziehung der bei ihm durch den Reichsanwalt beantragten Erekutionen , und der

Reichs - Juſtizminiſter für die ungeſäumte Erledigung der bei ihm angebrachten Bes

ſchwerden gegen den Reichsanwalt verantwortlich. Erfüllt das Geſammtminiſtes

rium oder der Juſtizminiſter in dieſer Hinſicht ſeine Pflichten nicht , ſo kann gegen

die Mitglieder des Geſammtminifteriums und , beziehentlich , gegen den Juſtiz

miniſter , auf Grund ihrer miniſteriellen Verantwortlichkeit von der betheiligten

Partei eine Anklage beim Reichsgerichte erhoben werden ; werden dieſelben auf dieſe

Anklage ſchuldig befunden , ſo iſt gegen ſie die Umtsentlaſſung auszuſprechen.

S. 203 .

Iſt der Erekutionsantrag gegen eine Privatperſon oder eine der Hoheit eines

Einzelſtaates unterworfene juriſtiſche Perſon gerichtet , ſo hat der Reichsanwalt dem

Verurtheilten den Antrag mitzutheilen und ihn zur Befolgung des Erkenntniſſes unter

Androhung der Erekution aufzufordern . Nach fruchtloſem Ablaufe der in dieſer

Aufforderung geſeßten Friſt hat der Reichsanwalt auf ferneres Anrufen der obſie

genden Partei die nach der Landesverfaſſung zur Vollziehung richterlicher Erkennt:

niſſe zuſtåndige Behörde zur Ausführung der Erekution zu requiriren. Dieſe ver

fåhrt bei der Erekution nach den Landesgeſetzen.

S. 204 .

Zuerkannte Nebenforderungen wegen Prozeßkoſten , Schaden, Zinſen und

Früchte müſſen , wenn der Betrag derſelben nicht bereits im Haupterkenntniſſe feſt:

geſtellt iſt, von der obſiegenden Partei in Ermangelung einer gåtlichen Vereinbarung

beim Reichsgerichte liquidirt werden. Dieſes hat die Liquidation der Gegenpartei

zur Erklårung zuzufertigen.

Werden in der dazu geſegten Friſt keine Erinnerungen angebracht, ſo hat

das Reichsgericht bei der fodann auf Anrufen der obſiegenden Partei vorzunehmen:

den Feſtſtellung der Liquidation nur diejenigen Poſten abzufeßen oder zu ermdßigen,

deren völlige oder theilweiſe Unzuläſſigkeit ſich aus den Akten ergiebt. Rom

men dagegen Erinnerungen ein , ſo hat das Reichsgericht über dieſelben , nach Be

finden entweder ſofort zu entſcheiden oder eine Gerichtsſigung zur mündlichen Ver

i handlung darüber anzuberaumen .

S. 205 .

Sind die S. 204. erwähnten Nebenforderungen der Gegenpartei der Reichs

gewalt oder des Reichsfiskus zuerkannt , ſo iſt wegen Beitreibung derſelben nach

Vorſchrift des g . 191. zu verfahren. Sind ſie der Reichsgewalt oder dem Reichs,

fiskus gegen einen Einzelſtaat zuerkannt, ſo iſt der Reichsvorſtand befugt , legteren

durch ſein Miniſterium mit allen denjenigen Mitteln zur Zahlung anzuhalten , welche

ihm ſeine Regierungsgewalt verleiht. In den übrigen Fällen ſind die Vor

ſchriften der SS. 194-203. anwendbar.

S. 206 .

Gegen die Vollziehung eines Erkenntniſſes ſind nur ſolche Einreden zuläſſig,

weche erſt nach deſſen Eröffnung entſtanden ſind , oder deſſen Volſtredbarkeit bes

treffen Sie müſſen beim Reichsgerichte vorgebracht, und wenn ſie nicht ſchon

nach den Akten liquide ſind, ſofort durch Urkunden liquide gemacht werden .

Das Reiche gericht hat die Einreden , wenn es dieſelben unerheblich , oder

die Beweismittel ungenügend findet, ſofort zurückzuweiſen , andernfalls aber die

Vollziehung des Erkenntniſſes durch einen unmittelbar oder durch den Reichsanwalt

der vollziehenden Behörde zuzufertigenden Beſchluß zu hemmen , die Einreden der

Gegenpartei mitzutheilen , und zur mündlichen Verhandlung der Sache eine Ge

richtsfißung anzuberaumen. Kann die Entſcheidung nicht ſofort auf dieſe Ver

handlung erfolgen , ſo iſt das weitere Verfahren nach den Vorſchriften im erſten

und zweiten Abſchnitte des erſten Titels einzuleiten , und dieſes möglichſt zu bez

ſchleunigen.

1
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Wird der Verurtheilte durch den Vollzug mit einem unverhältnißmäßigen

Schaden bedroht, ſo iſt auch die zur Vollziehung des Erkenntniſſes requirirte Bes

hårde ermächtigt, der Vollziehung auf Antrag des Verurtheilten ſo lange Anſtand

zu geben, bis er im Stande iſt, einen Beſchluß des Reichsgerichts zu erwirken .

Die vollziehende Behdrde hat ihm hierzu eine angemeſſene Friſt unter der

Verwarnung zu ſeßen , daß nach deren fruchtloſem Ablaufe mit der Vollziehung

weiter werde verfahren werden .

S. 207.

Streitigkeiten , welche über die Auslegung der Erkenntniſſe des Reichsge:

richts bei deren Vollziehung entſtehen , gehören gleichfalls vor das Reichsgericht.

In Anſehung des dabei zu beobachtenden Verfahrens und der vorläufigen Hemmung

der Vollziehung finden die Vorſchriften des S. 206. gleichfalls Anwendung .

S. 208.

Beſchwerden über die Art und Weiſe der Vollziehung eines Erkenntniſſes

gehdren vor die zur Vollziehung deſſelben requirirte Behörde, und in weiterer In:

ſtanz vor diejenige Behdrde, welche der requirirten vorgeſeßt iſt.

S. 209.

Der Widerſpruch eines Dritten gegen die Vollziehung eines Erkenntniſſes

des Reichsgerichts iſt nur zuläſſig, wenn er ſich auf eine Interventionsklage grün

det, und der Intervenient zugleich das in Anſpruch genommene Recht und die

Gefahr, daſſelbe im Falle der Vollziehung des Erkenntniſſes zu verlieren , urkundlich

beſcheinigt. Mangeln dieſe Erforderniſſe, ſo hat das Reichsgericht den Wider:

ſpruch ſofort zu verwerfen , ſonſt aber durch einen, der vollziehenden Behörde nach

Vorſchrift des S. 206. zuzufertigenden Beſchluß die Einſtellung der Vollziehung

zu verordnen und zur mündlichen Verhandlung der Sache eine Gerichtsſizung an:

zuberaumen, in welcher nicht nur über die Einſtellung der Vollziehung, ſondern auch

über die Interventionsklage ſelbſt zu verhandeln iſt. Das weitere Verfahren rich

tet ſich nach den Vorſchriften des S. 206. Haftet dringende Gefahr auf dem

Verzuge , ſo iſt auch die vollziehende Behdrde ermächtigt, der Vollziehung auf den

Widerſpruch eines Dritten ſo lange Anſtand zu geben , bis dieſer im Stande iſt,

einen Beſchluß des Reichsgerichts zu erwirken .

S. 210 .

Wenn ein Dritter zwar nicht der Vollziehung des Erkenntniſſes ſelbſt wider:

ſpricht, jedoch an den als Mittel der Vollziehung auserſehenen Sachen Anſpruch

macht, ſo iſt nach den für dergleichen Fälle am Orte der Vollziehung beſtehenden

Vorſchriften zu verfahren. Entſtehen dabei Streitigkeiten , ſo entſcheidet das Reicht

gericht, wenn die Reichsregierung das Erkenntniß zu vollziehen hat.

In den Fällen des S. 203. dagegen gebührt die Entſcheidung entweder dem

requirirten Landesgerichte, oder wenn die Requiſition an eine andere zur Voll

ſtredung richterlicher Erkenntniſſe angeordnete Landesbehdrde erlaſſen iſt, dem Lan

desgerichte des Bezirks, in welchem die Erekution vollſtredt wird .
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Protokoll der Sieben und Achtzigſten Sißung
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Entwurf eines Gerebes

über das

Verfahren vor dem Reichsgerichte in ftreitigen Rechts

ſachen u .

Demem Reichsgerichte ſind durch den aus dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849

hervorgegangenen Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen Reichs die in S. 124 .

Litt. a . bis h . , m. und n. bezeichneten ſtreitigen Rechtsſachen , desgleichen die An

klagen gegen die Reichsminiſter , in ſofern ſie deren miniſterielle Verantwortlichkeit

betreffen , und in gleicher Beziehung die Anklagen gegen die Miniſter der Einzel

ſtaaten , ſofern die Gerichte dieſer Staaten dazu nicht kompetent ſind (S. 124 .

Litt. i . und k. des Verfaſſungs - Entwurfs) zur Entſcheidung überwieſen .

Der Geſet - Entwurf, welcher zur Vorlage an den zur Vereinbarung der

Verfaſſung zu verſammelnden Reichstag, der Denkſchrift über den Verfaſſungs

Entwurf gemäß , beſtimmt iſt , regelt das Verfahren des Reichsgerichts in den oben

gebachten Rechtsſachen , welche ſich im Weſentlichen zu einer Behandlung nach

gleichen Grundſåßen eignen , und ſchließt daran die Beſtimmungen über die Volls

ziehung der reichsgerichtlichen Entſcheidungen und Verfügungen an .

Der Geſek - Entwurf beſteht aus vier Titeln.

Der erſte Titel betrifft das Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen ; der erſte

Abſchnitt deſſelben enthält die allgerneinen Beſtimmungen über das Verfahren , der

zweite Abſchnitt die Beſtimmungen im Einzelnen , der dritte Abſchnitt die Vorſchrifs

ten wegen der einſtweiligen Verfügungen und der vierte Abſchnitt die Lehre von

den Rechtsmitteln wider Erkenntniſſe des Reichsgerichtes.

Der zweite Titel des Gefeß - Entwurfs handelt von den Beſchwerden we

gen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege, der dritte Titel vom Verfahren bei

Anklagen gegen Minifter , der vierte Titel endlich bezieht ſich auf die Vollziehung

ber Erkenntniſſe des Reichsgerichts.

1

IV . Anlage I b zur 87ften Sißung. 10

:
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Dem Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen liegt

1. die Mündlichkeit und Deffentlichkeit zum Grunde .

Die Aufgabe des formellen Theils einer jeden Prozeßordnung beſteht darin ,

das Verfahren ſo zu ordnen , daß der erkennenbe Richter burch daſſelbe in den

Stand gefekt wird , den ſtreitigen Rechtsfall richtig aufzufaſſen und zu beurtheilen .

Das mündliche Verfahren vor dem erkennenden Gericht gewahrt den uns

leugbaren Vorzug, daß alle Mitglieder des Gerichts die Parteien und deren Sach:

walter felbft hören , ihr Urtheil mithin aus ihrer eigenen Anſchauung der Sache ſite

bilden können , andererſeits aber die Parteien die Ueberzeugung erlangen , daß jedes

Gerichtsmitglied von ihrer Sache vollſtåndig unterrichtet wird.

Der Grundſag der mündlichen Verhandlung vor dem Spruchkollegium in

Gegenwart der Parteien und ihrer Sachwalter entſpricht alſo nicht allein den we:

ſentlichen Anforderungen für die Urtelsfindung , ſondern es giebt auch den Parteien

felbft ſo viele Garantieen , daß es ſich ſchon deshalb ganz vorzüglich dazu eignet,

um als leitender Grundſat für das Prozeßverfahren an die Spige geſtellt zu

werden.

Das Prinzip dieſes Verfahrens hat ſich auch in den Einzelſtaaten bereits

praktiſch bewahrt ; und iſt die Durchführung deſſelben für alle Prozeſſe und für alle

Einzelſtaaten dergeſtalt als eine im Intereſſe der Rechtspflege gegründete Anforde:

rung, an die Geſeßgebung erkannt , daß der G. 176. des Verfaſſungs - Entwurfs das

mündliche Gerichtsverfahren unbedingt für alle Einzelſtaaten als Norm hinſtellt.

Hiernach kann die Einführung des Prinzips der Mündlichkeit beim Reichs

gericht um ſo weniger einem Bedenken unterliegen, als eine Abweichung von dieſem

für alle Einzelſtaaten gemeinſamen Prinzipe beim höchſten Gerichtshofe des Reiches

auf die angeſtrebte innere Einigung Deutſchlands eine ſtdrende Rückwirkung außern

mußte.

Die Deffentlichkeit des Verfahrene, welche faft überall, wo das mund:

liche Verfahren vor dem erkennenden Gericht zugelaſſen iſt , gleichfalls zur Geltung

gelangt und auch im S. 176. des Verfaſſungs - Entwurfs mit gewiſſen Beſchrån:

kungen als Norm für die Einzelſtaaten angenommen iſt , bezweckt das sffentliche

Vertrauen zur Rechtspflege zu befeſtigen und das Volk mit den Rechtsnormen be:

kannt zu machen. Die Erreichung dieſer Zwecke iſt aber für das Reichsgeridt

nicht minder Bedürfnif als für die Gerichte der Einzelſtaaten .

2. Die nächſte wichtige Frage, welche ſich an das eben aufgeſtellte Prinzip

des mündlichen Verfahrens anſchließt, betrifft die Vorbereitung

des Rechtsſtreits , bevor derſelbe zur mündlichen Verhandlung vor

verſammeltem Gerichte gebracht wird.

Daß eine ſolche Vorbereitung überhaupt erforderlich fei, bedarf keines nåhe:

ren Nachweiſes , da ein einfaches Verhår der Parteien vor dem erkennenden Gericht

gleich nach der Klage und fadung ſowohl wegen der Beſchaffenheit der vor dem

Reichsgericht auftretenden Parteien, als im Hinblick darauf, daß die vor das Reicha:

gericht gehörenden Streitfachen in der Regel weitläuftig und verwickelt fein werden,

ſich von ſelbſt als unausführbar ergiebt.

Eine Vorbereitung der Sache zur richterlichen Entſcheidung im Wege der

Inſtruktion durch einen Gerichts - Deputirten erſcheint aus dem doppelten Grunde

nicht zweckmäßig, weil einerſeits die Beſchaffenheit der an das Reichsgericht gewie

fenen Parteien die Vermittelung von Advokaten ganz unentbehrlich macht, anderer:

ſeits aber die Erfahrung lehrt , daß der Prozeß bei der Inſtruktions - Methode leicht

einen ſchleppenden , in den Reſultaten unſicheren , und mit feſten Formen unvereins

baren Gang anzunehmen pflegt.

Bei den Rheiniſchen Gerichten iſt in Anwendung des Code de procédure

zwar ein Austauſch ſchriftlicher, motivirter Erklärungen (Konkluſionen) unter den

Parteien und Advokaten vorgeſchrieben. Es iſt indeß der Austauſch dieſer Erklä

rungen weſentlich nur zur gegenſeitigen Aufkldrung und Vorbereitung der Par
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teien , nicht aber zur Vorbereitung der Richter beſtimmt; dann iſt auch am Rhein

dem Gericht geſtattet, in febr verwidelten Sachen – und ſolche werden beim

Reichsgericht die Mehrzahl ſein - einen vorgångigen Schriftwechſel zur Infor:

mation des Gerichts anzuordnen .

Wollte man der mündlichen Verhandlung einen lediglich zur Aufklärung

und Vorbereitung der Parteien dienenden Schriftwechſel vorangehen laſſen , ſo

würde zunächſt eine Prüfung der Klage und geeigneten Falls deren Zurückweiſung

a limine judicii nicht eintreten können , obgleich die beſchrånkte Zuſtändigkeit des

Reichsgerichts als forum speciale causae ſolche angemeſſen erſcheinen läßt , rodann

würde auch die richterliche Leitung des Prozeſſes bis dahin , daß ſolcher zur mủnd

lichen Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte gelangt , ausgeſchloſſen bleiben

und dieſem erſt bei jener Verhandlung durch den Vortrag der udvokaten Kenntniß

von dem ſtreitigen Rechtsfall gegeben werden , was bei wichtigen und verwiđelten

Rechtsſtreitigkeiten nicht zweckmäßig ift.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor den erkennenden Gericht

erſcheint hiernach theils im Intereſſe des Gerichts, theils in Berůdſichtigung der

vor demſelben auftretenden Parteien und der zu verhandelnden Sachen ein unter

Leitung des Gerichts und mit Zuziehung von Advokaten eintretender Schriftwechſel

am angemeſſenſten. Dem Gerichte wird dadurch die Möglichkeit gewährt , die

eingereichte Klage einer Prüfung zu unterwerfen , und dadurch auf kürzeſten Wege

die etwa erforderliche Verbeſſerung derſelben mit Erſparniß von Zeit und Koſten

für den Klåger , resp . für das Gericht ſelbſt herbei zu führen , was nicht thunlich

ſein würde , wenn , wie bei den Rheiniſchen Gerichten , der Schriftwechſel vor der

Audienz blos zwiſchen den Anwalten der Parteien ſtatt fånde. Sodann wird

aber auch durch den Schriftwechſel mit Zuziehung von Anwalten nicht nur ein

geregelter und feſter Gang der Vorverhandlungen mit beſtimmten Friſten und Pre

judizen und ohne Hårte für die Parteien möglich gemacht, ſondern auch deren

Recht am beſten geſichert. Abgeſehen davon , daß der Advokat beſſer im Stande

iſt , die Rechte der Partei in Folge ſorgfältiger und fortgeſetter Informations

Einziehung wahrzunehmen , als ein auf die kurze Lerminzeit beſchränkter Gerichts

Deputirter, geſtattet auch der vorliegende Geſek - Entwurf den Parteien , ihre

Schriftſake felbft oder durch einen von ihnen ſelbſt erwählten beliebigen Sachwalter

anzufertigen , und verlangt nur , daß die Parteien einen der beim Reichsgerichte

angeſtellten Rechtsanwalte beſtellen , welcher dieſe Schriftſåße zu legaliſiren und

dem Reichsgerichte cinzureichen hat. Dieſe legtere Beſtimmung iſt deshalb erfor:

derlich , um dem Reichsgericht die nöthige Gewähr zu verſchaffen , daß die ein

gereichte Schrift den vorgeſchriebenen Formen entſpreche und keinerlei Ungehörig

keiten enthalte; zugleich wird dadurch verhütet, daß die Parteien cas Reichsgericht

mit unverſtåndlichen oder ungeordneten Schriften behelligen .

Die aus der Beſtellung dieſer Rechtsanwalte entſtehenden Koſten können

in ſo weitlåuftigen und wichtigen Sachen , wie die beim Reichsgericht zu verhans

delnden Rechtsſtreitigkeiten , der Mehrzahl nach , fein werden , nicht weſentlich

in Betracht kommen .

Es fragt ſich nun aber ferner:

3. welche Begrenzung dem vorbereitenden Schriftwechſel der Parteien

zu geben ſei, mit andern Worten , ob auf die Klage und Klagebeant:

wortung ſogleich die mündlichen Verhandlungen folgen , oder ob zu

vörderſt Replik und Duplik erfordert werden ſolle ?

Nicht ſelten wird es vorkommen , daß in den vorbereitenden Schriftſågen

eine der Parteien unerwartete Einwendungen vorbringt, auf deren Beantwortung

der Gegner ſich erſt vorbereiten muß. Wollte man daher auf die Klagebeantwor:

tung , eventualiter auf die Replik in allen Fällen ſofort die mündliche Verhandlung

folgen laſſen , und käme nun die Sache ohne eine gehörige Erklärung des Gegners

zur mündlichen Verhandlung, fo würde dieſe kein genügendes Reſultat liefern und

die Verlegung der Sache zu einer neuen Sißung erforderlich ſein . Insbeſondere

würde dieAufnahme der Replik des Klågers in der mündlichen Verhandlung dfters

.

übermäßige Zeit hinwegnehmen und das Verfahren verwirren .
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Nach aller Erfahrung iſt die Replik ſehr oft zur Vorbereitung der Sache

wichtig , ja unentbehrlich , die Duplik dagegen ſeltener , indem ſie håufig nur eine

Wiederholung der Erceptionsſchrift enthält. Man könnte alſo die Vorbereitung

mit der Replik beſchließen , und dem Verklagten feine Gegenerklårung für die

mündliche Verhandlung vorbehalten, wodurch wenigſtens eine Friſt erſpart werden

würde. Allein die aus einer ſolchen Beſtimmung hervorgehende åußerliche Ungleichheit

unter den Parteien , würde einen Anſtoß erregen , welcher durch die Erſparniß der

zur Duplik erforderlichen Friſt nicht aufgewogen wird.

Um zweckmäßigſten erſcheint daher die Beſtimmung , daß es dem Ermeſſen

des Reichsgerichts in jedem einzelnen Falle anheim geſtellt werde , ob die Sache

durch die Klage und Klagebeantwortung zur mündlichen Verhandlung für genügend

vorbereitet zu erachten , oder zuvdrderſt noch die Replik und Duplik zu erfordern fei;

lekteres wird bei weitläuftigen und verwickelten Sachen und alſo in der Mehrzahl

der Prozeſſe vor dem Reichsgericht der Fall ſein .

Der Klåger iſt ſtets derjenige Theil , welcher die Beſchleunigung des Pro

zeſſes am meiſten wünſchen muß. Findet nun dieſer nach Einſicht der Klagebeant:

wortung , daß die Sache hinlänglich vorbereitet ſei, um ohne Gefahr neuer Ver:

widelung zur mündlichen Verhandlung gebracht zu werden , ſo kann er auf die

Replik verzichten , und hierdurch die ihm wunſchenswerthe Beſchleunigung her

beiführen .

4. Der gemeine Deutſche Prozeß enthält die Regel , daß ebenſo, wie

der Klåger verbunden iſt, in der Klage alle zu deren Begründung

dienenden Chatſachen , und in der Replik alle Chatſachen anzuführen,

welche zur Widerlegung der Klagebeantwortung und der darin enthal

tenen Einreden des Verklagten geeignet ſind , ſo auch der Beklagte

gleich in der Klagebeantwortung alle Vertheidigungen gegen die Klage

und in der Duplik die zur Widerlegung der Replik erforderlichen An

führungen vorbringen muß.

Dieſe Eventualmarime, welche das Vorbringen der Parteien bei Strafe

der Pråkluſion an eine gewiſſe Ordnung bindet , iſt allein geeignet, einen feſten

Prozeßgang und eine angemeſſene Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zu

ſichern , ſie iſt bei einem Schriftwechſel zwiſchen rechtsverſtåndigen Sachwaltern

ohne Hårte für die Parteien anwendbar und deshalb im vorliegenden Geſet - Ent

wurf im Allgemeinen und mit der Maßgabe feſtgehalten , daß

1. die Pråkluſion ſich nicht auf folche Chatſachen erſtreckt , welche der be:

treffenden Partei erſt ſpåter bekannt geworden ſind, reſp. ſich erſt ſpåter

ereignet haben , oder erſt in der mündlichen Verhandlung angebracht

werden konnten , weil das Gericht Replik und Duplif nicht erfordert þat,

2. daß dem Beklagten wenn auf ſeinen Antrag in der Klagebeantwortung

vom Gerichte zuvorderſt gewiſſe Prdjudizial - Fragen allein zur Verbant

lung und Entſcheidung geſtellt werden , der Gebrauch aller übrigen Ein:

reden fernerhin einſtweilen vorbehalten bleibt.

Es låßt ſich zwar nicht in Abrede ſtellen , daß bei der Einführung des

Schriftwechſels mit Eventualmarime die Feſtſtellung des Sachverhältniffes nicht

durch die mündliche Verhandlung, ſondern außerhalb derſelben erfolgt.

Allein zu dieſer Feſtſtellung iſt die mündliche Verhandlung nicht nur kein

nothwendiges , ſondern ſogar ein bedenkliches Mittel . Durch den Schriftwechſel

verbunden mit der Eventualmarime wird das Sachverhältnißmit Sicherheit feſtge

ſtellt, und es iſt alsdann auf einen vollſtåndigen Vortragdeſſelben bei der månda

lichen Verhandlung zu rechnen , nicht aber ebenſo , wenn bloß ein mündlicher Vor:

trag durch die Advokaten ohne ſchriftliche Unterlage erfolgt; und es kann, da es

ſich hier um etwas rein Thatſächliches handelt , was dem Gedächtniß leichter enfa

geht , von den Richtern aber niemals fupplirt werden darf, der Mangel eines nicht

getreuen Gedächtniſſes des Advokaten der Partei nachtheilig werden . Den Par

theien iſt alſo durch die der Audienz vorangehende ſchriftliche Feſtſtellung der

Thatſachen jedenfalls eine weit ſichere Garantie dafür gegeben , daß das Sachvers
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.

hältniß vollſtåndig an die Richter gelangt. Die Eventualmarime iſt hierbei das

einzige Mittel, um die ſchriftliche Feſtſtellung der Chatſachen möglich zu machen.

Wollte man die Pråkluſion der neuen thatſächlichen Behauptungen bis zur månd

lichen Verhandlung hinaus ſchieben , ſo würde die unvermeidliche Folge ſein , daß

die eine Partei die andere bei der mündlichen Verhandlung durch neue thatſächliche

Behauptungen überraſchen könnte , dieſe alsdann die Verlegung der Verhandlung

nachſuchen müßte , und auf dieſe Weiſe die Sache ohne Noth aufgehalten würde.

Ueberdies bleiben aber auch , abgeſehen von der Feſtſtellung des Sachvers

håltniſſes durch die mündliche Verhandlung die übrigen Zwecke der lebten

ungeſchwächt ſtehen. Denn durch die mündliche Verhandlung wird den Parteien

die Ueberzeugung gewährt , daß allen Mitgliedern des erkennenden Gerichts das

Sach- und Rechtsverhältniß vollſtändig vorgetragen wird. Es wird ferner die

Befugniß des Gerichts gewahrt, ſich ſogleich, durch die an die Parteien zu richten :

den Fragen , Aufklårung über ein nicht klar vorliegendes thatſächliches Verhältniß

zu verſchaffen .

Es wird ferner, da der vorliegende Geſek -Entwurf den Parteien das Recht

zugeſteht, mit ihrem rechtsverſtändigen Sachwalter vor dem erkennenden Gericht

aufzutreten , denſelben Gelegenheit gewährt , ſelbſt das Wort in Gegenwart der

Richter zu führen .

Endlich iſt auf die Deduktions -Befugniß der Advokaten ein um ſo größeres

Gewicht zu legen , als tüchtige Advokaten es nicht verſäumen werden , in einiger

maßen verwidelten Sachen ihrer Rechtsdeduktion eine Darſtellung des Sachver

håltniſſes, von ihrem Standpunkte aufgefaßt, vorauszuſchicken , und durch Dars

legung der ihrer Partei zur Seite ſtehenden rechtlichen Gründe weſentlich dazu

beizutragen , den Rechtspunkt , wo dieſer zweifelhaft iſt, in ein helleres Licht zu

ſtellen .

Der Eventualmarime und des Schriftwechſels ungeachtet bietet duber die

mündliche Verhandlung die weſentlichſten Mittel dar , um den einen Hauptzweck

des ganzen Prozeſſes - die richtige Urtheilsfindung — zu erreichen.

5. Um dem Prozeß einen feſten und ſchnellen Gang zu verſchaffen , ohne

welchen der Rechtsſchuß durch bloße Verzögerung ſehr gefährdet werden

kann , hat der vorliegende Geſek - Entwurf die Einreichung der Prozeß

ſchriften an feſte gefeßliche Friſten von angemeſſener Dauer geknüpft,

zugleich aber dem Gericht die Ermåchtigung ertheilt , in den geeigneten

Fällen eine Verlängerung der Friſt auf einſeitigen Antrag einer Partei

zu geſtatten , wenn und inſoweit ein Bedürfniß hierzu durch die Um

ſtånde fich herausſtellt , in Folge übereinſtimmenden Antrags beider

Parteien dagegen die Verlängerung , reſp. Verlegung der Friſten und

Termine jederzeit eintreten laſſen , da im letztern Fall die Rechte ſåmmt:

licher Intereſſenten gewahrt bleiben.

6. Alle Prozeßfriſten erhalten ihre wahre praktiſche Bedeutung nur durch

die mit der Verſäumniß derſelben verbundenen Rechtsnachtheile. Es

bedarf deshalb einer Beſtimmung, unter welchen Bedingungen und mit

welchem Zeitpunkte dieſe Nachtheile eintreten ſollen.

So wie dem gegenwärtigen Geſek - Entwurfe im Allgemeinen das Prinzip

der Verhandlungsmethode ( im Gegenſaß der Inſtruktionsmethode ) zum Grunde

liegt , ſo erſcheint auch eine Fortführung des Prozeſſes Seitens des Gerichts von

Umts wegen nicht angemeſſen. Dieſelbe würde eine Bevormundung der Parteien

durch das Gericht und ein Mißtrauen gegen die Betriebſamkeit der Sachwalter in

ſich ſchließen .

Das Eine wie das Ándere iſt nicht zu rechtfertigen , da man den Parteien

die Wahrnehmung ihres Intereſſes füglich ſelbſt ohne Beihülfe des Gerichts über :

laſſen kann und von den Sachwaltern eine Vernachläſſigung des Intereſſes ihrer

Parteien im Augemeinen nicht zu erwarten iſt. Ueberdies bleibt der Partei im

Falle einer Verzögerung oder einer gegen den anderen Anwalt bewieſenen ungebühr:

lichen Nachgiebigkeit der Weg der Beſchwerde, ſo wie dem Gericht die Abhülfe im

Wege der Disziplin offen.

-
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Die Fortführung des Prozeſſes durch das Gericht von Amts wegen würde

in die Parteirechte eingreifen und zuweilen ſogar ſtdrend in die Verhandlungen der

Parteien unter einander einwirken.

In dem vorliegenden Gefeß - Entwurfe iſt daher der Fortgang der Sache

und der Eintritt der geſeblichen Pråjudize von dem Antrage des Sachwalters der

Partei und nicht von der Thåtigkeit des Gerichts abhångig gemacht. So lange

der Antrag nicht geſtellt iſt, kann daher der Såumige das Verſäumte nachholen

und die rúdftandige Schrift noch nachbringen , da bis zu dieſem Zeitpunkt der

Gegner ein Recht noch nicht erlangt hat. Einer vorherigen beſonderen An :

drohung des ſtattfindenden Pråjudizes in der den Schriftſat erfordernden Ver:

fügung bedarf es nicht, da daſſelbe ſchon im Gefeße beſtimmt iſt; es wird daher

ſolches mit dem Antrage des Gegners auf Kontumazial - Verfahren (accusatio con

tumaciae) ſofort eintreten müſſen.

Nur ſolche Nachtheile, welche das Gefeß als Folgen mangelhafter Er:

klärung oder unvollſtåndiger Angaben einer Partei bezeichnet, werden auch ohne

beſonderen Antrag der Gegenpartei Platz greifen können .

7. So wie die eingereichte Klageſchrift von dem gleich Anfangs zu ernen:

nenden Referenten Behufs Prüfung ihrer Zuläſſigkeit, insbeſondere

der Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts zum Vortrag zu bringen , und im

Fall der Einleitung der Klage auch der Schriftwechſel unter den Par

teien zu leiten iſt, ſo erſcheint es auch nothwendig , daß der Referent

nach geſchloſſenem Schriftwechſel die mündliche Verhandlung mit einem

aus den Prozeßſchriften geſchspften Vortrage über die Lage des Rechts

ftreits eröffne.

Daß durch einen ſolchen einleitenden Vortrag des Referenten das Gericht

einſeitig geſtimmt, und die ausſchließende Wichtigkeit der mündlichen Verhandlung

vermindert werde, iſt nicht zu befürchten ; auch iſt die Gefahr einer einſeitigen Dar

ſtellung des Referenten , welche überdies durch die ſogleich folgende mündliche Ver:

handlung augenblicklich ausgeglichen werden kann , weit geringer, als die aus dem

Uebergewicht eines vorzüglichen Advokaten über einen weniger geſchickten Gegner

hervorgehende Gefahr, welche durch den einleitenden Vortrag eines unparteiiſchen

Referenten abgewendet werden kann .

Das Bedenken, daß die Einleitung der mündlichen Verbandlung durch einen

Vortrag des Referenten zu unangenehmen Diskuſſionen mit den Advokaten über

etwa behauptete Unvollſtändigkeit des Vortrags Veranlaſſung geben könnte, iſt für

erheblich nicht anzuſehen , da erfahrungsmåßig in Ländern , wo obige Einrichtung

beſteht, aus der Befugniß der Parteien , den Vortrag des Referenten zu berichtigen

und zu ergånzen , Inkonvenienzen nicht entſtanden , und ſolche beim Reichsgericht

am wenigſten zu befürchten find .

Auch kann jenes Bedenken den Vortheil nicht aufwiegen, welchen eine Dat:

ſtellung des Sachverhältniſſes durch den Referenten gewährt , indem es , nachdem

das Sachverhältniß durch die Schriftfåße in Folge der Eventualmarime feſtgeſtellt

worden, zur Vorbereitung der Urtelsfindung weſentlich darauf ankommt, die ſolcher

geſtalt firirten Chatſachen genau zu erkennen .

Viele der beim Reichsgericht zur Verhandlung kommenden Sachen werden

ſo wichtig und verwickelt ſein , daß die Anfertigung und Verleſung einer ſchriftlichen
Species facti nicht wohl zu vermeiden iſt. — Ferner iſt nicht außer Acht zu laſſen,-
daß der Referent bei aller ſonſtigen Geſchäftstůchtigkeit und Sachkenntniß vielleicht

nicht die Gabe des mündlichen Vortrags beſikt. Auch wird eine ſchriftliche Dar

ſtellung des Sachverhältniffes ſchon als Grundlage der künftigen Berathung deš

Gerichts über die zu treffende Entſcheidung nicht füglich entbehrt werden können.

Ám zweckmäßigſten iſt es indeß , dem Ermeſſen des Referenten in jedem

Fall anheim zu geben, ob er den Vortrag ſchriftlich oder mündlich halten wolle.

Dagegen erſcheint es unbedingt nothwendig, daß der Berathung des Gez

richts nach ſtatt gefundener mündlicher Verhandlung ein ſchriftlichesGutachten

des Referenten zum Grunde gelegt werde. Durch die Ausarbeitung eines ſolchen
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macht ſich der Referent die Sache ſelbſt klarer, und iſt gerade durch dieſe Vorbes

reitung am Beſten in den Stand gefeßt, nicht allein die Sache gut vorzutragen ,

ſondern auch die Vortråge der Sachwalter bei der mündlichen Verhandlung richtig

zu würdigen.

Das Bedenken , daß der Referent auf dieſe Art ſchon bei der mündlichen

Verhandlung mit einer vorgefaßten Meinung erſcheine, daß die mündliche Verhants

lung hierdurch an ihrem Werthe verliere, daß der Referent fich nur ungern von

ſeiner einmal gefaßten und bereits ſchriftlich entwidelten Anſicht trennen werde, daß

er hierdurch ein zu großes Uebergewicht erlangen könne, und daß die übrigen Rich

ter , ſtatt felbſt über die zu treffende Entſcheidung gründlich nachzudenken , ſich zu

ſehr auf den Referenten verlaſſen würden , konnte nur unter der Vorausſegung zu:

treffen , daß der Referent und das Richter - Kollegium ihr Aint nicht pflichtgetreu

wahrnehmen und ihre Aufgabe nicht richtig auffaſſen. Dies iſt indeß bei dem

Reichsgericht nach ſeiner Stellung und der Urt ſeiner Zuſammenſeßung nicht zu bes

fürchten ; auch låßt ſich dergleichen Uebelſtånden nicht durch das Geſeß , ſondern

nur durch die Fürſorge für eine tüchtige Geſchäftsleitung beim Kollegium ub

bülfe ſchaffen.

Die Beſtimmung wegen der mündlichen Verhandlung und der Beſchlußs

nahme des Gerichts führt

8. auf die Frage , wie es mit der Angabe und Beibringung der Beweis:

mittel und mit der Beſtimmung über die Beweisaufnahme zu halten ſei.

Nach der Preußiſchen Gerichtsordnung umfaßt die Inſtruktion ſowohl die

gegenſeitigen Behauptungen und Antråge der Parteien , als den Beweis der beſtrit

tenen Chatſachen , ohne daß dieſe beiden Beſtandtheile des Verfahrens durch eine

ſcharfe Grenze geſchieden ſind.

Im gemeinen Deutſchen Prozeß erfolgt am Ende der vier Schriftfåge,

wenn aus denſelben ſich ergiebt, daß Chatſachen, von welchen die Entſcheidung ab.

hångt , beſtritten ſind , ein richterliches Erkenntniß des Beweis - Interlokut, welches

die zu beweiſenden Chatſachen , ſo wie die zur Beweisführung verpflichtete Partei

genau feſtſtellt. Das Beweis - Interlokut erlangt eben ſo gut , als das Endurtheil,

Rechtskraft; und ſoll dieſe Rechtskraft verhütet werden , ſo müſſen gegen das In

terlokut Rechtsmittel eingelegt und dieſe event. Durch alle Inſtanzen durchge:

führt werden .

Der vorliegende Gefeß - Entwurf nimmt einerſeits den anticipirten Bereis,

jedoch mit gewiſſen Modifikationen, andererſeits ein beſchränktes Beweis - Interlokut

ohne Rechtskraft, an .

Urkunden , welche ſich in den Händen des Klågers , reſp. des Beklagten be

finden , ſollen ſogleich mit der Klage , reſp. der Klagebeantwortung nicht blos ange:

geben , ſondern auch im Original beigebracht werden .

Es rechtfertigt ſich dieſe Beſtimmung theils dadurch , daß die Produktion

folcher Beweisſtücke ohne Beſchwerde für die Partei erfolgen kann , theils macht es

die vorgeſchriebene Prüfung der Klage nothwendig , daß das Gericht von den zur

Begründung der Klage in Bezug genommenen Urkunden durch Einſicht derſelben

vollſtåndige Kenntniß erlange.

Wolle man dagegen die Beibringung aller andern Beweismittel mit der

Klage, reſp. der Klagebeantwortung vorſchreiben , ſo würde auch über ſolche That:

ſachen , welche der Gegner ſogleich zugeſteht , Beweis angetreten werden müſſen , das

durch den Parteien eine große , ganz überflüſſige faſt aufgebůrdet, und das erſte

Verfahren mit unnöthigen Beweis - Verhandlungen angefüllt, gleichwohl aber der

beabſichtigte Erfolg nicht erreicht werden.

Es iſt daber zweckmäßiger, die Beibringung der anderweitigen Beweismittel

erſt für denjenigen Zeitpunkt des Verfahrens zu beſtimmen , wo der Klåger, reſp. der

Beklagte überſehen kann , welche der von ihm angeführten Chatſachen fein Gegner

3
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beſtreitet.
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Ulsdann bleibt es ihm freigeſtellt, für diejenigen ſtreitigen Chatſachen, welche

er für die Entſcheidung von Erheblichkeit hålt , Beweiß- reſp . Gegenbeweismittel

anzuführen.

Dieſer Zeitpunkt tritt für den Klåger mit der Replik, für den Verklagten mit

der Duplik , und in Fällen wo dieſe beiden Schriftfåße vom Gericht nicht erfordert

werden, mit der mündlichen Verhandlung ein .

Findet das Gericht bei der nach der mündlichen Verhandlung eintretenden

Berathung , daß es vor der Definitiv -Entſcheidung zuvorderſt einer Beweis -Auf

nahme bedürfe , ſo wird durch ein Beweis - Interlokut beſtimmt, welche Chatſachen

den Gegenſtand der Beweis - Aufnahme bilden ſollen , welche Beweismittel aufzu

nehmen ſind, ob die Beweis -Uufnahme vor verſammeltem Gericht in einer dazu ſo

gleich anzuberaumenden Sigung oder durch ein abgeordnetes Gerichtsmitglied oder

ein dieſerhalb zu requirirendes Gericht erfolgen ſoll.

Wollte man das Beweis - Interlokut mit Rechtskraft verſehen , ſo würde

hiervon , da Rechtsmittel beim Reichsgerichte wegen Mangel einer höhern Inſtanz

nicht ſtattfinden können, die Folge fein , daß das Reichsgericht an dem Interlokute

unabånderlich gebunden bleibe , und dadurch außer Stand gelegt würde, eine ſich

nachher als nothwendig ergebende Berichtigung eintreten zu laſſen und von einem

Wege abzugehen , welchen es ſpåter ſelbſt für durchaus irrthümlich erkannt. Zu

ſolchen Mißverhältniſſen darf kein Gefeß hinführen. Allein ſelbſt dann , wenn,

Rechtsmittel gegen Entſcheidungen des Reichsgerichts thunlich wären , würde es

nicht zu empfehlen ſein , ſolche gegen Beweis - Interlokute , wie ſie nach gemeinem

Rechte geſtattet ſind, zuzulaſſen.

Denn die Erfahrung lehrt, daß für den raſchen Fortgang eines Rechtsſtreits

keine großere Gefahr eintritt, als wenn der langwierige Weg der Rechtsmittel für

eine und diefelbe Sache mehrmals eingeſchlagen werden kann . Dies gefährlichſte

Mittel der Verzögerung wird beſonders von denjenigen Parteien mit dem ſchád

lichſten Erfolge gemißbraucht, welche im Bewußtſein ihres Unrechts , kein an

deres Intereſſe haben, als das Ende des Streits ſo lange als möglich hinaus

zu ziehen .

Aus dieſen Gründen rechtfertigt ſich die Beſtimmung , daß der Beſchluß

des Gerichts über die Beweisaufnahme nur in ſoweit für das weitere Verfahren

und die endliche Entſcheidung bindend ſei, als durch denſelben einzelne Beweismittel

als unzuläſſig oder verwerflich zurücgewieſen worden ſind , da dieſe Beſchrånkung

aus der Natur derartiger Beweismittel von ſelbſt folgt.

Iſt der Beſchluß über die Beweisaufnahme nicht auf alle vorgebrachte

Chatſachen und Beweismittel, ſondern zunächſt nur auf einige derſelben gerichtet

geweſen, und findet das Gericht das Ergebniß derſelben bei der Verhandlung

darüber zur Entſcheidung der Sache nicht genügend, ſo muß demſelben vorbehalten

bleiben , die Ergånzung der Beweisaufnahme im Intereſſe der möglichſt vollſtån

digen Ermittelung der Wahrheit und einer entſprechenden Urtheilsfindung nach

tråglich anzuordnen.

1
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9. So wie den Parteien unter gewiſſen Bedingungen die Nachbrin

gung neuer Thatſachen in der mündlichen Verhandlung und ſo lange,

als das Endurtheil noch nicht ergangen , zu geſtatten war , ſo mußte

auch in gewiſſen Fällen den Parteien die Anbringung neuer Beweis:

mittel in der Audienz, ia fogar noch bis zum Erlaß des Enderkennt

niſſes nachgelaſſen werden , damit nicht der Vorwurf ungerechter Hårte

die geſeblichen Beſchränkungen der Beweisführung treffe. Dahin gehört

namentlich der Fall, wenn Beweismittel erſt nach der mündlichen Ver

handlung, aber vor Erlaß des Endurtheils entdeckt oder wiedergefunden

worden ſind, oder an die Stelle anderer bereits angegebener, aber ohne

Schuld des Beweisführers verloren gegangener Beweismittel treten .
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/Es bedarf keiner Erörterung , daß die Zulaſſung derartiger verſpåteter Be

weiðmittel bei dem Beſchluſſe des Gerichts über die Beweisaufnahme zur Erwägung

gezogen werden muß .

10. So wie ſchon oben bei der Frage wegen des Schriftwechſels für

nothwendig befunden iſt , daß die Schriftfåge der Parteien , wenn

dieſelben von den Parteien ſelbſt oder von einem beliebigen Sachwalter

verfaßt ſind, nur mit der Legaliſation und unter der Verantwortlichkeit

eines der beim Reichsgericht angeſtellten Anwalte dem Reichsgericht

eingereicht werden , ſo erſcheint es auch nothwendig , daß jede Partei

gleich Anfangs zur Betreibung ihrer Sache einen der beim Reichsgericht

angeſtellten Rechtsanwalte bevollmächtigt, welcher alles dasjenige thut,

was erforderlich iſt, um dem Prozeſſe Fortgang zu ſchaffen .

Die Beſtellung eines ſolchen Anwalts iſt um ſo unerläßlicher, als nach Ein

leitung des Rechtsſtreits das Gericht nicht mehr von Amtswegen , ſondern nur auf

den Antrag der Partei verfährt , überdies aber auch das Reichsgericht nur gegen

einen bei demſelben angeſtellten und ſeiner Disziplinargewalt untergebenen Anwalt

mit Erfolg einſchreiten kann .

Durch die Verpflichtung der Parteien , einen der beim Reichsgericht anges

ſtellten Rechtsanwalte zum Bevollmächtigten zu beſtellen , werden ihre Rechte in

keiner Weiſe gefihrdet, da es ihnen unbenommen bleibt , auch bei der mündlichen

Verhandlung und ſonſtigen Terininen neben dem Reichsgerichts - Anwalt ſelbſt auf

zutreten oder einen beliebigen ſonſtigen Sachwalter für ſich auftreten zu laſſen, wo

bei indeß der Reichsgerichts - Anwalt dem Gericht verantwortlich bleibt.

11. Der Reichsanwalt iſt zur Wahrung der Verfaſſung und Gefeße des

Reichs beſtellt; feine Amtspflicht erfordert daher ſeine Anweſenheit

bei der mündlichen Verhandlung der beim Reichsgericht anhängigen

Rechtsſtreitigkeiten. Die Mittheilung der Akten an ihn genügt nicht,

da in der Sigung Gegenſtände zur Sprache kommen können , welche

das von ihm wahrzunehmende offentliche Intereſſe berühren und ſein

ſofortiges Einſchreiten nothwendig machen ; ſeinem Ermeſſen wird

aber zu überlaſſen ſein , ob er das Wort ergreifen will, und iſt

derſelbe auf ſeinen Antrag nach beendigten Vortragen der Parteien

mit ſeiner Erklärung zu hören .

12. Ueber den Gang der Verhandlung in den Gerichtsſißungen und

die weſentlichen Momente derſelben iſt durch den Gerichtsſchreiber

ein Protokoll aufzunehmen und von ihm ſo wie von dem Vor

fißenden zu vollziehen.

Insbeſondere bedarf es der Aufnahme derjenigen Zugeſtåndniſſe und An

tråge der Parteien , deren Aufzeichnung verlangt wird , ingleichen ſolcher Erklä

rungen der Parteien , deren Aufzeichnung der Vorſigende oder ein Richter für

erheblich hilt.

Ebenſo iſt das Erkennntniß oder der Beſchluß des Gerichts in der verhan:

delten Sache aufzunehmen , einer Vorleſung bedarf es jedoch nur in Betreff der

von den Parteien abgegebenen Erklärungen und Zugeſtändniſſe.

13. Einzelne gerichtliche Handlungen , namentlich Beweisaufnahme , kdns

nen , wenn das Gericht dies zu beſchließen für angemeſſen findet,

von einem dazu abgeordneten Gerichtsmitgliede vorgenommen wer

den , oder durch Requiſition eines Landesgerichts erfolgen.

14. Sobald das Endurtheil beſchloſſen worden, iſt daſſelbe durch den Vor

ſißenden des Reichsgerichts in Offentlicher Gerichtsſigung zu verkůn

digen und eine Ausfertigung deſſelben mit den Entſcheidungsgründen

den Anwalten der Parteien unverzüglich zuzuſtellen.
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Nach vorſtehender Entwidelung der allgemeinen Prinzipien wird es in An

ſehung der einzelnen Beſtimmungen des Gefeß - Entwurfs nur noch in ſofern einer

ndheren Erläuterung bedürfen , als dieſelben aus jenen Prinzipien nicht von

ſelbſt herfließen .

Zunächſt ſind im Eingange des Entwurfs die Fälle der Zuſtåndigkeit des

Reichsgerichts nicht ſpeziell angeführt , da der Verfaſſungs - Entwurf die ſpeziellen

Beſtimmungen darüber bereits enthält, die Verweiſung auf jenen Entwurf, ſo wie

auf den Gefeß - Entwurf über die Einrichtung des Reichsgerichts daher genügt.

Zu SS. 1. und 2.

ift dem Reichsgerichte vor jeder weiteren Verfügung auf eine bei demſelben anges

brachte Klage die Prüfung ſeiner Zuſtåndigkeit zur Pflicht gemacht. Dieſe Zu

ſtåndigkeit iſt in der Reichsverfaſſung auf beſtimmte Fälle von Rechtsſtreitigkeiten

beſchrånkt , eine Ueberſchreitu :ig der Kompetenz würde daher eine Verfaſſungs

widrigkeit enthalten , deren ſich der höchſte Gerichtshof im Reich am wenigſten

ſchuldig machen darf.

Auch eine freiwillige Prorogation muß bei dem Reichsgerichte als einem

Gerichtshofe in politiſchen Streitigkeiten und als forum speciale causae aus

geſchloffen bleiben.

Die Befugniſſe des Reichsgerichts find juris publici und können alſo durch

Uebereinkunft der Parteien nicht abgeändert werden.

Da die Zuſtändigkeit des Reichsgerichts nur in den durch das Geſek

beſtimmten Fällen begrindet iſt , ſo folgt daraus , daß dieſelbe von Amtswegen,

auch ohne Antrag der Parteien , geprüft werden muß , und daß , wenn die Unzu:

ſtåndigkeit ſich erſt im Laufe des Prozeſſes ergiebt , das Reichsgericht dieſelbe bei

der nächſten Verhandlung auszuſprechen verpflichtet iſt.

1

Zu S. 3. und 4.

Die Fähigkeit einer Partei zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte

vor dem Reichsgerichte kann , ſo weit nicht die Verfaſſung oder Geſetzgebung des

Reichs darüber Beſtimmungen enthält , den allgemeinen Rechtsgrundfågen der

Materie vom status personalis entſprechend nur nach denjenigen Geſetzen beurtheilt

werden , welchen die Partei für ihre Perſon unterworfen iſt.

Der Vertreter ciner juriſtiſchen Perſon oder eines Kollegiums muß durch

ein Atteſt in beglaubter Form feine legitimation dokumentiren , da dem Reicha:

gerichte, welchem die dabei in Betracht kommenden Beſtimmungen der einzelnen

Statuten und Gefeße nicht fåmmtlich bekannt ſein können , nur durch ein ſolches

Atteſt ſogleich die erforderliche Gewißheit über die legitimation des Vertreters

gegeben werden kann , zu deren Feſtſtellung es ſonſt oft weitläuftiger und zeit:

raubender Nachfragen und Ermittelungen bedürfen würde.

Zu SS. 5. und 6 .

Die hier ausgeſprochene Ermåchtigung des Reichsgerichts, bei gleichartigen

Anſprüchen und Verpflichtungen auch außer dem Fall einer eigentlichen Streit

genoſſenſchaft eine gemeinſame Rechtsverfolgung oder Vertheidigung zuzulaffen,

rechtfertigt ſich durch die Erwägung, daß eine derartige Kumulation zur Vermei

dung einer Vervielfältigung der Prozeſſe und der Koſten ſehr zwe&måßig iſt, ſo

tange dadurch keine Verwirrung oder Verſchleppung des Verfahrens entſteht.

IS. 7. bis 14 .

betrifft die Beſtimmungen wegen der Anwalte und Sachführer.

Die Nothwendigkeit der Anſtellung beſonderer Anwalte bei dem Reicha

gerichte und der Vertretung der Parteien durch dieſe Anwalte iſt bereits in den

Motiven zu dem Gefeß - Entwurfe über die Einrichtung des Reichsgerichts und

oben bei Erörterung der allgemeinen Prinzipien ausgeführt.
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Die Beſtimmung , daß der Anwalt fich ſogleich bei der erſten Prozeß

handlung durch Vollmacht der Partei ausweiſen müſſe, ift deshalb gerechtfertigt,

weil weder dem Gericht noch der Gegenpartei zugenuthet werden kann , ſich mit

einem nicht legitimirten Stellvertreter einzulaſſen , und die Erfahrung lehrt , daß

es einem Mandatar , welcher ſich nicht gleich Anfangs mit Vollmacht verſieht,

ſpåter öfters ſchwer fällt, ſolche nachträglich zu beſchaffen , ſobald der Prozeß eine

ungünſtige Wendung für ſeine Mandanten zu nehmen beginnt. Auch laſſen ſich

ſtrenge Pråjudizien , wie ſie zum raſchen Fortgang des Prozeſſes nothwendig

ſind , gegen einen nicht mit Vollmacht verſehenen Anwalt nicht füglich durch

führen .

Die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterſchrift unter der

Vollmacht einer Privatperſon iſt zur Sicherſtellung des Gerichts und der Gegen :

partei erforderlich.

Die Beidrůdurg des öffentlichen Siegels bei Vollmachten offentlicher Bes

hörden verſteht ſich von ſelbſt und bedurfte es deshalb keiner ausdricklichen Beſtime

mung im Geſete.

Wenn auch die Vollmacht ſich jederzeit zugleich auf die Erben und Nach

folger des Vollmachtgebers erſtreckt, ſo iſt doch die Beſtimmung nothwendig , daß

der Bevollmächtigte dem Reichsgerichte Anzeige zu machen hat , ſobald eine Ver

ånderung der Perſon ſeines Machtgebers zu ſeiner Renntniß gelangt, da dies für

das weitere Verfahren z . B. bei Eidesleiſtungen von erheblichem Einfluß ſein kann.

Durch die Ermächtigung des beim Reichsgerichte bevollmächtigten Anwalts , ſich

in Abweſenheits- oder Verhinderungsfållen durch einen von ihm mit Subſtitutiones

Vollmacht zu verfehenden andern beim Reichsgerichte angeſtellten Anwalt vertreten

zu laſſen , wird die Schwierigkeit beſeitigt, welche in Verhinderungsfällen des

Hauptbevollmächtigten dann entſtehen würde, wenn die Hauptvollmacht die Sub

ſtitutionsbefugniß nicht enthielte.

Durch die im Geſetz (S. 10.) gegebene Bezeichnung derjenigen Handlungen ,

zu welchen die Vollmacht den Anwalt ermächtigt , wird die Schwierigkeit beſeitigt,

welche entſtehn würde , wenn die eingereichte Vollmacht die erforderlichen Beſtim

mungen nur unvollſtändig enthielte. Dieſer Fall könnte um ſo leichter eintreten ,

als die Prozeſſe beim Reichsgericht verhältnißmåßig nicht zahlreich ſein werden,

eine Unbekanntſchaft der Parteien mit den beim Reichsgericht zu beobachtenden

Formen mithin leicht eintreten kann .

Zu S. 15 .

Die Uebereinkunft unter den Anwalten wegen einer Friſtverlängerung iſt an

eine beſtimmte Form geknüpft worden , um in dieſer Beziehung alle Streitigkeiten,

durch welche der Prozeß ſehr in die Långe gezogen werden könnte , gånzlich ab

zuſchneiden.

Zu S. 18 .

Den Erben und Nachfolgern hat eine neue Friſt unverkürzt biwilligt werden

müffen , da der Ueberreſt der unterbrochenen Friſt öfters ſo gering ſein kann , daß es

ihnen nicht möglich iſt, ſich auf die vorzunehmende Prozeßhandlung gehörig vor

zubereiten .

Zu J. 20 .

Die Beſtimmung, daß wenn eine verſpåtete Schrift an demſelben Lage ein

geht, an welchem die andere Partei die Ungehorſamsbeſchuldigung eingereicht hat,

ftets angenommen werden ſolle, daß die erſtere noch vor der letztern übergeben ſei,

wird durch die Ermågung gerechtfertigt, daß die Stunde des Eingangs der Schrift,

reíp. der Ungehorſamsbeſchuldigung nicht in allen Fällen mit Sicherheit feſtzuſtellen

fein wird , überdies auch die Partei durch Einreichung der Schrift zu erkennen giebt,

daß fie fich eines Ungehorſams nicht ſchuldig machen will , die Verzdgerung viels

mehr durch anderweitige Umſtände herbeigeführt iſt.
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Zu S. 21 .

Die hier getroffene Feſtſegung, daß , wenn beide Theile auf die geſchehene

Ladung in einer für die mündliche Verhandlung der Sache beſtimmten Gerichts

fißung nicht erſcheinen , die Sache auf ſich beruhen bleibe , bis der eine oder andere

Theil auf Fortſetzung derſelben antrage, iſt durch den allgemeinen Grundſag des

vorliegenden Gefeßes motivirt, wonach das Gericht nicht von Amts wegen , ſondern

ſtets nur auf Antrag einer Partei verhandeít.

Dieſe Beſtimmung findet jedoch auf Lermine, welche von abgeordneten Ge

richtsmitgliedern oder von einem requirirten Gericht zur Vernehmung von Zeugen

oder Sachverſtändigen anberaumt ſind, keine Anwendung , theils weil die Berufung

der Parteien auf Vernehmung des Zeugen oder Sachverſtåndigen zugleich den An

trag auf Abhaltung des Termins in ſich ſchließt, theils weil die Gegenwart der

Parteien bei der Vernehmung nicht nothwendig iſt , ſondern die Partei ihre Ers

klärung erſt in der nach ſtattgefundener Beweisaufnahme eintretenden mündlichen

Verhandlung abzugeben hat .

Zu S. 22 .

Auch außer dem Fall eines Kontumazial - Erkenntniſſes (8.69.) iſt hier eine

Reſtitution gegen prozeſſualiſche Verſåumniſſe im Laufe des Prozeſſes und gegen

den Ausſpruch der in Folge der Verſäumniſſe eingetretenen Rechtsnachtheile zuge

laſſen , weil , ſobald die Verſäumniß durch unabwendbare oder außergewdhnliche

Hinderniſſe Verbeigeführt worden iſt und dies beſcheinigt wird , die Reſtitution nicht

verſagt werden kann , ohne die Grundlage der Gerechtigkeit zu verlegen und da

durch die Bedingungen , unter welchen die Reſtitution nur geſtattet ſein ſoll, die

Rechte des Gegentheils ſicher geſtellt ſind .

Dieſe Reſtitution iſt hier um ſo nothwendiger , weil ein ordentliches Rechts

mittel gegen das Definitiv - Erkenntniß und hiemit eine Remedur in der höhern In

ſtanz nicht ſtatt findet.

Zu S. 23.

Den Minderjährigen und ſolchen Perſonen , welchen nach den bisherigen

Landesgeſetzgebungen gleiche Rechte mit den Minderjährigen beigelegt ſind , dem

Fiskus und ſolchen juriſtiſchen Perſonen , denen die Rechte des Fiskus zuſtehen, iſt

in Beziehung auf die Reſtitution gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe kein Vorzug

vor andern Parteien beigelegt, weil derartige allerdings im gemeinen Rechte gegrün

deten Vorzüge ſehr zur Verzdgerung der Prozeſſe dienen und in Rückſicht auf die

fürſorgliche Vertretung jener Perſonen nicht für nothwendig zu achten ſind, dieſen

auch der Regreß an ihre verantwortlichen Vertreter offen ſteht.

1

Zu S. 24 .

Im Fall eines durch eine unrichtige Zuſtellungsurkunde herbeigeführten

Rechtsnachtheils kann unter Umſtånden ein einſtweiliges Ausſetzen des Verfahrens

in der Hauptſache bis dahin nothwendig ſein , daß durch die Beweisaufnahme oder

Einleitung der Unterſuchung wegen der Fälſchung über die Zuläſſigkeit der Reſti

tution entſchieden worden iſt. Dem Ermeſſen des Reichsgerichts iſt deshalb die

einſtweilige Ausſetzung des Verfahrens anheim gegeben worden .

Зu S. 25 .

In Streitſachen , worin der Reichstag oder eines der beiden Häuſer deſfel

ben, oder die Landesvertretung eines Einzelſtaats oder eine Kammer derſelben Par

tei iſt, bedarf es , ſobald nur eine Vertagung oder der Schluß der Sißung eintritt,

einer Einſtellung des Verfahrens nicht.

Allerdings giebt es einzelne Landesverfaſſungen , nach denen im Fall einer

Vertagung der Kammer ein Ausſchuß derſelben oder ein ſonſtiges verfaſſungsmåßi

ges Organ zur Empfangnahme von Mittheilungen und Ertheilung von Informa
tion für den Prozeß nicht vorhanden iſt.
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Ferner iſt der Umſtand , daß nach den Beſtimmungen der Neichsverfaſſung

über das Staatenhaus und nach einigen Landesverfaſſungen ein beſtimmter Theil

der Vertreter nach Ablauf einer beſtimmten Zeit wechſelt, und durch Neuwahlen er

gånzt wird , nicht ohne Erheblichkeit, da die durch dergleichen Neuwahlen umge

ſtaltete Kammer leicht gegen Fortſetzung des Prozeſſes geſtimmt ſein könnte. Auch

kann eine Einſtellung des Verfahrens im Fall einer bloßen Vertagung der Kammer

zuweilen in der Hinſicht angemeſſen ſein , daß die Leidenſchaften , welche einen Pro

zeß oder eine Miniſteranklage hervorgerufen haben , ſich inzwiſchen beruhigen , oder

die theilweiſe Aenderung der Mitglieder des Hauſes eine andere als die bisherige

Majoritåt hervorruft.

Bei näherer Betrachtung erſcheinen indeß die gedachten Gründe nicht ge

nügend, um eine Einſtellung des Verfahrens, welche, ohne der Gegenpartei zu nahe

zu treten , wider deren Willen nicht anders , als im Falle einer wirklichen Nothwen

digkeit zugelaſſen werden kann , im Falle bloßer Vertagung vollſtåndig zu recht:

fertigen .

Die Kammer muß gleich jeder andern Partei zu Anfang des Rechtsſtreits

einen Anwalt bevollmächtigen , und es liegt ihr, ſo wie jeder andern Partei die

Sorge für die zeitige Beſchaffung der Information ob , ſo daß ſelbſt , wenn kein

verfaſſungsmiáßiges Organ berſelben während der Vertagung vorhanden iſt, der

Prozeß keine Unterbrechung erleidet. Gegen Verſäumniſſe findet überdies im Fall

unabwendbarer Hinderniſſe Reſtitution binnen 4 Wochen nach deren Beſeitigung ſtatt.

Endlich iſt zu erwägen , daß nach Beſchaffenheit des Prozeſſes z . B. im

Fall einer Verfaſſungsſireitigkeit, die Beendigung deſſelben zur Beruhigung des

Landes dringend erforderlich ſein kann .

Dagegen muß eine Einſtellung des Verfahrens eintreten , ſobald eine der

bier in Rede ſtehenden Verſammlungen aufgelöſt wird , oder dieſe Aufldſung durch

den Ablauf der Wahlperiode får fåmmtliche Mitglieder von ſelbſt eintritt, da in

dieſem Fall mit der Eriſtenz der prozeßführenden Partei auch der Fortgang des

Prozeſſes aufhören muß.

Die Wiederaufnahme des Prozeſſes Seitens der neuen Verſammlung fest

einen neuen Beſchluß derſelben voraus , und wenn dieſer Beſchluß nicht binnen

8 Wochen nach Eröffnung der neuen Verſammlung erfolgt , ſo erſcheint die An

nahme gerechtfertigt, daß auf den Rechtsſtreit verzichtet werde.

Dieſe ſtillſchweigende Beſeitigung des Rechtsſtreits bietet in politiſcher Be

ziehung den erheblichen Vortheil , daß Prozeſſe und Anklagen , welche aus leiden

ſchaftlicher Uebereitung angeſtellt worden , ihre Beendigung erhalten , ohne daß es

eines Beſchluſſes der betreffenden Verſammlung bedarf , zu welchem diefelbe, da

ſie ſich dadurch den Anſchein einer Kompromiſirung zuziehen würde , nicht ſo leicht

zu bewegen ſein wird , obgleich es ganz ihren wahren Intereſſen entſprechen würde,

die Sache auf ſich beruben zu laſſen.

Zu J. 31 .

In Betreff der Zuſtellung von Verfügungen und Ausfertigungen iſt hier die

Beſtimmung getroffen , daß , wenn in der gewöhnlichen Behauſung oder dem Ge

ſchäftslokal Niemand angetroffen wird, an welchen die Zuſtellung geſeßlich erfolgen

kann, oder wenn die Annahme verweigert wird, es mithin des Anſcylags der Ver:

fügung an die Chůr der Wohnung bedarf , Abſchrift der Verfügung zugleich dem

Vorſteher der Ortsgemeinde zuzuſtellen iſt.

Dieſe Beſtimmung, welche auch am Rhein beſteht, gewährt eine erhdhte

Garantie, daß die Verfügung zur Kenntniß derjenigen Perſon gelangt , an welche

ſie gerichtet iſt.

Zu S. 32.

Die ſpezielle Bezeichnung derjenigen , an welche die Zuſtellung zu bewirken

ift, erſcheint angemeſſener , als eine allgemeine Hinweiſung auf die in den Einzel

ſtaaten beſtehenden Vorſchriften , da im letztern Fall das Reichsgericht, um die

IV . Anlage I b zur 87ſten Sißung
13
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Gefeßmäßigkeit der Zuſtellung prüfen zu können , in die Nothwendigkeit verſett

würde , ſich von den in den Einzelſtaaten beſtehenden Vorſchriften und deren

etwaigen Abänderungen fortlaufend in Kenntniß zu erhalten , dieſes aber zu viel:

fachen Schwierigkeiten und Weiterungen , ſo wie nicht minder zu Zweifeln Anlaß

geben könnte, während die Beobachtung der hier im Geſek getroffenen Beſtim :

mungen ſowohl für das Reichsgericht als die Parteien keine Schwierigkeiten

barbietet.

Wie den Erben einer verſtorbenen Partei, beziehungsweiſe den Vertretern

der Erbſchaft, ehe die Erbſchaft getheilt iſt, eine gerichtliche Verfügung zu inſinuiren

fei, muß dem Ermeſſen des Gerichts nach den Umſtånden des beſonderen Falles

zu beſtimmen überlaſſen bleiben .

Zu S. 34 .

Da das Gericht nicht von Amts wegen , ſondern nur auf den Antrag der

Partei handelt, ſo bedarf es in Betreff derjenigen Verfügungen , welche eine Auflage

für die eine Partei enthalten , der Ertheilung einer Beſcheinigung über die Zuſtel:

lung an die Gegenpartei , damit lektere hierdurch zur Formirung etwaiger Antråge

in den Stand gereßt werde .

Zu 8. 35.

Die Einrůdung in die offentlichen Blåtter iſt eben ſo , wie die Beibringung

des Nachweiſes darüber , am zweckmäßigſten dem Ertrahenten zu überlaſſen , da

dieſer das weſentlichſte Intereſſe hierbei hat, und überdies die Koſten der Einrückung

vorſchießen muß.

Wenn auch die zweimalige Einrůckung vorgeſchrieben iſt, ſo ſind gleich:

wohl keine beſtimmten Termine für dieſelbe angeordnet, da die Beobachtung der

Cermine erfahrungsmåßig mit Schwierigkeiten verknipft iſt, und die Ungültigkeit

der Ladung eintreten müßte , wenn die geſeßlich vorgeſchriebenen Termine nicht

pünktlich innegehalten wåren .

1

Zu SS . 36. und 37 .

Bei Requiſition anderer Gerichte um Vornahme einer gerichtlichen

Handlung iſt zwiſchen Staaten , welche zum Deutſchen Reich gehören , und aus:

wärtigen Staaten zu unterſcheiden . Nur die erſteren ſind zur Beobachtung der

für die betreffende gerichtliche Handlung beim Reichsgericht vorgeſchriebenen Be:

ſtimmungen verbunden , während es bei auswärtigen Staaten genügt, wenn die

für das requirirte Gericht geltenden Geſetze beobachtet ſind, da die Kenntniß der

reichsgerichtlichen Vorſchriften hier nicht verlangt und noch weniger deren Beob

achtung erzwungen werden kann .

Im Fall der Weigerung eines Gerichts zur Erledigung der Requiſition liegt

dem hiervon in Kenntniß zu ſetzenden Reichsanwalt ob , die weiteren geeigneten

Schritte zu veranlaſſen .

Zu ſ . 38 .

Schon oben iſt die Deffentlichkeit der zur mündlichen Verhandlung be:

ſtimmten Gerichtsſitungen als Grundſatz hingeſtellt worden , und wenn auch aus

Gründen der Sittlichkeit oder der offentlichen Ordnung Beſchránkungen nothwendig

ſind , ſo wird gleichwohl die Erreichung dieſes Zweckes dadurch nicht verhindert,

daß der Vorſitzende auf den Antrag der Parteien ermåchtigt ſein ſoll, außer den

Anwalten und Sachführern derſelben noch beſondere von ihnen bezeichnete

Perſonen , jedoch höchſtens drei für jede Partei , zur Anweſenheit in der Sißung

zu verſtatten .

Zu S. 39.

Der Aushang eines Verzeichniſſes der zur mündlichen Verhandlung gelan

genden Sachen drei Tage vor der betreffendenSißung bezmeckt hauptſächlich die

Benachrichtigung des Publikums, da die Parteien und deren Sachwalter ſpeziell

vorgeladen werden .
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Zu . 42 .

Da die Verhandlung mündlich geführt werden ſoll, ſo bedurfte es der Be

ſtimmung , daß die Vorträge der Parteien frei gehalten werden müſſen , da ent

gegengeſegten Falls insbeſondere die in Perſon auftretenden Parteien håufig durch

Vorleſung weitläuftiger Schriftſåße die Richter ermüden und die Verhandlung

unnöthig verzögern würden.

Зu S. 43 .

Hier iſt ausſchließlich dem Vorſigenden die Befugniß beigelegt , während

der mündlichen Verhandlung an die Parteien Fragen zur Aufklärung der Sache

zu ſtellen.

Da dem Vorſigenden die Leitung der ganzen Verhandlung gebührt, ſo kann

ſeine Berechtigung zur Fragſtellung keinem Bedenken unterliegen.

Zweifelhafter iſt es , ob nicht eine gleiche Ermåchtigung , wenn auch mit

der Beſchrånkung , daß zuvor von dem Vorſißenden das Wort zu erbitten ſei,

den übrigen Mitgliedern des erkennenden Gerichts geſtattet ſein ſolle. Denn auch

für ſie wird nicht minder als für den Vorſitzenden das Bedürfniß eintreten , ſich

durch Fragen an die Parteien Aufklårung über dieſen oder jenen ſtreitigen oder gar

nicht erörterten Punkt zu verſchaffen , und dieſer Zweck wird håufig entweder gar

nicht oder nicht genügend erreicht werden können , wenn die Fragſtellung nicht

ſofort, im geeigneten Augenblid erfolgen kann.

Gleichwohl iſt nur der Vorſitzende allein zur Fragſtellung für befugt erachtet

worden , und falls ſich bei der nachherigen Berathung des Gerichts eine Frag

ſtellung noch als nothig ergeben ſollte, ein desfallſiger Beſchluß des Gerichts

erfordert, weil nur auf dieſe Weiſe ein geordneter Gang der Verhandlung geſichert

werden kann.

Durch vorſtehende Beſtimmung iſt übrigens nicht ausgeſchloſſen , daß ein

Richter , der Reichsanwalt oder eine der Parteien ſich im Laufe der Verhandlung

an den Vorſitzenden mit dem Erſuchen wenden , eine beſtimmte Frage an eine

Partei zu ſtellen ; dem Ermeſſen des Vorſigenden bleibt aber überlaſſen , ob er

dieſem Erſuchen Folge geben will oder nicht. -

Daß den Parteien unter einander die Fragſtellung nicht geſtattet ſein kann,

bedarf hiernach keiner weitern Ausführung.

Zu S. 48 .

Die Erhebung von Stempel - und Gerichtsgebühren erſcheint mit Rückſicht

auf die Beſchaffenheit der beim Reichsgericht zu verhandelnden Rechtsſtreitigkeiten

nicht angemeſſen. Aus gleichem Grunde und mit Ausnahme des im S. 28. ge:

dachten Fals fallen auch Schreibgebühren fort. Die übrigen gerichtlichen und

außergerichtlichen Koſten ſind einſtweilen und bis zur Definitiv - Entſcheidung auch

in Betreff des Koſtenpunkts durch diejenige Partei zu tragen , auf deren Antrag

oder durch deren Handlungen die Koſten veranlaßt ſind .

Zur Beſtellung von Kautionen für die Koſtenerſtattung iſt bei den vor das

Reichsgericht gehdrenden Sachen kein Bedürfniß vorhanden .

Zu S. 49.

Da das Staaten-, reſp. Volkshaus nicht minder, wie die Reichsregierung

die benöthigten Geldmittel aus der Reichskaffe zu empfangen hat , fo find auch im

Fall des S. 124. Litt. b. der Verfaſſung bei Rechtsſtreitigkeiten unter ihnen die

Koſten , reſp . die Koſtenvorſchüſſe aus der Reichskaſſe zu tragen , auf welcher Seite

dieſe Koſten und Vorſchüſſe auch entſtanden ſein mögen .

Bei Streitigkeiten der Regierung eines Deutſchen Staats mit der Volks

vertretung deſſelben (S. 124. Litt. e . der Verfaſſung ) hat aus gleichem Grunde die

Raſſe des betreffenden Einzelſtaats die Roften und Koſtenvorſchüſſe zu decken .

Zu J. 50.

Nach gemeinem Deutſchen Prozeß tritt in dem Fall , daß über den Koſtens

punkt zu erkennen unterlaſſen iſt, Kompenſation der Koſten ein . Um eine ſolche
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ſtillſchweigende Koſtenkompenſation auszuſchließen , iſt hier die ausdrüdliche Bez

ſtimmung getroffen , daß über die Verbindlichkeit zur Koſtentragung in jedem

Rechtsſtreite ausdrücklich erkannt werden müſſe , ſo daß , falls das Erkenntniß den

Koſtenpunkt übergangen haben ſollte, ein Nachtragserkenntniß in Betreff der Koſten

erforderlich iſt.

Zu S. 51 .

Die Feſtſtellung der Gebühren für die Abfaſſung der Schriftſåße und für das

Plaidoyer der Rechtsanwalte und Sachführer durch eine Tarordnung iſt in ſo

ſchwierigen , verwidelten und wichtigen Rechtsſtreitigkeiten , wie ſie beim Reichs

gericht vorkommen werden , nicht wohl möglich , und ſelbſt bei blos formellen

Handlungen mißlich , weil zwiſchen dieſen Handlungen und ſolchen , welche mit der

Abfaſſung der Schriftſätze und dem Plaidoyer zuſammen hangen , die Grenze oft

ſchwer zu finden iſt.

Es erſcheint daber ain Angemeſſenſten , die Gebühren der Rechtsanwalte

und Sachführer, wie in Frankreich hinſichtlich des Honorars der Advokaten üblich

iſt, der freien Vereinbarung der Betheiligten zu überlaſſen , und hier nur die Bes

ſtimmung aufzunehmen , daß wenn die Parteien oder die Sachführer reſp. Rechts

anwalte beim Reichsgericht darauf antragen , dieſes nach dem Umfange und der

Beſchaffenheit der Arbeiten in dem betreffenden Fall den Betrag der Gebühren billig

zu ermeſſen und feſtzuſetzen habe, ſo daß alſo nur in Ermangelung gútlicher Einigung

unter den Parteien und ihren Rechtsanmalten ac. das Reichsgericht entſcheidet.

Hierdurch ſind die Parteien gegen ungemeſſene Anſprüche, die Rechtsan :

walte gegen zu geringe Vergütigungen hinreichend geſchüßt.

Zu S. 52 .

Im J. 9. iſt bereits für den Fall, daß das Unvermogen einer Partei durch

ein obrigkeitliches Atteſt nachgewieſen wird , beſtimmt, daß einer ſolchen Partei

auf ihren Antrag vom Reichsgericht ein bei demſelben angeſtellter Rechtsanwalt zur

unentgeldlichen Führung ihrer Sache zugeordnet werden kann und daß dieſer Nn

walt ermächtigt iſt, im Fall der Gegner der armen Partei zur Erſtattung der Koſten

verurtheilt wird, ſeine Gebühren und Auslagen von der Gegenpartei unmittelbar

einzufordern . Hier bedurfte es noch einer Beſtimmung, wie es nicht blos in Bez

treff des Anwalts , ſondern auch in Betreff des Gerichts mit den in Sachen unver

mögender Parteien erwachſenden baaren Auslagen gehalten werden ſoll ?

Die Erſtattung wird in derartigen Fällen nach Analogie der bereits in

mehreren Staaten , z. B. Preußen , beſtehenden Einrichtung aus der Reichskaſſe

zu leiſten ſein .

Zu SS. 59–62.

Die vorliegenden Beſtimmungen ſind aus der Erwägung hervorgegangen,

daß es zu großer Hirte und zu unndthigen Weiterungen führen würde, wenn man

den Beklagten, ungeachtet ihm die hier gedachten, jedes Verfahren vor dem Reichs:

gericht ausſchließenden , fofort klaren oder durch Urkunden beſcheinigten Pr&judizial

Einreden zuſtehe, nöthigen wollte , ſich dennoch auf die Klage vollſtåndig einzu

laſſen und zugleich alle übrigen , vielleicht ſchwer darzuſtellenden Einreden vorzu

tragen .

Durch die Beſtimmung , daß die Ablehnung der Klagebeantwortung vor

Ablauf der zur Beantwortung beſtimmten erſten Friſt angebracht werden müſſe,

daß ferner im Fall einer Zurückweiſung der Ablehnung die neue Friſt zur

antwortung nicht weiter verlängert werden dürfe, endlich daß der Verklagte im Fall

einer unbegründeten Ablehnung die Koſten tragen müſſe, iſt einen Mißbrauch der
Ablehnungs - Befugniß genügend vorgebeugt.

Zu S. 63.

Der Entwurf iſt von dem in der Eventualmarime enthaltenen Haupt:

grundſaß ausgegangen, daß dem Beklagten zur Pflicht zu machenſei , alle ſeine

Klagebe:
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Einreden ſogleich in der erſten Schrift, in Verbindung mit der Einlaſſung auf die

Klage vorzubringen , und zwar in der Regel bei Vermeidung der Pråkluſion .

Der Ausdruť : „ Einrede" iſt hier in ſeiner Prozeſſualiſchen Bedeutung,

nåmlich als Vertheidigungsmittel gegen die Klage, im Gegenſaß zu der bloßen Ab

leugnung des Klagegrundes , gebraucht.

Damit die Einrede in dieſem und nicht in dem engern civilrechtlichen Sinn

aufgefaßt werde , iſt der Zuſatz : ,,ohne Unterſchied , ob ſie den Grund der Klage

ſelbft widerlegen : oder den Klageanſpruch durch entgegen ſtehende Chatſachen oder

Rechte als wieder aufgehoben oder entkräftet darſtellen ſollen “ hinzugefügt.

Der

$ 64 .

ſpricht in Betreff der Klagebeantwortung den für das ganze hier angeordnete Pro:

zeßverfahren gültigen Grundſaß der affirmativen Litiskonteſtation aus.

Der

$ . 65 .

enthält eine Anwendung der Eventualmarime auf die Klagebeantwortung, jedoch

mit den durch die Billigkeit bedingten Modifikationen.

1
1

S. 66.

Sobald der Beklagte den Anſpruch des Klågers unbedingt und vollſtåndig

einräumt, fållt die Nothwendigkeit einer Klagebeantwortung fort. Die Anwaltss

Beſtellung und Einreichung einer Schrift, welche das Anerkenntniß enthält, iſt inde

erforderlich , da das Anerkenntniß für die Parteien von der größten Wichtigkeit iſt,

und der Schriftſatz, durch welchen daſſelbe begründet wird, unter denſelben Formen

und Garantien dem Gericht zugehen muß, welche für die Erklärungen der Parteien

allgemein vorgeſchrieben ſind .

Die Abfaſſung einer theilweiſen Agnitoria iſt zu geſtatten, da es für den

Klåger von Erheblichkeit ſein kann , ſeinen Klageanſpruch wenigſtens zum Cheil feſt

geſtellt zu ſehn, um deſſen Erekution bewirken zu können .

Daß der Abfaſſung des Agnitions-Beſcheides der Antrag der Partei voran

gehen müſſe, folgt aus dem allgemeinen Grundſaß des gegenwärtigen Verfahrens,

wonach das Gericht nie von Amtswegen verfährt , und rechtfertigt ſich überdies

auch dadurch, daß der Klåger möglicherweiſe durch das bloße Anerkenntniß zufrie

den geſtellt ſein kann, und alédann dem Beklagten durch Abfaſſung des Agnitions

Beſcheides unnöthige Koſten verurſacht werden würden.

F

Zu S. 67 .

Hier kann das Bedenken entſtehen , ob , wenn die Klagebeantwortung inner

halb der Friſt nicht eingegangen iſt, die Pnberaumung der mündlichen Verhandlung

nothwendig und von Nußen ſei.

Ueber Thatſachen kann nicht mehr geſtritten werden, da dieſe feſtſtehen. Es

dürfen alſo nur Rechtsausführungen eintreten . Erſcheinen beide Parteien, ſo läßt

ſich hiervon ein Erfolg erwarten . Erſcheint dagegen nur der Klåger, ſo iſt dies

Ph nicht der Fall, da derſelbe bereits in der Klageſchrift die aus den ber Klage

zum Grunde liegenden Chatſachen herzuleitenden Rechte angeführt haben wird

und muß .

Endlich låßt ſich auch nicht einwenden , daß der Beklagte vielleicht deshalb

nicht erſchienen ſei, weil er zwar die Thatſachen nicht beſtreiten , ihm gleichwohl

aber daran gelegen ſein könne, die Rechtsfrage durch Erkenntniß entſchieden zu

ſehen . Denn wenn der Beklagte Rechts - Einwendungen geltend machen kann , ſo

låßt ſich nicht annehmen , daß er nicht erſcheinen und die Einwendungen nicht gel

tend machen wird.

Dieſer Bedenken ungeachtet iſt indeß die Beſtimmung im Entwurf ge

rechtfertigt.

UIT
E

Bit

IV. 14Anlage lb zur 87ſten Sißung
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Zunächſt wird überall, wo das mündliche Verfahren eingeführt ift,

auch ein Kontumazial - Erkenntniß nur auf Grund einer mündlichen Verhand:

lung gefåüt.

Nur in Preußen hat man aus Zweckmäßigkeitsgründen und mit Rüdſicht

auf die große Zahl der Prozeſſe das mündliche Verfahren ausgeſchloſſen.

Dieſe Rüdſicht fällt indeß für das Reichsgericht, mo verhältnißnidßig nur

wenige Prozeſſe anhångig ſein werden, fort.

Hier werden dagegen die Rechtsfragen ſo überwiegend und ſo wichtig ſein,

daß ſelbſt, wenn die Chatſachen in contumaciam feſtſtehen , Behufs der Rechtsauð:

führungen die mündliche Verhandlung nothwendig erſcheint.

Auch der Klåger wird darauf rechnen , daß er bei der mündlichen Verhand

lung noch deduziren könne. Er wird ſich deshalb in der Klage möglichſt auf An

führung der Chatſachen beſchränken , ein Verfahren , was an ſich ſehr zmedmåßig

und möglichſt zu begünſtigen iſt. Würde nun aber , falls der Beklagte keine

Klagebeantwortung einreichte , chne mündliche Verhandlung erkannt und der Klå

ger , ohne daß er zuvor mit der Rechtsausführung gehört worden , abgewieſen , ſo

würde ein ſolches Verfahren mit Recht angefochten werden .

Entſcheidend iſt aber endlich auch noch , daß die mündliche Verhandlung

ſchon deshalb erforderlich iſt, weil der Reichsanwalt vor der Entſcheidung gehört

werden muß.

Sobald vor oder in dem Audienz - Termin die Klagebeantwortung noch

eingeht, ſo iſt die Kontumazial - Verhandlung aufzuheben , da dem Beklagten nach

S. 69. ſelbſt gegen ein bereits abgefaßtes Kontumazial - Erkenntniß binnen zehn

Tagen der Einſpruch geſtattet iſt.

Zu S. 68 .

Iſt in dem Termin zur mündlichen Verhandlung ein bevollmachtigter An:

walt für den Verklagten aufgetreten , und hat er zwar keine Klagebeantwortung

eingereicht , aber den rechtlichen Grund der Klage beſtritten , ſo iſt das Erkenntniß

ſeinem Weſen nach ein kontradiktoriſches , und die rechtliche Folge hiervon iſt, daß

dem Beklagten nicht geſtattet ſein kann , den im S. 69. gedachten Einſpruch

zu erheben.

Zu S. 71 .

Wenn auch dem Klåger bis zur Mittheilung der Klagebeantwortung eine

Aenderung des Klagegrundes zu geſtatten iſt, weil in einem ſolchen Falle die Rechte

des Verklagten dadurch , daß demſelben alsdann zur Antwort auf die veränderte

Klage cine neue Friſt geſtattet werden muß , ungefährdet bleiben , ſo iſt doch, da

nach erfolgter Mittheilung der Klagebeantwortung, der Verklagte zu verlangen

befugt iſt, daß wenn der Klåger nicht den Anſpruch ſelbſt aufgeben wil , über die

anhångige Klage rechtlich erkannt werde , eine Aenderung des Klagegrundes und

des in der Hauptſache geſtellten Antrags nur in ſoweit zuläſſig, als dieſelbe einen

Verzicht auf einen Theil des Streitgegenſtandes enthält, indem dieſe Art der Nen

derung dem Beklagten nur günſtig ſein kann .

1

Zu . 77.

Wenn auch hier gegen eine in dem Termine zur mündlichen Verhandlung

nicht erſchienene Partei auf Antrag der anweſenden Gegenpartei die Kontumazial

Verhandlung vorgeſchrieben iſt; ſo kann gleichwohl die Kontumaz in ſo weit nicht

eintreten , als die erſchienene Partei in der Audienz noch neue Chatſachen oder

Beweiſe geltend macht, welche an ſich noch zuläſſig und erheblich ſind.

Denn wäre auch die ausgebliebene Partei in der mündlichen Verhandlung

erſchienen , ſo håtte ſie über dergleichen neue Chatſachen und Beweiſe ſofort fich zu

erklåren nicht gendthigt werden , vielmehr aufAnberaumung eines neuen Termind

antragen können . Dieſer Befugniß kann diefelbe durch ihr Ausbleiben nicht ver
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luftig gehen. Deshalb iſt für einen ſolchen Fall die Anberaunung einer anderweis

tigen Sigung zur weiteren Verhandlung der Sache vorgeſchrieben .

l . 79.

bezeichnet die Fålle, in denen die Anbringung neuer Chatſachen und Beweismittel

noch bei der mündlichen Verhandlung geſtattet iſt.

Wenn die Angabe einer Partei, daß eine neue Chatſache oder ein neues

Beweismittel von ihr erſt ſpåter entdeckt oder wieder aufgefunden ſei, von der Ges

genpartei beſtritten wird , ro fragt ſich , welches Verfahren das Gericht zu beob

achten habe.

Nach gemeinem Prozeſſe muß die Partei , welche dergleichen Chatſachen

oder Beweismittel vorbringt , ſtets durch den Eid oder ſonſtigen Beweis darthun,

daß ſie erſt ſpåter von der Chatſache Kenntniß erlangt , reſp . das Beweismittel ent

deckt habe. In vielen Fällen wird indeß der Beweis , felbft durch den Eid , ſchwierig

ſein , d. B. bei Streitigkeiten , welche eine Ståndeverſammlung betreffen ; zuweilen

wird es auch klar vorliegen , daß die Behauptung des Produzenten richtig ſei, und

es deshalb eines Beweiſes , insbeſondere eines Eides gar nicht bedürfe.

Zwedmäßig erſcheint daher die im Entwurfe getroffene Beſtimmung, welche

es dem durch die Umſtånde geleiteten Ermeſſen des Reichsgerichts überlaßt , ob

die Verſicherung des Produzenten für glaubhaft anzunehmen , oder noch eine eid

liche Verſicherung zu erfordern fei.

,

تس

Zu J. 82.

Sobald ſich aus der Klagebeantwortung Vorfragen ergeben , welche der

Entſcheidung des Rechtsſtreits pråjudiziren , würde es zwar zur Beſchleunigung des

Prozeſſes gereichen , dieſe Vorfragen mit Ausſchluß der Hauptſachen vorweg zur

Verhandlung zu ſtellen.

Andererſeits iſt es aber bedenklich, den durch das Gefeß dem Prozeſſe feſt

vorgezeichneten Gang des Schriftwechſels vor der mündlichen Verhandlung will :

führlich zu unterbrechen , ohne daß hierzu eine Nothwendigkeit vorhanden iſt. Es

kommt hinzu , daß das Gericht, ſobald die Sache einfach iſt , die Einforderung der

Replik und Duplik ausſeßen , und ſofort den Termin zur mündlichen Verhandlung

anberaumen kann , in welchem dann die Vorfragen vorweg zur Erörterung und Ents

ſcheidung gelangen können .

Dem Verklagten iſt daher mit Ausnahme der Falle des J.59. , in denen es

ſich darum handelt, ob ein Verfahren vor dem Reichsgerichte überhaupt unzuläſſig

ſei, nicht geſtattet worden , wegen anderer Präjudizialfragen die Ablehnung der

Klagebeantwortung in der Hauptſache geltend zu machen .

1.

Zu S. 85 .

Die Beſtimmung, daß in den Fällen , in denen die Entſcheidung der Sache

von einem nothwendigen Eide abhångig gemacht iſt, die Folgen der Ubleiſtung oder

Nichtableiſtung eines ſolchen Eides im Erkenntniß ſogleich feſtgeſetzt werden ſollen ,

kann zwar in einzelnen Fällen und beſonders dann , wenn die Entſcheidung von

mehreren unter ſich bedingten Eidesleiſtungen abhängig gemacht werden mußte,

auf Schwierigkeiten ſtoßen , und in dem Falle , wenn ſich vorausſehen låßt, daß die

Partei den Eid nicht leiſten wird, eine unnúße Arbeit veranlaſſen ; allein ohne die

Vorausbeſtimmung der Folgen der Leiſtung oder Verweigerung des Eides würde in

der That kein Erkenntniß , ſondern nur ein Beſchluß über die Beweisaufnahme vor

handen ſein , und die Partei eines feſten Anhaltz für ihren Entſchluß , ob ſie den

Eid leiſten ſolle oder nicht, entbehren. Sind dagegen die gedachten Folgen im

voraus ausgeſprochen , ſo iſt ein vollſtändiges Erkenntniß vorhanden , ſo daß es

nachher in Beziehung auf die Haupt - Entſcheidung nur noch eines Purifikations

Reſoluts bedarf.

Daß der Termin zur Ableiſtung des erkannten Eides nicht von Amtsmegen,

ſondern auch nur auf Antrag der Partei anberaumt mird , folgt aus der Verhand:

Th
os

1
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lungomarime ; für Ábwarten des Antrags ſpricht übrigens auch noch der praktiſche

Grund, daß der Partei dadurch Freiheit gelaſſen wird, ſtillſchweigend auf die Eides:

leiſtung zu verzichten und ſich zu vergleichen .

Der

S. 88.

beſtimmt die Fälle, in welchen noch bis zum Erlaß des Definitiv - Erkenntniſſes

neue Chatſachen oder Beweismittel angebracht werden können , da in dergleichen

Fållen eine Beſchränkung der Eventualmarime den Grundſåßen der Billigkeit und

der Ermittelung der Wahrheit entſpricht.

SS. 89— 103.

handelt vom Urkundenbeweis .

Beſonders wichtig ſind hier die Grundſåge , welche zu beobachten ſind,

wenn die Urkunde, deren eine Partei ſich als Beweismittel bedienen will , fich im

Beſig eines Dritten befindet.

Es fragt ſich , ob in einem ſolchen Falle beim Reichsgerichte ein Verfahren

ſtatt finden ſolle , oder ob es der Partei zu überlaſſen rei , für die Herbeiſchaffung

einer ſolchen Urkunde ſelbſt zu ſorgen.

Der S. 90. unterſcheidet hier, ob der Dritte ein Angehöriger eines der Staa:

ten Deutſchen Reiches iſt oder nicht.

Im erſten Fall geſtattet der Paragraph der Partei die Anbringung eines

Editionsgeſuchs beim Reichsgerichte behufs Einleitung eines Editionsverfahrens;

im leßtern Falle aber ſoll der Partei die Herbeiſchaffung der Urkunde binnen einer

vom Reichsgerichte nach den Umſtånden zu ermeſſenden Friſt überlaſſen bleiben,

nach deren fruchtloſen Ablauf ohne Rückſicht auf die gedachte Urkunde in der Sache

weiter zu verfahren iſt.

Dieſe Beſtimmungen erſcheinen auch als die angemeſſenſten.

Das Bedenken , daß für einen Dritten , welcher ganz außerhalb des beim

Reichsgericht anhängigen Verfahrens ſteht, eine Verpflichtung zur Edition gar

nicht vorhanden ſei, wird durch die Erwägung beſeitigt, daß die beim Reichsgerichte

anhängigen Rechtsſachen meiſtens ein offentliches , alle einzelne Angehörige des

Reichs mehr oder minder berührendes Intereſſe haben. —

Abgeſehen hiervon , kommt es aber auch weſentlich darauf an , durch den

Prozeß das Recht ſeinem materiellen Inhalte nach , nicht blos formal, ſo weit es

durch die Bemühungen der Partei möglich iſt, feſtzuſtellen. — Für die Erreichung

dieſes Zwecks in Rechtsſachen des Deutſchen Reichs, Deutſcher Staaten und

Deutſcher Angehdrigen mitzuwirken , liegt jedem Angehårigen des Deutſchen Reichs

ob , auch wenn er bei dem Rechtsſtreit nicht unmittelbar betheiligt ift.

In Preußen hat der Grundſaß unbedingter Editionspflicht behufs Ermit

telung der Wahrheit ſeit langen Jahren geſeßliche Geltung , ohne daß hieraus bez

ſondere Uebelſtånde hervorgegangen wåren, da durch gemiſe, allgemein anwendbare

Kautelen die Rechte Dritter gegen Mißbrauch geſchüßt ſind.

Es kommt noch beſonders in Betracht, daß die Partei, wenn ihr in allen

Fållen überlaſſen bleiben ſollte, für Herbeiſchaffung einer im Beſik eines Dritten be:

findlichen Urkunde felbſt zu ſorgen , håufig nicht im Stande ſein würde, dieſe Hers

beiſchaffung zu bewirken , da ihr ein klagbares Recht gegen den Beſitzer der Ur

kunde auf deren Herausgabe oder Vorlegung nicht immer zuſteht; ſtånde ihr aber

ein ſolches Recht wirklich zu , und müßte ſie deshalb gegen denſelben bei dem kom

petenten Landesgericht auf Edition förmlich klagen , ſo könnte dadurch der beim

Reichsgericht anhängige Prozeß ſehr verzögert werden, indem der Editionsprozeß

möglicherweiſe durch drei Inſtanzen hindurchgeführt werden müşte.

Dagegen iſt in Betreff ſolcher Dritter, welche einem der Deutſchen Staaten

nicht angehören, ein Editionsverfahren beim Reichsgerichte ſchon deshalb nicht ans

wendbar, weil das Reichsgericht jedes Zwangsmittels gegen einen ſolchen Dritten

entbehrt.



57

Hier muß es alſo der Partei überlaſſen bleiben , für Herbeiſchaffung der Ur

kunde binnen einer vom Reichsgericht zu beſtimmenden angemeſſenen Friſt felbft

zu ſorgen .

Zur Begründung eines Eiditionsgeſuchs , daſſelbe moge nun gegen die Ges

genpartei, gegen einen Streitgenoſſen oder gegen einen Dritten gerichtet ſein , iſt

unter allen Uinſtånden erforderlich, daß die Urkunde, welche edirt werden ſoll, nach

der Behauptung des Editionsſuchers, ſolche Chatſachen enthalte, welche das Reichs

gericht für die Entſcheidung von Erheblichkeit erachtet, und daß wenigſtens wahr

ſcheinlich ſei , daß der Editionspflichtige ſich im Beſitz der bezüglichen Urkunde

befinde.

Unter dieſen Vorausſeßungen fragt es ſich, ob eine unbedingte Verpflichtung

zur Herausgabe der Urkunden eintreten folle , oder ob , je nach Beſchaffenheit der

Urkunden, gerviſſe Kategorien anzunehmen ſeien.

Hier iſt zu unterſcheiden zwiſchen der Editionspflicht der Gegenpartei, reſp .

eines Streitgenoſſen , und der Editionspflicht eines Dritten.

Jede Partei ohne Unterſchied iſt verbunden, ihrem Gegner oder ihrem Streit

genoſſen diejenigen Urkunden zu ediren, welcher dieſer zum Beweiſe ſeiner Behaup

tungen bedarf. Nur die von der Partei mit Dritten gepflogene Privat- Korreſpons

denz oder ſolche einſeitige Privat - Aufzeichnungen, welche nicht des Beweiſes halber

geſchehen, ſind hiervon auszunehmen , da die Editionspflicht nicht bis zur Verlekung

des Privatgeheimniſſes ausgedehnt werden kann.

Was dagegen die Editionspflicht Dritter betrifft, ſo miiſſen gewiſſe Rates

gorien angenommen werden .

Das gemeine Recht geht von dem Grundſaß aus, daß die Edition gegen

dritte Perſonen begründet iſt, ſobald ein rechtliches Intereſſe vorhanden iſt. Es

¿ rechtfertigt ſich daher die Edition folcher Urkunden, an welchem demn Editionsſucher

ein Recht zuſteht, ſo wie derjenigen, welche zum Zweck des ubſchluſſes oder Bes

weiſes eines Geſchäfts oder Rechtsverhältniſſes zwiſchen dem Beſiger der Urkunden

und dem Editionsſucher aufgenommen ſind.

In Betreff der öffentlichen und archivariſchen Urkunden entſteht zwar das

Bedenken , daß archivariſche und diplomatiſche Intereſſen durch die unbedingte Edis

tionspflicht gefährdet werden können . Allein einerſeits iſt im l. 97. Fürſorge ges

troffen , die Geheimhaltung möglichſt zu ſichern, andererſeits muß das diplomatiſche

Intereſſe zurücktreten , ſobald ein höheres öffentliches Intereſſe es erfordert.

Die

IS . 104-117.

betreffen den Zeugenbeweis .

Der Geſetz - Entwurf unterſcheidet zwiſchen Perſonen , welche zur Ablegung

eines Zeugniſſes unfähig ſind, und ſolchen, welche zwar fåhig, aber zur Verweige

rung des Zeugniſſes befugt ſind, ſo wie ſolchen , welche nicht vernommen werden

dürfen, wenn die Gegenpartei der Vernehmung derſelben widerſpricht.

Bei Feſtſtellung dieſer verſchiedenen Kategorien ſind die Vorſchriften des ges

meinen Rechts im Allgemeinen leitend geweſen.

Die Gründe der Unfähigkeit zum Zeugniſſe können ſehr verſchieden ſein ;

ſie ſind zum Theil von der Beſchaffenheit, daß ſich die Unfähigkeit, wie z . B. bei

Wahnſinnigen, ganz von ſelbſt verſteht, und es einer geſeßlichen Beſtimmung dars

über gar nicht bedarf. Eine ſolche Beſtimmung iſt nur für diejenigen Fälle nöthig,

in denen die Unfähigkeit in Frage geſtellt werden kann . Als Fålle dieſer Art ſind

in dem Geſeß -Entwurfe bezeichnet

a ) der gånzliche Mangel an Glaubwürdigkeit wegen begangenen Meineides,

Eidesbruches oder falſcher Ausſage an Eidesſtatt, und

b ) das noch nicht zur Eidesfähigkeit herangereifte Alter ;

als eidesfähiges Ulter iſt nach dem Vorgange der meiſten neueren Gefeßgebungen

das vollendete 18te lebensjahr angenommen . In Beziehung auf dieſen lebten

Grund iſt jedoch die Maßgabe beigefügt, daß, wenn Perſonen, die das 18te les

!
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bensjahr noch nicht zurücgelegt haben , der Zeugeneid von den Parteien erlaſſen

wird, ihre Vernehmung erfolgen kann, indem alsdann das denſelben entgegen ſte:

hende Hinderniß beſeitigt iſt, und das Gericht nach den Umſtänden zu ermeſſen hat,

welche Beweiskraft der Ausſage eines ſolchen Zeugen beizulegen fei.

Zur Verweigerung des Zeugniſſes ſind diejenigen Perſonen für berechtigt

erklärt , denen wegen beſonderer perſonlichen Verhältniſſe, z . B. als Verwandter,

Beichtiger oder Rechtsanwalt der Gegenpartei des Beweisführers die Ablegung eines

Zeugniſſes wider dieſe Gegenpartei nicht angeſonnen werden kann , ohne das natür:

liche Sittlichkeits- und Rechtsgefühl zu verlegen.

Es könnte hierbei das Bedenken entſtehen , ob nicht Beamten eines Einzel

ſtaats die Befugniß einzurdumen ſei, ihr Zeugniß zu verweigern , ſobald ihre amt:

liche Pflicht Verſchwiegenheit erheiſcht.

Dieſes Bedenken erledigt ſich indeß durch die Erwägung, daß die Pflicht

zur Amtsverſchwiegenheit in Fällen , in denen die höchſten und wichtigſten Inter:

eſſen des Reichs, ſo wie der Einzelſtaaten zur Frage ſtehen, keine ſolche Ausdehnung

gegeben werden darf, durch welche eine richtige Entſcheidung der Sache gehindert

werden könnte; doch iſt zur Vermeidung jedes Zweifels hierüber am Schluſſe des

V. 105. eine entſprechende Beſtimmung hinzugefügt worden .

Für verwerflich , auf Antrag der Gegenpartei, ſind ſolche Zeugen

erklärt, deren Glaubwürdigkeit durch nahe Verwandtſchaft und Schmågerſchaft,

durch perſönliches Intereſſe bei dem Ausgange des Rechtsſtreites u. ſ. w. aufgeho

ben wird .

Für eine richtige und fachgemäße Entſcheidung des Rechtsſtreits iſt es

von der größten Erheblichkeit, daß bei Beurtheilung der Frage : ob eine Chatſache

durch Zeugenausſagen vollſtändig erwieſen fei oder nicht ? von beſtimmten Regeln

ganz abgeſehen , und es lediglich dem freien Ermeſſen und der gewiſſenhaften Ueber:

zeugung des erkennenden Gerichts überlaſſen werde, zu beſtimmen , ob der Beweis

auf Grund einer oder mehrerer Zeugenausſagen , nach oder auch ohne Ableiſtung

eines Erfüllungs-, reſp. Reinigungs - Eides für geführt zu achten ſei. – Dem ent:

ſprechend iſt im S. 107. die geeignete Beſtimmung getroffen , welche zwar von den

Grundfågen des gemeinen Rechts weſentlich abweicht, in der Doktrin aber bereits

vielfache Anerkennung gefunden , und auch den Vorgang des Franzöſiſchen Rechts

für ſich hat.

In Bezug auf ungehorſam ausgebliebene Zeugen ſind im . 111. seq. die

nothwendigen Strafbeſtimmungen , ſo wie Vorſchriften über das Verfahren wegen

Feſtſeßung, reſp. Wiederaufhebung der Strafen gegeben.

Eine gleiche Beſtimmung enthält S. 114. in Bezug auf ſolche Zeugen,

welche zwar erſchienen ſind, aber ohne geſeßlichen Grund ihr Zeugniß oder die Ab

leiſtung des Zeugeneides verweigern.

Dem promifforiſchen Eide der Zeugen iſt auch hier vor dem affertoriſchen in

Uebereinſtimmung mit dem gemeinen Rechte der Vorzug gegeben.

Die

SS. 118-126.

handeln von dem Beweiſe durc Sachverſtåndige. Die hier getroffenen Be:

ſtimmungen entſprechen im Weſentlichen denen wegen der Zeugen.

Die im S. 119. dem Gericht beigelegte Befugniß , von Amts wegen
nodo

eben ſo viel Sachverſtändige, als vom Beweisführervorgeſchlagen worden, nach

Befinden aber auch eine geringere Zahl hinzuzufügen , iſt durch die Ermågung her

vor gerufen , daß es unter Umſtånden und beſonders in wichtigen und ſchwierigen

Sachen für die vom Gericht zu gewinnende Ueberzeugung und das hierauf zu grün

dende Erkenntniß von Wichtigkeit ſein kann , mehrere und andere als die vom Bez

weisführer vorgeſchlagenen Sachverſtändigen mit ihrem Gutachten zu hören, ins

beſondere dann, wenn der Gegentheil von ſeiner Befugniß zur Wahl von Sach

verſtändigen keinen Gebrauch macht oder die vom Beweisführer vorgeſchlagenen

-
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Sachverſtändigen das Vertrauen des Gerichts nicht beſigen , oder die Ernennung

einer geraden Zahl von Sachverſtåndigen Seitens der Parteien der Beforgniß Raum

giebt , daß bei der Begutachtung ſich keine Majoritåt, ſondern Stimmengleichheit

herausſtellen módyte.

Die im S. 124. den mehreren Sachverſtåndigen ertheilte Ermächtigung,

den Gegenſtand ihres Gutachtens gemeinſchaftlich zu berathen und darüber gemeins

ſchaftlich zu berichten , dient nicht nur zur Vereinfachung und Beſchleunigung der

Sache, ſondern gewährt auch den mit jeder kollegialiſchen Berathung verknüpften

Vortheil, daß Gründe und Gegengründe ſofort gegen einander ausgetauſcht und

erwogen werden , und dadurch die Wahrheit am leichteſten und ſicherſten ermittelt

wird . Das Bedenken , daß bei einem ſolchen Verfahren einzelne Sachverſtåndige,

ohne eigene ſelbſtſtändige Prüfung der Sache, rich lediglich der Anſicht anderer

Sachverſtåndigen anſchließen könnten , iſt nicht erheblich , da nicht vorausgefekt

werden kann , daß ein Sachverſtändiger , uneingedenk feines Eides , ſich einer

ſolchen pflichtwidrigen Handlungsweiſe ſchuldig machen werde, und von der Partei

nicht, noch weniger aber vom Gerichte zu erwarten iſt , daß ſie Sachverſtändigen

wählen werden , denen ein ſelbſtſtändiges Urtheil nicht zuzutrauen ift.

Zu $. 127.

Die Einnahme des Augenſcheins muß dem Gericht von Amts wegen und

zu jeder Zeit geſtattet ſein , da ſolche in manchen Fällen , namentlich bei Grenza

ſtreitigkeiten für die von demſelben Behufs der Urtheilsfållung zu gewinnende Ueber:

zeugung unerläßlich ift. Sie muß deshalb , wenn das Gericht ſie von Amts

wegen anzuordnen für ndthig findet, auch dann erfolgen , wenn beide Parteien in

dem dazu angefeßten Termine nicht erſcheinen , vorausgeſeßt, daß die Identität

des zu beſichtigenden Gegenſtandes feſtſteht. Iſt dagegen der Augenſchein lediglich

auf Antrag einer Partei angeordnet , und erſcheint dieſe im Termine nicht , ſo muß

die Einnahme des Augenſcheins unterbleiben , da der Antrag auf dieſelbe in Folge

des Ausbleibens der Partei für zurüd genommen anzuſehen iſt, indem legtere

durch ihr Ausbleiben thatſächlich zu erkennen giebt , daß ſie auf den Augenſchein

keinen Werth mehr legt.

Die

3

SS. 128 — 148 .

betreffen die Beſtimmungen über den Eid.

In Uebereinſtimmung mit mehreren Landesgeſetzgebunge: iſt die Eidesmún :

digkeit mit dem vollendeten achtzehnten Lebensjahre angenommen.

Da die Beſtimmungen des gemeinen Rechts , nach welchem Vormůnder

und Kuratoren befugt ſind, zu verlangen , daß die Abnahme eines der minderjah

rigen Partei obliegenden Eides bis zu deren Eidesmůndigkeit oder Volljährigkeit

ausgefegt bleibe , eine unndthige Verzögerung des Rechtsſtreits zur Folge haben

können , ſo iſt im . 129. eine derartige Befugniß der Vertreter minderjähriger oder

unter Kuratel ſtehender Perſonen ausdrücklich ausgeſchloſſen , und dieſen Vertretern

die Ableiſtung des Eides für ihre Kuranden zur Pflicht gemacht. Betrifft der einer.

minderjährigen oder unter Kuratel ſtehenden Partei obliegende Eid eine eigene

Handlung derſelben und iſt dieſe Partei eidesfähig und eidesmündig , ſo erſcheint

es unbedenklich und angemeſſen , der Gegenpartei die Befugniß einzuräumen , zu

verlangen , daß der Eid von der Partei ſelbſt geleiſtet werde.

Die Beſtimmung , daß , wenn Gemeinden und Korporationen ohne beſtån

digen , zu ihrer gerichtlichen Vertretung ermåchtigten Vorſtand einen Eid zu leiſten

haben , und die für die Eidesleiſtung ſtimmende Mehrzahl aus mehr als drei Per

ſonen beſteht, der Gegner die Auswahl der drei Mitglieder auf diejenigen Perſonen

richten müſſe , welche von der Sache aus eigener Wiſſenſchaft Renntniß haben und

den Eid de veritate leiſten können , bezwedt, die Auswahl ſolcher Mitglieder zu

vermeiden , welche von der zu beſchworenden Chatſache nichts zu bekunden wiſſen..
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Da die Gemeinde oder Korporation juriſtiſch nur eine Perſon darſtellt, ſo

iſt , wenn auc) nur eins der ſchwurpflichtigen Mitglieder die Eidesleiſtung vers

weigert , der Eid als von der Korporation oder Gemeinde felbft verweigert anzus

ſehen . Dieſes entſpricht auch den gemeinrechtlichen Beſtimmungen , und iſt , als

durch die Natur der Sache begründet, hier feſtzuhalten.

Im Falle des . 131. , wo die Reichsregierung oder die Regierung eines

Einzelſtaats einen Eid zu leiſten hat, würde es nicht angemeſſen ſein , bie Abs

leiſtung des Eides von dem vorſigenden Reichsminiſter, dem Reichs - Finanzminiſter

oder dem Miniſter- Präſidenten des Einzelſtaats in allen Fällen zu verlangen. Denn

nicht der Miniſter- Präſident iſt Partei, ſondern eine juriſtiſche Perſon die Re

gierung oder der Reichs - Fiskus. Die Frage , wer den Eid zu leiſten habe , findet

daher ihre angemeſſenſte und richtigſte Beantwortung dahin , daß es derjenige Bes

amte ſein müffe, welcher vermoge ſeiner Stellung und der ihm beiwohnenden Kennt:

niß der Sache der geeignete ift. Das Geſammt - Miniſterium oder die ſonſtige

oberſte Verwaltungs - Behörde hat jenen Beamten zu bezeichnen, und wenn mehrere

Beamte zur Eidesleiſtung geeignet ſind , zugleich denjenigen unter denſelben zu

benennen , welchen ſie zur Eidesleiſtung vorſchlågt.

Der Gegenpartei kann es alsdann geſtattet werden , wenn ſie es in ihrem

Intereſſe findet, unter den mehreren geeigneten Beamten einen andern , als den von

der Behörde vorgeſchlagenen zu wählen . Iſt nur ein geeigneter Beamter vorhanden ,

und die Wahl alſo ausgeſchloſſen , ſo muß dies von der oberſten Behörde aus:

drücklich beſcheinigt werden.

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden bereits ihr Vorbild in dem Preußi

ſchen Gefeße vom 28ſten Juni 1844 und gewähren den weſentlichen Nußen , daß

zweckloſe Eide de ignorantia vermieden werden .

Die im . 134. in Betreff der regierenden Deutſchen Fürſten getroffene

Beſtimmung über die Form der Eidesleiſtung findet bereits einen Anhalt in den

Landesgeſeßgebungen .

Der Wahrheitseid iſt im J. 135. als Regel hingeſtellt, der Eid de igno

rantia indeß unter Umſtänden zugelaſſen und nur der Eid de credulitate ganz auss

geſchloſſen.

Der Eid de credulitate enthält eine Beſchwerung des Gewiſſens, ohne den

Zweck der Eidesleiſtung zu erfüllen. Der Eid 'de ignorantia iſt zwar ein bedenk:

liches und unzureichendes Beweismittel. Denn erfahrungsmäßig wird bei Igno

ranz - Eiden nicht mit derſelben reiflichen Prüfung zu Werke gegangen , wie bei

Wahrheitseiden . Der Ignoranzeid begünſtigt den Leichtſinnigen , während eine

gewiſſenhafte Partei , welche Bedenken trågt , einen ſolchen Eid zu leiſten , ohne

ihre Schuld den Prozeß verliert. Insbeſondere dffnet auch die Eidesdelation de

ignorantia den Weg zu chikaneuſen Prozeſſen .

Dennoch iſt der Ignoranzeið nicht ganz zu entbehren und nicht ohne allen

Nußen .

Es ſchüßt derſelbe gegen die Gefahr , daß die Gegenpartei ein Nichtwiſſen

bloß vorgiebt ; ſodann kann die Erklärung , einen Ignoranzeid nicht leiſten zu

wollen , unter Umſtänden das indirekte Geſtåndniß enthalten , daß man von der

Sache Wiſſenſchaft habe , und kann dieſes indirekte Geſtåndniß für die Ueberzeu :

gung des erkennenden Richters von entſcheidendem Einfluß ſein . Bei der Eides:

delation geht der Zweck dahin , die Entſcheidung des Streites von der Erklärung,

welche der Gegner mit feierlicher Betheuerung auf ſeine heiligſten religidſen Pflichten

über das Sachverhältniß abgiebt , abhångig zu machen , und auf dieſe Weiſe in

das Gewiſſen des Gegners zu ſtellen ; dieſes Mittel kann aber einer Partei nicht

entzogen werden , da es derſelben vielleicht an jedem andern Mittel fehlt.

Wird auch durch die Ableiſtung des Ignoranzeides keine poſitive Gewißheit

dafür gewonnen , daß die Sache ſich wirklich ſo verhalte , wie es durch die Eides:

leiſtung feſtgeſtellt wird , ſo entſteht doch daraus in keiner Weiſe ein Nachtheil für

die Gegenpartei, welche zur Delation eines Ignoranzeides nur dann ihre Zuflucht

nehmen wird , wenn es ihr an jedem andern Wege der Beweisführung fehlt.

S



61

1

Was endlich den Wahrheitseid betrifft, ſo fragt es ſich , ob dieſer Eid

in Betreff der eigenen Handlungen des Schwdrenden unbedingt gefordert

werden Ponne.

Es lågt ſich nicht in Abrede ſtellen , daß jemand z . B. wegen Zeitverlaufs

fich einer eignen Handlung nicht mehr erinnert, während er von der Handlung

eines Dritten , welche ſich neuerdings in ſeiner Gegenwart zugetragen , ſehr wohl

unterrichtet und den Wahrheitseid zu leiſten im Stande ſein kann . Es würde

indeß , wenn man nach den Umſtånden beſtimmen wollte, ob jemand ſeine eigene

Handlung noch wiſſen könne oder nicht, und wenn hiernach über die Form des

Eides entſchieden werden ſollte, ein ſicherer Anhalt dafür nicht zu finden ſein ,

da der Eine vielleicht wirklich nicht mehr weiß , was er vor kurzer Zeit gethan,

während ein Anberer fich deſſen , was vor långerer Zeit geſchehen , noch

genau entſinnt.

Es iſt deshalb in vorliegendem Gefeß -Entwurf der Wahrheitseid unbedingt

gefordert, wenn der Eid eine Handlung des Schwörenden ſelbſt oder eine Thatſache

betrifft, von welcher er aus eigner Wahrnehmung Kenntniß haben will , oder ihrer

Beſchaffenheit nach haben muß.

Der Eidesantrag iſt nur in den unter m. und n . des S. 124. der Verfaſſung

aufgeführten Sachen und in den daſelbſt unter e. genannten privatrechtlichen Strei

tigkeiten zugelaſſen , in allen übrigen Fällen dagegen ausgeſchloſſen , da die Eides

Delation gemeinrechtlich eine Art von Vergleich bildet und in Sachen eines öffent

lichen Intereſſes ( causae publicae) , wie es politiſdie Streitigkeiten ſind , unzuläſſig

iſt. Ueberdies iſt der Eid in politiſchen Streitigkeiten von keiner praktiſchen Bedeus

tung , da dergleichen Streitigkeiten in der Regel auf Grund von Urkunden und

Zeugenausſagen zu enſcheiden ſind.

Selbſt im Falle des S. 124. litt . d . wegen Streitigkeiten über Thronfolge,

Regierungsfähigkeit und Regentſchaft iſt die Eidesdelation für ein zu bedenkliches

Beweismittel anzuſehen , als daß die Entſcheidung von derſelben abhängig gemacht

werden könnte .

Durch Urkunden , Zeugenausſagen , richterlichen Augenſchein , kann die

Richtigkeit einer Chatſache auf eine vollkommene überzeugende Weiſe dargethan

werben . Hat daher eine Partei den Beweis einer Chatſache durch gedachte Bes

weismittel angetreten , ſo muß die Eidesdelation als direktes Gegenbeweismittel

ausgeſchloſſen bleiben , da dieſelbe die Entſcheidung nur in das Gemiſſen des

Delaten ſtellt , und nicht dazu geeignet iſt , um die Wahrheit einer Thatfache

auf eine objektive Weiſe überzeugend darzuthun , und einen wirklichen Gegen

beweis zu liefern .

Der Eidesantrag kann , da der unzuverläſſige Weg des Eides bem zuver

låffigen Wege anderer Beweismittel bei eintretender Konkurrenz von ſelbſt ſo lange

nachſtehen muß , als der leßtere Weg fich nicht als erfolglos gezeigt hat, mit

andern Beweismitteln über die nämliche Chatſache nur für den Fall verbunden

werden , wenn die Beweisführung durch dieſe andern Beweismittel gånzlich miß

lingen ſollte, dem Beweisführer mithin kein anderer Weg als der des Eidesantrags

offen bleibt.

Um der Partei die Ausführung ihrer Rechte in jeder zuläſſigen Weiſe

möglich zu machen , wird die Eidesdelation auch dann noch als ſubſidiaires Bes

weismittel zu geſtatten ſein , wenn die durch andere Beweismittel angetretene

Beweisführung mißlungen iſt. Der Eidesantrag muß aber in ſolchem Falle ſpa

teſtens bei der mündlichen Verhandlung über die Ergebniſſe der Beweisaufnahme

erfolgen , da der Beweisführer alsdann in den Stand gereßt iſt , das Reſultat der

bisherigen Beweisaufnahme zu überſehen .

Es iſt in einzelnen Gefeßgebungen vorgeſchrieben , daß die eventuelle

Eideszuſchiebung gleichzeitig mit der Untretung des prinzipalen Beweiſes geſchehen

muffe; hierdurch wird aber weſentlich nichts gewonnen , da der Delat erſt nach

IV. 16
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.ftattgefundener Prinzipal - Beweisaufnahme iin Stande iſt, das Reſultat derſelben

zu überſehen und Entſchluß darüber zu faſſen , ob er den ihm eventuell zugeſcho

benen Eid in der angetragenen Weiſe, ganz oder zum Theil , de veritate oder

de ignorantia ableiſten könne und wolle.

Die Vertretung des Gewiſſens durch Beweis iſt unbedenklich zuzulaſſen,

da Eidesleiſtungen nicht nur möglichſt zu vermeiden ſind , ſondern auch viele Per

fonen aus Gewiſſensrüdlichten Bedenken tragen , einen Eid zu leiſten ; es iſt um

ſo weniger Grund vorhanden , die Gewiſſensvertretung zu verfagen , als durch

andere Beweismittel die Wahrheit ſicherer und genügender ermittelt werden kann ,

als durch den Eid.

Die Feſtſtellung der Eidesnorm bei deferirten Eiden muß dem Gericht

anheimgeſtellt bleiben , da dieſes zu ermeſſen hat , welche Chatſachen , Behufs der

Entſcheidung des Streits , einer näheren Feſtſtellung bedürfen und die Eidesnorm

in dieſer Beziehung von Wichtigkeit iſt. Weicht inden die vom Gericht feſtgeſtellte

Eidesnorm von derjenigen Faſſung ab , in welcher der Eid zugeſchoben war , ſo

muß der Delat aufgefordert werden , ſich anderweit zu erklären , ob er den Eid in

dieſer veränderten Faſſung annehmen oder zurückſchieben oder ſein Gewiſſen durch

Beweis vertreten wolle, indem er ſich durch die verånderte Faſſung der Eides:

norm vielleicht außer Stand gefeßt ſieht, den Eid zu leiſten , und ihm daher der

Ausweg der Zurüdſchiebung des Eides oder der Gewiſſensvertretung offen gelaſſen

werden muß.

Da burch den Wahrheitseid die Richtigkeit der durch den Eid feſtzuſtel:

lenden Chatſachen überzeugender dargethan wird , als durch den Eid über das

Nichtanderswiſſen , ſo iſt im S. 144. in Uebereinſtimmung mit den meiſten Landes

gefeßen die Zurüdſchiebung des Eides für unzuläſſig erklärt worden, falls der Delat

de veritate , der Deferent aber nur über das Nichtanderswiſſen ſchwören kann .

Die Rüdſichten , aus denen in causis publicis der Eidesantrag für ein zu

låffiges Beweismittel nicht zu erachten iſt, treten im Weſentlichen auch bei dem

nothwendigen Eibe ein , und iſt deshalb im $. 147. feſtgelegt, daß in denjenigen

Streitfachen , in welchen nach 1.137. die Eidesdelation kein zuläſſiges Beweismit:

tel iſt, auch die Auferlegung eines nothwendigen Eides nicht ſtattfinden darf.

Einer näheren Beſtimmung bedarf für den Fall , wenn derjenige , welcher

noch einen Eid zu leiſten oder über einen Eid fich zu erklären hatte , vorher ſtirbt

und der Eid für noch nicht verweigert anzuſehen iſt (J. 148.).

Die Verhältniſſe, unter welchen die Eideszuſchiebung erfolgte, und die Rúd:

ſichten , welche dem Deferenten die Eidesdelation råthlich erſcheinen ließen , können

durch den Lod des Delaten ſich ganz verändert haben ; nicht minder kann die Per:

fönlichkeit der Erben und Nachfolger, reſp. ihrer Unbekanntſchaft mit der wahren

Lage der Sache die Eideszuſchiebung bedenklich erſcheinen laſſen ; Recht und Billig

keit erfordern es daher, daß die Gegenpartei in die Lage vor der Eideszuſchiebung

zurüdverſeßt und ihr geſtattet werde , alle die Befugniſſe wieder geltend zu machen ,

deren ſie ſich bis zur Zuſchiebung oder Zurückſchiebung des Eides håtte bedies

nen können .

Bei Auferlegung eines nothwendigen Eides hat der erkennende Richter nicht

blos auf die aus der Beweidaufnahme hervorgehende größere oder geringere Wahr

ſcheinlichkeit des zu beweiſenden Chatumſtandes , ſondern auf die bei der einen oder

andern Partei anzunehmende größere Glaubwürdigkeit und beſſere Kenntniß der

Sache Rückſicht zu nehmen ; insbeſondere kann der Fall eintreten , daß Erben und

Nachfolger den nothwendigen Eid nur de ignorantia, die Gegenpartei dagegen

de veritate fchwdren kann ; es muß deshalb beim nothwendigen Eide der Gegens

partei geſtattet ſein , darauf anzutragen, daß über die Frage, ob und wem der noth:

wendige Eib aufzuerlegen , von Neuem entſchieden werde .

S. 149,

Es können Fälle workommen , in denen die Eriſtenz eines Schadens und

die Pflicht einer Partei zu deſſen Erſak feſtſteht, dagegen der Betrag des Schadens
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aus in der Sache ſelbſt liegenden Gründen durch die gewöhnlichen Beweismittel

entweder gar nicht oder nur mit unverhältniſmäßigen Schwierigkeiten nachzus

weiſen iſt.

In einem ſolchen Falle muß die Feſtſtellung des Betrages des Schadens

nach dem durch die Umſtånde und die Billigkeit geleiteten Ermeſſen des Gerichts

erfolgen . Dem Gericht iſt dabei überlaſſen , ob es zuvor Sachverſtändige mit

ihrem Gutachten hören und der Partei die eidliche Bekräftigung des Betrages durch

Erkenntniß auferlegen will. Dies kann um ſo weniger einem Bedenken unterliegen ,

als das im gemeinen Recht und in den einzelnen Landesgeſeßgebungen anerkannte

juramentum in litem auf analogen Grundſågen beruht.

Die

SS. 151 und 152 .

betreffen die Widerklage.

Die Widerklage hat nach gemeinem Recht einen doppelten Zwed , nåmlich

die Begründung

1. der Zuſtåndigkeit des Gerichts und

2. eines gemeinſchaftlichen Verfahrens.

Vor Begründung der Zuſtåndigkeit kann beim Reichsgerichte ais forum

speciale cansae mit beſtimmt vorgeſchriebener Kompetenz nicht die Rede ſein .

Hierdurch rechtfertigt ſich die im J. 151. getroffene Beſtimmung.

Dagegen wird es in vielen Fällen, beiſpielsweiſe bei Streitigkeiten mehrerer

Deutſcher Staaten unter ſich über gegenſeitige Anſprüche , zur Abkürzung des Ver

fahreng und zur Erſparung von Koſten zweckmäßig ſein, eine Widerklage zuzulaſſen.

Die Zulaſſung iſt indeß nach S. 152. nur dann geſtattet, wenn die Wider:

klage auf das nämliche Rechtsverhältniß , wie die Klage gegründet iſt. Denn nur

in dieſem Fall iſt eine gemeinſchaftliche Verhandlung der Klage und Wiberklage in

demſelben Verfahren der Sache entſprechend und ohne Verwirrung herbeizuführen

möglich.

Der Zweck einer gemeinſchaftlichen Verhandlung der Klage und Wider:

klage erfordert es , daß die Widerklage ſpäteſtens bis zur Klagebeantwortung anges

ſtellt wird .

Die

SS . 153 - 155 .

handeln von Intervention .

Da der Hauptintervention ein ſolcher Anſpruch des Intervenienten auf den

Streitgegenſtand zum Grunde liegt , welcher das hinſichtlich dieſes Gegenſtandes

zwiſchen den Hauptparteien ſtreitige Recht ganz oder zum Theil ausſchließt, ſo ift

es nothwendig , die Hauptintervention jederzeit und in jeder fage des Prozeſſes zu:

zulaſſen , da im Fall einer ſich als begründet herausſtellenden Hauptintervention die

zwiſchen den Hauptparteien ergehende Entſcheidung ganz oder zum Cheil wirkungs

los bleiben würde , wenn der Dritte ſpåterhin ausführte , daß keine dieſer Parteien,

ſondern er allein ein Recht auf den Streitgegenſtand habe , hievon abgeſehen aber

auch die Entſcheidung des Rechtsſtreites zwiſchen den Hauptparteien ohne Das

zwiſchenkunft des Dritten für dieſen einen vielleicht unwiederbringlichen Nachtheil

haben könnte.

Gleiche Gründe liegen den Beſtimmungen über die Nebenintervention zum

Grunde.

Nact

S.1. 156.

iſt auch die Streitverkündigung an keine beſtimmte Friſt geknüpft worden , weil der

Gang des Hauptverfahrens durch die Litisdenunziation nicht gehemmt wird und der

Litisdenunziant es ſich ſelbſt beizunieſſen hat , wenn er die Litiodenunziation ſo ſpåt

anbringt , daß bei der mündlichen Hauptverhandlung auf diefelbe keine Rückſicht

mehr genoinmen werden kann.
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Zu S. 157 .

Adzitationen ſind für zuläſſig nicht zu erachten , weil es lediglich Sache der

Partei iſt, zu beſtimmen , mit welchen oder gegen welchen ſie klagend auftreten will,

und ihr ein Streitgenoſſe oder Gegner nicht aufgedrungen worden , wenn ſie es

ihrem Intereſſe nicht angemeſſen findet, mit einem ſolchen einen Prozeß zu führen.

Hiermit ſtimmen auch neuere Prozeßordnungen , z . B. die Hannoverſche vom Jahre

1847, überein .

Der dritte Abſchnitt handelt in den SS. 158-166. von den einft:

weiligen Verfügungen.

Nach S.51 . des Verfaſſungs - Entwurfs liegt es zwar der Reichsgemalt ob,

die Kraft der Reichs - Verfaſſung allen Deutſchen verbürgten Rechte oberaufſchend

zu wahren ; und nach S. 80. gebührt dem Reichsvorſtand die Wahrung des Reiche

friedens, zu welchem Behuf die im 5.53. beſtimmten Maßregeln vorgeſchrieben

ſind. Andererſeits deutet indeß ſchon 8.52. darauf hin , daß die Reichsgewalt die

für die Erhaltung der innern Sicherheit und Ordnung und gegen Stdrung des

Rechts- und Beſitſtandes erforderlichen Maßregeln nur dann eintreten zu laſſen

habe, wenn die Hülfe des Reichsgerichts zu ſpät koninen würde, indem es in dem

gedachten S. 52. unter 3. heißt : daß die Reichsgewalt die für Aufrechthaltung

der innern Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßregeln namentlich auch dann

zu treffen habe , wenn die Verfaſſung eines Deutſchen Staates gemaltſam oder

einſeitig aufgehoben oder verändert werde, und durch das Anrufen des

Reichsgerichts unverzüglich Hülfe nicht zu erwirken ſei.

So lange alſo der Reichsfriede nod) durch Maßregeln des Reichsgerichts

erhalten werden kann , hat das Reichsgericht einzuſchreiten , und der Reichsgemalt

liegt die Sorge für die Ausführung der desfalſigen Maßregeln ob.

Es bedarf daher für ſolche außerordentliche Falle einer Störung des Rechts:

und Beſişſtandes beſonderer Beſtimmungen , welche ſich auch ſchon in der Reichs

kammer - Gerichtsordnung vom Jahre 1555 Th. II . Litel 23. vorfinden .

Das Gebiet , auf welches ſich dieſe Beſtimmungen beziehen , iſt ſehr weit

und läßt ſich im Voraus ſchwer überſehen. Detaillirte Vorſchriften laſſen ſich

daher nicht füglich treffen , vielmehr erſcheint es am angemeſſenſten , nur die all:

gemeinen Grundlage hinzuſtellen , von denen bei Erlaß proviſoriſcher Verfügungen

ausgegangen werden muß.

Analog den Vorſchriften über das possessorium summariissimum wird

das Reichsgericht in den zu ſeiner Zuſtändigkeit gehdrigen Sachen auf Antrag

des einen Theils einſtweilige Verfügungen ſelbſt ohne Anhörung des Gegnerð

erlaſſen können :

1. wenn dieſer durch gewaltthåtige, eigenmächtige oder andere ungefeßliche

Handlungen das Recht des andern Cheils oder deſſeri Beſibſtand ver :

leßt oder geſtört hat , oder wenigſtens dringende Gefahr einer Ver:

leßung oder Störung vorhanden iſt.

Eine ſolche dringende Gefahr wird namentlich dann vorhanden ſein , wenn

vorbereitende Handlungen bereits vorliegen.

In einem bereits anhångigen Rechtsſtreite darf zwar der Verklagte mit

dem Streitgegenſtand keine Veränderung vornehmen , durch welche der Klåger,

für den Fall, daß er den Prozeß gewinnen ſollte, ganz oder zum Theil um ſein

Recht gebracht werden könnte. - Dergleichen unbefugte Handlungen des Ver

klagten begründen aber in der Regel nur einen Anſpruch des Klågers auf Schaden

erfat ; dieſes iſt aber zur Sicherung des Klågers dfters durchaus ungenügend und

es bedurfte daher

2. der Beſtimmung, daß , wenn eine dringende Gefahr vorhanden iſt,

daß , ohne ſofortiges Einſchreiten des Gerichts , der Zweck eines ans

hångigen Rechtsſtreits vereitelt werden würde , eine einſtweilige Vers

fügung erlaſſen werden könne.



65

-

Dieſe einſtweilige Verfügung enthalt , je nach den Umſtånden , ein Gebot

oder Verbot an die Gegenpartei, mit welchem zugleich die Maßregeln zu verbinden

ſind , die zur Abwendung der drohenden Gefahr und zur Erhaltung oder Wieder

herſtellung des verletzten oder geſtorten Rechts- oder Beſigftandes erforderlich ſind.

Da eine ſolche proviſoriſche Verfügung eine antizipirte Erekution ift , ſoro

muß die Vollziehung nach den für die Erekution gegebenen Vorſchriften erfolgen.

Die Natur der Verhältniſſe, welche den Erlaß ſolcher einſtweiligen Ver

fügungen bedingen , erfordert es , daß dieſe Verfügungen in jeder Lage des Pro

zeſſes und im Fall des S. 158. No. 1. felbſt vor Beginn des Rechtsſtreits erlaſſen

werden können.

Im leßtgedachten Fall iſt indeß , ſobald die Gegenpartei es beantragt, die

Wiederaufhebung der Verfügung gerechtfertigt, wenn die Hauptklage nicht binnen

der beſtimmten Friſt angeſtellt wird, da alsdann anzunehmen iſt, daß dieſe Haupt

klage nicht angeſtellt werden ſolle oder könne , und hiermit der Grund für die Fort

dauer der vorlåufigen Sicherungsmaßregel fortfält.

Bei den erheblichen Folgen , welche die proviſoriſche Verfügung für die

Gegenpartei haben kann , iſt es nothwendig , daß die Chatſachen , welche zur Bes

gründung des Antrags auf Erlaß der Verfügung angeführt werden , mindeſtens

beſcheinigt ſind , ſofern es eines Beweiſes überhaupt bedarf.

Dieſe Beſcheinigung wird ſelbſt dann ohne Schwierigkeit zu beſchaffen

ſein , wenn die betreffenden Chatſachen zunächſt nur auf der Wahrnehmung von

Zeugen beruhen .

Dem Ermeſſen des Gerichts muß es je nach Bewandniß der Umſtände

überlaſſen bleiben , ob der Erlaß oder die Ablehnung der einſtweiligen Verfügung

ſofort erfolgen könne, oder ob zuvörderſt noch eine mündliche Verhandlung und

ob vor dieſer Verhandlung noch durch Abſendung eines Gerichtsdeputirten , resp .

Requiſition eines andern Gerichts eine Unterſuchung der Sache an Ort und Stelle

anzuordnen ſei.

Iſt die Verfügung an die Gegenpartei ohne weitere Verhandlung erlaſſen

worden , ſo iſt der Gegenpartei zu geſtatten , gegen die Verfügung Einſpruch

zu thun. Die zur Begründung des Einſpruchs angeführten Chatſachen müſſen

jedoch ebenfalls beſcheinigt ſein , und wenn der Einſpruch ſich nicht ohne Weiteres

als unzuläſſig oder verwerflich herausſtellt , ſo bedarf es ebenfalls der mündlichen

Verhandlung.

Da in der mündlichen Verhandlung die Beweisführung durch Urkunden

nicht in allen Fällen möglich ſein wird , ſo iſt im S. 164. auch die Anhdrung von

Zeugen geſtattet worden . Bei der Beſchleunigung, welche das ganze Verfahren

erfordert , find indeß nur ſolche Zeugen für zuläſſig zu erachten , welche Behufs

ihrer Vernehmung ſogleich zur Stelle gebracht ſind .

Da in dem vorliegenden Geſek - Entwurf die Verhandlungs - Marime zum

Grunde gelegt iſt , ſo bedarf es , ſo wie der einſtweiligen Verfügung, ſo auch zu

deren Wiederaufhebung des Antrags der Partei .

Im vierten Abſchnitt, Rechtsmittel wider Erkenntniſſe des

Reichsgerichts betreffend, enthält zunächſt

S. 167.

Die allgemeine Beſtimmnng , daß außer dem Einſpruche gegen Kontus

mazial-Erkenntniſſe fein Rechtsmittel, ſondern nur die Nichtigkeitsklage und die

Reſtitutionsklage ſtattfinde.

Die Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittels gegen ein Erkenntniß muß

zwar im Allgemeinen als ein Erforderniß einer guten Rechtspflege angeſehen

werden , weil ein ſolches Rechtsmittel der Partei Gelegenheit bietet , die Gründe

der erſten Entſcheidung zu beleuchten und die mangelhafte Begründung ihrer Bes

hauptungen durch neue Chatſachen und Beweismittel in der höhern Inſtanz zu

ergånzen.

IV. Anlage Ib zur 87ften Sißung. 17
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Auch låßt ſich nicht in Abrede ſtellen , daß jeder Gerichtshof, wie forg

fåltig auch bei der Auswahl ſeiner Mitglieder zu Werk gegangen werden möge,

gleich allen andern menſchlichen Einrichtungen dem Jrrthume unterworfen ſei, und

daß wiederholte Prüfung der Sache , reifliche Erwägung der Gründe und Gegen

gründe durch verſchiedene Sachkundige , wie überall ſo auch hier , der geeignete

Weg ift , um die Wahrheit zu ermitteln .

Insbeſondere kommt beim Reichsgerichte in Betracht, daß daſſelbe Er

kenntniſſe abzufaſſen haben wird , welche unmittelbar Geſebeskraft erhalten , ein

bei ſolchen Erkenntniſſen vorgefallener Jerthum aber die nachtheiligſten Wirkungen

herbeiführen kann.

Aller dieſer Gründe ungeachtet kann indeſſen bei der eigenthümlichen Stel

lung des Reichsgerichts , als alleinigen und höchſten Gerichtshofes des Reichs , die

Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittels gegen kontradiktoriſche Erkenntniſſe dera

felben nicht für angemeſſen erachtet werden .

Die Eintheilung des Reichsgerichts in mehrere Senate , cinen Senat erſter

Inſtanz und einen Appellations - Senat, iſt nicht wohl ausführbar und wurde auch

ihren Zwed nicht erfüllen , da dem einen Senate eine höhere Autoritát und eine

beſſere Einſicht, wie dem andern , nicht beizumeſſen iſt. – Eine nochmalige Eror:

terung der Sache im Plenum des Kollegiums unter Theilnahme der nämlichen

Mitglieder wird vorausſichtlich nur höchſt ſelten zu einem andern Reſultate führen ;

dann iſt aber zu erwägen, wie höchſt gefährlich es ſein würde, und wie ſehr es das

Offentliche Vertrauen untergraben müßte , wenn zwei abweichende Entſcheidungen

deſſelben Gerichtshofes in der nämlichen Sache ergingen, namentlich in dem Falle,

wenn das Erkenntniß des Reichsgerichts ein ſolches iſt, welches die Kraft eines

Reichs- oder Landesgerekes hat. Auch ſind die zur Entſcheidung des Reichsge

richts gelangenden Sachen efters von der Art, daß ſie der ſchleunigſten Erledigung

bedürfen und daher einen Inſtanzenzug als mißlich erſcheinen laſſen .

Wenn hiernach gegen die Erkenntniſſe des Reichsgerichts ein ordentliches

Rechtsmittel nicht zuzulaſſen iſt, ſo ſind damit in keiner Weiſe die unter der Be:

nennung von außerordentlichen Rechtsmitteln vorkommenden Nichtigkeits- und

Reftitutionsklagen für ausgeſchloſſen anzuſehn. Dieſe Klagen regen ganz andere

und folche Verhältniſſe und Bedingungen voraus , bei denen die oben angeführten

Bedenken gegen Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittels nicht Plaß greifen kon

nen ; jene Klagen waren daher hier, wie andere Prozeß - Ordnungen , zuzulaſſen.

Dieſelben unterſcheiden ſich hinſichtlich der Bedingungen ihrer Zuläſſigkeit im Wes

fentlichen dadurch von einander, daß die Nichtigkeitsklage Filegalitäten in Bezie:

hung auf die Richter, die Parteien und deren Vertreter vorausſeßt, während die

Reftitutionsklage eine materielle, die Sache und den Beweis betreffende Remedur

zum Gegenſtande hat .

Nicht minder iſt aber auch das Verfahren verſchieden .

Bei der Reſtitutionsklage wird unter Berückſichtigung der Verhandlungen

im Vorprozeſſe ſogleich von Neuem erkannt, während bei der Nichtigkeitsklage

nicht ſogleich von Neuem erkannt wird , ſondern zunächſt eine neue Verhand

lung eintritt, und zwar von derjenigen Handlung ab, bei welcher die Nichtig

keit vorgefallen iſt.

Wenngleich für die Nichtigkeits- und Reſtitutionsklage , ebenſo wie für jede

andere Klage , eine långere Verjährungsfriſt geſtattet werden muß , ſo erſcheint es

doch mit Rückſicht auf die zur Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts gehörigen Sachen

nicht angemeſſen , die gewöhnliche Friſt der Klageverjährung von dreißig Fahren

und länger auch hier eintreten zu laſſen , da innerhalb eines ſo langen Zeitraums

eine ſolche Veränderung der Verhältniſſe eingetreten ſein kann , daß eine Zurückfüh

rung des früheren Zuſtandes , wenn nicht ganz unausführbar, doch von den

größten Schwierigkeiten begleitet ſein würde.

Dies Bedenken fållt bei der im Entwurf getroffenen Beſtimmung einer

Verjährungsfriſt von zehn Jahren , welche zwiſchen der gemdhnlichen dreißigjdhris
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gen Klageverjährung und der vierjährigen Reſtitutionsfriſt der Minderjährigen ? c.

die Mitte hålt, hinweg .

Da Fålle vorkommen können , in denen den Klåger für ſeine Behauptung

über den Zeitpunkt , wenn er den angegebenen Nichtigkeits- oder Reſtitutionégrund

erfahren habe , ſo wie dafür, daß ihm die Herbeiſchaffung einer Urkunde nicht eher

möglich geweſen ſei, kein anderes Beweismittel , als die eidliche Bekräftigung zu

Gebote ſteht, ſo iſt es dem Ermeſſen des Gerichts im S. 172. anheimgeſtellt , je

nach den Umſtänden auch dieſen Eid eintreten zu laſſen .

ein

Der erſte Litel des vorliegenden Geſek - Entwurfs hat, ohne zu einem weit

låuftigen Koder anzuſchwellen, in Bezug auf das ſogenannte materielle Prozeß

recht, das heißt in Bezug auf ſolche Gegenſtände , welche, wie die Legitimation zur

Klage, Kumulation der Klagen , Streitgenoſſenſchaft, Beweiskraft der Urkunden,

Geſtåndniſſe, Edition u . f. w. nicht blos die Form des Verfahrens bei Rechtsſtrei

tigkeiten betreffen , keine erſchöpfende Feſtfeßungen treffen können , ſondern hat ſich

auf ſolche einzelne Punkte des materiellen Prozeßrechts , bei denen das praktiſche

Bedürfniß auf die Nothwendigkeit einer legislativen Feſtſeßung beſonders hinwies ,

beſchrånken müſſen ; es bedarf daher einer Beſtimmung darüber, welche Vorſchrif

ten in dieſer Beziehung ſubſidiariſch zur Anwendung kommen ſollen.

Mit Rückſicht auf die Geltung des gemeinen Rechts in der Mehrzahl der

Deutſchen Einzelſtaaten und in Hinblid darauf , daß es bei der jebigen Rage der

Preußiſchen Prozeßgefeßgebung für einen Fremden kaum möglich iſt, ſich in dies

ſelbe zurecht zu finden , iſt in der Schlußbeſtimmung S. 176. auf das gemeine

Recht in subsidium verwieſen .

Mit dem im S. 61. des Verfaſſungs - Entwurfs in Ausſicht geſtellten Er:

laſſe eines allgemeinen Geſekbuches über das gerichtliche Verfahren wird dieſer

Gegenſtand künftig eine vollſtåndig befriedigende Erledigung finden.

Zweiter Titel .

Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege.

2

Der S. 124. litt. h. des Verfaſſungs - Entwurfs überweiſt der Zuſtändigs

keit des Reichsgerichts auch die Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter

Rechtspflege, wenn die landesgeſeblichen Mittel der Abhülfe erſchöpft ſind.

Für das Verfahren in dieſen Beſchwerdeſachen ſind die Vorſchriften des erſten

Titels, des vorliegenden Geſeß - Entwurfs gleichfalls maßgebend. Da indeß der

gleichen Beſchwerden der Kompetenz des Reichsgerichts nur unter der Bedingung

unterliegen , daß die landesgeſeglichen Mittel der Abhülfe erſchdpft ſind, da mithin ,

ſofern die Beſchwerde nicht durch ein Prohibitivgeſen hervorgerufen worden , derſel

ben Verhandlungen des Beſchwerdeführers mit der betreffenden Regierung,

reſp. vor den Landes - Juſtizbehörden vorangegangen ſein werden , die Einſicht dieſer

Akten aber dem Reichsgerichte für die Beurtheilung der Beſchwerde dfters von ents

ſcheidender Wichtigkeit ſein kann , ſo iſt im J. 177. dem Ermeſſen des Reichsge

richts anheimgeſtellt, geeigneten Falls die Einſendung dieſer Akten mit der Antwort

auf die Beſchwerde der beklagten Regierung aufzugeben.

In vielen Fällen wird über die Beſchwerde ſogleich nach Eingang der Ant:

wort auf dieſelbe ohne weiteren Schriftwechſel und ohne mündliche Verhandlung

entſchieden werden können . Da eine möglichſt ſchleunige Entſcheidung bei Bes
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ſchwerden dieſer Art von vorzüglicher Wichtigkeit iſt, ſo rechtfertigt es ſich , daß hier

nachgelaſſen worden , von Einforderung der Replik und Duplik und von der månd

lichen Verhandlung abzuſehn ; doch muß auch in ſolchen Fällen der Reichsanwalt

mit ſeinen Antrågen vor der Entſcheidung gehört werden , da ihm die Wahrung der

Gefeße des Reichs obliegt.

Dritter Titel .

Verfahren bei Anklagen gegen Miniſter.

Nach S. 124. litt. i. und k . gehört zur Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts auch

die Strafgerichtsbarkeit über die Anklagen gegen die Reichsminiſter und die Miniſter

der Einzelſtaaten , in ſofern ſie deren miniſterielle Verantwortlichkeit betreffen .

Für die Regulirung des bei ſolchen Anklagen zu beobachtenden Verfahrens

mangelt es zwar an einer vdllig genügenden Grundlage , da für das Reich und

auch für mehrere Einzelſtaaten ein Geſetz über die miniſterielle Verantwortlichkeit

mit den erforderlichen Strafbeſtimmungen noch zu erwarten bleibt, die gegenwärtige

Prozeßordnung aber nicht der geeignete Ort iſt, um dieſen Mangel zu ergånzen. -

Es kann indeß wohl angenommen werden , daß die Strafe , welche in dem Falle

zu verhången iſt , wenn die Anklage begründet gefunden wird , jedoch kein eigent:

liches Kriminalverbrechen betrifft, über die Amtsentlaſſung nicht hinausgeben werde;

dieß vorausgeſett, erſcheint es eben ſo zulåſſig als zweckmäßig, das Civil- Prozeß

verfahren hier eintreten zu laſſen , mit einigen aus den beſondern Eigenthümlich:

keiten dieſer Sachen ſich ergebenden Modalitäten und mit der Maßgabe , daß,

wenn die den angeklagten Miniſtern zur Laſt fallenden Chatſachen ſich als wirkliche

Kriminalverbrechen herausſtellen ſollten , das wegen ſolcher Verbrechen angeordnete

Kriminalverfahren , nach Verſchiedenheit des Falles , entweder ſofort einzutreten hat

oder vorzubehalteu iſt. Denn die Strafe der Amtsentlaſſung iſt keine ſolche, welche

grundfåglich die Entſcheidung durch ein Schwurgericht bedingte ; zu einem ſchwur:

gerichtlichen Urtheile eignet ſich auch die Sache nicht , da es bei den Anklagen

gegen Miniſter weniger auf eine Feſtſtellung von Thatſachen, als darauf ankommt,

ob die der Anklage zum Grunde liegenden Chatſachen ſo beſchaffen ſind , daß der

Miniſter dieſerhalb auf Grund ſeiner miniſteriellen Verantwortlichkeit in Anſpruch

genommen werden könne , ein Urtheil hierůber aber hauptſächlich durch gründliche

Kenntniß der Verfaſſung , Geſeke, Staats - Einrichtungen bedingt iſt.

Ueber die Erforderniſſe der Anklage ſind hier , da dieſelben bei Anklagen

gegen die Miniſter der Einzelſtaaten aus der betreffenden Landesverfaſſung, bei An

klagen gegen Reichsminiſter aber aus den SS . 96. und 97. der Reichsverfaffung

und aus den SS. 189. , 191. und 202. des gegenwärtigen Geſetzes ſich ergeben,

beſondere Vorſchriften nicht zu ertheilen : doch iſt um bei Anklagen, welche von den

Reichs- oder Landesvertretern ausgehen , die unumgänglich nothige formelle Grund

lage zu erlangen , die Beſtimmung getroffen , daß die desfallſigen Beſchlüſſe in be:

glaubter Form beigebracht werden müſſen .

Die Civil - Prozeßordnung ſtellt es in das Ermeſſen des Reichsgerichts,
ob

nach erfolgter Klagebeantwortung noch eine Replik und Duplit erfordert werden

rolle, bevor der Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt wird ; bei Anklagen

gegen Miniſter erſcheint dieſes nicht nöthig , da hier die Sache durch die der An

klage vorausgegangenen Verhandlungen ſchon ſo weit vorbereitet iſt, daß Klage und

Klagebeantwortung den Parteien hinreichende Gelegenheit zu ihren gegenſeitigen

Anführungen geben. Auch würde die Durchführung des Vorverfahrens mit vier

Schriftfäßen und mit der formellen Strenge der Kontumazial - Prăjudize, da hier:

durch das freie Urtheil des Gerichts über das Faktum und die Rechtsfindung auf

der Baſis materieller Wahrheit ſehr weſentlich beſchrånkt wird, Rechtsfiktionen aber

in einer für das Zutereifedes Staats und die Ehreſeines höchſten Beamten ſo

wichtigen Angelegenheit kein zu weiter Spielraum gegeben werden darf, dem Weſen

und Zwede der Sache hier nicht entſprechen.

1



69

Iſt das Vorverfahren auf Klage und Klagebeantwortung beſchränkt, ſo

folgt von ſelbſt, daß auch die Beweismittel mit der Klage und Klagebeantwortung

beizubringen ſind. Die Anführung neuer Thatſachen und Beweismittel bei der

mündlichen Verhandlung wird nach den Grundfåzen des Civilverfahrens in ſo weit

von ſelbſt geſtattet bleiben , als dieſelben zur Widerlegung ſolcher vom Gegner auf

geſtellten thatſächlichen Behauptungen dienen ſollen , über welche die andere Partei

ſich noch nicht hat erklären können . - Auch muß es dem Reichsgericht, welches ,

ohne an poſitive Beweisregeln gebunden zu ſein, lediglich nach ſeiner Ueberzeugung

erkennen ſoll , frei geſtellt ſein , noch andere zur Ermittelung der Wahrheit dienende

Chatſachen und Beweismittel von Amtswegen zu erdrtern und aufzunehmen .

Db die affirmative Litiskonteſtation des Civilprozeſſes hier beizubehalten

oder wie ſonſt in Strafſachen, die negative Litiskonteſtation anzuordnen ſei, erſcheint

nicht unbedenklich ; indeſſen iſt doch der erſten Alternative der Vorzug zu geben.

Der angeklagte Miniſter iſt ſchon vor Erhebung der Anklage mit dem derſelben zum

Grunde liegenden Sachverhältniß hinlänglich bekannt und daher im Stande, ſeine

Vertheidigung rechtzeitig auf das Vollſtåndigſte vorzubereiten , låßt er deſſenunge

achtet die Anklage unerwiedert, ſo kann der Erlaß eines Kontumazial-Erkenntniſſes

keinem Bedenken unterliegen. Gegen dieſes Erkenntniß ſteht ihm alsdann noch das

Rechtsmittel der Reſtitution offen ; macht er aber auch hiervon keinen Gebrauch , ſo

iſt mit Grund auzunehmen , daß er ſich nicht getraue, gegen die Anklage mit Er

folg aufzutreten ; es kann dann bei dem Kontumazial - Erkenntniß unı ſo unbe:

denklicher ſein Bewenden behalten , als der angeklagte Miniſter es ſich ſelbſt beizu

meſſen hat , daß das Urtheil lediglich auf Grund der Anklage ergangen iſt.

Ferner fragt ſich noch , ob der Grundſatz der accusatio contumaciae des

Sivilprozeſſes auch hier feſtzuhalten , oder ob , wenn die Friſt für die Klagebeant

wortung verſtrichen iſt, das Gericht von Amtswegen und ohne den Antrag der

klagenden Partei abzuwarten , die mündliche Verhandlung anzuberaumen habe.

Der Entwurf hat die leßte Alternative angenommen , weil nicht bloß der

angeklagte Miniſter und die anklagende Rammer oder der ſonſtige Anklåger bei der

Anklage intereſſirt ſind , ſondern auch dem Regenten , ſo wie dem ganzen Lande

ſehr daran gelegen ſein muß , über eine gegen einen Miniſter erhobene Anklage

bald zu einer Entſcheidung zu gelangen.

In den offentlichen Verhåltniſſen muß nothwendig eine nachtheilige Unge

wißheit entſtehen , wenn eine einmal erhobene Anklage långere Zeit unerledigt bleibt.

Dieſe Rückſichten überwiegen den allerdings nicht unerheblichen Vortheil,

welcher in dem Falle, wenn nur auf Antrag eines der Betheiligten zur mündlichen

Verhandlung geſchritten wird , daraus entſteht, daß durch das Erforderniß eines

ſolchen Antrages den Parteien die in politiſchen Prozeſſen oft ſehr zweckmäßige und

erwünſchte Gelegenheit dargeboten wird, den Prozeß ſtillſchweigend fallen zu laſſen,

ohne daß es eines ausdrücklichen Beſchluſſes über die Zurücknahme bedarf, wozu

namentlich eine Ståndeverſammlung ſich nicht leicht verſtehen wird.

Daß der Reichsanwalt, bevor auf die Anklageſchrift Beſchluß gefaßt wird,

mit ſeinen Anträgen gehdrt werde, folgt theils aus ſeinem Amte als Wächter des

Gefeßes und wird theils durch die Rückſicht geboten , daß dem Reichsanwalte,

wenn er dafür hålt, daß in den der Anklage zum Grunde liegenden Thatſachen ein

Hoch- oder Landesverrath enthalten ſei, Gelegenheit gegeben werden muß , wegen

dieſes Verbrechens zuvorderſt die Kriminal - Unterſuchung zu beantragen , nach deren

Einleitung die weitere Verfolgung der gedachten Anklage nothwendig ausgeſetzt wer

den muß , weil durch ein in dieſer Unterſuchung erfolgendes kondemnatoriſches Er

kenntniß jene Anklage vdllig abſorbirt wird, in dem Falle aber, wenn die Unter

ſuchung zu einem ſolchen Erkenntniſſe nicht hinführt, bei der Urtheilsfállung vom

Reichsgerichte zu erwågen iſt, ob nach nunmehriger Lage der Sache noch Grund

vorhanden ſei, die ausgefeßte Anklage wieder aufzunehmen und weiter fortzuſeßen.

IV. Anlage lb zur 87ſten Sißung. 18
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Bei der Urtheilsfällung über die Anklage iſt wegen der Wichtigkeit der Sache

nicht bloß für den angeklagten Miniſter, ſondern auch für die öffentlichen Rechts:

zuſtände überhaupt ausnahmsweiſe die Zuziehung von neun Richtern vorgeſchrieben.

3m Fall der Schuldigerklärung des Angeklagten hat das Gericht die für

dieſen Fall in den Reichs- oder Landesgeſegen beſtimmten Folgen auszuſprechen.

Die weitere Verfolgung des Angeklagten vor den Landesgerichten, falls die

der Anklage zum Grunde liegenden Chatſachen noch ein zur Kognition der Landes

gerichte gehdriges Verbrechen ergeben, wird durch die Entſcheidung des Reichsges

richts nicht ausgeſchloſſen , da lektere nur die miniſterielle Verantwortlichkeit betrifft.

1

Vierter Titel.

Vollziebung der Erkenntniſſe des Reichsgerichts.

SS. 187. und 188.

Da gegen die Reichsgewalt, weil ſie die hdchſte iſt, kein Zwang ſtattfindet,

ſo kann die Ausführung der Erkenntniſſe des Reichsgerichts, welche Reichsgefeße

für verfaſſungswidrig erklären oder die Verfaſſung interpretiren , auf keine andere

Weiſe geſichert werden, als wenn ihnen nnmittelbar die Kraft von Reichsgeſeßen

verliehen, und das Reichsgericht ermächtigt und verpflichtet wird, deren Bekannt:

machung im Reichsgeferblatte zn verfügen .

Dieſe Bekanntmachung darf nicht von dem Antrage der obſiegenden Partei

abhängig gemacht werden, weil jene Erkenntniſſe nicht blos Recht unter den Par

teien bilden , ſondern für das ganze Reich gelten ſollen .

Wenn es noch nach geſprochenem Erkenntniſſe der Willkür der Partei übere

laſſen bliebe, zwiſchen dem alten Gefeße und dem neuen , dem Erkenntniſſe, zu

wåhlen, ſo würde eine gefährliche Rechtsunſicherheit im Reiche entſtehen.

$ . 189 .

Die Reichsregierung iſt eben ſo wenig, wie die Reichsgemalt ſelbſt, einem

höhern Zwange unterworfen ; aber die Miniſter find verantwortlich. Daraus

folgt, daß jene mittelbar zur Zurůdnahme der Maßregeln, welche das Reichsgericht

für verfaſſungswidrig erkennt, gendthigt werden kann, wenn der obſiegenden Partei

geſtattet wird, das Reichsminiſterium auf Grund ſeiner miniſteriellen Verantwort

lichkeit wegen Nichtbefolgung ſolcher Erkenntniſſe anzuklagen, und wenn die An:

klage, falls ſie gegründet gefunden wird, die Entlaſſung des Miniſteriums zur Folge

haben muß ; denn die Regierung kann ohne ein Miniſterium nicht beſtehen. Zmar

hat die Reichsverfaſſung das Recht, die Miniſter anzuklagen, nur den beiden Håu

fern des Reichstags eingeräumt , allein das Eine ſchließt das Andere nicht aus.

Die vorgeſchlagene Maßregel iſt alſo der Verfaſſung nicht zuwider, ſondern erſcheint

vielmehr als ein zur Ausfül,rung derſelben nothwendiges Mittel. Sollte die obſies

gende Partei gendthigt werden, ſich an den Reichstag zu wenden , um dieſen zu

veranlaſſen, die Anklage gegen das Miniſterium wegenNichtbefolgung des Erkennt

niſſes zu erheben, ſo würde ſie in den Fällen, wenn leßteres im Einverſtändniſſe mit

erſterem gehandelt hat, Gefahr laufen , ihrem Rechte keine Anerkennung verſchaffen

zu können. Dem Rechte ſoll aber nach der Abſicht der Verfaſſung in allen Fällen

Genüge geleiſtet werden .

S. 190.

Das Recht und die Pflicht des Reichsvorſtandes, Erkenntniſſe des Reichs

gerichts, welche ausſprechen, daßein Einzelſtaat die Reichsverfaffung verlegt habe,
aufrecht zu erhalten und zur Ausführung zu bringen, iſt eine nothwendige Folge der

ihm durch die Verfaſſung verliehenen Erekutiv - Gemalt. Welches Mittel in dem

einzelnen Falle angeordnet werden ſoll oder darf, läßt ſich im Voraus nicht beſtimis
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men , weil die Beſchaffenheit des einzelnen Falles über deſſen Zweckmäßigkeit ent

ſcheiden muß und ſich für die höchſte Gewalt, eben weil ſie die hochſte iſt, innerhalb

ihrer verfaſſungsmäßigen Zuſtändigkeit keine Grenze ziehen läßt.

S. 191 .

Da der Reichsfiskus unmittelbar der Reichsregierung unterworfen iſt, und

die Erkenntniſſe gegen den erſtern wider den Willen der leßtern nicht vollzogen wer :

ben können , fo kommen auch hier die ſchon zum S. 189. entwidelten Grundfäße

mit dem einzigen Unterſchiede zur Anwendung, daß die Anklage nicht gegen das

Geſammt - Miniſterium , ſondern gegen den Finang - Miniſter zu erheben iſt, welcher

die Regierungsgewalt in Beziehung auf den Fiskus ausübt.

S. 192 .

Die Wirkſamkeit der Erkenntniſſe des Reichsgerichts , welche die Entlaſſung

von Reichsminiftern ausſprechen , kann bei der Unzuläſſigkeit von Zwangsmaßregeln

gegen die höchſte Gewalt felbſt, nur dadurch geſichert werden, daß dem Reichsge:

richte deren Bekanntmachung im Reichsgeſekblatte zur Pflicht gemacht wird, und

daß das Gefen durch dieſe Bekanntmachung die Eigenſchaft als Reichsminiſter von

Rechts wegen erloſchen läßt.

S. 193.

Die Beſtimmung sub Litt. e . des S. 124. der Verfaſſung bezieht ſich nur

auf den Fall, wenn die Gültigkeit der Landesverfaſſung oder deren Auslegung zwis

ſchen der Regierung eines Einzelſtaats und deſſen Volksvertretung ſtreitig iſt, wåh

rend erſt die folgende Beſtimmung sub f. ein Klagrecht wegen Verlegung der Ver

faſſung gewährt. Um alſo die Erkenntniſſe des Reichsgerichts in jenem Falle zur

Ausführung zu bringen , bedarf es weiter nichts, als ihnen die Kraft eines Landes

verfaſſungs -Gefeßes oder einer authentiſchen Interpretation zu verleihen. Dies wird

am einfachſten auf die im Paragraph angegebene Art und Weiſe bewirkt.

S. 194 .

In dieſem Paragraph 'ift der sub g. in S. 124. der Verfaſſung des Deut

ſchen Reichs erwähnte Fal abſichtlich mit Stillſchweigen übergangen, weil die Ver

faſſung für denſelben die näheren Beſtimmungen über den Umfang des Klagerechts

und die Art und Weiſe, daſſelbe geltend zu machen, der Reichsgeſetzgebung vorbes

halten hat und ſich ohne deren Kenntniß die Art und Weiſe, wie die Entſcheidungen

vollzogen werden ſollen, nicht feſtſeben låßt.

In den übrigen in dem Paragraph zufammengeſtellten Fällen leidet es kei

nen Zweifel, daß die Volſtreckung der Erkenntniſſe erzwungen werden kann , denn

die Parteien ſind einer höheren Gewalt , entweder der Reichsgewalt oder der Re

gierungsgewalt der einzelnen Staaten unterworfen .

Ueber die Frage , ob es zweckmäßig ſei , den Gerichten die Befugniß , ihre

Urtheile zu erequiren, einzuråumen oder zu entziehen, iſt in neuerer Zeit viel geſtrits

ten . Für die regtere Anſicht ſpricht, daß die richterliche Gewalt ihrem Begriffe

zufolge nur die Befugniß zu entſcheiden , was Recht ſei, in ſich begreift, und daß die

Vollziehung der Erkenntniſſe der Regierungsgemalt anheimfallt. Aber die ſtrenge

Scheidung der Begriffe, die die Wiſſenſchaft vornimmt , zeigt ſich oft in der Praris

unbrauchbar, meil das Leben vereint, mas jene trennt. Es kommt nicht blos auf

gerechte Urtheile, ſondern auch auf eine gerechte Vollziehung derſelben an. Daher

entſtehen bei der Erekution , wie auch die Erfahrung lehrt, håufig Rechtsfragen ,

die der richterlichen Entſcheidung bedürfen. Wenn alſo die Mitwirkung des Rich

ters bei der Erekution niemals entbehrt werden kann, ſo ſcheint es angemeſſen, ihm

die ganze Leitung derſelben anzuvertrauen , weil , wenn cin und daſſelbe Geſchäft

von zwei unabhängigen Behörden beſorgt wird , leicht Verwickelungen und Konflikte

hervorgerufen werden, die die raſche Förderung deſſelben hindern.
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.

Deſſen ungeachtet iſt es vorzuziehen , dieſe Trennung beim Reichsgerichte

vorzunehmen und ſeinen Beruf auf das Rechtſprechen zu beſchränken , weil ihm die

Macht, ſeine Erkenntniſſe zu vollſtreden , den Regierungen gegenüber nicht vollſtån

dig und in allen Fållen verſchafft werden kann, der Schatten einer Macht aber

ohne deren Realitåt ſein Anſehen in Gefahr bringen würde. Seine Auktoritåt

iſt durch treue und vollſtändige Erfüllung ſeines Berufs bedingt. Dazu iſt es ſtets

im Stande , wenn von ihm weiter nichts verlangt wird , als ungeſcheut auszuſpre:

chen , was es für Recht hålt , nicht aber, wenn ihm auch die Ausführung an:

gemuthet wird, denn dieſe kann nicht immer von ihm abhängig ſein .

Dagegen wird die moraliſche Kraft der Urtheile und die Bereitwilligkeit der

Regierungen und der Reichsgewalt, ſie zu vollſtređen , erhöhet, wenn die Parteien

und das geſammte Volk wiſſen , daß die Verantwortlichkeit der Nichtvollſtreckung

nicht das Gericht, ſondern lediglich die erſteren trifft.

Um jedoch die Konflikte und Schwierigkeiten , welche daraus entſtehen kon

nen , daß die Beurtbeilung der Rechtmäßigkeit der Erekution und deren Vollſtreckung

ſelbſt ganz verſchiedenen Behörden , die erſtere dem Gerichte und die leßtere den

Regierungen zugewieſen wird , möglichſt zu entfernen , ſcheint es zwedmäßig , die

erſte Einleitung des Erekutionsverfahrend dem Reichsanwalte anzuvertrauen , denn

dieſer Regierungsbeamte iſt wegen ſeiner genauen Bekanntſchaft mit allen Verhand

lungen des Gerichts und weil ihm deſſen Akten zugånglich ſind, am beſten im

Stande die Zulaſſigkeit der Erekutionsantrage zu beurtheilen .

Daß das Gericht entſcheiden muß , wenn der Reichsanwalt einen Ereku:

tionsantrag verwirft, und die Partei ſich dabei nicht beruhigen will, verſteht ſich

von ſelbſt.

S. 195.

Die beiden erſten Vorausſegungen , an welche der Paragraph die Zuläſſig

keit der Erekution knüpft, bedürfen , weil ſie in der Natur der Sache liegen , keiner

beſonderen Rechtfertigung. Die Beſtimmung daß , wenn ſeit der Zuſtellung der

Urtheilsausfertigung oder feit dem Ablaufe der Befolgungsfriſt ein volles Jahr ver :

ſtrichen iſt, vom Reichsgerichte zuvor eine anderweite Friſt gefeßt werden muß , hat

die Auktoritåt åhnliche Beſtimmungen in den meiſten Prozeßordnungen für ſich .

Jhr liegt einestheils die Vermuthung, daß das Rechtsverhältniß während der Zd

gerung eine Ubånderung, die dem Verurtheilten Einreden gewährt , erlitten habe,

und anderntheils die Abſicht zum Grunde, die obſiegende Partei zur raſcheren Be:

endigung der ganzen Angelegenheit zu veranlaſſen.

Das gewöhnliche Erforderniß einer der Erekution vorangehenden Androhung

derſelben , iſt abſichtlich hinweggelaſſen , weil das Reichsgericht mit der Erekution

nichts zu thun haben ſoll, folglich dieſelbe auch nicht an drohen kann. Die

Vorſchriften der SS. 198. und 203. genügen , um eine Ueberaſchung des Verur:

theilten zu verhüten.

J. 196.

Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen bedürfen nach den ad . 194. ge:

lieferten Ausführungen im Allgemeinen keiner weitern Rechtfertigung, insbeſondere

iſt aber hier zu bemerken , daß die dem Reichsgerichte eingeräumte Befugniß über

die Berufung gegen die Erinnerungen des Reichsanwalts zu entſcheiden , ohne die

Gegenpartei zu hören, ſich als zweckmäßig darſtellt, weil die Fälle ſehr einfach und
zweifellos ſein können.

Daß Beſchwerden über, dem Reichsanwalte zur laſt fallende, Verzöge

rungen beim Juſtizminiſter angebracht werden müſſen , ergiebt ſich ſchon aus dem

Gefeße über die Einrichtung des Reichsgerichts .

S. 197.

Neben der Regierung iſt der zeitige Inhaber der Regierungsgemalt erwähnt,

um den Fall sub d . des S. 134. der Verfaſſung des Deutſchen Reichs mit zu

begreifen .
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SS. 198 - 200.

Bei Beſtimmung der Erekutionsmittel hat die Analogie des S. 53. der

Reichsverfaſſung zur Richtſchnur gedient. Die in den meiſten Prozeßordnungen

ſich findende Unterſcheidung zwiſchen den Fällen , in welchen das Urtheil entweder

eine Handlung oder ein Unterlaſſen , oder die Herausgabe einer Sache oder die Zah

lung einer Geldſumme gebietet, iſt hier, wo die Erekutionsart im Allgemeinen immer

diefelbe bleibt und ſich für keinen der verſchiedenen Fälle ſpezielle Vorſchriften im

voraus ertheilen laſſen , ohne praktiſchen Nußen.

Daß der im J. 198. ermåhnte Erlaß nicht vom Reichsminiſterium , ſondern

vom Reichsvorſtande felbft ausgehen muß , erfordert die hohe Stellung der Regie:

rungen, an welche er gerichtet wird .

Im . 199. iſt den Parteien geſtattet, ſich ſtatt an den Reichsanwalt, uns

mittelbar an das Reichsminiſterium zu wenden , weil die Dazwiſchenkunft des erſte:

ren , wenn die Sache ſich bereits in den Händen des leßteren befindet , weitern

Nußen nicht gemåhren, ſondern nur Zdgerung veranlaſſen würde .

-

N. 202.

Um auch gegen die mächtigern Staaten eine ſtarke und entſchloſſene Ere

kution zu ſichern , ſcheint es zweđmåßig auf die Verantwortlichkeit der Miniſter

hinzuweiſen und das Recht der Anklage nicht nur dem Reichstage , ſondern auch

den Parteien zu gewähren.

N. 203.

Die Anſtellung eigener , dem Reichsanwalte unmittelbar unterworfener Be

amten für die Erekutionen in dieſen Fällen wurde nicht nur unverhältniſmäßige

Koſten veranlaſſen, ſondern auch die Selbſtſtåndigkeit der Einzelſtaaten gefährden.

Die Erekution gegen Privatperſonen und juriſtiſche der Hoheit eines Ein

zelftaats unterworfene Perſonen kann um ſo ſicherer den Landesgerichten und Lan:

desbehörden anvertraut werden , weil ſich aus den Beſtimmungen über die Kompe:

tenz des Reichsgerichts ergiebt, daß jene in der Regel nur Klåger ſein und alſo nur

in die Koſten verurtheilt werden können . Daß ſich die requirirten Landesgerichte

und Behdrden die Landesgeſeße zur Richtſchnur dienen laſſen müſſen , verſteht ſich

von ſelbſt.

SS. 204 -210 .

Dieſe Paragraphen enthalten gemeinſame Beſtimmungen über die Voll

ziehung der Erkenntniſſe. Daher iſt in ihnen allenthalben der allgemeine Ausdruck

,, Vollziehung “ ſtatt des engeren , eine Vollziehung mittelſt Zwangsmaßregeln an

deutenden Worts ,,Erekution" gebraucht, wo nicht lettere beſonders gemeint iſt.

Zu 8. 204. Den Vorſchriften über die Liquidation der Nebenforderungen

liegt die Abſicht zum Grunde, ein möglichſt einfaches und ſchnelles Verfahren her:

beizuführen. Die den Gerichten in einigen Prozeßordnungen eingeräumte Befug

niß , ſolche Nebenforderungen , ohne den Gegner zu hören , feſtzuſtellen , kann aber

nicht empfohlen werden , denn wenn dem Lekteren die Einrede der Erſchleichung

nicht geſtattet wird , ſo ſind Rechtsverlegungen zu fürchten , und wird ſie geſtattet,

To find großere Weitläuftigkeiten zu beſorgen , als wenn von Anfang an das recht

liche Gehör gewährt wird .

Zu S. 205. Dieſer Paragraph enthält nur Anwendungen der ſchon oben

dargelegten Grundfåge.

Zu J.206. Aus dem bekannten Rechtsſaße , welcher die Erkenntniſſe des

Richters zur Wahrheit erhebt und neue Verbindlichkeiten aus ihnen entſpringen

låßt, folgt, daß die Vergangenheit nicht wiederholt erforſcht werden darf, und daß

gegen die Vollziehung nur ſoldie Einreden zuläſſig ſind, welche entweder den Zweck

haben , das Vorhandenſein der Bedingungen , an welche die Vollſtreckbarkeit der

Erkenntniſſe geknüpft iſt, zu beſtreiten oder die aus , erſt nach deren Verkündigung
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eingetretenen , Veränderungen entſtanden ſind. Wird dieſer Grundfaz feſtgehalten,

ſo bedarf es keiner Spezifikation der zuzulaſſenden Einreden . Sie iſt als gefähr:

lich zu vermeiden , weil ſich die Mannigfaltigkeit denkbarer Fälle nicht im voraus

ficher überſehen läßt.

Alle Prozeßordnungen erkennen an, daß die Einreden gegen die Vollziehung

eines Erkenntniſſes entweder ſchon liquide ſein oder doch mit ſchleunigen Beweis:

mitteln begleitet werden müſſen , weil die Zulaſſung weit ausſehender Beweiſe dem

Verurtheilten die Vereitelung der Erekution möglich machen würde , und von ihm

mit Billigkeit verlangt werden kann , daß er , wenn die Sache ſo weit gedieben iſt,

für ſchleunige Beweismittel ſorge.

Dieſe Rückſichten rechtfertigen die Ausſchließung des Zeugenbeweiſes auf

der einen , und die Zulaſſung von Urkunden auf der andern Seite. Augenſchein

und Gutachten von Sachverſtåndigen fallen , wenn ſie beurkundet ſind , unter den

Begriff des Urkundenbeweiſes , ſonſt aber ſind ſie als weitausſehende Beweismittel

zu verwerfen . Zweifelhaft iſt die Eides - Delation. Für ihre Zulaſſung ſpricht,

daß ſie ſchnell zum Ziele führt; gegen ſie aber ſtreitet , daß fie leicht, um Aufſchub

zu erlangen , mißbraucht werden kann , daß eine ftete Wiederholung derſelben die

völlige Vereitelung der Erekution möglich macht, und daß ſie den Verurtheilten von

dem Vorwurfe , ſich keine ſonſtige Beweismittel verſchafft zu haben , nicht befreit.

Dieſe Rüdſichten erſcheinen überwiegend. Daß bei dringender Gefahr auch der

vollziehenden Behdrde die Befugniß eingeräumt iſt, der Vollziehung einſtweilen An:

ſtand zu geben, wird einer beſondern Rechtfertigung nicht bedürfen.

Zu S. 208. Die Rechtslehrer pflegen zu unterſcheiden , ob die requirirende

Behörde die Volziehungsart vorgeſchrieben hat, oder nicht. Im erſtern Falle ſollen

Beſchwerden über die Art der Vollſtreckung vor die requirirende und im leßtern Falle

vor die requirirte Behörde gehören .

Dieſe Unterſcheidung paßt aber nicht auf die Volziehung der Erkenntniſſe

des Reichsgerichts, bei welchen eine ſpezielle Vorſchrift über die Art der Vollziehung

nicht wohl möglich iſt.

Zu S. 209. Mit alleiniger Ausnahme der in den SJ. 187. und 188. et:

wähnten Fälle ſteht der Grundſak feſt, daß Erkenntniſſe nur jus inter partes bilden ,

und daher Dritten weder nůßen noch ſchaden. Folglich wird der Dritte durch den

zwiſchen Andere anhängigen oder entſchiedenen Prozeß nicht gehindert, fein Recht

nach wie vor zu verfolgen. Auf dieſe Weiſe aber können Konflikte und Vermides

lungen entſtehen . Der Dritte muß fürchten , den unrechten Beklagten anzugreifen,

und der Klåger im erſten Prozeſſe läuft Gefahr, das Recht, welches er erſtreitet,

nicht realiſiren zu können , wenn jener gleichzeitig mit ihm Erekution erwirkt oder

einen Arreſt impetrirt. Das einfachſte Mittel , ſolche Konflikte auszugleichen oder

zur Entſcheidung zu bringen , iſt die Haupt- ( Prinzipal - ) Futervention. Deshalb

iſt in dieſem Paragraphen die Vorſchrift vorangeſtellt, daß Dritte die Vollziehung

eines Erkenntniſſes nur in Folge oder vermittelft einer ſolchen hindern können.

Aber nicht jeder Intervention darf dieſe Wirkung beigelegt werden , denn oft iſt es

dem Intervenienten gleichgültig, ob ſich der Gegenſtand des Streits in der einen

oder andern Hand befindet , wenn nur die Ungewißheit, an wen er ſich zu wenden

hat, gehoben wird .

Will er alſo die Vollziehung hemmen , ſo muß er eine ihm drohende Gez

fahr, oder mit anderen Worten einen Arreſtgrund nachweiſen , und zugleich ſeine

Anſprüche ſelbſt, wenn ſie nicht ſchon liquide ſind , wenigſtens beſcheinigen, weil

jene Nachweiſung ohne dieſe Beſcheinigung nicht möglich iſt.

Zu S. 210. Anders verhält ſich die Sache, wenn der Dritte nicht der

Vollziehung des Erkenntniſſes widerſpricht und keinen Anſpruch an den Gegenſtand

des entſchiedenen Streits ſelbſtmacht , ſondern nurRechte an den Erekutions -Ob

jekten zu haben behauptet. Für ſolche Fälle genügt im Allgemeinen die Hinweiſung
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:

auf die am Orte der Vollziehung geltenden Geſeße. Aber für den Fall, wenn das

bei Streitigkeiten entſtehen , muß beſtimmt werden , welches Gericht zu deren Ents

ſcheidung kompetent ſein ſoll. Die meiſten Prozeß - Ordnungen weiſen ſie dem Ge:

richte zu , welches die Erekution erkannt hat. Dieſe Beſtimmung ſcheint allerdings

zweckmäßig , weil ſie am meiſten geeignet iſt, Kolliſionen und widerſtreitenden Ent

ſcheidungen vorzubeugen. Sie paßt auch für das Reichsgericht in den Fållen,

wenn die Reichsregierung deſſen Erkenntniß vollzieht, um ſo mehr, weil ſich für

dieſe Fälle kaum ein anderes kompetentes Gericht auffinden låßt.

Unzweckmäßig würde es dagegen ſein , ihm die Rognition auch in den Fål:

len des S. 203. aufzubůrden , denn in denſelben kommen meiſtentheils nur Koſten

und folglich auch nur Erekutions - Objekte von geringem Werthe in Frage. Sollte

der Streit über ſolche vor dem entfernten Reichsgerichte, bei welchem die Parteien

nur durch oder in Begleitung von Anwälten auftreten können , ausgemacht werden,

ſo würden die Koſten des Prozeſſes oft den Werth des Gegenſtandes überſteigen .

Wenn alſo das Reichsgericht ausgeſchloſſen werden muß , ſo iſt es ange

meſſen , ſtatt ſeiner das requirirte Gericht für kompetent zu erklären , weil bei dieſem

die Beſorgniß vor Rolliſionen in geringerm Grade eintritt, als bei andern, der Voll

ziehung des Erkenntniſſes völlig fremden , Gerichten .

Für den Fall, daß die Requiſition nicht an ein Landesgericht, ſondern an eine

Volziehungsbehörde ergangen iſt, ſcheint das Gericht des Bezirkes , in welchem die

Erekution vollzogen wird , wegen ſeiner unmittelbaren Nähe das zweckmäßigſte.

Damit ſtimmt auch der franzdfiſche code de procédure , welcher in ſolchen Fällen

meiſtens anwendbar ſein wird, im 5.608. überein .
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Entwurf eines Gefebes

über das

Verfahren wegen Unterſuchung und Beſtrafung des Hoch

und Landesverrathế gegen das Reich.

In Folge der Beſtimmungen im $ . 126.der Verfafſung8 - Urkunde des Deutſchen

Reiche und im $ . 31. des Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts wird

wegen des Verfahrens bei Unterſuchung und Beſtrafung der Verbrechen des Hoch

und Landesverrathe gegen das Reich hierdurch Verordnet, wie folgt.

.

$ . 1 .

Die Entſcheidung in den Unterſuchungen wegen Hoch- und Landesverraths Verhandlung vor einem

gegen das Reich ſoll erfolgen im Wege des Anklage - Prozeſſes auf Grund einer Kriminal- Gerichtshofe und

mündlichen und öffentlichen Verhandlung vor einem aus Reichsrichtern zu bildenden Shwurgericht.

Kriminal - Gerichtshofe und einem mit demſelben verbundenen Schwurgerichte .

S. 2 .

Der Reichs - Rriminal - Gerichtshof ſoll beſtehen aus einem Vorſißenden und Einrichtung des Kriminal

vier andern Mitgliedern nebſt einem Gerichtsſchreiber.
Gerichtshofe &.

Der Vorſißende und die Mitglieder werden von dem Präſidenten des Reichs

geridits aus deſſen Mitte jedesmal auf die Dauer von drei Jahren ernannt.

Die Ernennung des Vorſißenden muß der Wahl der Mitglieder vorausgehen.

Die Namen des Vorſigenden und der Mitglieder ſind durch das Reichsgeſeß

blatt bekannt zu machen .

Der Gerichtsſchreiber wird für jeden Fall, wenn der Kriminal -Gerichtshof in

Thätigkeit tritt, von dem Präſidenten des Reichsgerichts beſtimmt.

S. 3 .

Die erſte Ernennung des Vorſißenden, ſo wie der Mitglieder, iſt ſogleich nach

Verfündigung des gegenwärtigen Gefeßes, die fernere Ernennung aber im Dezember

jeden dritten Jahres vorzunehmen . Geht der Vorſißende oder ein Mitglied

IV. Anlage la zur 8ſten Sißung. 1
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während der dreijährigen Amtøperiode ab, ſo erfolgt für die noch übrige Zeit der

ſelben eine anderweitige Ernennung . In gleicher Art iſt bei Verhinderung des

Vorſißenden oder eines Mitgliedes deſſen Stellvertretung herbeizuführen. Kommt der

Fall einer Verhinderung erſt nach dem Zuſammentritte des Kriminal - Gerichtshofes

mit dem Sdwurgerichte bei dem Vorſißenden vor, ſo tritt das erſte Mitglied an deſſen

Stelle. — Für dieſen Fall, ſo wie überhaupt für die Fälle, in denen nach gedachtem

Zuſammentritte eine Verhinderung bei den Mitgliedern vorkommt, ſind zu deren

Stellvertretung von dem Präſidenten des Reichsgerichts alsbald nach Erlaß des

Anklagebeſchluſſes (S. 31. ) aus den Mitgliedern eines am Orte oder in der Nähe

befindlichen Appellations - oder Obergerichts auf den hierüber zu erfordernden Vor:

ſchlag des Präſidenten dieſes Gerichts zwei Ergänzungsrichter zu ernennen .

$. 4 .

Ade Beſchlüſſe und Urtheile des Kriminal - Gerichtshofes ſind unter Theil

nahme von fünf Richtern , welche bei der ganzen Verhandlung der Sache vor

verſammeltem Gerichte gegenwärtig geweſen ſein müſſen , abzufaſſen , und fann der

Vorſißende dieſes Gerichtshofes einen oder beide Ergänzungerichter gleich zu Anfange

der Verhandlung einberufen , um im Falle einer im Laufe der Verhandlung vor

fallenden Verhinderung des einen oder des andern Mitgliedes in deffen Stelle bei den

Beſchlußnahmen und der Urtheilsfällung einzutreten .

.

Aufftellung der Geſchwo

renen - Liſte.

$ . 5 .

Die Geſchworenen für das Schwurgericht bei dem Reichs -Kriminal-Gerichts

hofe ſind aus den Geſchworenen der Einzelſtaaten zu entnehmen . Es iſt dazu aus

den Liſten derjenigen Geſchworenen , welche zum Dienſte bei den Schwurgerichten für

das laufende Jahr ausgewählt ſind, eine ſolche Zahl zu beſtimmen , welche für jeden

Staat das Doppelte der von ihm in das Voltshaus zu ſendenden Abgeordneten, für

feinen aber weniger als zwei beträgt, und iſt dieſe Zahl , wo ein Bedürfniß dazu

obwaltet, von der Staatsregierung auf die einzelnen Schwurgerichts- oder Appellations

Bezirke mit Rüdſicht auf deren Bevölkerung zu vertheilen.

$. 6.

Die Präſidenten derjenigen Gerichte, von denen die Jahres - Dienſtliſten der

Geſchworenen (s. 5.) geführt werden , haben aus dieſen eine ſolche Anzahl von Per

ſonen auszuwählen , welche das Fünffache der nach s . 5. auf ihren Gerichtsbezirk

fallenden Zahl von Geſchworenen beträgt. Aus den von dem Präſidenten ausges

wählten Perſonen iſt demnächſt in öffentlicher Gerichtsſißung, in welcher der Präſident,

der Staate - Anwalt und ein Gerichtsſchreiber anweſend ſein müſſen , die nach §.5 .

erforderliche Anzahl von Geſchworenen durch das loos zu ziehen .

In demjenigen Staate, in welchem die Jahres - Dienſtliſten der Geſchworenen

von den Verwaltungsbehörden geführt werden , haben dieſe die fragliche Auswahl zu

treffen

$. 7 .

Die Verzeichniſſe der nach Vorſchrift des §. 6. durch das Loos gezogenen

Geſchworenen ſind von den Staatsregierungen dem Reichs- Juſtig-Miniſter zu überſens

ben , welcher daraus die Liſte der Geſchworenen für den Reid 8 -Kriminal- Gerichtshof

zuſammenſtellen läßt , ſolche dem Reichsgerichte mittheilt und durch das Reichsgeſeks

blatt zur öffentlichen Kenntniß bringt. – Von den Veränderungen, welche jene Ber:

zeichniſſe nachher durch Sterbefälle oder durch Verluſt der Befähigung zum Amte eines

Geſchworenen erleiden , haben die Staatsregierungen den Reichs - Juſtiz - Miniſter zur

weitern Benachrichtigung des Reichsgerichts Kenntniß zu geben .

S. 8 .

Die Geſchworenen - Liſte bleibt auf drei Jahre gültig und muß im leßten Vier:

teljahre des dritten Jahres nach Vorſchrift der ss. 5. und 6. erneuert werden.
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$. 9 .

Die Verfolgung der des Hoch- oder Landesverraths gegen das Reich bezüch : Betrieb der Sache burdy

tigten Perſonen im Anklage - Prozeſſe liegt dem Reichs - Anwalt ob ; diefer kann aber den Reich8 -Anwalt.

hierbei durch einen oder mehrere, ihm vom Juſtiz - Miniſter beizugebenden Gehülfen

vertreten werden , welche den Anweiſungen des Reichs - Anwaltes Folge zu leiſten

ſchuldig find.

$ . 10 .

Der mündlichen und öffentlichen Verhandlung vor dem Gerichtshofe und Vorunterſuchung.

Schwurgerichte muß jederzeit eine gerichtliche Vorunterſuchung vorausgehen, in welcher

ber Thatbeſtand des Verbrechens, ſo wie die Perſon des Thäters und die zu ſeiner

Ueberführung dienenden Beweismittel ſo weit zu ermitteln und feſtzuſtellen ſind, als

dies zur Begründung einer Anklage nöthig erſcheint.

$. 11 .

Die Einleitung und Führung dieſer Vorunterſuchung (S. 10.) liegt zunächſt

derjenigen Gerichtsbehörde ob , welche bazu , abgeſehen von der Gerichtsbarfeit des

Reichsgerichts , verpflichtet ſein würde. Dieſelbe hat auf die in dieſer Hinſicht an ſie

gelangenden Anträge des Reichs - Anwalts das Gefeßliche zu veranlaſſen ; iſt das

Verbrechen nicht zuerſt zur Kenntniß des Reichs - Anwalts gekommen , ſo tritt der bei

gedachter Behörde angeſtellte Staats - Anwalt ſo lange an die Stelle des Reichs

Anwalts , bis dieſer ſelbſt einſchreitet.

$ . 12.

Die Verpflichtungen , welche den Gerichts- und Polizeibehörden , ſo wie ten

Staats - Anwalten , hinſichtlich der vorläufigen Ermittelungen und Maaßnahmen bei

Verbrechen überhaupt und nach den Landesgeſeßen obliegen , treten auch ein bei Ver

brechen des Hoch- und Landesverrathe gegen das Reich.

S. 13 .

Dem Reichs - Auwalte iſt von der Einleitung der Vorunterſuchung, wenn

ſolche nicht zunächſt auf ſeinen Antrag angeordnet worden, ſogleich Nachricht zu geben.

Derſelbe hat hierauf ohne Verzug von der Lage der Sache Kenntniß zu nehmen , ſich

mit den betreffenden Behörden , namentlich mit dem Staats - Anwalte und Unterſu

dungsrichter in Verbindung zu ſeßen , und nach Befinden wegen Vervollſtändigung

der Vorunterſuchung oder wegen Einſtellung des Verfahrens das Erforderliche zu

veranlaſſen.

S. 14 .

Erachtet der Reichs - Anwalt die weitere Verfolgung der Sache für nöthig, ſo Deputation des Reidhoges

trägt er beim Reichsgericht darauf an , zur Leitung der Vorunterſuchung eine Depu- richts fürdieVorunterſuchung.

tation zu beſtellen - Dieſe foll aus brei von dem Präſidenten zu ernennenden Mit

gliedern beſtehen , von denen der Vorſißende ein Reicherichter ſein muß, die beiden

andern Mitglieder aber aus der Zahl der am Orte der Unterſuchung oder in deffen

Nähe befindlichen Richter genommen werden können .

Ueber die Auswahl dieſer Richter hat der Präſident zuvor mit dem Vorgeſepten

derſelben Rüdſprache zu nehmen .

S. 15.

Die Deputation (S. 14.) , welche am Orte der Vorunterſuchung oder in

deſſen Nähe ihren Siß nehmen muß, hat über die Art, wie die Vorunterſuchung fort

zuführen, namentlich über die Perſon des damit zu beauftragenden Richters, und in dem

Falle, wenn das Berbrechen ſich durch mehrere Staaten verzweigt, über die Vereini

gung der einzelnen Unterſuchungen zu einer Geſammt - Unterſuchung, ferner über die

Verhaftung und Freilaſſung der Angeſchuldigten , über Differenzen zwiſchen dem Reichs

Anwalte und dem Unterſuchungsrichter und überhaupt über alle diejenigen Angelegen

heiten zu beſchließen , in Hinſicht deren der Unterſuchungsrichter für ſich allein zu ver

fügen nicht befugt iſt (§. 17.). - Gegen dieſe , überall auf Antrag oder nach Anhös
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rung des Reicho - Anwaltes zu faſſenden Beſchlüſſe iſt die Beſchwerde beim Reichage

richt geſtattet. Dieſelbe iſt bei der Deputation einzuleg n , welche, wenn ſie ſich das

durch nicht bewogen findet, von ihrem Beſchlufſe abzugehen , zur Entſcheidung des

Reichsgerichts berichtet; an dieſer Entſcheidung darf feines der zum Kriminal-Gerichts

hofe gehörenden Mitglieder Theil nehmen.

Dem Ermeſſen der Deputation bleibt überlaſſen , ob der von ihr gefaßte Bes

ſchluß, der eingelegten Beſchwerde ungeachtet, ausgeführt, oder deſſen Ausführung

einſtweilen ausgefeßt werden ſoll.

S. 16 .

Hülfeleiſtung der Landesbe:
Für die Beſchaffung der bei der Vorunterſuchung nöthigen Unterſuchunge

hörden bei der Vorunters richter, Protokollführer und Hülfsbeamten und der erforderlichen Geſchäftsräume, ſo
ſudinug.

wie für die Unterbringung und Verpflegung der zur Haft gebrachten Angeſchuldigten

haben die Landesbehörden des Ortes oder Bezirfes , wo die Unterſuchnng geführt

wird , nad Anordnung der Deputation oder auf Requiſition des Reiche - Anwalts,

unter Vorbehalt der Koſten- Erſtattung zu ſorgen .

S. 17.

Verfahren bei der Vor:
Bei der Vorunterſuchung iſt, ſo weit das gegenwärtige Gefeß feine abwei

unterſuchung
chende Beſtimmung enthält, nach den am Drte dieſer Unterſuchung geltenden Vor:

ſchriften zu verfahren.

S. 18 .

Das Verfahren während der ganzen Vorunterſuchung bis zur mündličen

Verhandlung vor dem Kriminal - Gerichtshofe und Shwurgerichte iſt nicht öffentlich.

$. 19.

Der Angeſchuldigte muß in der Vorunterſuchung vernommen , doch darf

feinerlei Art von Zwangsmitteln angewandt werden, um ihn zu irgend einer Erklä

rung zu nöthigen.

S. 20 .

Die Zeugen find nach dem Ermeſſen des Unterſuchungsrichters ſchon in der

Vorunterſuchung zu vereidigen , ſie müſſen aber vereidigt werden , wenn zu befürchten

iſt, daß fie bei der mündlichen Verhandlung der Sache vor dem Kriminal-Gerichtshofe

und vor dem Sdwurgerichte nicht werden erſcheinen können . - Der Grund hiervon

iſt ſtets in den Aften zu bemerken.

S. 21 .

Sachverſtändige, welche zu dieſem Zwecke nicht ein für allemal beſtellt worden ,

ſind jederzeit vor Beginn ihrer Thätigkeit zu vereidigen .

.
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$ . 22 .

Eine Vertheidigung des Angeſchuldigten während der Vorunterſuchung findet

nicht ſtatt; beim Schluſſe der legtern muß aber der Angeſchuldigte über die Wahl

eines Vertheidigers, wenn er einen ſolchen nicht bereits gewählt hat, von dem Unter:

ſuchungørichter vernommen werden . Zum Vertheidiger darf nur ein Rechtsanwalt

gewählt werden , welcher beim Reichsgerichte oder in einem der zum Reiche gehörigen

Staaten angeſtellt iſt. Wil der Angeklagte einen Vertheidiger nicht ſelbſt wählen, jo

hat die Deputation ihm einen ſolchen aus der Zahl der nicht über zehn Meilen vom

Orte der Vorunterſuchung entfernt wohnenden Rechtsanwalte von Amtswegen zu be

ſtellen. Für mehrere Angeſchuldigte, bei denen feine widerſtreitenden Intereffen

vorwalten , kann ein gemeinſamer Bertheidiger beſtellt werden . Die Uebernahme

der Vertheidigung kann ein dazu von Amtswegen beſtellter Rechsanwalt nur aus

folchen Gründen ablehnen , welche die Deputation oder demnächſt der Vorfißende des

Rriminal-Gerichtshofes für genügend anerkennt. Ein Rechtsanwalt, welcher ſeiner

Verpflichtung zu úebernahme der Vertheidigung nicht nachkommt, hat entweder eine

Ordnungsſtrafe bis zu 100 Rthlr. verwirkt, über deren Feftfeßung die Deputation

und weiterhin der Kriminal - Gerichtshof beſchließt; oder es iſt die Einleitung des ges

ſeblichen Disciplinar -Verfahrens gegen ihn zu veranlaſſen.
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8. 23.

Nach Schluß der Vorunterſuchung iſt dem verhafteten Angeſchuldigten die

Beſprechung mit ſeinem Vertheidiger ohne Beiſein einer Gerichtsperſon zu geſtatten .

Dieſer fann nunmehr auch die Einſicht der Unterſuchungsaften in der Gerichts - Regi

ftratur verlangen ; eine Verabfolgung dieſer Aften an ihn darf aber nicht ſtattfinden .

S. 24 .

Die Vorunterſuchung muß , ſo lange die Deputation ſich noch nicht für eine

Verſeßung in den Anklageſtand erklärt hat ( S. 28 ) , eingeſtellt werden , wenn der

Reichsanwalt darauf anzutragen ſich veranlaßt findet; er fann, wenn mehrere Ange

ſchuldigte vorhanden ſind , dieſen Antrag auch blos auf einen oder einige derſelben

richten . Die eingeſtellte Vorunterſuchung iſt auf den Antrag des Reichsanwalts

wieder aufzunehmen , wenn ſich dafür neue Gründe ergeben .

$. 25 .

Nach dem Schluß der Vorunterſuchung ſind die Aften dem Reichsanwalte Verſepung in den Anflage

vorzulegen , um wegen Verlegung des Angeſchuldigten in den Anklageftand die geeig- ftand.

neten Anträge bei der Deputation zu ſtellen. Die Berathung und Beſchlußnahme

der Deputation über dieſe Anträge erfolgt auf den Vortrag des Unterſuchungsrichters.

Dem Reichsanwalte ſteht frei, dem Vortrage des Unterſuchungsrichters beizuwohnen

und die ihm dienlich ſcheinenden Bemerkungen zu machen ; er muß ſich aber vor dem

Beginn der Berathung entfernen .

S. 26 .

Hålt die Deputation noch eine Ergänzung der Vorunterſuchung für nöthig,

ſo beauftragt ſie damit den Unterſuchungsrichter, welcher nach Erledigung des Auf

trags die Aften dem Reichsanwalte wiederum vorzulegen hat, um die weiteren Anträge

bei der Deputation zu ſtellen .

S. 27. ,

Erachtet die Deputation, daß das Verbrechen nicht zur Zuſtändigkeit des Reichs

gerichts gehöre und die Sache an die Landesgerichte zu verweiſen ſei, oder hält ſie

eine Verſeßung in den Anklageſtand nicht für begründet, ſo ſteht gegen einen ſolchen

Bedluß der Deputation dem Reichsanwalte die Berufung an das Reichsgericht offen .

Die Berufungsſchrift muß binnen einer Präfluſivfriſt von zehn Tagen , welche von

dem Tage der Mittheilung des Beſchluſſes an zu berechnen iſt, bei der Deputation

eingereicht werden . Dieſe hat die Verhandlungen dem Reichsgerichte zu überſenden,

welches hierauf über die Verſeßung in den Anflageſtand nach Vorſchrift der $8. 28.

bis 31. Beſchluß zu faſſen hat. Bis zur Entſcheidung über die Berufung bleibt der

Angeſchuldigte in Haft.

S. 28.

Erklärt ſich die Deputation für die Verſeßung in den Anklageftand, ſo ſind die

Verhandlungen dem Reichsgerichte einzureichen , welches darüber, nöthigen Falls, nach

einer annoch zu bewirkenden Vervollſtändigung der Vorunterſuchung, definitiv beſchließt.

Zur Abfaſſung dieſes Beſchluſſes genügt die Gegenwart von fünf Mitgliedern mit

Einſdluß des Vorſitzenden ; die zum Kriminal - Gerichtshofe gehörenden Mitglieder

dürfen daran feinen Theil nehmen .

Für den Reichsanwalt gilt auch hier die am Schluſſe des §. 25. ertheilte

Vorſchrift

S. 29.

Wird vom Reidysgerichte der Antrag auf Verſeßung in den Anklageftand nicht

gegründet befunden und deſſen Zurüdweiſung beſchloſſen , ſo iſt mit dieſem Beſchluß

zugleich die Freilaſſung des verhafteten Angeſchuldigten zu verordnen, wenn dieſer nicht

aus andern Gründen in Haft behalten werden muß.

Ergeben fich in der Folge neue Beweismittel gegen den außer Anklage Ge

jeften, ſo kann der Reichsanwalt die Wiederaufnahme der Vorunterſuchung beantragen .

IV. Anlage la zur 88ſten Sißung.
2
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S. 30.

Wird vom Reichsgerichte das Verbrechen für ein ſolcheo, welches ſeiner Straps

gerichtsbarkeit unterliegt, nicht erachtet und die Verweiſung der Sache an das zuſtän

dige Landesgericht beſchloſſen, ſo iſt zugleich Beſtimmung zu treffen, ob der Angeſchul

digte einſtweilen noch in Haft zu behalten oder frei zu laſſen ſei.

S. 31 .

Wird die Verſeßung in den Anklageſtand beſchloſſen , ſo iſt durch dieſen Be

Fchluß zugleich die Sache zum weitern Verfahren an den Kriminal- Gerichtshof zu ver :

weiſen, der Ort, wo dieſer mit dem Schwurgericht zuſammentreten ſoll, zu beſtimmen,

und in den geeigneten Fällen die Verhaftung der noch auf freiem Fuße befindlichen

Angeklagten zu verordnen .

S. 32.

Die Wirkſamkeit der Deputation hört mit dem Grlaffe des Beſchlufſes des

Reichegerichts über die Verfeßung in den Anklageftand auf.

$. 33 .

Der Beſchluß des Reichsgerichts hinſichtlich der Verſeßung in den Anklages

ſtand iſt in allen Fällen der Deputation mitzutheilen und dem Reichsanwalte zuzu

ſtellen , außerdem in den Fällen der $8. 29. und 30. dem Angeſchuldigten durch den

Unterſuchungsrichter bekannt zu machen , und im Falle des s. 31. dem Vorſißenden

des Kriminal-Gerichtshofs zuzufertigen.

Anflageſdrift.

$. 34.

Der Reichs-Anwalt hat nach Maßgabe des Anflage-Beſchluſſes,unverzüglid

die Antlageſchrift anzufertigen. Dieſe muß enthalten : den Namen des Angeklagten,

eine Darſtellung der ihm zur laſt gelegten That , die Bezeichnung des Verbrechens,

auf welches die Anklage gerichtet wird, die Angabe der zur Ueberführung des Ange

klagten dienenden Beweismittel und insbeſondere der abzuhörenden Belaſtungszeugen.

Die Anflageſchrift iſt dem Vorſißenden des Kriminal-Gerichtshofes zu übergeben.

$. 35.

Verfahren wegen Beſtim- Der Vorſißende des Kriminal - Gerichtshofes hat binnen 24 Stunden nach

mung der Gefdworenen, aus Empfang der Anklageſchrift mit Zuziehung des Reichs - Anwalts und eines Gerichtos

denen das Shwurgericht zu ſchreibers in öffentlicherSibung aus der Liſte der Geſchwornen (s . 7.) die Namen
bilden iſt.

von 48 Perſonen durch das loos zu ziehen ; hierbei find jedoch diejenigen unberüds

ſichtigt zu laſſen und durd weitere Auslooſungen zu erſeßen , welche von dem zum

Zuſammentritt des Kriminal - Gerichtshofes undSchwurgerichts beſtimmten Orte über

50 Meilen entfernt wohnen oder nach Vorſchrift des § . 55. nicht Urtheilsgeſchworene

ſein dürfen. - Ein Verzeichniß der durch das Loos gezogenen Geſchworenen iſt dem

Reidjo -Anwalte binnen vier und zwanzig Stunden zuzuſtellen.

$. 36.

Der Reichs-Anwalt, ſo wie der Angeklagte ſind ein jeder befugt, von den durch

das Loos gezogenen Geſchworenen zwölf abzulehnen, ohne daß Gründe angegeben

werden dürfen . Bei dieſer Zahl verbleibt es auch dann, wenn mehrere Angeklagte

vorhanden ſind; in dieſem Falle beſtimmt, bei Ermangelung einer Einigung unter

ihnen, das Loos, in welcher Reihenfolge ſie jene Befugniß auszuüben haben.

S. 37 .

Wiù der Reichs - Anwalt von der ihm nach $. 36. zuſtehenden Ablehnungs

Befugniß Gebrauch machen, ſo muß er , bei Verluſt derſelben, die Namen derjenigen,

welche er ablehnen will,dem Vorſißenden binnen achtTagennad dem Empfange det

Verzeichnifies der Geſchworenen (S. 35.) anzeigen .
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$. 38 .

Nach Ablauf dieſer Frift (S. 37.) hat der Vorfißende des Kriminal-Gerichts- Vernehmung des Ange

hojes den Anklage- Beſchluß und die Anklageſchrift, ſo wie das Verzeichniß der durch flagten über die Klageſchrift

das Loos gezogenen Geſchworenen mit namentlicher Angabe derjenigen, welche vom und das Verzeichniß der Gc

Reichs - Anwalte abgelehnt worden ſind, dem Unterſuchungsrichter zuzuſtellen, um den ſchworenen.

Angeklagten im Beiſein ſeines Vertheidigers , nach Vorleſung der erwähnten , dem

Bertheidiger mindeſtens vier und zwanzig Stunden zuvor abſchriftlich mitzutheilenden

Shriftſtücke, darüber zu vernehmen :

1 ) ob und welche Beweismittel er zu ſeiner Vertheidigung herbeigeſchafft,

insbeſondere welche Zeugen er geladen zu ſehen verlange; und

2) ob und gegen welche Geſchworenen er ſich der ihm nach §. 36. zu

ſtehenden Ablehnungs - Befugnik bedienen will.

Giebt der Angeklagte an , ſich hierüber nicht ſogleich erklären zu können, ſo iſt

die Vernehmung in der Regel jedoch nicht über acht Tage hinaus, zu vertagen.

Erſcheint ein nicht verhafteter Angeklagter , der gehörig erfolgten Ladung un

geachtet, in dem zu feiner Vernehmung anberaumten Termine nicht, ſo wird ange

nommen , daß er ſich ſowohl zu 1 als zu 2 verneinend habe erklären wollen, es iſt

ihm jedoch geſtattet, fich in jenem Termine durch ſeinen Vertheidiger vertreten zu

laſſen .

Das Vernehmungo - Protokoll iſt dem Vorſigenden des Kriminal - Gerichts

hofes zu überſenden , welcher es dem Reichs - Anwalte zur Einſicht vorlegen läßt.

Macht der Reichs - Anwalt Einwendungen gegen die Vorladung der vom Angeklagten

namhaft gemachten Zeugen aus dem Grunde, daß vorausſichtlich deren Ausſagen un

erheblich ſein würden, ſo hat der Gerichtshof über dieſe Einwendungen zu entſcheiden.

$. 39.

Beträgt die Zahl der Geſchworenen, nadı Abrechnung der von dem Reiches

Anwalte und Angeklagten abgelehnten, noch über vier und zwanzig, ſo iſt ſolche, unter

Beobachtung des im $ . 36. vorgeſchriebenen Verfahrens, durch das Loos auf dieſe

Zahl zu vermindern, und ein Verzeichniß der danach wegfallenden Geſchworenen dem

im nachfolgenden §. 41. erwähnten Beſchluſſe beizufügen.

$. 40.

der

Der Borſißende des Kriminal - Gerichtshofes hat durch einen nach Anhörung
Anberaumang der Ge

des Reichs - Anwalts abzufaſſenden Beſchluß den Tag und die Stunde der Gerichts- richte - Sißung zur mind

fißung zur mündlichen Verhandlung der Sache vor verſammeltem Gerichtshofe und lidhen Verhandlung
Sache und Ladung der Ges

Schwurgerichte zu beſtimmen und die Ladung der nicht abgelehnten Geſchworenen , ſo
idworueu und Zeugen.

wie der abzuhörenden Zeugen und Sachverſtändigen zu verordnen . Dieſer Beſdoluß

iſt dem Unterſuchungsrichter zur Befanntmachung an den Angeklagten und deſſen

Bertheidiger, imgleichen dem Reichs - Anwalte zuzuſtellen , welcher die Ladung der

Geſchworenen, des nicht in Haft befindlichen Angeklagten und der Zeugen und Sach

verſtändigen durch Vermittelung der betreffenden Gerichtsbehörden zu bewirfen hat

Derſelbe hat dabei zugleich die Aufforderung an dieſe Behörden zu erlaſſen , in dem

Falle , wenn einer der Geſchworenen der Befähigung zum Amte eines Geſchworenen

verluſtig gegangen ſein ſollte, hiervon , nöthigenfals nach Rüdfrage bei derjenigen

Behörde, welche die Geſchworenen - Lifte führt, Anzeige zu machen .

S. 41 .

Der Reicho - Anwalt, ſo wie der Angeklagte fönnen , außer den nach Vorførift

des $. 40. geladenen Zeugen, auch noch andere Zeugen nachträglich vorladen laſſen,

oder ſie ſelbſt gleich in die Gerichtsſibung mitbringen ; dieſe Zeugen müſſen aber gegen

ſeitig ſpäteſtens zwei Tage vor der Gerichtsfißung namhaft gemacht werden . - Der

Reichsanwalt iſt mit der in $. 38. am Ende enthaltenen Beſchränkung jedoch, verpflichtet,

auf den Antrag des Angeklagten die Vorladung der von feßterem nachträglich vor

geſchlagenen Zeugen zu beſorgen.

Iſt der Reichs - Anwalt nicht zur Stelle, ſo liegt dieſe Verpflichtung dem

-

>

Unterſuchungsrichter ob.
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S. 42 .

Die Geſchwornen müſſen der Ladung Folge leiſten , ohne ſich darauf berujen

zu dürfen, daß ein Grund vorliege , aus welchem ſie nach § . 35 bei der Auslooſung

hätten zurückgeſtellt werden ſollen .

$. 43 .

Berfahren gegen ausge: Gefdworne, welche auf die gehörig inſinuirte Ladung nicht erſcheinen und ihr

bliebene Geſchworene und Ausbleiben gar nicht oder nicht durch genügende Gründe entſchuldigen , haben eine
Zeugen .

Geldbuße von 100 bis 500 Rthlen. verwirft. Als genügende Entſchuldigungs

gründe ſind nur ſolche Umſtände anzuſehn , welche, wie Krankheit oder eine ſchon

vorher eingetretene, die rechtzeitige Rüdfehr nicht zulaſſende Reiſe, das Erſcheinen uns

möglich machen , oder für die Familien- oder Vermögens -Verhältniſſe des Geſchwore

nen, wenn er erſchiene, ungewöhnliche und bedeutende Nachtheile zur Folge haben würden.

S. 44 .

Die im $ 43. angedrohete Strafe wird, wenn der ausgebliebene Geſchworene

fich gar nicht oder nicht in genügender Weiſe entſchuldigt hat , nac Anhörung des

Reichs - Anwaltes ſofort durch einen Beſchluß des Kriminal-Gerichtshofes feſtgeſeßt. –

Gegen dieſen Beſchluß fann binnen dreißig Tagen nach deſſen Zuſtellung der Ges

ſchworene Einſpruch einlegen und auf Zurücnahme des Beſchluſſes antragen , wenn

er zugleich zu beſcheinigen vermag , daß er durch genügende Gründe am Erſcheinen

verhindert worden , und im Falle einer gänzlich unterlaſſenen Entſchuldigung auch

nicht im Stande geweſen ſei, eine Entſchuldigungs -Anzeige einzureichen . — Ueber den

Einſpruch entſcheidet, nach vernommener Erklärung des Reichs -Anwalts, der Kriminal

Gerichtshof; dieſer iſt ermächtigt, in dem Falle, wenn der Geſchworene nicht für

vollſtändig entſchuldigt zu erachten iſt, nad Befinden auch eine Minderung der Straße

eintreten zu laſſen. — Gegen den Beſchluß des Kriminal- Gerichtshofes über den ein

gelegten Einſpruch findet ein Rechtsmittel nicht ſtatt.

-

1

$ . 45 .

Die Beſtimmungen der SS. 43. und 44. finden auch auf den Fall Anwen

bung, wenn ein Geſchworener, welcher auf die Ladung erſchienen war , fich aber

nacher wieder entfernte, die Erlaubniß dazu beim Vorſißenden des Kriminal

Gerichtshofes gar nicht nachgeſucht, oder das Geſuch um Entlaſſung nicht in genü

gender Weiſe gerechtfertigt hat.

.

$ . 46 .

1

Zeugen oder Sachverſtändige, welche auf die gehörig inſinuirte Labung nicht

erſcheinen und ihr Ausbleiben nicht im Voraus entſchuldigen, oder ihre Entſchuldigung

nicht durch genügende Gründe (S. 43.) rechtfertigen , ſind mit einer Geldbuße von

10 bis 100 Rthlrn., oder nach Umſtänden mit einer Gefängniſſtrafe bis zu drei

Monaten zu belegen, und haben außerdem , wenn wegen ihres Ausbleibens eine Ver

tagung der Sache verfügt werden mußte , alle hierdurch entſtehende Koſten zu tragen.

Dieſe Strafe und Nachtheile werden nach Vorſchrift des $. 44. feſtgeſeßt und findet

dagegen der in jenem Paragraphen zugelaſſene Einſpruch gleichfalls ſtatt. – Dem

Gerichtshofe bleibt dabei unbenommen, den nicht erſchienenen Zeugen oder Sachver

ſtändigen zwangsweiſe vorführen zu laſſen .

$ . 47.

Verfahren beim Nichts Erſcheint der Vertheidiger nicht, ſo hat der Kriminal- Gerichtshof, vorbehalt

erſcheinen des Bertheidigere . lich der nach s. 22. zu verfügenden Strafe, nach Anhörung des Reichs-Anwalts und

des Angeklagten , entweder die Sache zu vertagen , oder einen andern Vertheidiger zu

beſtellen, welcher ſich dieſem Auftrage ſofort zu unterziehen hat. In beiden Fällen

muß der Vertheidiger alle durch ſeine Verſäumniß entſtehende Koſten tragen .
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S. 48 .

Jedem Erwachſenen ſteht der Eintritt in die zur mündlichen Verhandlung und Gerichte fißung zur mūnd

zur Entſcheidung der Sache beſtimmten Gerichtsſigung frei, doch kann die Deffentlich lichen Verhandlungder Sache.

feit auf den Antrag des Reichs - Anwalts oder von Amtswegen durch einen Beſöluß Deffentlichkeit derſelben.

des Gerichtshofes ausgeſchloſſen werden , wenn ſolche zur Störung der öffentlichen

Ruhe Anlaß geben könnte. Jener Beſchluß, ſo wie demnächſt das Endurtheil, muß

aber in öffentlicher Gerichtsſigung verfündigt werden .

$ . 49 .

Der Ausſchließung der Deffentlichkeit ungeachtet fönnen Perſonen , welche

dem Richterſtande oder dem Stande der Redits - Anwalte angehören , zur Gerichts

fißung zugelaſſen werden. Auch können die Angeklagten verlangen , daß der Zutritt

einigen von ihnen bezeichneten Zuhörern geſtattet werde ; doch kann der Vorſitzende

des Kriminal - Gerichtshofes dieſelben auf eine geringere Zahl beſchränken , jedoch

niemals auf weniger als drei , und wenn vier oder mehr Angeklagte vorhanden ſind,

auf nicht weniger als zwölf.

$. 50.

Der Angeklagte , welcher ſich in Haft befindet , iſt in der Gerichtsſigung ohne Vorführung des Ange:

Feſſeln, und nur von der nöthigen Wache begleitet, vorzuführen .
flagten.

S. 51 .

Hat ein nicht in Haft befindlicher Angeklagter ſich auf gehörige Vorladung in

Der Gerichtsſitzung nicht geſtellt, und ſein Ausbleiben durch genügende Gründe nicht

entſchuldigt, ſo iſt durch einen ſofort abzufaſſenden Beſchluß des Gerichtshofes die

Verhaftung und zwangsweiſe Vorführung deſſelben anzuordnen, und ſolche auch ſofort

zu vollſtrecken. Die Koſten , welche in einem ſolchen Falle durch die Vertagung der

Gerichtsſißung entſtehen , fallen jederzeit dem nicht erſchienenen Angeklagten zur Laft.

Iſt dieſer entwichen und nicht zur Haft zu bringen , ſo tritt gegen ihn das in den

SS. 120. u . f. vorgeſchriebene Kontumazial - Verfahren ein .

$ . 52 .

Beim Beginn der Gerichtsſißung hat der Vorſißende des Gerichtshofes,

welchem allein die Leitung der Verhandlung zuſteht, zunächſt jeden Angeklagten nach

ſeinem Namen und ſonſtigen perſönlichen Verhältniſſen zu befragen .

S. 53 .

Hierauf werden die Namen der einberufenen Geſchworenen durch den Shließliche Bildung des

Gerichtsſchreiber aufgerufen.
Schwurgerichte.

S. 54.

Das Schwurgericht muß aus zwölf Perſonen ( Urtheils - Geſchworenen )

beſtehen .

S. 55 .

Niemand darf Urtheils - Geſchworener in einer Sache ſein , in welcher er als

Zeuge, Sachverſtändige
r oder Polizeibeamter thätig geweſen iſt, oder nach § . 36 .

des Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts nicht als Richter würde mit

wirfen fönnen .

$ . 56 .

Der Vorſißende des Gerichtshofes lat nach beendigtem Aufruf der Geſchwo

renen ( s. 53. ) dieſelben , imgleichen den Reichs-Anwalt und den Angeklagten zu

befragen , ob bei einem der Geſchworenen ein Grund vorliege , welcher denſelben uns

fähig mache, in der gegenwärtigen Sache Urtheils - Geſchworener zu ſein (S. 55. ).

| Entſtehen hierbei Streitigkeiten, ſo entſcheidet der Gerichtshof.

$. 57 .

Sind mehr als zwölf unverwerfliche Geſchworene erſchienen , ſo ſind die

Namen ſämmtlicher Erſchienenen in eine Urne zu legen , um aus derſelben diejenigen

IV. Anlage la zur Seiten Sißung. 3
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durch das loos zu beſtimmen , welche die Urtheils - Geſchworenen ſein ſollen. Als

ſolche ſind diejenigen zwölf Perſonen anzuſehen, deren Namen bei der durch den Vor:

fißenden zu bewirkenden Ziehung zuerſt aus der Urne hervorgehen . Außerdem iſt für

den Fall, daß einem oder mehrern der Urtheils - Geſchwornen eộ unmöglich werden

ſollte , bis zum Schluſſe der Sache anweſend zu bleiben , noch eine weitere vom Ge

richtshofe zu ermeſſende Anzahl von Geſchworenen durch das loos zu ziehen , die als

ſtellvertretende Geſchworene den Verhandlungen beizuwohnen haben. Die übrigen

Geſchworenen ſind zu entlaſſen .

S. 58 .

Sind weniger als zwölf unverwerfliche Geſchworene erſchienen, ſo hat deren

Zahl der Vorſißende des Gerichts nad) der Hauptliſte der Geſchworenen (s . 7. ) mög:

lichſt aus dem am Orte oder in deſſen nächſter Umgebung wohnenden Geſchworenen

zu ergänzen. Gegen dieſe Ergänzungs - Geſchworene findet eine Ablehnung ohne

Gründe nicht, ſondern nur der Einwand ſtatt, daß fie in der gegenwärtigen Sabe

nicht Urtheils - Geſchworene ſein dürfen (S. 55.).

$. 59 .

Nach geordneter Bildung des Schwurgerichte hat der Vorfißende des Ge

richtshofes an die Urtheils -Geſchworenen zum Behuf ihrer eidlichen Verpflichtung fol

gende Anrede zu richten :

Sie ſchwören und geloben vor Gott und den Menſchen , in der Anklage

ſache gegen N. den gerichtlichen Verhandlungen mit Aufmerkſamkeit zu

folgen , die Anſchuldigungs- und Entſchuldigungs -Beweiſe, welde darin

vorgebracht werden , mit gewiſſenhafter Sorgfalt und Unparteilichkeit zu

prüfen und ihren Ausſpruch ohne jede Nebenrückſicht nach ihrer vollen

inneren Ueberzeugung abzugeben. "

Ein jeder der Geſchworenen hat ſodann auf den namentlichen Aufruf des

Vorſißenden die Erfüllung dieſer Verpflichtung eidlich unter Aufhebung der rechten

Hand durch Ausſprechung der Worte:

„ich ſchwöre es, ſo wahr mir Gott helfe“,

anzugeloben. Es ſteht ihm hierbei frei, die bei der beſonderen Confeſſion, welder er

angehört, etwa gebräuchliche Befräftigungsformel anzufügen.

Gehört ein Geſchworener einer Religions-Geſellſchaft an , nach deren Sapun

gen die Ableiſtung eines Eides unzuläſſig iſt, ſo tritt an deſſen Stelle diejenige Bez

fräftigungsformel, welche nach den gedachten Saßungen mit dem Eide gleiche Wir

fung hat.

$ . 60 .

Der Vorſißende des Gerichtshofes eröffnet nunmehr die Verhandlung, indem

er nach vorgängiger Erinnerung an den Angeklagten, auf alles das, was in der Ge

richtsſißung werde verhandelt werden, aufmerkſam zu ſein , den Anklagebeſchluß und

die Anklageſchrift durch den Gerichtsſchreiber verleſen läßt.

Eröffnung der Verhandlung

8. 61 .

Sind mehrere Angeklagte vorhanden und iſt die Sache von der Art, daß die

Anklage gegen alle nicht in einer und derſelben Verhandlung erledigt werden kann, ſo

beſtimmt nach Vorleſung der Anklageſchrift der Vorſitzende die Folgeordnung, in wel

cher die einzelnen Angeklagten zur Verhandlung gelangen ſollen .

$ . 62 .

Dem Reicho-Anwalt iſt geſtattet,die Anflage näher zu erläutern und dabei die

für die Beurtheilung der Sache erheblichen Punkte hervorzuheben .

S. 63.

Der Vorſißende des Gerichtshofes vernimmt ſodann den Angeklagten über die

ihm zur laſt gelegte That , und hat ihm hierbei Gelegenheit zu geben, ſich über alle

einzelnen Umſtände derſelben auszuſprechen . In dem Sipung8 - Protokolle iſt furz

zu bemerfen, ob der Angeklagte die That eingeſtanden oder geleugnet hat.

Bernehmung des Angeklagten .
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S. 64 .

Hierauf werden die Zeugen nach dem vom Reichs -Anwalt vorzulegenden Ver- Zeugenverhör und ſonſtige

zeichniſſe aufgerufen. Sind ein oder mehrere der Vorgeladenen ausgeblieben, und iſt Beweisaufnahme.

die Vorführung der Ausgebliebenen nicht augenbliglich zu bewirken, ſo hat der Ge

richtshof nach Anhörung des Reichs-Anwalts und des Angeklagten durch einen ſofort

abzufaſſenden Beſchluß zu beſtimmen, ob mit der Verhandlung dennoch fortzufahren ,

oder ob ſolche zu vertagen ſei.

S. 65.

Iſt ein nachträglich vorgeladener oder gleich in die Sißung mitgebrachter

Zeuge dem Reichs - Anwalt, beziehungsweiſe dem Angeklagten nicht binnen der im

$ . 42. beſtimmten Friſt namhaft gemacht worden , und wird deshalb der Vernehmung

deſſelben widerſprochen, ſo iſt derjenige, welcher den Zeugen nachträglich hat vorladen

laſſen oder mitgebracht hat, nicht berechtigt, zu verlangen, daß derſelbe vernommen

werde; doch iſt der Vorſißende ermächtigt, nicht nur die Vernehmung eines ſolchen

Zeugen ausnahmsweiſe eintreten zu laſſen , ſondern überhaupt im Laufe der Verhand

lung einen Jeden, deſſen eidliche Vernehmung als Zeuge zuläſſig iſt, vorfordern zu

laſſen und zu vernehmen, wenn davon eine nähere Aufklärung der Sache zu erwar :

ten ift.

$ . 66 .

Die Zeugen begeben ſich nach beendigtem Aufrufe aus dem Sißungsſaale in

die für ſie beſtimmten Zimmer, wo ſie ſich bis zu ihrer Vernehmung aufzuhalten haben .

Dieſe erfolgt einzeln in der vom Vorſißenden für angemeſſen erachteten Ordnung.

$ . 67 .

Als Zeugen dürfen nicht eidlich vernommen werden :

1. Verwandte und Verſchwägerte des Angeklagten in auf- und abſteigender

Linie, Geſchwiſter und Schwäger des Angeklagten, ſo wie deſſen Ehegatte,

auch nach getrennter Ehe ;

2. diejenigen, welche wegen Meineides, Eidesbruchs oder falſcher Ausſage an

Eidesſtatt rechtskräftig verurtheilt ſind, oder gegen welche wegen eines ſol

chen Verbrechens die Anklage beſchloſſen iſt;

3. Perſonen, welche das achtzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben ;

4. Perſonen , welche nach den Gefeßen des Landes , welchem ſie angehören,

für unfähig erklärt worden ſind, einen Zeugeneid auszuſchwören.

8. 68 .

Zur Verweigerung jeder Vernehmlaſſung, auch einer nicht eidlichen , ſind befugt,

1. die in $. 67. No. 1. bezeichneten Perſonen ;

2. Geiſtliche, hinſichtlich deſſen , was ihnen unter dem Siegel der geiſtlichen

Amtsverſchwiegenheit anvertraut iſt;

3. der Vertheidiger des Angeklagten hinſichtlich deſſen , was er als ſolcher in

Erfahrung gebracht hat .

S. 69 .

Der Vorſißende hat den Zeugen vor der Vernehmung dahin zu vereidigen :

„Ich N. N. ſchwöre, daß ich nach meinem beften Wiſſen die reine Wahr

heit ſagen werde, ohne etwas zu verſchweigen oder hinzuzufügen ; ſo wahr

mir Gott helfe. "

Dem Zeugen ſteht hierbei frei, diejenige Befräftigungsformel anzufügen, welche

bei der Confeſſion, der er angehört, etwa gebräuchlich iſt.

Gehört ein Zeuge einer Religions - Geſellſchaft an , nach deren Saßungen die

Ableiſtung eines Eides unzuläſſig iſt, ſo tritt an deſſen Stelle diejenige Befräftigungs

formel, welche nach den gedachten Saßungen mit dem Eide gleiche Wirkung hat. —

Eine Hinweiſung auf den in der Vorunterſuchung bereits abgeleiſteten Eid oder auf

einen Dienfteib iſt unftatthaft.
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$. 70.

Verweigert ein Zeuge die Vernehmlaſſung oder die Ableiſtung des Eides , jo

entidheidet darüber der Gerichtshof; erklärt dieſer die Weigerung für ungegründet und

beharrt der Zeuge dennody bei ſeiner Weigerung , ſo iſt derſelbe auf der Stelle durdy

einen nach Anhörung des Reichsanwalts abzufaſſenden Beſchluß des Gerichtshofes

zu der im S. 46. vorgeſchriebenen Gefängniſſtrafe zu verurtheilen und darauf ſofort

in's Gefängniß abzuführen. – Findet der Gerichtshof wegen der gedachten Weigerung

des Zeugen eine Ausſeßung der Sache für nöthig, ſo iſt der Zeuge zugleich zum Er:

ſaß der dadurch entſtehenden Koſten zu verurtheilen .

Tritt der Zeuge nachträglich und bevor der Vorſißende den Geſchworenen die

von ihnen zu beantwortenden Fragen übergeben hat (s . 87. ) von ſeiner Weigerung

zurück, und unterzieht ſich der verlangten Vernehmlaſſung oder Eidesleiſtung, ſo ift

der Gerichtshof ermächtigt, ihin den noch nicht abgebüßten Theil der Gefängniſſtrafe

zu erlaffen . - 3ſt die Fortſeßung der Sache wegen der Weigerung des Zeugen oder

aus einer andern Urſache vertagt worden , und erklärt der Zeuge während dieſer Ver:

tagung ſeine Bereitwilligkeit zur Vernehmlaſſung oder Gidesleiſtung, ſo fann derſelbe

einſtweilen aus dem Gefängniſſe entlaſſen werden .

S. 71 .

Nach Abnahme des Eides hat der Vorſigende den Zeugen zuvörderſt über

ſeine perſönlichen Verhältniſſe und ſeine Beziehungen zu den Angeklagten zu befragen

und ſodann zu einer umſtändlichen und zuſammenhänge
nden Erzählung der Thatſachen

die den Gegenſtand ſeiner Vernehmung bilden , aufzufordern. Der Zeuge darf

in ſeiner Erzählung von Niemand unterbrochen werden ; doch fann der Vorſigende

ihm die geeigneten Bemerkungen machen , wenn in der Ausſage des Zeugen Undeut

lichfeiten oder Widerſprüche fich zeigen, oder derſelbe von der Sache abſchweift.

$. 72 .

Enthält die Ausſage eines in der Vorunterſuchung vernommenen Zeugen er

hebliche Abänderungen der früheren Ausſage oder erhebliche Zuſäße zu leşterer, ſo

hat der Vorſigende ihm dieſes unter Vorleſung der bezüglichen Stellen der Vorunter

ſuchungs - Protokolle bemerklich zu machen . Dergleichen Aenderungen und Zuſäße

müſſen in dem Sibungs - Protokolle vermerkt werden , in welches, wenn ein Zeuge

früher noch nicht vernommen worden, deſſen Ausſage ilirem weſentlichen Inhalte nach

aufzunehmen iſt.

S. 73 .

Nach Vernehmung eines jeden Zeugen hat der Vorſißende den Angeklagten

zu befragen , was er auf die Ausſage der Zeugen zu erwiedern oder dagegen zu er

innern habe. Dem Vorſißenden ſteht frei, hiernadoft an den Zeugen ſowie an

den Angeklagten diejenigen Fragen zu richten , welche er aus Veranlaſſung der

Zeugen - Ausſagen zur Auftlärung der Sache für dienlich erachtet. -

fugniß ſteht jedem der Richter und Geſchworenen und dem Reichs - Anwalte zu , fie

müſſen ſich aber zuvor das Wort von dem Vorſißenden erbitten. Auch fann vom

Vorſißenden dem Angeſchuldigten und deſſen Vertheidiger die Erlaubniß ertheilt werden,

unmittelbar Fragen an die Zeugen zu richten. Rein Zeuge darf an den andern eine

Frage richten.

$ 74 .

Der Vorſigende kann einen oder mehrere Angeklagten während der Ver

nehmung eines oder mehrerer Zeugen aus dem Sißungsſaale entfernen laſſen ; er

muß aber vor Fortſeßung der Verhandlung die Angeklagten von Allem, was während

ihrer Abweſenheit verhandelt und ausgeſagt worden , unterrichten und mit ihrer Ers

klärung darüber hören; den Angeklagten bleibt auch unbenommen, nach Maßgabe

des § . 73. Fragen an die Zeugen zu richten .

S. 75 .

Stellt ſich die Ausſage eines Zeugen als falſch heraus , ſo fann der Vor

ſißende denſelben auf der Stelle verhaften laſſen und wegen Feftſtellung des Thatbe

ſtandes des Verbrechens, deſſen weitere Unterſuchung dem zuſtändigen Landesgericht

zu überlaſſen iſt, die erforderlichen vorläufigen Anordnungen treffen.

.

Gleiche Bes

1
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S. 76 .

Jeder vernommene Zeuge muß , bis die Geſchworenen ſich zur Fälung des

Spruches in ihr Berathungszimmer zurüdgezogen haben , im Sißungsſaale anweſend

bleiben , falls nicht der Gerichtshof nach Anhörung des Reichs - Anwalts und des

Angeklagten die Entfernung des Zeugen geſtattet oder anordnet.

S. 77 .

Die Vorſchriften der SS . 64–76. find auch auf die Sachverſtändigen an:

zuwenden mit Beachtung der aus den beſondern Verhältniſſen derſelben ſich ergebenden

Modifikationen . Sachverſtändige haben einen Eid dahin abzuleiſten :

„ 3 N. N. ſchwöre, daß ich das von mir geforderte Gutachten nach

beſtem Wiffen gewiſſenhaft abgeben werde, ſo wahr mir Gott helfe . "

Doch ſind ſolche Sachverſtändige, welche zu einem beſtimmten Zweđe ein für

allemal angeſtellt ſind, auf den bei ihrer Anſtellung geleiſteten Git zu verweiſen.

S. 78.

3it ein in der Vorunterſuchung vernommener Zeuge verſtorben, oder fann ein

ſolcher Zeuge wegen Krankheit, Altersſchwache oder anderer unabwendbarer Hinderniſſe

nicht erſcheinen, oder iſt ſonſt deſſen Vernehmlaſſung nicht herbeizuführen, ſo muß das

bei der Vorunterſuchung aufgenommene Vernehmung8 -Protokoll in der Gerichtsſibung

vorgeleſen werden . Außer dieſen Fällen iſt eine Vorleſung der in der Vorunterſuchung

über die Zeugenvernehmung aufgenommenen Protokolle nur inſoweit geſtattet, ale

ſolche in $ . 72. angeordnet iſt.

S. 79.

Die auf das Verbrechen bezüglichen Urkunden , die über den ſachlichen That

beſtand, über Ortsbeſichtigungen , Hausſuchungen und Beſchlagnahmen aufgenomme

nen Verhandlungen und die in der Vorunterſuchung von den Sachverſtändigen abge

gebenen Gutachten , ſo wie die amtlichen Beſcheinigungen , welche die Perſon des

Angeklagten betreffen , ſind auf Antrag des Reichs-Anwalts oder des Angeklagten

oder nach Anordnung des Vorſißenden in der Gerichtsſißung zu verleſen. - Eben

dieſes gilt von der Vorzeigung ſonſtiger Beweisthümer , welche dem Angeklagten und

nach Umſtänden auch dem Zeugen vorzulegen ſind , um ſich über die Anerkennung

derſelben zu erklären .

$. 80 .

Iſt ein Angeklagter oder Zeuge der Deutſchen Sprache nicht mächtig , ſo Dollmetſcher.

müffen zwei von dem Vorſißenden zu ernennende Dollmetſcher zugezogen werden, von

denen einer die Ueberſeßung zu bewirken und der andere deren Richtigkeit zu fontro

liren hat. – Die Dolmetſcher müſſen die Eigenſchaft eines unverdächtigen Zeugen

haben , und dürfen nicht aus der Zahl der in dieſer Sache thätigen Richter , Ge:

ſchworenen , Beamten der Reichs - Anwaltſchaft, Gerichtsſchreiber und Zeugen ge

nommen werden .

Im Uebrigen finden die im s . 77. hinſichtlich der Sachverſtändigen getroffenen

Beſtimmungen auch auf die Dolmetſcher mit der Maßgabe Anwendung, daß der von

ihnen zu leiſtende Eid dahin zu faſſen iſt:

„Ich N. N. ſchwöre, daß ich die Reden und Schriften aus der N. N.

( fremden ) Sprache in's Deutſche, und umgekehrt, getreu und gewiffen

haft überſeben werde, ſo wahr mir Gott helfe."

$ . 81 .

Nach Beendigung der Beweisverhandlungen iſt über deren Ergebniß hinſicht- Ausführungen des Reiches
lich der Thatfrage der Reicho -Anwalt mit ſeiner Ausführung, und der Angeklagte und Anwalte und des Anges

fein Vertheidiger mit der Gegenausführung zu hören . Dem Reicho - Anwalte ſteht klagten über die Thatfrage.

eine Erwiederung auf die Gegenausführung frei, der Angeklagte und ſein Vertheidiger

müſſen aber das leßte Wort behalten .

IV . Anlage la zur 88ften Sißung .
4
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S. 82 .

Shlußvortrag des Vorſigen- Der Vorſißende giebt ſodann eine gedrängte Darſtellung der Sache, entwickelt

den und Aufſtellung der von in einfachen Säßen , ohne Andeutung ſeiner eigenen Anſicht, das Ergebniß der Bes

den Geſchworenen zu beants weisaufnahme, ſowohl für als wider den Angeklagten und macht auf die bei Beur
wortenden Fragen.

theilung der Thatfragen etwa in Betracht fommerden geſeßlichen Vorſchriften aufmerk

ſam. An dieſen Vortrag, in welchem er von Niemandem unterbrochen werden darf,

ſchließt er die von den Geſchworenen zu beantwortenden Fragen an , welche ſo geſtellt

werden müſſen, daß ſie ſich mit Ja oder Nein beantworten laſſen .

1

S. 83.

Die Hauptfrage iſt dahin zu ſtellen, ob der Angeklagte føuldig ſei; es müſſen

darin unter Berüdſittigung der in der mündlichen Verhandlung neu hervorgetretenen

Umſtände, alle thatſächliche Beſtandtheile des Verbrechens , wegen deffen die Anklage

erhoben worden iſt, beſtimmt angegeben ſein.

.

$. 84 .

Ergeben ſich aus der Anklage oder aus der mündlichen Verhandlung erſchwe:

rende oder mildernde Umſtände, welche als ſolche in den Strafgeſeßen beſonders her:

vorgehoben ſind, ſo ſind dieſelben zum Gegenſtande beſonderer Fragen zu machen. -

Ein Gleiches gilt von ſolchen Umſtänden , welche nach geſeßlicher Vorſchrift die Ver:

hängung einer Strafe völlig ausſchließen ; über die Zurechnungsfähigkeit des Ange:

klagten wird aber zugleich durch den Ausſpruch über die Hauptfrage (S. 83.) entſchies

den und iſt in dieſer Hinſicht feine beſondere Frage zu ſtellen. Bloße Strafzu

meſſungsgründe fönnen nicht Gegenſtand einer Frage ſein.

S. 85.

Stellt ſich bei der mündlichen Verhandlung heraus , daß die Thatſachen ein

anderes Verbrechen enthalten als dasjenige , wegen deſſen die Anklage ausgeſprochen

worten , und iſt jenes Verbrechen ebenfalls von der Art , daß es der Strafgerichts

barkeit des Reichsgerichts unterliegt , ſo kann ohne Unterſchied , ob es ein ſchweres

oder geringeres iſt, dieſerhalb eine eventuelle Frage geſtellt werden. Zur Entíðeis

dung hierüber iſt jedoch der Vorſißende allein nicht ermächtigt, ſondern es hat der

Geridtshof darüber Beſchluß zu faſſen und müſſen zuror der Reichs-Anwalt ſo wie

der Angeklagte und ſein Vertheidiger gehört werden .

$ . 86 .

Der Vorſißende verlieſt die von ihm geſtellten Fragen ; werten gegen dieſelben

von dem Reichs-Anwalte oder dem Angeklagten oder deſſen Vertheidiger Erinnerungen

gemacht, ſo entſcheidet der Gerichtshof.

S. 87 .

Der Vorſigende übergiebt den Geſchworenen die von ihm ſdriftlich abgefaßten

Fragen nebſt den im $. 79. bezeichneten bei der mündlichen Verhandlung benußten

Beweisthümern , im Uebrigen aber mit Ausſchluß der Vorunterſuchungs-Aften. Der:

ſelbe hat dabei die Geſchworenen auf die Vorſchriften der $$. 93. und 95 auf

merkſam zu machen und ihnen zu eröffnen, daß fie ſich bei ihrem Ausſpruche lediglich

an die ihnen vorgelegten Thatſragen zu halten haben und ihrem Berufe, ſo wie ihrer

Pflicht entgegen handeln würden , wenn ſie ſich bei Beantwortung dieſer Fragen

irgend wie durch ihre Meinung über die Recht - und Zwedmäßigkeit des Strafgeleges
oder durch Rüdſichten auf die Höhe der ſtattfindenden Strafe beſtimmen ließen. Der

Vorſißende läßt hierauf den Angeklagten aus dem Sißungsſaale abführen.

I

Berathung der Wedwore:

S. 88 .

nenu. Füllung ihresWahr: aus

Die Geſchworenen begeben ſich in ihr Berathungszimmer und wählen dafelbft

derenErgebniſ verkündet. Zu dieſerWahl genügt relativeStimmenmehrheit, und
ſpruded.

,
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bei Gleichheit der Stimmen entſcheidet das höhere Lebensalter . Die Geſdworenen

berathen für ſich allein in abgeſonderter Verſammlung , und iſt feinem Mitgliede des

Gerichts der Zutritt geſtattet.

$. 89 .

Dhne die driftliche Erlaubniß des Vorſißenden darf vor Fällung des Wahr

ſpruchs (s . 96.) fein Geſchworener das Berathungøzimmer verlaſſen , und fein Frem

der daſſelbe betreten ; der Vorſißende hat die dazu nöthige Bewachung anzuordnen.

-

S. 90 .

Geſchworene, welche der Vorſchrift des $ . 89. zuwider das Berathungszim

mer verlaſſen oder vor Fällung des Wahrſpruchs mit Perſonen , die außerhalb des

Berathungszimmers ſich befinden , verkehren , ſind mit einer Geldbuße von 5 bis 50

Thalern zu belegen. Die Nichtbeachtung jener Vorſchrift iſt an dritten Perſonen

mit Gefängniſſtrafe bis zu drei Tagen zu ahnden . – Der Gerichtshof entſcheidet über

die Verhängung dieſer Strafen nach Anhörung des Reichs-Anwalts durch einen ſofort

abzufaſſenden und zu vollſtredenden Beſchluß, gegen welchen ein Rechtsmittel nicht

ſtattfindet.

$. 91 .

Nach geſchloſſener Berathung veranlaßt der Obmann die mündliche Abſtim

mung über die einzelnen Fragen der vom Vorſißenden des Gerichtshofes feſtgeſtellten

Reihenfolge, wobei er ſeine Stimme zuleßt abgiebt. Die Abſtimmung erfolgt mit Ja

oder Nein ; doch iſt den Geſchworenen geſtattet, eine Frage theilweiſe zu bejahen oder

zu verneinen ; auch fönnen ſie , wenn ſie der Meinung ſind, daß die in der Frage

enthaltenen Umſtände fich ganz anders verhalten , dieſes in ihrer Antwort beſonders

ausſprechen .

$. 92.

Zur Schuldigerklärung iſt bei jeder Frage eine Mehrheit von zwei Drittheilen

der Stimmen erforderlich , und iſt daher, wenn ſich nicht wenigſtens acht Stimmen

gegen den Angeklagten bei einer Frage ausſprechen , dieſe ale zu Gunſten deſſelben

entſchieden zu betrachten. Dagegen ſoll bei Fragen , welche einen die Strafbarkeit

ausſchließenden oder mindernden Umſtand betreffen, die einfache Stimmenmehrheit

und bei Stimmengleichheit die den Angeklagten günſtigere Meinung den Ausſchlag

geben.

S. 93.

Die Geſchworenen urtheilen einzig und allein nach ihrer inneren, aus der vor

ihnen ſtattgefundenen Verhandlung geſchöpften Ueberzeugung, und geben Gründe für

ihren Wahrſpruch nicht an .

$. 94.

Nadidem über alle Fragen abgeſtimmt iſt, wird der Wahrſprudy abgefaßt und

von dem Obmann und zwei anderen Geſchworenen unterzeichnet. Die Geſchworenen

begeben ſich hierauf in den Sißungsſaal zurück, wo der Obmann , ohne Beiſein des

Angeklagten, den Wahrſpruch mit den Einleitungsworten :

, Auf Pflicht und Gewiſſen bezeuge id ), der Spruch der Geſchworenen

iſt uc . “

ſtehend verlieft. Er übergiebt ſodann den Wahrſpruch dem Vorſißenden des Ges

richtshofes , welcher denſelben mit dem Gerichtsſchreiber unterzeichnet.

S. 95 .

Findet der Gerichtshof in dem Wahrſpruche Dunkelheiten, Lüden oder Wider:

ſprüche, ſo verordnet er, daß die Geſchworenen ſich wieder in das Berathungszimmer

begeben, um den Mangel zu verbeſſern. Dieſes muß in der Art geſchehen , daß

der urſprüngliche Ausſpruch erkennbar bleibt ; die Anordnung einer ſolchen Berbeſſerung

tann erfolgen , ſolange noch nicht auf Grund des Wahrſpruchs ein Urtheil des

Gerichtshofes ergangen iſt.
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-

S. 96 .

Iſt der Gerichtshof der einſtimmigen Anſicht, daß bei der Schuldigerklärung

eines Angeklagten die Geſchworenen ſich geirrt haben , ſo verweiſet er die Sache zu

einer anderweitigen Verhandlung vor einem neuen Schwurgericht, an welchem keiner

der früheren Geſchworenen Theil nehmen darf. Dieſe Maßregel , welche, wenn

mehrere Angeklagte vorhanden ſind, auf einen oder einige derſelben beſchränkt bleiben

kann, darf von Niemandem beantragt werden ; der Gerichtshof kann ſie nur von

Amts wegen und unmittelbar nach Verleſung des Wahrſpruchs verordnen. Nach dem

Wahrſpruche bei der anderweiten Verhandlung muß der Gerichtshof, auch wenn dieſer

zweite Wahrſpruch mit dem erſten übereinſtimmt, ſofort zum Urtheile ſchreiten.

$. 97 .

Der Angeklagte wird hiernächſt in den Sißungsſaal zurüdgeführt und ihm der

Wahrſpruch der Geſchworenen ( SS. 94. und 95. ) oder der Beſchluß wegen Verwei

ſung an ein neues Schwurgericht (s. 96.) durch den Gerichtsſchreiber vorgeleſen.

$ . 98.

Weitere Berfahren : Lautet der Wahrſpruch der Geſchworenen auf „ nichtſchuldig “ , ſo hat der Gies

1. im Falle der Nichtſchul- richtshof durch ein ſofort zu verkündigendes Endurtheil den Angeklagten von der An

digerklärung. flage frei zu ſprechen und deſſen Entlaſſung aus der Haft zu verordnen, wenn er nicýt

aus andern Gründen in Haft zu behalten iſt.

2. im Falle der Schuldig

erklärung.

S. 99 .

Lautet der Wahrſpruch der Geſchworenen auf „ſchuldig", ſo ſtellt der Reichs

anwalt demgemäß ſeine weiteren Anträge; der Vorſißende hat hierauf dem Angeklagten

das Wort zu ertheilen, um ſich gegen die Anträge des Reichsanwaltes zu vertheidigen .

Hierbei dürfen die durch den Wahrſpruch der Geſchworenen feſtgeſtellten That

ſachen nicht weiter beſtritten werden , ſondern die Vertheidigung hat ſich darauf zu bez

( chränken , daß jene Thatſachen entweder überhaupt keine in den Gefeßen mit Strafe

bedrohte Handlung oder doch kein der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts unter:

liegendes Verbrechen darſtellen oder eine geringere, als die vom Reichsanwalte beans

tragte Strafe nach ſich ziehen.

$. 100.

Nach beendigter Vertheidigung zieht ſich der Gerichtshof in das Berathung8

zimmer zurüd , um auf Grund des Wahrſpruchs der Geſchworenen das Endurtheil
zu fällen . Daſſelbe iſt nach abſoluter Stimmenmehrheit abzufaſſen. Bilben fid

in Beziehung auf die nämliche Frage mehr als zwei verſchiedene Meinungen , vor

denen feine die abſolute Mehrheit für ſich hat , ſo ſind die dem Angeklagten nachtheis

ligſten Stimmen den ihnen am nächſten kommenden minder nachtheiligen ſo lange hin

zuzuzählen , bis ſich eine ſolche Mehrheit ergiebt.

Die Berathung und Abſtimmung des Gerichtshofs erfolgt ohne Beiſein anderer

Perſonen.

$. 101 .

Findet der Gerichtshof,daß das Verbrechen , deſſen der Angeklagte für ſchuldig

klärt worden , nach der Art , wie es durch den Ausſpruch der Geſchworenen feſtges

ſtellt iſt, kein ſolches Verbrechen ſei, welches der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts

unterliegt, ſo iſt auf Verweiſung der Sache an das zuſtändige Landesgericht zu erkennen

und zugleich Beſtimmung zu treffen, ob der verhaftete Angeklagte vorläufig in Haft

zu behalten oder freizulaſſen ſei.

$. 102 .

Iſt der Gerichtshof der Anſicht, daß die That , deren der Angeklagte für

ſchuldig erklärt worden iſt, keine gefeßlich ſtrafbare ſei, ſo ſpricht er den Angeklagten

frei; im entgegengeſepten Falle ſpricht er die verwirfte geſeßliche Strafe aus, ohne

dabei an die Anträge des Reichsanwalts gebunden zu ſein .

1

1
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$ . 103.

Die Verurtheilung des Angeklagten zu einer Strafe zieht ſtets deſſen Ver

pflichtung zur Tragung ſämmtlicher Unterſuchungskoſten nach ſich , und iſt ſolche in

dem Strafurtheile mit auszuſprechen . Mehrere wegen deſſelben Verbrechens Verur

theilte ſind zur Tragung dieſer Koſten ſolidariſch verpflichtet; von dieſer ſolidariſchen

Verpflichtung bleiben jedoch diejenigen Koſten ausgeſchloſſen , welche durch die Ver

pflegung , Vertheidigung oder ſonſt durch bejondere Verhältniſſe des einzelnen Mit

ſchuldigen verurſadyt worden ſind.

S. 104 .

Das Urtheil mit den Entſcheidungsgründen iſt dem Angeklagten am nämlichen

oder wenigſtens am nächſtfolgenden Tage in öffentlicher Gerichtsſißung zu verfündigen.

Form der Urtheile.

S. 105 .

Die Urſchriften der Urtheile müſſen von dem Vorſißenden und ſämmtliden

Richtern unterzeichnet werden .

Den Angeklagten iſt davon auf Verlangen beglaubigte Abſdrift zu ertheilen.

S. 106 .

Rechtsmittel.Gegen den Wahrſprud) der Geſchworenen und das darauf gegründete End

urtheil des Gerichtshofes findet fein Rechtsmittel Statt.

$ . 107 .

Bei Ruheſtörungen in der Gerichtsſigung finden die Vorſchriften im S. 40 . Verfahren bei Störungen

des Geſeßes über die Einrichtung des Reitsgerichts Anwendung. Stört der Ange in den Sißungen.

klagte die Verhandlung durch ſein ungebührliches Betragen in einer Weiſe, daß ſolche

nicht mehr ordnungsmäßig fortzuführen iſt, ſo kann der Gerichtshof verordnen, daß der

Angeklagte, vorbehaltlich der ſonſt verwirkten Strafe, ſogleich in das Gefängniß abges

führt und die Verhandlung mit dem Vertheidiger allein fortgeſeßt werde. - Dieſe Ver:

ordnung fann jedoch nach dem Ermeſſen des Gerichtshofes jeden Augenblick zurück

genommen werden .

S. 108.

Die Gerichtsſigung iſt während der Dauer der Verhandlung nur inſofern Ausjebung der Gerichte :

auszuſeßen, als es zur Erholung der darin thätigen Perſonen nothwendig iſt; von līgung.

dem Augenblicke an , da der Vorſißende den Schlußvortrag ( 9. 82.) begonnen hat, bis

zum erfolgten Ausſpruche der Geſchworenen darf aber ein Ausſeßen der Sißung nie

mals ſtattfinden .

S. 109.

Ueber die Gerichtsſigung iſt von dem Gerichtsſchreiber ein Protokoll zu führen, Sißung8 - Protokoll.

welches enthalten mus :

1. die Namen der anweſenden Gerichts - Mitglieder und des Reichs - Anwaltes

oder ſeines Stellvertreters, ſo wie der Geldworenen ;

2. die Namen des Angeklagten und ſeines Vertheidigers , ſo wie der erſchies

nenen Zeugen und Sachverſtändigen ;

3. den Gang der Verhandlung im Allgemeinen und außer den durch beſondere

Vorſchriften angeordneten Aufzeichnungen ( SS. 63. und 72. ) , namentlich

auch die Vorgänge bei Bildung des Schwurgerichts , die den Geſchworenen

zur Beantwortung vorgelegten Fragen und den Wahrſpruch der Geſchwo

renen ;

4. die im Laufe der Verhandlung vom Gerichtshofe gefaßten Beſchlüſſe und das

Endurtheil, jedoch ohne die Entſcheidungsgründe.

Einer Vorleſung des Protokolls bedarf es nicht; doch kann der Vorſigende

die Vorleſung einzelner Theile deſſelben anordnen, wenn er es zur genauen Feſtſtellung

ihres Inhalts für angeineſien erachtet.

Das Protokoll iſt von dem Vorſißenden und dem Gerichtsſireiber zu unter

zeichnen.

IV. Anlage la zur Seiten Sißung.
5
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1

$ . 110 .

Wiederaufnahme rechtefraf: Unterſuchungen, in denen ein Endurtheil ergangen iſt, fönnen im Falle einer

tig beendigter Unterſuchungen. erfolgten Verurtheilung auf den Antrag des Reichs - Anwalts oder des Verurtheilten

und im Falle einer erfolgten Freiſprechung auf den Antrag des Reichs- Anwalts wie

der aufgenommen werden, wenn nachgewieſen werden kann, daß

1. zum Beweiſe erheblicher Thatſachen bei der mündlichen Verhandlung vor

dem Schwurgerichte eine falſche Urkunde vorgelegt oder ein falſches Zeug

niß eidlich abgelegt worden , oder

2. einer der Urtheils - Geſchworenen oder ein Mitglied des Gerichtshofes be:

ſtochen geweſen iſt

S. 111 .

Der Antrag auf Wiederaufnahme der Unterſuchung muß bei dem Reiche:

gerichte angebracht werden und mit den erforderlichen Beweismitteln unterſtüßt ſein;

iſt ſolcher von dem Verurtheilten ausgegangen , ſo muß darüber vor jedem weiteren

Verfahren die Erklärung des Reichs - Anwaltes erfordert werden .

S. 112.

In dem Fall des $ . 110. No. 1. hat das Reichogericht zu prüfen : ob die

Thatſachen, hinſichtlich deren die Urkundenfälſchung oder das falſche Zeugniß ſtattge

funden haben ſoll, ſo geeignet ſind, daß ſie auf den Ausſpruch der Geſchworenen weſent

lichen Einfluß gehabt haben fönnen . Fält dieſe Prüfung verneinend aus, ſo iſt der

Antrag auf Wiederaufnahme der Unterſuchung ſogleich zurückzuweiſen.

S. 113 .

In dem Falle des §. 110. No. 2. lyat das Reichsgericht eine vorläufige Er

mittelung zu veranlaſſen ; und wenn ſich hierbei ein Verdacht, daß die behauptete Be

ſtechung ſtattgefunden habe, überall nicht ferausſtellt, ſo iſt der Antrag auf Wieder

auſnahme der Unterſuchung ſogleich zurüczuweiſen ; der Reichs-Anwalt muß aber vor

der Beſchlußnahme mit ſeinem Gutachten gehört werden .

S. 114 .

Wird die Sache nicht ſo geeignet befunden , daß der Antrag nach §. 112 .

und 113. zurückgewieſen werden könnte, und kann derjenige, gegen welchen die Bez

ſchuldigung der Fälſchung, des Meineides oder der Beſtechung erh oben iſt, noch be

langt werden, ſo iſt gegen denſelben die Unterſuchung bei dem zuſtändigen Landes

gerichte zu veranlaſſen ; die beantragte Wiederaufnahme der Unterſuchung fann in

dieſem Falle nur dann ſtattfinden , wenn der Beſchuldigte wegen des gedachten Ver

brechens rechtskräftig verurtheilt worden iſt.

$ . 115 .

Kann in dem Falle , wenn die Sache zur ſofortigen Zurücfweiſung des An

trages nicht geeignet befunden wird, derjenige, gegen weldien die Beſchuldigung der

Fälſchung, des Meineides oder der Beſtechung erhoben iſt, nicht mehr gerichtlich be

langt werden, ſo iſt die Nichtigkeit ter Angabe hinſichtlich des gedachten Verbrechens

durch eine gerichtliche Vorunterſuchung näher in's licht zu ſtellen , und ſodann nad

Anhörung des Reichs - Anwalts, weldiem die Verhandlungen zuvor vorzulegen ſind,

über die Zulaſſung oder Zurückweiſung des Antrags zu beſchließen .

S. 116 .

Wird die Wieteraufnahme der Unterſuchung beſchloſſen, ſo iſt durd, dieſen

Beſchluß die Sache zugleich an den Kriminal-Gerichtshof zur anderweitigen Verhand

lung vor einem neuen Schwurgerichte zu verweiſen. An dieſem Sdwurgeriøte foll
feiner der früheren Geſchworenen Theil nehmen .
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S. 117 .

Stimmt der Wahrſpruch des neuen Schwurgerichts mit dem früheren überein ,

jo hat der Gerichtshof nur auszuſprechen, daß es bei der früher erfannten Strafe ſein

Bewenden behalte ; im entgegengeſeßten Falle hat der Gerichtshof nach Maßgabe des

leßten Wahrſpruchs zu erfennen , was Rechtens.

$ . 118 .

Der Antrag auf Wiederaufnahme der Unterſuchung hemmt die noch nicht be

gonnene Vollſtreckung der Strafen ; die Hemmung einer bereits in Vollzug gelegten

Freiheitsſtrafe tritt nur dann ein , wenn das Reichsgericht ſolche bei Beſchließung der

Wiederaufnahme der Unterſuchung anzuordnen für angemeſſen erachtet.

S. 119.

Die Zurückweiſung des Antrags auf Wiederaufnahme der Unterſuchung hat,

wenn ſolcher vom Verurtheilten ausgegangen iſt, für dieſen die Verpflichtung zur

Tragung der Koſten des Verfahrens zur Folge .

$ . 120 .

Iſt ein des Verbrechens Bezüchtigter entwichen und nicht zur Haft zu bringen, Rontumazial - Verfahren,

in der Vorunterſuchung aber gegen ihn ſo viel ermittelt , daß ſeine Verfeßung in den

Anklageſtand begründet erſcheint, ſo iſt dieſe gegen ihn nach Vorſchrift der SS . 25–31 .

auszuſprechen, und durch den Beſchluß hierüber zugleich zu verordnen, daß der Anges

klagte vor den Kriminal - Gerichtshof öffentlich zu laden ſei .

S. 121 .

Iſt ein bereits in Anklageſtand Verſekter entwichen und nicht zur Haft zu

bringen , ſo verordnet der Kriminal - Gerichtshof durch einen auf den Antrag des

Reidys - Anwaltes abzufaſſenden Beſchluß die öffentlihe Ladung des Angeklagten .

S. 122.

In beiden Fällen (S. 120. und 121.) iſt der Beſchluß dem Reichs - Anwalte

zuzuſtellen, um die öffentliche Ladung des Angeklagten zu beſorgen.

$ . 123.

Der Angeklagte iſt zu einer auf mindeſtens drei Monate hinaus anzuberau

menden öffentlichen Gerichtsſitung des Kriminal -Gerichtshofes unter der Verwarnung

zu laden , daß er im Falle ſeines Nichterſcheinend der ihm in der Anklage zur Laſt

gelegten Thatſache für geſtändig werde erachtet, und demgemäß gegen ihn , was

Rechtens, werde erfannt werden .

Die erwähnten drei Monate ſind von dem Tage an zu berechnen , an welchem

die öffentlichen Blätter , worin die Ladung zum erſten Male eingerügt iſt (S. 124.),

ausgegeben werden ,

1

$ . 124 .

Die Ladung iſt unter Beifügung des Anklagebeſchluſſes zu bewirfen , durch

einen öffentlichen Aushang am Amtsgebäude des Reichsgerichts und durch freimalige

Einrüdung in diejenigen Blätter , welche zu dergleichen Bekanntmachungen bes

ſtimmt ſind:

1. für den Ort des Reichsgerichts;

2. für den Drt , wo das Verbrechen verübt worden , und

3. für den lebten Wohn- und Aufenthaltsort des Angeklagten , wenn dieſer

bisher im Inlande gewohnt oder hier ſeinen ordentlichen Aufenthalt

gehabt hat.

Die Ladung fann nach Ermeſſen des Reichsgerichte noch durch andere öffent

lidhe Blätter befannt gemacht werden ; die Abfaſſung des Rontumazial - Urtheils bleibt

aber von dieſer Art der Bekanntmachung unabhängig.
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$ . 125 .

Erſcheint der Angeklagte auf die gehörig erfolgte Ladung nicht, lo ſpricht der

Gerichtshof gegen ihn auf den Antrag des Reichs -Anwalts ohne die Mitwirkung von

Geſchworenen die geſeßliche Strafe aus . — Eine Vertretung oder Vertheidigung des

abweſenden Angeklagten iſt hierbei nicht geſtattet.

$ . 126 .

Das Rontumazial - Urtheil (S. 125.) wird durch einen Aushang am Amtsge

bäude des Reichsgerichts und durch einmalige Einrückung in die im $ . 124. bezeich

neten Blätter bekannt gemacht. Die Sorge für dieſe Bekanntmachung liegt dem

Reichs - Anwalte ob , welchem das Urtheil zuzuſtellen iſt.

$ . 127 .

Stellt ſich der Verurtheilte, oder wird er zur Haft gebracht binnen vier

Wochen nach der Befanntmachung des Urtheils, ſo hat der Kriminal - Gerichtshof die

Wiederaufhebung des Urtheils auszuſprechen und die Sache zu dem unter Mitwirkung

des Schwurgerichts ſtattfindenden Verfahren (SS . 35. u . f.) zu verweiſen.

S. 128 .

Läuft dagegen die im $ . 127. beſtimmte Friſt fruchtlos ab, ſo wird das Urtheil

zur Vouſtredung gebracht, ſoweit dies gegen den abweſenden Verurtheilten

thunlich iſt .

$. 129.

Erfolgt die Stellung oder Verhaftung des Verurtheilten ſpäterhin , ſo behält

es zwar bei demjenigen Theile des Urtheils , welcher bereits vollſtreckt worden, fein

Bewenden , im Uebrigen iſt mit der Vollſtreckung nicht weiter vorzuſchreiten, ſondern

die Sache zu dem unter Mitwirkung des Sciwurgerichts ſtattfindenden Verfahren

(S$ . 35. u . f . ) zu verweiſen und nach Maßgabe des Wahrſpruchs der Geſchworenen

von Neuem zu erkennen .

$ . 130 .

Für die Vollſtrecung der Strafurtheile hat der Reidys - Anwalt auf Grund

eines vom Gerichtsſchreiber zu beglaubigenden Urtheils - Auszuges zu ſorgen; die Be

hörden des Orts oder Bezirkes, wo die Vollſtreckung erfolgen ſoll , ſind den in dieſer

Veziehung an ſie ergehenden Requiſitionen des Reichs -Anwalts, unter Vorbehaltder

Koſten - Erſtattung, Folge zu leiſten ſchuldig. Die zu Freiheitsſtrafen Verurtheilten

ſind, ſo weit ſie im Reichsverbande befindlichen Staaten angehören, dieſen zu übers

weiſen und von ihnen unter obgedachtem Vorbehalte in die Landes - Strafanſtalten

aufzunehmen.

S. 131 .

Entſtehen bei der Vollſtrecung eines Strafurtheils Zweifel oder Streitigkeiten

über deffen Sinn, ſo entſdeidet darüber der Kriminal - Gerichtshof.

Strafvollitreckung.

1

$ . 132 .

Begnadigungsgeſuche hemmen die noch nicht begonnene Vollſtrecung des

Strafurtheils; die Erneuerung eines einmal zurücgewieſenen Begnadigungsgeſuchi

ſoll aber niemals dieſe Wirkung haben.

S. 133

Gebühren und Stempel fommen in den Unterſuchungsſachen , welde den

Gegenſtand des gegenwärtigen Gefeßes bildent, nicht zum Anſab, ſondern es ſind nur

die außerdem vorkommenden Koſten zu berechnen .

Koſten.

S. 134 .

Die nach Vorſchrift des S. 40. geladenen Geſchworenen erhalten eine Reije

Entſchädigung von einem halben Thaler für jede volle Meile der Hinreiſe ſo wie der

Rüdreiſe. – Die Gebühren der Zeugen und Sachverſtändigen werden nach den
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Säßen vergütet, welche in den Landesgeſeßen am Orte der ſtattgefundenen Verneh

mung beſtimmt ſind. Zeugen und Sachverſtändige, welche der Angeklagte zum Behuf

ihrer Vernehmung ſelbſt geſtellt hat, haben ſich wegen ihrer Schadloslaltung lediglich

an den Angeklagten zu halten .

S. 135.

Die Gebühren des Vertheidigers find auf Antrag deſſelben oder des Ange

flagten vom Kriminal-Gerichtshofe, und wenn die Sache an dieſen noch nicht gelangt

iſt, vom Reichsgerichte mit Rückſicht auf den Umfang und die Beſchaffenheit der

Leiſtungen des Vertheidigers , ſo wie mit Rüdſicht auf die Vermögens - Verhältniffe

des Angeklagten , ſofern dieſer zu der Zahlung verpflichtet iſt, nach billigem Ermeſſen

auf ein Pauſ( quantum feftzuſeßen. — Eine ſolche Feſtſeßung iſt in allen Fällen er:

forderlich, wenn die Gebühren aus der Reichskaſſe zu zahlen ſind (SS . 136. u . 137.).

S. 136.

Sind die Verurtheilten zur Bezahlung der Unterſuchungskoſten unvermögend,

ſo müſſen dieſe Koſten, ſo weit ſie ſich nicht zur Niederſchlagung eignen , ingleichen

die Gebühren der von Amtswegen beſtellten Vertheidiger, aus der Reichskaffe gedeckt

werden .

$. 137 .

Ein Gleiches findet ſtatt, wenn die Unterſucung nicht mit einer Verurthei

lung der Angeklagten geendet hat ; doch müſſen Leſtere, wenn ſie vermögend find,

die Gebühren auch der ihnen von Amtswegen beſtellten Vertheidiger bezahlen .

S. 138 .

Die Diäten und Reiſetoften der Mitglieder des Kriminal - Gerichtshofes und

der nach Vorſchrift des § . 14. beſtellten Deputation , ſo wie des Reichs - Anwalts,

ingleichen die Reiſefoften der Geſchworenen , ſind in allen Fällen auf die Reichskaffe

zu übernehmen.

$. 139.

Die Liquidation der Unterſuchungskoſten iſt nach beendigter Unterſuchung vom

Gerichtsſchreiber aufzuſtellen , und wenn die Unterſuchung durch ein Endurtheil bes

endigt worden , von dem Vorſißenden des Kriminal- Gerichtshofes, ſonſt aber von dem

Präſidenten des Reichsgerichts feſtzuſeßen .

1

!

IV. 6
Anlage la zur Seiten Sißung .
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Anlage

zu dem

Siß ungProtokoll der Acht und Achtzigſt en

des Verwaltungsraths

xom 6 t en mä r z 1 8 5 0 .

o tive

zu dem

Entwurf eines Gefeßes

über

das Verfahren wegen Unterſuchung und Beſtrafung des

Hoch- und Landesverrathes gegen das Reich.

Derer von den Königlichen Regierungen von Preußen , Sachſen und Hannover in

Gemäßheit des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 vorgelegte Entwurf der Verfaſ

fung des Deutſchen Reichs überweiſt im $ . 124. Lit. I. dem Reichøgerichte die Straf

gerichtsbarkeit in Fällen des Hoch- und Landesverraths gegen das Reich.

Das in dieſen Fällen zu beobachtende Verfahren feſtzuſtellen, iſt der Zwed

und die Aufgabe des vorgelegten Geſeß - Entwurfes.

In dem §. 124. Lit. I. iſt zwar auch ſpäteren Reichsgeſeßen die Beſtimmung

vorbehalten , ob noch andere Verbrechen gegen das Reich der Strafgerichtsbarkeit des

Reichsgerichts zu überweiſen ſeien . Der gegenwärtige Geſeß- Entwurf mußte ſich

indeß auf das Verfahren in Fällen des Hoch- und Landesverraths beſchränken , da

die Art des Verfahrens durchdie Beſchaffenheit des der Unterſuchung unterliegenden

Verbrechens und die größere oder geringere Strafbarkeit deffelben weſentlich bedingt

iſt ; ſo lange daher die der Zuſtändigkeit des Reichsgerichts anderweit zu überweiſen

den Verbrechen noch nicht feſtgeſtellt ſind , fann auch das Unterſuchungsverfahren

nicht näher beſtimmt werden .

Auf ſchwere Verbrechen , welche zur Aburtheilung durch Sdwurgerichte ſich

eignen , wird das Verfahren , wie es im vorliegenden Entwurfe beſtimmtiſt, im Wes

ſentlichen Anwendung finden können ; dagegen wird bei anderen Verbrechen und bei

Vergehen ein weſentlich verſchiedenes Verfahren eintreten müffen , welches zu ſeiner

Zeit durch ein beſonderes Gefeß feſtzuſtellen ſein wird.
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Bei den hier zur Frage ſtehenden Berbrechen des Hoch- und Landesverraths

ift dem Verfahren der Anklageprojeß vor Geſchworenen mit Deffentlichfeit und Münd

lichkeit zum Grunde gelegt.

Denn der $. 176. des Entwurfes der Deutſchen Reichsverfaſſung ſchreibt in

Beziehung auf alle Einzelftaaten Deffentlichkeit und Mindlichkeit des Gerichtsverfah

rens vor ; und nach $. 177. daſelbſt, ſoll der Anklageprozeß, und zwar mit Geſchwo

renen , bei ſchwereren Strafſachen und bei ſchwereren politiſchen Vergehen ſtatt finden.

Bon dieſen , für alle Einzelſtaaten des Reichs als unbedingte Normen hingeſtellten

Prinzipien bei dem Reichogerichte abzugehen , iſt nicht allein fein Grund vorhanden,

vielmehr bringt es das Verhältniß des Reichsgerichtes , als des höchften gemeinſamen

Gerichtshofes für alle Einzelſtaaten , mit ſich, daß dieſer ſich in der Behandlung der

ſeiner Zuſtändigkeit überwieſenen Rechtsſachen dem anſchließe, was für alle Einzel

ftaaten als gemeinſame Regel durch die Reichsverfanung vorgeſchrieben iſt. - Des

halb iſt auch, obwohl im §. 126. des Verfaſſungs - Entwurfes die Beſtimmung dar:

über : ob und in wie fern beim Reichsgerichte die Urtheilsfällung durch Geſchworene

erfolgen fou , vorbehalten worden iſt, und dieſe Art der Urtheilsfällung, namentlid bei

politiſchen Verbrechen, manchen Bedenfen Kaum giebt, die Mitwirkung von Geſchwo

renen bier angeordnet worden , da die Bildung von Sdwurgerichten jür das Reich

wenn ſie auch größere Schwierigkeiten darbietet, als die für einen Einzelſtaat, dieſe

Schwierigkeiten doch nicht von der Bedeutung find, daß es für gerechtfertigt anzuſehen

wäre, hier von einem Inſtitute abzuſehen , welches in dem Verfaſſungs - Entwurſe als

ein Bedürfniß der Rechtspflege anerkannt iſt.

Vor Erörterung der einzelnen Beſtimmungen des Geſek - Entwurfes wird es,

zur leichtern Auffaſſung ihres Weſens und Zuſammenhanges, angemeſſen ſein , ein

Bild des ganzen Verfahrens in ſeinen Grundzügen voranzuſchicen.

Sobald ein Hoch- oder Landesverrath gegen das Reich befannt wird, iſt zu

nächſt diejenige Gerichtsbehörde, welche dazu , abgeſehen von der Gerichtsbarfeit des

Reichsgerichtes, verpflichtet ſein würde, ſchuldig, unverweilt die erſten Maaßregeln zur

Feſtſtellung des Thatbeſtandes und Ermittelung des Thäters zu treffen , wobei der bei

dieſer Behörde angeſtellte Staatsanwalt einſtweilen die Stelle des Reichsanwalts

vertritt.

Zugleich iſt dem Reichsanwalt unverweilt Anzeige zu machen , und dieſem

liegt es ob, - porausgeſeßt, daß er nicht ſelbſt die erſte Kenntniß von dem Verbrecen

erhalten hatte, und deshalb zuerſt und unmittelbar einzuſchreiten im Stande war

fich ſchleunigſt - nöthigen Falles an Drt und Stelle von der Lage der Sache zu

unterrichten.

Findet der Reichsanwalt die Sache zur weitern Verfolgung geeignet, ſo bean

tragt er beim Reichsgerichte die Beſtellung einer Deputation , welche die zur Begrün

dung der Anklage nothwendige , zunächſt durch die Unterſuchungsrichter bei den lan

deggerichten zu führende Vorunterſuchung zu leiten , und alle die Vorunterſuchung bes

treffenden Maaßregeln , welche der Unterſuchungsrichter nicht ſelbſtſtändig vornehmen

fann, ſo wie etwaige Differenzen zwiſchen dem Reichsanwalt und dem Unterſudunge

richter zu erledigen hat.

Dieſe Deputation , welche die Stelle der bei den Landesgerichten angeordneten

Rathsfammer vertritt, wird aus einem Reichsrichter als Vorſipenden , und aus zwei

Mitgliedern , welche aus der Zahl der am Drte der Unterſuchung oder in deſſen Nähe

befindlichen Richter genommen werden können , gebildet, von dem Präſidenten des

Reichsgerichts ernannt, und an Ort und Stelle , wo die Unterſuchung zu führen iſt,

geſendet.

Nachdem die Vorunterſuchung ſo weit geſchloffen iſt, daß über die Zuläſigkeit

einer Anklage entſchieden werden kann , hat der Reichsanwalt bei der Deputation die

Verſeßung des Angeſchuldigten in den Anflageſtand zu beantragen.

Wird dem Antrage ſtatt gegeben , ſo ſind die Verhandlungen dem Reichs

gerichte vorzulegen , um wegen definitiver Verſeßung des Angeklagten in den Anflage

ſtand zu beſchließen .

An dieſem Beſchluß dürfen nur ſolche Mitglieder des Reichsgerichts Theil

1

1

nehmen, welche nicht zu dem Kriminalgerichtshofe gehören .
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Der Kriminalgerichtshof, vor welchem demnächſt die öffentliche und mündliche

Hauptverhandlung unter Zuziehung von zwölf Geſchworenen am Orte der Vorunter

ſuchung oder an einem andern paffend gelegenen Orte erfolgt, beſteht aus einem Vor

fißenden und 4 Mitgliedern , welche aus der Mitte des Reichsgerichts von dem Pra

ſidenten des Reichsgerichts ernannt werden , und auf die Dauer von drei Jahren die:

fes Amt bekleiden .

Sobald der Angeklagte definitiv in den Anklageſtand verſeßt iſt, hat der

Reichsanwalt die Anklageſchrift dem Vorſißenden des Kriminal - Gerichtshofes einzu :

reichen , welcher dieſelbe nebſt dem Anflagebeſchluß dem Angeklagten durch den Unter:

ſuchungsrichter mittheilen läßt , damit er ſich über ſeine Vertheidigungsmittel und über

die Rekuſation der Geſchworenen , deren Liſte inzwiſchen von dem Vorſißenden in

öffentlicher Sißung durch Auslooſung von 48 Namen feſtgeſtellt iſt, erkläre.

Der Reichsanwalt, ſo wie der Angeklagte, darf von dieſen Geſchworenen, ein

jeder zwölf refuſiren.

Die Geſchworenen bei dem Kriminal - Gerichtshofe werden aus den Geſchwo

renen der einzelnen Staaten genommen .

Die in jedem einzelnen Falle fungirenden zwölf Geſchworenen haben nach

ſtatt gefundener Hauptverhandlung über die Schuld des Angeklagten zu entf(þeiden.

Je nach dem Ausfalle dieſer Entſcheidung wird von dem Kriminal - Gerichtshofe ent

weder auf die geſeßliche Strafe erfannt, oder der Angeklagte freigeſprochen .

Was zunächſt die Einzelbeſtimmungen des Gefeß - Entwurfes betrifft, ſo wird,

ſo weit dieſelben einer Erläuterung bedürfen , Folgendes bemerkt:

Der

S. 1 .

Berhandlung vor einem ftellt den ſchon oben motivirten Hauptgrundſaß voran , daß die Entſcheidung in Unter

Kriminal-Gerichtshof und ſuchungen wegen Hoch- und Landesverraths gegen das Reich im Wege des Anklages
Sdwurgericht.

prozeſſes, auf Grund einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung , vor einem aus

Reichsrichtern zu bildenden Kriminal - Gerichtshofe und einem mit demſelben verbun

denen Schwurgerichte erfolgen ſoll.

SS. 2. bis 4 .

Einrichtung des Krimi: Gine Theilnahme des geſammten Reichsgerichteg an der Unterſuchung und

nal: Gerichtshofeo. Entſcheidung fann hier ſchon um deshalb nicht ſtatt finden , weil die Hauptverhand

lung, wenn Angeklagte und Zeugen , wie es beim mündlichen Verfahren nothwendig

iſt, perſönlich vor das erkennende Gericht geſtellt werden ſollen , häufig an einem an
dern Orte , als dem Siße des Reichsgerichtes, wird erfolgen müſſen . Sobann

führt die Art des Verfahrens , da grundſäßlich an der Hauptverhandlung und Ent

ſcheidung feiner derjenigen Richter Theil nehmen darf, welcher bei der Vorunter

ſuchung und bei dem Beſchluſſe wegen Verſegung der Angeſchuldigten in den Anklage:

ſtand mitgewirkt haben, mit Nothwendigkeit dahin , im Reichsgerichte aus einer ange

meſſenen Anzahl von Mitgliedern ein engeres Kollegium zu bilden , dieſes als einen

Kriminal - Gerichtshof zu fonftituiren, welchem die Hauptverhandlung und Entſchei

dung ausſchließlich zu überweiſen iſt; in den übrigen Mitgliedern findet ſich alsdann

das nöthige Richterperſonal zu den Funktionen der Anklagekammer und des Anklage

ſenats. Für den Kriminal - Gerichtshof erſcheint die bei den Afftjen - Gerichten ge

wöhnliche Zahl von fünf Mitgliedern , mit Einſchluß des Vorfißenden, um ſo mehr

ausreichend, als lepterer allein die Verhandlungen zu leiten , und der Gerichtshof bloß

über die Anwendung des Geſeßes auf das durch den Wahrſpruch der Geſchworenen

feſtgeſtellte Faftum zu befinden hat.

Um jeden Anſchein von Parteilichkeit zu vermeiden , erſcheint es zweckmäßig,

daß der Kriminal - Gerichtshof nicht für jeden einzelnen Fall, ſondern für einen läns

geren Zeitraum, und zwar auf jedesmal drei Jahre gebildet werde.

3m Fall einer, nach dem Zuſammentritt des Kriminal - Gerichtshofes mit dem

Schwurgerichte, eintretenden Verhinderung des Vorſitzenden muß defien Vertretung
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dem alteften Mitgliede des Kriminal - Gerichtshofes anheim fallen , da der Kriminal

Gerichtshof nicht immer am Siße des Reichsgerichtes zuſammentreten wird , eine Er:

nennung durch den am Siße des Reichsgerichts befindlichen Reichsgerichts - Präſiden

ten mithin eine Unterbrechung der Verhandlungen des Kriminal - Gerichtshofes noth

wendig machen würde. Aus gleichem Grunde , und da die übrigen Geſchäfte des

Reichsgerichts die Beſtimmung von zwei Reichsrichtern zu Ergänzungsrichtern , für

den Fall einer Verhinderung von Mitgliedern des Kriminal - Gerichtshofes, nicht ge

ſtatten , erſchien es nothwendig , die Ergänzungsrichter aus den Mitgliedern eines am

Orte oder in der Nähe befindlichen Appellations- oder Obergerichtes durch den

Reichsgerichts - Präſidenten auf den hierüber zu erfordernden Vorſchlag des Prä

ſidenten jenes Appellations - oder Obergerichtes , alsbald nach Erlaß des Anklage

beſchluſſes im Voraus ernennen zu laſſen.

Bei der Hauptverhandlung vor dem Kriminal- Gerichtshofe werden vom An

fange bis zum Ende niemals weniger als 5 Richter gegenwärtig ſein dürfen, da der

Gerichtshof in die Lage kommen kann, den Ausſpruch der Geſchworenen als irrig ver

werfen zu müſſen , die Wichtigkeit der Sache aber nicht geſtattet, eine geringere Zahl

von Richtern zur Urtheilsfällung zu ermächtigen . -Es muß deshalb Fürſorge ge

troffen werden , daß eine während des Laufes der Verhandlung eintretende Behinde

rung eines Mitgliedes feine Unterbrechung der Sade veranlaſſen fönne ; deshalb iſt

dem Ermeſſen des Vorſißenden des Kriminal - Gerichtshofes überlaſſen, die beiden Er

gänzungsrichter, oder auch einen derſelben ſchon gleich zu Anfang der Gerichtsſigung

einzuberufen .

SS. 5. bis 8 .

Da bei der Unterſuchung und Entſcheidung über Verbrechen politiſcher Natur Aufitellung der Geſchwo:

die Wahl der Geſchworenen aus der Mitte politiſcher Körperſchaften , wie die des reneuliſte.

Reichstags oder der Standeverſammlungen der Einzelſtaaten, eine unparteiiſche und

vorurtheilsfreie Zuſammenſeßung des Schwurgerichts beim Reichs - Kriminalgerichte

gefährden würde, andererſeits aber eine Betheiligung aller Deutſchen Einzelſtaaten

nothwendig iſt, empfiehlt ſich die Beſtimmung, daß die Gefdworenen für das Schwurs

gericht bei dem Reichs -Kriminalgerichtshofe aus den Geſchworenen der einzelnen Deut

ſchen Staaten entnommen werden ſollen. Die Jahres - Dienſtliften der Geſchworenen

in den Einzelſtaaten, ſo wie die Zahl der von jedem Einzelſtaate in das Volkshaus zu

ſendenden Abgeordneten erſcheinen ganz geeignet , um bei Bildung der Geſchworenen

liſte mit angemeſſener Betheiligung der Einzelſtaaten zum Anhalt zu dienen . Die Be

ſtimmungen wegen Auslooſung der Namen der Geſchworenen in öffentlicher Sigung

ſind im Intereſſe der Unparteilichkeit und zur Begründung des öffentlichen Vertrauens

getroffen.

In Rücfjicht auf die mit Bildung der Geſchworenenliſte verbundenen Weite:

rungen, und da auch der Reichs - Kriminalgerichtshof für einen Zeitraum von drei

Jahren gebildet werden ſoll, iſt die Gültigkeit der Geſchworenenliſte auf einen gleich

mäßigen Zeitraum feſtgeſeßt worden .

Endlich erſcheint auch hier zur Befeſtigung des öffentlichen Vertrauens, und

damit die auf der Liſte ſtehenden Geſchworenen wiſſen , daß ſie ſich eintretenden Falles

auf eine Einberufung bereit halten müſſen, die öffentliche Bekanntmachung der Ge

ſchworenenliſte im Reichsblatte nach deren ſchließlicher Zuſammenſtellung durch den

Reichs - Juſtizminiſter angemeſſen,

$ . 9 .

Der Reichs - Anwalt, als Wächter des Gefeßes und als derjenige Reichs- Betrieb der Sache durch

beamte, welchem in Folge des Anklageprozeſſes die Pflicht der öffentlichen Anklage den Reicho - Anwalt.

obliegt, iſt zur Verfolgung der des Hoch- oder Landesverraths gegen das Reich be

züchtigten Perſonen von Amts wegen verpflichtet.

Mit Rückſicht auf etwanige Verhinderungsfälle, resp . überhäufte Geſchäfte, muß

ihm die Vertretung durch einen oder mehrere vom Reichs - Juſtizminiſter ihm beizuge

bende Gehülfen geſtattet ſein.

IV. Anlage Ib zur Seiten Sißung . 7
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SS . 10. bis 13 .

Vorunterſuchung Die Nothwendigkeit einer Anflage im Anklageprozeß bedingt eine gerichtliche

Vorunterſuchung, in welter der Thatbeſtand des Verbrechens ſo wie die Perſon des

Thäters und die zu ſeiner Ueberführung dienenden Beweismittel ſo weit zu ermitteln

und feſtzuſtellen ſind, als dies zur Begründung einer Anklage erforderlich erſcheint.

In vielen Fällen wird der Reichsanwalt von dem Verbrechen nicht zuerſt und

unmittelbar, ſondern erſt durch Vermittelung der Landesbehörde Kenntniß erlangen ;

und ſein Einſchreiten, ſo wie die Mitwirkung des Reichsgerichtes, wird, wenn das

Verbreden in großer Entfernung von dem Siße deſſelben verübt oder entdeckt worden

iſt, ſtets mit einigem Zeitverluſte verbunden ſein . Es muß deshalb zur Vermeidung

von Verdunkelungen und Behufs ſofortiger Verfolgung der Spuren des Verbrechens

ſo wie des Thäters nicht nur allen Landesgerichts- und Polizeibehörden überhaupt,

ſondern insbeſondere auch derjenigen Gerichtsbehörde, welche dazu , abgeſehen von der

Gerichtsbarkeit des Reichsgerichts , verpflichtet ſein würde , die Verpflichtung auferlegt

werden, die Vorunterſuchung ungeſäumt einzuleiten , und davon zugleich dem Reichs

Anwalt Renntniß zu geben.

Da deſſen Stelle einſtweilen von dem Staatsanwalte bei der betreffenden Ges

richtsbehörde vertreten werden ſoll, ſo iſt auch in dieſer Beziehung das Prinzip des

Anklageprozeſſes gewahrt.

Sobald der Reichsanwalt von dem Verbrechen Anzeige erhalten hat , liegt

ihm ob, ohne Verzug und nöthigenfalls an Ort und Stelle von der Lage der Sache

ſich zu unterrichten , ſich mit den betreffenden Behörden, namentlich dem Staatsanwalte

und dem Unterſuchungsrichter in Verbindung zu legen und nach Befinden der Um

ſtände wegen Vervollſtändigung der Vorunterſuchung oder wegen Einſtellung des Ver

fahrens das Erforderliche zu veranlaſſen .

Da dem Reichsanwalte als der Behörde, welche über die Aufrechthaltung des

Gefeßes zu wachen hat, die Begründung und Verfolgung der Anklage obliegt, ſo muß

es auch ſeinem pflichtmäßigen Ermeſſen überlaſſen bleiben, ob eine Anklage zu erheben

oder das Verfahren einzuſtellen ſei.

SS . 14. und 15 .

Deputation der Heidege : Findet der Reichsanwalt die weitere Verfolgung der Sache für nöthig, jo hat

richts für die Vorunterfus er beim Reichsgerichte darauf anzutragen, zur Leitung der ferneren Vorunterſuchung

ung.
eine Deputation zu beſtellen .

Die Ernennung einer ſolchen Deputation erſcheint aus mehrfachen Gründen

zwedmäßig und nothwendig.

Wird die Vorunterſuchung, wie dies meiſt der Fall ſein wird, an einem andern

Drte als dem Siße des Reichsgerichts geführt, ſo würde es mit großer Schwierigkeit

und Zeitverluſt verbunden ſein, wenn die Anordnungen über Führung der Vorunters

ſuchung und über die Verhaftung oder Freilaſſung des Angeſchuldigten, ſo wie vie

Entſcheidungen über Differenzen zwiſchen dem Reichsanwalte und dem Unterſuchung8.

richter und überhaupt über ſolche Angelegenheiten , in Hinſicht deren der Unterſus

chungsrichter für ſich allein zu verfügen nicht befugt iſt, ſämmtlich vom Reichsgerichte

ausgehen müßten. – Es tritt hinzu, daß dieſe Deputation den erſten Beſchluß über

die Zuläſſigkeit der Verſeßung des Angeſchuldigten in den Anklageſtand zu faffen hat.

Der Rathsfammer des Territorialgerichte dieſen Beſchluß zu überlaſſen, erſcheint nicht
angemeſſen, weil darin eine theilweiſe Uevertragung der reichogerichtlichen Jurisdiction

auf ein Landesgericht enthalten ſein, und es der Stellung des Reichsanwalts nicht

entſprechen würde,wenn er ſeine Anträge der Entſcheidung einer Landesbehörde unter

werfen müßte.

Durch die Beſtimmung, daß zwei Mitglieder der Deputation aus der Zahlder

am Orte der Unterſuchung oder indeffen Nähe befindlichen Richter genommen werden

können, beſeitigt ſich auch das Berenfen, daß die Deputation wegen Unbekanntſchaft

mit dem am Orte der Vorunterſuchung obwaltenden Verhältniffen zur Leitung der

Vorunterſuchung weniger geeignet ſein werde, als das Territorialgericht und deſſen
Rathefammer .
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$. 16 .

Die Verpflichtung der Landesbehörde deg Orts oder Bezirks, wo die Unterſus Hülfeleiſtung der Landes:

Hung geführt wird, für die Beſchaffung der nöthigen Hüljsbeamten , der Geſchäfts- behörden bei der Vorunter

räume und Gefängnißlofale Sorge zu tragen , bedarf feiner weitern Begründung. ſuchung

Die Unterſuchungen der hier in Rede ſtehenden Art berühren das Intereſſe

des ganzen Reiche ; die Koſten derſelben , welche, wenn die Unterſudung zufällig im

Gebiete eines kleinen Staats geführt würde, fönnten für dieſen eine unverhältniſmäßige

Laſt ſein, und ſind daher unbedenklich aus der Reichsfaſie zu beſtreiten.

SS. 17. bis 24 .

Bei der Vorunterſuchung ſind , ſo weit das gegenwärtige Geſeß feine abwei- Verfahren bei der Vor:

denden Beſtimmungen enthält, die am Orte dieſer Unterſuchung geltenden Vorſchriften unterſuchung.

anzuwenden. Die Deffentlichkeit iſt bei der Vorunterſuchung ausgeſchloſſen , weil ſie

deren Zwed vereiteln , und einen Angeſchuldigten , gegen welchen der obwaltende Ver

dacht ſich in Folge der Vorunterſuchung beſeitigt, unnöthig fompromittiren würde ; ſie

findet auch nach feiner Landesgeſekgebung ſtatt.

Die Anwendung von Zwangsmitteln gegen den Angeſchuldigten , um ihn zu

irgend einer Erklärung zu nöthigen , iſt nur bei einem auf die Inquiſitions - Marime

gegründeten Verfahren zuläſſig ; dein Prinzipe des Anklageprozeſſes würden ſie völlig

widerſprechen .

Die Vereidigung der Zeugen muß, ſofern nicht der hier angeregte Ausnalme:

fall vorliegt , in der Regel der Hauptverhandlung vorbehalten bleiben , da eine zwei

malige Vereidigung oder eine Verweiſung auf den früher geleiſteten Gið wegen der

Beſorgniß des Zeugen vor Widerſprüchen und den Strafen des Meineides der unbes

fangenen Aeußerung des Zeugen und der Ermittelung der Wahrheit leicht Eintrag

thun könnte. Doch iſt dem Ermeſſen des Unterſuchungsrichters anheim zu ſtellen ,

auch in andern geeigneten Fällen eine Beeidigung der Zeugen ſchon in der Vorunter

ſuchung eintreten zu laſſen , namentlich wenn er ſieht, daß ein Zeuge ſonſt nicht die

ganze Wahrheit ausſagen würde.

In Bezug auf Sachverſtändige, walten obige Bedenken nicht ob , weshalb

ihre Vereidigung vor Beginn ihrer Thätigkeit zu bewirfen iſt.

Die Erfahrung lehrt , daß ränfeſüchtige Winkelfonſulenten zum Schaden der

Angeklagten nicht minder , als der Rechtspflege, ein Gewerbe daraus machen , als

Vertheidiger der Angeklagten aufzutreten .

Es war daher die Befugniß zur Vertheidigung der Angeflagten ausſchließlich

den vom Staat hierzu in hinreichender Anzahl beſtellten und qualifizirten Rechtsan

walten vorzubehalten .

Die unbeſchränkte Zulaſſung eines Vertheidigers während der Vorunterſuchung

(für eine beſchränkte ſind keine feſten Grenzen zu finden ) fann nicht geſtattet werden,

ohne deren Zwec , namentlich bei politiſchen Verbrechen , zu gefährden, da bei Ges

ſtattung eines ungehinderten Verfehrs mit einem Vertheidiger Fluchtverſuche und Kollus

fionen leicht Vorſdub finden können .

Gegenwärtig, wo der Unterſuchungsrichter nicht mehr zugleich Anfläger iſt,

und die Vorunterſuchung nur zur Information dient, ſind ungeſeßliche Uebergriffe des

Unterſuchungsrichters , denen die Anweſenheit des Vertheidigers vorbeugen fönnte,

nicht mehr zu befürchten.

Dagegen iſt die Wahl , event. die Beſtellung eines Vertheidigers von Amts

wegen gleich beim Schluß der Vorunterſuchung nothwendig , damit der Vertheidiger

ſich zeitig informiren , und wegen Herbeiſchaffung von Vertheidigungsmitteln mit dem

Angeſchuldigten Rüdſprache nehmen könne.

Da nur in Eid und Pflicht ſtehende Rechtsanwälte als Vertheidiger zuläſſig

find, ſo bedarf es nach geſchloſſener Vorunterſuchung weder der Gegenwart einer Ge

richtsperſon bei der Unterredung, noch einer Vorenthaltung der Unterſuchungsaften.

So lange die Deputation fich noch nicht für eine Verſeßung des Angeſchul

digten in den Anflageſtand erklärt hat , muß es dem Reichsanwalte freiſtehen , die

Einſtellung der Vorunterſuchung zu beantragen ; da ihm als Wächter des Geſeßes
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deffen Aufrechthaltung allein obliegt , und daher ſeinem pflichtmäßigen Ermeſſen an

heim gegeben werden muß, ob eine Anklage zu begründen ſei oder nicht. Iſt aber

von Seiten des Gerichts einmal erklärt, daß Grund vorliegt , den Angeſchuldigten in

Anflageſtand zu verſeßen , ſo kann es nicht ferner von dem einſeitigen Ermeſſen des

Reichsanwalts abhängen, ob die Anflage noch weiter zu verfolgen ſei oder nicht, viel :

mehr muß alsdann die Unterſuchung auch durch Erfenntniß deſſelben zum Austrage

gebracht werden .

SS. 25. bis 33.

Verſeßung in den Anflage

ſtand.

Die Anordnung eines förmlichen Anklagebeſchluſſes bezwedt, dem Gericht die

Ueberzeugung zu verſchaffen, daß ein Verbrechen wirklich vorliege, daß das Verbrechen

zur Kompetenz des Reichsgerichts, und zur Kognition der Geſchworenen gehöre , und

daß der Angeſchuldigte der That ſo weit verdächtig ſei, um die Hauptunterſuchung

cinzuleiten.

Die nochmalige Prüfung der Sache durch das Reichsgericht, welches hier mit

Ausſchluß der zum Kriminal-Gerichtshofe gehörigen Mitglieder als Anklageſenat fun

girt , und über die Verſegung des Angeklagten in den Anflageſtand ſưließlich zu be:

ſtimmen hat , ſol ter Erreichung obiger Zwecke eine erhöhete Garantie gewähren und

ten Angeſchuldigten gegen eine nicht gerechtfertigte Einleitung der Hauptunterſudung

und Verlängerung der Haft möglichſt ſicher ſtellen .

Findet die Deputation, daß das Verbrechen nicht zur Zuſtändigkeit des Reichs

gerichts gehöre , und daß die Sache deshalb an das kompetente Landesgericht zu ver

weiſen ſei, oder , daß der Antrag des Reichsanwalts auf Verſeßung des AngeſĐul

digten in den Anflageſtand nicht gerechtfertigt ſei, ſo muß dagegen im öffentlichen

Intereſſe die Berufung an das Reichsgericht geſtattet fein. Bis zur Entſcheidung

über dieſe Berufung muß der Angeklagte, wenn er verhaftet iſt, in der Haft verbleiben,

da ſonſt im Fall einer begründeten Beſchwerde durch ſeine Flucht oder durch Kolluſionen

der Zweck der Unterſuchung erſchwert oder ganz vereitelt werden könnte.

Findet das Reichsgericht die Beſchwerde nicht begründet , ſo muß es hiebei

ſein Bewenden behalten, und wegen Freilaſſung des Angeſchuldigten oder Abgabe der

Sache an das fompetente Landesgericht das Erforderliche von der Deputation veran

laßt werden . Hält dagegen das Reichsgericht die Beſchwerde ohne Weiteres ober

doch nach Vervollſtändigung der Vorunterſuchung für begründet, ſo hat es die defini

tive Verſeßung des Angeſchuldigten in den Anklageſtand auszuſprechen, die Sache zum

weitern Verfahren vor den Kriminal-Gerichtshof zu verweiſen, und den Ort, wo dieſer

mit dem Schwurgerichte zuſammen treten ſoll, zu beſtimmen.

Seinem Ermeſſen muß es vorbehalten bleiben , ob die noch auf freiem Fuß

befindlichen Angeklagten zu verhaften ſind oder nicht.

Wollte man die Verhaftung der Angeklagten unbedingt und in allen Fällen

vorſchreiben, ſo würde dies für ſolche Angeklagte, welche in geringerem Maaße gravirt

ſind und geringe Strafe zu erwarten haben, eine unangemeſſene Härte in ſich ſchließen.

Auch iſt hierbei nicht außer Acht zu laſſen, daß nach einigen Territorialgeſeßgebungen

Freilaſſung gegen Raution geſtattet iſt. Eine ſolche Rautionsbeſtellung in Fällen,

wenn der Angeklagte der Flucht nicht verdächtig iſt, und wegen entfernterer Betheili

gung bei dem Verbrechen feine beſonders ſchwere Strafe zu erwarten hat, hier audzus

ſchließen , iſt fein genügender Grund vorhanden.

Mit der definitiven Verſeßung in den Anklageſtand, welche durch einen förm

lichen Beſchluß ausgeſprochen werdenmuß , hört die Wirkſamkeitder Deputation für

die Führung der Vorunterſuchung auf.

S. 34 .

Anflageſchrift. Die Anfertigung und Einreichung der Anklageſchrift fann zweckmäßig erft er:

folgen , wann ſowohl durch den Beſchluß der Deputation als des Anklageſenate res

Reichsgerichts und nach Anhörung des Reichsanwalts feſtgeſtellt worden , wegen

welchen Verbrechend der Angeſchuldigte in den Anklageſtand zu verſeßen ſei, da in

dieſer Beziehung das Gericht an die Anträge des Reichsanwalts nicht gebunden iſt.
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SS. 35-37.

Die hier vorkommenden Abweichungen von den gewöhnlichen Vorſchriften Verfahren wegen Beſtima

über die Bildung des Schwurgerichts gründen ſich einerſeits darauf, daß man es hier mung der Geſchworenen .

nur mit der Entſcheidung einer einzelnen Sache zu thun haben wird, während die

Søwurgerichte in den Einzelſtaaten meiſtens zur Verhandlung mehrerer Unterſuchun :

gen berufen werden .

Andererſeits iſt zu berückſichtigen, daß in Unterſuchungen, welche der Zuſtän

digkeit des Reichsgerichts unterliegen , die Geſchworenen aus großen Entfernungen

zum Siße des Schwurgerichts einberufen werden müſſen , im Fall einer Refuſation

daher , wenn der Geſchworene ſich jederzeit in der Gerichtsſigung einfinden müßte ,

Reiſen mit bedeutendem Zeit- und Koſtenaufwande unnüßer Weiſe veranlaßt werden

würden .

Zur Vermeidung dieſes Uebelſtandes iſt es nothwendig, daß das Refuſations:

verfahren berichtigt werde, ehe das Schwurgericht zuſammentritt. Statt der ges

wöhnlichen Zahl von 36 Geſchworenen ſind hier 48 angenommen , weil die

Geſchworenenliſte für den Zeitraum von drei Jahren gebildet wird, es daher im Falle

der Einberufung der Geſchworenen ungewiß iſt, ob nicht mehrere der auf der Liſte

befindlichen außer Stande ſein werden zu erſdeinen und zweitens, weil in dieſen oft

weitläufigen Unterſuchungen zur Vermeidung von Unterbrechungen der Verhandlung

Ergänzungs-Geſchworene unentbehrlich ſind . Die Anzahl der Geſchworenen iſt daher

auf 48 erhöht ; auch iſt im § . 58. für den Nothfall noch die Beſtimmung getroffen,

daß aus dem Orte, wo das Sdwurgericht gehalten wird , oder aus deſſen Nähe

Ergänzungs -Geſchworene einberufen werden können . Daß die über 50 Meilen vom

Orte des Schwurgerichts entfernt wohnenden Geſchworenen bei der Auslooſung

unberückſichtigt bleiben ſollen , beruht auf der Betrachtung, daß die Einberufung der

ſelben unverhältnißmäßige Koſten und Weiterungen verurſachen würde, und aus

einem Bezirfe von 50 Meilen im Umkreiſe des Schwurgerichtsorts die nöthige Zahl

von Geſchworenen ohne Schwierigkeit zu beſchaffen ſein wird.

Bei der Auslooſung der 48 Geſchworenen iſt die Anweſenheit des Angeflagten

nicht vorgeſchrieben, weil derſelbe fich meiſt nicht am Siße des Reidsgerichts befinden

wird und ein früherer Zuſammentritt des Kriminal - Gerichtshofes am Orte des

Schwurgerichts behufs einer dort vorzunchmenden Auslooſung der Geſchworenen und

Berichtigung des Refuſationsverfahrens in Gegenwart des Angeklagten nicht thunlich

iſt, ohne einen großen Koſten - und Zeitaufwand vergeblich zu opfern. Da die Aus

looſung in öffentlicher Sißung mit Zuziehung eines Gerichtsſchreibers erfolgt, dem

Angeklagten auch unbenommen bleibt , ſeinen Vertheidiger in der Sißung gegenwärtig

fein zu laſſen , ſo kann eine Benachtheiligung des Angeflagten im Verhältniß zu dem

in der Sißung gegenwärtigen Reichs - Anwalt um ſo weniger angenommen werden,

als der Reichs-Anwalt zwar gegenwärtig ſein muß, eine Einmiſchung und Einſprache

gegen die Verlooſung ihm aber nicht geſtattet iſt.

s

SS . 38. und 39.

Bevor dieſe Vernehmung erfolgt , iſt es nothwendig, daß dem Vertheidiger Vernehmung der Ange :

des Angeklagten mindeſtens vier und zwanzig Stunden vor dem Termine die Schrifts flagten über die Auflage

ſtüde abſchriftlich mitgetheilt werden , damit derſelbe zu ſeiner Information und zur ſchrift und das Verzeichniſ

Rüdjprache mit dem Angeklagten die erforderliche Zeit behalte .
der Geſchworenen .

Auch fonnte die dem Angeklagten zur Erklärung zu geſtattende Friſt nicht

unbedingt , ſondern nur in der Regel auf längſtens acht Tage feſtgeſeßt werden , da

Fälle eintreten können , in denen eine längere Friſt nothwendig iſt, 8. B. wenn der

Aufenthaltsort eines Defenſionalzeugen innerhalb adit Tagen nicht zu ermitteln iſt.

Dein Angeklagten dürfen die Mittel ſeiner Vertheidigung nicht unnöthig beſchränkt

werden . Wenn der Angeklagte ſich auf freiem Fuß befindet, und im Termine weder

er noch ſein Vertheidiger erſcheint, ſo muß angenommen werden , daß er feine Beweis:

mittel zu ſeiner Vertheidigung herbeigeſchafft zu ſehen verlange und von der Befugniſ,

zwölf Geſchworene zu refuſiren, feinen Gebrauch machen wolle. Müßten alle Zeugen ,

welche der Angeklagte namhaft macht,unbedingt geladen werden, ſo würden hierdurch

IV. Anlage Ib zur 88ſten Sißung. 8
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große Mißbräuche möglich und bedeutende Koſten öfters vergeblich auſgewendet werden,

deshalb muß dem Reichs -Anwalt das Recht zuſtehen , den Einwand zu erheben, das

vorausſichtlich die Ausſagen der vom Angeklagten namhaft gemachten Zeugen oter

einiger derſelben unerheblich ſein würden und in ſolchem Fal hat der Gerichtshof über

dieſen Einwand zu entſcheiden. Nachtheile fönnen dem Angeklagten nicht erwachſen,

weil ihm immer frei ſteht, vor dem Schwurgericht ſelbſt auf die nicht geladenen Zeugen

ſich zu berufen und nachzuweiſen , daß ihre Abhör in ſeinem Intereſſe liege .

$$ . 40. bis 42 .

Anberaumung der Ge: Der Betrieb der Unterſuchung liegt im Anklageprozeß dem Reichs-Anwalt ob ;

richtsſīßung zur mündlichen die Ladung des auf freiem Fuß befindlichen Angeklagten , der Geſchworenen, Zeugen
Verhandlung der Sache und

und Sachverſtändigen iſt daher durch ihn und zwar vermittelſt Requiſition der betref
Ladung der Beſchworenen und

Zeugen.
fenden Gerichtsbehörden, nicht aber durch den Vorſißenden des Kriminal-Gerichtshores

zu bewirken .

Nachträglich vorgeſlagene Zeugen müſſen der Gegenpartei ſpäteſtens zwei

Tage vor der Gerichtsſißung namhaft gemacht werden , damit die Gegenpartei im

Stande ſei, die Zuläſſigkeit der Zeugen zu prüfen .

Geſchworene müſſen der Ladung Folge leiſten , ohne ſich darauf berufen zu

dürfen , daß ſie nach s . 35. bei der Auslooſung hätten zurückgeſtellt werden müſſen,

da ohne eine derartige unbedingte Verpflichtung die Konſtituirung des Schwurgerichts

und die Beendigung der Unterſucung häufig auf Schwierigkeiten ſtoßen würde, welche

der Gerichtshof nicht immer vorausſehen und vermeiden kann.

SS . 43. bis 46 .

Berfahren gegen ausge- Die Feſtießung einer bedeutenden Geldbuße gegen ſolde Geſchworene, welde

bliebene Geſchworene und ohne geſeßliche Entſchuldigungsgründe zur Sißung des Schwurgerichts ſich nicht ein

Zeugen.

finden , iſt notowendig , um den Uebelſtänden vorzubeugen , welche eine verzögerte

Bildung des Schwurgerichte für den Fortgang der Unterſuchung herbeiführen wiirde.

Dem nicht erſchienenen Geſchworenen muß, damit er nicht durch den nad Anhörung

des Reichs - Anwalts voin Kriminal - Geridtshoje ſofort abgefaßten Beſchluß eine un

verdiente Strafe erleide , vorbehalten bleiben , Einſpruch dagegen einzulegen, und auf

Zurücfnahme des Beſchluſſes anzutragen, wenn er zugleich darzutyun vermag, daß er

durch genügende Gründe am Erſcheinen verhindert worden und im Fall einer gänzlich

unterlaſſenen Entſchuldigung auch nicht im Stande geweſen ſei, eine Entivuldigungos

Anzeige einzureichen.

Der Geldbuße , für den Fall des Unvermögens, eine Gefängniſſtrafe zu

ſubſtituiren , iſt hier niđịt üblid) und auch nicht notwendig, weil nach den für die

Berufung der Geſchworenen beſtehenden Vorſchriften in der Regel nicht anzunetmen

iſt, daß der Geſchworene nicht im Stande ſein werde, die Geldbuße zu erlegen .

Der Fall, wenn der Geſchworene zwar erſchienen iſt, ſich aber während der

Sizung eigenmächtig wieder entfernt hat , iſt ebenſo zu behandeln , als wenn der Ge

ſchworene gar nicht erſchienen wire, ta hier dieſelben Gründe obwalten .

Zeugen oder Sachverſtändige, welche ohne Grund nicht erſcheinen , haben

ebenfalls eine Geldſtrafe verwirkt . In Betreff ihrer iſt aber der Geldſtrafe für den

Unvermögensfall eine Gefängnißſtraße zu ſubſtituiren, da der Fall des Unvermögens

hier öfters eintreten wird. Auch müſſen Zeugen und Sachverſtändige die durd ihr

Ausbleiben entſtehenden Mehrfoften tragen . Bei den Geſchworenen bedarf es einer

derartigen Beſtimmung nicht, da im Faŭ des Ausbleibens Ergänzungs - Geſchworene

eintreten fönnen. Die zwangsweiſe Vorführung des Zeugen rechtfertigt ſich von ſelbſt

durch die Betrachtung, daß ohne ſolche die Unterſuchung weſentlich gehemmt und viela

leicht ganz vereitelt werden fönnte .

Verfahren beim Nichter:

ſcheinen des Vertheidigere .

S. 47 .

Wenn der Vertheidiger nicht erſcheint, ſo iſt nach dem Ermeſſen des Krimi

nal - Gerichtshojes entweder die Sache zu vertagen oder ein anderer Vertheidiger zu

beſtellen und ſofort zuzuziehen .

Der Reichsanwalt und der Angeklagte ſind zuvor zu hören .
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Faus der Vertheidiger ſich nicht genügend zu entſchuldigen vermag , hat ber

ſelbe eine Strafe verwirft und muß die durch ſeine Verſäumniß entſtehende Roften

tragen .

SS. 48. und 49.

Die Deffentlichkeit der Verhandlung bezweckt, das Vertrauen des Volfes zur Gerichtsſigung zur münd

Rechtspflege zu befeſtigen, feinen Rechtsſinn zu befördern und daſſelbe mit den Gefeßen lichen Verhandlung der Sache.

vertraut zu maden. Die Deffentlichkeit fann deshalb in einem einzelnen Falle auch Deffentlichkeit derſelben.

nur aus beſonderen Gründen ausgeſchloſſen werden, und ſelbſt in einem ſolchen Aus

nabmsfalle erſcheint es zwedmäßig , außer den bei der Verhandlung betheiligten Per:

ſonen noch einigen, von dem Angeklagten zu bezeichnenden Perſonen auf deſſen Antrag

die Anweſenheit zu geſtatten.

SS . 50. bis 52 .

Wenn der nicht in Haft befindliche Angeklagte nicht erſdeint, ſo iſt, falls ſein Vorführung des Angeflagten.

Ausbleiben nicht entſchuldigt iſt, ſeine Verhaftung und zwangsweiſe Vorführung zu

bejoließen und dieſer Beſchluß ſofort zu vollſtrecken , da bei Verbredzen , welche nicht

blos Geld- , ſondern bedeutende Leibesſtrafen nac ſich ziehen , ein Verfahren in con

tumaciam gegen einen perſönlich erreichbaren Angeklagten mit der Wirkung, daß das

Erkenntniß demnächſt ohne Weiteres vollſtreckt werden fönnte , mit den Grundfäßen

der Gerechtigfeit nicht vereinbar iſt; dieſe ſeßt, wenn die Strafe nicht blos in einer

Entziehung veräußerlicher menſchlicher Güter beſteht, eine wirkliche , nid )t blos auf

Rechtsfiftionen beruhende, Gewißheit des Verbrediens voraus.

3ft der Angeklagte aus der Haft entwichen oder ſein Aufenthalt unbekannt,

jo bleibt kein anderer Weg, als nach fruchtlos erfolgter öffentlicher Ladung das Ron

tumazialverfahren eintreten zu laſſen.

1

SS . 53. bis 59 .

Die Unparteilichkeit der Rechtopflege erfordert, daß die im $ . 55. bezeichneten Schließliche Bildung des

Perſonen in dem betreffenden Fall als Urtheilsgeſchworene nicht zugelaſſen werden. Stwurgerichte.

In Rúdſicht hierauf iſt zwar den Landesbehörden zur Pflicht gemacht, von jeder, erſt

nach der Aufnahme in die Geſchwornenliſten eintretenden abſoluten Unfähigkeit eines

Geſchworenen (bei Anlegung der Liſten dürfen Unfähige in dieſelben gar nicht aufges

nommen werden) dem Reidsgerichte Anzeige zu machen , und die etwa unterbliebene

Anzeige, worauf der Reichsanwalt in der Requiſition wegen der Ladung der Ges

ichworenen beſonders aufmerkſam zu machen hat , in den hierüber zu erſtattenden Bes

richt nachzuholen ; damit indeß der Angeklagte gegen die Zulaſſung unfähiger Perſonen

nöglichſt ſicher geſtellt werde, iſt noch die Beſtimmung hinzugefügt, daß der Vorſißende

des Kriminal - Gerichtshofes nach beendigtem Aufruf der Geſchworenen dieſelben, ins

gleichen den Reichsanwalt und den Angeklagten befrage, ob bei einem der Geſchworenen

ein Grund vorliege, welcher denſelben unfähig mache , in der gegenwärtigen Sache

Urtheilsgeſchworener zu ſein .

Für den Fall plöblicher Erfrankung eines Geſchworenen oder ſonſtiger unab

wendbarer Hinderniſſe bedurfte es im Voraus der Beſtimmung von Ergänzungs- Ges

ſchworenen, welche der Verhandlung von Anfang an beiwohnen müſſen, um informirt

zu ſein und eintretenden Falles als Geldworene fungiren zu fönnen .

Die Erfahrung lehrt, daß die Geſchworenen häufig ihren Beruf unrigtig auf

fanen. Die von dem Gerichtsvorſißenden bebuſs eidlicher Verpflichtung an ſie zu

richtende Anrede muß daher in furzen und eindringlid: en Worten auf die Pflicht der

Geſchworenen hinweiſen .

Eine durch das Geſeß feit beſtimmte Form dieſer Anrede iſt zur Vermeidung

von Infonvenienzen in einzelnen Fällen nothwendig

Gehört ein Geſchworener einer Religionsgeſellſdaft an, nach deren Saßungen

die Ableiſtung eines Eides unzuläſſig iſt, ſo tritt zur Vermeidung eines Gewiſſen

zwanges an deren Stelle diejenige Befräftigungsformel , welche nachy jenen Saßungen

mit dem Eide gleiche Wirkung hat. Ebenſo muß dem Schwörenden freiſtehen die

etwa nach der Ceſſion, welder er angebört , üblive beſondere Befräftigungsformel1

zu ſeiner eigenen Gewiſſensberuhigung anzufügen .
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Eröffnung der Verhandlung.

SS . 60. bis 62.

Die Anklageſchrift wird zwar durch den Gerichtsſchreiber verleſen ; dem Reiches

anwalt muß indeß geſtattet ſein , die Anklage demnächſt zu erläutern und hierbei die

für die Beurtheilung der Sache erheblichen Punfte hervorzuheben. Eine derartige

Beſugniß dem Reichsanwalt einzuräumen , iſt um ſo nothwendiger und zweckmäßiger,

als in ſo weitläuftigen und verwidelten Unterſuchungen, wie die hier in Rede ſtehenden,

bei denen eine umfangreiche Anklageſchrift häufig nicht zu vermeiden ſein wird, die

durch die Vorleſung ermattete Aufmerkſamkeit der Zuhörer durch ein kurzes und klares

Reſumé des Reichsanwalts wieder angeregt und auf diejenigen Momente, welche von

weſentlichem Einfluß ſind, wiederholt und eindringlich hingewieſen wird.

Bernehmung bee Ange:

Hagten.

S. 63 .

Es fönnte das Bedenken entſtehen , ob es zweckmäßig ſei, auch in dem Falle,

wenn der Angeklagte ſofort ein Geſtändniß der That ablegt , eine , vielleicht noch ſehr

umfaſſende Beweisaufnahme zu veranlaſſen , und demnächſt die Geſchworenen über

die Schuld des Angeflagten ihren Wahrſpruch abgeben zu laſſen .

In dem Preußiſchen Geſeße vom 3ten Januar 1849 iſt auch wirklich für den

Fall des Geſtändniſſes des Angeklagten die Mitwirkung der Geſchworenen ausge

ſchloſſen worden .

Dieſe Beſtimmung findet ſich indeß in andern Landesgeſeßgebungen nicht, und

es ſchien auch nicht angemeſſen , ſie zu adoptiren , da die Geſchworenen durch ihren

Spruch feſtzuſtellen haben, ob das Geſtändniß ein qualifizirtes ſei, und bei der Unter:

ſudung noch Nebenumſtände fich herausſtellen fönnen , welde eine verſchiedenartige

Qualififation des Geſtändniſſes ergeben .

SS. 64. bis 79.

Zeugenverhör und ſonſtige

Beweitaufnahne.

Ein nachträglich vorgeladener oder gleich in die Sigung mitgebrachter Zeuge,

welcher nicht ſpäteſtens zwei Tage vor der Gerichtsſitzung dem Reichsanwalt, beziehungs

weiſe dem Angeflagten namhaft gemacht worden, darf zwar, wenn dieſe widerſprechen,

nicht vernommen werden , weil der Reichsanwalt, beziehungsweiſe der Angeklagte,

nicht die erforderliche Zeit frei behalten hat , um über die Zulaſfigfeit und Glaubwür

digkeit des Zeugen Erfundigung einzuziehen, und zur Verhinderung dieſer Erfundigung

die Benennung des Zeugen abſichtlich erſt ſo ſpät geſchehen ſein könnte. — Es erſtþeint

indeß nicht nur unbedenklich , den Vorſitzenden zu ermächtigen , fraft ſeiner diskretio

nairen Gewalt die Vernehmung eines ſolchen Zeugen ausnahmsweiſe zuzulaſſen, wenn

deffen Vernehmung erheblich und wichtig erſcheint, ſondern es iſt der Vorſißenden,

im Intereſſe der Erforſchung der Wahrheit, auch allgemein die Befugniß zu gewähren,

im Laufe der Unterſuchung einen Jeden , deſſen eidliche Vernehmung als Zeuge zu

läſſig iſt, vorfordern zu laſſen und zu wernehmen , wenn davon eine näbere Aufklärung

der Sache zu erwarten iſt.

Bei Entſcheidung der Frage , welche Perſonen als Zeugen nicht vernommen

werden dürfen , reſp. zur Verweigerung des Zeugniſſes befugt ſein ſollen , iſt zunädft

in Bezug auf Verlobte die Vernehmung nid )t als unzuläſſig auszuſchließen. Denn

theils iſt nicht überall eine beſtimmte Form vorhanden , welchedie Verlobung fonſtatirt,

theils wird dieſe Form , wo ſie beſteht, ſehr häufig nicht beachtet, theils ſind nach

vielen Landesgeſeßgebungen mit der Verlobung feine rechtlichen Wirkungen , insbeſon

dere feine Klage auf Vollziehung der Ehe verknüpft.

Was ferner die Eidesmündigkeit betrifft, ſo fönnen zwar nach einigen Landes

geſeßgebungen Perſonen, welche das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, nament:

lich dann , wenn ſie durch ein Atteſt des Pfarrers ihre Konfirmation nachweiſen, als

Zeugen vernommen werden , allein im Allgemeinen fann doch die zur Gidesleiſtung

erforderliche Reife bei Perſonen, welche an Körper und Geiſt noch nicht völlig ausges

bildet ſind, nicht vorausgeſeßt werden ; auch haben die neuern Landesgeſebgebungen

meiſtens das achtzehnte Lebensjahr für die Gidesmündigkeit vorgeſchrieben .

Es fommt hierbei noch in Betracyt, daß die Geſchworenen nicht nach beſtimm

ten Beweisregeln zu urtheilen haben, und Perſonen unter achtzehn Jahren zur Infors
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mation auch in der Audienz vernommen werden dürfen , die nicht beeidigten Ausſagen

derſelben daher, wenn die Geſchworenen ſie für glaubwürdig erfennen , die geeignete

Berüdſichtigung finden fönnen .

Wenn ein Zeuge ausnahmsweiſe ſchon in der Vorunterſuchung einen Eid ge

leiſtet hat, ſo entſteht die von den einzelnen Gefeßgebungen und den Rechtslehrern ſehr

verſchieden beantwortete Frage: ob eine mehrmalige Eidesleiſtung bei der mündlichen

Verhandlung für nöthig , oder die Hinweiſung auf den geleiſteten Eid für genügend

zu achten ſei?

Nicht minder fommt in Frage, ob bei Beamten die Hinweiſung auf den Dienſt

eid geſtattet ſein ſoll. In beiden Fällen wird indeß die nochmalige Vereidigung

vorzuziehen ſein .

Iſt auch die Vervielfältigung der Eide ein möglidſt zu vermeidender Uebel

ſtand , und waltet auch anſcheinend fein Grund ob , eine nochmalige Vereidigung, ſo

lange feine abweichenden Ausſagen vorliegen, eintreten zu laſſen, und die den Beamten

ſonſt zuſtehende Glaubwürdigkeit hinſichtlich deſſen, was ſie, als in und bei Ausübung

ihres Amts zu ihrer Kenntniß gelangt , auf ihren Amtseid befräftigen , hier die Aner

fennung zu verſagen , ſo iſt es doch unzweifelhaft, daß ein früher geleiſteter Eid das Ge

wiſſen nicht in dem Grade anregt , als eine nochmalige Eidesleiſtung. Dieſe macht

auch in der öffentlichen Sißung größeren Eindruck , ein beſonderer Nachtheil iſt aber

mit derſelben nicht verfnüpft.

Wollte man die nochmalige Eidesleiſtung in der Audienz davon abhängig

machen , daß die in der Vorunterſuchung abgelegte eibliche Ausſage von der in der

Audienz abgegebenen abweiche, ſo würde dieſes leicht zu einem Meineide des Zeugen

hinführen können. Endlich genügt auch die Hinweiſung auf den in der Vorunter

ſuchung geleiſteten Eid deshalb nicht, weil nach einigen Landesgeſebgebungen der

Zeuge einen afſertoriſchen , nicht einen promiſſoriſchen Eid zu leiſten hat , in der

Hauptunterſuchung aber ein promiſſoriſcher Eid gefordert wird, und die in der Vor:

unterſuchung gegebene Verſicherung des Zeugen , daß er dort die Wahrheit geſagt

habe , nicht die Verpflichtung enthält , auch fünftig in der Hauptunterſuchung die

Wahrheit zu ſagen.

Verweigert ein Zeuge die Vernehmung oder Eidesleiſtung, ſo fommt es auf

ſofortige Vollſtreckung der Strafe an.

Bei einer Geldbuße würde aber die ſofortige Volſtredung häufig nicht aus:

führbar ſein , und deshalb iſt für alle Fälle eine Gefängniſſtrafe im Gefeße beſtimmt

worden . Die durch die Weigerung 8. B. im Falle einer nothwendigen Vertagung

Der Sißung entſtehenden Koſten muß der renitente Zeuge ſtets tragen , dagegen kann

ihm die noch nicht verbüßte Gefängniſſtrafe nach dem Ermeſſen des Gerichts erlaſſen

werden , wenn er zeitig von ſeiner Weigerung abſteht.

Da dem Vorſißenden allein die Leitung der Verhandlung gebührt , ſo folgt

hieraus von ſelbſt, daß, wenn ein Richter, der Reichs -Anwalt, oder ein Geſchworener

zur Aufklärung der Sache Fragen zu ſtellen für nöthig erachtet, derſelbe ſich hierzu

von dem Vorſißenden das Wort zu erbitten hat . Auch muß von dem Vorſtbenden

abhängen , ob dem Angeklagten und deſſen Vertheidiger zu geſtatten ſei, unmittelbar

Fragen an die Zeugen zu richten.

Es können Fälle vorkommen, wo ein Zeuge durch die Anweſenheit des Anges

klagten veranlaßt wird, nicht offen und unumwunden mit der Sprache hervorzutreten,

und der Angeklagte Miene macht, den Zeugen einzuſchüchtern . Dem Vorfißenden

muß daher in ſolchen Fällen geſtattet ſein , den Angeklagten während der Zeugenver

nehmung aus dem Sißungsſaale entfernen zu laſſen.

Ein Nachtheil für den Angeklagten iſt hierbei nicht zu befürchten, da der Vers

theibiger anweſend bleibt , der Vorſigende nach Vernehmung des Zeugen dem Ange

flagten deſſen Ausſage mitzutheilen und ihn mit ſeiner Erklärung zu hören hat , auch

bem Angeklagten unbenommen bleibt, nach Maßgabe des $ . 73. Fragen an den Zeus

gen zu richten. Das Verbleiben der Zeugen imSißungsſaale, bis die Geſchworenen

jur Fållung des Spruches ſich in ihr Berathungszimmer zurückgezogen haben , iſt,

inſofern nicht der Gerichtshof, nach Anhörung des Reichs - Anwaltes und des Anges

IV. Anlage Ib zur 88iten Sißung. 9
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klagten die Entfernung der Zeugen geſtattet oder anordnet, nothwendig , um etwaige

Rüdfragen an die Zeugen , Konfrontation u . ſ. w. ſofort veranlaffen zu können.

Die Verleſung der Ausſage eines in der Vorunterſuchung dernommenen

Zeugen in der Gerichtsſißung iſt, da die Geſchworenen ihre Ueberzeugung nicht aus

den Aften, ſondern aus der eigenen lebendigen Anſchauung der Sache ſchöpfen ſollen,

nur dann zu geſtatten , wenn die Vernehmung des Zeugen in der Gerichtsſipung nicht

mehr möglich oder nicht herbeizuführen iſt, oder wenn der erſchienene Zeuge bei der

Vernehmung in der Gerichtsſißung die von ihm in der Vorunterſuchung abgegebene

Ausſage in erheblichen Punkten abändert oder vervollſtändigt. Im erſtern Falle ift

die Vorleſung des Protokols in der Gerichtsſißung das einzige Mittel, den Geſchwo

renen von dem , was durch den Zeugen in Erfahrung gebracht worden , Kenntniß zu

geben ; im zweiten Falle aber iſt die Vorleſung nothwendig , um die Geſchworenen

auf eine vollſtändige und genügende Weiſe über die Ausſagen des Zeugen zu

unterrichten.

$ . 80.

Dollmetſcher. Die Zuziehung und Vereidigung zweier Dolmetſcher iſt durch die Erwägung

gerechtfertigt, daß ein Dollmetſcher feine auch nur objektive Gewähr für die Richtig

keit der Ueberſeßung bietet, während dieſelbe durch zwei fich fontrolirende Dollmetider

erreicht werden kann.

Dieſe Dolmetſcher müſſen die Eigenſchaft unverwerflicher Zeugen haben,

und dürfen auch ſonſt in der hier bezeichneten Art bei der Unterſuchung nicht betheiligt

fein , damit der unparteiiſchen Ausübung ihres Amtes, dem Intereffe des Angeklagten

und der Aufrechthaltung des öffentlichen Vertrauens fein Eintrag geſchehe.

$. 81 .

sAusführung des Reich: Nach ſtattgefundener Beweisaufnahme muß dem Reichs - Anwalt, reſp. dem

Anwalts und des Angeklag- Angeklagten und deſſen Vertheidiger geſtattet ſein, zuvörderſt, und ehe der Schlußvor
.

ten über die Thatfrage.
trag des Vorſißenden, ſo wie die Fragſtellung an die Geſchworenen beginnt, die Gry

gebniſſe der Beweisverhandlungen hinſichtlich der Thatfrage einer Erörterung zu

unterziehen und dasjenige hervorzuheben, was für die Ueberzeugung der Geſchworenen

von der Schuld oder Unſchuld des Angeklagten reſp. für den Schlußvortrag deg

Vorſißenden von Einfluß ſein kann .

1

$$. 82. bis 88 .

Schlußvortrag des Vor: Dem Vorſißenden liegt die Pflicht ob , in ſeinem Schlußvortrage jede Andeutung

figenden und Aufſtellung der ſeiner perſönlichen Anſicht zu vermeiden , und bei Darſtellung der Sache fich lediglich

von den Gefdworenen zu bes referirend zu verhalten, damit die Geſchworenen ſich bei ihrem Spruch nicht durch die
antwortenden Fragen.

Anſicht des Vorſißenden leiten laſſen , ſondern lediglich ihrer eigenen, aus den Vers

handlungen geſchöpften pflichtmäßigen Ueberzeugung folgen.

Die Beſtimmung, daß der Vorſigende in ſeinem Shlußvortrage auf die bei

Beurtheilung der Thatfragen etwa in Betracht kommenden geſeblichen Vorſdriften

aufmerkſam zu machen habe, bezwedt, den Geſchworenen die thatſächlichen Merkmale

klar zu machen, welche den Begriff eines Verbrechend ſo oder anders konſtatiren .

Detaillirte Beſtimmungen über die Art der Fragſtellung an die Geſchworenen

können der Natur der Sache nach im Gefeß zweđmäßignicht getroffen werden, viele

mehr muß die angemeſſenſte Art der Fragſtellung in jedem einzelnen Falle der ums

fichtigen und pflichtmäßigen Erwägung des Vorſißenden anheim gegeben werden ;da

jedoch in allen Fällen die Anklage, wie ſte in der Anklageſchrift geſtellt iſt, durch den

Ausſpruch der Geſchworenen zur Erledigung gebracht werden muß , ſo erſcheint die

Beſtimmung nothwendig, daß die Hauptfrage dahin zu ſtellen ſei, ob der Anges

klagte ſchuldig ſei, und daß hierbei unter Berüdſichtigung der in der mündlichen Vers

handlung neu hervor getretenen Umſtände alle thatſächlichen Beſtandtheile des Vers

brechend, wegen deſſen die Anklage ausgeſprochen worden, beſtimmtanzugeben ſeien.

Ergeben ſich aus der Anklage oder der mündlichen Verhandlung Umſtände,

welche in den Strafgeſeken als erſchwerend oder mildernd beſondershervorgehoben
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find , oder die Verhängung einer Strafe völlig ausſchließen , ſo bedarf es in Betreff

dieſer Umſtände beſonderer Fragſtellung.

Dagegen iſt eine beſondere Frage in Betreff der Zurechnungsfähigkeit deo

Angeklagten nicht erforderlich, da dieſe bei der Entſcheidung über die Schuld des An

geklagten nothwendig vorab in Betracht gezogen werden muß, und in dem Ausſpruche

der Geſchworenen , welche für ihre Entſcheidung feine Gründe anzugeben haben , von

ſelbft die geeignete Berückſichtigung findet.

Beſonderer Erwägung bedarf noch der Fall, wenn bei der mündlichen Ver

handlung fich ergiebt , daß die dem Angetlagten zur Laſt fallenden Thatſachen ein

anderes Verbrechen enthalten , als das zur Anklage geſtellte. Es verſteht ſich hierbei

von ſelbft, daß das ermittelte andere Verbrechen ein ſolches ſei, welches der Zu:

ftändigkeit des Reichsgerichts unterliegt, alſo Hoch- oder Landesverrath gegen das

Reich , da entgegengeſeßten Falles das weitere Verfahren dem kompetenten Landegges

rictt zu überweiſen iſt.

Gehört dagegen das andere Verbrechen zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts,

ſo erſcheint es angemeſſen, daſſelbe mag ein fchwereres oder geringeres Verbrechen ,

wie das zur Anklage geſtellte, fein , die Fragſtellung eventuell auch auf jenes Ver

brechen zu richten .

Denn eine Benachtheiligung des Angeklagten wird dadurch nicht herbeigeführt,

da die eventuelle Fragſtellung und Entſcheidung nicht über ein ganz neues Fattum ,

welches der Anklage und weitern Verhandlung nicht zum Grunde gelegen , erfolgen

fou , vielmehr es ſich nur darum handelt, ob aus den Thatſachen , welche mit Zus

ziehung des Angeklagten und ſeines Vertheidigers zur Verhandlung gefommen ſind,

fich ein anderes , ſchwereres oder auch geringeres, Verbrechen ergebe. Ueber dieſe

Thatſachen haben der Angeklagte und ſein Vertheidiger bei der Verhandlung hins

reichende Gelegenheit gehabt, ſich zu erklären , und es iſt deshalb fein genügender

Grund vorhanden , weshalb die ganze bisherige Verhandlung als eine vergebliche be

handelt, und die Sache zu einer neuen Anflage geſtellt werden ſollte.

Die Zuſtimmung des Angeklagten zur Bedingung zu machen , iſt nicht ange

meſſen, da dieſelbe in Sachen der vorliegenden Art nicht immer zu erwarten ift.

In Bezug auf die Art des in einem ſolchen Fall zu beobachtenden Verfahrens,

fragt es fich , ob der Antrag des Reichs - Anwalts abzuwarten fei, oder ob der Ges

richtshof von Amtswegen auf das andere und ſchwerere Verbrechen einzugehen habe,

oder ob etwa nur dann , wenn ein geringeres Verbrechen vorliegt, dem Vorſißenden

allein geſtattet ſein ſolle, ohne vorherigen Beſchluß des Gerichtshofes eine eventuelle

Frage an die Geſchworenen zu ſtellen .

Der Natur des Anklageprozeſſes ſcheint es zwar gemäß , den Antrag dest

Reichs - Anwalts abzuwarten , und dieſem die Initiative zu überlaſſen ; andererſeits

fann aber nach einmal beſchloſſener Anklage der Gang der Unterſuchung nicht mehr

lediglich von den Anträgen des Reiche - Anwalts abhängig gemacht werden; ſelbſt bei

den Berathungen im Anklage - Senate hängt es von deſſen Befinden und nicht von

Antragen des Reichs - Anwaltes ab , wie das Verbrechen zu qualifiziren ſei. In

einem Fall, wie der vorliegende, wo ſich aus den zur Verhandlung gekommenen

Thatſachen ein anderes Verbrechen herausſtellt, tritt der Gerichtshof an die Stelle des

Anklage - Senates , und wenn , nachdem zuvor der Reichs - Anwalt, der Angeklagte

und deſſen Wertheidiger gehört worden, der Gerichtshof über die eventuelle Fragſtellung

Beſchluß faßt, ſo iſt allen Erforderniſſen genügt .

Bei geringeren , als den zur Anklage geſtellten Verbrechen , würde dem Vors

fißenden , da dem Angeklagten ein Nachtheil hieraus nicht erwachſen fann , unbes

denklich die Befugniß zuzugeſtehen ſein , die bezügliche Frage an die Geſchworenen zu

ftellen , wenn nicht in einzelnen Fällen die Entſcheidung der Frage: ob ein geringeres

Berbrechen vorliege oder nicht, erheblichen Schwierigheiten unterläge, daher e8 am

gtvedmäßigften ſcheint, in allen Fällen ohne Ausnahme daſſelbe Verfahren eintreten

uu laffen.

Dadurch, daß ſowohl dem Reiche Anwalt, als dem Angeklagten reſp. deffen

Bertheibiger die Befugniß eingeräumt iſt, gegen die von dem Borſißenden geſtellten

Fragen nach deren Verleſung Erinnerungen zu machen , und die Entſcheidung über
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dieſe Erinnerungen dem Gerichtshofe beigelegt iſt , erſcheint nicht nur das Intereſſe

aller Betheiligten gewahrt, ſondern es iſt auch fein Bedürfniß vorhanden , über die

Fragſtellung ſpeziellere Beſtimmungen, als hier geſchehen, zu treffen .

Wenngleich die Geſchworenen ihr Urtheil aus den vor ihnen ſtattgefundenen

Verhandlungen , aus der eigenen lebendigen Auſchauung und nicht aus den Akten

ſchöpfen ſollen, legtere ihnen daher zur Benußung bei ihren Berathungen nicht veraba

folgt werden dürfen , ſo erſcheint es doch nothwendig, hinſichtlich der im $ . 79. be

zeichneten Beweisthümer eine Ausnahme eintreten zu laſſen .

Es ift den Geſchworenen nicht zuzumuthen, daß fie den Inhalt der Urkunden,

der Verhandlungen über Drtsbeſichtigungen, insbeſondere der Gutachten von Sach

verſtändigen , welche vielleicht ſehr weitläufig, zugleich aber von der höchſten Wichtigkeit

für die Entſcheidung find, nach einmaliger Vorleſung bei der mündlichen Verhandlung

ſo ſcharf und ſicher auffaſſen, daß ſie ohne nochmalige Durchſicht und Prüfung bei der

Berathung ein ſicheres und fachgemäßes Urtheil abzugeben im Stande wären .

Nach s . 59. des Geſeß - Entwurfs hat zwar der Vorſigende des Kriminal

Gerichtshofes beim Beginn der Gerichtsſißung und vor der Vereidigung der Geſchwo:

renen dieſe durch eine Anrede auf die Pflichten ihres Amtes hinzuweiſen ; es erſcheint

indeß zwemäßig , daß derſelbe an die Geſchworenen unmittelbar vor dem Beginne

ihrer Berathungen nochmals eine entſprechende Anrede in ſpezieller Beziehung auf die

Beantwortung der an ſie geſtellten Fragen richte, und ſie dabei an die Vermeidung

derjenigen Mißgriffe erinnere, denen ſich die Geſchworenen erfahrungsmäßig bei ihren

Wahrſprüchen öfters hingeben .

S. 88. bis 97.

Berathung der Geſchwo: Den Geſchworenen liegt zunächſt die Wahl eines Obmanns aus ihrer Mitte

renen und Fällung ihres ob. Dieſe Wahl iſt nicht unwichtig, und es iſt deshalb wünſchenswerth, daß dieſelbe

Wahrſprudhee.
auf einen qualificirten Mann gerichtet werde.

Abſolute Stimmenmehrheit zu erfordern, würde indeß häufig einigen Zeitver:

luft zur Folge haben , und iſt mit Rüdſicht auf dieſen Uebelſtand relative Stimmen

mehrheit für genügend erachtet worden, und zwar um ſo mehr, als einerſeits ein unter

den Geſchworenen befindlicher fähiger Mann ſeinen Einfluß geltend machen wird,

wenn er auch nicht Obmann iſt, andererſeits die Geſchworenen, welche in ſo wichtigen

Sachen, wie die hier in Rede ſtehenden, meiſt mehrere Tage beiſammen ſein werden,

ehe ihre Berathung beginnt, den zum Obmann geeignetſten bald erkennen werden, die

Wahl alſo auch mit abſoluter Stimmenmehrheit auf ihn fallen wird. Bei etwaiger

Stimmengleichheit erſcheint die Entſcheidung nach dem höheren Lebensalter angemeſſes

ner als die durch das Loos . Zur Berathung der Geſchworenen iſt Niemanden,

auch den Richtern nicht, der Zutritt zu geſtatten, um fremden Einfluß auf den Wahr:

ſpruch fern zu halten .

Aus demſelben Grunde dürfen auch die Geſchworenen das Berathung8zimmer

nicht verlaſſen . Für dringende Ausnahmefälle, d . B. Erfrankung, iſt die ſchriftliche

Erlaubniß des Vorſißenden vorzubehalten.

Wer dieſen Vorſchriften zuwider handelt, hat die im Geſet beſtimmte Strafe

verwirkt. Bei Geſchworenen iſt dieſe Strafe auf Geldbuße zu beſtimmen, da ſie zu

deren Erlegung ihren Verhältniffen nach im Stande ſein werden . Für dritte Perſos

nen iſt nur Gefängniſſtrafe vorgeſchrieben , weil der oben angeführte Grund hier nicht

immer zutreffen würde, und es auf ſofortige Volſtredung der Strafe weſentlich

ankommt, wenn der Zwed nicht verfehlt werden ſoll.

Was die nach geſchloſſener Berathung erfolgende Abſtimmung der Geſchmos

renen betrifft, ſo iſt die hier vorgeſchriebene Mehrheit von zwei Drittheil der Stimmen

im Fall der Schuldigerklärung des Angeklagten in mehreren Gefeßgebungen angeord

net; und der an ſich ſehr bedenklichen einfachen Stimmenmehrheit in Fällen von ſo

großer Widytigkeit, wie die hier in Kede ſtehenden, unbedenklich vorzuziehen. Die ber

Rheiniſchen Straf - Prozeß - Ordnung nachgebildete Beſtimmung des Preußiſchen Ge

ſebes vom 3ten Januar 1849, wonad, wenn das „ Schuldig“ von den GeſchworenenS

mit einfacher Stimmenmehrheit ausgeſprochen iſt, der Gerichtshof entſcheidet, kann den

Uebelſtand herbeiführen , baß , wenn die Geſchworenen zweifelhaft find, ſie ihren Be.
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ſitluß mit ſieben gegen fünf Stimmen faſſen , um auf dieſe Art dem Gerichtshoſe die

Entſcheidung zuzuſchieben .

In Frankreich, aus deſſen Gefeßgebung die gedachte Beſtimmung ſich her:

ſchreibt, iſt dieſelbe ſpäterhin wieder beſeitigt worden, intem durch das Geſeß vom

28ften April 1832 Artifel 7. vorgeſchrieben iſt, daß die Geſchworenen ihren Beſchluß

mit einer Mehrheit von mindeſtens zwei Drittheilen der Stimmen ( 8 gegen 4 ) zu

faſſen haben.

Zur Sicherſtellung des Angeklagten gegen eine offenbar ungerechtfertigte Schul

digerklärung iſt aus anderen Geſeßgebungen die Beſtimmung aufgenommen, daß, wenn

der Gerichtshof einſtimmig der Anſicht iſt, daß die Geſchworenen ſich geirrt haben,

von ihm in der Art Remedur getroffen werden könne, daß die Sache zu einer ander

weiten Verhandlung vor ein neues Schwurgericht verwieſen wird, an welcher keiner

der früheren Geſchworenen Theil nehmen darf.

Da zu einer Verweiſung der Sache vor ein anderes Schwurgericht die ein

ſtimmige Anſicht des Gerichtshofes erforderlich iſt, ſo muß die Anordnung einer ſolchen

Maßregel auch dem Gerichtshofe von Amtswegen anheim geſtellt bleiben, und darf

von Niemand beantragt werden . Auch muß dieſe Verweiſung ſofort nach Vorleſung

des Wahrſpruches, jedoch ſelbſtredend nach vorheriger Berathung des Gerichtshofes

erfolgen .

Bei dem durch das anderweitige Schwurgericht gefällten Sprud), auch wenn

dieſer mit dem erſten übereinſtimmen ſollte, muß es dann ſein Bewenden behalten und

iſt ſofort zum Urtheil zu ſchreiten.

Daß der Angeklagte nicht ſogleich nach dem Wiedereintritte der Geſchworenen

und vor Verkündigung des Wahrſpruchs durch den Obmann, ſondern erſt dann, wenn

ihm der Wahrſpruch der Geſchworenen oder der Beſchluß des Gerichtshofes wegen

Verweiſung der Sache an ein neues Schwurgericht bekannt gemacht werden kann, in

die Gerichtsſigung zurückzuführen ſei, beruht auf der Erwägung, daß nach . 95.,

wenn der Gerichtshof findet, daß der Wahrſpruch der Geſchworenen Dunkelheiten ,

Lüden oder Widerſprüche enthält, die Geſchworenen ſich nach Anordnung des Gerichts

Hofes zur Verbeſſerung der Mängel wieder in das Berathungszimmer begeben müſſen,

die Anweſenheit des Angeklagten bei derartigen Verhandlungen aber nicht angemeſſen

erſcheint, da ſie das Vertrauen deſſelben auf die Gerechtigkeit und Geſeßmäßigkeit

des Spruches der Geſchworenen ſchwächen fönnte.

S. 98 .

Die hier getroffene Beſtimmung wegen Entlaſſung eines von der Anklage frei Weiteres Verfahren :

geſprochenen Angeklagten aus der Haft mußte den Fall berückſichtigen , wenn ein ſol: 1. im Falle der Nicht:

cher Angeklagter wegen eines nicht zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts gehörigen , erſt (duldigerklärung

bei der Verhandlung vor dem Reichsgericht ermittelten oder ſonſt zu deſſen Kenntniß

gebrachten Verbrechens dem zuſtändigen Landesgerichte zur weiteren Unterſuchung an

heim fällt.

SS. 99. bis 104 .

Iſt der Angeklagte durch den Wahrſpruch der Gefdworenen der That für 2. im Falle der Sculdig

ſchuldig erklärt, ſo hat der Kriminal - Gerichtshof durch ein Endurtheil zu entſcheiden ,
erklärung.

ob dieſe That überhaupt ein Verbrechen und insbeſondere ein zur Zuſtändigfeit des

Reichsgerichts gehöriges Verbrechen bilde, und welche geſeßliche Strafe der Angeklagte
verivirkt habe.

Die Gegenausführung des Angeklagten und ſeines Vertheidigers gegen die

vom Reichs - Anwalt zu ſtellenden Strafanträge darf daher auch nicht mehr die Thats

frage, welche entſchieden iſt, ſondern nur die oben angedeuteten Punkte erörtern .

Mußte auch bei der Entſcheidung von Geſchworenen über die Thatfrage eine

Stimmenmehrheit von zwei Drittheil erfordert werden , um die Schuldigerklärung

ausſprechen zu können , ſo iſt gleichwohl im vorliegenden Falle , in welchem rechts

verſtändige Richter nur darüber zu entſcheiden haben , ob die That ſich nach den

Gefeßen als Verbrechen qualifizire, und welche Strafe dafür zu beſtimmen ſei, die

abſolute Stimmenmehrheit für genügend zu achten, da feine beſonderen Gründe vor

liegen, von der in dieſer beſtehenden allgemeinen Regel hier abzuweichen.

IV . Anlage Ib zur Ssſten Sißung. 10

1

1
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Werden mehr als zwei Anſichten im Kollegium geltend gemacht, ſo erfolgt die

Berechnung der Stimmen in der für den Angeklagten günſtigeren Weiſe. Stimmen

gleichheit fann dabei nicht eintreten, da an dem Spruche fünf Richter, nicht mehr und

nicht weniger , Theil zu nehmen haben.

Findet der Gerichtshof, daß das Verbrechen , deſſen der Angeklagte für

ſchuldig erklärt worden , der Strafgerichtsbarkeit des Reichsgerichts nicht unterliege, ſo

ergiebt ſich von ſelbſt, daß derſelbe auf Ueberweiſung der Sache an das zuſtändige

Landesgericht zu erkennen hat.

Grachtet der Gerichtshof die That nicht für geſeßlich ſtrafbar, ſo iſt eine Frei

ſprechung die nothwendige Folge. Wird dagegen auf Strafe erkannt, ſo muß dem

Gerichtshofe die Befugniß verbleiben , nach ſeiner freien pflichtmäßigen Erwägung

und ohne an die Anträge des Reichs - Anwalts gebunden zu ſein , die Strafe höher

oder niedriger zu beſtimmen . Denn der Reichs - Anwalt iſt als Ankläger nur Partei,

nicht Richter. Dagegen hat der Gerichtshof nicht nur das Intereſſe des Angeklagten

als der anderen Partei zu wahren, ſondern auch der Wahrheit und dem Gefeß

Geltung zu ſchaffen.

Was den Koſtenpunkt betrifft, ſo ſind zwar mehrere wegen deffelben Ber

brechens Verurtheilte ſolidariſch für die Koſten verhaftet, falls der Einzelne ſeinen

Antheil zu bezahlen unvermögend iſt; wenn indeß beſondere Verhältniſſe des einzelnen

Mitſchuldigen beſondere Roſten veranlaßt haben , ſo fönnen dieſe auch nur jenem

Mitſchuldigen allein auferlegt werden .

S. 105 .

Form der Urtheile .

Rechtsmittel.

14

Die Unterzeichnung der Urſchriften der Urtheile erfolgt durch den Vorſtßenden

und ſämmtliche Richter, wie dies im Gefeß über die Einrichtung des Reichsgerichts

$. 39. allgemein vorgeſchrieben iſt. Wenn der Angeklagte es beantragt, ſo ſteht der

Ertheilung einer beglaubigten Abſchrift des Urtheils an ihn , welche namentlich im

Fall einer Freiſprechung zu ſeiner legitimation fürihn wichtig ſein kann, fein Bedenten

entgegen .

$ . 106 .

Nach der hier getroffenen Beſtimmung ſoll gegen den Wahrſpruch der Ges

ſchworenen und das darauf gegründete Endurtheil desGerichtshofes fein Rechtsmittel

ſtattfinden .

Was zunächſt den Wahrſpruch der Geſchworenen betrifft, ſo iſt im $. 95 .

der Gerichtshof ermächtigt worden , falls fich Dunkelheiten , küfen oder Widerſpruđe

in dem Wahrſpruche finden ſollten, die Verbeſſerung dieſer Mängel vor deſſen Ver

fündigung anzuordnen .

Desgleichen iſt im $ . 96. die Verweiſung der Sache zur Verhandlung vor

einem neuen Schwurgericht angeordnet, wenn der Gerichtshof der einſtimmigen Anſicht

iſt, daß bei der Schuldigerklärung eines Angeklagten die Geſchworenen ſich geiret

haben. Endlich iſt die Schuldigerklärung eines Angeklagten an eine Mehrheit von

zwei Drittheilen der Stimmen geknüpft.

Durch dieſe Beſtimmungen ſo wie durch die Deffentlichkeit des Verfahrens

ſind dem Angeklagten in Beziehung auf den Ausſpruch der Geſchworenen die nöthigen

und nach der Natur der Sache irgend zuläſſigen Garantien gewährt.

Die Ausſchließung von Rechtsmitteln gegen die Endurtheile des Gerichtshofes

rechtfertigt ſich durch die Stellung des Gerichtshofes und die Art ſeiner Zuſammen

feßung. Der Reichs - Kriminalgerichtshof iſt der höchſte im Reiche, und die Beſtim

mungen über die Zuſammenſeßung deffelben ,wie ſie hier, resp. im Organiſationsgeſeße

für die Reichsrichter überhaupt getroffen ſind, laffen in Mitbetracht der Deffentlichkeit

des Verfahrens und der Mitwirkung des Reiche -Anwalts die Annahme nicht zu, daß

die geſeblichen Formen des Verfahrens nicht beobachtetwerdenwürden und deshalb

eine Nichtigkeitsbeſchwerde wegen Form fehler zugelaffen werden müſſe.

Außer dem Falle einer Formverleßung würde ein Rechtsmittel, insbeſondere

die Nichtigkeitsbeſchwerde nur wegen Verlebung des materiellen Rechte eintreten

fönnen . Es läßt fich nun zwar nichtverkennen, daß, wie jedemenſchliche Einrich

9
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tung unvollkommen und Irrthümern ausgeſeßt iſt, ſo auch bei einem Gerichtshofe,

wie der hier in Rede ſtehende, Entſcheidungen vorkommen fönnen , welche dem

materiellen Rechte nicht entſprechen , allein eine Nichtigkeitsbeſchwerde - Inſtanz, welche

ihren Zweck zu erfüllen geeignet wäre, iſt hier nicht zu beſchaffen . Denn dieſe Inſtanz

würde, da ein höherer Gerichtshof als das Reichsgericht nicht vorhanden iſt, nur bei

einer andern Abtheilung des Reichsgerichts ſich einrichten laſſen, und legtere aber aus

ſolchen Mitgliedern des Reichsgerichts zuſammen zu ſeßen ſein , welche dem Kriminal

Gerichtshofe nicht angehören , und daher präſumtiv in Strafſachen weniger bewan

dert ſind.

Auch findet in Franfreich, wo auf die Beobachtung der Formen ſo erhebliches

Gewicht gelegt wird , gegen die Entſcheidung des Staatsgerichtshofes fein Rechts

mittel Statt, überdies iſt es ſehr wünſchenswerth, daß Angelegenheiten der hier in

Rede ſtehenden Art möglichſt ſchnell erledigt und durch Rechtsmittel nicht aufgehalten

werben .

S. 107.

Die im $. 40. des Geſebes über die Einricytung des Reichsgerichtes für den Berfahren bei Störungen

Fall einer Ruheſtörung in der Gerichtsſitzung getroffene Beſtimmung findet auch hier in den Sißungen .

aus denſelben Gründen Anwendung.

Macht ſich der Angeklagte einer Ruheſtörung ſchuldig, ſo bleibt fein anderes

Mittel, als ihn in's Gefängniß abzuführen und die Verhandlung mit ſeinem Ver

theidiger fortzuſeßen .

$. 108 .

Die Ausſeßung der Gerichtsſißung fann, zumal bei längerer Dauer derſelben, Auslegung der Gerichts :

inſoweit erfolgen , als es die Erholung der darin thätigen Perſonen nothwendig fißung.

macht.

Wenn dieſelbe auch nach begonnenem Schlußvortrage des Vorſißenden bis

zum erfolgten Ausſpruch der Geſchworenen niemals eintreten ſoll, ſo iſt, wie von

ſelbſt einleuchtet, dieſe Vorſchrift gleichwohl nicht ſo zu verſtehen , als ob auch ſo

dringende Fälle , wie beiſpielsweiſe der Ausbruch eines Feuers im Gerichtslofale, ein

Todesfall, eine Erkrankung u. f. w. die Unterbrechung der Sißung nicht zuließen,

vielmehr iſt nur gemeint, daß der Erholung wegen die Sißung nicht ausgefeßt wer:

den dürfe.

$. 109.

Die wegeu des Sißungs - Protokols getroffene Beſtimmung bezwedt den we- Sipung8 - Protofoli.

ſentlichen Inhalt der Verhandlung auf eine glaubhafte Weiſe aftenmäßig feſtzuſtellen.

S $ 110. bis 119 .

Die Wiederaufnahme rechtskräftig beendigter Unterſuchungen ſoll nachder Wiederaufnahme rechtsfráf

hier getroffenen Beſtimmung im Fall einer Verurtheilung auf den Antrag des Ver: tig beendigter Unterſuchungen.

urtheilten und im Fall einer Freiſprechung auf den Antrag des Reichs-Anwalts erfol

gen , wenn nachgewieſen werden kann, daß

1. zum Beweiſe erheblicher Thatſachen bei der mündlichen Verhandlung vor

dem Schwurgericht eine falſche Urkunde vorgelegt oder ein falſches Zeugniß

eidlich abgelegt,

oder

2. einer der Urtheilsgeſchworenen oder ein Gerichtsmitglied beſtochen ge

weſen iſt.

Bei der Beſtimmung zu 1. iſt in Erwägung zu ziehen , daß einerſeits nicht

jede Urkunde oder Zeugniß die Wiederaufnahme rechtskräftig beendigter Unterſuchungen

zuläſſig machen kann , andererſeits aber auch , da die Geſchworenen für ihre Entſchei

dung feine Gründe angeben, gar nicht feſtzuſtellen iſt, ob und inwiefern die Geſchwo

renen auf eine Urkunde oder ein Zeugniß Rückſicht genommen haben oder nicht. Es

bleibt daher fein anderer Ausweg übrig, als eine Vorprüfung darüber eintreten zu

laffen, ob die als falſch angefochtene Urkunde oder Zeugenausſage eine ſolche Thatſache

betrifft, welche, ihre Wahrheit vorausgeſeßt auf den Ausſpruch der Geſchworenen

einen Einfluß geübt haben fönne.
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Fällt die Prüfung verneinend aus , ſo muß der Antrag auf Wiederaufnahme

der Unterſuchung ſogleich zurücgewieſen werden , und eben dieß muß in dem Falle zu

2. erfolgen , wenn bei der vorläufigen Ermittelung der Verdacht einer Beſtechung

fich nicht herausſtellt.

Iſt aber in beiden Fällen die Vorprüfung ſo ausgefallen , daß eine ſofortige

Zurüdweiſung des Antrages nicht eintreten kann, ſo kömmt es darauf an, ob der der

Fälſchung, des Meineides oder der Beſtechung Beſchuldigte noch belangt werden kann

oder nicht. Im erſteren Falle erſcheint es angemeſſen, zuvörderſt bei dem kompetenten

Landesgerichte die Unterſuchung gegen den der Fälſchung u. ſ. w. Beſchuldigten zu

veranlaſſen und erſt nach deſſen rechtskräftiger Verurtheilung die Wiederaufnahme der

Unterſuchung eintreten zu laſſen. Kann dagegen der der Fälſchung u. ſ. w . Bez

ſchuldigte nicht mehr gerichtlich belangt werden , ſo bleibt fein anderer Weg übrig,

als beim Reichsgericht die Richtigkeit der Beſchuldigung durch eine Vorunterſuchung

näher in's licht ſtellen zu laſſen , und nach Anhörung des Reichs - Anwalts über den

Antrag auf Wiederaufnahme der Unterſuchung, je nach dem Reſultate jener Vorunter:

ſuchung Beſchluß zu faſſen . Es iſt zwar wohl denkbar, daß der der Fälſchung, des

Meineides oder der Beſtechung Angeſchuldigte von dem Landesgerichte freigeſprochen

wird, obwohl das Ergebniß der wider ihn geführten Unterſuchung von der Art iſt,

daß das Reichsgericht die Freiſprechung für nicht gerechtfertigt zu erachten ſich veran

laßt finden fönnte. Wollte man aber in dem Falle , wenn der der Fälſchung, des

Meineides oder der Beſtechung Angeſchuldigte bei dem fompetenten Landesgericht ber

langt werden kann , eine ſelbſtſtändige Prüfung des Reichsgerichts darüber eintreten

lafſen , ob der Angeſchuldigte des gedachten Verbrechens wirklich für ſchuldig zu achten

fei oder nicht, ſo würde der Uebelſtand widerſprechender Entſcheidungen des Reiches

und des Landesgerichts nicht zu vermeiden ſein . Auch findet ſich in den meiſten

Landesgeſeßgebungen die Beſtimmung, daß ein fondemnatoriſches Urtheil gegen den

der Fälſchung oder des Meineides Beſchuldigten in allen den Fällen, da derſelbe noch

gerichtlich belangt werden könne , der Wiederaufnahme der Unterſuchung vorangehen

inüſſe.

Sobald zur Zeit des Antrags auf Wiederaufnahme der Unterſuchung die Voll

ſtredung der Strafe noch nicht begonnen hat , iſt kein Grund vorhanden , dieſe Voll

ſtredung eintreten zu laſſen, bevor über den Antrag entſchieden iſt.

Iſt dagegen mit Vollſtredung der erkannten Freiheitsſtrafe bereits begonnen,

ſo iſt der Beſchluß über Fortſeßung oder Hemmung der Vollſtređung am zweckmäßig:

ſten dem Ermeſſen des Reichsgerichts in jedem einzelnen Falle anheirn zu geben .

Wird bei Wiederaufnahme der Unterſuchung von dem neu en Schwurgericht

ein mit dem früheren übereinſtimmender Wahrſpruch gefällt, ſo bedarf es feines neuen

Erkenntniſſes des Gerichtshofs, ſondern es genügt in dieſem Falle der Ausſpruđ, daß

es bei der früher erkannten Strafe ſein Bewenden behalte.

1

SS. 120. bis 129.

Rontumazial - Berfahren.

gegen
den

Die öffentliche Ladung eines flüchtigen Angeklagten ſoll nach 8. 123. unter

der Warnung erfolgen , daß der Angeklagte im Fall ſeines Nichterſcheinend der ihm

in der Anklage zur laſt gelegten Thatſachen für geſtändig werde erachtet, und demge:

mäß gegen ihn was Rechtens werde erkannt werden.

Es iſt alſo das Prinzip der affirmativen Litisconteſtation angenommen , und

zwar deshalb, weil die öffentliche Ladung nicht eher erfolgen kann , als bis

Angeſchuldigten ſo viel ermittelt iſt, daß er in den Anklageſtand verſeßt werden konnte.

Erſcheint der Angeklagte in Folge der Ladung gleichwohl nicht, ſo kann nun das Prá

judiz des Geſtändniſſes unbedenklich realiſirt werden.

Ueberdies ſoll, wenn der Angeklagte ſpäter fich meldet, die Unterſuchung wieder

aufgenommen werden. Der Nachtheil für den Angeklagten aus dem Kontumazial

urtel beſteht alſo nur darin , daß er ſeiner etwaigen Aemter und Ehrenrechte, deren
Ausübung ſchon durch ſeine Flucht thatſächlich aufgehoben wird , vorläufig verluſtig

geht, daß ſein Vermögen in Beſchlag genommen und zur Beſtreitung der Unterſuchungs

Roſten verwendet werden kann.

1

1
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Mit Rücſicht auf eine möglicherweiſe ſehr weite Entfernung des Angeklagten

von dem Orte, wohin derſelbe geladen wird, mußte die Friſt vom Tage der erſten

Bekanntmachung der Ladung bis zum Tage der Gerichts - Sißung auf mindeſtens drei

Monate beſtimmt werden .

Die öffentlichen Blätter , durch welche die Ladung befannt zu machen iſt,

müſſen durch das Geſeß beſtimmt werden , damit ein Angeklagter , welcher etwa er :

ſcheinen will, fich danach richten und die betreffenden Blätter einſehen könne.

Bliebe die Beſtimmung der Blätter lediglich dem Gerichte überlaſſen, ſo würde es vom

Zufalle abhängen, ob der Angeklagte Renntniß von der Ladung erlangte. Dem Er

meſſen des Gerichts fann indeß frei geſtellt werden , in einzelnen Fällen außer der Be

kanntmachung in den durch das Gefeß beſtimmten öffentlichen Blättern auch noch in

einem andern für den ſpeziellen Fall geeigneten öffentlichen Blatte die Veröffentlichung

der Ladung zu bewirfen, wobei indeß die Gültigkeit der Ladung und die Abfaſſung des

Kontumazial-Urtels von der leßtgedachten Art der Befanntmachung unabhängig bleibt.

Eine inehrmalige Einrüdung der Ladung in die durch das Gefeß bezeichneten

öffentlichen Blätter iſt zwar nothwendig , damit die Kenntnißnahme von der Ladung

dem Angeklagten möglichſt erleichtert wird. Dagegen erſcheint es nicht zweckmäßig,

die Wiederholung der Bekanntmachung an feſt beſtimmte Termine , 8. B. von 4 zu

4 Wochen zu knüpfen , da erfahrungsmäßig die pünktliche Beobachtung ſolcher Ter

mine ſehr ſchwer burchzuführen iſt. Die Frage : ob das Kontumazial - Urtel von

Amtswegen oder nur auf Antrag des Angeklagten wieder aufzuheben ſei, wenn dieſer

fich demnächſt ſtellt, oder zur Haft gebracht wird , iſt nach der erſten Alternative ent

ſchieden worden . – Dies könnte vielleicht in Rüdſicht darauf bedenklich ſcheinen , daß.

durch die neue Unterſuchung ſich die Lage des Angeklagten verſchlimmern würde, wenn

bei dieſer Unterſuchung ſich ein ſchwereres Verbrechen herausſtellt, und der Angeklagte,

welcher im Vertrauen auf die in contumaciam gegen ilyn erkannte geringere Strafe

zurüdgekehrt iſt, nunmehr zu einer härteren Strafe verurtheilt wird. Allein die Wie

deraufnahme der Unterſuchung ohne Antrag des Angeklagten rechtfertigt ſich zu

nächſt durch den allgemeinen Grundſaß , daß , wo es thunlich iſt, ſchwerere Strafen

nach der Wirklichkeit des Verbrechens und nicht nach Rechtsfiktionen abgemeſſen und

vollſtreckt werden müſſen, und ſodann durch die Erwägung, daß die Verurtheilung des

Angeklagten in contumaciam oline die Mitwirkung der Geſchworenen erfolgt iſt, und

erfolgen mußte, weil die Zuziehung von Geſchworenen ein kontradiktoriſches Verfahren

zwiſchen Anflager und Angeklagten und daher die Anweſenheit des legteren nothwen

dig erfordert. Es würde endlich höchſt bedenklich ſein , die ſchwerſten Kriminalſtrafen

bloß auf Grund eines Kontumazial - Urtels zu vollſtreden . Der Zweck des Kontuma

zial - Urtels geht weſentlich mit dahin, einerſeits gegen den Angeklagten feſtzuſtellen, daß

er Hoch- oder Landesverrath begangen habe , andererſeits ſein Vermögen in Beſchlag

zu nehmen , um ihn dadurch an weiteren verrätheriſoen Maaßregeln ſo viel als mög

lich zu hindern, und die Koſten der Unterſuchung zu decken .

1

Strafvollſtreckung.

SS . 130. bis 132 .

Die Vollſtrecung der Freiheitsſtrafen gegen ſolche Verurtheilte, welche einem

im Reichsverbande befindlichen Einzelſtaat angehören , muß durch Ueberweiſung der

Verurtheilten an dieſen Einzelſtaat Behuſs ihrer Aufnahme in die Landesſtrafanſtalten

erfolgen, da das Reich keine zur Strafvollſtredung geeigneten Anſtalten beſißt. Es

verſteht fich von ſelbſt, daß die Einzelſtaaten hierzu nur unter Vorbehalt der Roften

erſtattung verpflichtet ſind.

Betrifft die Strafvollſtreckung Ausländer , oder handelt es ſich um Voll

ſtredung einer Todesſtrafe, ſo hat der Keichsanwalt burd Requiſition der Behörden

des Drts oder Bezirks , wo die Strafvollſtreckung erfolgen ſoll, und unter der Vers

bindlichkeit der Koſtenerſtattung für dieſe Vollſtreckung Sorge zu tragen .

Die Erneuerung eines bereits zurückgewieſenen Begnadigungs- Geſuchs wird

die Strafvollſtreckung niemals hemmen dürfen , weil dieſe ſonſt ins Unabſehbare ver

zögert werden fönnte.

IV. Anlage Ib zur 88ften Sißung, 11
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Koſten .

SS . 133. bis 139 .

Nach $ . 47. Der Reichsverfaſſung ſind die Ausgaben für alle Maaßregeln

und Einrichtungen, welche von Reichswegen ausgeführt werden, von der Reichsgewalt

aus den Mitteln des Reichs zu beſtreiten. Dieſe Beſtimmung findet auch auf das

Reichsgericht ihre Anwendung , und iſt daher der Koftenaufwand , welcher durch die

beim Reichsgericht zu führenden Unterſuchungen verurſacht wird, aus der Reichskaſſe

zu beſtreiten , ſofern der Angeklagte zu deſſen Erftattung nicht verurtheilt , oder nicht

vermögend ſein ſollte. Von Gerichtsgebühren und Stempeln, deren Erhebung hier

große Weiterungen veranlaſſen würde, iſt um ſo mehr abgeſehen worden , als die

übrigen Roften in den gedachten Unterſuchungen ohnehin ſchon ſo bedeutend ſein wer

den , daß das Vermögen der Verurtheilten zur Deckung derſelben meiſtens nicht einmal

hinreichend ſein wird .

Das Amt der Geſchworenen iſt ein politiſches Ehrenamt , fie erhalten daher

nur eine Reiſe - Entſchädigung, aber feine Diäten .

Die Gebühren der Zeugen und Sachverſtändigen werden am zweckmäßigſten

nach den Säßen vergütet , welche in den Landesgeſeßen am Drte ihrer Vernehmung

beſtimmt ſind, da ein anderer Maaßſtab 3. B. nach den Säßen ihres gewöhnlichen

Aufenthaltsortes theils bei der Feſtſtellung ſchwierige Ermittelungen verurſachen würbe,

theils der Ort ihrer Vernehmung für den von ihnen zu beſtreitenden Aufwand die

geeignetſte Richtſchnur bietet. Diejenigen Zeugen und Sachverſtändigen , welche der

Angeklagte Behufs ihrer Vernehmung ſelbſt geſtellt hat, ſind auch von dem Angeklagten

( chadlos zu halten , da das Gericht bei ihrer Ladung nicht mitgewirkt hat.

Die Gebühren des Vertheidigers hat das Gericht, da ſich bei der großen Ver

ſchiedenheit der Fälle und der Leiſtungen ein feſter Saß , welcher eine angemeſſene

Vergütung darſtellte, nicht beſtimmen läßt, nach ſeinem Ermeſſen und unter Berückſich

tigung theils der Leiſtungen des Vertheidigers , theils der Vermögensverhältniffe des

Angeklagten für jeden einzelnen Fall auf ein Pauſchquantum feſtzuſeßen. Dies wird

jedoch nur auf Antrag des Vertheidigers oder des Angeklagten zu geſchehen brauchen,

da das Honorar der freien Vereinigung des Vertheidigers mit dem Angeklagten über

laſſen werden kann . Soweit der Angeklagte endlich zur Bezahlung der Unterſuchungss

foften , reſp. der Gebühren des Vertheidigers nach Ss. 136. und 137. nicht verpflichtet

oder nicht vermögend iſt, müſſen dieſelben entweder niedergeſchlagen , oder nach vor

gängiger Feſtſeßung aus der Reichsfaſſe bezahlt werden .

Aus der Reichsfaſſe werden ferner nach dem Muſter der einzelnen Landes

Gefeßgebungen jederzeit die Diäten und Reiſekoſten der Gerichtsmitglieder und des

Reichsanwalts, ſo wie die Reiſefoften der Geſchworenen zu berichtigen ſein.

Die Liquidation der Unterſuchungskoſten nach Beendigung der Unterſuchung

liegt dem Gerichtsſchreiber ob ; die Feſtießung erfolgt, wenn ein Endurtheil ergangen

iſt, durch den Vorſißenden des Kriminal - Gerichtshofes, in den übrigen Fällen aber,

als eine adminiſtrative Angelegenheit, durch den Vorſißenden des Reichsgerichts.

重
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Heſſiſche Note wegen Verzögerung der Parlamento - Wahlen im Großherzogthum Heſſen.

Drei und Neunzigſte Sigung vom 19ten März 1850.

Der Vorſigende ſtellt den Staatsminiſter von Carlowiß als den zur Leitung des Parlaments mitgewählten

Rommiffar des Verwaltungsraths vor. -- Lepterer wohnt der Sißung bei . - Vortrag des Groß

herzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , betreffend die Additionalafte uc . Gin

Schreiben mehrerer Medlenburg - Schwerinſcher Staats - Angehöriger nebſt Proteſt gegen die ſ. g .

Deputation der Ritterſchaft geht zur Berichterſtattung an den Referenten in der Mecklenburger Vers

faſſungs -Angelegenheit. - Schreiben des Vorſißenden des Bundes -Schiedsgerichts vom 18ten d . M.

nebſt den vorbehaltenen Vorſcølägen geht zur Berichterſtattung an den Freiherrn von Lepel.



IV Inhalts - Verzeichniß der Protokolle des Verwaltungsraths.

Zuſtimmung Lübeds zur Additionalakte, zur Botſchaft und zu den Beſchlüſſen des Verwaltungsrathe

hinſichtlich Hannovers. Die Vollmachten der 5 Rommiſſare des Verwaltungsraths werden von

den Mitgliedern des Verwaltungsrathes vollzogen .

1

Vier und Neunzigſte Sißung vom 20ſten März 1850.

Eröffnung des Deutſchen Parlaments im großen Saale des Königlichen Regierungs - Gebäudes zu Erfurt

durch den Vorſißenden des Verwaltungsraths, Königl . Preuß. General-Lieutenants von Radowiß .

-

Fünf und Neunzigſte Sißung vom 22ſten März 1850.

Oberſt Moble hat die Vertretung der Thüringiſchen Staaten übernommen . – Das Søreiben des

Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten Dr. Hellwing vom 18ten März 1850 , betreffend ten

einſtweiligen Rüdtritt Schaumburg - Lippe's vom Bündniß, geht zum Bericht an die Verfaſſungs

Rommiſſion. - Schreiben der Parlaments - Präſidenten , betreffend die zu erwirkende Portofreiheit

für die Parlaments - Mitglieder. Erklärung der Anhaltiniſchen Bevollmächtigten in dieſer Angele :

genheit. – Pro Memoria des u . Kerſt, betreffend die Gründung des erſten See - Arſenals für die

Deutſche Marine. Protokolle der Bundes - Rommiſſion ( 60ſte bis 70ſte Sißung ). Zuſtim

mung Badens, Großherzogthum Heſſens und Lübecks zu dem Beſchluſſe des Verwaltungsrathes vom

Sten Februar 1850 , hinſichtlich der Außerfursſeßung von Papiergeld. - Diskuſſion wegen An

nahme der Verfaſſung durch das Parlament.– Berichterſtattung der Verfaſſungs -Kommiſſion über

dieſen Gegenſtand.

-

-

Seds und Neunzigſte Sißung vom 25ſten März 1850.

Vertheilung der von dem Buchhändler Perthes zu Gotha als Geſchenk eingefandten geographiſđen

Karten . — Bewilligung der Portofreiheit für die Mitglieder des Verwaltungsrathes Seitens Preußens

und Sachſen - Altenburgs. - Erwiederung des Verwaltungsraths auf das Schreiben des Fürſtlidi

Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten vom 18. März 1850. - Der Vorſißende fündigt an,

daß eine Mittheilung der Königlich Preußiſchen Regierung über das Münchener Verfaſſungs-Projekt

erfolgen und ſolche zur Kenntniß des Verwaltungsrathes gelangen würde.

.

-

Sieben und Neunzigſte Sißung vom 27ſten März 1850.

Miniſter Haſſenpflug iſt zum Erſten Kurheffiſchen Bevollmächtigten ernannt und tritt als ſolcher in den

Verwaltungsrath. - Wahl des Präſidenten 2c . im Voltshauſe. Konſtituirung des Verfaſſungs

Ausſchuſſes und der Kommiſſion zur Berathung der Reichsgeſek-Entwürfe im Staatenhauſe. — Graf

Działynski hat ſein Mandat niedergelegt. – Einleitung zur Neuwahl . – Der Vorſißende erſudt

die Bevollmächtigten um Einholung von Inſtruktion und Erklärung ihrer Regierungen über dag

Münchener Verfaſſungs - Projeft. — Erſuchen des Vorſißenden an die Bevollmachtigten um Beanta

wortung der Frage , wie ſie ſich dem Parlament gegenüber bezüglich der En - bloc- Annahmezu

ſtellen gedachten. — Miniſter Haſſenpflug nimmt hierüber zuerſt das Wort. - Allgemeine Diss

kuſſion. – Erwiederung des Vorſißenden . Gegenerklärung Haſſenpflugs.

Diskuſſion über denſelben Gegenſtand.

-

-

Fortießung der

- Präſident

Adt und Neunzigſte Sigung vom 30ſten März 1850.

Der Großherzoglich Badenſche Bevolmachtigte übernimmt, als Stellvertreter, den Vorſiß.

Vollpracht hat die Vertretung des Staatsraths Seebed , und Dr. Liebe diejenige des Oberſten

Mooie übernommen. – Die Shriftſtücke, betreffend das Münchener Verfaſſungs - Projekt,ſollen,

dem Protokoll als Anlagen beigefügt bleiben. – Rurheſſen verneint die Frage wegen gemeinſchaft.

licher Beantwortung der Bayeriſchen Note . - Protokolle der Bundes - Rommiſfion (71fte bis 76fte

Sigung ). — Zuſtimmung Seitens Großherzogthum Heſſens und Badens bezüglich der proviſoriſchen)

Einführung des Oldenburgiſchen Strafgeſeßbuches bei der Deutſchen Flotte. – Braunſchweig, lippe

und Walded ertheilen ihre Zuſtimmung zu dem Beſchluſſe, betreffend die Außerkursſegung von

Papiergeld. Lübec und Bremen bewiligen die Portofreiheit für die Mitglieder des Deutſchen

Parlaments. Medlenburg - Schwerin gewährt die Portofreiheit für die Bevollmächtigten bei dem

Berwaltungsrath). Der feſtgeſtellte Entwurf eines Gefeßes , betreffend das Berfahren vor dem

Reichsgericht, ſoll dieſem Protofoll als Anlage beigefügt bleiben.

.

-



Inhalts - Verzeichniß der Protokolle des Verwaltungsraths.
V

Neun und Neunzigſte Sigung vom 2ten April 1850.

Baden , Bernburg 2c. ſtimmen der in der Sißung vom 27ſten März 1850 Preußiſcher Seits gemachten

Propoſition hinſichtlich gemeinſchaftlicher Aeußerung der verbündeten Regierungen auf das Münchener

Verfaſſungs - Projekt bei. - Schreiben des Präſidenten des Volkshauſes vom 29ſten März c . wegen.

Mittheilung der Verfaſſungs - Urkunden ſämmtlicher Unionsſtaaten an das Parlament. Protokolle

der Bundes - Rommiſſion (77ſte und 78ſte Sißung) . Bericht über den Standpunkt der Verband

lungen in dem Verfaſſungs - Ausſchuſſe des Volfo - und des Staatenhauſes.

Hundertſte Sißung vom 9ten April 1850.

Staatsrath Seebed wird den beurlaubten Großherzoglic, Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten

vertreten . Das Schreiben des Legationsraths von Stad vom 9ten April wird zu den Aften

genommen . Schreiben des Präſidenten des Volfshauſes wegen rechtzeitiger Benachrichtigung des

Verwaltungsrathes von der Tagesordnung der Parlaments - Verhandlungen . Protokolle der

Bundes - Rommiſſion (79ſte bis 84ſte Sigung) . -- Naſſau, Oldenburg und Mecklenburg -Schwerin

ertheilen ihre Zuſtimmung zu der in der Sißung vom 27ſten März Seitens Preußens vorgeſdhlagenen

gemeinſchaftlichen Rückäußerung auf das Münchener Verfaſſungs - Projeft . Staatsminiſter von

Ploß befürwortet das Anſtellungsgeſuch des Legations - Sefretairs von Brandt. - Erflärung

des Oberſten Mosle hinſichtlich der Stellung Oldenburgs zum Bündniß vom 26ften Mai 1849.

Der Vorſißende dankt für dieſe Mittheilung Namens des Verwaltungsrathes. Mecklenburg

Schwerin und Oldenburg machen die Genehmigung der Portofreiheit für das Parlament von der

zuſtimmenden Erklärung Preußens abhängig . Erflärung Sachſen - Altenburgs und Sachſen

Meiningens hierüber. - Zuſtimmung Sachſen - Meiningens zu dem Beſchluß des Verwaltungsrathe

vom Sten Februar 1850, betreffend die Außertursſeßung von Papiergeld.

Hundert und Erfte Sißung vom 11ten April 1850.

Profeſſor Bejeler überreicht 30 Gremplare des Jahresberichte der Kieler Seefadettenſchule pro 1849.

Schreiben des Vorſißenden des Juſtiz - Ausſchuſſes im Staatenhauſe, Staatsmtniſters von

Düesberg , betreffend den Geſek - Entwurf über das Verfahren wegen Unterſuchung und Beſtra

fung des Huch - und Landesverraths 2c. Freiherr von lepel übernimmt die Beantwortung dieſes

Schreibens im Sinne des gefaßten Beſchluſſes. Der Vorſigende bringt diejenigen Mittheilungen

zur Renntniß , die er dem Volfshauſe zu machen beabſichtigt. Verwahrung des Großherzoglich

Heſſiſchen Bevollmächtigten hinſichtlich der Rechte der vormals reichsunmittelbaren Fürſten. - Der

Oldenburgiſche Bevollmächtigte wünſcht den Weg bezeichnet zu ſehen , für den ſich die Preußiſche

Regierung event. in der Deutſchen Sache entſcheiden würde. - Der Vorſigende erklärt , dieſem

Wunſte zur Zeit noch nicht entſprechen zu fönnen . – Derſelbe giebt befriedigende Erflärungen hins.

ſichtlich des Rechtsverhältniſſes der vormals reichsunmittelbaren Fürſten ac. im Großherzogthum

Heſſen.

Hundert und Zweite Sigung vom 17ten April 1850.

Der Kurheffiſche Bevollmächtigte iſt behindert , der Sißung beizuwohnen . Der Großherzoglich Heſſiſche

Bevollmächtigte iſt Krankheits halber abweſend . - . Ein Schreiben aus Bideburg wegen der Wahlen

zum Staatenhauſe geht an die Verfaſſungs - Kommiſſion . Protokolle der Bundes - Kommiſſion

( 85fte bis 93ſte Sigung) . Erklärung und Antrag des Staatsraths Seebed hinſichtlich des im

Volkshauſe eingeſlagenen Weges in der Verfaſſungs - Angelegenheit. Zuſtimmung Seitens des

Rommiffarius, Staatsminiſters von Carlow i3. Erklärung des Vorſißenden in dieſer Angele:

genheit und Andeutung des für die Verhandlungen im Staatenhauſe wünſchenswerthen Verfahrens.

- Fernere Erwägung des Staatsraths Seebec. – Entgegnung des Vorſißenden. - Fortgeſepte

Erörterung Seitens mehrerer Bevollmächtigten und ſchließliche Anſicht des Verwaltungsrathe .

یلم

Hundert und Dritte Sigung am 23ſten April 1850.

Der Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte nimmt nach Beendigung ſeines Urlaubs,

ſeinen Plaß im Verwaltungsrathe wieder ein . - Regierungsrath Soneider zu Berlin hat

12 Eremplare einer Temperatur - Berechnung für Deutſchland zur Vertheilung unter die Mitglieder

des Verwaltungsrathes eingeſandt und um Förderung dieſer Angelegenheit gebeten . - Der Ver
b
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waltungsrath banft dem Einſender, fann aber ſeinen Anträgen nicht entſprechen . Erörterung der

durch den Vorſißenden bezeichneten beiden Gegenſtände, betreffend: 1. die Geres - Entwürfe des

Reichsgerichts und 2. die Wahlgeſeße in den Einzelſtaaten. -- Reſultat dieſer Erörterung.. Bor:

läufige Beſprechung über den bevorſtehenden Schluß des Parlaments. Schaumburg - Lippeſche

Wahlangelegenheit. Bericht des Verfaſſungs - Ausſchuſſes und Beſchluß des Verwaltungsrathes

hierüber.

Hundert und Vierte Sißung vom 26ſten April 1850.

Schreiben des Miniſters Freiherrn von Schleiniß vom 25ften April, betreffend : die Portofreiheit für

die amtliche Rorreſpondenz der Mitglieder des Verwaltungsrathe. — Entwurf einer Schlußbotſchaft

für das Erfurter Parlament. - Diskuſſion über etwaige Anberaumung eines Termins für den

Wiederzuſammentritt des Parlaments. - Der Verwaltungsrath giebt dem Entwurf der Shlußbot

ſchaft ſeine Zuſtimmung; der Oldenburgiſche Bevollmächtigte mit beſonderer Erklärung. Feſtge:

ſtellte Faſſung der Schlußbotſchaft. Drudberichtigung.

.

-

Hundert und Fünfte Sigung vom 27ſten April 1850.

Beſchluß des Verwaltungraths: den Geſetz - Entwurf über das Verfahren bei Hoch- und Landeðverrath,

als Parlaments - Vorlage, zurückzuziehen . — Erklärung, daß dieſer Entwurf gleichzeitig mit einem

,, Geſek -Entwurf über das Verbrechen des Hoch- und Landesverraths gegen das Reich dem nächſten

Reichstage vorgelegt werden ſoll. Schreiben des General - Lieutenants von Radowiß an die

Präſidenten des Volfs - und des Staatenhauſes , enthaltend das Erſuchen , die beiden Häuſer auf

den 29ſten April с. Nachmittags 1 Uhr, behufs Vernehmung einer Botſchaft des Verwaltungsratho,

zuſammentreten zu laſſen.

=

-

Hundert und Sedste Sißung vom 29ſten April 1850.

Schreiben des Vorſißenden des Bundes -Schiedsgerichts wegen Austritts des Königlich Sächſiſchen Geheimen

Raths Dr. Günther aus dem Bundes - Schiedsgerichte. - Das hierauf bezügliche Schreiben des

Dr. Günther. - Der Verwaltungsrath beſchließt, den Inhalt des Schreibens dem Königlia

Sächſiſchen Staatsminiſter von Zeldau unter dem Erſuchen mitzutheilen , das weiter Erforderliche

zu veranlaſſen. – Zuſchrift der Präſidenten von Auerswald und Simion vom 27ften April c.

wegen der von dem Parlamente auf die demſelben gemachten Vorlagen gefaßten Beſchlüſſe. — Gin

ferneres Schreiben der genannten Präſidenten vom 29ſten April c. , betreffend die von dem Parla

ment gefaßten Beſchlüſſe hinſichtlich der Geſeb - Entwürfe ac . – Der Verwaltungsrath beſchließt, den
sc .

hohen verbündeten Regierungen unverzüglich die Beſchlüſſe des Parlaments vorzulegen. Auss

ſprache des Verwaltungsraths in dieſer Hinſicht - Der Vorſißende banft Namens des Verwaltungs. -

raths dem Kommiffar , Staatsminiſter von Carlo wiß . – Erwiederung des lepteren. – Anbes

raumung der nächſten Sißung auf den 10ten Mai c. Nachmittags 6 Uhr in Berlin. -

und II . ( Parlaments - Beſchlüſſe).

-

-

Anlage I.

-

þundert und Siebente Sißung vom 23ſten Mai 1850 in Berlin.

Beurlaubung des Vorſigenden, General- Lieutenants von Radowiß , und ſeine Vertretung durch den Ge

ſandten , Geheimen legationsrath von Sydow. – Anſprache des neuen Vorſißenden an den Ver

waltungsrath unter Erwähnung des ſchmachvollen Attentats auf Se. Majeſtät den König. — An

zeige von der erfolgten Mittheilung der Konferenz- Protokolle an die unirten Regierungen.
Behan

digung der Ronferenz - Profofolle an die Mitglieder des Verwaltungsrathe. Anfrage des Oberſten

Mosle : ob die Veröffentlichung der in Wien und Frankfurt a . M. abzugebenden Note bald zu er:

warten ſtehe. — Bemerkung des Badenſchen Bevollmächtigten in dieſer Angelegenheit. — Desgleichen

des Hamburgiſchen Bevollmächtigten. — Gegenerklärung des Oberſten Mosle. – Aeußerung des

Vorſigenden. – Antrag des Vorſißenden, betreffend die Ernennung der Bevollmächtigten für das.

proviſoriſche Fürſtenfollegium. — Beſchluß des Verwaltungsraths: dieſen Antrag mittelft beglaubigten

Protokoll - Auszuges zur Renntniß der betreffenden Regierungen zu bringen . -

2te Rurie. Bemerfung des Freiherrn von lepel über die 5te Rurie. - Ernennung einer Rom

miſſion zur Vorbereitung einer Geſchäfts - Ordnung für das Fürſtenkollegium ( von Meyſenbug ,

Vollpracht, Bloemer ). - Wegen Bildung des Schiedsgerichts der Union. – Schreiben

des ac. von Zeſchau vom 4. Mai c. , das Ausſcheiden deo x. Dr. Günther und des 16. von

Vorfrage überdie
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-

Weber aus dem Bundes - Schiedsgericht betreffend. Ein Schreiben des 20. von Düesberg vom

13ten Mai c. und ein Schreiben des Königlich Sächſiſchen Miniſters Grafen von Beuft vom Sten

Mai c . über denſelben Gegenſtand. Protokol des Bundes - Schiedsgerichts vom 10ten Mai.

Die vorgenannten Schriftſtüde gehen zur Berichterſtattung an Freiherrn von Lepel. - Ueberſicht

der beim Bundes - Schiedsgericht anhängigen Streitſachen . - Der Antrag des Freiherrn von lepel

wegen Umarbeitung des Entwurfs eines Geſebes über das Verfahren bei Hoch- und Landesverrath

foll in einer nächſten Sißung erörtert werden. Oberſt Moole übergiebt mehrere Aftenſtüde,

betreffend das Verhältniß der Didenburgiſchen Regierung gegenüber dem Oldenburgiſchen Landtage

- wegen Anſchlufſes an das Maibündniß.

.

þundert und Achte Sißung vom 24ſten Mai 1850.

(Ueber dieſe Sißung iſt nur ein Separat- Protokoll aufgenommen worden .)

-

-

Hundert und Neunte Sißung vom 29ſten Mai 1850.

Dr. Elder hat unterm 25ſten Mai angezeigt , daß er für einige Tage in die Heimath reiſe; er ſubſtituirt

Dr. Banfs. - Note des Königlich Sächſiſchen Geſchäftsträgers von Könneriß vom 26ſten Mai c.

an den Staatsminiſter Freiherrn ron Schleiniß. - Erklärung des Königlich Sächſiſchen Miniſters

von Beuft, vom 25ſten Mai c. , betreffend den Rüctritt Sachſens vom Maibündniß. Bemer

fung und Antrag des Vorſtßenden in dieſer Hinſicht. – Der Verwaltungsrath überweiſt die

Sächſiſche Erklärung zugleich mit dem Antrag des Vorſißenden dem Verfaſſungs - Ausſchuſſe zur

Berichterſtattung Zuſchrift des z . von Bernstorff vom 18ten Mai c. nebſt Erklärung der

Medlenburg-Strelißiſchen Regierung in der Deutſchen Verfaſſungs - Angelegenheit vom 14ten Mai c.

- Der Verwaltungsrath weiſt auch dieſes Aftenſtück zugleich mit dem Antrage des Vorſigenden

( daſſelbe unter Wahrung aller Rechte der verbündeten Regierungen vorerſt lediglich zu den Aften zu

nehmen ), dem Verfaſſungs - Ausſchuſſe zur Berichterſtattung zu . — Protokolle der Bundes -Central

Rommiſſion ( 101te bis 115te Sißung). – Der Vorſißende hält die vom Oberſten Mosle in der

Sißung vom 23ſten d . angeregte Frage wegen Veröffentlichung der in Wien abzugebenden Depeſche

für erledigt. Genehmigung ſämmtlicher von dem Miniſter von Winßingerode in den Berliner

Konferenzen für Nafjau abgegebenen Erklärungen. – Baden, Weimar, Altenburg , Naſſau , Brauns,

ſchweig , Bremen und Hamburg haben die Erwiederung an die K. R. Deſterreichiſche Regierung

bereits abgehen laſſen. - Wegen des Stimmenverhältniſſes der mit Weimar zu einer halben Kurie

vereinigten Staaten. — Miniſter von Plöß iſt zum Vertreter der Thüringenſchen und Anhaltiniſchen

Staaten im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium ernannt .

2

þundert und Zehnte Sißung vom 31ſten Mai 1850.

Protokol der Bundes - Central - Rommiſſion ( 116te bis 119te Sigung). – Der Großherzoglich Badenſche-

Bevollmächtigte legt den Entwurf einer Geſchäfts - Drdnung für das proviſoriſche Fürſten - Kollegium

ror . - Der Verwaltungsrath beſchließt, nach Erörterung deſſelben , die Aufnahme zum heutigen

Protokoll . Syndifus Dr. Elder zeigt an , daß Lübeck die von ihm abgegebenen Erklärungen in

den Konferenzen zu Berlin genehmigt habe , und daß demgemäß die verabredete Erwiederung auf die

K. K. Deſtreichiſche Einladung Seitens Lübecs unterm 25ſten Mai abgegangen ſei. - Oberſt

Mosle zeigt an , daß die qu. Erwiederung Oldenburgs unterm 26ften Mai nach Wien abgegangen

ſei. – Die gleiche Beantwortung dieſer Einladung iſt, nach der Anzeige des Staatsraths Seebed,

erfolgt von Rudolſtadt am 20ſten Mai, von Sondershauſen am 22ſten Mai, von Gotha am 23ſten

Mai , von Reuß i . l . am 24ſten Mai , von Meiningen am 25ften Mai und von Reuß å . L. am

26ften Mai. Erklärung des Vorſigenden hinſichtlich der Bildung des Schiedsgerichts der

union. Staatsrath Seebed modificirt die in der 109ten Sißung fonſtatirte Anzeige über die

gemeinſchaftliche Vertretung der Thüringiſchen und Anhaltiniſchen Staaten im proviſoriſchen Fürſten

Kollegium durch den Miniſter von Plöß dahin, daß ihm ( Seebed ) ſelbſt die Vertretung Sachſen

Meiningens übertragen ſei und daß er den Miniſter von los ſubſtituire. — Vollmacht des StaatsPlöß

raths Seebed als Vertreter Meiningens im proviſoriſchen Fürften - Kollegium . Dr. Gider iſt

zum Vertreter Lübecks im proviſoriſchen Fürſten - Rollegium ernannt und ſubſtituirt während ſeiner

Anweſenheit in Frankfurt a. M. den Dr. Banks. - Bürgermeiſter Smidt iſt zum Bevollmächtigten

Bremens im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium ernannt und ſubſtituirt ebenfalls den Dr. Banfs.

Oberſt Mosle iſt mit der Vertretung Oldenburgs und Dr. Liebe mit der Vertretung Braunſchweige

1



VIII
Inbalts - Verzeichniß der Protokolle des Verwaltungsraths.

-

im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium beauftragt. Dr. Liebe vertritt außerdem Braunſchweig und

Oldenburg auf dem Frankfurter Rongreſſe; er ſubſtituirt deshalb den Oberſten Moble als Vertreter

Braunſchweigs im proviſoriſchen Fürſten - Rollegium . Präſident Vollpracht iſt zum Vertreter

Naſſau's im proviſoriſchen Fürſten - Rollegium ernannt. – Der Vertreter Naſſau's in Frankfurt ſoll

ſich mit dem Preußiſchen Bevollmächtigten daſelbſt in Vernehmen feßen. - Der Großherzoglic Hej

fiſche Bevollmachtigte, Freiherr von Lepel , iſt der Entſchließung ſeiner Regierung gewärtig. -

Dr. Liebe ſubſtituirt Oberſt Mosle , und Bürgermeiſter Smidt ſubſtituirt Dr. Banks zur Vertre:

tung im Verwaltungsrathe. - Der Vorſißende ſchließt die Sißung mit dem Erſuchen , ihm die noch

rückſtändigen Vollmachten für das proviſoriſche Fürſten - Kollegium des Baldigſten zugehen zu laſſen,

und behält ſich die Anberaumung der nächſten Sißung vor.

Bemerkung über den Schluß der Sißungen des Verwaltungsrathes.
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ber
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 16ten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Radowiß ;

des Kurfürſtlich Herriſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes , Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg -Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schad ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Moble ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Nabbem der Vorfißende die Sißung mit Begrüßung der verſammelten Mitglieder
des Verwaltungsrathes und mit dem Wunſche eröffnet hat , daß ein einträchtiges Zu

ſammenwirken dem ſchweren Werke zu Segen und Gedeihen gereichen möge , zeigt er an,

daß des Kurfürſten von Heſſen Königliche Hobeit an die Stelle des ſeitherigen Kurfürſt

lidhen Bevollmächtigten, Oberſt-Lieutenants von Odø , den in der Sißung anweſenden

Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft und derzeitigen Prorektor der Univerſität Marburg,

Dr. jur. Georg Wilhelm Wepell , ernannt hat , welchen Legtern er hierauf dem Ver

waltungsrathe als den nunmehrigen Kurbeſſiſchen Bevollmächtigten vorſtellt.

Er bemerkt zugleich, daß ihm auch Oberſt - Lieutenant von Ochs ſeine Abberufung aus

dem Verwaltungsrathe und die Ernennung des neuen Kurberliſden Bevollmäd .

tigten mittels Schreiben vom 14ten d. unmittelbar zur Kenntniß gebracht habe. Er

legt endlich die auf den Profeſſor Dr. Weßell ausgeſtellte, von des Kurfürften son

Heſſen, Königliche Hobeit, d . d . Kaſſel am 14ten März 1850 vollzogene Bevollmächtigungs

urkunde vor , die von dem Protokollführer zu dem Archiv des Verwaltungsrathes

afſervirt wird, und erſucht hierauf den Profeſſor Dr. Weßell , unter den Mitgliedern des

Verwaltungsraths Plaß zu nehmen .

Profeſſor Dr. Wegell glaubt ſich über ſeine Stellung im Verwaltungsrathe, die

er als eine ſchwierige bezeichnet, gleich bei ſeinem Eintritt in denſelben , mit einigen Worten

ausſprechen zu ſollen. Die Stellung der Regierung, die er zu vertreten die Ehre habe,

ſei keine andere geworden, da ſie nad wie vor auf die Heiligkeit übernommener Verpflich

tungen gegründet bleibe. Dies werde zur Sache ſelbſt genügen. Perſönlich bringe er in

ſeinen neuen Wirkungskreis Liebe für das große Vaterland und aufrichtige Achtung gegen

die Männer , mit denen vereint er förderlich zu wirken wünſche, deren Wohlwollen er

erbitte, und deren Vertrauen er zu verdienen ſuchen werde.

Der Vorſißende erwiedert, daß der Verwaltungsrath die eine wie die andere

Verſicherung des Kurheffiſden Bevollmächtigten mit großer Befriedigung entgegen

nehme , da der Verwaltungsrath für das Gelingen ſeines Strebens die Uebereinſtimmung

des Wirkens ſeiner Mitglieder als weſentliche Bedingung erkennen müſſe. Der Kurs

heſſiſche Bevollmächtigte dürfe des bereitwilligſten Entgegenkommens von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths in jeder Hinſicht verſichert ſein .

Der Vorſißende legt dem Verwaltungsratbe das folgende Schreiben vor :

„Durch Unwohlſein leider verhindert, der 89ſten Sißung des Hoben Ver

waltungsraths beizuwohnen, befand ſich der Unterzeichnete Fürſtlich Shaumburg

Lippeſche Bevollmächtigte in der Unmöglichkeit, bei der Abſtimmung über den

Vorſchlag einer gegen die Königlich Hannőverſche Regierung anzuſtellenden Klage

ſeine Erklärung mündlich abzugeben. Nachdem derſelbe dieſerhalb die Inſtruks

tion ſeiner Hoben Regierung eingeholt, befindet ſich derſelbe jeßt in der Lage,

nachträglich ſchriftlich die ihm vorbehaltene Erklärung dahin zu äußern :

daß die Hochfürſtlich Schaumburg- Lippeſche Regierung die Beſchreitung des

Rechtsweges gegen Hannover vor dem Schiedsgerichte in Erfurt
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a) wegen deſſen Weigerung, den Erfurter Reichstag zu beſchicken ,

b) wegen deſſen Austritt aus dem Bunde vom 26ſten Mai 1849 , theils

vom ſtaatsrechtlichen , theils vom politiſchen Standpunkte dringend

widerrathe, und ſich in keinem Falle bei dem einen oder andern Rechts

ſtreite betheiligen wolle.“

Der Verwaltungsrath beſchließt das vorſtehende, eine Motivirung der barin

ausgeſprochenen Anſicht und Entſchließung nicht enthaltende Schreiben lediglich zu den Akten

zu nehmen.

Die in leßten Sigung vom 9ten d. M. feſtgeſtellten Bevollmädytigungs-Urkun

den für die Kommiſſare des Verwaltungsraths werden in fünf Eremplaren zum Vollzuge

vorgelegt. Es wird dieſer Vollzug indeß , namentlich auf den Wunſch des lübedden

Bevollmächtigten , der noch der desfalls für erforderlich eradhteten Inſtruktion ſeiner

Regierung entgegenſieht, bis auf Dienſtag, den 19ten d. M. ausgeſeßt. Der Kur

fürſtlich Herlijde Bevollmächtigte hat bei dieſer Gelegenheit bemerklich gemacht, daß

von einer Legitimation der Kommiſſarien des Verwaltungsraths mittels Einreichung dieſer

Urtunden bei den Präſidenten des Volfs- und Staatenhauſes abzuſehen ſein werde , und

daß eine in die Eröffnungs -Botſchaft aufzunehmende Namhaftmachung der Kommiſſarien

bes Verwaltungsraths für das Verhältniß zwiſchen dem Verwaltungsratbe und dem Par

lament eben ſo angemeſſen als genügend erſcheine. Der Verwaltungsrath iſt dieſer

Anſicht beigetreten. Die Eröffnungs - Botſchaft wird den geeigneten Paſſus aufnehmen.

Der Verwaltungsrath beſchließt, daß das Deutſche Parlament in ſeinen ver

einigten Häuſern am 20ſten d. M. Vormittags 11 Uhr in dem Sigungs - Saale des

i hieſigen Regierungsgebäudes durch den Vorſißenben eröffuet werden ſoll, nachdem dieſer

Eröffnung eine gottesdienſtliche Feier für die katholiſchen Mitglieder in der Auguſtiner

und für die evangeliſchen Mitglieder in der Barfüßer - Kirche vorhergegangen ſein wird.

| Das Erfurter Regierungs - Kollegium erhält von dieſem Beſchluſſe des Verwaltungsrathes

ſo wie von dem ferneren Wunſche deſſelben , daß die gottesdienſtliche Feier durch die

hieſigen Konſiſtorialräthe Rogge und Scheibe abgehalten werden möge , ſofortige An

E zeige. Ein Eröffnungs - Programm wird gleidhzeitig mit den legitimations - Karten den

Parlaments - Mitgliedern eingebändigt , und in dieſem Programm die Eröffnung auch des

Volks- und Staatenhauſes durch einen Kommiſſar des Verwaltungsratbes , ange

beutet werden .

3

r

Der Vorſißende reproduzirt die in der Sigung des Verwaltungsrathes vom

26ſten Februar c. feſtgeſtellte Eröffnungs - Botſchaft zu dem Zwede, den über die Aus

nahmsſtellung der Königlichen Regierungen von Sachſen und Hannover vorbehaltenen zur

fäßlichen Paſſus nunmehr einzufügen. Der dieſerhalb vorgelegte Entwurf erhält die Zu

ſtimmung des Verwaltungsrathes. Der Lübedſche Bevollmächtigte iſt dieſer Zu

ſtimmung ſeinerſeits unter Vorbehalt der Genehmigung ſeiner Regierung beigetreten. Die

Einfügung des Paſſus findet unmittelbar hinter den Worten : „ u erfüllen“ ſtatt.

Ebenſo wird beſchloſſen , der Vorlage der Dentſdrift vom 11 ten Juni c. als einer

i en authentiſchen Interpretation des Verfaſſungs -Entwurfs, und der Reichsgeſek -Entwürfe, an

geeigneter Stelle in der Eröffnungs - Botſdaft Erwähnung zu thun.

Der Großherzoglic Medlenburg -Schwerinſche Bevollmächtigte ſtellt

das Verlangen , daß ſeine in der Sißung vom Sten März c. zu Protokoll gegebene Er
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klärung auch in der Eröffnungs - Botſchaft eine Stelle finden möge. Ebenſo wünſchen die

Bevollmächtigten der Hanſeſtädte, und zwar in Gemäßheit der ihnen in der

Sibung vom 26ſten Februar c. ertheilten Zuſage eine gleiche Erwähnung ihrer in der

Sißung vom 23ſten Februar c. zu Protokoll gegebenen Erklärungen und der vom Ver

waltungsrath darauf ertheilten anerkennenden Erwiederung.

Der Vorſißende macht wiederholt und nachdrüdlich auf die Nachtheile aufmerk

ſam , die von der Gewährung eines folden Verlangens im Augenblick der Eröffnung des

Reichstags, unter den obwaltenden Umſtänden, nicht zu trennen ſein würden. Die berech

tigten Intereſſen der betreffenden Staaten dürften durch die von den Bevollmächtigten der

ſelben bereits früher zu Protokoll gegebenen Erklärungen und durch die darauf gegebenen

Erwiederungen des Verwaltungsraths hinlänglich gewahrt erſcheinen , ſo , daß eine fachliche

Nothwendigkeit zur ſofortigen nochmaligen Kundgebung dieſer Erklärungen gegenüber dem

Reichstage in der That nicht vorliege , während auf der andern Seite die Thätigkeit des

Neichstags kaum mehr gelähmt und gefährdet werden möchte , als indem man damit be

ginne, auf die mehr oder minder beklagenswerthen Folgen aufmerkfam zu machen, die auð

dem Verhalten Sachſens und þannovers für die praktiſche Anwendung einzelner Beſtim

mungen der Verfaſſung auch in andern verbündeten Staaten, bervorgeben werden.

Nachdem dieſe Anſicht des Vorſigenden mehrſeitige Unterſtüßung gefunden,

namentlich auch von dem Kurfürſtlid Heliiſden Bevollmächtigten noch darauf

hingewieſen worden iſt, daß die Erwähnung der von den betreffenden Regierungen bezeids

neten Eventualitäten in der Eröffnungsbotſdaft an den Reichstag, der Deutung Raum

laſſe, als ſolle damit dem jegt verſammelten Reichstag eine Kompetenz nicht blos über die

Annahme der Reichsverfaſſung, ſondern auch über die demnächſtige rechtliche Anwendung

und praktiſche Ausführung derſelben zugeſtanden werden , erklären die vorhin genannten

Bevollmächtigten von dem Eingangs geäußerten Verlangen abzuſtehen , ſofern ihnen in dem

gegenwärtigen Protokoll eine Zuſicherung ertheilt werde, die ſie als ein ſachliches Acquiva

lent für den beanſpruchten Paſſus in der Eröffnungs - Botſchaft betrachten könnten .

Die Zuſicherung, die der Vorſißende hierauf Namens des Verwaltungsraths

zu Protokoll ertheilt, und womit ſich die Bevollmächtigten der Hanſeſtädte, Olden

burgs und Mecklenburg - Schwerins einverſtanden erklären , geht dahin :

Die von den leştgenannten Bevollmächtigten früher zu Protokoll erklärten Vor

behalte ſollen zur Kenntniß des Reichstags gebracht werden , und zwar ſowohl durch baldige

Mittheilung der ſämmtlichen Protokollar - Verhandlungen des Verwaltungsraths an den

Reichstag, als auch durdy ſpezielle Hinweiſung auf dieſe Erklärungen Seitens der Rom

miſſarien des Verwaltungsrathes bei Berathung über den II. Abſchnitt des Verfaſſungs

Entwurfs, oder der erſten geeigneten Stelle. Sollte der Verfaſſungs- Entwurf, unter Vor

behalt einer nachfolgenden Reviſion , von dem Reichstage ſofort angenommen werden , ſo

tritt bei der praktiſchen Ausführung und Handhabung der Verfaſſung während , und ſo

lange dieſelbe nicht auch in Sachſen und Hannover zur Anwendung gelangt ,

Hanſeſtädte, für Oldenburg und für Mecklenburg - Schwerin diejenige Ausnahmeſtellung

ein , welche dieſen Staaten , ſei es auf Grund ihrer urſprünglichen Anſchluß- Verträge, ſei

es in Folge ſolcher Vorbehalts-Erklärungen zuſteht, welche, in den früheren Sißungen des

Verwaltungsrathes durch die Vertreter dieſer Staaten zu Protokoll gegeben , von dem

Verwaltungsrathe als rechtsgültig in gleicher Weiſe anerkannt worden ſind.

die
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Der Verwaltungsrath iſt darüber einig , daß die eigentliche Konſtituirung des

Parlaments erſt dann erfolgen möge , wenn die zu erwartenden Reichstags - Abgeordneten

möglichſt vollzählig hier eingetroffen ſein werden , und daß dieſerhalb zur Zeit, wo die

Wahlen in Baden, Großherzogthum Heſſen und anderen verbündeten Staaten nod nicht ſtatt

gefunden, eine Vertagung des eröffneten Parlaments vom 24ſten d. Monats März bis zum

3ten des künftigen Monats April im Intereſſe der Sache ſehr zu wünſchen ſei. Die

Verfaſſungs - Rommiſſion wird die Frage prüfen , ob dieſe Vertagung von dem Verwal

tungsrathe ober aber von den proviſoriſchen Präſidenten des Volfø- und Staatenhauſes

auszuſprechen iſt, und hierüber , ſo wie eventuell über die offizielle Begründung dieſer Ver

tagung, dem Verwaltungsrathe baldigſt Bericht erſtatten und Vorſchläge madsen.

Die Protokolle der 51ſten bis einſdließlich der 59ſten Sißung der Central- Bundes

kommiſſion vom 22ſten , 23ſten, 25ſten , 26ſten, 27ſten und 28ſten Februar, und vom 1ſten,

2ten und 4ten März werden auf der Kanzlei des Verwaltungsraths zur vertraulichen

Kenntnißnahme der Mitglieder des Verwaltungsrathes offen gelegt.

Staatsrath Seebec zeigt an, daß die Herzoglich Sadiſen - Altenburgiſche Regierung

der Klage gegen Hannover beitritt, ſo wie ferner, daß dieſelbe Regierung dem Beſchluß

des Verwaltungsraths vom Sten Februar c. , die Außerfoursſeßung des Papiergeldes

betreffend , ihre Zuſtimmung gegeben hat. Die leßtere Zuſtimmung wird ebenfalls für

Medlenburg- Schwerin , für Bremen und für Hamburg erklärt. Hamburg gewährt außer

dem die in der Sißung vom 16ten Februar c . beanſpruchte Portofreiheit.

Die Sißung ſchließt Mittags 2} Uhr.

Die nächſte Sißung iſt auf Montag, den 18ten d. Vormittags 11 Uhr anberaumt.

Das Protokoll iſt in dieſer Sigung verleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungs

rathe genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

Mosle.von Radowitz. Dr. Webell. von Lepel . Seebed. von Schac .

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

V.
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ber

3wei und neunzigſten S i ħ u ng

des Verwaltungsraths.
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Verhandelt Erfurt, den 18ten März 1850 , Vormittags 11 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Legationsraths Freiherrn von Mey

ſeubug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten

burg , Herzogthum Sachfeu -Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg- Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie, Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mogle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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er Vorſißende reproduzirt die nady den Beſchlüſſen der legten Sißung emendirte

und vervollſtändigte Eröffnungs - Botſchaft.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte macht nach Verleſung dieſer

Botſchaft, die im Uebrigen die Genehmigung des Verwaltungsrathes erhält , darauf auf

merkſam , daß in Gemäßheit des Beſchluſſes in der Sißung vom 6ten d. M. , in die

Eröffnungs-Botſchaft auch eine Stelle aufzunehmen ſein werde, welde ſich auf die fünftige

Form der Aenderung der auf das Reichsgericht bezüglichen Geſeße beziehe. Nach gepflo

gener Berathung ſpricht ſich der Verwaltungsrath indeß dafür aus , daß es einer

ſolchen ausdrüdlichen Erwähnung in der Eröffnungs- Botſchaft nicht bedürfe, daß es viel

mehr als genügend erſcheine, wenn bei Berathung des §. 126. des Verfaſſungs - Entwurfs

in Erwägung gezogen werde, in welcher Form eine Aenderung der fragliden (Geſeße fünftig

ſtattzufinden habe. Auf den Vorſdlag des Vorſißenden wird der Eröffnungs - Botſdaft

dagegen folgender Schlußſaß zugefügt:

,, Ich erkläre hierdurch im Namen der verbündeten Regierungen dieſes Parla

ment für eröffnet . "

Der Verwaltungsrath reßt feſt, daß unmittelbar nach Eröffnung des Parla

ments im Gebäude des hieſigen Regierungs- Kollegiums, die in ihren beſondern Sißungs

lokalien verſammelten Mitglieder des Voltshauſes durch den General- Lieutenant von Ra

dowiß, unter Aſſiſtenz des Geheimen Rathes , Freiherrn von Lepel , und die Mitglieder

des Staatenhauſes durch den Staatsminiſter von Carlowitz unter Aſſiſtenz des Lega

tionsraths Dr. Liebe, um ſofortige Vornahme derjenigen Maßregeln erſucht werden ſollen,

welche für die demnächſtige Konſtituirung des Volks- und des Staatenhauſes zuerſt erfor

derlich ſind. Die genannten Kommiſſarien des Verwaltungsrathes werden dabei dem

Volks- und Staatenbauſe die von dem Verwaltungsrathe ausgearbeitete Geſchäftsordnung

ſowohl zur augenblicklichen Nachachtung als aud zur ſpätern Annahme empfehlen.

In Bezug auf die in der legten Sißung angeregte Frage über die Vertagung des

Parlaments vom 24ſten dieſes , bis 3ten fünftigen Monats , iſt der Verwaltungsrath

nunmehr der Meinung, zu einer ſolchen Vertagung, die von ihm ausgehend auch eine

Siſtirung der Abtheilungen zur Folge haben würde , ſeinerſeits nicht überzugeben , dagegen

dahin zu wirken , daß nad eigener Anordnung der Präſidien , die Parlaments - Sizungen

während dieſer Zeit nicht ſtattfinden , und daß die Thätigkeit des Reichstags unterdeß blos

auf die Erledigung der Geſchäfte in den Abtheilungen beſchränkt werde.

Der Vorſißende legt die Erwiederung des Königlich Preußiſchen Miniſters der

auswärtigen Angelegenheiten auf die bei demſelben durch den Hannoverſchen Geſandten,

mittels deſſen Schreiben vom 25ſten v. M. eingereichte Erklärung der Königlich Hanno

verſchen Regierung, betreffend die Losſage dieſer Regierung vom Vertrage vom 26ſten Mai

1849, vor. Dieſe Erwiederung lautet alſo :

„Der Unterzeichnete hat die Ehre gehabt , bas gefällige Schreiben des Kö

niglich Hannoverſchen außerordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſters,

Herrn Grafen zu Inn- und Knyphauſen vom 5ten v. M. zu erhalten .
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Auf die in der Anlage deſſelben enthaltene Erklärung der Königlid Han

noverſchen Regierung :

daß fie durch den Beſchluß des Verwaltungsrathes vom 13ten Februar

1850 ihre Beziehungen zu dem Vertrage vom 26ſten Mai 1819 als völlig

gelöſet betrachten und ihr Verhältniß zu den Theilnehmern deſſelben auf

die Grundlage des Deutſchen Bundes zurückgeführt anſehen müſſe;

kann der Unterzeichnete vorerſt nur erwiedern, daß die Regierung Seiner Maje

ſtät des Königs , ſeines Allergnädigſten Herrn , ihrerſeits das Bündniß vom

26ſten Mai 1849 durd jenen Beſchluß, als innerhalb der Zwede des Bünd

niſſes und der Aufgaben des Verwaltungsrathes liegend, nicht für verlegt oder

alterirt anſehen kann , und daber daſſelbe als fortwährend allen Theilnehmern

gegenüber zu Recht beſtehend betrachten muß.

Die Königliche Regierung hat daher das betreffende Schreiben zu weiterer

Veranlaſſung an den Verwaltungsrath gelangen laſſen.

Wenn der Herr Geſandte mit dieſer Mittheilung im Namen und Auftrage

ſeiner Regierung die Bezeugung des angelegentlichen Wunſches verbindet , daß

die zwiſchen den Regierungen von Preußen und Hannover beſtehenden bundes

freundlichen und nachbarlichen Beziehungen auch fünftig in jeder Weiſe unge

trübt erhalten bleiben mögen , ſo liegt dem Unterzeichneten die Pflicht ob , auf

den Widerſpruch , der zwiſchen dieſem Wunſde und dem ebenſo unerwarteten

als völlig ungerechtfertigten Rüdtritte der Königlich Hannoverſchen Negierung

von dem Bündniß vom 26ſten Mai 1849 ſtattfindet, hinzuweiſen , und es offen

auszuſprechen , daß die Erhaltung freundlicher Beziehungen nicht allein in der

Hand Preußens liegt , ſondern eben ſo ſehr durch ein entſprechendes Verfahren

von Seiten der Königlich Hannoverſchen Regierung bedingt wird.

Der Unterzeichnete zc.

Berlin , den 6ten März 1850.

(gez.) von Schleinig.

An

den berrn Grafen zu Inn- und Knyphauſen, 16. ac.

Der Vorſipende kommunizirt dem Verwaltungsrathe das folgende, ihm unter

dem 16ten d . zugegangene Schreiben des Großherzoglich Medlenburg - Strelißiſden

Bevollmächtigten :

„Der unterzeichnete Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte

giebt zuvörderſt die vorbehaltene Erklärung über den Beitritt zu der von den

verbündeten Regierungen beabſichtigten Klage gegen Hannover dabin ab : daß

ſeine Regierung, da ſie in redytlicher Hinſicht den Erfolg einer ſolchen Klage

keinesweges für geſichert, und dieſelbe nad Lage der Sadie nicht für zwed

dienlid hält , fid, dem Antrage auf eine ſolche Klaganſtellung nicht anſchließen

zu können glaubt, jedod ebenfalls den Wunſch begt, daß die Königlich Preu

Biſche Regierung auf diplomatiſchem Wege die geeigneten Schritte thue, um die
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Differenz mit Hannover und Sachſen gleichzeitig mit dem Verſuche einer Ver

ſtändigung zwiſchen den Staaten des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 und den

übrigen Deutſchen Staaten einer befriedigenden Löſung zuzuführen.

Zugleid muß der Unterzeichnete ergebenſt zur Anzeige bringen , daß von

ſeiner Regierung die den Reichsverfaſſungs - Entwurf modificirende, und deſſen

Charakter völlig umgeſtaltende Additionalakte , worüber die Mehrheit der Ver

bündeten in der 84ſten Sißung des Verwaltungsraths ſich geeinigt hat , mit

Bezug auf die von dem Unterzeichneten in eben jener Sißung abgegebene Er

klärung, als eine rechtsbeſtändige Grundlage zur Vereinbarung mit dem Reichs

tage in Erfurt nicht anerkannt werden kann , indem die Verbündeten durch den

Artikel IV . des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 in Bezug auf den Reichs

verfaſſungs -Entwurf feſtgeſtellt haben :

" Sie werden dieſen Entwurf einer nach Maaßgabe der in demſelben

enthaltenen Beſtimmungen über den Reichstag und des neben dem Ent

wurfe vereinbarten Wahlgeſekes lediglich zu dieſem Zwed zu berufenden

Reichsverſammlung vorlegen.

Abänderungen , weldie von dieſer Reichsverſammlung beantragt werden,

bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zuſtimmung der Verbündeten...

Auch iſt in den Verhandlungen des Verwaltungsraths ſtets anerkannt, daß Ver

änderungen der dem Reichstage zu machenden Verfaſſungsvorlage zu ihrer Gül

tigkeit der Zuſtimmung der Verbündeten bedürfen.

Wenn übrigens die Additionalakte als tranſitoriſche Beſtimmung be

zeichnet wird , ſo muß der ergebenſt Unterzeichnete dagegen bemerklich machen,

daß ſeiner Anſicht nach von tranſitoriſden Beſtimmungen nur da die Rede ſein

kann , wo es ſich beſtimmt um einen Uebergangszuſtand handelt , was aber hier

nur auf Hypotheſen beruht.

Da indeſſen der Widerſpruch gegen die bezeichnete Vorlage keine Bead

tung Seitens des Verwaltungsrathe gefunden zu haben ſcheint, ſo ſieht ſid, die

Regierung des ergebenſt Unterzeidhneten zu ihrem Bedauern in die Nothwendig

keit verſeßt, gegen die Vorlegung der Additionalakte und alle daraus ent

ſpringenden Konſequenzen und gegen die Verbindlichkeit von Majoritätsbeſchlüſſen

in Bezug auf die Abänderung der vereinbarten Grundlagen des Bündniſſes

hierdurch Verwahrung einzulegen.

Die Regierung des Unterzeichneten hat den Mecklenburg -Strelißiſden Ab

geordneten zum Volkshauſe von ihrem im Vorſtehenden angedeuteten Standpunkt

zu den beabſichtigten Verfaſſungs - Vorlagen in Renntniß geſegt und ſieht ſich

übrigens zu einer Beſchidung des Staatenhauſes umſomehr außer Stande, weil

bei der bekannten Lage des Medlenburgiſchen Verfaſſungsſtreites die vorſchrifts

mäßige Mitwirkung der Landesvertretung zur Wahl eines Abgeordneten für das

Staatenhaus zur Zeit nicht zu erlangen iſt.

V.

3
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Der Unterzeichnete beantragt ergebenſt die Aufnahme dieſer Erklärung

in das Protokoll des Verwaltungsraths, und indem er damit die Anzeige ver

bindet, daß er ſich vorerſt behindert ſieht, den Verhandlungen des Verwaltungs

raths beizuwohnen , erneuert derſelbe auch bei dieſer Veranlaſſung die Verſide

rung ſeiner größten Hochachtung.“

Berlin , den 14ten März 1850.

von Derken.

An

den hohen Verwaltungsrath der unterm

26ſten Mai 1849 verbündeten deutſchen

Regierungen

(Sr. Ercellenz Herrn General-Lieutenant

von Rad o wiß

in

Erfurt.)

Das vorſtehende Schreiben geht zur näheren Prüfung und Berichterſtattung an die

Verfaſſungs -Kommiſſion.

Der Vorſigende theilt dem Verwaltungsrathe mit :

zwei Schreiben der durd, die Königlid Vannoverſche Regierung ernannten Mit

glieder des proviſoriſchen Bundes - Sdiedsgerichts, worin dieſelben dem Vorſißenden des

Gerichts zur Anzeige bringen, daß ſie der ihnen, als Mitgliedern des proviſoriſdhen Bundes

Sdiedsgerichts übertragenen Funktionen durch die Königlich Hannoverſche Regierung ent

hoben worden ſind,

und

die darauf von dem Vorſißenden des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts dieſen

Mitgliedern ertheilte Antwort.

Der Verwaltungsrath beſdhließt, daß der Inhalt dieſer Schriftſtüde, wie

hiermit geſchieht, protokollariſd konſtatirt und aufbehalten werde.

Die Schriftſtücke lauten :

Hodwohlgeborner Herr !

Hodverehrter Herr Staatsminiſter !

Ew. Ercellenz halte id) mich verpflichtet, gehorſamſt anzuzeigen, daß mir durm

eine mir geſtern vom Juſtizminiſterium mitgetheilte Reſolution Sr. Majeſtät

des Königs vom 23ſten 8. M. das mir am 15ten Juni v. J. übertragene

Amt eines einſtweiligen Mitgliedes des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts

in Gnaden wieder abgenommen iſt.

Zugleich erlaube ich mir auszuſprechen , daß ich mit dem größten Be

dauern aus dem Kreiſe von Männern ſcheide, die ich während der kurzen Dauer

gemeinſamer Thätigkeit wahrhaft hochzuadyten gelernt habe . Id redine es zum

Glücke meines Lebens , mit Ew . Ercellenz in näherer Verbindung geſtanden zu

haben , denn ich habe in Ihnen einen Vorgeſepten verehrt , der mit dem regſten

Eifer für ungeſäumte und gründliche Erledigung der Geſchäfte die freundlichſte
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Rückſicht für die einzelnen Mitglieder verband und im geſelligen Kreiſe freund

ſchaftliche Annäherung und Vereinigung zu fördern und zu erhalten verſtand.

Angelegentlich bitte ich mir Ihre unſchäßbare Gewogenheit und freundliches

Andenken zu bewahren und verbleibe in dankbarer Verehrung

Ew. Ercellenz

gehorſamſter

von P a pe.

Celle, den 27ſten Februar 1850.

Ew. Ercellenz

halte ich mich verpflichtet, die gehorſamſte Anzeige zu machen, daß ich des einſt

weilen mir übertragenen Amtes eines Mitgliedes des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts wiederum enthoben bin. Da dieſe, mir geſtern eröffnete Ent

hebung darauf beruhet , daß Se. Majeſtät, unſer König , das Bündniß vom

26ſten Mai v. I. als aufgelöſt haben betrachten müſſen, ſo wird auch den

Kollegen von Pape daſſelbe Schickſal betroffen haben. Damit wären denn die

zu Zeiten gehegten Befürchtungen, daß die bisherigen Gerichtsmitglieder nicht

einmal ein Jahr beiſammen bleiben würden , allerdings beſtätigt. Uebrigens

darf Ew. Ercellenz ich verſidern , daß idy neulid) , als ich um die Erlaubniß

bat , von der anberaumten Zuſammenkunft entbleiben zu dürfen , keine Ahnung

davon hatte und haben konnte , daß hier die Sache dieſe Wendung nehmen

werde.

Geſtatten Ew. Ercellenz, daß ich hier mein aufrichtiges Bedauern aus

drüde , nicht länger mich Ihrer Präſidial -Leitung erfreuen zu können und die

kaum geknüpfte Verbindung mit den geſdhästen Herren Kollegen ſo raſch wieder

abgebrochen zu ſehen ; genehmigen Ew. Ercellenz zugleid die Bezeugung der

großen Verehrung, mit welcher ich beharre und ſtets beharren werde als

Ew. Ercellenz

gehorſamſter

Dr. Franke.

Hannover , den 27ſten Februar 1850.

.

Aus Ew. Hochwohlgeboren geehrten Schreiben vom 27ſten v. M. habe ich mit

großem Bedauern erſehen , daß die dortige Staats - Regierung , weil ſie, wie

aus öffentlichen Mittheilungen bekannt und auch in dem gleichzeitigen Sdreiben

des Herrn Stadtridters Dr. Franke ausdrücklich bemerkt iſt, das Bündniß

vom 26ſten Mai v. I. für aufgelöſet betrachtet, Ew. Hochwohlgeboren Ihres

Amtes als Mitglied des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts enthoben hat.

Zu einer ſolchen einſeitigen Maßregel kann id; aber , da die Mitglieder des

Bundesſchiedsgerichts , wenn auch zunächſt von den einzelnen verbündeten Ne

gierungen ernannt, doch nicht bloß als deren Repräſentanten im Bundes

Schiedsgerichte anzuſehen ſind , ſondern ihr Amt als Bundesrichter auf Grund

und in Kraft des Bundesvertrages bekleiden , die dortige Staats-Regierung um

ſo weniger für berechtigt anerkennen, als die verbündeten Regierungen ſich hin

ſichtlich aller unter ihnen aus der Vollziehung des Bündniſſes vom 26ſten Mai

v. I. erwachſenden Rechtshändel, ſofern in deren Hinſicht die Gerichte eines
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einzelnen Staats nicht kompetent ſind , der Entſcheidung des Bundes - Schieds

gerichts unterworfen haben. Ich halte mich daher für verpflichtet, Ew. Hoch

wohlgeboren nach wie vor als Mitglied des Bundes -Schiedsgerichts zu betrachten,

und werde in dieſem Sinne fernerhin verfahren.

Erfurt, den 11ten März 1850 .

Der Vorſißende des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts.

von Dü esberg.

An

ben Königlich Hannoverſchen Ober

Appellationsrath, Herrn von Pape ,

Hodwohlgeboren,

zu Celle.

Das Antwortſchreiben des Vorſißenden des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts

an den Stadtrichter Dr. Franke in Hannover datirt wie das vorſtehende an den

Ober- Appellationsrath von Pape in Celle, von demſelben Tage , und ſtimmt mit dieſem

auch in ſeinem Inhalte überein .

Das in der vorigen Sißung beſchloſſene Eröffnungs - Programm iſt in folgender

Weiſe feſtgeſtellt:

„ Am 20ſten März c. Vormittags 10 Uhr wird zur Feier der Reichstags

Eröffnung ein Gottesdienſt der beiden Hauptkonfeſſionen abgehalten.

Der evangeliſche findet in der Barfüßer, der katholiſche in der Auguſtiner

Kirche ſtatt.

Den Reichstags -Abgeordneten wird hier auf Vorweis ihrer Legitimatione

karte , die ſie im Lokale des Martins - Stiftes abzunehmen erſucht ſind, der

Zugang zu den für ſie vorbehaltenen Plägen geöffnet.

Nach beendigtem Gottesdienſte begeben ſich die Mitglieder beider Häuſer

in das Regierungsgebäude.

Sobald dieſelben ſich dort im großen Saale verſammelt haben , auch der

Verwaltungsrath hinzugetreten iſt, eröffnet der Vorſißende des Leşteren im

Namen der verbündeten Regierungen den Reichstag durch Verleſung der Eröff

nungsbotſchaft und Verkündigung der Vorlagen, die demnächſt an beide Häuſer

zu gelangen haben.

Die Mitglieder beider Häuſer ſind eingeladen, ſich nach Beendigung dieſes

Aktes in ihre beſondern Sißungs - Lokalien zu begeben , und dort auf Erſuden

eines Kommiſſars des Verwaltungsraths ſogleid diejenigen Maßnahmen zu

treffen, welche für die demnächſtige Konſtituirung des Volks- und des Staaten

hauſes zuerſt erforderlich ſind.“

Der Königlid Preußiſche Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten hat mittels

Schreiben vom 14ten d. dem Vorſißenden eine Note des Großherzoglid Helſia

ſden Bevollmächtigten vom 11ten D. M. mitgetheilt , worin die Gründe dargelegt

ſind, aus welchen ſich im Großherzogthum Heſſen die Wahlen für das Erfurter Volkshaus

in ſolcher Weiſe haben verzögern müſſen , daß es den dortſeitigen Abgeordneten unmöglid

fallen wird , bei der Eröffnung des Parlaments und in der nächſten Zeit nach derſelben, 1

in Erfurt anweſend zu ſein .
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Die Note nebſt den beigefügten Anlagen wird auf der Kanzlei des Verwaltungs

raths für die Mitglieder des Verwaltungsraths zur nähern Einſicht offen gelegt.

Die Sißung ſchließt Mittags gegen 2 Uhr.

Die nädyſte Sißung iſt auf Morgen, den 19ten d., Vormittags 11 Uhr anberaumt.

Das Protokoll iſt in dieſer Sißung verleſen, von den Mitgliedern des Verwaltungs

rathes genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden .

von Radowiß. Meyſenbug. Dr. Weßell. von Lepel. Seebed. von Schad. Mosle.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

4

V. 4



Protokoll

ber

Drei und Ne u nzigſt en S i u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 19ten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Radowig ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes , Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie, Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Sch ack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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er Vorſißende ſtellt dem Verwaltungsrathe den Königlich Sächſiſchen Staatsminiſter

a. D. von Carlowiß , als den zur Leitung des Parlaments mitgewählten Kommiſſar

des Verwaltungsraths vor , und erſucht hierauf den Staatsminiſter von Carlowiß , der

gegenwärtigen Sißung beizuwohnen.

Der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſche Bevollmächtigte trägt

por :

„ Nachdem die in der Sißung vom Sten März c . abgegebene Erklärung der

Medlenburg - Schwerinſden Regierung über die Additionalakte und die in ihr enthaltene

„ ſelbſtverſtändliche" Vorausſeßung keinen Widerſpruch von Seiten des Verwaltungsrathes

erfahren , auch in der geſtrigen Sitzung durch den Vorſißenden noch weitere befriedigende

Zuſicherungen über dieſen Punkt gegeben worden ſind, würde der betreffende Bevollmächtigte

ſich hierbei beruhigen dürfen, wenn nicht ein Paſſus am Schluſſe der erwähnten Erwiederung

des Vorſibenden möglicher Weiſe zur Begründung irrthümlicher Schlüſſe Veranlaſſung

geben könnte. Obgleich es nun keinem Zweifel unterliegt, daß die in Rede ſtehende Er

klärung der Medlenburg -Sdwerinſchen Regierung, wie ſie überhaupt nur ſelbſtverſtändliche

und allgemein anerkannte Vorausſegungen ausſpridit, ſchon die Billigung des Verwaltungs

rathes gefunden hat, ſo glaubt der Medlenburg-Sdwerinſche Bevollmächtigte dennoch, um

der angedeuteten Eventualität ſicher vorzubeugen , hier noch ausdrüdlich hervorheben zu

müſſen, wie er nur in dieſer Gjewißheit, daß nämlich die erwähnte Erklärung der Medlen

burg-Schwerinſchen Regierung zu denjenigen gehöre , welche von dem Verwaltungsrath als

im Redite begründet anerkannt worden ſind , ſeinem Antrage auf die Aufnahme eines bez

züglichen Paſſus in die Botſdaft entſagt hat.“

Der Verwaltungsrath erklärt , daß er gegen die Aufnahme des vorſtehenden

Vortrags des Großherzoglid, Mecklenburg -Schwerinſden Bevollmächtigten in

Das Protokoll der gegenwärtigen Sibung nichts zu erinnern findet .

-

Ein Schreiben mehrerer Medlenburg-Schwerinſder Staats-Angehörigen, „welche,

wie es in dem Schreiben , d . d . Schwerin , den 28ſten Februar 1850, heißt, vor dem

10ten Oktober v . J. zur Medlenburgiſchen Ritterſchaft gehörten ,“ geht nebſt einem dieſem

Schreiben beigefügten Proteſte der Unterzeichner gegen den Grafen von Baſſew it -

Schwieſſel, von Dewitz- M ilkow und Rettich-Noſenhagen, als Mandatare der

geſammten Mecklenburgiſden Nitterſdaft, d . d . Güſtrow , den 12ten Februar 1850, an

den Neferenten in der Mecklenburgiſden Verfaſſungs-Angelegenheit, Legationsrath Dr. Liebe.

Die von dem Vorſitzenden des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts mittels

Schreiben vom 18ten d. eingereichten „Vorſdläge zur Ergänzung des Entwurfs eines

Gjeſebes über das Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtreitigen Rechtsſachen , Behufs

Beſeitigung der ſubſidiariſchen Beſtimmung des S. 167 ,“ werden dem Großherzoglich

Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Natly, Freiherrn von Pepel , zur Prüfung und

Berichterſtattung zugewieſen .

Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Lübeck erklärt die in

den Protokollen vom 26ſten Februar und 16ten März d. I. vorbehaltene Zuſtimmung



16 93ſte Sißung am 19ten März 1850.

ſeiner Regierung ſowohl zu der Additionalakte, als zu der Botſchaft in den vom Verwal

tungsrathe feſtgeſtellten Faſſungen . Zugleich giebt derſelbe ſeine zum Protokolle vom

Sten März d. I. vorbehaltenen Erklärungen über den Bericht der Verfaſſungs - Kom

miſſion , die Note der Königlich Hannoverſchen Regierung vom 21ſten Februar 6. J.

betreffend , bahin ab , daß er den desfallſigen Beſchlußnahmen des Verwaltungsrathes

beitrete.

Die für die fünf Kommiſſarien des Verwaltungsrathes : den General - Lieutenant

von Radowiß , Staatsminiſter von Carlowiß , Geheimen Rath Freiherrn von lepel,

Präſidenten Vollpracht und Legationsrath Dr. Liebe in Gemäßheit des Beſchluſſes vom

9ten März c. ausgeſtellten Vollmachten werden in fünf Eremplaren vorgelegt und durch

die Unterſchriften ſämmtlicher Mitglieder des Verwaltungsrathes vollzogen.

Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 22ſten März c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unters

zeichnet worden .

von Radowiß. von Meyſenbug. Dr. Wepell. von Lepel. von Schad. Mosle.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll
über die

Eröffnung des Deutſchen Parlaments.

Zugleid als

Protokoll
ber

Vier und Ne u nzigften S i ß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt zu Erfurt im großen Saale des Regierungsgebäudes am 20ſten März 1850,

Vormittags 11 } Uhr in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General- Lieutenants von Raduwiß ;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebed ;

des Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt -Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober - Ronſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks und

des Königlich Sächſiſchen Staats - Miniſters a . D. , von Carlowiß.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

V. 5
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Nachdem die verſammelten Mitglieder des Parlaments, die vorgenannten Mitglieder und
der Protokollführer des Verwaltungsraths, und der Staatsminiſter von Carlowiß , die

für ſie angeordneten Pläße eingenommen , verlieſt der Vorſißende des Verwaltungsraths

die folgende Eröffnungs- Botſchaft:

„Die durch das Statut vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſden

Regierungen haben ſich nach Art. IV . deſſelben verpflichtet:

ndem Deutſchen Volke eine Verfaſſung nach Maßgabe des unter ihnen

vereinbarten Entwurfs zu gewähren und dieſen Entwurf einer, ledig

lich zu dieſem Zwecke zu berufenden Reichsverſammlung vorzulegen..!

Sowohl bei dem Entwurf der Reichsverfaſſung, als bei dem Abſaluß

des Bundesſtatuts , ging man von der Erwartung aus , daß ganz Deutſchland,

mit Ausnahme der Deutſdı - Deſterreichiſden Staaten, dem Bündniß beitreten

würde. Von dieſer Vorausſeßung wurde jedoch der Vollzug des Vertrages

nicht abhängig gemacht, vielmehr mit Nückſicht auf die Möglichkeit einer nicht

allſeitigen Theilnahme , nicht nur der $ . 1. des Verfaſſungs - Entwurfs dabin

gefaßt:

mbas Deutſche Reich beſteht aus dem Gebiet derjenigen Staaten

des bisherigen Deutſchen Bundes , welche die Reichs - Verfaſſung

anerkennen ,

ſondern auch in der, jenen Entwurf authentiſch interpretirenden Dentſdrift vom

11ten Juni v. I. ausdrüdlich hervorgehoben, daß

wwie feſt und zuverſichtlich auch die Hoffnung ſei, daß der neue Bun

desſtaat das geſammte Gebiet des Bundes von 1815 umfaſſen werde,

doch dieſes Gebiet aus denjenigen Deutſden Landen zu. bilden ſein

würde , deren Regierungen ſidy dem vorgelegten Verfaſſungs - Entwurfe

anſchlöſſen und deren Vertreter ihn in einem , aus dieſen Landen , ein

zuberufenden Neichstage annähmen ..

Sobald demnady durch die Erklärungen ſämmtlicher Deutſchen Regierun

gen über das Bündniß feſtſtand, daß zwar die große Mehrzahl derſelben zum

Beitritt entſchloſſen war, dagegen außer Oeſterreid die Regierungen von Bayern,

Württemberg, Luremburg , Limburg und Heſſen - Homburg ihren Anſchluß zur

Zeit ablehnten, und das Verhältniß von Holſtein und Lauenburg wegen des nod

fortdauernden Kriegszuſtandes einſtweilen nicht feſtgeſtellt werden könne, während

von der Stadt Frankfurt eine ſchließliche Erklärung bis dahin nicht zu erzielen

war , ſo durften die verbündeten Regierungen nicht zögern , das der Deutſchen

Nation gegebene Verſprechen, ſo weit es an ihnen lag , zu erfüllen.

Nur die Regierungen von Sachſen und Hannover waren anderer Anſicht;

ſie gingen davon aus , daß mit Bildung des Bundesſtatuts nicht eher wirklich

vorgeſchritten werden dürfe, bis ſämmtliche Deutſche Staaten , außer Deſterreich,

demſelben beigetreten ſeien , und Lepteres ſeine Einwilligung dazu gegeben hätte.

Vergebens wurde dieſe, mit dem Bundesſtatut , und den daſſelbe ergänzenden

Verhandlungen im Widerſpruch ſtehende Anſicht als rechtlich unbegründet , und
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das Hauptziel des Bundes in ungewiſſe Ferne hinausſchiebend, baber demſelben

verderblicy, bekämpft. Beide Staaten zogen ſich unter der Erklärung, in dem

Bündniß verharren zu wollen , von der Theilnahme an der , ihrer Anſicht nac),

unzeitigen Berathung über die Bildung und Eröffnung des Reichstags zurück,

und gaben den Wahlausſchreiben keine Folge. Sachſen beharrt noch jeßt in

dieſer Stellung, Hannover dagegen hat ſich, in Folge des Beſchluſſes über die

Einberufung des Reichstags, von demſelben ganz losgeſagt. Es iſt daher gegen

beide Staaten bei dem Bundesſchiedsgericht die Klage auf Erfüllung ihrer Bun

despflichten erhoben worden. Der Ausgang dieſer Klage muß abgewartet wer

den ; bis dahin aber ſind beide Staaten als rechtlich in dem Bündniß ſtehend

zu betrachten, und dürfen die übrigen verbündeten Regierungen ſich durd, dieſes

Ausnahme - Verhältniß in ihrem durch Pflicht und Ehre gebotenen Wege nicht

aufhalten oder ſtören laſſen.

Im Anerkenntniß dieſer Pflicht ſind die Vertreter der durch den Vertrag

vom 26ſten Mai 1849 verbündeten Deutſchen Länder einberufen , um das Ver

faſſungswerk in dem , durch freie Entſchließung bedingten Umfange , durch Ver

einbarung mit der Regierungen, und unbeſchadet des Bundesverhältniſſes zu den

übrigen Deutſchen Staaten, zum Abſchluß zu bringen.

Dem , alſo zum Volks- und Staatenhauſe berufenen und verſammelten

Reichstage legt der, nach Art. III . $ . 2. des Bundesſtatuts gebildete , und nach

S. 3. I. c . zur Leitung der Verhandlungen des Reichstages ermächtigte Verwal

tungsrath der verbündeten Regierungen

die Entwürfe

der Verfaſſung des Deutſchen Reichs, nebſt der dieſen Verfaſ

ſungs - Entwurf authentiſch interpretirenden Denkſchrift,

und eines Geſeßes über die Wahlen der Abgeordneten zum

Volkshauſe,

beide in derjenigen unveränderten Faſſung vor , wie ſolche dem

Bundesſtatut vom 26ſten Mai 1849 beigefügt ſind, und verbindet

damit die Aufforderung, dieſe Entwürfe,

ſo wie die auf die Einrichtung und Thätigkeit des Reichs - Ge

richts bezüglichen Geſep - Entwürfe

einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen , und Abänderungs

Vorſchläge, über welche beide Häuſer übereinſtimmen, zur Kennt

niß des Verwaltungsrathes zu bringen, damit die verbündeten

Regierungen , nach Vorſchrift des Art. IV. des Bundesſtatuts,

über deren Annahme gehört und durch deren Zuſtimmung das

Verfaſſungs -Werk zum Abſchluß gefördert werden könne.

Da aber dieſe Reviſion ergeben wird , daß einzelne Beſtimmungen ſo

lange nicht zur vollen Geltung gelangen können , als das Gebiet des Bundess

ſtaates nicht alle im §. 67. der Reichsverfaſſung genannten Staaten umfaßt,

entweder weil die bezüglichen Paragraphen des Entwurfs die Theilnahme aller

dieſer Staaten an dem Bundesſtaate ausdrücklich vorausſeen , oder weil das

fortbeſtehende Verhältniß zum Deutſchen Bunde beſonderer Wahrung bedarf,

theils endlich , weil die beſtehenden Zoll- und Handelsverträge der Ausführung

der Bildung eines einheitliden Zoll- und Handelsgebietes noch entgegen ſtehen,
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ſo ſind dieſe als nothwendig erſcheinenden tranſitoriſchen Beſtimmungen in einer

Additionalakte zuſammengeſtellt* ), welche dem Reichstag zur ebenmäßigen Prü

fung und Aeußerung hierneben vorgelegt wird .

Außer dieſen nothwendigen Einſchränkungen treten aber auch bezüglich

der Handels- und Zollverhältniſſe nod beſondere Rückſichten ein , welche, wenn

gleich im S. 33. des Verfaſſungs - Entwurfs bereits im Allgemeinen vorgeſehen,

dennoch beſonderer Erwähnung und eines ausdrücklichen Vorbehalts bedürfen.

Einige der zum Bündniß gehörigen Staaten , namentlich die in ihren

Handelsbeziehungen innigſt und ſolidariſch verbundenen Hanſeſtädte und das

Oldenburgiſche Fürſtenthum Lübeck ſind nämlich, wenn und ſo lange Holſtein

und Lauenburg oder einer dieſer Staaten außerhalb des Bundesſtaats ſtehen ,

theils geographiſch von dem Gebiete deſſelben getrennt, theils in ihren , beſon

ders bei den Hanſeſtädten ſich geltend machenden, Handelsbeziehungen zu dem

Bunde und zum Auslande in einer Weiſe beengt , daß der allgemeine Vorbe

halt des Artikels VIII. der Additionalakte nicht genügt , um ihre , theilweiſe be

reits in den Beitritts - Verhandlungen geltend gemadyten Intereſſen ſicher zu

ſtellen . Es wird dieſen Staaten für die , boffentlich kurze Dauer dieſer Ijo

lirung eine freiere Bewegung bei Regelung ihrer Handelsgeſebgebung und ihrer

Þandelsbeziehungen zu den nicht verbündeten Staaten innerhalb und außerhalb

Deutſchlands und eine Vertretung ihrer Handelsintereſſen durd beſondere Kon

ſular-Agenten nicht zu verſagen ſein , während gleichzeitig ihre Beziehungen zu

dem Bundesſtaate auf eine , ihnen und dem Bunde ſelbſt möglichſt förderlidye

Weiſe durch beſondere Verträge zu ordnen ſein werden. Hierbei müſſen aber

auch die Bundes - Intereſſen dahin gewahrt bleiben , daß die von dieſen Staaten

etwa abzuſchließenden Separat - Handelsverträge dem Bunde ſelbſt nicht nach

theilig , und in ihrer Dauer auf die Zeit beſchränkt werden , wo ihre beſondere

Lage das Ausnahmeverhältniß rechtfertigt; nidht minder wird Fürſorge dahin zu

treffen ſein , daß durch die fortgeſepte Thätigkeit ihrer Konſulate die politiſde

Einheit des Bundesſtaates nicht geſtört werde.

Da die ſpezielle Regelung dieſer Verhältniſſe ſidy nicht zur Aufnahme in

die Additionalakte eignet, auch umfaſſende Verhandlungen erfordern wird, welde

wegen der Ungewißheit über das Verhältniß einiger Deutſchen Staaten zum

Bunde nicht im Voraus eingeleitet werden konnten , ſo ergeht die Aufforderung

der verbündeten Regierungen an den Reichstag dahin, derſelbe wolle den Reichs

vorſtand ermächtigen , die nöthigen Vereinbarungen in dem angedeuteten Sinne

zu treffen , und ſolche dem nächſten Reichstage zur definitiven Genehmigung

vorzulegen .

Die Vertretung des Verwaltungsraths , dem gegenwärtigen Reichstage

gegenüber , wird durch fünf Kommiſſarien in der Perſon

des Königlich Preußiſchen General - Lieutenants von Radowig,

des Königlich Sächſiſchen Staats - Miniſters a. D. von Carlowiß,

des Großherzoglic Helſiſden Geheimen Rathes, Freiherrn von lepel,

des Herzoglich Naſſauiſchen Präſidenten Vollpracht und

des Herzoglich Braunſchweigiſden Legations - Raths , Dr. Liebe ,

*) Vergi. Anlage 1. des Protokolls der 84ſten Sißung ( unter Berückſichtigung der anı Sten März beſchloſſenen

Berichtigungen. )
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erfolgen. Dieſe Kommiſſarien werden ſowohl in den Sißungen des Volfs- und

Staatenhauſes, als auch in deren Ausſchüſſen und Kommiſſionen , Namens des

Verwaltungsraths und für denſelben erſcheinen , das Wort nehmen , Anträge

ſtellen und auf geſtellte Anträge mündliche und ſchriftliche Erklärungen abgeben .

Ich erkläre hierdurc, im Namen der verbündeten Regierungen dieſes Par

lament für eröffnet.“

Beglaubigte Ausfertigungen der in der verleſenen Botſchaft angekündigten Vorlagen

werden dieſer Urkunde, nach dem Beſchluß des Verwaltungsraths , durch den Protokoll

führer, beigefügt.

Die Parlaments - Mitglieder verlaſſen hierauf den Saal des Regierungsgebäudes.

Sie ſind in Gemäßheit des ergangenen Programms eingeladen , ſich nunmehr in ihre be

ſondern Sißungslokalien zu begeben , und dort, auf Erſuchen eines Kommiſſars des Ver

waltungsraths , ſogleich diejenigen Maßregeln zu treffen , welche für die demnächſtige Kon

ſtituirung des Volfs- und des Staatenhauſes zuerſt erforderlich ſind.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Protokoll aufgenommen , von den Mit

gliedern und den Kommiſſarien des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem

Protokollführer unterzeichnet worden , zu Erfurt, wie Eingangs, Mittags 12 Uhr.

von Radowiß. von Carlowiß. von Meyſenbug. Dr. Weßell. von Lepel. Seebeck.

von Schad . Mosle. Vollpracht. Dr. Liebe. Dr. Walther. Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

V. 6



Protokoll

ber

Fü nf und Ne u nsigten Siß u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 22ſten März 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General -Lieutenants von Raduwiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherru

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Deſſau- und Anhalt - Köthenſchen Bevollmächtigten,

Staatsminiſters von Ploek ;

des Herzoglich Anhalt -Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober - Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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er Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte zeigt an , daß er die

Vertretung des Bevollmächtigten der Thüringiſchen Staaten übernommen habe.

Der Vorſißende verlieſt das folgende Schreiben :

„ In einem an den Hohen Verwaltungsrath unter dem Sten März c. gerichteten

Schreiben, welches auf ein früheres vom 16ten Februar c. , das ſich in das Protokoll der

80ſten Sigung aufgenommen findet, erläuternd Bezug nahm , erlaubte ſich der gehorſamſt

Unterzeichnete folgenden ergebenſten Antrag zu ſtellen :

es möge der Hobe Verwaltungsrath , da einerſeits S. 87. des Deutſchen Ver

faſſungsentwurfs , der die näheren Beſtimmungen über die Beſdidung zum

Staatenhauſe enthält , für den in Fürſtenthum Sdaumburg -Lippe eintretenden

Fall nicht anwendbar iſt, andererſeits es aber nicht gerechtfertigt erſcheinen

würde, daß unter den obwaltenden Umſtänden das Recht des Landes auf Theil

nahme an Beſchicfung des Staatenbauſes ruhen ſollte, in Ergänzung des

erwähnten S. 87. die Beſtimmung treffen, daß der Fürſtlich Schaumburg- Lippe

ſchen Regierung bis zu dem Zeitpunkte , daß im dortigen Lande verfaſſungs

mäßig ein ordentlicher ( legislativer ) Landtag eriſtirt, die ſelbſtſtändige Ernen

nung des Deputirten zum Staatenhauſe überlaſſen bleibe, event. aber ein

Erpediens anordnen , durch welches eben ſowohl die Erfüllung des §. 87. der

Deutſchen Verfaſſung geſichert, als das Recht der Fürſtlich Schaumburg - Lippe

ſchen Regierung gewahrt werde.

Auf dieſen Antrag hat der Hohe Verwaltungsrath in der am Sten März abgehal

tenen 89ſten Sißung ſich dahin zu erklären beſchloſſen :

daß er ſich nicht für befugt balte , einen von den Vorſchriften des Verfaſſungs

entwurfs abweichenden Ernennungs - Modus gutzubeißen, eben ſo wenig aber auch

veranlaßt ſei, dem Reichstage in Beurtheilung desjenigen Auswegs vorzugreifen,

welchen die Schaumburg -Lippeſche Regierung ergreifen möchte, um die beſtehende

Schwierigkeit unter Wahrung ihres Rechts zu beſeitigen.

Dieſe unerwartete Erklärung eines Hoben Verwaltungsraths ſegt die Fürſtlich

Schaumburg - Lippeſche Regierung in die unangenehme Alternative , entweder durdy Ernen

nung eines Abgeordneten zum Staatenhauſe, deſſen Zurückweiſung Seitens des Reichstages

nicht zu den Unmöglichkeiten gehören würde , ficy casu quo zu kompromittiren , oder auf

die Beſtellung eines Deputirten zum Staatenhauſe für dieſes Mal zu verzichten, folglich

die Intereſſen des Fürſtenthums Schaumburg - Lippe und ſeiner Regierung auf dem Erfurter

Reichstage unvertreten zu laſſen.

Da nun einer moraliſchen Herabwürdigung, wie ſie im erſtgenannten Falle ſtatt

finden würde , eine verbündete Deutſche Regierung ſich nicht ausſeßen darf , und da eine

Nichtvertretung des Fürſtenthums im Staatenbauſe weder dem Redyte, nod dem Intereſſe

des Schaumburg -Lippiſchen Landes und ſeiner Regierung zugemuthet werden kann, ſo ſicht

ſich der unterzeichnete Bevollmächtigte, auf Grund des ſpeziellen Geheißes ſeiner Regierung,

zur Aeußerung der Gegeuerklärung veranlaßt :
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daß die verbündete Fürſtlich Schaumburg - Lippeſche Regierung , wegen der ihr

Seitens des Verwaltungsraths verſagten Möglichkeit, ſich im Staatenhauſe ver

treten zu ſehen, auf ſo lange, als ſie ohne ihre Schuld ſich von der Theilnahme

an den Berathungen des Staatenbauſes ausgeſchloſſen ſieht, genöthigt iſt, ſich

aus dem Bündniß vom 26ſten Mai 1849, und aus dem Verwaltungsrathe zu

rückzuziehen , und ſich vor den Konſequenzen jener Anomalie , wie hierdurch ge

ſchieht, feierlich zu verwaliren.“

Berlin , den 18ten März 1850.

( gez .) E. Helwing , Dr., Fürſtlich Schaumburg - Lippiſder

Bevollmächtigter beim Hohen Verwaltungsrathe.

An

Hodlöbliches Präſidium des

Hoben Verwaltungsraths

in

Erfurt.

Der Verfaſſungs - Ausſchuß wird über das vorſtehende Schreiben Bericht erſtatten,

und der Verwaltungsrath demnädyſt das Weitere beſchließen .

Der Vorſigende legt ein an den Verwaltungsrath gerichtetes Schreiben der

proviſoriſchen Präſidenten des Staaten - und des Volkshauſes vom 20ſten März 1850 ror,

worin dieſelben den Verwaltungsrath erſuchen , „ baldmöglichſt veranlaſſen zu wollen, daß

den Mitgliedern des Parlaments der Deutſchen Union Portofreiheit für ihre briefliche

Korreſpondenz zugeſtanden werde.“

Die Mitglieder des Verwaltungsraths werden den Inhalt dieſes Schreibens

ſogleich zur Kenntniß und geeigneten Berückſichtigung der von ihnen vertretenen Regierun

gen bringen. Die Bevollmächtigten der Anhaltijden Herzogthümer haben

dabei an die zwiſchen ihrer Regierung und der Königlich Preußiſchen Regierung beſtehende

Poſt-Konvention erinnert, wonach die in dieſer Angelegenheit von der Königlich Preußiſchen

Regierung zu faſſende Entídließung auch in den Anhaltiſchen Herzogthümern in Kraft

treten würde.

Ein von dem frühern Marinerath Kerſt in Frankfurt ausgearbeitetes „ Promemoria,

die Gründung des erſten Seearſenals der Deutſchen Marine“ betreffend , wird in einigen

Eremplaren an die Bevollmächtigten der Hanſeatiſchen Städte vertheilt. Ein

legtes Eremplar verbleibt im Ardiv des Verwaltungsraths.

Die Protokolle der 69ſten und 70ſten Sigung der Central - Bundeskommiſſion in

Frankfurt vom 15ten und 16ten März c . werden auf der Kanzlei des Verwaltungsraths

zur vertraulichen Einſicht der Mitglieder des Verwaltungsrathes offen gelegt.

Der Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte erklärt die Zuſtimmung

ſeiner Regierung zu dem Beſdhluß des Verwaltungsrathe vom Sten Februar c. , die

Außer- Coursſeßung des Papiergeldes betreffend, mit dem Beifügen, daß die Großherzoglich

Badenſche Regierung es für erwünſcht crachten würde , „ wenn ſtatt der von dem Ver

waltungsrathe vorgeſchlagenen kurzen Einlöſungsfriſt von 4 Wochen im Intereſſe des be

theiligten Publikums eine längere Friſt von mindeſtens 6 Monaten feſtgeſeßt werben

wollte.“ Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte und der Bevollmäo
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tigte der freien Hanſeſtadt Lübeck erklären in Betreff deſſelben Gegenſtandes die

völlige Zuſtimmung ihrer Regierungen zu dem Beſchluß des Verwaltungsraths.

Der Vorſißende bebt die Nothwendigkeit einer baldigen Verdeutlichung des Ver

bältniſſes hervor, das bei einer ſofortigen , die nachfolgende Reviſion vorausſeßenden , An

nahme der Verfaſſung durch das Parlament , ſowohl zwiſchen dieſem und den verbündeten

Regierungen , als auch zwiſchen den verbündeten Regierungen unter ſich, einzutreten hätte.

Am Schluſſe der hierauf erfolgenden allgemeinen Erörterung übernimmt es der Ver

faſſungs -Ausſchuß, die angeregte Frage ſofort in nähere Erwägung zu ziehen , und über

das Reſultat eheſtens zu berichten.

Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 25ſten März c . verleſen , von den Mitglie

dern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unters

zeidnet worden.

von Radowiß. von Meyſenbug. Dr. Webell. von Lepel. von Shad. Mosle.

Vollpracht. Dr. Liebe. Dr. Walther. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks.

Bloemer.

:

V.
7



Protokoll
der

Sechs und Ne u ngig ſt e 11 S i pung

des Verwaltungsraths.

1

Verhandelt Erfurt, den 25ſten März 1850 , Vormittags 12 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorfißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Radowig ;

des Königlich Sächſiſchen Staats -Miniſters a. D. , von Carlowig ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Legationsraths Freiherrn von Mey

ſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heffiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten-:

burg , Herzogthum Sachſen -Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg -Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebecť ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Herzoglich Anhalt -Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober -Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſtens

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der
er Vorſißende zeigt dem Verwaltungsrathe an , daß ihm der Buchhändler Juſtus

Perthes in Gotha 25 Eremplare von Karten , Deutſchlands Staaten -Gruppen “ darſtellenb,

mit dem Erſuchen eingeſandt habe , „dieſelben an die Mitglieder des Verwaltungsrathes

zu vertheilen , und den Reſt an das Büreau der Verſammlung der Deutſchen Union ge

langen zu laſſen .“ Die betreffenden Eremplare werden den Mitgliedern des Verwaltungs

rathes eingehändigt ; dieſelben theilen den Dank, den der Vorſigende dem Geſchenkgeber

mittelſt Antwortſdyreibens vom 24ſten d. bereits ausgeſprochen hat.

In einem an den Vorſißenden gerichteten Schreiben des Königlich Preußiſchen

Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten, d . d . Berlin, den 23ſten März c. wird mit

getheilt , daß gegen die von dem Verwaltungsrathe in der Sißung vom 16ten Februar c .

beantragte Uebereinkunft in Betreff der Portofreiheit für die amtliche Korreſpondenz

zwiſchen dem Verwaltungsrath, beziehungsweiſe den bei ihm fungirenden Bevollmächtigten

und den verbündeten Regierungen innerhalb der Staatsgebiete dieſer Regierungen , ſofern

die Verſendung unter öffentlichem Siegel und der entſprechenden berrſchaftlichen Rubrik

geſchieht, Seitens des Königlich Preußiſchen Miniſters für Handel und Gewerbe, nichts

zu erinnern gefunden wird.

Der Bevollmächtigte der thüringiſchen Staaten giebt in Gemäßheit einer

desfallſigen Entſchließung und Benadrichtigung der Königlich Sächſiſchen Regierung eine

gleiche Zuſicherung für die fragliche Portofreiheit in dem Staatsgebiete des Herzogthums

Sachſen - Altenburg.

Das in der Sißung vom 22ſten 6. vorgelegte und der Verfaſſungs - Kommiſſion

zugewieſene Schreiben des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten erhält auf

den Bericht dieſer Kommiſſion und nad gepflogener Erwägung, folgende Erwiderung :

Erfurt , den 25ſten März 1850.

Dem Verwaltungsrathe der auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai v. J.

verbündeten Deutſden Regierungen iſt in ſeiner 95ſten Sißung vom 22ſten d. M. das

Schreiben vorgelegt worden , welches der Bevollmächtigte der Fürſtlichen Regierung von

Schaumburg - Lippe , Profeſſor Dr. Helwing , d . d . Berlin , den 18ten März d . I. , an

den Vorſißenden des Verwaltungsraths gerichtet hat .

In dieſem Schreiben wird , unter Bezugnahme auf die in dem 80ſten Protokolle

vom 16ten Februar sub 4. und 89ſten Protokolle vom Sten d . M. erwähnten Anträge

des Herrn Bevollmächtigten für Schaumburg - Lippe , rückſichtlich des in Betreff dieſer

Anträge in der lektgenannten Sipung gefaßten Beſchluſſes die Gegenerklärung abgegeben :

daß die verbündete Fürſtlich Schaumburg - Lippeſche Regierung wegen der ihr

Seitens des Verwaltungsraths verſagten Möglichkeit , ſich im Staatenhauſe ver

treten zu ſehen, auf ſo lange, als ſie ohne ihre Sdult ſich von der Theilnahme

an den Berathungen des Staatenhauſes ausgeſchloſſen ſieht, genöthigt iſt, ſich
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-

aus dem Bündniſſe vom 26ſten Mai 1849 und aus dem Verwaltungsrathe

zurüdzuziehen und ſich vor den Conſequenzen jener Anomalie , wie hierdurch

geſchieht, feierlich zu verwahren .

Um die Bedeutung außer Zweifel zu ſtellen , welche der Verwaltungsrath der vor

ſtebenden Erklärung einer verbündeten Regierung einzuräumen vermag, wird es angemeſſen

erſcheinen , auf die bisherigen Verhandlungen einen Blick zu werfen .

In dem Schreiben des Herrn Bevollmächtigten vom 16ten Februar wurde laut

Protokoll der 80ſten Sißung p . 115. vorgetragen : daß die Fürſtliche Regierung von

Schaumburg - Lippe von dem ihr nach §. 87. der Reichsverfaſſung zuſtehenden Rechte,

durch Vorſdlag dreier Kandidaten an die Volksvertretung die Wahl eines Vertreters für

das Staatenhaus erfolgen zu laſſen, keinen Gebrauch machen könne , da die Regierung

einen ordentlichen Landtag in jenem Augenblicke weder im Geſeke, noch in gewählten

Deputirten beſitze, und der Verfaſſung vereinbarende Landtag, welcher höchſtensu

einberufen werden könnte, zu der in Nede ſtehenden Wahl , die nur einem ordentlichen

Landtage zuſtebe, nicht für befugt zu erachten ſei. Hierauf ward die Frage gegründet :

ob das Fürſtenthum unter dieſen Umſtänden gar keinen Abgeordneten entſende ? oder ob

die Regierung denſelben mit Vorbehalt der Ratibabition durch den zukünftigen Landtag

ernenne ? und es ward dann als ſehr erwünſcht ausgeſprochen , die Aeußerung des

Verwaltungsraths über dieſen Zweifel zu erfahren .

Nachdem dieſe Anfrage der Verfaſſungs - Kommiſſion zum Berichte zugewieſen war,

wurde derſelbe in der 89ſten Sißung vom Sten d. M. erſtattet, an welchem Tage ein

neues Schreiben des Fürſtlichen Bevollmächtigten eingegangen und der Kommiſſion eben

falls vorgelegt war.

In dieſem ebengedachten Schreiben wird unter Wiederholung des bereits unterm

16ten Februar Vorgetragenen bemerkt : daß der Verfaſſungs -Entwurf des Falles, daß

in einent Lande eine zur Aktivirung des S. 87 . geeignete Volksvertretung gar

nicht eriſtire, mit feinem Worte gedenken , daß das Fürſtenthum Schaumburg - lippe

unter dieſer Unvollſtändigkeit nicht leiden könne noch dürfen , daß es nad Anſicht der

Fürſtlichen Regierung ganz eigentlich Sache des Verwaltungsraths ſei, dieſe Lüce des

Entwurfs auszufüllen. 11

Der nunmehrige Antrag lautete dann dahin :

es möge der Hobe Verwaltungsrath, da der S. 87. des Deutſchen Verfaſſungs

Entwurfs einerſeits für den im Fürſtenthum Sdaumburg - Lippe vorliegenden

Fall nicht anwendbar ſein möchte , und da andererſeits es nicht gerechtfertigt

erſcheinen dürfte, daß unter den obwaltenden Umſtänden das Recht des Landes

auf Theilnahme an Beſchidung des Staatenhauſes ruhe, in Ergänzung des

angeführten S. die Beſtimmung treffen : es ſei der Fürſtlid Schaumburg-Lippe

fchen Regierung bis zu dem Zeitpunkte , daß im dortigen lande geſeßlich ein

ordentlicher Landtag eriſtirt, die ſelbſtſtändige Ernennung des Deputirten zum

Staatenhauſe zu überlaſſen , event. aber möge der Hohe Verwaltungsrath ein

expediens anordnen , durch weldhes eben ſowohl die Erfüllung des §. 87. des

Deutſchen Verfaſſungs - Entwurfs geſichert, wie das Recht und Intereſſe der

Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung gewahrt werde,

- -
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Die von dem Verwaltungsrath ſowohl auf die Frage vom 16ten Februar als auf

den Antrag vom Sten März gefaßte Entſchließung iſt in das Protokoll der 89ſten Sißung

p. 230. aufgenommen und ebenmäßig in beſonderem Schreiben dem Herrn Bevollmäch

tigten zugegangen .

Es wird demnach nur erübrigen , in der Kürze auf die Motive zurückzukommen ,

welche den Verwaltungsrath bei der ertheilten Erwiderung leiteten.

Man war übereinſtimmend der Anſicht, daß die Beſtimmung des S. 87. des Ver

faſſungs - Entwurfs eine allgemeine bindende Norm enthalte, deren Vorausſeßung darin

beſtehe, daß kein dem Bündniſſe vom 26ſten Mai beigetretener Staat einer Volksvertretung

entbehre. Die Ss. 184. und 185. der Reichsverfaſſung (prechen die Nothwendigkeit dieſer

Vorausſeßung deutlich aus , und wenn das Fürſtenthum Schaumburg - Lippe fid entſchloß,

dem Bündniſſe beizutreten , ſo durfte ein Zweifel darüber nicht erhoben werden, daß es in

der Lage ſei, den in demſelben rechtlich beſtehenden Verpflichtungen nadı allen Seiten voll

ſtändig nachzukommen. Das Beſtehen einer Volksvertretung bebufs der Vereinbarung

über eine neue Verfaſſung, von deren Vorhandenſein die beiden Schreiben vom 16ten

Februar und Sten März ſprechen , bekundet auch den Willen der Fürſtlichen Regierung,

ihren bundesvertragsmäßigen Verbindlichkeiten zu entſprechen.

Von dieſem Geſichtspunkte ausgehend, mußte der Verwaltungsrath , als ſolcher, es

ablehnen, eine Modalität der Vertretung des Fürſtenthums im Staatenhauſe zu genehmigen,

welche eine Abänderung der maaßgebenden Beſtimmungen der Verfaſſung involvirt haben

würde.

Auf der anderen Seite aber verkannte auch der Verwaltungsrath nicht, daß die

SS. 84. und 85. der Reidysverfaſſung darüber keinen Zweifel laſſen , daß eine Vertretung

jedes einzelnen der verbündeten Staaten im Staatenhauſe ſtattfinden ſolle und daſ es

daber bei dem nicht minder allgemeinen als beſondern Intereſſe, welches ſich an die Voll

ſtändigkeit des eben gedachten Organs knüpft, im höchſten Grade wünſchenswerth ſei, daß

ein Ausweg gefunden werden möchte, nm dieſer weſentlichen Beſtimmung der Reichsver

faſſung in einer dem Gefeße ſich möglichſt annähernden Weiſe, auch für Schaumburg- Lippe

Vollzug zu ſichern.

Der Auffindung und Anordnung dieſes Auswegs aber konnte ſich der Verwaltungs

rath ſelbſt nicht unterziehen , weil für ihn , wie ſchon erwähnt, in abstracto eine Norm

vorlag , von der abzuweichen ihm nicht geſtattet iſt, und weil er ſich nicht in der Lage

befindet, vollſtändig die thatſädlichen und rechtlichen Verhältniſſe zu überſeben und zu

beurtheilen, welche bei Anwendung eines Auskunftmittels in Betracht zu ziehen ſind. Wie

die Fürſtliche Regierung, ihren Verbündeten gegenüber, die Pflicht nicht zu läugnen im

Stande ſein wird , ſich den ihr durch den Anſchluß an das Bündniß überkommenen Ver

pflichtungen zu konformiren, ſo muß die Uebung der Rechte, welche ihr aus jenem Bünd

niſſe erwadſen , auch ihr vorzugsweiſe und in erſter Linie überlaſſen werden , beziehungsweiſe:

die verbündeten Regierungen dürfen von der Fürſtlichen Regierung erwarten , daß dieſelbe

ihnen die Gründe , welche zur Rechtfertigung und Geltendmachung eines den beſtehenden

geſeßlichen Vorſdriften nur annäherungsweiſe gemäßen Verfahrens vorgebracht werden

können , an die Hand gebe.

Dieſe Erwartung muß noch erhöht werden durch das Vorhandenſein des S. 110.

der Reichsverfaſſung, auf deſſen Inhalt auch der Beſchluß des Verwaltungsraths vom

V.
8
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8ten d. M. in einer Weiſe Bezug nimmt, welche wohl dem Entſtehen eines Mißverſtänd

niſſes , wie es in dem verehrlichen Schreiben vom 18ten d. M. enthalten zu ſein ſigheint,

bätte vorbeugen ſollen .

Um ein ähnliches Mißverſtändniß zu vermeiden , nimmt der Verwaltungsrath nun

mehr keinen Anſtand , zu erklären , daß derſelbe bereit ſein wird , diejenige Modalität des

Vollzugs des S. 87. cit., welche nach den im Fürſtenthum Schaumburg - Lippe beſtehenden

faktiſchen und rechtlichen Umſtänden als die dermalen allein thunliche, der gedachten Be

ſtimmung annähernd entſprechende, von der Fürſtlichen Regierung angeordnet und in den

ebengedachten Momenten gebörig motivirt werden wird , bei dem Staatenhauſe in ent

ſprechender Weiſe zu vertreten .

Indem der Verwaltungsrath hiernach die Erwartung ausſpricht, daß ſich die hohe

Negierung des Herrn Bevollmächtigten in einer eingebenden Weiſe rücäußern werde,

glaubt derſelbe zugleich , auch durch dieſes Schreiben den Beweis zu geben , wie irrig die

in dem verehrlichen Schreiben vom 18ten d. M. ausgeſprochene Vorausſeßung ſei, daß

der Verwaltungsrath der Fürſtlichen Regierung die Möglichkeit verſage, ſich im Staaten

hauſe vertreten zu ſehen .

Aus dem Vorſtehenden dürfte ſich zur Genüge ergeben , daß wenn etwa zum

aufrichtigen Bedauern des Verwaltungsraths das Fürſtenthum Schaumburg - Lippe

im Staatenhauſe nicht vertreten ſein würde, dieſer Mangel nicht ohne Schuld“ der Fürſt

lichen Regierung eintreten würde , und daß die an jene Nichtvertretung geknüpfte Folge :

daß ſich die Fürſtliche Regierung genöthigt ſebe, ſich aus dem Bündniſſe vom

26ſten Mai 1819 und aus dem Verwaltungsrath zurück zu ziehen , und ſich

vor den Konſequenzen jener Anomalie feierlich zu verwahren ,

auf Vorausſeßungen beruht , welche der Verwaltungsrath ebenſo wenig anerkennen kann,

als die Zuläſſigkeit cines etwaigen , dem klaren Wortlaute feierlicher Verträge wider

ſprechenden einſeitigen Zurückziehens vom Bündniſſe.

-

Der Verwaltungsrath der auf Grund des Vertrags vom 26ſten Mai 1849

verbündeten Regierungen.

von Radowis.

An

den Fürſtlid Schaumburg-Lippeſden

Bevollmächtigten, Herrn Profeſſor

Dr. Helwing

Hochwohlgeboren,

zu Berlin .

Der Vorſißende bringt dem Verwaltungsrathe zur vorläufigen Kenntniß, daß er

mit Nädyſtem amtliche Mittheilung ſeiner Regierung über das derſelben zugegangene

Münchener Verfaſſungs - Projekt zu erwarten habe. Er werde dieſe Mittheilung ſofort

und zwar zu dem Ende dem Verwaltungsratbe kommuniziren, damit ſich die Bevoll

mädytigten , nach vorher einzuholender desfallfiger Inſtruktion ihrer Regierungen , zu

gemeinſamen Gegenäußerung vereinigen möchten. Bis dies geſcheben, werde die Königlich
Preußiſche Regierung ſich ihrerſeits jeder eingebenden Antwort enthalten .

einer
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Die Sißung ſchließt Mittags 1 } Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sigung vom 27ſten März c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden.

von Radowik. Meyſenbug. Dr. Weßel. von Lepel. Seebeck.

Mosle. Vollpracht, zugleich für Anhalt- Deſſau. Dr. Liebe.

Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

von Schad.

Dr. Walther..



Protokoll

ber

Sieben und Ne u nzig flen S i ý u ng

des Verwaltungsraths.

1

1

Verhandelt Erfurt, den 27ſten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Radwwig ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths , Königlich Sächſiſchen Staatsminiſters a. D.

von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

der Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten ,

des Staatsminiſters Haſſenpflug, und

des Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg.

Sondershauſen, Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt -Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober - Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syudikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

1
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Derer Vorſißende bringt zur Anzeige , daß Inhalts einer ihm durch den Kurfürſtlich

Heſſiſdien Staatsminiſter Haſſenpflug überreichten Bevollmächtigungs - Urkunde , Seine

Königliche Hobeit der Kurfürſt von Heſſen ſich bewogen gefunden , von dem Rechte des

Art. III. § . 2. des Bündniß-Statuts vom 26ſten Mai 1849 der Beſtellung mehrerer Be

vollmächtigten im Verwaltungsratbe , Gebrauch zu machen , und unter Beibehaltung des

ſeitherigen Kurheffiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Weßell , auch den Staats

miniſter Haſſenpflug zum Kurheffiſchen Bevollmächtigten zu ernennen .

Die vorbezogene, gleichzeitig mit dieſer Anzeige vorgelegte Bevollmächtigungs - Ur

kunde wird von dem Protokollführer zu dem Archiv des Verwaltungsrathes aſſervirt.

Der von dem Profeſſor Dr. Weßell hierauf eingeführte Staatsminiſter Haſſens

pflug wird in der vorbezeichneten Eigenſchaft dem Verwaltungsratbe von dem Vors

fißenden vorgeſtellt und erſucht, unter den Mitgliedern des Verwaltungsrathes Play

zu nehmen. Staatsminiſter Haſſenpflug entſpridit dieſem Erſuchen mit der Verſicherung,

daß er es ſich zur großen Ehre rechne, in dieſe hochachtbare Verſammlung einzutreten,

und mit der an die Verſammlung gerichteten Bitte , ihm ihr Vertrauen zu ſchenken .

Nach einer Anzeige des Präſidenten des Volkshauſes vom 25ſten März c . wurden

in der Sißung dieſes Tages gewählt, die Abgeordneten :

Simſon , zum ordentlichen Präſidenten des Volkshauſes,

Freiherr von Schent- Sdweinsberg, zum erſten Vice- Präſidenten,

Rüder , zum zweiten Vice- Präſidenten,

für die erſten vier Wochen ;

und

zu Schriftführern die Abgeordneten :

von Bismarl- Schönhauſen,

Grodded,

Geßler,

Urliche,

Sellmann,

Sprengel,

Compes,

Pfeiffer.

Ebenſo hat der Präſident des Staatenbauſes von Auerswald mittels zweier

Sdreiben vom 25ſten 8. M. die an demſelben Tage erfolgte Konſtituirung des Verfaſ

ſungs - Ausſchuſſes und des Ausſchuſſes zur Berathung der Geſegentwürfe über die Ein

richtung des Reichsgerichts u. f. w. zur Anzeige gebracht. Gewählt ſind im Verfaſſungs

Ausſchuß die Abgeordneten :

von Säleiniß , zum Vorſißenden,

Dahlmann , zum Stellvertreter,

Riedel , zum Søriftführer, und

Camphauſen zu deſſen Stellvertreter.

V. 9
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Im Ausſchuß zur Berathung der Gefeßentwürfe über die Einrichtung des Reiche

gerichte , die Abgeordneten :

von Düesberg , zum Vorſißenden,

Birnbaum , zu deſſen Stellvertreter,

Bertram , zum Schriftführer,

Nebling , zu deſſen Stellvertreter.

In Gemäßheit einer Anzeige des Präſidenten des Voltshauſes vom 26. März c .,

wonach der Abgeordnete für den 7ten Poſener Wahlbezirt, Graf Dzialynski ſein Mandat

niedergelegt, wird der Vorſigende , als Bevollmächtigter der Königlich Preußiſchen Regie

rung , die erforderliche Neuwahl bei der Königlich Preußiſchen Regierung unverzüglidy in

Autrag bringen.

Der Vorſißende erklärt ſich durch die Königlich Preußiſche Regierung ermähtigt,

dem Verwaltungsrathe das Erſuchen darzulegen , daß der Verwaltungsrath die auf das

Verfaſſungs -Projekt der Königlichen Regierungen von Bayern , Sadſen und Württemberg

Seitens der verbündeten Regierungen zu ertheilende Rückäußerung zum Gegenſtand ges

meinſchaftlicher Berathungen machen möge. In Gemäßheit dieſes Erſuchens würden ſich

die Regierungen auf desfallſige Anfragen ihrer Bevollmächtigten zu entſcheiden haben :

1. ob . ſie eine ſolche gemeinſchaftliche Berathung ihrerſeits für dienlich erachten, und

2. welche Inſtruktionen ſie ihren Vertretern im Verwaltungsrathe eventualiter zu geben

entſchloſſen ſeien .

Die Bevollmächtigten werden, dem Erſuchen des Vorſißenden entſprechend,

um die zur Erklärung über die eine und andere Frage nothwendige Inſtruction bei den

von ihnen vertretenen Regierungen unverzüglich anſuchen.

I

Der Vorſißende hält es für dringend nothwendig, daß der Verwaltungsrath zur

Beantwortung der Frage ſchreite, wie er ſich dem nächſten Vorgehen des Parlaments ge

genüber zu verhalten , namentlich wie er ſich zu der Abſicht des Parlaments zu ſtellen

gedenke, die bereits vielfach angedeutet und beſprochen , faſt ſchon ein öffentlidies Geheimniſ

geworden ſei, der Abſicht nemlidy, die Verfaſſung zuerſt en bloc zu acceptiren , und dann

die Reviſion derſelben im Einzelnen nachfolgen zu laſſen . Er erſuche die Mitglieder des

Verwaltungsraths fich darüber auszuſprechen , wie ſie dieſen Gang des Parlaments , falls

derſelbe wirklich eingeſchlagen werden ſollte , ihrerſeits zu beurtheilen gedenken .

Staats -Miniſter Haſſenpflug : Kurheſſen nehme nicht an, daß ſich das Para

lament mit einer Aufgabe, wie ſie der Vorſißende eben angedeutet, überhaupt zu befaſſen

babe; es reße den Beruf des Parlaments vielmehr darin, daß daſſelbe mit der Berathung

der Verfaſſung in gewöhnlicher Weiſe vorſchreite. Erſt wenn die Reſultate dieſer Bez

rathung vorlägen, würden ſich die Regierungen über ihre Entſchließungen dem Parlamente

gegenüber auszuſprechen haben.

1

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte tritt dieſer Anſchauung

Rurbeſſens mit dem Ausdruck der Ueberzeugung entgegen , daß es in den Befugniſſen

des Verwaltungsrathes nicht liege , feinerſeits die Art und Weiſe feſtzuſtellen , in weloper

das Parlament die ihm allein zuſtändige Entſchließung über Annahme oder Nichtannahme
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der Verfaſſung zu gewinnen habe. Hierüber zu beſtimmen müſſe dem Ermeſſen des Para

laments ſelbſt lediglich anheimgeſtellt bleiben ; wenigſtens ſebe der Großherzoglid Seffiſde

Bevollmächtigte nicht ab, was Seitens des Verwaltungsrathe rechtlich entgegenzuſtellen ſein

möchte , wenn etwa die beiden Häuſer fich vereinigen ſollten , der ihnen vorgelegten Ver

faſſung unbedingt zuzuſtimmen , und ſo die Verfaſſung im Ganzen ohne allen weiteren

Vorbehalt zu acceptiren .

Der Bevollmächtigte der thüringiſchen Staaten möchte es allerdings am

angemeſſenſten halten , wenn das Parlament die ihm vorgelegte Verfaſſung zuerſt im Ganzen

acceptiren , und ſich bei dieſer Acceptation die nachfolgende Reviſion vorbehalten würde,

damit von vorne herein ein gewiſſes Reſultat für das Parlament und die Regierungen

geſichert, und die Gefahr einer völligen Erfolgloſigkeit ein für allemal beſeitigt wäre.

Indeß werde eine ſolche Annahme der Verfaſſung mit Vorbehalt der Reviſion, da ſie die

ſofortige Einſeßung einer Unions - Regierung und ſomit eine nicht unweſentliche Aenderung

in der bisherigen Stellung der verbündeten Regierungen bei der Stimm-Abgabe , zur un

mittelbaren Folge haben müſſe, ohne Zuſtimmung ſämmtlicher Regierungen keine Rechts

gültigkeit erlangen können, ſo wie es ferner den Regierungen kaum zuzumutben ſein werde,

in eine von ſolchen Folgen begleitete Reviſion ihrerſeits einzuwilligen , ohne vorher über

die Gegenſtände dieſer Reviſion oder auch nur über die Richtung gewiß zu ſein , die das

Parlament bei dieſer der Acceptation der Verfaſſung nachfolgenden Reviſion einhalten

werde, Bei dieſer Sachlage glaubt der Bevollmächtigte die hier in Frage ſtehende

Acceptation und Reviſion der Verfaſſung ihrer rechtsgültigen Verwirklidung bedeutend

näher gerückt, ſofern Seitens der verbündeten Regierungen ſelbſt, wenn auch nicht gerade

. in offizieller Weiſe, ein erſter Schritt gethan werde , um dem Parlamente gleich beim

Beginne ſeiner Thätigkeit diejenigen Modifikationen der Verfaſſung zu bezeichnen , unter

deren Zugabe es ihrer Zuſtimmung zu der zu beſchließenden Acceptation der Verfaſſung

im Voraus gewiß ſein könne. Das Schweigen der Regierungen ſei hier der Gefahr aus

geſeßt, für eigene Unſicherheit der Regierungen und für Verzicht auf die Leitung des

Parlaments gehalten zu werden : eine Annahme , die das Parlament nur zu leicht dahin

drängen könne , das Heft ſelbſt in die Hand zu nehmen , und , um nur nicht ganz zu

dheitern und das Schidſal der Frankfurter Verſammlung zu theilen , die Verfaſſung, wie

ſie vorliegt, ohne Vorbehalt und unter Hingabe jeder Reviſion anzunehmen . Eine ſolche

Annahme werde manchen Wünſden vielleicht entſprechend ſein ; aud würden die Res

gierungen, wenn das Parlament dieſelbe wirklich ausſprechen ſollte, ſich der Pflicht der

Anerkennung des rechtsgültigen Beſtandes derſelben nicht entziehen dürfen , während gewiß

für die Intereſſen der Regierungen ſo wenig als für das Verfaſſungswert ſelbſt eine ſolde

Wendung der Dinge zu wünſchen ſei. Die Haft, womit in dieſem Falle das Parlament

zu ſeiner leßten Entſdließung ſofort vorſdreite, müſſe und werde ein Mißtrauen des

Parlaments bezeugen , das nur höchſt nachtheilig auf ein Werk zurüdwirken könne, welches

auf ein redliches Einvernehmen zwiſchen den Regierungen und der Volfs - Repräſentation

als auf ſeine beſte Kraft hingewieſen ſei. Indem das Parlament dadurdy ferner an den

Tag lege, daß es ein Wert feſtſtelle, von dem es notoriſch ſelbſt überzeugt ſei, daß es ſo

nicht fortbeſtehen könne , werde es dieſem Werke ſeinen moraliſden Werth nehmen .

Andererſeits werde auf dem Wege einer Diskuſſion , die von dem erſten Paragraphen der

Vorlage anhebend, ſich bis zum leßten Paragraphen ausdehnen ſolle, unter den obwalten

den Umſtänden ein geſichertes Reſultat kaum noch zu erwarten ſein . Der Bevollmächtigte
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glaube baber feinem lebhaften Wunſdhe, daß das Verfaſſungswerk der Deutſchen Union

zu einem ſchnellen, ſichern und für beide Theile heilſamen Abſchluß gelange, das geeignete

Mittel der Verwirklichung beizufügen, wenn er , wie hiermit geſchehe, in Vorſdlag bringe,

daß der Verwaltungsrath ſich über die Modifikationen ausſpreche , die er durd das Para

lament beantragt wünſchen müſſe, und zu denen , wenn ſie beantragt würden , die Zuſtim

mung der Regierungen zu verbürgen ſei. Er wünſche zugleid ), daß der Verwaltungsrath

dieſe Modifikationen auf ein Minimum beſchränke, wobei er beſonders folgende vier Punkte

glaube bervorheben zu dürfen :

1. daß für den in der Eröffnungs - Botſchaft vorgeſehenen Fall bei Ss. 6. und 7 .

ein die Handels-- Verhältniſſe der Hanſeſtädte und des Oldenburgiſchen Fürſten

thums Lübeck ſichernder Paſſus eingeführt werde ;

2. daß im S. 67. das Kurienverhältniß der verbündeten Staaten jene Aenderung

erleide, die der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte in der Sißung vom

26ſten Februar c. in Vorſchlag gebracht habe ;

3. daß erwogen werde, ob nicht das dem Reichs- oder Unions -Vorſtande im S. 194 .

zugeſtandene geſonderte Zuſtimmungsrecht dahin zu interpretiren eventualiter aus

zudehnen ſei, daß es auch in den Fällen des S. 99. in Kraft trete ;

und endlidy

4. daß an die Stelle des ſedysten Abſchnittes die Redaktion der Preußiſchen Ver

faſſung über die Grundrechte eintrete.

Der Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſche Bevollmächtigte glaubt

ſich zur Zeit auf die Ausſprache beſchränken zu müſſen, daß er im Allgemeinen gegen eine

Annahme der Verfaſſung im Ganzen zwar nichts zu erinnern finde, daß er ſich jedoch

über die Modalitäten, worunter eine ſolche Annahme ſtattzufinden haben möge , ſeine

Erklärung vorbehalte.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte muß nad Lage der

Dinge eine Annahme der Verfaſſung im Ganzen zwar auch als etwas Nothwendiges

erachten ; er glaubt aber nicht, daß man auf dem , von dem Bevollmächtigten der Thü

ringiſchen Staaten angedeuteten Wege die Schwierigkeiten und Nachtheile dieſer Annahme

vermeiden werde. Um vorzuſchreiten, wie der genannte Bevollmächtigte vorſchlage,

bedürfe man vor Allem einer neuen Vereinbarung der verbündeten Regierungen über die

Modifikationen der Verfaſſung, die das Parlament demnädſt feinerſeits eintreten laſſen

folle. Das ſei in jedem Falle zeitraubend und werde ſchwerlich zum Ziele führen. Im

Uebrigen kann der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte nicht umhin , die lieber

zeugung des Bevollmächtigten der Thüringiſchen Staaten zu theilen , daß man das Par

lament zu einer unbedingten und über jede Neviſion hinweggehenden Annahme der Ver

faſſung zwingen werde , ſofern der Verwaltungsrath nicht bald im Stande ſei, dem Par:

lament mit gemeinſamen Entſdließungen und beſtimmten Zuſiderungen entgegen zu treten.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte erklärt , daß man auch nicht

mit einem Schein des Rechts dem Parlament die Befugniß beſtreiten werde , daß es ben

ihm von den verbündeten Regierungen vorgelegten Verfaſſungs - Entwurf ſofort unbedingt

und ohne Vorbehalt der Reviſion auf eine durchaus rechtsgültige Weiſe acceptiren könne.

Die Regierungen bätten ſich verpflichtet, der National - Vertretung den Entwurf einer
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zu der übris
Verfaſſung zu freier Zuſtimmung vorzulegen ; erfolge dieſe Zuſtimmung,

gens , auch wenn ſie jeßt ſofort eintrete, eine Prüfungszeit vom 28ſten Mai v. J. ver

ſtattet geweſen, ſo ſei der Vertrag zwiſchen der National - Vertretung und den Regie

rungen abgeſchloſſen, ſo, daß von einer nachträglichen Zuſtimmung der Regierungen

zu dieſem Abſchluß rechtlid nicht mehr die Rede ſein könne. · Im Intereſſe der Sache

wie der Regierungen werde es aber gewiß gleich ſehr zu wünſchen bleiben, daß die Einſicht

und der gute Wille dieſes Parlaments dem abzuſchließenden Verfaſſungswerke in denjenigen

Abänderungen nicht verloren gehe, die unter den gegenwärtigen Umſtänden angemeſſen und

heilſam ſeien .

.

Der Herzoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte hält die rechtliche

Befugniß dieſes Parlaments , den ihm vorgelegten Verfaſſungs - Entwurf ohne Reviſion

zu acceptiren, ebenfalls für feſtſtehend. Den Zweifel über die Kompetenz des Parlaments

verlegt er lediglich in die Frage , ob daſſelbe, nachdem es im Ganzen acceptirt habe , auch

noch eine Reviſion im Einzelnen nachfolgen laſſen könne. Aber auch dieſe Frage glaubt

er ſchlechthin bejahen zu ſollen. Ein ſolcher Accept ſei nur eine qualifizirte Erklärung des

Parlaments , bei der es die Löſung der ihm anvertrauten Aufgabe in zwei Theile zerlege..

Wie das Parlament jeden einzelnen Paragraphen der Verfaſſung ſofort mit dem Beifügen

acceptiren könne , daß es bei dieſem Accept ſein Bewenden haben ſolle, ſofern es nicht

gelinge , ſich am Schluſſe der Diskuſſion mit den Regierungen noch nachträglich über die

Modifikation des Paragraphen zu verſtändigen , ſo müſſe dies auch von der Geſammtheit

aller Paragraphen , dem ganzen Verfaſſungswerke, gelten. Zur Förderung einer ſolchen ,

bei der Acceptation der Verfaſſung vorzubehaltenden Reviſion erachte auch er es für durchaus

angemeſſen, wenn der Verwaltungsrath ſich ſeinerſeits über gewiſſe Reviſionspunkte einigen,

und mit deren Angabe dem Parlamente bald entgegentreten könne.

Der Herzoglich Anhalt - Bernburgiſche Bevollmächtigte glaubt , daß bei

der gegenwärtigen politiſchen Konſtellation das Intereſſe der Regierungen mit demjenigen

der vertretenen Volksſtämme in den hier angeregten Fragen zuſammenfalle, und daß nicht

etwa die Regierungen die Reviſion des Entwurfs, die Volksvertretung aber die Annahme

im Ganzen , ſondern daß beide Theile Beides erreichen müſſen , und durch vorläufige An

nahme die Sicherung des Erreichten , durd die ſogleich nachfolgende Reviſion die Gewin

nung des Erreichbaren , dem beiderſeitigen Bedürfniß gemäß , auch berbeiführen können.

Hiernach werde die Herzoglich Anhalt - Bernburgiſche Regierung nicht anſtehen , ſowohl die

vorläufige Annahme der Verfaſſung , als auch deren ſofort nachfolgende Reviſion gut

zubeißen .

-

Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Lübeck erklärt ſich dabin,

daß er , eine nähere Verſtändigung über die Reviſion des Verfaſſungswerks und über

die Form dieſer Reviſion vorbehalten , eine Annahme der Verfaſſungs - Vorlage im

Ganzen , aus den von mehreren Seiten und zulegt noch von dem Herzoglich Braun

ſchweigſchen Bevollmächtigten hervorgehobenen Gründen , für rechtlich vollkommen zuläſſig

und für politiſch angemeſſen erachte.

Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Bremen beſchränkt ſich

auf den Ausdruck des Wunſches , daß das Parlament ganz nach den Konſequenzen des

Bündniß-Statuts verfahren möge.

V. 10
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Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Hamburg erblict in

dem Vorſdlag des Bevollmächtigten der Thüringiſchen Staaten den Abſchluß eines neuen

Vertrags zwiſchen den Regierungen und dem Parlament, den er nicht für räthlich und

zum Ziele führend halten kann. Das Parlament ſei völlig in ſeinem Recht, wenn es die

ihm dargebotene Verfaſſung ſofort unbedingt und ohne allen Vorbehalt acceptire. . Allein

auch einer Annahme mit Vorbehalt der Reviſion werde ein rechtliches Bedenken nicht ent

gegen ſtehen , da ja bei einer ſolchen Annahme das Rechtsverhältniß des Parlaments den

verbündeten Regierungen gegenüber nicht im Mindeſten alterirt werde. Im Uebrigen be

zieht ſich der Hamburgiſche Bevollmächtigte auf die Ausſprache des Herzoglich Braun

dweigſchen Bevollmächtigten , der er fich gänzlich anſchließt.

Der Vorſipende vermag die von Kurheſſen erhobenen formellen Bedenken nicht

zu theilen ; er iſt nicht im Stande einzuſehen , wie die Regierungen ohne einen Staats

ſtreich das Parlament verhindern möchten, die ihm vorliegende Verfaſſung auch im Ganzen

zu acceptiren. Eine von der Frage des Rechts ganz verſchiedene Frage ſei indeß die

Frage der Dienlichkeit, und hier werde man gewiß vor Allem dringend wünſchen müſſen,

daß die verbündeten Regierungen ſich in dieſem großen Augenblice zu gemeinſchaftlichem

Handeln vereinigen. Eine ſolche Geſinnung vorausgeſeßt, würden ſodann die Bedingungen

feſtzuſtellen ſein , die im Intereſſe der Regierungen und der Sache ſelbſt an eine Annahme

der Verfaſſung im Ganzen zu knüpfen ſeien . Als eine ſolche Bedingung würde er Seitens

der Königlich Preußiſchen Regierung die vorläufige Ausnahme der Grundrechte und den

Vorbehalt der nachfolgenden Reviſion zu bezeichnen haben : eine Bedingung , von der er

nicht zweifle, daß fie bei allen wohldenkenden und einſichtigen Männern , nach der jeßigen

Verfaſſungslage in Preußen , als durchaus in der Billigkeit begründet , werde anerkannt

werden. Es werde ſodann zu einer Entſchließung darüber zu gelangen ſein , ob die An

nahme der Verfaſſung mit Vorbehalt einer burdy dieſes Parlament vorzunehmenden nach

folgenden Reviſion als redtsgültig zu erachten ſei, ob die Reviſion eventualiter mittels

Abſtimmung nach einfacher Majorität oder mit zwei Drittel der Stimmen einzutreten

habe, ob bei Annahme der Verfaſſung im Ganzen der Ausſchluß einzelner Theile derſelben

zuläſſig ſei : alles Fragen , die man im Augenblicke wenigſtens nod controvers nennen

müſſe, und worüber ſich der Verwaltungsrath alſo zunädſt ſelbſt zu verſtändigen habe.

Sei ein ſolches Verſtändniß erreicht, ſo würden die Kommiſſarien den Ausſchüſſen von

den Anſichten des Verwaltungsrathes Kenntniß geben , und auf eine wohlwollende und

verſtändige Anerkennung dieſer Anſichten hinwirken , ſo wie ſie erforderlichen Falles voraus

ſagen können, daß ſich das Parlament, ſofern es einen andern Weg gebe, von den Regie

rungen trennen werde.

/

Staatsminiſter Haſſenpflug: Kurheſſen könne in der ganzen Frage nach der

Acceptation der Verfaſſung mit Vorbehalt der nachfolgenden Reviſion, nur eine völlig neue

Auffaſſung finden. Die Summe der bisherigen Erörterung reduzire ſich darauf , daß der

Verwaltungsrath durd ſeine Kommiſſarien dem Parlament die ſofortige Annahme der

Verfaſſung im Ganzen empfehlen , und ſich über die Modalität und die Bedingungen,

unter denen die empfohlene Annahme einzutreten habe , baldigſt verſtändigen ſolle. Kur

beſſen werde einem ſolchen Vorgeben des Verwaltungsraths nidst beipflichten. Eine gründ

liche Beredung über den materiellen Inhalt des Verfaſſungs - Entwurfs ſei Dasjenige,

was die Nation von der Thätigkeit des Parlaments zunächſt zu erwarten habe. Was
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dem Parlament bis jeßt vorliege, ſei bloß der trockene Buchſtabe der Verfaſſung; erſt die

Diskuſſion werde den Buchſtaben beleben , und erſt mit den Reſultaten dieſer Diskuſſion

werde für die Regierungen der Augenblick der Erklärungen und Entſchließungen gekommen

ſein . Alle Schwierigkeiten, deren bisher erwähnt worden, ſtellten ſich erſt ein, ſo wie man

dieſen einfachen und allein korrekten Weg der vorſchreitenden Beredung verlaſſe. Audi

ſebe Kurbeſſen nicht ab , daß das Ziel auf dieſem Wege in ſo weiter Ferne liegen ſolle,

und zwar um ſo weniger, als hierbei Alles in vertragømäßig geordneter Lage bleibe,

während eine der Diskuſſion vorgängige Annahme auf die Juſtituirung des Fürſten

Kollegiums, und die nachfolgende Reviſion mit dieſem Kollegium auf eine Einrichtung

führe , die noch erſt zu ſchaffen ſei. Allen dieſen Anſtänden und Sdywierigkeiten zu ent

gehen , gebe es kein anderes Mittel, als daß man ſich von Seiten des Verwaltungsrathes

jedes Einwirkens auf den Gang des Parlaments durchaus enthalte .

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte tritt der Rechts - Anſicht,

daß eine etwa ſofort und ohne Vorbehalt der Neviſion eintretende Annahme der Ver

faſſung den Vertrag zwiſchen der Volksrepräſentation und den Regierungen abſchließen

werde , unbedingt bei. Die Annahme der Verfaſſung mit Vorbehalt der Reviſion hält er

für eine Acceptation sub modo, und als ſolche rechtlich ebenfalls zuläſſig. Die Groß

berzogliche Regierung würde gegen dieſen Weg, ſofern das Parlament ihn betreten möchte,

keine Einwendung erheben.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte erklärt ſich ebenfalls für

die Kompetenz dieſes Parlaments auch zu einer der Acceptation der Verfaſſung nachfol

genden Reviſion derſelben. Indem der Verwaltungsrath dieſe Anſicht, wofür der Be

vollmächtigte namentlich auf den Tert der Dentſchrift vom 11ten Juni 1849, zurück

weiſt, als eine von ihm gebilligte und zu Recht beſtehende anerkenne , werde er dem

Parlament diejenige Gewißheit geben , die daſſelbe vor Allem zu wünſchen ſcheine. Könne

und werde aber das Parlament mit Vorbehalt der nachfolgenden Reviſion rechtsgültig

acceptiren , ſo werde es , wie der Bevollmächtigte glaubt , nicht mehr nöthig ſein , von

einer ſo garantirten Acceptation einzelne Theile der Verfaſſungs - Vorlage noch vorher

auszuſcheiden.

Staatsminiſter Haſſenpflug kann nur dabei verharren den ganzen Gegen

ſtand der bisherigen Erörterung als ein reines Internum des Parlaments zu betrachten ..

Der Verwaltungsrath habe dem Parlament den Weg , den es zu gehen beabſichtige,

lediglich ſelbſt zu überlaſſen . Dieſer allein richtige Standpunkt werde aufgegeben , ſobald

der Verwaltungsrath materiell eingreife , und nichts anderes als ein materielles Eingreifen

würde es ſein, wenn der Verwaltungsrath fide ſeinerſeits in der vorgeſchlagenen Weiſe

den Ausſchüſſen gegenüber ausſprechen ſollte, ſei es nun , daß dieſe Ausſprache auf eine

Acceptation der Verfaſſung im Ganzen mit Vorbehalt der Reviſion , auf ten Ausſchluß

einzelner Theile von dieſer Acceptation oder auf Beides zugleich gerichtet wäre.

1

Der Vorfißende verweiſt auf die Lage der Kommiſſarien in den Ausſdüflen ,

die den dort an ſie geſtellten Anfragen unmöglich länger ausweichen können , und ſich

daher nothwendig auf Antworten rüſten müſſen , bei denen ſie der Zuſtimmung des Ver

waltungsraths gewiß ſind. Mit der loſen Antwort, daß der Ausſchuß und das Parla

1
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ment nur ganz und gar nach eigenem Belieben verfahren möge, werde man weder den

Erwartungen der Fragenden entſprechen , noch der Sache dienen. Der Antwort auf die

Frage, was die Regierungen zu einer Annahme der Verfaſſung mit Vorbehalt der Re:

viſion ihrerſeits ſagen würden , ſei ſchlechterdings nicht mehr auszuweichen.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte findet es bedenklich, aud von

einer, die nachfolgende Reviſion der Verfaſſung vorausſeßenden Annahme im Ganzen,

die Grundrechte auszuſchließen . Die Regierungen würden bei einer ſolchen Andeutung

über das Nothwendige hinausgehen. Es müſſe genügen, daß das Parlament die Reviſion

vornehme; wie es dabei zu Werke gebe , könne Seitens der Regierungen nicht noda bez

dingt werden.

Auch der Großherzoglic Mecklenburg -Schwerinfche Bevollmächtigte

ſpricht ſich gegen eine Ausnahme der Grundrechte bei vorläufiger Annahme des

Ganzen , aus.

Staatsminiſter Haſſenpflug erinnert, daß keinenfalls eine der verbündeten Re

gierungen verpflichtet ſein werde, den angeregten Weg der Annahme der Verfaſſung en bloc

wider ihren eigenen Willen mitzugeben. Kurbeſſen wenigſtens werde auf dieſem Wege

nicht folgen.

Der Vorſißende entgegnet , daß es ſich ja zur Zeit durchaus nicht davon

handle , die Regierungen durch die Erklärungen zu binden , welche Seitens der Kommiſ

ſarien des Verwaltungsraths in den Ausſchüſſen abgegeben werden möchten, ſondern ledig

lid davon, ein Verfahren zu ermitteln und feſtzuſtellen, worin unter gleichzeichzeitiger Auf

rechthaltung aller Nechte der Regierungen , ein gedeihliches Reſultat der Thätigkeit dieſes

Reichstags geſichert und möglichſt beſchleunigt werden möge. Die Kommiſſarien ſollen

und würden hiernach in keiner Weiſe präjudiziren. Sie ſollen nur über das , was nad

den Anſichten des Verwaltungsrathes dienlich erſcheint, und zum guten Schluſſe führt,

rechtzeitig Winke und Andeutungen geben, und dadurch zugleich das Parlament davon ab

halten , daß es , bei völligem Schweigen Seitens der Regierungen , die Verfaſſungs :

Vorlage vom 26ſten Mai des vorig en Jahres nicht ſchon in den nächſten Tagen

ohne allen Vorbehalt und ohne allen Vollzug einer Reviſion , acceptire, und nach der

Erklärung dieſer Acceptation Erfurt wieder verlaſſe.

Staatsminiſter Haſſenpflug qualifizirt ein ſolches Vorgehen des Parlaments

als einen rechtlich ungültigen Akt , dem Seitens der Regierungen keinerlei Folge zu geben

ſein würde.

Der Vorſißende. kann die behauptete Rechtsungültigkeit dieſes Aktes nicht guta

geben . Zur Sache ſelbſt macht er auf die Verantwortung aufmerkſam , die für den Ver

waltungsrath daraus erwachſen könne, wenn aus Gründen ſeiner Säumniß, das Parlament

einen unglüdlichen Weg einſchlagen ſollte.

Kommiſſar von Carlowiß giebt die Verſiderung, daß , der Verfaſſungs- Ausjbuſ

des Staatenhauſes zu jedem Ausweg bereitwillig die Hand bieten werde, der von Seiten

.
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der Regierungen vorgezeichnet, als ein dienlicher und Erfolg bringender werde betrachtet

werden können . Jede Regierung würde ſich glücklich preiſen , die in ihren Ständekammern

einer ſolchen Einſicht und Geſinnung begegne , wie ſie ſich in dieſem Parlamente kundgebe.

Das Parlament erwarte aber auch ſeinerſeits ein offenes und freimüthiges Entgegenkom

men Seitens der Regierungen , namentlich verlange man darüber baldigen Aufſchluß, ob

die Regierungen in eine Acceptation der Verfaſſung mit Vorbehalt der Neviſion ihrerſeits

einwilligen , beziehungsweiſe eine ſolche Acceptation ihrerſeits als reditsgültig zugeben

würden. Bei einem völligen Schweigen der Regierungen und wenn nichts anders übrig

bleibe , ſei man feſt entſchloſſen , die Verfaſſung , ſo wie ſie vorliege , unbedingt und ohne

Vorbehalt einer Reviſion zu acceptiren . Der Kommiſſar habe geglaubt , dieſe im Ver

faſſungs -Ausſchuß oder ſonſt ausgeſprochene Anſicht ſehr vieler Parlaments - Mitglieder der

Kenntnißnahme des Verwaltungsrathes nidit vorenthalten zu dürfen .

Der Vorſißende kann die Hoffnung nicht aufgeben , daß eben weil eine für die

Regierungen rechtsverbindende Erklärung nicht gegeben , und ebenſowenig in die Interna

des Parlaments eingegriffen werden ſolle, vielmehr Alles im Bereich der Vorſtellungen

über das Zweddienliche und Erfolgſichernde zu verbleiben habe , audy Kurheſſen von den

Anſichten der Königlich Preußiſchen Regierung und der übrigen Regierungen ſchließlich

nicht mehr ſoweit entfernt ſein könne, um nicht darin zuzuſtimmen, daß ſich die Kommiſſare

des Verwaltungsrathes in einer den vorhin angedeuteten Wünſchen und Bedürfniſſen

der Königlich Preußiſchen Regierung entſprechenden Weiſe in den Ausſchüſſen äußern

dürften .

Staatsminiſter Haſſenpflug würde nicht anſtehen , ſeine Zuſtimmung zu einer

dergleichen Ausſpradie der Kommiſſarien zu ertheilen, ſofern dieſelbe erſt genauer formulirt,

und als eine ſolche qualifizirt wäre , die eben die beſonderen Wünſdhe der Königlich

Preußiſchen Regierung zur Anerkennung bringen ſolle.

Der Vorſißende hat nicht das Mindeſte dagegen , daß die Kommiſſarien das

jenige, was ſie in den Ausſchüſſen kund geben , zugleich auch ausdrüdlich als ſpezielle

Wünſche der Königlid Preußiſchen Regierung qualifiziren ; nur ſeßt er dabei voraus , daß

ſie gleicherweiſe befugt ſind, zuzuſeßen, daß eben dieſe Wünſde von allen übrigen Regies

rungen , Kurheſſen nicht ausgeſchloſſen, als durchaus in der Billigkeit begründet, anerkannt

ſind: eine Vorausſeßung, die Staatsminiſter Haſſenpflug allerdings zuzugeben erklärt.

Die Seitens des Verwaltungsraths den Kommiſſarien für ihre Ausſprache in den

• Ausſchüſſen zu ertheilende Inſtruktion formulirt der Vorſigende hierauf wie folgt :

Den Kommiſſarien zuzulaſſen, daß ſie auf die in den Ausſchüſſen an ſie gerichtete

Frage, was die Kommiſſarien von der Abſicht des Ausſchuſſes hielten , die Ver

faſſungsberathungen mit einer Annahme im Ganzen zu beginnen, folgende Antwort

ertheilen :

Man müſſe die Behandlung der Vorlagen lediglich als ein Internum der Häuſer

anſehen, und könne dieſen nur anheimſtellen , dazu dasjenige Verfahren zu

wählen , welches man für das angemeſſenſte balte. Sollte ſich aber der Aus

ſchuß dafür entſcheiden , zu beantragen, daß mit einer Annahme der Verfaſſungs

vorlage nebſt Additionalakte und Wahlgeſetz im Ganzen begonnen werde , ſo

V.
11
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ſeien die Kommiſſarien zu der beſtimmten Erklärung veranlaßt , daß , hiervon

ungetrennt, beantragt werden möge, daß die Annahme im Ganzen ſich nicht auf

den ſechsten Abſchnitt beziebe , und daß eine ſofortige Reviſion unter Beibehal

tung der für die Vereinbarung geltenden einfachen Stimmenmehrheit ſich hieran

ſchließe. Die Kommiſſarien fänden ſich verpflichtet, die Ausſchüſſe ernſtlich darauf

aufmerkſam zu machen , daß , wenn die obigen Anträge nicht ungetrennt geſtellt,

und ſolchergeſtalt von den Häuſern angenommen würden , das Reſultat der Ge

ſammtberathung die Genehmigung der Regierung nicht zu erwarten habe. Fän

den daher die Ausſchüſſe aus einem oder dem andern Grunde Bedenken , den

bezeichneten Weg zu betreten , ſo müſſe es dienlicher erſdeinen , daß von einer

vorgängigen Annahme im Ganzen abgeſehen , und mit der ſofortigen Reviſion

im Einzelnen begonnen werde. Auch bei dieſem Verfahren ſeien Abkürzungen

und Geſammtbehandlungen zuläſſig, die jedoch lediglich dem Ermeſſen der Aus

ſchüſſe anheimgeſtellt bleiben müſſen.

Der Verwaltungsrath giebt der alſo formulirten Inſtruktion an die Kommij

ſarien ſeine Zuſtimmung.

Staatsminiſter Haſſenpflug hat zugefügt , daß er in dem Vollzug dieſer

Inſtruktion keinen Akt zugebe, der in dem ganzen Geſchäft der parlamentariſchen Thätigkeit

einen Abſchnitt bilden ſolle, ſo wie er ſeiner, der Kurheſſiſchen, Regierung die endliche

Entſcheidung über die dem Parlament zu machenden Mittheilungen überhaupt völlig frei

und vorbehalte.

Die Sißung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 2ten April c . verleſen , von den anweſen

den Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet worden.

von Radowiß. von Carlowiß. von Meyſenbug. von Lepel. Seebed . von Schad.

Vollpracht, zugleich für Anhalt - Deſſau . Dr. Liebe.. Dr. Walther. Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll

ber

A dht und N e u nzigſt en S i ħ u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 30ſten März 1850 , Vormittags 11 Uhr, in Gegenwart:

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten und ſtellvertretenden Vor

fißenden , Legationsraths Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſehen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſtens

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt-Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober -Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks ;

des Vorfißenden des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts, Staatsminiſters von

Düesberg.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte führt auf Erſuchen des Ge

neral - Lieutenants von Radowitz , der nach Berlin abgereiſt iſt, den Vorſit .

Der Herzoglid Naſſauiſche Bevollmächtigte hat die Vertretung des

Bevollmächtigten der Thüringiſchen Staaten , und der Herzoglid Braun

ſchweigiſche Bevollmächtigte die des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bes

vollmächtigten übernommen . Leßterer hat mittels Schreibens vom 29ſten d . dem

Präſidium angezeigt, daß er durch eine dringende Angelegenheit plößlich in ſeine Heimath

berufen ſei, und daß der genannte Bevollmächtigte, legationsrath Dr. Liebe , es über

nommen, Oldenburg einſtweilen im Verwaltungsratbe zu vertreten .

Der Vorſißende legt vor :

Die von dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegen

beiten unter dem 28ſten d . M. dem Verwaltungsrathe mitgetheilten Abſdriften:

1 ) des Tertes des Münchener Verfaſſungs - Projektes vom 27ſten Februar c .;

2) der darauf bezüglichen Note des Bayeriſchen Geſandten in Berlin vom

12ten März c.; womit nach dem Bemerken des Königlich Preußiſhen

Miniſters, die Noten der Sächſiſchen und der Württembergiſchen Geſandtſchaft,

ebenfalls vom 12ten März c. übereinſtimmen ; und 3) der von dem Deſter

reichiſchen Geſandten hinſichtlich des Münchener Projektes gemachten Eröffnung

vom 18ten März c.

Die vorgelegten Schriftſtücke werden dieſem Protokolle als Anlagen beigefügt.

-

.

Der Kurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte giebt für die von ihm vertre

tene Regierung die Erklärung, daß dieſelbe die erſte der von der Königlid; Preußiſchen

Regierung in der Sißung vom 25ften d . M. den verbündeten Regierungen vorgelegten

Fragen über eine durd, dieſe Regierungen auf das Münchener Projekt zu ertheilende ge

meinſchaftliche Gegenäußerung, ihrerſeits verneine.

Die Protokolle der 71ſten bis 76ſten Sigung der Bundeskommiſſion vom 18ten

bis einſchließlid 23ſten März c . werden auf der Kanzlei des Verwaltungsraths in ge .

wohnter Weiſe offen gelegt.

Die Bevollmächtigten von Großherzogthum Heſſen und von Groß

herzogthum Baden erklären die Zuſtimmung ihrer Regierungen zu der in der Sißung

des Verwaltungsraths vom 20ſten Februar c . in Vorſdlag gebrachten proviſoriſchen Ein

führung des Oldenburgiſchen Strafgeſezbuchs bei der Deutſchen Flotte.

Die Herzoglich Braunſchweigiſde Regierung und die Fürſtliden

Regierungen von lippe und von Walded geben ihre Zuſtimmung zu dem Be

ſchluß des Verwaltungsraths vom Sten Februar c ., die Außer - Roursſeßung des Papier

geldes betreffend.
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Die Bevollmächtigten der freien Hanſeſtädte Lübeď und Bremen

zeigen an , daß ihre Regierungen die in der Sißung vom 22ſten März c. angeregte Porto

freiheit für die Mitglieder des Deutſchen Parlaments gewährt haben.

Eine gleiche Anzeige erfolgt Namens der Großherzoglid Medlenburg

Sdwerinſen Regierung in Betreff der Portofreiheit für die Mitglieder des Ver

waltungsrathes. ( Vergl. Protokoll der Sißung vom 16ten Februar c.).

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte erſtattet Bericht über den

Entwurf eines Gefeßes, das Verfahren vor dem Reichsgericht in ſtreitigen Rechtsſachen ,

betreffend.

Nach Anhörung dieſes Berichts und der von dem Vorſißenden des Bundes-Schieds

gerichts , Staatsminiſters von Düesberg , gegebenen Erläuterungen , wird der Geſetb

Entwurf am Shluſſe einer ausführlichen Erörterung und unter den in Folge derſelben

eintretenden Modifikationen, durd den Verwaltungsrath ſchließlich feſtgeſtellt.

Der feſtgeſtellte Entwurf wird dieſem Protokolle als Anlage 4. zugefügt.

Die Sißung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sigung vom 2ten April c. verleſen, von den anweſenden

Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden.

von Meyſenbug, zugleich ex substit. für Preußen. von Lepel. Vollpract, zugleich

für Anhalt- Deſſau . Dr. Liebe , auch für Oldenburg. Dr. Walther. Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

V. 12





A nl a g en

zu bem

Protololl der Acht und Neunzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 30 ft en März 185 0 .

I.

Uebereinkunft.

Inin Erwägung , daß die durch die Bundesbeſchlüſſe vom 30ften März und 7ten April

1848 in Ausſicht geſtellte Reviſion der Deutſchen Bundesverfaſſung ein dringendes Bez

dürfniß iſt, daß es aber nicht gelungen iſt, mit der zu dieſem Zweck berufenen National

Verſammlung eine neue Verfaſſung zu vereinbaren , und daß auch die ſpäter unter

mehreren Deutſchen Regierungen gepflogenen Verhandlungen nicht dazu geführt haben, den

Entwurf einer alle Bundesglieder vereinigenden Verfaſſung aufzuſtellen , haben es die

Königlichen Regierungen von Bayern , Sachſen und Württemberg für eine Pflicht gegen

ihre Länder ſowohl, als gegen das Geſammtvaterland erachtet, ſich über einen Vorſchlag

zur Ausführung jener Bundesbeſchlüſſe zu einigen.

Demgemäß ſind die Unterzeichneten und zwar :

für Bayern : der Königliche Staatsminiſter des Königlichen Hauſes und des

Aeußern Ludwig v. 0. Pfordten ,

für Sadiſen : der Königliche Geſdhäftsträger Adolph Graf von Hobenthal,

für Württemberg : der Königliche außerordentliche Geſandte und bevollmächtigte

Miniſter Ferdinand Graf von Degenfeld - Scomberg

am heutigen Tage zuſammengetreten , und auf Grund der zwiſchen ihren hohen Regierungen

gepflogenen vertraulichen Verhandlungen unter Vorbehalt der Genehmigung über nachſte

hende Artikel übereingekommen , welde den Inhalt eines ſolchen gemeinſchaftlichen Vor

ſchlages bilden , und die Grundzüge für die Reviſion der Deutſchen Bundesverfaſſung dar

legen ſollen , durch welche es unter den gegebenen Verhältniſſen möglich wird , eine unheil
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rolle Spaltung Deutſchlands zu vermeiden und diejenigen Zuſagen zu erfüllen , welche

ſämmtliche Bundesregierungen der Nation durch die angeführten Bundesbeſchlüſſe gegeben

haben.

Art. 1 .

Als gemeinſame Bundes - Angelegenheiten werden anerkannt :

1. Die völkerrechtliche Vertretung Deutſdlands in ſeinen allgemeinen Verhältniſſen

zum Auslande. Das Geſandtſchaftsrecht der einzelnen Staaten wird nicht

aufgehoben.

2. Die Entſcheidung über Krieg und Frieden.

3. Die Oberleitung der bewaffneten Macht zu Land und zur See.

4. Die Erhaltung des Landfriedens der inneren Rube und Sicherheit.

5. Die Oberaufſicht auf die gemeinſamen Handels- und Zoll - Angelegenheiten.

6. Die Oberaufſicht über die Anſtalten für den Verkehr: Shifffahrt, Poſten,

Eiſenbahnen , Telegraphen .

7. Die Förderung eines Einverſtändniſſes über die wünſchenswertbe Gleichheit in

Münze , Maaß und Gewicht.

8. Die Beiſchaffung der zu dem gemeinſamen Aufwande erforderlichen Geldmittel

durd Matrikular - Beiträge.

9. Die Gewähr derjenigen Rechte, welche den Angehörigen aller Deutſchen Bun

desſtaaten zugeſichert ſind.

10. Die Geſeßgebung in den gemeinſamen Bundes -Angelegenheiten , unbeſchadet

der Unabhängigkeit der inneren Landesverwaltung der einzelnen Staaten.

11. Die Gerichtsbarkeit in gemeinſamen Bundes - Angelegenheiten .

Art. 2.

Die Bundesorgane ſind:

1. Die Bundesregierung.

2. Die Nationalvertretung.

3, Das Bundesgericht.

Art. 3.

Die Bundesregierung wird durch ſieben Mitglieder gebildet , welche von folgenden

Bundesgliedern ernannt werden :

1. Deſterreich.

2. Preußen .

3. Bayern.

4. Sachſen.

5. Hannover.

6. Württemberg.

7. Kurbeſſen und Großherzogthum Beſſen.

Den übrigen Bundesgliedern iſt es , ſo weit nicht agnatiſde oder ſonſtige erbrecht

liche Beziehungen deren Verbindung mit der einen oder andern Stimme bedingen, freis

geſtellt, mit welcher derſelben ſie ſich vereinigen wollen. Die Art und Weiſe der Be

theiligung der ſolchergeſtalt mitvertretenen Staaten an der Ausübung des Rechte der Ben

ſchidung der Bundesregierung bleibt dem freien Uebereinkommen überlaſſen .

1
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Art. 4.

Die Bundesregierung hat ihren Siß zu Frankfurt a. M. Sie beſorgt alle gemein

ſame Bundes - Angelegenheiten , mit Ausnahme der Gerichtsbarkeit, theils allein , theils

unter Mitwirkung der Nationalvertretung.

Sie tritt mit den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten durch Bevollmächtigte

derſelben , oder , in deren Ermangelung, durch unmittelbare Korreſpondenz in Verbindung.

Art. 5.

Die Bundesregierung faßt ihre Beſchlüſſe in der Regel nach einfacher Stimmen

mehrheit. Nur wo es ſich um Abänderung der Bundesverfaſſung handelt, iſt Stimmen

Einhelligkeit erforderlich.

Art. 6.

Die Mitglieder der Bundesregierung ſind an die Inſtruktionen ihrer Staats

Regierung gebunden. Sie dürfen jedoch die Abſtimmung nicht wegen Mangels einer In

ſtruktion verweigern.

Die Geſchäftsordnung hat für wichtige Fragen eine billige Friſt zur Einholung von

Inſtruktionen zu gewähren , nach deren Ablauf die Abſtimmung erfolgen muß.

Art. 7.

Die Bundesregierung ernennt die nothwendigen Bundesbeamten.

Art. 8.

Die National-Vertretung beſteht aus 300 gewählten Mitgliedern. Von dieſen wer

den in Deſterreich 100, in Preußen 100 und in den übrigen Bundesſtaaten 100 gewählt,

gleichviel ob Deſterreich und Preußen mit ihren Geſammtſtaaten , oder nur mit dem größe:

ren Theil derſelben dem Bunde beitreten . In jedem Bundesſtaate wird wenigſtens

ein Mitglied gewählt.

Art. 9.

Die National - Vertreter werden durd die Landes - Vertretungen in den einzelnen

Bundesſtaaten gewählt.

Art. 10.

Die Bundes - Regierung beruft die National - Vertretung und iſt berechtigt, dieſelbe

zu vertagen oder aufzulöſen. Im Falle der Auflöſung muß binnen ſechs Monaten die

neue Wahl vollzogen und die Verſammlung berufen werden.

Art. 11 .

Der National - Vertretung ſteht die Mitwirkung zur Bundesgeſeßgebung zu. Ohne

Zuſtimmung derſelben kann die Bundesregierung kein Bundesgeſep erlaſſen.

Die National - Vertretung hat das Recht der Initiative zur Geſebgebung in allen

Angelegenheiten, welche der Bundesgeſeßgebung zugewieſen ſind.

Art. 12

Die Zuſtimmung der National-Vertretung iſt erforderlich zur Feſtſtellung der Bun

des - Ausgaben und der zu erhebenden Matrikular - Umlagen.

V. 13
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Der Voranſchlag hierfür, ſo wie der Nachweis über die Verwendung wird alle drei

Jahre von der Bundesregierung vorgelegt. Die Matrikular- Beiträge werden auf die ein

zelnen Bundesſtaaten nach dem im Art. 8. feſtgeſeşten Maße ihrer Betheiligung an der

National- Vertretung vertheilt.

Ueber die Frage , welche Ausgaben als ſolche Bundes-Ausgaben zu betrachten ſind,

daß auf ſie dieſer Maßſtab angewendet werden kann , bleibt beſondere Verabredung vora

bebalten .

Art. 13.

Die National - Vertretung kann Anträge oder Wünſche bezüglich aller gemeinſamen

Bundes - Angelegenheiten an die Bundesregierung bringen.

Art. 14.

In folgenden Fällen kann ein Beſchluß der National - Vertretung nur durch eine

Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen gültig gefaßt werden :

1 ) wo es auf Abfaſſung oder Abänderung von Grundgeſeßen des Bundes an

kommt ;

2) bei Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund ;

3) in Religions - Angelegenheiten .

Art. 15.

Es wird ein ſtändiges Bundesgericht eingeſeßt.

Art. 16.

Sobald ſämmtliche Mitglieder des bisherigen Deutſchen Bundes ihre Zuſtimmung

zu vorſtehenden Artikeln gegeben haben , wird die Bundesregierung nach Art. 3. gebildet

und tritt an die Stelle der , gemäß der Konvention vom 30ſten September 1849 einge

ſepten proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion.

Art. 17.

Dieſe Bundesregierung hat ſofort auf der Grundlage vorſtehender Artikel ein Bun

desgrundgeſeß zu entwerfen , welches beſtimmt iſt, nad erfolgter Zuſtimmung ſämmtlicher

Mitglieder des bisherigen Deutſchen Bundes an die Stelle der Bundesakte vom Sten

Juni 1815 und der Wiener Schlußakte vom 15ten Mai 1820 zu treten .

Art. 18.

Dieſes Grundgeſe wird von den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten den

Landesvertretungen mit der Aufforderung mitgetheilt , die Wahl der National - Vertreter

vorzunehmen.

Art. 19.

Nad vollendeten Wahlen wird die National - Vertretung einberufen und derſelben

das Bundesgrundgeſeß zur Vereinbarung vorgelegt.
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Nach erfolgter Genehmigung , welche gegenſeitig mit möglichſter Beſchleunigung an

zuzeigen iſt, werden die drei Königlichen Regierungen ſofort gemeinſchaftlich ihren Vor

ſolag zunächſt an die Kaiſerlid Königlich Deſterreichiſche und Königlich Preußiſche Re

gierung gelangen laſſen und der proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion davon Kenntniß geben.

Gegenwärtiger Aft iſt in drei gleichlautenden Eremplaren ausgefertigt worden .

Geſchehen zu München im Miniſterium des Königlichen Hauſes und des Aeußeren

am 27ſten Februar 1850 .

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

gez . Ludwig von der Pforðten .

gez . Adolph Graf von Hohenthal.

gez . Ferdinand Graf von Degenfeld -Schomberg.
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II .

Die Reviſion der Deutſchen Bundes- Verfaſſung, welche durds die Bundesbeſchlüſſe vom

30ſten März und 7ten April 1848 in Ausſicht geſtellt wurde , iſt durch $. 3. der Kon

vention vom 30ſten September 1849 über die Bildung einer neuen proviſoriſchen Bundes

Central- Rommiſſion der freien Vereinbarung der einzelnen Staaten überlaſſen worden.

Die auf Grund jener Konvention inzwiſchen in's Leben getretene Bundes - Kommiſſion wird

daher nicht in der Lage ſein , die Initiative in der Deutſchen Verfaſſungsangelegenheit zu

ergreifen .

Andererſeits hat die Aufſtellung der von den Regierungen Preußen , Sadſen und

Hannover unterm 26ſten Mai vorigen Jahres vereinbarten Reichsverfaſſung die dadurch ange

ſtrebte Einigung ſämmtlicher Deutſchen Staaten zur Begründung eines Deutſchen Bundes

ſtaats nicht herbeigeführt. Zwar hat eine nicht unbedeutende Anzahl Deutſcher Staaten dieſem

Entwurfe ſich angeſchloſſen , gleichwohl iſt deſſen Annahme von Seiten anderer und insbe

ſondere der größeren ſüddeutſden Staaten abgelehnt , die nach den Bundesverträgen

erforderliche Zuſtimmung Deſterreichs zu der Errichtung des aus dem übrigen Deutſchland

nad Maßgabe jenes Entwurfes zu bildenden Bundesſtaats aber ebenfalls verweigert

worben. Während nun dieſen Thatſachen gegenüber die Königlich Preußiſdhe Regierung

und verſchiedene andere Regierungen ſich dafür entſchieden haben , die Vollziehung jeneš

Verfaſſungs - Entwurfs unter Anwendung auf einen engern Bundesſtaat in’s Werk zu

ſeßen , haben dagegen die Regierungen von Sachſen und Hannover bei Errichtung dieſes

engern Bundesſtaates, welche ſie als außerhalb des von ihnen angenommenen Verfaſſungs

Entwurfes ſowohl als der allſeits als noch beſtehend anerkannten Bundesverträge liegent,

betrachten zu müſſen glauben , ſich nicht zu betheiligen vermocht; und ſo wie einerſeits

Behufs thatſächlicher Herſtellung eines engern Bundesſtaates ein erſter Reichstag einberufen

worden iſt, ſo haben andererſeits die bei dieſer Maßregel nicht betheiligten Regierungen

gegen deſſen Beſchlüſſe Verwahrung eingelegt.

Unter dieſen Verhältniſſen haben es die Königlichen Regierungen von Bayern,

Sachſen und Württemberg für ihre Pflicht ſowohl gegen ihre Lande, als gegen das

Geſammtvaterland gehalten, ſich über einen Vorſchlag zur Ausführung der erwähnten

Bundesbeſdlüſſe zu einigen, welchen ſie gemeinſchaftlich zunächſt an die Kaiſerlich Königlich

Oeſterreichiſche und Königlich Preußiſche Regierung gelangen laſſen könnten .

Sie ſind deshalb in vertrauliche Verhandlungen getreten , deren Ergebniſ eine zu

München am 27ſten Februar d . J. abgeſdhloſſene und ſeitdem von den drei Königlichen

Regierungen genehmigte Uebereinkunft iſt.

Dieſe Uebereinkunft ruht auf der Ueberzeugung , daß die Zukunft der Deutſchen

Nation nur durch eine Verfaſſung geſichert werden kann, welche den möglichſt innigen

Verband zwiſchen Deſterreich und dem übrigen Deutſchland erhält, die beiden größten

Deutſchen Staaten in gleich würdiger und einflußreicher Stellung umfaßt, und ohne Ver

-
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nichtung der übrigen Staaten ſolche Bundes - Organe einſekt, in welchen eine wirkſame

Thätigkeit der Regierungsgewalt mit der freien Entwickelung des Volksgeiſtes durd, eine

National-Vertretung ſich zum Wohle des Ganzen verbinden können.

Indem nun die Königlich Bayeriſche Regierung den Unterzeichneten beauftragt hat,

der Königlich Preußiſchen Regierung dieſe Uebereinkunft als den gemeinſchaftlichen Vor

( chlag der drei Königlichen Regierungen vorzulegen , giebt ſie ſich der Hoffnung hin , das

Königliche Kabinet werde darin das ernſtliche Beſtreben erblicken, eine Grundlage zur

Löſung der Deutſchen Verfaſſungs - Angelegenheit zu bieten , und dieſen Vorſdilag nicht blos

in Erwägung ziehen , ſondern auch mit dem Kaiſerlich Königlid, Oeſterreichiſchen Nabinette

und mit den Bundes - Regierungen , ſei es nun unmittelbar oder durch Vermittelung der

proviſoriſchen Bundes - Nommiſſion , welcher die drei Königlichen Regierungen ihren Vor

ſchlag zur Kenntniß mitgetheilt haben , darüber in Verhandlung treten . Die drei König

lichen Regierungen glauben insbeſondere, daß die in dem Vorſchlage ſowohl für Deſterreid,

als Preußen gebotene Möglichkeit des Beitritts mit der Geſammtmonarchie geeignet iſt,

die Hauptſchwierigkeiten zu beſeitigen , weldie bisher der Verſtändigung zwiſchen dieſen

beiden Staaten über die Bundesverfaſſung entgegenſtanden und laden daher in dieſer

Vorausſeßung die beiden Großmächte zu dieſem Beitritte ihrerſeits im Hinblicke auf

Artikel Vi. der Wiener Schluß - Akte vom 15ten Mai 1820 förmlid ein. Der Unters

zeichnete benußt 2. 2 .

Berlin , den 12ten März 1850.

( gez . ) Walzen.

Sr. Ercellenz dem Königlich Preußiſchen Staats

miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

Herrn Freiherrn v . Schleiniß.

V. 14
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III.

Doer gefertigte Kaiſerlich Königlich Deſterreichiſche Geſandte hat zufolge beut erhaltener

Weiſung aus Wien, vom 15ten D. , die Ehre , Se. Ercellenz 1. Herrn Freiberrn

v. Soleinit ergebenſt zu benachrichtigen , daß das Kaiſerlich Königliche Kabinet für gut

befunden hat , den Vorſchlägen vollkommen beizutreten , mit welchen die drei Königlichen

Höfe von München , Dresden und Stuttgart die von ihnen gemeinſchaftlich entworfenen

Grundzüge zu einer neuen Bundes - Verfaſſung ſämmtlichen Bundesgenoſſen zur Erwägung

vorzulegen beſchloſſen haben.

Das Kaiſerlich Königliche Kabinet giebt ſich der Hoffnung bin , daß die Königlich

Preußiſche Regierung den aus dem allgemeinen Stande der Deutſchen Angelegenheit klar

genug hervorgebenden Beweggründen beipflichten werde , weldie es vermocht haben , dieſen

Vorſchlägen unbedingt beizuſtimmen. Finden dieſelben in Berlin eine gleiche Würdigung,

ſo wird dadurch die von allen Seiten angeſtrebte Verſtändigung und Einigung Deutſch

lands um ein großes Stück dem Ziele näher gebracht, und ein beruhigter Blick in die

Zukunft erlaubt ſein .

Er erneuert zc.

Berlin , den 18ten März 1850.

( gez. ) von Prokeſch -Often.

Sr. Ercellenz

Herrn Freiberrn v. Sdleinit.
1

2C 2C. 2C
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A n la g e IV "I

zu dem

Protokoll der Acht und Neunzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 30 ſt en März 1850 ,

Entwurf eines Geſetes

über das

Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtreitigen Rechts

ſachen u .

In . S.in Folge der Beſtimmungen im J. 126. der Verfaſſung ac. und im . 31. des

Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts von x . wird über das Verfahren

in dem nach S. 124. der Verfaſſung ac . zur Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts gehd

rigen Sachen , mit Ausnahme der Unterſuchungen wegen der daſelbſt unter 1. er:

måhnten Verbrechen , imgleichen über die Vollziehung der Entſcheidungen des

Reichsgerichts hierdurch verordnet, wie folgt :

Erfter Titel.

Verfahren in ſtreitigen Rechts ſa chen .

Erſter Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen.

S. 1 .

Das · Reichsgericht hat vor jeder weiteren Verfügung auf eine bei ihm an- Zuſtändigteit des Gerichts.

gebrachte Klage ſeine Zuſtåndigkeit zu prüfen , und, wenn es dieſe nicht begründet

findet, die Klage ſofort zurückzuweiſen.

6. 2.

Eine freiwillige Erſtreckung der Gerichtsbarkeit des Reichsgerichts iſt un

ſtatthaft, und muß daſſelbe, wenn ſich erſt im Verlaufe des Prozeſſes ſeine Unzu

ſtåndigkeit ergiebt , dieſe bei der nåchſten Verhandlung , auch ohne Antrag der

Parteien , ausſprechen .

V. Anlage IV a zur 98ſten Sißung. 1
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Die Parteien und deren

Stellvertreter.

S. 3 .

fit wie fern eine Partei zur Verfolgung und Vertheidigung ihrer Rechte

vor dem Reichsgerichte für fähig zu achten iſt, und wer dieſelbe beim Mangel

dieſer Fåhigkeit zu vertreten hat, iſt, ſoweit nicht die Verfaſſung oder Gefeßgebung

des Reichs Beſtimmungen darüber enthält, nach den Gefeßen zu beurtheilen, denen

die Partei für ihre Perſon unterworfen iſt.

S. 4 .

Iſt eine juriſtiſche Perſon ( Reichs- oder Landesvertretung, Gemeinde, Kor:

poration 2c. ) oder ein Kollegium bei einem am Reichsgerichte anhångigen Rechts:

ſtreite als Partei betheiligt , ſo iſt die Frage : in welcher Art ihre Rechte dabei

wahrzunehmen ſind ? ob insbeſondere durch einen zu ſolchen Geſchäften ein- für

allemal ermächtigten , oder durch einen beſonders zu erwählenden oder zu ernennen :

den Vertreter ? nach der für dieſe juriſtiſche Perſon oder für dieſes Kollegium befte:

benden Verfaſſung oder Einrichtung zu beurtheilen . - Wer in einem Rechtsſtreite.

beim Reichsgerichte ſich als den Vertreter der dabei betheiligten juriſtiſchen Perſon

oder des dabei betheiligten Kollegiums angiebt, hat in beglaubigter Form nicht nur

ſeine Beſtellung dazu, ſondern erforderlichen Falls auch nachzuweiſen , daß ſolche

gehörig erfolgt ſei.

S. 5 .

Bei gleichartigen Anſprüchen und Verpflichtungen kann das Reichsgericht,

auch außer dem Falle einer eigentlichen Streitgenoſſenſchaft , eine gemeinſame

Rechtsverfolgung oder Vertheidigung nach den Grundſåßen der Streitgenoſſenſchaft

zulaſſen, ſo lange dadurch keine Verwirrung oder Verſchleppung des Verfahrens

entſteht.

S. 6 .

Iſt die Verpflichtung, einem Anſpruche Genüge zu leiſten , zwiſchen meh:

reren Staaten ſtreitig , ſo können dieſelben zuſammen mit einer Klage belangt

werden . Ergiebt ſich aber im Verlauf des Verfahrens , daß von der Erledigung

der Sache gegen einen dieſer Staaten die Entſcheidung über die Verpflichtung der

übrigen Staaten abhångt , oder daß durch die abgeſonderte Verhandlung und Ent:

ſcheidung der Sache gegen einen dieſer Staaten die Beendigung des Rechtsſtreites

im Uebrigen weſentlich würde gefördert werden , ſo kann das Reichsgericht eine

ſolche abgeſonderte Verhandlung eintreten laſſen .

Anwalte und Sachführer.

S. 7.

Jede Partei muß zur Betreibung ihrer Sache beim Reichsgerichte aus der

Zahl der bei demſelben angeſtellten Rechtsanwalte (S. 24. des Geſebes über die

Einrichtung des Reichsgerichts) einen Bevollmächtigten erwählen und dieſen mit

einer ſchriftlichen Vollmacht verſehen , deren Unterſchrift, wenn die Vollmacht von

einer Privatperſon ausgeſtellt iſt, gerichtlich oder notariell beglaubigt ſein muß .

Die Vollmacht erſtreckt ſich jederzeit zugleich auf die Erben und Nach:

folger des Vollmachtgebers, und kann nach erfolgter Einreichung beim Gerichte

nur dann widerrufen werden , wenn zugleich ein neuer Bevollmächtigter be

ſtellt wird .

Der Anwalt , hat jedoch , ſobald eine Veränderung der Perſon ſeines

Vollmachtgebers zuidſeiner Kenntniß kommt, dem Reichsgerichte hiervon Anzeige
zu machen .

S. 8 .

Mehrere Streitgenoſſen haben einen gemeinſchaftlichen Anwalt zu beſtellen;

glaubt jedoch einer der Streitgenoſſen beſondere Angriffs : oder Vertheidigungos

Mittel zu haben, ſo ſteht ihm frei, durch den gemeinſchaftlichen Anwalt beſondere

Schriftfåge einreichen zu laſſen .

a
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S. 9.

Parteien , welche ihr Unvermögen durch ein Atteſt ihrer Obrigkeit nachweis

ſen , kann vom Reichsgerichte auf ihren Antrag aus der Zahl der bei demſelben

angeſtellten Rechtsanwalte ein Anwalt zugeordnet werden , welcher ihre Sache un

entgeldlich zu führen hat. Wird der Gegner der armen Partei zur Erſtattung

der Koſten verurtheilt, ſo kann der der armen Partei zugeordnete Anwalt ſeine Ge

bühren und Auslagen von demſelben unmittelbar einfordern .

S. 10.

Die Vollmacht des Anwalts muß mit der erſten von der Partei vorzunehs

menden Prozeßhandlung dem Gerichte eingereicht werden .

Durch Einreichung der Vollmacht wird für den Anwalt das Recht , die

Partei vor Gericht zu vertreten , dahin begründet, daß derſelbe befugt iſt , Namens

ſeiner Partei alle Prozeßhandlungen vorzunehmen , insbeſondere Schriftſåße abzu:

faſſen und einzureichen , in den Gerichtsſißungen oder in Cerminen vor abgeord

neten Mitgliedern des Gerichts aufzutreten , Verfügungen und Urtheils -Ausfers

tigungen in Empfang zu nehmen und die Vollziehung des Erkenntniſſes zu be

antragen.

S. 11 .

In Abweſenheits- und Verhinderungsfallen kann ſich der bevollmächtigte

Anwalt durch einen mit Subſtitutions - Vollmacht zu verſehenden Anwalt aus der

Zahl der beim Reichsgerichte angeſtellten Rechtsanwalte vertreten laffen.

S. 12 .

Dem bevollmächtigten Rechtsanwalte ſteht frei, den ihm ertheilten Auftrag

im Laufe des Prozeſſes zu kündigen , und hat auf Antrag deſſelben das Reichs

gericht die Partei aufzufordern , binnen einer nach den Umſtänden zu beſtimmenden

Friſt einen anderen Rechtsanwalt nach Vorſchrift des $. 7. zu beſtellen. — Bis

zum Ablaufe dieſer Friſt, wenn nicht ſchon vorher die Beſtellung eines anderen

Rechtsanwalts erfolgt ſein ſollte, muß der bisherige Rechtsanwalt den Prozeß

fortführen .

S. 13 .

Stirbt der bevollmachtigte Rechtsanwalt , legt er ſein Amt nieder , ober

wird er deſſen entfeßt, oder einſtweilen enthoben, ſo hat das Reichsgericht der Par

tei hiervon Nachricht zu geben und dieſelbe aufzufordern , binnen einer nach den

Umſtänden zu beſtiminenden Friſt einen anderen Rechtsanwalt nach Vorſchrift des

. 7. zu beſtellen . – Der Lauf der gegen dieſe Partei begonnenen Prozeßfriſten

bleibt inzwiſchen gehemmt; und erſt mit der Beſtellung des neuen Rechtsanwalts

(S. 10.), oder wenn ſolche nicht binnen der beſtimmten Friſt erfolgt, mit dem Ab

laufe dieſer Friſt, beginnen die unterbrochenen Prozeßfriſten , und zwar vollſtändig

von Neuem , wieder ihren Lauf. Sollten in dieſer Zwiſchenzeit Umſtände eintreten,

welche es nothwendig machen , daß ſogleich für eine Vertretung der Parteien ge

ſorgt werde , ſo iſt das Reichsgericht ermächtigt, der Partei einſtweilen einen

Rechtsanwalt von Amtswegen beizuordnen .

S. 14 .

Alle bei dem Reichsgericht eingereicht werdende Prozeßſchriften müſſen

von einem bei dem Reichsgericht angeſtellten , von der Partei bevollmachtigten

Únwalt unterſchrieben ſein ; dieſer Anwalt iſt dafür verantwortlich , daß die vorge

ſchriebenen Formen beobachtet werden und die Schrift keine Ungebührlichkeit ent

halte. Schriften, welche der Anwalt nicht unterſchrieben hat, werden als nicht

eingereicht angeſehen und zurücgegeben.
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S. 15.

In den Gerichtsſigungen , ſowie in den Terminen vor abgeordneten Mit

gliedern des Gerichte , kann im Beiſein des beim Reichsgerichte bevollmächtigten

Anwalts die Partei ihre Sache ſelbſt verhandeln, oder durch einen nach den Landes:

gefeßen zur Verhandlung vor Gericht berechtigten Sachführer verhandeln laſſen.

S. 16.

Die Behauptungen und Geſtåndnifle, welche in einer von dem bevollmach:

tigten Anwalte beim Gericht eingereichten Schrift enthalten ſind , oder welche bei

den mündlichen Verhandlungen in der Gerichtsſizung oder im Lermine vor einem

abgeordneten Gerichtsmitgliede von dem bevollmachtigten Anwalte oder Sachführer

der Partei gemacht werden, gelten als von der Partei ſelbſt ausgegangen und kon

nen, wie die eigenen Erklärungen der Partei, nur durch den Beweis des Gegentheils

der zugeſtandenen Chatſache růckgångig gemacht werden.

Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch ein, wenn die Partei bei der münd

lichen Verhandlung anweſend war, und der Erklårung ihres Anwalts oder Sach:

führers ſogleich widerſprochen hat.

Handelt ein Anwalt oder Sachführer der ihm ertheilten Inſtruktion entge

gen , ſo bleibt er der Partei nach den gefeßlichen Beſtimmungen verantwortlich.

Friſten und Termine.

S. 17 .

Hat das Geſeß beſtimmte Friſten nicht vorgeſchrieben , ſo find ſolche vom

Reichsgerichte nach deſſen Ermeſſen feſtzuſeßen.

Auf einſeitigen Antrag Friſten zu verlängern , oder Termine ( Gerichts

fißungen ) zu vertagen , iſt nur zuläſſig, wenn das Gefeß es ausdrücklich geſtattet.

Die Verlängerung einer Friſt und die Auslegung eines Termins ( Gerichts

fißung ) kann jederzeit in Folge freiwilliger Uebereinkunft der Parteien ſtattfinden .

Entſteht aber Streit darüber, ob eine ſolche Uebereinkunft erfolgt fei, fo foll

auf die Uebereinkunft nur dann Růæſicht genommen werden, wenn ſie in einer von

den beiderſeitigen Anwalten unterzeichneten Schrift enthalten iſt , und dieſe ſogleich

vorgelegt wird.

S. 18 .

Der Rauf einer jeden Friſt beginnt mit dem Tage nach der Verkündung

oder Zuſtellung der Verfügung. Die Dauer einer Friſtverlängerung iſt immer vom

Ablaufe der erſten Friſt an zu berechnen. Der Ablauf einer Friſt wird dadurch , daß

deren letter Tag auf einen Sonn- oder Feſttag trifft, nicht gehindert.

S. 19.

Ein gerichtlicher Termin ( Gerichtsſitzung) iſt als verſäumt anzuſehen, wenn

bei dem nach Eintritt der beſtimmten Stunde erfolgenden Aufruf der Sache der

Anwalt nicht gegenwärtig iſt.

S. 20.

Durch eine Veränderung in der Perſon der Partei oder eines der in den

II. 3. und 4. erwähnten Vertreter der Partei wird in Hinſicht ihrer der Lauf der

Friſten nicht unterbrochen ; beruht aber eine ſolche Veränderung nicht darauf, daß

der ſtreitige Anſpruch durch eine Verfügung unter den Lebendigen einem Anderen

freiwillig übertragen worden , ſo iſt auf den Antrag des bevollmächtigten Rechtsan

walts die Friſt nach richterlichem Ermeſſen zu verlångern ; dieſe Verlångerung foll

bei Erben, wenn es verlangt wird, auf eine nicht kürzere Zeit, als bis zum
Ablaufe

der Ueberlegungsfriſ
t
beſtimmt werden .

.

S. 21 .

Rechtsnachtheile bei Verſäule Zum Eintritt derjenigen Rechtsnachtheile, welche das gegenwårtige Geſep

mungvon Friſen und Ter: mit der Verſäumnißvon Friſten und Terminen ( Gerichtsfißungen) verbindet,bedarf
minen .
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es einer vorgängigen Androhung derſelben vom Gerichte nicht. Dagegen treten die

geſeklichen ſo wie die vom Gerichte beſonders angedroheten Rechtsnachtheile erſt

dann ein , wenn die Gegenpartei darauf antrågt und , wo es eines Nachweiſes der

Verſäumniß bedarf, dieſen zugleich beibringt. Solche Nachtheile, welche das

Gelek als Folgen mangelhafter Erklärungen oder unvollſtåndiger Angaben einer

Partei bezeichnet, treten auch ohne Antrag der Gegenpartei ein.

S. 22.

Hat die ſäumige Partei , bevor die Gegenpartei auf die Verwirklichung des

Rechtsnachtheils angetragen hat , die verſäumte Handlung nachgeholt, ſo iſt ſie

damit noch zuzulaſſen .

Geht eine verſpåtete Schrift an demſelben Tage ein , an welchem die andere

Partei die Ungehorſams-Beſchuldigung eingereicht hat , ſo ſoll ſtets angenommen

werden , daß die erſtere noch vor der legtern übergeben ſei.

S. 23 .

Erſcheinen beide Theile auf geſchehene Ladung in einer für die mündliche

Verhandlung der Sache beſtimmten Gerichtsſigung nicht , ſo bleibt die Sache auf

ſich beruhen , bis der eine oder der andere Theil auf Fortſeßung derſelben antrågt.

Dieſe Beſtimmung findet auf Termine , welche von abgeordneten Gerichts

mitgliedern oder von einem requirirten Gerichte zur Vernehmung von Zeugen oder

Sachverſtåndigen anberaumt ſind , keine Anwendung ; vielmehr iſt mit der Abhaltung

ſolcher Termine und der darin zu bewirkenden Vernehmung auch dann zu verfah

ren, wenn von den Parteien Niemand erſchienen iſt.

S. 24 .

.

Gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe im Laufe des Prozeſſes und gegen den

Ausſpruch der in Folge derſelben eingetretenen Rechtsnachtheile kann , außer dem

Falle des J. 75., eine Reſtitution nur dann ſtattfinden, wenn die Verſäumniß durch

unabwendbare oder außergewöhnliche Hinderniſſe herbeigeführt worden iſt. Das

Geſuch um Reſtitution muß binnen 4 Wochen nach Ablauf der Friſt oder nach ver

fåumtem Terinine (Gerichtsſitzung ), oder wenn das Hinderniß noch ſpåter fortge

dauert hat , binnen 4 Wochen nach deſſen Beſeitigung angebracht werden und mit

einer ſchriftlichen Beſcheinigung des Hinderniſſes verſehen ſein ; zugleich muß auch

die rúdftåndige Prozeßhandlung nachgeholt , oder beziehentlich auf Unberaumung

eines neuen Termines (Gerichtsſigung ) angetragen werden . Findet das Gericht das

Reſtitutionsgeſuch nicht dergeſtalt ungegründet, daß es ſofort zurückzuweiſen wäre,

ſo iſt daſſelbe der Gegenpartei mitzutheilen und zur mündlichen Verhandlung und

Entſcheidung darüber eine Gerichtsſißung anzuberaumen. Die Partei , von welcher

Reſtitution nachgeſucht worden iſt, hat ſelbſt dann , wenn ihr ſolche bewilligt wird,

die durch ihre Verſäumniß eniſtandenen Koſten zu tragen , ſo wie der Gegenpartei

zu erſtatten , ohne daß es dieſerhalb eines beſonderen richterlichen Ausſpruches

bedarf.

S. 25 .

Minderjährige und ſolche Perſonen, denen nach den Gefeßen die Rechte der

Minderjährigen zuſtehen , der Fiskus , ſo wie diejenigen juriſtiſchen Perſonen , denen

die Rechte des Fiskus beigelegt ſind , haben in Beziehung auf Reſtitutionen gegen

prozeſſualiſche Verſäumniſſe keine Vorzüge vor andern Parteien.

S. 26 .

Iſt ein Rechtsnachtheil auf den Grund einer unrichtigen Zuſtellungs -Urkunde

(S. 35.) ausgeſprochen worden , ſo kann die davon betroffene Partei binnen 4

Wochen nach Zuſtellung des Ausſpruches auf deſſen Wiederaufhebung antragen .

Das Gericht hat , wenn der Antrag nicht als unſtatthaft oder wegen mangelnder

V. Anlage IV a zur 98ſten Sißung. 2
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Beſcheinigung oder offenbarer Unerheblichkeit der behaupteten Unrichtigkeit ſofort

zurückzuweiſen iſt, denſelben der Gegenpartei mitzutheilen und zur mündlichen Ver

handlung und zur Entſcheidung darüber eine Gerichtsſigung anzuberaumen . Ergiebt

ſich hierbei die Anordnung einer weiteren Beweisaufnahme oder die Einleitung einer

Unterſuchung wegen der Fälſchung als nothwendig , ſo kann nach Ermeſſen des Ge

richts das Verfahren in der Hauptſache einſtweilen ausgeſetzt werden .

S. 27.

,

Einſtellung des Verfahrens In Streitſachen , worin der Reichstag oder eines der beiden Häuſer deſſel

bei Auflöſung des Volfshau : ben, oder die Landesvertretung eines Einzelſtaats oder eine Kammer derſelben Par
fes , deš Reichstages oder tei iſt, wird durch eine Vertagung oder durch den Schluß der Sißungen das Ver:

einer Landesvertretung .
fahren nicht unterbrochen . Wird aber eine dieſer Verſammlungen aufgeldſet, oder

iſt die Wahlperiode einer Verſammlung, bei der eine theilweiſe Erneuerung der Mit

glieder nicht ſtattfindet, abgelaufen, ſo iſt das weitere Verfahren einzuſtellen, ſobald

der eine oder andere Theil dein Reichsgerichte davon Anzeige macht. Iſt das Volks:

haus des Reichstages Partei, ſo bedarf es einer ſolchen Anzeige nicht, vielmehr iſt,

wenn einer jener Fålle bei dem Volkshauſe eintritt, das Verfahren ſofort von Amts:

wegen einzuſtellen. Soll das Verfahren von der neuen Verſammlung wieder auf:

genommen werden, ſo bedarf es dazu eines neuen Beſchluſſes derſelben . Wird aber

ein ſolcher Beſchluß nicht in den erſten acht Wochen nach Erdffnung der neuen Ver

ſammlung gefaßt, ſo wird angenommen , dieſelbe wolle den Rechtsſtreit nicht

fortſetzen .

Dieſe Beſtimmungen finden jedoch bei Rechtsſtreitigkeiten der Landesvertre:

tung eines Einzelſtaats oder einer Kammer derſelben nur in ſoweit Anwendung, als

nicht in der Verfaſſung dieſes Staats ein Anderes feſtgelegt iſt.

S. 28 .

Sdriftenwedſel , mündliche Die Entſcheidungen des Reichsgerichts erfolgen, ſoweit nicht im Geſetze

Verhandlung und Verfündi- eine Ausnahme ausdrücklich angeordnet iſt, auf mündliche Verhandlung der Sache

gung der Beſchlüſſe.
vor dem verſammelten Gerichte, zu welcher ſtets beide Parteien zu laden ſind. Zur

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung dient ein Schriftenwechſel unter den

Parteien .

S. 29 .

Dieſer Schriftenwechſel (S. 28.) wird durch das Gericht geleitet. Die

Schriftfäße find beim Gerichte einzureichen, und werden von dieſem der Gegen

partei mitgetheilt.

S. 30.

Alle Schriften nebſt den Anlagen müſſen in ſo vielen gleichlautenden und

gleichmäßig vollzogenen Eremplaren übergeben werden, daß außer dem beim Ge:

richte verbleibenden Eremplare der Gegner, und wenn mehrere Gegner vorhanden

ſind, jeder derſelben oder jeder der von ihnen einzeln oder gemeinſchaftlich beſtellten

Anwalte ein Eremplar erhalten kann .

Bei Nichtbefolgung dieſer Vorſchriften låßt das Gericht die fehlenden Ub

ſchriften auf Koſten der betreffenden Partei beſorgen und verurtheilt den Anwalt

derſelben in eine Ordnungsſtrafe von 1 bis 10 Thaler.

S. 31 .

Alle Erkenntniſſe des Reichsgerichts, ſo wie alle Beſchlüſſe deſſelben, welche

auf můndliche Verhandlung vor verſammeltem Gerichte oder bei Gelegenheit einer

ſolchen Verhandlung gefaßt werden, ſind in der Gerichtsſitzung zu verfündigen.

Andere Beſchlüſſe des Reichsgerichts, ſo wie die Anordnungen des Vor:

finenden werden den Parteien in ſchriftlichen Ausfertigungen bekannt gemacht; dieſe

ſind den Anwalten und nur dann den Parteien ſelbſt zuzuſtellen, wenn leştere mit

einem bevollmachtigten Anwalt nicht verfehen ſind .
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S. 32 .

Die Zuſtellung der Verfügungen und Ausfertigungen geſchieht, ſoweit ſie Zuſtellung der Verfügungen

am Siße des Reichsgerichts zu bewirken iſt, durch die bei demſelben angeſtellten an die Parteien .

Gerichtsdiener, außerdem aber durch Requiſition der Landesbehörden.

S. 33 .

Iſt diejenige Perſon, welcher eine gerichtliche Verfügung oder Ausfertigung

zugeſtellt werden ſoll, in ihrer gewöhnlichen Behauſung oder in ihrem Geſchäfts

lokale nicht anzutreffen, ſo erfolgt die Zuſtellung an deren Ehegatten, erwachſene

Kinder oder ſonſtige Hausgenoſſen ; wird auch von dieſen Niemand angetroffen oder

wird die Annahme verweigert, ſo iſt die Verfügung oder Ausfertigung an die Chůr

der Wohnung anzuſchlagen, und eine Abſchrift derſelben dem Vorſteher der Orts

gemeinde zuzuſtellen.

S. 34 .

Es ſind zuzuſtellen die Verfügungen und Ausfertigungen :

1. für die Reichsgewalt oder die Reichsregierung, dem vorſißenden Reiche

miniſter,

2. für den Reichsfiskus, dem Reichs - Finanzminiſter,

3. für den Reichstag, dem Vorſißenden des Staatenhauſes und dem des

Volkshauſes,

4. für das Staatenhaus oder das Volkshaus, dem Vorſigenden deſſelben,

5. für einen Einzelſtaat oder deſſen Regierung, dem vorſigenden Staats

miniſter, und wenn ein Miniſterium dort nicht vorhanden iſt, dem Vor

ſteher der oberſten Verwaltungsbehörde,

6. für die Landesvertretung eines Einzelſtaats, dem Vorſigenden derſelben,

und wenn die Landesvertretung aus zwei Kammern beſteht, den Vors

ſibenden beider Rammern ,

7. für eine dieſer beiden Kammern (Nr. 6.), dem Vorſißenden derſelben,

8. für eine Gemeinde oder Korporation, dem Vorſteher derſelben ; für ein

Kollegium, dem Vorſitzenden deſſelben ; für eine öffentliche Anſtalt oder

eine andere juriſtiſche Perſon, dem erſten Beamten derſelben,

9. für einen Verein oder eine Handels- oder Aktiengeſellſchaft, dem erſten

Vorſteher oder dem Geſchäftsführer, und wenn derſelbe nicht bekannt

iſt, im Geſchäftslokal des Vereins oder der Geſellſchaft.

S. 35 .

Die Beſcheinigung, welche über die erfolgte Zuſtellung von dem damit

Beauftragten zu ertheilen iſt, muß von demſelben unterſchrieben fein und die An

gabe enthalten : wo, wann und an wen die Behåndigung geſchehen iſt, ſo wie ein

tretenden Falls auch die Angabe, weshalb dieſelbe an die in der Verfügung ge

nannte Perſon nicht hat bewerkſtelligt werden können .

Eine vorſchriftsmäßige Zuſtellungs- Urkunde hat bis zum Beweiſe des Ge

gentheils vollen Glauben .

S. 36 .

Enthält eine Verfügung eine Auflage für beide Parteien , ſo muß einer

jeden derfelben, enthält ſie aber eine ſolche nur für eine Partei, ſo muß der Gegen

partei eine Beſcheinigung über die erfolgte Zuſtellung ertheilt werden.

Deffentliche Ladung.

S. 37.

Iſt der Aufenthaltsort einer Partei nicht bekannt, oder wird die Zuſtellung

an eine Partei, welche in einem zum Deutſchen Reiche nicht gehörigen Staate ſich

aufhält, von der dortigen Behörde verweigert, ſo iſt die Verfügung vor den: Amts

gebåude des Reichsgerichts öffentlich auszuhången ind in mindeſtens zwei offent

liche Blätter einzurücken , von denen das eine das am Orte des Reichsgerichts für
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amtliche Bekanntmachungen beſtimmte Blatt ſein muß, das andere aber jedesmal

vom Gerichte beſonders zu bezeichnen iſt.

Die Einrůdung muß zweimal geſchehen ; die Beſorgung derſelben und die

Einlieferung der Nachweiſe darüber liegt der Partei ob, welche die Verfügung er:

wirkt hat. Dieſe Bekanntmachung hat mit der Zuſtellung an die Partei gleiche

Kraft und Wirkung.

S. 38.

Wird ein Gericht eines zum Deutſchen Reiche gehdrigen Staats vom

Reichsgerichte zu einer gerichtlichen Handlung requirirt, ſo hat daſſelbe dabei die

Vorſchriften zu befolgen, welche für dieſe Handlung beim Reichsgerichte vorge:

ſchrieben ſind .

Wird von einem Gerichte eines anderen Staates auf Requiſition des

Reichsgerichts eine gerichtliche Handlung vorgenommen , ſo genügt es, wenn dabei

die für das requirirte Gericht geltenden Gefeße beobachtet ſind .

Requiſition an andere

Geridyte.

S. 39.

Weigert ſich ein Gericht, der Requiſition des Reichsgerichts zu genügen,

oder låßt es dieſelbe unbeantwortet, ſo iſt dem Reichsanwalte davon zur weiteren

geeigneten Veranlaſſung Kenntniß zu geben .

S. 40 .

Gerichts - Sißungen für die Zu den für die mündliche Verhandlung beſtimmten Gerichtsſikungen ſteht

mündliche Verhandlung und jedem Erwachſenen der Zutritt offen. Jedoch kann das Gericht auf Antrag oder

Verfahren in denſelben .
nach Anhörung des Reichsanwaltes aus Gründen der Sittlichkeit oder der offent:

lidhen Ordnung durch einen in der öffentlichen Sigung zu verkündenden Beſchluß

die Entfernung der Zuhdrer anordnen ; es hat aber in dieſem Falle der Vorſigende

auf den Antrag einer der Parteien zu geſtatten, daß außer den Anwalten und Sadı:

führern derſelben noch beſondere von ihnen bezeichnete Perſonen, jedoch höchſtend

drei für jede Partei, der Gerichtsſitzung beiwohnen.

S. 41 .

Ein Verzeichniß derjenigen Sachen, die in der Sißung zur mündlichen Wer:

handlung kommen ſollen, iſt drei Tage vorher vor dem Sitzungsſaale auszuhången.

Nach der Reihenfolge dieſes Verzeichniſſes erfolgt der Aufruf der einzelnen

Sachen, wenn nicht beſondere Gründe, nach dem Ermeſſen des Gerichts, eine Aus:

nahme ndthig machen.

S. 42.

Eine zur mündlichen Verhandlung beſtimmte Gerichtsſigung kann auf ein

ſeitigen Antrag nur aus dringenden , vom Gerichte für glaubhaft erkannten Gründen

verlegt werden . Die daraus entſtehenden Koſten hat jederzeit die Partei zu tragen,

welche auf die Verlegung angetragen hat .

S. 43 .

Die Leitung der mündlichen Verhandlung ſteht allein dem Vorſigenden zu .

Zuerſt hat nach erfolgtem Aufrufe der Sache der Referent (S. 61.) zur Einleitung

der Verhandlung eine überſichtliche Darſtellung des Sachverhältniſſes vorzutragen.

Hierauf werden die Parteien mit ihren Erklärungen, Antragen und Rechts

ausführungen gehört.

Den perſönlich anweſenden Parteien iſt es geſtattet, nach Beendigung

Vortrags ihres Anwaltes oder Sachführers ſelbſt das Wort zu nehmen.

des

1

S. 44.

Die Vorträge der Parteien müſſen frei gehalten werden , das Sachverhålt

niß iſt darin getreu nach der ſchriftlichen Vorverhandlung darzuſtellen und hieran

die Rechtsausführung anzuſchließen.
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Betrifft der Streit mehrere abgeſonderte Punkte, ſo iſt nach dem Ermeſſen

des Vorſigenden über jeden derſelben getrennt bis zum Schluſſe zu verhandeln .

Dem Beklagten gebührt jederzeit das letzte Wort.

C. 45.

Bei der mündlichen Verhandlung können nur durch den Vorſißenden den

Parteien Fragen zur Aufklärung der Sache vorgelegt werden ; ergiebt ſich aber bei

der nachherigen Berathung des Gerichts eine ſolche Befragung annoch als ndthig,

ſo kann das Gericht dieſelbe beſchließen.

Iſt die befragte Partei perſónlich anweſend, ſo ſteht ihr frei, entweder ſelbſt

zu antworten , oder die Beantwortung ihrem Anwalte zu überlaſſen.

S. 46 .

Bei jeder mündlichen Verhandlung muß der Reichsanwalt anweſend ſein,

und nach den Vortrågen der Parteien gehört werden . Die Akten ſind ihm zuvor

mitzutheilen .

S. 47 .

Nach dem Schluſſe der mündlichen Verhandlung hat das Gericht, ohne

Beiſein anderer Perſonen , die abzufaſſenden Erkenntniſſe oder Beſchlüſſe zu berathen

und noch in derſelben Sigung zu verkündigen ; daſſelbe iſt jedoch befugt, die Ver

kündigung ausnahmsweiſe auszuſetzen und dazu eine andere, den Parteien ſogleich

ſtatt beſonderer Ladung bekannt zu machende Sigung anzuberaumen.

S. 48.

In den Gerichtsſigungen iſt ein Protokoll vom Gerichtsſchreiber zu führen .

Daſſelbe muß enthalten :

1. die Namen der Gerichtsmitglieder, des Reichsanwalts oder ſeines

Stellvertreters, welche in der Sißung anweſend geweſen ſind,

2. die Namen der Parteien und ihrer Anwalte und Sachführer,

3. den Gang der ſtattgefundenen Verhandlungen im Allgemeinen ,

4. diejenigen Zugeſtändniſſe und Anträge der Parteien , deren Auf

zeichnung verlangt wird , ingleichen ſolche Erklärungen der Parteien ,

deren Aufzeichnung der Vorſigende oder ein Richter für erheblich

halt,

5. das Erkenntniß oder den Beſchluß des Gerichts in der verhandelten

Sache, ſo wie die Beſchlüſſe über etwanige vom Gericht geahndete

Verſtöße gegen die Ordnung in der Sißung.

Die von den Parteien abgegebenen Erklårungen und Zugeſtändniſſe, welche

ins Protokoll aufgenommen werden , ſind ſofort vorzuleſen ; einer Vorleſung des

übrigen Inhalts bedarf es nicht.

Das Protokoll iſt von dem Vorſißenden und dem Protokollführer zu un

terſchreiben.

1

S. 49.

3 )

Einzelne gerichtliche Handlungen , namentlich Beweisaufnahmen , können , Verhandlungen vor abgeord

wenn das Gericht dies zu beſchließen für angemeſſen findet , von einem dazu abge: neten Gericht8mitgliedern

ordneten Gerichtsmitgliede vorgenonimen werden .

Ueber die Verhandlung vor dem abgeordneten Gerichtsmitgliede iſt von

einem Gerichtsſchreiber ein vollſtändiges von beiden zu unterzeichnendes Protokoll

zu führen ; dieſes muß , ſoweit es Erklårungen der Parteien oder Ausſagen von

Zeugen und Sachverſtåndigen enthålt, denſelben vorgeleſen und von ihnen unter

ſchrieben werden ; können oder wollen ſie nicht unterſchreiben , ſo genügt es , wenn

dieſes im Protokoll bemerkt wird. Deffentlichkeit findet hierbei nicht ſtatt.

V.
Anlage IV a zur 98ften Sigung. 3
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Das Protokoll iſt nach Beendigung des aufgetragenen Geſchäfts dem Vor:

fißenden des Reichsgerichts einzureichen.

Ausſeßung des Rechts

ſtreites.

S. 50.

Jeder Rechtsſtreit kann durch eine Uebereinkunft der Parteien ausgeſeßt

werden ; die Uebereinkunft muß dem Reichsgerichte durch die Rechtsanwalte ange:

zeigt werden , welche dazu mit beſonderer Vollmacht zu verſehen ſind. Der aus:

geſepte Rechtsſtreit nimmt erſt auf Anrufen einer oder beider Parteien feinen Fort:

gang , und zwar in eben der Lage , in welcher er ſich zur Zeit der Ausſegung befun:

den hat. Alle Friſten werden durch eine ſolche Auslegung des Prozeſſes ge:

hemmt und beginnen , wenn beide Parteien zugleich auf Fortſeßung des Prozeſſes

antragen , mit dem Lage , an welchem dieſer Antrag beim Gerichte eingereicht iſt,

ſonſt aber mit dem Tage , an welchem der Antrag auf Fortſetzung des Prozeſſes

der Gegenpartei zugeſtellt iſt, ihren Lauf wieder vollſtåndig von Neuem.

-

Verzicht auf den Rechtsſtreit.

B. 51 .

Der Klåger kann bis zur Verkündigung des Enderkenntniſſes dem Rechts

ſtreite entſagen ; die Entſagung muß von dem dazu mit beſonderer Vollmacht zu

verſehenden Rechtsanwalte dem Reichsgerichte angezeigt werden . – Der Verklagte

iſt jedoch , wenn der Klåger nicht zugleich den ſtreitigen Anſpruch ſelbſt aufgeben

will, die Entſagung anzunehmen nicht verbunden, ſondern kann die Fortſeßung des

Prozeſſes verlangen . - Wird die Entſagung angenommen, ſo muß der Klåger alle

Prozeßkoſten erſtatten , über welche nicht bereits rechtskräftig erkannt iſt.

Roſten .

S. 52 .

In den Rechtsſtreitigkeiten beim Reichsgerichte werden Stempel- und Ge

richtsgebühren , und außer dem Falle des S. 30. auch Schreibgebühren nicht erho

ben . Die außerdem vorkommenden gerichtlichen und außergerichtlichen Koſten hat

einſtweilen diejenige Partei ſelbſt zu beſtreiten, durch deren Anträge oder Handlun:

gen dieſelben veranlaßt worden ſind ; einen Vorſchuß zu den Koſten, ſo wie eine

Sicherheitsbeſtellung für die Erſtattung der Koſten , kann keine Partei von der an:

dern fordern .

Verurſacht die Ausführung einer gerichtlichen Verfügung oder Verhandlung

baare Auslagen, ſo hat die Partei, von welcher dieſe Verfügung oder Verhandlung

beantragt worden , nach Beſtimmung des Gerichts zuvor den zur Dedung jener

Auslagen ndthigen Vorſchuß zu leiſten und deſſen Betrag bereit zu ſtellen .

S. 53.

Die Partei, welche in der Hauptſache unterliegt, iſt durch das Enderkennt:

niß zur Erſtattung der Prozeßkoſten zu verurtheilen.

Compenſation oder verhältnißmäßige Vertheilung der Prozeßkoſten iſt nur

zuläſſig:

1. wenn der Klåger mehr gefordert hat, als ihm zuerkannt wird, oder

2. wenn der Prozeß verſchiedene Gegenftånde betraf, und bei einigen der

Klåger, bei anderen aber der Verklagte obgeſiegt hat.

B. 54.

Die Koſten eines Incidentſtreites treffen denjenigen , welcher in demſelben

unterliegt.

S. 55.

In den unter b. des S. 124. der Verfaſſung 2c. bezeichneten Streitigkeiten,

hat die Reichskaſſe, und in den daſelbſt unter e. bezeichneten Streitigkeiten hat die

Raffe des betreffenden Staates ftets påmmtliche Koſten, auf welcher Seite fie

auch entſtanden ſein mögen , zu tragen und die dazu nöthigen Vorſchülfe zu

leiſten .
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S. 56 .

Ueber die Verbindlichkeit zur Roſtenerſtattung muß , außer dem Fall des

S. 55. in jedem Rechtsſtreite ausdrücklich erkannt werden ; die Annahme

einer ſtillſchweigenden Kompenſation iſt unzuläſſig. (Vergl. jedoch II. 24., 73 .

und 75. )

Ueber die Koſten abgeſondert verhandelter Incidentpunkte iſt nach Ermeſſen

des Gerichts entweder ſogleich in dem Erkenntniſſe über den Incidentſtreit oder in

dem Erkenntniſſe über die Hauptſache zu entſcheiden .

S. 57.

Die Gebühren der Rechtsanwalte, ſo wie der Sachführer (S. 15.) ſind

auf deren Antrag oder auf Antrag der Parteien in jedem einzelnen Falle nach dem

Umfange und der Beſchaffenheit ihrer Arbeiten vom Gerichte nach billigem Er

meſſen zu beſtimmen .

Die Gebühren des bevollmächtigten Rechtsanwalts (J. 7.) gehören immer

zu den nach SS. 53. und 54. zu erſtattenden Koſten ; in wiefern auch die Gebühren

eines außerdem angenommenen Sachführers dazu zu rechnen ſind, hat das Gericht

nach den Umſtånden zu ermeſſen.

S. 58 .

Die in Sachen unvermogender Parteien J. 9. vorkommenden unvermeid

lichen baaren Auslagen ſind aus der Reichskaſſe zu erſtatten .

Zweiter Abſchnitt.

B eftimmungen im Einzelnen.

Klage.

J. 59.

Fede beim Reichsgerichte anzubringende Klage muß , außer der Anwalt

Beſtellung (IS. 7. und 10.), enthalten :

eine deutliche Bezeichnung der Parteien und deren Wohnort ;

die Chatſachen und Rechtsgründe , auf welchen die Klage und Sach:

Legitimation beruhet;

einen beſtimmten Antrag in Betreff der Hauptſache und der Neben

Forderungen.

J. 60.

Mit der Klageſchrift müſſen zugleich die zum Beweiſe des Klagegrundes

dienenden Urkunden , welche ſich im Beſige des Klågers befinden , beigebracht wer

den (S. 95.).

Sind die Urkunden nicht im Beſiße des Klågers , ſo treten die Beſtimmun

gen der SS. 96. u. f. ein .

S. 61 .

Nach Eingang der Klage ernennt der Vorſitzende des Reichsgerichts ein

Mitglied deſſelben zum Referenten , welcher die Klage zu prüfen und alle fernere

Vorträge in der Sache zu halten hat.

C. 62.

Entſpricht die Klage den Erforderniſſen der SS . 59. und 60. nicht, ſind bei

derſelben die Vorſchriften über die Form der ſchriftlichen Eingaben nicht beachtet,

iſt die Zuſtåndigkeit des Reichsgerichts nicht begründet , oder iſt die Klage offenbar
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unſtatthaft , ſo iſt ſolche durch einen ſchriftlichen , mit Gründen zu verſehenden Be:

ſcheid , ſofort zurückzuweiſen ; dem Klåger bleibt jedoch unbenommen , geeigneten

Falls eine verbeſſerte Klage einzureichen .

Verfügung auf die Klage.

S. 63.

Wird die Klage für zuläſſig befunden, ſo iſt dieſelbe mit ihren Anlagen dem

Verklagten mitzutheilen , und zu deren Beantwortung eine Friſt von vier bis acht

Wochen zu beſtimmen .

. 64 .

Auf Antrag des Verklagten kann nach Befinden des Gerichts die Friſt zur

Klagebeantwortung auf eine nach den Umſtänden zu ermeſſende Zeit verlängert

werden . Zu einem ſolchen Antrage iſt der Vorſigende einer Verſammlung der

Reichs - oder Landesvertreter, auch ohne deren Mitwirkung, ermächtigt.

Ablehnung der Klagebeant

wortung.

S. 65 .

Der Verklagte kann die Beantwortung der Klage nur dann ablehnen, wenn

er die Unzuſtåndigkeit des Reichsgerichts , die Unfähigkeit einer der Parteien zur

Prozeßführung , oder die anderweitige Rechtshängigkeit der Sache behauptet, und

erforderlichen Falles ſogleich durch Urkunden beſcheinigt.

S. 66.

Die Ablehnung S. 65. muß vor Ablauf der zur Beantwortung der Klage

beſtimmten erſten Friſt ſchriftlich angebracht werden ; ſie befreit den Verklagten nicht

von der Verpflichtung zur Anwaltbeſtellung (JS . 7. und 10.).

S. 67 .

Wird die Ablehnung vom Gerichte ohne Weiteres für unbegründet erachtet,

ſo iſt deren Zurückweiſung durch einen ſofort zu erlaſſenden (dyriftlichen Beſcheid

auszuſprechen und zur Klagebeantwortung , ſofern ſolche nicht bereits event. gefche:

hen iſt, eine neue nicht weiter zu verlångernde Friſt zu beſtimmen . Andernfall.

aber iſt die Ablehnungsſchrift dem Klåger mitzutheilen , und zur mündlichen Ver

handlung und zur Entſcheidung über die Ablehnung eine Gerichtsſigung anzu

beraumen .

S. 68 .

Die Entſcheidung (S. 67.) hat ſich lediglich darauf zu beſchrånken, ob die

Ablehnung gerechtfertigt ſei oder nicht. Wird dieſelbe nicht für gerechtfertigt erkannt,

ſo iſt mit Verurtheilung des Verklagten in die durch ſeine Weigerung entſtandenen

Koſten gleichzeitig zur Klagebeantwortung , ſofern ſolche nicht bereits event. ge

ſchehen iſt, eine neue nicht weiter zu verlångernde Friſt zu beſtimmen.

Klagebeantwortung.

S. 69.

Die Klagebeantwortung muß, außer der Anwaltbeſtellung, wenn dieſe nicht

ſchon vorher geſchehen iſt , enthalten :

eine genaue und vollſtåndige Einlaſſung auf die einzelnen der Klage

zum Grunde liegenden Thatſachen ;

eine beſtimmte Erklärung über die beigebrachten Urkunden ;

die ſåmmtlichen Einreden des Beklagten , ohne Unterſchied, ob ſie den

Grund der Klage ſelbſt widerlegen oder den Klage-Anſpruch durch

entgegenſtehende Chatſachen oder Rechte als wieder aufgehoben

oder entkraftet darſtellen ſollen .

Auch müſſen die Urkunden , welche zum Beweiſe der Einreden dienen ,
nach

Vorſchrift des S. 60, beigebracht werden .
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S. 70.

Die in der Klage enthaltenen Thatſachen und mit derſelben beigebrachten

Urkunden, über welche die Klagebeantwortung eine deutliche Erklärung nicht enthålt,

werden für zugeſtanden und beziehentlich für anerkannt erachtet.

S. 71 .

Chatſachen , welche in der Klagebeantwortung nicht vorgebracht ſind, dürfen

zur Begründung von Einreden nicht weiter vorgebracht werden , es ſei denn , daß

dieſelben ſid, erſt nachher ereignet haben , oder erſt nachher zur Kenntniß des Be

klagten gelangt ſind . (Vergl. SS. 85. und 94.)

S. 72.

Will der Beklagte den Anſpruch des Klågers unbedingt und vollſtåndig ( inräumung des Klage

einråumen , ſo muß auch in folchem Falle ein Anwalt beſtellt, und durch dieſen
anſpruches .

die Schrift, welche die Einräumung enthält, eingereicht werden . Ein Agnitions

beſcheid über einen ganz oder zum Theil eingeråumten Anſpruch wird nur auf

beſondern Antrag des Klågers erlaſſen.

S. 73 .

Iſt die Klagebeantwortung nicht zeitig eingegangen, ſo iſt auf Antrag des Verſäumung der Klagebeant

Klågers zur mündlichen Verhandlung und Entſcheidung der Sache in contumaciam wortung und Kontumazial
Verfahren .

eine Gerichtsſigung anzuberaumen , zu welcher beide Theile zu laden ſind . Wird

die Klagebeantwortung noch vor oder in der Gerichtsſitzung eingereicht, ſo iſt, mit

Aufhebung der Kontumazial - Verhandlung, nach Vorſchrift der SS . 76. u . f. zu

verfahren . Wegen der durch die Verſåumniß des Verklagten veranlaßten Koſten

findet die Beſtimmung im S. 24. Anwendung.

S. 74 .

In der Gerichtsſigung (S. 73.) erkennt auf Antrag und nach Anhörung

des Klågers das Gericht, indem es die in der Klage angeführten Thatſachen fúr

zugeſtanden und die beigebrachten Urkunden får anerkannt annimmt, was Rechtens .

Iſt für den Verklagten cin von ihm bevollmåchtigter Anwalt aufgetreten ,

ohne eine Klagebeantwortung zu überreichen (S. 73.), ſo ſteht ihm nur frei, den

rechtlichen Grund der Klage, nicht aber deren thatſáchliche Unterlage zu beſtreiten.

Hat er ſich in dieſer Art auf die Sache eingelaſſen, ſo iſt das darauf erfolgende

Erkenntniß für ein Kontumazial - Erkenntniß nicht anzuſehen .

Eine Ausfertigung des Erkenntniſſes iſt den Anwalten , und wenn ein

ſolcher vom Verklagten noch nicht beſtellt iſt, dieſem ſelbſt zuzuſtellen .

S. 75 .

-

Gegen ein Kontumazial - Erkenntniß kann der Verklagte binnen zehn Tagen

nach Zuſtellung der Ausfertigung deſſelben Einſpruch erheben, wenn er gleichzeitig

die verſäumte Klagebeantwortung einreicht.

In dieſem Falle iſt das Kontumazial - Erkenntniß als nicht ergangen an

zuſehen ; dem Verklagten fallen aber alle durch ſeine Verſäumniß entſtandenen

Koſten zur faſt, ohne daß es dieſerhalb eines beſondern richterlichen Ausſpruches

bedarf.

-

S. 76.

Uuf die dem Klåger mitzutheilende Klagebeantwortung iſt, wenn die Verfügung auf die Klage :

Sache nach Ermeſſen des Gerichts genügend vorbereitet erſcheint, zu deren můnd- beantwortung.

licher Verhandlung ſogleich eine Gerichtsſitzung zu beſtimmen ; anderen Falls aber

iſt der Klåger aufzufordern, binnen einer Friſt von vier bis acht Wochen die

Replikſchrift einzureichen.

V. Anlage IVa zur 98ſten Sißung . 4
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S. 77 .

.

Neplik.

Nach Mittheilung der Klagebeantwortung iſt eine Verånderung des Klage

grundes und des in der Hauptſache geſtellten Klage - Antrages nur in ſoweit zu

låſſig, als dieſelbe einen Verzicht auf einen Theil des Streitgegenſtandes enthält.

Dagegen können neue Chatſachen zur Unterſtüßung oder Erläuterung des Klage:

Anſpruches noch in der Replitſchrift, und wenn eine ſolche nicht eingefordert iſt,

noch bei der mündlichen Verhandlung geltend gemacht werden. (Vergl. jedoch

SS. 85. und 94.)

S. 78 .

Die Replikſchrift muß, bei Vermeidung gleicher Rechtsnachtheile, wie ſie

in den IJ. 70. und 71. hinſichtlich der Klagebeantwortung vorgeſchrieben ſind, eine

genaue und vollſtåndige Einlaſſung auf die in der Klagebeantwortung vorgetrage:

nen Chatſachen , eine beſtimmte Erklärung über die mit derſelben beigebrachten Ur:

kunden , und die Angabe aller Chatumſtånde enthalten , welche zur Entfråftung der

Einreden dienen ſollen .

S. 79.

In der Replikſchrift müſſen vom Klåger auch die bisher noch nicht angege:

benen, ſo wie die zum Beweis der Repliken erforderlichen Beweismittel hinſichtlich

aller von ihm zu erweiſenden Thatſachen , die Gegenbeweismittel gegen den vom

Verklagten etwa ſchon in der Klagebeantwortung angetretenen Beweis vollſtändig

angegeben, und ſoweit ſie in Urkunden beſtehen, nach Vorſchrift S. 60. beigebracht

werden .

Die nicht angegebenen Beweismittel, ſowie die nicht beigebrachten, im Be :

ſitze des Klåger3 befindlichen Urkunden dürfen ohne Einwilligung des Verklagten

nicht mehr benutzt werden, es ſei denn, daß der Klåger ſie erſt ſpåter entdeckt oder

wiedergefunden hatte (SS. 85. und 94.).

S. 80 .

Wird die Replikſchrift nicht zeitig eingereicht, oder verzichtet der Klåger

ausdrücklich auf dieſelbe, ſo iſt dieſer nicht nur der zur Widerlegung der Einteden

ihm zuſtehenden Repliken, ſo wie der nach Vorſchrift des S. 79. vorzubringenden

Beweis- und Gegenbeweismittel für verluſtig zu erachten, ſondern es ſind auch die

vom Verklagten zur Begründung ſeiner Einreden angeführten Chatſachen für zuge

ſtanden und die dafür beigebrachten Urkunden für anerkannt anzunehmen , und iſt

auf den Antrag des Klågers oder des Verklagten eine Gerichtsſigung zur månd:

lichen Verhandlung der Sache anzuberaumen .

Duplif.

S. 81 .

Die Replikſchrift iſt dem Verklagten mit Beſtimmung einer Friſt von

14 Tagen bis 6 Wochen zur Einreichung der Duplikſchrift mitzutheilen. Was in

den Sø. 78. bis 80. hinſichtlich der Replif, ihrer Erforderniſſe und der im Falle

ihrer Mangelhaftigkeit oder Verſåumung eintretenden Rechtsnachtheile vorgeſchrieben

iſt, findet beziehungsweiſe auch auf die Duplikſchrift mit der Maaßgabe Anwen

dung, daß der Verklagte nicht nur alle Beweismittel hinſichtlich der von ihmzu

erweiſenden Chatſachen und die von ihm gegen die Beweiſe des Klågers zu
be

nußenden Gegenbeweismittel, ſondern auch alle auf Chatſachen beruhenden Einre

den gegen die Beweismittel des Klågers nebſt den zum Beweiſe dieſer Einreden zu

benußenden Beweismitteln, bei Verluſt derſelben, anzugeben, und ſoweit ſolche in

Urkunden beſtehen, die ſich in ſeinem Beſitze befinden, zugleich beizubringen hat.

Neue Behauptungen zur Unterſtüßung oder Erlåuterung der Klagebeant

wortung dürfen in der Duplitſchrift nur in ſofern noch vorgebracht werden, als ſie

keine neuen Einreden enthalten. (Vergl . jedoch SS. 85. und 94.)

Iſt die Duplifſchrift eingegangen oder hat der Verklagte auf deren Einrei

chung verzichtet, ſo wird fofort, ſonſt aber erſt auf den Antrag einer der Parteien

eine Gerichtsſikung zur mündlichen Verhandlung der Sache anberaumt.
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6. 82.

Erſcheint der Klåger bei der mündlichen Verhandlung nid )t, ſo ſteht dem Mündliche Verhandlung und

Verklagten frei darauf anzutragen , entweder, daß die Sache auf ſich beruhen bleibe, Entſcheidung.

oder daß ſie in contumaciam verhandelt werde .

Iſt der Verklagte ausgeblieben, ſo tritt auf Antrag des Klågers Rontuma :

zialverhandlung ein.

S. 83.

Bei dieſer Kontumazialverhandlung (8. 82.) wird gegen die nicht erſchienene

Partei angenommen : ſie habe zur Unterſtüßung ihrer Anträge und Behauptungen

nichts weiter anzuführen ; alle von der Gegenpartei bereits angeführte Thatſachen ,

denen noch nicht ausdrücklich widerſprochen worden, ſind als zugeſtanden , und alle

von der Gegenpartei beigebrachten Urkunden, worüber eine Erklårung noch nicht

erfolgt iſt, ſind als anerkannt anzuſehen ; die ausgebliebene Partei verliert die noch

nicht vorgebrachten auf Chatſachen beruhenden Einreden gegen die vom Gegner

angegebenen Beweismittel, ſo wie die von ihr noch nicht angegebenen oder beige

brachten Gegenbeweismittel.

Eide, über welche ſie ſich zu erklären hatte, find als verweigert anzuſehen .

Macht die Partei bei dieſen Verhandlungen noch neue Thatſachen oder Be

weiſe geltend, und erſcheinen dieſe noch zuläſſig und erheblich , ſo iſt auf Koſten der

ausgebliebenen Partei zur weiteren Verhandlung der Sache eine andere Sißung

anzuberaumen, zu welcher beide Cheile zu laden ſind .

S. 84 .

Sind beide Parteien in der Gerichtsſitung erſchienen, die eine oder die an

dere Partei aber erklärt ſich über diejenigen Punkte nicht, über welche ſie noch eine

Erklärung abzugeben hatte, ſo tritt gegen ſie der für folchen Fall im W. 83. be

ſtimmte Rechtsnachtheil ein , insbeſondere verliert der Klåger die auf Chatſachen

beruhenden Einrepen gegen die Beweismittel des Verklagten, wenn er die Einreden

hier nicht vorbringt oder mit Beweismitteln nicht unterſtüßt. (Vergl . jedoch

SS. 81., 85. und 94.)

S. 85.

Bei der mündlichen Verhandlung können noch vorgebracht werden :

1. neue Thatſachen, zu deren Geltendmachung in den bis dahin eingereich

ten Prozeßſchriften die Partei keine Verpflichtung hatte, oder welche erſt

nach Einreichung der bezüglichen Prozeßſchrift ſich ereignet haben, oder

erſt nachher zur Kenntniß der Partei gelangt ſind;

2. neue Beweismittel,

a ) wenn auf die Klagebeantwortung ſogleich eine Gerichtsſitzung

zur mündlichen Verhandlung der Sache anberaumt worden iſt,

b ) wenn durch die neuen Beweismittel ein Gegenbeweis gegen einen

erſt in der Duplikſchrift angetretenen Beweis geführt werden ſoll,

c ) wenn die neuen Beweismittel an die Stelle eines anderen be

reits vorgebrachten Beweismittels treten , welches dem Beweis

führer ohne ſeine Schuld verloren gegangen iſt,

d ) wenn ſie zum Beweiſe ſolcher Thatſachen dienen ſollen, welche

erſt bei der mủndlichen Verhandlung vorgebracht ſind,

e ) wenn ſie vom Klåger erſt nach Einreichung der Replitſchrift oder

vom Beklagten erſt nach Einreichung der Duplifſchrift entdeckt

oder wieder aufgefunden ſind ,

f ) wenn ſie in Urkunden beſtehen , deren Edition nicht ſo zeitig er

folgt iſt, daß dieſelben ſchon bei den unter e . ermåhnten Prozeß

ſchriften benutzt werden konnten .

Ob die Angabe, daß eine neue Thatſache oder ein neues Beweismittel der

Partei erſt ſpåter bekannt geworden oder wieder aufgefunden ſei, für glaubhaft an
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zunehmen , oder ob dieſerhalb noch eine eidliche Verſicherung der Partei zu erfordern

ſei, hat das Gericht nach den Umſtånden zu ermeſſen.

Gegen neue Beweismittel kann, wenn ſie vom Gerichte zugelaſſen werden,

die Gegenpartei noch Gegenbeweismittel vorbringen .

S. 86.

Werden bei der mündlichen Verhandlung von einer Partei annoch zuläſſige

Thatſachen oder Beweiſe oder auch Rechtseinreden vorgebracht, auf welche die Gez

genpartei nicht vorbereitet ſein konnte, ſo iſt auf deren Antrag eine andere Gerichts

ſikung anzuberaumen .

S. 87 .

Der Gang der mündlichen Verhandlung richtet ſich nach den Beſtimmun:

gen in den IJ. 43. u. f.

Die Berathung des Gerichts über den zu faſſenden Beſchluß (J. 47.) erfolgt

auf den Vortrag des Referenten , welcher ſich dazu durch eine ſchriftliche Äusarbei

tung vorbereiten muß.

S. 88 .

Ergeben ſich bei der mündlichen Verhandlung Vorfragen in Beziehung auf

die zu faſſenden Beſchlüſſe, ſo kann das Gericht darüber , ſelbſt mit Unterbrechung

jener Verhandlung , berathen und entſcheiden. Daſſelbe kann auch , wenn bei der

Verhandlung einer Sache, in der mehrere Streitpunkte vorkommen , ſich herausſtellt,

daß die Entſcheidung eines dieſer Streitpunkte , die Erdrterung der andern entbehr:

lich machen würde, das Verfahren zunächſt auf jenen Streitpunkt beſchrånken , ſo

fern davon eine raſchere Beendigung des Rechtsſtreites zu erwarten iſt. Insbeſon

dere kann die Liquidation des Betrages des Hauptanſpruches , ſo wie einzelner Ne:

benforderungen zum beſonderen Verfahren verwieſen werden .

S. 89 .

Das Erkenntniß iſt in der Sißung durch Vorleſung von dem Vorſigenden

zu verkündigen , und eine Ausfertigung deſſelben mit den Entſcheidungsgründen den

Anwalten der Parteien unverzüglich zuzuſtellen .

Beweisaufnahme.

S. 90.

Iſt eine Beweisaufnahme erforderlich , ſo wird durch einen Beſchluß des

Gerichtes beſtimmt: welche Chatſachen den Gegenſtand derſelben bilden ſollen,

welche Beweismittel aufzunehmen ſind , ob die Beweisaufnahme vor verſammel:

tem Gerichte in einer dazu ſogleich anzuberaumenden Sigung oder durch ein ab

geordnetes Gerichtsmitglied oder durch ein dieſerhalb zu requirirendes Gericht erfol

gen ſoll.

Der Beſchluß über die Beweisaufnahme iſt nur in ſo weit für das weitere

Verfahren und die endliche Entſcheidung bindend, als durch denſelben einzelne

weismittel als unzuläſſig oder verwerflich zurückgewieſen worden ſind.

S. 91 .

Hångt eine definitive Entſcheidung von der Leiſtung eines Eides ab, und iſt

dieſer ein nothwendiger Eid , ſo muß jederzeit , iſt er aber ein zugeſchobener oder zu

růdgeſchobener Eid , ſo kann die Entſcheidung ſogleich in bedingter Weiſe gefällt

werden , und iſt dann nach Ableiſtung oder Verweigerung des in dem Erkenntniſſe

genau zu normirenden Eides durch einen ſchriftlichen Beſcheid auszuſprechen, welche

Entſcheidung nunmehr als die unbedingte einzutreten habe.

Iſt derjenige, welcher den Eid zu leiſten hat, bei Verkündigung des Erkennt

niſſes perſönlich in der Gerichtsſitzung anweſend, und ſtand die Eidesnorm ſchon

vorher feſt, ſo kann mit ſeiner Zuſtimmung der Eid ſogleich abgenommen werden.

1
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8. 92.

Nach erfolgter Beweisaufnahme ſind die Beweisverhandlungen beiden Par

teien mitzutheilen , und iſt zur mündlichen Verhandlung und zur Entſcheidung der

Sache eine Gerichtsſitzung anzuberaumen , in welcher zunåchſt vom Referenten die

Ergebniſſe der aufgenommenen Beweiſe in einem gedrängten Vortrage darzulegen

ſind, im Uebrigen aber nach Vorſchrift der SS . 87. und 89. zu verfahren iſt.

Bleibt eine Partei in dieſer Sigung aus , ſo wird angenommen , daß ſie

nichts weiter anzuführen habe.

V. 93.

Iſt die Beweisaufnahme nicht auf alle vorgebrachte Thatſachen und Be

weismittel , ſondern zunächſt nur auf einige derſelben gerichtet geweſen , und findet

das Gericht das Ergebniß derſelben bei der Verhandlung darüber zur Entſcheidung

der Sache nicht genügend , ſo verordnet es die annoch erforderliche Ergånzung der

Beweisaufnahme , nach deren Beendigung dem S. 92. gemäß weiter zu ver

fahren iſt.

S. 94 .

Chatſachen , welche erſt nach der mündlichen Verhandlung ſich ereignet haben

oder zur Kenntniß der Partei gelangt ſind , ſo wie Beweismittel , welche erſt nach

jener Verhandlung entdeckt oder wiedergefunden worden ſind, oder an die Stelle an

derer , bereits angegebener, aber ohne die Schuld des Beweisführers verlorener Bes

weismittel treten , können noch bis zum Erlaß des Erkenntniſſes geltend gemacht

werden. - Wegen der Bewahrheitung der in dieſer Hinſicht von der Partei gemach

ten Angaben tritt die im l. 85. getroffene Beſtimmung ein .

-

$ . 95 .

Wer den Beweis einer Thatſache durch Urkunden führen will, hat bei Eins Urkundenbeweis.

reichung einer Abſchrift derſelben gleichzeitig die Urſchriften zur Einſicht der Gegen

partei auf der Kanzlei des Reichsgerichts , gegen einen vom Vorſtande der Kanzlei

auf Verlangen zu ertheilenden Empfangsſchein niederzulegen ; und wenn die Urkunde

verſchiedene Gegenſtände betrifft , diejenige Stelle derſelben genau zu bezeichnen ,

durch welche dieſe Thatſache erwieſen werden ſoll. Den Urkunden in fremder Sprache

müſſen deutſche, durch einen vereidigten Dolmetſcher angefertigte Ueberſebungen bei

gefügt werden .

S. 96.

Will eine Partei ſich einer Urkunde, in deren Beſitze ſich ein Anderer befins

det , als Beweismittel bedienen , ſo muß ſie dieſes in derjenigen Prozeßhandlung,

mit welcher die Urkunde beizubringen geweſen wäre, beſtimmt angeben. – Befin

det ſich die Gegenpartei oder ein Streitgenoſſe , oder ein Dritter , welcher ein An

gehdriger eines der Staaten des Deutſchen Reiches iſt, im Beſite der Urkunde,

ſo muß die Partei zugleich ein Editionsgeſuch (S. 98.) beim Reichsgerichte ein

bringen .

Iſt die im Beſitze der Urkunde befindliche dritte Perſon kein Angehöriger

eines der Staaten des Deutſchen Reichs , ſo iſt der Partei auf ihr Anſuchen zur

Herbeiſchaffung und nachträglichen Beibringung der Urkunde eine vom Gerichte

nach den Umſtånden zu ermeſſende Friſt zu bewilligen . Nad fruchtloſem Ablaufe

dieſer Friſt wird ohne Rückſicht auf die gedachte Urkunde in der Sache weiter

verfahren.

S. 97.

Jede Partei ohne Unterſchied iſt verpflichtet, ihrem Gegner oder ihrem

Streitgenoſſen diejenigen Urkunden zu ediren , welche dieſer zum Beweiſe ſeiner

Behauptungen bedarf. Ausgenommen davon ſind nur die von der Partei

V. Anlage IV a zur 98ſten Sißung. 5
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mit dritten Perſonen gepflogenen Privat - Korreſpondenzen und ſolche ein

ſeitige Privat - Aufzeichnungen, die nicht des Beweiſes halber geſchehen ſind.

Dritte Perſonen ſind dagegen außer dem Falle, wenn dem Beweisführer

ein beſtimmtes Recht an einer Urkunde zuſteht, iur zur Edition ſolcher Urkunden

verpflichtet , welche die Eigenſchaft öffentlicher oder archivariſcher Urkunden

haben , oder zum Zwecke des Abſchluſſes oder des Beweiſes eines Geſchäftes

oder Rechtsverhältniſſes zwiſchen dem Beſißer der Urkunde und dem Editions

ſucher aufgenommen ſind .

S. 98 .

Der Editionsſucher muß die Zhatſache, welche er durch die Urkunde be:

weiſen will, beſtimmt angeben , die Urkunde felbft kenntlich bezeichnen, den Grund,

aus welchem derjenige, gegen den die Edition nachgeſucht wird, zu dieſer Edition

für verpflichtet zu achten iſt, und ſolche Umſtånde anführen , die es wahrſcheinlich

machen , daß derſelbe die Urkunde beſige.

Iſt das Editionsgeſuch gegen einen Andern, als die Gegenpartei gerichtet,

ſo muß es in einer beſondern Schrift eingebracht werden .

S. 99.

Auf das Editionsgeſuch , wenn es wider die Gegenpartei angebracht iſt,

muß dieſe, auch ohne beſondere gerichtliche Aufforderung, bei ihrer nächſten pro

zeſſualiſchen Verhandlung in der Hauptſache entweder die Urkunde vorlegen oder

ihre Einwendungen gegen das Geſuch , bei Verluſt derſelben, vorbringen , ſich zu

gleich aber über den Beſit der Urkunde mit Beſtimmtheit erklären .

Ueber die vorgebrachten Einwendungen iſt mit der Hauptſache weiter zu

verhandeln ; doch kann auf Antrag des Editionsſuchers, wenn dieſer vor Erledi:

gung des Editionsgeſuches ſeine Rechte in dem weiteren Verfahren nicht

gehörig würde wahrnehmen können, lekteres vom Gerichte einſtweilen aus:

geſetzt werden.

S. 100 .

Wird von der Gegenpartei der Beſitz der Urkunde geläugnet, ſonſt aber

keine Einwendung gegen das Editionsgeſuch vorgebracht, oder werden die vorge

brachten Einwendungen verworfen, ſo iſt auf Verlangen des Editionsſuchers von

der Gegenpartei ein Eid dahin abzuleiſten :

„ daß ſie, ſorgfältiger Nachſuchung ungeachtet, die Urkunde nicht auf

gefunden , daß ſie dieſelbe argliſtiger Weiſe weder abhanden gebracht

habe, noch habe abhanden bringen laſſen, und daß ſie auch nicht wiſſe,

wo dieſelbe ſich gegenwärtig befinde.“

Iſt das Editionsgeſuch gegen eine juriſtiſche Perſon (S. 4.), gegen

ein Kollegium oder eine öffentliche Behörde gerichtet, ſo iſt der Editions - Eid

von demjenigen zu leiſten , welchem die Aufbewahrung der Schriften bei ders

ſelben amtlich übertragen iſt.

S. 101 .

Wird die Ableiſtung des Editionseides (S. 100.) von der Gegenpartei ver

weigert, ſo iſt der angegebene Fnhalt der Urkunde für zugeſtanden und die etwa

beigebrachte Abſchrift für richtig anzuſehen. Eben dieſes findet Statt, wenn die

Gegenpartei ſich auf das wider ſie angebrachte Editionsgeſuch gar nicht, oder doch

über den Beſitz der Urkunde nicht erklärt, vom Gerichte aber ihre Verpflichtung zur

Edition für begründet erkannt wird .

S. 102 .

oft das Editionøgeſuch wider einen Andern, als die Gegenpartei gerichtet,

und wird daſſelbe vom Gericht für zuläſſig befunden, ſo iſt darüber die Erklärung

desjenigen, wider den es angebracht iſt, binnen einer ihm zu beſtimmenden anges
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meſſenen Friſt zu erfordern . Wird die Verpflichtung zur Edition beſtritten, ſo iſt

zur mündlichen Verhandlung und zur Entſcheidung über das Editionsgeſuch eine

Gerichtsſikung anzuberaumen ; ob hiermit ſogleich vorzugehen oder zuvor noch die

ſchriftliche Replik des Editionsſuchers zu erfordern fei, hat das Gericht nach den

Umſtänden zu ermeſſen ..

Wird auf das Editionsgeſuch von demjenigen, gegen welchen es gerichtet

iſt, binnen der beſtimmten Friſt keine Erklärung abgegeben , ſo iſt derſelbe, auf An

trag des Editionsſuchers, ohne daß es noch einer mündlichen Verhandlung bedarf,

zur Edition durch einen ihm zuzuſtellenden ſchriftlichen Beſchluß in contumaciam

für ſchuldig zu erkennen . Wegen des ihm dagegen zuſtehenden Einſpruches finden

die Vorſchriften des S. 75. Anwendung.

S. 103 .

Leiſtet ein Streitgenoſſe dem Beſchluſſe, durch welchen er zur Edition für

ſchuldig erklärt worden iſt, keine Folge, und verweigert er auch die Ableiſtung des

Editionseides, ſo iſt der angegebene Inhalt der Urkunde gegen ihn als erwieſen an

zunehmen , oder, wenn der Editionsſucher es verlangt, die Herau gabe der Urkunde

im Wege der Erekution zu bewirken .

Gegen einen Dritten , welcher bei dem Rechtsſtreite nicht Partei iſt, kann

in folchem Falle nur darauf angetragen werden , daß er durch Erekution angehalten

werde, die Urkunde herauszugeben.

Dieſe Beſtimmungen finden auch bann Anwendung, wenn die Verpflichtung

zur Edition nicht beſtritten , gleichwohl aber die Leiſtung des Editionseides

verweigert wird.

S. 104 .

Wenn in einer Urkunde, deren Edition verlangt wird, nichts zur Sache Ge

höriges enthalten iſt, ſo ſteht dem Beſiber frei, dieſelbe dem Gerichte verſchloſſen

einzureichen . Dieſes hat die Urkunde in geheimer Sigung zu eröffnen und von

ihrem Inhalte Einſicht zu nehmen ; erklärt es hierauf, daß die Urkunde nichts zur

Sache Gehöriges enthalte, fo fållt die Verpflichtung zur Edition hinweg. Sind

in einer zu edirenden Urkunde auch andere, zur Sache nicht gehdrige Gegenſtånde,

deren Kundwerdung der Beſitzer vermieden zu ſehen wünſcht, enthalten, ſo kann der

ſelbe den auf die Sache ſich beziehenden Inhalt in einen Auszug aufnehmen und

dieſen ſamit der Urkunde ſelbſt dem Gerichte zur Vergleichung vorlegen.

Findet das Gericht den Auszug vollſtändig, ſo wird ſolches unter demſelben

beſcheinigt, und iſt dann dieſer Auszug dem Editionsſucher mitzutheilen, auf ſeinen

Antrag aber ihm auch die Unterſchrift der Urſchrift zur Einſicht offen zu legen .

S. 105.

Bei offentlichen Urkunden bedarf es zu ihrer Beweisfähigkeit keiner Aner:

kennung der Aechtheit von Seiten der Partei, gegen welche ſie geltend gemacht

werden ; es ſteht legterer, wenn die Urkunde nicht als falſch oder verfälſcht an

zufechten iſt (S. 113.), nur der Einwand offen , daß dieſelbe derjenigen Erforder

niſſe ermangele, durch welche ihre Eigenſchaft als dffentliche Urkunde bedingt iſt

(S. 115.). Geht der Mangel eines ſolchen Erforderniſſes nicht ſchon aus der Ur

kunde ſelbſt hervor, ſo müſſen die Beweismittel, durch welche derſelbe dargethan

werden ſoll, ſogleich bei Vorbringung jenes Einwandes angegeben, und wenn ſie in

Urkunden beſtehen , ſogleich beigebracht werden.

N. 106 .

Privat-Urkunden ſind nur dann beweisfåhig, wenn ſie von der Partei, gegen

welche ſie vorgebracht ſind, als åcht anerkannt werden, oder ihre Aechtheit erwieſen

wird. (Vergl. jedoch Sp . 117. und 121.)

S. 107 .

Die Anerkennung der Unterſchrift einer Privaturkunde begründet für deren

vollſtändige Aechtheit eine Rechtsvermuthung, welche jedoch durch die beſondere

Beſchaffenheit der Urkunde geſchwächt oder auch ganz aufgehoben werden kann .
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S. 108 .

Die Partei, gegen welche eine Privat-Urkunde geltend gemacht wird , muß

fich , bei Vermeidung des Rechtsnachtheils der Anerkennung, über die Aechtheit der:

felben beſtimmt erklåren. – Will ſie die Aechtheit nicht anerkennen, ſo muß ſie

ſich ſogleich zur eitlichen Diffeſſion erbieten (S. 109.). - fft jedoch die Urkunde

von einer dritten Perſon ausgeſtellt, für deren Handlungen die gedachte Partei nicht

verhaftet iſt, ſo muß die Vechtheit derſelben , im Fall der Beſtreitung, von dem Bez

weisführer erwieſen werden. – Derſelbe kann ſich zu dieſem Zwede jeder Art von

Beweismitteln , auch des Eides-Antrages, bedienen, mnß aber ſolche ſofort angeben

und, wenn ſie in Urkunden beſtehen, ſofort beibringen.

-

S. 109.

Der Diffeſſions- Eid iſt von der Partei, gegen welche eine Privat-Urkunde

geltend gemacht wird, dahin abzuleiſten :

1. in dem Falle, wenn die Urkunde von ihr ſelbſt ausgeſtellt ſein ſoll,

,,daß ſie weder ſelbſt, noch ein Anderer für ſie in ihrem Auftrage

oder mit ihrer Genehmigung die Urkunde unterſchrieben habe;"

2. in dem Falle, wenn die Urkunde von einer Perſon ausgeſtellt ſein ſoll,

für deren Handlung die Partei verhaftet iſt,

„ daß ſie nicht wiſſe und ſorgfältiger Nachforſchung ungeachtet

nicht die Ueberzeugung gewonnen habe, daß der angebliche Aus

ſteller die Urkunde unterſchrieben habe oder durch einen Anderen

für ſich habe unterſchreiben laſſen.“

Zurüdſchiebung des Diffeſſions - Eides oder Gewiſſens - Vertretung findet

nicht ſtatt.

S. 110.

Wil der Beweisführer es auf die Ableiſtung des Diffeſſions - Eides nicht

ankommen laſſen, ſo ſteht ihm frei, die Rechtheit der Privat- Urkunde durch andere

beweisfähige Urkunden , aus denen die Anerkennung der Uechtheit jener Urkunde

hervorgeht, oder durch Zeugen , unter deren Mitwirkung oder in deren Gegenwart

die ſtreitige Urkunde vollzogen oder anerkannt worden iſt, oder durch Sachverſtåne

dige im Wege der Schriftvergleichung (S. 111.) darzuthun. – Die Beweismittel,

deren ſich der Beweisführer zu dieſem Zwecke bedienen will, muß derſelbe ſofort

angeben und, wenn ſie in Urkunden beſtehen, ſofort beibringen .

Nach geſchehener Ableiſtung des Diffeffions- Eides iſt vorſtehender Beweis

nicht mehr zuläſſig.

S. 111 .

Die Schriftvergleichung durch Sachverſtändige findet nur bei Urkunden

ſtatt, die, außer der Unterſchrift des Ausſtellers, mindeſtens noch eine ſolche Zahl

von ihm geſchriebener Worte enthalten, welche die Handſchrift deſſelben deutlich

erkennen läßt. Zur Vergleichung der Handſchriften dürfen nur ſolche Schriftſtücke

benußt werden, welche erwieſener Maaßen von der Hand des angeblichen Auð

ſtellers der abgelåugneten Urkunde herrühren . Nöthigen Falls kann derſelbe, wenn

er eine der Prozeßparteien iſt, angehalten werden, einen ihm von den Sachverſtän

digen zu diktirenden Aufſatz im Gerichte oder in Gegenwart des abgeordneten Ge:

richtsmitglieds niederzuſdyreiben ; weigert er ſich deſſen, und iſt es unzweifelhaft daß

er ſchreiben kann, ſo iſt die ſtreitige Urkunde für anerkannt anzunehmen.

Ini Uebrigen iſt hierbei nach den Vorſchriften der SS. 141. u . f. wegen

Beweisführung durch Sachverſtändige zu verfahren; in wie fern durch deren Gutach:

ten die Aechtheit der Urkunde für dargethan anzunehmen iſt oder nicht, bleibt dem

richterlichen Ermeſſen überlaſſen.

der

S. 112.

Iſt durch den nach SS . 110. und 111. unternommenen Beweis die Necht:

heit oder Unåchtheit der Urkunde nicht vollſtändig außerZweifel gefest, ſo iſt, nach
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Befinden der Umſtände, dem Beweisführer der Ergänzungs-Eid oder der Gegen

partei der Diffefſions - Eid aufzuerlegen.

S. 113.

Wird von einer für erheblich zu achtenden Urkunde behauptet, daß fie falſch

oder verfälſcht ſei, und iſt dieſe Behauptung durch Beweismittel unterſtüßt, ſo iſt

das Verfahren in der Sache einſtweilen auszuſeßen und zuvörderſt durch den Reichs

anwalt die gerichtliche Unterſuchung wegen der Fälſchung bei dem zuſtåndigen lan

desgerichte zu veranlaſſen. Kann eine ſolche Unterſuchung nicht ſtattfinden, oder

wird durch dieſelbe die behauptete Fälſchung weder feſtgeſtellt noch widerlegt, ſo

hat das Reichsgericht die weitere Verhandlung und geeigneten Falls auch die Bes

weidaufnahme wegen der Fålſchung anzuordnen .

S. 114 .

Deffentliche Urkunden begründen in Anſehung deſſen, was darin vom Áus:

ſteller als eine Aeußerung ſeiner eigenen amtlichen Wirkſamkeit ausgedrückt oder als

das Ergebniß ſeiner eigenen amtlichen Wahrnehmung oder Wiſſenſchaft über that

rachliche Vorgänge oder Verhältniſſe vermerkt worden iſt, einen vollen Beweis.

S. 115 .

Wer zur Ausſtellung dffentlicher Urkunden für befugt zu achten, und was

bei deren Ausſtellung zu beobachten iſt, wird nach den Gefeßen des Orts beurtheilt,

wo die Ausſtellung erfolgt.

Urkunden, welche wegen eines Mangels in der Perſon des Ausſtellers oder

in den bei der Ausſtellung zu beobachtenden Förmlichkeiten als offentliche Urkunden

nicht gelten können, behalten die Geltung einer Privat - Urkunde, wenn ſie von den

Betheiligten unterſchrieben ſind.

S. 116 .

Privat - Urkunden , welche von einer der Parteien oder deren Rechtsvorfah

ren ausgeſtellt worden und als echt anerkannt oder erwieſen ſind , begründen gegen

dieſe Partei, ſoweit der Inhalt der Urkunde ihr nachtheilig iſt, einen vollen Be

weis. Lautet der Inhalt einer Privat - Urkunde zum Vortheile der Partei oder

ihres Rechtsvorfahren , von welcher oder von welchem die Urkunde ausgeſtellt wors

den iſt, ſo kann dieſe Partei folche nur dann für ſich geltend machen , wenn der

Gegner von dieſer Urkunde zu feinen Gunſten ſelbſt Gebrauch macht.

Die Beweiskraft der Handelabücher richtet ſich nach den Gefeßen des Drts,

wo die Handlung ihren Siß hat.

S. 117 .

In wie fern als & cht anerkannten oder erwieſenen oder in den Archiven oder

Regiſtraturen öffentlicher Behörden aufbewahrten Privat - Urkunden verſtorbener

Perſonen, die nicht Rechtsvorfahren der Parteien ſind, Beweiskraft beizumeſſen ſei,

bleibt der Beurtheilung des Richters überlaſſeu. Den verſtorbenen Perſonen ſind

hier diejenigen gleich zu achten, deren Vernehmung nicht mehr möglich iſt.

S. 118 .

Die vom Beweisführer zu ſeinen Gunſten beigebrachten Urkunden beweiſen

auch zu Gunſten der Gegenpartei, ſelbſt dann, wenn der Beweisführer ſie ſpåter als

Beweismittel fallen låßt.

S. 119 .

Beglaubigte Abſchriften öffentlicher Urkunden, deren Urſchriften nicht mehr

beigebracht werden können, haben mit dieſen gleiche Beweiskraft, wenn die Beglau

bigung ſelbſt allen Erforderniſſen einer öffentlichen Urkunde entſpricht.

V. Anlage IV a zur 98ſten Sißung. 6
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S. 120.

Abſchriften von Privat- Urkunden ſind nur dann beweisfähig wenn ſie als

mit der Urſchrift übereinſtimmend von der Gegenpartei bereits in beweiſender Form

anerkannt oder in dieſer Form mit Zuziehung aller Betheiligten zum Zwede der

Vertretung der Urſchrift angefertigt worden ſind .

S. 121 .

Ob und welcher Werth alten, in den Archiven oder Regiſtraturen öffentlicher

Behdrden aufbewahrten Abſchriften , bei denen die nach SS. 119. und 120. zur

Beweisfähigkeit erforderlichen Bedingungen nicht zutreffen, beizulegen ſei, hat der

Richter nach den Umſtånden zu ermeſſen.

S. 122.

Iſt eine Urkunde, deren eine Partei ſich als Beweiðmittel bedienen will ,

von der Gegenpartei argliſtiger Weiſe oder durch ein von ihr gegen jene Partei

begangenes grobes Verſehen abhanden gebracht, vernichtet oder unbrauchbar ge

macht worden, ſo ſoll obgedachte Partei zur eidlichen Beſtårkung des Inhalts der

Urkunde zugelaſſen werden.

Zeugenbeweis.

S. 123 .

Die Beweisführung durch Zeugen iſt in allen Rechtsſtreitigkeiten zuläſſig,

ſofern dieſelbe nicht für gewiſſe Fålle durch beſondere gejeßliche Vorſchrift und

namentlich nicht in Anſehung gewiſſer Arten von Rechtsgeſchäften durch die Geſebe

des fandes , nach denen dieſelben zu beurtheilen ſind, ausgeſchloſſen oder be:

ſchränkt iſt.

S. 124.

Zur Ablegung eines Zeugniſſes ſind unfähig :

1. Perſonen , welche das achtzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt

haben, ſofern ihnen der Eid von den Parteien nicht erlaſſen wird ;

2. diejenigen , welche wegen Meineids, Eidesbruches oder falſcher Ausſage

an Eidesſtatt rechtskräftig verurtheilt ſind, oder gegen welche wegen

eines folchen Verbrechend die Anklage beſchloſſen iſt ;

3. diejenigen, welche nach den beſonderen Landesgeſeßen für unfähig erklärt

worden ſind, einen Zeugeneid zu leiſten.

S. 125.

Zur Verweigerung des Zeugniſſes ſind befugt:

1. Verwandte oder Verſchwagerte einer Partei in auf- und abſteigender

Linie, Geſchwiſter, Schwäger und der Ehegatte einer Partei;

2. wer zu ſeiner eigenen oder zu einer der unter 1. bezeichneten Perſonen

Schande oder Nachtheil ausſagen mußte ;

3. Geiſtliche, hinſichtlich deſſen, was ihnen unter dem Siegel der geiſt

lichen Umtsverſchwiegenheit anvertraut iſt ;

4. der Rechtsanwalt oder Sachführer der Gegenpartei des Beweisführers

hinſichtlich deſſen, was er als ſolcher in Erfahrung gebracht hat.

Beamte können ſich durch Berufung auf eine amtliche Pflicht zur Ver

ſchwiegenheit der Ablegung eines Zeugniſſes in den beim Reichsgerichte anhångigen

Sachen nicht entziehen .

S. 126 .

Auf den Antrag der Gegenpartei måſſen als Zeugen verworfen werden :

1. die im S. 125. unter 1. bezeichneten Verwandten und Verſchwägerten,

fowie der Ehegatte des Beweisführers ;

2. derjenige, welcher ſelbſt, oder deſſen Kinder oder Ehegatte aus dem
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Obſiegen oder dem Unterliegen der beweisführenden Partei unmittelbaren

Vortheil oder Schaden zu erwarten haben, oder derſelben wegen des

Streitgegenſtandes zum Schadenerſaße verpflichtet ſind;

3. der Rechtsanwalt oder Sachführer der beweisführenden Partei hinſicht

lich derjenigen Angelegenheiten , in denen er als ſolcher für ſeine Partei

gehandelt hat ;

4. diejenigen , welche für die Ablegung ihres Zeugniſſes Geld oder andere

Vortheile, welche für ein Mehres, als eine angemeſſene Vergütung der

Reiſe- und Zehrungskoſten anzuſehen ſind, angenommen haben oder ſich

haben verſprechen laſſen .

B. 127 .

In wiefern Perſonen , welche nicht zu denen im S. 124. bezeichneten ge

hören und nicht auf Grund des S. 126. verworfen worden , in einer Sache für

glaubwürdige Zeugen zu achten, und in wiefern durch Zeugen -Ausſagen ein Beweis

für vollſtändig geführt anzuſehen iſt oder nicht, bleibt der Beurtheilung des Gerichts

überlaſſen, welches hierbei an keine poſitiven Regeln, namentlich auch nicht an eine

gewiſſe Anzahl von Zeugen gebunden iſt.

S. 128.

Wer einen Beweis durch Zeugen führen will , hat deren Namen und Auf

enthaltsort, ſowie die einzelnen Chatſachen beſtimmt anzugeben , über welche deren

Zeugniß verlangt wird. Die Foren der Beweis - Artikel findet nicht ſtatt.

S. 129.

Die Ladung der Zeugen wird , wenn deren Vernehmung vor verſanımeltem

Gerichte erfolgen ſoll, von deſſen Vorſigenden , ſonſt aber von dem init der Ver

nehmung beauftragten Gerichtsmitgliede verfügt.

Iſt ein Zeuge durch hohes Alter oder durch Krankheit verhindert, vor

Gerichte oder an dem zum Zeugenverhør beſtimmten Orte zu erſcheinen , ſo iſt er

durch das mit dem Zeugenverhär beauftragte oder durch ein beſonderes abzuordnen

des Gerichtsmitglied in ſeiner Wohnung zu vernehmen .

Die Ladung muß dem Zeugen ſo zeitig zugeſtellt werden , daß ihm bis

zum Cermine, außer der etwa zur Reiſe erforderlichen Zeit, mindeſtens 24 Stunden

frei bleiben.

S. 130 .

Mit den Zeugen ſind zugleich die Parteien zu dem Vernehmungs -Termine

zu laden. Erfolgt die Vernehmung durch ein requirirtes Gericht, ſo muß die Partei,

welche derſelben beiwohnen will , dieſem Gerichte eine an deſſen Siße wohnhafte

Perſon bezeichnen , welcher die Vorladung ſtatt ihrer zuzuſtellen iſt. Die Ladung der

Partei unterbleibt, wenn eine ſolche Anzeige nicht geſchehen iſt.

S. 131 .

Zeugen, welche auf gehörig geſchehene Ladung nicht erſcheinen, und ihr Aus

bleiben nicht im Voraus entſchuldigen , oder ihre Entſchuldigung nicht durch genů:

gende Gründe rechtfertigen , ſind durch einen ſofort abzufaſſenden Beſchluß des Ge

richts oder des mit dem Zeugenverhór beauftragten Gerichtsmitgliedes zu einer Geld

buße von 10 bis 50 Rthlrn . und zum Erſaße der durch ihr Ausbleiben entſtande

nen Koſten zu verurtheilen und anderweitig zu laden . Erſcheint der Zeuge auch auf

dieſe Ladung nicht, ohne ſein Ausbleiben zu rechtfertigen , ſo iſt gegen ihn durch

einen , wie vorſteht, abzufaſſenden Beſchluß, eine Geldbuße von 20 bis 100 Rthlrn.

nebſt der Verpflichtung zum Erſaße der durch ſein ferneres Ausbleiben entſtandenen

Koſten feſtzuſegen und ſeine zwangsweiſe Vorführung zu verordnen.

S. 132.

Der Zeuge kann auf Wiederaufhebung eines gegen ihn nach S. 131. erlaſſe

nen Strafbeſchluſſes binnen 30 Tagen nach deſſen Zuſtellung bei dem Gerichte oder
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bei dem Richter, von welchem der Beſchluß ausgegangen iſt, antragen, wenn er zus

gleich zu beſcheinigen vermag , daß er durch genügende Gründe am Erſcheinen ser:

hindert worden, und im Falle einer gånzlich unterlaſſenen Entſchuldigung auch nicht

im Stande geweſen ſei, eine Entſchuldigungs -Anzeige einzureichen. Ueber dieſen

Antrag entſcheidet das erwahnte Gericht oder Gerichtsmitglied, deſſen Ermeſſen über

laſſen bleibt, in wiefern die Entſchuldigung für genügend zu achten , und ob in die

ſem Falle die Strafe ganz oder nur theilweiſe wieder aufzuheben ſei. Ein Rechts

mittel findet gegen dieſe Entſcheidung nicht ſtatt.

S. 133 .

Die Zeugen ſind in Gegenwart der Parteien oder ihrer Anwalte , falls dieſe

erſchienen ſein ſollten, ein jeder einzeln und ohne Beiſein der übrigen Zeugen zu ver:

nehmen . Vor der Vernehmung hat jeder Zeuge , nachdem er ſeinen Namen , ſein
.

Alter , die Religionspartei, zu welcher er gehört, ſeinen Wohnort und Stand ange:

geben hat, den Zeugeneid, wenn ihm folcher nicht von beiden Parteien erlaſſen wird,

dahin zu leiſten :

„daß er nach ſeinem beſten Wiſſen die reine Wahrheit ſagen werde, ohne

etwas hinzuzuſetzen oder zu verſchweigen .“

Lehnt der Zeuge hinſichtlich einzelner Chatumſtånde auf Grund des J. 125.

das Zeugniß ab , ſo hat er dieſe Umſtånde vor ſeiner Beeidigung genau zu bezeich

nen , und iſt dann in den zu leiſtenden Eid vor den Worten : „ zu verſchweigen“ ,

einzuſchalten :

, außer den angegebenen Umſtånden .“

Gehdrt der Zeuge zu einer Religionsgeſellſchaft, nach deren Sagungen die

Ableiſtung eines Eides unzuläſſig iſt , ſo tritt an deſſen Stelle diejenige Bekräfti:

gungsformel, welche nach den gedachten Sagungen mit dem Eide gleiche Wire

kung hat.

Vor der Abnahme des Eides oder der den Eid vertretenden Bekräftigungs

formel iſt der Zeuge an die Heiligkeit des Eides ac . und an die Strafen des Mein:

eides zu erinnern .

1

S. 134 .

Iſt ein Zeuge nur in einer fremden Sprache ſich auszudrücken fåhig, und iſt

der das Verhår leitende Richter oder der Gerichtsſchreiber dieſer Sprache nicht kun:

dig, ſo iſt die Vernehmung mit Zuziehung eines Dolmetſchers zu bewirken. Die in

den sg . 143. und 144. wegen der Sachverſtändigen ertheilten Vorſchriften finden

auch auf einen ſolchen Dolmetſcher Anwendung ; iſt derſelbe nicht bereits in dieſer

Eigenſchaft vereidigt, ſo hat er einen Eid dahin zu leiſten :

„daß er die Reden aus der N. N. ( fremden ) Sprache ins Deutſche, und

umgekehrt, getreu und gewiſſenhaft überſetzen werde. ''

N. 135 .

Iſt ein Zeuge taub, ſo werden ihm ſchriftliche Fragen vorgelegt; und iſt er

ſtumim , ſo wird er aufgefordert ſchriftlich zu antworten . - Ift eines oder das andere

nicht möglich , und kann die Vernehmung noch durch Zeichen bewirkt werden , ſo iſt

der Zeuge mit Hülfe einer oder mehrerer Perſonen , welche der Zeichenſprache kun

dig ſind , zu vernehmen ; dieſe Perſonen müſſen zuvor eidlich verpflichtet werden .

S. 136.

Verweigert ein erſchienener oder vorgeführter Zeuge die Vernehmlaſſung ober

den Zeugeneid , ſo iſt über die Zuläſſigkeit oder Unzuläſſigkeit der Weigerung ſofort

von dem Gerichte oder Gerichtsmitgliede zu beſchließen , welches den Zeugen zu

vernehmen hat. Wird die Weigerung für unbegründet erklärt, und der Zeuge behar

ret dennoch bei ſeiner Weigerung , ſo iſt er durch einen von dem gedachten Gerichte

oder Gerichtsmitgliede auf der Stelle abzufaſſenden Beſchluß zu einer ſofort zu

vollſtreckenden Gefängniſſtrafe bis zu 3 Monaten und zum Erſaß aller durch ſeine
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Weigerung entſtehenden Koſten zu verurtheilen . Dieſe Gefängniſſtrafe hört auf,

ſobald der Zeuge von ſeiner Weigerung abſteht, oder beide Parteien in ſeine Ent

laſſung einwilligen .

N. 137 .

Der Zeuge iſt zunächſt über ſeine Verhältniſſe und Beziehungen zu den Par

teien , zu dem Streitgegenſtande und den Prozeßverhandlungen , ſoweit ſolche auf

ſeine Glaubwürdigkeit von Einfluß ſein können , zu befragen , und nach Auseinander

Teßung des Gegenſtar des ſeiner Vernehmung und der Punkte , auf welche es dabei

ankommt, zu einer zuſammenhängenden Aeußerung darüber aufzufordern. Er darf

hierin von Niemand unterbrochen werden , doch kann der das Verhår leitende Rich

ter ihm die geeigneten Bemerkungen machen , wenn in der Ausſage des Zeugen

Undeutlichkeiten oder Widerſprüche ſich zeigen , oder derſelbe von der Sache

abſchweift.

Nach Beendigung der Ausſage können den Zeugen von jedem der anweſen

den Richter und von dem Reichsanwalt , ſowie von den Parteien , deren Anwalten

und Sachführern , Fragen vorgelegt werden ; dieſelben müſſen ſich aber zuvor das

Wort dazu von dem das Verhår leitenden Richter erbitten .

Die Ausſage des Zeugen iſt von dem Gerichtsichreiber ihrem weſentlichen

Inhalte nach zu Protokoll zu nehmen, und ihm nach beendigtem Verhór zur Geneh

migung vorzuleſen .

C. 138 .

Sind mehrere Zeugen zu vernehmen , ſo bleibt jeder abgehörte Zeuge, wenn

nicht ein Anderes von dem das Verhår leitenden Gerichts - Vorſißenden oder Richter

beſtimmt wird, während der Abhdrung der übrigen Zeugen gegenwärtig. Die bereits

abgehörten Zeugen können ſtets von Neuem befragt werden , ſo oft die nachfolgen

den Zeugenausſagen es nöthig machen .

Zeugen , die ſich in ihren Ausſagen widerſprechen, können einander gegenüber

geſtellt werden .

S. 139.

Die Zeugenausſagen beweiſen auch zu Gunſten der Gegenpartei, ſelbſt

wenn der Beweisführer erklärt, davon für ſich keinen Gebrauch machen zu wollen .

S. 140.

Die Zeugen haben auf eine Entſchädigung für Reiſekoſten und Verſäumniß

Anſpruch ; dieſelbe iſt nach beendigter Vernehmung auf ihren Antrag von dem das

Verhdr leitenden Richter nach den Såben feſtzuſtellen , welche in dieſer Beziehung

bei dem Landesgerichte am Orte ihrer Vernehmung ſtattfinden.

S. 141 .

Wird auf Antrag einer Partei oder auch von Amtswegen ein Gutachten Beweis durch Sachverſtän

von Sachverſtåndigen für nöthig gefunden , ſo ſind in dem darüber vom Gerichte
dige .

abzufaſſenden Beſchluſſe zu bezeichnen , die Gegenſtånde der Begutachtung , die zu

vernehmenden Sachverſtändigen (S. 142. ) und die Art und Weiſe, wie das Gut:

achten erſtattet werden ſoll (S. 147.) .

Iſt die Ertheilung einer beſondern Inſtruktion für den Sachverſtåndigen

nothwendig, ſo wird dieſe nach Anhörung der Parteien vom Gerichte feſtgelegt.

S. 142 .

In der Regel kann der Beweisführer über denſelben Punkt nur einen Sach :

verſtändigen , ausnahmsweiſe aber in wichtigen und ſchwierigen Fällen deren zwei

vorſchlagen. Eine gleiche Anzahl kann die Gegenpartei vorſchlagen ; auch iſt das

Gericht befugt, von Umtswegen noch eben ſo viele Sachverſtändige, wie vom Be:

weisführer vorgeſchlagen worden , nach Befinden aber auch eine geringere Zahl hin

zuzufügen.

V. Anlage IV a jur 98ſten Sißung. 7
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Den Parteien ſteht frei, fich über einen einzigen Sachverſtändigen zu

einigen.

S. 143 .

Zur Abgabe eines Gutachtens find alle diejenigen verpflichtet, welche zur

Ausübung der Wiſſenſchaft, der Kunſt und des Gewerbes , deren Kenntniß bei dem

Gutachten vorausgelegt wird , Offentlich beſtellt oder ermåchtigt ſind. Gegen

erwehnte Sachverſtändige finden gleiche Zwangsmittel , wie gegen Zeugen , ſtatt;

dieſelben können aber aus eben den Gründen , aus denen ein Zeugniß verweigert

werden kann, die Ablegung eines Gutachtens verweigern.

S. 144.

Wer zu einem Zeugniß unfähig iſt (S. 124.) , darf nicht als Sachverſtån:

diger zugelaſſen werden . Dieſelben Gründe, aus welchen ein Mitglied des Reichs

gerichts ſich der amtlichen Mitwirkung in einer Sache zu enthalten hat (S. 37. des

Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts ) , oder ein Zeuge nach S. 126,

verworfen werden kann , berechtigen auch die Partei zur Verwerfung eines Sach:

verſtåndigen ; wird der Antrag hierauf vom Gerichte für begründet erkannt, ſo

eritennt daſſelbe anſtatt des verworfenen Sachverſtändigen einen andern.

S. 145 .

Die Vorſchriften wegen der Ladung, Vernehmung und Beeidignng der Zeu

gen , ſo wie wegen des Anſpruchs derſelben auf Entſchädigung finden auch auf die

Sachverſtåndigen Anwendung , ſoweit nicht nachſtehend ein Anderes beſtimmt iſt

(S. 146. und 147.) .

S. 146.

Von den Sachverſtändigen iſt der Eid dahin zu leiſten :

daß ſie das von ihnen geforderte Gutachten nach ihrem beſten Wiſſen

gewiſſenhaft abgeben wollen,

oder falls es auf eine Schåßung ankommt, dahin ;

daß ſie die verlangte Scházung ihrer Kenntniß gemaß gewiſſenhaft

vornehmen wollen.

S. 147.

Den Sachverſtändigen iſt eine gemeinſchaftliche Berathung über den Gegen:

ſtand des Gutachtens geſtattet.

Das Gericht kann beſtimmen, daß das Gutachten der Sachverſtändigen

ſchriftlich zu erſtatten fei.

Es hångt alsdann von den Sachverſtändigen ab, ob ſie ihr Gutachten in

einem gemeinſchaftlichen, von allen zu unterzeichnenden Berichte oder in beſonderen

Berichten erſtatten wollen. Im erſten Falle müſſen, wenn die Sachverſtändigen

in ihren Anſichten nicht übereinſtimmen, dieſe verſchiedenen Anſichten in dem Bes

richte vorgetragen werben.

S. 148 .

Wird durch das erſtattete Gutachten die Sache nicht genügend aufge:

klärt, ſo kann das Gericht auf Antrag einer Partei oder auch von Amtswegen

eine wiederholte Begutachtung , ſei es durch die bisherigen oder durch andere

Sachverſtändige, anordnen .

S. 149 .

Die Beweiskraft eines Gutachtens iſt nach der Glaubwürdigkeit der Sach

verſtändigen und nach der Triftigkeit der Gründe, mit welchen daſſelbe unterſtügt

iſt, zu ermeiten.

Ein nothwendiger Eid kann niemals auf die Richtigkeit der von den Sach

verſtändigen gezogenen Folgerungen, wohl aber darauf gerichtet werden, daß eine
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dem Gutachten zum Grunde liegende , auch ohne beſondere Sachkenntniß wahr:

nehmbare Thatſache fich ereignet hat oder beſteht.

Bei abweichenden Schåßungen entſcheidet die Durchſchnittsſumme.

S. 150 .

Die Einnahme des Augenſcheins kann nicht nur auf den zur rechten Zeit Augenſdein .

einzubringenden Antrag der Partei , ſondern auch zu jeder Zeit von Amtswegen

angeordnet werden ; ſie erfolgt durch einen damit beſonders zu beauftragenden

Richter, welder dazu beide Parteien zu laden hat . War die Einnahme des Augen

ſcheins auf Antrag einer Partei angeordnet, und erſcheint dieſe auf die Ladung

nicht, ſo unterbleibt die Einnahme des Augenſcheins ; war aber dieſelbe von Amts

wegen angeordnet, ſo iſt damit, auch wenn beide Parteien ausbleiben , zu verfahren ,

ſofern die Identitåt des zu beſichtigenden Gegenſtandes feſtſteht; iſt dieſe dem

Richter zrreifelhaft, ſo können auf deſſen Antrag die bevollmächtigten Rechtsan

walte vom Reichsgerichte durch Disciplinar - Strafen angehalten werden, in einem

anderweit anzuberaumenden Termine zu erſcheinen. Ueber den Befund iſt ein ge

naues Protokoll aufzunehmen.

S. 151 .

Zur Ableiſtung eines angetragenen oder nothwendigen Eides iſt unfähig : Gid.

1. Wer das 18te Lebensjahr noch nicht zurücgelegt hat,

2. wer wegen Meineides, Eidesbruches, oder falſcher Ausſage an Eides

ſtatt rechtskräftig verurtheilt, oder

3. nach den beſonderen Landesgeſetzen für unfähig erklärt worden iſt,

einen Eid der in Frage ſtehenden Art zu leiſten.

S. 152 .

Feder Eid muß durch die Partei felbſt, und wenn dieſelbe minderjährig iſt

oder unter Curatel ſteht, von ihrem gefeßlichen Vertreter geleiſtet werden ; und kann

in Sachen einer minderjährigen Partei weder deren Vormiund noch die Gegenpartei

verlangen , daß die Abnahme eines der minderjährigen Partei obliegenden Eides

bis zu deren Eidesnündigkeit oder Volljábrigkeit ausgeſetzt werde. Betrifft aber

der einer minderjährigen oder unter Curatel ſtehenden Partei obliegende Eid eine

eigene Handlung derſelben und iſt ſie eidesfähig und eidesmúndig, ſo kann der

Gegner verlangen , daß der Eid von ihr ſelbſt ausgeſchworen werde.

S. 153.

Streitgenoſſen müſſen, wenn der Streit einen theilbaren Anſpruch zum Ger

genſtande hat, den Eid fåmmtlich ſchwören ; die Wirkung der von einzelnen Streit

genoſſen erfolgenden Annahme, Ableiſtung, Zurückſchiebung oder Verweigerung des

Eides beſchränkt ſich in dieſem Falle auf die ihnen am Streitgegenſtande zuſtehen

den Antheile.

S. 154 .

Iſt der Anſpruch, welcher den Gegenſtand des Streites bildet, ein untheil

barer, und das dabei ſtattfindende Rechtsverhältniß von der Art, daß die Hand

lungen eines der Betheiligten alle übrige Mitbetheiligte in Beziehung auf den ſtrei

tigen Anſpruch eben ſo vollſtändig verpflichten, als ihnen zu gute kommen , ſo ge

nügt es wenn der Eid von Einem der betheiligten Streitgenoſſen, welchen dieſe

unter ſich auszuwählen haben, abgeleiſtet wird .

$. 155 .

Fit das bei einem untheilbaren Anſpruche ſtattfindende Rechtsverhältniß

nicht von der im $ . 154. bezeidyneten Art, ſo entſcheidet über die Frage : ob ein

Eib angenommen , zurückgeſchoben oder abgeleiſtet, oder ob eine Gewiſſensvertre

tung unternommen werden ſoll, die Stimmenmehrheit unter den Streitgenoſſen. -
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-

Ergiebt ſich eine Stiminenmehrheit weder für die Annahme und übleiſtung des

Eides noch für deſſen Zurüdſchiebung oder für die Gewiſſensvertretung, ſo iſt der

Eid für verweigert anzuſehu. Entſcheidet ſich die Mehrzahl der Streitgenoſſen

für die Annahme des Eides, und beträgt die Zahl derjenigen, welche für die An

nahme geſtimmt haben, nicht über drei, ſo müſſen dieſe fåmmtlich ſchwören ; beträgt

aber die Zahl derſelben mehr als drei, ſo hat der Gegner aus dieſen drei zur Aus

ſchwörung des Eides auszuwählen und dem Gerichte zu benennen . Befinden

ſich unter denen, welche für die Annahme des Eides geſtimmt haben, ſolche, welche

von der Sache aus eigner Wiſſenſchaft unterrichtet ſind, ſo muß die Auswahl auf

dieſe gerichtet werden. Verſäumt der Gegner die ihm vom Gericht zu dieſer Aus

wahl und Benennung gefeste Friſt, ſo iſt der Eid als von ihm erlaſſen zu bes

trachten . - Wird der Eid auch nur von einem der ſchwurpflichtigen Streitge:

noſſen verweigert, ſo gilt derſelbe auch hinſichtlich aller übrigen Streitgenoſſen

für verweigert.

S. 156 .

Furiſtiſche Perſonen, welche einen beſtåndigen zu ihrer gerichtlichen Vertre:

tung ermachtigten Vorſtand haben, leiſten den Eid durch dieſen.

Gemeinden und Corporationen, denen ein ſolcher Vorſtand fehlt, müſſen zu:

nächſt über die Frage : ob der Eid zu leiſten fei ? nach Maßgabe ihrer Verfaſſung

einen Beſchluß faſſen . Zu dem Beſchluſſe, daß der Eid geleiſtet werden ſoll, ift

erforderlich, daß die Mehrzahl aller ſtimmberechtigten Mitglieder, die ausgebliebe:

nen mit eingerechnet, fich dafür erklärt. Im Uebrigen finden hierbei die Beſtim,

mungen des S. 155. Amvendung.

S. 157 .

Iſt von Seiten der Reichs - Regierung oder der Regierung eines Einzelſtaats

ein Eid zu leiſten, ſo hat das Geſammt-Miniſterium , und wo in einzelnen Staaten

ein ſolches nicht beſteht, die dortige oberſte Verwaltungs- Behörde, erforderlichen

Falls nad gehaltener näherer Rüdſprache, die Beamten , welche vermoge ihrer Stel

lung und der ihnen beiwohnenden Kenntniß der Sache zur Ableiſtung des Eides

geeignet ſind, zu bezeichnen, und unter diefen denjenigen zu benennen, welchen es

zur Ableiſtung beſtimmt.

Dieſe Erklärung iſt der Gegenpartei mitzutheilen ; letterer ſteht frei, unter

den als geeignet bezeichneten Beamten , einen andern, als den von der Behörde

benannten, zu wählen ; ſie muß aber von dieſer Befugniß, bei Verluſt derſelben,

långſtens binnen vierzehn Tagen Gebrauch machen. 3ft nur ein zur Eideslei

ſtung geeigneter Beamter vorhanden , ſo muß dieſes von der Behörde ausdrücklich

beſcheinigt werden.

Dieſe Beſtimmungen finden auch auf den Fall , wenn. von Seiten des

Reichs - Fiskus ein Eid zu leiſten iſt, mit der Maßgabe Anwendung, daß der Fi

nanzminiſter dabei in die Stelle des Geſammt-Miniſteriums tritt.

S. 158 .

Der Eid iſt außer dem Falle des g. 160. an der Gerichtsſtelle abzuleiſten,

es ſei denn, daß der Schwurpflichtige daſelbſt zu erſcheinen aus beſonders erhebli

chen Gründen verhindert wäre ; in dieſem Falle erfolgt die Eidesabnahme in deſſen

Wohnung, durch ein dazu abzuordnendes Gerichtsmitglied. Vor der Eidesab

nahme iſt der Schwdrende an die Heiligkeit des Eides und an die Strafen des

Meineides zu erinnern .

S. 159.

Feder Eid beginnt mit den Worten : Ich ſchwdre, daß u . ſ. w.; er ſchließt

mit der Formel : So wahr mir Gott helfe! Fedem Schworenden iſt freizuſtellen

die bei der beſonderen Konfeffion, welcher er angehdrt, gebräuchliche Bekräftigungs

formel anzufügen.



29

.

Die Eidesleiſtung geſchieht durch wörtliches Ausſprechen des Eides ; iſt der

Schwörende ſtumm , jedoch des Schreibens kundig, ſo leiſtet er den Eid ſchriftlich ab .

Gehört der Schwurpflichtige zu einer Religionsgeſellſchaft, nach deren

Saßungen die Leiſtung eines Eides unzuläſſig iſt, ſo tritt die bezügliche Beſtim

mung des S. 133. ein .

$ 160 .

Regierende Fürſten leiſten den Eid in der Art ab, daß ſie die ihnen von

einem abgeordneten Richter vorzuleſende Eidesformel ohne Beiſein der Gegenpartei

eigenhåndig unterzeichnen .

S. 161 .

Der Schwörende iſt in der Regel verbunden, die Eriſtenz oder Nichteriſtenz

der zum Eide verſtellten Chatſachen mit einem Wahrheitseide zu bekräftigen . Be

trifft aber der Eid weder eine Handlung des Schwörenden felbft, noch eine That

ſache, von welcher er aus eigener Wahrnehmung Kenntniß haben will oder ihrer

Beſchaffenheit nach haben muß , ſo iſt der Eid :

a) wenn die Thatfache von ihm ſelbſt behauptet worden, dahin ;

daß er nach ſorgfältiger Aufſuchung und Prüfung der dieſen Ge

genſtand betreffenden Nachrichten nicht anders wille, als daß zc .

b) Falls aber die Lhatſache von der Gegenpartei behauptet iſt, dahin ab:

zuleiſten :

daß er nach ſorgfåltiger ac. nicht wiſſe, daß u . ſ. w.

S. 162 .

Bleibt derjenige, der den Eid zu leiſten hatte, im Schwórungstermine aus,

ſo iſt auf Antrag der Gegenpartei der Eid als verweigert, und das Gegentheil der

zu beſchwörenden Chatſache als zugeſtanden anzunehmen .

Bleibt die Gegenpartei aus, ſo iſt mit der Eidesabnahme ohnes Weiteres

zu verfahren.

S. 163.

Gidesantrag.Der Eidesantrag (die Eideszuſchiebung) iſt als Beweismittel nur zuläſſig,

in den unter m . und n . des S. 124. der Verfaſſung 2c. aufgeführten Sachen und

in den daſelbſt unter c . genannten privatrechtlichen Streitigkeiten .

S. 164 .

Zur Führung eines direkten Gegenbeweiſes iſt der Eidesantrag nicht ges

ſtattet. Derſelbe kann mit andern Beweismitteln über die nämliche Chatſache

nur für den Fall verbunden werden , wenn die Beweisführung durch dieſe anderen

Beweismittel gånzlich mißlingen ſollte.

S. 165.

Der Eidesantrag, in welchem ſtets eine beſtimmte Faſſung des Eides ange

geben ſein muß, iſt auch dann noch geſtattet, wenn die durch andere Beweismitttel

angetretene Beweisführung mißlungen iſt; der Eidesantrag muß in dieſem Fall

ſpåteſtens bei der mündlichen Verhandlung über die Ergebniſſe der Beweisauf

nahme erfolgen .

S. 166 .

Einwendungen gegen die Eideszuſchiebung müſſen bei der nächſten, die

Hauptſache betreffenden Prozeſſualiſchen Handlung des Gegners vorgebracht, und

muß von dieſem zugleich eine Erklärung darüber abgegeben werden , ob er auf den

Fall der Verwerfung ſeiner Einwendungen den Eid in der vorgelegten Faſſung an

V. Anlage IV a zur 98ften Sißung.
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nehmen oder zurüdfchieben , oder ſein Gewiſſen mit Beweis vertreten wolle ; erklärt

er ſich nicht, ſo wird der Eid als verweigert angeſehen .

Iſt der Eidesantrag nur für den Fall geſchehen , wenn der anderweit ange:

tretene Beweis mißlingen ſollte, ſo braucht der Delat erſt in der mündlichen Vers

handlung über die Ergebniſſe jener Beweisführung auf den Eidesantrag ſich zu

erklären .

S. 167.

Wie die Eidesnorm fchließlich feſtzuſtellen ſei, beſchließt das Gericht.

Weicht die vom Gericht feſtgeſtellte Eidesnorm von derjenigen Faſſung ab, in wel :

cher der Eid zugeſchoben war, ſo hat der Delat ſich anderweit über die Annahme

oder Zurüdſchiebung des Eides oder etwaige Gewiſſensvertretung bei Strafe der

Eidesweigerung zu erklåren .

Zu dieſer Erklärung kann nach dem Ermeſſen des Gerichts eine anderwei

tige Sizung anberaumt werden.

S. 168.

Ein zugeſchobener Eid kann nach erfolgter Annahme oder Zurückſchiebung

nicht mehr zurückgenommen werden . (Vergl . jedoch S. 174.)

C. 169.

Die Zurückſchiebung eines Eides ift fogleich unwiderruflich ; auch kann ein

angenommener Eid nicht mehr zurückgeſchoben werden.

S. 170.

In den Fällen, wenn der Delat einen Wahrheitseid zu ſchworen hat, der

Deferent aber nur über das Nichtanderswiſſen zu ſchworen haben würde, iſt die

Zurůdſchiebung des Eides unzuläſſig.

S. 171 .

Die Gewiſſensvertretung ſteht nur dem Delaten zu ; er kann dazu jedes

Beweismittel mit Ausnahme der Eidesdelation benußen , der Deferent aber den

direkten Gegenbeweis führen .

Die zur Gewiſſensvertretung zu benußenden Beweismittel müſſen ſåmmt:

lich gleichzeitig mit der Erklärung des Delaten, daß er zur Gewiſſensvertretung

ſchreiten wolle, angegeben werden .

Das weitere Verfahren dabei richtet ſich nach den für die einzelnen Beweis

mittel geltenden Vorſchriften .

Nach verſuchter Gewiſſensvertretung kann der Delat auf den zugeſchobes

nen Eid nicht zurückgehen .

Nothwendiger Gid.

S. 172.

Iſt nach den Ergebniſſen der Beweis- und Gegenbeweisaufnahme ein ſtrei

tiger Thatumſtand weder als völlig erwieſen, noch der Beweis derſelben als gång

lich verfehlt anzuſehen , ſo hat das Gericht entweder dem Beweisführer den Erfül:

lungseid, oder dem Gegner den Reinigungseid aufzulegen .

Welcher Partei der Eid aufzulegen iſt, entſcheidet das Gericht nach freiem

Ermeſſen mit Růdſicht auf die aus der Beweisaufnahme hervorgehende größere

oder geringere Wahrſcheinlichkeit des zu beweiſenden Chatumſtandes, ſo wie mit

Růdſicht auf die bei der einen oder der andern Partei anzunehmende großere

Glaubwürdigkeit und beſſere Kenntniß der Sache. Bei einem nothwendigen Sibe

iſt keine Zurücſchiebung oder Gewiſſensvertretung zuläſſig.

S. 173 .

In Streitſachen, in welchen nach S. 163. die Eidesdelation ein zulaffia

1
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ges Beweismittel nicht iſt, findet auch die Auferlegung eines nothwendigen Eides

nicht ſtatt.

S. 174.

Stirbt derjenige, welcher einen Eid zu leiſten oder über einen Eid ſich zu Gid, der einem Verſtorbenen

erklåren hatte, und iſt der Eid noch nicht für verweigert anzuſehen, ſo kann oblag .

1. beim zugeſchobenen Eide die Gegenpartei binnen vier Wochen, nachdem

der Todesfall zu ihrer Kenntniß gelangte, alle Befugniſſe wieder geltend

machen, deren ſie ſich bis zur Zuſchiebung oder Zurückſchiebung des

Eides håtte bedienen können,

2. beim nothwendigen Eide aber kann die Gegenpartei binnen einer glei

chen Friſt darauf antragen, daß über die Frage, ob und wem der noth

wendige Eid aufzuerlegen ſei, von Neuem entſchieden werde .

3. Andere Eide ſind von den Erben oder Nachfolgern nach Maßgabe ihrer

Wiſſenſchaft zu leiſten.

+

S. 175 .

Außergerichtliches Ge:

ſtändniß.

Welcher Werth einem nicht auf die im 5. 16. bezeichnete Weiſe abgegebe

nen Geſtåndniſſe einer dazu, den Rechten nach, befugten Partei in Betreff einer ihr

nachtheiligen Thatſache beizulegen ſei, hat der Richter nach den Umſtånden zu

ermeſſen . Die Richtigkeit eines ſolchen Geſtåndniſſes kann, wenn es abgeläugnet

wird, durch alle Arten von Beweismitteln dargethan werden ; doch bleibt der Zeu

genbeweis ausgeſchloſſen, wenn das Geſtåndniß ſich auf ein Rechtsgeſchäft bezieht,

in Anſehung deſſen nach S, 123 , dieſe Beweisart nicht zuläſſig iſt.

S. 176 .

In welchen Fällen eine Partei verlangen kann, ohne weiteren Beweis zur Feſtſtellung eines Schadens :

eidlichen Erhårtung der Größe eines erlittenen Schadens zugelaſſen zu werden, iſt
betrages.

nach denjenigen Gefeßen zu beſtimmen , nach welchen die Verbindlichkeit zum Erſake

des zugefügten Schadens zu beurtheilen iſt. – Die Größe des Schadens iſt in

einem ſolchen Falle von der Partei auf eine beſtimmte Summe zu veranſchlagen ;

Dieſe kann nach den Umftanden und der Billigkeit gemåß vom Richter ermäßigt

werden . Findet derfelbe zur Beurtheilung der Angemeſſenheit der geforderten

Summe nähere Uufklärungen nöthig, ſo ſteht ihm frei, die ihm hierzu geeignet

ſcheinenden Zeugen und Sachverſtåndigen, eidlich oder unbeeidet, zu vernehmen ;

keinem Theil iſt hiergegen ein Einwand geſtattet.Te

S. 177.

4.
44

Steht ſowohl das Vorhandenſein eines Schadens, als die Verpflichtung

einer Partei zu deffen Erſage feft, iſt aber der Betrag des Schadens aus Gründen,

die in der Sache ſelbſt liegen, durch die gewöhnlichen Beweismittel überall nicht

oder nur mit unverhältniſmäßigen Schwierigkeiten nachzuweiſen, ſo kann der Rich

ter den Umſtånden und der Billigkeit gemaß die Große der Entſchädigung beſtim

men, und es bleibt dabei dem Ermeſſen des Richters überlaſſen, ob er zuvor noch

Sachverſtåndige mit ihrem Gutachten vernehmen oder ob er noch der Partei durch

das Erkenntniß die eidliche Bekräftigung des Betrages auferlegen will.

S. 178 .

Außer den Fållen der IS. 176. und 177. iſt die Große eines Schadens,

gleich anderen Thatſachen, durch die geeigneten, ordentlichen Beweismittel feſt

zuſtellen .

S. 179 .

Eine Beweisführung zum ewigen Gedächtniß findet beim Reichsgerichte

nicht ſtatt. Entſteht jedoch in einer bereits anhängigen Sache für die eine oder

Beweis zum ewigen Ges

dächtnis.
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andere Partei die Gefahr des Verluſtes eines Beweismittels , ſo kann die Partei

beim Gerichte darauf antragen , daß mit der Aufnahme dieſes Beweismittels noch

vor der mündlichen Verhandlung der Sache verfahren werde.

Widerklage .

S. 180.

Eine Widerklage beim Reichsgerichte wegen ſolcher Gegenſtånde , die nicht

zur Zuſtåndigkeit deſſelben gehören, iſt unzuläſſig.

S. 181.

Ueber Klage und Widerklage kann nur dann in demſelben Verfahren verhan:

delt und durch daſſelbe Urtheil entſchieden werden , wenn die Widerklage auf das

nåmliche Rechtsverhältniß, wie die Klage, gegründet, und ſpåteſtens bis zur Klage:

beantwortung angeſtellt wird.

Ob eine gemeinſame Verhandlung der Klage und der Widerklage in dem:

ſelben Verfahren für zuläſſig zu achten iſt, hat das Gericht gleich beim Eingange

der Widerklage zu prüfen , und darüber ohne vorgångige Vernehmung der Parteien

zu beſchließen .

Intervention .

S. 182 .

Eine Haupt- Intervention findet ſtatt: wenn von dem Intervenienten ein

ſolcher Anſpruch auf den Streitgegenſtand, welcher das hinſichtlich dieſes Gegen:

ſtandes zwiſchen beiden Parteien ſtreitige Recht ganz oder zum Theil ausſchließt,

behauptet wird, und für den Intervenienten dadurch), daß die Entſcheidung des an :

hångigen Rechtsſtreites ohne ſein Dazwiſchentreten erfolgen würde , Nachtheil ent

ſtehen könnte.

S. 183.

Die Haupt- Intervention iſt, je nach der Beſchaffenheit des ihr zum Grunde

liegenden Anſpruches , als eine Klage entweder gegen beide bisherigen Prozeßpar

teien oder gegen eine derſelben anzuſehen und gleich andern Klagen zu behandeln.

Sie iſt in jeder Lage des Hauptprozeſſes bis zu deſſen Entſcheidung zuläſſig.

(Vergl. jedoch s . 239.)

6. 184 .

Die Neben - Intervention iſt zuläſſig, wenn für den Intervenienten in Bezie:

hung auf einen anhängigen Rechtsſtreit ein Intereſſe dahin obwaltet, daß durch das

Obſiegen einer der ſtreitenden Parteien ein befürchteter Nachtheil von ihm abgewen

det wird. Die Neben - Intervention muß in der für Klageſchriften vorgeſchriebenen

Form angebracht werden ; der Intervenient muß aber den Prozeß in der Lage,

worin dieſer fich zur Zeit befindet, annehmen , und iſt als ein Streitgenoſſe der

Partei, welcher er beiſtehen wil, zu behandeln.

Streitverfündigung

S. 185 .

Die Streitverkündigung iſt in einer beſondern Schrift anzubringen , und dem

Denunziaten nebſt den Verhandlungen der Hauptſache zur Erklärung binnen einer

angemeſſenen Friſt mitzutheilen. Erklårt er ſich binnen dieſer Friſt nicht , oder lehnt

er die Einlaſſung auf die Streitverkündigung ab, ſo iſt der Rechtsſtreit ohne Weite

res fortzuſetzen; läßt ſich aber der Denungiant aufdieStreitverfündigung ein, ſo ift

er als Neben - Intervenient zu behandeln.

S. 186.,

Ob und in wie fern eine Streitverkündigung zur Sicherung eines Regreb

Anſpruches für nothwendig zu achten , ob dieſelbe gerichtlid, geſchehen inůlſe, ober

auch außergerichtlich erfolgen könne, beſtimmt ſich nach den Gefeßen, nach denen
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das zwiſchen den Denunzianten und dem Denunziaten beſtehende Rechtsverhältniß

zu beurtheilen iſt. Die erfolgte Streitverkündigung, der Denunziat mag fich auf dies

ſelbe eingelaſſen haben oder nicht, hat jederzeit die Folge, daß dieſer das gegen den

Denunzianten ergehende Urtheil auch wider ſich gelten laſſen muß ; doch iſt aus der

Einlaſſung auf die Streitveikündigung allein eben ſo wenig , wie aus deren Ableh

nung, ein Anerkenntniß der Regreß-Verbindlichkeit des Denunziaten abzuleiten.

S. 187.

Adcitationen finden nicht ſtatt.

Dritter Abſchnitt.

Ein ftweilige Verfû g ungen .ů

S. 188 .

Das Reichsgericht kann in den zu ſeiner Zuſtändigkeit gehörigen Sachen ,

auf Antrag des einen Cheils , einſtweilige Verfügungen , ſelbſt ohne Anhörung des

Gegners, erlaſſen ,

1. wenn dieſer durch gewaltthåtige, eigenmåchtige oder andere ungeſebliche

Handlungen das Recht des andern Theils oder deſſen Beſigſtand verletzt

oder geſtört hat , oder dringende Gefahr einer ſolchen Verlegung oder

Störung vorhanden iſt,

oder

2. wenn eine dringende Gefahr vorhanden iſt, daß ohne ſofortiges Ein

ſchreiten des Gerichts der Zweck eines anhangigen Rechtsſtreites würde

vereitelt verden .

S. 189.

Durch die einſtweilige Verfügung ergeht , je nach den Umſtånden , das zur

Erreichung ihres Zweckes erforderliche Gebot oder Verbot an die Gegenpartei, und

iſt damit zugleich die Anordnung derjenigen Maßregeln zu verbinden , welche zur

Abwendung der drohenden Gefahr und zur Erhaltung oder Wiederherſtellung des

verlegten oder geſtörten Rechts- oder Beſißſtandes nothwendig ſind.

Die Vollziehung einer ſolchen Verfügung erfolgt nach den Vorſchriften im

vierten Titel.

S. 190 .

Eine einſtweilige Verfügung kann in jeder Lage des Rechtsſtreits und in

den Fållen des S. 188. Nr. 1. ſelbſt vor Beginn derfelben beantragt und erlaſſen

werden .

Iſt aber eine ſolche Verfügung außer dem Falle eines anhångigen Rechts

ſtreits erlaſſen worden , und wird dann nicht binnen 4 Wochen nach Erlaß derſel

ben die Klage in der Hauptſache beim Reichsgerichte angebracht und dieſe

für zuläſſig erkannt, ſo iſt die Verfügung auf Antrag des Gegners ſofort wie

der aufzuheben.

S. 191 .

Das Geſuch um Erlaß einer einſtweiligen Verfügung muß dem Erfor

derniſſe einer Klageſchrift entſprechen und eine glaubhafte Beſcheinigung der

Chatſachen, auf welche es ſich gründet (S. 188.), ſofern dieſe noch eines Bes

weiſes bedürfen , enthalten .

V. Anlage IVa zur 98ſten Sißung . 9
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S. 192

Das Gericht beſchließt nach den Umſtänden entweder ſofort den Erlaß

oder die Ablehnung der nachgeſuchten einſtweiligen Verfügung oder feßt zuvdr

derſt zur mündlichen Verhandlung oder zur Entſcheidung über das Geſuch eine

möglichſt nahe Gerichtsfißung an .

S. 193 .

Iſt eine einſtweilige Verfügung ohne Anhörung des Gegners erlaſſen

worden , ſo ſteht es dieſem zu jeder Zeit frei, gegen dieſelbe in einer ſchrift

lichen Eingabe , welche den Erforderniſſen einer Klagebeantwortungsſchrif
t ent:

ſprechen muß , Einſpruch zu erheben . Zur Begründung dieſes Einſpruches

müſſen ſolche Chatſachen angeführt und beſcheinigt werden , welche die Verfü:

gung als ungerechtfertigt erſcheinen laſſen .

S. 194 .

Iſt der Einſpruch nicht ohne Weiteres für unzuläſſig oder verwerflich zu

achten , ſo iſt zur måndlichen Verhandlung und zur Entſcheidung darüber eine Ge

richtsſigung anzuberaumen.

Bei dieſer Verhandlung dürfen andere Beweismittel als Urkunden und

folche Zeugen , welche zu ihrer Abhörung mit zur Stelle gebracht ſind, nicht zuge

laſſen werden . Die Entſcheidung hat ſich lediglich darauf zu beſchränken, ob die

Verfügung zu beſtätigen oder wieder aufzuheben ſei.

N. 195 .

Sobald der Zweck der einſtweiligen Verfügung erreicht iſt, oder die Fort

dauer der durch diefelbe angeordneten Maßregeln ſich als zweclos oder doch als

nicht mehr erforderlich zeigt, iſt die Wiederaufhebung derſelben vom Reichsgerichte

auf Antrag der Partei oder eines andern Betheiligten anzuordnen.

S. 196 .

Soweit nicht vorſtehend ein Anderes beſtimmt iſt, gelten für dieſe einſtweis

ligen Verfügungen für das dabei zu beobachtende Verfahren, iſo wie hinſichtlich der

Koſten derfelben , die Beſtimmungen des erſten und zweiten Abſchnittes.

Vierter Abſchnitt.

Rechtsmittel wider Erkenntniſie des Reichsgerichte,

161

S. 197.

Gegen Erkenntniſſe des Reichsgerichts findet, außer dem Einſpruche gegen

Kontumazial-Erkenntniffe (J. 75.) kein Rechtsmittel, ſondern nur die Nichtigkeits

klage ( S. 198.) und die Reſtitutionsklage (S. 199.) Statt.

3

N. 198 .

Eine Nichtigkeitsklage iſt nur in folgenden Fällen zuläſſig :

1. wenn an der Fållung des Erkenntniſſes nicht die geſebliche Anzahl

von Richtern , oder wenn ein beſtochener Richter daran Cheil ge

nommen hat ;

2. wenn gegen eine Perſon, die an einem zwiſchen Anderen anhängigen
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Rechtsſtreite keinen Theil genommen hat, ihrer Nichtbetheiligung un

geachtet das Erkenntniß mit gerichtet iſt, oder wenn in einer

Sache erkannt iſt, ohne daß der Partei das rechtliche Gehör gewährt

worden ;

3. wenn eine Partei, welche vor Gericht zu handeln unfähig war, nicht

auf die geſetzliche Weiſe vertreten geweſen iſt;

4. wenn für die Partei ein Anwalt aufgetreten, iſt, der entweder gar

nicht bevollmåchtigt, oder deſſen Vollmacht falſch war.

Auf die unter 2 —4 . angeführten Nichtigkeitsgründe kann jedoch derjenige

ſich nicht berufen, welcher das ſtattgehabte Verfahren nachher zu einer Zeit geneh

migt hat, da er bereits dispoſitionsfähig war.

S. 199.

Die Reſtitutionsklage iſt nur in nachfolgenden Fällen zuläſſig :

1. wenn die Entſcheidung ſich auf einen Eid gründet, welchen der Schwó

rende wiſſentlich falſch geſchworen hat ;

2. wenn die Entſcheidung auf Grund einer falſchen oder verfälſchten

Urkunde , oder eines abſichtlich falſchen Zeugniſſes oder Gutachtens

erfolgt iſt;

3. wenn die Partei Urkunden neu entdeckt hat , oder wenn ſie dar

zuthun vermag , daß ihr die Herbeiſchaffung der in dem frühe

ren Verfahren ſchon angezeigten Urkunden erſt jetzt möglich ge

weſen iſt.

Die Urkunden müſſen jedoch von der Beſchaffenheit ſein , daß , wenn ſie in

dem früheren Rechtsſtreite benußt worden wåren , das Erkenntniß für die Partei

günſtiger ausgefallen ſein würde ; auch darf das Gegentheil deſſen , was durch dieſe

Urkunde bewieſen werden ſoll , in dem früheren Verfahren nicht ſchon durch einen

Wahrheitseid der Gegenpartei feſtgeſtellt ſein.

In allen unter 1 - 3. bezeichneten Fällen iſt die Reftitutionsklage dadurch

bedingt, daß die Partei von dem Reſtitutionsgrunde nicht ſchon zu einer Zeit Kennt

niß erlangt hatte , da ſie ſolchen noch in dem früheren Verfahren geltend machen

konnte. ( Vergl. $. 94.)

1

S. 200.

Die Nichtigkeitsklage, ſo wie die Reſtitutionsklage, muß binnen 3 Mona

ten , von dem Tage an gerechnet, an welchem die Partei den Nichtigkeits- oder

Reftitutionsgrund in Erfahrung gebracht hat, gegen den Gegner im früheren Rechts

ſtreite beim Reichsgerichte angebracht werden ; dieſe Friſt nimmt jedoch gegen die

unter Vormundſchaft oder Kuratel ftehenden Perſonen in den in $ . 198. unter

2-4. genannten Fällen erſt mit der Beendigung der Vormundſchaft oder Kuratel

ihren Anfang.

Nach Ablauf von 10 Jahren , von der Verkündigung des Erkenntniſſes an

gerechnet, findet eine Nichtigkeits - oder eine Reſtitutions- Klage in keinem Falle wei

ter Statt , auch nicht zu Gunſten der unter Vormundſchaft oder Kuratel ſtehenden

Perſonen .

S. 201 .

Durch Anſtellung einer Richtigkeits- oder einer Reſtitutions-Klage wird die

Vollſtreckung des früheren Erkenntniſſes nicht aufgehalten.

S. 202 .

Die Nichtigkeits - und die Reftitutions-Klage ſind als neue Klagen (SJ . 59 .

u. f .) zu behandeln.

Dem Klåger liegt der Nachweis ob , daß die Klage rechtzeitig (J. 200.)

angeſtellt ſei. Ob dieſer Nachweis für genügend zu achten , hat das Gericht nach
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den Umſtånden zu ermeſſen, und kann daſſelbe, in Ermangelung anderer genügender

Beweismittel, den Klåger zur Leiſtung eines Eides darüber zulaſſen , daß und zu

welcher Zeit er den angegebenen Nichtigkeits- oder Reftitutionsgrund in Erfahrung

gebracht habe , oder wenn es ſich in dem Falle unter 3. des J. 199. um bekannte,

erſt jeßt herbeigeſchaffte Urkunden handelt, daß ihm deren Herbeiſchaffung nicht eher

möglich geweſen ſei.

In der Klage müſſen zugleich alle, zum Beweiſe der Nichtigkeits- oder Re:

ſtitutionsgründe zu benußenden Beweismittel angegeben, und ſoweit dieſe in Urkun:

den beſtehen , ſogleich beigebracht, ingleichem im Falle unter 3 , des . 199. die

neuen Urkunden ſelbſt vorgelegt werden . Die Eideszuſchiebung iſt in den Fällen

unter 1. und 2. des S. 199. , ſo wie in dem unter 1. des J. 198. erwähnten Falle

einer Beſtechung des Richters, zum Erweiſe des Klagegrundes nicht zuläſſig.

S. 203 .

Das Reichsgericht prüft auf den Vortrag des Referenten die Zuläſſigkeit

der erhobenen Nichtigkeits- oder Reſtitutions - Klage und ordnet, ſofern dieſelbe zu:

låſſig befunden wird , das weitere Verfahren nach Vorſchrift der SS . 63. u . f. an.

Andere Beweismittel, als die in der Klage angegebenen , darf der Klåger

zum Beweiſe der derſelben zum Grunde liegenden Thatſachen in dieſem Verfahren

nicht benußen .

S. 204.

iſt in den Fällen unter 1. des $. 198. und unter 1. und 2. des J. 199.

die behauptete Beſtechung, Meineid oder Fålſchung noch nicht Gegenſtand gericht:

licher Unterſuchung und Entſcheidung geweſen , und kann derjenige, gegen welchen

die Verübung eines ſolchen Verbrechens behauptet wird , noch belangt werden , ſo

iſt zuvorderſt gegen denſelben die Unterſuchung bei dem zuſtåndigen Landesgerichte

durch den Reichsanwalt zu veranlaſſen , und bis zur Entſcheidung dieſes Gerichts

das Verfahren auf die Nichtigkeits- oder Reſtitutions -Klage auszulegen .

S. 205 .

Beſondere Beſtimmungen : Die Entſcheidung über eine Nichtigkeitsklage hat ſich darauf zu beſchrån:

1. in Betreff der Nichtig- ken , ob das frühere Erkenntniß für nichtig zu achten ſei oder nicht.
feitsklage ;

Wird deſſen Nichtigkeit ausgeſprochen , ſo iſt zugleich auch das voran:

gegangene Verfahren von der Handlung ab , bei welcher die Nichtigkeit vorgefallen

iſt, zu vernichten.

S. 206 .

2. in Betreff der Reſtitu- Der Verklagte kann zu ſeiner Vertheidigung gegen die Reſtitutionsklage neue
tionsflage .

Thatſachen und Beweiſe jeder Art, auch ſolche, die ihm ſchon bei dem früheren Ver

fahren bekannt waren, benußen. Auch hat das Gericht bei Entſcheidung der Sache

nicht blos auf das , was in dem Reſtitutions -Prozeſſe, ſondern auch auf das , was

in dem Vorprozeſſe von den Parteien vorgebracht worden, Rückſicht zu nehmen . –

Wird die Reſtitutionsklage für ſtatthaft und gegründet befunden , ſo iſt zugleich in

der Sache ſelbſt anderweit, was Rechtens, zu erkennen .
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Zweiter Titel.

Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege.

S. 207 .

Die Vorſchriften des erſten Titels gelten auch für das Verfahren bei Be

ſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege ($. 124. litt. h . der

Verfaſſung uc. ) ; doch kann der verklagten Regierung bei Zufertigung der Beſchwerde

aufgegeben werden , mit deren Beantwortung zugleich die bezüglichen Akten einzu

ſenden. Auch iſt es nach dem Ermeſſen des Reichsgerichts geſtattet, über die Bes

ſchwerde nach Eingang der Antwort auf dieſelbe ohne weiteren Schriftwechſel, ſo

wie ohne vorgångige mündliche Verhandlung, das Erkenntniß zu fållen ; body

muß auch in dieſem Falle der Reichsanwalt zuvor mit ſeinen Antrågen gehört

werden.

Dritter Titel .

Verfahren bei Anklagen gegen Miniſter.

A. 208 .

Anklagen gegen Miniſter, ſofern ſie deren miniſterielle Verantwortlichkeit

betreffen (S. 124. litt. i . und k . der Verfaſſung und SS. 219., 2:21. und 232. des

gegenwärtigen Gefeßes), ſind durch Nechtsanwalte, welche der Anklagende nach

Vorſchrift des S. 7. zu beſtellen hat, unter Mitwirkung von Sachführern (S. 15.),

wenn der Anklagende ſolche für angemeſſen halt, beim Reichsgerichte anzubringen

und zu verfolgen . Das Verfahren hierbei richtet ſich nach den Vorſchriften des

erſten Litels, ſoweit nicht nachſtehend ein anderes beſtimmt iſt.

S. 209 .

Mit der Anklageſchrift muß, wenn die Anklage von dem Reichstage oder

von einem der beiden Häuſer deſſelben, oder von der Landesvertretung eines Einzel

ſtaats, oder von einer Kammer derſelben beſchloſſen worden iſt, dieſer Beſchluß in

beglaubigter Ausfertigung eingereicht werden .

Das Reichsgericht hat zunächſt die Frage : ob der Anklagebeſchluß den

verfaſſungsmäßigen Erforderniſſen entſpreche ? zu prüfen , und wenn ſich dabei

Mångel ergeben, vorab deren Erledigung zu verordnen . In allen Fållen muß der

Neichsanwalt vor der Beſchlußnahme auf die Anklageſchrift mit ſeinen Anträgen

gehört werden.

S. 210.

Hålt der Reichsanwalt dafür, daß die der Anklage zum Grunde liegenden

Thatſachen einen Hoch- oder Landesverrath gegen das Reich enthalten, und wird

V. Anlage IVa zur 98ſten Sißung. 10
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der Antrag deſſelben , wegen dieſes Verbrechens die Unterſuchung nach Vorſchrift des

hierüber ergangenen beſonderen Geſetzes vom 2. einzuleiten , vom Reichsgerichte

gegründet befunden, ſo iſt zuvorderſt mit dieſer Unterſuchung zu verfahren und in

dem darin ergehenden Endurtheile zu beſtimmen , ob die auf Grund der miniſte

riellen Verantwortlichkeit erhobene Anklage für erledigt anzuſehen oder fortzu

ſetzen ſei.

S. 211 .

In der Anklageſchrift, ſo wie in der Vertheidigungs- ( Klagebeantwor:

tungs-) Schrift müſſen alle zu deren Unterſtüßung zu benußende Beweismittel

ſogleich angegeben werden ; beſteht die Anklage aus mehreren Punkten, ſo muß

bei jedem einzelnen Punkte die Angabe der bezüglichen Beweismittel erfolgen.

Wegen der in Urkunden beſtehenden Beweismittel ſind die Vorſchriften des

S. 95. zu beachten .

S. 212.

Neicht der Angeklagte eine Vertheidigungsſchrift nicht zeitig ein, ſo findet

das Kontumazial - Verfahren nach Vorſchrift der SS. 73 — 75. ſtatt.

S. 213.

Auf die Vertheidigungsſchrift iſt ſogleich , ohne Zulaſſung eines weiteren

Schriftwechſels, zur mündlichen Verhandlung und zur Beweisaufnahme, ſo wie

zur Entſcheidung der Sache eine Gerichtsſikung anzuberaumen ,' zu welcher, außer

den Parteien , die vorgeſchlagenen Zeugen und Sachverſtändige zu laden ſind.

In dieſer Gerichtsſigung müſſen mindeſtens neun Richter, mit Einſchluß des

Vorſißenden, anweſend ſein.

-

S. 214 .

Bei der Verhandlung ſind, ohne daß es eines einleitenden Vortrages des

Referenten bedarf (S. 43.), zunächſt die Anklage- und die Vertheidigungsſdrift

zu verleſen ; ſodann iſt der Anklagende mit ſeiner Erwiderung auf die Vertheidigung

und der Angeklagte mit ſeiner Entgegnung darauf zu hören ; hiernächſt folgen dag

Zeugenverhör und die übrigen Beweisaufnahmen ; hieran ſchließt ſich die weitere

Ausführung der Anklage, ſo wie der Vertheidigung an ; ſchließlich ift der Reichs:

anwalt mit ſeinen Anträgen zu hören .

S. 215 .

Einwendungen gegen die in der Anklage- und in der Vertheidigungsſdrift

vorgebrachten Beweismittel bleiben der einen wie der andern Partei zur mündlichen

Verhandlung vorbehalten. – Werden bei dieſer Verhandlung neue Chatſachen oder

neue Beweismittel vorgebracht, welche das Gerid)t für die Entſcheidung der Sache

erheblich hålt, ſo kann es die Zulaſſung derſelben verfügen, ohne durch die in diefer

Beziehung für die Parteien nach den Vorſchriften im zweiten Abſchnitte des erſten

Titels ſtattfindenden Beſchränkungen gebunden zu ſein .

S. 216 .

Das Gericht hat, ohne an beſtimmte Regeln über die Wirkung der Bes

weiſe gebunden zu ſein, unter genauer Prüfung aller Beweiſe für die Anklage und

Vertheidigung nach ſeiner freien , aus dem Inbegriff der Verhandlung geſchöpften

Ueberzeugung zu entſcheiden, ob der Angeklagte ſchuldig oder nicht ſchuldig ſei.

wird derſelbe für ſchuldig erklärt, ſo ſpricht das Gericht die für dieſen Fall

in den Reichs- oder Landesgeſeßen beſtimmten Folgen aus, unbeſchadet der
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weiteren Verfolgung des Angeklagten vor den Landesgerichten in dein Falle, wenn

die der Anklage zum Grunde liegenden Thatſachen zugleich noch ein beſtimmtes

Verbrechen enthalten ſollten .

Vierter Titel .

Vollziehung der Erkenntniſſe des Reichsgerichts.

S. 217.

Iſt auf die Klage eines Einzelſtaates gegen die Reichsgewalt erkannt wor

den, daß die Reichsverfaſſung durch Erlaſſung eines Reichsgeſebes verletzt worden

(S. 124. litt. a . der Verfaſſung xc. ) , ſo hat das Reichsgericht das Erkenntniß,

nachdem es den Parteien verkündigt worden , ohne den Antrag der obſiegenden

Partei abzuwarten, durch das Reichsgeſekblatt bekannt zu machen.

Das Erkenntniß erhålt durch dieſe Bekanntmachung die Kraft eines Reichs

geſeķes und bewirkt die ſofortige Aufhebung derjenigen Reichegefeße oder derjenigen

Beſtimmungen eines Reichsgeſebes, welche das Erkenntniß als die Reichsverfaſſung

verleßend bezeichnet.

S. 218 .

Erkenntniſſe in Streitigkeiten zwiſchen dem Staatenbaufe und dem Volks.

bauſe unter ſich und zwiſchen jedem von ihnen und der Reichsregierung über die

Auslegung der Reichsverfaſſung (S. 124. litt. b . der Verfaſſung uc . ) werden von

Reichsgerichte in gleicher Weiſe, wie die im l. 217. erwåhnten Erkenntniſſe, be

kannt gemacht, und erhalten dadurd, die Kraft einer authentiſchen Interpretation

der Reichsverfaſſung.

S. 219.

ft auf die Klage eines Einzelſtaats erkannt worden, daß eine Maßregel

der Reichsregierung eine Verlegung der Reichsverfaſſung enthalte (S. 124. litt. a .

Der Verfaſſung 2c.) , ſo hat das Reichsgericht auf Antrag der obſiegenden Partei

dem Geſammtminiſterium des Reichs eine angemeſſene Friſt zu reken, um die Zu

růcknahme der verfaſſungswidrigen Maßregel zu bewirken . Das Geſammtmini

ſterium iſt verantwortlich dafür, daß dieſes geſchehe, und die obſiegende Partei iſt,

wenn binnen einer auf ihr ferneres Anrufen vom Reichsgerichte zu beſtimmenden

anderweitigen Friſt die Zurücknahme der verfaſſungswidrigen Maßregel nicht erfolgt,

befugt, gegen die Mitglieder des Geſammtminiſteriums auf Grund ihrer miniſte

riellen Verantwortlichkeit Anklage beim Reichsgerichte zu erheben .

Werden dieſelben auf dieſe Anklage ſchuldig befunden, ſo iſt gegen ſie die

Amtsentlaſſung auszuſprechen .

S. 220.

Iſt vom Reichsgerichte auf die Klage der Reichsgewalt gegen einen Ein

zelſtaat erkannt worden, daß dieſer ſich einer Verleßung der Reichsverfaſſung ſchuldig

gemacht habe ( S. 124. litt . a . der Verfaſſung 2c. ), ſo iſt der Reichsvorſtand eben ſo

befugt als verpflichtet, durch ſein Miniſterium das Erkenntniß mit allen denjenigen

Mitteln aufrecht zu erhalten und zur Ausführung zu bringen , welche ihm die Re

gierungsgewalt zum Schuße der Reichsverfaſſung gewährt.



40

S. 221 .

Zur Vollziehung der Erkenntniß gegen den Reichsfiskus (S. 124. litt. m .

des Entwurfs sc . ) hat das Reichsgericht auf Anrufen der obſiegenden Partei den

Finanzminiſter unter Zufertigung des Erkenntniſſes aufzufordern, die Zahlung, zu

welcher der Reichsfiskus verurtheilt worden iſt, binnen einer nach den Umſtänden

zu beſtimmenden angemeſſenen Friſt bewirken zu laſſen. Wird dieſer Aufforderung

nicht genügt, ſo iſt die obſiegende Partei, wenn auf ihr ferneres Anrufen die Zah:

lung binnen einer vom Reichsgericht zu beſtimmenden anderweitigen Friſt nicht

erfolgt, befugt, gegen den Finanzminiſter auf Grund ſeiner miniſteriellen Verant

wortlichkeit beim Reichsgerichte Anklage zu erheben . Wird derſelbe auf dieſe An

klage für ſchuldig befunden, ſo iſt gegen ihn die Amtsentlaſſung auszuſprechen.

S. 222 .

Erkenntniſſe gegen die Reichsminiſter (S. 124. litt . i . der Verfaſſung ? c. ),

wodurch deren Entfernung vom Amte ausgeſprochen worden , ſind vom Reichs

gerichte ſogleich, nachdem ſie den Parteien verkündigt worden, im Reichsgeſek:

blatte bekannt zu machen.

Mit der Verkündigung eines folchen Erkenntniſſes erliſcht ſofort von Rechts

wegen die Eigenſchaft als Reichsminiſter.

S. 223.

Erkenntniſſe des Reichsgerichts in Streitigkeiten zwiſchen der Regierung

eines Einzelftaats und deſſen Volksvertretung über die Gültigkeit oder Auslegung

der fandesverfaſſung ( S. 124. litt . e. der Verfaſſung 2c . ) erlangen durch Bekannt:

machung im Landesgeſetzblatte die Eigenſchaft eines Landesverfaſſungsgeſeßes oder

einer authentiſchen Interpretation deſſelben. Die Landesregierung iſt verpflichtet,

dieſe Bekanntmachung zu verfügen . Wenn ſie unterbleibt, ſo findet auf Antrag

der Volksvertretung das Erecutionsverfahren nach Vorſchrift der SS . 227. bis

232. ſtatt.

S. 224 .

In den Fällen des S. 124. der Verfaſſung des Deutſchen Reichs sub c. d .

e . f. h . k . n ., ſo wie in dem Falle sub i., in ſofern ein Erkenntniß gegen die Reichs

miniſter außer deren Entlaſſung noch andere der Vollſtreckung bedürftige Verfügun:

gen enthalt, muß die Erekution beim Reichsanwalte beantragt werden.

S. 225 .

Die Erekution fetzt die vorſchriftsmåßige Zuſtellung der Urtheilsausfertigung,

die liquiditåt des Anſpruchs, und wenn für die Befolgung eine Friſt gefegt iſt, deren

Ablauf voraus. Iſt ſeit Zuſtellung der Urtheilsausfertigung, oder wenn im Urtheile

eine Friſt beſtimmt geweſen , ſeit deren Ablaufe ein volles Fahr verfloſſen, ohne

daß die Erekution beantragt worden, ſo muß vom Gerichte zuvor eine anderweite

Friſt gefest merden .

S. 226.

Der Reichsanwalt prüft den Antrag nach den Akten und verfügt, wenn er

dabei nichts zu erinnern findet, die Erekution ; findet er Erinnerungen dagegen, ſo

fordert er den Antragſteller zu deren Erledigung auf. Hålt dieſer die vom Reichs

anwalte gemachten Erinnerungen nicht für gegründet, ſo fieht ihm die Berufung

an das Reichsgericht offen, welches darüber nach Befinden entweder ſofort oder

nach Anhörung der Gegenpartei entſcheidet.

Beſchwerden gegen den Reichsanwalt wegen Verzögerung der Erekution

gehdren vor den Juſtizminiſter.
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S. 227 .

Iſt die Erekution gegen einen Einzelſtaat, deſſen Regierung oder derzeitigen

Inhaber der Regierungsgewalt (S. 124. litt. d. der Verfaſſung u . ) zu vollziehen ,

ſo hat der Reichsanwalt dem Reichsminiſterium das Erkenntniß nebſt dem Ere

kutionsantrage zur Vollſtreckung der Erekution zu überſenden.

S. 228.

Die Regierung oder der zeitige Inhaber der Regierungsgewalt iſt ſodann

auf Antrag des Reichsminiſteriums durch einen Erlaß des Reichsvorſtandes aufzus

fordern, dem Erkenntniſſe binnen einer nach den Umſtånden zu beſtimmenden Friſt,

Genüge zu leiſten .

S. 229 .

Bleibt der Erlaß ohne Erfolg, ſo hat der Reichsvorftand auf fernern beim

Reichsminiſterium einzureichenden Antrag der obſiegenden Partei einen Kommiſſa

rius abzuſenden, von welchem an Ort und Stelle die erforderlichen Anordnungen

zur Vollſtreckung des Urtheils zu treffen ſind .

S. 230 .

Vermag der Kommiſſarius feinen Anordnungen keine Folgeleiſtung zu ver

ſchaffen , ſo trågt er beim Reichsminiſterium auf die erforderliche Unterſtüßung an,

welche ihm ndthigenfalls durch militairiſche Hülfe zu gewähren iſt.

S. 231 .

Die Koſten der Erekution fallen dem zu Erequirenden zur faſt, und ſind

gleichzeitig von ihm beizutreiben .

S. 232 .

Das Geſammtminiſterium des Reichs iſt wegen gehdriger und zeitiger Voll

ziehung der bei ihm durch den Reichsanwalt beantragten Erekutionen , und der

Reichs - Juſtizminiſter für die ungeſäumte Erledigung der bei ihm angebrachten Bes

ſchwerden gegen den Reichsanwalt verantwortlich. Erfüllt das Geſammtminiſterium

oder der Juſtizminiſter in dieſer Hinſicht ſeine Pflichten nicht, ſo kann gegen die

Mitglieder des Geſammtminiſteriums und , beziehentlich , gegen den Juſtizminiſter,

auf Grund ihrer miniſteriellen Verantwortlichkeit von der betheiligten Partei eine

Anklage beim Reichsgerichte erhoben werden ; werden dieſelben auf dieſe Anklage

ſchuldig befunden , ſo iſt gegen ſie die Amtsentlaſſung auszuſprechen.

S. 233.

Iſt der Erekutionsantrag gegen eine Privatperſon oder eine der Hoheit eines

Einzelſtaates unterworfene juriſtiſche Perſon gerichtet, ſo hat der Reichsanwalt dem

Verurtheilten den Antrag mitzutheilen und ihn zur Befolgung des Erkenntniſſes

unter Androhung der Erekution aufzufordern. Nach fruchtloſem Ablaufe der in

dieſer Aufforderung geſebten Friſt hat der Reichsanwalt auf ferneres Anrufen der

obſiegenden Partei die nach der Landesverfaſſung zur Vollziehung richterlicher Er

kenntniſſe zuſtandige Behörde zur Ausführung der Erekution zu requiriren . Dieſe

verfährt bei der Erekution nach den Landesgeſeßen.

S. 234 .

Zuerkannte Nebenforderungen wegen Prozeßkoſten, Schäden, Zinſen und

Früchte müſſen, wenn der Betrag derſelben nicht bereits im Haupterkenntniſſe feſts

geſtellt iſt, von der obſiegenden Partei in Ermangelung einer gåtlichen Vereinbarung

beim Reichsgerichte liquidirt werden . Dieſes hat die Liquidation der Gegenpartei

zur Erklärung zuzufertigen,

V. Anlage
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Werden in der dazu geſetzten Friſt keine Erinnerungen angebracht, ſo hat

das Neichsgericht bei der ſodann auf Anrufen der obſiegenden Partei vorzunehmen

den Feſtſtellung der Liquidation nur diejenigen Poſten abzuſehen oder zu ermaßigen,

deren völlige oder theilweiſe Unzuläſſigkeit ſich aus den Akteu crgiebt. Rom :

men dagegen Erinnerungen ein, ſo hat das Reichsgericht über dieſelben , nad Be:

finden entweder ſofort zu entſcheiden oder eine Gerichtsſibung zur mündlichen Ver:

handlung darüber anzuberaumen .

S. 235 .

Sind die S.234. erwähnten Nebenforderungen der Gegenpartei der Reichs

gewalt oder des Reichsfiskus zuerkannt, ſo iſt wegen Beitreibung derſelben nach

Vorſchrift des S. 221. zu verfahren. Sind ſie der Reichsgewalt oder dem Reicha:

fiskus gegen einen Einzelſtaat zuerkannt, ſo iſt der Reichsvorſtand befugt, lekteren

durch ſein Miniſterium mit allen denjenigen Mitteln zur Zahlung anzuhalten, weldie

ihm ſeine Regierungsgewalt verleiht . In den übrigen Fällen ſind die Vor:

ſchriften der SS . 224 - 233 anwendbar.

S. 236 .

Gegen die Vollziehung eines Erkenntniſſes find nur folche Einreden zuläſſig,

welche erſt nach deſſen Eröffnung entſtanden ſind, oder deſſen Vollſtreckbarkeit be:

treffen . Sie müſſen beim Reichsgerichte vorgebracht, und wenn ſie nicht ſchon

nach den Akten liquide ſind, ſofort durch Urkunden liquide gemacht werden .

Das Reichsgericht hat die Einreden, wenn es dieſelben unerheblich, oder

die Beweismittel ungenügend findet, ſofort zurückzuweiſen, andernfalls aber die

Vollziehung des Erkenntniſſes durch einen unmittelbar oder durch den Reichsanwalt

der vollziehenden Behörde zuzufertigenden Beſchluß zu hemmen, die Einreden der

Gegenpartei mitzutheilen, und zur mündlichen Verhandlung der Sache eine Ge=

richtsſizung anzuberaumen . Kann die Entſcheidung nicht ſofort auf dieſe Ver:

handlung erfolgen, ſo iſt das weitere Verfahren nach den Vorſchriften im erſten

und zweiten Abſchnitte des erſten Titels einzuleiten , und dieſes möglichſt zu be:

ſchleunigen .

Wird der Verurtheilte durch den Vollzug mit einem unverhältniſmäßigen

Schaden bedroht, ſo iſt auch die zur Vollziehung des Erkenntniſſes requirirte Bez

hårde erinåchtigt, der Vollziehung auf Antrag des Verurtheilten ſo lange Anſtand

zu geben , bis er im Stande iſt, einen Beſchluß des Reichsgerichts zu erwirken .

Die vollziehende Behårde hat ihm hierzu eine angemeſſene Friſt unter der

Verwarnung zu ſegen, daß nach deren fruchtloſem Ublaufe mit der Vollziehung

weiter werbe verfahren werden .

S. 237.

Streitigkeiten , welche über die Auslegung der Erkenntniſſe des Reichege

richts bei deren Vollziehung entſtehen, gehdren gleichfalls vor das Reichsgericht.

In Anſehung des dabei zu beobachtenden Verfahrens und der vorlåufigen Heinmung

der Vollziehung finden die Vorſchriften des I. 236. gleichfalls Anwendung.

S. 238 .

Beſchwerden über die Art und Weiſe der Vollziehung eines Erkenntniſſes

gehören vor die zur Vollziehung deſſelben requiritte Behörde, und in weiterer za :

ſtanz vor diejenige Behörde, welche der requirirten vorgefegt iſt.

S. 239 .

Der Widerſpruch eines Dritten gegen die Vollziehung eines Erkenntniſſes

des Reichsgerichts iſt nur zuläſſig, wenn er ſich auf eine Interventionsklage grún

det, und der Intervenient zugleich das in Anſpruch genommene Recht und die

Gefahr, daſſelbe im Falle der Vollziehung des Erkenutniſſes zu verlieren, urkundlich

beſcheinigt. Mangeln dieſe Erforderniſſe, ſo hat das Reichsgericht den Wider
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ſpruch ſofort zu verwerfen , ſonſt aber durch einen, der vollziehenden Behörde nach

Vorſchrift des S. 236. zuzufertigenden Beſchluß die Einſtellung der Vollziehung

zu verordnen und zur mündlichen Verhandlung der Sache eine Gerichtsſikung an

zuberaumen , in welcher nicht nur über die Einſtellung der Vollziehung, ſondern auch

über die Interventionsklage ſelbſt zu verhandeln iſt. Das weitere Verfahren richa

tet ſich nach den Vorſchriften des S. 236. Haftet dringende Gefahr auf dem

Verzuge, ſo iſt auch die vollziehende Behörde ermächtigt, der Vollziehung auf den

Widerſpruch eines Dritten ſo lange Anſtand zu geben, bis dieſer im Stande iſt,

einen Beſchluß des Reichsgerichts zu erwirken .

S. 240 .

Wenn ein Dritter zwar nicht der Vollziehung des Erkenntniſſes ſelbſt wider :

ſpricht, jedoch an den als Mittel der Vollziehung auserſehenen Sachen Anſpruch

macht, ſo iſt nach den für dergleichen Fälle am Orte der Vollziehung beſtehenden

Vorſchriften zu verfahren. Entſtehen dabei Streitigkeiten , ſo entſcheidet das Reichs

gericht, wenn die Reichsregierung das Erkenntniß zu vollziehen hat.

In den Fållen des J. 233. dagegen gebührt die Entſcheidung entweder dem

requirirten Landesgerichte, oder wenn die Requiſition an eine andere zur Voll

ſtreckung richterlicher Erkenntniſſe angeordnete Landesbehörde erlaſſen iſt, dent Lans

desgerichte des Bezirks, in welchem die Erekution vollſtreďt wird.
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A n l a g e IV

zu dem

Protokoll der Acht und Neunzigſten Sißung

des Verwaltungsraths

vom 30 ft en März 1850 .

M o t i ve

zu dem

Entwurf eines Gefetes

über das

Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtreitigen Rechts

ſachen u .

Dem Reichsgerichte find burds ben auf dem Bündniſe vom 26iten Mai 1849
hervorgegangenen Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen Reichs die in S. 124 .

Litt . a . bis h. , m . und n . bezeichneten ſtreitigen Rechtsſachen , desgleichen die An

flagen gegen die Reichsminiſter, in ſofern ſie deren miniſterielle Verantwortlichkeit

betreffen , und in gleicher Beziehung die Anklagen gegen die Miniſter der Einzelſtaaten ,

ſofern die Gerichte dieſer Staaten dazu nicht kompetent find (S. 124. Litt. i . und k .

des Verfaſſungs - Entwurfs ) zur Entſcheidung überwieſen .

Der Geſef - Entwurf , welcher zur Vorlage an den zur Vereinbarung der

Verfaſſung verſammelten Reichstag, der Denkſchrift über den Verfaſſungs - Entwurf

gemäß, beſtimmt iſt, regelt das Verfahren des Reichsgerichts in den oben gedachten

Rechtsſachen , welche ſich im Weſentlichen zu einer Behandlung nach gleichen Grund

fäßen eignen , und ſchließt daran die Beſtimmungen über die Vollziehung der reichs

gerichtlichen Entſcheidungen und Verfügungen an .

Der Geſeb -Entwurf beſteht aus vier Titeln .

Der erſte Titel betrifft das Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen ; der erſte

Abſchnitt deſſelben enthält die allgemeinen Beſtimmungen über das Verfahren , der

zweite Abſchnitt die Beſtimmungen im Einzelnen, der dritte Abſchnitt die Vorſchriften

wegen der einſtweiligen Verfügungen und der vierte Abſchnitt die Lehre von den

Rechtsmitteln wider Erkenntniſſe des Reichsgerichtes.

Der zweite Titel des Geſep - Entwurfs handelt von den Beſchwerden wegen

verweigerter oder gehemmter Rechtspflege, der dritte Titel vom Verfahren bei An

klagen gegen Miniſter, der vierte Titel endlich bezieht ſich auf die Vollziehung der

Erkennmiffe des Reichsgerichts.
V. Anlage
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Dem Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen liegt

1. Die Mündlidfeit und Deffentlich feit zum Grunde.

Die Aufgabe des formellen Theils einer jeden Prozeßordnung beſteht darin ,

das Verfahren ſo zu ordnen , daß der erkennende Richter durch daſſelbe in den Stand

geſeßt wird, den ſtreitigen Rechtsfall richtig aufzufaſſen und zu beitrtheilen.

Das mündliche Verfahren vor dem erkennenden Geridt gewährt den unleug

baren Vorzug, daß alle Mitglieder des Gerichts, die Parteien und deren Sachwalter

ſelbſt hören , ihr Urtheil mithin aus ihrer eigenen Anſchauung der Sache ſich bilden

fönnen, andererſeits aber die Parteien die Ueberzeugung erlangen, daß jedes Gerichts

mitglied von ihrer Sache vollſtändig unterrichtet wird.

Der Grundſaß der mündlichen Verhandlung vor dem Spruchfollegium in

Gegenwart der Parteien und ihrer Sachwalter entſpricht alſo nicht allein den we

ſentlichen Anforderungen für die Urtelsfindung, ſondern es giebt auch den Parteien

ſelbſt ſo viele Garantieen, daß es ſich ſchon deshalb ganz vorzüglich dazu eignet,

um als leitender Grundſat für das Prozeßverfahren an die Spiße geſtellt zu

werden.

Das Prinzip dieſes Verfahrens hat ſich auch in den Einzelſtaaten bereits

praktiſch bewährt ; und iſt die Durchführung deſſelben für alle Prozeſſe und für alle

Einzelſtaaten dergeſtalt als eine im Intereſſe der Rechtspflege gegründete Anforderung

an die Geſeßgebung erkannt, daß der $ . 176. des Verfaſſungs - Entwurfs das münd

liche Gerichtsverfahren unbedingt für alle Einzelſtaaten als Norm hinſtellt.

Hiernach fann die Einführung des Prinzips der Mündlichkeit beim Reichs

gericht um ſo weniger einem Bedenken unterliegen , als eine Abweichung von dieſem

für alle Einzelſtaaten gemeinſamen Prinzipe beim höchſten Gerichtshofe des Reides,

auf die angeſtrebte innere Einigung Deutſchlands eine ſtörende Rücwirkung äußern

müßte .

Die Deffentlichkeit des Verfahrens, welche faſt überall, wo das münd

liche Verfahren vor dem erkennenden Gericht zugelaſſen iſt, gleichfalls zur Geltung

gelangt und auch im $ . 176. des Verfaſſungs - Entwurfs mit gewiſſen Beſchränfungen

als Norm für die Einzelſtaaten angenommen iſt, bezweckt das öffentliche Vertrauten

zur Rechtspflege zu befeſtigen und das Volf mit den Rechtsnormen bekannt zu

machen. Die Erreichung dieſer Zwecke iſt aber für das Reichsgericht nidt minder

Bedürfniß als für die Gerichte der Einzelſtaatın.

2. Die nächſte wichtige Frage , welche ſich an das eben aufgeſtellte Prinzip

des mündlichen Verfahrens anſchließt, betrifft die Vorbereitung des

Rechtsſtreits, bevor derſelbe zur mündlichen Verhandlung vor vers

ſammeltem Gerichte gebracht wird .

Daß eine ſolche Vorbereitung überhaupt erforderlich ſei, bedarf feines näheren

Nadweiſes, da ein einfaches Verhör der Parteien vor dem erfennenden Gericht gleib

nach der Klage und Ladung, ſowohl wegen der Beſchaffenheit der vor dem Reichs

gericht auftretenden Parteien, als im Hinblick darauf, daß die vor das Reichsgeridt

gehörenden Streitſachen in der Regel weitläuftig und verwidelt ſein werden , ſich von

ſelbſt als unausführbar ergiebt .

Eine Vorbereitung der Sache zur richterlichen Entſcheidung im Wege der

Inſtruktion durch einen Gerichts - Deputirten erſcheint aus dem doppelten Grunde nitt

zweckmäßig, weil einerſeits die Beſchaffenheit der an das Reichsgericht gewieſenen

Parteien die Vermittelung von Advokaten ganz unentbehrlich macht, andererſeits aber

die Erfahrung lehrt , daß der Prozeß bei der Inſtruktions - Methode feicht einen

ſựleppenden , in den Reſultaten unſicheren und mit feſten Formen unvereinbaren

Gang anzunehmen pflegt.

Bei den Rheiniſchen Gerichten iſt in Anwendung des Code de procédure

zwar ein Austauſch ſchriftlicher , motivirter Erflärungen unter den Parteien und

Advofaten vorgeſchrieben . Es iſt indeß der Austauſch dieſer Erklärungen weſentlich

nur zur gegenſeitigen Aufflärung und Vorbereitung der Parteien , nicht aber zur Vor

bereitung der Richter beſtimmt ; dann iſt auch am Rhein dem Gericht geſtattet, in fehr

verwidelten Sachen – und ſolche werden beim Reichsgericht die Mehrzahl ſein -

einen vorgängigen Schriftwechſel zur Information des Gerichts anzuordnen.

1
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Wollte man der mündlichen Verhandlung einen lediglich zur Aufklärung und

Vorbereitung der Parteien dienenden Schriftwechſel vorangehen laſſen , ſo würde

zunächſt eine Prüfung der Klage und geeigneten Falls deren Zurüdweiſung a limine

judicii nicht eintreten fönnen , obgleid, die beſchränkte Zuſtändigkeit des Reichsgerichts

als forum speciale causae ſolche angemeſſen erſcheinen läßt, ſodann würde auch die

richterliche Leitung des Prozeſſes bis daljin , daß ſolcher zur mündlichen Verhandlung

vor dem erfennenden Gerichte gelangt, ausgeſchloſſen bleiben, und dieſem erſt bei

jener Verhandlung durch den Vortrag der Advokaten Kenntniß von dem ſtreitigen

Rechtsfall gegeben werden , was bei wichtigen und verwickelten Rechtsſtreitigkeiten

nicht zweckmäßig iſt.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht

erſcheint hiernach theils im Intereſſe des Gerichts , theils in Berüdſichtigung der vor

demſelben auftretenden Parteien und der zu verbandelnden Sachen , ein unter Leitung

des Gerichts und mit Zuziehung von Advokaten eintretender Schriftwedſel am ange

meſſenſten. Dem Gerichte wird dadurch die Möglichkeit gewährt , die eingereichte

Klage einer Prüfung zu unterwerfen , und dadurch auf fürzeſtem Wege die etwa

erforderliche Verbeſſerung derſelben mit Erſparniß von Zeit und Koſten für den

Kläger, resp . für das Gericht ſelbſt, herbei zu führen , was nicht thunlich ſein

würde wenn , wie bei den Rheiniſchen Gerichten , der Schriftwechſel vor der Audienz

blos zwiſchen den Anwalten der Parteien ſtatt fände. Sodann wird aber auch durch

den Schriftwechſel mit Zuziehung von Anwalten nicht nur ein geregelter und feſter

Gang der Vorverhandlungen mit beſtimmten Friſten und Präjudigen und ohne Härte

für die Parteien möglich gemacht, ſondern auch deren Recht am beſten geſichert.

Abgeſehen davon , daß der Advokat beſſer im Stande iſt die Rechte der Partei, in

Folge ſorgfältiger und fortgeſepter Informations - Einziehung , wahrzunehmen , als

ein auf die kurze Terminzeit beſchränkter Gerichts - Deputirter , läßt auch der vor

liegende Geſef - Entwurf den Parteien ganz freie Hand , wie ſie ihre Schriftfäße

wollen anfertigen laſſen , und verlangt nur daß die Schriftſäße durch einen der beim

Reichsgerichte angeſtellten Rechtsanwalte unterzeichnet und dem Reichsgerichte ein

gereicht werden . - Dieſe Beſtimmung iſt erforderlich , um dem Reichsgericht die

nöthige Gewähr zu verſchaffen , daß die eingereichte Schrift den vorgeſcriebenen

Formen entſpreche und keinerlei Ungehörigkeiten enthalte ; zugleich wird dadurch ver

hütet , daß die Parteien das Reid ; øgericht mit unverſtändlichen oder ungeordneten

Sdriften behelligen .

Die aus der Beſtellung dieſer Rechtsanwalte entſtehenden Roſten können in

ſo weitläufigen und wichtigen Sachen, wie die beim Reichsgericht zu verhandelnden

Rechtsſtreitigkeiten der Mehrzahl nach ſein werden , nicht weſentlich in Betracht

kommen.

Es fragt ſich nun aber ferner :

3. welche Begrenzung dem vorbereitenden Schriftwechſel der Parteien zu

geben ſei, mit andern Worten : ob auf die Klage und Klagebeantwortung

ſogleich die mündliden Verhandlungen folgen , oder ob zuvörderſt Replit

und Duplif erfordert werden ſolle ?

Nicht ſelten wird es vorkommen , daß in den vorbereitenden Schriftfäßen eine

der Parteien unerwartete Einwendungen vorbringt, auf deren Beantwortung der

Gegner ſich erſt vorbereiten muß . Wollte man daher auf die Klagebeantwortung ,

eventualiter auf die Replik , in allen Fällen ſofort die mündliche Verhandlung folgen

laſſen , und fäme nun die Sache ohne eine gehörige Erklärung des Gegners zur

mündlichen Verhandlung, ſo würde dieſe fein genügendes Reſultat liefern und die

Verlegung der Sache zu einer neuen Sigung erforderlich ſein. Insbeſondere würde

die Aufnahme der Replit des Klägers in der mündlichen Verhandlung öfters über:

mäßige Zeit hinwegnehmen und das Verfahren verwirren .

Nach aller Erfahrung iſt die Replif ſehr oft zur Vorbereitung der Sache

wichtig , ja unentbehrlich, die Duplif dagegen ſeltener, indem ſie häufig nur eine

Wiederholung der Erceptionsſchrift enthält . Man könnte alſo die Vorbereitung

mit der Replik beſchließen , und dem Verflagten ſeine Gegenerklärung für die

1

mündliche Verhandlung vorbehalten, wodurch wenigſtens eine Friſt erſpart werden
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Dem Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen liegt

1. die Mündlichkeit und Deffentlich feit zum Grunde.

Die Aufgabe des forinellen Theils einer jeden Prozeßordnung beſteht darin,

das Verfahren ſo zu ordnen , daß der erkennende Richter durch daſſelbe in den Stand

geſeßt wird, den ſtreitigen Rechtsfall richtig aufzufaſſen und zu betrtheilen .

Das mündliche Verfahren vor dem erkennenden Gericht gewährt den unleug

baren Vorzug, daß alle Mitglieder des Gerichts , die Parteien und deren Sachwalter

ſelbſt hören , ihr Urtheil mithin aus ihrer eigenen Anſchauung der Sache ſich bilden

fönnen, andererſeits aber die Parteien die Ueberzeugung erlangen, daß jedes Gerichts

mitglied von ihrer Sache vollſtändig unterrichtet wird.

Der Grundſaß der mündlichen Verhandlung vor dem Sprucfollegium in

Gegenwart der Parteien und ihrer Sachwalter entſpricht aljo nicht allein den we

ſentlichen Anforderungen für die Urtelsfindung, ſondern es giebt aud) den Parteien

ſelbſt ſo viele Garantieen , daß es ſich ſchon deshalb ganz vorzüglich dazu eignet,

um als leitender Grundſaß für das Prozeßverfahren an die Spiße geſtellt zu

werden.

Das Prinzip dieſes Verfahrens hat ſich auch in den Einzelſtaaten bereits

praftiſch bewährt ; und iſt die Durchführung deſſelben für alle Prozeſſe und für alle

Einzelſtaaten dergeſtalt als eine im Intereſſe der Rechtspflege gegründete Anforderung

an die Geſeßgebung erkannt, daß der $ . 176. des Verfaſſungs-Entwurfs das münd

liche Gerichtsverfahren unbedingt für alle Einzelſtaaten als Norm hinſtellt.

Hiernach fann die Einführung des Prinzips der Mündlichkeit beim Reichs

gericht um ſo weniger einem Bedenken unterliegen , als eine Abweichung von dieſem

für alle Einzelſtaaten gemeinſamen Prinzipe beim höchſten Gerichtshofe des Reiches ,

auf die angeſtrebte innere Einigung Deutſchlands eine ſtörende Rücwirkung äußern

müßte .

Die Deffentlichkeit des Verfahrens, welche faſt überall , wo das muind

liche Verfahren vor dem erfennenden Gericht zugelaſſen iſt, gleichfalls zur Geltung

gelangt und auch im § . 176. des Verfaſſungs-Entwurfs mit gewiſſen Beſchränfungen

als Norm für die Einzelſtaaten angenommen iſt, bezweckt das öffentliche Vertrauen

zur Rechtspflege zu befeſtigen und das Volt mit den Rechtönormen bekannt zu

machen. Die Erreichung dieſer Zwecke iſt aber für das Reichsgericht nicht minder

Bedürfniß als für die Gerichte der Einzelſtaaten.

2. Die nächſte wichtige Frage , welche ſich an das eben aufgeſtellte Prinzip

des mündlichen Verfahrens anſchließt, betrifft die Vorbereitung des

Rechtsſtreits, bevor derſelbe zur mündlichen Verhandlung vor ver

ſammeltem Gerichte gebracht wird.

Daß eine ſolche Vorbereitung überhaupt erforderlich ſei, bedarf keines näheren

Nachweiſes, da ein einfaches Verhör der Parteien vor dem erfennenden Gericht gleich

nach der Klage und Ladung, ſowohl wegen der Beſchaffenheit der vor dem Reichs

gericht auftretenden Parteien, als im Hinblic darauf, daß die vor das Reichogeriđặt

gehörenden Streitſachen in der Regel weitläuftig und verwidelt ſein werden, ſich von

felbft als unausführbar ergiebt .

Eine Vorbereitung der Sache zur richterlichen Entſcheidung im Wege der

Inſtruktion durch einen Gerichts - Deputirten erſcheint aus dem doppelten Grunde nicht

zweckmäßig , weil einerſeits die Beſchaffenheit der an das Reichsgericht gewieſenen

Parteien die Vermittelung von Advokaten ganz unentbehrlich macht, andererſeits aber

die Erfahrung lehrt , daß der Prozeß bei der Inſtruktions - Methode feicht einen

ſleppenden , in den Reſultaten unſicheren und mit feſten Formen unvereinbaren

Gang anzunehmen pflegt.

Bei den Rheiniſchen Gerichten iſt in Anwendung des Code de procédure

zwar ein Austauſch ſchriftlicher, motivirter Erklärungen unter den Parteien und

Advokaten vorgeſchrieben. És iſt indeß der Austauſd; dieſer Erklärungen weſentlich

nur zur gegenſeitigen Aufklärung und Vorbereitung der Parteien , nid)t aber zur Vors

bereitung der Richter beſtimmt; dann iſt aud) am Rhein dem Gericht geſtattet, in ſehr

verwickelten Sachen –und ſolche werden beim Reichsgericht die Mehrzahl ſein —

einen vorgängigen Schriftwechſel zur Information des Gerichts anzuordnen.
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Wollte man der mündlichen Verhandlung einen lediglich zur Aufklärung und

Vorbereitung der Parteien dienenden Sdyriſtwechſel vorangehen laſſen , ſo würde

zunächſt eine Prüfung der Klage und geeigneten Falls deren Zurücweiſung a limine

judicii nicht eintreten können , obgleich die beſchränkte Zuſtändigkeit des Reichsgerichts

als forum speciale causae ſolche angemeſſen erſcheinen läßt, ſodann würde auch die

richterliche Leitung des Prozeſſes bis dahin , daß ſolcher zur mündlichen Verhandlung

vor dem erfennenden Gerichte gelangt, ausgeſchloſſen bleiben , und dieſem erſt bei

jener Verhandlung durch den Vortrag der Advokaten Kenntniß von dem ſtreitigen

Rechtsfall gegeben werden , was bei wichtigen und verwickelten Rechtsſtreitigkeiten

nicht zweckmäßig iſt.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor dem erfennenden Gericht

erſcheint hiernach theils im Intereſſe des Gerichts , theils in Berückſichtigung der vor

demſelben auftretenden Parteien und der zu verhandelnden Sachen , ein unter Leitung

des Gerichts und mit Zuziehung von Advokaten eintretender Schriftwechſel am ange

meſſenſten. Dem Gerichte wird dadurch die Möglichkeit gewährt , die eingereichte

Klage einer Prüfung zu unterwerfen , und dadurch auf fürzeſtem Wege die etwa

erforderliche Verbeſſerung derſelben mit Erſparniß von Zeit und Koſten für den

Kläger , resp . für das Gericht ſelbſt, herbei zu führen , was nicht thunlich ſein

würde wenn , wie bei den Rheiniſchen Gerichten , der Schriftwechſel vor der Audienz

blos zwiſchen den Anwalten der Parteien ſtatt fände. Sodann wird aber auch durch

den Særiftwechſel mit Zuziehung von Anwalten nicht nur ein geregelter und feſter

Gang der Vorverhandlungen mit beſtimmten Friſten und Präjudizen und ohne Härte

für die Parteien möglich gemacht, ſondern auch deren Recit am beſten geſichert.

Abgeſehen davon , daß der Advokat beſſer im Stande iſt die Rechte der Partei, in

Folge ſorgfältiger und fortgeſepter Informations - Einziehung , wahrzunehmen , als

ein auf die furze Terminzeit beſdränkter Gerichts - Deputirter , läßt auch der vor

liegende Geſef - Entwurf den Parteien ganz freie Hand , wie ſie ihre Schriftfäße

wollen anfertigen laſſen , und verlangt nur daß die Schriftſäße durch einen der beim

Reichsgerichte angeſtellten Rechtsanwalte unterzeichnet und dem Reichsgerichte ein

gereicht werden. - Dieje Beſtimmung iſt erforderlich , um dem Reichsgericht die

nöthige Gewähr zu verſchaffen , daß die eingereichte Schrift den vorgeſdriebenen

Formen entſpreche und feinerlei Ungehörigkeiten enthalte; zugleich wird dadurch ver

hütet, daß die Parteien das Reidøgericht mit unverſtändlichen oder ungeordneten

Schriften behelligen.

Die aus der Beſtellung dieſer Rechtsanwalte entſtehenden Koſten können in

ſo weitläufigen und wichtigen Sachen, wie die beim Reichsgericht zu verhandelnden

Rechtsſtreitigkeiten der Mehrzahl nach ſein werden , nicht weſentlich in Betracht

kommen .

Es fragt ſich nun aber ferner :

3. welche Begrenzung dem vorbereitenden Schriftwechſel der Parteien zu

geben ſei, mit andern Worten : ob auf die Klage und Klagebeantwortung

ſogleich die mündlichen Verhandlungen folgen , oder ob zuvörderſt Replit

und Duplif erfordert werden ſolle ?

Nicht ſelten wird es vorkommen , daß in den vorbereitenden Schriftfäßen eine

der Parteien unerwartete Einwendungen vorbringt, auf deren Beantwortung der

Gegner ſich erſt vorbereiten muß . Wollte man daher auf die Klagebeantwortung ,

eventualiter auf die Replik , in allen Fällen ſofort die mündliche Verhandlung folgen

laſſen , und fäme nun die Sache ohne eine gehörige Erklärung des Gegners zur

mündlichen Verhandlung , ſo würde dieſe fein genügendes Reſultat liefern und die

Verlegung der Sache zu einer neuen Sißung erforderlich ſein . Insbeſondere würde

die Aufnahme der Replif des Klägers in der mündlichen Verhandlung öfters über

mäßige Zeit hinwegnehmen und das Verfahren verwirren .

Nach aller Erfahrung iſt die Replif ſehr oft zur Vorbereitung der Sache

wichtig , ja unentbehrlich , die Duplif dagegen ſeltener, indem ſie häufig nur eine

Wiederholung der Erceptionsſchrift enthält. Man fönnte alſo die Vorbereitung

mit der Replik beſchließen , und dem Verklagten ſeine Gegenerflärung für die

mündliche Verhandlung vorbehalten, wodurch wenigſtens eine Friſt erſpart werden
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würde . Allein die aus einer ſolchen Beſtimmung hervorgehende äußerliche Ungleichheit

unter den Parteien , würde einen Anſtoß erregen , welcher durch die Erſparniß der

zur Duplif erforderlichen Friſt nicht aufgewogen wird.

Am zweckmäßigſten erſcheint daher die Beſtimmung, daß es dem Ermeſſen des

Reichsgerichts in jedem einzelnen Falle anheimgeſtellt werde, ob die Sache durch die

Klage und Klagebeantwortung zur mündlichen Verhandlung für genügend vorbereitet

zu erachten , oder zuvörderſt noch die Replit und Duplif zu erfordern ſei; lepteres

wird bei weitläufigen und verwidelten Sachen, und alſo in der Mehrzahl der Prozeſſe

vor dem Reichsgericht, der Fall ſein.

Der Kläger iſt ſtets derjenige Theil , welcher die Beſchleunigung des Pro

zeſſes am meiſten wünſchen muß. Findet nun dieſer nach Einſicht der Klagebeant

wortung , daß die Sache hinlänglich vorbereitet ſei um ohne Gefahr neuer Ver

wickelung zur mündlichen Verhandlung gebracht zu werden , ſo fann er auf die Replik

verzichten, und hierdurch die ihm wünſchenswerthe Beſchleunigung herbeiführen.

4. Der gemeine Deutſche Prozeß enthält die Regel , daß ebenſo wie der

Kläger verbunden iſt, in der Klage alle zu deren Begründung dienende

Thatjachen , und in der Replik alle Thatſachen anzuführen , welche zur

Widerlegung der Klagebeantwortung und der darin enthaltenen Einreben

des Verklagten geeignet ſind , ſo auch der Beflagte gleich in der Klage

beantwortung alle Vertheidigungen gegen die Klage , und in der Duplif

die zur Widerlegung der Replit erforderlichen Anführungen vorbringen

muß.

Dieſe Eventualmarime , welche das Vorbringen der Parteien bei Strafe der

Präfluſion an eine gewiſſe Ordnung bindet , iſt allein geeignet einen feſten Prozeß

gang und eine angemeſſene Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zu ſichern; fie

iſt bei einem Schriftwechſel zwiſchen rechtsverſtändigen Sachwaltern ohne Härte für

die Parteien anwendbar, und deshalb im vorliegenden Gefeß- Entwurf im Augemeinen

und mit der Maßgabe feſtgehalten , daß :

1. die Präfluſion ſich nicht auf ſolche Thatſachen erſtreckt, welche der betrei

fenden Partei erſt ſpäter befannt geworden ſind , reſp. ſich erſt ſpäter er:

eignet haben , oder erſt in der mündlichen Verhandlung angebracht werden

fonnten weil das Gericht Replif und Duplif nicht erfordert hat ;

2. daß dem Beflagten , wenn auf ſeinen Antrag in der Klagebeantwortung

vom Gerichte zuvörderſt gewiſſe Präjudizial - Fragen allein zur Verhand

lung und Entſcheidung geſtellt werden , der Gebrauch aller übrigen Ein

reden fernerhin einſtweilen vorbebalten bleibt.

Es läßt ſich zwar nicht in Abrede ſtellen, daß bei der Einführung des Shrift:

wechſelo mit Eventualmarime die Feſtſtellung des Sachverhältniffes nicht durch die

mündliche Verhandlung, ſondern außerhalb derſelben erfolgt.

Allein zu dieſer Feſtſtellung iſt die mündliche Verhandlung nicht nur fein

nothwendiges, ſondern ſogar ein bedenkliches Mittel . Durd den Særiftwechſel,

verbunden mit der Eventualmarime, wird das Sachverhältniß mit Sicherheit feftge

ſtellt, und es iſt alsdann auf einen vollſtändigen Vortrag deſſelben bei der mündlicben

Verhandlung zu rechnen , nicht aber ebenſo wenn bloß ein mündlicher Vortrag durch

die Advokaten ohne ſchriftliche Unterlage erfolgt ; und es kann , da es ſich hier um

etwas rein Thatſächliches handelt was dem Gedächtniß leichter entgeht von den Rich

tern aber niemals ſupplirt werden darf , der Mangel eines nicht getreuen Gedächt

niſſes des Advokaten der Partei nachtheilig werden . Den Parteien iſt alſo, durch

die der Audienz vorangehende ſchriftliche Feſtſtellung der Thatjadjen , jedenfals

eine weit ſichere Garantie dafür gegeben , daß das Sachverhältniß vollſtändig an die

Richter gelangt. Die Eventualmarime iſt hierbei das einzige Mittel , um die fdrift

liche Feſtſtellung der Thatſachen möglich zu machen . Wollte man die Präfluſion der

neuen thatſächlichen Behauptungen bis zur mündlichen Verhandlung hinausſchieben,

ſo würde die unvermeidliche Folge ſein daß die eine Partei die andere bei der münd

lichen Verhandlung, durch neue thatſächliche Behauptungen, überraſchen könnte, dieje

alsdann die Verlegung der Verhandlung nachſuchen müßte, und auf dieſe Weiſe die

Sache ohne Noth aufgehalten würde.

1

1
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Ueberdies bleiben aber auch , abgeſehen von der Feſtſtellung des Sachver

hältniffes durch die mündliche Verhandlung , die übrigen Zwecke der legten

ungeſchwächt ſtehen . Denn durch die mündliche Verhandlung wird den Parteien

die Ueberzeugung gewährt , daß allen Mitgliedern des erkennenden Gerichts das

Sach- und Rechtsverhältniß vollſtändig vorgetragen wird. Gs wird ferner die

Befugniß des Gerichts gewahrt, ſich ſogleich, durch die an die Parteien zu richtenden

Fragen , Aufklärung über ein nicht flar vorliegendes thatſächliches Verhältniß zu

verſchaffen.

Es wird ferner, da der vorliegende Geſep - Entwurf den Parteien das Recht

zugeſteht mit ihrem rechtsverſtändigen Sachwalter vor dem erkennenden Gericht auf

zutreten , denſelben Gelegenheit gewährt ſelbſt das Wort in Gegenwart der Richter zu

führen .

Endlich iſt auf die Deduktions - Befugniß der Advokaten ein um ſo größeres

Gewicht zu legen , als tüchtige Advokaten es nicht verſäumen werden in einigermaßen

verwickelten Sachen , ihrer Rechtsdeduktion eine Darſtellung des Sachverhältniſſes,

von ihrem Standpunkte aufgefaßt, vorauszuſchicken und durch Darlegung der ihrer

Partei zur Seite ſtehenden rechtlichen Gründe, weſentlich dazu beizutragen den Rechts

punkt, wo dieſer zweifelhaft iſt, in ein helleres Licht zu ſtellen.

Der Eventualmarime und des Schriftwechſels ungeachtet, bietet daher die

mündliche Verhandlung die weſentlichſten Mittel dar , um den einen Hauptzwec des

ganzen Prozeſſes die richtige Urtheilsfindung - zu erreichen.

5. Um dem Prozeß einen feſten und ſchnellen Gang zu verſchaffen , ohne

welchen der Rechtsſchuß durch bloße Verzögerung ſehr gefährdet werden

fann , hat der vorliegende Geſef - Entwurf die Einreichung der Prozeß

ſchriften an feſte geſeßliche Friſten von angemeſſener Dauer geknüpft,

zugleich aber dem Gericht die Ermächtigung ertheilt, in den geeigneten Fällen

eine Verlängerung der Friſt auf einſeitigen Antrag einer Partei zu ge

ſtatten, wenn und in ſoweit ein Bedürfniß hierzu durch die Umſtände ſich

herausſtellt, in Folge übereinſtimmenden Antrags beider Parteien

dagegen die Verlängerung, reſp. Verlegung der Friſten und Termine

jederzeit eintreten zu laſſen , da im leßtern Fall die Rechte ſämmtlicher

Intereſſenten gewahrt bleiben .

6. Alle Prozeßfriſten erhalten ihre wahre praktiſche Bedeutung nur durch

die mit der Verſäumniß derſelben verbundenen Rectønadhtheile. Es

bedarf deshalb einer Beſtimmung, unter welchen Bedingungen und mit

welchem Zeitpunkte dieſe Nachtheile eintreten ſollen .

So wie dem gegenwärtigen Geſef - Entwurfe im Allgemeinen das Prinzip

Der Verhandlungsmethode ( im Gegenſat zur Inſtruktionsmethode ) zum Grunde

liegt , ſo erſcheint auch eine Fortführung des Prozeſſes Seitens des Gerichts von

Amtø wegen nicht angemeſſen . Dieſelbe würde eine Bevormundung der Parteien

durch das Gericht und ein Mißtrauen gegen die Betriebſamfeit der Sachwalter in

ſich ſchließen.

Das Eine wie das Andere iſt nicht zu rechtfertigen , da man den Parteien

die Wahrnehmung ihres Intereſſes füglich ſelbſt ohne Beibülfe des Gerichts über

laſſen kann, und von den Sachwaltern eine Vernachläſſigung des Intereſſes ihrer

Parteien im Allgemeinen nicht zu beſorgen iſt. Ueberdies bleibt der Partei im Falle

einer Verzögerung , oder einer gegen den anderen Anwalt bewieſenen ungebührlichen

Nachgiebigkeit, der Weg der Beſchwerde, ſo wie dem Gericht die Abhülfe im Wege

der Disziplin offen.

Die Fortführung des Prozeſſes durch das Gericht von Amts wegen , würde

in die Parteirechte eingreifen und zuweilen ſogar ſtörend in die Verhandlungen der

Parteien unter einander einwirken .

In dem vorliegenden Geſep - Entwurfe iſt daher der Fortgang der Sache,

und der Eintritt der geſeblichen Präjubize, von dem Antrage des Sacwalters der

.
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Partei und nicht von der Thätigkeit des Gerichts abhängig gemacht. So lange

der Antrag nicht geſtellt ift, fann daher der Säumige das Verſäumte nachbolen

und die rückſtändige Schrift noch nachbringen , da bis zu dieſem Zeitpunkt der Gegner

ein Recht noch nicht erlangt hat. Einer vorherigen beſonderen Anbrohung des

ſtattfindenden Präjudizes in der den Schriftſab erfordernden Verfügung bedarf es

nicht, da daſſelbe ſchon im Gefeße beſtimmt iſt; es wird daher ſolches mit dem An:

trage des Gegners auf Kontumazial - Verfahren (accusatio contumaciae) ſofort ein :

treten müſſen.

Nur ſolche Nachtheile, welche das Gefeß als Folgen mangelhafter Erklärung

oder unvollſtändiger Angaben einer Partei bezeichnet, werden auch ohne beſonderen

Antrag der Gegenpartei Plaß greifen fönnen .

7. So wie die eingereichte Klageſchrift von dem gleich Anfangs zu ernen :

nenden Referenten Behufs Prüfung ihrer Zuläſſigkeit, insbeſondere

der Zuſtändigkeit des Reichsgerichts, zum Vortrag zu bringen und im

Fal der Einleitung der Klage auch der Schriftwechſel unter den Par.

teien zu leiten iſt, ſo erſcheint es auch nothwendig , daß der Referent

nach geſchloſſenem Sihriftwechſel die mündliche Verhandlung mit einem

aus den Prozeßſchriften geſchöpften Vortrage über die Lage des Rechte:

ſtreits eröffne.

Daß durch einen ſolden einleitenden Vortrag des Referenten das Gericht

einſeitig geſtimmt , und die ausſchließende Wittigfeit der mündlichen Verhandlung

vermindert werde , iſt nicht zu befürchten ; auch iſt die Gefahr einer einſeitigen Dar

ſtellung des Referenten , welche überdies durch die ſogleich folgende mündliche Ver

handlung augenblicflid) ausgeglichen werden fann , weit geringer als diejenige,

welche aus dem Uebergewicht eines vorzügliden Advofaten über einen weniger ge

dhidten Gegner hervorgeht , und füglich nicht anders , als durch den einleitenden

Vortrag eines unparteiiſchen Referenten abgewendet werden kann.

Das Bebenken, daß die Einleitung der mündlichen Verhandlung durch einen

Vortrag des Referenten zu unangenehmen Diskuſſionen mit den Advokaten über

etwa behauptete Unvollſtändigkeit des Vortrags Veranlaſſung geben könnte, iſt für

erheblich nicht anzuſehen , da erfahrungsmäßig in Ländern , wo obige Einrichtung

beſteht, aus der Befugniß der Parteien den Vortrag des Referenten zu berichtigen

und zu ergänzen , Inkonvenienzen nicht entſtanden , und ſolche beim Reichsgericht am

wenigſten zu befürchten ſind. Auch fann jenes Bedenken den Vortheil nicht auf:

wiegen, welchen eine Darſtellung des Sachverhältniſſes durch den Referenten gewährt,

indem e8, nachdem das Sachverhältniß durch die Schriftfäße in Folge der Eventual

marime feſtgeſtellt worden , zur Vorbereitung der Urtelsfindung weſentlich darauf

ankommt, die ſolchergeſtalt firirten Thatſachen genau zu erkennen .

Viele der beim Reichsgericht zur Berhandlung kommenden Saden werden

ſo wichtig und verwidelt ſein , daß die Anfertigung und Verlefung einer ſchriftlichen

Species facti nicht wohl zu vermeiden iſt. – Ferner iſt nicht außer Acht zu lapſen

daß der Referent, bei aller ſonſtigen Geſchäftstüchtigkeit und Sachkenntniß, vielleicht

nicht die Gabe des mündlichen Vortrags beſigt. Auch wird eine driftliche Dar:

ſtellung des Sachverhältniſſes ſchon als Grundlage der fünftigen Berathung des

Gerichts über die zu treffende Entſcheidung nicht füglich entbehrt werden können .

Am zweckmäßigſten iſt es indeß, dem Ermeffen des Referenten in jedem

Fall anheim zu geben , ob er den Vortrag ſchriftlich oder mündlich halten wolle.

Dagegen erſcheint es unbedingt nothwendig , daß der Berathung des Ges

richts , nach ſtattgefundener mündlicher Verhandlung , ein ſchriftliches Gutachten

des Referenten zum Grunde gelegt werde. Durch die Ausarbeitung eines folden

Gutachtens macht fich der Referent die Sache ſelbft Flarer, und iſt gerade durch dieſe

Vorbereitung am Beſten in den Stand geſeßt, nidit allein die Sache gut vorzutragen,

ſondern auch die Vorträge der Sawatter bei der mündliden Verhandlung richtig

zu würdigen .

1
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Das Bedenken daß der Referent auf dieſe Art ſchon bei der mündlichen

Verhandlung mit einer vorgefaßten Meinung erſcheine, daß die mündliche Verhand

lung hierdurch an ihrem Werthe verliere, daß der Referent ſich nur ungern von

ſeiner einmal gefaßten und bereits ſchriftlich entwickelten Anſidt trennen werde, daß

er hierdurch ein zu großes Uebergewicht erlangen fönne , und daß die übrigen Rich

ter , ftatt ſelbſt über die zu treffende Entſcheidung gründlich nachzudenken , ſich zu

ſehr auf den Referenten verlaſſen würden , könnte nur unter der Vorausſeßung 34

treffen , daß der Referent und das Richter - Kollegium ihr Amt nicht pflichtgetreu

wahrnehmen und ihre Aufgabe nicht richtig nuffaſſen. Dies iſt indeß bei dem

Reichsgericht nad ſeiner Stellung und der Art ſeiner Zuſammenſeßung nicht zu be

fürchten ; aud läßt ſich dergleichen Uebelſtänden nicht durch das Gefeß, ſondern

nur durch die Fürſorge für eine tüchtige Geſchäftsleitung beim Kollegium Ab

hülfe ſchaffen.

Die Beſtimmung wegen der mündlichen Verhandlung und der Beſchluß

nahme des Gerichts führt

8. auf die Frage , wie es mit der Angabe und Beibringung der Beweis

mittel und mit der Beſtimmung über die Beweisaufnahme zu halten ſei.

Nach der Preußiſchen Gerichtsordnung umfaßt die Inſtruktion ſowohl die

gegenſeitigen Behauptungen und Anträge der Parteien , als den Beweis der beſtrit

tenen Thatſachen , ohne daß dieſe beiden Beſtandtheile des Verfahrens durch eine

ſcharfe Grenze geſchieden ſind.

Jin gemeinen Deutſchen Prozeß erfolgt am Ende der vier Schriftfäße,

wenn aus denſelben ſich ergiebt daß Thatſacen , von welchen die Entſcheidung ab

hängt, beſtritten ſind, ein richterliches Erfenntniß ( Beweis - Interlofut) welches die zu

beweiſenden Thatſachen , ſo wie die zur Beweisführung verpflichtete Partei , genau

Feſtſtellt. Das Beweis - Jnterlofut erlangt eben ſo gut als das Endurtheil Rechts

fraſt; und ſoll dieſe Rechtskraft verhütet werden , ſo müſſen gegen das Interlofut

Rechtsmittel eingelegt, und dieſe event. durch alle Inſtangen durchgeführt werden

Der vorliegende ieſe - Entwurf nimmt einerſeits ben anticipirten Beweis,

jedoch mit gewiſſen Modifikationen , andererſeits ein Beweis - Interlofut ohne Rechts

fraft, an .

Urkunden , welche ſich in den Händen des Klägers reſp . des Beklagten be

finden , ſollen ſogleich mit der Klage reſp. der Klagebeantwortung nicht blos ange

geben , fondern auch im Driginal beigebradyt werden .

Es rechtfertigt ſich dieſe Beſtimmung theils dadurch , daß die Produktion

folcher Beweisſtücke ohne Beſchwerde für die Partei exfolgen tann , theils macht die

vorgeſchriebene Prüfung der Klage es nothwendig , daß das Gericht von den zur

Begründung der Klage in Bezug genommenen Urkunden durdy Einſicht derſelben

vollftändige Kenntniß erlange.

Wollte man dagegen die Beibringung aller andern Beweismittel mit der

Klage, reſp. der Klagebeantwortung, vorſchreiben , ſo würde auch über ſolche That

ſachen , welche der Gegner ſogleich zugeſteht, Beweis angetreten werden müffen , da

durch den Parteien eine große , ganz überflüſſige Laſt aufgebürdet und das erſte

Verfahren mit unnnöthigen Beweis - Verhandlungen angefült, gleichwohl aber der

beabſichtigte Erfolg nicht erreicht werden .

Es iſt daher zweckmäßiger die Beibringung der anderweitigen Beweismittel

erſt für denjenigen Zeitpunkt des Verfahrens zu beſtimmen , wo der Kläger, reſp. der

Beklagte überſehen kann , welde der von ihm angeführten Thatſachen ſein Gegner

beſtreitet.

Alsdann bleibt es ihm freigeſtellt für diejenigen ſtreitigen Thatſachen , welche

er für die Entſcheidung von Erheblichfeit hält , Beweis - reſp. Gegenbeweismittel

anzuführen .

Dieſer Zeitpunkt tritt für den Kläger mit der Replif , für den Verklagten mit

der Duplif und, in Fällen in welchen dieſe beiden Schriftfäße vom Gericht nicht ers

1
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Findet das Gericht bei der nad der mündlichen Verhandlung eintretenden

Berathung, daß es vor der Definitiv - Entſcheidung zuvörderſt einer Beweis - Auj

nahme bedürfe, ſo wird durch ein Beweis - Interlofut beſtiinmt welche Thatſachen

den Gegenſtand der Beweis - Aufnahme bilden ſollen , welche Beweismittel aufzu

nehmen ſind, ob die Beweis-Aufnahme vor verſammeltem Gericht, in einer dazu ſo

gleich anzuberaumenden Sißung, oder durch ein abgeordnetes Gerichtsmitglied ober

ein dieſerhalb zu requirirendes Gericht erfolgen ſoll.

Wollte man das Beweis - Interlofut mit Rechtskraft verſehen , ſo würde

hiervon , da Rechtsmittel beim Reichsgerichte wegen Mangel einer höhern Inſtanz

nicht ſtattfinden fönnen , die Folge ſein daß das Reichsgericht an das Interlokut

unabänderlich gebunden bliebe , und dadurch außer Stand geſeßt würde , eine ſich

nachher als nothwendig ergebende Berichtigung eintreten zu laſſen und von einem

Wege abzugehen , welchen es ſpäter ſelbſt für durchaus irrthümlich erkennt. Zu

ſolchen Mißverhältniſſen darf kein Geſeß hinführen. Allein ſelbſt wenn Rechtsmittel

gegen Entſcheidungen des Reichsgerichts thunlich wären , würde es nicht zu empfehlen

ſein ſolche gegen Beweis - Interlofute , wie ſie nach gemeinem Rechte geſtattet fint,

zuzulaſſen. Denn die Erfahrung lehrt , daß für den raſchen Fortgang eines Rechts

ſtreits feine größere Gefahr eintritt, als wenn der langwierige Weg der Rechtsmittel

für eine und dieſelbe Sache mehrmals eingeſchlagen werden kann. Dieſes gefähr

liciſte Mittel der Verzögerung wird beſonders von denjenigen Parteien mit dem

ſchädlichſten Erfolge mißbraucht , welche im Bewußtſein ihres Unrechts fein an:

deres Intereſſe haben , als das Ende des Streits ſo lange als möglich hinaus

zu ziehen

Aus dieſen Gründen rechtfertigt ſich die Beſtimmung , daß der Beſchluß

des Gerichts über die Beweisaufnahme nur in ſoweit für das weitere Verfahren

und die endliche Entſcheidung bindend ſei, als durch denſelben einzelne Beweismittel

als unzuläſſig oder verwerflich zurückgewieſen worden ſind , da dieſe Beſchränkung

aus der Natur derartiger Beweismittel von ſelbſt folgt.

Iſt der Beſchluß über die Beweisaufnahme nicht auf alle vorgebragte

Ihatjaden und Beweismittel, ſondern zunächſt nur auf einige derſelben gerichtet

geweſen , und findet das Gericht das Ergebniß derſelben bei der Verhandlung

darüber zur Erſcheidung der Sache nicht genügend, ſo muß demſelben vorbehalten

bleiben , die Ergänzung der Beweisaufnahme im Intereſſe der möglichſt vollſtändigen

Grmittelung der Wahrheit , und einer entſprechenden Urtheilsfindung , nachträglich

anzuordnen .

9. So wie den Parteien unter gewiffen Bedingungen die Nachbringung

neuer Thatſachen in der mündlichen Verhandlung, und ſo lange als

das Endurtheil noch nicht ergangen , zu geſtatten war , ſo mußte auch in

gewiſſen Fällen den Parteien die Einbringung neuer Beweismittel in

der Audienz, ja ſogar noch bis zum Erlaß des Enderkenntniſſes nadige

laſſen werden, damit nicht der Vorwurf ungerechter Härte die geſeßlichen

Beſchränkungen der Beweisführung treffe. Dahin gehört namentlid der

Fall , wenn Beweismittel erſt nach der mündlichen Verhandlung, aber

vor Erlaß des Endurtheils, entdeckt oder wiedergefunden worden ſind,

oder an die Stelle anderer bereits angegebener , aber ohne Spulb des

Beweisführers verloren gegangener Beweismittel treten .

Es bedarf feiner Erörterung daß die Zulaſſung derartiger verſpäteter Beweis:

mittel, bei dem Beſchluſſe des Gerichts über die Beweisaufnahme, zur Erwägung

gezogen werden muß .

10. So wie ſchon oben bei der Frage wegen des Schriftwechſels nothwendig

befunden worden iſt, daß die Schriftfäße der Parteien , wenn dieſelben

von den Parteien ſelbſt oder von einem beliebigen Sachwalter verfaßt

ſind, nur mit der Unterſdrift und unter der Verantwortlichfeit eines der

beim Reichsgericht angeſtellten Anwalte dem Reichsgericht eingereicht

werden, ſo erſcheint es auc nothwendig daß jede Partei gleich Anfango
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zur Betreibung ihrer Sache einen der beim Reichsgericht angeſtellten

Rechtsanwalte bevollmächtigt, welcher alles dasjenige thut was erforder

lich iſt, um dem Prozeſſe Fortgang zu ſchaffen .

Die Beſtellung eines ſolchen Anwalts iſt um jo unerläßlicher, als nach Ein

leitung des Rechtsſtreits das Gericht nicht mehr von Amtswegen , ſondern nur auf

den Antrag der Partei verfährt, überdies aber auch das Reichsgericht nur gegen

einen bei demſelben angeſtellten und ſeiner Disziplinargewalt untergebenen Anwalt

mit Erfolg einſchreiten kann .

Durch die Verpflichtung der Parteien , einen der beim Reichsgericht ange

ſtellten Rechtsanwalte zum Bevollmächtigten zu beſtellen , werden ihre Rechte in feiner

Weiſe gefährdet, da es ihnen unbenommen bleibt auch bei der mündlichen Ver :

handlung und ſonſtigen Terminen neben dem Reichsgerichts - Anwalt ſelbſt aufzutreten

oder einen beliebigen ſonſtigen Sachwalter für ſich auftreten zu laſſen , wobei indeß

der Reichsgerichts - Anwalt dem Gericht verantwortlich bleibt .

1

11. Der Reichs - Anwalt iſt zur Wahrung der Verfaſſung und Gefeße des

Reichs beſtellt ; ſeine Amtspflicht erfordert daher ſeine Anweſenheit bei

der mündlichen Verhandlung der beim Reichsgericht anhängigen Rechts

ſtreitigkeiten. Die Mittheilung der Aften an ihn genügt nicht, da in

der Sißung Gegenſtände zur Sprache fommen können , welche das von

ihm wahrzunehmende öffentliche Intereſſe berühren und ſein ſofortiges

Einſchreiten nothwendig machen ; ſeinem Ermeſſen wird aber zu überlaſſen

ſein ob er das Wort ergreifen will, und iſt derſelbe auf ſeinen Antrag

nach beendigten Vorträgen der Parteien mit ſeiner Erklärung zu

hören.

12. Ueber den Gang der Verhandlung in den Gerichtsſigungen und die

weſentlichen Momente derſelben iſt durch den Gerichtsſchreiber ein Pro

tokoll aufzunehmen und von ihm ſo wie von dem Vorfißenden zu

vollziehen.

Insbeſondere bedarf es der Aufnahme derjenigen Zugeſtändniſſe und Ans

träge der Parteien, deren Aufzeichnung verlangt wird, desgleichen ſolcher Erklärungen

der Parteien , deren Aufzeichnung der Vorſißende oder ein Richter für erheblich hält ;

eben ſo iſt das Erkenntniß oder der Beſchluß des Gerichts aufzunehmen . Giner

Vorleſung bedarf es nur in Betreff der von den Parteien abgegebenen Erklärungen

und Zugeſtändniſſe.

13. Einzelne gerichtliche Handlungen , namentlich Beweisaufnahmen , fönnen

wenn das Gericht dies zu beſchließen für angemeſſen findet, von einem

dazu abgeordneten Gerichtsmitgliede vorgenommen werden oder durch

Requiſition eines Landesgerichts erfolgen.

14. Sobald das Endurtheil beſchloſſen worden , iſt daſſelbe durch den Vor

fißenden des Reichsgerichts in öffentlicher Gerichtsſißung zu verfündigen

und eine Ausfertigung deſſelben mit den Entſcheidungsgründen den

Anwalten der Parteien unverzüglich zuzuſtellen .

V. Anlage IVb zur soften Sipung. 3
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Nach vorſtehender Entwidelung der allgemeinen Prinzipien wird es in An

ſehung der einzelnen Beſtimmungen des Geſeß - Entwurfs nur noch in ſofern einer

näheren Erläuterung bedürfen , als dieſelben aus jenen Prinzipien nicht von ſelbſt

fließen .

3m Eingange des Entwurfs ſind die Fälle der Zuſtändigkeit des Reichs

gerichts nicht einzeln angeführt, da der Verfaſſungs - Entwurf die erforderlichen Be

ſtimmungen darüber bereits vollſtändig enthält , die Verweiſung auf jenen Entwurf,

ſo wie auf den Geſeß - Entwurf über die Einrichtung des Reichsgerichts, daher genügt.

In den SS . 1. und 2 .

iſt dem Reichsgerichte vor jeder weiteren Verfügung auf eine bei demſelben angebrachte

Klage die Prüfung ſeiner Zuſtändigkeit zur Pflicht gemacht. Dieſe Zuſtändigkeit

iſt in der Reichsverfaſſung auf gewiſſe, beſonders ausgezeichnete Arten von Rechte !

ftreitigkeiten beſchränkt; eine Ueberſchreitung der Kompetenz würde daher eine Ver

faſſungswidrigfeit enthalten , deren ſich der höchſte Gerichtshof im Reich am wenigſten

duldig machen darf.

Auch eine freiwillige Prorogation muß bei dem Reichsgerichte als einem Ge

richtshofe in politiſchen Streitigkeiten und als forum speciale causae ausgeſchloſſen

bleiben . Die Befugniſſe des Reichsgerichts ſind juris publici und können alſo durch

Uebereinfunft der Parteien nicht abgeändert werden .

Da die Zuſtändigkeit des Reichsgerichts nur in den durch das Gefeß be

ſtimmten Fällen begründet iſt, ſo folgt daraus daß dieſelbe von Amtswegen, aud

ohne Antrag der Parteien , geprüft werden muß und daß , wenn die Unzuſtändigkeit

ſich erſt im Laufe des Prozeſſes ergiebt, das Reichsgericột dieſelbe bei der nädöſten

Verhandlung auszuſprechen verpflichtet iſt.

Zu $$ . 3. und 4 .

Die Fähigkeit einer Partei zur Verfolgung und Bertheidigung ihrer Rechte

vor dem Reichsgerichte fann , ſo weit nicht die Verfaſſung oder Geſebgebung des

Reidys darüber Beſtimmungen enthält, den allgemeinen Rechtsgrundſäßen der Materie

vom status personalis entſprechend, nur nach denjenigen Geſeßen beurtheilt werden,

welden die Partei für ihre Perſon unterworfen iſt.

Bei Gemeinden , Korporationen und anderen juriſtiſchen Perſonen , ſo wie

bei Kollegien fönnen in Anſehung der Frage : wer dieſelben in Prozeſſen zu vertreten

habe ? nur die Verfaſſung und Einrichtung der einzelnen Gemeinden, Korporationen 2 .

maaßgebend ſein . Da das Reichsgericht ſoldie nicht vollſtändig fennen kann, ſo

muß derjenige , welcher als Vertreter einer juriſtiſchen Perſon oder eines Kollegiums

auftritt, ſeine legitimation durch ein Atteſt in beglaubigter Form darthun, um weit

läufige und zeitraubende Rückfragen und Ermittelungen zu vermeiden , welche ſonſt

veranlaßt werden müßten um den legitimationspunkt außer Zweifel zu ſeßen.

Zu 88. 5. unb 6 .

Die hier ausgeſprochene Ermächtigung des Reichsgerichts, bei gleichartigen

Anſprüchen und Verpflichtungen auch außer dem Fall einer eigentlichen Streitgenoſſen

idhaft eine gemeinſame Rechtsverfolgung oder Vertheidigung zuzulaſſen, rechtfertigt ſid;

durch die Erwägung, daß eine derartige Rumulation dazu dient, eine Vervielfältigung

der Prozeſſe und Koſten zu vermeiden, und ſich daher als zweckmäßig empfiehlt, jo

lange dadurch keine Verwirrung oder Verſchleppung des Verfahrens entſteht. Wenn

die Verpflichtung einem Anſpruche Genüge zu leiſten , zwiſchen mehreren Staaten

ſtreitig iſt, ſo iſt dem Kläger, da dieſer die betheiligten Staaten zu einer Auseinander:

feßung unter ſich wegen der ſtreitigen Verpflichtung nicht nöthigen fann , nur dadurd

zu ſeinem Rechte zu verhelfen , daß ihm geſtattet wird, dieſe Staaten zuſammen mit

einer Klage zu belangen. Bei der definitiven Entſteidung der Sache muß ſich dann

finden , ob die belangten Staaten ſämmtlich , pro rata oder in solidum , oder ob nur

einer oder einige derſelben, und welche, verpflichtet ſind , den Kläger zu befriedigen.1
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Dieſen intereſſirt alsdann nicht weiter die etwa nöthig werdende Auseinanderſeßung

unter den verurtheilten Staaten , da dieſelben , unabhängig hiervon , die Befriedigung

des Klägers bewirken müſſen .

1

.

Die ss . 7. bis 16 .

enthalten die Beſtimmungen wegen der Anwalte und Sachführer.

Die Nothwendigkeit der Anſtellung beſonderer Anwalte bei dein Reichsgerichte,

und der Vertretung der Parteien durch dieſe Anwalte , iſt bereits in den Motiven zu

dem Geſek -Entwurfe über die Einrichtung des Reichsgerichts und oben bei Erörterung

der allgemeinen Prinzipien ausgeführt.

Die Beſtimmung, daß der Anwalt ſich ſogleich bei der erſten Prozeßhandlung

durch Vollmacht der Partei ausweiſen müfie, iſt deshalb gerechtfertigt weil weder dem

Gericht nodh der Gegenpartei zugemuthet werden kann, ſich mit einem nicht legitimirten

Stellvertreter einzulaſſen , und die Erfahrung lehrt daß es einem Mandatar , welcher

ſich nicht gleich Anfangs mit Vollmacht verſteht, ſpäter öfters ſchwer fällt folche nach

träglich zu beſchaffen, ſobald der Prozeß eine ungünſtige Wendung für ſeine Man

danten zu nehmen beginnt. Auch laſſen ſich ſtrenge Präjudizien , wie ſie zum raſchen

Fortgang des Prozeſſes nothwendig ſind , gegen einen nicht mit Vollmacht verſehenen

Anwalt nicht füglich durchführen .

Die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterſchrift unter der Voll

macht einer Privatperſon iſt zur Sicherſtellung des Gerichts und der Gegenpartei

erforderlich. Die Beidrückung des öffentlichen Siegels bei Vollmachten öffentlicher

Behörden verſteht ſich von ſelbſt und bedurfte es deshalb feiner ausdrücklichen Be

ftimmung im Gefeße.

Die Beſtimmung , daß die Vollmacht ſich jederzeit zugleich auf die Erben und

Nachfolger des Vollmachtsgeberø erſtrecken ſoll (S. 7. ) , findet ihr Vorbild ſchon in

anderen Prozeß-Ordnungen ; ſie dient weſentlich dazu, den ununterbrochenen Fortgang

Des Prozeſſes zu ſichern und die mit mancherlei Weiterungen verbundenen Reaſſum

tionen des Prozeſſes zu beſeitigen. Den Erben und Nachfolgern der Partei fann

ein Nachtheil daraus nicht erwachſen , da ſie ſich wegen des Prozeſſes ſtets zunächſt

an den bisherigen Rechtsanwalt wenden müſſen und nur durch einen Rechtsanwalt

Anträge an das Reichogeridt gelangen laſſen fönnen . - Durch die im $. 20. ges

ſtattete Friſtverlängerung wird ihnen hinreichende Zeit gegeben , die Fortſeßung des

Prozeſſes in Ueberlegung zu nehmen . Der vorſtehenden Beſtimmung ungeachtet bleibt

es jedoch nothwendig , daß der Bevollmächtigte dem Reichsgerichte Anzeige madhe,

ſobald eine Veränderung der Perſon ſeines Machtgebers zu ſeiner Renntniß gelangt,

da dies für das weitere Verfahren, 3. B. bei Eidesleiſtungen, von erheblichem Einfluß

ſein fann

Durch die Ermädytigung des beim Reichsgerichte bevollmächtigten Anwalts,

ſich in Abweſenheits- oder Verhinderungsfällen durch einen von ihm mit Subſtitutions

Vollmacht zu verſehenden andern beim Reichsgerichte angeſtellten Anwalt vertreten zu

lafſen (S. 11.) , wird die Schwierigkeit beſeitigt, welche in Verhinderungsfällen des

Hauptbevollmächtigten entſtehen würde, wenn die Hauptvollmacht die Subſtitutions:

befugniß nicht enthielte.

Die Beſtimmung wegen des einer armen Partei beizuordnenden Rechts

anwalts (S. 9.) iſt fakultativ gefaßt, um dem Reichsgerichte die Befugniß vorzubes

halten, die Beiordnung zu verſagen, wenn es findet , daß die beabſichtigte Klage eine

ganz frivole ſei.

Durch die im Geſetz ( S. 10. ) gegebene Bezeichnung derjenigen Handlungen ,

zu welchen die Vollmacht den Anwalt ermächtigt, wird die Schwierigkeit beſeitigt,

welche entſtehen würde wenn die eingereichte Vollmacht die erforderlichen Beſtimmun

gen nur unvouſtändig enthielte. Dieſer Fall fönnte um ſo leichter eintreten , als die

Prozeſſe beim Reichsgericht verhältnißmäßig nicht zahlreich ſein werden , eine Unbe

kanntſchaft der Parteien mit den beim Reichsgericht zu beobachtenden Formen mithin

leicht eintreten kann .
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1

Kündigt der bevollmächtigte Rechtsanwalt den ihm ertheilten Auftrag (S. 12.),

ſo muß ihm die Verpflichtung bleiben , den Prozeß fortzuführen bis zum Ablauf der

Friſt, welche zur Beſtellung eines anderen Anwalts nöthig iſt, indem ſonſt die Partei

durch plößliche Auffündigung der Vollmacht leicht in großen Nachtheil gerathen

könnte.

Da das Reichsgericht den Prozeß zu leiten hat , ſo erſcheint es am angemeſ

ſenſten , daß daſſelbe die Partei von dem Tode u . ihres Anwalts benachrichtige und

zur Beſtellung eines anderen Anwalts auffordere ( S. 13. ) . Der Lauf der Friſten

muß inzwiſchen gehemmt bleiben, weil die Partei den Prozeß nur durch einen Rechts

anwalt führen fann ; auch erſcheint es nöthig , die unterbrochenen Prozeßfriſten von

neuem beginnen zu laſſen , da dieſelben ihrem Ablaufe ſchon ſo nahe gerückt ſein

können , daß es dem neuen Anwalt nicht mehr möglich iſt, ſich vorher noch von der

Sache gehörig zu unterrichten.

Das gemeine Recht geſtattet den Widerruf eines vom Advokaten abgegebenen

Geſtändniſſes binnen einer furzen Friſt, nachdem daſſelbe zur Renntniß der Partei

gelangt iſt. Hierzu liegt aber , die gehörige Bevollmächtigung des Anwalts voraus

geſeßt, an ſich nicht allein fein genügender Grund vor , ſondern es verliert daduro

auch die ganze Prozeßverhandlung ihre feſte Haltung ; deshalb iſt jene Beſtimmung

des gemeinen Rechts, nach dem Vorgange anderer Prozeß - Drdnungen, in den §. 16.

nicht aufgenommen worden .

Zu $. 17 .

Die Uebereinkunft unter den Anwalten wegen einer Friſtverlängerung iſt an

eine beſtimmte Form geknüpft worden , um in dieſer Beziehung alle Streitigkeiten,

durch welche der Prozeß fehr in die Länge gezogen werden könnte , gänzlich abzu

ſchneiden .

Zu S. 22 .

Die Beſtimmung daß , wenn eine verſpätete Schrift an demſelben Tage ein

geht an welchem die andere Partei die Ungehorſamsbeſchuldigung eingereicht hat,

ftets angenommen werden ſolle, daß die erſtere noch vor der leßteren übergeben ſei,

wird durch die Erwägung gerechtfertigt daß die Stunde des Eingangs der Særift,

reſp. der Ungehorſamsbeſchuldigung , nicht in allen Fällen mit Sicherheit feſtzuſtellen

ſein wird, überdies auch die Partei durch Einreichung der Schrift zu erkennen giebt,

daß fie ſich eines Ungehorſams nicht ſchuldig machen will, die Verzögerung vielmehr

durch anderweitige Umſtände herbeigeführt ſei.

1

Zu S. 23.

Die hier getroffene Feſtſeßung daß , wenn beide Theile auf die geſchehene la:

dung in einer für die mündliche Verhandlung der Sache beſtimmten Gerichtsſigung

nicht erſcheinen , die Sache auf ſich beruhen bleibe , bis der eine oder andere Theil

auf Fortſeßung derſelben antrage, iſt durch den allgemeinen Grundſaß des vorlie

genden Gefeßes motivirt , wonach das Gericht nicht von Amts wegen , ſondern ſtets

nur auf Antrag einer Partei verfährt. —

Dieſe Beſtimmung erleidet jedoch auf Termine , welche von abgeordneten Ge

richtsmitgliedern oder von einem requirirten Gericht zur Vernehmung von Zeugen

oder Sachverſtändigen anberaumt ſind, feine Anwendung , theils weil die Berufung

der Parteien auf Vernehmung des Zeugen oder Sachverſtändigen zugleich den Antrag

auf Abhaltung des Termins in ſich idließt, theils weil die Gegenwart der Parteien

bei der Vernehmung nicht nothwendig iſt, ſondern die Partei ihre Erflärung erft in

der nach ſtattgefundener Beweisaufnahme eintretenden mündlichen Verhandlung ab

zugeben hat.

Zu $. 24 .

Auch außer dem Fall eines Kontumazial- Erfenntniſſes ( s. 75. ) iſt hier eine

Reſtitution gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe im Laufe des Prozeſſes, und gegen den

Ausſpruch der in Folge der Verſäumniſſe eingetretenen Rechtsnachtheile, zugelaffen,1
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weil ſobald die Verſäumniß durch unabwendbare oder außergewöhnliche Hinderniſſe

herbeigeführt worden iſt und dies beſcheinigt wird, die Reſtitution nicht verſagt werden

fann ohne die Grundfäße der Gerechtigkeit zu verlegen ; durch die Bedingungen,

unter wefchen die Reſtitution nur geſtattet ſein ſoll , ſind die Rechte des Gegentheils

gebührend berücfichtigt.

Die Reſtitution iſt hier um ſu nothwendiger, weil ein ordentliches Rechts

mittel gegen das Definitiv - Erkenntniß und hiemit eine Remeður in der höhern 31

ſtanz nicht ſtatt findet.

Zu $. 25 .

Den Minderjährigen und ſolchen Perſonen , welchen nach den bisherigen

Landesgeſeßgebungen gleiche Rechte mit den Minderjährigen beigelegt ſind, dem Fis

fus und ſolchen juriſtiſchen Perſonen denen die Rechte des Fiskus zuſtehen, iſt in Be

ziehung auf die Reſtitution gegen prozeſſualiſche Verſäumniſſe fein Vorzug vor andern

Parteien beigelegt , weil derartige allerdings im gemeinen Rechte gegründete Vorzüge

ſehr zur Verzögerung der Prozeſſe dienen und mit Rückſicht auf die fürſorglide Ver

tretung jener Perſonen nicht für nothwendig zu achten ſind , dieſen auch der Regreß

an ihre verantwortlichen Vertreter offen ſteht.

1

Zu $ . 26 .

Im Fall eines , auf Grund einer unrichtigen Zuſtellungs - Urkunde ausge

ſvrodenen Rechtsnachtheils fann unter Umſtänden ein einſtweiliges Ausſeßen des

Verfahrens in der Hauptſache bis dahin nothwendig ſein , daß durch die Beweis

Aufnahme oder Einleitung der Unterſuchung wegen der Fälſchung die Vorfrage, von

welcher die Zuläſſigkeit der Reſtitution abhängt , entſchieden worden iſt. Dem Er

meſſen des Reichsgerichts iſt deshalb die einſtweilige Ausſeßung des Verfahrens ans

heim gegeben worden.

Zu $ . 27 .

In Streitfachen worin der Reichstag, oder eines der beiden Häuſer deſſel

ben , oder die Landesvertretung eines Einzelſtaats , oder eine Rammer derſelben,

Partei iſt, bedarf es ſobald nur eine Vertagung oder der Soluß der Sißung ein

tritt , einer Einſtellung des Verfahrens nicht. Allerdings giebt es einzelne Landes :

Verfaſſungen , nach denen im Fall einer Vertagung der Kammer ein Ausſchuß der

ſelben oder ein ſonſtiges verfaſſungsmäßiges Organ zur Empfangnahme von Mitthei

lungen und Ertheilung von Information für den Prozeß nidyt vorhanden iſt. Ferner

iſt der Umſtand, daß nach den Beſtimmungen der Reichóverfaſſung über das Staaten

Haus und nach einigen Landesverfaſſungen ein beſtimmter Theil der Vertreter nach

Ablauf einer beſtimmten Zeit wechſelt, und durd, Neuwahlen ergänzt wird, nicht ohne

Erheblichfeit, da die durch dergleichen Neuwahlen umgeſtaltete Kammer leicht gegen

Fortſeßung des Prozeſſes geſtimmt ſein könnte. Auch kann eine Einſtellung des Ver

fahrens im Fall einer bloßen Vertagung der Rammer zuweilen in der Hinſicht ange

meſſen ſein , daß die Leidenſchaften , welche einen Prozeß oder eine Miniſteranklage

hervorgerufen haben, ſichy inzwiſchen beruhigen oder die theilweiſe Aenderung der Mit

glieder des Hauſes eine andere als die bisherige Majorität hervorruft. Bei näherer

Betrachtung erſcheinen indeß die gedachten Gründe nicht genügend, um eine Einſtellung

des Verfahrens welche ohne der Gegenpartei zu nahe zu treten wider deren Willen

nicht anders als im Falle einer wirklichen Nothwendigkeit zugelaſſen werden kann, im

Falle bloßer Vertagung vollſtändig zu rechtfertigen. Die Kammer muß gleich jeder

andern Partei zu Anfang des Rechtsſtreits einen Anwalt bevollmächtigen , und es

liegt ihr, ſo wie jeder andern Partei die Sorge für die zeitige Beſchaffung der In

formation ob , ſo daß ſelbſt wenn fein verfaſſungsmäßiges Organ derſelben während

der Vertagung vorhanden iſt, der Prozeß feine Unterbrechung erleidet. Gegen Ver

ſäumniſſe findet überdies im Falle unabwendbarer Hinderniſſe Reſtitution binnen 4

Wochen nach deren Beſeitigung ſtatt. Endlich iſt zu erwägen , daß nach Beſchaffen

heit des Prozeſſes 3. B. im Fall einer Verfaſſungsſtreitigkeit, die Beendigung deſſelben

zur Beruhigung des Landes dringend erforderlich ſein kann . Dagegen muß eine

Einſtellung des Verfahrens eintreten fobald eine der hier in Rede ſtehenden Verſamm

V. Anlage IV b zur 98ſten Sißung. 4
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lungen aufgelöſt wird , oder dieſe Auflöſung durch den Ablauf der Wahlperiode für

jämmtliche Mitglieder von ſelbſt eintritt, da in dieſem Fal mit der Eriſtenz der prozeßs

führenden Partei auch der Fortgang des Prozeſſes aufhören muß . Die Wiederaufnahme

des Prozeſſes Seitens der neuen Verſammlung ſeßt einen neuen Beſchluß derſelben

voraus, und wenn dieſer Beſchluß nicht binnen 8 Wochen nach Eröffnung der neuen

Verſammlung erfolgt, ſo erſcheint die Annahme gerechtfertigt daß auf den Rechts

ſtreit verzichtet werde. Dieſe ftillſchweigende Beſeitigung des Rechtsſtreits bietet in

politiſder Beziehung den erheblichen Vortheil, daß Prozeſſe und Anklagen welche aus

leidenſchaftlicher Uebereilung angeſtellt worden ihre Beendigung erhalten, ohne daß es

eines Beſchluſſes der betreffenden Verſammlung bedarf , zu welchem dieſelbe, da ſte

ſich dadurch den Anſchein einer Kompromittirung zuziehen würde , nicht ſo leicht zu

bewegen ſein wird, obgleich es ganz ihren wahren Intereſſen entſprechen würde, die

Sade auf ſich beruhen zu laſſen .

Zu $. 33 .

In Betreff der Zuſtellung von Verfügungen und Ausfertigungen iſt hier die

Beſtimmung getroffen daß , wenn in der gewöhnlichen Behauſung oder dem Ge:

idäftslokal Niemand angetroffen wird an welchen die Zuſtellung geſeßlich erfolgen

fann , oder wenn die Annahme verweigert wird, es mithin des Anſchlags der Ver

fügung an die Thür der Wohnung bedarf , Abſchrift der Verfügung zugleich dem

Vorſteher der Ortsgemeinde zuzuſtellen iſt. Dieſe Beſtimmung, welche auch in der

Franzöſiſchen Prozeßordnung enthalten iſt, gewährt eine erhöhte Garantie, daß die

Verfügung zur Renntniß derjenigen Perſon gelangt, an welche ſie gerichtet iſt.

Zu $ . 34 .

Die ſpezielle Bezeichnung derjenigen an welche die Zuſtellung zu bewirken

iſt, erſcheint angemeſſener, als eine allgemeine Hinweiſung auf die in den Einzel

ſtaaten beſtehenden Vorſchriften , da im leßtern Fall das Reichsgericht um die

Gefeßmäßigkeit der Zuſtellung prüfen zu können , in die Nothwendigkeit verſeßt

würde ſich von den in den Einzelſtaaten beſtehenden Vorſdriften und deren

etwaigen Abänderungen fortlaufend in Kenntniß zu erhalten , dieſes aber zu viel

fachen Schwierigkeiten und Weiterungen, ſo wie nicht minder zu Zweifeln Anlaß

geben könnte, während die Beobachtung der hier im Geſet getroffenen Beſtim

mungen ſowohl für das Reidsgericht als die Parteien feine Schwierigkeiten

darbietet.

Wie den Erben einer verſtorbenen Partei, beziehungsweiſe den Vertretern

der Erbſchaft, ehe die Erbſchaft getheilt iſt, eine gerichtliche Verfügung zu inſinuiren

ſei , muß dem Ermeſſen des Gerichts nach den Umſtänden des beſonderen Falles

zu beſtimmen überlaffen bleiben . Die in einigen Prozeßordnungen enthaltene Vor

ſdrift, daß die Inſinuation im Sterbehauſe geſchehen könne , gewährt nicht immer

genügende Sicherheit, und iſt deshalb hier nicht aufgenommen worden.

Zu $. 35 .

Die Unterzeichnung des Inſinuations - Dokuments durch denjenigen , welchem

die Verfügung behändigt worden, iſt als nothwendig nicht vorgeſchrieben, weil ſolche

öfters ſchwer zu erlangen , und nach gemeinem Rechte, ſo wie nach mehreren Landes

geſeßgebungen nicht erforderlich iſt.

Zu $. 36 .

Da das Gericht nicht von Amts wegen , ſondern nur auf den Antrag der

Partei handelt , ſo bedarf es in Betreff derjenigen Verfügungen , welche eine Auflage

für die eine Partei enthalten , der Ertheilung einer Beſcheinigung über die Zuſtellung

an die Gegenpartei, damit legtere hierdurch zur Formirung etwaiger Anträge in den

Stand geſeßt werde.

Zu $. 37 .

Die Einrücfung in die öffentlichen Blätter iſt eben ſo , wie die Beibringung

des Nachweiſes darüber, am zweckmäßigſten dem Ertrahenten zu überlaffen, da
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dieſer das nächſte Intereſſe hierbei hat , und überdies die Koſten der Einrüdung vor

Tchießen muß .

Wenn auch die zweimalige Einrüdung vorgeſchrieben iſt, ſo ſind gleichwohl

feine beſtimmten Termine für dieſelbe angeordnet, da die Beobachtung der Termine

erfahrungsmäßig mit Schwierigkeiten verknüpft iſt, und die Ungültigkeit der Ladung

eintreten würde wenn die geſeßlich vorgeſchriebenen Termine nicht pünktlich innege

balten wären.

Zu SS . 38. und 39.

Bei Requiſitionen anderer Gerichte um Vornahme einer gerichtlichen Hand

lung iſt zwiſchen Staaten , welche zum Deutſchen Reich gehören , und auswärtigen

Staaten zu unterſcheiden . Nur die erſteren ſind zur Beobachtung der für die be :

treffende gerichtliche Handlung beim Reichsgericht vorgeſchriebenen Beſtimmungen

verbunden , während es bei auswärtigen Staaten genügt wenn die für das requirirte

Gericht geltenden Geſeße beobachtet ſind, da die Kenntniß der reichsgerichtlichen

Vorſchriften hier nicht verlangt und noch weniger deren Beachtung erzwungen

werden fann .

Im Fall der Weigerung eines Gerichts zur Erledigung der Requiſition liegt

dem hiervon in Renntniß zu ſeßenden Reichsanwalt ob, die weiteren geeigneten Schritte

zu veranlaſſen

Zu 8. 40 .

Schon oben iſt die Deffentlichkeit der zur mündlichen Verhandlung beſtimmten

Gerichtsſißungen als Grundſaß hingeſtellt worden ; und wenn auch aus Gründen

der Sittlichkeit oder der öffentlichen Ordnung Beſchränkungen nothwendig ſind, ſo iſt

es doch hiermit nicht für unvereinbar zu achten, daß der Vorſißende auf den Antrag

der Parteien , außer den Anwalten und Sachführern derſelben , noch beſonderen von

ihnen bezeichneten Perſonen , jedoch höchſtens breien für jede Partei , die Anweſenheit

in der Sißung geſtatte. Es ſpricht hierfür die Erwägung, wie den Parteien öfters

ſehr daran gelegen ſein kann, daß ihnen nahe ſtehende Perſonen Gelegenheit erhalten,

ſich von dem wahren Sachverhältniſſe durch ihre Anweſenheit bei der Verhandlung

ſelbſt vollſtändig zu überzeugen.

Zu $ . 41 .

Der Aushang eines Verzeichniſſes der zur mündlichen Verhandlung gelan

genden Sachen drei Tage vor der betreffenden Sipung , bezwedt hauptſächlich die

Benachrichtigung des Publikums, da die Parteien und deren Sachwalter ſpeziell vor

geladen werden .

Zu $ . 44 .

Da die Verhandlung mündlich geführt werden ſoll, ſo bedurfte es der Be

ſtimmung, daß die Vorträge der Parteien frei gehalten werden müſſen , um zu

verhüten , daß durch Vorleſung weitläuftiger Schriftfäße, wozu namentlich die in

Perſon erſchienenen Parteien leicht ſich veranlaßt finden möchten, die Richter ermüdet

und die Verhandlungen unnöthig verzögert werden .

Zu $. 45.

Hier iſt ausſchließlich dem Vorſißenden die Befugniß beigelegt , während

der müdnlichen Verhandlung an die Parteien Fragen zur Auftlärung der Sache

zu ſtellen . Da dem Vorſitzenden die Leitung der ganzen Verhandlung gebührt, ſo

fann ſeine Berechtigung zur Fragſtellung feinem Bedenken unterliegen . Zweifel

hafter iſt es , ob nicht eine gleiche Ermächtigung, wenn auch mit der Beſchrän

fung daß zuvor von dem Vorſißenden das Wort zu erbitten ſei , den übrigen

Mitgliedern des erfennenden Gerichts geſtattet ſein ſolle. Denn auch für ſie wird

nicht minder als für den Vorſitzenden das Bedürfniß eintreten , ſich durch Fragen an

die Parteien Aufklärung über dieſen oder jenen ſtreitigen oder gar nicht erörterten

1

Punft zu verſchaffen , und dieſer Zwed wird häufig entweder gar nicht oder nicht ge
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nügend erreicht werden können , wenn die Fragſtellung nicht ſofort, im geeigneten

Augenblick erfolgen fann . Gleichwohl iſt nur der Vorſißende allein zur Fragſtellung

für befugt erachtet worden und, falls ſich bei der nachherigen Berathung des Geridis

eine Fragſtellung noch als nöthig ergeben ſollte, ein desfallſiger Beſchluß des Geridts

erfordert, weil nur auf dieſe Weiſe ein geordneter Gang der Verhandlung geſichert

werden kann . Durch vorſtehende Beſtimmung iſt übrigens nicht ausgeſdhloſſen, daß

ein Richter, der Reichsanwalt oder eine der Parteien ſich im Laufe der Verhandlung

an den Vorſißenden mit dem Erſuchen wenden , eine beſtimmte Frage an eine Partei

zu ſtellen ; dem Ermeſſen des Vorſißenden bleibt aber überlaſſen, ob er dieſem Erſuđen

Folge geben will oder nicht.

Daß den Parteien unter einander die Fragſtellung nicht geſtattet ſein kann,

bedarf hiernadh feiner weitern Ausführung.

1

Zu SS. 48. und 49.

Bei den Sißungs - Protokollen iſt die Unterzeichnung Seitens der Parteien

nicht üblich und auch nicht nothwendig , da deren Erklärungen und Zugeſtäntniſſe

durch die Vorleſung und Genehmigung in Gegenwart des ganzen Richter - Kollegiums

die vollſtändigſte Beglaubigung erhalten . Dies iſt nicht in gleichem Maaße der Fall

bei fommiſſariſden Verhandlungen ; und erſcheint es daher angemeſſen, den Proto

follen hier, nach dem Vorgange anderer Prozeßordnungen, eine erhöhte Gewähr ihrer

Richtigkeit dadurch zu verſchaffen , daß die Unterzeichnung Seitens der Parteien x .

angeordnet wird.

Zu S. 50.

Nav den Grundſäßen der Verhandlungo - Marime fann es feinem Bedenten

unterliegen , die Ausſeßung des Prozeſſes der freien Uebereinkunft der Parteien zu

überlaſſen ; um jedoch in dieſer Hinſicht möglichen Mißbräuchen Seitens der Anwalte

vorzubeugen, iſt die Beſtimmung aufgenommen daß die Anwalte ſich zu einer ſolden

Uebereinfunft durch Spezial- Vollmacht zu legitimiren haben.

Zu $. 51 .

Wenn der Kläger nicht den Anſpruch ſelbſt , ſondern nur die Klage fallen

laſſen will, ſo ift zur Einſtellung des Prozeſſes die Zuſtimmung des Verklagten er

forderlich, da dieſer durch die ſtattgefundenen Verhandlungen und namentlich durd

die eingetretenen Präjudizen bereits Rechte und Vortheile erworben haben kann,

welche ihm durch einen einſeitigen Aft des Klägers nicht wieder entzogen werden

fönnen. Der Verklagte würde gegen den Kläger ſehr in Nachtheil ſtehen , wenn

er wider ſeinen Willen genöthigt werden könnte , den Prozeß noch einmal von neuem

und auf einer anderen , ihm vielleicht ungünſtigeren Grundlage durchzumachen.

-

Zu $ . 52.

Die Erhebung von Stempel- und Gerichtsgebühren erſcheint mit Rückſicht

auf die Beſchaffenheit der beim Reichsgericht zu verhandelnden Rechtsſtreitigkeiten

nicht angemeſſen Aus gleichem Grunde und mit Ausnahme des im S. 30. gedachten

Falls fallen die Schreibgebühren fort. Die übrigen gerichtlichen und außergerichtlichen

Koſten ſind einftweilen und bis zur Definitiv - Entſcheidung auch in Betreff des Koſten

punkts von derjenigen Partei zu tragen , auf deren Antrag oder durch deren Hand

lungen die Koſten veranlaßt ſind .

Zur Beſtellung von Kautionen für die Koſtenerſtattung iſt bei den vor dag

Reichsgericht gehörenden Sachen fein Bedürfniß vorhanden .

Dic

Zu SS. 53. und 54 .

Die Beſtimmungen dieſer beiden ss . über die Verbindlichkeit zur Erſtattung

der Prozeßkoſten beruhen auf allgemein anerkannten Redtsgrundfäßen. –

Kompenſation oder verhältniſmäßige Vertheilung der Koſten iſt in den Fällen unter

1. und 2. des § . 53. nur für zuläſſig erklärt, d. h . in das Ermeſſen des Richters

geſtellt worden , da die Mehrforderung oder das, was bei wechſelſeitigen Anſprüchen
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-

1

der eine Theil erftritten hat , ſehr unbedeutend ſein und feine Koſten -Vermehrung ver

anlaßt haben fann . - Im gemeinen Rechte und in anderen Prozeßordnungen iſt

die Koſten -Rompenſation weiter ausgedehnt worden , namentlich auf die Fälle , wenn

auf einen nothwendigen Eid erkannt , oder die Verurtheilung auf Grund der Hands

lung eines Dritten erfolgt iſt, von welcher der Verurtheilte erſt durch den Prozeß

Kenntniß erlangt hat . - Dieſe Ausdehnung der Kompenſation widerſtreitet aber

dem Grundſaße, daß der Berechtigte nicht dadurch in Schaden verſeßt werden darf,

daß ihm ſein Recht durch den Verpflichteten ohne haltbaren Grund beſtritten worden

iſt. Daß die Unhaltbarkeit der Beſtreitung nicht ſogleich klar vorlag, ſondern erſt

im Prozeſſe durch die geſeßlich zuläſſigen Beweismittel, zu denen auch der nothwendige

Eid gehört, feſtgeſtellt worden , iſt ein zufälliger Umſtand, deſſen Folgen derjenige

tragen muß, auf deſſen Seite derſelbe ſich ereignet hat . Die Koſten eines durch jenen

Umſtand veranlaßten Prozeſſes fönnen , ſo weit ſie von der obſiegenden Partei einſt

weilen haben beſtritten werden müſſen , von der Erſtattungs - Verbindlichkeit der unter

liegenden Partei um ſo weniger ausgenommen werden , als es für die erſtgenannte

Partei fchon ein Nachtheil iſt, daß ihre Befriedigung durch den Prozeß verzögert

Die zuweilen wegen ſehr naher verwandtſchaftlicher Verhältniffe zuge

laſſene Koſten - Rompenſation entbehrt jedes Rechtsgrundes und beruht nur in einem

gewiſſen Billigkeits- oder Schidlichkeits-Gefühle.

Zu $. 55 .

Da das Staatens, reſp . Voltshaus nicht minder wie die Reichsregierung

die benöthigten Geldmittel aus der Reichskaſſe zu empfangen hat , ſo ſind auch im

Fall des §. 124. Litt. b. der Verfaſſung bei Rechtsſtreitigkeiten unter ihnen die

Koſten, reſp. die Koſtenvorſchüſſe, aus der Reichskaſſe zu tragen , auf welcher Seite

dieſe Koſten und Vorſdüſſe auch entſtanden ſein mögen .

Bei Streitigfeiten der Regierung eines Deutſchen Staats mit der Volføver

tretung deſſelben ( S. 124. Litt. e . der Verfaſſung ) hat aus gleichem Grunde die Kaſſe

des betreffenden Einzelſtaats die Koſten und Koſtenvorſchüſſe zu deden.

1

Zu S. 56 .

Nach gemeinem Deutſchen Prozeß tritt in dem Fall, daß über den Koſten

punft zu erkennen unterlaſſen iſt, Kompenſation der Koſten ein . Um eine ſolche ſtill

weigende Roſten -Rompenſation auszuſchließen, iſt hier die ausdrückliche Beſtimmung

getroffen , daß über die Verbindlichkeit zur Koſtentragung in jedem Rechtsſtreite

ausdrüdlich erfannt werden müſſe, ſo daß falls das Erkenntniß den Koſtenpunkt

übergangen haben ſollte, ein Nachtragserkenntniß in Betreff der Koſten erforderlich iſt.

Zu S. 57 .

Die Feſtſtellung der Gebühren für die Abfaſſung der Schriftfäße und für das

Plaidoyer der Rechtsanwalte und Sachführer durch eine Tarordnung iſt in ſo

ſchwierigen, verwidelten und wichtigen Rechtsſtreitigkeiten, wie ſie beim Reichsgericht

vorfommen werden , nicht wohl möglich und ſelbſt bei blos formellen Handlungen

mißlich, weil zwiſchen dieſen Handlungen und ſolchen , welche mit der Abfaſſung der

Schriftjäße und dem Plaidoyer zuſammen hangen, die Grenze oft ſchwer zu finden iſt.

Es erſdeint daher am Angemeſſenſten die Gebühren der Rechtsanwalte und Sach :

führer, wie in Frankreich hinſichtlich des Honorars der Advokaten üblich iſt, der freien

Vereinbarung der Betheiligten zu überlaſſen , und hier nur die Beſtimmung aufzu

nehmen , daß wenn die Parteien oder die Sachführer reſp. Rechtsanwalte beim

Reichsgericht darauf antragen , dieſes nach dem Umfange und der Beſchaffenheit der

Arbeiten in dem betreffenden Fall den Betrag der Gebühren billig zu ermeſſen und

feſtzuſeßen habe , ſo daß alſo nur in Ermangelung gütlicher Einigung unter den

Parteien und ihren Rechtsanwalten 2c. das Reichsgericht entſcheidet. Hierdurch ſind

die Parteien gegen ungemeſſene Anſprüche , die Rechtsanwalte gegen zu geringe Ver

gütungen hinreichend geſchüßt. Daß die Gebühren des bevollmächtigten Rechts

anwalts , wo die Beſtellung eines ſolchen als nothwendig vom Geſeße vorgeſchrieben

iſt, den zu erſtattenden Prozeßkoſten beigezählt werden müſſen , unterliegt keinem.

V. Anlage IV b zur 98ften Sißung . 5
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Zweifel. Was dagegen die Gebühren eines außerdem angenommenen Sach

führers anlangt , ſo fann deffen Annahme in einigen Fällen nothwendig oder doch

gerechtfertigt erſcheinen , in anderen aber nicht; die individuellen Umſtände müſſen

hierüber entſcheiden, und ift deshalb die Erſtattung jener Gebühren dem richterlichen

Ermeſſen zur Entſcheidung anheimgegeben .

1

1

Zu $. 58 .

3m 8. 9. iſt bereits für den Fall daß das Unvermögen einer Partei durdo

ein obrigkeitliches Atteſt nachgewieſen wird , beſtimmt daß einer ſolchen Partei auj

ihren Antrag vom Reichsgericht ein bei demſelben angeſtellter Rechtsanwalt zur

unentgeldlichen Führung ihrer Sache zugeordnet werden kann und daß dieſer Anwalt

ermächtigt iſt, im Fall der Gegner der armen Partei zur Erſtattung der Koſten verur:

theilt wird, ſeine Gebühren und Auslagen von der Gegenpartei unmittelbar einzu

fordern . Hier bedurfte es noch einer Beſtimmung, wie es nicht blos in Betreff des

Anwalts , ſondern auch in Betreff des Gerichts mit den in Sachen unvermögender

Parteien erwachſenden baaren Auslagen gehalten werden ſoll.

Die Erſtattung wird in derartigen Fällen nach Analogie der bereits in

mehreren Staaten , z . B. Preußen , beſtehenden Einrichtung aus der Reichsfaſſe zu

leiſten ſein.

Zu $. 62 .

Die Zulaffung einer ſofortigen Zurücweiſung offenbar únftatthafter Klagen

rechtfertigt ſich, wenn ſie auch im Allgemeinen nicht ganz unbedenklich iſt, doch bei

dem Reichsgerichte durch die Betrachtung, daß dieſes mehr, wie jedes andere Gericht,

der Gefahr ausgeſeßt iſt mit unnüßen Klagen behelligt zu werden , deren Einleitung

nicht nur dem Gerichte zu großer Beſchwerde gereichen würde, ſondern auch ſonſt zu

Mißverhältniſſen Anlaß geben könnte.

Zu SS. 65-68.

Die vorliegenden Beſtimmungen ſind aus der Erwägung hervorgegangen,

daß es zu großer Härte und zu unnöthigen Weiterungen führen würde, wenn man

den Beflagten , ungeachtet ihm die hier gedachten jedes Verfahren vor dem Reichs

gericht ausſchließenden, ſofort flaren oder durch Urfunden beſcheinigten , Präjudizial

Ginreder zuſtehen , nöthigen wollte ſich dennoch auf die Klage vollſtändig einzulaſſen

und zugleich alle übrigen , vielleicht ſchwer darzuſtellenden Einreden vorzutragen .

Durch die Beſtimmung, daß die Ablehnung der Klagebeantwortung vor

Ablauf der zur Beantwortung beſtimmten erſten Friſt erfolgen müſſe, daß ferner im

Fal einer Zurüdweiſung der Ablehnung die neue Frift zur Klagebeantwortung nidt

weiter verlängert werden dürfe, endlich daß der Verklagte im Fall einer unbegrün

deten Ablehnung die Koſten tragen müſſe, iſt einem Mißbrauch der Ablehnung8

Befugniß genügend vorgebeugt.

Zu S. 69 .

Der Entwurf iſt von dem in der Eventualmarime enthaltenen Hauptgrundſak

ausgegangen, daß dem Beflagten zur Pflicht zu machen ſei alle ſeine Ginreden ſogleich

in der erſten Schrift, in Verbindung mit der Einlaſſung auf die Klage, vorzubringen,

und zwar in der Regel bei Vermeidung der Präfluſion.

Der Ausdrud : ,,Ginrede" iſt hier in ſeiner prozeſſualiſchen Bedeutung, nämlich

als Vertheidigungsmittel gegen die Klage , im Gegenſaß zu der bloßen Ableugnung

des Klagegrundes, gebraucht. Damit die Einrede in dieſem und nicht in dem engern

civilrechtlichen Sinn aufgefaßt werde, iſt der Zuſap : „ ohne Unterſchied, ob ſie den

Grund der Klage ſelbſt widerlegen oder den Klageanſpruch durch entgegen ſtehende

Thatjachen oder Rechte als wieder aufgehoben oder entfräftet darſtellen ſollen"

hinzugefügt.
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Der

S. 70.

ſpricht in Betreff der Klagebeantwortung den für das ganze hier angeordnete Prozeß

verfahren gültigen Grundſaß der affirmativen Litisfonteſtation aus.

Der

$. 71 .

enthält eine Anwendung der Eventualmarime auf die Klagebeantwortung , jedoch mit

den durch die Billigkeit bedingten Modifikationen.

Zu S. 72 .

Sobald der Beflagte den Anſpruch des Klägers unbedingt und vollſtändig

einräumt , fält die Nothwendigfeit einer Klagebeantwortung weg . Die Anwalts

Beſtellung und Einreichung einer Schrift welche das Anerkenntniß enthält , iſt indeß

erforderlich, da das Anerkenntniß für die Parteien von der größten Wichtigkeit iſt,

und der Schriftſaß durch welchen daſſelbe begründet wird, unter denſelben Formen

und Garantien dem Gericht zugehen muß , welche für die Erklärungen der Parteien

allgemein vorgeſchrieben ſind.

Die Abfaſſung einer theilweiſen Agnitoria iſt zu geſtatten , da es für den

Kläger von Erheblichkeit ſein fann ſeinen Klageanſpruch wenigſtens zum Theil feft

geſtellt zu ſehn , um deſſen Erefution bewirfen zu fönnen .

Daß der Abfaſſung des Agnitions - Beſcheides der Antrag der Partei voran

gehen müffe, folgt aus dem allgemeinen Grundſaß des gegenwärtigen Verfahrens,

wonach das Gericht nie von Amtswegen verfährt, und rechtfertigt ſich überdies auch

dadurch, daß der Kläger möglicherweiſe durch das bloße Anerkenntniß zufrieden geſtellt

fein fann , und alsdann dem Beklagten durch Abfaſſung des Agnitions - Beſcheides

unnöthige Koſten verurſacht werden würden .

1

Zu $. 73 .

Hier fann das Bedenken entſtehen , ob , wenn die Klagebeantwortung inner

halb der beſtimmten Friſt nicht eingegangen iſt, die Anberaumung der mündlichen

Verhandlung nothwendig und von Nußen ſei. Ueber Thatſachen fann nicht mehr

geſtritten werden, da dieſe Feſtſtehen . Es dürfen alſo nur Rechtsausführungen ein

treten . Erſcheinen beide Parteien, ſo läßt ſich hiervon ein Erfolg erwarten. Erſcheint

dagegen nur der Kläger , ſo iſt dies nicht der Fall, da derſelbe bereits in der Klage

chrift die aus den der Klage zum Grunde liegenden Thatſachen herzuleitenden Rechte

angeführt haben wird und muß. Endlich läßt ſich auch nicht einwenden , daß der

Beklagte vielleicht deshalb nidit erſchienen ſei weil er zwar die Thatſachen nicht

beſtreiten, ihm gleichwohl aber daran gelegen ſein fönne , die Rechtsfrage durch Er

fenntniß entſchieden zu ſehen . Denn wenn der Beklagte Rechts - Einwendungen geltend

machen kann , ſo läßt ſich nicht annehmen , taß er ausbleiben und die Einwendungen

nicht geltend machen wird . Dieſer Bedenken ungeachtet iſt indeß die Beſtimmung im

Entwurf gerechtfertigt. Zunächſt wird überall, wo das mündliche Verfahren einge

führt iſt, auch ein Kontumazial- Erkenntniß nur auf Grund einer mündlichen Ver

handlung gefällt. Nur in Preußen hat man aus Zweckmäßigkeitsgründen und mit

Rückſicht auf die große Zahl der Prozeſſe das mündliche Verfahren ausgeſchloſſen .

Dieſe Rüdſicht fällt indeß für das Reichsgericht, wo verhältnißmäßig nur wenige

Prozeſſe anhängig ſein werden , weg. Hier werden dagegen die Rechtsfragen ſo

überwiegend und ſo wichtig ſein, daß ſelbſt wenn die Thatfachen in contumaciam

feſtſtehen , Behufs der Rechtsausführungen die mündliche Verhandlung nothwendig

erſcheint. Auch der Kläger wird darauf rechnen daß er bei der mündlichen Verhand

lung noch deduziren könne. Er wird ſich deshalb in der Klage möglichſt auf Anfüh

rung der Thatſachen beſchränken , ein Verfahren was an ſich ſehr zweckmäßig und

möglichſt zu begünſtigen iſt. Würde nun aber, faus der Beflagte keine Klagebeant

wortung einreichte, ohne mündliche Verhandlung erkannt und der Kläger, ohne daß

er zuvor mit der Rechtsausführung gehört worden , abgewieſen , ſo würde ein ſolches
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Verfahren mit Recht angefochten werden. Endlich iſt aber auch die mündliche Ver:

handlung ſchon deshalb erforderlich, weil der Reichsanwalt vor der Entſcheidung

gehört werden muß.

Sobald vor oder in dem Audienz - Termin die Klagebeantwortung noơ ein

geht , iſt die Kontumazial - Verhandlung aufzuheben , da dem Beflagten nach §. 75 .

ſelbſt gegen ein bereits abgefaßtes Kontumazial - Erfenntniß binnen zehn Tagen der

Einſpruch geſtattet iſt.

Zu $ . 74 .

Iſt in dem Termin zur mündlichen Verhandlung ein bevollmächtigter Anwalt

für den Verklagten aufgetreten , und hat er zwar feine Klagebeantwortung eingereicht,

aber den rechtlichen Grund der Klage beſtritten , ſo iſt das Erkenntniß ſeinem Weſen

nad, ein fontradiktoriſches, und die rechtliche Folge hiervon iſt daß dem Betlagten

nicht geſtattet ſein kann , den im § . 75. gedachten Einſpruch zu erheben .

1

Zu $ . 75 .

Von der Anführung und Bejqeinigung beſonderer Reſtitutionsgründe iſt nad

dem Vorgange der Franzöſiſchen und der neueren Preußiſchen Geſeße abgeſehen

worden , da dieſes Erforderniß nicht mit Strenge durchzuführen iſt und erfahrungs

mäßig meiſtens nur zwedloſe Weiterungen veranlaßt.

Zu $. 77 .

Wenn auch dem Kläger bis zur Mittheilung der Klagebeantwortung eine

Aenderung des Klagegrundes zu geſtatten iſt, weil in einem ſolchen Falle die Rechte

des Verflagten dadurch , daß demſelben alsdann zur Antwort auf die veränderte Klage

eine neue Friſt geſtattet werden muß, ungefährdet bleiben, ſo iſt doch, da nach erfolgter

Mittheilung der Klagebeantwortung der Verklagte zu verlangen befugt iſt daß , wenn

der Kläger nicht den Anſpruch ſelbſt aufgeben wil, über die anhängige Klage rechtlich

erfannt werde, eine Aenderung des Klagegrundes und des in der Hauptſache geſtellten

Antrags nur in ſoweit zuläſſig, als dieſelbe einen Verzicht auf einen Theil des

Streitgegenſtandes enthält, indem dieſe Art der Aenderung dem Beklagten nur günſtig

ſein fann

Zu S. 83 .

Wenn auch hier gegen eine in dem Termine zur mündlichen Verhandlung

nicht erſchienene Partei auf Antrag der anweſenden Gegenpartei die Kontumazial

Verhandlung vorgeſchrieben iſt; lo fann gleichwohl die Kontumaz in ſo weit niąt

eintreten, als die erſchienene Partei in der Audienz noch neue Thatſachen oder

Beweiſe geltend macht, welche an ſich noch zuläſſig und erheblich ſind.

auch die ausgebliebene Partei in der mündlichen Verhandlung erſchienen , ſo hätte ſie

über dergleichen neue Thatſachen und Beweiſe ſofort ſich zu erklären nicht genöthigt

werden , vielmehr auf Anberaumung eines neuen Termins antragen fönnen. Dieſer

Befugniß fann dieſelbe durch ihr Ausbleiben nicht verluſtig gehen. Deshalb iſt für

einen ſolchen Fall die Anberaumung einer anderweitigen Sigung zur weiteren Ver

handlung der Sache vorgeſchrieben .

Denn wäre

S. 85 .

bezeichnet die Fälle, in denen die Anbringung neuer Thatſachen und Beweismittel

noch bei der mündlichen Verhandlung geſtattet iſt.

Wenn die Angabe einer Partei , daß eine neue Thatſache oder ein neues Be

weißmittel von ihr erſt ſpäter entdeckt oder wieder aufgefunden ſei, von der Gegen

partei beſtritten wird, ſo fragt ſic welches Verfahren das Gericht zu beobachten habe?

Nach gemeinem Prozeſſe muß die Partei, welche dergleichen Thatjaden oder Beweis

mittel vorbringt, ſtets durch denEidoder ſonſtigen Beweisdarthun,daß ſie erſt ſpu

ter von der Thatſache Kenntniß erlangt, reſp. das Beweismittel entdeckt habe. In
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1

vielen Fällen wird indeß der Beweis , ſelbſt durch den Eid , ſchwierig ſein , z . B. bei

Streitigkeiten welche eine Ständeverſainmlung betreffen ; zuweilen wird es auch klar

vorliegen daß die Behauptung des Produzenten richtig ſei, und es deshalb eines Be

weiſes , insbeſondere eines Eides gar nicht bedürfe. Zwedmäßig erſcheint daher die

im Entwurfe getroffene Beſtimmung , welche es dem durch die Umſtände geleiteten

Ermeſſen des Reichsgerichts überläßt, ob die Verſicherung des Produzenten für glaub

haft anzunehmen oder noch eine eidliche Verſicherung zu erfordern ſei.

Zu $ . 88 .

Sobald ſich aus der Klagebeantwortung Vorfragen ergeben , welche der Ent

ſcheidung des Rechtsſtreite präjudiziren , würde es zwar zur Beſchleunigung des Pro

zeſies gereichen , dieſe Vorfragen mit Ausſchluß der Hauptſachen vorweg zur Ver

handlung zu ſtellen . Andererſeits iſt es aber bedenklich, den durch das Geſeß dem

Prozeſſe feſt vorgezeichneten Gang des Schriftwechſels vor der mündlichen Verhand

lung willführlich zu unterbrechen , ohne daß hierzu eine Nothwendigkeit vorhanden iſt.

Es fommt hinzu daß das Gericht, ſobald die Sache einfach iſt, die Einforderung der

Replik und Duplif ausſeßen und ſofort den Termin zur mündlichen Verhandlung an

beraumen kann, in welchem dann die Vorfragen vorweg zur Erörterung und Ent

ſcheidung gelangen fönnen .

Dem Verflagten iſt daher mit Ausnahme der Fälle des § . 65. , in denen es

ſich darum handelt ob ein Verfahren vor dem Reichsgerichte überhaupt unzuläſſig ſei,

nicht geſtattet worden wegen anderer Präjudizialfragen die Ablehnung der Klagebeant

wortung in der Hauptſache geltend zu machen .

Zu $ . 91.

Die Beſtimmung , daß in den Fällen , in denen die Entſcheidung der Sache

von einem nothwendigen Eide abhängig gemacht iſt, die Folgen der Ableiſtung oder

Nichtableiſtung eines ſolchen Gides im Erkenntniß ſogleich feſtgeſeßt werden ſollen ,

fann zwar in einzelnen Fällen , und beſonders wenn die Entſipeidung von mehreren

unter ſich bedingten Eidesleiſtungen abhängig gemacht werden mußte, auf Schwierig

feiten ſtoßen , und in dem Falle wenn ſich vorausſehen läßt daß die Partei den Eid

nicht leiſten wird, eine unnüße Arbeit veranlaſſen ; allein ohne die Vorausbeſtimmung

der Folgen der Leiſtung oder Verweigerung des Wides würde in der That fein Er

fenntniß , ſondern nur ein Beſchluß über die Beweisaufnahme vorhanden ſein , und

die Partei eines feſten Anhalts für ihren Entidyluß ob ſie den Eid leiſten ſolle oder

nicht ? entbehren. Sind dagegen die gedachten Folgen im voraus ausgeſprochen , ſo

iſt ein vollſtändiges Erkenntniß vorlanden , ſo daß es nachher in Beziehung auf die

Haupt- Entſcheidung nur noch eines Purifitations - Reſoluts bedarf.

Daß der Termin zur Ableiſtung des erfannten Eides nicht von Amtswegen,

ſondern auch nur auf Antrag der Partei anberaumt wird , folgt aus der Verhand

lungsmarime; für Abwarten des Antrags ſpricht übrigens auch noch der praktiſche

Grund , daß der Partei dadurch Freiheit gelaſſen wird ſtillſchweigend auf die Eides

leiſtung zu verzichten und ſich zu vergleichen.

Der

$. 94.

beſtimmt die Fälle, in welchen noch bis zum Erlaß des Definitiv - Erfenntniſſes neue

Thatſachen oder Beweismittel angebracht werden fönnen ; in den hier vorgeſehenen

Fällen iſt eine Beſchränkung der Eventualmarime eben ſo ſehr durch die Grundſäße

der Billigfeit geboten, als ſie den Rückſichten entſpricht, welche der materiellen Wahr

heit bei Entſcheidung ſtreitiger Anſprüche gewidmet werden müſſen.

1

.

1

Bei der Lehre vom Beweiſe ſind im Allgemeinen die Grundfäße des gemeinen

Rechts leitend geweſen , und iſt davon nur abgewichen , wo nach der Erfahrung und

den Fortſchritten der Wiſſenſchaft ſich Abänderungen als nothwendig oder zweckmäßig

herausgeſtellt haben. - Da jene Grundfäße als allgemein bekannt vorauszuſeßen.

ſind , ſo wird es nur erforderlich ſein, die vorgeſchlagenen Abänderungen näher zu

begründen oder zu erläutern .

V. Anlage IV b zur 98ſten Sißung . 6
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Die

$$. 95 - 122 .

handeln vom Urfundenbeweis.

Beſonders wichtig ſind hier die Grundjäße welche zu beobachten ſind wenn die

Urkunde , deren eine Partei fid als Beweismittel bedienen will , ſich im Beſis eines

Dritten befindet. Es fragt ſich , ob in einem ſolchen Falle beim Reichsgericte ein

Verfahren ſtatt finden ſolle , oder ob es der Partei zu überlaſſen ſei für die Herbei

ſchaffung einer ſolden Urfunde ſelbſt zu ſorgen ? Der $. 96. unterſcheidet hier, ob

der Dritte ein Angehöriger eines der Staaten des Deutſchen Reiches ift oder niớt.

Im erſten Fall geſtattet der Paragraph der Partei die Anbringung eines Editions:

geſuchs beim Reichsgerichte behufs Einleitung eines Editionsverfahrens; im leşteren

Falle aber ſoll der Partei die Herbeiſchaffung der Urfunde binnen einer vom Reichs

gerichte nach den Umſtänden zu ermeſſenden Friſt überlaſſen bleiben, nach deren frudit:

lojem Ablauf ohne Rücſicht auf die gedachte Urkunde in der Sache weiter zu verfahren

iſt. Dieſe Beſtimmungen erſcheinen auch völlig gerechtfertigt.

Das Bedenfen daß für einen Dritten , welcher ganz außerhalb des beim

Reidsgericht anhängigen Verfahrens ſteht, eine Verpflichtung zur Edition gar

nicht vorhanden ſei, wird durch die Erwägung beſeitigt, daß die beim Reichsgeridt

anhängigen Rechtsſachen meiſtens ein öffentliches , alle einzelne Angehörige des

Reichs mehr oder minder berührendes Intereſſe haben. Abgeſehen hiervon , fommt

es aber auch weſentlich darauf an , durch den Prozeß das Recht ſeinem materiellen

Inhalte nach, nicht blos formal, ſo weit es durch die Bemühungen der Partei möglich

iſt, feſtzuſtellen. - Für die Erreichung dieſes Zweds in Rechtsſachen des Deutſchen

Reichs, Deutſcher Staaten und Deutſcher Angehörigen , mitzuwirken , liegt jedem

Angehörigen des Deutſchen Reichs ob , auch wenn er bei dem Rechtsſtreit nicht un:

mittelbar betheiligt iſt.

In Preußen hat der Grundſaß unbedingter Editionspflicht behufó Ermita

telung der Wahrheit ſeit langen Jahren geſeßliche Geltung , ohne daß hieraus be

ſondere Uebelſtände hervorgegangen wären , da durch gewiſſe, allgemein anwendbare

Rautelen die Rechte Dritter gegen Mißbrauch geſchüßt ſind .

Es fommt noch beſonders in Betracht daß die Partei , wenn ihr in allen

Fällen überlaſſen bleiben ſollte, für Herbeiſchaffung einer im Beſiß eines Dritten bes

findlichen Urfunde ſelbſt zu ſorgen , häufig nicht im Stande ſein würde, dieſe Her

beiſchaffung zu bewirken , da ihr ein flagbares Recht gegen den Beſißer der Urkunde

auf deren Herausgabe oder Vorlegung nicht immer zuſteht ; ſtände ihr aber ein ſolches

Recht wirklich zu, und müßte ſie deshalb gegen denſelben bei dem kompetenten Landes

gericht auf Edition förmlich klagen , ſo könnte dadurch der beim Reichsgericht an

hängige Prozeß ſehr verzögert werden , indem der Editionsprozeß möglicherweiſe durch

drei Jnſtanzen hindurchgeführt werden müßte.

Dagegen iſt in Betreff ſolcher Dritter , welche einem der Deutſchen Staaten

nicht angehören , ein Editionsverfahren beim Reichsgerichte ihon deshalb nicht an

wendbar, weil daø Reichsgericht jedes Zwangsmittels gegen einen ſolchen Dritten

entbehrt. Hier muß es alſo der Partei überlaſſen bleiben , für Herbeiſchaffung der

Urkunde binnen einer vom Reidysgericht zu beſtimmenden angemeffenen Friſt ſelbſt

zu ſorgen .

Zur Begründung eines Editionsgeſudys , daſſelbe möge nun gegen die Ge

genpartei , gegen einen Streitgenoffen oder gegen einen Dritten gerichtet ſein , iſt

unter allen Umſtänden erforderlich daß die Urkunde , welche ebirt werden ſoll, nach

der Behauptung des Editionsſuchers ſolche Thatſachen enthalte , welche das Reichs

gericht für die Entſdyeidung von Erheblichkeit erachtet , und daß wenigſtens wahr

ſcheinlich ſei daß der Editionspflichtige ſich im Befiß der bezüglichen Urkunde befinde.

Unter dieſen Vorausſeßungen fragt es fich , ob eine unbedingte Verpflichtung zur

Herausgabe der Urfunden eintreten ſolle , oder nicht? Hier iſt zu unterſcheiden

zwiſchen der Editionspflicht der Gegenpartei , reſp. eines Streitgenoſſen , und der

Editionspflicht eines Dritten .
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Nach gemeinem Rechte wird angenommen , daß der Kläger dem Verklagten

und überhaupt jeder angreifende Theil dem Gegner die zu deſſen Vertheidigung die

nenden Urkunden zu ediren habe ; dies führt aber häufig zu ſchwierigen Diſtinktionen

und Verwidelungen . Um ein einfaches und flares Verhältniß herzuſtellen , und zu

gleid, den Anforderungen der Gerechtigkeit zu genügen, die nicht geſtattet,daß die eine

Partei der andern gegenüber zu deren Nachtheil mit der Vorlegung von Urkunden

zurückhalten dürfe, welche zur richtigen Entſcheidung der Sache dienen fönne, erſcheint

es eben ſo angemeſſen, als gerechtfertigt, den allgemeinen Saß aufzuſtellen , daß jede

Partei ohne Unterſchied verbunden ſei , ilhrem Gegner oder ihrem Streitgenoſſen die

jenigen Urkunden zu ediren , welcher dieſer zum Beweiſe ſeiner Behauptungen bedarf.

Nur die von der Partei mit Dritten gepflogene Privat-Korreſpondenz oder ſolche ein

ſeitige Privat-Aufzeichnungen welche nicht des Beweiſes halber geſchehen , ſind hier:

von auszunehmen , da die Editionspflicht nicht bis zur Verlegung des Privatgeheim

niſſes ausgedehnt werden kann.

Was dagegen die Editionspflicht Dritter betrifft , ſo geht das gemeine Recht

von dem Grundſaß aus , daß die Edition von dritten Perſonen nur dann gefordert

werden fönne, wenn ein zur Begrünrung der actio ad exhibendum geeignetes recht

liches Intereſſe vorhanden iſt. Es rechtfertigt ſich hiernach das Verlangen der Edition

folder Urkunden, an welchem dem Editionsſucher ein Recht zuſteht, ſo wie derjenigen

welche zum Zweck des Abſchluſſes oder Beweiſes eines Geſchäfts oder Rechtsverhält

niſjes zwiſchen dem Beſißer der Urfunden und dem Editionsſucher aufgenommen find

Außerdem erfennt das gemeine Recht nur hinſichtlich der öffentlichen Gerichtsaften

eine allgemeine Verpflichtung zur Edition an ; hiermit iſt aber dem praktiſdien Bes

dürfniſſe nicht, und am wenigſten in den vor das Reichsgericht gehörigen Rechtsſachen

ein Genüge geſchehen, indem dieſe Sachen öfters nur durch Herbeiſchaffung von Ur

fun aus Archiven anderer Staaten und regierender Häuſer , gegen welche die

actio ad exhibendum nicht zu begründen iſt, ins Klare zu bringen ſind. - An die

Entſcheidung dieſer Saden knüpfen ſich oft ſo große und politiſche Folgen , daß da

gegen alle aus dem privatrechtlichen oder bloß diplomatiſchen Standpunkte entnom

menen Bedenken zurüdtreten müſſen ; und iſt deshalb die Edition öffentlicher oder

archivariſcher Urkunden hier unbedingt angeordnet worden . Damit durch die Vor

legung dieſer Urkunden anderweitige Intereſſen nicht gefährdet werden , iſt im §. 104 .

der Weg vorgezeichnet, auf welchein die irgend thunliche Geheimhaltung geſichert wird .

Bei Beurtheilung der in einem Prozeſſe vorgelegten Urkunden fommt zunächſt

ihre Beweisfähigkeit und ſodann ihre Beweisfraft in Betracht. Die erſtere iſt durch

die Aechtheit der Urfunde bedingt ; was darüber in den SS. 105. u. f. beſtimmt iſt

enthält im Weſentlichen beſtehendes Recht - Was die Beweisfraft der Urkunden

anlangt, ſo beſchränkt der Entwurf SS. 114. u. f. die poſitiven Regeln darauf, daß

eine öffentliche Urkunde hinſichtlich ihres thatſächlichen Inhalts allgemein einen vollen

Beweis begründe, daß eine Privat-Urkunde, ſo weit ihr Inhalt dem Ausſteller nach

theilig iſt, gegen denſelben , und ſo weit ihr Inhalt ihm günſtig iſt, ausnahmsweiſe

auch dann für ihn beweiſend ſei, wenn die Gegenpartei von dieſer Urfunde für ſich

felbft Gebrauc macht. – 3m Uebrigen iſt die Frage : in wie fern Privat-Urfunden
ſelbſt Im :

von Perſonen , die ſchon verſtorben ſind oder nicht mehr vernommen werden fönnen ,

wenn die Urkunden als acht erwieſen ſind oder wegen ihrer Aufbewahrung in Archiven

oder Regiſtraturen öffentlicher Behörden die Wahrſdeinlichfeit der Alechtheit für ſich

haben , Glaubwürdigkeit beizumeſſen ſei ? der richterlichen Beurtheilung überlaſſen

worden , indem ſich poſitive Regeln darüber nicht aufſtellen laſſen , die richterlide

Beurtheilung aber in den obwaltenden Umſtänden und in den wiſſenſchaftlichen

archivariſchen Werfen hinreidende Anhaltspunkte finden wird.

Der gemeinrechtliche Grundiai , daß die Beweismittel durch die Produktion

für beide Theile gemeinſaftlich werden , iſt hier ( $ . 118. ) , ſo wie bei Zeugen

( S. 139.) feſtgehalten worden .

Die

SS . 123 - 140 .

betreffen den Zeugenbeweis .
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Der . 123. hat , indem er die Zuläſſigkeit des Zeugenbeweiſes im Auge:

meinen ausſpricht, zugleich den Zweck den Zweifel zu erledigen , welcher hinſichtlich

der Frage entſtehen fann : ob in dem Falle wenn , wie nach einigen Landesgeſeßen,

bei gewiſſen Arten von Rechtsgeſäften der Zeugenbeweis ausgeſchloſſen oder be

ſchränkt iſt, dieſe Ausſchließung oder Beſchränkung auch beim Reichsgerichte zu beachten

ſei ? Dieſe Frage iſt hier bejahend entſchieden worden ; denn , wenn auch die Zu

läſſigkeit der Beweismittel im Allgemeinen nach den im Forum des Prozeſſes gel

tenden Geſeßen zu beurtheilen iſt, ſo kann doch dieſer Grundſaß, welcher hauptſächlich

auf Prozeſſe bei Gerichten in Territorien mit verſchiedener Geſebgebung ſich bezieht,

auf das Reichsgericht feine Anwendung finden , da dieſes hinſichtlich der zu ſeiner

Kompetenz gehörenden Sachen in allen Gebieten des Reichs eine ſtändige Jurisdiction

ausübt, für dieſe Sachen gleichſam der Richter jedes einzelnen dieſer Gebiete iſt, und

daher bei den aus den leşteren zu ſeiner Kognition gelangenden Rechtsgeſchäften aud

die dortigen Geſeße zu befolgen hat.

Hinſichtlich der Perſonen, welche als Zeugen in Vorſchlag kommen können,

unterſcheidet der Geſek - Entwurf ss. 124. u . f. zwiſchen denen , welche zur Ablegung

eines Zeugniſſes unfähig ſind , und ſolden , welche zwar fähig , aber zur Verweige

rung des Zeugniſſes befugt ſind, ſo wie ſolchen , welche nicht vernommen werden

dürfen wenn die Gegenpartei der Vernehmung derſelben widerſpricht.

Bei Feſtſtellung dieſer verſchiedenen Kategorien ſind die Vorſchriften des ge

meinen Rechts im Augemeinen leitend geweſen .

Die Gründe der Unfähigkeit zum Zeugniſſe fönnen ſehr verſchieden ſein ;

fie ſind zum Theil von der Beſchaffenheit, daß fich die Unfähigkeit, wie z. B. bei

Wahnſinnigen, ganz von ſelbſt verſteht und es einer geſeblichen Beſtimmung dar

über gar nicht bedarf. Eine ſolche Beſtimmung iſt nur für diejenigen Fälle nöthig ,

in denen die Unfähigkeit in Frage geſtellt werden kann . Als Fälle dieſer Art ſind

in dem Gefeß - Entwurfe bezeichnet

a ) der gänzliche Mangel an Glaubwürdigkeit wegen begangenen Meineides,

Gidesbruches oder falſcher Ausſage an Eidesſtatt;

b) die auf Grund beſonderer landesgeſeblicher Beſtimmungen rechtsfräftig aus

geſprochene oder unmittelbar eintretende Ausſchließung von der Leiſtung

eines Zeugniſſes , und

c) das noch nicht zur Gidesfähigkeit herangereifte Alter ;

ale eidesfähiges Alter iſt nach dem Vorgange der meiſten neueren Geſeßgebungen

das vollendete 18te Lebensjahr angenommen . In Beziehung auf dieſen lepten

Grund iſt jedoch die Maßgabe beigefügt, daß wenn Perſonen, die das 18te les

bensjahr noch nicht zurückgelegt haben , der Zeugeneid von den Parteien erlaſſen

wird, ihre Vernehmung erfolgen kann, indem alsdann das denſelben entgegen ſtehende

Hinderniß beſeitigt iſt, und das Gericht nach den Umſtänden zu ermeſſen hat welche

Beweisfraft der Ausſage eines ſolchen Zeugen beizulegen ſei.

Zur Verweigerung des Zeugniſſes ſind diejenigen Perſonen für berechtigt

erklärt, denen wegen beſonderer perſönlichen Verhältniſſe , 3. B. als Verwandter,

Beichtiger, oder Rechtsanwalt der Gegenpartei des Beweisführers, die Ablegung eines

Zeugniſſes wider dieſe Gegenpartei nicht angeſonnen werden kann, ohne das natür

liche Sittlichkeits- und Rechtsgefühl zu verleßen.

Es fönnte hierbei das Bedenken entſtehen , ob nicht Beamten eines Einzel

ſtaats die Befugniß einzuräumen ſei, ihr Zeugniß zu verweigern , ſobald ihre amtliche

Pflicht Verſchwiegenheit erheiſcht. Dieſes Bedenken erledigt ſich indeß durch die Er

wägung, daß der Pflicht zur Amtsverſchwiegenheit in Fällen, in denen die höchſten

und wichtigſten Intereſſen des Reichs ſo wie der Einzelſtaaten zur Frage ſtehen , feine

ſolche Ausdehnung gegeben werden darf , durch welche eine richtige Entſcheidung der

Sache gehindert werden könnte; doch iſt zur Vermeidung jedes Zweifels hierüber am

Schluſſe des $. 125. eine entſprechende Beſtimmung hinzugefügt worden .

Für verwerflich, auf Antrag der Gegenpartei , ſind ſolche Zeugen

erklärt, deren Glaubwürdigkeit durch nahe Verwandtſchaft und Shwägerſchaft,
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· durch perſönliches Intereffe bei dem Ausgange des Rechtsſtreites u . F. w . aufge

hoben wird .

Für eine richtige und ſachgemäße Entſcheidung des Rechtsſtreits iſt es von

der größten Erheblichkeit, daß bei Beurtheilung der Frage : ob eine Thatſache durch

Zeugenausſagen vollſtändig erwieſen ſei oder nicht ? von beſtimmten Regeln ganz

abgeſehen, und es lediglich dem freien Ermeffen und der gewiſſenhaften Ueberzeugung

des erkennenden Gerichts überlaſſen werde, zu beſtimmen ob der Beweis auf Grund

einer oder mehrerer Zeugenausſagen , nach oder auch ohne Ableiſtung eines Erfül

lungs-, reſp. Reinigungs - Gides für geführt zu achten ſei. — Dem entſprechend iſt

im $ . 127. die geeignete Beſtimmung getroffen , welche zwar von den Grundſägen

des gemeinen Rechts weſentlich abweicht, in der Doktrin aber bereits vielfadje Aner :

fennung gefunden , und auch den Vorgang des Franzöſiſchen Rechts für ſich hat .

Die nad gemeinem Rechte ſtattfindenden Beweis - Artifel ſind durch den $ . 128.

beſeitigt, da ſie der Erforſchung der Wahrheit mehr hinderlich , als förderlich ſind;

deshalb hat auch keine der neuern Deutſchen Prozeßordnungen dieſe Beweisform

wieder aufgenommen. - Die Ausſchließung derſelben führt auch von ſelbſt dahin,

daß man den Parteien , wie in den Ss . 130. und 133. angeordnet iſt, geſtatten muß,

der Zeugenvernehmung beizuwohnen , damit ſie ihre Gerechtſame dabei wahrnehmen

fönnent . An ſich entſpricht es auch dem Weſen einer guten Rechtspflege, daß das,

was im Prozeſſe verhandelt wird, offen und in Gegenwart der Parteien geſchehe.

In Bezug auf ungehorſam ausgebliebene Zeugen ſind im $ . 131. seq . die

nothwendigen Strafbeſtimmungen , ſo wie Vorſchriften über das Verfahren wegen

Feſtſeßung, reſp. Wiederaufhebung der Strafen gegeben .

Eine gleiche Beſtimmung enthält $ . 136. in Bezug auf ſolche Zeugen, welche,

zwar erſchienen ſind, aber ohne geſeßlichen Grund ihr Zeugniß oder die Ableiſtung

des Zeugeneides verweigern.

Dem promifforiſchen Eide der Zeugen iſt auch hier vor dem affertoriſchen in

Uebereinſtimmung mit dem gemeinen Rechte der Vorzug gegeben

Die

SS . 141 — 149.

handeln von dem Beweiſe durd ) Sachverſtändige. Die hier getroffenen Beſtimmungen

entſprechen, ſo weit nicht durch die Eigenthümlichkeit der Verhältniſſe eine Abweichung

bedingt iſt, den Vorſchriften wegen der Zeugen .

Die im $ . 142. dem Gericht beigelegte Befugniß , von Amts wegen noch

eben ſo viele Sachverſtändige als vom Beweisführer vorgeſchlagen worden , nach Be

finden aber auch eine geringere Zahl hinzuzufügen, iſt durch die Erwägung hervor gerufen,

daß es unter Umſtänden und beſonders in wichtigen und ſchwierigen Sachen für die

vom Gericht zu gewinnende Ueberzeugung und das hierauf zu gründende Erfenntniß

von Wichtigkeit ſein kann , mehrere und andere als die vom Beweisführer vorge

dlagene Sachverſtändige mit ihrem Gutachten zu hören, namentlich dann , wenn der

Gegentheil von ſeiner Befugniß zur Wahl von Sachverſtändigen feinen Gebrauch

macht oder die vom Beweisführer vorgeſchlagenen Sachverſtändigen das Vertrauen

des Gerichts nicht beſigen , oder die Ernennung einer geraden Zahl von Sachver

ſtändigen Seitens der Parteien der Beſorgniß Raum giebt, daß bei der Begutachtung

fich feine Majoritat, ſondern Stimmengleichheit herausſtellen fönne.

Die im $ . 147. Den mehreren Sachverſtändigen ertheilte Ermächtigung , den

Gegenſtand ihres Gutachtens gemeinſchaftlich zu berathen und darüber gemeinſchaftlich

zu berichten , dient nicht nur zur Vereinfachung und Beſchleunigung der Sache, ſondern

gewährt auch den mit jeder follegialiſchen Berathung verknüpften Vortheil , daß

Gründe und Gegengründe ſofort gegen einander ausgetauſcht und erwogen werden,

und dadurch die Wahrheit am leichteſten und ſicherſten ermittelt wird. Das

Bedenken , daß bei einem ſolchen Verfahren einzelne Sachverſtändige, ohne eigene

ſelbſtſtändige Prüfung der Sache, ſich lediglich der Anſicht anderer Sachverſtändigen

V. Anlage IV b gur 98ften Sißung.
7
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1anſchließen könnten , iſt nicht erheblich , da nicht vorausgeſeßt werden kann , daß ein

Sachverſtändiger uneingedenk ſeines Eides fich einer ſolchen pflichtwidrigen Hann

lungsweiſe ſchuldig machen werde, und von der Partei nicht, noch weniger aber vom

Gerichte zu erwarten iſt, daß ſie Sachverſtändigen wählen werden denen ein ſelbſt

ſtändiges Urtheil nicht zuzutrauen ift .

-

1

Zu $ . 150.

Die Einnahme des Augenſcheins muß dem Gericht von Amts wegen und

zu jeder Zeit geſtattet ſein, da folche in manchen Fällen , namentlich bei Grenzſtreitig

feiten, für die von demſelben Behuſs der Urtheiløfällung zu gewinnende Ueberzeugung

unerläßlich iſt. Sie muß deshalb, wenn das Gericht ſie von Amts wegen anzuordnen

für nöthig findet, auch erfolgen, wenn beide Parteien in dem dazu angefeßten Ter

mine nicht erſcheinen, vorausgeſeßt daß die Identität des zu beſichtigenden Gegenſtandes

feſtſteht. Findet der Ridter dieſe zweifelhaft, ſo ſind die Rechtsanwalte , nöthigen

Falls durch Disziplinar - Strafen , zum perſönlichen Erſcheinen anzuhalten, damit

nicht durch deren Benehmen eine Beweiðaufnahme vereitelt werde, welche das Geridt

von Amts wegen für nöthig hält . Iſt dagegen der Augenſchein lediglich auf Antrag

einer Partei angeordnet und erſcheint dieſe im Termine nicht, ſo muß die Einnahme

des Augenſteins unterbleiben , da der Antrag auf dieſelbe in Folge des Ausbleibens

der Partei für zurück genommen anzuſehen iſt, indem leştere durch ihr Aus :

bleiben thatſächlich zu erkennen giebt , daß ſie auf den Augenſchein feinen Werth

mehr legt.

Die

SS . 151 - 174 .

enthalten die Beſtimmungen über den Eid .

In Uebereinſtimmung mit mehreren Landesgeſebgebungen iſt die Gidesmündig

feit mit dem vollendeten achtzehnten Lebensjahre angenommen .

Da die Beſtimmungen des gemeinen Rechts , nach welchem Vormünder und

Kuratoren befugt ſind zu verlangen , daß die Abnahme eines der minderjährigen Pat:

tei obliegenden Eides bis zu deren Eidesmündigkeit oder Volljährigkeit ausgeſeßt bleibe,

eine unnöthige Verzögerung des Rechtsſtreits zur Folge haben können , ſo iſt im

$ . 152. eine derartige Befugniß der Vertreter minderjähriger oder unter Kuratel ſte

bender Perſonen ausdrücflich ausgeſchloſſen , und dieſen Vertretern die Ableiſtung des

Gides für ihre Kuranden zur Pflicht gemacht. Betrifft der einer minderjährigen oder

unter Kuratel ſtehenden Partei obliegende Eid eine eigene Handlung derſelben und iſt

dieſe Partei eidesfähig und eidesmündig, ſo erſcheint es unbedenklich und angemeſſen,

der Gegenpartei bie Befugniß einzuräumen, zu verlangen, daß der Eid von der Partei

ſelbſt geleiſtet werde.

Bei Streitgenoſſen (SS. 153. u . ff.) ſtehen die Folgen der Annahme , Ablei

ſtung, Zurückſchiebung oder Ablehnung des Eides im genaueſten Zuſammenhange mit

der Beſchaffenheit des unter denſelben beſtehenden Rechtsverhältniſſes und ſind nad

den hierüber im Civilrechte enthaltenen Vorſdyriſten zu beurtheilen. Als unzweifel:

haft fönnen diejenigen materiellen Rechtsfolgen angenommen werden , welche im

S. 153. für den Fall feſtgeſeßt ſind, wenn der Anſpruch ein theilbarer iſt. – Iſt er

dagegen ein untheilbarer, ſo wird ſich das Verhältniß unter den Streitgenoſſen mit

verſchiedenen Nüancirungen im Allgemeinen dahin geſtalten , daß es entweder ein

eigentliches Correal-Verhältniß , bei welchem die Handlungen des Einzelnen alle An

dern eben ſo vollſtändig verpflichten, als ihnen zu Gute kommen , oder eine ſolche

Gemeinſchaft bildet, welche ein getrenntes Handeln des Einzelnen mit rechtlicher Wir

fung nicht zuläßt. Im erſten Falle ( S. 154. ) fann es überall nur auf den Eid

eines einzelnen Streitgenoſſen anfommen ; im zweiten Falle dagegen ( S. 155.) greift

die Analogie von Gemeinden Plaß , und iſt über die Annahme, Ableiſtung, Verweis

gerung ac . des Eides durch Majoritätsbeſchluß zu entſcheidin.
Um bei einer

größeren Zahl von Streitgenoſſen die Eidesleiſtungen nicht zu ſehr zu häufen, ſind die

Sdwurpflichtige
n auf drei vom Gegner auszuwählende Perſonen beſchränkt worden .

Finden ſich unter den Streitgenoſſen ſolche, welche de veritate ichwören können,

1

1

1
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ſo ſoll die Auswahl zunächſt auf dieſe gerichtet werden , da es hier ganz unpaſſend

ſein würde, Perſonen ſchwören zu laſſen , welche von der Sache nichts wiſſen.

Aus der Untheilbarkeit des Anſprucs ergiebt ſich übrigens von ſelbſt, daß, wenn nur

einer der Sd ;wurpflichtigen den Eid nicht leiſtet, dieſer als von allen verweigert an

geſehen werden muß.

Was von Streitgenoſſen hinſichtlich des vorerwähnten zweiten Falles geſagt

worden ( S. 155. ) , findet im Weſentlichen auch auf ſolche Gemeinden und Rorpora

tionen Anwendung , welche keinen beſtändigen , zu ihrer gerichtlichen Vertretung er:

mächtigten Vorſtand haben (S. 156.).

Im Falle des § . 157. , wenn die Reichsregierung oder die Regierung eines

Einzelſtaats einen Eid zu leiſten hat , würde es nicht angemeſſen ſein die Ableiſtung

des Eides von dem vorſigenden Reichsminiſter, dem Reichs - Finanzminiſter oder dem

Miniſter - Präſidenten des Einzelſtaats in allen Fällen zu verlangen . Denn nicht der

Miniſter - Präſident iſt Partei , ſondern eine juriſtiſche Perſon die Regierung oder

der Reichs- Fistus. Die Frage wer den Eid zu leiſten habe ? findet daher ihre ange

meſſenſte und richtigſte Beantwortung dahin , daß es derjenige Beamte ſein müſſe

welcher vermöge ſeiner Stellung und der ihm beiwohnenden Kenntniß der Sache der

geeignetſte iſt. Das Geſammt - Miniſterium oder die ſonſtige oberſte Verwaltungs

Behörde hat jenen Beamten zu bezeidynen , und wenn mehrere Beamte zur Eideslei

ſtung geeignet ſind, zugleich denjenigen unter denſelben zu benennen , welden ſie zur

Eidesleiſtung vorſqlägt. Der Gegenpartei kann es alsdann geſtattet werden , wenn

ſie eß in ihrem Intereſſe findet, unter den mehreren geeigneten Beamten einen andern,

als den von der Behörde vorgeſdlagenen zu wählen. Iſt nur ein geeigneter Beamter

vorhanden, und die Wahl alſo ausgeſchloſſen , ſo muß dies von der oberſten Behörde

ausdrüdlid beſcheinigt werden .

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden bereits ihr Vorbild in dem Preußiſchen

Geleße vom 28. Juni 1844 und gewähren den weſentlichen Nuben , daß zwecloſe

Gide de ignorantia vermieden werden.

Die im $ . 160. in Betreff der regierenden Deutſchen Fürſten getroffene Be

ſtimmung über die Form der Eidesleiſtung findet bereits einen Anhalt in den Landes

geſeßgebungen

Der Wahrheitseid iſt im S. 161. als Regel hingeſtellt, der Eid de ignorantia

indeß unter Umſtänden zugelaſſen und nur der Eid de credulitate ganz ausgeſchloſſen .

Der Eid de credulitate enthält eine Beidwerung des Gewiſſens , ohne den Zweck der

Eidesleiſtung zu erfüllen. Ter Cid de ignorantia iſt zwar ein bedenkliches und un

zureichendes Beweismittel. Denn erfahrungsmäßig wird bei Ignoranz - Eiden nicht

mit derſelben reiflichen Prüfung zu Werke gegangen , wie bei Wahrheitseiden. Der

3gnoranz-Eid begünſtigt den Leichtſinnigen , während eine gewiſſenhafte Partei welche

Bedenken trägt einen folden Gib zu leiſten , ohne ihre Schuld den Prozeß verliert .

Insbeſondere öffnet auch die Eidesdelation de ignorantia den Weg zu chifaneuſen

Prozeſſen. Dennoch iſt der Ignoranz - Eid nicht ganz zu entbehren und nicht ohne

allen Nußen. Es düßt derſelbe gegen die Gefahr , daß die Gegenpartei ein Nicht

wiſſen bloß vorgiebt ; ſodann fann die Erflärung einen Ignoranz- Eid nicht leiſten zu

wollen, unter Umſtänden das indirekte Geſtändniß enthalten daß man von der Sache

Wiſſenjħaft habe , und fann dieſes indirekte Geſtändniß für die Ueberzeugung des er :

fennenden Richters von entſcheidendem Einfluß ſein. Bei der Gidesdelation geht der

Zwed dahin, die Entſcheidung des Streites von der Erklärung welche der Gegner mit

feierlicher Betheuerung auf ſeine Heiligften religiöſen Pflichten über das Sachverhältniß

abgiebt , abhängig zu machen , und auf dieſe Weiſe in das Gewiſen des Gegners zu

ſtellen ; dieſes Mittel fann aber einer Partei nicht entzogen werden , da es derſelben

vielleicht an jedem andern Mittel feblt . Wird auch durch die Ableiſtung des Igno

ranz- Gides feine poſitive Gewißheit dafür gewonnen , daß die Sache ſich wirklich ſo

verhalte wie es durd die Cinesleiſtung feſtgeſtellt wird , ſo entſteht doch daraus in

feiner Weiſe ein Nachtheil für die Gegenpartei , welche zur Delation eines Ignoranz

Eides nur dann ihre Zuflucht nehmen wird , wenn es ihr an jedem andern Wege der

Beweisführung fehlt.
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Was endlich den Wahrheitseid betrifft, ſo fragt es ſich ob dieſer Eid in Be

treff der eigenen Handlungen des Schwörenden unbedingt gefordert werden fönne?

Es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen , daß Jemand z . B. wegen Zeitverlaufs

ſich einer eignen Handlung nicht mehr erinnert, während er von der Handlung eines

Dritten, welche ſich neuerdings in ſeiner Gegenwart zugetragen , ſehr wohl unterridtet

und den Wahrheitseid zu leiſten im Stande ſein fann . Es würde indeß wenn man

nach den Umſtänden beſtimmen wollte , ob Jemand ſeine eigene Handlung noch wiſſen

fönne oder nicht, und wenn hiernach über die Form des Eides entſchieden werden

follte, ein ſicherer Anhalt dafür nicht zu finden ſein , da der Eine vielleicht wirklich

nicht mehr weiß was er vor furzer Zeit gethan , während ein Anderer ſich deſſen, was

vor längerer Zeit geſchehen , noch genau entſinnt. Es iſt deshalb in vorliegendem

Geſep -Entwurf der Wahrheitseid unbedingt gefordert , wenn der Eid eine Handlung

des Schwörenden ſelbſt oder eine Thatſache betrifft, von welcher er aus eigner Wahr:

nehmung Kenntniß haben will oder ihrer Beſchaffenheit nach haben muß.

Der Gidesantrag iſt nur in den unter m . und n . des S. 124. der Verfaſſung

aufgeführten Sachen und in den daſelbſt unter e . genannten privatrechtlichen Streitig

feiten zugelaſſen, in allen übrigen Fällen dagegen ausgeſchloſſen, da die Eidesdelation

gemeinrechtlich eine Art von Vergleid bildet und in Sachen eines öffentlichen Intereſſes

( causae publicae ), wie es politiſche Streitigkeiten ſind , unzuläſſig iſt. Ueberdies iſt

der Eid in politiſdien Streitigkeiten von feiner praktiſchen Bedeutung, da dergleichen

Streitigkeiten in der Regel auf Grund von Urkunden und Zeugenausſagen zu ent

ideiden ſind . Selbſt im Falle des $ . 124. litt . d. wegen Streitigkeiten über Thron

folge, Regierungsfähigkeit und Regentſchaft iſt die Eidesnelation für ein zu bedenkliches

Beweismittel anzuſehen, als daß die Entſcheidung von derſelben abhängig gemadt

werden fönnte.

Durch Urkunden, Zeugenausſagen, richterlichen Augenſchein, kann die Richtig

feit einer Thatſache auf eine vollfommen überzeugende Weije dargethan werden. Hat

daher eine Partei den Beweis einer Thatſache durch gedachte Beweismittel angetreten,

ſo muß die Gidesdelation als direftes Gegenbeweismittel ausgeſchloſſen bleiben, na

dieſelbe die Entſcheidung nur in das Gewiſſen des Delaten ſtellt, und nicht dazu

geeignet iſt die Wahrheit einer Thatjacie auf eine objektive Weiſe überzeugend darzu :

thun, und einen wirklichen Gegenbeweis zu liefern.

Der Eidesantrag fann , da der unzuverläſſige Weg des Eides dem zuver:

läſſigen Wege anderer Beweismittel bei eintretender Konkurrenz von ſelbſt ſo lange

nachſtehen muß, als der leßtere Weg fich nicht als erfolglos gezeigt hat, mit andern

Beweismitteln über die nämliche Thatſache nur für den Fall verbunden werden, wenn

die Beweisführung durch dieſe andern Beweismittel gänzlich mißlingen ſollte, bem

Beweisführer mithin fein anderer Weg als der des Eidesantrags offen bleibt .

Um der Partei die Ausführung ihrer Rechte in jeder zuläſſigen Weiſe möglich

zu machen , wird die Eidesdelation auch dann noch als ſubſidiaires Beweismittel zu

geſtatten ſein, wenn die durch andere Beweismittel angetretene Beweisführung mig

lungen iſt. Der Eidesantrag muß aber in ſolchem Falle ſpäteſtens bei der mündligen

Verhandlung über die Ergebniſſe der Beweisaufnahme erfolgen, da der Beweisführer

alsdann in den Stand geſeßt iſt das Reſultat der bisherigen Beweisaufnahme zu

überſehen .

Es iſt in einzelnen Geſebgebungen vorgeſdrieben , daß die eventuelle Eides

zuſchiebung gleidɔzeitig mit der Antretung des prinzipalen Beweiſes geſchehen müſſe;

hierdurch wird aber weſentlich nichts gewonnen , da der Delat erſt nad ſtattgefundener

Prinzipal - Beweisaufnahme im Stande iſt das Reſultat derſelben zu überſehen und

Entſchluß darüber zu faſſen , ob er den ihm eventuell zugeſchobenen Gid in der ange

tragenen Weiſe, ganz oder zum Theil , de veritate oder de ignorantia ableiſten könne

und wolle.

Die Vertretung des Gewiſſens durch Beweis iſt unbedenklic zuzulaſſen , da

Eidešleiſtungen nicht nur möglichſt zu vermeiden ſind, ſondern auch viele Perſonen

1
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aus Gewiffensrückſichten Bedenken tragen , einen Eid zu leiſten ; es iſt um ſo weniger

Grund vorhanden , die Gewiſſensvertretung zu verjagen , als durch andere Beweis

mittel die Wahrheit ſicherer und genügender ermittelt werden kann wie durch den Gid .

Die Feſtſtellung der Eidesnorm bei deferirten Eiden muß dem Gericht anheim

geſtellt bleiben, da dieſes zu ermeſſen hat welche Thatſachen, Behufs der Entſcheidung

des Streits , einer näheren Feſtſtellung bedürfen und die Gidesnorm in dieſer Bes

ziehung von Wichtigkeit iſt. Weicht indeß die vom Gericht feſtgeſtellte Eidesnorm von

derjenigen Faſſung ab in welcher der Eid zugeſchoben war , ſo muß der Delat

aufgefordert werden ſich anderweit zu erklären, ob er den Eid in dieſer veränderten

Faſſung annehmen oder zurücfictieben oder ſein Gewiſſen durch Beweis vertreten

wolle, indem er ſich durch die veränderte Faſſung der Widesnorm vielleicht außer

Stand geſeßt ſieht den Eid zu leiſten , und ilım daher der Ausweg der Zurüdſdiebung

des Eides oder der Gewiſſensvertretung offen gelaſſen werden muß.

Da durch den Wahrheitseid die Richtigkeit der durch den Eid feſtzuſtellenden

Thatjachen überzeugender dargethan wird , als durch den Eid über das Nichtanders

wiſſen , ſo iſt im § . 170. in Uebereinſtimmung mit den meiſten Landesgeſeßen die

Zurücipiebung des Eides für unzuläſſig erklärt worden , falls der Delat de veritate ,

der Deferent aber nur über das Nichtanderswiſſen ſchwören fann .

Mit dem Aufgeben der poſitiven Beweistheorie in ihren weſentlichſten Stücken

muß auch von ſelbſt die Lehre von halbem , mehr als halbem und weniger als halbem

Beweiſe fortfallen, und fönnen die daran ſich anſchließenden Vorſchriften des gemeinen

Rechts über die Zulaſſung zum Ergänzungs- oder Reinigungseide nicht weiter bei

behalten werden , vielmehr iſt die Frage : ob einer der Parteien , und welcher, ein

nothwendiger Eid aufzuerlegen ſei ? dem richterlichen Ermeſſen zu überlaſſen (S.172.) .

Daß bei einem ſolden Eide feine Zurückſchiebung oder Gewiſſensvertretung ſtatt finden

fann, liegt in der Natur der Sache und iſt auch gemeinen Rechtens .

Die Nückſichten , aus denen in causis publicis der Eidesantrag für ein

zuläſſiges Beweismittel nicht zu erachten iſt, treten im Weſentlichen auch bei dem

nothwendigen Eide ein , und iſt deshalb im $ . 173. feſtgeſeßt, daß in denjenigen

Streitjachen in welchen nad) $ . 163. die Eidesdelation tein zuläſſiges Beweismittel

iſt, auch die Auferlegung eines nothwendigen Eides nicht ſtattfinden darf.

Einer näheren Beſtimmung bedarf der Fall, wenn derjenige welcher nocy

einen Eid zu leiſten oder über einen Eid ſich zu erflären hatte , vorher ſtirbt und der

Eid noch nicht für verweigert anzuſehen iſt. ( S. 174.) Die Verhältniſſe, unter(

welchen die Gideszuſchiebung erfolgte , und die Rückſichten , welche dem Deferenten

die Eidesdelation räthlich erſcheinen ließen , fönnen durch den Tod des Delaten ſich

ganz verändert haben ; nicht minder fann die Perſönlichkeit der Erben und Nachfolger,

reſp. ihre Unbekanntſchaft mit der wahren Lage der Sache die Eideszuſchiebung be

denklich erſcheinen laſſen ; Recht und Billigkeit erfordern es daher , daß die Gegen

partei in die Lage vor der Eideszuſchiebung zurückverſeßt und ihr geſtattet werde , alle

die Befugniſſe wieder geltend zu machen , deren ſie ſich bis zur Zuſchiebung oder

Zurüciciebung des Eides hätte bedienen fönnen . Bei Auflegung eines nothwen

digen Eides hat der erkennende Richter nicht blos auf die aus der Beweisaufnahme

hervorgehende größere oder geringere Wahrſcheinlichkeit des zu beweiſenden Thatum

ftandes , ſondern auf die bei der einen oder andern Partei anzunehmende größere

Glaubwürdigkeit und beſſere Renntniß der Sadie Rückſicht zu nehmen ; insbeſondere

kann der Fall eintreten , daß Erben und Nachfolger den nothwendigen Eid nur de

ignorantia , die Gegenpartei dagegen de veritate ſchwören fann ; es muß deshalb

beim nothwendigen Eide der Gegenpartei geſtattet ſein , darauf anzutragen , daß über

die Frage, ob und wem der nothwendige Eid aufzuerlegen , von Neuem entſchie

den werde.

Zu $. 175 .

Ueber die Wirfungen eines außergerichtlichen Geſtändniſſes (das gerichtliche,

d . 1. in dem Prozeſſe ſelbſt abgegebene Geſtändniß ( S. 16.) gehört gar nicht in die

Kategorie der Beweismittel) ſind die Anſichten getheilt ; für die ricytige iſt diejenige

Anſicht zu erachten und hier aufgenommen worden , welche einem ſolchen Geſtändniſſe

1
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nicht, wie die Preußiſche Prozeßordnung, eine beſtimmte Beweisfraft beilegt , ſondern

deſſen Würdigung dem richterlichen Ermeſſen überläßt .

Die Materie vom qualifizirten Geſtändniſſe gehört mehr in das Gebiet

der Doktrin , als in das der Legislation , und iſt deshalb hier mit Stillſchweigen

übergangen .

Zu SS . 176 - 178.-

Die Frage : in welchen Fällen eine Partei zum juramentum in litem zuzu

laſſen ſei ? gehört nicht in die Lehre vom Beweiſe , ſondern in das Gebiet des ma

teriellen Rechts , auf welches der $ . 176. hinweijet. --- Die daſelbſt aufgenommenen ,

das richterliche Verfahren betreffenden Beſtimmungen entſpredien im Weſentlichen

dem gemeinen Rechte.

Es fönnen Fälle vorkommen , in denen die Grijtenz eines Schadens und

die Pflicht einer Partei zu deſſen Erſatz feſtſteht, dagegen der Betrag des Schadens

aus in der Sache ſelbſt liegenden Gründen durch die gewöhnlichen Beweismittel

entweder gar nicht oder nur mit unverhältnißmäßigen Scwierigkeiten nachzuweiſen

iſt. In einem ſolchen Falle (S. 177.) muß die Feſtſtellung des Betrages des Sda

dens nach dem durch die Umſtände und die Billigfeit geleiteten Ermeſſen des Gerichts

erfolgen. Dem Gericht iſt dabei überlaſſen , ob es zuvor Sadhverſtändige mit ihrem

Gutachten hören und der Partei die eidlice Befräftigung des Betrages durch Er

fenntniß auferlegen will.

Zu $. 179.

Die Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtniſſe außer dem Falle eines an

hängigen Prozeſſes iſt mehr ein Aft der freiwilligen , als der ſtreitigen Gerichtsbarkeit

und gehört daher nicht vor das Reichsgericht.

Die

SS. 180 und 181 .

betreffen die Widerflage .

Die Widerflage hat nadı gemeinem Recit einen doppelten Zwec , nämlid)

die Begründung

1. der Zuſtändig feit des Gerichts und

2. eines gemeinſchaftlichen Verfahrens.

Von Begründung der Zuſtändigkeit fann beim Reichsgerichte als forum

speciale causae mit beſtimmt vorgeſdriebener Kompetenz nicht die Rede ſein .

Hierdurch rechtfertigt ſich die im § . 180. getroffene Beſtimmung .

Dagegen wird es in vielen Fällen , beiſpielsweiſe bei Streitigfeiten mehrerer

Deutſcher Staaten unter ſich über gegenſeitige Anſprüche , zur Abfürzung des Ver

fahrens und zur Erſparung von Koſten zweckmäßig ſein, eine Widerflage zuzulaffen .

Die Zulaſſung iſt indeß nach S. 181. nur dann geſtattet, wenn die Wider

klage auf das nämliche Rechtsverhältniß , wie die Klage gegründet iſt. Denn nur

in dieſem Fall iſt eine gemeinſdaftliche Verhandlung der Klage und Qsiderklage in

demſelben Verfahren der Sache entſprechend und ohne Verwirrung herbeizuführen

möglich.

Der Zweck einer gemeinſchaftlichen Verhandlung der Klage und Wider

klage erfordert es , daß die Widerklage ſpäteſtens bis zur Klagebeantwortung anges

ſtellt wird .

Die

SS. 182 —- 184 .

handeln von Intervention.

Da der Hauptintervention ein ſolcher Anſpruch des Intervenienten auf den

Streitgegenſtand zum Grunde liegt, welcher das hinſichtlich dieſes Gegenſtandes

zwiſchen den Hauptparteien ſtreitige Recht ganz oder zum Theil ausſbließt, jo iſt

es nothwendig die Hauptintervention jederzeit und in jeder Lage des Prozeſſes zu

zulaſien , da im fali ciner ſich als begründet herausſtellenden Hauptintervention die

zwiſchen den Hauptparteien ergehende Entiñeidung ganz oder zum Theil wirkungs

1
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lus bleiben würde, wenn der Dritte ſpäterhin ausführte daß feine dieſer Parteien,

ſondern er allein ein Recht auf den Streitgegenſtand habe , hievon abgeſehen aber

auch die Entſcheidung des Reditsſtreites zwiſchen den Hauptparteien ohne Da

zwiſchenfunft des Dritten für dieſen einen vielleicht unwiederbringlichen Nachtheil

haben fönnte.

Gleiche Gründe liegen den Beſtimmungen über die Nebenintervention zum

Grunde .

Nad)

$ . 185 .

iſt auch die Streitverkündigung an feine beſtimmte Friſt geknüpft worden , weil der

Gang des Hauptverfahrens durch die Litisdenunziation nicht gehemmt wird und der

Litisdenunziant es ſich ſelbſt beizumeſſen hat, wenn er die Litisdenunziation ſo ſpät

anbringt, daß bei der mündlichen Hauptverhandlung auf dieſelbe keine Rückſicht

mehr genommen werden kann .

Zu $ . 186 .

Zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen iſt hier zunächſt auf die materielle

Rechtsverſchiedenheit hingewieſen , welche hinſichtlich der Litisdenunziation zwiſchen

den verſchiedenen Geſekgebungen ſtattfindet. - Dieſe ſtimmen im Uebrigen mit den

im vorliegenden S. ertheilten Vorſchriften überein .

Zu $ . 187 .

Adzitationen ſind für zuläjiig nicht zu erachten , weil es lediglich Sache der

Partei iſt zu beſtimmen , mit wem oder gegen welchen ſie klagend auftreten will , und

ihr ein Streitgenoſſe oder Gegner nicht aufgedrungen werden darf, wenn ſie es ihrem

Intereſſe nicht angemeſſen findet mit einem ſolchen einen Prozeß zu führen . Hiermit

ſtimmen auch neuere Prozeß - Ordnungen , z . B. die Hannoverſche vom Jahre 1847,
überein .

Die Benennung des Autors , ſofern ſie als ein Einwand dahin geltend ge

macht wird, daß nicht der richtige Verflagte gewählt ſei, iſt nichts anders, als eine die

Paſſiv -Legitimation betreffende Einrede, in deren Hinſicht beſondere Beſtimmungen

nicht erforderlich ſind . - Sofern aber durd , die Benennung des Autors eine Pflicht

des Verklagten , ſeinem Autor von der angeſtellten Klage Nachritt zu geben , erfüllt

werden ſoll, fann dies dem Verflagten füglich ſelbſt überlaſſen bleiben ; eine Vermit

telung des Gerichts erſcheint dabei um ſo weniger gerechtfertigt, als es nicht deſſen

Sache iſt, bem Kläger den richtigen Verklagten zu zeigen . Hiernach bedarf es

einer Erwähnung der Benennung des Autors überall im Geſeße nicht.

Der dritte Abſchnitt handelt in den ss . 188-196 . von den einft

w eiligen Verfügungen.

Nach § . 51. des Verfaſſungs - Entwurfs liegt es zwar der Reichsgewalt ob,

die Kraft der Reichsverfaſſung allen Deutſchen verbürgten Rechte oberaufſehend zu

walren ; und nach s . 80. gebührt dem Reichsvorſtand die Wahrung des Reichsfrie

dens , zu welchem Behuf die im S. 53. beſtimmten Maßregeln vorgeſchrieben ſind .

Andererſeits deutet indeß ſchon $ . 52. darauf hin , daß die Reichsgewalt die für die

Erhaltung der innern Sicherheit und Ordnung und gegen Störung des Rechts- und

Beſibſtandes erforderlichen Maßregeln nur dann eintreten zu laſſen habe , wenn die

Hülfe des Reichsgerichts zu ſpät kommen würde , indem es in dem gedachten §. 52 .

unter 3. heißt : daß die Reichsgewalt die für Aufrechthaltung der innern Sicherheit

und Ordnung erforderlichen Maßregeln namentlich auch dann zu treffen habe , wenn

die Verfaſſung eines Deutſchen Staates gewaltſam oder einſeitig aufgehoben oder ver :

ändert werde, und durch das Anrufen des Reichsgerichts unverzügliche

Hülfe nicht zu erwirken ſei.

So lange alio der Reichsfriede noch durch Maßregeln des Reichsgericyts er

halten werden kann , hat das Reichsgericht einzuſdyreiten , und der Reidsgewalt liegt

die Sorge für die Ausführung der desfallſigen Maßregeln ob .
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Es bedarf daher für ſolche außerordentliche Falle einer Störung des Rechts:

und Beſißſtandes, beſonderer Beſtimmungen , welche ſich auch ſchon in der Reichs

fammer - Gerichtsordnung vom Jahre 1555 Th . II . Tit. 23. vorfinden .

Das Gebiet , auf welches ſich dieſe Beſtimmungen beziehen , iſt ſehr weit und

läßt ſich im Voraus jdwer überſehen . Detaillirte Vorſchriften laſſen ſich daher nid)t

füglich treffen , vielmehr erſcheint es am angemeſſenſten nur die allgemeinen Grund

fäße hinzuſtellen , von denen bei Erlaß proviſoriſcher Verfügungen ausgegangen wer

den muß.

Analog den Vorſchriften über das possessorium summariissimum wird das

Reichsgericht in den zu ſeiner Zuſtändigkeit gehörigen Sadien auf Antrag des einen

Theils einſtweilige Verfügungen ſelbſt ohne Anhörung des Gegners erlaſſen können :

1. wenn dieſer durch gewaltthätige , eigenmächtige oder andere ungeſeßliche

Handlungen das Recht des andern Theils oder deſſen Beſibſtand verleßt

oder geſtört hat, oder wenigſtens dringende Gefahr einer ſolchen Verlegung

oder Störung vorhanden iſt.

Eine ſolche dringende Gefahr wird namentlich dann vorhanden ſein , wenn

vorbereitende Handlungen bereits vorliegen .

In einem bereits anhängigen Rechtsſtreite darf zwar der Verflagte mit dem

Streitgegenſtand feine Veränderung vornehmen , durch welche der Kläger für den Fall

daß er den Prozeß gewinnen ſollte, ganz oder zum Theil um ſein Recht gebradit wer

den könnte. Dergleichen unbefugte Handlungen des Verklagten begründen aber in

der Regel nur einen Anſpruch des Klägeró auf Scadenserſak ; dieſes iſt aber zur

Siderung des Klägers öfters durchaus ungenügend und es bedurfte daher

2. der Beſtimmung, daß wenn eine dringende Gefahr vorhanden iſt: es

werde ohne ſofortiges Einſchreiten des Gerichts, der Zweck eines anhan

gigen Rechtsſtreits vereitelt werden , eine einſtweilige Verfügung erlaſſen

werden könne.

Dieſe einſtweilige Verfügung enthält, je nad den Umſtänden, ein Gebot oder

Verbot an die Gegenpartei, mit weldiem zugleich die Maßregeln zu verbinden ſind,

die zur Abwendung der drohenden Gefahr und zur Erhaltung oder Wiederherſtellung

des verlebten oder geſtörten Rechts- oder Beſitzſtandes erforderlich ſind .

Da eine ſolche proviſoriſde Verfügung eine antizipirte Erekution iſt, ſo muß

die Vollziehung nach den für die Erekution gegebenen Vorſchriften erfolgen.

Die Natur der Verhältniſſe, welche den Erlaß ſolcher einſtweiligen Verfü

gungen bedingen , erfordert daß dieſe Verfügungen in jeder Lage des Prozeſſes und

im Fall des S. 188. No. 1. ſelbſt vor Beginn des Rechtsſtreits erlaſſen werden kön

Im leßtgedachten Fall iſt indeß, ſobald die Gegenpartei es beantragt, die Wie:

deraufhebung der Verfügung gerechtfertigt wenn die Hauptflage nicht binnen der be:

ſtimmten Friſt angeſtellt wird , da alsdann anzunehmen iſt daß dieſe Hauptklage nigt

angeſtellt werden ſolle oder fönne, und hiermit der Grund für die Fortdauer der vor

läufigen Sicherungsmaßregel fortfällt.

Bei den erheblichen Folgen welche die proviſoriſche Verfügung für die Gegens

partei haben fann, iſt es nothwendig daß die Thatjachen, welde zur Begründung des

Antrags auf Erlaß der Verfügung angeführt werden, mindeſtens beſcheinigt ſind, ſo

fern es eines Beweiſes überhaupt bedarf. Dieſe Beſcheinigung wird ſelbſt dann ohne

Sưwierigkeit zu beſchaffen ſein, wenn die betreffenden Thatſachen zunächſt nur auf der

Wahrnehmung von Zeugen beruhen.

Dem Ermeſſen des Gerichts muß es je nad Bewandniß der Umſtände über

laſſen bleiben , ob der Erlaß oder die Ablehnung der einſtweiligen Verfügung ſofort

erfolgen fönne, oder ob zuvörderſt noch eine mündliche Verhandlung und ob vor

dieſer Verhandlung noch durch Abſendung eines Gerichts - Deputirten, reſp. Requi

ſition eines andern Gerichts , eine Unterſuchung der Sade an Ort und Stelle an

zuordnen ſei.

nen .
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Iſt die Verfügung an die Gegenpartei ohne weitere Verhandlung erlaſſen

worden , ſo iſt der Gegenpartei zu geſtatten gegen die Verfügung Einſpruch

zu thun. Die zur Begründung des Einſpruchs angeführten Thatſachen müſſen

jedoch ebenfalls beſcheinigt ſein , und wenn der Einſpruch ſich nicht ohne Weiteres

als unzuläſſig oder verwerflich herausſtellt, ſo bedarf es ebenfalls der mündlichen

Verhandlung. Da in der mündlichen Verhandlung die Beweisführung durch Urfun

den nicht in allen Fällen möglich ſein wird, ſo iſt im $. 194. auch die Abhörung von

Zeugen geſtattet worden. Bei der Beſchleunigung, welche das ganze Verfahren

erfordert, ſind indeß nur folche Zeugen für zuläſſig zu erachten , welche Behufe ihrer

Vernehmung ſogleich zur Stelle gebracht ſind .

Da in dem vorliegenden Geſeß - Entwurf die Verhandlungs - Marime zum

Grunde gelegt iſt, ſo bedarf es , ſo wie der einſtweiligen Verfügung, ſo auch zu

deren Wiederaufhebung des Antrags der Partei .

3m vierten Abſchnitt, Red)tomittel wider Erfenntniſſe des

Reichsgeridyt8 betreffend , enthält zunächſt der

$ . 197.

die allgemeine Beſtimmung, daß außer dem Einſpruche gegen Rontumazial

Grfenntniſſe fein Rechtsmittel, ſondern nur die Nichtigkeitsflage und die Reſtitutions:

klage ſtattfinde.

Die Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittels gegen ein Erkenntniß muß

zwar im Augemeinen als ein Erforderniß einer guten Rechtspflege angeſehen werden,

weil ein foldes Rechtsmittel der Partei Gelegenheit bietet , die Gründe der erſten

Entſcheidung zu beleuchten und die mangelhafte Begründung ilyrer Behauptungen

durd neue Thatſachen und Beweismittel in der höhern Inſtanz zu ergänzen. Auch

läßt ſich nicht in Abrede ſtellen , daß jeder Gerichtshof, wie ſorgfältig auch bei der

Auswahl ſeiner Mitglieder zu Werf gegangen werden möge , gleid) allen andern

menſchlichen Einrichtungen dem Irrthume unterworfen ſei, und daß wiederholte

Prüfung der Sadie , reifliche Erwägung der Gründe und Gegengründe durch ver

ſchiedene Sachfundige , wie überall ſo auch hier , der geeignete Weg iſt, um die

Wahrheit zu ermitteln . Insbeſondere kommt beim Reichsgerichte in Betracht, daß

daſſelbe Erkenntniſſe abzufaſſen haben wird, welche unmittelbar Geſebesfraft erhalten,

ein bei ſolchen Erkenntniſſen vorgefallener Irrthum aber die nachtheiligſten Wirkungen

herbeiführen kann .

Ader dieſer Gründe ungeachtet fann indeſſen bei der eigenthümlichen Stel

lung des Reichsgerichts, als alleinigen und höchſten Gerichtshofes des Reichs, die

Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittel gegen kontradiktoriſche Erkenntniſſe deſ

ſelben nicht für angemeſſen erachtet werden.

Die Eintheilung des Reichsgerichts in mehrere Senate, einen Senat erſter

Inſtanz und einen Appellations - Senat , iſt nicht wohl ausführbar und würde auch

ihren Zwed nicht erfüllen , da dem einen Senate eine höhere Autorität und eine

beſſere Einſicht wie dem andern , nicht beizumeſſen iſt. - Eine nochmalige Erörterung

der Sache im Plenum deg Kollegiums unter Theilnahme der nämlichen Mitglieder

wird vorausſichtlich nur höchſt ſelten zu einem andern Reſultate führen ; dann iſt

aber zu erwägen, wie höchſt gefährlich es ſein würde , und wie ſehr es das öffentliche

Vertrauen untergraben mußte , wenn zwei abweichende Entſcheidungen deſſelben Ge

richtshofes in der nämlichen Sache ergingen , namentlich in dem Falle wenn das

Erkenntniß des Reichsgerichts ein ſolches iſt, welches die Kraft eines Reichs - oder

Landesgeſeges hat. Auch ſind die zur Entſcheidung des Reichsgerichts gelangenden

Sachen öfters von der Art, daß ſie der ſchleunigſten Erledigung bedürfen und daher

einen Inſtanzenzug als mißlich erſcheinen laſſen .

Wenn hiernach gegen die Erkenntniſſe des Reichsgerichts ein ordentliches

Rechtsmittel nicht zuzulaſſen iſt , ſo ſind damit in feiner Weiſe die unter der Be

nennung von außerordentlichen Rechtsmitteln vorkommenden Nichtigkeits- und

Reſtitutionsklagen für ausgeſchloſſen anzuſehn. Dieſe Klagen ſeßen ganz andere

V. Anlage IV b zur 98ſten Sißung. 9
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und ſolche Verhältnifie und Bedingungen voraus , bei denen die oben angeführten

Bedenken gegen Zulaſſung eines ordentlichen Rechtsmittels nicht Plaß greifen fön:

nen ; jene Klagen waren daher hier , wie in anderen Prozeßordnungen , zuzulaſſen.

Dieſelben unterſcheiden ſich hinſichtlich der Bedingungen ihrer Zuläſſigkeit im We:

ſentlichen dadurch von einander, daß die Nichtigkeitsklage Jllegalitäten in Bezie

hung auf die Richter, die Parteien und deren Vertreter vorausſeßt, während die

Reſtitutionsflage eine materielle , die Sache und den Beweis betreffende Remedur

zum Gegenſtande hat . Nicht minder iſt aber auch das Verfahren verſchieden. Bei der

Reſtitutionsklage wird unter Berückſichtigung der Verhandlungen im Vorprozeſſe ſo

gleich von Neuem erfannt, während bei der Nichtigkeitsflage nicht ſogleich von Neuem

erkannt wird, ſondern zunächſt eine neue Verhandlung eintritt, und zwar von der:

jenigen Handlung ab bei welcher die Nichtigkeit vorgefallen iſt.

Wenngleich für die Nidtigkeits- und Reſtitutionsklage , ebenſo wie für jede

andere Klage , eine längere Verjährungsfriſt geſtattet werden muß , ſo erſcheint es

doch mit Rückſicht auf die zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts gehörigen Saden

nicht angemeſſen , die gewöhnliche Friſt der Klageverjährung von dreißig Jahren

und länger auch hier eintreten zu laſſen , da innerhalb eines ſo langen Zeitraums

eine ſolche Veränderung der Verhältniſſe eingetreten ſein kann , daß eine Zurücfführung

des früheren Zuſtandes , wenn nicht ganz unausführbar, doch von den größten

Schwierigkeiten begleitet ſein würde.

Dies Bedenfen fällt bei der im Entwurf getroffenen Beſtimmung einer

Verjährungsfriſt von zehn Jahren , welche zwiſchen der gewöhnlichen dreißigjähri

gen Klageverjährung und der vierjährigen Reſtitutionsfriſt der Minderjährigen u . die
Mitte hält , weg .

Da Fälle vorfommen fönnen , in denen dem Kläger für ſeine Behauptung

über den Zeitpunkt, wann er den angegebenen Nidytigfeits - oder Reſtitutionsgrund

erfahren habe , ſo wie dafür, daß ihm die Herbeijd)affung einer Urkunde nidt eher

möglich geweſen ſei, fein anderes Beweismittel als die eidliche Befräftigung zu Ge

bote ſteht, ſo iſt es dem Ermeſſen des Geridits im $ . 202. anheimgeſtellt, je nad

den Umſtänden auch dieſen Eid eintreten zu laſſen.

Da der Eid fein zuläſſiges Beweismittel zur Konſtatirung von Verbrechen

iſt, ſo mußte im $ . 202. die Eideszuſchiebung zum Erweiſe des Klagegrundes in den

Fällen unter 1. und 2. des §. 199. und in dem unter 1. des s . 198. erwähnten

Falle der Beſtechung eines Richters ausgeſchloſſen werden . 3n eben dieſen Fällen

wird die Kriminal-Unterſuchung, wenn ſolche nod ) ſtattfinden kann , dem Civil-Ver

fahren vorausgehen müſſen (S. 204.) , da erſtere den Weg bildet , auf welchem

Verbrechen zunächſt feſtzuſtellen ſind.

Zweiter Titel .

Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Nechtspflege.

Der $ . 124. litt . h . des Verfaſſungs - Entwurfs überweiſt der Zuſtändigkeit

des Reichsgerichts auch die Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechts:

pflege, wenn die landesgeſeßlichen Mittel der Abhülfe erſchöpft ſind .

Für das Verfahren in dieſen Beſdywerdeſadyen ſind die Vorſchriften des erſten

Titels des vorliegenden Geſeß-Entwurfs gleichfalls maßgebend. Da indeß dergleichen

Beſchwerden der Kompetenz des Reichsgerichts nur unter der Bedingung unterliegen,

daß die landesgeſeßlichen Mittel der Abhülſe erſchöpft ſind, da mithin , ſofern die

Beſchwerde nicht durch ein Prohibitivgeſet hervorgerufen worden , derſelben Ver :

handlungen des Beſchwerdeführers mit der betreffenden Regierung, reſp . vor den

Landes- Juſtizbehörden vorangegangen ſein werden , die Einſidit dieſer Aften aber dem

Reichsgerichte für die Beurtheilung der Beſchwerde öfters von entſcheidender Wichtig

feit ſein kann , ſo iſt im S. 207. dem Ermeſſen des Reichsgeridits anheimgeſtellt

geeigneten Fals die Einſendung dieſer Akten mit der Antwort auf die Beſchwerde,

der beklagten Regierung aufzugeben .
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In vielen Fällen wird über die Beſchwerde ſogleich nach Eingang der Ant

wort auf dieſelbe ohne weiteren Schriftwechſel und ohne mündliche Verhandlung

entſchieden werden fönnen . Da eine möglichſt ſchleunige Entſcheidung bei Bes

ſchwerden dieſer Art von vorzüglicher Wichtigfeit iſt, ſo rechtfertigt es ſich daß hier

nacgelaſſen worden , von Einforderung der Replik und Duplit und von der münd

liden Verhandlung abzuſehn ; doch muß auch in ſolden Fällen der Reidsanwalt

mit ſeinen Anträgen vor der Entſcheidung gehört werden , da ihm die Wahrung der

Gefeße des Reichs obliegt .

Dritter Titel :

Verfahren bei Anklagen gegen Miniſter.

Nad S. 124. litt . i . und k . des Verfaſſungs - Entwurfes gehört zur Zuſtän

digfeit des Reichsgerichts auch die Strafgerichtsbarkeit über die Anklagen gegen die

Reidsminiſter und die Miniſter der Einzelſtaaten , in ſofern ſie deren miniſterielle

Verantwortlichkeit betreffen .

Für die Regulirung des bei ſolchen Anflagen zu beobachtenden Verfahrens

mangelt es zwar an einer genügenden Grundlage, da für das Reich und auch für

mehrere Einzelſtaaten ein Geſep über die miniſterielle Verantwortlichfeit mit den erfor

derlichen Strafbeſtimmungen noch zu erwarten bleibt, die gegenwärtige Prozeßordnung

aber nicht der geeignete Drt iſt dieſen Mangel zu ergänzen. + Es kann indeß wohl

angenommen werden, daß die Strafe, welche in dem Falle zu verhängen iſt wenn die

Anklage begründet gefunden wird, jedoch fein eigentliches Kriminalverbrechen betrifft,

über die Amtsentlaſſung nicht hinausgeben werde; dies vorausgeſeßt erſcheint es eben

ſo zuläſſig als zwecmäßig , das Civil - Prozeßverfahren hier eintreten zu laſſen , mit

einigen aus den beſondern Eigenthümlichkeiten dieſer Sachen ſich ergebenden Modali

täten und mit der Maßgabe, daß wenn die den angeklagten Miniſtern zur Laſt

fallenden Thatſachen ſich als wirkliche Kriminalverbrechen herausſtellen ſollten , das

wegen ſolcher Verbrechen angeordnete Kriminalverfahren , nad Verſchiedenheit des

Falles , entweder ſofort einzutreten hat oder vorzubehalten iſt. Denn die Amts

entlaſſung iſt feine ſolche Strafe , welctie grundſäßlich die Entſcheidung durch ein

Schwurgericht bedingte ; zu einem itwurgerichtlichen Urtheile eignet ſich auch die

Sache nicht, da es bei den Antiagen gegen Miniſter weniger auf eine Feſtſtellung von

Thatſachen , als darauf anfommt, ob die der Anflage zum Grunde liegenden That

jachen ſo beſchaffen ſind daß der Miniſter dieſerhalb auf Grund ſeiner minifteriellen

Verantwortlichkeit in Anſpruch genommen werden könne , ein Urtheil hierüber aber

hauptſächlich durch gründliche Kenntniß der Verfaſſung, Geſebe, Staats- Einrichtungen

bedingt iſt.

Ueber die Erforderniſſe der Anklage ſind hier, da dieſelben bei Anklagen

gegen die Miniſter der Einzelſtaaten aus der betreffenden Landesverfaſſung, bei An

klagen gegen Reichsminiſter aber aus den SS . 96. und 97. der Reichsverfaſſung und

aus den SS. 219., 221. und 232. des gegenwärtigen Geſekes ſich ergeben , beſon

dere Vorſchriften nicht zu ertheilen : doch iſt um bei Anklagen welche von den Reichs

oder Landesvertretern ausgehen , die unumgänglid, nöthige formelle Grundlage zu

erlangen , die Beſtimmung getroffen daß die desfallſigen Beſchlüſſe in beglaubter Form

beigebracht werden müſſen.

Die Civil - Prozeßordnung ſtellt es in das Ermeſſen des Reichsgerichts , ob

nach erfolgter Klagebeantwortung nod, eine Replif und Duplif erfordert werden ſoie,

bevor der Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt wird ; bei Anklagen gegen

Miniſter erſcheint dieſes nicht nöthig, da hier die Sache durch die der Anflage vor

ausgegangenen Verhandlungen ſchon ſo weit vorbereitet iſt, daß Klage und Klage

beantwortung den Parteien hinreichende Gelegenheit zu ihren gegenſeitigen Anführungen

geben . Auch würde die Durdyjührung des Vorverfahrens mit vier Schriftjäßen und

mit der formellen Strenge der Kontumazial - Präjudize, da hierdurch das freie Urtheit

des Gerichts über das Faftum und die Rechtsfindung auf der Baſis materieller Wahr
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heit erheblich beſchränkt wird , Rechtsfiktionen aber in einer für das Intereſſe des

Staats und die Ehre ſeines höchſten Beamten ſo wichtigen Angelegenheit fein zu

weiter Spielraum gegeben werden darf , dem Weſen und Zwede der Sache hier nicht

entſprechen .

Iſt das Vorverfahren auf Klage und Klagebeantwortung beſdränkt, jo folgt

von ſelbſt daß auch die Beweismittel mit der Klage und Klagebeantwortung beizu:

bringen ſind. Die Anführung neuer Thatſachen und Beweismittel bei der mündlichen

Verhandlung wird nad; den Grundſäßen des Civilverfahrens in jo weit von ſelbſt

geſtattet bleiben , als dieſelben zur Widerlegung ſolcher vom Gegner aufgeſtellten that :

fächlichen Behauptungen dienen ſollen , über welche die andere Partei ſich noch nicht

hat erklären fönnen . Auch muß es dem Reichsgericht welches , ohne an poſitive

Beweisregeln gebunden zu ſein , lediglich nach ſeiner Ueberzeugung erfennen ſoll, frei

geſtellt ſein noch andere zur Ermittelung der Wahrheit dienende Thatſachen und Bes

weißmittel von Amtswegen zu erörtern und aufzunehmen.

Ob die affirmative Litisfonteſtation des Civilprozeſſes hier beizubehalten oder

wie ſonſt in Strafſachen , die negative Litiskonteſtation anzuordnen ſei, erſdeint nidt

unbedenklich ; indeſſen iſt doch der erſten Alternative der Vorzug zu geben . Der an

geflagte Miniſter iſt ſchon vor Erhebung der Anklage mit dem derſelben zum Grunde

liegenden Sachverhältniß hinlänglich befannt und daher im Stande, ſeine Vertheidi

gung rechtzeitig auf das Vollſtändigſte vorzubereiten , läßt er deſenungeachtet die An

klage unerwidert, ſo kann der Erlaß eines Kontumazial -Erfenntniſſes feinem Bedenken

unterliegen. Gegen dieſes Erkenntniß ſteht ihm alsdann noch das Rechtsmittel der

Reſtitution offen ; matt er aber auch hiervon feinen Gebrauch, ſo iſt mit Grund anzu

nehmen daß er ſich nicht getraue gegen die Anklage mit Erfolg aufzutreten ; es fann

dann bei dem Kontumazial - Erfenntniß um ſo unbedenklicher ſein Bewenden behalten,

als der angeflagte Miniſter es ſich ſelbſt beizumeſſen hat daß das Urtheil lediglich auf

Grund der Anflage ergangen iſt.

Ferner fragt ſich noch, ob der Grundinn der accusatio contumaciae des

Civilprozeſſes auch hier feſtzuhalten , oder ob , wenn die Friſt für die Klagebeant:

wortung verſtrichen iſt, das Gericht von Amtswegen und ohne den Antrag der

klagenden Partei abzuwarten, die mündliche Verhandlung anzuberaumen habe .

Der Entwurf hat die leßte Alternative angenommen , weil nidt bloß der

angeklagte Miniſter und die anklagende Kammer oder der ſonſtige Ankläger bei der

Anklage intereſſirt ſind , ſondern auch dem Regenten ſo wie dem ganzen Lande ſehr

daran gelegen ſein muß , über eine gegen einen Miniſter erhobene Anklage bald zu

einer Entſcheidung zu gelangen. In den öffentlichen Verhältniſſen muß nothwendig

eine nachtheilige Ungewißheit entſtehen , wenn eine einmal erhobene Anklage längere

Zeit unerledigt bleibt.

Dieſe Rücſichten überwiegen den allerdings nicht unerheblichen Vortheil,

welcher in dem Falle wenn nur auf Antrag eines der Betheiligten zur mündlichen

Verhandlung geſchritten wird, daraus entſteht daß durch das Erforderniß eines ſolden

Antrages den Parteien die in politiſchen Prozeſſen oft ſehr zweđmäßige und erwünſchte

Gelegenheit dargeboten wird, den Prozeß ſtillſchweigend fallen zu laſſen , ohne daß es

eines ausdrüdlichen Beſchluſſes über die Zurücknahme bedarf, wozu namentlich eine

Ständeverſammlung fich nicht leicht verſtehen wird.

Daß der Reichsanwalt, bevor auf die Anklageſchrift Beſchluß gefaßt wird,

mit ſeinen Anträgen gehört werde, folgt theils aus ſeinem Amte als Wächter des

Geſeßes und wird theils durch die Rüctiicht geboten , daß dem Reichsanwalte, wenn

er dafür hält daß in den der Anklage zum Grunde liegenden Thatjachen ein Hod

oder Landesverrath enthalten ſei, Gelegenheit gegeben werden muß wegen dieſes Ver

brechens zuvörderſt die Kriminal - Unterſuchung zu beantragen , nach deren Einleitung

die weitere Verfolgung der gedachten Anklage nothwendig ausgeſellt werden muß, weil

durch ein in dieſer Unterſuchung erfolgendes fondemnatorijdes Erfenntniß jene

Anklage völlig abſorbirt wird , in dem Falle aber wenn die Unterſuchung zu einem

ſolchen Erkenntniſſe nicht hinführt, bei der Urtheilsfällung vom Reidysgerichte zu er

wägen iſt, ob nad nunmehriger Lage der Sache noch Grund vorhanden ſei die aus :

geſeßte Anklage wieder aufzunehmen und weiter fortzuſeßen.
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Bei der Urtheilsfällung über die Anklage iſt wegen der Wichtigkeit der Sache

nicht blos für den angeklagten Miniſter, ſondern auch für die öffentlichen Rechts

zuſtände überhaupt ausnahmsweiſe die Zuziehung von neun Richtern vorgeſchrieben .

Im Fall der Schuldigerklärung des Angeklagten hat das Gericht die für dieſen

Fal in den Reichs- oder Landesgeſeßen beſtimmten Folgen auszuſprechen .

Die weitere Verfolgung des Angeklagten vor den Landesgerichten, falls die

der Anklage zum Grunde liegenden Thatſachen noch ein zur Kognition der Landes

gerichte gehöriges Verbrechen ergeben , wird durch die Entſcheidung des Reichsgerichts

nicht ausgeſchloſſen , da legtere nur die miniſterielle Verantwortlichkeit betrifft.

Vierter Titel.

Vollziehung der Erfenntniſſe des Reichsgerichts.

1

SS. 217. und 218 .

Da gegen die Reichsgewalt, weil ſie die höchſte iſt, kein Zwang ſtattfindet,

ſo fann die Ausführung der Erkenntniſſe des Reichsgerichts , welche Reichsgeſeße

für verfaſſungswidrig erklären oder die Verfaſſung interpretiren , auf keine andere

Weiſe geſichert werden als wenn ihnen unmittelbar die Kraft von Reichsgeſeßen ver

liehen , und das Reichsgericht ermächtigt und verpflichtet wird, deren Bekanntmachung

im Reichsgeſeßblatte zu verfügen .

Dieſe Bekanntmachung darf nicht von dem Antrage der obſiegenden Partei

abhängig gemacht werden , weil jene Erkenntniſſe nicht blos Recht unter den Parteien

bilden , ſondern für das ganze Reich gelten ſollen. Wenn es nod nach geſprochenem

Erkenntniſſe der Widfür der Partei überlaſſen bliebe , zwiſchem dem alten Geſeße und

dem neuen , dem Erkenntniſſe, zu wählen, ſo würde eine gefährliche Rechtsunſicherheit

im Reiche entſtehen.

S. 219.

Die Reichsregierung iſt eben ſo wenig wie die Reichsgewalt ſelbſt einem

höhern Zwange unterworfen ; aber die Miniſter ſind verantwortlich. Daraus folgt

daß jene mittelbar zur Zurücknahme der Maßregeln , weldie das Reichsgericht für

verfaſſungswidrig erkennt, genöthigt werden kann, wenn der obſiegenden Partei ge

ſtattet wird das Reidysminiſterium auf Grund ſeiner miniſteriellen Verantwortlichkeit

wegen Nichtbefolgung ſolcher Erkenntniſſe anzuflagen , und wenn die Anklage, falls

ſie gegründet gefunden wird , die Entlaſſung des Miniſteriums zur Folge haben muß ;

denn die Regierung kann ohne ein Miniſterium nicht beſtehen. Zwar hat die Reichs

verfaſſung das Recht die Miniſter anzuflagen, nur den beiden Häuſern des Reichstags

eingeräumt , allein das Eine ſchließt das Andere nicht aus . Die vorgeſchlagene

Maßregel iſt alſo der Verfaſſung nicht zuwider, ſondern erſdieint vielmehr als ein zur

Ausführung derſelben nothwendiges Mittel. Sollte die obſiegende Partei genöthigt

werden ſich an den Reichstag zu wenden, um dieſen zu veranlaſſen die Anklage gegen

das Miniſterium wegen Nichtbefolgung des Erkenntniſſes zu erheben , ſo würde ſie in

den Fällen , wenn leşteres im Einverſtändniſſe mit erſterem gehandelt hat , Gefahr

laufen ihrem Rechte keine Anerkennung verſchaffen zu können . Dem Rechte ſoll aber

nad der Abſicht der Verfaſſung in allen Fällen Genüge geleiſtet werden .

S. 220 .

Das Recht und die Pflicht des Reichsvorſtandes, Erkenntniſſe des Reichs

gerichts , welche ausſprechen , daß ein Einzelſtaat die Reichsverfaſſung verleßt habe,

aufrecht zu erhalten und zur Ausführung zu bringen , iſt eine nothwendige Folge der

ihm durch die Verfaſſung verliehenen Grefutiv - Gewalt. Welches Mittel in dem

einzelnen Falle angeordnet werden ſoll oder darf, läßt ſich im Voraus nicht beſtimmen,

weil die Beſchaffenheit des einzelnen Falles über deſſen Zweckmäßigkeit entſcheiden

muß und ſich für die höchſte Gewalt, eben weil ſie die höchſte iſt, innerhalb ihrer

verfaſſungsmäßigen Zuſtändigkeit keine Grenze ziehen läßt .

V. Anlage IV b zur 98ften Sißung. 10
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S. 221 .

Da der Reichsfisfus unmittelbar der Reichsregierung unterworfen iſt, und

die Erfenntniſſe gegen den erſtern wider den Willen der leßtern nicht vollzogen werden

fönnen , ſo fommen auch hier die ſchon zum $. 219. entwickelten Grundſäße mit dem

einzigen Unterſchiede zur Anwendung, daß die Anklage nicht gegen das Geſammt:

Miniſterium , ſondern gegen den Finanz-Miniſter zu erheben iſt, welcher die Regierungs

gewalt in Beziehung auf den Fiskus ausübt.

S. 222.

Die Wirkſamkeit der Erfenntniſſe des Reichsgerichts , welche die Entlaſſung

von Reichsminiſtern ausſprechen , fann bei der Unzuläſſigkeit von Zwangsmaßregeln

gegen die höcyſte Gewalt ſelbſt, nur dadurch geſichert werden daß dem Reichsgerichte

deren Bekanntmachung im Reidsgeſeßblatte zur Pflicht gemadt wird , und daß das

Geſetz durch dieſe Bekanntmachung die Eigenſcaft als Reichsminiſter von Redts

wegen erlöſchen läßt.

$. 223.

Die Beſtimmung sub litt . e . des § . 124. der Verfaſſung bezieht ſich nur

auf den Fall, wenn die Gültigkeit der Landesverfaſſung oder deren Auslegung zwijden

der Regierung eines Einzelſtaats und deſſen Volksvertretung ſtreitig iſt, während erit

die folgende Beſtimmung sub f. ein Klagrecht wegen Verleßung der Verfaſſung ge

währt. Um alſo die Erkenntniſſe des Reichsgerichts in jenem Falle zur Ausführung

zu bringen , bedarf es weiter nichts als ihnen die Kraft eines Landesverfaſſungs -Ge

feßes oder einer authentiſchen Interpretation zu verleihen . Dies wird am einfachſten

auf die im Paragraph angegebene Art und Weiſe bewirft.

$. 224 .

In dieſem Paragraph iſt der sub g . in $ . 124. der Verfaſſung des Deutiden

Reichs erwähnte Fall abſichtlich mit Stillſdweigen übergangen, weil die Verfaſſung

für denſelben die näheren Beſtimmungen über den Umfang des Klagerechts und die

Art und Weiſe , daſſelbe geltend zu machen , der Reichsgeſepgebung vorbehalten hat

und ſich ohne deren Kenntniß die Art und Weiſe, wie die Entſcheidungen vollzogen

werden ſollen , nicht feſtſeßen läßt .

In den übrigen in dem Paragraph zuſammengeſtellten Fällen leidet es keinen

Zweifel, daß die Vollſtreckung der Erkenntniſſe erzwungen werden kann , denn die

Parteien ſind einer höheren Gewalt, entweder der Reichsgewalt oder der Regierungs

gewalt der einzelnen Staaten, unterworfen.

Ueber die Frage ob es zwedmäßig ſei, den Gerichten die Befugniß ihre Urs

theile zu erequiren , einzuräumen oder zu entziehen , iſt in neuerer Zeit viel geſtritten.

Für die leştere Anſicht ſpricht, daß die richterliche Gewalt ihrem Begriffe zufolge nur

die Befugniß zu entſcheiden was Recht ſei, in ſich begreift, und daß die Vollziehung

der Erkenntniſſe der Regierungsgewalt anheimfällt. Aber die ſtrenge Scheidung der

Begriffe, die die Wiſſenſchaft vornimit, zeigt ſich oft in der Praris unbrauchbar,

weil das Leben vereint was jene trennt. Es kommt nicht blos auf gerechte Urtheile,

ſondern auch auf eine gerechte Vollziehung derſelben an . Daber entſtehen bei der

Erefution , wie auch die Erfahrung lehrt , häufig Rechtsfragen die der richterlichen

Entſcheidung bedürfen. Wenn alſo die Mitwirkung des Richters bei der Grefution

niemals entbehrt werden kann , ſo ſcheint es angemeſſen ihm die ganze Leitung der

ſelben anzuvertrauen , weil wenn ein und daſſelbe Geſchäft von zwei unabhängigen

Behörden beſorgt wird , leicht Verwicelungen und Konflikte hervorgerufen werden die

die raſche Förderung deſſelben hindern.

Deſſen ungeachtet iſt es vorzuziehen, dieſe Trennung beim Reidsgerichte vor

zunehmen und ſeinen Beruf auf das Rechtſprechen zu beſitränken, weil ibm die Madi

ſeine Erkenntniſſe zu vollſtrecken , den Regierungen gegenüber nicht vollſtändig und in

allen Fällen verſchafft werden fann, der Sdatten einer Macht aber ohne deren Rea

lität ſein Anſehen in Gefahr bringen würde . Seine Auktorität iſt durch treue und
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vollſtändige Erfüllung ſeines Berufs bedingt. Dazu iſt es ftets im Stande, wenn

von ihm weiter nichts verlangt wird als ungeſcheut auszuſprechen , was es für Recht

hält , nicht aber wenn ihm auch die Ausführung angemuthet wird; denn dieſe kann

nicht immer von ihm abhängig ſein .

Dagegen wird die moraliſche Kraft der Urtheile und die Bereitwilligkeit der

Regierungen und der Reichsgewalt ſie zu vollſtrecken , erhöht , wenn die Parteien und

das geſammte Volf wiſſen daß die Verantwortlichfeit der Nichtvollftreckung nicht das

Gericht, ſondern lediglich die erſteren trifft.

Um jedoch die Konflikte und Schwierigkeiten , welche daraus entſtehen können

daß die Beurtheilung der Rechtmäßigkeit der Erefution und deren Vollſtredung ſelbſt

ganz verſchiedenen Behörden, die erſtere dem Gerichte und die lettere den Regierungen

zugewieſen wird, möglichſt zu entfernen, ſcheint es zweckmäßig die erſte Einleitung des

Erefutionsverfahrens dem Reichsanwalte anzuvertrauen ; denn dieſer Regierungs

Beamte iſt wegen ſeiner genauen Bekanntſchaft mit allen Verhandlungen des Gerichts

und weil ihm deſſen Akten zugänglich ſind, am beſten im Stande die Zuläſſigkeit der

Erekutionsanträge zu beurtheilen .

Daß das Gericht entſcheiden muß, wenn der Reichsanwalt einen Grefu

tions -Antrag verwirft und die Partei ſich dabei nicht beruhigen will, verſteht ſich

von ſelbſt.

$ . 225.

Die beiden erſten Vorausſeßungen , an welche der Paragraph die Zuläſſig

keit der Erefution knüpft, bedürfen weil ſie in der Natur der Sache liegen , keiner

beſonderen Rechtfertigung . Die Beſtimmung daß wenn ſeit der Zuſtellung der Ur

theilsausfertigung oder ſeit dem Ablaufe der Befolgungsfriſt ein volles Jahr ver

ſtrichen iſt, vom Reichsgerichte zuvor eine anderweite Friſt geſeßt werden muß, hat die

Auktorität ähnlicher Beſtimmungen in den meiſten Prozeßordnungen für ſich. Ihr

liegt einestheils die Vermuthung, daß das Rechtsverhältniß während der Zögerung

eine Abänderung, die dem Verurtheilten Einreden gewährt, erlitten habe und andern

theils die Abſicht zum Grunde, die obſiegende Partei zur rajderen Beendigung der

ganzen Angelegenheit zu veranlaſſen .

Das gewöhnliche Erforderniß einer der Erefution vorangehenden Androhung

derſelben , iſt abſichtlich hinweggelaſſen , weil das Reichsgericht mit der Erebution

nichts zu thun haben ſoll, folglich dieſelbe auch nicht androhen fann . Die Vor

ſchriften der $S . 228. und 233. genügen , um eine Ueberraſchung des Verurtheilten

zu verhüten.

1

$. 226.

Die Beſtimmungen dieſes Paragraphen bedürfen nach den ad § . 224. ge

lieferten Ausführungen im Allgemeinen feiner weitern Rechtfertigung, insbeſondere

iſt aber hier zu bemerken , daß die dem Reichsgerichte eingeräumte Befugniß über die

Berujung gegen die Erinnerungen des Reichsanwalts zu entſcheiden ohne die Gegen

partei zu hören , ſich als zweckmäßig darſtellt weil die Fälle ſehr einfach und zweifel

los ſein können .

Daß Beſchwerden über, dem Reichsanwalte zur laſt fallende, Verzögerungen

beim Juſtizminiſter angebracht werden müſſen , ergiebt ſich ſchon aus dem Gefeße über

die Einrichtung des Reichsgerichts.

S. 227.

Neben der Regierung iſt der zeitige Inhaber der Regierungsgewalt erwähnt,

um den Fall sub d. des §. 124. der Verfaſſung des Deutſchen Reichs mit zu be

greifen.
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SS. 228 — 230 .

Bei Beſtimmung der Grefutionsmittel hat die Analogie des § . 53. der

Reichsverfaſſung zur Ridtidhnur gedient. Die in den meiſten Prozeßordnungen

fich findende Unterſcheidung zwiſchen den Fällen , in welchen das Urtheil entweder

eine Handlung oder ein Unterlaſſen , oder die Herausgabe einer Sache oder die Zah

lung einer Geldſumme gebietet, iſt hier, wo die Erefutionsart im Allgemeinen immer

dieſelbe bleibt und ſich für feinen der verſchiedenen Fälle ſpezielle Vorſchriften im

voraus ertheilen laſſen , ohne praktiſchen Nußen.

Daß der im S. 228. erwähnte Erlaß nicht vom Reichsminiſterium , ſondern

vom Reichsvorſtande ſelbſt ausgehen muß, erfordert die hohe Stellung der Regie:

rungen , an welche er gerichtet wird .

Im S. 229. iſt den Parteien geſtattet ſich ftatt an den Reichsanwalt, un

mittelbar an das Reichsminiſterium zu wenden , weil die Dazwiſdenfunft des erſteren,

wenn die Sache ſich bereits in den Händen des leßteren befindet, weitern Nußen

nicht gewähren, ſondern nur Zögerung veranlaſſen würde.

S. 232 .

Um auch gegen die mächtigern Staaten eine ſtarke und entſchloſſene Gre

fution zu ſichern , ideint es zweckmäßig auf die Verantwortlichkeit der Miniſter

hinzuweiſen und das Recht der Anklage nicht nur dem Reichstage, ſondern auch den

Parteien zu gewähren.

S. 233 .

Die Anſtellung eigener , dem Reichsanwalte unmittelbar unterworfener Be

amten für die Grefutionen in dieſen Fällen würde nicht nur unverhältniſmäßige

Koſten veranlaſſen , ſondern auch die Selbſtſtändigkeit der Einzelſtaaten gefährden .

Die Erefution gegen Privatperſonen und juriſtiſche der Hoheit eines Ein

zelſtaats unterworfene Perſonen fann um ſo ſicherer den Landesgerichten und lan

desbehörden anvertraut werden, weil ſich aus den Beſtimmungen über die Kompe

tenz des Reichsgerichts ergiebt , daß jene in der Regel nur Kläger ſein und alſo nur

in die Roften verurtheilt werden fönnen . Daß ſich die requirirten Landesgerichte

und Behörden die Landesgeſeße zur Richtſchnur dienen laſſen müſſen , verſteht ſich

von ſelbſt.

SS. 234 --- 240 .

Dieſe Paragraphen enthalten gemeinſame Beſtimmungen über die Voll

ziehung der Erfenntniſſe. Daher iſt in ihnen allenthalben der allgemeine Ausbrud

,, Vollziehung“ ſtatt des engeren , eine Vollziehung mittelft Zwangsmaßregeln an

deutenden Worts ,, Grefution “ gebraucht, wo nicht legtere beſunders gemeint iſt.

Zu $. 234. Den Vorſchriften über die Liquidation der Nebenforderungen.

liegt die Abſicht zum Grunde, ein möglichſt einfaches und ſchnelles Verfahren her

beizuführen. Die den Gerichten in einigen Prozeßordnungen eingeräumte Befug

niß , folche Nebenforderungen ohne den Gegner zu hören feſtzuſtellen , kann aber

nicht empfohlen werden ; denn wenn dem Leßteren die Einrede der Erídleidung

nicht geſtattet wird , ſo ſind Rechtsverleßungen zu fürchten , und wird ſie geſtattet, ſo

ſind größere Weitläuftigkeiten zu beſorgen als wenn von Anfang an das rechtliche

Gehör gewährt wird .

Zu ' § . 235. Dieſer Paragraph enthält nur Anwendungen der ſchon obenS.

dargelegten Grundſäße.

Zu S. 236 . Aus dem bekannten Rechtsjaße, welcher die Erkenntniſſe des

Richters zur Wahrheit erhebt und neue Verbindlichkeiten aus ihnen entſpringen

laßt, folgt daß die Vergangenheit nicht wiederholt erforſcht werden darf, und das

gegen die Vollziehung nur ſolche Einreden zuläſig ſind , welche entweder den Zwed

haben das Vorhandenſein der Bedingungen , an welche die Vollſtreckbarkeit der

Erkenntniſſe geknüpft iſt, zu beſtreiten oder die aus, erſt nach deren Verkündigung

1
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eingetretenen , Veränderungen entſtanden ſind. Wird dieſer Grundlag feſtgehalten ,

ſo bedarf es feiner Spezifikation der zuzulafſenden Einreden. Sie iſt als gefährlich

zu vermeiden , weil fich die Mannigfaltigkeit denkbarer Fälle nicht im voraus ficher

überſehen läßt.

Ade Prozeßordnungen erkennen an , daß die Einreden gegen die Vollziehung

eines Erkenntniſſes entweder ſchon liquide ſein oder doch mit ſchleunigen Beweis

mitteln begleitet werden müſſen , weil die Zulaſſung weit ausſehender Beweiſe dem

Verurtheilten die Vereitelung der Erefution möglich machen würde, und von ihm mit

Billigkeit verlangt werden kann , daß er , wenn die Sache ſo weit gediehen iſt, für

ſchleunige Beweismittel forge.

Dieſe Rückſichten rechtfertigen die Ausſchließung des Zeugenbeweiſes auf der

einen , und die Zulaſſung von Urkunden auf der andern Seite. Augenſchein und

Gutachten von Sachverſtändigen fallen , wenn ſie beurkundet ſind, unter den Begriff

des Urkundenbeweiſes, ſonſt aber ſind ſie als weitausſehende Beweismittel zu ver:

werfen . Zweifelhaft iſt die Gides - Delation. Für ihre Zulaſſung ſpricht, daß ſte

ſchnell zum Ziele führt; gegen ſie aber ſtreitet, daß fie leicht um Aufſchub zu erlangen

mißbraucht werden kann, daß eine ftete Wiederholung derſelben die völlige Vereitelung

der Erekution möglich macht, und daß ſie den Verurtheilten von dem Vorwurfe, fich

keine ſonſtige Beweismittel verſchafft zu haben, nicht befreit. Dieſe Rücfichten er:

ſcheinen überwiegend. Daß bei dringender Gefahr auch der vollziehenden Behörde

die Befugniß eingeräumt iſt, der Vollziehung einſtweilen Anſtand zu geben, wird einer

beſondern Rechtfertigung nicht bedürfen .

Zu §. 238. Die Rechtslehrer pflegen zu unterſcheiden , ob die requirirende

Behörde die Vollziehungsart vorgeſchrieben hat, oder nicht. Im erſtern Falle ſollen

Beſchwerden über die Art der Vollſtredung vor die requirirende und im leßtern Falle

vor die requirirte Behörde gehören.

Dieſe Unterſcheidung paßt aber nicht auf die Vollziehung der Erkenntniſſe

des Reichsgerichts, bei welchen eine ſpezielle Vorſchrift über die Art der Vollziehung

nicht wohl möglich iſt.

Zu §. 239. Mit alleiniger Ausnahme der in den SS . 217. und 218. er

wähnten Fälle ſteht der Grundſaß feſt, daß Erkenntniſſe nur jus inter partes bilden,

und daher Dritten weder nüßen noch ſchaden. Folglich wird der Dritte durch den

zwiſchen Andere anhängigen oder entſchiedenen Prozeß nicht gehindert, ſein Recht

nach wie vor zu verfolgen. Auf dieſe Weiſe aber können Konflikte und Verwide

lungen entſtehen. Der Dritte muß fürchten den unrechten Beklagten anzugreifen,

und der Kläger im erſten Prozeſſe läuft Gefahr , das Recht, welches er erſtreitet,

nicht realiſiren zu können , wenn jener gleichzeitig mit ihm Grefution erwirkt oder

einen Arreſt inpetrict. Das einfachſte Mittel, ſolche Konflikte auszugleichen oder zur

Entſcheidung zu bringen , iſt die Haupt- ( Prinzipal- ) Intervention. Deshalb iſt in

dieſem Paragraphen die Vorſchrift vorangeſtellt, daß Dritte die Vollziehung eines

Erkenntniſſes nur in Folge oder vermittelſt einer ſolchen hindern können. Aber nicht

jeder Intervention darf dieſe Wirkung beigelegt werden , denn oft iſt es dem Inter

venienten gleichgültig, ob ſich der Gegenſtand des Streits in der einen oder andern

Hand befindet, wenn nur die Ungewißheit, an wen er fich zu wenden hat , ge

hoben wird.

Wil er alſo die Vollziehung hemmen, ſo muß er eine ihm drohende Gefahr,

oder mit andern Worten einen Arreftgrund nachweiſen , und zugleich ſeine Anſprüche

felbft, wenn ſie nicht ſchon liquide find, wenigſtens beſcheinigen , weil jene Nach

weiſung ohne dieſe Beſcheinigung nicht möglich ift.

Zu $. 240. Anders verhält ſich die Sache, wenn der Dritte nicht der

Vollziehung des Erkenntniffes widerſpricht und keinen Anſpruch an den Gegenſtand

des entſchiedenen Streits felbft macht, ſondern nur Rechte an den Grefutions - Dbs

jeften zu haben behauptet. Für ſolche Fälle genügt im Allgemeinen die Hinweiſung

V. Anlage IV b zur 98iten Sißung. 11
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auf die am Orte der Vollziehung geltenden Gefeße. Aber für den Fall, wenn dabei

Streitigfeiten entſtehen , muß beſtimmt werden welches Gericht zu deren Entſcheidung

kompetent ſein ſoll. Die meiſten Prozeßordnungen weiſen ſie dem Gerichte zu , welches

die Erefution erkannt hat. Dieſe Beſtimmung ſcheint allerdings zweckmäßig, weil

ſie am meiſten geeignet iſt Kolliſionen und widerſtreitenden Entſcheidungen vorzubeugen.

Sie paßt auch für das Reichsgericht in den Fällen , wenn die Reichsregierung deſſen

Erfenntniß vollzieht , um ſo mehr, weil ſich für dieſe Fälle faum ein anderes fom

petentes Gericht auſfinden läßt.

Unzweckmäßig würde es dagegen ſein , ihm die Rognition auch in den Fällen

des S. 233. auſzuvürden, denn in denſelben fommen nteiſtenstheils nur Koſten und

folglich auch nur Erefutions - Objefte von geringem Werthe in Frage . Sollte der

Streit über ſolche vor dem entfernten Reichsgerichte, bei welchem die Parteien nur

durch oder in Begleitung von Anwälten auftreten können , ausgemacht werden, ſo

würden die Koſten des Prozeſſes ojt den Werth des Gegenſtandes überſteigen.

Wenn alſo das Reichsgericht ausgeſchloſſen werden muß , ſo iſt es ange

meſſen, ſtatt ſeiner bas requirirte Gericht für fompetent zu erflären, weil bei dieſem

die Beſorgniß vor Rollifionen in geringerm Grade eintritt, als bei andern, der Voll:

ziehung des Erkenntniffes völlig fremden , Gerichten. ;

Für den Fall, daß die Requiſition nicht an ein Landesgericht, ſondern an eine

Vollziehungsbehörde ergangen iſt, ſcheint das Gericht des Bezirks, in welchem die

Erebution vollzogen wird, wegen ſeiner unmittelbaren Nähe das zweckmäßigſte. Damit

ſtimmt auch die in den Rheinlanden geltende franzöſiſche Prozeßordnung , welche in

folchen Fällen meiſtens anwendbar ſein wird, im Art. 608. úberein.

.
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Protokoll

ber

N e un und N e u nzigſten S i $ u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 2ten April 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowiß ;

des Königlich Sächſiſchen Staats -Miniſters a. D. , von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten

burg , Herzogthum Sachſen -Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg- Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſtens

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt-Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober -Ronſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.



56 99ſte Sißung am 2ten April 1850.

Auf die Umfrage des Vorſigenden erklären die Bevollmächtigten des Großher
zogthums Baden , der thüringiſchen Staaten , des Herzogthums Anhalt

Bernburg , des Herzogthums Braunſchweig, der Fürſtenthümer von lippe

und von Walded und der freien Hanſeſtädte Bremen und Lübeck die Bereit

willigkeit ihrer Regierungen zu der Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung in der

Sißung vom 27ſten März c. gemachten Propoſition hinſichtlich einer gemeinſchaftlichen Aeuße

rung der verbündeten Regierungen auf das Münchener Verfaſſungs - Project vom 27ſten

Februar c.

In einem an den Vorſißenden gerichteten Schreiben des Präſidenten des Volls

bauſes vom 29ſten März c. wird der Beſit der Verfaſſungs-Urkunden von ſämmtlichen, der

Union beigetretenen Einzelſtaaten als ein Bedürfniſ des Parlaments bezeichnet, und die

Vermittelung der Mitglieder des Verwaltungsraths zur baldigen Abhilfe dieſes Bedürf

niſſes, durdy Zuſendung Eines Eremplars der betreffenden Verfaſſungs - Urkunden, in Anſpruch

genommen. Die Bevollmächtigten werden dieſem Anſuchen durch Communicirung deſſelben

an ihre Regierungen möglichſt zu entſprechen ſuchen.

Die Protokolle der 77ſten und 78ſten Sigung der Bundes - Commiſſion vom 26ſten

und 27ſten März c. werden auf der Kanzlei des Verwaltungraths in gewohnter Weiſe

offen gelegt.

Der Vorſißende und hierauf der Staats - Miniſter von Carlowiß erſtatten

dem Verwaltungsrathe Bericht über den Gang und den augenblicklichen Standpunkt der

Verhandlungen in dem Verfaſſungs -Ausſchuſſe, Erſterer des Volkshauſes, und Leßterer des

Staatenbauſes.

Die Sißung ſchließt Mittags 2 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Situng vom 9ten April c. verleſen, von den anweſenden

Mitgliedern des Verwaltungsrathes genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden.

von Nadowiß. von Carlowiß.von Carlowiß. von Meyſenbug . von Lepel.
Seebed. Mosle.

Vollpracht, zugleich für Anhalt - Deſſau . Dr. Liebe. Dr. Walther. . Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt , den 9ten April 1850 , Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Raduwiß ;

des Kommiffars des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staatsminiſters a. D.

von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Legationsrathe Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen -Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Moble ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt -Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober - Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

1
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58 100ſte Sißung am 9ten April 1850 .

D er Bevollmächtigte der thüringiſchen Staaten erklärt , daß er den Groß,

herzoglich Medlenburg - Sdwerinſden Bevollmächtigten , legations rath von

Sdad, für die Dauer des demſelben von ſeiner Regierung bewilligten Urlaubs , im Ver

waltungsrathe vertreten werde. Ein in Anlaß deſſen an den Verwaltungsrath gerichtetes

Schreiben des Legationsraths von Sdad , d . d . Erfurt, den 9ten April c ., wird von

dem Staatsrath Seebed verleſen , und hierauf, dem Beſchluß des Verwaltungsraths

gemäß , zu den Akten genommen.

Der Vorfipende legt ein Schreiben des Präſidenten des Volksbauſes vom 6ten

d . vor , Inbalts deſſen die Mitglieder des Verwaltungsraths von der Tagesordnung der

Verhandlungen im Volkshauſe fünftighin rechtzeitig werden in Kenntniß geſcßt werden.

Die Protokolle der 79ſten bis 8iſten Sigung der Bundes - Kommiſſion vom

28ſten und 30ſten März , und vom 2ten , 3ten , 4ten und 5ten April c. werden in ge

wohnter Weiſe auf der Kanzlei des Verwaltungsraths offengelegt.

Auf die Anfrage des Vorſißenden erklären die Bevollmächtigten für Ber

zogthum Naſſau, Großherzogthum Oldenburg und Großherzogthum Medlen

burg - Schwerin die Zuſtimmung der durch ſie vertretenen Regierungen zu der in der

Sigung vom 27ſten März c. Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung in Vorſdlag

gebrachten gemeinſchaftlichen Rüdäußerung auf das Münchener Verfaſſungs - Project.

Der Herzoglich Anhalt -Deſſauiſche Staats -Miniſter von Plöß empfiehlt

in einem an ſeinen Subſtituten im Verwaltungsrathe , den Herzoglich Naſſauiſchen

Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht, gerichteten Schreiben, d . d . Deſſau, 5ten

April c. den Legations-Secretair von Brandt , als einen früheren Angeſtellten der Her

zoglich Deſſauiſchen Geſandtſchaft bei der Centralgewalt in Frankfurt, zu ciner Anſtellung

bei der Unionsregierung. Der Verwaltungsrath beſchließt, das vorbezogene von dem

Þerzoglid Naſſauiſden Bevollmächtigten übergebene Schreiben einſtweilen zu

reſerviren, um es demnächſt derjenigen Behörde zuzuweiſen , welche über die Belegung der

Stellen bei der Unionsregierung Anträge zu ſtellen haben wird.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte findet ſich zur Be

richtigung häufig vernommener irriger Auffaſſungen zu der Neußerung veranlaßt , daß

ſeine Regierung dem Oldenburgiſchen Landtage gegenüber keine Verpflichtung eingegangen

iſt, die ſie dem Bündniß vom 26ſten Mai 1849 und dem dadurch angebahnten bundes.

ſtaatlichen Verfaſſungswerke entfremdet. Die Großherzogliche Regierung hat ſich nur vor.

behalten , bei Beſdlüſſen und Verfügungen des Verwaltungsrath und der Unionsgewalt,

welche einen Konflikt mit dem Landtage herbeiführen könnten , für Oldenburg ſo lange

einen Aufſchub oder eine Aufhebung bei dem Verwaltungsrath oder der Unionsregierung

zu beantragen, als Hannover dem Bündniß nicht wieder beigetreten ſein wird.
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Der Vorſigende acceptirt dieſe Aeußerung des Großherzoglich Oldenbur

gifden Bevollmächtigten , Namens des Verwaltungsraths , auf das Dankbarſte, und

zwar ſowohl in ſachlicher als in perſönlicher Hinſicht.

Die Bevollmächtigten für Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin

und für Großherzogthum Oldenburg erklären , daß die von ihnen vertretenen Re

gierungen die in der Sißung vom 22ſten März c. für die Parlaments-Mitglieder in An

ſpruch genommene Portofreiheit bewilligen werden , ſobald ſich die Königlich Preußiſche

Regierung ihrerſeits für dieſe Portofreiheit ausgeſprochen haben wird.

Die Herzoglich Sachſen - Altenburgiſche Regierung wird ſich zum Zwede der Errei

dung derſelben Portofreiheit an die Königlich Sächſiſche Regierung, die Herzoglich Sachſen

Meiningenſche Regierung an den Fürſten von Thurn und Taris wenden.

Der Bevollmächtigte der thüringiſchen Staaten erklärt die Beiſtimmung

der leßtgenannten Herzoglich Sachſen -Meiningenſchen Regierung zu dem Beſchluß des Ver

waltungsraths vom 8. Februar c. , die Außercoursſeßung des Papiergelds betreffend.

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 11. April c . verleſen , von den Mitgliedern

des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet

worben.

von Nadomiß. Carlowiß. von Meyſenbug. Dr. Wekell. von Lepel. Seebed.

Mosle. Vollpracht zugleich für Anhalt - Deſſau . Dr. Liebe. Dr. Walther.

Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll

der

H u ndert und Erſten SiBung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 11ten April 1850 , Nachmittags 6 Uhr, in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowig ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staats -Miniſters a. D.,

von Carlowig ;

des Großherzoglich Badenfchen Bevollmächtigten, legationsraths Freiherrn von

Meyſeubug;

der Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Gebeinen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Alten

burg , Herzogthum Sachſen -Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg- Sondershauſen , Schwarzburg- Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſteus

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober - Ronſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſigende bat mittels Begleitſchreibens des Abgeordneten zum Voltshauſe,,

Profeſſors Beſeler , vom geſtrigen Tage , 30 Eremplare des Jahresberichtes der Kieler

Seecadettenſchule für 1849 zur Vertheilung unter die Mitglieder des Verwaltungsrathes

erhalten, die ausgelegt ſind. Der Verwaltungsrath ſpricht für dieſe Sendung ſeinen

Dank aus.

Der Vorſißende legt ein an ihn gerichtetes Schreiben des Vorſißenden des

Juſtiz- Ausſchuſſes im Staatenbauſe, Staatsminiſters von Düesberg, vor, worin ber

ſelbe zur Anzeige bringt , daß bei Berathung des Geſe - Entwurfs über das Verfahren

wegen Unterſuchung und Beſtrafung des Hoch- und Landesverraths gegen das Reidy, der

mit Begutachtung deſſelben beauftragte Ausſchuß des Staatenhauſes ſich für die Anſicht

ausgeſprochen , daß dieſes Geſetz nicht eber in Wirkſamkeit treten könne , als bis ein Ges

ſeg wegen Beſtrafung des gedachten Verbrechens erlaſſen ſein werde. In Gemäßheit

dieſer Anſicht, die in einer beigefügten Protokollar - Verhandlung des Ausſduſſes ihre

nähere Motivirung findet, ſtellt Staatsminiſter von Düesberg ſodann die Frage wegen

Erlaſſung eines materiellen Strafgeſeķes in Betreff des Verbrechens des Hoch- und Lan

desverraths gegen das Reid der nähern Erwägung des Verwaltungsraths anheim.

Der Verwaltungsrath kann dieſes Parlament als zur Berathung über das

zu erlaſſende Strafgeſeß wegen Hod- und Landesverrath gegen das Reich nicht für be

rufen erachten , und auf Ausarbeitung und Vorlage eines ſolchen Geſeges ſeinerſeits nicht

eingeben. Der Großherzoglich Heſſiſde Bevollmächtigte, Geheimerath

von lepel , wird die in dieſem Sinne dem Staatsminiſter von Düesberg zu erthei

lende Antwort vorbereiten und dem Verwaltungsrathe im Entwurfe baldigſt vorlegen.

Der Vorſißende reßt den Verwaltungsrath von den Mittheilungen in Kenntniß,

die er dem Volkshauſe hinſichtlich der materiellen und formellen Erledigung der dem Par

lamente geſtellten Aufgabe zu machen beabſichtigt. Dieſe Mittheilungen werden ſich in

materieller Hinſicht darauf beſchränken , daß das der Union zuzugeſtehende Recht des

Kriegs und Friedens mit dem dieſerhalb beſtehenden Rechte des Bundes von 1815 in

Einklang zu bringen , daß die Ausſprache der Denkſchrift über die Rechte der vormals

reichsunmittelbaren Fürſten und Herren lediglich zu wahren , und endlich daß der Feſt

ſtellung in dem Protokolle der 82ſten Sißung des Verwaltungsrathes hinſichtlich des

Großherzogthums Oldenburg und der freien Städte Lübeck, Bremen und Hamburg,

beſonders zu erwähnen iſt. In formeller Hinſicht wird der Vorſißende dem Volkshauſe

die Behandlungsweiſe, die die Eröffnungs - Botſchaft vom 20ſten März c . vorausſeßt, als

Diejenige bezeichnen , welche Seitens der verbündeten Regierungen für die angemeſſenſte

und zweckförderlichſte erachtet wird , gegen eine en bloc Annahme der Verfaſſung mit nach

folgender Reviſion, als gegen einen Vorſchritt des Parlaments warnen, bei dem der Erfolg

ernſtlich gefährdet erſcheint, und den zwiſchen beiden Wegen verbleibenden Mittelraum

allenfallſigen fernern Vorſdlägen einſtweilen gänzlich freilaſſen .

A
. 16
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Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte hat ſich hierauf, ſoviel es

die Rechte der vormals reichsunmittelbaren Fürſten und Herren betrifft, gegen jede Rüd

wirkung und Schlußfolge ausdrücklich verwahrt , die aus den Beſtimmungen der Dentſdrift

möglicherweiſe gegen den jest beſtehenden Rechtszuſtand im Großherzogthum Heſſen her

vorgehen und gefolgert werden möchte; ſo wie namentlich der Großherzoglich Olden:

burgiſde Bevollmächtigte den Wunſch zu erkennen gegeben hat, daß in dem son

dem Vorſißenden eben abgegrenzten Mittelraum die Linie angedeutet werden möge , für

welche ſich die Königlich Preußiſche Regierung ihrerſeits eventualiter entſcheiden würde.

Der Vorſißende erklärt ſich außer Stande dieſem Wunſche zur Zeit entſprechen

zu können , da es gegenwärtig noch an der nothwendigen Ueberſicht der möglichen Ver

mittelungs - Anträge mangelt , und eine etwaige Wahl unter dieſen Anträgen gerade durch

ihre Ueberſicht bedingt iſt. Was ben eventuellen Rechtszuſtand im Großherzogthum Heſſen

betrifft, ſo kann und ſoll derſelbe, wie der Vorſißende zuſeßt, durd, die Vertheidigung

der Denkſchrift in keiner Weiſe innovirt werden . Die Dentſdrift iſt bezüglich ihrer Aus

führung über das Rechtsverhältniß der vormals reidysunmittelbaren Fürſten und Herren,

in dem Ausſchuß- Bericht des . Volkshauſes angegriffen , und lediglich gegen dieſen Angrif

ſoll ſie dem Volkshauſe gegenüber in offiziellen Schuß genommen werden .

Die Sißung ſchließt Abends 8 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 17ten April c. verleſen , von den antes

ſenden Mitgliedern des Verwaltungsrathes genehmigt und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet worden .

von Radowiß. von Carlowiß. von Meyſenbug. Seebed. Mosle.Mosle. Vollpracht.

Dr. Liebe. Dr. Walther. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll

ber

H'u ndert u'n d : 3 weiten Situng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 17ten April 1850 , Abends 6 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowiß ;

des Rommiffard des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staats-Miniſters a. D.,

von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Botha , Herzogthum Sachſen - Altens

burg , Herzogthum Sadſen-Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg-Sondershauſen , Sowarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt- Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober -Ronſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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D er Kurfürſtlid Heffiſde Bevollmächtigte, Profeſſor Dr. Weßell , hat ſeine

Behinderung zur Theilnahme an der heutigen Sißung angezeigt. Der Großherzoglich

Helſiſde Bevollmächtigte kann wegen Erkrankung der Sißung ebenfalls nicht beiwohnen .

Ein an den Verwaltungsrath gerichtetes Schreiben , d. d . Büdeburg, den 7ten

April 1850 , und unterzeichnet : der bleibende Landtags - Ausſchuß : Knodt , Sander ,

Meyer, A. Reinking , W. Wippermanna, ſtellt das Erſuchen :

n auf geeignetem Wege die Fürſtlich Sqaumburg -Lippeſche Landes - Regierung

zur ungeſäumten Anordnung der Wahl eines Deputirten zum Staatenhauſe nad

Maßgabe der Art. 85. und 87. des Reichsverfaſſungs- Entwurfs geneigteſt ver

anlaſſen zu wollen..1

Der Verwaltungsrath überweiſt dieſes Sdreiben ſammt den demſelben zuge

fügten Anlagen der Verfaſſungs - Kommiſſion zu näherer Prüfung und demnäch ſtiger

Berichterſtattung.

Die Protokolle der 85ſten bis 93ſten Sigung der Bundes - Rommiſſion vom 6ten,

8ten, 10ten, 11ten, 12ten , 13ten , 15ten und 16ten April c. werden auf der Kanzlei des

Verwaltungsraths in gewohnter Weiſe offen gelegt.

Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten , Staatsrath Seebed,

glaubt darauf aufmerkſam machen zu müſſen , daß das Volkshaus den ihm Seitens der

Regierungen zur angemeſſenſten Löſung ſeiner Aufgabe jüngſthin bezeichneten Weg nicht

betreten , vielmehr jenen andern Weg , von dem mit Entſchiedenheit und Naddruck abge

mahnt worden , faktiſch eingeſchlagen und beinahe burdſdritten habe. Es ſei der legtere

Weg bekanntlich derjenige, auf den der Ausſchuß des Staatenhauſes in ſeinem Berichte

hingewieſen, und das Hauptmotiv des Voltshauſes, ſid , trop der Abmahnung des Rom

miſſars , für dieſen Weg zu entſcheiden , habe notoriſch in dem Wunſche des Volkshauſes

gelegen , mit dem Staatenhauſe denſelben Weg zu geben. Eben ſo notoriſch ſei es

gegenwärtig , daß die große Majorität des Staatenhauſes entſchloſſen ſei, dem Volkshauſe

auf dieſem Wege zu folgen . Könne nun das allerdings bebauerliche Faktum nicht mehr

beſeitigt werden , daß das Volkshaus , einer ihm von dem Kommiſſar gegebenen eindring

lichen Abmahnung ungeachtet, zu einem Beſchluſſe gekommen ſei, dem ſowohl die Zuſtim

mung des Kommiſſars ſelbſt, als auch der Preußiſchen Miniſter und der Mehrzahl der

Preußiſchen Abgeordneten mangele , ſo bleibe wenigſtens zu vermeiden , daß nicht auch das

Staatenhaus ſeinerſeits einer erneuerten gleichen Abmahnung des Kommiſſars entgegen

handle. Er bringe daber in Vorſchlag , daß der Kommiſſar im Staatenbauſe, jedenfalls

nicht mehr mit der Beſtimmtheit, womit dies im Volkshauſe geſchehen , eine Abmahnung

erneuere , deren Nichtberückſichtigung, nach dem Vorgange des Voltshauſes , kaum zu

bezweifeln ſei.

Der Kommiſſar im Staatenhauſe , Staats-Miniſter von Carlowiß ,

muß die Vorausſicht des Bevollmächtigten der Thüringiſden Staaten über das

Reſultat der bevorſtehenden Entſcheidung des Staatenhauſes ſeinerſeits durchaus beſtätigen.
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Nachdem das Volkshaus auf dem von dem Ausſduß des Staatenhauſes bezeichneten Wege

einmal vorgegangen , halte die Majorität des Staatenhauſes ſich für verpflichtet, dem

Volkshauſe die Nachfolge auf dieſem Wege nicht zu verſagen . Eine jeßt im Staatenhauſe

eintretende Wiederholung der im Volkshauſe erfolgten Abmahnung werde unter den ob

waltenden Umſtänden auf keinen Erfolg mehr zu rechnen haben . Ja es dürfe bezweifelt

werden, ob das Staatenhaus jeßt überhaupt noch zu beſtimmen ſei, auch nur einen Mittel

weg etwa der Art zu betreten, daß es zuvörderſt auf die Reviſion der Verfaſſung eingehe,

und erſt am Schluſſe derſelben , unter gleichzeitiger Annahme der Verfaſſung in urſprüng

licher Vorlage , auf die Reſultate ſeiner Reviſion für den Fall im Voraus verzichte, daß

die verbündeten Regierungen dieſen Reſultaten ihrerſeits die Zuſtimmung nicht ertheilen

ſollten.

Der Vorſißende bemerkt , daß er die in dem Volkshauſe erfolgte Abſtimmung

ihres moraliſchen Nachtheils wegen , allerdings ſehr beklage. Ohne einen aufrichtigen und

freudigen Willen der Königlich Preußiſden Regierung werde das von Schwierigkeiten

aller Art umringte Verfaſſungswerk ſchwerlich zu einem gedeiblichen Abſchluß gebracht

werden. Die verdiente Rüdſichtnahme auf dieſen Willen habe demnad als eine ſchuldige

Rückſicht gegen das Werk ſelbſt erſcheinen dürfen. Der Wille der Königlich Preußiſchen

Regierung ſei aber bedingt nicht durch jene Partei in Preußen, die den Bundesſtaat nicht

wolle, ſondern durch jene andere, die ihn nur nicht auf Gefahr und Koſten Preußens ſelbſt,

wolle. Während die Königliche Regierung gegen die erſtere Partei, ſo lange dieſe vereinzelt

ſtebe, mit dem Bewußtſein ihres Rechts und mit der Energie ihres auf dem Rechte bes

gründeten Entſchluſſes hoffentlich ausreichen werde, habe ſie die Pflicht, den anderen Theil,

worunter ſie ihre treueſten Anhänger und beſten Stüßen zähle , vor Verlegungen des

Preußiſchen National - Gefühls möglichſt in Schutz zu nehmın : eine Pflicht, die für die

Königliche Regieruug dadurch keine andere und keine geringere werde, daß nach ihrer , der

Königlichen Regierung eigenen Ueberzeugung , das Deutſche Verfaſſungswert allerdings

nicht anders zu Stande kommen könne , als wenn alle Deutſche Staaten , Preußen nicht

ausgenommen , dazu ihre Opfer bringen. Die Königliche Regierung habe dieſer Pflicht

zu genügen geſucht, indem ſie ſich in der Sißung des Verwaltungsrathes vom 27. März c.

für die vorläufige Ausnahme der Grundrechte und für den Vorbehalt der nachfolgenden

Reviſion bei etwa ſofortiger Acceptation der übrigen Theile der Verfaſſung, ausgeſprochen

habe. Leider hätten die Verfaſſungs - Ausſchüſſe der beiden Häuſer auf entſchieden andere

Wege der Behandlung hingewieſen , und zwar mit der Folge , daß das Volkshaus, ohne

auch nur einen ſolchen Mittelweg zu betreten, wie ihn der Staats - Miniſter von Car

I owiß eben näher bezeichnet, ganz nach dem Ausſchuß -Antrag des Staatenbauſes Beſchluß

gefaßt habe. Dieſer Beſchluß, eine faktiſche Niederlage der Majorität der Preußiſchen

Abgeordneten , und darunter eines großen Theiles derjenigen Preußiſchen Abgeordneten,

die dem Bundesſtaate keineswegs prinzipmäßig entgegen ſtehen , habe den Feinden des

Bundesſtaates in Preußen die ſchneidendſten Waffen in die Hände gegeben , da er ſie in

die Lage gebracht, ihre Prophezeiungen für erfüllt erklären zu können , und die gefährdete

Stellung der Preußiſden Abgeordneten in einer bundesſtaatlichen Vereinigung an einem

erſten Beiſpiel zu veranſchaulichen und auszubeuten . Wie ſehr aber auch ein Vorgang,

der die Stellung der Königlich Preußiſchen Regierung zu dem Bundesſtaate aus den an

gedeuteten Gründen in demſelben Maße erſchwere, als es den geſchäftigen Strebungen

gegen den Bundesſtaat willkommenſten Vorſchub leiſte, gemiß zu beklagen bleibe, und wie

V. 17
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gerecht die Hoffnung geweſen wäre, daß die Freunde des Bundesſtaates ſich dieſe lage

der Königlichen Regierung, mehr als geſchehen , vergegenwärtigt hätten : die deutſde Sade

werde dennody, ſo Gott wolle, nicht ſcheitern, wenigſtens werde die Königliche Regierung

auch bei geſteigerten Schwierigkeiten ihr Ziel feſt im Auge halten , und, unbeirrt durch den

Widerſtand der Feinde wie durd die Fehler der Freunde des Bundesſtaates, ſelbſt jest

nicht ermüden, der Gründung und Herſtellung deſſelben ihrerſeits die möglichſte Förderung

zu erhalten. Ueber die fernere formale Behandlung der Angelegenheit im Staatenhauſe

kann ſich der Vorſigende im Allgemeinen dem Gedankengange des Bevollmächtigten der

Thüringiſchen Staaten anſchließen . Audy er bält eine ſtrenge Wiederholung der im Volls

hauſe gegebenen Abmahnung nach dem einmal gefaßten Beſchluſſe des Volfshauſes und

bei der überwiegenden Neigung des Staatenhauſes für eine Conformität ſeines Beſchluſſes

mit dem des Volkshauſes , jeßt für unnöthig und für bedenklich zugleich. Judem man

aber von einer dergleichen wiederholten Abmahnung unter den gegebenen Umſtänden ab

ſebe, werde andererſeits Alles ſtrenge zu vermeiden ſein , was von dem Staatenhauſe ale

eine nachträgliche Anerkennung oder Billigung des von dem Voltshauſe gefaßten Beſchluſſes

gedeutet werden könne. Bleibe es dabei durch eine nicht offizielle Einwirkung erreichbar,

daß das Staatenhaus wenigſtens zu einer Umſtellung der von dem Voltshauſe beſchloſ

ſenen Poſitionen übergebe, ſo möchte der moraliſche Eindruck dieſer Abweidung allerdings

auch jeßt noch ein dienlicher zu nennen ſein .

Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten iſt ſehr erfreut, ſich bei

der von ihm ausgegangenen Anregung über die allenfallſige fernere Ausſprache des Kom

miſſars im Staatenbauſe, mit dem Vorſißenden in Uebereinſtimmung zu wiſſen ; wobei

er jedoch ſein Bedauern darüber nicht unterdrüden kann , daß es bisher ſtets an einer

vollen Gewißheit über die allſeitige Zuſtimmung der Regierungen zu einem Mittelwege

gefehlt habe , wie er nun auch von dem Vorſißenden wenigſtens in eventum gebilligt

worden : ein Bedauern , welches begründet erſcheine, wenn erwogen werde , daß im Falle

einer dergleichen Gewißheit die beſte Ausſicht vorhanden geweſen, die Majorität des Volls

hauſes auf jenen Mittelweg hinzulenken , während nunmehr , wo die Feſtſtellungen in den

Fraktionen ſtattgefunden, kaum noch zu erwarten ſtebe, daß das Staatenhaus ſich von der

einmal beſchloſſenen Behandlungsweiſe des Volkshauſes irgendwie trennen werde.

Der Vorſißende ſtellt der leßteren Erwägung des Thüringiſchen Bevoll

mächtigten die Thatſache entgegen , daß von Annahme des Ausſduß - Antrages des

Staatenhauſes im Volkshauſe keinesweges unbedingt abgemahnt, daß bei der, der Abſtima

mung im Volkshauſe unmittelbar vorhergehenden Ausſpradhe des Kommiſſars vielmehr

ausdrücklich betont ſei, daß dieſer Antrag, ſo wie er vorliege , das endliche Gelingen

des Verfaſſungswerkes nicht erleichtern , ſondern erſchweren, ja vielleicht ernſtlich gefährden

könnte.

Als Reſultat einer fortgeſeßten Erörterung , woran ſich außer den genannten Be

vollmächtigten auch die Bevollmächtigten von Großherzogthum Baden , Herzog.

thum Naſſau und der Bevollmächtigte der freien Hanſeſtadt Hamburg bethei

ligen , ſtellt ſich ſchließlich die Anſicht feſt,

daß die im Voltshauſe erfolgte Abmahnung ießt im Staatenbauſe zwar nicht

mehr zu wiederholen, der dieſer Abmahnung ungeachtet betretene Weg des Bolls
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bauſes aber eben ſo wenig nachträglich zu billigen , und daß das Uebrige nach

Maßgabe der vorhin entwickelten Grundfäße dem Ermeſſen des Kommiſſars

anheim zu ſtellen ſei.

Die Sißung Idließt Abends 9 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 23ſten April c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden.

von Radowiß. von Carlowiß. Meyſenbug. Seebed. Mosle. Vollpracht,

zugleich für Anhalt - Deſſau. Dr. Liebe. Dr. Walther. Dr. Elder. Smidt.

Dr. Banks. Bloemer.



Protokoll

ber

H u ndert und Dritten S i u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 23ſten April 1850 , Abends 6 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowiß ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staats -Miniſters a . D.,

von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiberrn von

Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Weßell ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg- Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinſmen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt- Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober -Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinfche Bevollmächtigte, legations

rath von Sdad , hat dem Vorſigenden ſchriftlich zur Anzeige gebracht, daß er nach

Beendigung ſeiner Urlaubsreiſe und in Folge eines ſeiner Anzeige abſchriftlich beigefügten

Schreibens des Großherzogs, ſeinen Plaß im Verwaltungsrathe wieder einnehmen werde.

Seine Königliche Hoheit anerkennt in dieſem Schreiben den Eifer und die Umſicht, welche

Legationsrath von Sdad bei Ausführung des ihm anvertrauten Auftrags und der

ihm deshalb gewordenen Inſtruktionen bisher bewieſen , ſo wie Er den Legationsrath

von Sdad darin zugleich beauftragt , dem Staatsrath Seebed für die Uebernahme

der zwiſchenzeitlichen Stellvertretung des Medlenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten im

Verwaltungsrathe Seinen , des Großherzogs , Dank auszuſprechen.

Redinungsrath Schneider in Berlin hat mittelſt Shreibens vom 14ten d. M.

zwölf Eremplare einer Berechnung über die Temperatur in Deutſchland vom 7ten Mai bis

6ten September 1850 zur Vertheilung unter die Mitglieder des Verwaltungsrathes ein

geſandt, und die Sendung mit der Bitte begleitet , daß ihm zum Zwecke der Mittheilung

der an andern Orten anzuſtellenden Temperatur-Beobachtungen in ſämmtlichen Staaten

der Union Portofreiheit durch den Vrrwaltungsrath erwirkt, ſo wie ferner, daß durds

Vermittelung des Verwaltungsrathes auf verſchiedenen Staats -Eiſenbahnen die Temperatur

beobachtet, das Reſultat in ein Eremplar der Berechnung eingetragen und ſo ausgefüllt

ihm zugeſchickt werde.

Der Verwaltungsrath beſchließt, dem Rechnungsrath Schneider in Berlin

unter Dankbezeigung für die gemachte Sendung zu eröffnen , daß der Verwaltungsrath

ſich nicht in der Lage befinde, den von ihm geſtellten Anträgen zu entſprechen.

Der Vorſigende bezeichnet als die der Erörterung des Verwaltungsraths zunächſt

zu unterſtellenden Gegenſtände:

Die Ausſprache der Kommiſſarien

1. über die den beiden Häuſern in dieſem Augenblicke vorliegenden Geſeß

Entwürfe über das Reichsgericht,

und

2. über die Kompetenz der Reichsgeſebgebung bezüglich der Wahlgeſeße in den

Einzelſtaaten.

Als Reſultat der Erörterung wird feſtgeſtellt, und zwar :

Ad 1. auf Vorſchlag und Befürwortung des Großherzoglich Heſſis

fchen Bevollmächtigten:

Die Kommiſſarien mögen dahin wirken , daß die von den Häuſern etwa zu

beſchließenden Abänderungen der Geſek - Entwürfe über das Reichsgericht nicht

als Bedingungen der Annahme, ſondern als Wünſche qualifizirt werden , deren

mögliche Berückſichtigung in das Ermeſſen der Regierungen geſtellt bleibt.

Ad 2. werden die Kommiſſarien den Häuſern den Vorſchlag der vereinigten

Häuſer empfehlen , jedoch mit Bezug auf die Denkſdrift vom 11ten Juni pr.

und ohne dabei in die Diskuſſion weiter einzugehen.

v. 18
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An dieſe Feſtſtellungen reiht ſich eine vorläufige Beſprechung über den bevorſtehenden

Schluß des Parlaments, über die dem Parlament nach Uebergabe ſeiner Beſchlüſſe an den

Verwaltungsrath zu machende Eröffnung, und über den demnächſt durch den Verwaltungs

rath an die verbündeten Regierungen zu erſtattenden gemeinſchaftlichen Bericht. Die mehr

eingehende Erörterung und Beſchlußfaſſung hierüber bleibt den nächſten Sißungen vor

behalten.

Der Verfaſſungs - Ausſchuß erſtattet Bericht über die demſelben in der Sißung vom

17ten d . zugewieſene Eingabe d . d . Büdeburg, den 7ten April 1850 , und unterzeichnet :d d

,,der bleibende Landtags - Ausſchuß : W. Anodt , Sander , Meyer, A. Reinting,

W. Wippermann . " Die am Schluſſe dieſes Berichts im Entwurfe vorgelegte Zuſdrift

an den Fürſtlich Sdaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten erhält die Zuſtimmung des

Verwaltungsraths. Den Unterzeichnern iſt zunädſt blos der Eingang ihres Sdreibens

anzuzeigen, dagegen in Erwartung der von der Fürſtlid Schaumburg-Lippeſchen Negierung

erbetenen Mittheilung von jeder eventuellen Beſcheidung zur Sache ſelbſt einſtweilen

gänzlich abzuſehen .

E

Die Sißung ſchließt Abends 9 Uhr.

i

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 26ſten April c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths.genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden .

von Nadowiß. von Carlowiß. von Meyſenbug. von Lepel. Seebeck.Seebeck. von Scad.

Mosle. Vollpracht, zugleich für Anhalt- Deſſau. Dr. Liebe. Dr. Walther.

Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

1 ...



Protokoll

der

Hundert und Vierten Siķung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt , den 26ſten April 1850 , Nachmittags 5 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General- Lieutenants von Radowiß ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths , Königlich Sächſiſchen Staatsminiſters a . D.,

von Carlowiß ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug;

des Kurfürſilich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen -Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten :

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt- Bernburgiſchen Bevollmächtigten , Ober -Ronſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſißende legt ein Schreiben des Königlich Preußiſchen Miniſters der

auswärtigen Angelegenheiten , d . d . Berlin , den 25ſten April c. , vor , Inhalts

deſſen das Königlic Preußiſche Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten

bei den Königlid Preußiſchen Poſt- Anſtalten Verfügung getroffen hat , daß die amtlidhe

Korrespondenz zwiſchen dem Verwaltungsrath, reſp. den dabei fungirenden Bevollmäqhtigten

der verbündeten Negierungen , ſofern ſie unter öffentlichem Siegel und der entſprechenden

herrſchaftlichen Rubrik geführt wird, portofrei befördert werde.

Der Vorſißende eröffnet die Erörterung über die dem Parlamente bei dem nale

bevorſtehenden Sdluſſe ſeiner Thätigkeit Seitens des Verwaltungsraths zu machende Er

öffnung durd Vorlage und Verleſung des Entwurfs ciner Schlußbotſdaft.

Der Verwaltungsrath iſt mit Ausnahme Eines Punktes über Form und

Inhalt dieſes Entwurfs allſeitig völlig einverſtanden . Dieſer Punkt betrifft die in dem

Entwurf mangelnde Angabe eines feſten Termins für den Wiederzuſammentritt dieſes

Parlaments .

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte iſt der Meinung, daß ſide der

Verwaltungsrath entweder für einen definitiven Schluß dieſes Parlaments oder für

eine Vertagung deſſelben zu entſcheiden habe , und daß eine Vertagung , die unter den

obwaltenden Umſtänden dem Schluſſe allerdings vorzuziehen ſein möge, der Natur der

Sache nach und gleichviel in welche Form ſie eingekleidet werde , die Angabe eines

beſtimmten Termins für den Wiederzuſammentritt zu erfordern ſcheine .

Für einen definitiven Schluß dieſes Parlaments , in dem Sinne, daß daſſelbe zu

einer ferneren Vereinbarung über einzelne Punkte des Verfaſſungswerkes und etwaige

Nachträge dazu, nicht mehr einberufen werden könne, erhebt ſid, keine Stimme. Dagegen

wird die Angabe eines beſtimmten Termins für den Wiederzuſammentritt dieſes Parla

ments von dem Großherzoglich Oldenburgiſdhen Bevollmädytigten für noth

wendig , von dem Großherzoglich Medlenburg- Schwerinſden , dem Herzoglich

Naſſauiſden, dem Herzoglich Anbalt- Bernburgichen und dem Herzoglich

Braunſd weigſden Bevollmächtigten für äußerſt wünſdenswerth erachtet und dabei

von Leßterem namentlich auf das Schickſal hingewieſen , dem eine Verfaſſungs -Aufſtellung,

der die Einführung nicht bald nachfolge, mehr oder minder immer ausgeſeßt ſei.

Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten erklärt , daß er rzwar

bereit ſein würde , für die von ihm vertretenen Regierungen in die Feſtſeßung eines

beſtimmten, und zwar eines möglichſt kurzen Termins ſofort einzuwilligen ; daß er aber

dabei die Schwierigkeiten einer ſolchen Feſtſeßung für die Geſammtheit der verbündeten

Staaten nicht verkenne , und deshalb die Entſchließung über dieſen Punkt ſeinerſeits

gänzlich anheimſtelle.

Der Vorſißende empfiehlt die Aufrechterhaltung des Entwurfs der Schluß :'

botſchaft gerade in dem beanſtandeten Punkte der mangelnden Angabe eines beſtimmten

Termins für den Wiederzuſammentritt des Parlaments. Das Parlament habe ſid burd
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ſeine eigene Beſchlußfaſſung des Rechts auf Wiedereinberufung völlig begeben. Dennoch

werde es im Intereſſe der Sache ſein , den Wiederzuſammentritt dieſes Parlaments jeden

Augenblic ermöglichen zu können , und dieſerbalb das Erforderliche in der Schlußbotſchaft

vorzubehalten. Daſſelbe Intereſſe gebiete aber auch , es bei dieſem Vorbehalt einſtweilen

lediglich zu belaſſen , und nicht durch Angabe einer zu weit ausgedehnten Friſt zu entmu

thigen , oder durch Angabe einer zu kurzen Friſt ſich der Gefahr auszuſeßen , gegebenen

Zuſagen nicht pünktlich genügen zu können.

Der Kurfürſtlich Heſſiſche Bevollmächtigte beſchränkt ſich auf eine Aus

ſprache ſeiner perſönlichen Ueberzeugung. Sie geht dahin , daß unter den gegebenen Ver

hältniſſen dem Bundesſtaate nicht gedient werde , wenn man im Augenblick mit der Feſt

ſtellung eines beſtimmten Termins für die Wiedereinberufung dieſes Parlaments hervor

trete . Er glaubt daber im gemeinſchaftlichen Intereſſe rathen zu dürfen und zu ſollen ,

daß der Verwaltungsrath von einer dergleichen Terminbeſtimmung in der Schluß

botſchaft Abſtand nehme, und wie im Allgemeinen, ſo auch hinſichtlich des geeigneten Zeit

punkts zur Wiedereinberufung dieſes Parlaments dem guten Willen und der Energie der

Königlich Preußiſchen Regierung unbedingt vertraue.

Bei der hierauf erfolgten Umfrage des Vorſißenden haben jänmtliche Mitglieder

des Verwaltungsrathes dem zur Erörterung geſtellten Entwurf der Schlußbotſchaft

ſchließlich ihre Zuſtimmung gegeben , und zwar der Großherzoglich Oldenburgiſde

Bevollmächtigte mittels folgender Erklärung : Er könne ſich durch die gegenſeitig vor

gebrachten Gründe nicht bewogen finden , von ſeiner vorher ausgeſprochenen Ueberzeugung

abzugeben, daß die jeßige Anſeßung eines feſten Termins zum Wiederzuſammentritt dieſes

Parlaments eine politiſch gebotene und der Sade förderliche Maßregel ſei. In einer

Entlaſſung des Parlaments auf unbeſtimmte Zeit hinaus erblice er eine große Gefahr

für das Zuſtandekommen des Bundesſtaats, da ſie den zahlreichen und mächtigen Gegnern

Deſſelben freien Spielraum gewähre , und zunächſt eine erkältende und niederſdlagende

Wirkung auf die Nation, da man von Erfurt einen thatſächlichen Fortſchritt und Abſchluß

erwartet habe. Bei der überwiegenden Majorität indeß, die ſich im Verwaltungsrathe für

eine andere Anſicht ausſpreche, und mit beſonderer Rückſicht auf den Umſtand , daß dieſe

Anſicht die von dem Vertreter der Königlich Preußiſchen Regierung empfohlene ſei, wolle

er auf ſeinen Widerſpruch verzichten , und mit dem Kurfürſtlich Herriſchen Bevoll

mächtigten dem guten Willen und der Energie der Königlich Preußiſchen Regierung

hinſichtlich der ferneren Maßregeln zur Förderung und endlichen Verwirklichung des Bun

desſtaates feſt vertrauen : ein Vertrauen , worin er durch die Erklärungen beſtärkt werde,

diè der Vorſißende bei der vorläufigen Beſprechung dieſes Gegenſtandes in der legten

Sißung dahin gegeben habe, daß die von dem Parlamente geſtellten Verbeſſerungs- Anträge

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung ſofortiger Zuſtimmung gewiß ſeien , daß

Preußen in keine Verhandlungen und Beſchlüſſe über Konſtituirung des weiteren Bundes

eingehen werde, ohne dabei die Anerkennung des engern Bundes, des Bundesſtaates , als

Vorbedingung feſtzuhalten, und daß Preußen über eine veränderte Geſtaltung des Interims

fidh nur im Einvernehmen mit den verbündeten Regierungen entſchließen werde.

Die durch auſeitige Zuſtimmung der ſämmtlichen anweſenden Bevollmächtigten feſt

geſtellte Schlußbotſdaft lautet, wie folgt :

V. 19
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Dem Verwaltungsrathe der verbündeten Deutſchen Regierungen ſind die Beſhlüſſe

zugegangen , welche das ſeit dem 20ſten März hier verſammelte Parlament über die Vor

lagen gefaßt hat, die ihm Namens dieſer Regierungen durch die Eröffnungsbotſdaft ange

kündigt und übergeben wurden.

Mit dieſen Beſchlüſſen , die der Verwaltungsrath unverzüglich zur Kenntniß und

ſdhließlichen Erklärung der verbündeten Regierungen bringen wird , iſt Seitens des Parla

ments diejenige nädſte Mitwirkung zu dem Verfaſſungswerke der Deutſchen Union geleiſtet,

welche der Art. IV. des Bundesſtatuts vom 26ſten Mai 1849 , als den Zweck dieſer

Sißung bezeichnete.

Indem der Verwaltungsrath demgemäß die hierauf gerichtete Thätigkeit dieſes Par

laments als zur Zeit beendigt erkennt , deſſen Wiedereinberufung jedoch vorbehält , ſpricht

er den Männern, welche das erſte Deutſche Parlament hier vereinigte, den lebhaften Dank

und die volle Anerkennung für den patriotiſchen Sinn, den ernſten Willen und den ange

ſtrengten Eifer aus , der ſich bei der Reviſion der Verfaſſungsvorlagen und den hieraus

hervorgegangenen Verbeſſerungs - Anträgen kund gegeben hat.

Der Verwaltungsrath empfängt dieſe Reſultate in den durch ſie geſtärkten Glauben

an eine gedeibliche Löſung der großen politiſchen Aufgabe , welche die verbündeten Regie

rungen in dem Bewußtſein ihrer Pflichten und Zuſagen ſich geſtellt haben, und er begleitet

ſie mit dem aufrichtigen Wunſche, daß das Verfaſſungswerk in ſeiner Vollendung die An

erkennung finden möge, die es im wahren Intereſſe aller Theile in Anſpruch zu nehmen hat.

Ich erkläre hierdurch im Namen der verbündeten Regierungen dieſe Sißung des

Parlaments für geſchloſſen ."

Die Sißung ſchließt Abends 8 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Situng vom 29ſten April c . verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter:

zeichnet worden.

von Radowitz. von Carlowik . Meyſenbug . Dr. Wepell. von Lepel. Seebed.

von Schack. Mosle. Vollpracht, zugleich für Anhalt - Deſſau . Dr. Liebe.

Dr. Walther. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks . Bloemer.

1



Protokoll

ber

H u ndert und Fünften S i ý u ng6

des Verwaltungsraths.

1

Verhandelt Erfurt, den 27ſten April 1850 , Mittags 12 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General-Lieutenants von Raduwiß ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staatsminiſters a. D.,

von Carlowig ;

des Großherzüglich Badenſchen Bevollmächtigten, Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Weßell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiberrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Schack ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Verwaltungsrath zieht den Beſchluß des Staatenhauſes in Erwägung, wonach,

das dem Parlamente im Entwurfe vorgelegte Geſetz über das Verfahren beim Þod - und

Landesverrath gegen das Reich erſt nach demnächſtiger Erlaſſung eines Reichsgeſebes über

das Verbrechen des Hoch- und Landesverrathes ſelbſt, in Wirkſamkeit treten ſoll.

Da in Gemäßheit dieſes Beſdyluſſes der fragliche Geſetz - Entwurf bis zur Zeit des

nächſten Reichstags ſeine praktiſche Bedeutung verloren hat , und unter dieſen Umſtänden

die vorläufige Berathung deſſelben auch im Volkshauſe mit der ſo wünſchenswerthen Be

ſchleunigung der Thätigkeit dieſes Parlaments außer Verhältniß tritt , ſo wird einſtimmig

beſchloſſen :

den fraglidyen Geſek - Entwurf wieder zurückzuziehen , und dieſem Parlamente zu

erklären, daß derſelbe gleichzeitig mit einem Geſek - Entwurf über das Verbrechen

des Hoch- und Landesverraths gegen das Reich dem nächſten Reichstage vor

gelegt werden ſolle.

Bei dem nach Zurückziehung dieſes Geſet - Entwurfs vorausſichtlich ſchon über

morgen den 29ſten d . eintretenden Schluſſe der Thätigkeit dieſes Parlaments ſoll die in

der geſtrigen Sißung des Verwaltungsrathes feſtgeſtellte Schlußbotſchaft zu gleicher Zeit

im Volfs - und Staatenhauſe, und zwar dort durdy den Vorſigenden und hier durch

den Staats -Miniſter von Carlowitz verleſen , und dies den Präſidenten der beiden

Häuſer vor Beginn der Sißung durch folgendes, auf den 29ſten d. zu datirende Schreiben

angezeigt werden :

,,„ Nachdem durch die Beſchlüſſe der beiden Häuſer über die denſelben gemachten

Vorlagen die nächſte Thätigkeit dieſes Parlaments und hiermit die gegenwärtige

Sigung deſſelben ihren Abſchluß erlangt hat , erſuche ich Em. Þodwohlgeboren,Ew

auf heute Nadımittag 1 Uhr das Haus zur Vernehmung einer hierauf bezig

lichen Botſchaft des Verwaltungsraths geneigteſt vereinigen zu wollen .

Erfurt , den 29ſten April 1850.

gez . 1. Radowiß.“"

Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 29ſten April c . verleſen , von den Mitglie

dern des Verwaltungsrathes genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unter

zeichnet worden .

von Lepel.von Radowit. von Carlowit. von Mevſenbug. Dr. Wepell.

Seebed. von Schad . Mosle. Vollpracht, zugleich für Anhalt- Deſſau .

Dr. Liebe . Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

1
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Erfurt, den 29ten April 1850 , Nachmittags 5 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

General - Lieutenants von Radowik ;

des Kommiſſars des Verwaltungsraths, Königlich Sächſiſchen Staatsminiſters a. D.,

von Carlo wik ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Profeſſors Dr. Wepell ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes , Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Sch ack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Moble ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Herzoglich Anhalt-Bernburgiſchen Bevollmächtigten, Ober - Konſiſtorialraths

Dr. Walther ;

des BevoUmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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D er Vorſißeude legt das folgende Schreiben des Vorſitenden des proviſoriſchen

Bundes -Schiedsgerichts vor :

„ Der Königlich Sächſiſche Gebeime Rath Dr. Günther zu Dresden hat mir durd

das abſchriftlich anliegende Sdreiben vom 13ten 6. M. angezeigt , daß er ſich durch per

ſönliche Verhältniſſe veranlaßt gefunden habe , ſein Amt als Mitglied des proviſoriſden

Bundes - Schiedsgerichts niederzulegen. Indem ich dem Verwaltungsrathe hiervon Anzeige

zu machen nicht ermangele , ſtelle ich ganz ergebenſt anheim , die Königlich Sächſiſche Re

gierung gefälligſt veranlaſſen zn wollen , in Stelle des 26. Günther ein anderes Mitglied

des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts baldigſt zu ernennen .“

Erfurt , den 22ſten April 1850 .

Düesberg.

An

den Verwaltungsrath der verbündeten

Deutſchen Regierungen,

bieſelbſt.

Hochzuverehrender Herr Staatsminiſter !

Meine zu den Akten des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts in Abſchrift ge

kommene Vollmacht weiſt bereits darauf hin , daß der mir als Mitglied dieſes Spieds

gerichts ertheilte Auftrag nur ein einſtweiliger ſein ſollte, den ich auch — meiner ſonſtigen

perſönlichen Verhältniſſe wegen nur in Hinſicht des blos Vorübergehenden deſſelben

damals übernommen und nur unter wiederholter Aeußerung des Wunſches baldiger

Wiederenthebung davon bisher fortgeführt habe.

Umſtände , die außer dem Bereiche meiner Beurtheilung liegen , ſcheinen nun zwar

den Eintritt der in der Vollmacht angedeuteten Eventualität bis jeßt behindert zu haben;

da aber mir die oben erwähnten perſönlichen Verhältniſſe die noch längere Beibehaltung

des einſtweilig übernommenen Auftrags nicht geſtatten wollen , ſo habe ich mich in der

Nothwendigkeit geſehen , meine hohe Behörde dermalen zu erſuchen , es wolle dieſelbe die

Niederlegung dieſes Auftrags genehmigen, und ich darf nicht anſtehen, davon Ew. Ercellenz

hierdurch gehorſamſt in Kenntniß zu ſeßen.

Zu meiner bisherigen Theilnahme an den Geſchäften des Bundes - Schiedsgerichts

habe ich mir beſonders in ſofern Glück zu wünſchen, als ich ihr es verdanke, mit ſo aus.

gezeichneten Männern in nähere Berührung zu kommen , wie ich ſie in dem verehrteſten

Vorſigenden und den übrigen Mitgliedern des Schiedsgerichts babe kennen lernen. Die

Erinnerung an die Stunden die in deren Mitte zu verleben mir vergönnt war,

jederzeit eine wahrhaft wohlthuende ſein und ich folge dem Drange meines Herzens in der

Aeußerung des wärmſten Dankes für die freundlichen Geſinnungen , deren id mid von

Ihnen Allerſeits zu erfreuen gehabt und um deren Fortbauer auch nach meinem Austritte

zu bitten , id mir erlaube.

wird mir
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Indem id dieſen Dank und dieſe Bitte zunächſt Ew. Ercellenz hiermit ausſpreche,

darf ich Sie zugleidy erſudsen , der Uebermittler derſelben an die übrigen hochgeehrteſten

Herren Kollegen bei einem Wiederzuſammentritte des Bundesſchiedsgerichts ſein zu wollen.

Meine beſten Wünſche werden Sie Insgeſammt ſtets begleiten und ich bitte nur noch den

Ausbruck der aufrichtigſten Verehrung genehmigen zu wollen , womit ich die Ehre habe

zu ſein

Éw. Ercellenz

Dresden ,

am 13ten April 1850 .1850.

gehorſamſter

Dr. m . Günther.“

Der Verwaltungsrath beſchließt von dem vorſtehenden Schreiben dem

Königlich Sächſiſchen Bevollmächtigten , Staatsminiſter von Zefdau , unverzügliche

Kenntniß zu geben , und ihn zu erſuchen , bei der Königlich Sächſiſchen Regierung die

Ernennung eines andern Mitgliedes des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts an die

Stelle des ausgeſchiedenen Dr. Günther baldigſt zu veranlaſſen .

Es erfolgt die Vorlage des folgenden Schreibens ber þerren von Auerswald

und Simſon :

„Ew. Ercellenz übermachen wir anliegend in beglaubter Abſchrift *) ergebenſt die von

dem Deutſchen Parlamente in Veranlaſſung der ihm Seitens des hohen Verwaltungsraths

gemachten Vorlagen , nämlich :

der Eröffnungs - Botſdaft vom 20ſten März 1850,

der Verfaſſung des Deutſchen Reichs vom 26ſten Mai 1849 , nebſt der Dent

ſdrift vom 11ten Juni 1849 zu dem vorgelegten Entwurfe der Verfaſſung

des Deutſchen Reichs,

eines Gefeßes , betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe, und

• der Additional - Akte zu dem Entwurfe der Verfaſſung des Deutſchen Reichs

gefaßten Beſchlüſſe.“

Erfurt, den 27ſten April 1850.

Die Präſidenten

des Staatenhauſes des Volkshauſes

gez . von Auerswald. gez. Simſon.

An

ben Vorſißenden des Verwaltungsraths

Herrn General - Lieutenant

von Radowitz ,

Ercellenz

hier.

* ) Anlage 1 .
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Ein ferneres Schreiben der vorgenannten Präſidenten des Staaten - und des

Volfshauſes an den Vorſitenden des Verwaltungsraths , d . d . Erfurt , den 29ften April c . ,

lautet wie folgt :

„ Ew . Ercellenz übermadien wir anliegend in beglaubter Abſchrift *) ergebenſt die von

dem Deutſchen Parlamente in Veranlaſſung der ihm Seitens des hohen Verwaltungsraths

gemachten Vorlagen,

nämlich :

eines Geſebes über die Einrichtung des Reichsgerichts nebſt Motiven

und

eines Geſeßcs über das Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtreitigen

Rechtsſaden

gefaßten Beſchlüſſe. “

Der Verwaltungsrath beſchließt, den boben verbündeten Regierungen in den

Anlagen **) zu der gegenwärtigen Protokollar-Verhandlung unverzüglich die Beſchlüſſe vorzu

legen , welche das , ſeit dem 20ſten März c . hier verſammelte Parlament bis jeſt gefaßt,

und mittels Schreiben der Präſidenten des Staaten- und Volkshauſes in beglaubigten

Abſchriften dem Vorſißenden des Verwaltungsraths übermacht hat.

Es bedarf für die hohen verbündeten Regierungen keiner näheren Darlegung der

wechſelnden Verhältniſſe und Zuſtände, von welden ſich die Wirkſamkeit des Verwaltungs

raths ſeit dem Tage ſeines Zuſammentritts , dem 18ten Juni 1819 , bis zur Eröffnung

dieſes Parlaments , und von da an bis zum heutigen Schluſſe deſſelben umgeben und

bedingt fand. Es iſt darüber in den den hohen verbündeten Regierungen zugegangenen

Protokollar - Verhandlungen mit gewiſſenhafter Treue ununterbrochene Rechenſchaft gegeben.

Aber wie manche bedeutungsvolle Augenblicke audy in dieſer ſchweren Zeit für den Ver

waltungsrath gekommen ſind, der bedeutungsvolſte von allen iſt der Augenblick, worin er

nunmehr die Neſultate aller bisherigen Vorbereitungen und Anſtrengungen den hoben

Regierungen zu übermitteln und um Deren baldigſte Entſchließung anzuſuchen bat.

Durchdrungen von der Bedeutung dieſes Augenblicks , hält er ſich für verpflichtet,

dieſes Anſuchen mit dem Ausdruck der tiefen Ueberzeugung zu verbinden , daß die glück

liche Wendung der vaterländiſden Geſdicke in der Herſtellung des Deutſchen Bundes

ſtaats beſchloſſen liegt , und daß das entſchiedene Fortgehen auf dem von den hoben ver

bündeten Regierungen bisher betretenen Wege die baldige Erreichung dieſes Zieles am

ſicherſten verbürgen wird .

Der Vorſigende ſpridit Namens des Verwaltungsrathes dem Staatsminiſter

von Carlow ig den herzlichſten Dank für die treue und wirkſame Hülfeleiſtung aus,

deren ſich der Verwaltungsrath Seitens deſſelben bisher zu erfreuen hatte, und er begleitet

dieſen Dank mit der Hoffnung, daß die augenblicklich von einander Scheidenden ſich

bald und dauernd zur guten Förderung des gemeinſamen Zweckes wieder vereinigen

werden .

I

ſehr

* ) Anlage II .

**) Anlage I. und II .
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Staatsminiſter von Carlowit dankt für die Güte und Nachſicht, die der Ver

waltungsrath ſeinem Willen hat zuwenden wollen. Er bittet ſämmtliche Mitglieder, ihm

ein geneigtes Andenken zu bewahren.

Die nächſte Sißung des Verwaltungsraths wird auf Freitag, den 10ten fünftigen

Monats Mai c. , Nachmittags 6 Uhr , in Berlin anberaumt.

Die Sißung ſchließt Abends 7 Uhr.

Das Protokoll iſt am Schluſſe dieſer Sißung verleſen , von den Mitgliedern des

Verwaltungsraths genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden .

von Radowiß. von Carlowiß. von Meyſenbug. Dr. Weßel. von Lepel. Seebeck

von Shad. Mosle. Volpracht, zugleich für Anhalt- Deſſau. Dr. Liebe.

Dr. Walther. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

V.

2
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Anlagen

zu dem

Protokoll der Hundert und sedisten Sitzung

des Verwaltungsraths

2 9 ft en April 1 8 5 0.Vom

' !

1 .

Beglaubte Abſchrift

der

von beiden Häuſern des Deutſchen Parlaments in Veranlaſſung der

ihnen gemachten Vorlagen ,

nämlich :

der Eröffnungs - Botſchaft vom 20ſten März 1850,

der Verfaſſung des Deutſchen Reiches vom 26ſten Mai 1849 , nebſt der Dent

ſchrift vom 11ten Juni 1849 zu dem vorgelegten Entwurfe der Ver

faſſung des Deutſchen Reiches,

eines Geſetzes, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe und

der Additional - Afte zu dem Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen Reiches

übereinſtimmend gefaßten Beſchlüſſe.

I. Das Deutſche Parlament ertheilt dem unter den Regierungen vereinbarten und

dem Statut des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 beigeſchloſſenen Entwurf der Ver

faſſung des Deutſchen Reiches und der denſelben interpretirenden Dentſdrift, ſowie dem

gleichzeitig vereinbarten Entwurf eines die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe be

treffenden Geſekes , ſeine volle und unbedingte Zuſtimmung.

II. Das Deutſche Parlament ertheilt der mit der Eröffnungs - Botſchaft vom

20ſten März 1850 vorgelegten Additional - Akte zu dem Entwurfe der Verfaſſung des

Deutſchen Reiches gleichfalls ſeine volle und unbedingte Zuſtimmung.

III. Das Deutſche Parlament beſchließt, dem Verwaltungsrathe der verbündeten |

Regierungen vorzuſchlagen :

a ) in dem Entwurfe der Verfaſſungs - Urkunde nachſtehende Paragraphen zu ändern,

wie folgt :

1 ) S. 14 .

Der von der Neidsgewalt ernannte Feldherr und diejenigen Generale,

welche von dieſem zum ſelbſtſtändigen Kommando einzelner Korps beſtimmt
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werden , ſowie die Gouverneure, Kommandanten und höheren Feſtungsbeamten

der Reichsfeſtungen, leiſten dem Reichsvorſtande den Eid ber Treue und ſowo

ren , die Reichsverfaſſung gewiſſenhaft zu befolgen.

2) S. 82.

Ueberhaupt hat der Reichsvorſtand in allen Angelegenheiten des Reiches

nach Maßgabe der Reichsverfaſſung die Regierungsgewalt, welche derſelbe als

Theilhaber an der geſeßgebenden Gewalt, nach s. 76. und 99. ausübt.

Dem Reichsvorſtande ſtehen diejenigen Rechte und Befugniſſe zu,,

welche in der Verfaſſung der Reichsgewalt beigelegt und dem Reichstage nicht

zugewieſen ſind.

3) S. 99.

Ein Reichsbeſchluß kann nur durch die Uebereinſtimmung beider Häuſer

einerſeits , und ſowohl des Reichsvorſtandes , als des Fürſten - Kollegiums an

dererſeits , gültig zu Stande kommen .

Ein Reichstagsbeſchluß, welcher die Zuſtimmung der Reichsregierung

nicht erlangt hat , darf in derſelben Sißungsperiode nicht wiederholt werden .

4) S. 101 .

Bei Feſtſtellung des Reichshaushaltes treten folgende Beſtimmungen ein :

1 ) Alle die Finanzen betreffenden Vorlagen der Reichsregierung gelangen zu

nächſt an das Volkshaus und ſodann an das Staatenhaus.

2) Bewilligungen von Ausgaben dürfen nur auf Antrag der Reichsregierung

und bis zum Belauf dieſes Antrages erfolgen. Jede Bewilligung gilt

nur für den beſonderen Zwec, für welchen ſie beſtimmt worden. Die

Verwendung darf nur innerhalb der Grenze der Bewilligung erfolgen.

3 ) Die Dauer der Finanzperiode und Budgetbewilligung iſt drei Jahre.

4) Das Budget über die regelmäßigen Ausgaben des Reiches und über den

Reſervefond, ſowie über die für beides erforderlichen Dedungsmittel , wird

auf dem erſten Reichstage durch Reichstagsbeſchlüſſe feſtgeſtellt. Eine

Erhöhung dieſes Budgets auf ſpäteren Reichstagen erfordert gleichfalls

einen Reichstagsbeſchluß.

5) Dieſes ordentliche Budget wird auf dem Reichstage zuerſt dem Volksbauſe

vorgelegt, von dieſem in ſeinen einzelnen Anſägen nach den Erläuterungen

und Belegen , welche die Reichsregierung vorzulegen hat, geprüft und ganz

oder theilweiſe bewilligt oder verworfen.

6) Nach erfolgter Prüfung und Bewilligung durch das Volkshaus wird das

Budget an das Staatenbaus zur Berathung und Beſchlußnahme abgege

ben. Dieſem ſteht innerhalb des Geſammtbetrages des ordentlichen Bud

gets, ſowie derſelbe auf dem erſten Reichstage oder durch ſpätere Reichs

beſchlüſſe feſtgeſtellt iſt, das Recht zu , Erinnerungen und Ausſtellungen zu

machen . Wenn ſich keine Uebereinſtimmung der Beſdlüſſe in beiden

Häuſern herſtellen läßt, ſoll in dieſem Falle der des Volkshauſes maß

gebend ſein.

7) Alle außerordentlichen Ausgaben und deren Dedungsmittel bedürfen,
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gleich der Erhöhung des ordentlichen Budgets , eines Reidystags - Be

ſchluſſes.

8) Die Nadweiſung über die Verwendung der Reichsgelder wird dem

Reichstage, und zwar zuerſt dem Volkshauſe, zur Prüfung und zum

Abſchluß vorgelegt.

5) S. 102 .

Der Reichstag verſammelt ſich jedes Jahr am Siße der Reichsregierung.

Die Zeit der Zuſammenkunft wird vom Reichsvorſtand bei der Einberufung an

gegeben, inſofern nicht ein Reichsgeſeß dieſelbe feſtſeßt.

Außerdem kann der Reichstag zu außerordentlichen Sißungen jederzeit

vom Reichsvorſtand einberufen werden .

6) S. 104.

Das Volkshaus kann durch den Reichsvorſtand aufgelöſt werden.

In dem Falle der Auflöſung iſt der Reichetag binnen drei Monaten

wieder zu verſammeln.

7) S. 106.

Das Ende der Sißungsperiode des Reichstages wird vom Reichsvorſtand

beſtimmt.

8) S. 107 .

Eine Vertagung des Reichstages oder eines der beiden Häuſer durch den

Reidsvorſtand bedarf , wenn ſie nach Eröffnung der Sißung auf länger als

vierzehn Tage ausgeſprochen werden ſoll, der Zuſtimmung des Reichstages oder

des betreffenden Hauſes.

Auch der Reichstag ſelbſt, ſowie jedes der beiden Häuſer, kann ſich auf

vierzehn Tage vertagen .

9) S. 112.

Jedes Haus hat das Recht, ſeine Mitglieder wegen unwürdigen Ver

baltens im Hauſe zu beſtrafen und äußerſten Fals auszuſchließen. Das Nähere

beſtimmt die Geſchäftsordnung jedes Hauſes.

Eine Ausſdhließung kann nur dann ausgeſprochen werden , wenn eine

Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ſidy dafür entſcheidet.

10 ) S. 134.

Die Auswanderungs - Freiheit kann von Staatswegen nur in Bezug auf

die Wehrpflicht beſchränkt werden. Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden.

Die Auswanderungs - Angelegenheit ſteht unter dem Schuße und der Fürſorge

des Reiches.

11 ) S. 135 .

Vor dem Geſeke gilt kein Unterſchied der Stände.

Ade Standesvorrechte ſind abgeſchafft.

Die Deutſchen ſind vor dem Gefeße gleich.
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Die öffentlichen Aemter ſind, unter Einhaltung der von den Gefeßen feſt

geſtellten Bedingungen, für alle Befähigten gleich zugänglich.

Die Wehrpflicht iſt für Alle gleich ; Stellvertretung bei derſelben findet

nicht ſtatt. Das Nähere hierüber wird durch das Wehrgeſes beſtimmt.

12) S. 136.

Die Freiheit der Perſon iſt unverleßlich.

Die Verhaftung einer Perſon ſoll, außer im Falle der Ergreifung auf

friſcher That, nur geſchehen in Kraft eines richterlichen, mit Gründen verſehenen

Befehls. Dieſer Befehl muß im Augenblice der Verhaftung, oder ſpäteſtens

im Laufe des folgenden Tages dem Verhafteten zugeſtellt werden .

Die Polizeibehörde muß Jeden , den ſie in Verwahrung genommen hat,

im Laufe des folgenden Tages frei laſſen , oder der zuſtändigen Behörde

übergeben .

Jeder Angeſchuldigte ſoll gegen Stellung einer vom Gericht zu beſtim

menden Kaution oder Bürgſchaft der Haft entlaſſen werden , ſofern nicht drin

gende Anzeigen eines ſchweren peinlichen Verbrechens gegen denſelben vorliegen.

Im Falle einer widerrechtlich verfügten oder verlängerten Gefangenſchaft

iſt der Schuldige und nöthigenfalls der Staat dem Verlegten zur Genugthuung

und Entſdädigung verpflichtet. Die für das Seeweſen erforderlichen Modifika

tionen dieſer Beſtimmungen werden beſonderen Gefeßen vorbehalten,

13) S. 138.

Die Wohnung iſt unverleßlich.

Eine Hausſuchung iſt nur zuläſſig :

1 ) in Kraft eines richterlichen mit Gründen verſehenen Befehls , welcher ſo

fort oder ſpäteſtens im Laufe des folgenden Tages dem Betheiligten zu

geſtellt werden ſoll,

2) im Falle der Verfolgung auf friſcher That , durch den geſeglich berech

tigten Beamten,

3) in den Fällen und Formen, in welchen das Geſet ausnahmsweiſe beſtimm

ten Beamten audy ohne richterlichen Befehl dieſelbe geſtattet.

Die Hausſuchung muß , wenn thunlicy, mit Zuziehung von Hausgenoſſen

erfolgen .

Die Unverleglidkeit der Wohnung iſt kein Hinderniß der Verhaftung

eines gerichtlich Verfolgten.

14) S. 139.

Die Beſchlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer

Verhaftung oder Hausſuchung , nur in Kraft eines richterlichen, mit Gründen

verſehenen Befehls vorgenommen werden, welcher ſofort, oder ſpäteſtens im Laufe

des folgenden Tages dem Betheiligten zugeſtellt werden ſoll.

15) S. 141 .

Jeder Deutſche hat das Recht, durch Wort, Sdrift, Druck und bildliche

Darſtellung ſeine Meinung frei zu äußern.

V. 22
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Die Cenſur darf nicht eingeführt werden ; jede andere Beſchränkung nur

im Wege der Gefeßgebung.

Ein Preßgeſet zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und der Rechte

Dritter wird vom Reiche erlaſſen werden .

Ueber Preßvergeben , welche das Geſeß nicht ausdrüdlich ausnimmt, wird

durch Schwurgerichte geurtheilt.

16) S. 143,

Jeder Deutſde iſt unbeſchränkt in der gemeinſamen häuslichen und öffent

lichen Uebung ſeiner Religion (S. 160.).

Verbrechen und Vergehen, welche bei Ausübung dieſer Freiheit begangen

werden, ſind nach dem Geſeße zu beſtrafen.

17) S. 144 .

Durd das religiöſe Bekenntniß wird der Genuß der bürgerlichen und

ſtaatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beſchränkt. Den bürgerlichen und

ſtaatsbürgerlichen Pflichten darf daſſelbe keinen Abbruch thun.

18 ) Ein neuer Paragraph zwiſdyen S. 144 und 145.

Die driſtliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des Staates,

welche mit der Religionsübung im Zuſammenhange ſtehen , unbeſdadet der in

den SS. 142 — 144. gewährleiſteten Religionsfreiheit zum Grunde gelegt.

19 ) S. 145 .

Die römiſd) - katholiſche und die evangeliſdhe Kirche, ſowie jede andere

Neligionsgeſellſchaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig, und

bleibt im Beſiß und Genuß der für ihre Kultus-, Unterrichts- und Wohltbä

tigkeits -Zwede beſtimmten Anſtalten , Stiftungen und Fonds. Es beſteht fer

nerhin keine Staatskirche.

Neue Religionsgeſellſdaften dürfen ſich bilden ; einer Anerkennung ihres

Bekenntniſſes durch den Staat bedarf es nidit.

20) S. 147.

zu ſtreichen .

21 ) Statt S. 148 und 149.

Die Religionsverſchiedenheit iſt kein bürgerliches Ehehinderniß. Für

jede geſeßlich zuläſſige Ehe hat das Gefeß eine gültige Form der Eingebung

zu gewähren.

22) S. 151.

Das Unterrichts- und Erziehungsweſen ſteht unter der Oberaufſicht des

Staates ; er übt ſie durd von ihm ernannte Behörden aus.

23) S. 152.

Unterricht zu ertheilen und Unterrichts- und Erziehungs - Anſtalten zu
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gründen und zu leiten, ſteht jedem Deutſchen frei, wenn er ſeine Befähigung

der betreffenden Staatsbehörde nachgewieſen hat.

Abgeſehen hiervon unterliegt der häusliche Unterricht keiner Beſchränkung.

24) S. 154 .

Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflichten der Staatsdiener.

Der Staat ſtellt unter geſeßlich geordneter Betheiligung der Gemeinden

aus der Zahl der Geprüften die Lehrer der Volksſchulen an.

25) S. 157.

Jeder Deutſche hat das Recht, ſich mit Bitten und Beſchwerden

ſchriftlich an die Behörden , an die Volksvertretungen und an den Reichstag

zu wenden .

Dieſes Recht kam ſowohl von Einzelnen als von Korporationen aus

geübt werden .

26) S. 158.

Eine vorgängige Genehmigung der vorgeſegten Dienſtbebörde iſt nicht

nothwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich

zu verfolgen.

27) S. 159.

Die Deutſchen haben das Recht, fich friedlich und ohne Waffen zu ver

ſammeln ; einer beſonderen Erlaubniß dazu bedarf es nicht.

Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nicht auf Volksverſammlungen unter freiem

Himmel , weldie auch in Bezug auf vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß der

Verfügung des Geſeķes unterworfen ſind.

28) S. 160.

Die Deutſchen haben das Recht, Vereine zu bilden.

Die Ausübung der in dieſem Paragraphen und im S. 159. feſtgeſtellten

Rechte ſoll inſonderheit zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit durch das Ge

Tek geregelt werden .

Politiſche Vereine können Beſchränkungen und vorübergebenden Verboten

im Wege der Geſeßgebung unterworfen werden .

29) S. 161 .

Die in den SS . 136., 138., 157., 159. und 160. enthaltenen Beſtim

mungen finden auf das Heer und die Kriegsflotte nur in ſoweit Anwendung,

als die militairiſden Geſeße und Disciplinar - Vorſchriften nicht entgegenſtehen.

30 ) S. 168.

zu ſtreichen.

31 ) S. 175.

Kein Richter darf, außer durch Urtheil und Recht, von ſeinem Amte

entfernt, oder an Rang und Gehalt beeinträchtigt werden .



88 Anlagen zu dem Protokoll der 106ten Sißung.

Suspenſion darf nicht ohne gerichtlichen Beſchluß erfolgen .

Kein Richter darf wider ſeinen Willen, außer durd, gerichtlichen Beſchluß,

in den durch das Geſeß beſtimmten Fällen und Formen, zu einer anderen Stelle

verſeßt oder in Ruheſtand geſeßt werden .

Auf die Verſeßungen , welche durch Veränderungen in der Organiſation

der Gerichte oder ihrer Bezirke nöthig werden , finden dieſe Beſtimmungen keine

Anwendung.

32) S. 176 .

Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in Civil- und Straf

ſachen ſollen öffentlich ſein . Die Deffentlichkeit kann jedod durch einen öffent

lich zu verkündenden Beſchluß des Gerichts ausgeſchloſſen werden , wenn ſie der

Ordnung und den guten Sitten Gefahr droht. In anderen Fällen kann die

Deffentlichkeit nur durch Gefeße beſdränkt werden.

33) S. 182.

Jede Gemeinde bat als Grundredite ihrer Verfaſſung:

a) die Wahl ihrer Vorſteher und Vertreter ;

b) die ſelbſtſtändige Verwaltung ihrer Gemeinde - Angelegenheiten unter geſet

lid geordneter Oberaufſicht des Staates ;

c) die Veröffentlichung ihres Gemeinde - Haushaltes ;

d) Deffentlichkeit der Verhandlungen als Regel.

Ueber die Betheiligung des Staates bei der Anſtellung der Gemeinde

vorſteber und über die Ausübung des den Gemeinden zuſtehenden Wahlredts

wird die Landesgeſeßgebung das Nähere beſtimmen.

34) S. 183.

Jedes Grundſtück ſoll einem Gemeindeverbande angehören oder eine

eigene Gemeinde bilden .

Beſchränkungen wegen Waldungen und Wüſteneien bleiben der Landes

geſepgebung vorbehalten.

35) S. 186.

zu ſtreichen .

36) S. 192 .

Keine Beſtimmung in der Verfaſſung oder in den Geſeßen eines Einzel

ſtaates darf mit der Reidysverfaſſung in Widerſpruch ſtehen.

Der Reichsgeſetzgebung bleibt es überlaſſen , über die leitenden Grund

fäße, nach denen die Volksvertretungen der einzelnen Deutſchen Staaten zu

wählen ſind, Beſtimmungen zu treffen .

37) S. 195 .

Im Falle des Krieges oder Aufruhrs können die Beſtimmungen der

Grundrechte über den Gerichtsſtand, die Preſſe, Verhaftung, þausſuchung,

Verſammlungs- und Vereinsrecht von der Reichsregierung oder der Regierung

eines Einzelſtaates für einzelne Bezirke zeitweiſe außer Kraft geſegt werden;

jedoch nur unter folgenden Bedingungen :

1
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1 ) die Verfügung. muß in jedem einzelnen Falle von dem Geſammt- Miniſte

rium des Reiche oder Einzelſtaates ausgehen ;

2) das Miniſterium des Reides hat die Zuſtimmung des Reichstages , das

Miniſterium des Einzelſtaates die des Landtages, wenn dieſelben zur Zeit

... verſammelt ſind, ſofort einzuholen . Wenn dieſelben nicht verſammelt ſind,

ſo müſſen bei ihrem Zuſammentreten die getroffenen Maßregeln ihnen ſo

fort zur Genehmigung vorgelegt werden.

Weitere Beſtimmungen bleiben einem Reichsgeſetz vorbehalten.

Für die Verkündigung des Belagerungszuſtandes bleiben bis dahin die

beſtehenden geſeßlichen Vorſchriften in Kraft.

b ) in dem Entwurfe des Wahlgefeßes nachſtehenden Paragraphen zu ändern wie folgt :

eti

S. 13.

Wer das Wahlrecht in einem Wahlbezirke ausüben will, muß in dem

ſelben zur Zeit der Wahl und ſeit mindeſtens drei Jahren ſeinen feſten Wohn

fit haben und beimathsberechtigt ſein . Er muß außerdem auf Erfordern nach

weiſen , daß er mit der leßten Rate der von ihm zu zahlenden direkten Staats

ſteuer nicht im Rücſtande ift.

c ) in der Additional - Akte nachſtehende Aenderungen und Zuſäße zu beſchließen :

1 ) Artikel V. Das der Unionsgewalt zuſtehende Recht des Krieges und

Friedens (S. 10. der Reichsverfaſſung) übt dieſelbe unbeſchadet der Rechte

und Pflichten aus , welche der Union aus dem Bunde von 1815 erwachſen .

Es darf daber den außer der Union verbleibenden Deutſchen Staaten

gegenüber nicht ausgeübt werden ; vielmehr bleiben im Verhältniß zu dieſen

die den Landfrieden betreffenden Beſtimmungen der Geſeßgebung des

Bundes von 1815 in Kraft.

Das Heerweſen der Union wird in einer Weiſe geordnet werden , welche

ſich der künftigen Geſtaltung des Deutſchen Bundes anſchließt.

2) Die Ausführung der in den SS. 2. und 3. der Verfaſſung enthaltenen

Beſtimmungen wird einer näheren Verſtändigung mit den betreffenden

Regierungen vorbehalten.

3) Während des bis zur vollendeten Einführung der Verfaſſung verfließenden

Zeitraums ſoll die Ausübung derjenigen Rechte der Negierungen und der

Volksvertretung in den einzelnen Staaten , welche nach der Verfaſſung auf

die Unions-Regierung und das Parlament übergeben , nach Zeit und Um

fang nur in dem Maße in den einzelnen Staaten aufhören , als deren

Ausübung durch die Unions - Regierung unter verfaſſungsmäßiger Mit

wirkung des Parlaments übernommen werden kann und übernommen wird ;

indem übrigens dem Ermeſſen des Verwaltungsraths und beziehungsweiſe

der Unions - Negierung anheimgeſtellt wird , bis zur nädſten Parlaments

Sißung die fortſchreitende Einführung und Ausführung der Verfaſſung in

geeigneter Zeit und Weiſe zu bewirken .

d) Für den Fall, daß ſämmtliche von dem Staatenhauſe und dem Volkshauſe über

einſtimmend beſchloſſenen Abänderungs - Vorſchläge, oder einzelne derſelben , durch das

Organ des Verwaltungsraths oder der Reichsregierung die Genehmigung der ver

bündeten Regierungen erhalten , ertheilt das Parlament hierdurch ſeine Zuſtimmung,

V. 23
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daß die Verfaſſung, das Wahlgeſeg und die Additional - Akte nach Maßgabe

der genehmigten Vorſchläge abgeändert und in dieſer abgeänderten Geſtalt pro

mulgirt werden , wobei das Parlament jedoch gleichzeitig damit einverſtanden iſt,

und erklärt, daß es , in ſoweit jene Vorſchläge ganz oder theilweiſe die gedachte

Genehmigung nicht erhalten , bei den in Folge der Zuſtimmung des Reichstages

feſtgeſtellten Beſtimmungen jener Urkunden verbleibe.

IV. Das Deutſche Parlament ermächtigt auf den Antrag der verbündeten Re

gierungen den Reichsvorſtand, mit denjenigen zum Bündniſſe gehörigen Staaten, welche,

ſo lange Holſtein und Lauenburg , oder einer dieſer Staaten , außerhalb des Bundesſtaates

ſteben , eine freiere Bewegung bei Regelung ihrer Handelsgeſeßgebung und ihrer Sandels

beziehungen zu den nicht verbündeten Staaten innerhalb und außerhalb Deutſchlands und

eine Vertretung ihrer Handels - Intereſſen burd, beſondere Konſular - Agenten in Anſprud

genommen haben , die nöthigen Vereinbarungen unter Wahrung der Intereſſen der Union

zu treffen , und ſolde dem nädyſten Reichstage zur definitiven Genehmigung vorzulegen.

Begla u bigt

Erfurt , am 27ſten April 1850,

von dem Präſidenten

des Staatenbauſes

(L. S. ) von Auerswald .

des Volkshauſes :

( L. S. ) Simſon.
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II.

Beglaubte Abſdrift

ber

von beiden Häuſern des Deutſchen Parlaments in Veranlaſſung der ihnen

gemachten Vorlagen

nämlich :

eines Geſekes über die Errichtung des Reichsgerichts nebſt Motiven, und

eines Geſeges über das Verfahren vor dem Reichsgericht in ſtreitigen Rechts

fachen 24. nebſt Motiven

übereinſtimmend gefaßten Beſchlüſſe.

1.
Das Deutſche Parlament ertheilt dem unter den Regierungen vereinbarten und

dem Statut des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 beigeſchloſſenen Entwurfe

eines Geſeges über die Einrichtung des Reichsgerichts, ſowie

dem am 12ten reſp. am 17ten April c . dem Volks- und Staatenhauſe über

reichten Entwurf eines Geſebes über das Verfahren vor dem Reichsgerichte

in ſtreitigen Rechtsſachen 2c.

ſeine volle und unbedingte Zuſtimmung.

II . Das Deutſche Parlament beſchließt, dem Verwaltungsrathe der verbündeten

Regierungen vorzuſchlagen :

a ) in dem Entwurfe des Gefeßes über die Einrichtung des Reichsgerichts, nachſtehende

Paragraphen zu ändern , wie folgt :

1 ) S. 1 ,

Das Reichsgericht beſteht aus einem Präſidenten und zwölf Mitgliedern,

welche den Titel : „ Reichsridyter “ führen.

Demſelben wird die zum Geſchäftsbetriebe nöthige Anzahl von Unter

beamten beigegeben (S. 12. u. f. des Entwurfes ).

2) S. 4 .

Als Präſident und Mitglieder können nur ſolche angeſtellt werden, welche

mindeſtens 40 Jahre alt ſind, und die Stelle eines ordentlichen Profeſſors der

Rechtswiſſenſchaft an einer Univerſität oder ein höheres Richteramt bekleidet
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haben, oder ihre Befähigung zum höheren Richteramte nach Maßgabe der Gje

ſeße des Staats, welchem ſie angehören , nachgewieſen haben. Weder der Prä

ſident noch die Mitglieder des Reichsgerichts dürfen nach ihrer Anſtellung Mit

glieder des Reichstags oder der Landesvertretung eines Einzelſtaates ſein.

3) S. 5.

Mit der Stelle des Präſidenten und der Mitglieder iſt jedes andere

Amt unvereinbar.

Auch darf kein Mitglied des Reidysgerichts ſich befaſſen mit den Geſchäf

ten eines Redytsanwalts, oder mit Ertheilung von Rechtsgutachten.

4 ) S. 9.

Präſident und Mitglieder müſſen am Siße des Reichsgerichts wohnen.

5) S. 10 .

Der Präſident darf ſich ohne Urlaub des Reichsvorſtandes nicht länger

als acht Tage vom Site des Reichsgerichts entfernen .

6) S. 11 ,

Die Mitglieder müſſen , wenn ſie verreiſen wollen , dazu die Erlaubniſ

des Präſidenten vorher einholen.

.

7 ) S. 12.

Die Gerichtsſchreiber und Gerichtsdiener werden von dem Präſidenten

nach Anhörung des Reichsgerichts und des Reichsanwalts ernannt. Die Er

nennung derſelben erfolgt auf Lebenszeit; dem Präſidenten bleibt jedoch vorbe

halten, in Erledigungs- und Behinderungsfällen die Annahme zeitweiliger Ver

treter oder Gebülfen zu verfügen , auch hinſichtlich der Gerichtsdiener zunädit

nur eine Anſtellung auf Probe eintreten zu laſſen.

8) S. 13 .

Die Gerichtsſchreiber haben außer der Protokollführung in den Gerichts

lißungen und bei kommiſſariſchen Verhandlungen die ſämmtlichen Büreaugeſchäfte

zu beſorgen und die hierzu , ſowie zur Beſorgung des Schreibwerks nöthigen

Gehülfen mit Genehmigung des Präſidenten anzunehmen, welcher auch die Ent

laſſung derſelben befehlen kann , wenn er ſolche im Intereſſe des Dienſtes für

nöthig findet .

.

9 ) , S. 17.

Der Reichs - Anwalt , auf welchen die Vorſchriften des S. 4. gleichfalls

Anwendung finden, wird von dem Reichsvorſtande ernannt. Er kann, ohne daß

es eines beſonderen Verfahrens bedarf, durch einen Beſchluß des Reichsvorſtan

des ſeiner Stelle enthoben werden, hat aber in dieſem Falle Anſpruch auf

Penſion (S. 21.). Wird eine zeitweilige Vertretung oder Ausbülfe für den

Neidyo - Anwalt nöthig, ſo iſt folde von dem Juſtizminiſter anzuordnen. Dieſelbe

kann nach deſſen Ermeſſen audy in der Art erfolgen, daß ein für allemal
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Beainte bezeichnet werden , welche den Reichs -Anwalt in Abweſenheits- oder

Verhinderungsfällen zu vertreten haben.

In Ermangelung derartiger Vertretung kann das Reichsgericht in eins

zelnen Fällen den Vertreter des Reichs - Anwalts beſtimmen.

10) $. 19.

Die aus der Reichskaſſe zu gewährende Beſoldung wird für den Präſi

denten auf 6000 Rthlr., für jedes Mitglied des Reichsgerichts auf 3000 Rthlr. ,

und für den Reicho - Anwalt auf 4000 Rthlr. beſtimmt.

11) S. 21 .

Die Penſion beträgt für den Präſidenten 3000 Nthlr. , für die Mitglie

der des Reichsgerichts und den Reichs - Anwalt ſoll ſie niemals weniger als die

Hälfte der Beſoldung betragen , bei einer Dienſtzeit von mehr als dreißig Jah

ren aber auf fünf Achtel, und bei einer Dienſtzeit von vierzig Jahren und

darüber auf ſechs Adhtel ſteigen. In dieſe Dienſtzeit iſt auch diejenige Zeit

mit einzurechnen, welche der Beamte in einem öffentlichen Amte eines der ver

bündeten Staaten zugebracht hat. Die Rechtsanwaltſchaft oder die Advokatur

iſt hier einem öffentlichen Amte gleichzuachyten.

12) S. 22 .

Für die Wittwen und hinterbliebenen Kinder des Präſidenten und der

Mitglieder des Reichsgerichts, ſowie des Reichs - Anwalts, ſoll durch die Reichs

geſeßgebung Fürſorge getroffen werden. Bis dahin, daß der Gegenſtand in

dieſer Weiſe geordnet ſein wird, ſoll der Wittwe und den hinterbliebenen Kin

dern bis zum vollendeten ein und zwanzigſten Lebensjahre ein Sechstel des

etatsmäßigen Gehalts des Verſtorbenen als Penſion gezahlt werden .

13) S. 24 .

Bei dem Reichsgerichte wird eine dem Bedürfniß entſprechende Anzahl

von Rechtsanwalten angeſtellt. Die Anſtellung derſelben erfolgt durd den Juſtiz

Miniſter aus den zur Rechtsanwaltſdaft bei den höheren Gerichten in den ein

zelnen Staaten berechtigten und befähigten Perſonen. Ueber die Beſtimmung

der Anzahl ſind das Reichsgericht und der Reichsanwalt zu vernehmen.

14 ) S. 25 .

Dieſe Rechtsanwalte ſind nach näherer Beſtimmung der Gefeße über das

Verfahren beim Reichsgerichte zur Vertretung der Parteien ausſchließlich befugt;

ſie können aber zugleich Anwalte bei den Landesgerichten ſein .

15) S. 27.

Die Aufſicht über die Amtsführung der Rechts - Anwalte wird von dem

Präſidenten in Gemeinſchaft mit dem Reichsanwalte ausgeübt.

Es bleibt der Reichsgeſebgebung die Anordnung eines Ehrenrathes zur

Handhabung der Disciplin über die Rechtsanwalte vorbehalten.

V. 24
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16) S. 35.

zu ſtreichen.

17) S. 36 .

Zu einer gültigen Beſchlußnahme des Kollegiums iſt, ſofern nicht eine

andere Zahl durd beſondere geſegliche Vorſchriften beſtimmt iſt, bei den auf

mündliche Verhandlung vor verſammeltem Gerichte erfolgenden Entſcheidungen,

die Anweſenheit von mindeſtens ſieben Mitgliedern mit Einſchluß des Präſidenten

erforderlich; bei anderen Beſchlüſſen genügt die Anweſenheit von fünf Mitgliedern.

Die Beſdlüſſe werden nad abſoluter Mehrheit der Stimmen der anweſenden

Mitglieder gefaßt; bei Gleichheit der Stimmen giebt die des Präſidenten den

Ausſchlag, in Strafſachen jedoch entſcheidet die für den Angeklagten günſtigere

Meinung.

Die Beſchlüſſe und Entſcheidungen ſind mit Gründen zu verſehen.

18) S. 37.

Der Präſident, ſowie jeder Reichsrichter, muß ſich aller amtlichen Mit

wirkung in einer Sache enthalten :

1 ) wenn er ſelbſt oder einer ſeiner Verwandten oder Verſdwägerten in der

ab- oder aufſteigenden Linie oder in der Seitenlinie bis zum vierten Grade

einſchließlich, ſeine Ehegattin oder Verlobte, oder ſein Pflegebefohlener bei

der Sade betheiligt erſcheint;

2) wenn er als Mitglied oder Beamter der dabei betheiligten Reichs

oder Landesvertretung , Korporation oder Behörde in der Sache thätig

geweſen iſt;

3) wenn er in einer Sache früher als Richter eine Entſcheidung abgegeben,

oder einem der Betheiligten als Rechtsanwalt gedient , oder ein Rechts

gutachten ertheilt , oder bei Ertheilung eines Rechtsgutachtens mitge

wirkt hat ;

4) wenn er in der Sache zum Zeugen vorgeſchlagen oder als ſolcher wer

nommen worden.

19) Statt S. 39.

S. 39. Auf die Beachtung der Vorſdrift des . 37. hat das Reichs

gericht und insbeſondere der Präſident von Amtswegen zu halten. Auch iſt der

Richter , bei welchem eines der in $. 37. bezeichneten Verhältniſſe vorhanden iſt

verpflichtet, dem Kollegium davon unaufgefordert Anzeige zu machen. Entſteht

Zweifel darüber, ob ein Verhältniß der gedachten Art vorhanden ſei, oder

glaubt ein Richter ſonſt wegen beſonderer Umſtände ſich der amtlichen Mitwir

kung in einer Sadie enthalten zu müſſen , ſo iſt darüber durch einen Beſchluß

des Kollegiums zu entſcheiden .

S. 39 a. Die Parteien , ſowie der Reichsanwalt ſind befugt, wegen Bes

achtung der Vorſchrift des . 37. in den daſelbſt bezeichneten Fällen Anträge

zu ſtellen. Auch iſt den Parteien unbenommen , wenn außer dieſen Fällen be

ſondere Umſtände obwalten , welche eine nicht unbefangene Beurtheilung des

Ridhters beſorgen laſſen , darauf anzutragen , daß dieſer ſich der amtlichen Wirt

ſamkeit in ihrer Sache enthalte. In allen dieſen Fällen wird über den Antrag
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durch einen Beſchluß des Reichsgerichts entſchieden , ohne daß darüber eine Ver

bandlung mit den Parteien ſtatt findet.

20) S. 40.

Die Urſchriften der Beſchlüſſe und Entſcheidungen werden von dem

Präſidenten und allen Mitgliedern , welche an der Faſſung des Beſchluſſes Theil

genommen haben , unterzeichnet, alle Ausfertigungen aber von dem Präſidenten

allein vollzogen .

21 ) S. 42.

Die näheren reglementaren Anordnungen über den Geſchäftsgang beim

Kollegium und für die Gerichtsſißungen bleiben der eigenen Beſdlußnahme des

Reichsgerichts , nadı Anhörung des Reichsanwalts, überlaſſen.

22) S. 44 .

Die Amtsverrichtungen des Reichsanwalts in den zur Zuſtändigkeit des

Reichsgerichts gehörigen Rechts- und Strafſachen ſind in den Geſeßen über das

Verfahren in dieſen Sachen näher beſtimmt.

Der Reichsanwalt muß ſich, wenn in einer Sache bei ihm eines der

unter 1. und 4. des . 37. bezeichneten Verhältniſſe zutrifft, aller amtlichen

Mitwirkung in dieſer Sache enthalten. Entſtehen darüber Zweifel oder Bea

ſchwerden , ſo entſpeidet der Juſtizminiſter.

Die Vorſchrift des S. 38. findet auch auf den Reichsanwalt Anwendung.

23) S. 45.

Bei den Amtsverbrechen und Amtsvergeben der beim Reichsgerichte ange

ſtellten Beamten und Rechtsanwalte ſollen vorläufig, bis ein allgemeines Straf

geſet für das Reich erlaſſen ſein wird, die Strafgeſeße desjenigen Landes zur

Anwendung gebracht werden , in welchem das Reichsgericht ſeinen Siß hat.

24 ) S. 46.

Die Unterſuchung und Entſcheidung hinſichtlich aller in den Strafgeſeßen

ausdrücklich vorgeſehenen Amtsverbrechen und Amtsvergeben der beim Reichs

gericht angeſtellten Beamten und Rechtsanwalte, wird den Landesgerichten des

Orts, wo das Reichsgericht ſeinen Sit hat, einſtweilen übertragen . Das Ver

fahren richtet ſid nadı den für ſolche Fälle dort geltenden Straf-Prozeßgeſeßen .

Die Landesgerichte dürfen eine ſolche Unterſuchung nur dann einleiten , und es

ſteht ihnen die Entſcheidung nur dann zu , wenn das Reichsgericht nach dem

Antrag oder nad Anhörung des Neichsanwalts den Angeſduldigten durd, Bes

ſchluß den Landesgerichten überweiſt. In dieſem Falle hat der Reichsanwalt

die Befugniß, in der Sache bei den betreffenden Landesgerichten als Staats

Anwalt aufzutreten .

25) S. 47 .

zu ſtreichen .

26) S. 48.

Die Einleitung der Unterſuchung gegen einen beim Reichsgerichte angeſtellten

Beamten oder Rechtsanwalt wegen eines gemeinen Verbrechens hat das zuſtän
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dige Landesgericht ſelbſtſtändig zu verfügen ; es muß aber hiervon und von der

Entſcheidung der vorgeſeßten Behörde des Angeſchuldigten Anzeige machen.

27) S. 49.

zu ſtreichen .

28) S. 50.

zu ſtreichen.

29) S. 51 .

Verlegungen der Amtspflichten, welche nicht unter S. 45. fallen, ſind je

nad ihrer geringern oder größern Erheblichkeit entweder durch Ordnungsſtrafen

oder durdy die Amts - Entlaſſung mit Verluſt des Titels und Penſions - An

ſpruches zu abnden .

30) S. 55.

Strengere Strafen, als die in den SS. 53. und 54. bezeichneten, können

nur im Wege des im nachſtehenden Paragraphen angeordneten gerichtlichen Ver

fahrens verhängt werden, über deſſen Einleitung das Reichsgericht auf den An

trag oder nach Anhörung des Reichs - Anwalts zu beſchließen hat. Gegen den

Reichs - Anwalt kann eine ſoldie Unterſuchung nur auf den Antrag des Juſtiz

miniſters eingeleitet werden , welcher für dieſe Unterſuchung einen andern geeig

neten Beamten mit den Funktionen des Reichs - Anwalts zu beauftragen hat.

31 ) S. 56.

Die Entſcheidung erfolgt auf eine mündliche Verhandlung vor verſam

meltem Gericht. Dieſer Verhandlung geht in den geeigneten Fällen eine Vor

unterſuchung voraus , in welcher der Angeſchuldigte vorzuladen und , wenn er

erſcheint, zu hören , die Zeugen eidlich zu vernehmen und die ſonſt zur Aufklä

rung der Sache dienenden Beweismittel herbeizuſdhaffen ſind. Mit der Vor

unterſuchung iſt ein Mitglied des Kollegiums vom Präſidenten zu beauftragen.

32) . S. 58.

Bei der mündlichen Verhandlung giebt zuerſt der vom Präſidenten zu

ernennende Referent eine Darſtellung der Sache, hierauf wird der Angeſchuldigte,

wenn er erſcheint, vernommen , ſodann der Reichs - Anwalt mit ſeinen Anträgen

und der Angeſchuldigte mit ſeiner Vertheidigung gehört. Dieſem ſteht das

leßte Wort zu.

33 ) S. 60.

Der Angeſdhuldigte kann ſich des Beiſtandes eines Rechtsanwalts zu

ſeiner Vertheidigung bedienen , ſich aber niemals vertreten laſſen. Erſdeint er

nicht, ohne ſich genügend entſchuldigt zu haben , ſo hängt es von dem Ermeffen

des Gerichts ab, ob es die perſönliche Vorführung deſſelben anordnen oder ohne

Weiteres zur Abfaſſung des Urtheils ſchreiten will.
1
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34) S. 64 .

Die Amtsſuspenſion iſt, wenn ein Mitglied , Unterbeamter oder Rechts

anwalt zur gerichtlichen Unterſuchung gezogen worden , gegen denſelben auf die

Anzeige des die Unterſuchung leitenden Gerichts durch einen Beſchluß des

Reichsgerichts in allen denjenigen Fällen auszuſprechen , in denen ſolche nach

den am Siße des Reichsgerichts geltenden Landesgeſeßen ( S. 45. ) erfol

gen muß.

In wiefern außerdem bei einer gerichtlichen Unterſuchung die Amts

ſuspenſion zu verfügen ſei, hat das Reichsgericht nach den Umſtänden zu er

meſſen ; vor dem Beſchluſſe hierüber muß der Reichs-Anwalt mit ſeinem Antrage

gehört werden .

In Anſehung des Reichs . Anwalts ſteht der Ausſpruch, ſowie die Be .

ſchließung der Amtsſuspenſion dem Juſtizminiſter zu .

35) S. 68.

Das Reichsgericht hat hierauf in einer nicht öffentlichen Sißung auf den

Vortrag eines Referenten , welcher nicht der im S. 67. erwähnte Kommiſſar

ſein darf, und nach Anhörung des Reichs - Anwalts Beſchluß darüber zu faſſen,

ob die Penſionirung ſtattzufinden babe oder nicht. Gegen dieſen Beſchluß

iſt ein Rechtsmittel nicht zuläſſig. Bei der Beſchlußnahme muß , wenn es

ſich um die Penſionirung eines Mitgliedes des Reichsgerichts handelt, die im

S. 62. vorgeſchriebene Anzahl von Mitgliedern anweſend ſein .

36) Hinter S. 68.

In den Fällen der Paragraphen 66. bis 68. übernimmt, ſofern es ſich

um die unfreiwillige Penſionirung des Reichsgerichts - Präſidenten handelt , der

Reichs - Juſtizminiſter die dort vorgeſchriebenen Funktionen des Präſidenten.
3

37) S. 69 .

Sämmtliche Gerichtsbehörden in den einzelnen Staaten des Reichs ſind

ſchuldig, den Requiſitionen des Reichsgerichts, ſowie denen des Reichs - Anwalts

in den zu deſſen Zuſtändigkeit gehörenden Angelegenheiten Folge zu leiſten .

Die Requiſitionen ſind in der Regel an die Obergerichte und die bei denſelben

angeſtellten Ober - Staatsanwälte zu richten , welchen überlaſſen bleibt , die Re

quiſition ſelbſt zu erledigen, oder wegen deren Erledigung weiteren Auftrag an

die ihnen untergeordneten Behörden zu ertheilen .

b) In dem Entwurfe des Geſeßes über das Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtrei

tigen Rechtsſachen, den s. 27. ausfallen zu laſſen, und in Folge der Zurüdzie

bung des Geſeßentwurfs über das Verfahren wegen Unterſuchung und Beſtrafung

des Hoch- und Landesverraths gegen das Reidy den $. 210. zu ſtreichen.s

III .
Das Deutſche Parlament beſchließt die beiden oben erwähnten Entwürfe im

Ganzen anzunehmen , die Abänderungs - Vorſchläge aber den verbündeten Regierungen

unter dem Anfügen mitzutheilen , daß , inſoweit die von dem Staatenhauſe und Volks

hauſe gleichlautend gefaßten Beſchlüſſe die Zuſtimmung der verbündeten Regierungen nicht

erhielten , das Parlament eventuell damit einverſtanden ſei, daß es in den betreffenden

V. 25
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Punkten bei den urſprünglichen Beſtimmungen des von den Regierungen vorgelegten Ent

wurfs ſein Verbleiben behalte .

IV. Daß die vorliegenden Geſeße über die Einrichtung des Reichsgerichts und

das Verfahren vor dem Reichsgerichte in ſtreitigen Rechtsſachen nicht zu organiſchen

Verfaſſungs - Geſeßen zu erheben ſeien .

Beglaubigt

Erfurt , am 29ſten April 1850.

von dem Präſidenten

des Staatenhauſes:

( L. S. ) von Auerswald .

des Volkshauſes :

( L. S. ) Simſon .



Protokoll

der

iHundert und Sie benten S i u ng

des Verwaltungsraths.

Verbandelt Berlin , den 23ſten Mai 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regierung und Vor

fißenden im Verwaltungsrathe , Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes , Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarze

burg - Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Dldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

453SO
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G.
eheimer Legationsrath von Sydow legt dem Verwaltungsrathe eine von des Königs)

von Preußen Majeſtät Allerhöchſt vollzogene Rabinets - Ordre , d . d . Charlottenburg, den

21ſten Mai 1850 vor , Inhalts deren er als Vertreter des General - Lieutenants von

Radowiß im Verwaltungsrathe, während der Dauer des von demſelben zur Herſtellung

ſeiner geſchwächten Geſundheit auf einige Wochen nachgeſuchten Urlaubs beſtellt iſt. Er

begleitet dieſe Vorlage mit der an die Mitglieder des Verwaltungsrathes gerichteten

Bitte, ihm für die Zeit, worin er die Ehre haben werde, in der ihm durch das Allerhöchſte

Vertrauen Seiner Königlichen Majeſtät angewieſenen neuen Stellung zu fungiren, ihr Ver

trauen zu gewähren, und dagegen ſeinerſeits die Verſicherung der aufrichtigen und lebhaf

ten Theilnahme an den Beſtrebungen entgegen zu nehmen , denen ſie ſich ſeither mit eben

ſo viel Hingebung als Einſicht zugewendet haben. Er könne, fügt der neue Vorſigende

bei, unter dem ſchmerzlichen Eindruck des geſtrigen Ereigniſſes, dieſer Beſtrebungen nicht

ohne eine tiefe Bewegung gedenken , da durch das , was geſchehen ſei, die leßte Stunde

angedeutet ſcheine, in der die Freunde des Rechts und der Ordnung ſich allgeſammt zu

einer raſden , einmüthigen und energiſden Organiſation unſerer erſchütterten politiſchen

Zuſtände zu vereinigen hätten , damit der inneren fortſchreitenden Korruption ein Ziel ge

ſekt, und das in ſeinen heiligſten Gütern ſchwer bedrohte Vaterland gerettet werde.

Zu den vorliegenden Geſchäften übergebend , bringt der Vorſißende dem Ver

waltungsrathe zur Anzeige , daß die protokollariſchen Verhandlungen der in Berlin vom

10ten bis zum 15ten Mai c . ſtattgehabten Konferenz der verbündeten Regierungen ſammt

den darin bezogenen Anlagen unter dem 21ſten Mai c. durch den Königlich Preußiſden

Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten per Poſt verſandt worden, und zwar direkt an

die Regierungen von :

Sachſen - Weimar,

Mecklenburg -Scwerin ,

Mecklenburg - Strelik ,

Oldenburg,

Sachſen - Altenburg,

Sachſen - Coburg - Gotha,

Sachſen - Meiningen,

Braunſchweig,

Anhalt- Deſſau und Cöthen ,

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg -Sondershauſen,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Reuß älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie,

Lippe,

Schaumburg - Lippe,

Waldeck,

Bremen und

Lübeck,
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und durd Vermittelung der Königlichen Miſſionen an die Regierungen von :

Baden,

Kurheſſen,

Großherzogthum Heſſen,

Nafſau und

Hamburg.

Die anweſenden Mitglieder des Verwaltungsraths erhalten zugleich aus der Hand

des Vorſigenden ein vollſtändiges Eremplar der Protokollar - Verhandlungen ſammt den

beigefügten Anlagen , unter dem gegenſeitigen Einverſtändniß, daß der vertrauliche Theil

dieſer Verhandlungen , ſo wie auch die Anlagen I. und III ., die Inſtruktion für den Kö

niglichen Bevollmächtigten zu den Konferenzen in Frankfurt a. M. und die Dentſdrift,

betreffend den Verfaſſungs - Entwurf der Königlich Bayeriſchen, Sädyſiſden und Würt

tembergiſchen Regierung, als eine lediglich vertrauliche Mittheilung gemacht und accep

tirt werde.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte nimmt von dieſer

Mittheilung Veranlaſſung zu der Frage : ob die nadı dem Protokolle der 4ten Sißung

S. 14. von Seiten der Königlich Preußiſchen Regierung bezweckte Veröffentlichung der

zweiten Anlage, der in Wien abzugebenden Depeſche , beziehungsweiſe der ſpäter in

Frankfurt zu Protokoll zu erklärenden Note baldigſt zu erwarten ſtehe. Der Bevoll

mächtigte muß auf dieſe Veröffentlichung großes Gewicht legen, da durch ſie erſt die unter

den verbündeten Regierungen vereinbarte Haltung der Union der Nation deutlich , und

eine öffentliche Kontrole für dieſe Haltung herbeigeführt werde.

Der Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte iſt mit Bezugnahme auf

die Konferenz - Protokolle der Anſicht, daß die von dem Großherzoglich Oldenburgiſchen

Bevollmächtigten angeregte Frage über die Veröffentlichung der nach Wien zu richtenden

Erklärung der eigenen Beurtheilung jeder einzelnen verbündeten Regierung anbeim geſtellt

ſei, wie denn auch ſchon die Königlich Preußiſche Regierung ſich über dieſe Veröffentlichung

ihrerſeits ausgeſprochen habe. Der Bevollmächtigte verkennt dabei perſönlich keinesweges

das Wünſchenswerthe einer möglichſt baldigen Veröffentlichung des in Frage ſtehenden

Aftenſtüđes , als einer öffentlichen Beurkundung der unter den verbündeten Regierungen

in ihrem Verhältniſ zur Union beſtehenden Solidarität.

Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Hamburg glaubt , daß

die von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung hinſichtlich der Veröffent

lichung der betreffenden Mittheilung in dem Protokolle der vierten Sißung gegebenen

Erklärung genügen ſolle, da man ja auf Grund dieſer Erklärung ihres demnädſtigen

Vollzugs vollkommen gewiß ſein dürfe.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte erklärt nødmal,

daß es ihm auf die möglichſt baldige Veröffentlichung des Aktenſtüdes durdy die Königlich

Preußiſche Regierung ankomme, und daß der Zweck ſeiner Frage gänzlid erreicht ſei,

wenn ſie den Vorſißenden beſtimmen könne, dieſe Beſchleunigung bei der Königlichen

Regierung anzuregen.

V. 26
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Der Vorſißende hat ſich durch den Inhalt des betreffenden Konferenz- Proto

kolles von der auf Veröffentlichung der in Frage ſtehenden Mittheilung gerichteten Ab

ſicht ſeiner Allerhöchſten Regierung allerdings überzeugt ; er iſt jedod im Augenblic außer

Stande , den Zeitpunkt anzugeben , den dieſelbe zur Verwirklichung dieſer Abſicht für ge

eignet hält . Er wird indeß gerne bereit ſein , die angeregte Frage zur baldigſten Kenntniſ

der Königlichen Regierung zu bringen , um , nach der erfolgenden Antwort derſelben , eine

fernere Erklärung zu geben.

Dagegen findet ſich der Vorſigende in dem Falle, ſdon jeßt erklären zu können ,

daß das vorbezeichnete Aktenſtück bereits am 16ten D. M., alſo ſofort nach dem Sæluſſe

der Konferenz, dem Königlich Preußiſchen Geſandten in Wien , zur Abgabe an den Kai

ſerlich Königlichen Miniſter - Präſidenten zugeſandt und demſelben auch bereits behändigt

worden iſt: eine Erklärung , woran der Vorſißende zugleich das Erſuchen knüpft, daß es

den übrigen verbündeten Regierungen gefallen wolle, von der auch ihrerſeits erfolgten

Abgabe der betreffenden Depeſce in Wien , dem Verwaltungsrathe ebenfalls baldige

Kenntniß zu geben.

Der Vorſißende zeigt an , daß er im Namen der Königlich Preußiſchen Ne

gierung den Antrag zu ſtellen hat,

1. daß die verbündeten Regierungen unverweilt dazu vorſchreiten mögen :

ihre Vertreter in dem proviſoriſdien Fürſten - Nollegium zu beſtimmen,

dieſelben mit Vollmacht zu verſehen und hierher abzuſenden,

audy, im Falle zufälliger perſönlicher Verhinderung der ernannten Be

vollmächtigten, für die erforderlichen Subſtitutionen Sorge zu tragen ,

kurz , alles Nöthige vorzukehren , damit das in der Konferenz der ver

bündeten Regierungen beſchloſſene proviſoriſche Fürſten - Kollegium

Ende des laufenden Monats Mai ins Leben treten könne ;

und

2. daß der Verwaltungsrath dieſen Antrag der Königlid Preußiſden Regierung

ſofort zur geeigneten Kenntnißnahme der verbündeten Regierungen bringen

möge.

Der Verwaltungsrath beſchließt, den vorſtehenden Antrag der Königlich Preußi

ſchen Regierung zugleid mit dem beigefügten Erſuchen um baldgefällige Entſchließung und

Rückäußerung den verbündeten Regierungen mittelſt Zuſendung eines beglaubigten Aus

zuges aus dem Protokolle der heutigen Siķung unverzüglich zugeben zu laſſen.

Die über den augenblicklichen Stand der Vereinbarung unter den Staaten der

2ten Hälfte der 2ten Kurie von dem Vorſißenden an den Bevollmächtigten der Thürin

giſchen Staaten gerichtete Frage , wird von dieſem dabin beantwortet, daß dieſe Vereins

barung zur Zeit bereits erfolgt ſei, und die amtliche Mittheilung darüber baldigſt nada

folgen werde.

Der Bevollmächtigte der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung relevírt

die augenblidliche beſondere Eigenthümlichkeit des Verhältniſſes der 5ten Kurie, in der

Kurbeſſen eine abfällige, und Großherzogthum Heſſen noch gar keine Erklärung abgegeben

habe : eine Eigenthümlichkeit, die nad der Erwiederung des Vorſißenden thatſächlich
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allerdings beſteht, die aber zur Zeit einer eingehenden Erwägung um ſo weniger zu unter

werfen ſein wird , als das ſo eben beſchloſſene Erſudien gerade dazu beizutragen beſtimmt

iſt, die erwarteten definitiven Erklärungen der betreffenden Regierungen zu beſchleunigen .

Die Ausarbeitung der Geſd äfts - Ordnung des Fürſten - Kollegiums iſt,

wie der Vorſitzende unter Bezugnahme auf das Protokoll der 3ten Sißung der Konferenz

anführt, zwar dem Fürſten- Rollegium ſelbſt vorbehalten. Es werde indeß ſachdienlich

erſcheinen , dieſe Umarbeituug durch baldige Abfaſſung und demnächſtige Uebergabe eines

entſprechenden Entwurfs zwiſchenzeitlich vorzubereiten , weshalb er anheimſtelle, burd, eine

aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsraths und dem Protokollführer beſtehende

Kommiſſion, dieſe Vorbereitung ſofort vorzunehmen , und über deren Reſultat dem Vera

waltungsrathe demnächſt zu berichten.

etwa

Der Verwaltungsrath tritt dieſen Vorſchlage des Vorſißenden einſtimmig bei .

Die ernannte Kommiſſion zur Vorbereitung einer Geſchäfts - Ordnuug für das Fürſten

Kollegium beſteht aus dem Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , dem Naſſauiſchen

Bevollmächtigten und dem Protokollführer .

Der Vorſißende verlieſt eine von dem Präſidenten des Königlich Preußiſchen

Staatsminiſterium , Grafen von Brandenburg, an den General - Lieutenant von Ra

dowiß gerichtete Zuſchrift vom 14ten Mai c. , ſo wie eine in dieſer Zuſchrift bezogene

Allerhödyſte Stabinetsordre Seiner Majeſtät des Königs von Preußen , d . d . Charlotten

burg , den 11ten Mai 1850, Inbalts welcher Dokumente die Seitens der Königlich

Preußiſchen Regierung für den Zeitraum vom 1ſten Juli 1849 bis 26ſten Mai 1850

ernannten Mitglieder des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts , der Staatsminiſter

von Düesberg , der erſte Präſident des Appellationsgerichts in Glogau , Graf

von Rittberg , und der Geheime Juſtizrath , Profeſſor Dr. Dirkjen , auch nad Ablauf.

des 26ſten Mai c. und bis auf Weiteres ernannt bleiben. Der Vorſigende fügt dieſer

Anzeige Namens der Königlid Preußiſchen Regierung das Erſuchen bei , daß die verbün

deten Regierungen darauf Bedacht nehmen mögen , das Geeignete und Erforderliche vor

zukehren , damit ſich dem Eintreten des proviſoriſchen Fürſten - Kollegiums auch die Inſti

tuirung des Schiedsgerichts der Union an die Stelle des proviſoriſchen Bundes - Schieds

gerichts, in Geinäßheit des III ten Protokolles der Konferenz, unmittelbar anſchließen könne.

Die betreffenden Mitglieder des Verwaltungsraths werden auch dieſes Erſuchen der König

lichen Regierung unverweilt zur Kenntniß ihrer Regierungen bringen .

Der Vorſigende legt dem Verwaltungsrathe das folgende Antwortſchreiben des

Staatsminiſters von Zeſchau auf die in der Sißung des Verwaltungsraths vom 29ſten

April c . beſchloſſene Mittheilung an denſelben , in Betreff des von dem Staatsminiſter

von Düesberg unter dem 22ſten April c. angezeigten Ausſdheidens des durch die Kö

niglich Sädyſiſche Regierung ernannten Geheimenrathes Dr. Günther , als eines Mitglie

des des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts, vor :

„ Euer Erzellenz gefällige Zuſchrift vom 2ten d. M. babe ich ſofort dem

bieſigen Miniſterio der auswärtigen Angelegenheiten übergeben und Hochdemſel

ben deren Beantwortung anheimgeſtellt. Der materielle Inhalt ihres geehrten

Sdreibens mußte mich dazu ohnehin veranlaſſen , nebenbei aber auch der Umſtand,
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daß ich in den nächſten Tagen die erbetene Entbindung von dem mir ertheilten

Auftrage dem Siß im Verwaltungsratbe der verbündeten Regierungen

zu erwarten habe.

Mit der ausgezeichnetſten Hochachtung habe ich die Ehre zu ſein

Ew. Ercellenz

ganz geborſamſter

von Zeſcau.

Dresden , den 4ten Mai 1850.

Seiner Ercellenz

dem Königlid Preußiſchen General - Lieutenant

von Radowiß,

als Vorſigenden im Verwaltungsrathe

der verbündeten Regierungen.“

Er zeigt zugleich an , daß ſich dieſem Schreiben ſeitdem die nachfolgende , das pro

viſoriſche Bundes - Schiedsgericht betreffende Mittheilung angeſchloſſen hat :

Dem Verwaltungsrathe der verbündeten Deutſchen Regierungen habe ich

unter dem 22ſten v. M. angezeigt , daß der Königlich Sächſiſche Geheimerath

Dr. Günther ſein Amt als Mitglied des proviſoriſchen Bundes - Schiedsge

richts niedergelegt habe ; und iſt hierauf von dem Verwaltungsrathe laut

Sißungs - Protokolls vom 29ſten v. M. das Erforderliche veranlaßt worden, um

die Ernennung eines andern Mitgliedes von Seiten der Königlich Sächſiſchen

Regierung herbeizuführen. Jept iſt mir das in Abſchrift beigefügte Sdreis

ben des Königlich Sächſiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten vom

Sten d. M. zugegangen, worin mir mitgetheilt wird , daß Seine Majeſtät der

König von Sachſen nicht nur dem Geſuche des 2. Günther um Enthebung

von ſeiner Funktion als Mitglied des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts,

ſondern auch einem gleichen Geſuche des Miniſterialraths von Weber ſtatt

zugeben beſchloſſen haben. Von der Ernennung neuer Mitglieder in Stelle des

2. Günther und des 2. von Weber iſt in jenem Schreiben keine Rede ;

dieſelbe erſcheint aber dringend nothwendig , da die Zahl der an den Geſchäften

Theil nehmenden Mitglieder gegenwärtig uur noch aus fünf beſteht, dieſe Zahl

aber zu einer gültigen Beſchlußnahme des Kollegiums nicht genügt. Das

Bundes - Schiedsgericht ſoll verfaſſungsmäßig mit neun Nichtern , von denen

Preußen drei , Sachſen zwei, Hannover zwei und Kurbeſſen , Großherzogthum

Heſſen, Naſſau und Schaumburg - Lippe zuſammen zwei zu ernennen haben,

beſeßt ſein . Die Königlich Hannoverſche Regierung hat zwar die von ihr

ernannten beiden Mitglieder gänzlich zurückgezogeu ; dieſer Akt kann aber, wie

id jenen Mitgliedern in meinem , dem Verwaltungsrathe abſchriftlich mitges

theilten Schreiben vom 11ten März d. J. eröffnet habe , für rechtsbeſtändig

nicht anerkannt werden, und ſind dieſelben , nach wie vor, rechtlich noch als zum
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Bundes - Schiedsgerichte gehörig zn betrachten. Nach S. 39. der Beſtimmun

gen über das Verfahren vor dem proviſoriſden Bundes - Sciedsgerichte bedarf

es zu einer gültigen Beſchlußnahme der Anweſenheit von mindeſtens zwei

Drittheilen der Mitglieder, mithin bei neun Mitgliedern der Anweſenheit von

mindeſtens fech®, welche zur Zeit nicht zuſammenzubringen ſind. Ich trage

deshalb ganz ergebenſt darauf an , daß der Verwaltungsrath die Königlich

Sächſiſche Regierung geneigteſt veranlaſſen wolle, in Stelle des 20. von Weber,

ſowie in Stelle des 20. Günther , ein anderes Mitglied des proviſoriſchen

Bundes -Schiedsgerichts baldigſt zu ernennen .

Auf den Fortgang der von der Königlich Preußiſchen Regierung wider

die Königlich Sächſiſdhe und die Königlich Hannoverſche Regierung auf Erfüllung

des Bündniß - Vertrages vom 26ſten Mai 1849 angeſtellten Klagen wird indeſſen

die jebige unvollſtändige Beſeßung des Bundes - Schiedsgerichts feinen hemmen

den Einfluß ausüben , da aus dieſer unvollſtändigen Befeßung von derjenigen

Regierung, durch deren eigene Schuld ſolche berbeigeführt iſt, ein Einwand

gegen die Beſchlußfähigkeit des Kollegiums rechtlich nicht bergeleitet werden kann.

In den übrigen Sachen wird dagegen vor der Vollſtändigung des Kollegiums

eine Entſcheidung nicht erfolgen können ; von dieſen Sachen , welche für jeßt

nur aus dem Medlenburgſchen Verfaſſungsſtreite und der Weſtphäliſchen Central

Shuldenſache beſtehen , befindet ſich aber noch keine in dem Stadium , daß das

Kollegium über die Abfaſſung des Erkenntniſſes zu berathen hätte ; und da der

Vorſigende des Bundes-Schiedsgerichts zu allen bloß prozeßleitenden Verfügun

gen ermächtigt iſt, ſo entſteht für jeßt noch kein beſonderer Nachtheil aus dem

Mangel an der beſchlußfähigen Zahl von Richtern . Dieſer Zuſtand wird aber

nicht lange fortbauern können , und es wird , wenn die Ernennung neuer Mit

glieder von Seiten der Königlich Sächſiſchen Regierung Anſtand finden ſollte,

in Erwägung gezogen werden müſſen , welche Maßregeln zu ergreifen ſein

möchten , um einen Stillſtand in den Geſchäften des Bundes - Schiedsgerichts

zu verhüten .

Das Kollegium iſt mit den wegen ſeiner Beſchlußfähigkeit vorſtehend ent

widelten Anſichten einverſtanden , wie das abſchriftlich beigefügte Protokollvom

10ten d. M. ergiebt.

Erfurt , ben 13ten Mai 1850.

Der Vorſißende

des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts.

von Düesberg.

An

den Verwaltungsrath der verbündeten

Deutſchen Regierungen

zu

Berlin . "

V. 27
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„Nachdem die von Sr. Majeſtät dem Könige, laut Vollmacht. d . d . Dresden ,

den 29ften Juni 1849 , zum proviſoriſchen Bundes -Schiedsgericht ernannten

Richter, Geheime Rath Dr. Günther und Miniſterial-Rath von Weber ,

Allerhöchſtbieſelben um Enthebung von dieſer Funktion gebeten , Se. Majeſtät

auch dem diesfallſigen Erſuchen Statt zu geben gnädigſt beſchloſſen haben , ſo

will ich nicht verfehlen Ew. Ercellenz hiervon ganz ergebenft in Kenntniß

zu ſeßen.

Zugleich benuße ich mit Vergnügen dieſen Anlaß, um die Verſicherung der

ausgezeichnetſten Hochachtung beizufügen.

Dresden, den Sten Mai 1850.

gez. von Beuſt.

1

An

den Königlich Preußiſchen Staatsminiſter a. D.

und Vorſißenden des proviſoriſchen Bundes

Schiedsgerichts , Serrn von Düesberg ,

Ercellenz

in

Erfurt. “

„ Verbandelt Erfurt, den 10ten Mai 1850 , im Regierungsgebäude,

Bundes - Schiedsgericht.

Praesentes :

Staatsminiſter von Düesberg , Vorſigender.

Appellations - Gerichts -Chef-Präſident Graf von Rittberg.

Geheimer Juſtizrath Dirckſen.

Miniſterialrath Eigenbrodt.

Geheimer Legationsrath S. Jordan.

In Folge Einladung des Herrn Vorſißenden hatten die nebenbezeichneten Mit

glieder ſidy heute zu einer Sißung verſammelt. Die Mitglieder aus Sachſen

und Hannover waren nicht erſdienen , da die Krone Sachſen für die bisherigen

Sächſiſchen Mitglieder Geheimer Rath Günther und Dr. von Weber , welche

ihre Dimiſſion eingereicht haben , noch keine neuen Mitglieder ernannt und die

Krone Hannover die Kommifforien des Appellations-Gerichtsraths von Pape

und des Dr. Frande zurückgezogen hat.

Nad s. 39. der proviſoriſchen Ordnung über das Verfahren bei dem

Bundes -Schiedsgericht müſſen zur gültigen Berathung und Beſchlußnahme

mindeſtens zwei Drittheile der Mitglieder des Gerichts mit Einſchluß des Vor
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ſigenden gegenwärtig ſein ; und mit Bezug hierauf kam zur Erwägung : baß, da

das Bundes -Schiedsgericht aus neun Mitgliedern beſtehen, ſoll und gegenwärtig

nur fünf vorhanden ſeien, welche an den Geſchäften Theil nehmen, die gültige

Zahl als vorhanden nicht anzunehmen ſei; deshalb wurde einſtimmig der Bes

ſchluß gefaßt:

den Verwaltungsrath der hohen verbündeten Regierungen hierauf auf

merkſam zu machen und ihm das Weitere anheim zuſtellen , damit

die anderweit bei dem Bundes -Schiedsgericht anhängigen Rechtsange

legenheiten in gültiger Weiſe ihre Erledigung finden könnten .

Dahingegen wurde in Bezug auf die von der Königlich Preußiſchen Re

gierung, gegen die Königlich Sächſiſche und die Königlich Hannoverſche Regierung

eingereichten Klagen angenommen , daß das Bundes -Schiedsgericht, auch durch

die heute gegenwärtigen Mitglieder hinreichend konſtituirt und zur Berathung

und gültigen Beſchlußnahme kompetent ſei, weil die beiden verklagten Regierungen

durch eigene Schuld die Nicht- Beſchlußfähigkeit des Bundesgerichts herbeiführen ,

aus dieſem ſchuldbaren Verfahren aber rechtliche Einwendungen gegen die unvoll

ſtändige Beſeßung des Gerichts nicht berleiten können ,

V.
g. u.

von Düesberg. Graf von Rittberg . Dirdfen. Jordan. Eigenbrodt."

Die vorbezeichneten Schriftſtücke ſind zunächſt dem Großherzoglich Heſſiſchen Bevoll

mächtigten, Geheimen Rath , Freiherrn von Lepel , zur Berichterſtattung zugewieſen .

Die von dem Vorſigenden des proviſoriſchen Bundes - Schiedsgerichts mittelft Be

gleitſchreibens vom 7ten Mai 1850 eingeſandte .Ueberſicht der bei dem proviſoriſchen

Bundes -Schiedsgericht anhängig gewordenen Streitſachen und veren gegenwärtige Sachlagen

wird auf der Kanzlei des Verwaltungsraths zur Einſicht der Mitglieder des Verwaltungs

rathes offen gelegt.

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte ſtellt unter Rückbeziehung

auf den Gang des Erfurter Parlaments den Antrag, daß das proviſoriſche Bundes

Schiedsgericht mit geeigneter Umarbeitung des Entwurfs eines Geſebes über das Ver

fahren bei Hoch- und Landesverrath gegen das Reich , und zugleich mit Ausarbeitung

eines Gefeß - Entwurfs über die Beſtrafung des Hoch- und Landesverraths gegen das

Reich ſelbſt, beauftragt werden möge.

Die Erörterung dieſes Antrages iſt auf eine nächſte Sißung ausgeſeßt.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte iſt beauftragt, ver

ſchiedene Aktenſtüde, betreffend das Verhältniß der Großherzoglichen Staatsregierung zu

dem Oldenburgiſchen Landtage , in Bezug auf den Anſchluß des Großherzogthums an das
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Bündniß vom 26ſten Mai 1849, wie hiermit geſchieht, zur Kenntnißnahme des Verwal

tungsrathes zu ſtellen. Der Bevollmächtigte bezieht ſich bei dieſer Gelegenheit auf ſeine

in der 100ſten Sißung des Verwaltungsraths gemachte Aeußerung, welche nach dem

Wortlaut des hier unter No. 3. übergebenen Protokoll - Auszugs zu ergänzen iſt, und

zwar dabin :

, daß die Oldenburgiſche Regierung dem Landtage gegenüber in Bezug auf ihre

Stellung im Bündniß vom 26ſten Mai 1849 keine ſie dem Bündniß entfrem

dende Verpflichtung eingegangen ſei, daß ſie aber , ſo lange Hannover dem

Bündniß nicht wieder beigetreten , bei Beſchlüſſen und Verfügungen des Ver

waltungsraths und der Unions - Gewalten , welche einen Konflikt mit dem Land

tage herbeiführen könnten , ſich vorbehalte , bei dem Verwaltungsrath oder der

Unions - Gewalt für Oldenburg eine Aufhebung oder einen Aufſchub zu bean

tragen.

Oldenburg , den 5ten April 1850.

gez. von Eiſendeder.“

1

Die von dem Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten übergebenen Akten

ſtücke werden zur nähern Einſicht der Mitglieder auf der Kanzlei des Verwaltungsrathes

niedergelegt.

1

Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Das Protokoll iſt am 24ſten Mai c. , Vormittags 10 Uhr , verleſen , von den

Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden.

von Sydow. von Meyſenbug. von Lepel . Seebed. von Schad. Mosle.

Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe. Dr. Elder.

Smidt. Dr. Banks. Bloemer.

1



Protokoll

der

Hundert und Achten Situ ng

des Verwaltungsraths.

( Ueber die in dieſer Sißung ſtattgehabte vertrauliche Verhandlung iſt nur ein

Separat- Protokoll aufgenommen worden.)





Protokoll

der

H u ndert und N e unten si ßu ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 29ſten Mai 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regierung und Vor

fißenden im Verwaltungsrathe , Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes , Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarze

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümner Reuß älterer und jüngerer linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinfchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Sch ack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

V
.
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Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Lübect hat unterm

25ſten d. dem Vorſißenden angezeigt , daß er in Folge einer nothwendig gewordenen Reiſe

in die Heimath , für einige Tage zu perſönlicher Theilnahme an den Geſchäften des Ver

waltungsratls behindert iſt, und hat während der Dauer dieſer Abweſenheit den Hambur

giſchen Bevollmächtigten als ſeinen Subſtituten bezeichnet.

Der Vorſißende legt dem Verwaltungsrath die folgende Erklärung des Königlich

Sächſiſchen Staatsminiſters der auswärtigen Angelegenheit vor , die der Königlich Sächſiſche

Geſchäftsträger am hieſigen Hofe dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten mittelſt des zunächſt mitgetheilten Begleitſchreibens eingehändigt, und die

dieſer hierauf dem Vorſißenden zur Kenntnißnahme des Verwaltungsraths übergeben hat :

Der Unterzeichnete beehrt ſich , erhaltenem Auftrage zufolge , Sr.

Ercellenz dem Königlich Preußiſchen Staatsminiſter der auswärtigen Angelegen

beiten, Herrn Freiherrn von Schleiniß, in der Anlage Abſchrift eines Erlaſſes

d . d. Dresden den 25ſten 8. Mts. , betreffend den Austritt des Königreichs

Sachſen aus dem Bündniß vom 26ſten Mai v. J., ganz ergebenſt mitzutheilen.

Mit Vergnügen ergreift der Unterzeichnete auch dieſen Anlaß Sr. Ercellenz

den Ausdruck ſeiner ausgezeichnetſten Hochachtung zu erneuern .

Berlin , den 26ften Mai 1850.

von Könneriß.

Sr. Ercellenz

dem Königlich Preußiſchen Staatsminiſter des Aeußern

Herrn Freiherrn von Schleinig.“

„ Unterm 26ſten Mai v. J. wurde zwiſchen den Königlichen Regierungen

vou Preußen, Sachſen und Hannover in Gemäßheit des Art. 11. der Deutſchen

Bundesakte ein Bündniß zum Zweck der Erhaltung der äußern und innern

Sicherheit Deutſchlands und der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit der einzelnen

Deutſchen Staaten abgeſchloſſen und zwar mit namentlicher Bezugnahme darauf,

daß unter den damaligen Verhältniſſen die vom Deutſchen Bunde gewahrte

innere und äußere Sicherheit Deutſchlands gefährdet ſei und daher die Umſtände

zu Herſtellung einer einheitlichen Leitung der Deutſchen Angelegenheiten eine

engere Vereinigung derjenigen Regierungen, welche entſchloſſen ſeien nach gleichen

Grundfäßen zu verfahren, nothwendig machten. (Wortlaut der Einleitung und

des Art. 1. des Bündnißſtatuts.)

Durch den Art. 3. S. 1. ward die Oberleitung der zu Erreichung des

ſolchergeſtalt erklärten Zweds dieſes Bündniſſes zu ergreifenden Maßregeln der

Krone Preußen übertragen und zugleich für die Ausübung dieſer Oberleitung

für die Dauer eines Jahres vom 1ſten Juni anfangend verſchiedene weiterhin

verzeichnete Verabredungen getroffen . Sollte vor Ablauf dieſes Jahres , ſo

wurde weiter vereinbart , die Reichsverfaſſung ins Leben treten, ſo fänden lediglick
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die Beſtimmungen derſelben ihre Anwendung. Wäre aber mit Ablauf eines

Jahres die verfaſſungsmäßige Ordnung in Deutſchland noch nicht wieder herge

ſtellt, ſo ſollte die Verlängerung dieſer Verabredungen vorbehalten ſein.

Durch den unterm 30ſten September v. J. Zwiſchen den Regierungen

von Deſterreich und Preußen abgeſchloſſenen Vertrag welchem ſämmtliche Deutſche

Regierungen ihre Zuſtimmung ertheilten , wurde nun aber für die Einſeßung

einer anderweiten proviſoriſchen Centralgewalt des Bundes Vorſorge getroffen

und zwar zu dem erklärten Zweck der „ Erhaltung des Deutſchen Bundes als

eines völkerrechtlichen Vereins der Deutſchen Fürſten und freien Städte zu Be

wahrung der Unabhängigkeit und Unverleßlichkeit ihrer im Bunde begriffenen

Staaten und zur Erhaltung der innern und äußern Sicherheit Deutſchlands .“

Zugleich wurde dahin Beſtimmung getroffen , daß die zeither von der proviſos

riſchen Centralgewalt geleiteten Angelegenheiten in ſoweit dieſelben nad Maß

gabe der Bundesgeſeße innerhalb der Kompetenz des engern Rathes der Bun

desverſammlung gelegen waren , einer Bundeskommiſſion übertragen würden zu

welcher Deſterreich und Preußen je zwei Mitglieder ernennten.

Hatten ſich hierdurch die , das Bündniß vom 26ſten Mai motivirenden

im Eingange des Bündnißſtatuts erwähnten Verhältniſſe thatſächlidy erledigt , ſo

wurde auch die Ausführung der in Ss. 4. und 5. des Art. 3. des Statuts

getroffenen Verabredungen mit den Beſtimmungen des § . 5. gedachten Vertrages

vom 30ſten September 1849 und den darin in Bezug genommenen Bundes

geſeßen unvereinbar.

Obſchon nun unter ſolchen Umſtänden die diesſeitige Regierung dem

Bündniſſe vom 26ſten Mai eine praktiſche Wirkung nicht mehr beizulegen ver

mochte, ſo hat dieſelbe gleichwohl keinen hinreichenden Beweggrund gefunden

eine diesfallſige Kundgebung vor dem Ablauf der in dem Bündniß für deſſen

Dauer verabredeten einjährigen Friſt auszuſprechen. Dieſe Friſt iſt gegenwärtig

ihrem Ablauf nabe und wenn es gleich als ſelbſtverſtanden betrachtet werden

darf, daß in Ermangelung der vorbehaltenen Verlängerung dieſe als nicht ge .

ſcheben angeſehen werden muß , ſo will doch die diesſeitige Regierung jedem

Zweifel darüber begegnen , daß ſie eine ſolche Verlängerung eintreten zu laſſen

nicht gemeint iſt.

Das auf Grund des Vertrages vom 30ſten September 1849 eingeſeşte

Interim hat zwar mit dem 1ſten dieſes Monats ſein Ende erreicht. Die dies

ſeitige Regierung erkennt es jedoch als ein dringendes Bedürfniß, daß ein ander

weites, wenn auch nur proviſoriſches Centralorgan des Deutſchen Bundes baldigſt

erriditet werde. Die Kaiſerlich Deſterreichiſche Regierung hat zu dieſem Ende

den Zuſammentritt von Bevollmächtigten ſämmtlicher Bundesſtaaten zu Frank

furt a. M. veranlaßt und die diesſeitige Regierung hat nicht gezögert dieſer

Einladung Folge zu leiſten . Sie überläßt ſich der zuverſichtlichen Hoffnung, daß

ſämmtliche übrigen Genoſſen des Bundes ein Gleiches thun werden.

Die diesſeitige Regierung iſt ſehr wohl eingedenk der im Art. 4. des

Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai getroffenen Vereinbarung, wodurch die verbün

deten Regierungen ſich verpflichteten , dem Deutſchen Volke eine Verfaſſung nach

Maßgabe des unter ihnen vereinbarten Entwurfs zu gewähren. Die Erfüllung

dieſer Verpflichtung iſt indeſſen ſchon dadurch zur Unmöglichkeit geworden , daß
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ein großer Theil Deutſchlands die von den verbündeten Regierungen dargebotene

Verfaſſung abgelehnt hat und es daber nicht in der Macht ber am 26ſten

Mai v. I. kontrahirenden Regierungen und der dem Bündniß vom 26ſten

Mai v. I. beigetretenen Regierungen liegt, dem Deutſchen Volke die aufgeſtellte

Verfaſſung zu gewähren ; dagegen aber, daß dieſe Verfaſſung innerhalb des Bez

reichs der zu dem Bündniß vom 26ſten Mai gehörigen Staaten in Wirkſamkeit

treten könne und ſolle, hat ſich die diesſeitige Regierung durch die dem Schluß

protokoll vom 26ſten Mai v. I. beigefügte und in der Ratifikations - Urkunde

des Bündnißſtatuts wiederholte vorbehaltliche Erklärung ausdrüclich verwahrt.

Endlid, kann es aud feinem Zweifel unterliegen , daß mit Ablauf der

in Art. 3. S. 2. für die Rechtsbeſtändigkeit der Verabredungen überhaupt feſt

geſtellten Zeitfriſt, aud die , nur einen Beſtandtheil derſelben bildenden , Be

ſtimmungen über das proviſoriſche Schiedsgericht in Art. 5. ſich erledigen müſſen .

Folgt dies ſchon aus der Natur dieſer Beſtimmung, als eines mit dem

Hauptvertrag ſelbſt ſtehenden und fallenden Nebenvertrags , ſo beſtätigen dies

auch die einzelnen Vorſchriften des Statuts. Das Schiedsgericht wird zunächſt

in Art. 5. §. 1. als ein ,, proviſoriſches “ bezeichnet, während unter dem Defi

nitivum , welches man bei Abſchluß des Vertrags vor Augen hatte , nur das

in S. 4. unter 1. auch ausdrüdlich bezeichnete , in dem Entwurf der Reichsver:

faſſung aufgenommene Reichsgericht zu verſtehen war : nach konſtatirter Unmög

lichkeit der Ausführung des Entwurfs der Reichsverfaſſung das Definitivum

kann aber eine längere Fortſegung des Proviſoriums offenbar nicht mehr

Plags ergreifen. Auch Art. 5. S. 4. unter 2. indem er die daſelbſt bezeichneten

Beſdwerden erſt dann , wenn ſie nicht durch den Verwaltungsrath zu erledigen

ſeien, dem proviſoriſden Schiedsgericht überweiſt und Art. 3. S. 3. unter 3.,

indem er die Entſcheidung der Frage, welche Beſchwerden an das Schiedsgericht

zu bringen , dem Verwaltungsrathe überläßt , machen ſonach die Funktion des

proviſoriſchen Schiedsgerichts von der Eriſtenz des Verwaltungsrathes , mithin

auch von der demſelben angewieſenen einjährigen Friſt abhängig. Dieſer Sag

iſt denn auch in den nach Art. 5. 5. 6. erlaſſenen Normen über das Verfahren

bei dem proviſoriſdyen Bundesgericht weiter verfolgt und ausgebildet worden,

indem nach deren zweiten Titel die Erkenntuiſſe des Schiedsgerichts durch den

Verwaltungsrath vollſtredt werden ſollen , eine Beſtimmung die vollſtändig

unausführbar wird, ſobald der Verwaltungsrath ſelbſt mit Ablauf der in Art. 3.

$. 1. feſtgeſtellten Zeitfriſt, ſeine, nur auf dem Vertrage beruhende; rechtliche

Eriſtenz verliert.

Es kommt noch überdies hinzu , daß nachdem þannover aus dem Bünd

uiß ausgeſchieden und die von ihm nach Art. 5. §. 2. zu ernennenden Mit

glieder zurückgezogen worden , eine weſentliche Veränderung in dem Organismus

des Schiedsgerichts eingetreten iſt, welche ſchon an ſich Sachſen berechtigen

würde, die Verpflichtung ſich fernerhin Entſcheidungen des proviſoriſchen Schieds

gerichts zu unterwerfen , abzulehnen , da die in Art. 5. §. 1. eingegangene

Verbindlichkeit eben auf das , ſeinem Beſtandtheile nach in Art. 5. §. 2. genau

bezeichnete Schiedsgericht beſchränkt blieb , mithin auf keine Weiſe auf ein

weſentlich anders zuſammengeſeptes Schiedsgericht übertragen werden kann .

1
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In Betracht vorerwähnter Umſtände hat demnady die Königlich Sächſiſche

Regierung den am 26ſten Mai v. I. geſchloſſenen Bündnißvertrag als abge

laufen und aufgehoben ſowie alle und jede daraus für ſie abzuleitenden Rechte

und Verpflichtungen als erloſchen anzuſehen .

Die diesſeitige Regierung hat zu vermeidung jedes Mißverſtändniſſes

dieſe ihre Anſchauungsweiſe der Königlich Preußiſchen Regierung nicht vorent

halten zu ſollen geglaubt und ich habe Sie demnach zu beauftragen , dieſelbe zur

Kenntniß des Königlich Preußiſchen Miniſteriums zu bringen.

Sie wollen daher unter Hinterlaſſung einer Abſchrift gegenwärtiger

Depeſche dem Herrn Staatsminiſter Freiberrn von Schleiniß entſprechende

Mittheilung machen .

Dresden , den 25ſten Mai 1850.

Der Staatsminiſter für die auswärtigen Angelegenheiten.

gez. Beuft.

An

den Königlichen Geſchäftsträger

Herrn von Könneriş

in

Berlin .“

Der Vorſißende hat die Mittheilung der vorſtehenden Erklärung des Königlich

Sächſiſchen Staatsminiſters mit der Bemerkung begleitet , daß ihm zur Zeit ein Bedürfniſ

nicht vorzuliegen ſcheine, auf die einzelnen Argumentationen einzugehen, womit die Königlich

Sächſiſde Regierung, nachdem ſie bereits im Februar d . J. an dem mit dem Vertrage

vom 26ſten Mai v. I. völlig unverträglichen Münchener Uebereinkommen Theil genommen

habe, ihre nunmehrige ausdrüdliche Losſagung von eben dieſem Vertrage, noch des Näheren

zu motiviren verſuche. Indem er daber den Antrag ſtelle , unter ausdrüdlicher Wahrung

und Aufrechthaltung aller den verbündeten Regierungen gegen die Königlich Sächſiſche Re

gierung vertragsmäßig erworbenen Redite, die jeßige Erklärung der legtern Regierung

einer weitern Erwägung zur Zeit nicht zu unterſtellen , gebe er ſich der gerechten Hoffnung

hin , daß die Königlich Sächſiſche Regierung nicht auf lange den Standpunkt verlaſſen

werde, den ſie am 26ſten Mai v. I. einnahm , und auf dem ſie gemeinſchaftlich mit

Preußen die den Bedürfniſſen Deutſchlands entſprechenden und ſeitdem noch nicht gelöſten

Verpflichtungen übernahm .

Der Verwaltungsrath überweiſt die Erklärung des Königlich Sächſiſchen

Staatsminiſters vom 25ſten Mai c. zugleich mit dem Antrage des Vorſißenden dem Ver

faſſungs - Ausſchuſſe zur Bericht - Erſtattung.

Der Vorſigende legt ferner die folgende Zuſdrift und beigefügte Erklärung der

Großherzoglich Medflenburg - Strelißiſden Regierung vor :

„Die ergebenſt unterzeichnete Landesregierung beehrt ſich bei fortbauernder Be

hinderung des diesſeitigen Bevollmächtigten in dem Verwaltungsrathe der durch

das Bündniß vom 26ſten Mai v. I. verbündeten Regierungen bierneben dies

V. 29
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jenige Erklärung, welche die Vertreter von Medlenburg - Strelitz am Schluſje

der jüngſt auf dem Fürſten - Kongreſſe in Berlin gehaltenen Miniſter - Konferen

zen abzugeben beabſichtigten , womit ſie aber nicht mehr zugelaſſen wurden , zur

geneigten Kenntnißnahme mitzutheilen.

Neu - Strelit , ben 18ten Mai 1850.

Großherzoglid Mecklenburgiſche Landes - Regierung.

von Bernstorff.

An

den Verwaltungsrath der burch das Bündniß

vom 26ſten Mai 1819 verbündeten Regierungen .

Berlin . “

„ Medlenburg - Strelit glaubt die vorbehaltene Erklärung nunmehr ohne

Bedingung und ohne Vorbehalt abgeben zu müſſen.

Es hat ſich bereits gegen die Erfurter Beſchlüſſe über eine Reihe von

Reichs- und Unions - Verfaſſungs - Paragraphen , mit deren Erörterung das Ge

ſchäft begonnen wurde, ausgeſprochen , weil es einestheils dafür hält , daß man

Verbeſſerungen nur annehmen kann , wenn man zugleich dasjenige , was dadurdy

verbeſſert wird, annimmt, und weil anderntheils, nadı vollſter Ueberzeugung der

diesſeitigen Regierung, der vorliegende Neidys- und Unions-Verfaſſungs - Entwurf

unter den gegenwärtigen Umſtänden weder in rechtlicher noch in politiſcher Hin

ſicht die Grundlage einer gedeiblichen Entwickelung der allgemeinen Deutſchen

Verfaſſungsverhältniſſe ſein kann.

Das Bündniß von 26ſten Mai 1849 erkennt nicht bloß den Deutſchen

Bund und die Bundesakte vom Sten Juni 1815 als gültig fortbeſtehend an,

ſondern es bezwecft audy mit klaren Worten, der Gefährdung der vom Deutſchen

Bunde gewährten inneren und äußeren Sicherheit Deutſchlands entgegenzutreten,

und behält ſämmtlichen Gliedern des Deutſchen Bundes , alſo auch den dem

Bündniſſe beitretenden , alle aus dem Deutſchen Bunde hervorgehenden Rechte,

und die dieſen Rechte entſprechenden Verpflichtungen ausdrüdlich vor. Das

Verfaſſungswerk, auf welches das Bündniß vom 26ſten Mai 1849 mitgerichtet

iſt, wurde daher diesſeits von Anfang an nur als ein ſolches betrachtet, welches

die Deutſchen Verfaſſungs - Verhältniſſe zur Beförderung der Deutſchen Einigung,

nicht aber zur Spaltung Deutſchlands ordnen ſollte, und welches daber unter

allen Umſtänden einen allgemein Deutſchen Charakter behalten mußte. Nach

dem dieſer allgemein Deutſche Einigungs - Charakter mehr und mehr zurückge

treten und dagegen das Bündniß vom 26ſten Mai 1849 zu
einer Urſache

ernſter Beſorgniſſe in Bezug auf den Frieden Deutſdlands geworden , hat zwar

Medlenburg - Strelik , Inhalts der Verbandlungen des Verwaltungsrathes , den

Anſichten , welche das Bündniß leiteten , ſich ſo lange untergeordnet, als dieſe

die Möglichkeit einer Zurüdtführung des Verfaſſungswerkes auf die allſeitig an
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erkannten Grundlagen des Deutſchen Bundesrechts offen ließen , endlich aber,

als burd , die Additional - Akte das Deutſche Reich in eine engere Union ver

wandelt werden ſollte, hat Medlenburg - Strelit gegen dieſe Additional - Afte,

welche ſeiner Ueberzeugung nach des ausdrücklichen Konſenſes aller verbündeten

Regierungen bedurft hätte , um zu einer Vorlage an den Reichstag gemacht

werden zu können , offen und beſtimmt ſich erklärt. Eine rechtliche Verbindlich

keit über die jeßt ablaufende Dauer des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849

hinaus und eine Verpflichtung zur Publikation der Erfurter Verfaſſung, wobei

überdies auch eine Rückſicht auf die Landesvertretung zu nehmen wäre , findet

daher, nach der Ueberzeugung der diesſeitigen Regierung, nicht ſtatt, und ſie

würde es nicht für nöthig gehalten haben , dies zu erwähnen , wenn nicht audy

in dem gegenwärtigen Stadio der Verhandlung der Rechtspunkt unbeſtimmt

geblieben, und ſogar eine entgegengeſette Anſicht ausgeſprochen wäre.

Unter ſold en Umſtänden , und da jedrs Eingeben auf das neue interi

miſtiſche Bündniß , ſo wie es proponirt iſt, die demnädyſtige Annahme der Er

furter Reichs- und Unions - Verfaſſung zur Bedingung madyt, hält Medlenburg

Strelit es für eine Pflicht, gegen das Deutſche Vaterland , ſich an der Her

beiführung eines Zuſtandes in Deutſchland nicht zu betheiligen , der nady dies,

ſeitigem Dafürhalten mit dem Deutſchen Bundes - Rechte nicht in Einklang zu

bringen iſt, und der Preußen die ihm gebührende Stellung nicht auf einer halt

baren Grundlage gewährt. Es erkennt das Heil des geſammten Deutſchen Va

terlandes und der kleineren Deutſdyen Staaten insbeſonder, vor allem im Feſt

halten der Grundlage des Rechts, ſo wie darin , daß die Möglichkeit eines

dauernden Einverſtändniſſes zwiſchen Deſterreich und Preußen in der Leitung

der gemeinſamen Deutſden Angelegenheiten erhalten bleibe . Dieſe Möglichkeit

aber würde , wenn nicht ausgeſchloſſen , doch ſehr erſdwert werden , durch jenen

Vorvertrag der unterm 26ſten Mai 1849 verbündeten Regierungen in Bezug

auf den von Oeſtreich eingeleiteten Verſudy, die Deutſchen Verfaſſungs - Ver

bältniſſe auf der allſeitig anerkannten Grundlage des Deutſchen Bundesredits

und in Uebereinſtimmung mit den Europäiſden Verträgen zu regeneriren.

Medlenburg - Strelitz hält es für eine Pflicht aller Deutſden Regierungen,

ſolchen Verſuch mit möglichſtem Eifer zu fördern, und glaubt daber, wenn auch

entfernt davon, ſeinen politiſchen Einfluß zu überſchäßen, auf die ihm dabei ge

bührende Mitwirkung nicht verzidyten zu dürfen .

Es giebt wenige Staaten in Deutſchland, welche durd, ihre geographiſche

Lage , ſo wie durd, ſonſtige Verhältiſſe und Intereſſen zu einem dauernden An

lehnen an Preußen, das außerdem ſchwere Gefahren von Deutſchland mit kräf

tiger Hand abgewandt, und auf deſſen Dankbarkeit gerechten Anſprudy bat,

mehr Veranlaſſung haben , als Medlenburg - Strelit , welches dies auch ſtets

im Auge gebabt ; um ſo mehr ſieht es ſich zu ſeinem tiefſten Bedauern , durd,

eine entgegenſtehende Rechtsüberzeugung in Betreff der Deutſdyen Bundes

Verträge verhindert, Preußen auf den in Anſehung des Unionswerkes betrete

nen Wege für jetzt weiter zu folgen , wobei es die Hoffnung feſthält, daß die

weitere Geſtaltung der Deutſden Verfaſſungs - Verhältniſſe ihm die Möglichkeit

gewähren werde, jene Rückſichten mit der eigenen vollſten Ueberzeugung und mit

den aus dieſer folgenden Pflichten zu vereinigen.
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Es verſteht ſich übrigens , wie Medlenburg - Strelit bemerkt, von ſelbſt,

daß obwohl es jede neue Separat- Verpflichtung in Bezug auf die Deutſchen

Verfaſſungs - Verhältniſſe ablehnt , doch aus dem einmal eingegangenen Bünd

niſſe vom 26ſten Mai 1849 für die noch übrige Zeit ſeiner Dauer nicht aus

tritt, und zur Erfüllung der von ihm anerkannten Verbindlichkeiten aus dem=

ſelben nach wie vor bereit iſt.

Berlin , den 14ten Mai 1850. “

Audy das vorſtehende Aktenſtück wird von dem Verwaltungsrath zugleich mit dem

Antrage des Vorſißenden :

Daſſelbe, ebenfalls unter Wahrung und Aufrechthaltung aller Rechte der ver

bündeten Regierungen gegenüber der Medlenburg - Strelißiſchen Regierung,

vorerſt lediglich zu den Akten zu nehmen,

dem Verfaſſungs - Ausſchuſſe zur Berichterſtattung zugewieſen.

Die Protokolle der 101ſten bis 115ten Sißung der Bundes - Centralkommiſſion in

Frankfurt a. M. vom 25ſten April bis 13ten Mai c. werden auf der Kanzlei des Ver

waltungsraths zur vertraulichen Einſicht und Kenntnißnahme der Mitglieder des Ver

waltungsraths offen gelegt.

Der Vorſipende hält die von dem Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmäch

tigten in der Sißung vom 23ſten d. M. angeregte Frage über die Veröffentlichung der

in Wien abzugebenden Depeſche für erledigt, da und nachdem durch zwiſchenzeitlichen Ab

druck in den öffentlichen Blättern der Inhalt dieſer Depeſche bereits publici juris gewor

den . Der Gegenſtand unterliegt keiner weitern Erörterung.

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte zeigt an, daß Seine Hoheit,

der Herzog von Naſſau ſämmtliche Erklärungen genehmigt hat , die von dem Herzoglich

Naſſauiſden Miniſter von Winpingerode in den zu Berlin ſtattgehabten Konferenzen

vom 10ten bis 15ten Mai c. für Naſſau abgegeben wurden .

In Bezug auf das von dem Vorſißenden in der Sißung vom 23ſten Mai c.

geſtellte Erſuchen um baldige Benachrichtigung hinſichtlich der , Seitens der übrigen ver

bündeten Regierungen erfolgten Abgabe der bei der Kaiſerlich Deſterreichiſchen Regierung

abzugebenden Depeſche , wird dieſe Abgabe für die Regierungen von Baden , Sachſen

Weimar , Sachſen - Altenburg, Naſſau , Braunſchweig, Bremen und Hamburg angezeigt.

Eine mit der Preußiſchen identiſche Depeſche iſt unter dem 24ſten Mai c. von der Groß

berzoglich Badenſden Regierung dem Kaiſerlid Oeſterreichiſchen Geſchäftsträger in Karls

rube zugeſtellt worden. Die Großherzoglid Sachſen - Weimarſche Regierung , der erſt am

17ten Mai c. die Einladung zu dem auf den 10ten Mai c. nach Frankfurt einberufenen

Kongreß durch die Kaiſerlich Deſterreichiſche Regierung zugekommen iſt, hat ſofort nad

Eingang dieſer nachträglichen Einladung und mit Bezugnahme auf die verſpätete Zuſen

dung derſelben , bereits am 18ten Mai c. die in den Konferenzen vereinbarte Depeſche

der einladenden Kaiſerlichen Regierung zugehen laſſen. Die Herzoglich Sachſen - Alten

burgiſche Regierung hat unterm 23ſten Mai c. der Kaiſerlich Deſterreichiſchen Regierung

auf deren am 18ten Mai c. eingegangene Einladung durch Abſendung der beſchloſſenen
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gemeinſchaftlichen Depeſche geantwortet. Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung

iſt die Depeſche am 22ſten Mai c. an den Kaiſerlich Deſterreichiſchen Geſandten am

Verzoglichen Hofe abgegeben worden . Die Herzoglich Braunſdhweigiſche Regierung ent:

ſandte die Depeſche am 24ſten 8. M. Der Senat von Bremen hat die Depeſche eben

falls am 24ſten, der Senat von Hamburg hat ſie am 22ſten 8. M. bei dem Deſterreichi

ſchen Geſandten in Hamburg übergeben laſſen .

Es kommt ferner zur Anzeige, und zwar Seitens des Bevollmächtigten der

Thüringiſchen Staaten ,

daß die in Gemäßheit der Konferenz- Beſchlüſſe mit Sachſen - Weimar zu einer

halben Kurie verbundenen Staaten ihre vorbehaltene Einigung über die Stim

menabgabe in dieſer halben Kurie nunmehr dahin getroffen haben, daß Sachſen

Weimar für die Zeit des Proviſoriums auf ſeine Doppeltſtimme verzichtet, da

gegen bei Stimmengleichheit den Ausſdlag giebt ;

ſo wie ferner,

daß zum ſtimmführenden Vertreter der Thüringiſchen und der Anhaltiniſchen

Staaten im proviſoriſchen Fürſten-Kollegium der Herzoglich Anhalt - Deſſauiſche

Staatsminiſter von Plöt ernannt werden wird.

Die Sißung ſchließt Mittags 1 Uhr.

Das Protokoll iſt in der Sißung vom 31ſten Mai c. verleſen , von den Mit

gliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer

unterzeichnet worden .

von Sydow. von Meyſenbug. von Lepel . Seebed .. von Schad. Mosle.

Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe. Smidt.

Dr. Banks , zugleich für Lübeck. Bloemer.
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Protokoll

der

H u ndert und 3 ehnten S i $ u ng

des Verwaltungsraths.

2

Verhandelt Berlin , den 31ſten Mai 1850 , Vormittags 11 Uhr, in Gegenwart:

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſcheu Regierung und Vor

ſißenden im Verwaltungsrathe , Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherru von

Meyſenbug;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen -Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg ,

Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Nudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Be tigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Die Protokolle der 116ten biß 119ten Sißung der Bundes -Central - Kommiſſion vom

14ten bis 17ten Mai c. werden in gewohnter Weiſe auf der Kanzlei des Verwaltungs

rathes offen gelegt.

ber
Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte legt Namens der

107ten Sißung deshalb ernannten Kommiſſion den folgenden von derſelben ausgearbeiteten

E n t w u r fr

einer Geſchäfts - Ordnung für das proviſoriſche Fürſten - Kollegium der

verbündeten Deutſchen Staaten

vor :

S. 1 .

Das proviſoriſche Fürſten - Kollegium beſteht aus den Bevollmächtigten

der verbündeten Deutſchen Staaten .

Jeder verbündete Staat kann ſich darin durch einen Bevollmächtigten

vertreten laſſen.

Mit der Stimmführung iſt jedoch in jeder ganzen oder halben Kurie

nur Ein Bevollmächtigter beauftragt.

Ift der Stimmführende zu einer Abweſenheit vom Siße des Fürſten

Kollegii veranlaßt oder an einer Sißung Theil zu nehmen verhindert , ſo bat

er ſeine Stimme einem anderen Bevollmächtigten zu übertragen, und dem Vor

fißenden hiervon ſchriftliche Anzeige zu machen.

S. 2.

Der Vorſiß im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium ſteht der erſten Kurie,

Preußen, zu.

Dieſes Recht begreift die geſammte formelle Leitung der Geſchäfte in

und außerhalb der Sißungen , ſo wie die Unterſchrift fämmtlicher, Namens des

proviſoriſchen Fürſten - Kollegiums erfolgender Ausfertigungen.

S. 3 .

Das proviſoriſche Fürſten- Kollegium faßt ſeine Beſchlüſſe durch einfache

Stimmenmehrheit der anweſenden ſtimmführenden Bevollmächtigten .

Die Abſtimmung erfolgt nad halben Kurien , in der im Konferenz

Protokoll vom 11ten Mai c. S. 9. bezeichneten Reibefolge der Kurien.

.

Bei Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſißenden.
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S. 4 .

Alle an das proviſoriſche Fürſten - Kollegium gerichteten Anträge, Ein

gaben u. ſ. w. geben dem Vorſigenden zu , welcher dieſelben in ein Eingangs

Protokoll eintragen läßt, und zur Kenntniß des Fürſten -Kollegiums bringt.

S. 5.

Das Fürſten - Kollegium hält regelmäßige Sißungen , für welche es einer

Anſage nicht bedarf. Dem Vorſißenden ſteht das Recht zu , außerordentliche

Sißungen anzuberaumen , zu welchen jeder einzelne Bevollmächtigte ſchriftlich

eingeladen wird.

Die Gegenſtände, welche zur Berathung der nächſten Siſung kommen

ſollen , werden der Regel nach, entweder durch den Vorſißenden am Schluſſe

der Sißung , oder ſpäteſtens am Tage vor der Berathung dem Fürſten

Kollegium angezeigt.

S. 6.

In den Sißungen wird über die Verhandlungen und Beſchlußfaſſungen

ein Protokoll geführt, welches in der nächſtfolgenden Sißung verleſen , von den

anweſenden Bevollmächtigten genehmigt , und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet wird.

Das Fürſten - Kollegium kann , nach Ermeſſen der Umſtände, vertrauliche

Sißungen anordnen, in denen die protokollariſche Aufzeichnung unterbleibt.

S. 7.

Die einkommenden Gegenſtände werden entweder ſofort in Berathung

genommen, und durds Beſchlüſſe erledigt, oder zum Vortrag ausgeſtellt.

S. 8.

Behufs Erſtattung des Vortrags wird ein ſich hierzu eignender Gegen

ſtand entweder

einem Ausſchuſſe oder einem Referenten

zugewieſen.

S. 9 .

Die Ausſchüſſe des Fürſten - Rollegii werden durd Wahl der Stimm

führenden aus fämmtlichen Bevollmächtigten beſtellt.

Daſſelbe gilt von der Wahl der Referenten ,

S. 10.

Die Ausſchüſſe und beziehungsweiſe die Referenten können unter Vers

mittelung des Vorſitzenden des Fürſten - Kollegii in direkte Geſchäftsverbindung

mit denjenigen Perſonen treten , welchen der Unions -Vorſtand die Ausübung

der ihm zuſtehenden Befugniſſe überträgt, ſo wie eben denſelben Perſonen die

Theilnahme an den Berathungen des Fürſten - Kollegiums in den von ihnen

vertretenen Geſchäftszweigen freigeſtellt bleibt.
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Nach Verleſung und ſummariſcher Erörterung dieſes Entwurfs hat der Verwaltungs

rath die Aufnahme deſſelben zu dem heutigen Protokolle beſchloffen .

1

Syndikus Dr. Elder zeigt an , daß der Senat der freien und Hanſeſtadt Lübeck

die ſämmtlichen von ihm , dem Syndilus Dr. Elder , als dem Vertreter Lübeds , in den

Konferenzen zu Berlin , vom 10ten bis 15ten d. M. abgegebenen Erklärungen genehmigt

hat, und daß demgemäß die in dieſen Konferenzen vereinbarte Erwieberung auf die Ein

ladung der Kaiſelid Deſterreichiſchen Regierung zu dem Frankfurter Kongreß, unter dem

25ften d. M. Seitens Lübeds an den Kaiſerlich Deſterreichiſchen Geſandten in Hamburg

abgegangen iſt.

Der Großherzoglic Oldenburgiſche Bevollmächtigte zeigt an , daß die

Großherzogliche Regierung die Kaiſerlich Oeſterreichiſche Einladung zu dem Frankfurter

Kongreß ebenfalls in der , in der hieſigen Konferenz vereinbarten Weiſe beantwortet hat,

und daß die desfallſige Depeſche am 26ſten 8. M. an den Großherzoglichen Miniſter

Reſidenten in Wien abgeſandt wurde.

Die gleiche Beantwortung dieſer Einladung erfolgte nad der Anzeige des Bevoll

mächtigten der Thüringiſchen Staaten durch die Regierung von Schwarzburg - Rudolſtadt

am 20ſten , von Schwarzburg - Sondershauſen am 22ſten , von Sachſen - Gotha am 23ſten,

von Neuß jüngerer Linie am 24ſten , von Sachſen - Meiningen am 25ſten , und von Reuß

älterer Linie am 26ſten 8. M.

Der Vorſißende giebt mit Bezugnahme auf das in der Sißung vom 23ften d.

Namens der Königlich Preußiſchen Regierung geſtellte Erſuchen :

daß die verbündeten Regierungen darauf Bedacht nehmen mögen , das Geeignete

und Erforderliche vorzukehren, damit ſich dem Eintreten des proviſoriſden Fürſten

Kollegiums auch die Inſtituirung des Schiedsgerichts der Union an die Stelle

des proviſoriſchen Bundes -Schiedsgerichts , in Gemäßheit des Illten Protokolls

der Konferenz, unmittelbar anſchließen könne.

Die Erklärung, daß die Königlich Preußiſche Regierung ihrerſeits das in dieſer

Hinſicht Geeignete nunmehr bereits angeordnet haben , eine Erklärung , woran der Vor

ſigende das erneuete Erſuchen knüpft, daß auch die etwa noch benöthigten Vereinbarungen

der zu gemeinſchaftlicher Ernennung von Mitgliedern des Unions -Schiedsgerichts berechtigten

halben Kurien unverweilt getroffen und zur Anzeige gebracht werden mögen.

Der Bevollmächtigte der Thüringiſchen Staaten , Staatsrath Seebed ,

hat die in dem Protokoll der 109ten Sißung konſtatirte Anzeige über die gemein

ſchaftliche Vertretung der Thüringiſchen und der Anhaltiniſchen Staaten im proviſoriſchen Für

ſten - Kollegium durdy den Herzoglich Anhalt-Deſſauiſchen Miniſter von Plöß , dabin zu modi

fiziren , daß die Vertretung des Herzogthums Sachſen -Meiningen im proviſoriſchen Fürſten

Kollegium ihm, dem Staatsrath Seebed ſelbſt, übertragen iſt, daß er aber für die Zeit

ſeiner Anweſenheit auf dem Frankfurter Kongreß den Miniſter von Plöt ſubſtituire, und

zugleich einer etwaigen weitern Subſtitution zuſtimme, für die ſich ſeinerſeits der Miniſter

von Plöß entſchließen möchte. Die auf ihn als den Bevollmächtigten Sachſen -Meiningens

V. 31
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im proviſoriſchen Fürſten -Kollegium ausgeſtellte Bevollmächtigungs-Urkunde hat Staatsrath

Seebeck dem Vorſißenden gleichzeitig mit dieſer Erklärung zur vorläufigen Aſſervirung

und demnädyſtigen Vorlage im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium übergeben .

Der Bevollmächtigte der freien und Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus

Dr. Elder , zeigt an , daß er zum Bevollmächtigten Lübecks im proviſoriſchen Fürſten-Kol

legium mit Subſtitutions- Befugniß ernannt iſt, und für die Dauer ſeiner Anweſenheit auf

dem Frankfurter Kongreß den Hamburgiſchen Bevollmächtigten, Syndikus Dr. Banks,
zu ſeinem Subſtituten im Fürſten - Kollegium beſtellen werde.

Bürgermeiſter Smidt zeigt ebenfalls an, daß er von dem Bremenſchen Senate zur

Vertretung der freien und Hanſeſtadt Bremen im proviſoriſden Fürſten- Kollegium , cum fa

cultate substituendi, beſtellt iſt, daß er in den nächſten Tagen die Reiſe über Bremen

nach Frankfurt antreten , und daß er für die Dauer ſeiner Abweſenheit im proviſoriſchen

Fürſten -Kollegium den Hamburgiſchen Bevollmächtigten , Dr. Banks , ſubſtituiren werde.

Der Großherzoglich Oldenburgiſche Bevollmächtigte, Oberſt Mosle ,

zeigt an , daß er zum Bevollmächtigten der Großherzoglich Oldenburgiſchen , der Her

zoglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte, legationsrath Dr. Liebe, daß er

zum Bevollmächtigten der Herzoglich Braunſdweigiſchen Regierung im proviſoriſchen

Fürſten- Kollegium ernannt iſt. Während der Abweſenheit des Legationsraths Dr. Liebe ,

als des gleichzeitigen Vertreters von Braunſchweig und Oldenburg auf dem Frankfurter

Kongreß, wird Oldenburg und Braunſchweig im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium durds

den Oberſten Mosle , und zwvar ſoviel es Braunſchweig betrifft, als den Subſtituten des

Legationsraths Dr. Liebe , vertreten ſein. Die desfallſigen Bevollmächtigungs - Urkunden

wird Oberſt Mosle in der bevorſtehenden erſten Sißung des Fürſten - Rollegiums

vorlegen.

Präſident Vollprad)t zeigt ſeine Ernennung als Herzoglich Naſſauiſcher Bevoll

mächtigter im proviſoriſchen Fürſten - Kollegium an. Er verbindet damit die fernere An

zeige , daß die Herzoglid Naſſauiſde Negierung ihren demnächſt zu ernennenden Be

vollmächtigten auf dem Frankfurter Kongreſſe mit der Weiſung verſehen werde, fidz

über den dortigen Gang mit dem Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten ſofort in

Vernehmen zu ſeben .

Der Großherzoglich Heſſiſche Bevollmächtigte iſt der Entſchließungen

ſeiner Regierung jede Stunde gewärtig.

Die Bevollmächtigten für Braunſchweig und für Bremen ſubſtituiren

zu ihrer Vertretung im Verwaltungsrathe und zunächſt zum Vollzuge des Haupt- und

Separat - Protokolls der heutigen Sißung, Erſterer den Großherzoglich Oldenburgiſchen,

Lepterer den Hamburgiſchen Bevollmächtigten.

Der Vorſißende ſchließt die Sißung wie folgt :

Indem er vorausſeße, daß, dem in der 107ten Sißung gefaßten Beſchluſſe gemäß,

die nod rücſtändigen Vollmachten für das proviſoriſche Fürſten - Kollegium des Baldigſten

eingeben werden , behalte er ſich die Anſage der nächſten Sißung bevor. Zugleich erſudie
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er die Bevollmächtigten , ihn von den weiteren Ernennungen für das proviſoriſche Fürſten

Kollegium , ſobald ſie davon Nachricht erhalten , in Kenntniß zu ſeßen , und ihm ſowohl

die bereits eingegangenen als die weiter eingebenden Vollmachten für das proviſoriſde

Fürſten - Kollegium , unverweilt in Abſchrift mitzutheilen.

Das vorſtehende Protokoll iſt am 1ſten Juni c. Vormittags 11 Uhr, verleſen,

genehmigt und unterzeichnet worden.

von Sydow. Meyſenbug. von Lepel. Seebed. von Schad. Mosle , zugleich

für Braunſchweig. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Elder. Dr. Banks, auch für Bremen. Bloemer.



Schluß . Bemerkung.

Nach der 110ten Sibuntg des Verwaltungsratbe vom 31ſten Mai e.hat eine förmlipe
Sißung deſſelben nicht mehr ftattgefunden, vielmehr iſt der Uebergang dieſer Behörde in

das proviſoriſdhe Fürſten - Collegium in vertraulichen Beſprechungen berathen worden.

In dem über die erſte Sigung des proviſoriſden Fürſten - Collegiums vom

12ten d. M. aufgenommenen Protokolle heißt es am Schluſſe der Anſprache des Königl.

Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden , wie folgt:

„, Schließlich darf ich noch der Obliegenheit mich erfreuen , Worte aufrichtigen Dankes

für die Männer auszuſprechen, welche mit hingebender Treue ſich den nun abgeſchloſ

ſenen verdienſtlichen Leiſtungen des Verwaltungsrathes bisher gewidmet haben.

Mehrere derſelben verweilen zur Zeit in Frankfurt a. M.

Möge unter göttlichem Beiſtand der Anweſenden und der Abweſenden eng

verbundene Thätigkeit zum Wohle des Deutſden Vaterlandes mit dem reichſten

Erfolg gekrönt werden .“

1. Der Großherzoglich Oldenburgiſche und Braunſchweigiſche Bevollmächtigte, Oberſt

Mosle , erwiedert dieſe Anſprache des Vorſißenden durch den der Königl. Preußi

ſchen Regierung gewidmeten Ausdruck des Dankes, für den erſten Anfang der Ver

wirklichung des erſtrebten Unionswerkes , und für die ermuthigenden und anerkennenden

Aeußerungen , womit die Königl. Preußiſde Regierung dieſen Anfang der Verwirklichung

durd das Organ ihres Vertreters habe begleiten wollen .

Der Bevollmächtigte für Naſſau , Walded und Lippe , Präſident Vollpract,

kann ſich dieſer Dankbezeigung nur anſchließen ; er fügt die Verſicherung bei, daß die

von ihm vertretenen Regierungen der Königl. Preußiſchen Regierung in dem ſo eben be

zeichneten Geiſte bereitwillig und aufrichtig folgen werden, und den Wunſd und die Hoffnung,

daß das Werk der Union durch die Feſtigkeit und Energie der treu verbündeten Regierun

gen in möglichſt abgekürzter Friſt einem gedeiblichen Abſchluß zugeführt werde.

Der gemeinſchaftliche Bevollmächtigte der Thüringiſchen und Anhaltiniſchen Staaten,

Miniſter von Plöß , ſtimmt dem Danke gegen die Königl. Preußiſche Regierung durchaus

bei, und ſchließt ſich mit vollem Herzen den kundgegebenen Wünſchen und Hoffnungen an.

In ähnlicher Weiſe ſpricht ſich der Großherzoglich Medlenburg-Schwerinſdhe Bevoll

mächtigte, Legationsrath von Sdad, aus. 11

Berlin, den 12. Juni 1850.



Separat- Protokoll

ber

Sieben und Siebzigſten Sißung

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 5ten Februar 1850, Abends 9 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe, Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzvglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober -Steuer -Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Sowarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſcen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg- lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſißende legt dem Verwaltungsrathe , mit Bezug auf deſſen Erklärung in der

73ſten Sißung vom 18ten Januar c., die Fortführung der Friedens - Unterhandlungen mit

Dänemark betreffend, die nachfolgenden Schriftſtücke zu vertraulicher Kenntnißnahme vor :
1

Eurer Ercellenz beehre ich mich , im Verfolg meines Schreibens vom 24ften D. M.

die nunmehr eingegangene Vollmacht der Bundes - Kommiſſion zur Führung der Unterband

lungen mit Dänemark im Namen des Deutſdhen Bundes abſchriftlich mitzutheilen, mit dem

Erſuchen , dem Verwaltungsrathe der verbündeten Regierungen davon Kenntniß zu geben.

Id darf vorausſeßen , daß die lepteren mit der Königlichen Regierung dabin überein

ſtimmen , daß die Vollmacht in jeder Beziehung den Umſtänden und dem Bedürfniſſe ent

ſpreche, da ſie keine andere Bedingung enthält, als die ſich von ſelbſt verſtehende Wahrung

der dem Deutſchen Bunde zuſtehenden Rechte; die einmal angenommene Vermittelung Eng

lands als fortgehend anerkennt, und für den definitiven Friedens - Vertrag die von ſämmt

lichen Deutſden Bundesſtaaten einzuholende ſchließliche Genehmigung vorbehält. Es wird

demnach , dem früheren Beſchluſſe des Verwaltungsraths entſprechend, die Königliche Re

gierung die Annahme der Vollmacht in Frankfurt erklären.

Die Ueberſendung dieſer Vollmacht iſt mit einem Sğreiben der Bundes - Kommiffion

an den Königlichen Miniſter - Präſidenten begleitet worden , vou dem ich Ew. Ercellenz

ebenfalls Abſchrift zu überſenden mich beebre .

Was den Eingang deſſelben , nämlich die Vermittlung der Anträge Sr. Majeſtät

des Rönigs von Dänemark burdy den Herrn von Bülow betrifft, ſo kann ich daran

erinnern , daß es dem Verwaltungsrathe aus den mitgetheilten Protokollen der Bundesa

Kommiſſion bekannt ſein wird , daß die leştere beſchloſſen hat , den Herrn von Bülow

nicht als offiziellen Bevollmächtigten für Holſtein und Lauenburg anzunehmen, daß

daher die erwähnte Vermittelung nur offiziöſer Natur geweſen . Zu einer offiziellen Zus

laſſung würde die Königliche Regierung nidyt ohne vorherige Berathung mit ihren Ver

bündeten ihre Einwilligung gegeben haben ; ſie glaubt aber der Zuſtimmung des Verwal

tungsrathes gewiß zu ſein , indem ſie aus nabe liegenden und einer eingebenden Entwidelung

nicht bedürfenden Gründen die Annahme eines offiziellen Bevollmächtigten vor dem Friedens

ſchluß für unzuläſſig erklärt.

Aus dem ferneren Inhalte des Schreibens wollen Eure Ercellenz zunächſt erſeben,

aus welchen Gründen die Bundes - Kommiſſion eine Anerkennung der Friedens - Prälimis

narien vom 10ten Juli v. I. (und in Folge davon aud des darauf beruhenden Waffen

ſtillſtandes ) 311 ertheilen , ſich nicht in der Lage glaubt. Was die mangelnde Kompetenz

zu der Ratifizirung eines Präliminar- Friedens betrifft, ſo kann die Königliche Regierung

darüber mit der Bundes - Kommiſſion fich nur vollkommen einverſtanden erklären . Einen

Widerſpruch dagegen zwiſchen dem Inhalte des Bundesbeſchluſſes vom 7ten September

1846 und den Friedens - Präliminarien vom 10ten Juli v. I. glaubt ſie nicht annehmen

zu dürfen , inſofern aud in den leşteren die , nach den Verhältniſſen mögliche Verbindung
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Holſteins mit Schleswig vorbehalten iſt. Eben darum bildet die (in der Vollmacht übri

gens nicht ausgedrückte ) Beziehung auf jenen Bundesbeſchluß auch kein Hinderniß für die

Uebernahme der Unterhandlungen im Namen des Deutſchen Bundes Seitens der Königlichen

Regierung; und es wird bei dieſen Verhandlungen eben die Aufgabe der Königlichen Res

gierung ſein , ſowohl die Rechte des Deutſchen Bundes zu wahren , als die gegenſeitigen

Anſprüche möglichſt in Einklang zu bringen. Daß ſie zugleich die politiſchen Intereſſen

des Bündniſſes vom 26ſten Mai nach Kräften zu wahren bemüht ſein wird , bedarf nicht

erſt der wiederholten Verſicherung.

Das Schreiben der Bundes - Koinmiſſion enthält aber auch zugleich eine Aufforderung

an die Königliche Regierung in Betreff des durch den Waffenſtilſtand herbeigeführten Zu

ſtandes , welcher dieſelbe fich nicht wohl entziehen kann , zu deren Ausführung ſie aber die

gefällige Mitwirkung des Verwaltungsrathes in Anſpruch nehmen zu müſſen glaubt.

Die Bundes - Rommiſſion wünſcht nämlich eine Aeußerung der Königlichen Regierung

darüber zu erhalten :

1. unter welchen Modalitäten nach den gegenwärtigen Verhältniſſen und nach dem

Stande der Verhandlungen eine Regulirung des interimiſtiſchen Zuſtandes bis

zum Frieden erreicht werden könnte , welche die Waffenrube zu ſichern , und

zugleich ein mit dem Bundesbeſchluß vom 17ten September 1846 übereinſtim

mendes definitives Abkommen anzubahnen geeignet wäre.“

-

Die Königliche Regierung kann ſich nicht verbeblen , daß in der That der in Folge

des Waffenſtilſtandes im Herzogthum Schleswig eingetretene Zuſtand nach keiner Seite

hin ein befriedigender iſt. Sie ſieht ſich nicht veranlaßt, zu entſcheiden, ob dies mehr die

Folge des Mangels an verſöhnlichem Geiſt in der Ausführung Seitens Dänemarks , oder

des Mangels an dem Vertrauen iſt, mit welchem, wie ſie gehofft hatte, die Herzogthümer

ſelbſt ihr hätten zur Durchführung entgegenkommen ſollen, aber ſie kann der Thatſache ihr

Auge nicht verſchließen , daß die Zuſtände in Schleswig ſo abnormer Art ſind, daß eine

Aenderung derſelben wünſchenswerth erſcheint.

Sie wünſcht aber auch in dieſer Angelegenheit nicht einſeitig und ohne ihre Ver

bündeten vorzugehen, und ſchon aus dem Grunde, weil die Bundes - Kommiſſion die even

tuellen Modalitäten des Interimiſtikums mit der Anbahnung eines definitiven Zuſtandes

in Verbindung bringt , die Geſtaltung dieſes definitiven Abſbluſſes aber von der größten

Wichtigkeit für das ganze Deutſchland ſein wird , muß ihr daran liegen , eine Ueberein

ſtimmung mit ihren Verbündeten zu erzielen. Sie hat ferner durch vielfältige Erfahrung

ſich überzeugen müſſen , wie ſehr alle von Preußen ausgebenden Vorſchläge und Entwürfe

als einſeitig dem Preußiſchen, und nicht dem allgemeinen Deutſchen Intereſſe dienend ver

dächtigt werden , und es wird daber ihr ſelbſt angenehm , der Sache aber förderlich ſein,

wenn unbetheiligte Regierungen ſich ein ſelbſtſtändiges Urtheil über die Lage der Dinge

bilden wollen .

Um die von der Bundes - Kommiſſion geforderte Auskunft geben und Vorſchläge

maden zu können , würde ſie nothwendig durch einen in die Herzogthümer abzuſendenden

Kommiſſar ſich vorher von der gegenwärtigen Lage der dortigen Verhältniſſe und dem

praktiſd Möglichen und Erreidbaren unterrichten müſſen , da die Umſtände ſich ſeit dem

Sommer vorigen Jahres auf erhebliche Weiſe geändert haben.
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Aus den oben ausgeführten Gründen wendet ſie ſich zu dieſem Zwede an den

Verwaltungsrath , und erſucht denſelben , ihr eine geeignete Perſon aus ſeiner Mitte zu

bezeichnen, um durch perſönliche Anſchauung in den Herzogthümern und durch Beſprechung

ſowohl mit der Statthalterſchaft in Holſtein als mit der Landesverwaltung in Süleswig

ſich von der Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Zuſtandes und von den

event. einzuführenden Modalitäten zu überzeugen , und die etwa erforderlichen Vorſchläge

zu weiterer Beurtheilung vorzulegen.

Die Königliche Regierung wird den Herrn Bevollmächtigten alsdann erſuchen , auch

die weiter von der Bundes - Rommiſſion der Königlichen Regierung aufgetragene Abmah

nung an die Statthalterſchaft von jedem thatſächlichen Vorgeben, welches die Störung der

Waffenruhe veranlaſſen oder die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung gefährden könnte,

von Bundeswegen ergeben zu laſſen , und denſelben dazu mit den erforderlichen Schreiben

an die Statthalterſchaft zu verſehen.

Ich erſuche Ew. Ercellenz, dieſe Wünſche der Königlichen Regierung baldmöglichſt

im Verwaltungsrath zur Sprache zu bringen , und mich von dem Ergebniß der Beſdluß.

faſſung in Kenntniß zu ſeßen .

Sobald der Verwaltungsrath ben , in die Herzogthümer zu entſendenden Bevolla

mächtigten bezeichnet haben wird, werde ich denſelben erſuchen , ſich mit dem zur Führung

der Friedensverhandlungen beauftragten Königlichen Geſandten , Herrn von uſedom , in

Kommunikation zu ſeßen , um ſich von dem Stande der Unterhandlungen zu unterrichten.

Ich bemerke nur noch, daß nad allen Nachrichten die Zuſtände in den Herzog

thümern der Art ſind, daß eine möglichſte Beſchleunigung högſt wünſdenswerth er

ſcheinen muß.

Berlin , den 31ſten Januar 1850.

(gez.) von Schleiniß.

An

den Vorſißenden im Verwaltungsrath der verbündeten

Regierungen , Königlichen Staats - Miniſter 2c.

Herrn v. Bobelſdwingh ,

Ercellenz.
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Vollm a cht

für die Königlich Preußiſche Regierung

z ur

Führung der Friedens - Unterhandlungen mit Dänemark im Namen des

Deutſchen Bundes.

Nachdem die zur Leitung der gemeinſamen Angelegenheiten des Deutſchen Bundes

eingeſepte Bundes - Central - Rommiſſion den gegenwärtigen Stand des Streites zwiſchen

dem Deutſchen Bunde und dem Königreiche Dänemark in Berathung gezogen , und eine

ihrer wichtigſten Aufgaben darin erkannt hat, innerhalb ihrer durch §. 5. der Uebereinkunft

vom 30ſten September 1849, und Artikel 49. der Wiener Schlußakte beſtimmten Befugniſſe,

jenen Streit einem gerechten und für alle Theile erwünſchten Frieden auf bundesgeſeßlichem

Wege zuzuführen , ſo hat die Bundes - Central - Kommiſſion in ihrer heutigen Sißung auf

erſtatteten Vortrag beſchloſſen, die Königlich Preußiſche Regierung hiedurch zu ermächtigen ,

mit der Krone Dänemark wegen des Abſchluſſes eines Friedens im Namen des Deutſchen

Bundes und unter Wahrung der dem Bunde zuſtehenden Rechte in Unterhandlungen zu

treten und dieſelben unter der bereits von beiden Theilen angenommenen Vermittelung der

Königlich Großbrittaniſchen Regierung, vorbehaltlich der von ſämmtlichen Deutſchen Bundes

ſtaaten einzuholenden ſchließlichen Genehmigung des Friedens -Vertrags , zu Ende zu führen .

Demgemäß iſt auf Verordnung der Bundes- Central - Rommiſſion die gegenwärtige Voll

macht für die Königlich Preußiſche Regierung urkundlich der Unterſchriften und des bei

gebrüdten Inſiegels ausgefertigt worden .

So geſchehen zu Frankfurt a. M. am 20ſten Januar 1850.

(L. S.) Schönhale, F. M. &.(gez. ) Karl Freih. v . Kübed. v. Peuder.

Böttider.

s

Die Königlich Preußiſche Regierung hat bereits von den Anträgen Kenntniß genom

men , welche von Seiten Sr. Majeſtät des Königs von Dänemark als Herzogs von Holſtein

und Lauenburg mittelſt einer von Herrn von Bülow am 2ten d. M. überreichten Denk

ſchrift bei der Bundes -Central - Rommiſſion angebracht worden ſind. Ueber das Ergebniſ

der durch dieſe Anträge veranlaßten Berathung und Beſchlußfaſſung beehrt fich die Bundesa

Kommiſſion an Se. Ercellenz den Königlich Preußiſchen Miniſter - Präſidenten , Herrn

Grafen von Brandenburg , die nachſtehende Mittheilung zu richten .
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Dem Antrage auf Beſtätigung der am 10ten Juli v. J. zu Berlin zwiſchen den

Kronen Preußen und Dänemark abgeſchloſſenen Friedens - Präliminarien vermochte die

Bundes- Rommiſſion , welche ihre Entſchließungen unter ſtrenger Einhaltung des ihr burd

die Uebereinkunft vom 30ſten September v. I. zugewieſenen Wirkungskreiſes auf das Recht

und die Intereſſen des Deutſchen Bundes zu gründen hat, aus dem Grunde nicht ſtatt

zugeben , weil nad Art. 49. der Wiener Solußakte die Annahme und Beſtätigung eines

Friedens - Vertrages, mithin auch eines , mit verbindender Wirkung abgeſchloſſenen Prä

liminar- Friedens , nur der vollen Bundes - Verſammlung zuſtand, und gegenwärtig nach

S. 5. der gedachten Uebereinkunft nicht von der Bundes - Kommiſſion , ſondern nur von

ſämmtlichen Deutſchen Regierungen ausgeben kann ; weil ferner die Friedensgrundlage,

welche im §. 1. der Präliminarien ausgedrückt iſt , mit dem am 17ten September 1846

unter Annahme der eigenen Erklärungen der Däniſchen Regierung gefaßten Bundesbeídluſſe

und mit den diesſeitigen Rechtfertigungsgründen des Krieges nicht im Einklang fteht.

Dem alternativen Antrage des Herrn von Bülow , wonach Preußen zur Führung der

Friedens - Unterhandlungen nach den Präliminarien Namens des Bundes zu ermächtigen

wäre , ſtehen die nämlichen Erwägungen entgegen. Die Kommiſſion iſt jedoch nicht im

Zweifel darüber , daß für den wünſchenswertben Erfolg des Friedenswerkes am zwed

mäßigſten geſorgt ſein werde, wenn die Regierung Sr. Majeſtät des Königs von Preußen

auf Einladung der Bundes - Rommiffion fich geneigt erwieſe, die Unterhandlungen mit

Dänemark, in welche ſie bereits eingetreten , vermöge Auftrags des Deutſchen Bundes und

vorbehaltlich der ſchließlichen Genehmigung des Friedes - Vertrags durch ſämmtliche Deutſche

Bundesſtaaten weiterzuführen , und dabei die Wahrung ter dem Bunde zuſtehenden und

durch den erwähnten Beſdluß vom 17ten September 1846 anerkannten Rechte ohne anders

weitige Beſchränkung der zu ertheilenden Vollmacht zu übernehmen. Da die Königlich

Preußiſchen Mitglieder der Kommiſſion ſich in den Stand geſeßt fanden , die Bereitwilligkeit

ihrer Hoben Regierung zur Annahme eines ſolchen ihr von Bundeswegen anzuvertrauenden

Auftrags auszuſprechen, ſo iſt von der Kommiſſion die Ausfertigung des zu dieſem Zweđe

erforderlichen Vollmachts- Inſtrumentes beſchloſſen , und daſſelbe im Originale dem gegen

wärtigen Schreiben beigefügt worden.

Der gleichzeitig mit den Präliminarien zu Berlin abgeſchloſſene Waffenſtillſtand,

welcher für den Deutſchen Bund die Wirkung einer faktiſchen Einſtellung der Feindſelig

keiten erlangt hat , konnte gleichfalls von der Bundes - Rommiſſion nicht beſtätigt werden .

Denn einestheils beruht der Waffenſtilſtands - Vertrag auf den ihm ausdrüdlich in der

Einleitung zu Grunde gelegten Friedens - Präliminarien , deren Grundſaß er zur Aus

führung bringt, beziehungsweiſe die Ausführung deſſelben vorbereitet, und anderntheils iſt

bereits eine unmittelbare Verſtändigung über den in Folge des Waffenſtilſtandes entſtan

denen unſichern und unbaltbaren Zuſtand zwiſchen Vertrauensmännern des Königreichs

Dänemark und der Herzogthümer eingeleitet, auf deren Erfolg eine Aenderung der gegen

wärtigen Sachlage ſtörend einwirken würde. Dagegen hat die Kommiſſion ihre nächſte

Aufgabe barin, erblicken müſſen , die Fortdauer der Waffenrube während des jebigen rein

thatſächlichen und in der Ausführung beſtrittenen Zuſtandes. ſicher zu ſtellen , und bis zum

Abſchluſſe eines definitiven Friedens oder bis zur Regulirung eines recetlidi, anerkannten

Proviſoriums ben erneuten Konflikten vorzubeugen, welche gegenwärtig die Ruhe der

Herzogthümer und des Bundes bedroben. In Betracht der Mittel, welche zu dieſem

Zwede der Königlichen Regierung zu Gebote fteben, ſo wie des untrennbaren Zuſammen
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banges dieſes wichtigen Anliegens mit dem von Preußen übernommenen Friedensgefchäfte,

wünſcht die Bundes -Kommiſſion eine gefällige Leußerung des Königlichen Herrn Miniſters

Präſidenten darüber zu erhalten , unter welchen Modalitäten nach den gegenwärtigen Ver

hältniſſen und nach dem Stande der Verhandlungen eine Regulirung des interimiftiſden

Zuſtandes bis zum Frieden erreicht werden könnte, welche die Waffenruhe zu ſichern und

zugleich ein mit dem Bundesbeſchluß vom 17ten September 1846 übereinſtimmendes defia

nitives Abkommen anzubahnen geeignet wäre. Da es ſich außerdem um Verhütung eines

augenbliclichen Ausbruchs handelt, fo erſucht und ermächtigt zugleich die Rommiffion die

Königliche Regierung, auch in dieſer Hinſicht ſich der erforderlichen Fürſorge zu unterziehen,

und inſofern ein Angriff oder eine Ueberſchreitung der in Folge des Waffenſtilſtandes

eingenommenen militairiſchen Stellungen von Holſtein aus beabſichtigt werden ſollte, die

Statthalterſchaft von Bundeswegen von jedem thatſächlichen Vorgehen abzumahnen und

dieſelbe für die Aufrechthaltung der Waffenrube und der öffentlichen Ordnung verantwortlich

zu machen. Ueber die Annahme der Vollmacht und die ſonſtigen in Folge dieſer Mitthei

lung von der Königlichen Regierung gefaßt werdenden Beſchlüſſe erbittet ſich die Kommiſſion

baldgefällige Benachrichtigung.

Frankfurt a. M. , den 20ſten Januar 1850.

Die Bundes - Sentral - Kommiffion.

(gez.) v . Rübeck. v . Þeuder. Schönbal8. Bötticher.

An Se. Ercellenz,

den Königlich Preußiſchen Miniſter - Präſidenten ,

Herrn Grafen von Brandenburg ,

in Berlin.

Die Frage , die ſich nach dem vorſtehend mitgetheilten Schreiben des Königlich

Preußiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten vom 31ſten Januar c . dem Vers

waltungsratbe zur Entſcheidung darbietet, iſt, wie der Vorſißende zufügt, eine ſadliche

und eine Perſonalfrage. Es handle fich zunächſt davon , ob der Verwaltungsrath dem

von der Königlich Preußiſchen Regierung bezwedten Vorgange in dieſer Angelegenheit,

namentlich der Entſendung eines Mitglied des Verwaltungsraths in die Herzogthümer,

beipflichte, an welche Frage fich dann im Falle der Bejabung die Frage über die Wahl

des zu entſendenden Mitglieds antnüpfe. Er erſuche den Verwaltungsrath eventuell über

Beides ſofort in Berathung zu treten .

Der Verwaltungsrath erklärt hierauf, daß er die in den mitgetheilten Schrifte

ftüden dokumentirte Rücficht der Königlich Preußiſchen Regierung gegen ihre Bundes

genoſſen dankbar anerkennt, und auf den Vorſchlag der Entſendung eines Kommiſſars zur
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Konſtatirung der jeßigen Lage der Herzogthümer und des nächſten Bedürfniſſes zu ihrer

Beruhigung willigft eingeht.

Die Wahl dieſes Rommiſſars fällt nach dem Vorſchlage des Großherzoglich

Badiſchen Bevollmächtigten einſtimmig auf den Großherzoglid Beſliſden

Bevollmächtigten , Geheimenrath, Freiherrn von lepel. Derſelbe iſt unter Vorbehalt

der Einwilligung der Großherzoglich Heffiſchen Regierung, um die er unverweilt anſuchen

wird , bereit , ſich der ihm anvertrauten Miſſion zu unterziehen . Der Vorfißende wird

die Königlich Preußiſche Regierung von der erfolgten Wahl und dieſer Erklärung des

Freiherrn von Lepel ſofort in Kenntniß ſeßen.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat- Protokoll aufgenommen , nach

geſchehener Verleſung von den Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und

von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden, zu Berlin , am Sten Februar 1850,

Abends 6 Uhr.

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. Pfeiffer. Seebed. v. Schad.

Vollpract, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe. Mosle.

Dr. Helwing, auch für das Großherzogthum Medlenburg - Streliß.

Dr. Elder, auch für Hamburg. Smidt. Bloemer.



Erftes Separat -Protokoll

ber

Achtzigſten Sißung

des Verwaltungsrat b 8.

Verbandelt Berlin, den 16ten Februar 1850, Mittags 2 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe, Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſeubug ;

des Kurfürſtlich Heffiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen - Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen, Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

IV. 1
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Der Großherzoglid Heſſiſche Bevollmächtigte macht dem Verwaltungsrath die

Anzeige, daß ſich die Großherzoglich Helſiſdie Regierung aus Gründen, die dem Vorſißens

den bereits näher mitgetheilt ſeien, habe beſtimmt erachten müſſen , zu der ihm in der

Sißung vom 5ten 8. M. Seitens des Verwaltungsrathes angetragenen Miſſion in die

Schleswig - Holſteiniſchen Herzogthümer ihre Einwilligung nicht zu ertheilen .

Der Vorſißende begleitet dieſe Anzeige mit der Erklärung, daß er den Gründen ,

welche die Großherzoglich Heſſiſche Regierung bei ihrer Entſchließung geleitet haben , allers

dings ſeine Anerkennung zugeſtehen müſſe. Er ſchlägt ſodann vor , nunmehr den Bevol

mächtigten der Thüringiſchen Staaten , Staatsrath Seebed , um Uebernahme der Miſ

fion in die Herzogthümer zu erſuchen .

Staatsrath Seebed erklärt ſich für ſeine Perſon bereit, dieſem Erſuchen des Ver

waltungsrathes, worin er ein dankenswerthes Zeichen eines ihm ſehr ſchäßbaren Vertrauens

erblict, zu entſprechen. Er iſt indeß in dem Falle, die definitive Annahme des Auftrags

erſt nach Eingang der dazu nöthigen Ermächtigung der von ihm vertretenen Regierungen

ausſprechen zu können , um welche er unverweilt anſuchen wird.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat - Protokoll aufgenommen, in der

Sißung vom 20ſten Februar c. verleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungsraths ge

nehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug . Pfeiffer. v. Lepel. Seebed. v. Derßen.

Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks . Bloemer.



Zweites Separat - Protokoll

der

Achtzigſten Sipung

des Verwaltungsratb 8 .

Verbandelt Berlin, den 16ten Februar 1850, Mittags 2 Uhr, in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzüglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsrathe

Freiherrn von Meyſenbug;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer -Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg -Gotha, Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz=

raths von Derpen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banke.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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VI Zweites Separat- Protokoll der 80ſten Sigung am 16ten Februar 1850.

Deer Vorſißende legt bas folgende , an ihn gerichtete Schreiben des Königlich Preu

Biſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten zur Kenntnißnahme und demnächſtigen

Neußerung des Verwaltungsrathes vor :

Eure Ercellenz beehre ich mich von einem mir heute zugegangenen Bericht der

diesſeitigen Mitglieder der Bundes - Kommiſſion über die Angelegenheiten des Herzogthums

Lauenburg Kenntniß zu geben, mit dem Erſuchen , auch dem Verwaltungsrath eine geeignete

Mittheilung darüber zu machen.

Die Statthalterſchaft des Herzogthums Lauenburg hat nämlich der Bundes - Kom

miſſion don in einem frühern Bericht rom 25ſten Januar die Nothwendigkeit entwidelt,

mit denjenigen organiſchen Einrichtungen im Gerichts-, Verwaltungs- und Sğulweſen,

welche durd die neu eingeführte Verfaſſung erforderlich würden , wenn nicht eine gänzliche

Verwirrung im Lande entſtehen ſollte, voranzugeben , aud ohne daß für den Augenblid

die Sanktion des Landesherrn zu erreichen ſei. Die diesſeitigen Kommiſſarien haben ſich

darüber Inſtruktionen von der Königlichen Regierung erbeten , und es lag in der Abſicht

der Königlichen Regierung, ſich mit dem Verwaltungsrath darüber zu verſtändigen . Ihre

Anſicht war , daß die Kommiſſion, von welcher die von Bundeswegen eingeſeßte Statt

balterſdaft ihre Weiſungen zu empfangen hat , nicht würde umhin können , der leßtern ein

ſoldhes Vorangeben zu geſtatten.

Dieſer Fall iſt inzwiſchen ſchon eingetreten , ohne daß die diesſeitigen Kommiſſarien

die Inſtruktionen der Königlichen Regierung hätten erwarten können.

Die Statthalterſchaft bat nämlich der Bundes - Kommiſſion angezeigt , daß ſie

einen Verſuch gemacht habe , zur Verſtändigung über die Mittel und Wege , durch welche

den geſebgeberiſchen Maßregeln mit Wahrung der Rechte des Landesherrn Fortgang zu

verſchaffen, mit dem Däniſchen Bevollmächtigten in Berlin , Kammerherrn von Pedulin,

in Verbindung zu treten , daß dieſer Verſuch aber ganz vergebens geweſen ſei, und daß,

in Folge deſſen, der an der Spiße der Statthalterſdaft ſtehende Graf von Kielmanns .

egge und die übrigen Mitglieder derſelben ihren Rüdtritt erklären müßten.

Dies hätte die übelſten Folgen im Lande hervorrufen müſſen , und würde eine neue

Verwaltung faſt ganz unmöglid gemacht haben ; und die Lage der Dinge iſt der Bundess

Kommiſſion ſo bringlich erſchienen, daß dieſelbe ſogleich in der Sigung vom 12ten Februar,

deren Protokoll noch zu erwarten ſteht, den Beſchluß gefaßt hat , den Grafen Kiel

mannsegge und die übrigen Mitglieder aufzufordern, ja, es ihnen zur Pflicht zu machen,

in ihrer Stellung zu verbleiben und ſie zu ermächtigen , alle diejenigen Maßregeln , welche

ſie in Beziehung auf die Ausführung der Verfaſſung durch organiſche Einrichtungen der

Juſtiz- und Verwaltungs - Behörden nach der ihnen bekannten Lage der Verhältniſſe im

Herzogthum für durchaus erforderlich halten , allerdings mit Vorbehalt der fünftigen

landesherrlichen Prüfung und Genehmigung ſelbſtſtändig anzuordnen.

Die Königliche Regierung hält ſowohl den Inhalt dieſes Beſchluſſes , als deſſen

beſchleunigte Faſſung, und daher auch die Zuſtimmung der diesſeitigen Kommiſſarien zu

demſelben nach den Umſtänden und der Dringlichkeit des Augenblicks für durchaus ange

meſſen und gerechtfertigt, und glaubt, daß auch der Verwaltungsrath dieſe ihre Ueberzeugung
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theilen werde. Sie glaubt daher unbedenklich ihren Kommiſſarien die unbedingte Billigung

ihres Verfahrens ausſprechen zu können , hat aber nicht unterlaſſen wollen , dem Verwal

tungsrath dieſe Mittheilung zu machen , um deren vertrauliche Vermittlung ich Ew. Ercel

lenz erſuche. “

Berlin , den 15ten Februar 1850.

v . Schleini B.

An

den Königlichen Staats - Miniſter 26. 2. 2 .

Herrn v. Bobelſdywingh,

Ercellenz.

Nach Mittheilung des vorſtehenden Schreibens richtet der Vorſigende an den

Verwaltungsrath das Anſuchen , ſich über den Inhalt deſſelben äußern zu wollen .

Sämmtliche Mitglieder des Verwaltungsraths , mit Ausnahme des

Großherzoglid Medlenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, entſpreden

dieſem Anſuchen des Vorſißenden durch die Erklärung ihres vollſtändigen Einverſtändniſſes

mit dem von den Königlich Preußiſchen Bundes - Kommiſſarien befolgten Verfahren , das

auch ſie als den Umſtänden und der Dringlichkeit des Augenblicks für durchaus angemeſſen

erachten . Der Großherzoglich Medlenburg -Strelißiſche Bevollmächtigte hat

ſich von der Theilnahme an dieſer Erklärung ausgeſchloſſen, weil er dem Verwaltungsrathe

über Angelegenheiten ſolcher Staaten , die dem Bündniß vom 26ſten Mai pr. nicht bei

getreten , wie er dies auch ſchon früher erklärt , keinerlei Kompetenz zugeſtebe.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat - Protokoll aufgenommen, in der

Sißung vom 20ſten Februar c. verleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungsraths ges

nehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden .

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. Pfeiffer. v. Lepel. Seebed. v. Derßen .

Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks . Bloemer..
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Separat- Protokoll

der

E in und Achtsig ft en S i ý u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 20ſten Februar 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn ,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten , Kammerherrn

und Legationsraths von Sch ack;

des Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiza

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck , Syndikus Dr. Elder ;

des BevoUmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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II Separat - Protokoll der 81ſten Sißung am 20ſten Februar 1850,

Derer Vorſißende legt das folgende , an ihn gerichtete Schreiben des Königlid Preu

Biſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , ſammt der demſelben beigefügten

Anlage vor :

In dem Protokolle der 38ſten Sitzung der proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion vom

7ten d. M. , welches Ew. Ercellenz mit mehreren anderen neueren Sißungs - Protokollen

dieſer Behörde heute brevi manu zukommt , befinden ſid sub II . und III. Verbandlungen

über das ſubordinationswidrige Verhalten des bei der Deutſchen Nordſee - Flotille angeſtellt

geweſenen Schiffs -Kapitain Howard und das dadurch fühlbar gewordene Bedürfniß einer

Strafgeſeßgebung für dieſe Flotte verzeichnet.

Mit Bezugnahme hierauf beehre ich mich , Ew. Ercellenz ganz ergebenſt und sub

petito remissionis einen geſtern eingegangenen Original - Bericht der diesſeitigen Mitglieder

der proviſoriſdhen Bundes - Kommiſſion vom 14ten 6. M. vertraulich mitzutheilen, wornach

leştere am gedachten Tage beſchloſſen hat :

,, die Regierungen von Preußen und Deſterreich zu erſuchen, zu der proviſoriſchen

Einführung des Oldenburgſchen Strafgeſek - Buches bei der Deutſchen Flotte

nidyt nur ſelbſt ihre Zuſtimmung zu geben , ſondern auch die übrigeu Deutſchen

Regierungen zur Erklärung dieſer Zuſtimmung einzuladen , zugleich aber den

Admiral Bromm ») anzuweiſen, die Beſtimmungen des Oldenburgſchen Strafgeſex

Buches bei der Flotte ſowohl bei dem Straf - Verfahren als bei Feſtſeßung der

Strafen durch die anzuordnenden Kriegsgerichte bei etwa vorkommenden Fällen

einſtweilig in Anwendung zu bringen . "

Sofern es ſich im gegenwärtigen Falle nur um vorläufige Befriedigung eines

unabweislichen Bedürfniſſes, und nidt um eine eigentliche legislatoriſche Wirkſamkeit handelt,

durch welche die proviſoriſche Bundes-Kommiſſion den Kreis ihrer Kompetenz überſchreiten

würde, ſcheint das Einverſtändniß des Verwaltungsrathes mit der einſtweiligen Anordnung,

wornach der 2c . Brommy bei dem Straf-Verfahren und bei Feſtſeßung der Strafen auf

der Flotte die Beſtimmungen des Oldenburgiſden Strafgeſek - Buches in Anwendung bringen

laſſen ſoll, wohl vorausgeſeßt und zugleid angenommen werden zu können , die gedachte

Behörde werde das Unterbleiben einer vorherigen Mittheilung dieſer heute erſt zu meiner

Kenntniß gelangenden Anordnung mit der großen Dringlichkeit der Sache entſduldigen.

Ew. Ercellenz erſuche ich ganz ergebenſt, dem Verwaltungsrathe die Sache unter den eben

bezeichneten Geſichtspunkten jedoch nur zum Behufe vertraulicher Kenntnißnehmnng und

Beurtheilung gefälligſt darſtellen und mich von der Aufnahme, welche dieſe Mittheilung

finden wird , unterrichten zu wollen .

Berlin , den 18ten Februar 1850.

(gez . ) v . Schleiniß.

An

den Königlichen Staats - Miniſter und Vorſitzenden

im Verwaltungsrathe 26. ,

Herrn von Bodelfdwingb , Ercellenz.
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Der Kontre - Admiral Brommy batte in einem an die Bundes - Central- Rommiſſion

erſtatteten Bericht auf den großen Uebelſtand aufmerkſam gemacht, der in dem Mangel eines

Strafgeſek - Buches für die Flotte liege , und um ſchleunige Maßregeln zur Beſeitigung

dieſes gefahrdrobenden Mangels dringend gebeten . Die Abtheilungen für die Marine und

die innern und juriſtiſchen Angelegenheiten, denen dieſer Antrag zur Berichterſtattung über

wieſen worden , waren über die Dringlichkeit des Gegenſtandes einverſtanden , und hatten

als das den Umſtänden nach geeignetſte Auskunftsmittel die einſtweilige Annahme des

Strafgeſeß = Buchs eines der Deutſchen Uferſtaaten, und namentlich des Hannoverſchen oder

des Oldenburgiſchen in Vorſchlag gebracht. Bei der heutigen Berathung des Gegenſtandes

iu der Bundes - Central- Kommiſſion wurde ſowohl die Frage der Dringlichkeit als die der

Kompetenz der Kommiſſion ſorgfältig erwogen, und insbeſondere die erſtere als unabweisbar

zu bejahen anerkannt , nachdem noch kürzlich das an Meuterei grenzende Benehmen des

Kapitains Howard , der ſtatt der Entlaſſung vor ein Kriegsgericht hätte geſtellt werden

müſſen, und von dieſem wahrſcheinlich zu einer bedeutenden Freiheitsſtrafe verurtheilt worden

wäre, den Mangel geſeglicher Beſtimmungen recht fühlbar gemacht hatte. Was die Kom

petenz der Kommiſſion zur Abhülfe dieſes Mangels betrifft, ſo ſal man dieſe als theils

in der ihr obliegenden Sorge für die Erhaltung des Bundeseigenthums, das beim Mangel

eines Strafgeſeges möglichen meuteriſchen Unternehmungen preisgegeben ſei, begründet an,

theils glaubte man in der durch die Regierungen von Preußen und Deſterreich einzuholenden

Zuſtimmung der Deutſchen Regierungen einen Weg zu finden, auf welchem ſich wenigſtens

zwei Drittel derſelben mit den proviſoriſch zu treffenden Anordnungen hoffentlich einverſtanden

erklären würden , und ſo eine den Beſtimmungen der Bundesgeſeßgebung gemäße Grund

lage für die zu treffenden Anordnungen zu gewinnen. Dabei fam es zur Sprade , daß

ein Hannoverſches Geſet , welches ſowohl eine Strafprozeß - Ordnung , als ein materielles

Strafrecht für eine Seemacht umfaßt, nicht vollſtändig vorhanden ſei, und aus dieſem ,

wie aus andern nahe liegenden Gründen wurde ron uns eventuell dem Oldenburgiſchen

Strafgeſek -Buch der Vorzug gegeben , und von der Kommiſſion beſĐloſſen :

die Regierungen von Preußen und Deſterreich zu erſuchen, zu der proviſoriſchen

Einführung des Oldenburgiſchen Strafgeſet - Buchs bei der Deutſchen Flotte

nicht nur ſelbſt ihre Zuſtimmung zu geben , ſondern auch die übrigen Deutſchen

Regierungen zur Erklärung dieſer Zuſtimmung einzuladen , zugleich aber den

Admiral Brommy anzuweiſen , die Beſtimmungen des Oldenburgiſchen Straf

geſeß - Buchs bei der Flotte ſowohl bei dem Strafverfahren , als bei Feſtſeßung

der Strafen durch die anzuordnenden Kriegsgerichte bei etwa vorkommenden Fällen

einſtweilig in Anwendung zu bringen .

Euere Ercellenz wollen dieſen Beſchluß durch die Dringlichkeit der Umſtände gerecht

fertigt finden , und ſtellen wir gehorſamſt anheim , in wie fern dem Verwaltungsrath von

demſelben vertraulichſt Kenntniß zu geben ſein dürfte.

Frankfurt a. M. , den 14ten Februar 1850.

( gez. ) v . Radowis. Bötticher.

Seiner Ercellenz,

dem Königlichen Geheimen Staats - Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten u . 2. 2.,

Herrn Freiberrn von Schleinit ,

zu Berlin.



IV Separat- Protokol der 81ſten Sißung am 20ſten Februar 1850.

Nach Kenntnißnahme der vorſtehenden Aktenſtücke ſpricht ſich der Verwaltungs

rath einſtimmig bahin aus :

1. daß er das von den Königlich Preußiſchen Bundes - Kommiſſarien in dem Drange

des Augenblicks hier beobachtete Verfahren durchaus gerechtfertigt findet, und

ſodann :

2. hinſichtlich der in Vorſchlag geſtellten Zuſtimmung zu der proviſoriſchen Einfüh

rung des Oldenburgiſchen Strafgeſek -Budys bei der Deutſchen Flotte das weiter

Erforderliche den Entſdließungen der Regierungen lediglich anbeim zu ſtellen.

Der Großherzoglic Mecklenburg - Strelißiſche Bevollmächtigte erklärt,

daß er vorſtehend ad 1. nur ſeine perſönliche Ueberzeugung ausgeſprochen habe ; eine Er

klärung, der der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte die Bemerkung zufügt,

daß der Bevollmächtigte im Verwaltungsrathe eben nur als Bevollmächtigter fungiren

könne, und daß daber das perſönliche Votum des Bevollmächtigten nothwendig auch als

im Namen der durch den Bevollmächtigten vertretenen Regierung abgegeben, zu erachten ſei.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat - Protokoll aufgenommen, in der

Sißung vom 23ſten Februar c. verleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungs

raths genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden , nachdem

der Großherzoglich Medklenburg -Strelißiſche Bevollmächtigte noch vorher

bemerken zu müſſen erklärt batte:

,, daß er ſich in der obigen, nach ſeiner früheren Erklärung nicht zur Kompetenz

des Verwaltungsraths gehörigen Angelegenheit zu einer offiziellen Aeußerung

nicht berechtigt gehalten , und die Motivirung ſeiner Aeußerung nur deshalb

unterlaſſen habe , weil er die Protokollirung der Bemerkung des Großherzoglich

Badiſchen Bevollmächtigten nicht erwartet, indem es ſich allerdings von ſelbſt

verſtehe, daß jeder Bevollmächtigte in der Regel als ſolcher fungire, ausnahms

weiſe aber auch perſönliche Anſichtsäußerungen nicht unzuläſſig ſeien , und auch

bereits im Verwaltungsrathe vorgekommen .“

v. Bodelſchwingh. v. Meyſenbug. Pfeiffer. v. Lepel. Seebed. v. Spad.

v. Derßen. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe . Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.
1
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 23ſten Februar 1850 , Abends 9 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Ober - Steuer - Direktors Pfeiffer ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn ,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck ;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen, Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.



Staatsrath Seebeef zeigt an , daß er ſids, nads Eingang ber Entſchließungen der von
ihm vertretenen Regierungen, außer Stand geſett ſebe, die ihm in der Sißung vom 16ten

d . M. von dem Verwaltungsrathe angetragene Miſſion in die Schleswig - Holſteinſchen

Herzogthümer anzutreten . Dieſe Entſchließungen gründen in dem Umſtande , daß er für

acht Regierungen zugleich bevollmächtigt ſei, in der beſonderen Schwierigkeit einer desfall

ſigen Subſtitution , und in dem Intereſſe der Regierungen , ſich namentlich jeßt im Ver

waltungsrathe ſtets vertreten zu wiſſen.

Nach dieſer Erklärung des Staatsraths Seebed ſchlägt der Vorſißende vor,

den Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht, um Uebernahme

der Miſſion in die Herzogthümer zu erſuchen.

Der Verwaltungsrath giebt dieſem Vorſchlage allſeitige Zuſtimmung.

Präſident Vollpracht erklärt ſich zur Uebernahme und Ausführung der Miſſion in

die Herzogthümer bereit.

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat - Protokoll aufgenommen, in

der Sißung vom 25. Februar c. verleſen , von den anweſenden Mitgliedern des Verwal

tungsraths genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug . Pfeiffer.. v. Lepel. Seebed. b. Soad.

v. Derßen. Mosle. Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer.

Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt. Dr. Banks. Bloemer.
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der
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 1ſten März 1850, Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart:

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungs

rathe , Staatsminiſters von Bodelſchwingh;

des Großherzuglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und Legationsraths

Freiherrn von Meyſenbug ;

des Kurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn nnd Legationsraths,

Freiherrn von Dörnberg ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Coburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Altenburg,

Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarzburg

Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſtenthümer

Reuß älterer und jüngerer Linie, Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Mecklenburg - Strelipiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Dergen;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten , Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndicus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.



Derer Vorſißende legt dem Verwaltungsrathe ein Schreiben des Königlich Preußiſchen

Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , d . d . Berlin , 27ſten Februar c. , vor, worin

der Miniſter von dem Standpunkt der Gräflich Bentind ſchen Reklamations - Angelegen

beit bei der Bundeskommiſſion vertrauliche Kenntniß giebt, die auch von ihm gebilligte

Anſicht der Königlich Preußiſchen Bundeskommiſſarien mittheilt, und um baldigſte , eben

ſo vertrauliche Ausſprache des Verwaltungsrathes über dieſe Anſicht anſucht.

Nach Kenntnißnahme des Inhalts dieſes Schreibens und der demſelben beigefügten

Anlagen , und nachdem der Vorſißende in mündlichem Vortrage die Saclage näher

erörtert , und ſodann anheimgegeben hat , das Schreiben entweder vorher noch einem zu

ernennenden Referenten zur Berichterſtattung mitzutheilen , oder ſofort darüber zu

beſchließen,

giebt der Verwaltungsrath die einſtimmige Erklärung :

daß er keine Veranlaſſung findet, der von den Königlich Preußiſchen Kom

miſſarien geäußerten Rechts - Anſicht über die fernere Behandlung dieſer An

gelegenheit entgegen zu treten .

Der Großherzoglich Badiſche Bevollmächtigte hat dieſe Erklärung ſeiner

ſeits nod beſonders durd Bezugnahme auf die vertragsmäßigen Feſtſtellungen über das

proviſoriſche Bundes - Schiedsgericht motivirt , gemäß welchen die verbündeten Regierungen

verpflichtet ſind, ſich auf Klagen, die gegen ſie bei dieſem Gerichte erhoben werden, unwei

gerlich einzulaſſen .

Ueber dieſen Vorgang iſt das gegenwärtige Separat - Protokoll aufgenommen , in

der Sißung vom 4ten März c. verleſen , von den anweſenden Mitgliedern des Verwal

tungsrathes genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

v . Bodelſchwingh. b . Meyſenbug. b. Dörnberg. v . Lepel . Seebec. v . Schad .v v

v. Derßen . Mosle. Dr. Liebe. Dr. Helwing . Dr. Elder.

Smidt , auch für Hamburg. Bloemer.
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des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 4ten März 1850 , Vormittags 11 Uhr , in Gegenwart :

des Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten und Vorſißenden im Verwaltungsrathe,

Staatsminiſters von Bodelſch wingh ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn und legationsraths

Freiberrn von Meyſeubug;

des Rurfürſtlich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Oberft- Lieutenants von Ddhs;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Rathes und Kammerherrn,

Freiherrn von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen - Alten

burg, Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarze

burg - Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten -

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinſchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Medlenburg -Strelißiſchen Bevollmächtigten, Geheimen Juſtiz

raths von Derßen ;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſt Mosle ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig , Fürſten

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Fürftlich Schaumburg-Lippeſchen Bevollmächtigten, Profeſſors Dr. Helwing ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübec , Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt.
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Cachdem der Vorſißende das nachfolgende Schreiben des Miniſters Freiberrn von

Sdleiniß vom 3ten d. M. verleſen :

-

Bei der proviſoriſchen Bundes - Kommiſſion zu Frankfurt a. M. ſind weitere Be

fdplußnahmen in den ihr vorliegenden , den Medlenburgſchen Verfaſſungsſtreit betreffenden

Reklamationen der Medflenburgſchen Ritterſchaft und der Großherzoglich Medlenburg

Strelißiden Regierung nach einem mir eben zugekommenen Berichte der diefſeitigen Herren

Kommiſſarien nunmehr ſo weit vorbereitet, daß etwa um die Mitte der nächſten Wode

dazu wird geſchritten werden können.

Wahrſcheinlich werden dieſe Beſchlußnahmen ſolcher Art ſein , daß ſie als v Anord

nungen im Sinne der, von Eurer Ercellenz dem Verwaltungsrathe am 8ten Oktober s. J.

ertheilten Zuſicherung zu deſſen vorgängiger Kenntniß und Beurtheilung zu bringen ſind.

In der einen, wie in der anderen Angelegenheit handelt es ſich, ſofern es überhaupt

zu derartigen 1 Anordnungenw kommen ſollte, zunächſt und vorzugsweiſe um die Frage: ob

die proviſoriſche Bundes - Kommiſſion ihre , bei der Beſchwerde der Medlenburgidhen Rit

terſchaft in dem bekannten Erlaſſe an die Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſde Regie

rung vom 11ten Januar d. I. erſt vorläufig angenommene Kompetenz jeßt definitiv

anzuerkennen habe oder nicht?

Was dieſe und andere hierbei in Betrachtung kommende Fragen betrifft, ſo hat ſich

der Verwaltungsrath bei ſeinen bisherigen Verhandlungen über die Medlenburgſde Ver

faſſungsſache jeder materiellen Beurtheilung derſelben , wie aud Ew . Ercellenz in dem

geehrten Schreiben vom 11ten v. M. gefälligſt bemerken gefliſſentlich enthalten , indem

er nach den , in ſeinen Sißungen vom 25ſten und 29ſten Januar 0. J. erſtatteten Vor

trägen des Referenten , Þerrn Legationsraths Dr. Liebe , zwar deſſen Konkluſionen , nicht

aber den Motiven beitrat.

Jeßt kommt es darauf an , daß der Verwaltungsrath die Sache nicht bloß , wie

bisher, von der formalen Seite auffaſſe, ſondern die obengedachten Kompetenzfragen aud

ſeiner materiellen Beurtheilung unterziehe und das Ergebniß , noch bevor die proviſoriſche

Bundes - Kommiſſion mit weiteren Anordnungen in den betreffenden Angelegenheiten vor

geht, zur Kenntniß der Königlichen Regierung bringe.

Eure Ercellenz erſuche ich ganz ergebenſt, den Verwaltungsrath bierzu gefälligit

veranlaſſen und mir ſein Urtheil über jene Kompetenzfragen , vollſtändig motivirt, ſobald

als möglich mittheilen zu wollen, damit meinerſeits rechtzeitig der geeignete Gebrauch davon

gemacht werden könne.

Berlin , ben 3ten März 1850.

von Schleiniß .

An

den Königlichen Staatsminiſter und Vorſigenden

im Verwaltungsrathe 26.,

Herrn von Bodelfdwingb

Ercellenz.“

nnd daran die Aufforderung geknüpft hatte, daß der Verwaltungsrath baltmöglichſt iħn

in den Stand ſeßen möge, das Preußiſche Gouvernement von der Anſicht des Verwal

2
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tungsraths über die fragliche Angelegenheit in Kenntniß zu ſeßen , wurde der Beſchluß

gefaßt, zunächſt eine Relation durch die Bevollmächtigten von Baden , Großher

zogthum Þeſſen und Herzogthum Braunſchweig erſtatten zu laſſen , welche ſobann

der weiteren Berathung des Verwaltungsraths über dieſen Gegenſtand zum Grunde zu

legen ſei. Die Bevollmächtigten der beiden Großherzogthümer Medlenburg

enthielten ſich der Theilnahme an dieſem Beſchluß.

Das gegenwärtige Separat - Protokoll iſt in der Sißung vom 6ten März 1850

verleſen, und von den anweſenden Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt und unter

zeichnet worben .

v. Schad.v. Bodelſchwingh. v . Meyſenbug. v. Ochs. v. Lepel. Seebed.'

v. Derken. Mosle. Dr. Liebe. Dr. Elder. Smidt.





Separat - Protokoll

der

Hundert und A ch te i S i k u ng

des Verwaltungsraths.

1

Verhandelt Berlin , den 24ſten Mai 1850 , Morgens 10 Uhr , in Gegenwart :

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regierung und Vor

fißenden im Verwaltungsrathe, Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſeubug;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha , Herzogthum Sachſen -Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg- Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer .

1
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Derer Vorſißende legt dem Verwaltungsrathe zur Einſidit und Kenntnißnahme die

nachfolgenden Aktenſtücke vor :

Eure Hodwohlgeboren erhalten im Anſdhluſſe Abſchrift der Allerhöchſten Volla

macht, womit Seine Majeſtät der König den General - Lieutenant von Peuder

als erſten Vertreter Preußens bei den , zu Frankfurt a. M. in Verfaſſungs

Angelegenheiten des Deutſchen Bundes durch Bevollmächtigte ſämmtlicher

Deutſcher Regierungen zu haltenden Konferenzen zu verſehen geruht haben,

während dem Wirklichen Geheimen Ober - Regierungsrathe Mathis als zweiten

Vertreter Preußens bei denſelben eine ähnliche Allerhöchſte Vollmacht gleichzeitig

ertheilt worden iſt.

Damit bei der Bevollmächtigung derjenigen Perſonen , mit welchen die

übrigen der Deutſchen Union angehörigen Regierungen jene Konferenzen zu

beſchiden beabſichtigen , der verabredete Gebraud von der obengedachten Urkunde

gemacht werden könne , wollen Eure Hochwohlgeboren dieſelben im Verwaltungs

Rathe balógefälligſt mittheilen.

Berlin , den 23ſten Mai 1850.

( gez. ) Schleinig.

An

den Königlichen Kammerherrn , Geheimen Legationsrath

und Geſandten bei der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

auch dermaligen Vorſißenden im Deutſchen Verwaltungsrathe,

Herrn von Sydow ,

Hochwohlgeboren . “

„Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen 2c . a .

Nachdem Wir Uns bewogen gefunden , die zu Frankfurt a. M. in Verfaſſungs

Angelege iten des Deutſchen Bundes durch Bevollmächtigte ſämmtlicher Deutſchen

Regierungen jegt zu haltenden Konferenzen , zu welchen eine Einladung des

Kaiſerlich Deſterreichiſden Hofes Veranlaſſung gegeben , auch unſererſeits zu

beſchicken , ſo baben Wir beſchloſſen, Unſeren General - Lieutenant von Peuder

zu unſerem erſten Vertreter bei dieſen Konferenzen zu ernennen und ihn in

dieſer Eigenſchaft mit der erforderlichen Vollmadt zu verſehen.

Wir ertheilen ihm demzufolge die gegenwärtige Vollmacht, auf daß er , der

General - lieutenant von Peuder , in Gemeinſchaft mit dem Wirklichen Geheimen

Ober -Regierungsrath Mathis , welchen Wir gleichzeitig zu unſerem zweiten

Vertreter bei den gedachten Konferenzen ernennen , an den leßteren Theil zu
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nehmen, dabei nach Maaßgabe ſeiner Inſtruktion für Uns und in unſerem

Namen Erklärungen abzugeben , ſo wie auch zu den dabei von den vereinigten

Bevollmächtigten der Deutſchen Regierungen zu faſſenden Beſchlüſſen mitzuwirkent

babe.

Zugleidy ertheilen wir unſerem General - Lieutenant von Peuder hiermit

die Freiheit und Befugniß, in ſeiner Eigenſchaft als Unſer Vertreter bei den

erwähnten Konferenzen in vorkommenden Fällen nach Erfordern und nach ſeinem

Gutdünken Jemanden zu ſubſtituiren und an ſeine Stelle zu bevollmächtigen.

Wir verſprechen auf unſer Königliches Wort , Alles dasjenige, was

genannter Unſer Bevollmächtigter , der General - Lieutenant von Peuder

oder deſſen Subſtitut, Kraft der gegenwärtigen Vollmacht in den Grenzen der

ihm ertheilten Inſtruktion bei den in Rede ſtehenden Frankfurter Konferenzen

erklären , verhandeln und mitbeſchließen wird , zu genehmigen .

Deß zu Urkund haben Wir dieſe Vollmacht eigenhändig unterſchrieben und

befohlen , derſelben Unſer Königliches Inſiegel aufzudrücken.

So geſchehen und gegeben zu den ten Mai

des Eintauſend achthundert und funfzigſten Jahres nach Chriſti unſeres

Herrn Geburt.

( gegengez . ) Schleinig .

Voll macht

für den General - Lieutenant von Peuder, als erſten Vers

treter Preußens bei den zu Frankfurt a. M. in Verfaſſungs

Angelegenheiten des Deutſchen Bundes von Bevollmächtigten

ſämmtlicher Bundes - Regierungen zu haltenden Konferenzen .“

Der Vorſißende knüpft an dieſe Mittheilung im Auftrage ſeiner Allerhöchſten

Regierung das Erſuchen, daß die Mitglieder des Verwaltungsraths bei den von ihnen

vertretenen Regierungen unverweilt befürworten wollen :

zu beſtimmen , daß ihre Bevollmächtigten zu den in Frankfurt a. M. ſtatt

findenden Berathungen , möglich gleichzeitig mit den dielſeitigen Bevollmächtigten

in Frankfurt eintreffen , eben ſo gleichzeitig mit denſelben ihre Vollmachten übers

geben , und überhaupt im Einklange mit der am 14ten d . M. in der Konferenz

der verbündeten Regierungen getroffenen Verabredung , vor jedem Vorangeben

in der Sache, ſich mit dem Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regie

rung ins Einvernehmen ſeben.

Die Mitglieder des Verwaltungsraths werden dieſes Erſuchen der Königlich

Preußiſchen Regierung unverweilt zur Kenntniß der von ihnen vertretenen Regierungen

bringen . Ebenſo wird der Vorſißende von dem Zeitpunkt des Eintreffens des Königlich
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Preußiſchen Bevollmächtigten in Frankfurt die Mitglieder des Verwaltungsraths bald

möglichſt benachrichtigen.

Ueber dieſe Mittheilung des Vorſigenden und die darauf erfolgte Erklärung

des Verwaltungsraths iſt das vorſtehende Separat- Protokoll aufgenommen , verleſen,

von den Mitgliedern des Verwaltungsrath genehmigt , und von dieſen und dem Proto

koldführer unterzeichnet worden , zu Berlin , wie Eingangs , Vormittags 11 Uhr.

von Sydow. von Meyſenbug .von Meyſenbug. von Lepel. Seebeck. von Scad. Mosle.

Vollpracht. Dr. Liebe. Dr. Elder . Smidt. Dr. Banks. Bloemer.



Separat - Protokoll

ber

H u ndert und Neu nten S i k u ng

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 29ſten Mai 1850 , Mittags 1 Uhr , in Gegenwart :

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regierung und Vor

fißenden im Verwaltungsrathe, Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten, legationsraths Freiherrn von

Meyſenbug;

des Großherzoglich Heffiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar,

Herzogthum Sachſen - Roburg - Gotha, Herzogthum Sachſen - Alten

burg , Herzogthum Sachſen - Meiningen , der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen, Schwarzburg - Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck;

des Großherzoglich Mecklenburg -Schwerinfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Schack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten , Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſtens

thum lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg , Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Derer Vorſißende zeigt an , daß der ernannte zweite Bevollmächtigte der Königlich

Preußiſchen Regierung bei dem Kongreß in Frankfurt, der Wirkliche Geheime Ober - Res

gierungsrath Mathis, am fünftigen Montag , den 3ten Juni c . in Frankfurt eintreffen

werde, woſelbſt der ernannte erſte Bevollmächtigte der Königlichen Regierung , General

Lieutenant von Peuker , ſich bekanntlich bereits befinde.

Der Großherzoglich Badenſche Bevollmächtigte zeigt an, daß die Groß

herzogliche Regierung zu ihrem Vertreter bei dem Frankfurter Rongreß den Legations

rath von Porbed beſtellt, und mit einer der Preußiſchen gleichlautenden Inſtruktion

verſehen habe .

Staatsrath Seebec zeigt an, daß er beauftragt ſei, die ſämmtlichen Thüringiſhen

und Anhaltiniſchen Regierungen , die Fürſtlich Neußiſchen Regierungen ausgenommen , bei

dem Frankfurter Kongreſſe zu vertreten . Die Fürſtlich Neußiſchen Regierungen bätten

ihren früheren Bundestagsgeſandten von Holßhauſen bevollmächtigt. Von den Regie

rungen von Sachſen - Weimar und Sachſen -Altenburg , ſo wie von Anhalt - Deſſau und

Cöthen, habe er, Staatsrath Seebed , bereits ſeine Inſtruktion empfangen. Sie

ſei mit der Preußiſchen identiſd .

2

Der Herzoglich Naſſauiſche Bevollmächtigte theilt mit, daß dem nodi

zu ernennenden Vertreter Naſſau's auf dem Frankfurter Kongreſſe, Seitens der Herzog

lichen Regierung die hier in der Konferenz feſtgeſtellte Inſtruktion werde ertheilt werden.

Der Herzüglich Braunſchweigiſche Bevollmächtigte zeigt an, daß er be

auftragt iſt, die Herzoglid Braunſchweigiſde und die Großherzoglich Oldenburgiſche Re

gierung auf dem Frankfurter Kongreſſe zu vertreten.

Vorgeleſen , von den Mitgliedern des Verwaltungsraths genehmigt, und von

dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet, zu Berlin , am 31ſten Mai c. Vormit

tags 11 Uhr.

von Sydow. von Meyſenbug . von Lepel . Seebed. von Schad. Mosle.

Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Liebe . Smidt., . .

Dr. Banks , zugleich für Lübec. Bloemer.
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der

H u ndert und 3 ehntenund 3 e biten SiBun1 g11

des Verwaltungsraths.

Verhandelt Berlin , den 31ſten Mai 1850 , Vormittags 11 Uhr, in Gegenwart:

des zeitigen Bevollmächtigten der Königlich Preußiſchen Regierung und Vor

ſißenden im Verwaltungsrathe , Geheimen Legationsraths und Geſandten bei der

Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, von Sydow ;

des Großherzoglich Badenſchen Bevollmächtigten , Legationsraths Freiherrn von

Meyſen bug ;

des Großherzoglich Heſſiſchen Bevollmächtigten , Geheimen Rathes Freiherrn

von Lepel ;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Großherzogthum Sachſen - Weimar ,

Herzogthum Sachſen - Koburg -Gotha, Herzogthum Sachſen - Alten -

burg , Herzogthum Sachſen -Meiningen, der Fürſtenthümer Schwarz

burg - Sondershauſen , Schwarzburg -Rudolſtadt und der beiden Fürſten

thümer Reuß älterer und jüngerer Linie , Staatsraths Seebeck ;

des Großherzoglich Medlenburg -Schwerinfchen Bevollmächtigten, Kammerherrn

und Legationsraths von Sdack;

des Großherzoglich Oldenburgiſchen Bevollmächtigten, Oberſten Mosle ;

des Herzoglich Naſſauiſchen Bevollmächtigten, Präſidenten Vollpracht;

des Bevollmächtigten der Regierungen von : Herzogthum Braunſchweig, Fürſten -

thum Lippe und Fürſtenthum Waldeck, Legationsraths Dr. Liebe ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Lübeck, Syndikus Dr. Elder ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Bremen , Bürgermeiſters Smidt ;

des Bevollmächtigten der freien Hanſeſtadt Hamburg, Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.
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Syndifus Dr. Elder zeigt an , daß er mit der Vertretung der freien und Hanſeſtadt

Lübeck auf dem Frankfurter Kongreſſe beauftragt, und zum Vollzug dieſes Auftrags mit

der in den hieſigen Konferenzen vereinbarten Inſtruktion verſehen iſt.

1

Hieran ſchließt ſich die fernere Anzeige des Bürgermeiſters Smidt , daß er auf

dieſem Kongreſſe die freie und Hanſeſtadt Bremen, und des Syndikus Dr. Banks , daß

Dr. Lappenberg von Hamburg, die freie und Hanſeſtadt Hamburg vertreten werde.

Vorgeleſen , genehmigt und unterzeichnet zu Berlin , am 1ſten Juni 1850 , Vor

mittags 11 Uhr.

von Sydow. von Meyſenbug. von Lepel . Seebed. von Schad. Mosle .

Vollpracht, zugleich für die Anhaltiſchen Herzogthümer. Dr. Elder.

Dr. Banks , auch für Bremen. Bloemer.

.

1

1

1
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Protokoll
der

Erſte Sitit 11 g.n

Verhandelt Berlin , den 10ten Mai 1850 , Abends 7 Uhr,

in Gegenwart:

Seitens der Königlich) Preußiſchen Regierung:

des Miniſter - Präſidenten Grafen von Brandenburg;

des Königlich Preußiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , Frei

herrn von Schleinig ;

lind

des Kommiſſars der Königlich Preußiſchen Regierung, General- Lieutenants

von Radowig ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung:

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten , Klüber;

1111d

des Legationsraths , Freiherrn von Meyſenbug;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung :

des Miniſters Haſſenpflug;

Seitens der Großherzoglich Sachſen -Weimarſchen Regierung:

des Miniſters von Wapdorf;

uud

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg- Schwerinſchen Regierung:

des Miniſters Grafen von Bülow ;

u11d

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg-Strelißiſchen Regierung :

des Vorſigenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff;

und

des Geheimen Juſtizraths von Derben ;

Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung:

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Miniſterial

raths von Eiſendech er ;

und

des Oberſten Mosle ;

1. 1
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Seitens der Herzoglich Sachſen - Altenburgiſchen Regierung:

des Miniſters Grafen Beuſt ;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Coburg - Gothaſchen Regierung :

des Miniſters von Seebach ;

Seitens der Herzoglich Sachſen - Meiningenſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Wechmar;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung:

des Miniſters von Wingingerode ;

und

des Präſidenten Vollpracht;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſden Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleinik;

iind

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt- Deſſau- und Anhalt- Cöthenſchen

Regierung:

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploeg ;

Seitens der Herzoglich Anhalt- Bernburgiſchen Regierung:

des Miniſters Hempel;

und

des Ober - Konſiſtorialraths Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg -Sondershauſiſchen Regierung :

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg - Rudolſtädtſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, älterer Linie :

des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, jüngerer Linie :

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider;

Seitens der Fürſtlich Lippeſchen Regierung :

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung:

des Regierungs- Präſidenten Barons von Lauer -Münchhofen;

Seitens der Fürſtlich Waldeckichen Regierung :

des Regierungsraths Winterberg ;
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Seitens der freien und Hanſeſtadt Lübeck :

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg:

des Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

Miniſterpräſident , Graf von Brandenburg, eröfnet die Konferenz, indem er ſeine

Freude darüber ausdrückt , auf die von Preußen ergangene Einladung ſo wiele Deutſche

Regierungen in ihren Vertretern hier vereinigt zu ſehen, um nach altem Deutſchem Brauche

über die gemeinſamen vaterländiſchen Intereſſen gemeinſchaftlich zu berathen , und hoffent

lich übereinſtimmende Beſchlüſſe baldigſt herbeizuführen. Er glaubt in den Akt dieſer

Vereinigung eine gute Vorbedeutung für das einträchtige Zuſammenwirken und für den

geſegneten Erfolg der Thätigkeit einer Konferenz erkennen und begrüßen zu dürfen , in die

Preußen mit dem unwandelbaren Entſchluſſe eintritt , eingegangene Verpflichtungen ſeiner

ſeits redlich zu erfüllen .

Zugleich zeigt Miniſterpräſident, Graf von Brandenburg, an, daß die Königlich

Preußiſche Regierung für die Leitung der Verhandlungen dieſer Konferenz den General

Lieutenant von Radow i tz zu ihrem Kommiſſar ernannt hat , und daß der Geheime

Juſtizrath Bloemer mit der Protokollführung beauftragt iſt.

General - Lieutenant von Radowitz bezeiduet als Gegenſtände und natürliche

Abſchnitte der Verhandlungen der Konferenz:

1. das Verhältniß und die Stellung der verbündeten Regierungen zu der

Union, und

2. das Verhältniß und die Stellung derſelben Regierungen zu dem Frank

furter Kongreſ .

Hinſichtlich des erſtgenannten Verhältniſſes erinnert der Kommiſſar uamentlid, an

den Art. IV. des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849. In Erfüllung der Beſtim

mungen dieſes Artifels ſei das Parlament in Erfurt einberufen , und ſeien dieſem Parla

mente Namens der verbündeten Regierungen von den Geſeben über das Reichsgericht

einſtweilen abgeſehen - die bekannten Vorlagen des Verfaſſungs -Entwurfs, des Wahl

geſetzes für das Volkshaus und einer Additional - Akte gemacht worden , legtere Akte dies

jenigen Beſtimmungen umfaſſend, die die faktiſchen Zuſtände des Augenblicks für noth

wendig und unentbehrlich erſcheinen ließen. Aus der Berathung über dieſe Vorlagen ſeien

die ebenfalls bekannten Abänderungs - Vorſchläge des Parlaments hervorgegangen .

Nachdem General- Lieutenant von Radowit dieſe Abänderungs - Vorſdläge mit

ſummariſder Beifügung der Motive, die das Parlament dabei geleitet haben, nochmal der

Reihe nach durchgegangen , ſtellt er die Frage, wie die verbündeten Regierungen ſich dieſen

Vorſchlägen gegenüber nunmehr zu verhalten gedenken.
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Die anweſenden Vertreter der verbündeten Negierungen haben ſich hierauf ausge

ſprochen , wie folgt :

Preußen. Miniſterpräſident, Graf von Brandenburg. Preußen erklärt, daß es

die in Frage geſtellten Abänderungs - Vorſchläge des Parlaments feinerſeits als zwecmäßig

anerkennt, und daß es dieſelben annimmt. Preußen muß jedoch die Ausführung der

Unionsverfaſſung von den Erklärungen abhängig erachten, welche hierüber von den anderen

verbündeten Regierungen abgegeben werden.

1

Bade 11. Miniſter Klüber. Baden bedauert, nicht mit gleicher Beſtimmtheit auf

die geſtellte Frage ſofort antworten zu können. Die Badenſche Regierung iſt einer in den

Protokollar - Verhandlungen des Verwaltungsraths angekündigten gutachtlichen Neußerung

dieſes Kollegiums über die Beſchlüſſe des Parlaments gewärtig geweſen , und in dieſer

Erwartung zu einer formellen Beſchließung über Annahme oder Nicht - Annahme derſelben

ihrerſeits bisher nicht übergegangen. Baden befindet ſich hiernad, in dem Falle, zum Zwede

dieſer Beſchließung und der Ausſprache darüber, zunächſt einen Ausſtand in Anſpruch

nehmen zu müſſen.

Kurfürſtenthum Heſſen. Miniſter Haſſenpflug. Nurheſſen hat der von

Preußen ergangenen dankenswerthen Einladung an die Fürſten der verbündeten Regierungen

und an ihre verantwortlichen Miniſter ſeinerſeits bereitwillige Folge geleiſtet, hält hierbei

aber an der Vorausſeßung feſt, daß die Konferenz die Grenzen der ergangenen Einladung

nicht überſchreite , das heiſt , uidit auch Theilnehmer zulaſſe , denen die Qualität veranta

wortlicher Miniſter abgeht. Da der Vertreter Surheſſens ſich überzeugen muß, daß cicle

Vorausſetzung hier nicht zutrifft , ſo findet er ſich behindert, auf die geſtellte Frage die

Erklärung ſeiner Negierung abzugeben.

Großherzogthum Mecklenburg - Schwerint. Miniſter Graf von Bülow .

Mecklenburg - Sdwerin bejaht die Frage , in ſofern es fidy dabei zunächſt nur von einer

Erklärung darüber handelt, ob die Veränderungsvorſchläge des Parlaments für Verbeſſe

rungen der dem Parlamente gemachten Vorlagen erachtet werden . Mecklenburg - Schwerin

will durch dieſe Bejabung keinesweges auf weitere Aenderungen der Vorlagen ſeinerſeits

verzichtet haben. Es erklärt ferner ausdrücklich , daß die Frage , in wieweit der Art. IV .

des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849 die verbündeten Regierungen verpflichtet, und

ob dieſe Verpflichtung zur Zeit für ſie noch beſteht, durch dieſe Bejabung in keiner Weiſe

präjudizirt wird, daß dieſe Frage vielmehr für Medlenburg-Schwerin auch nach der jetzigen

Erklärung eine völlig offene bleibt.

Naſſau. Miniſter von Wingingerode. Naſſau findet gegen die Abänderungs

vorſchläge des Parlaments nichts zu erinnern ; es anerkennt in ihnen weſentlidhe Verbeſſe

rungen der gemachten Vorlagen ; es erklärt ſich für ihre Annahme.

Braunſchweig. Miniſter, Freiherr von Schleinitz. Der Vertreter Braun

idweigs iſt in der erfreulichen Lage, erklären zu können , daß Seine Hoheit , der Herzog

von Braunſchweig, die in Frage ſtehenden Abänderungen ſämmtlid annimmt.

Oldenburg. Miniſterialrath und Departementsvorſtand von Eiſenbecher.

Die Großherzoglid Oldenburgiſche Regierung erklärt ſich bereit , die Verfaſſung nadi

Maßgabe der in Frage ſtehenden Abänderungen anzunehmen.
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Sachſen - Weimar. Miniſter von Waxdorf. Sachſen - Weimar tritt der Ol

denburgiſchen Erklärung bei .

Sachſen - Coburg - Gotha . Miniſter von Seebadı. Sachſen - Coburg -Gotha

ſchließt ſich ebenfalls der Oldenburgiſchen Erklärung an.

Sachſen -Meiningen. Miniſter Freiherr von Wedmar. Die Sadyſen Meinin =

genſche Regierung hat ſich ſchon früher für eine unbedingte Annahme der Verfaſſung, bezie

hungsweiſe der in Frage ſtehenden Abänderungen derſelben ausgeſprochen , falls einer nach

folgenden Modifikation in einzelnen Punkten , die ſie namentlich in Beſeitigung des dem

Volkshauſe gegenüber dem Staatenhauſe zugeſtandenen Vorrechts bei Differenzen beider

Häuſer über das Budget, für wünſchenswerth hält, keine Folge gegeben werden möchte. Auf

dieſer ihrer Anſicht und ihrer Erklärung beharrt die Sachſen - Meiningenſche Regierung

auch noch gegenwärtig.

Sachſen - Altenburg. Miniſter Graf Beuſt. Sachſen - Altenburg tritt den Er

klärungen Naſſau's bei .

Mecklenburg -Streliß. Regierungsrath von Bernstorff . Mecklenburg-Stre

lig erklärt, daß es Bedenken tragen müſſe, ſich für Annahme der Erfurter Beſdlüſſe zu

erklären , da einerſeits durch die Additional - Akte, welcher es widerſprochen habe, die ganze

Grundlage des Reichsverfaſſungs -Entwurfs verändert ſei, und es andererſeits rathſam er

ſcheine, die von Deſterreich ausgegangene Einladung zu einem Kongreſſe in Frankfurt

vor Weiterem in Erwägung zu ziehen.

Die Regierungen von :

Anhalt - Deſſau und Cöthen durch die Miniſter von Goßler und von Plöt,

Anhalt - Bernburg durch den Miniſter Hempel ,

Schwarzburg - Sondershauſen durch den wirklichen Geheimen Rath Chop,

Schwarzburg - Rudolſtadt durch den wirklichen Geheimen Rath von Röder,

Waldeck durch den Regierungsrath Winterfeldt,

Reuß älterer Linie durch den Geheimrath und Kanzler Otto ,

Reuß jüngerer Linie durd den Miniſter von Bretſchneider,

erklären ſide ſämmtlich für unbedingte Annahme der in Frage ſtehenden Abänderungen.

Schaumburg - Lippe. Regierungs - Präſident Baron von Lauer - Mündhofen.

Schaumburg - Lippe ſchließt ſich den Erklärungen von Baden , von Schwerin und von

Streliß an.

General- Lieutenant von Radowiß bemerkt zu dieſer Ausſprade, daß die Erklä

rungen der drei anderen Regierungen , die darin in Bezug genommen werden , unter ein

ander nicht übereinſtimmen .

1. 2
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Regierungs - Präſident, Baron von Lauer - Münchhofen, erwiedert , daß die Ers

klärung ſeiner Regierung ſdhließlich keine andere , als die der Regierungen von Baden ,

Schwerin und Strelitz ſei, und daß eine gleichzeitige Nückbeziehung auf dieſe, wenngleich

verſchieden motivirten Erklärungen anderer Regierungen, für die Entſdließung der Schaum

burg - Lippeſchen Regierung dod , um ſo mehr geſtattet bleibe , als für ſie die Geſammtheit

all' der Motive Plat greife , die für die genannten Regierungen im Einzelnen maßgebend

geweſen ſind. Die Fürſtlich Schaumburg -Lippeſche Regierung erfahre in dieſem Augenblick

zum erſtenmale, worüber ſie ihre Erklärung abgeben ſolle. Sie ſei vollſtändig von dem

Fortgange und dem augenblicklichen Standpunkte der Verhandlungen des Verwaltungsratbes

ununterrichtet geblieben, ſo daß ſie ſich namentlich in dieſer leßtern Beziehung ganz in der

Lage Badens befinde.

General-Lieutenant von Radowiß glaubt die behauptete Gleichheit des Falles

beſtreiten zu müſſen. Die Badenſche Regierung werde einer ununterbrochenen Mittheilung

über die Berathungen und Beſdließungen des Verwaltungsraths ſicherlich keinen Augenblick

entbehrt haben, und bleibe es daher lediglich die eigene Sache der Schaumburg- Lippeſdheu

Regierung, wenn ſie ſids durch Zurückziehung ihrer früheren Vertretung im Verwaltungs

rathe ſelbſt einer Kenntnißnahme beraubt habe, durch deren Mangel ſie ihre Entſchließungen

jetzt für behindert erkläre. General- Lieutenant von Nadow it iſt überhaupt außer

Stande, eine Identität der Erklärungen von Baden , Schwerin und Strelit anzu

erkennen.

Miniſter Klüber beſtätigt die vorſtehende Unterſtellung des General- Licutenants

von Radowitz hinſichtlid Badens durchaus. Baden iſt durdy ſeinen Bevollmächtigten

im Verwaltungsrathe von dem Verlauf der Wirkſamkeit dieſes Kollegiums fortwährend in

Kenntniß erhalten worden , und die jeßige Behinderung ſofortiger Erklärung beruht für

Baden bloß in dem Umſtande, daß ſich der legte Bericht des Babenſchen Bevollmächtigten

mit der Abreiſe des gegenwärtigen Badenſchen Vertreters zu dieſer Konferenz gekreuzt hat,

ſo, daß eine Berathung über dieſen Bericht Seitens des Großherzoglichen Staatsminiſte

riums bis zur Stunde nod nicht ſtattgefunden hat.

Lippe. Geheimer Ober -Regierungsrath Piderit. lippe nimmt die Verfaſſung

mit den Abänderungs - Vorſchlägen des Parlaments unbedingt an.

Freie und Hanſeſtadt Lübeck. Syndikus Dr. Elder. Der Senat der freien

und Hanſeſtadt Lübeck tritt den zu den Verfaſſungs - Vorlagen vom Parlamente gemachten

Abänderungs - Vorſchlägen mit einer einzigen gleich zu berührenden Ausnahme unter der

Vorausſeßung bei, daß die nad Maßgabe ſolcher Vorſchläge, ſoweit die Regierungen den

ſelben zuſtimmen werden , abgeänderte Verfaſſungs - Urkunde und Additional - Afte in allen

auf Grund des Vertrages vom 26ſten Mai v. I. verbündeten Staaten zur Anwendung

und Ausführung kommen werde ; für den Fall des Ausſcheibens eines oder einiger dieſer

Staaten aus dem Bündniß hält ſich der Senat weitere Entſchließung in Betreff der

dadurch den übrigen Staaten erwachſenden Rechte ausdrüdlich vor.

So lange die Verfaſſung und die Additional - Akte in den mitverbündeten König

reichen Sachſen und Hannover thatſädylid nicht ſollten zur Ausführung und Anwendung

gebracht werden , muß der Senat diejenige Ausnahmeſtellung reſerviren, welche das 82ſte

Protokoll des Verwaltungsrathes für in den Verhältniſſen und im Rechte begründet

anerkennt.
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Derjenige Abänderungs - Vorſchlag des Parlaments , welchem der Senat ſeine Zu

ſtimmung zu ertheilen ausnahmsweiſe Bedenken trägt , iſt der vom Parlament zu S. 192.

des Verfaſſungs-Entwurfs vorgeſchlagene Zuſaß. Der Senat betrachtet dieſen Paragraphen

als außerhalb der Sphäre eines Bundesſtaates liegend , und in die inneren Verhältniſſe

der einzelnen Staaten , insbeſondere der freien Stadt Lübeck , unnöthig eingreifend.

7

Freie und Hanſeſtadt Bremen . Bürgermeiſter Smidt. Der Senat der

freien Hanſeſtadt Bremen fann ſich mit den vom Parlamente zu den Verfaſſungs - Vor

ſdhlägen der verbündeten Regierungen gemacten Abänderungs -Vorſchlägen unter der Vor

ausſetzung einverſtanden erklären , daß die darnach modifizirte Verfaſſung gleichmäßig und

gleichzeitig in ſämmtlichen durch das Bündniß vom 26ſten Mai 1819 vereinigten Staaten

zur Anwendung und Ausführung gelange, behält ſich jedoch im Falle abweichender Erklä

rungen über die Abänderungs - Vorſchläge zu den Verfaſſungs- Vorlagen , oder eines defini

tiven Austritts einzelner Staaten ſeine fernere Erklärung und weitere Entſchließung über jene

Vorlagen und die eventuelle Ausübung des durch den Austritt anderer Staaten erwachs

ſenden Rechts bevor. Auch muß der Senat, ſo lange die Verfaſſung und Additional

Alte in den mitverbündeten Königreichen Sachſen und Hannover thatſächlich nicht ſollten

zur Ausführung und Anwendung gebrad )t werden, für Bremen diejenige Ausnahmeſtellung

reſerviren , welche cas 82ſte Protokoll des Verwaltungsraths für in den Verhältniſſen und

im Rechte begründet anerkennt.

Freie und Hanſeſtadt Hamburg. Syndikus Dr. Banks. Hamburg nimmt

die Abänderungs -Vorſdsläge des Parlaments an , jedod unbeſchadet der bekannten in Kraft

bleibenden Vorbehalte der Hanſeſtädte , und unter der Vorausſetzung, daß im Falle ab

weichender Erklärungen über die Verfaſſungs - Vorlagen weitere Beſchlußnahme der Regie

rungen vorbehalten bleibe .

General - Lieutenant von Radowitz faßt das Reſultat der bisherigen Erklärungen

der Regierungen alſo zuſammen :

Die von dem Parlament in Vorſchlag gebrachten Abänderungen der demſelben ge

machten Vorlagen ſind angenommen durch die Regierungen von :

Naſſau,

Braunſchweig,

Oldenburg,

Sachſen - Weimar,

Sadyſen - Coburg - Gotha,

Sachſen - Meiningen,

Sachſen - Altenburg,

Anhalt - Deſſau und Cöthen,

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg - Sondershauſen,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Walbeck,

Reuß älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie,

Lippe und

Preußen.
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Angenommen mit gewiſſen Vorbehalten haben die Regierungen der freien und

Hanſeſtädte:

Lübeck,

Bremen und

Hamburg.

Die Regierungen von :

Baden,

Kurbeſſen,

Mecklenburg - Schwerin,

Mecklenburg - Strelig und

Schaumburg - Lippe

haben zur Zeit nod Anſtand genommen , ſich auf die geſtellte Frage zu erklären .

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung ſegt General- Lieutenant von Na

dowiß hinzu wird aus dieſem Reſultat der Søluß gezogen , daß die von dem Par

lamente vorgeſchlagenen Abänderungen von den zuſtimmenden Regierungen allerdings feſts

gehalten werden , daß jedoch, da hier ein Mehrbeitsbeſchluß nicht Anwendung finde , aud

die Verfaſſung der Deutſchen Union zur Zeit noch nicht zur Promulgation und Ausführung

gebracht werden könne.

Miniſter Haſſenpflug macht gegen das vorſtehende Reſume des Sommiſſars

der Königlich Preußiſchen Regierung bemerklidy, daß Surheſſen zur Zeit noch gar keine

Erklärung abgegeben habe : eine Thatſade, die General-Lieutenant von Nadowiß ebenſo

anerkennt, als er ſie in dem von ihm gezogenen Reſultat der bis jetzt erfolgten Aus

ſprache der Regierungen konſtatirt glaubt.

Miniſter Graf von Bülow hebt nad drücklich hervor , daß ſeine für Meclenburg

Schwerin abgegebene Erklärung weder eine Verneinung noch eine Bejahung der geſtellten

Frage geweſen . Zur Vermeidung jedes Mißverſtändniſſes wiederhole und präziſire er das

Geſagte dahin , daß Medlenburg - Sdwerin den Abänderungsvorſchlägen des Parlaments

die Anerkennung von Verbeſſerungen der dem Parlamente gemachten Vorlagen nicht verſage,

daß es damit aber nicht gemeint ſei, ſich für die Anerkennung der Verfaſſung ſelbſt auszus

ſprechen, ſondern fernere Verbeſſerungen frei bebalten müſſe.

General- Lieutenant von Radowiß wiederholt ſeinerſeits , daß Promulgation und

Ausführung der Verfaſſung noch nicht ſtattfinden könne, weil nicht alle verbündeten Regie

rungen ſich in gleidher Erklärung geeinigt haben . Er habe jedoch zu bemerken, daß indem

Preußen die vorgeſdhlagenen Verbeſſerungen des Parlaments annehme , damit in keiner

Weiſe ferneren Verbeſſerungsanträgen vorgegriffen ſei, welche man einem nädyſten Parla

mente vorlegen könne. Es möge dieſes aber Gegenſtand näherer Diskuſſion bleiben .

Miniſter Graf von Bülow äußert, daß er gegen dieſe Solußfolge des König

lid Preußiſchen Kommiſſars ſeinerſeits keine Einwendung erbebe .

Miniſter Haſſenpflug. In ſofern eine Diskuſſion in dieſer Verſammlung be

zweckt werde , müſſe er ſeine Gegenwart für unnöthig erachten .

Der Schaumburg - Lippeſche Regierungspräſident Baron von Lauer-Mün dy bofen

wünſcht von dem Miniſter Haſſenpflug die Angabe ſeiner desfallſigen Gründe.
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Miniſter Haſſenpflug erwiedert , weil er viele Perſonen hier verſammelt finde,

denen er die Berechtigung zur Theilnahme an der Konferenz, wozu er eingeladen ſei, und

die, wie bereits vorhin erwähnt, nur als Konferenz der verbündeten Fürſten und ihrer ser

antwortlichen Miniſter qualifizirt worden , nicht zugeſtehen könne.

Der Königlic Preußiſdhe Miniſter , Freiherr von Schleinig ſieht ſich veranlaßt,

gegen den von dem Miniſter Haſſenpflug erhobenen Anſtand in Erinnernng zu bringen

und darauf hinzuweiſen , daß Preußen , indem es zu dieſer Berathung eingeladen , über die

Form der Berathung nichts ſtipulirt habe. Es habe der Königlichen Regierung fern ge

legen , in dieſer Hinſicht dem eigenen Ermeſſen der verbündeten Regierungen irgend vor

zugreifen. Dagegen habe ſie allerdings glauben müſſen , daß die gleichzeitige Einladung

der Mitglieder des Verwaltungsraths zur Theilnahme an der gegenwärtigen Konferenz

nach der ganzen Sachlage und bei der genauen Bekanntſchaft dieſer Mitglieder mit den

obſchwebenden Fragen allgemein nur für angemeſſen und nüßlich habe erachtet werden

können.

General- Lieutenant von Nadowitz glaubt ſich vor dem weitern Fortgang der Ver

handlung der Nothwendigkeit nicht entziehen zu dürfen , die Vorfrage

über die Theilnahme der nicht verantwortlichen Miniſter, beziehungsweiſe der

anweſenden Mitglider des Verwaltungsraths an dieſer Konferenz

zur Entſcheidung der verbündeten Regierungen zu ſtellen .

Nachdem der Sadiſen - Roburg -Gothaiſche Miniſter von Seebad, eine nochmalige

Erklärung des Kurbeltiſchen Miniſters Haſſenpflug darüber beanſprucht hat, ob Lesterer

bei dem ſeinerſeits erhobenen Anſtande aud jetzt noch beharre , und Miniſter Haſſen

pflug ſich hierfür mit Entſchiedenheit ausgeſprochen, erfolgen auf die geſtellte Vorfrage

folgende Erklärungen :

Baden. Miniſter Klüber. Baden vermag ſich die Gründe nicht klar zu maden,

die o en Miniſter Haſſenpflug dazu beſtimmen mögen , auf eine Konferenz bloß verant

wortlicher Miniſter und auf eine Ausídließung der Mitglieder des Verwaltungsraths zu

dringen. Baden ſelbſt ſieht in der Theilnahme der Mitglieder des Verwaltungsraths an

dieſer Konferenz ſo wenig ein Hinderniß , daß es darin vielmehr eine wünſdhenswerthe

Förderung anerkennt.

Mecklenburg - Schwerin. Miniſter Graf von Bülow kann ebenfalls die Be

denken Kurbeſſens nidhit theilen. Daraus, daß verantwortliche Miniſter eingeladen ſeien,

könne unmöglich folgen, daß die eingeladenen verantwortlidyen Miniſter nicht in Begleitung

anderer Perſonen ſollten erſcheinen können , denen die Qualität verantwortlicher Miniſter

nicht beiwohne. Auch werde eine ſolche Beſchränkung durch frühere Antecedentien in

keiner Weiſe gerechtfertigt.

Naſſau. Miniſter von Wingingerode ſtimmt wie Baben .

Braunſchweig. Miniſter Freiherr von Schleinig , ſtimmt ebenfalls gegen die

Beſdränkung der Konferenz auf bloß verantwortliche Miniſter ; und zwar mit dem Bei

fügen , daß eine ſolche Beſchränkung, wenn ſie anders jeßt hier ſtatuirt werden ſollte,

wahrſcheinlich das erſte Mal bei politiſchen Berathungen beſchloſſen werde.

Oldenburg. Miniſterialrath und Departementsvorſtand von Eiſenbecher ſdhließt

ſich der vorſtehenden Erklärung an.

I. 3
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Sachſen - Weimar. Miniſter von Waßdorf findet gegen die Ausbehnung der

Konferenz auf die Mitglieder des Verwaltungsraths nicht nur nichts zu erinnern , ſondern

findet ſie in aller Beziehung wäuſdhenswertly.

In gleicher Weiſe wie Sachſen - Weimar ſtimmen :

Sachſen - Koburg - Gotha ,

Sachſen- Meiningen ,

Sachſen - Altenburg,

Anhalt- Deſſau und Cöthen ,

Anhalt -Bernburg ,

Schwarzburg -Sondershauſen ,

Schwarzburg - Nubolſtadt,

Walbed ,

Reuß älterer Linie ,

Neuß jüngerer Linie ,

Lippe ,

Lübec ,

Bremen und

Hamburg.

Syndikus Dr. Banks macht bei der Abſtimmung für Hamburg noch beſonders

darauf aufmerkſam , daß es ſich in dieſer Konferenz ja ohnehin nicht vou. Majoritäts- Be.

fdlüſſen handle, und daß daber nicht entfernt abzuſehen ſei, wie durch eine Beſchränkung

der Konferenz auf bloß verantwortlidhe Miniſter das Recht oder das Intereſſe der einzel

nen Regierung irgend wie gefördert werden möge.

Mecklenburg - Streliß ſtimmt wie Medlenburg - Schwerin .

Schaumburg -Lippe. Regierungspräſident, Baron von Lauer - Münchhofen.

Schaumburg-Lippe hat den erhobenen Einwand im erſten Augenblick als einen bloß for

mellen betrachtet, worüber hinwegzugeben ſein würde ; es glaubt ſich aber jegt zu über

zeugen , daß das formale Bedenken nicht ohne materielle Unterſtüßung bleibt. Die

Einladung gilt wirklich nur den Fürſten und ihren verantwortlichen Miniſteru . Das Leştere

muß einen beſtimmten Sinn haben. Schaumburg- Lippe findet ihn darin, daß die verant

wortlichen Miniſter nicht als Bevollmächtigte ihrer Regierungen, ſondern als Regierungs

beamte eingeladen ſind , die das hier Beſchloſſene demnächſt vor den Ständen der betref

fenden Staaten zu vertreten befähigt ſein müſſen. Schaumburg - Lippe muß ſich alſo

ebenfalls für ein ſtrenges Feſthalten an der ergangenen Einladung ausſpredjen .

General- Lieutenant von Radowitz konſtatirt als Reſultat der Abſtimmung der

verbündeten Regierungen über die zur Entſcheidung derſelben ſtehende Vorfrage:

daß das Bedenken Kurheſſens gegen die Zuläſſigkeit der Theilnahme nicht ver

antwortlicher Miniſter an dieſer Konferenz nur von Schaumburg - Lippe getheilt

wird.

Nady dieſer Konſtatirung, gegen deren Richtigkeit von keiner Seite ein Einſpruch

erfolgt, richtet General-Lieutenant von Radowiß an den Kurheſſiſchen Miniſter gaſſen

pflug die Frage, ob er ] ſeine von der Majorität der verbündeten Regierungen nicht
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getheilte Anſicht als eine ſolche betrachte, die ihn an der ferneren Theilnahme dieſer Kon

ferenz behindere, oder wie er fich fouſ dem Fortgange der Verhandlungen derſelben

gegenüber , zu verhalten gebenke ?

Miniſter Haſſenpflug erklärt , dabei zu bleiben , daß die an ihn ergangene Ein

labung bloß auf eine Konferenz verantwortlicher Miniſter laute , daß er in Folge dieſer

Einladung zu einer Konferenz verantwortlicher Miniſter , und nur zu einer ſolchen Kon

ferenz erſchienen ſei, und daß er nicht gewillt ſei, ſich über die hier zur Berathung und

Beſchlußfaſſung geſtellten Gegenſtände in einem Kreiſe auszuſprechen , in deſſen Eiem

Theile er mur ein Zuhörerperſonale erkennen könne.

Legationsrath Dr. Liebe weiſt die von dem Miniſter Haſſenpflug für angemeſſen

erachtete Bezeichnung der Anweſenden, dener die Qualität verantwortlicher Miniſter

nicht beiwohut, auf das Entſchiedenſte zurück.

Miniſter von Wagdorf tritt der legten Ausführung des Miniſters Haſſenpflug

ebenfalls mit der Erklärung entgegen, daß der Staatsrath Seebed ihm im Namen ſeines

Souverains, des Großherzogs von Sadiſen -Weimar, zur Seite ſtebe, und dieſe Affiſtenz

in dieſer Konferenz eine von ſeinem Fürſten ſelbſt gewünſchte und gebilligte ſei.

Die verantwortlichen Miniſter von Oldenburg , Baden , Naſſau und Anhalt - Bern

burg geben dieſelbe Erklärung bezüglich der anweſenden Vertreter der Großherzoglich

Oldenburgiſchen, Badenſchen , Herzoglich Naſſauiſchen und Bernburgiſchen Regierung im

Verwaltungsrathe.

Der Königlich Preußiſdhe Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten glaubt im

Namen ſeiner Allerhödſten Regierung dagegen ausdrücklich Verwahrung einlegen zu müſſen,

daß von dem Kurfürſtlich Hellijden Miniſter die nicht mit der Eigenſchaft verant

wortlicher Miniſter bekleideten Anweſenden als Zuhörer bezeidnet ſeien . Der Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten bemerkt dabei , daß dieſer Ausdruck in Beziehung auf

Perſonen , die ausdrücklich von der Preußiſden Regierung zu dieſer Verſammlung einge

laden und zu den bermaligen Verhandlungen mit Vollmacht verſehen ſind , als ein voll

kommen ungeeigneter erſcheine.

General - Lieutenant von Radowiß erſucht die Konferenz um Fortſegung der

Berathung.

Meclenburg - Streliß. Regierungsrath von Bernstorff erklärt, daß Med

lenburg - Strelik die Abſicht nicht gehabt habe , fidh noch eine Erklärung auf die Frage

über die Abänderungs - Vorſchläge des Parlaments orzubehalten , und daß hiernach das

von dem Königlich Preußiſchen Kommiſſar vorhin gezogene Reſultat der desfallſigen Ab

ſtimmung zu berichtigen bleibe.

General - Lieutenant von Nadowis fragt , ob er nach dieſer zuſäglichen Erklärung

die Entſchließung von Medlenburg - Strelitz dabin zu verſtehen habe , daß Medlenburg

Streliš ſdon jegt definitiv ablehne , und zwar mit der Entſchiedenheit, daß es ſich

darüber auch nicht einmal eine fernere Erklärung vorbehalte; welche Frage der Vertreter

der Medlenburg - Strelißiſchen Regierung bejaht.
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Medlenburg - Strelitz vermehrt hiernacy , wie General - Lieutenant von Radowitz

zuſeßt, die vorgenannten drei Kathegorien der abſtimmenden Regierungen um eine vierte

Kathegorie , nämlich um die Kathegorie einer definitiv ablehnenden Regierung. Für die

Rechte der übrigen Regierungen werde durch dieſe Ablehnung natürlich nicht das Mindeſte

geändert.

Auf die von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſden Regierung vorhin gezogene

Sdlußfolge zurückkommend , erkennt Miniſter von Waßdorf an , daß jedenfalls während

der Zeit der nody zu erwartenden Entſcheidungen der Badenſchen und anderer Regierungen

von einer Promulgation und Ausführung der Verfaſſung allerdings abzuſtehen ſein werde .

Er muß ſich dabei aber dagegen ausſprechen, daß die Abgabe dieſer rückſtändigen Erklärungen

nicht einer ungewiſſen Zukunft anheimgeſtellt bleibe , was nad Lage der Sache für die Re

gierungen , denen es um die baldige Errichtung der Union voller Ernſt ſei, um ſo bedenklicher

ſein werde , als ja nad der Erklärung Mecklenburg - Sdwerins ſelbſt die Anerkennung

und Billigung der von dem Parlamente bewerkſtelligten Verbeſſerungen des Verfaſſungs

Entwurfs, das Inslebentreten der Verfaſſung für die Geſammtheit der hier vertretenen

unirten Staaten nod keineswegs in ſichere Ausſicht ſtelle. Miniſter von Wagdorf

hält daher die Regierungen , die jeßt mit beſtimmten Erklärungen vorgetreten ſind , für

eben ſo berechtigt als genöthigt, auf Feſtſeßung einer beſtimmten Friſt zu bringen , worin

die noch rückſtändigen Erklärungen der übrigen verbündeten Regierungen zu erfolgen haben.

Dieſe Friſt müſſe geſtellt werden , um den traurigen Zuſtand der Ungewißheit für die

Regierungen, die den Bundesſtaat ſeither ernſtlich erſtreben , endlich zu beſdließen , und

fie könne geſtellt werden, da, bei aller Verſchiedenheit der politiſchen Auffaſſung des unter

den verbündeten Regierungen beſtehenden Verhältniſſes , die Grundlage dieſes Verhältniſſes

doch keine andere als eine rechtlidye ſei.

General - Lieutenant von Radowiß iſt bereit , der Konferenz die folgenden Fragen

zu ſtellen :

1. Soll den Regierungen , die mit ihren Erklärungen über die dieſer Konferenz

zuerſt vorgelegte Frage noch rückſtändig ſind , zur Abgabe dieſer Erklärung

eine beſtimmte Friſt geſtellt werben ;

und

2. wie ſoll ſich bis zum Eingange dieſer Erklärungen das Verbältniß der Regie

rungen unter ſich und zu dem Unionswerke geſtalten ?

Sachſen -Meiningen . Miniſter Freiberr von Wedmar bemerkt, daß er der beginnenden

Erörterung dieſer beiden neuen Fragen, Namens der von ihm vertretenen Regierung, nod die

folgende verwahrende Erklärung vorherzuſchicken habe. Die Antwort auf die der Konferenz

zunächſt vorgelegte Frage ſei für Sadyſen - Meiningen bejahend erfolgt, in ber beſtimmten

Vorausſeßung, daß auch Seitens der anderen verbündeten Regierungen eine gleiche

Zuſtimmung gegeben werde. Geſchehe dies nicht, oder werde die nöthige Zuſtimmung

aller verbündeten Negierungen in eine ungewiſſe Ferne hinausgeſchoben, ſo müſſe damit

aud für die jeßt zuſtimmenden Regierungen eine Pflicht gelöſt ſein , die eben nur unter

der angegebenen Vorausſeßung allgemeiner Zuſtimmung von der einzelnen Regierung

eingegangen worden ſei, und, der Natur der Verhältniſſe nach eingegangen, werden konnte.

Sachſen - Weimar. Miniſter von Wat dorf freut ſich in der von dem Königlich

Preußiſchen Kommiſſar eben proponirten Frageſtellung einer Ronformität mit ſeinen eige
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nen Anſchauungen zu begegnen, namentlich in dem Punkte, daß dson jeßt das Verhältniß

in Erwägung gezogen werden ſoll, welches ſofort und noch vor Eingang der rückſtändigen

Erklärungen einzelner verbündeten Regierungen unter den verbündeten Regierungen ſelbſt

und hinſichtlich ihrer Stellung zum Unionswerke einzutreten hat und zu beobachten ſein

wird. Möchten auch manche Rechte zeitweiſe nicht zur Ausführung gelangen können : die

rechtliche Verpflichtung, wiederholt Miniſter von Wagdorf, ſei zur Zeit doch noch für

alle verbündeten Regierungen eine gleiche, und auf dieſer geſidyerten Baſis werde ſids

aud das zwiſchenzeitliche Verhältniſ zwiſchen den verbündeten Regierungen unſwer

geſtalten laſſen .

Oldenburg. Miniſterialrath und Departements - Vorſtand von Eiſendeder.

Bei den Geſinnungen und dem entſchiedenen Willen ſeiner Negierung ſei er verpflichtet,

darauf zu bringen, daß die nod) rücſtändige Erklärung der betreffenden einzelnen verbün

deten Regierung in beſtimmter Weiſe und in kürzeſter Friſt erfolge. Oldenburg wolle eine

Entſcheidung. Es betrachte die Anbauer dieſes Zuſtandes der Ungewißheit als ein dwes

res Unglück, und es finde es mit dem Gefühl für Redit und Ehre nicht wohl verträglidi,

einen ſolchen Zuſtand länger als unerläßlich nothwendig, fortdauern zu laſſen .

Baden. Miniſter Klüber erklärt eine achttägige Friſt von dem Sdluſſe der

gegenwärtigen Konferenz an , zur Abgabe der Badenſchen Entſchließung für ausreichend.

Mecklenburg - Schwerin und Schaumburg - Lippe werden jedenfalls in der

von Baden bezeichneten Friſt die ſchließlichen Erklärungen abgeben.

Kurheſſen. Miniſter Haſſenpflug bleibt der Hoffnung, daß ihm die Gelegenheit

zur Kundgebung der Kurbeſſiſden Erklärung in einer der Einladung homogenen Konferenz

nicht werde verſagt werden . Er ſpredje den Wunſch aus, dies für Kurbeſſen in einer bloß

aus verantwortlichen Miniſtern gebildeten Konferenz baldigſt thun zu können .

General -Lieutenant von Radowiß erkennt in dieſem Wunſche Kurbeſſens einen

neuen Punkt der Berathung. Er ſtellt den anweſenden Vertretern der verbündeten Regie

rungen zur Entſcheidung, ob dem Miniſter Haſſenpflug die Abgabe der Kurheſſiſden

Erklärung in einer bloß aus verantwortlichen Miniſtern gebildeten Konferenz zu geſtatten,

beziehungsweiſe ob die gegenwärtige Zuſammenſeßung der Konferenz zum Zwecke der Ent

gegennahme der Kurbeſliſchen Erklärung demgemäß in der gegenwärtigen Zahl ihrer Mit

glieder zu beſchränken ſei .

Baden. Miniſter Klüber findet ſich weniger in der Eigenſdaft eines verant

wortlichen Miniſters , als in der eines Bevollmächtigten Badens in der Konferenz. Er

ſieht daher in der jeßigen Zuſammenſeßung der Konferenz für Kurbeſſen keinerlei Be

ſchwerde, und entbehrt jedes Beſtimmungsgrundes , ſidh für die von Kurheſſen geforderte

Modifikation der Konferenz entſdheiden zu können .

Mecklenburg - Schwerin hält den Wunſd Kurbeſſens allerdings in keiner Weiſe

für motivirt. Eine Konferenz in der von Kurbeſſen einmal geforderten Beſdränkung

erſcheint aber deſſenungeachtet aud zuläſſig , ſo daß Medlenburg - Schwerin geſtatten will,

baß dem Wunſde Kurbeſſens deferirt werde.

I. 4



14

Naſſau glaubt nicht, daß man den einzelnen Regierungen in der Freiheit , die

Konferenz nach ihren eigenen Entſchließungen zu befchicken , vorgreifen dürfe. Es ſtimmt

gegen Surheſſen.

Braunſchweig ſtimmt wie Baden.

Oldenburg iſt außer Stande, die Zurüchaltung Kurbeſſens, ſich in dieſer Konfe

renz zu erklären , audy nur annähernd zu würdigen. Es kann daher , da Gründe dafür

nicht angegeben werden , dem Wunſche Kurheſſens nicht zuſtimmen.

Sachſen - Weimar vermag ebenfalls keine Gründe für den geſtellten Wunſd

aufzufinden. Es ſtimmt gegen deſſen Gewährung.

Sachſen - Meiningen ſtimmt ebenfalls dagegen , und zwar weil es , von allem

Anderen abgeſehen , eine Verleßung darin findet, der Zuſammenſeßung einer Konferenz zu

widerſtreiten , die ſich auf Einladung einer Regierung geſtaltet hat , der die erſchienenen

Regierungen alle zu fo vielem Danke verpflichtet ſind .

Sachſen - Altenburg ſtimmt wie Sachſen -Weimar.

Medlenburg -Streliß tritt dem Wunſche Kurheſſens bei, da ihm die baldige

Abgabe der Kurbeſſiſchen Erklärung beſonders wünſchenswerth iſt.

Die ſämmtlichen übrigen Regierungen ſtimmen ebenfalls alle wider Kurbeſſen.

2

Schaumburg - Lippe motivirt dieſe ſeine Abſtimmung baburdy, daß es die Ver

tretung der in der gegenwärtigen Konferenz vereinigten Regierungen durd, verantwortliche

Miniſter dieſer Regierungen, allerdings für unerläßlich hält, hierdurch aber audi jeder An

forderung genügt glaubt. Die Affiſtenz der verantwortlichen Miniſter , die den Miniſtern

ſelbſt genehm und wünſchenswerth iſt, kann den Vertreter einer anderen Regierung zur

Beſeitigung dieſer Aſſiſtenz nicht berechtigen .

Miniſterpräſident Graf von Brandenburg macht dem Miniſter Haſſenpflug

bemerklich, daß ſeinem Wunſche, die Kurheſſiſche Erklärung vor einer blos aus verant

wortlichen Miniſtern gebildeten Konferenz abzugeben , ber Wunſd der großen Mehrheit,

die Konferenz unverändert ſo zu erhalten , wie dieſelbe einmal gebildet ſei, entgegenſtehe.

Er ſtellt dem Miniſter Haſſenpflug anheim , ob er unter dieſen Umſtänden , auf ſeinen

Wunſch jeßt nicht verzichten und zur Abgabe der Kurheſſiſchen Erklärung übergeben könne.

Miniſter Haſſenpflug erwiedert, daß er dieſerhalb vorber den Entſchluß ſeines

gnädigſten Herrn, des Kurfürſten , einzuholen habe.

Nachdem General - Lieutenant von Rabowiß hierauf die Veröffentlichung des

Protokolls, als eines Rechenſchaftsberichts der konferirenden Regierungen, ansbrüdlich

vorbehalten , erklärt Miniſter - Präſident, Graf von Brandenburg , die heutige Sizung

der Konferenz für geſchloſſen, und beraumt die nädyſte Sißung auf morgen, den 11ten d. M.,

Abends 6 Uhr, an.

Der Schluß der Sißung erfolgt Berlin , wie Eingangs , Abends 10 Uhr.
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Das Protokoll der Sißung vom 10ten Mai c. iſt in der Sigung vom 11ten Mai c.

verleſen, von den Mitgliedern der Konferenz genehmigt, und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet worben .

Für Preußen :

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinis.

vou Rabowiß.

Für Baden :

Klüber.

Freiherr von Meyſenbug .

Für Kurheſſen :

Haſſenpflug.

Für Sachſen - Weimar:

von Waßdorf.

Seebed.

Für Mecklenburg - Schwerin :

Graf von Bülow.

von Shad.

Für Mecklenburg - Strelik :

von Bernstorff.

von Oergen.

Für Oldenburg:

von Eiſenbedyer.

Mosle.

Für Sachſen - Altenburg :

Graf Beuſt.

Für Sachſen - Coburg -Gotha :

von Seebady.

Für Sachſen - Meiningen :

Freiherr von Wechmar.

Für Naſſau:

von Winßingerode.

Vollpracht.

Für Braunſchweig :

Freiherr von Schleiniß.

Dr. Liebe.

Für Anhalt- Deſſau und Anhalt -Cöthen :

von Goßler.

von Ploeg.

Für Anhalt - Bernburg:

Hempel.

Dr. Walther.
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Für Schwarzburg -Sondershauſen :

Chop.

Für Schwarzburg -Rudolſtadt :

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie:

Otto.

Für Reuß jüngerer Linie :

von Bretſd neider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe:

Baron von Lauer - Mündyhofen.

Für Waldeck :

Winterberg.

Für Lübeck :

Dr. Elber.

Für Bremen :

Smidt.

Für Hamburg:

Dr. Banks.

Bloemer.

o
m



Protokoll
der

Z weiten S i Bu n g .

Verhandelt Berlin , den 11ten Mai 1850 , Nachmittags 6 Uhr,

in Gegenwart :

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung:

des Miniſter -Präſidenten Grafen von Brandenburg;

des Königlich Preußiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten, Frei

herrn von Schleinip ;

und

des Kommiſſars der Königlich Preußiſchen Regierung , General- Lieutenants

von RadowiB ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung :

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten, Klüber ;

und

des Legationsraths , Freiherrn von Meyſenbug;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung:

des Miniſters Haſſenpflug ;

Seitens der Großherzoglich Sachſen -Weimarſchen Regierung :

des Miniſters von Waßdorf;

und

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Regierung:

des Miniſters Grafen von Bülow ;

und

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg -Strelißiſchen Regierung:

des Vorſigenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff ;

und

des Geheimen Juſtizraths von Oerken ;

Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung:

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Miniſterial

raths von Eiſendech er ;

und

des Oberſten Mosle ;

II. 1
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Seitens der Herzoglich Sachſen - Altenburgiſchen Regierung:

des Miniſters Grafen Beuſt;

Seitens der Herzoglich Sachſen-Coburg - Gothaſchen Regierung:

des Miniſters von Seebach ;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Meiningenſchen Regierung :

des Miniſters Freiherrn von Wechmar;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung:

des Miniſters von Winßingerode ;

und

des Präſidenten Vollpracht;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleiniß ;

und

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Deſſau- und Anhalt - Köthenſchen

Regierung :

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploeg ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Regierung :

des Miniſters Hempel ;

und

des Ober - Konſiſtorialraths Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg -Sondershauſiſchen Regierung :

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg-Rudolſtädtſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, älterer Linie :

des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, jüngerer Linie :

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider ;

Seitens der Fürſtlich Lippeſchen Regierung:

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg -Lippeſchen Regierung:

des Regierungs-Präſidenten Barons von Lauer - Münchhofen ;

Seitens der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung:

des Regierungsraths Winterberg;

2
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Seitens der freien und Hanſeftadt Lübec :

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg :

des Syndikus Dr. Bank 8.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

Miniſter - Präſident Graf von Brandenburg eröffnet die' Sißung.

Das Protokoll der geſtrigen Sißung wird verleſen , von den Mitgliedern der Kon

ferenz genehmigt, und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet.

General-Lieutenant von Radowiß glaubt die Möglichkeit anerkennen zu ſollen , daß

die im Beginne der geſtrigen Siſung zur Erörterung und Beſchlußfaſſung der Konferenz

geſtellte erſte Frage von einzelnen Seiten zunächſt in einem anderen Sinne aufgefaßt ſein

möchte, als er, der Königlich Preußiſche Kommiſſar, bei ihrer Darlegung damit verbunden,

und der Verlauf der Verhandlungen herausgeſtellt habe. In Anerkennung dieſer Mög

lichkeit bittet er , allenfallſige Erläuterungen , Zuſäße oder weitere Erklärungen zu der

erfolgten Ausſprache über die erſte Frage , wo dieſelben nöthig oder angemeſſen erachtet

werden mödyten , jeßt ſofort und vor weiterem Fortgange der Verhandlungen eintreten zu

laſſen.

Baden . Miniſter Klüber. Baden befindet ſich zuerſt in dem Falle , die Vor

ausſegung des Königlich Preußiſchen Kommiſſars beſtätigen zu können. Die von dem

Kommiſſar Eingangs der Sißung geſtellte erſte Frage iſt im Verlaufe der Sißung, und

zwar namentlich durch die fortſchreitenden Erläuterungen Preußens in dem Maaße prä

ziſirt worden , daß der Vertreter Badens, nady umfaſſender Erwägung ihres ganzen eigent

lichen Inhalts ſich nunmehr für ermächtigt halten kann, dieſe Frage aud ſeinerſeits zu

bejahen. Demgemäß erklärt er , daß Baden die Verfaſſungs - Urkunde vom 26ſten Mai

v. J. zuſammt den dazu von dem Parlament in Vorſchlag gebradyten Aenderungen , alſo

die Verfaſſungs - Urkunde, ſo wie ſie unter Acceptation dieſer Vorſchläge vorliegt , genehm

hält und derſelben zuſtimmt. Baden erklärt zugleich , daß es dieſe Genehmhaltung und

Zuſtimmung unter der ausdrücklichen Vorausſeßung giebt , daß es bei demnächſtiger Pro

mulgation und Ausführung dieſer Verfaſſung der Deutſchen Union in der Lage bleibe,

ſich den Rückſichten nicht zu entziehen , die es in Gemeinſchaft mit allen Deutſchen

Staaten dem Deutſchen Bunde ſduldet , und denen vollſtändig zu genügen , nothwendig

und für Baden auf das höchſte wünſchenswerth bleibt . Baden begleite dieſe ſeine. Er

klärung mit dem aufrichtigen Wunſche, daß das unter Aufrechthaltung der vorſtehenden

Vorausſetzung ins Leben tretende Unionswerk den unirten Staaten und dem geſammten

Deutſchen Vaterlande zu gemeinſamen und dauerndem Segen gereichen werde.
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Kurheſſen. Miniſter Haſſenpflug erklärt ſich veranlaßt, bezüglich des in der

geſtrigen Sißung von ihm relevirten Einſpruchs gegen die Theilnahme der nicht verant

wortlichen Miniſter an der gegenwärtigen Konferenz zunächſt die folgende Erläuterung

abzugeben. Die Zuziehung der Mitglieder des Verwaltungsraths zu der gegenwärtigen

Konferenz war für ihn eine unerwartete. Er glaubte darin die Abſicht zu erkennen , daß

ſids der Verwaltungsrath, als ſolcher, an der Berathung und Beſchlußfaſſung der Konferenz

zu betheiligen haben ſolle. Gegen dieſe von ihm unterſtellte Abſicht, gegen die Theil

nahme und Mitwirkung des Verwaltungsraths , im Sinne einer geſchloſſenen Korporation,

war ſein Einſpruch gerichtet. Dieſer Einſpruch war alſo, feiner Natur nady, lediglich ein

formeller, er konnte nur der Sache gelten , und wenn zu ſeiner Begründung und Recht

fertigung die Worte der Vorladung zu dem gegenwärtigen Kongreß , in ſchärfſter Auf

faſſung des Wortſinnes geltend gemacht worden, ſo kann nicht erwartet werden, daß darin

ein Angriff gegen Perſonen erkannt werden könne. Das verleſene Protokoll, deſſen Rich

tigkeit dabei in keiner Weiſe beſtritten werde, laſſe indeß auch dieſe leştere Auffaſſung zu.

Dieſe Auffaſſung aber ſei, wie geſagt, ſeine , des Miniſters Haſſenpflugs, Intention

nicht geweſen , wie hiermit zur Ausſchließung jedes Mißverſtändniſſes ausdrüdlich erklärt

werde. Kurheſſen widerſpreche nicht, daß die Mitglieder des Verwaltungsraths, in ſoferit

ſie hier anders nur nicht in dieſer Qualität, ſondern in der Qualität betrauter Bevolls

mächtigter der vereinigten Regierungen erſcheinen , zur Theilnahme an der gegenwärtigen

Konferenz berechtigt ſeien , wenn Kurheſſiſder Seits freilidy aud gewünſdyt werde , den

Kreis der Konferenz auf bloß verantwortliche Miniſter beſchränkt zu ſehen. Könne dieſem

Wunſche nicht willfahrt werden , ſo ſolle Seitens Kurheſſens darauf nicht weiter beſtanden

werden .

Was, zur Sache ſelbſt übergehend, die Erklärung Kurbeſſens auf die erſte Frage betreffe,

ſo glaube Kurbeſſen dieſe Erklärung bis dahin ſuspendiren zu ſollen , daß die Konferenz

in die Erörterung der zweiten Frage eingetreten ſei. Die Entſcheidung dieſer lekteren,

zweiten Frage müſſe für Kurheſſen die Vorbedingung ſeines Verhaltens zur erſten Frage

darſtellen. Es ſolle dies des Näheren bei Erörterung der zweiten Frage motivirt und

durch dieſe Motivirung alsdann zugleich die jevige Ablehnung jeder Erklärung auf die

erſte Frage, gerechtfertigt werden .

Preußen. Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten , Freiberr von Schleinig.

Auf die ſo . eben vernommene einleitende Erklärung Kurbeſſens bleibe Folgendes zu er

wiedern . Die Einladung der Mitglieder des Verwaltungsraths zu der gegenwärtigen

Konferenz ſei von Preußen in der Vorausſeßung der Förderlichkeit ihrer Zuziehung

erfolgt : eine Vorausſeßung , die durch die dieſen Mitgliedern Seitens der übrigen Negie

rungen ertheilte Bevollmächtigung und durch die in der geſtrigen Sitzung deshalb erfolgten

ausdrücklichen Erklärungen dieſer Regierungen ihre verdiente Beſtätigung gefunden habe.

Der Widerſprudy, den dieſe Zuziehung in der geſtrigen Sipung Seitens Kurbelſens er

fahren , habe bei ſeiner Allgemeinheit nur im Sinne eines Verſuchs verſtanden werben

können , das Recht der eingeladenen Regierungen, ſich in dieſer Konferenz nach eigenem

Ermeſſen vertreten zu laſſen , beſchränken zu wollen . Preußen habe ſich verpflichtet gefun

den , gegen einen ſolchen Verſuch ausdrüdliche Verwahrung einzulegen. Nach der jeßigen

ausdrücklichen Erklärung Kurbeſſens ſei indeß eine Beſchränkung des freien Zuſtimmungs

rechts der Regierungen in der Wahl ihrer Vertreter, durchaus nicht beabſichtigt worbeu.

Auf Grund dieſer Erklärung, und unter nodimaliger Wahrung des in Frage geſtellten
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Regierungsrechts, glaube Preußen den Gegenſtand der geſtrigen desfallſigen Erörterung

nunmehr auf ſid beruhen laſſen zu können.

Kurheſſen erklärt ſich hiermit und mit dem nunmehrigen Fortgang der Ver

handlungen gänzlich einverſtanden .

Mecklenburg - Schwerin erklärt, daß es ſich bereits in der geſtrigen Sißung

dahin ausgeſprochen habe , daß es den fraglichen Verbeſſerungs - Vorſdlägen ſeine Zu

ſtimmung ertheile , in ſofern daraus nicht gefolgert werden ſolle, daß es damit zugleich

ſeine Zuſtimmung zu dem definitiven Abſchluſſe, der Promulgation und der Ausführung

der Verfaſſung ausgeſprochen habe. Medlenburg - Schwerin iſt daher in der Lage zu er

klären, daß es unter gleichen Vorausſeßungen wie Baden die Abänderungs -Vorſchläge annimmt.

Schaumburg - Lippe hat in der geſtrigen Sißung hinſichtlich der erſten Frage

mit Baden , Mecklenburg - Schwerin und Medlenburg - Streliß zu ſtimmen erklärt. Es

iſt dies aber in einem Augenblicke geſchehen , worin die Mecklenburg - Strelitiſche Erklärung

noch nicht für eine ablehnende zu erachten , und von dem Kommiſſar als eine ſolche nods

nicht qualifizirt war. Nachdem dies im Verlauf der geſtrigen Sißung eingetreten , wird

die Uebereinſtimmung Schaumburg - Lippe's in ſeiner Abſtimmung zur erſten Frage auf

die Erklärungen beſchränkt, die dieſerhalb in der geſtrigen Sißung Seitens Badens und

Schwerin's gegeben wurden .

Oldenburg hat keine weitere Bemerkung und keinen weiteren Vorbehalt ſeiner

geſtrigen Annahme - Erklärung der modifizirten Verfaſſung beigefügt , weil es davon aus

ging , daß es ſich zunädyſt nur um den Inhalt der Verfaſſung und um die Zuſäße zu

derſelben handle. Bei dem Stadium der Ausführung wird Oldenburg allerdings nocy

zu einer weiteren Aeußerung in Beziehung auf ſeine beſondere Stellung zu Hannover

Veranlaſſung finden .

Sachſen - Meiningen iſt bei ſeiner Erklärung auf die erſte Frage nicht gemeint

geweſen , ſeine Zuſtimmung zu derſelben gegenwärtig nod von der vorherigen Erfüllung

des bei dieſer Erklärung fundgegebenen Wunſches abhängig zu machen. Dieſe Zuſtim

mung iſt viel mehr eine unbedingte geweſen , was der größern Beſtimmtheit wegen , aus

drücklid zugefügt wird .

Hiermit iſt die Vorfrage des Kommiſſars über etwaige zuſäßliche Erklärungen zu

den Abſtimmungen in der geſtrigen Sißung erledigt.

Die Verhandlung wird fortgeſeßt.

General - Lieutenant von Radowiß trägt vor. Da , wie bereits geſtern erklärt

worden , die Verfündigung und Ausführung der Verfaſſung der Deutſchen Union, Mangels

Zuſtimmung ſämmtlicher unirten Negierungen zu derſelben , zur Zeit noch nicht erfolgen

könne , ſo ſtehe zur Erwägung , weldher Zuſtand zwiſchenzeitlich, d . h . von jeßt an und

bis zu dem Augenblick der Verkündigung und Ausführung der Verfaſſung für diejenigen

Regierungen einzutreten habe , die dieſe Verfaſſung ihrerſeits als feſtſtehend erachteten.

Die ſehr umfangreiche Frage über dieſes Proviſorium theile ſich ihrer Natur nady, in die

beiden Unterfragen über die redytlidie Grundlage, auf die das Proviſorium zu errichten ,

und ſodann über das Organ , womit das Proviſorium auszurüſten ſein werde. Preußen

müſſe als dienlichen Vorſchlag zur redytliden Grundlage dieſes Proviſoriums, die Be

II. 2
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ſtimmungen des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 erachten , da es ſich überzeugt

balte , daß auf dieſer Grundlage der Hauptzweck des Proviſoriums: die Union ſelbſt in's

Leben zu rufen , erreicht, und den gemeinſamen Intereſſen der unirten Staaten überdem

eine wirkſame und gedeihliche Förderung zugewendet werden könne. Bei Annahme dieſes

Vorſchlages werde ſich ſodann die Frage nach dem Organ des Proviſoriums , beziehungs

weiſe die Frage, wie ſich die proviſoriſche Unions - Regierung zu geſtalten habe , anſchließen .

Als nächſte und erſte Frage ſtehe demnach zur Umfrage:

Erachten die verbündeten Regierungen es mit Preußen für dienlich, daß das bis

zur Verfündigung und Einführung der Unions - Verfaſſung zu ſtatuirende

Proviſorium , auf die Grundlage der Beſtimmungen des Bündnißſtatuts vom

26ſten Mai 1849 geſtellt werde ?

Kur heſſen kann das Bedürfniß zu einer dergleichen proviſoriſchen Inſtitution,

wie ſie durch den Kommiffar der Königlid Preußiſchen Regierung zur Frage geſtellt

worben , überhaupt nicht anerkennen , und muß ſich daher ablehnend erklären . Die poli

tiſche Stellung, die die Union zu Deutſchland einnehmen wird, ſei für jede fernere ein

gehende Erörterung zu maaßgebend , als daß ſie nicht erſt vollſtändig unb mit Sicher

heit zu überſehen ſein müſſe, ehe auf eine ſolche Erörterung eingegangen werden könne.

Kurheſſen ſtelle das Anſuchen , ſich die nähere Rechtfertigung dieſer Auffaſſung bis zur

Erörterung der von dem Kommiſſar Eingangs der Konferenz angekündigten zweiten Frage,

der Frage über die Stellung der verbündeten Regierungen zu dem Frankfurter Kongreß,

vorbehalten zu dürfen.

Baden iſt nicht im Stande, den Bedenken Kurbeſſens gegen die Errichtung einer

proviſoriſden Unionsregierung beizutreten. Es iſt im Gegentheil der Ueberzeugung , daß

das gemeinſame Beſtreben der unirten Regierungen, die Union ins Leben zu rufen , eines

gemeinſamen Organs nicht entbehren dürfe. Nur durch ein ſolches Organ werde es

möglich werden , die Union ſucceſſive in ſich ſelbſt zu feſtigen , ihr Verhältniß zu den andern

Staaten zu ordnen , und auf dieſem den eigentlidien und urſprünglichen Zweck der Union,

als einer organiſden Gemeinſchaft wenn nid )t aller, doch der meiſten Deutſchen Staaten

auf dem kürzeſten und ſicherſten Wege berbeizuführen . Baden erklärt ſich hiernach auf die

geſtellte Frage beiſtimmend.

Mecklenburg - Schwerin ſtellt das Wünſchenswerthe der von dem Königlich

Preußiſchen Kommiſſar in Antrag gebrachten proviſoriſchen Einrichtung nicht in Abrede,

glaubt aber doch beanſpruchen zu müſſen , daß die konkrete Form des bezweckten Proviſo

riums vorher näher dargelegt werde.

General - Lieutenant von Radowit muß dieſen Anſpruch Medlenburg - Schwerins

an ſich eben ſo berechtigt als natürlich eraditen . Da aber von Seiten Kurbeſſens das

Proviſorium bereits unter jeder Form abgelehnt iſt, ſo wird die Frage , ob ein Proviſo

rium überhaupt eintreten ſolle, nicht mehr zu umgehen , und auf der geſtellten Frage alſo

zu beharren ſein.

Mecklenburg - Schwerin bejabt hierauf die Frage unter Vorbehalt völligſter

Freiheit in Entſcheidung über die Formation des Proviſoriums ſelbſt.
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Naſſau hält die Errichtung des beantragten Proviſoriums für wünſchenswerth und

nothwendig , indem es ſich ebenfalls ſeine Entſchließung über die Modalitäten deſſelben bis

zu deren nähern Auseinanderſetzung vorbehält.

Braunſchweig vernimmt mit der lebhafteſten Befriedigung, daß Preußen gewillt

iſt , den erſten ſo nothwendigen thatſächlichen Schritt zur Herſtellung der Unionsregierung

zu thun. Es ſtimmt dem desfallſigen Vorſchlage Preußens durchaus bei. Ueber die

näheren Modalitäten , worunter die proviſoriſche Regierung einzutreten hat, bält ſids Braun

ſchweig ſeine Erklärung vor.

Sachſen-Weimar,

Sachſen - Coburg- Gotha,

Sachſen - Meiningen,

Sachſen - Altenburg,

Anhalt - Deſſau und Cöthen,

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg -Sondershauſen,

Schwarzburg -Rudolſtadt,

Reuß älterer Linie,

Reuß jüngerer linie, und

Lippe

ftimmen ſämmtlid wie Braunſdyweig.

Mecklenburg -Strelit iſt der Anſicht, daß die von dem Königlich Preußiſden

Kommiſſar als Gegenſtand dieſer Konferenz geſtern angekündigte zweite . Frage, mit dem

jekt zur Verhandlung ſtehenden erſten Gegenſtande zu enge zuſammenhängt, als daß es

bei der Separatſtellung, welche es in der geſtrigen Sigung hat einnehmen müſſen, über

einzelne Detailfragen eine Erklärung abgeben kann . Es muß daher um die Erlaubniß

bitten , ſich in einem weiter vorgerüdten Stadium der Verhandlung über die von ihm

einzunehmende Stellung zur Union ausſpredjen zu dürfen.

Oldenburg wünſcht eben ſo lebhaft wie Braunſchweig, daß etwas Wirkliches

baldigſt zu Stande komme. Kann das in der von Preußen proponirten Form der pro

viſoriſchen Unions - Regierung geſchehen , ſo kann Oldenburg dieſer Form nur gänzlids

zuſtimmen .

Schaumburg - Lippe tritt der Auffaſſung des Königlic Preußiſchen Kommiſſars,

daß der nädyſte Zweck der Union zur Zeit und unter den obwaltenden Umſtänden die

Union ſelbſt ſei, allerdings völlig bei, glaubt aber, daß es gerade aus Nückſichten für die

Erreichung dieſes Zweckes wohl zu erwägen ſtehe, ob nicht vorderſamſt von Errichtung

jedes Proviſoriums beſſer abzuſehen ſein möge. So lange namentlich das Verhältniſ

Sachſens zur Union nicht entſdieben ſei, möchte ein Proviſorium ſchon aus dieſem Grunde

für bedenklid erachtet werden . Die Schaumburg - lippeſche Regierung iſt von dem Wunſche

durchbrungen, daß eine Deutſche Union auf geſicherten Grundlagen, Preußen an der Spitze,

ins Leben treten möge. So lange es aber an dieſen Grundlagen nodi fehlt, vermag die

ſelbe dieſen Wunſc in Errichtung des in Frage ſtehenden Proviſoriums nicht gefördert

zu ſehen .
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Die dieſer Ausſprache nachfolgende Frage des General-Lieutenants von Radowig,

ob er den Vertreter der Schaumburg - Lippeſchen Regierung recht verſtehe , wenn er aus

dem Vorgetragenen abnehme, daß Schaumburg - Lippe eine Erklärung über Errichtung einer

proviſoriſchen Unions - Regierung auf Grundlage der Beſtimmungen des Bündniß - Statuts

vom 26ſten Mai 1849 für jeßt nods ablehnen zu müſſen glaube , wird von dem Baron

von lauer - Münchhofen Namens der Schaumburg - lippeſchen Regierung bejaht.

Die freien und Hanſeſtädte Lübeck und Hamburg

ſtimmen wie Medlenburg - Schwerin .

Die freie und Hanſeſtadt Bremen

bält ſich ihre Erklärung bevor.

General - Lieutenant von Radowiß erklärt als Reſultat der Abſtimmung, daß

ſämmtliche anweſende Regierungen , mit Ausnalme von Kurheſſen , Mecklenburg - Strelit,

Sdaumburg - Lippe und Bremen , auf die zur Umfrage geſtellte Anfrage bejahende Ant

wort ertheilt haben.

Die Konferenz (dreitet zur Erörterung der ferneren Frage über die nähere Geſtal

tung, die der proviſoriſchen Unions - Regierung auf der Grundlage der Beſtimmungen des

Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 zu geben ſein werde.

Die Geſtaltung wird , wie der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung

auszuführen fortfährt, durdy die Stellung und die Wirkſamkeit bedingt ſein , die in der

proviſoriſden Unions - Regierung

1. der Unions - Vorſtand,

2. das Fürſten - Kollegium

uno

3. das Organ zwiſchen Beiben

einnehmen .

Preußen ſtellt in Bezug hierauf folgende Vorſdläge zu freieſter Erwägung:

Soviel es zunächſt den Unions -Vorſtand betrifft, ſo möge dem Unions- Vorſtand das

Maß der Rechte zugetheilt werden , die die betreffenden Beſtimmungen des Bündniß

Statuts vom 26ſten Mai 1849 der Krone Preußen beilegen.

Bei dem Fürſten - Kollegium der proviſoriſchen Unions - Regierung werde ins Auge

zu faſſen ſein :

1. die Zuſammenſezung dieſes Kollegiums

und

2. deſſen Kompetenz.

Bezüglich der Zuſammenſezung des Fürſten - Kollegiums der einſtweiligen Unions

Regierung cradyte Preußen es nothwendig , die Formation der Kurien angemeſſen zu mo

dificiren , ohne jedoch daburch deren Hauptnormen zu ändern. Preußens desfallfiger Vor

fdlag ſei folgender :

Die 1ſte Kurie : Preußen,

mit einer ganzen oder zwei balben Stimmen.

Die 2te Kurie :

a) Königreid Sadiſen,

eine halbe Stimme.
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b ) Sachſen - Weimar, Sachſen - Meiningen , Sachſen - Coburg -Gotha,

Sachſen -Altenburg, Anhalt-Deſſau und Cöthen, Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg - Sondershauſen , Schwarzburg - Rudolſtaldt , Reuß

älterer Linie, Reuß jüngerer Linie :

eine halbe Stimme.

Die 3te Rurie :

a) Hannover :

eine halbe Stimme.

b) Braunſchweig, Mecklenburg -Schwerin , Mecklenburg - Strelitz, Ol

denburg , Lübeck , Bremen , Hamburg:

eine halbe Stimme.

Die 4te Kurie : Baden :

eine balbe Stimme.

Die 5te Kurie : Kurbeſſen, Großherzogthum Heſſen , Naſſau, Waldeck, Schaum

burg - Lippe , Lippe :

eine ganze Stimme ,

oder :

a ) Kurheſſen , Waldeck, Sdraumburg - Lippe, Lippe :

eine balbe Stimme.

b) Großherzogthum Heſſen , Naſſau:

eine halbe Stimme.

Die Bildung der Stimmen und die Stimmführung in den Kurien würde vor

ſchlagsweiſe in folgender Weiſe eintreten :

1. jeder Einzelſtaat hat das Recht, einen Bevollmächtigten in das Fürſtenkollegium

zu ſenden ;

2. bei den Abſtimmungen des Fürſtenkollegiums wird die Stimme jeder der halben

und zuſammengeſekten Kurie zuerſt durd Abſtimmung innerhalb der Kurie er

mittelt. Das Verhältniß hierbei würde von der Zahl der Mitglieder zu ents

nehmen ſein, welche jeder Staat in das Staatenhaus zu ſenden hat.

Die Kompetenz der proviſoriſchen Unionsregierung würde ebenfalls zunächſt nach

den Beſtimmungen des Bündniß-Statuts vom 26ſten Mai 1819 feſtzuſtellen ſein ; ſo wie

ſich in dem gegenwärtigen Stadium der Unionsbildung die Aufgaben eines Unionsminiſte

riums auf folgende Punkte beſchränken möchten :

1. die Anerkennung der Union im Auslande und deren Stellung zu dem weitern

Bunde durchzuführen ;

2. die Angehörigen der Union im Auslande und ſofern es durch die Konferenz ſo

beſtimmt würde , auch im Inlande, gegenüber den nicht unirten Deutſchen Re

gierungen, zu vertreten ;

3. die Vorlagen für die nädſte Sigung des Parlaments zu bearbeiten und ſie in

demſelben geltend zu machen.

Hierzu würde es nach dem Vorſchlage Preußens genügen :

1. daß für die Geſchäfte ad 1. und 2. der Königlich Preußiſche Miniſter der aus

wärtigen Angelegenheiten von den übrigen Unionsregierungen mit Vollmacht

berſeben werbe , um dieſe Angelegenheiten , ſowohl den auswärtigen als den

Deutſchen Regierungen gegenüber 311 beſorgent;

1

II. 3
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2, daß der Unionsvorſtand einen zweiten Miniſter ernenne , welcher die ad 3. ge

bachten Arbeiten leitet und ausführt , wenn anders nicht beliebt werden ſollte,

aud die Leitung und Ausführung dieſer Arbeiten einem Mitgliede des Königs

lich Preußiſchen Miniſteriums zu übertragen ; und

3. daß durch eine angemeſſene Geſchäftsordnung das Verhältniß dieſer beiden

Miniſter zu dem Fürſtenkollegium feſtgeſtellt werde.

Auf Anfrage des Miniſters von Wagdorf erklärt General - Lieutenant von Ra

dowit ausdrücklich , daß Preußen keinesweges gemeint rei, mit dieſen Vorſchlägen der

Verhandlung über die Bildung der proviſoriſden Unionsregierung (don jeßt eine beſtimmte

Grundlage zu geben. Es beabſichtige mit dieſen Vorſchlägen bloße Anhaltspunkte für die

Erörterung. Jeder anderweitige Vorſchlag ſei ſelbſtredend geſtattet, und zur Erörterung

der Konferenz geſtellt.

Von mehreren Seiten wird die Nothwendigkeit hervorgehoben, die hier von Preußen

" gemachten Vorſchläge, vor Abgabe einer beſtimmten Erklärung darüber , einer eigenen

näheren Erwägung im Einzelnen vorher unterwerfen zu müſſen.

Der Königlich Preußiſde Kommiſſar erkennt die Nothwendigkeit völlig an , und

ſeßt die Umfrage über die proponirte Geſtaltung einer proviſoriſchen Unionsregierung des

halb für eine nächſte Sitzung aus. Er hält es aber dabei für wünſchenswerth, wenn von

einer oder der andern Seite burde eine vorläufige Bemerkung der nachfolgenden eingehen

den Berathung ſchon jetzt eine beſtimmte Richtung gegeben werden könnte.

Hierauf bekennt ſich Braunſchweig für die hinſichtlich Bildung der proviſoriſchen

Unionsregierung gemadsten Eröffnungen Preußen zu Dank verpflichtet. Es iſt der Meis

nung, daß die ſämmtliden Geſchäfte der Unionsregierung in dieſem Stadium wohl am

angemeſſenſten und wirkſamſten durch Preußiſche Miniſter geführt werden möchten. Das

gegen hegt es Zweifel , ob die der Krone Preußen in dem Bündniß -Statut vom 26ſten

Mai 1819 beigelegten Befugniſſe auch für den Vorſtand der proviſoriſchen Unionsregie

rung ausreichen.

Sachſen - Weimar muß die gemachten Vorſdläge im Allgemeinen zweckmäßig fin

den , ſich jedoch jede nähere Erklärung im Einzelnen vorbehalten.

Anhalt - Deſſau und Cöthen , Anhalt- Bernburg und Waldeck haben ſich

der vorſtehenden Erklärung Braunſchweigs; Sachſen - Coburg - Gotha , Sachſen

Meiningen , Sachſen - Altenburg, Oldenburg, Reuß älterer Linie, Reuß

jüngerer Linie der vorſtehenden Erklärung Sadſen - Weimars angeſchloſſen ; Olden

burg mit der zugefügten Frage über die Stellung der proviſoriſchen Unionsregierung hinſichtlich

der Militairverhältniſſe und mit der darauf von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſchen

Regierung gegebenen Erklärung, daß audy in dieſer Beziehung die Beſtimmungen des

Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849 von Preußen für maßgebend erachtet würden.

Medlenburg- Schwerin , Naſſau und die freien und Hanſeſtädte lü

beck, Hamburg und Bremen halten ſidi jebe nähere Erklärung bevor.

Auf mehrſeitig geäußerten Wunſd geht der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen

Regierung dazu über , die Anſichten ſeiner Regierung über das Verhältniß und die Stel
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lung darzulegen, welche die verbündeten Regierungen zu dem Frankfurter Kongreſſe einzu

nehmen haben würden.

Die Gründe , weldie einer Theilnahme an dieſem Kongreſſe entgegenſtänden , ſeien

weltkundig; nicht unbekannt audy die Gründe , die dieſer Theilnahme dennod das Wort

redeten . An der Spitze dieſer leßtern Gründe ſtebe für Preußen der Wunſch , kein Mittel

unverſucht zu laſſen , das als ſoldes von Deutſchen Genoſſen zur Vereinigung des ganzen

Vaterlandes dargeboten werde. Zum Zwede dieſer Vereinbarung erachte Preußen es

inden für nothwendig, daß von der Form der Einberufung des Frankfurter Kongreſſes

und von dem Reſultat dieſes Kongreſſes einſtweilen abgeſehen , die verbündeten

Regierungen ſich vorher ſowohl über ihre Stellung 311 dieſem Kongreſſe als

über ihr Verhalten zu ten cort bevorſtehenden Fragen unter einander genau verſtän

digen , und

daß ſie vor Beſchidung deſſelben ſich über Obiges ſowohl gegen die anderen Deut

ſden Regierungen als gegen die Nation ſelbſt in der offenſten Weiſe ausſprechen.

Als hierzu gehörig erkenne Preußen :

a) baß die verbündeten Regierungen ſids vorher ſowohl über das Interim als über das

Definitivum des weiteren Bundes unter einander vereinbaren ;

b) daß ſie ihre Bevollmächtigten übereinſtimmend inſtruiren und ſie anweiſen , bei den

Verhandlungen des Kongreſſes in voller Gemeinſchaft aufzutreten ;

c) daß ſie ihre Einwilligung, den Kongreß zu beſchicken , durch eine in Wien abzu

gebende und ſämmtlichen anderen Deutſchen Regierungen mitzutheilende Erklärung

motiviren , weldie folgende Punkte deutlich ausſpricht:

1. man willige ein , ſid, an dem Kongreſſe zu betheiligen , um kein Mittel unver

ſucht zu laſſen , das zu einer Verſtändigung über die Deutſchen Verhältniſſe

führen könne ;

2. man lehne jebody ausdrücklid die Hinweiſung auf eine Einberufung des Kon

greſſes aus den erloſchenen Präſidial - Befugniſſen der rechtmäßig aufgelöſten

Bundes - Verſammlung ab ;

3. ebenſo erkenne man nicht an , daß dieſer Zuſammenkunft der Charakter des

Plenums der frühern Bundes - Verſammlung beiwohne , ſondern betrachte ſie

lediglich als eine Vereinigung der 35 Deutſchen Regierungen zu beſtimmten

Zweden ;

4. man geſtebe baber dieſer Zuſammenkunft keinerlei Recht zu, Beſchlüſſe im Namen

des Bundes zu faſſen, welche diejenigen Deutſchen Regierungen bänden, die ihre

Zuſtimmung dazu nicht gegeben haben. Für leştere könne keine andere Art von

Folge daraus erwachſen , als daß die Reſultate der Zuſammenkunft auf ſie keine

Anwendung finden ;

5. die verbündeten Regierungen erklären von vorne herein , daß ſie keiner Neus

geſtaltung einer Bundes - Verfaſſung zuſtimmen werden , welche der Union nicht

ihre berechtigte Stelle in derſelben ſichere;

d) über dieſe Stellung der Union zu der Theilnahme an dem Frankfurter Kongreß

werden die verbündeten Regierungen ſich in einem zu veröffentlichenden Aktenſtücfe in

der Form eines Schluß - Protokolls oder einer Anſprache an ihre Länder offen aus

ſprechen.
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Die vorſtehenden Eröffnungen der Königlich Preußiſchen Regierung werden vielſeitig

mit Befriedigung entgegen genommen . Die Mitglieder der Konferenz werden dieſelben in

Erwägung ziehen , und möglichſt beſpleunigte Erklärungen darüber vorbereiten .

Miniſter - Präſident Graf von Brandenburg ſchließt die Sißung, Berlin wie

Eingangs , Abends 10 Uhr.

Die nächſte Sißung der Konferenz iſt durch denſelben auf Montag den 13ten Mai c.,

Mittags 12 Ubr anberaumt.

Das Protokoll der Sigung vom 11ten Mai c. iſt Eingangs dieſer Sißung vom

13ten Mai c. verleſen, von den Mitgliedern der Konferenz genehmigt und von dieſen und

dem Protokollführer unterzeichnet worden .

Für Preußen :

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinig.

von Radowiß .

Für Baden :

Klüber.

Freiherr von Meyfenbug.

Für Kurbellen :

Haſſenpflug.

Für Sachſen - Weimar:

von Waßdorf.

Seebeck.

Für Mecklenburg-Schwerin:

Graf von Bülow .

von Sdad.

Für Medlenburg - Strelik :

von Bernstorff.

von Oerken.

Für Oldenburg:

von Eiſenbeder.

Mosle.

Für Sachſen-Altenburg :

Graf Beuſt.

Für Sachſen - Coburg -Gotha :

von Seebach.

Für Sachſen - Meiningen :

Freiherr von Wedmar.

Für Naſſau :

von Winßingerode.

Vollpradyt.

{
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Für Braunſchweig:

Freiherr von Schleiniß .

Dr. Liebe.

Für Anhalt - Deſſau und Anhalt -Cöthen :

von Gobler.

von Ploes.

Für Anhalt - Bernburg :

Hempel.

Dr. Waltber.

Für Schwarzburg - Sondershauſen :

Chop.

Für Scwarzburg - Rudolſtadt :

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie :

Otto.

Für Reuß jüngerer Linie :

von Bretſchneider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe :

Baron von Lauer-Münch bofen.

Für Waldeck:

Winterberg.

Für Lübeck :

Dr. Elder.

Für Bremen :

Smidt.

Für Hamburg :

Dr. Banks.

Bloemer.

II. 4





Protokoll

ber

Dritten S i ß u n g.

Verhandelt Berlin , den 13ten Mai 1850, Mittags 12 Uhr,

in Gegenwart :

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung:

des Miniſter -Präſidenten Grafen von Brandenburg ;

des Königlichen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , Freiherrn

von Schleinig;

und

des Kommiſſars der Königlichen Regierung, General-Lieutenants von Radow iß ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung:

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten, Klüber ;

1

und

des legationsraths Freiherrn von Meyſenbug ;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung :

des Miniſters Haſſenpflug ;

Seitens der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung :

des Geheimen Raths Freiherrn von Lepel ;

Seitens der Großherzoglich Sadiſen - Weimarſchen Regierung:

des Miniſters von Waßdorf;

und

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Medlenburg - Schwerinſchen Regierung :

des Miniſters Grafen von Bülow ;

und

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Medlenburg -Strelißiſchen Regierung:

des Vorſißenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff;

und

des Geheimen Juſtizraths von Derßen ;

Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung :

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Miniſterial

raths von Eiſende cher;

und

des Oberſten Mosle ;

III . 1
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Seitens der Herzoglich Sachſen - Altenburgiſchen Regierung :

des Miniſters Grafen Beuſt;

Seitens der Herzoglich Sachſen - Coburg - Gothaſchen Regierung :

des Miniſters von Seebach;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Meiningenſchen Regierung :

des Miniſters Freiherrn von W echmar;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung:

des Miniſters von Winßingerode ;

und

des Präſidenten Vollpracht ;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleiniß;

und

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt- Deſſau- und Anhalt - Cöthenſchen

Regierung:

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploeß ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Regierung :

des Miniſters Hempel;

und

des Ober -Konſiſtorialraths Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg -Sondershauſiſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg - Rudolftädtſchen Regierung :

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, älterer Linie :

des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, jüngerer Linie:

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider ;

Seitens der Fürſtlich Lippeſchen Regierung :

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung :

des Regierungs - Präſidenten Barons von Lauer - Münchhofen ;

Seitens der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung :

des Regierungsraths Winterberg ;
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Seitens der freien und Hanſeſtadt Lübeck:

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg:

des Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

Miniſter-Präſident, Graf von Brandenburg, eröffnet die Sigung.

Das Protokoll der Sigung vom 11ten Mai c. wird verleſen , von den in dieſer

Siķung anweſend geweſenen Mitgliedern genehmigt , und von dieſen und dem Protokoll

führer unterzeichnet.

Die Zahl der Mitglieder der heutigen Sigung iſt um den zwiſchenzeitlid von

Darmſtadt hier eingetroffenen Vertreter der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung, Geheimen

Rath, Freiherrn von Lepel, erweitert.

General -Lieutenant von Radowiß glaubt die der Konferenz für heute vorliegende

Erörterung über die Bildung einer proviſoriſchen Unionsregierung am geeignetſten damit

einzuleiten , daß er das in der legten Sißung als die Grundlage dieſes Proviſoriums in

Antrag gebrachte Bündnißſtatut vom 26ſten Mai 1849 ſeinen drei Hauptzweden nady, der

Konferenz in Erinnerung bringt .

Als dieſe Zwecke ſind zu bezeichnen und zu unterſcheiden :

a ) der Schutz der verbündeten Regierungen gegen unrechtmäßige Gewalt jeder

Art , Art. II. des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 ;

b) die Gewährung einer Verfaſſung, Art. IV. ibidem ;

und

c) die Inſtitution eines Bundes -Schiedsgerichts, Art. V. ibidem.

In weldjem vorgerückten Stadium ſich die beiden legten Zwecke, Gewähr der Ver

faſſung und Einſeßung des Bundes - Gerichtes, ſeit dem Tage des Abſdluſſes des Bünd

nißſtatuts bis jegt befinden , um in das Proviſorium der Union überzugehen, leuchte ein .

Es bleibe daher nur der erſte der angeführten Zwecke näher zu präziſiren : ,,Sduty

gegen unrechtmäßige Gewalt jeder Art. "

Preußen verſtehe hierunter, daß die Union audy in ihrem Proviſorium jedem Staate,

der in der Union verharre , dieſen Schutz ſtets und vollſtändig zu leiſten habe. Den

Staaten gegenüber, weldie ſich hingegen definitiv außerhalb der Union ſtellen , erlöſche die

Pflicht des Unionsbeiſtandes mit dem 1ſten Juni 1850. Es verbleibe für ſie nur die

allgemeine Verpflichtung, welche allen Gliedern des Deutſchen Bundes obliegt, deren Aus

führung jedoch von der Herſtellung der Verfaſſung dieſes Bundes abhängig ſei.
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Bei der proviſoriſchen Unionsregierung, welche auf dieſer Grundlage des Bünduiß .

ftatuts vom 26ſten Mai 1849 zu errichten ſein möchte, würden nach den von dem Kom

miſſar der Königlich Preußiſchen Regierung bereits in der leßten Sigung gegebenen

Andeutungen, folgende Punkte in geſonderte Erwägung treten :

a) der proviſoriſche Unionsvorſtand.

Sollten dem proviſoriſchen Unionsvorſtand die in dem Bündnißſtatut vom 26ſten Mai

1849 der Krone Preußen zugewieſenen Befugniſſe zugetheilt werden , ſo würden ſich bie

ſelben in näherer Präziſirung folgender Weiſe herausſtellen :

1. Oberleitung der Maßregeln zur Erreichung der Zwede des Proviſoriums,

Art. III. $. 1. des Bündnißſtatuts vom 26ſten Mai 1849 ;

2. Führung der diplomatiſchen Verhandlungen , ſei es zur Abwendung äußern

Krieges, ober zum Abſchluß von Allianzen , oder zur Herſtellung des Friedens,

Art. III. S. 4 .

3. Leitung der militairiſchen Operationen, Art. IV. S. 5.

und

4. Vorſiß im Fürſten -Kollegium , Leşteres eine Attribution , die in den Beſtimmun

gen des Bündnißſtatuts zwar keinen ausdrüdlichen, nach der bisherigen Stellung

Preußens im Verwaltungsrathe aber jedenfalls ihren uſuellen Nachweis fände.

b) Das proviſoriſche Fürſten -Kollegium .

Als Befugniſſe des proviſoriſden Fürſten - Kollegiums würden ſich nach Analogie

des Verwaltungsraths barſtellen :

1. Aufnahme neuer Mitglieder der Union, Art. III. S. 3.;

2. Maßregeln zur Realiſirung der Unions - Verfaſſung, Art. III. § . 2. und 3.;

3. Ernennung und Inſtruirung der Kommiſſarien bei Geſuchen um Hülfeleiſtung,

Art. III. S. 3.;

4. Kenntnißnahme des Ganges der diplomatiſchen Verhandlungen , Art. II. §. 4.

5. Gutachten bei Maßregeln , welche der Beſchlußnahme des Unionsvorſtandes

anheimfallen , Art. III. $ . 2 .

Hinſichtlich der Zuſammenſetzung des Fürſten -Kollegiums ſei der Vorſchlag Preußens

bereits in der vorigen Sißung ausführlidy entwickelt worden. Es werde genügen , hierauf

zurückzuweiſen.

Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung erklärt nach Maßgabe dieſer

Darlegung nunmehr zur nähern Frageſtellung überzugehen. Er ſtellt an den Vertreter

der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung das vorläufige Anſuchen , ſich darüber auszuſprechen,

wie er ſich im Allgemeinen zu dieſen Fragen zu ſtellen gedenke.

Geheimer Ratls, Freiherr von Lepel, befindet ſich nicht in der Lage, obne hinläng

liche Kenntniß des bisherigen Verlaufs der Konferenz über die zu ſtellenden Fragen Namens

ſeiner Regierung Erklärungen abzugeben. Er iſt überdem genöthigt vor Abgabe dieſer Er

klärungen ſich erſt der Anſichten ſeiner Regierung zu vergewiſſern .

Nady dieſer Ausſprache des Geheimen Raths Freiherrn von lepel wird der

Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung bei den in der heutigen Sißung nachfol

genden Umfragen von dem Vertreter der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung , und nadı

den frühern Erklärungen von Kurbeſſen , Medlenburg - Streliß , und Schaumburg - Lippe

aud von den Vertretern dieſer Regierungen abzuſehen haben , ſo , baß ſich dieſe Umfragen

lediglich auf die übrigen in dieſer Konferenz vereinigten Regierungen beſchränken werden.

-
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Die von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung zur Entſcheidung der

Konferenz geſtellten Fragen lauten alſo :

Erſte Frage :

Soll die proviſoriſche Unionsregierung auf Grundlage des Bündniſ

ſtatuts vom 26ſten Mai 1849 hergerichtet werden ?

Baden erklärt ſeine unbedingte Zuſtimmung.

Braunſchweig hätte allerdings gewünſcht, daß die Befugniſſe des Minionsvor

ſtandes während der Dauer des Proviſoriums über die Grenze des Bündnißſtatuts hinaus

erweitert würden ; es verzichtet aber auf dieſen Wunſd , weil Preußen ſelbſt eine ſolche

Erweiterung nicht beanſprucht, und weil es grundſäßlich entſchloſſen iſt, ſeine eigene An

ſicht der Anſicht der Majorität unterzuordnen , ſoweit dadurch der Hauptzweck der Ver

handlung ſelbſt nicht gefährdet wird. Dafür möchte es einen anderen Wunſd heute zu

neuer Erwägung ſtellen ; den Wunſch nämlicy, daß wenigſtens ein Theil des S. 12. der

Unionsverfaſſung ſchon während des Proviſoriums in Wirkſamkeit trete . Braunſchweig

glaubt dieſen Wunſch als einen tief begründeten empfehlen zu dürfen , bei deſſen Ges

währung , ſoviel ſie von hier ausgehen kann, ſich die Rechte der betreffenden Staaten

überdem durchaus gewahrt finden , da ſchließlich hier ja oody Alles von der eigenen Ges

nehmigung und Mitwirkung dieſer Staaten abhängig bleibt. Endlich nimmt Braunſchweig

auf No. 3. zu Art. 5. der Additionalakte Bezug, den es als Ausgangspunkt für die Baſis

eines Proviſoriums überhaupt bezeichnet.

Mecklenburg Schwerin ſtimmt der Anſicht bei , daß ein als nothwendig er

kanntes Proviſorium auf die Grundlage der Beſtimmungen des Bündniſſes vom 26ſten

Mai 1849 zu ſtellen ſein werde. Es iſt jedoch zugleich der Anſicht , daß ein Hinausgehen

über die durch das Statut des Bündniſſes icon dargebotenen Organe nicht erforderlich

ſei, indem dieſe, bei angemeſſener Geſtaltung, für die Zwecke des Proviſoriums genügen

werden.

Der Vertreter Naſſau's , Miniſter von Winkingerode, erklärt zunädiſt , und

zwar zu dieſer, wie gleichzeitig zu den übrigen Fragen, daß er ſich bei ſeiner Ausſprade

die Ratifikation Seiner Hoheit , des Herzogs von Naſſau , vorbehalten muß und vorbehält.

Dies vorausgeſchickt, ſtimmt er dem Proviſorium auf Grundlage des Bündnißſtatuts vom

26ſten Mai 1849 bei , bält aber dieſe Grundlage aud für die Zwecke des Proviſoriums

für ausreichend , und glaubt ein liebergehen des Proviſoriums in ein größeres Detail,

als es nach Maßgabe dieſer Grundlage geſtattet ſein wird, namentlich in ſofortiger Verwirf

lidung des S. 12. der Unionsverfaſſung, für eher ſtörend als förderlich bezeichnen zu müſſen.

Sachſen - Weimar bat ſidy bereits in der letzten Sitzung mit dem Bündniß

Statut vom 26ſten Mai 1849 , als der Baſis der eintretenden proviſoriſchen Unions

Negierung, einverſtanden erklärt. Indem es dieſe ſeine Erklärung beſtätigt, giebt es

derſelben heute folgenden erläuternden Zuſatz. Sadſen - Weimar geht davon aus, daß

die Dauer des Proviſoriums auf das geringſte Zeitmaß beſchränkt werden müſſe. Jit

Erwartung , daß dieſer Vorausſetzung durch die bald nadyfolgende That der Einſebung

des Definitivums entſprochen werde , hat es ſich mit den proponirten Grenzen der Orga

niſation des Proviſoriums einverſtanden erklärt. Uebrigens theilt Sadijen - Weimar im

IIT . 2
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Algemeinen, den von Braunſchweig empfohlenen Wunſch der ſofortigen theilweiſen Ver

wirklichung des S. 12. der Unions - Verfaſſung durchaus. Es würde dieſen Wunſch aber

ſeinerſeits zur Zeit babin beſchränken , daß dem proviſoriſdhen Unions - Vorſtande ſofort

das Recht der Inſpektion über die Truppen der unirten Regierungen , und nebſtdem ,

daß ihm die nöthige Vorbereitung zur Demnächſtigen unverzüglichen Verwirklidung des

von Braunſdweig empfohlenen Paragraphen der Unions- Verfaſſung übertragen werden möge.

Sadſen - Coburg - Gotha,

Sachſen- Meiningen,

Sachſen - Altenburg,

Anhalt - Deſſau und Cöthen,

Schwarzburg - Sondershauſen,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Reuſ älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie und

Lippe

ſtimmen ſämmtlid wie Sachſen - Weimar; die beiden Schwarzburgiſchen Fürſtenthümer

und das Fürſtenthum Lippe mit dem Beifügen , daß ſie unter dem dem proviſoriſchen

Unions - Vorſtande zuzutheilenden militairiſden Ober - Aufſichtsrecht auch das Recht der

militairiſchen Oberleitung mitverſtanden wünſchen.

Anhalt- Bernburg

und

Walbec

ſtimmen mit Braunſdweig.

Der Vertreter Oldenburgs kann dem proponirten Proviſorium auf Grundlage

des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849 nur zuſtimmen . Er muß dieſe Grundlage

für das Proviſoriuin um ſo mehr als hinreichend maßgebend eradyten , als er den trin

genden Wunſch begt , das ganze Proviſorium ſo bald als möglid geſchloſſen , und aus

dem Proviſorium Alles fern gehalten zu ſehen , was in Oldenburg als eine bloße Er

neuerung oder Verlängerung des früheren Bündniſſes erachtet werden könnte.

Die Vertreter der freien Hanſeſtädte Lübeck, Bremen und Hamburg ſprechen

ſich für die Angemeſſenheit der proponirten Grundlage des Proviſoriums aus. Sie

qualifiziren dieſe Ausſprache aber ausdrüdlid , als ihre perſönliche Ueberzeugung , und

halten ihren Regierungen die Natihabition derſelben völlig frei. Der Hamburgiſde Ver

treter erklärt zudem , daß er nur in dem von Mecklenburg - Schwerin dargelegten Sinne

dem Proviſorium zugeſtimmt habe .

General - Lieutenant von Nad ow iß erklärt als Reſultat der Abſtimmung über

die erſte Frage,

baß der Vorſchlag Preußens: der proviſoriſchen Unions - Regierung den

rechtlichen Inhalt des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849 zu geben, von

fämmtlichen Votanten der Konferenz angenommen iſt;

daß die Vertreter von Naſſau und der drei Hanſeſtädte ſids dabei die

Ratifikation der Regierungen dieſer Staaten vorbehalten haben ;

daß Braunſchweig, unter Zutritt von Anhalt- Bernburg und Wal

bed , eine größere, Sady ſen - Weimar, unter Zutritt von Sadjen -Coburg
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Gotha , Sadjen - Meiningen , Sadſen -Altenburg, Anhalt - Deſſau

und Cöthen , Schwarzburg - Sondershauſen , S diwarzburg-Nudola

ſtadt, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer linie und Lippe, eine gerin

gere Ausdehnung der Befugniſſe des Unions - Vorſtandes bezüglich der Militair

Verhältniſſe gewünſcht haben,

und endlich :

daß durch das für Medlenburg - Schwerin und für die freie Hanſeſtadt

Hamburg abgegebene Votum die Vorfrage über die Nothwendigkeit der

Bildung eines neuen Organs für die Zwecke der proviſoriſchen Regierung in

den Kreis der gegenwärtigen Abſtimmungen hereingezogen iſt.

General - Lieutenant von Radowitz glaubt die Feſtſtellung dieſes Reſultats für

den Vertreter Braunſchweigs und für die ihm zuſtimmenden Vertreter von Anhalt - Bern

burg und Waldeck mit der Betrachtung verbinden zu ſollen, daß, wie einleuchtend an und

für ſich auch die Gründe ſeien, die der Verwirklichung des Paragraphen 12. der Unions

Verfaſſung ſchon während der Dauer des Proviſoriums das Wort reden , doch in dieſem

Augenblick von dem geäußerten Wunſche beſſer abgeſehen werden möge. Nach dem hier

einſchlägigen Zuſaß zur Additional - Afte ſolle das Heerweſen der Union mit Beziehung

auf den Deutſchen Bund geordnet werden . Ein diesſeitiges Vorgehen in allgemeinen

militairiſchen Feſtſtellungen würde demnach nur beſchloſſen werden können , wenn man zu

gleich gewillt ſei, dieſe Feſtſtellung and als Vorbedingung für die Organiſation des

Bundes -Heerweſens geltend zu madyen ; eine Maßregel , die aber ſchon um deswillen

bedenklich erſcheinen müſſe, weil man ja noch zu beſſern Formen der Heeres - Einrichtung,

als der jeßt in Antrag gebraditen , gelangen könne.

Dagegen findet General- Lieutenant von Nadow it gegen den von Sachſen -Weimar

geäußerten Wunſch, dem proviſoriſchen Unions - Vorſtande die Aufſicht über die Truppen

der unirten Staaten zu übertragen , in dem Sinne, daß der Unions - Vorſtand, ohne

dabei in die beſtehende Organiſation des Heerweſens einzugreifen , das mangelhaft Befun

dene andeute und ſich von der Aufhebung dieſes Mangels ſpäter überzeuge, ſo wie ferner,

daß er während des Proviſoriums die geeigneten Ausarbeitungen bewerkſtelligen laſſe, um

die Verwirklichung des von Braunſchweig bezogenen Artikels der Unions - Verfaſſung recht

zeitig vorzubereiten , nichts zu erinnern .

Gegen dieſe Anſicht des Kommiſſars der Königlich Preußiſchen Regierung erhebt

ſich kein Widerſpruch.

Mecklenburg -Schwerin erklärt auf desfallſige Anfrage, daß es ſich zu einer

Theilnahme an dieſer letten Erörterung nicht veranlaßt ſehe , ſowohl, weil es nad ſeiner

frühern Erklärung die Nothwendigkeit verabrede , bei Leitung des Proviſoriums über die

beſtehenden Organe des Bündniß - Statuts vom 26ſten Mai 1849 irgendwie hinauszu

geben, als auch ganz im Speziellen , weil die hier zit entſcheidende Frage für Medlenburg

Schwerin , das mit Preußen in Militair- Ronvention ſtebe, ohne Gegenſtand ſei.

Die an Mecklenburg - Schwerin gerichtete fernere Frage des Kommiſſars der Kö

niglich Preußiſchen Regierung , ob es in ſtrengem Feſthalten an dieſer ſeiner früheren Er

klärung, ſich jeder ferneren Mitbetheiligung bei Erörterung der Formation der proviſoriſchen

Unions - Regierung enthalten werde , wird von Medlenburg - Schwerin ſchließlich verneint,
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da ja nod Modalitäten der in Vorſchlag geſtellten Unions - Regierung denkbar ſeien , mit

denen die Aufrechthaltung ſeiner prinzipiellen Ablehnung derſelben zu vereinen blei

ben möge.

Die freien Hanſeſtädte Lübeck, Bremen und Hamburg erklären , daß fie fica

dieſer Anſchauung und Auffaſſung Sdwerins anſchließen .

Gegen die hierauf zur Frage gebrachte Zutheilung der vorhin erwähnten Attribu

tionen an den proviſoriſchen Unions - Vorſtand erfolgt von feiner Seite ein Einſprud .

Die fernere von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung der Konferenz

vorgelegte Frage betrifft das proviſoriſche Fürſten - Kollegium , und zwar zuerſt deſſen

Befugniſſe.

Sie lautet:

Sollen die Befugniſſe des Verwaltungsraths, ſo wie ſie vorhin enumerirt

worden , an das proviſoriſche Fürſten - Kollegium übergehen ?

Dieſe Frage erhält die Zuſtimmung ſämmtlicher Votanten .

Die nächſte Frage betrifft die Zuſammenſetzung des Fürſten - Kollegiums. Der

Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung wiederholt dabei , daß der zum Zwede

dieſer Zuſammenſeßung Preußiſcher Seits gemachte Vorſchlag lediglid, als eine Anſicht zu

erachten ſei, durch deren Darlegung man die Diskuſſion habe erleichtern wollen .

Mecklenburg -Schwerin ſchickt der Frageſtellung über die Zuſammenſeßung

des Fürſten - Kollegiums noch die Frage voraus,

ob es im entſchiedenen Sinne der Königlich Preußiſden Regierung liege , daß

die neue berathende Korporation des Proviſoriums unter dem Namen des

Fürſten- Kollegiums fungiren ſolle,

weldie Frage General -Lieutenant von Radow it für Preußen auf das Beſtimmteſte

bejaht.

Oldenburg tritt dieſer Erklärung Preußens ſofort bei ; ja, es würde ſids in der

Lage befinden , ſeine frühere Erklärung modifiziren zu müſſen , ſofern von dem Fürſten

Kollegium , als einem beſtimmten Organe der proviſoriſchen Unions - Regierung, abgegangen

werden ſolle.

Die Abſtimmung über dieſe von Mecklenburg - Sdwerin angeregte neue Frage , zu

deren ſofortiger Vornahme General- Lieutenant von Nadow it ſich bereit erklärt , unter

bleibt auf den Antrag Sachſen - Weimars und unter Beiſtimmung Medflenburg -Sdwerins

bis zur Abſtimmung über die Zuſammenſeßung des Fürſten -Kollegiums. Sie wird dann

eventualiter wieder aufzunehmen ſein.

General- Lieutenant von Radowit ſtellt hierauf über die Zuſammenſeßung der

Kurien des proviſoriſchen Fürſten - Kollegiums folgende Fragen :

I. Erklärt ſich die Konferenz mit dem bei Zuſammenſebung der Kurien des pro

viſoriſden Fürſten - Kollegiums von Preußen vorgeſdlagenen Prinzip der halben

Kurien einverſtanden ?

Die Frage iſt von ſämmtlichen Votanten bejaht .
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General - Licutenant von Radowiß iſt der Anſicht, daß die ſich hier anſchließende

Frage darüber , ob die 5te Kurie als ungetrennte Kurie zu beſtehen oder ob ihre Trens

nung einzutreten habe , bei dem augenblicklichen Standpunkte der beiden größern Staaten

dieſer Kurie, Naſſau und Großherzogthum Heſſen wohl zur Zeit nicht zu entſcheiden ſei.

Dieſe Anſicht bleibt unwiderſprochen.

II . Wird für dienlich erachtet, daß jeder Staat ſid, in dem proviſoriſchen Fürſten

Kollegium durch einen Bevollmächtigten in dem Sinne vertreten laſſe , daß der

Bevollmächtigte in dem Kollegium gegenwärtig ſein , referiren und mitberathen

könne ?

Sämmtliche Votanten bejahen auch dieſe Frage.

III . Soll bei Bildung der Stimmen innerhalb der halben und zuſammengeſetten

Kurien für das Gewicht der Abſtimmung das Stimmenverhältniß maßgebend

ſein , in welchem die betreffenden Staaten zum Staatenhauſe wählen ?

Sachſen - Weimar erklärt, daß die Feſthaltung dieſes Prinzips ilm in ſeiner, der

zweiten Kurie , gegenüber den übrigen dieſer Kurie zugetheilten Staaten , allerdings die

günſtigſte Poſition gewähre , daß es aber im gemeinſamen Intereſſe wünſchen müſſe, daß das

in Gemäßheit der vorſtehenden Frage herzuſtellende Verhältniß unter den einzelnen Staa

ten, die mit Sachſen - Weimar zu einer halben Kurie verbunden ſind, der Vereinbarung dieſer

Staaten unter ſich ſelbſt frei gelaſſen bleiben möge. Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen

Regierung erklärt , daß der Gewährung dieſes Wunſdjes bei Zuſtimmung dieſer Staaten

nichts entgegen ſtehen könne , worauf dieſe Zuſtimmung von allen dieſen Staaten , von

Sachſen -Meiningen , Sachſen - Coburg - Gotha , Sachſen - Altenburg, Anhalt

Deſſau - Cöthen, Anhalt-Bernburg, Schwarzburg -Sondershauſen, Schwarz

burg -Nudolſtadt , Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie ertheilt wird.

1

Oldenburg wünſcht für ſeine halbe Kurie dieſelbe Freiheit der Vereinbarung in

nerhalb der dazu gehörigen Staaten ; ſteht aber ſpäter von dieſem Wunſche wieder ab.

Im Uebrigen iſt die Zuſtimmung zur Frage eine allſeitige. Die freien Hanſe

ſtädte Lübeck, Bremen und Hamburg haben ſich dabei ausbrüdlich dagegen ver

wahrt, daß die jeßige proviſoriſche Kuriencintheilung dem ſpätern Definitivum präjudiziren

möge , Bremen mit nachdrüdlicher Hervorhebung des Umſtandes, daß auch hier das be

folgte ſo vielfad verberbliche Prinzip der bloßen Beſtimmung nach der Kopfzahl falſch ſei,

und daß namentlich die Hanſeſtädte zu erwarten hätten , daß man ſie bei Errichtung des

Definitums die Nachtheile dieſes falſchen Prinzips nicht ferner werde büßen laſſen .

Daß die Geidhäftsordnung des Fürſten -Kollegiums vou dieſem ſelbſt auszuarbeiten,

baß darin nach Majorität abzuſtimmen und hierbei das Prinzip der halben Kurienſtimmen

maßgebend ſei , wird keiner ferneren Erörterung unterſtellt, ſondern allſeitig anerkannt.

Zur vollſtändigen berſtellung der proviſoriſchen Unionsregierung gehört nad der

Darlegung des Kommiſſars der Königlic Preußiſchen Regierung ſchließlich

ein Miniſterialorgan ,

deſſen Wirkſamkeit, ihren Hauptbeziehungen nady, in Folgendem bezeichnet wäre :

III. 3
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die Vertretung der Unions - Angehörigen im Auslande ;

die Herbeiführung der Anerkennung der Union :

im Verhältniß zum Deutſchen Bunde,

im Auslande ;

die Maßregeln zur Ausführung der Verfaſſung ;

die legislativen Vorararbeiten zur Vorlage beim nächſten Parlament;

und

die Leitung dieſes nächſten Parlaments.

Es würde, wie der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung zuſeßt, zunächſt

ganz in das Ermeſſen der einzelnen verbündeten Regierungen geſtellt bleiben, ob und unter

welcher Form ſie geneigt ſein mödyten , während der Dauer des Proviſoriums, die Ver

tretung ihrer Staatsangehörigen im Auslande und die Erwirkung der Anerkennung der

Union durch das Miniſterialorgan der proviſoriſdhen Unionsregierung ausführen zu laſſen .

Für diejenigen unirten Regierungen , die ſich hierzu überhaupt beſtimmt eracyteten , würde

nach der früheren Erklärung Preußens dann die Frage lauten :

Soll dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

während der Dauer des Proviſoriums von der betreffenden Regierung die Ver

tretung ihrer Staats- Angehörigen im Auslande, eventualiter aud die Erwirkung

der Anerkennung der Union im Auslande und Inlande, Form und Modalität

vorbehalten, übertragen werden ?

Auf dieſe Frage erklärt ſich Baden ablehnend.

Braunſchweig dagegen zuſtimmend, und zwar mit der Maßgabe , daß dieſe

Zuſtimmung als ein Kommiſſorium Braunſdyweigs für den Königlid Preußiſden Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten deklarirt iſt.

Mecklenburg - Schwerin muß ſidy auf ſeine frühere Erklärung zurüđbezichen .

Es hat vorher den Satz vorangeſtellt , daß es die beſtehenden Organe des Bünoniſſes

vom 26ſten Mai 1849 auch für die Wirkſamkeit des Proviſoriums für ausreichend erachte.

Es bält an dieſem Saße feſt, und wünſcht vor weiterem Fortgang in der Abſtimmung

der vorliegenden Frage, vorber die Abſtimmung über die Vorfrage:

ob überhaupt ein Miniſterium der proviſoriſchen Union , won Form und Moda

lität der Wirkſamkeit deſſelben einſtweilen völlig abgeſehen , beſtellt werden

ſolle.

Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung ſtellt dieſe Vorfrage.

Die Vorfrage iſt von allen Votanten , mit Ausnahme Badens, Mecklenburg

Schwerins und der drei Hanſeſtädte bejaht . Für die Bejahung iſt namentlich von

Sadiſen - Altenburg und Sachſen - Weimar auf die Nothwendigkeit eines verantwortliden

Zwiſchen -Organs zwiſchen dem proviſoriſchen Unionsvorſtande und dem Fürſten - Kollegium

eventualiter dem Parlamente hingewieſen worden , während Baden und Mecklenburg

Schwerin darauf beharren , die beſtehenden Organe des Bündniſſtatuts oder doch nabe

liegende Analogien dieſer Organe für ausreichend zu bezeichnen.

General - Lieutenant von Nadowitz verſucht die auseinander gebenden Anſichten der

Votanten durds den Vermittelungsvorſhlag zu vereinigen , daß es dem Unionsvorſtande
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ſelbſt überlaſſen bleiben möge, ſich diejenigen Perſonen , ſei es aus dem Königlich Preußi

Ichen Miniſterium oder anderweitig, zu beſtimmen , denen er die in Frage ſtehende Wirk

ſamkeit zu übertragen geneigt ſein werde : ein Vorſchlag, dem Baden ſeinerſeits unbedenklich

und die freie Hanſeſtadt Lübeck im vollen Umfange zuzuſtimmen erklärt, während Mecks

lenburg - Sdwerin auch dieſen Vorſchlag, in ſofern deſſen materieller Inhalt über die

Befugniſſe des Unionsvorſtandes, als des Inhabers der Erekutivmacht hinausgeht, unter

Zuſtimmung von Bremen und Hamburg , ablehnt.

General - Lieutenant von Nad owit glaubt den Umſtand nadydrüdlid, hervorheben

zu müſſen , daß nach der bleibenden Auffaſſung Medlenburg - Schwerins der proviſoriſche

Vorſtand, ſoviel es feine Vertretung im Fürſten -Nollegium und dieſem Kollegium gegen

über betreffe, eine Stelle einzunehmen haben würde, die von der jedes anderen Mitgliedes

des Fürſten-Kollegiums durchaus nicht unterſchieden wäre, welche Schlußfolge dod vielleicht

nicht beabſichtigt werde.

Mecklenburg - Schwerin will die Entſcheidung der obſchwebenden Frage bis zur

Entſcheidung über die Geſchäftsordnung ausgeſeßt wiſſen , da ſie nur im Zuſammen

hange mit der Geſtaltung der Geſchäftsordnung völlig zu bemeſſen ſei, eine Anſicht, der

General - Lieutenant von Radowiß nid)t beizupflichten im Stande iſt, da die Feſtſtellung

der Geſchäftsordnung, das feſtſtehende Machtverhältniſ der einzelnen Organe der provi

ſoriſchen Unionsregierung, als ihre Grundlage vorausſeße.

Nadidem im weitern Fortgange der von mehreren Seiten aufgenommenen Diskuſſion ,

in der namentlich Sachſen - Weimar und Anhalt- Deriau und Cöthen ſich in thesi

auf das Entſpiedenſte für die von dem Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung

vertretene Anſicht ausſprechen , und Medlenburg - Schwerin ebenfalls erklärt hat , daß es

gegen Delegirte des Unions - Vorſtandes zu Geſchäften einer beſtimmten Art nichts einzu

wenden finden werde , weil es zunächſt nur die Einſeung eines eigentlichen Miniſteriums

der proviſoriſden Unionsregierung, als einer neuen Inſtitution , beſtreite, bemerkt Miniſter

Haſſenpflug, daß er nach der Stellung , die er ſeinerſeits zum Gegenſtande der gegen

wärtigen Erörterung habe einnehmen müſſen , zwar durchaus nicht berechtigt ſei , in die

Diskuſſion einzugreifen , daß er aber von ſeiner faktiſchen Anweſenheit bei dieſer Erörterung

die Erlaubniß zu der Bemerkung bernehme, daß ihm das Gewicht der Frage, worüber die

Votanten diſſentiren , darin zu beruben ſcheine, ob man auf der Beſtellung des Vertreters

des proviſoriſchen Unions -Vorſtandes, als auf der Kreirung einer persona moralis, verharren

müſſe. Könne man hier die persona singularis zugeben , ſo ſcheine die Differenz praktiſch

ausgeglichen , da ja auch alsdann die Macht des Unionsvorſtandes unbeſtreitbar ſei, fid

im einzelnen Falle die erforderliche Vertretung zu beſtimmen .

Mecklenburg - Schwerin bezeichnet dieſe Auffaſſung des Kurbeſtiſchen Ver

treters als eine völlig richtige.

Auch der Bevollmächtigte des Großherzogthums Beſſen , Geheimer Natly Freiherr

von lepel , glaubt in ähnlider Weiſe die Gegenſäte zu vermitteln , indem er dieſelben

auf die Frage zurückführt, ob in Vertretung des Unions - Vorſtandes ein verfaſſungs

mäßiges oder ein Verwaltungs - Orjan geſchaffen werden ſolle.
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General-Lieutenant von Radowit formulirt dieſemnady die bei der Abſtimmung

über die Frage nach der dem Königlich Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegen

heiten zu übertragende Vertretung der unirten Staaten im Auslande u. f. w. von

Medlenburg- Schwerin angebrachte Vorfrage nunmehr dahin :

Wird dem proviſoriſchen Unions - Vorſtande die freie Befugniß zugeſtanden,

während der Dauer des Proviſoriums die Perſonen zu beſtellen , beren Zuzie

hunger zur nöthigen Wahrnehmung der Geſchäfte für angemeſſen erachtet;

dieſe Form der Vorfrage mit dem erklärenden Zuſage begleitend,

daß es dabei wahrſcheinlich nicht in der Abſicht des Fragenden liegen werde ,

zu verlangen, daß es wedſelnde Perſonen ſein müßten , denen der Uniongs

Vorſtand die fragliche Stellung anweiſen würde.

.

Hierauf wird die Zuſtimmung zu der alſo geſtellten Vorfrage von keiner Seite

Ferner verſagt. Die Vorfrage iſt alſo erledigt , und die Abſtimmung über die Hauptfrage,

der Frage nämlich :

Soll dem Königlid Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

während der Dauer des Proviſoriums von der betreffenden Regierung die Ver

tretung ihrer Staats - Angehörigen im Auslande , eventualiter auch die Erwir

kung der Anerkennung der Union im Auslande und Inlande Form und

Modalität vorbehalten , übertragen werden ?

die bei Braunſchweig abgebrochen wurde, nimmt ihren Fortgang.

Mecklenburg - Schwerin wird ſich nach Maßgabe des einzelnen Falles über

dieſe Frage entſchließen. Ebenſo Oldenburg , und ſchließlich auch Baden , welches Leştere

ſeine frühere Beantwortung der Frage in der von Medlenburg - Schwerin bezeichneten

fakultativen Weiſe verſtanden hat.

Naſſau ,

Sachſen - Weimar,

Sachſen - Coburg - Gotha ,

Sachſen - Meiningen ,

Sachſen - Altenburg ,

Anhalt - Deffau und Cöthen ,

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg - Sondershauſen ,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Waldeck ,

Reuß älterer linie ,

Reuß jüngerer Linie und

lippe

bejahen die Frage in ihrem ganzen Umfange, indem ſie Preußen für die Darbietung der

in Frage geſtellten hödyſt wünſchenswertben Vertretung zugleich ihren Dank ausſprechen .

Die Vertreter der freien Hanſeſtädte Lübed, Bremen und Hamburg müſſen ihren

Regierungen die Entſchließung anheimſtellen. Sie ſelbſt beſdränken ſich im Augenblicke

auf eine erneuerte Bezugnahme der von ihnen in dem 82ſten Sißungs - Protokoll des

Verwaltungs - Nathes abgegebenen Vorbehalte .



13

Das Reſultat der Abſtimmung wird von dem General -Lieutenant von Radowig

dahin feſtgeſtellt:

Die Frage iſt in fakultativer Weiſe bejaht von Medlenburg - Schwerin , Olden

burg und Baden ;

vorbehalten haben ſich ihre Erklärungen die freien Hanſeſtädte.

Die übrigen votirenden Regierungen haben der Frage ſämmtlich vollſtändig

zugeſtimmt, Naſſau unter dem ſtillſdweigenden Vorbehalte der Ratifikation

Seiner Hoheit des Herzogs.

Der legte Punkt, auf den das Bündniß - Statut vom 26ſten Mai 1849 im Sinne

einer Grundlage der proviſoriſchen Unions - Regierung zurückführt, würde , wie der Kom

miſſar der Königlich Preußiſchen Regierung ſchließlich ausführt

die Inſtituirung eines Sdieds - Gerichts der Union ,

an der Stelle des bisherigen proviſoriſchen Bundes - Schieds - Gerichts ſein. Die Regu

lirung dieſes Gerichts würde nach Maßgabe der proviſoriſchen Kurien - Eintheilung zu

erfolgen haben. Zunächſt und, vor Adem aber würden die Vollmachten der Mitglieder

des bisherigen Schieds- Gerichts , die ihrem Ablaufe nahe ſind, unter geeigneten Modifi

kationen unverzüglich zu erneuern bleiben.

Ein Einwand hiergegen iſt von keiner Seite erhoben. Das Schieds-Gericht der

Union in der angedeuteten Weiſe alſo zugeſtanden.

Miniſter - Präſident, Graf von Brandenburg , ſchließt die Sißung , Berlin , wie

Eingangs , Nachmittags 4} Uhr.

Die nädſte Sißung iſt durdy denſelben auf morgen , den 14ten Mai c. , Vor

mittags 11 Uhr anberaumt.

Das Protokoll der Sißung vom 13ten. Mai c. iſt in dieſer Sißung vom

14ten Mai c. verleſen , von den Mitgliedern der Konferenz genehmigt , und von dieſen

und dem Protokollführer unterzeichnet worden .

Für Preußen:

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinis.

von Radowis.

Für Baden :

Klüber.

Freiherr von Meyſenbug.

Für Kurheffen :

Haſſenpflug.

Für Großherzogthum Heffen :

Freiherr von Lepel.

Für Sachſen -Weimar :

von Wapdorf.

Seebed .

III. 4
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Für Mecklenburg - Schwerin :

Graf von Bülow.

von Sdad.

Für Mecklenburg - Strelik:

von Bernstorff.

von Derben.

Für Dldenburg :

von Eiſenbeder.

Mosle.

Für Sachſen - Altenburg:

Graf Beuſt.

Für Sachſen - Coburg - Gotha :

von Seebad.

Für Sachſen - Meiningen :

Freiherr von Wedmar.

Für Naſſau :

von Winßingerode.

Vollprat.

Für Braunſchweig:

Freiberr von Schleiniß.

Dr. Liebe.

Für Anhalt - Deffau und Anhalt-Cöthen :

von Goßler.

von Ploes.

Für Anhalt - Bernburg :

Hempel.

Dr. Walther.

Für Schwarzburg-Sondershauſen :

Chop.

Für Schwarzburg - Rudolſtadt:

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie :

Otto.

Für Reuß jüngerer Linie :

von Bretſchneider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe :

Baron von Lauer -Mündihofen.

Für Waldeck:

Winterberg.

2
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Für Lübeck :

Dr. Elder.

Für Bremen :

Smiót.

Für Hamburg:

Dr. Banks.

Bloemer.





Protokoll

der

Vierten S i ß un g.

Verhandelt Berlin , den 14ten Mai 1850, Vormittags 11 Uhr,

in Gegenwart :

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung:

des Miniſter - Präſidenten Grafen von Brandenburg;

des Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , Freiherrn von Schleinik ;

und

des Kommiſſars der Königlichen Regierung, General- Lieutenants von Radowiß ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung:

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten, Klüber ;

und

des Legationsraths, Freiherrn von Meyſenbug;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung :

des Miniſters Haſſenpflug;

Seitens der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung:

des Geheimen Raths Freiherrn von Lepel ;

Seitens der Großherzoglich Sachſen -Weimarſchen Regierung:

des Miniſters von Waßdorf;

und

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg - Schwerinſchen Regierung :

des Miniſters Grafen von Bülow ;

und

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg- Strelißiſchen Regierung:

des Vorſigenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff;

und

des Geheimen Juſtizraths von Derben ;

Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung:

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten , Miniſterial

raths von Eiſendecer;

und

des Oberſten Mosle ;

IV. 1
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Seitens der Herzoglich Sachſen - Altenburgiſchen Regierung:

des Miniſters Grafen Beuſt ;

Seitens der Herzoglich Sachſen - Coburg - Gothaſchen Regierung :

des Miniſters von Seebach;

Seitens der Herzoglich Sachſen - Meiningenſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Wech mar;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung:

des Miniſters von Winßingerode;

und

des Präſidenten Vollpracht;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleiniß ;

und

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt-Deſſau- und Anhalt- Cöthenſchen

Regierung:

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploeg ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Regierung:

des Miniſters Hempel;

und

des Ober - Konſiſtorialraths Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg - Sondershauſiſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlid, Schwarzburg - Rudolſtädtſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, älterer Linie :

des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlicy Reußiſchen Regierung, jüngerer Linie :

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider;

Seitens der Fürſtlich Lippeſchen Regierung:

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung:

des Regierungs- Präſidenten Barons von Lauer -Münchhofen ;

Seitens der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung:

des Regierungsraths Winterberg;
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Seitens der freien und Hanſeſtadt Lübec :

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg :

des Syndikus Dr. Banks .

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

Miniſter - Präſident Graf von Brandenburg eröffnet die Sigung.

Das Protokoll der Sißung vom 13ten d. wird verleſen , von den Mitgliedern der

Konferenz genehmigt und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet.

Der Kommiſſar der Königlich Preußiſdhen Regierung, General- Lieutenant von Na

do witi , hat der Konferenz bezüglidy des in der geſtrigen Sitzung feſtgeſtellten Proviſo

riums nod; die Schlußfrage vorzulegen , ob die Konferenz es für dienlich erachte, die Dauer

dieſes Proviſoriums ſofort mit einem Termin zu verſehen . Es werde dieſe Terminbeſtim

mung für den ernſten Willen der verbündeten Regierungen , das Definitivum feſt im Auge

zu behalten , ein öffentliches Zeugniß geben , ſo wie ſie die Regierungen zugleich gegen die

Verdächtigung ſdüşen werde , als liege es in deren Abſidt , den durch die Nothwendigkeit

gebotene! nädyſten proviſoriſchen Zuſtand einem Definitivum zu unterſchieben. Preußen

verkenne dabei die Schwierigkeit nicht , die mit einer dergleichen Terminbeſtimmung ver

bunden ſei ; es habe aber geglaubt, ſich dennoch ſeinerſeits für dieſelbe ausſprechen und

etwa ten 15ten Juli d. I. , als den Schluß des Proviſoriums vorſdlagsweiſe amehnen

zu ſollen. Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung ſtellt hiernady zur Umfrage :

Hält die Konferenz es für dienlidy, für die Dauer des Proviſoriums einen

beſtimmten Salußtermin feſtzuſtellen,

und im Bejahungsfalle

hält ſie es für angemeſſen, den Schluß des Proviſoriums mit dem 15ten Juli 6. I.

eintreten zu laſſen ?

Nadidem vorher der Bevollmädytigte des Großherzogthums Heſſen , ſo wie die

Vertreter von Surheſſen , Medlenburg - Strelitz und Sdaumburg - Lippe die Vorausſetzung

des Kommiſſars, daß ſie nicht beabſichtigen würden , ſich bei der Ausſprache über die Frage

zu betheiligen , beſtätigt haben , erfolgen folgende Erklärungen :

Baden findet die in Frage ſtehende Terminbeſtimmung wünſdenswerth . Deutſch

land warte auf ein baldiges Neſultat der bisherigen Beſtrebungen für ſeine politiſche Neu

geſtaltung; könne dieſer Erwartung aud zur Zeit noch nicht entſprechen werden , ſo werde

die Begrenzung des Proviſoriums body beweiſen, daß man um deswillen keineswegs gemeint

ſei , den Gegenſtand der Erwartung aufzugeben. Judem Baden alſo der Terminbeſtim

inung zuſtimme, müſſe es dody den vorgeſchlagenen Termin ſelbſt für zu nahe geſetzt

cracyten , zumal die Berathungen in Frankfurt nody nidst begonnen hätten , und deren
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Abſdluß für die Dauer des Proviſoriums von erheblichem Einfluß erſcheine. Baden ſpredje

indeß , ſoviel es den verlängerten Termin betreffe , bloß einen Wunſch aus , und erkläre

im Voraus , ſich dieſerhalb der Majorität zu unterwerfen . Es Teße zu , daß nach dem

Vorgeſagten der kürzere oder ausgedehntere Termin des Proviſoriums mit von dem Tage

des Eintretens der verbündeten Regierungen in den Frankfurter Rongreß abhängig ſein

werde , und es ſtelle deshalb anheim , ob nicht über den Augenblick dieſes Eintretens, vor

Firirung des in Frage ſtehenden Endtermins , eine Vereinbarung unter den verbündeten

Regierungen ſtattfinden möge.

General-Lieutenant von Nadowitz kann die Richtigkeit der letztern Erwägung

nicht völlig zugeben , da ja die Möglichkeit eines Nidht - Eintretens der verbündeten Ne

gierungen in den Frankfurter Kongreß zur Zeit nod vorliege , und auch im Falle dieſes

Nicht - Eintretens der verbündeten Regierungen die Frage nach dem Endtermin des Pro

viſoriums verbleibe . Sollte Baden ſeinerſeits beabſichtigen , einen ausgedehnteren Termin

vorzuſdılagen , ſo werde die Konferenz dieſen , gegen den Vorſchlag Preußens abzuwägen

baben .

Baden ſchlägt hierauf als Endtermin des Proviſoriums die Friſt von 3 Monaten,

nad dem Schluß dieſer Konferenz, vor .

Braunſchweig erkennt das dringende Bedürfniſ an , das Proviſorium baldmöglichſt

zu beſchließen , und in einem Definitivum den gerechten Erwartungen der Nation zu ent

ſprechen. Es ſtimmt für den Vorſchlag Preußens in ſeinem ganzen Umfange.

1

Mecklenburg - Schwerin ,

Naſſau,

Waldeck,

lippe , und

die freien Hanſeſtädte

ſtimmen wie Baden ;

Oldenburg,

Anhalt - Deſſau und Cöthen und

Anhalt - Bernburg

wie Braunſchweig.

Sachſen - Weimar

ſtimmt ganz wie Preußen .

Sachſen - Coburg - Gotha und

Sachſe11 - Meiningen

desgleichen .

Auf Anlaß des Lestern wird von dem Kommiſſar der Königlid Preußiſchen Re

gierung die geſtellte Frage dahin näher präciſirt, daß am Sdiluſſe des Proviſoriums

entweder einfach eine Verlängerung oder eine Modifikation deſſelben, oder endlid das De

finitivum eintreten , und zwiſden dieſen breien Möglichkeiten dann zu entſcheiden ſein

werde.
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Mecklenburg - Schwerin erklärt , daß es die Frage in keinem andern Sinne,

als bem eben dargelegten , verſtanden und beantwortet habe.

Die übrigen Regierungen , welche bereits abgeſtimmt haben , finden keine Veran

laſſung, ihr gebebenes Votum zu modificiren.

Die verbleibenden votirenden Regierungen :

Schwarzburg - Sondershauſen,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Reuß ältere Linie, und

Reuß jüngere Linie ,

treten ſämmtlich Sadyſen - Weimar bei.

Das durch den Kommiſſar feſtgeſtellte Reſultat iſt eine allſeitige Bejahung der

geſtellten Frage über den Termin des Proviſoriums überhaupt, und eine Bejabung des

Schluß-Termins auf den 15ten Juli c. mit 12 gegen 8 Stimmen .

Hierauf wiederholt Baden die Erklärung auch in Bezug auf die Dauer der Ter

minbeſtimmung, der Majorität beizutreten . Naſſau und die freie Hanſeſtadt Hamburg,

ſo wie die übrigen Stimmen der Minorität treten ebenfalls bei , die beiden erſtgenannten

Staaten jedoch mit dem Zufügen, daß ſie auch jeßt noch den ausgedehnteren Termin im

Intereſſe der Sache für den beſſern halten .

Der Schlußtermin des Proviſoriums iſt demnad von allen votirenden Regierungen

auf den 15ten Juli d. I. feſtgeſtellt. Gegen den Schluß dieſes Termins wird , wie der

Kommiſſar der Königlids Preußiſchen Regierung nochmal zuſeßt, durch die Organe des

Proviſoriums zu beſtimmen ſein , ob das Proviſorium in der Weiſe, wie es jeħt in's

Leben tritt, oder in einer andern Geſtalt zu verlängern, oder aber, ob es alsdann in das

Definitivum einzutreten haben wirt.

Sachſen-Weimar legt darauf, daß dieſe Entſcheidung von den Organen des

inſtituirten Proviſoriums, und nicht mehr von den einzelnen Regierungen auszugeben haben

werde, beſonderen Nadbruck, und wünſcht in dieſer Hinſicht volle Gewißheit.

Hamburg im Gegentheil beſtreitet dies . Darüber , was nach Ablauf des Provi

ſoriums zu geſchehen habe , könne von den Organen des Proviſoriums ſelbſt nicht ſtatuirt

werden , dieſe Beſtimmung müſſe vielmehr der völlig freien und alleinigen Entſchließung

der Regierungen überlaſſen bleiben .

Mecklenburg - Schwerin und Lübeck ſchließen ſich dieſer Anſicht Hamburgs an.

Bremen iſt der Meinung, daß eine andere Anſicht überhaupt nicht wohl Plat greifen

könne.

Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung erklärt, daß es allerdings die

Anſicht Preußens ſei, die Frage über einfache oder modifizirte Verlängerung des Proviſo

riums oder über das Eintreten des Definitivums demnädſt durch die Organe des

Proviſoriums berathen und entſchieden zu ſehen. Die kundgewordenen gegenſeitigen An

ſichten müſſen ihn indeß jeßt zu der Zwiſchenfrage nöthigen :

IV . 2
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Ob die vorerwähnte Berathung und Entſcheidung durch die Organe des Provi

ſoriums, oder , unabhängig von dem Proviſorium , durch die Regierungen ſelbſt

zu erfolgen habe.

Bei der Umfrage über dieſe Zwiſchenfrage erklären ſich die votirenden Regierungen

wie folgt :

Baden , das in dem Fürſten- Kollegium einer zuſammengeſeßten Kurie nicht an

gehört , hat bei der Frage kein näheres Intereſſe. Zur Sadie ſelbſt iſt es indeß der

Meinung, daß der Gegenſtand der Frage kein anderer, als die Erneuerung des jeßt zu

inſtituirenden Organs iſt, und daß dieſe Erneuerung , ebenſo wie die jebige Inſtituirung

deſſelben , nur von ſämmtlichen Regierungen ausgehen könne.

Braunſchweig ſtimmt wie Preußen . Die Bedeutung des Proviſoriums werde

faſt zu nichts herabſinken , weun dem Organe des Proviſoriums , dem Fürſten - Kollegium ,

die hier fraglich gewordene Attribution entzogen werden ſolle. Audy ſtehe ja überhaupt

nicht zu gewärtigen , daß das Fürſten - Kollegium in einer Frage ſo weit greifender Art,

wie die über Verlängerung oder Modifikation des Proviſorii oder über Eintreten des

Definitisums, anders als per unanimia oder nach qualifizirter Majorität, entſcheiden, und

dieſerhalb eine andere Beſtimmung in feine Geſchäfts - Ordnung aufnehmen werde. Am

Schluſſe des Proviſoriums abermals zur Konferenz und damit wieder ganz zu dem gegen

wärtigen Stadium zurückkehren , könne von Braunſchweig unmöglich als Fachdienlich

erachtet werden .

Mecklenburg - Schwerin kann nicht zugeben, daß die hier in Frage ſtehenden

Vereinbarungen durch die Organe des Proviſoriums erfolgen können . Die Funktion dieſer

Organe iſt vielmehr ganz von den Dispoſitionen abhängig, wodurch ſie in's Leben gerufen

wurden , und dieſe Dispoſitionen waren bloß auf das Proviſorium ſelbſt gerichtet. Weber

die Grundſätze , nady welchen das Fürſten - Kollegium in dem Proviſorium ſeine Beſchlüſſe

faſſen wird , ob nad Stimmen - Einheit, einfacher Mehrheit , oder wie ſonſt , iſt zudem

jeßt keine Gewißheit zit erlangen. Medlenburg -Schwerin ſtimmt daber dafür, daß die

fragliden Vereinbarungen lediglich Sache der unmittelbaren Entſchließungen der Regie

rungen bleiben .

Naſſau reſervirt die hier in Frage ſtehende Beſtimmung ebenfalls lediglich den

Regierungen .

Sachſen -Weimar tritt der Erklärung Preußens mit der von Braunſchweig an

gegebenen Modalität bei , daß in der zu erlaſſenden Geſchäfts -Ordnung darüber nodi

beſtimmt werde , ob im vorliegenden Falle nad Stimmeu - Einheit oder nach qualifizirter

Majorität zit entſcheiden ſei, hat übrigens ſeinerſeits die Frage nur angeregt , um darauf

aufmerkſam zu machen, daß die jebigen Beſdlüſſe wegen Bildung eines Proviſoriums das

bereits beſtehende Rechtsverhältniß nicht alteriren können .

Oldenburg,

Sadſen - Coburg - Gotha,

Sachſen-Meiningen ,

Schwarzburg -Sondershauſen ,
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-

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Waldeck,

Reuß älterer Linie,

Renß jüngerer Linie und

Lippe

ſtimmen wie Sadſen - Weimar ;

Schwarzburg -Sondershauſen

unter der zugefügten Vorausſeßung, daß das Fürſten -Kollegium des Proviſoriums die

fragliche Entſcheidung nicht per majora faſſe.

Sachſen - Altenburg und

Anhalt - Beruburg

ſtimmen wie Braunſchweig .

Die freien Hanſeſtädte :

Hamburg,

Lübeit und

Bremen,

ſtimmen wie Medlenburg - Schwerin .

Der Kommiſſar der Königlid Preußiſchen Regierung konſtatirt hiernach als Re

ſultat der Abſtimmung über die Zwiſchenfrage,

daß von den rotirenden Regierungen , 14 Stimmen :

Preußen ,

Braunſchweig,

Sadien -Weimar,

Sadjen - Coburg - Gotha ,

Sacien - Meiningen ,

Sachſen - Altenburg,

Oldenburg ,

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg - Sondershauſen ,

Sdwarzburg - Rudolſtadt,

Waldeck,

Neuß älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie und

Lippe ,

ſich dafür ausgeſprochent, daß beim Schluſſe des Proviſoriums über einfache oder modifi

zirte Verlängerung deſſelben oder über Eintreten des Definitivums, von den Organen des

Proviſoriums ſelbſt zu entſcheiden ſein wird , während 7 Stimmen :

Baden ,

Mecklenburg - Schwerin ,

Naſſau ,

Anhalt - Deffau und Cöthen,

Lübeck .

Bremen und

Hamburg
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dieſe Entſcheidung blos den unmittelbaren Entſchließungen der Regierungen ſelbſt

anbeimſtellen.

1Preußen , ſo erklärt General- Lieutenant von Nadowig, kann hieraus nur den

Sdluß zieben, daß es den Regierungen, die hier die Majorität bilden, unverwehrt bleiben

muß, daß ſie ihrerſeits innerhalb des Fürſten -- Kolleginms ihre Entſchließungen geltend

machen, während die Regierungen der Minorität auf unmittelbaren Entſdhließungen beſtehen

mögen ; ſo , daß das Reſultat dieſer Abſtimmung zu den Fällen gezählt werden kann,

worin die Minorität ſo wenig dic Majorität, wie ſonſt die Majorität die Minorität zu

binden im Stande iſt.

General - Lieutenant von Radowig fragt, ob gegen dieſe Auffaſſung des vorlie

genden Reſultats der Abſtimmung, Einſprudy erhoben werde ?

Ein Einſpruch iſt nicht erfolgt .

General- Lieutenant von Radowiß erklärt hiermit den erſten Abſchnitt der Kon

ferenz-Verhandlungen :

das Verhältniſ und die Stellung der verbündeten Regierungen zu der Union,

zur Zeit für erledigt , indem er ſofort dazu übergeht, den zweiten Abſdynitt dieſer Ver

handlungen :

das Verhältniß und die Stellung derſelben Regierungen zu dem Frankfurter

Kongreß,

nad Maßgabe der von ihm Eingangs der Konferenz desfalls gegebenen Ueberſicht zur

Erörterung zu ſtellen.

Es würde hier zunädiſt zu entſcheiden ſtehen :

Ob die verbündeten Regierungen auf die ergangene Aufforderung der Kaiſerlidy

Oeſterreichiſchen Regierung den Kongreß beſchicken werden,

und im Bejahungsfalle:

Mit weld)en Erklärungen und unter welchen Modalitäten ?

eine Entſcheidung , an die ſich die Verſtändigung unter den verbündeten Regierungen über

ihr Verhalten auf dem Kongreſſe ſelbſt, den dort zu faſſenden Entſchließungen gegenüber,

anzuſchließen bätte.

Die beſonderen Fragen würden lauten :

1. Sollen die verbündeten Regierungen den Kongreß beſchicken ?

im Bejahungsfalle :

2. Soll dies unter der in der Sißung der Konferenz vom 11ten Mai c. von

Preußen mitgetheilten Erklärung geſchehen ?

und

3. Wie werden ſich die verbündeten Regierungen auf dem Kongreſſe ſelbſt, den

dortigen Fragen gegenüber, zu ſtellen haben ?

Preußen will bei Beantwortung dieſer Fragen mit der eigenen Anſicht nirgend

zurückhalten ; und ſo erklärt es

zur erſten Frage,

daß es eine Verbindlichkeit zur Beſchickung des Kongreſſes in keiner Weiſe anerkennt, daß

es dieſe Verpflichtung vielmehr entſchieden leugnet, und daß es nur um einer höhern, von
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aller Berechtigung der Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Regierung völlig unabhängigen Pflidit,

der Pflicht nämlich, kein Mittel unverſucht zu laſſen, das zur endlichen Verſtändigung über

die politiſchen Verhältniſſe Dentídlands führen kann , ſich ſeinerſeits zur Beſchidung des

Kongreſſes beſtimmt erachtet.

Bei der Umſrage erklären die übrigen Regierungen wie folgt:

Baden erkennt ſid ebenfalls zur Folgeleiſtung auf die ergangene Aufforderung

nicht verpflichtet; dennoch bejaht es die Frage , weil es den Kongreß aller Deutſchen Re

gierungen ſelbſt, für höchſt wünſchenswerth und nothwendig hält.

Kurheſſen . Miniſter Haſienpflug. Wenn bei Erörterung dieſer Frage zu =

nächſt damit begonnen worden , daß man die Pflicht zur Beſchidung des Kongreſſes leugne,

ſo müſſe Kurbeſſen bekennen , daß dieſe Anſicht nicht die ſeinige ſei . Die Wiener

Schlußakte ſo gut wie die Bundesakte beſtehe nod in Kraft. Nur die ſeitherige Bundes

verſammlung habe ihre Eriſtenz eingebüßt. Wie aber der Art. IV . der Bundesakte, wo

nady die Angelegenheiten des Bundes durch eine Bundesverſammlung beſorgt werden

ſollen , bei der Schlußakte zur vollen Geltung gekommen , ſo müſſe derſelbe Artikel auch

gegenwärtig, wo es an jeder Verſammlung zur Wahrung der Bundesintereſſen mangele,

als ein rechtsgültiger Titel für den Zuſammentritt einer hierauf abzwedenden Verſanım

lung der Deutſden Regierungen betracytet werden . Zu einem ſolden Zuſammentritt Ver

anlaſſung zu geben , würde auf Grund des bezogenen Art. IV. der Wiener Sdlußakte jetem ein

zelnen Deutſchen Staate ohne Unterſchied zugeſtanden haben ; ſo , daß hierzu auch der

Kaiſerlich Deſterreichiſchen Regierung die Befugniß nicht wohl werde zu beſtreiten ſein .

Habe dieſe Regierung ſich dabei irgend eine Präſidial -Qualifikation beigelegt , ſo könne

dies freilich nicht gebilligt werden , da das Präſidium einer nidit mehr beſtehenden Bun

desverſammlung ſelbſtredend nicht mehr eriſtire. Deſterreich könne in dieſer Qualifikation

nur als ein praecipuum membrum erſdeinen , gegen welche Qualifikation alsdann ein er

beblicher Einwand nicht zu erheben ſein werde. Uebrigens ſei dieſer Umſtand Nebenſadye,

gegenüber der Thatſache, daß das bisherige Organ des Deutſchen Bundes , die Bundes

verſammlung, wie auch er zugebe, zerſtört worden , und daß ein neues grundgeſetlidies

Organ noch nicht an die Stelle des zerſtörten eingetreten ; während fortwährend das

Grundgeſet beſtehe, daß eine Verſammlung da Fein müſſe , welche die Angelegenheiten

des Deutſchen Bundes zu beſorgen habe. Kurbeſien deklarire alſo die Mitwirkung der

Deutſdhen Bundesregierungen dazu , daß die Angelegenheiten des Deutſchen Bundes durdy

eine Verſammlung beſorgt werden, für eine gemeinſame Bundespflicht , welcher zu genügen

es ſeinerſeits bereits ſeinen Vertreter nach Frankfurt abgeſandt habe. Dort werde man

durds eine freie Vereinbarung zu einem neuen geſetzmäßigen Organ für den Deutſchen

Bund zu kommen ſuden müſſen , und dort Deſterreid und Preußen die Berückſichtigung

zuzuwenden haben, worauf die Macht und Stellung dieſer Staaten natürlidien An

ſpruch habe.

Sodann zu dem Verhältniſ des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 , und namentlich

der darin beſchloſſenen Verfaſſung zu dem Deutſdyen Bunde ſelbſt, übergehend , wird von

Miniſter Haſſenpflug die geſeßliche Unzuläſſigkeit der Union ohne allſeitige Zuſtimmung

der andern Regierungen daraus gefolgert, daß kein Bündniß ſtatthaft ſei, welches gegen

die Sicherheit des Deutſchen Bundes angebe, wie Art. XI. der Bundes - Akte beſage,

dieſe Sicherheit aber verlegt werde , wenn ein Bündniß mit den grundgeſeßlichen Beſtim

IV. 3
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mungen der Bundes - Verfaſſung in Widerſpruch trete . Außer dem Mangel an Zuſtim

mung Seitens aller Deutſden Regierungen zu der Verfaſſung des Bündniſſes vom

26ſten Mai 1849 , werden in einer umfaſſenden Ausführung als einzelne Hauptpunkte

dieſer Unzuläſſigkeit namentlich nocy hervorgehoben : die bei der Durchführung der Ver

faſſung eintretende Verlegung der einzelnen Staaten im Punkte der Rechtsgleidybeit, der

Selbſtſtändigkeit und der Unabhängigkeit, ſo wie endlich die dadurdy herbeigeführte

Unmöglichkeit des ferneren Fortbeſtandes des Deutſchen Bundes , als eines völkerrecht

lidhen , und in dieſer Eigenſchaft für unauflöslid erklärten Bundes. Sobald ein beſtimmter

Theil der einzelnen Deutſchen Staaten innerhalb des Deutſchen Bundes durc Majori

tätsbeſchlüſſe gebunden werde , jei die Gleichheit und Selbſtſtändigkeit dieſer Staaten

dahin , und von dem Deutſden Bunde als einem völkerrechtlichen Vereine nicht mehr die

Rede. Kurheſſen folgere aus dieſer ſeiner Rechts - Auffaſſung, daß es ſeinerſeits nichts

dazu thun dürfe, um auch nur dem kleinſten Stücke der Unions - Verfaſſung zur Eriſtenz

zu verhelfen , womit denn die Nichtbetheiligung Kurbeſſens bei der Inſtituirung des

Proviſoriums ſo erklärt als gerechtfertigt ſei. Nurheſſen folgere dagegen nicht aus ſeiner

Rechts - Auffaſſung, daß man das Bündniß vom 26ſten Mai 1849 ſelbſt aufgeben ſolle.

Es ſei ihm im Gegentheil auf das Entſchiedenſte wichtig, an demſelben feſtzuhalten.

Das Bündniß ſei Andern ein Dorn im Auge. Gerade deshalb ſolle man das Bündniß

wenigſtens bis zum Schluſſe des Frankfurter Kongreſſes verlängern , und ſo während

dieſer Zeit die Stellung der Regierungen ſtärken , gegen die widerſprechenden Staaten

fichern , um dieſe zu nöthigen , den Art. 4. des Bündniſſes zur Vollziehung bringen zu

helfen.

Nochmal aber ſpreche Kurbeſſen ſich gegen ein Weitergeben in den ſeitherigen Ver

handlungen über die Einführung der Unions - Verfaſſung mittelſt des projektirten Provi

ſoriums aus . Die vorhandene Gereiztheit der widerſprechenden Staaten werde geſteigert

werden ; der alte Ausweg , Differenzen der Bundesgenoſſen bei der Bundes - Verſammlung

zum Austrag zu bringen , ſei leider vermauert, und ſo die Möglichkeit der furdytbarſten

Folge nicht zu leugnen , daß der Krieg mit all' ſeinem Unglück die Entſcheidung in

Deutſchland übernehmen werde.

Die Konkluſion des Miniſters Haſſenpflug geht für Kurheſſen ſchließlich dahin :

1. im Bündniß vom 26ſten Mai 1849 zu bleiben ,

2. daſſelbe bis zum Schluß des Frankfurter Kongreſſes zu verlängern ,

und

3. zu verhindern , daß zwiſchenzeitlich irgend etwas ins Leben trete, was bisher

bezüglich der Union verhandelt und vorbereitet worden.

Miniſter Haſſenpflug erklärt zuſäßlid, daß die Stellung Kurheſſens inmitten der

obſdhwebenden Fragen eine unabhängige ſei, die ſich auf das Recht ſtüße und nicht auf

die Politik.

General- Lieutenant von Radowitz erwiedert : Der Vertreter der Kurheſſiſchen Re

gierung habe es für angemeſſen gefunden , ſein Votum über die zur augenblidlichen

Abſtimmung anſtehende Frage mit den bis jeßt vorbehaltenen Erklärungen zu verknüpfen .

Er glaube , daß es nöthig ſei, dabei ſofort auszuſprechen, wie Preußen dieſe Erklärung

ſeinerſeits betrachte. Er werde deshalb mit Erlaubniß der Konferenz die Abſtimmung

abbrechen , und ſidy dieſer Betradytung ſofort zuwenden,
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Die rechtlichen Grundlagen, von denen die Argumentation des Vertreters der Kur

heſſiſden Regierung ausgehe , ſeien in ſofern durchaus die der Preußiſchen Regierung, als

auch die Königlid Preußiſche Regierung den Deutſchen Bund ſelbſt noch als beſtehend

anerkenne, und nur die Verfaſſung des Bundes für aufgehoben erachte. Die Königlich

Preußiſche Regierung habe es dieſerhalb zu allen Zeiten als die Pflicht jeder Deutſden

Regierung anerkannt, zur Neugeſtaltung der Bundesverfaſſung die Hand zu bieten .

Der eigentliche Unterſchied zwiſchen der Kurheſſiſden Erklärung und der Preußijden

Auffaſſung beginne erſt da , wo der Kurbeſfiſde Miniſter zu der Annahme übergehe, daß

jene Pflicht aucy die Verbindlichkeit auflege, am 10ten d. M. der ergangenen Aufforderung

der Kaiſerlid Oeſtreichiſchen Regierung in Frankfurt Folge zu geben . Dieſe Verbindlichkeit

werde von Preußen allerdings entſchieden geleugnet. Preußen erkenne keinerlei Nothwen

digkeit an , einer Aufforderung zu folgen , wobei eigenmächtig über wo , wie und

unter welchen Umſtänden , bei Androhung erheblidher Rechtsnachtheile, beſtimmt ſei; es

werde jede Einladung zu dem fraglichen Zwecfe jederzeit in Erwägung ziehen , aber

niemals einer Sommation gehorchen.

Die nädiſte Betrachtung des Kurbeſſiſchen Miniſters gelte der rechtlichen Stellung

der Union zum Deutſchen Bunde. Man könnte vielleicht finden, daß dieſe Betrachtung

etwas Unerwartetes babe you Seiten einer Regierung, die bis vor wenigen Monaten an

den Vorbereitungen der Ilnion überall thätigen Theil genommen . Doch ſolle dieſe

Frage, ca ſie nicht rechtlicher Natur jei, auf ſich beruhen bleiben .

Die Eriſtenz des Bundes , heiße es in der vernommenen Ausführung des Kur

beſſiſden Miniſters , ſolle durd die Union gefährdet, in ihrer Sicherheit bedroht ſein.

Preußen antworte : Das Bündniß könne nicht gegen die Sicherheit des Bundes gerichtet

ſein , da es ſich vor Allem dieſelben Zwecke vorſeße, welche der Bund als die ſeinigen

bezeichne. Aus der Uebereinſtimmung der Ziele aber einen Angriff auf die Sicherheit des

Bnndes abzuleiten , erſcheine dywer begreiflich. Wenn man ſidy darauf zurückziehe, daß

durdy ein Bündniß zu gleichem Zwecke die Fortdauer des Deutſdien Bundes gefährdet

werde , ſo müſſe dagegen hervorgehoben werden , daß das Bündniß - Statut und die nach

folgenden Akte allen nicht zur Union gehörenden Deutſden Staaten die Rechte aus dem

Bunde von 1815 ausdrücklid, vorbehalte. Werde nun das ganze Gebiet der verbleibenden

Möglichkeit in den beiden Fällen beſchloſſen ſein , daß entweder nicht ganz Deutſchland,

oder daß ganz Deutſchland in die Union eintrete, ſo müſſe im erſten Falle für die Klage

das Objekt , im legtern der Kläger fehlen. Die einzelnen Staaten ſollen ſich, wie be

hauptet werde, um ihrer bundesrechtlid nothwendigen Selbſtſtändigkeit willen , in der Union

nicht der Majorität unterordnen dürfen, und doch ſei eine Uebertragung ſogar der ganzen

Staatshoheit von dem Souverain des Einen Deutſchen Staates an den andern , ſei es

durch Ceſſion , ſei es durch Erbgang bundesrechtlic vorgeſehen, und au keinerlei Zuſtim

mung der andern Bundesglieder gebunden . Was die rein politiſche Betrachtung des Kurs

beſſiſden Miniſters und die von demſelben in Bezug genommene Gefahr eines Krieges,

in Anlaß der vorſchreitenden Union , betreffe, ſo werde allerdings ein ſolches Ereigniß,

wenn es eintreffen ſollte , überaus ſchmerzlid und tief zu beklagen ſein. Daſſelbe werde

aber nicht Krieg , ſondern Landfriedensbruch ſein . Möge die Bundes-Verſammlung auf

gehoben ſein, der oberſte Grundſay, der hoch über allen Einrichtungen und Formen erhaben

ſei, beſtehe nodt , und er befehle, daß die Glieder des Deutſchen Bundes unter einander

fteten Frieden halten und ihre Streitigkeiten nie durdy Gewalt ausmachen ſollen. Könne

die Bundes - Verſammlung nicht zur Schlichtung des Zwiſtes angerufen werden , ſo
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ſei es Pflicht der Betheiligten , andere Wege aufzuſuchen , um zu einer unpartheiiſden

Erledigung des Zwieſpaltes zu gelangen. Wer hier verwegen genug wäre, ſich an dem

Frieden Deutſchlands zu vergreifen , würde dem Angegriffenen das volle Recht der Noth

wehr einräumen , und nur der würde die Schuld des Unglücks tragen , der undeutſch

genug wäre , das innerſte Weſen des Deutſchen Bundes mit Füßen zu treten .

Preußen würde aufrichtig bedauern, wenn es den Schluß ziehen müßte, daß Kur

heſſen es nicht mehr angemeſſen fände, der bisherigen gemeinſdaftlichen Weg zur Ver

wirklichung der Union mit ihm zu geben , da es dringend wünſde und hoffe, daß der

Union eine ſo bedeutende imd wichtige Regierung nicht entfremdet werde.

Miniſter Haſſenpflug relevirt noch den Unterſchied zwiſchen dem gänzlichen Auf

bören einer Souverainität durdy den Tod oder die Ceſſion ihres augenblicklichen Jubabers,

und zwijchen der Schmälerung der Souverainität unter der Herrſchaft der Majorität eines

Kollegiums; ſodann , daß von Seiten Kurbeſſens der Wunſd wie der Anlaß zu einem

Krieg außer allem und jedem Betracht geſtanden, und daß es im Uebrigen für das Kriegs

Unglück ohne Erheblichkeit ſei, ob man den Krieg — Krieg , oder Landfriedensbruch nenne.

General- Lieutenant von Radowitz glaubt auf das letzte nur nocy kurz erwiedern zu

ſollen , daß Preußen allerdings auf die rechtlide Seite der Kriegsfrage den verdienten

Werth lege , daß es ihm ſchwer werde , eine gleiche Vorausſetzung bei Andern anfzugeben ,

und daß es , von dieſer Seite der Betracytung aus , im gegebenen Falle wirklich keinen

firieg zu führen, ſondern einen Landfriedensbrud zurücfzuweiſen hätte . Die mili

tairiſche und politiſche Seite einer ſolchen , hoffentlid nie eintretenden Kataſtrophe könne

übrigens, der Natur der Sache nach , nicht (Siegenſtand der gegenwärtigen Verhandlungen

fein , ſondern bleibe den Erwägungen vorbehalten , weldie die Ehre und Pflidt den betbei

ligten Staaten vorſchreiben würde.

Miniſter Haſſenpflug giebt die Hoffnung nicht auf, daß noch vor dem Sølub

der Konferenz eine neue Erwägung eine Annäherung der verſchiedenen Anſichten berbei

führen wird , was General Lieutenant von Radowitz bei dem fortgerückten Stadium der

Konferenz und den gefaßten Beſdlüſſen bezweifelt.

Die Abſtimmung über die erſte Frage wird fortgeſeyt.

Braunſchweig kann als Antwort auf die Frage bloß wiederholen , was es auf

die Einladung der Saiſerlid Oeſterreichiſden Regierung bereits erwiedert hat , daß

es bereit ſei, an den Berathungen Theil zu nehmen , jid dabei aber Zeit und

Ort und Verſtändigung mit ſeinen Verbündeten vorbehalte.

Mecklenburg - Schwerin bejabt die Frage aus Gründen der Dienlidkeit , i

wenig wie Preußen aber in Anerkennung einer Pflicht; namentlid, nicht aus Art. IV. Der

Sdhlußakte.

Nailan,

Sachſen -Weimar,

Sachſen - Roburg - Gotha ,

Sachſen - Meiningen,

Sachſen - Altenburg,

Oldenburg,

Anhalt - Defjau und Cöthen ,
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=

Anhalt - Bernburg,

Schwarzburg -Sondershauſen,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Waldeck,

Reuß älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie,

Lippe und

die drei freien Hanſeſtädte

ſtimmen ſämmtlich wie Preußen. Auch

Schaumburg - Lippe,

Kurheſſen und

Mecklenburg - Streliß

bejahen die Frage, leşteres jedoch ohne dabei auf die Frage der Verpflichtung zur Be

ſchidung des Congreſſes eingeben zu wollen .

Die erſte Frage iſt von allen Votanten bejaht.

Der Kommiſſar der Königlich Preußiſchen Regierung ſtellt die zweite Frage zur

Abſtimmung :

Werden die verbündeten Regierungen den Kongreß beſchiden unter der in der

Sißung der Konferenz vom 11. Mai c. von Preußen mitgetheilten Erklärung ?

und er erläutert dieſe Frage, was die Form der Mittheilung betrifft , dahin , daß dieſelbe

in einer identiſchen Note Seitens der verbündeten Regierungen in Wien abgegeben werden

ſolle, ſo wie ferner, daß die ſchließlidie Redaktion der Mittheilung, vorbehalten bleibe, und

daß der mildere Ausbruck überall eintreten ſolle, wo es die nöthige Beſtimmtheit des Aus

brucks zugiebt.

Baden erklärt fid mit dem Inbalt der Königlich Preußiſchen Mittheilung überall einver

ſtanden , wünſcht aber in der Form jede Milde, da ja auch durch dieſe Mittheilung nicht

eine Trennung, ſondern die ſo nöthige Ausgleichung und Verſtändigung beabſichtigt wird .

Zum 5ten Punkt hat Baden den beſonderen Wunſd , daß man dabei auf Art. XI. der

Bundesakte ausdrücklichen Bezug nehme.

General -Lieutenant von Radowiß findet dieſe Bezugnahme ſehr bedenklidy, einmal

weil der Art. XI. als Titel für eine bundesſtaatliche Unirung von den Gegnern des

Bundesſtaats bekanntlich beſtritten wird , und ſodann weil ganz unabhängig von dieſem

Art. der Bundesſtaat auch in dem ſeit dem 2ten März 1848 datirenden neuen Bundes

rechte eine viel direktere Begründung findet, ſo , daß in den Bundesbeſchlüſſen ſeit jener

Zeit der Bundesſtaat bereits beſchloſſen liegt.

Kurheſſen muß ſeine Beiſtimmung zu der in Frage ſtehenden Mittheilung auf

die erſte Nummer derſelben beſchränken .

Mecklenburg- Schwerin ſtimmt ganz mit Preußen , indem es zugleich in for

meller Hinſicht zur Erwägung ſtellt, ob nicht ein ſtringenterer Effekt der Mittheilung zu

erreichen ſein möchte, wenn dieſelbe auf dem Kongreſſe ſelbſt zu Protokoll eingereicht

würde : eine Erwägung, die der Königlic Preußiſche Miniſter der auswärtigen Angelegen

beiten, Freiherr von Schleiniß, mit der Bemerkung begleitet, daß eine dergleichen Eröff

nung in Frankfurt auf formelle Schwierigkeiten ſtoßen könnte, und daß daber die Sicher

heit zu erheiſchen ſcheine, auf der Notifikation in Wien zu beharren .

IV. 4
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General- Lieutenant von Nadowiß glaubt , daß die vorherige Notifikation der

Mittheilung in Wien mit der ſpätern Abgabe füglich zu vereinigen ſein werde. Für

Preußen ſei der Vorſchlag der Mittheilung in Wien überbem um deswillen nicht un

weſentlich, weil die Veröffentlichung des mitzutheilenden Aftenſtüdes bezweđt werde.

Dieſe Veröffentlichung werde bei dieſer Form der Mittheilung geſichert ſein, während ſie

bei der einer Eingabe zu Protokoll von anderweitigen Beſchlüſſen abhängig werde.

Die folgenden Abſtimmungen ſind auf beſtimmtes Anfragen des General - Lieutenants

von Radowiß in dieſem ausgedehnteren Sinne erfolgt. Die vorhergegangenen Votanten

haben ſich dieſelben ebenfalls angeeignet.

Braunſchweig ſtimmt ganz wie Preußen.

1

2

Naſſau,

Sachſen - Weimar ,

Sachſen - Coburg - Gotha,

Sachſen - Meiningen ,

Sachſen - Altenburg,

Oldenburg,

Anhalt- Deffau und Cöthen,

Anhalt - Bernburg ,

Schwarzburg -Sondershauſen ,

Schwarzburg - Rudolſtadt,

Waldeck ,

Neuß älterer Linie,

Reuß jüngerer Linie,

Lippe - Schaumburg,

Lippe , und

die freie Hanſeſtadt Lübeck

ſtimmen ebenfalls ganz wie Preußen :

Lippe - Schaumburg

mit der zugefügten Erklärung, daß es allerdings bereits einen Bevollmächtigten bei dem

Frankfurter Kongreſſe habe , daß dies aber aus dem rein zufälligen Umſtande eingetreten ,

weil die Einladung nach Frankfurt der Schaumburg-lippeſchen Regierung eher zukam , als

dieſelbe die Einladung nach Berlin empfangen hatte, und daß der Bevollmädytigte in Frank

furt inſtruirt iſt, ſich einſtweilen jeder Erklärung zu enthalten .

Mecklenburg - Strelig trägt Bedenken , eine einſchlägige Erklärung abzugeben.

Bremen . Der Vertreter der freien Hanſeſtadt Bremen ſtimmt nicht bei , in

ſofern er ſeiner Regierung die Wahl vorbehält , den Inhalt der vorgeſdjlagenen Note

mündlich oder ſchriftlich mitzutheilen.

Hamburg. Der Vertreter der freien Hanſeſtadt bamburg ſtimmt ebenfalls nicht

bei , weil er ſich nicht dafür entſcheiden könne, daß die Mittheilung Hamburgs an die

Kaiſerlicy Oeſtreichiſde Negierung mit der von der Königlich Preußiſchen Regierung vor

geſdılagenen, gleichlaute.
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General - lieutenant von Radowiß ſtellt als Reſultat der Abſtimmung feſt, daß

alle votirenden Regierungen, mit Ausnahme von Kurheſſen , Medlenburg- Strelit , Bremen

und Hamburg , der zweiten Frage völlig und in der Ausdehnung zugeſtimmt haben, daß

die von Preußen vorgeſchlagene ſchriftliche Mittheilung bei der Kaiſerlich Deſtreichiſchen

Negierung in Wien , und in Frankfurt bei dem Kongreſſe zu erfolgen habe.

General - Lieutenant von Naduwiß ſælägt vor, daß über die jeßt noch zu ſdhließ

licher Berathung und Beſchlußfaſſung der Konferenz anſtehende Frage :

hinſichtlich des Verhaltens der verbündeten Regierungen auf dem Kongreß in

Frankfurt, und den dort zu faſſenden Beſchlüſſen gegenüber,

eine lediglich vertraulidye Verſtändigung eintrete , und über dieſelbe ein Separat - Protokoll

aufgenommen werde .

Die Konferenz giebt ihre Zuſtimmung.

Demnach wird das Protokoll über dieſen erſten Theil der Sißung vom 14ten Mai c.

geſchloſſen , zu Berlin , wie Eingangs, Mittags 2 Uhr.

Die Sißung ſelbſt wird ohne Unterbrechung fortgeſeßt.

Das Protokoll über den erſten Theil der Sißung vom 14ten Mai c. iſt am

15ten Mai c. verleſen, von den Mitgliedern der Konferenz genehmigt und von dieſen und

dem Protokollführer unterzeichnet worden .

Für Preußen :

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinig.

von Nad owiß.

Für Baden :

Klüber.

Freiherr von Mey ſen bug.

Für Kurbeſſen :

Haſſenpflug.

Für Großherzogthum Heſſen :

Freiherr von Lepel.

Für Sachſen - Weimar:

von Waßdorf.

Seebec.

Für Mecklenburg- Schwerin :

Graf von Bülow.

von Sdy ad.

Für Mecklenburg - Strelig :

von Bernstorff.

von Oerten.

Für Didenburg:

von Eiſend echer.

Mosle.
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2

1

Für Sachſen - Altenburg :

Graf Beuſt.

Für Sachſen - Coburg -Gotha :

von Seebach .

Für Sachſen - Meiningen :

Freiherr von Wedmar.

Für Naſſau :

von Winzingerode.

Vollpracht.

Für Braunſchweig :

Freiherr von Schleinik.

Dr. Liebe.

Für Anhalt- Deſſau und Anhalt - Cöthen :

von Goßler.

von Ploes.

Für Anhalt- Bernburg:

Hempel.

Dr. Waltber.

Für Schwarzburg - Sondershauſen :

Chop.

Für Schwarzburg - Rudolſtadt :

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie:

Otto.

Für Reuß jüngerer Linie :

von Bretſchneider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe :

Baron von Lauer -Münd, bofen.

Für Waldeck:

Winterberg.

Für Lübeck :

Dr. Elder.

Für Bremen :

Smidt.

Für Hamburg:

Dr. Banks.

1

Bloemer.



Separat -Protokoll

ber

V i e r t en Sişun g .

Erſter Theil.

Verhandelt Berlin , den 14ten Mai 1850, Nachmittags 2 Uhr,

in Gegenwart :

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung:

des Miniſter - Präſidenten Grafen von Brandenburg;

des Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , Freiherrn von Schleiniß ;.

und

des Kommiſſars der Königlichen Regierung, General-Lieutenants von Radowiß ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung:

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten, Klüber;

und

des Legationsraths Freiherrn von Meyſenbug;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung :

des Miniſters Haſſenpflug;

Seitens der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung :

des Geheimen Raths Freiherrn von Lepel ;

Seitens der Großherzoglich Sachſen - Weimarſchen Regierung:

des Miniſters von Waßdorf;

iind

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Meclenburg-Schwerinſchen Regierung :

des Miniſters Grafen von Bülow ;

und

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg - Strelißiſchen Regierung:

des Vorſizenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff;

und

des Geheimen Juſtizraths von Derken;

IV a. 1
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Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung :

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Miniſterial

raths von Eiſendecher ;

und

des Oberſten Mosle;

Seitens der Herzoglid Sachſen - Altenburgiſchen Regierung :

des Miniſters Grafen Beuſt;

Seitens der Herzoglich Sachſen - Coburg - Gothaſchen Regierung :

des Miniſters von Seebach ;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Meiningenſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Wech mar ;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung :

des Miniſters von Winßingerode ;

und

des Präſidenten Vollpract;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleiniß ;

und

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Deſſau- und Anhalt - Göthenſchen

Regierung :

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploep ;

Seitens der Herzoglich Anhalt - Bernburgiſchen Regierung :

des Miniſters Hempel ;

und

des Ober - Konſiſtorialrathe Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg-Sondershauſiſchen Regierung :

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg - Rudolſtädtſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Reußiſchen Regierung, älterer Linie :
des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlich) Reußiſchen Regierung, jüngerer Linie :

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider ;

Seitens der Fürſtlich Lippeſchen Regierung:

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung:

des Regierungs - Präſidenten Barous von Laner - Münch hofen ;
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Seitens der Fürſtlich Waldeckſchen Regierung :

des Regierungsraths Winterberg ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Lübeck:

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg :

des Syndikus Dr. Banks .

Das Prokokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Juſtizrath Bloemer.

Der in fortgeſeßter Sißung fortberathenden Konferenz ſteht zur ſchließlichen Erörterung :

Das Verhalten , welches die verbündeten Regierungen auf dem von der Kaiſers

lich Deſterreichiſchen Regierung auf den 10ten Mai c . nad Frankfurt a. M.

einberufenen Kongreſſe,

einzunehmen haben werden , und zwar namentlich :

zu den beiben auf dem Kongreſſe zu verhandelnden Hauptfragen,

nämlid der Frage :

1. über Bildung des Interims,

und

2. über Neugeſtaltung der Verfaſſung des Deutſchen Bundes .

General-Lieutenant von Radowiß trägt vor, daß die erſte dieſer beiden Fragen,

die Frage über das Interim , ber Natur der Sadie nady, in die beiden Unterfragen

zerfalle:

a) über die Kompetenz ,

und

b ) über die Zuſammenſeßung des Interims.

Was zunädyſt die Frage über die Kompetenz des Interims betreffe, ſo wolle

Preußen auch hier mit der offenen Darlegung ſeiner eigenen Anſicht den verbündeten Re

gierungen entgegentreten.

Preußen wünſche zunächſt :

1. Beſchränkung des Interims auf die Verwaltung des Bundeseigenthums ;

ſudann , und ſofern dieſe Beſchränkung der bisherigen Kompetenz des Interims in keiner

Weiſe zu erreichen ſtehe, werde es mit ſeinem Wunſche

2. bis auf die Kompetenz des Interims der bisherigen Bundeskommiſſion zu

rückgeben .

In keinem Falle werde es aber

3. zi1geben , daß die Siompetenz des Interims ſid, über dieſe Grenze ausdehne,

und nebſtdem auf unbedingter Ausſchließung der Verfaſſungsfrage von der

Kompetenz des Interims, beſtehen .
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.

Bei der Umfrage erklären die ſämmtlichen anweſenden Regierungen , mit Auss

nahme Kurbeſiens und Medlenburg - Streliß , welches ſich dem Vorſdlage Preußens

nur ad 2. , d. h . nur inſofern anſchließt, als dem Interim jedenfalls die Kompetenz der

jeßigen Bundeskommiſſion zugeſtanden werde , und mit Ausnahme des Großherzogthums

Heſſen , welches an der Abſtimmung keinen Theil nimmt, daß ſie bereit ſind, ſich dem

von Preußen angekündigten Verhalten bezüglich der Erörterung und Abſtimmung über die

vorſtehende Frage über die Kompetenz des ferneren Interims, anzuſchließen ; Olden

burg hat ſich bei dieſer Abſtimmung dahin ausgeſprochen , daß dem neuen Interim ſo

wenig Kompetenz als möglich, zugeſtanden werden möge ; Hamburg unter dem Beifügen,

daß es die Kompetenz des Interims in dem erſten Stadio des Vorſchlags, wo dieſelbe

über die Verwaltung des gemeinſdaftlichen Bundeseigenthums nicht hinausgebe, zu be

ſdränkt finde , und unter der darauf vom General - Lieutenant von Radowiß zur Er

wägung geſtellten Frage , ob nicht gerade in dieſer äußerſten Beſchränkung der Interims

Kompetenz den Regierungen ein Compelle für die Herbeiführung des Definitivums geges

ben ſein werde ; Bremen endlich mit dem Wunſche, daß die Konferenz zugleich über

einen Termin für das neu eintretende Interim ſtatuiren möge.

General - Lieutenant von Radowit findet dieſen Wunſch in der Sache völlig

gegründet. Die in Gemäßheit deſſelben von ihm geſtellte Frage wird von der Konferenz

allſeitig , mit einziger Ausnahme des Großherzogthums Heſſen , das auch hier nicht mit

abſtimmt, dahin bejaht und feſtgeſtellt:

daß die verbündeten Regierungen auf dem Frankfurter Kongreſſe für ein Interim

von drei Monaten ſtimmen werden.

In Bezug auf die Zuſammenſeßung des Interims geht die Anſicht der

Königlich Preußiſden Regierung , wie General - Lieutenant von Rabow it ferner aus

führt, dahin :

1. Zunädyſt : Fortbauer der bisherigen Zuſammenſepung;

im Falle dies nicht zu erreichen :

2. Bildung der proviſoriſchen Behörde unter gleidybere dhtigter Mitwirkung

ſämmtlicher Deutſchen Regierungen ;

3. in keinem Falle ein Gruppirungs - Syſtem .

Sämmtliche zur Konferenz vereinigte Regierungen Großherzogthum Heſſen und

Medlenburg -Strelig, die ſich der Abſtimmung enthalten , allein ausgenommen erklären,

daß ſie auch in Bezug auf die Zuſammenſeķung des Interims ſich der ſo eben dargelegten

Abſicht der Königlich Preußiſchen Regierung anſchließen , und daß ſie demgemäß auf dem

Frankfurter Kongreß ſtimmen werden . Baden hat ſeine Beiſtimmung mit dem Ausdruck

der hödyſten Anerkennung für die durch Ausſprache dieſer Abſichten kundgegebenen Geſin

nungen Preußens begleitet. Nurbeſſen hat ſich der Zuſtimmung im Ganzen nicht ent

zogen , wird aber vielleicht, ſofern das Interim nicht ganz in jeßiger Zuſammenſeßung

bleibt, was es vor Allem wünſcht , in einzelnen Modalitäten von Preußen abweichen, jedoch

mit der beſtimmten Erklärung, daß das Projekt der trias in Rurheſſen jederzeit ſeinen

entſchiedenen Widerſader finden werde.

=

Bis zum Sdluß der Konferenz erübrigt nody die vorläufige Erörterung über

die auf dem Frankfurter Kongreſſe zu berathende Neugeſtaltung des Deutſden
Bundes.
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Miniſter-Präſident Graf von Brandenburg wünſcht demnach die ununterbrochene

Fortſeßung der Verhandlungen , damit der Schluß derſelben in den nächſten Stunden

herbeigeführt , und durch Genehmigung und Vollzug des Schluß- Protokolls der heutigen

Sißung die Konferenz ſelbſt Morgen Vormittag zum Abſchluß gebracht werden könne.

Bei der bisherigen Andauer der Sipung wird der ununterbrochenen Fortſetzung

derſelben, Ausſeßung der Verhandlungen für einige Stunden und Anberaumung einer als

dann nadyfolgenden Abend -Sißung vorgezogen .

Miniſter - Präſident Graf von Brandenburg erklärt hierauf, daß er die Fort

ſegung dieſer Sizung auf Abends 7 Uhr Feſtſtelle.

Der Protokollführer , Geheimer Juſtizrath Bloemer , ſtellt unter dieſen Umſtänden

an den Miniſter - Präſidenten , Grafen von Brandenburg , die Bitte, ihn von der Füh

rung des Protokolls der eben anberaumten ſdhließlichen Abend - Sißung zu entbinden , um

es ihm dadurch möglich zu machen , das Protokoll über die bisherigen Verhandlungen der

heutigen Sißung morgen Vormittag der Konferenz zur Genehmigung und Vollziehung

vorlegen zu können .

Miniſter - Präſident, Graf von Brandenburg, hat dieſer Bitte ſtattgegeben.

Die Ausſeßung der Sißung durdy den Miniſter- Präſidenten , Grafen von Bran

denburg , erfolgt Berlin , wie Eingangs, Nadimittags 5 Uhr.

Das vorſtehende Protokoll des zweiten Theiles der Sißung vom 14ten Mai c. *) iſt

zu Berlin , am 15ten Mai, Vormittags 11 Uhr, verleſen, von den Mitgliedern der Ron

ferenz genehmigt , und von dieſen und dem Protokollführer unterzeichnet worden.

Für Preußen :

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinig.

von Narowiß.

Für Baden :

Klüber,

Freiberr von Meyſenbug.

Für Kurheſſen :

Haſſenpflug.

Für Großherzogthum Heffen :

Freiherr von lepel.

Für Sachſen -Weimar:

son Waßdorf.

Seebed.

Für Mecklenburg - Schwerin :

Graf von Bülow .

von Sdad.

*) 31gleid) Erſter Theil des Separat Protofolls.

IV a . 2
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Für Mecklenburg - Streliß:

von Bernstorff.

von Dergen.

Für Oldenburg :

von Eiſenbecher.

Mosle.

Für Sachſen - Altenburg :

Graf Beuſt.

Für Sachſen - Cuburg - Gotha :

von Seebach.

Für Sachſen -Meiningen :

Freiherr von Wechmar.

Für Naſſau :

vou Wingingerode.

Vollpradt.

Für Braunſchweig :

Freiherr von Schleinig .

Dr. Liebe.

Für Anhalt - Deſſau und Anhalt - Cöthen :

von Goßler.

von Ploeg.

Für Anhalt - Bernburg :

Hempel.

Dr. Walther.

Für Schwarzburg -Sondershauſen :

Chop.

Für Schwarzburg -Rudolſtadt:

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie:

Otto .

Für Reuß jüngerer Linie:

von Bretſchneider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe :

Baron von Lauer -Münchhofen.

Für Waldeck:

Winterberg.

Für Lübeck:

Dr. Elder.



Für Bremen :

Smidt.

Für Hamburg:

Dr. Banks.

Bloemer.





Separat- Protokoll
ber

V i erten S i Bu n g .

ZZ weiter Theil.

Geſchehen Berlin , den 14ten Mai 1850,

1

in Gegenwart:

Seitens der Königlich Preußiſchen Regierung:

des Miniſter - Präſidenten Grafen von Brandenburg;

des Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten , Freiherrn von Schleinik;

und

des Kommiſſars der Königlichen Regierung, General-Lieutenants von Radowiß ;

Seitens der Großherzoglich Badenſchen Regierung :

des Miniſters des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten, Klüber ;

und

des Legationsraths Freiherrn von Meyſenbug;

Seitens der Kurfürſtlich Heſſiſchen Regierung:

des Miniſters Haſſenpflug;

Seitens der Großherzoglich Heſſiſchen Regierung:

des Geheimen Raths Freiherrn von Lepel ;

Seitens der Großherzoglich Sachſen-Weimarſchen Regierung:

des Miniſters von Waßdorf;

und

des Staatsraths Seebeck;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg- Schwerinſchen Regierung :

des Miniſters Grafen von Bülow ;

und

des Legationsraths von Schack;

Seitens der Großherzoglich Mecklenburg- Strelißiſchen Regierung :

des Vorſißenden im Staatsminiſterium , Regierungsraths von Bernstorff;

und

des Geheimen Juſtizraths von Derpen ;

IV b. 1
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Seitens der Großherzoglich Oldenburgiſchen Regierung :

des Vorſtandes des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Miniſterials

raths von Eiſende cher ;

und

des Oberſten Mosle ;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Altenburgiſchen Regierung:

des Miniſters Grafen Beuſt ;

Seitens der Herzoglid, Sachſen - Coburg - Gothaſchen Regierung:

des Miniſters von Seebach ;

Seitens der Herzoglich Sachſen -Meiningenſchen Regierung:
des Miniſters Freiherrn von Wech mar ;

Seitens der Herzoglich Naſſauiſchen Regierung:

des Miniſters von Winzingerode;

und

des Präſidenten Vollpracht ;

Seitens der Herzoglich Braunſchweigſchen Regierung:

des Miniſters Freiherrn von Schleinig ;

und

des Legationsraths Dr. Liebe ;

Seitens der Herzoglich Anhalt- Deſſau- und Anhalt - Cöthenſchen

Regierung:

des Miniſters von Goßler ;

und

des Miniſters von Ploeg ;

Seitens der Herzoglid ) Anhalt- Bernburgiſden Regierung:

des Miniſters Hempel;

und

des Ober - Konſiſtorialraths Dr. Walther ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg -Sondershauſiſden Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths Chop ;

Seitens der Fürſtlich Schwarzburg - Rudolſtädtſchen Regierung:

des wirklichen Geheimen Raths von Röder ;

Seitens der Fürſtlich Neußiſchen Regierung, älterer Linie :

des Geheimen Raths und Kanzlers Otto ;

Seitens der Fürſtlich Neußiſchen Regierung, jüngerer Linie :

des Geheimen Raths und Miniſters von Bretſchneider ;

Seitens der Fürſtlicy Lippeſchen Regierung:

des Geheimen Ober - Regierungsraths Piderit ;

Seitens der Fürſtlich Schaumburg - Lippeſchen Regierung :

des Regierungs - Präſidenten Barons von Lauer - Münchhofen;

1

1

-

1

1

1
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Seitens der Fürſtlich Waldecfſchen Regierung:

des Regierungsraths Winterberg;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Lübeck :

des Syndikus Dr. Elder ;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Bremen :

des Bürgermeiſters Smidt;

Seitens der freien und Hanſeſtadt Hamburg:

des Syndikus Dr. Banks.

Das Protokoll führt der Königlich Preußiſche Geheime Ober- Finanzrath Coſtenoble.

Zimur Fortſetzung der heute Mittag abgebrodenen Berathungen hatten ſich die Eingangs

verzeidneten Vertreter der ter Union angehörenden Staaten am heutigen Abend um

7 Uhr wieder verſammelt.

Preußiſcher Seits iſt auf Grund der heute Vormittag getroffenen Verabredungen

eine Depeſche an den Preußiſchen Geſandten in Wien entworfen worden , in welcher,

dem Naiſerlicy Oeſterreichiſden Kabinet gegenüber, die Bereitwilligkeit zur Beſchidung

des Frankfurter Kongreſſes ausgeſprochen wird , und die Bedingungen bezeidmet ſind,

unter denen dies nur geſchehen kann . Preußen ſtellt an die verbündeten Regierungen

das Erſuchen , eine Note gleichen Inhalts an das Naiſerlich Oeſterreichiſche Kabinet zu

erlaſſen und ſich deshalb über den gedachten Entwurf, welder vollſtändig verleſen wird ,

zu erklären .

Kur heſſen und Großherzogthum Heſſen behalten ſich ihre Erklärung

hierüber vor . Erſteres unter Hinweiſung auf die beute Vormittag gemachte Bemerkung,

daß Kurbeſſen die Oeſterreidyiſche Einladung zur Beſchidung des Frankfurter Kongreſſes

bereits beantwortet habe.

Die übrigen Regierungen , mit Ausnahme von Mecklenburg - Strelitz, deſſen Ver

treter ſids bei den heutigen Berathungen nidit betheiligten , geben ihr Einverſtändniſ mit

dem Inhalte und der Faſſung der entworfenen Depeſche zu erkennen und werden eine

gleichlautende Note - vorbehaltlid der durdy die Verhältniſſe bedingten for mellen

Abänderungen an das Kaiſerlich Oeſterreichiſde Kabinet richten .

Der Preußiſde Entwurf wird balomöglichſt den übrigen Regierungen mitgetheilt

werden .

Die Berathung wendet ſich nunmehr zu der Frage , welches Verfahren in den

erſten Stadien der in Frankfurt zu erwartenden Verhandlungen über die definitive Neu

geſtaltung des weiteren Bundes von Seiten der unirten Regierungen einzuhalten ſei ?

Das Münchener Verfaſſungs - Projekt vom 27ſten Februar 6. J. mit den in der

veröffentlichten Deſterreichiſchen Erklärung daneben bezeichneten Modalitäten wird , wie

Preußen vorausſeßt , der erſte in Frankfurt 311 erwartende Vorſchlag Deſterreichs über
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das Definitivum ſein . Die Anſichten Preußens über dieſes Projekt ſind in einer Dent

ſchrift entwickelt, welche ſchon früher zur Kenntniß des Verwaltungsraths gebracht iſt und

jeßt vollſtändig verleſen und beſprochen wird .

Preußen richtet an die übrigen Regierungen, mit Ausnahme von Medlenburg

Strelig , das Erſuchen , ſich zu äußern , ob gegen die in der Denkſchrift dargelegte Auf

faſſung eine Einwendung erhoben werde und welche ?

Kurheffen erflärt , daß es durch ſeine Anſicht über die Bedeutung und Bered

tigung der Union in eine lage geſett ſei, weldie es ihm unmöglich madhe , jeßt auf

eine nähere Erörterung des Inhalts der Denkſchrift einzugehen , weshalb es ſich ſeine

Aeußerung darüber vorbehalten müſſe.

Eben ſo behält ſids Großherzogthum Heſſen ſeine Erklärung darüber vor.

Die übrigen Regierungen erklären ſich im Allgemeinen mit den in der Denkſdrift

niedergelegten Anſichten Preußens einverſtanden. Nur in Bezug auf die nadyſtebend

bezeichneten 3 Punkte werden von verſchiedenen Seiten Bedenken erhoben.

1. Nad Art. I. des Münchener Verfaſſungs - Projektes ſoll

zu 5. die Ober - Aufſicht auf die gemeinſamen Handels- und Zoll - Ange

legenheiten und

zu 6. die Ober - Aufſicht über die Anſtalten für den Verkehr , die Sdiffahrt,

Poſten , Eiſenbahnen und Telegraphen

als gemeinſame Bundes - Angelegenheit anerkannt werden. Der Syndikus Banks bat

ſchon früher ſein Bedenken gegen dieſen , in der Preußiſchen Denkſchrift nicht angefochtenen

Vorſchlag ſchriftlich ausgeführt. Preußen erkennt dieſelben als begründet an und mad t

zu deren Beſeitigung den Vorſchlag, in die Erklärung der unirten Regierungen über das

Münchener Projekt das Verlangen aufzunehmen , daß anſtatt der Ober - Aufſicht über

die im Artikel I. zu 5 und 6 bezeichneten Gegenſtände nur die Förderung des Ein

verſtändniſſes über dieſelben als gemeinſame Bundesangelegenheit anerkannt werde.

Dieſer Vorſchlag Preußens wird ohne Widerſprud) angenommen .

2. Von mehreren Seiten wird es für angemeſſen eradytet, dem in dem Münchener

Projekte enthaltenen Vorſchlage einer Nationalvertretung, welche man bei einem völkerrecht

lichen Vereine von dem beabſichtigten Umfange und von der dadurch bedingten beſdränkten

Kompetenz für unausführbar oder doch für gefährlid, bält, ſogleid, entſchieden zu wider

ſprechen.

Preußen findet ein ſo entſdiedenes Entgegentreten weder nöthig nodi dienlich und

macht den Vorſdlag, in der Erklärung über das Münchener Protekt die Nothwendigkeit

der Erwägung ausdrücklich hervorzuheben,

ob die Inſtitution der Nationalvertretung überhaupt ausführbar ſei .

Dieſer Vermittelungsvorſchlag wird allgemein angenommen.

3. Von Sadyſen -Altenburg wird beantragt , in der Preußiſchen Dentſchrift die

Stelle zu ſtreichen , wo geſagt iſt,
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daß der in dem Münchener Projekt proponirten Organiſation der Centralbehörde

nod die durch die Bundesakte geordnete Vertretung der Deutſchen Regierungen

in der Bundesverſammlung vorzuziehen ſein würde.

Dieſem Vorſchlage treten die übrigen Regierungen bei .

Die Preußiſche Dentichrift iſt nach Maßgabe der bei den vorſtehenden drei Punkten

erfolgten Verſtändigung ſofort abgeändert und in dieſer berichtigten Faſſung der gegen

wärtigen Regiſtratur beigefügt worden.

Preußen bemerkt nocy, daß die hiernach vereinbarte Erklärung der unirten Res

gierungen über das Münchener Verfaſſungsprojekt auch dann anwendbar ſein werde , wenn

daſſelbe in etwas modifizirter Form , namentlich mit einer aus 9 Stimmen , anſtatt der

projektirten 7 Stimmen, beſtehenden Bundesregierung proponirt werden ſollte. Gegen dieſe

Bemerkung Preußens wird kein Widerſpruch erhoben.

Preußen macht ſodann darauf aufmerkſam , daß, nach Erledigung und Beſeitigung

des Münchener Projekts , an die unirten Regierungen die Aufforderung gerichtet werden

dürfte, ihrerſeits Vorſchläge zur Neugeſtaltung des Deutſchen Bundes zu machen. Für

dieſen Fall bemerkt Preußen werde der Verfaſſungs- Entwurf vom 26ſten Mai v. J.

in der revidirten Form und mit Vorbehalt der darin vorgeſehenen Verſtändigung über

das Verhältniß Oeſterreichs zum Bunde von Seiten der unirten Regierungen in Vorſlag

zu bringen ſein .

Preußen will dies jebody nur als eine beiläufige Anführung angeſehen wiſſen ,

indem der Moment zu einer Berathung darüber noch nicht gekommen ſei. Dieſer Gegen

ſtand werde vielmehr der fünftigen Erwägung der proviſoriſchen Unionsregierung vorzu

behalten ſein.

In Anſehung der Form der Beſdidung des Frankfurter Kongreſſes erklärt

Preußen , daß es von der Anſicht ausgebe,

jede der unirten Regierungen habe das Recht, einen beſonderen Vertreter in

den Kongreß abzuordnen oder ſich durd den Bevollmächtigten einer anderen

Regierung mit vertreten zu laſſen. Zu einer gemeinſamen Verſtändigung über

dieſen Punkt ſei mithin keine Veranlaſſung vorhanden .

Dagegen hält Preußen es für nothwendig , daß den nad Frankfurt abzuſendenden

Vertretern derjenigen Regierungen, welche ſich heute über ihr Verhalten auf dem Frank

furter Kongreß vollſtändig verſtändigt haben , eine gleichlautende Inſtruktion auf Grund

dieſer Verſtändigung ertheilt werde.

Die übrigen betheiligten Regierungen erklären ſids hiemit völlig einverſtanden .

Preußen übernimmt es , eine ſoldie gemeinſame Inſtruktion zu entwerfen und

den Entwurf morgen Nachmittag vorzulegen .

Nachdem hiemit die zur Berathung vorliegenden Gegenſtände erſchöpft ſind , wird

von dem Kommiſſarius der Preußiſchen Regierung der Standpunkt, welder ſich für dieſelbe

aus den nunmehr geſd loſſenen Berathungen ergiebt , in nachſtehender Sdluß - Erklärung

dargelegt :

IV b . 2
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Preußen habe die Abänderungs-Vorſdläge des Erfurter Parlaments ange

nommen . Es betrachte baber, ohne dem Parlamente gegenüber auf weitere Ver

beſſerungen irgendwie zu verzichten , die revidirte Unions - Verfaſſung als rechtlich

beſtehend.

In dieſer Ueberzeugung habe fidy Preußen hier mit der Mehrzahl der

verbündeten Regierungen vollfommen zuſammen gefunden. Da jedod eine

Zuſtimmung aller Glieder der Union nicht zu erreichen geweſen ſei, ſo könne

die Unions - Verfaſſung noch nicht zur Ausführung gelangen .

Hieraus ſei die Nothwendigkeit eines proviſoriſchen Zuſtandes für die

Union hervorgegangen.

Wie ſich die einzelnen Regierungen zu der Geſtaltung dieſes Proviſoriums

verhalten , ergebe ſich aus den Protokollen der Konferenz und daher audy,

weldie nächſten Schritte zur Einrichtung des Proviſoriums nunmehr zu geſchehen

hätten.

Auch darüber, welche Stellung die verbündeten Regierungen zu den Ver

handlungen in Frankfurt nehmen würden, ſei mit Ausnahme einiger Regierungen

eine vollſtändige Vereinbarung erzielt worden.

Preußen dürfe ſæhließlich daſſelbe wiederholen , was es im Laufe des

verfloſſenen Jahres ſtets durch Wort und That bekannt habe ; es werde den

heiligen Verpflichtungen treu bleiben , die es gegen ſeine Verbündeten und

gegen die gute Sache der nationalen Wiedergeburt übernommen habe.

Wenn es auf dieſen Wege in irgend einem Augenblicke inne zu halten,

genöthigt ſei, ſo wiſſe es ſich von der Schuld biebei frei. Weder Verlodungen,

noch Einſchüchterungen ſeien es , die ſeinen Entſdyluß dann beſtimmen könnten ,

ſondern allein der Blick auf dasjenige , was das Wohl Deutſchlands in einem

ſolden Augenblicke gebiete .

Mit dieſer Erklärung Preußens wird die heutige Verhandlung geſchloſſen.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß hierauf von Mecklenburg-Strelitz die Anfrage ge

ſtellt wurde , ob es Strelit geſtattet ſei , jetzt die früher theilweiſe vorbehaltene Erklärung

noch abzugeben ? Nadidem hierauf von Seiten des General - Lieutenants von Radowib

bemerkt war , daß dies wegen des bereits erfolgten Schluſſes der Verhandlung nicht ge

( cheben könne , wurde von Medlenburg - Strelitz entgegnet, daß ein deutlich erkennbarer

Schluß der Haupt-Verhandlung und des in das Separat-Protokoll verwieſenen Theils der

Verhandlung nicht vorgekommen ſei. General- Lieutenant von Nadow is bemerkt darauf,

er müſſe dabei ſtehen bleiben , daß der Sdluß der Verhandlungen dieſer Konferenz einge

treten ſei und daher weitere Erklärungen an die Regierungen zu richten ſein möchten .

Auch der Vertreter Oldenburgs äußerte den Wunſch, eine in einer früheren Situng

vorbehaltene Erklärung in das Protokoll niederzulegen , nahm aber auf den Wunſch des

General - Lieutenants von Radowiß von dieſem Verlangen Abſtand und behielt ſich vor,

jene Erklärung nachträglich dem Verwaltungsrath vorzulegen .

Schließlidy ſpradien die anweſenden Miniſter von Baden und Kurbeſſen im Namen

der verbündeten Regierungen gegen Seine Majeſtät den König von Preußen und gegen die

Preußiſdie Regierung Worte des Dankes und der Anerkennung aus für ihre , durch die
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Veranſtaltung der Fürſten -Nonferenz von Neuem bethätigten eifrigen Beſtrebungen zu einer,

dem Bedürfniſſe der Nation entſprechenden politiſchen Neugeſtaltung Deutſchlands , worauf

der Preußiſche Miniſter - Präſident in einer kurzen Erwiederung ſeine Hoffnung ausdrüdte,

daß das große Ziel der Beſtrebungen Preußens unter dem Beiſtande ſeiner Verbündeten

werde erreicht werden.

Die gegenwärtige Regiſtratur iſt in der Sibung vom 15ten Mai 1850 vorgeleſen ,

von den Vertretern der Negierungen genehmigt und von ihnen und dem Protokollführer

unterſdrieben worden .

Für Preußen :

Graf von Brandenburg.

Freiherr von Schleinitz .

von Radowitz.

Für Baden :

Klüber.

Freiherr von Meuſenbug.

Für Kurheſſen :

Haſſenpflug.

Für Großherzogthum Heiſen :

Freiherr von Pepel .

Für Sachſen - Weimar:

von Wapdorf.

Seebed.

Für Mecklenburg - Schwerin :

(Sraf von Bülow .

von Schac.

Für Mecklenburg - Strelik :

von Bernstorff.

von Derben.

Für Oldenburg :

von Eiſendeder.

Mosle.

Für Sachſen - Altenburg:

Graf Bent.

Für Sachſen -Coburg - Gotha :

von Seebach.

Für Sachſen - Meiningen :

Freiherr von Wechmar.

Für Naſjau :

von Winbingerode.

Vollpracht.



8

1

1

1

Für Braunſchweig :

Freiherr von Schleiniß.

Dr. Liebe.

Für Anhalt - Deſſau und Anhalt -Cöthen :

von Goßler.

von Ploeg.

Für Anhalt - Bernburg:

Hempel .

Dr. Walther.

Für Schwarzburg -Sondershauſen :

Chop.

Für Schwarzburg - Rudolſtadt:

von Roeder.

Für Reuß älterer Linie:

Otto.

Für Reuß jüngerer Linie :

von Bretſchneider.

Für Lippe :

Piderit.

Für Schaumburg - Lippe :

Baron von Lauer -Münchhofen.

Für Waldeck :

Winterberg.

Für Lübeck :

Dr. Elder.

Für Bremen :

Smidt.

Für Hamburg:

Dr. Banks.

Coſtenoble , als Protokollführer.

B e r i ch tigung e n .

3m Protokoll der zweiten Sizung vom 11ten Mai 1850, Seite 6 Zeile 15 v . u . iſt ſtatt:

,,auf dieſem “ zu leſen : ,, ſo “ .

Im Protokol der dritten Sißung, Seite 9 leşte Zeile v . u. ſtatt: „ ihren " muß ſtehen : „ ſeinen ".

In dem Protokolle der dritten Sißung, Seite 12 , hat anſtatt des , die vier leßten Zeilen ums

faſſenden Saßes , welcher die urſprüngliche Faſſung des Protokolls wiedergiebt , die folgende, nad ter

Verleſung des Protokolls von den Vertretern der freien Hanſeſtadte ſelbſt redigirte, und von der Konferenz

genehmigte und unterzeichnete Faſſung einzutreten :

,, Die Vertreter der Hanſeſtädte erklären :

Da im 82ſten Protokolle des Verwaltungsrathes den Hanſeſtädten die ſelbſtſtändige völfer

rechtliche Vertretung auf ſo lange , als nicht die Verfaſſungs - Urkunde und Additional - Afte in

ihrem vollen Umfange auch in den Königreichen Sachſen und Hannover gleichmäßig wie in

allen übrigen verbündeten Staaten werde zur Ausführung gebracht werden , vorbehalten worden

ſei, ſo hielten ſie ſich, wenn ſie gleich in allen übrigen Punkten die Genehmigung ihrer Se

nate vorbehalten hätten , doch hierfür vollkommen ermächtigt, auszuſprechen , daß die Senate

die volferrechtliche Vertretung der Städte auch während des Proviſoriums beibehalten würden."



Anlage I.

In ft r u ktion

für den

Königlichen Bevollmächtigten zu den Konferenzen in Frankfurt a. M.

Berlin, den ten Mai 1850.

Nachdem Se. Majeſtät der König gerußt haben , Ew. 16. zu Allerhöchſt Ihrem Bevolle

mächtigten bei den Konferenzen zu ernennen , zu welchen das K. K. Kabinet ſämmtliche

Deutſche Regierungen nady Frankfurt a. M. eingeladen hat , unterlaſſe ich nicht, Ew 2c.

zur Inſtruktion für Ihr dortiges Verhalten die Geſichtspunkte darzulegen , welche die

Königliche Regierung , nach vorgängiger Berathung mit ihren Verbündeten und in Ges

meinſchaft mit denſelben , für die Behandlung der dort zur Berathung kommenden An

gelegenheiten feſtgeſtellt hat und zur Geltung zu bringen beabſichtigt.

Die Königliche Regierung hat ſich zur Theilnahme an dieſen Berathungen entſchloſſen

in der Ueberzeugung, daß es eine Pflicht ſei, keinen Weg unverſudit zu laſſen , der mög

licherweiſe zu dem erwünſchten Ziele einer wahren und allgemeinen Einigung führen könne,

und in der Soffnung, daß der offene Austauſch der gegenſeitigen Anſichten unter allen

Deutſchen Regierungen die Verſtändigung und Einigung erleichtern werde. Sie muß es

aber für dringend nothwendig eradyten , daß über den Charakter dieſer Berathungen und

die Bedeutung , welche ſie denſelben beilege, kein Zweifel obwalte, damit aus ihrer Theil

nahme an denſelben keine Folgerungen gezogen werden , welche den Thatſachen und der

Natur der Dinge widerſprechen würden.

Sie hat ſich daher dem K. S. Kabinet gegenüber offen über dieſen Punkt aus

geſprochen , wie Ew. 2. aus der anliegenden , durch Vermittelung des Königlidhen Ge

ſandten in Wien an das R. K. Kabinet gerichteten Eröffnung*) entnehmen werden. Es iſt

nothwendig , daß dies auch in Frankfurt zur Sprache gebracht werde , als unerläßliche

Vorausſeßung der Konferenzen , und Sie werden hiermit beauftragt , nach Maßgabe jener

Eröffnung eine gleichlautende Erklärung daſelbſt zu Protokoll zu geben , und Ihre Theil

nahme an der Berathung ferner auf dieſem Boden zu erhalten.

Als Gegenſtand der Konferenzen ſind zwei Punkte bezeichnet :

die Beſchlußfaſſung über ein neues Interim,

und die Berathung über eine definitive Reorganiſation des Deutſchen Bundes.

Was den erſten Punkt betrifft, ſo iſt die Königliche Regierung der Anſicht, daß

dieſes Interim jedenfalls nur von kurzer Dauer ſein fönne , da eine baldige definitive

Regelung der Deutſchen Verhältniſſe ein dringendes Bedürfniß iſt, und als ſolches allſeitig

anerkannt und angeſtrebt wird , und daß daber eine einfache Verlängerung des durch die

Konvention vom 30ſten September v. I. herbeigeführten Interims das Angemeſſenſte

und Natürlidſte ſei.

*) Anlage II .

A
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Sie geht bei dieſer Ueberzeugung nicht allein von ihrem eigenen Standpunkte aus, ſon

dern ſie ſtüßt ſich dabei auf die thatſächlichen Verhältniſſe, welche, wie ſie glauben darf,

das in Oeſterreidy und Preußen von den übrigen Deutſcheu Regierungen bei dieſer

Uebertragung geſette Vertrauen , welches ſie ihrerſeits in vollem Maaße anerkennt und

würdigt, rechtfertigen und begründen. Sie glaubt daher auch dem Vertrauen ihrer eigenen

Verbündeten am beſten zu entſprechen , wenn ſie zunächſt die einfache Verlängerung dieſes

Interims beantragt.

Es iſt aber nicht ihre Abſicht, auf dieſem Verlangen zu beſtehen , wenn ſich von

Seiten anderer Deutſchen Regierungen ein entſchiedener Widerſpruch dagegen erheben

ſollte.

Es kommen alsdann bei der Einrichtung eines neuen Interims zwei Fragen in

Betracht :

die Zuſammenſetung eines neuen proviſoriſdyen Central -Organs für die ge

meinſamen Bundes - Angelegenheiten ,

und die Befugniſſe dieſes proviſoriſdyen Central - Organs.

Wenn die einfache Uebertragung an Oeſterreich und Preußen nicht den Beifall

ſämmtlicher Regierungen findet , ſondern eine ausgedehntere Zuſammenſeßung und eine

aktive Theilnahme der übrigen Regierungen gefordert wird , ſo kann als Grundja nur

aufgeſtellt werden, daß zu dieſer Theilnahme alle Regierungen gleid, berechtigt ſind , da es

ſidy um allen Negierungen gemeinſame Angelegenheiten handelt. Es kann daher keine

Bevorzugung einzelner Negierungen zugelaſſen werden, und die Stimmenvertheilung, deren

Anordnung im Einzelnen der weiteren Berathung und Verſtändigung überlaſſen bleiben

mag, wird jedenfalls auf dem Prinzip beruben müſſen , daß alle Regierungen dabei be

theiligt , und in dem Bundes - Central-Organ auf angemeſſene Weiſe vertreten werden , ſo

daß dieſes letztere wirklich als aus der Geſammtheit der Deutſchen Staaten hervorge

gangen ſich darſtelle.

In keinem Falle können wir zu einer Anordnung unſere Zuſtimmung geben , welche

durdy eine Gruppirung der kleineren Staaten um die mittleren berum , die Rechte der

erſteren weſentlich beeinträchtigen oder gefährden und ſie der Mittel berauben würde , ihre

Anſprüche, Intereſſen und Bedürfniſſe ſelbſtſtändig geltend zu machen. Ew . 2. wollen

daher auf keinen Vorſchlag dieſer Art in irgend einer Weiſe eingehen , unter Feſthaltung

dieſes Grundſabes aber die Ordnung der Stimmenvertheilung als Gegenſtand der Be

rathung und Verſtändigung aufuehmen .

Die Befugniſſe des proviſoriſden Central - Organs werden nach dem wirklidi

vorhandenen Bedürfniß zu bemeſſen ſein .

Nad der Anſicht der Königl. Regierung beſchränkt ſich dieſes im Weſentlichen

auf die Verwaltung des Bundes- Eigenthums, und Ew . ac . wollen daher zunädyſt

dieſe Beſdränkung in Antrag bringen , und mögliciſt auf dieſelbe hinzuwirken ſudien, da der

rein proviſoriſde Charakter des Interims und die hoffentlich kurze Dauer deſſelben , es in

der That nicht erforderlich machen , noch weitere Gegenſtände in der Kreis ſeiner Wirk

ſamkeit zit ziehen , wodurch die definitive Regelung eher hinausgeſchoben , als befördert

werden könnte .

Doch ſehen wir kein großes Bedenken Sulei , wie die Verhältniſſe ſich geſtaltet haben,

audy dem neuen Bundes-Orjan die in der Konvention vom 30jten September feſtgeſtellten

und Surch die Deutſchen Negierungen ber bisherigen Buntes - Sommiſſion zugewieſenen
.



3

Befugniſſe zu übertragen , und würden daher nöthigenfalls aud dazu unſere Zuſtimmung

geben können .

Ueber dieſelben hinaus aber werden wir in keinem Falle gehen , und müſſen es

namentlich auf das Entſchiedenſte ablehnen , daß dem proviſoriſden Central - Organ irgend

eine Beſdhäftigung mit der definitiven Neorganiſation des Bundes, oder irgend ein Einfluß

auf die Deutſche Verfaſſungs - Angelegenheit geſtattet werde. Die Grenze iſt hier durch

die Konvention vom 30ſten September auf das Beſtimmteſte gezogen , und wir werden

dieſelbe unter allen Umſtänden nicht überſchreiten .

Wir halten es ferner noch für angemeſſen, daß dem neuen Interim von vornherein

eine beſtimmte Zeitdauer zugemeſſen werde ; und wir eraditen den Termin von drei

Monaten für das Aeußerſte, wozu wir unſere Zuſtimmung geben könnten .

Die endliche Reorganiſation der Bundes - Verfaſſung ſelbſt darf wohl kaum , ohne

erhebliche Gefahr für das gemeine Wohl, länger hinausgeſchoben werden .

Was nun die Berathung über dieſe Reorganiſation der Bundes Verfaſſung betrifft,

ſo können wir dabei nur zweierlei im Auge haben : einmal daß das gemeinſame Band

unter allen Genoſſen des Bundes und die aus demſelben entſpringenden Verpflichtungen

auf offene und redliche Weiſe feſtgehalten, dann aber, daß die einzelnen Staaten an einer,

ihren Bedürfniſſen entſprechenden Entwicelung nicht gehindert werden .

Ew . ? . finden dem entſprechend in der angezogenen Eröffnung an das R. S.

Kabinet ſdon einen Grundſatz aufgeſtellt, welcher ein nothwendiges Element in jeder neuen

Orónung der Bundes - Verfaſſung bilden muß.

Im Uebrigen ſteht zu erwarten , daß von denjenigen Staaten , weldje fidy den bis

herigen Beſtrebungen Preußens und ſeiner Verbündeten nicht angeſchloſſen haben , Vor

ſchläge ausgeben werden , weldie ſich zunädiſt auf dem Grunde der Mündener liebereinkunft

vom 27ſten Februar bewegen .

Ew. c . finden in der anliegenden Denkid rift* ) die Grundſätze für die Beurthei

lung dieſes, von den drei Regierungen von Baiern, Sadſen und Württemberg ausgegan

genen Vorſchlags entwickelt, zugleid mit denjenigen Vorausſeßungen und Modifikationen ,

unter welchen wir denſelben nach den gegebenen rechtlichen und thatſächlichen Verhältniſſen,

für anwendbar halten können .

Sie werden den Jubalt dieſer Denkjdrift zu Ihrer Nidítſdynur bei der Berathung

dieſes oder irgend eines ähnlichen Vorſchlages nehmen.

Sollte eine ſolche Berathung zu keiner Verſtändigung führen , oder ſollte anderer

ſeits die Aufforderung an Sie ergeben , mit dieſſeitigen Vorſdhlägen hervorzutreten , ſo

wollen Sie zunächſt erwiedern , daß Preuſsen ſeine Vorſdläge zu einer gemeinſamen

Deutſchen Verfaſſung ſchon vor Jahresfriſt gemacht habe , und daß dieſelben in dem revi

dirten Entwurf uom 26ſten Mai ». J. nicht allein aller Welt offen vorliegen , ſondern

aud gerade als allgemeine Deutſche Verfaſſung die Zuſtimmung der Mehrzahl der Deut

ſden Regierungen gefunden haben.

Eiv . ? . wollen , wenn die Berathung auf dieſen Punkt kommen ſollte , nady dieſer

vorläufigen Erklärung weitere Inſtruktionen von der Regierung Seiner Majeſtät des Königs

einholen .

*) Anlage III .
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Es bleibt mir nur nod übrig zu bemerken, wie es ſich von ſelbſt verſtehe, daß die

Königliche Regierung in dieſer ganzen Angelegenheit in Gemeinſchaft mit ihren Verbündeten

zu handeln beabſichtigt, mit welchen die hier in Berlin ſtattgefundenen Beſprechungen eine

ſo erfreuliche Uebereinſtimmung erzielt , und deren gemeinſame Beſchlüſſe die oben ange

deuteten leitenden Grundzüge und Geſichtspunkte feſtgeſtellt haben.

Die Bevollmächtigten derſelben werden mit entſprechenden und übereinſtimmenden

Inſtruktionen verſehen ſein ; und Ew. 2. wollen ſich bei der ganzen Berathung in fort

währender Verbindung mit denſelben erhalten und mit ihnen in jeder Beziebung Hand in

Hand geben.

I
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1

Abſdrift. Anlage II.

Euer şodgeboren ſind durds mein Schreiben som 3ten b. M. von der Einladung

in Kenntniß geſeßt worden , welche das K. K. Kabinet zu einer Konferenz ſämmtlicher

Genoſſen des Deutſchen Bundes in Frankfurt a. M. mittelſt der Cirkular - Depeſche vom

26ſten v. M. hatte ergeben laſſen . Ich mußte mich damals auf die Erklärung beſchränken,

daß die Königliche Regierung dieſe Aufforderung in Erwägung ziehen , ihren definitiven

Entſchluß aber erſt nach vorgängiger Berathung mit ihren Verbündeten faſſen werde, mit

welden ſidy zu gemeinſamem Handeln zu verſtändigen , eben ſo ſehr ihr eigener Wunſch, wie

die übernommenen Verpflichtungen ihr geboten .

Dieſe Berathung hat nunmehr ſtattgefunden , und die Königliche Regierung kann

ſich nur Glück wünſchen zu der lebhaften und entgegenkommenden Theilnahme, welcher fie

bei ihren Verbündeten begegnet iſt, und welche die erfreuliche Bürgſdaft für eine gedeih

liche Entwickelung der Alle gemeinſam betreffenden großen und hochwichtigen Angelegenheit

gewährt.

Id ſebe mich daber nunmehr aud im Stande, Ew. 26. zu der Abgabe folgender

Erklärung, im Namen der Königlichen Regierung, an das K. N. Kabinet zu ermächtigen,

in welcher das Lebtere den ernſten Willen der Königlichen Regierung erfennen wird, Alles,

was in ihren Kräften ſteht, dazu beizutragen , um die lang erſehnte Einigung über die

große ſchwebende Frage der Deutſchen Angelegenheiten zu erzielen.

Wir haben für die Erwägung der Aufforderung des N. K. Kabinets , gemeinſam

mit allen Deutſchen Regierungen , nur Einen Standpunkt : die Rückſicht auf die Wohlfahrt

und das Heil des gemeinſamen Vaterlandes. Die Einigung des geſammten Deutſchlands,

die Neubildung des alten Bundes auf Grundlagen , welde dem wahren Bedürfniſſe der

Nation entſprechen , ſtebt uns ſo hody, daß wir es für eine heilige Pflicht achten müſſen,

keinen Weg unverſucht zu laſſen , welcher möglicher Weiſe zu dieſem Ziele führen kann ;

wir haben mit zu tiefem Bedauern den bisherigen Mangel an Uebereinſtimmung in den

Anſichten empfunden, als daß wir nicht mit Freuden jede Gelegenheit begrüßen ſollten ,

welche eine Ausſicht darbieten kann, dieſem Mangel durch den offenen Austauſch der gegen

ſeitigen Wünſche und Bedürfniſſe abzuhelfen.

Ebenſo erkennen wir das unmittelbar vorliegende Bedürfniß, zunächſt für eine

wenigſtens proviſoriſche Leitung der gemeinſamen Angelegenheiten Fürſorge zu tragen .

Alle Deutſde Staaten ſind hierbei gleichmäßig betheiligt , und eine gemeinſchaftliche

Berathung aller Regierungen kann daher nur als der natur - und bundesgemäße Weg

erſcheinen , um gemeinſchaftliche Entſchlüſſe herbeizuführen.

Es kann uns eben darum aud nur zur Befriedigung gereichen , daß das N. R.

Kabinet auf dieſem Wege durch ſeine an die Regierungen gerichtete Einladung vorgegangen

iſt, und wir ſind bereit , dieſer Einladung zu folgen, und auch unſererſeits einen Bevoll

mächtigten nach Frankfurt abzuſenden.

B
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Wir glauben , daß über den Charakter der dortigen Konferenzen kein Zweifel bleiben

könne und dürfe.

Wir ſehen in demſelben eine freie Berathung der ſouverainen Staaten Deutſchlands,

deren Bezichungen auf dem völkerrechtlichen Grunde vollkommener Freiheit und Unabhän

gigkeit ruhen , und deren Zuſammentritt und Vereinigung daher nur aus vollkommen freien

Entſchlüſſen hervorgehen kann.

Wir lehnen daher ausdrüdlid; die Hinweiſung auf eine Einberufung des Kongreſſes

auf Grund der erloſchenen Präſidial - Befugniſſe der rechtmäßig aufgelöſten Bundesver

ſammlung ab .

Aus demſelben Grunde können wir nicht anerkennen , daß dieſer Zuſammenkunft der

Charakter des Plenums der früheren Bundesverſammlung beiwohne, ſondern betrachten ſie

lediglich als eine Vereinigung der 35 Deutſchen Regierungen zu beſtimmten Zweden.

Es folgt hieraus von ſelbſt, daß wir derſelben keinerlei Rechte zugeſtehen können,

Beſchlüſſe im Namen des Bundes zu faſſen , welche diejenigen Deutſchen Regierungen

binden könnten , die nicht ſelbſt aus freiem Entſchluſſe ihre Zuſtimmung dazu gegeben haben .

Für leştere werde keine andere Art von Folgen baraus erwachſen können, als daß

die Reſultate der Zuſammenkunft auf ſie keine Anwendung finden .

Wir geben uns gern der Hoffnung hin , daß eine ſolche Vorausſetzung nicht in

Wirklichkeit treten , daß der offene Austauſch der gegenſeitigen Anſichten auf dem Grunde

des gemeinſamen Beſtrebens nad: Einem Ziele hin , alle Regierungen zu einträdytigem Zu

ſammenwirken vereinigen werde.

Je ſicherer wir dies hoffen , um ſo feſter halten wir auch daran , daß keinem

Deutſchen Staate das Recht verfümmert werde , ſeine beſonderen Bedürfniſſe zur Geltung

zu bringen .

Wir nehmen daher keinen Anſtand zu erklären , daß wir keiner Neugeſtaltung der

Bundesverſammlung zuſtimmen werden , welche den Grundſaß der freien Unirung auf

bundesſtaatlicher Grundlage nicht allen Regierungen ſichert, welche hierzu das Bedürfniß

empfinden.

Wir ſprechen dies mit derſelben Offenbeit aus , die wir von allen Genoſſen des

Deutſchen Bundes erwarten , und die allein zur Einigung führen kann . Wir werden

dieſe Genoſſen des Bundes in Frankfurt mit der Zuverſicht begrüßen , daß wir uns auf

dem gemeinſamen Boden der Sorge für das Wohl der Deutſchen Nation befinden , und

drüden gern dem K. K. Kabinet insbeſondere das Vertrauen aus , daß es auf dieſem

Boden und in dieſem Sinne die einzelnen, in der Natur der beſonderen Verhältniſſe lie

genden Schwierigkeiten zu überwinden helfen werde.

Em. Hochgeboren wollen dieſe Erklärung dem K. K. Miniſter - Präſidenten abgeben

und ihm von der gegenwärtigen Depeſche abſchriftliche Mittheilung machen.

Berlin , den 16ten Mai 1850.

(gez .) von Schleiniß .

An

den Königlichen Geſandten , Geheimen Legationsrath,

Herrn Grafen von Bernstorff

Hochgeboren,

zut

Wien.
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Anlage III.

D en k ſchrift,

betreffend

den Verfaſſungs - Entwurf der Königlich Bayeriſchen, Sächſiſchen

und Württembergiſchen Regierung.

Bei
ei der Beurtheilung der Vorſchläge, welche die am 27ſten Februar zu München abge

ſchloſſene Uebereinkunft barbietet , iſt es nothwendig , zugleich die ferneren Bedingungen

hinzuzuziehen , welche die Kaiſerlich - Oeſterreichiſche Regierung in ihrer Note vom

13ten März c. ausgeſprochen hat. Es ſtellt ſich der oben genannte Entwurf jebody nur

als die Grundlage bar, auf welcher nach erfolgter Zuſtimmung ſämmtlicher Bundesglieder,

dann ein Bundesgrundgeſeß zu vereinbaren ſei. Auf dieſe Grundlinien in ihrer Allge

meinheit würden ſid daher auch die gegenwärtigen Betrachtungen zu beſchränken haben.

Bei Vergleichung derſelben mit der bisherigen Verfaſſung des Deutſchen Bundes

kommen folgende Momente in Erwägung :

a) Hinſichtlich des Territorial - Umfanges des Bundes wird den beiden Groß

mächten anheimgeſtellt, ob ſie mit ihren Geſammtſtaaten oder nur mit dem größern

Theile derſelben dem Bunde beitreten wollen.

Für Preußen iſt dieſe Frage bekanntlich ſeit geraumer Zeit entſchieden , da deſſen

bisher nicht zum Deutſchen Bunde gehörigen Provinzen , mit Ausnahme des kleinern

Theils des Großherzogthums Poſen , durd die Bundesbeſchlüſſe vom 11ten und

22ſten April 1848 in den Bund aufgenommen ſind.

Es handelt ſich daber jeßt nur um die Oeſterreichiſche Monarchie, und die Note

des Kaiſerlichen Kabinets vom 13ten März c. ſeßt es als Bedingung feſt, daß ihm

die Möglichkeit geboten werde, ſich dem Bunde mit dem geſammten Gebiets - Um

fange des Kaiſerreidis anzuſchließen .

b) Die Zuſammenſeßung des Central - Organs.

Die bisherige Bundes - Verfaſſung gab den 37 Bundesſtaaten 17 Stimmen im

engern Rathe und 69 im Plenum .

Der Entwurf vom 27ſten Februar giebt 8 Bundesſtaaten 7 Stimmen , und

überläßt es den 29 übrigen Regierungen durch freies Uebereinkommen ihre Theil

nahme an der einen oder andern Stimme zu bewirken.

c ) Die Befugniſſe des Central - Organs.

Von den in dem Entwurfe aufgezählten gemeinſamen Bundes - Angelegenheiten war :

1. die völkerrechtliche Vertretung des Bundes ſchon durch Art. 50. der Wiener

Sdlußakte angeordnet ;

2. die Entſcheidung über Krieg und Frieden durch Art. 35, der Wiener Schluß
Akte ;
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3. die Oberleitung der bewaffneten Madht zu Land und zur See findet in Art. 51 .

der Wiener Schlußakte ihren Anhaltspunkt;

4. die Erhaltung des Landfriedens , der innern Rube und Sicherheit, in Art. 2.

der Bundesakte und Art. 18. ff. der Wiener Schlußakte ;

5. die Oberaufſicht über die gemeinſamen Handels- und Zoll-Angelegenheiten, ſo wie :

6. die Oberaufſidt über die Anſtalten für den Verkehr, Schifffahrt, Poſten , Eiſen

bahnen, Telegraphen und ferner :

7. die Förderung eines Einverſtändniſſes über die wünſchenswerthe Gleichbeit in

Münze , Maaß und Gewicht erſcheinen zwar als neuere Befugniſſe , ſind jedoch

aus Art. 19. der Bundesakte und Art. 64. der Wiener Schlußakte herzuleiten ;

8. die Beiſchaffung der zu dem gemeinſamen Aufwande erforderlichen Geldmittel

durch Matrikular-Beiträge, iſt von der Bundes-Verſammlung ſtets geübt worden ;

9. die Gewähr derjenigen Rechte, welche den Angehörigen aller deutſchen Bundes

ſtaaten zugeſidert ſind, würde ſich nad der beſtimmten Erklärung in der mehr

gedachten Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Note nur auf die Rechte beziehen können ,

welche der Art. 18. der Bundesakte den Unterthanen aller Deutſchen Bundesa

ſtaaten zuſichert;

10. die Geſeßgebung in den gemeinſamen Bundes -Angelegenheiten , unbeſchadet der

Unabhängigkeit der innern Landes - Verwaltung der einzelnen Staaten , wird ſich

nach der nähern Erläuterung der Kaiſerlich Oeſterreichiſchen Note vom 13. März

nur auf die in Obigem bezeichneten Gegenſtände erſtrecken, und muß daher ledig

lich als Ausdruck der bereits im Art. 9. und 10. der Wiener Schlußalte fund

gegebenen und ſtets geübten Befugniſſe der Bundes - Berſammlung erſcheinen ;

11. die Gerichtsbarkeit in gemeinſamen Bundes - Angelegenbeiten wird , inſofern eine

näbere Angabe hierbei mangelt, auf die in Art. 11. der Bundesakte, ſo wie in

dem Bundesbeſchluß vom 16. Juni 1817 und den Art. 21 — 24., 29. und 30.

der Wiener Schlußakte enthaltenen Normen zu beziehen ſein .

Es ſind daber in dem Verfaſſungs -Entwurfe vom 27. Februar die Befugniſſe

des Plenums mit denen der engeru Bundes - Verſammlung vereinigt und auf

einige in dem Bundesrechte enthaltenen Andeutungen analogiſch mit angewendet

worden.

d ) die Beſchlußfaſſungen des Central -Organs.

Die frühere Bundesgeſebgebung behielt der Stimmen - Einhelligkeit folgende 5 Fälle

vor (Art. 7. der Bundes- Akte, und Art. 13. und 15. der Wiener Schlußakte):

Abänderung der Grundgeſebe,

Organiſche Bundes - Einrichtungen,

Jura singulorum ,

Religions - Angelegenheiten,

Aufnahme neuer Bundesglieder.

Von dieſen wird in dem Entwurfe vom 27. Februar nur der erſte der Einbelligkeit

vorbehalten ; alle anderen fallen der Stimmenmehrheit anheim .

e) Die National - Vertretung.

Als eine in der frübern Bundes - Verfaſſung nicht vorhandene Inſtitution ſtellt

der mehr gedachte Entwurf eine von den einzelnen Landesvertretungen gewählte Nas

tional-Vertretung von 300 Abgeordneten auf, zu welchen Deſterreich , Preußen und

die übrigen Bundesglieder je ein Drittheil ſenden. Ihre Befugniſſe beziehen ſich auf
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die Mitwirkung bei der Bundes -Geſebgebung, auf die Zuſtimmung zu den Bundes

Ausgaben und auf die Ausübung des Petitionsrechts in gemeinſamen Bundes - An

gelegenheiten.

f) Das Bundesgericht, ein in der frühern Bundes -Verfaſſung nidst vorhandenes

Inſtitut, über deſſen Kompetenz jedoch der Verfaſſungs-Entwurf vom 27ſten Februar

nichts Näheres enthält.

Bei der nähern Erwägung der im Vorſtehenden dargelegten Vorſdläge für die

Neugeſtaltung des Deutſden Bundes kommt zuvörderſt der verlangte Eintritt der

Oeſterreichiſchen Geſammt-Monarchie in Betradyt.

Niemand wird die großen Bedenken verkennen, welche ſich an dieſen Antrag knüpfen.

Der Schwerpunkt des bisherigen Deutſchen Staaten - Syſtems wird hierdurd, verlegt , und

das Verhältniſ der Nationalitäten im Bunde zum Nacytheil des Deutſchen Elements gänzlich

verändert. Die politiſche Verbindung der Glieder dieſes Bundes kann , welche Formen

und Bezeichnungen man audy dafür anwenden möge , dod in der Wirklichkeit nur eine

loſere, die ſtaatliche Gemeinſchaft nur eine minder intenſive ſein , als ſelbſt der Bundes

Vertrag des Jahres 1815 zu ſchaffen beabſidytigte. Allerdings ſind auch jene Anordnungen

nie zu voller Wirkſamkeit gelangt, aber was in den Jahren 1815 bis 1848 aus mannig

fachen Urſachen unterblieb , das würde in der neuen Territorial - Zuſammenſeßung des

Bundes auch bei allſeitiger Willfährigkeit unausführbar ſein. Die angedeuteten materiellen

Einigungen könnten , ſelbſt wenn ſie erſt realiſirt wären , die Schwäche der politiſchen und

legislativen Gemeinſchaft nicht erſetzen. Es iſt nicht nothwendig , darauf aufmerkſam zit

machen , welches Mißverhältniß fidy hierdurdy eben in einer Zeit erzeugen müßte , wo

Deutſchland mehr als je früher nady nationaler Einigung verlangt.

Dieſen unläugbaren Bedenken ſteben allerdings eben ſo gewichtige Gründe gegenüber,

Deſterreid), die Einheit ſeiner Lande als oberſte Forderung hinſtellend, hat erklärt, daß es

nur mit dem Ganzen ſeiner Monardie dem Bunde von 1815 in Zukunft angehören könne.

Wenn nun Deutſchland dieſe alte wielbewährte Gemeinſchaft nicht löſen kann und will, ſo

muß nach den Mitteln geſucht werden , um die eben angeführten (dweren Bedenken in

möglichſt enge Sdranken zu bringen .

Hierzu iſt erforderlich :

daß die herzuſtellende Bundes - Verfaſſung auf das wirkliche Maß des unter dieſen

Umſtänden Möglichen aufrichtig zurückgeführt werde,

und

daß denjenigen Deutſchen Staaten , welde eine engere ſtaatliche Verbindung für

ſich entſchieden bedürfen , dieſe völlig frei gelaſſen werde.

Damit daher der Eintritt der Deſterreichiſchen Geſammt - Monarchie in den Deut

iden Bund als zuläſſig erſcheine, iſt die Anerkennung des engeren Bundesſtaats auf Grund

der vorzulegenden Verfaſſung deſſelben und mit dem Hinzufügen, daß deſſen Pflichten gegen

die zu vereinbarende Verfaſſung des Deutſchen Bundes überall vorbehalten werden, oberſte

Bedingung.

Die zweite Betracytung muſ fidi auf die vorgeſchlagene Zuſammenſetzung des

Central -Organs richten . Die beabſichtigte Scheidung der Deutſchen Staaten in ſolche,

welchen ihr Antheil an der Bundes -Regierung vorweg geſichert, und 29 andere, die hierin

auf eine unbeſtimmbare fernere Verhandlung hingewieſen ſind, kann weder im Nedite, nocy

in der Natur der Sache, nod in dem wahren Nutzen für Deutſdyland begründet werden.
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Daß die Bundes - Verträge alle Glieber des völkerrechtlichen Bundes als völlig

gleichberechtigt anerkennen , bedarf keines Beweiſes. Jeder Deutſche Staat iſt vollkommen

befugt, bei der Herſtellung der Verfaſſung des Bundes von 1815 , daſſelbe Maaß von

Theilnahme an deſſen Central-Organ auszuſprechen , das er früher beſaß.

Eine aus der Natur der Verhältniſſe der Deutſchen Staaten hervorgehende zwin

gende Nothwendigkeit für die ſpeziell vorgeſchlagene Sonderung vermag man diesſeits aber

weder einzuſehen , nod) zuzugeben. Es iſt weder nachzuweiſen , weshalb gerade der eine

Staat ſeinen Platz in der ſo hoch bevorzugten Reihe gefunden , noch weshalb eben der

andere in die ſo ſcharf geſchiedene zweite Kategorie verſekt worden iſt. Der bierbei

angewendete Maaßſtab hat weder in der materiellen , noch in der hiſtoriſchen Bedeutſam

keit der einzelnen Deutſchen Stäinme und Staaten genügend erkannt werden können .

Am Wenigſten aber könnte eine Gliederung in der angedeuteten Art dem wahren

Nußen des gemeinſamen Vaterlandes entſprechen . Nichts würde die Spaltung und Zer

riſſenbeit, an welcher Deutſchland ſeit Jahrhunderten leidet : die Quelle gefährlidher Miß

ſtimmung für das eigene Volk und ſteter Verſuchung für das Ausland , tiefer erweitern

und dauernder befeſtigen , als die Konſtituirung der Keime eines Gruppen-Syſtems, deſſen

weitere Folgen in dem Verbältniſſe zu dem Inlande ſowohl als dem Auslande nur zu

deutlich vorauszuſehen wären .

Gegen die vorgeſchlagene Bildung der Reichs - Negierung kann man ſid, daher nur

entſchieden erklären.

Unter der Vorausſetzung, daß den Bedingungen genügt werde , welche in Vor

ſtehendem an den Eintritt der Oeſterreichiſchen Geſammt - Monarchie geknüpft werden mußten,

und daß bei der Zuſammenſeßung des Central -Organs die vertragsmäßige Gleichberech

tigung aller Deutſchen Staaten in angemeſſener Form zur Geltung komme, würde den

Vorſchlägen über die Kompetenz und Beſchlußfaſſung beigetreten werden können , ſobald

auch bei den Artikeln 5. und 6. die Oberaufſicht des Central - Organs lediglich auf die

Förderung der dort aufgeführten Gegenſtände bezogen werde.

Wenn über dieſe Grundlagen eine Vereinbarung erzielt worden iſt, ſo wird dann

ferner zu erwägen ſein , ob die Inſtitution der National- Vertretung überhaupt ausführbar,

jedenfalls aber dann in ſolcher Weiſe zu ordnen ſei, daß dabei die erforderliche Berück

fidytigung der Verfaſſung des engern Bundesſtaates eintrete. Da derſelbe ſeinen Plat

in der Neugeſtaltung des Deutſchen Bundes als ein untrennbares Bundesglied anzuſpredyen

haben wird, ſo erwädiſt hieraus auch die Nothwendigkeit, dieſen Verhältniſſen bei der Zu

ſammenſetzung der National - Vertretung Rechnung zu tragen.

Zu der vorgeſchlagenen Bildung eines Bundesgerichts kann , ſoweit dieſelbe in

dieſer Allgemeinheit zu überſehen iſt, nur zugeſtimmt werden . Die Kompetenz deſſelben im

Verhältniſ zu dem Unionsgerichte wird ſpäterer Abgrenzung vorzubehalten ſein .
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für das Erfurter Parlament 104 72.
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Eigenbrodt und Dr. Jordan 72 12 – Schreiben, betreffend das Reichsgericht 73 45 – Ver
mebrung der Ridyter 73 49 - Ueberſicht der anhängigen Streitſadyen 74 72 - Beſoldung der

Richter 77 103 – Uebergang zum Reichsgericht 77 103 - Vortrag des Großberzoglid Helſiſden

Bevollmächtigten über denſelben Gegenſtand 78 107 - Vortrag des Großberzoglid Badenſden Bevoll

mächtigten über die Vermehrung der Richter 85 223 Prozeßtabelle 86 232 ; 107 107 – Abberufung

der Hannoverſdien Mitglieder des Bundes -Schiedsgerichts 92 10 – Schreiben vom 18. März 1850
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v. Carlowit , Königlid Sächſiſder Staatsminiſter , als Rommiſſar für Erfurt 90 259 - Nimmt

Theil an der Sißung des Verwaltungsraths 93 15 Zuſtimmung zu dem Seebedden Antrage

102 64 - Aeußerung bei ſeinem Auøjdeiben 106 81 .

Central : Gewalt (Reidsverweſer ). Preußen erklärt, dieſelbe nicht mebr anzuerkennen 6 15 – han

novers Bedenken hiergegen 6 16 .

Chop. Fürſtlich Sdwarzburg - Sonderøbauſender Wirklider ebeimer Rath ,

Bevollmächtigter für Sdwarzburg-Sondersbauſen 37 183 - Vertritt ſeine Regierung in der Miniſter

Konferenz I.2.

Cirkular an ſämmtliche Deutſdie Regierungen vom 28ſten April 1849 , betreffend die Aufforderung zur

Theilnahme an den in Berlin beabſichtigten Konferenzen über die Deutſde Verfaſſungs - Angelegenheit

(V. A.) 1 .

Conferenz ( ſiehe unter Konferenz).

Congreß ( liebe unter Frankfurter Kongreß und unter Konferenz).

Commiſſarien. Vollziehung der Vollmachten für die 5 Hommiſſarien der Regierungen 91 3 ; 93 16 .
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zur Vorbereitung einer Geſchäfts-Ordnung für das proviſoriſdie Fürſten -Kollegium 107 103.

*) Siehe auch unter Verfaſſungs - Kommiſſion.

V.
B
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Curien. Vorfrage über die 2te Curie 107 102 -- Bemerkung über die 5te Curie 107 102

Verhandlungen über dieſelben Jl . 8 ; III. 8 – Stimmenverhältniß innerhalb derſelben III . 9.

D.

Däniſche Angelegenheit. Bevollmädytigung Preußens 93 46 .

Denkſchrift vom 11. Juni 1849 V. A. 95 Desgl. betreffend das Mündener Verfaſſungs - Projekt

IV . ( S. P. 2) 4 (auds als Anlage III . der Konferenz- Protokolle.)

-

Dr. Dirkſen , Geheimer Juſtizrath und Profeſſor 9 26.

v. Dörnberg als Nurheſſiſcher Bevollmächtigter für Pfeiffer im Verwaltungsrath 88 197 ; 85 223.

Druckfehler :Berichtigung 55 139 ; 63 205; 81 157.

v . Düesberg, * ) Staatsminiſter, Vorſißender des proviſoriſchen Bundes -Sdziedsgerichts 9 26 - Vor

fipender des Juſtiz -Ausſduffes im Parlament 101 61.

Graf Dzialynski , Mandats - Niederlegung 97 34.

Eigenbrodt, Miniſterialrath, Bevollmädytigter für Großherzogthum Heſſen 12 34 Mitglied des

Bundes-Sdiebøgeridots 59 154.

v. Eiſendecher , Großherzoglid Oldenburgiſder Miniſterialrath und Vorſtand des Departements

der auswärtigen Angelegenheiten, vertritt Oldenburg in der Miniſter - Konferenz I. 1 .

Dr. Elder , Syndikus , Bevollmächtigter für Lübec 53 102 - Läßt ſich durd Banks vertreten

109 110 Sít zum Bevollmächtigten für das Fürſten -Kollegium ernannt und ſubſtituirt für den Ver

waltungsrath Dr. Banko 110 122 Bevollmächtigter Lübeds für den Frankfurter Kongreß 110

(S. P.) 2 – Vertritt Lübed in der Miniſter-Konferenz I. 3.

-

En -bloc - Annahme der Verfaſſung 97 34.
D

1

Entwurf der Verfaſſung des Deutſden Reidis (V. A.) 48 Entwurf eines Geſekes , betreffend die

Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe (V. A. ) 74 Entwurf einer Gedäfts - Ordnung für den

Reichstag 41 203 Entwurf der Verfaſſung des Deutſchen Bundesſtaats nebſt dem Entwurfe eines

Geſebes , betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volfsbauſe, mit den Abänderungs - Voridlägen der

Königlich Preußiſden Regierung (Anlage) 52 1 - Vertrauliche Berathung darüber 64 209 ; 66 218 ;-

67 220 ; 68 227 Modifikation derſelben 70 5 – Entwurf eines Geſeßes über die Einrichtung

des Reidysgerichts 73 45 - Motive 86 234 Entwurf der Eröffnunge - Botſchaft 84 210 –

Entwurf eines Gefeßes über das Verfahren vor dem Reichsgericht in ſtreitigen Redtefaden 2. nebſt

Motiven 87 244 - Ueber das Verfabren wegen Unterſuchung und Beſtrafung des Hod- und Landes

Verraths gegen das Reidy , nebſt Motiven 88 247 – Entwurf einer Vollmadt der 5 Regierungs

Commiſſarien für Erfurt 90 259 – Entwurf des Münchener Verfaſſungs- Projekts 97 34 ; 98 44

Entwurf eines Geſepes , betreffend das Verfahren vor dem Neidysgericht (Anlage) 98 45 Entwurf

einer Sdíluſbotſchaft 104 73 – Entwurf der Geſchäfts-Ordnung für das proviſoriſche Fürſten -Kollegium
110 119 .

-

-

Erfurt zum Siß des Parlaments beſtimmt 60 184 – Dank und Ausſprade ber dortigen Bürgerſdaft

68 222 – Erſte Sibung des Verwaltungsraths in Erfurt am 16ten März 1850 91 2 - Eröffnung

des Parlaments am 20ſten März 1850 94 18 – Lebte Sißung am 29ſten April 1850 106 78.

Erklärung des Königlicy Sädjijden Bevollmächtigten ; zugefügt dem Sdluß -Protokolle vom 26ſten Mai

1849 am 28ſten deſſelben Monats ( V. A. ) 82 Desgleidyen des Königlich Hannoverſden Be

vollmächtigten ; zugefügt dem Sdluß = Protokolle vom 26ſten Mai 1849 am 28ſten deſſelben Monats

( V. 4. 85.)

Erlaß der Königlid Preußiſden Regierung an den Königlichen Bevollmächtigten bei der proviſoriſchen

Central- Gewalt, vom 28ſten April 1849 ( V. A.) 4 .

.

Graf Eulenburg , Regierungsrath, Preußiſcher Commiſſar in der Wahl- Commiſſion 43 214

Sdreiben der Wahl-Commiſſion des Verwaltungsratbe an denſelben 51 61 .

*) Siehe aud) unter Bundes - Schiedsgericht.
2
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Flotte, Deutide ( ſiehe Marine ) .

Dr. Franke , Stadtrichter 1 3 ; 4 11 .

v. Frankenſtein , Freiherr, 40 197 .

Frankfurt a. M. Vorverhandlungen wegen Beitritts zum Bündnißvertrage 43 212 ; 48 231 .

Frankfurter Kongreß II. 11 – Verhältniß der unirten Regierungen zu demſelben IV. 8 – Ver

halten der unirten Regierungen in Frankfurt a . M. IV. (S. P. 1.) 3.

Fürſten -Kongreß ( ſiehe Konferenz ).

Dr. v. Geldern, Gebeimer Rath , Bevollmächtigter für Reuß ä . und j. L. 32 159.

Geſchäfts - Ordnung für den Erfurter Reichstag (Vortrag Pfeiffer's) 179 103.

Geſeß-Entwurf ( ſiehe unter Entwurf) .

Goet , Herzoglidy Naſſauiſcher Geheimer Kabinetsrath 9 27.

von Gofler , Herzoglich Anhalt - Deſſau und Köthenſder Miniſter , vertritt ſeine Regierung in der

Miniſter - Conferenz I. 2 .

Dr. Günther, Königlich Sädyjijder Gebeimer Rath , wird zum Mitglied des Bundes - Schiedsgerichts
ernannt 9 26 Tritt aus dem Bundes - Schiedsgeridot 106 78 .

Hamburg. (Bevollmächtigter Syndifus Dr. Banks.) Vorverhandlungen 16 56 ; 17 58; 88 122 —

Beitritts -Erklärung 31 144 – Ratifikation 34 166 ; 36 ( S. P. ) 175 Publikation des Vers

fahrens vor dem Bundes -Sdiebøgericht 44 217 – Wahl- Verordnung 66 216 - Der Wahl- Termin

für die Wahlen zum Volfsbauſe bis zum 15ten Februar prolongirt 71 9 Wegen Außerkursſepung

von Papiergeld 91 5 Gewährt Portofreiheit für die amtliche Correſondenz der Mitglieder des Ver

waltungsraths 91 5 Abgang der Note an die A. R. Deſterreichiſde Regierung 109 116.

-

-

-

Hannover ( Bevollmächtigter ac. v . Wangen beim ) bat Bedenken gegen die Erklärung Preußens, bezüglich

der proviſorijden Central- Gewalt 6 16 – Mittheilung wegen Einvernehmens mit Rurbeſſen über den

Beitritt zum Bündniß 11 33 - Uebernahme der Verwaltung der Nordſeeflotte 23 80 ; 26 112

Erflärt ſich für Veröffentlidung der Vorverbandlungen 23 81 - Publikation der Inſtallirung des

Bundes -Schiebøgerichts 15 48 - Publikation des Verfahrens vor dem Bundes- Sciedsgericht 44 217

Kollektiv -Note vom 20ſten Oktober 1849 53 102 - Sdireiben vom 31. Oktober 1849 37 144

Schriftwechſel mit dem Preußiſden Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten 59 153 - Dent

ſdrift vom 1. November 1849 60 160 Note vom 21ſten Februar 1850 85 223 .

Hanſeſtädte.

Erflärung über das Defret zur Einberufung des Erfurter Parlaments 79 145 - Erklärung über

ſelbſtſtändige Handels - Geſeßgebung 88 189 – Anträge bezüglich der Eröffnungs - Botſdaft 91 4.82

Haſſenpflug , Kurfürſtlich Heſſijder Miniſter , tritt als erſter Vertreter Kurbeſſens in den Verwal

tungsrath 97 33 - Wegen Beantwortung der Bayerijden Note 98 44 – Vertritt Kurheſſen in

der Miniſter -Konferenz I. 1 .

Dr. Helwing. Vollmadıt für Sdhaumburg -lippe, Eintritt in den Verwaltungørath 71 8 - Wegen
Unwohlſeins abweſend 79 143 ; 81 157 ; 82 189 ; 89 251 Sdreiben iiber 5 Punfte : Porto

freiheit u . 80 149.

Hempel , Herzoglich Anhalt- Bernburgſdyer Miniſter, vertritt ſeine Regierung in der Miniſter - Konferenz I. 2.

Heñen , Kurfürſtenthum . (Bevollmächtigte : Pfeiffer , 1. Dörnberg, Dd8 , Wepell , Haſſenpflug. )

Vorverhandlungen 16 56 ; 17 58 ; 18 61 ; 19 66, 93 76 ; 23 80; 84 96 - Beitritts - Erklärung

27 114 – Ratifikation 31 (zweites S. P. ) 157 Die auf die Beitritts - Erklärung ſich beziebenden

Schriftſtide als Anlagen des 27ſten Protokolls 30 49 - Wahl-Verordnung 53 113 — Publikation ,

betreffend das Bundes - diebegeridt 58 150 ; 64 208 – Beitritt zum Interim 82 190 .
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Hefien , Großherzogthum . ( Bevollmächtigte ac. Eigenbrodt Freiherr von lepel . ) Vorverband

lungen 11 32 ; 12 34 Beitritts - Erklärung 13 38 - Ratifikation 89 188 - Wahl - Verord

nung 55 121 ; 56 141 Beitritt zum Interim 82 190 Publikation des Verfahrens vor dem

Bundes -Schiebøgericht 80 149 .- Berzögerung der Wahlen 98 12 – Wegen Außerkursſeßung von92 -

Papiergeld 95 24 Zuſtimmung zur Einführung des Oldenburgiſchen Strafgeſebuds bei der

Deutſdhen Flotte 98 44 .

.

Heſen -Homburg lehnt den Beitritt zum Bündniß ab 43 212 .

Hohenzollern.

Ankündigung des bevorſtehenden Beitritts 47 3 - Die Stellung zum Bundesſtaat 58 150

bandlungen mit den beiden Bevollmächtigten u . Wederlin und 5. Billing 704 -

Angelegenheiten 71 8.

Ver

Andluß

v. Holzhauſen , als Vertreter der beiden Reuß in Frankfurt a. M. 109 (S. P.) 2.

Horn , Büreau - Vorſteher des Verwaltungsraths; Anerkennung ſeiner Dienſtführung 83 199.

Jacobi, General-Major 1 3 .

Dr. Jlje, Geſuch wegen Gründung einer Zeitung in Erfurt 64 207 ; 77 103

Vorhaben ab 80 148.

Steht von ſeinem

Inſtruktion für den K. Bevollmächtigten zu den Konferenzen in Frankfurt a . M. Anlage 1. der

Konferenz- Protokolle) IV. (zweites S. P.) 5 .

Interim vom 30ſten September 1849 – Ueberſicht der demſelben beigetretenen Regierungen 64 207

Dauer und Zuſammenſeßung des Interims in Frankfurt a . M. IV. ( erſtes S. P.) 4 .

Jordan , Mitglied des Bundes -Schiedsgerichts 59 154.

Jordan, Marine- Rath 78 12 .

K.

Karlo wa. Vollmacht für Sdaumburg-Lippe 54 116 - Zurüdnahme dieſer Vollmadt 70 4.

Kerft (Pro Memoria) 95 24 .

Klage gegen Sachſen und Hannover ( Bericht Vollpracht'® ) 81 157 — Commiſſions - Beridyt als

Anlage 81 159 – Der Klage-Anſtellung gegen Hannover treten bei : Reuß 1. L. , Sowarzburg-Son

dershauſen , Deſſau , Oldenburg , Braunſchweig, Lippe , Walbed , Weimar , Bernburg und Schwarzburg

Rubolſtadt 89 254.

Klüber, Großherzoglich Badenſder Miniſter des Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten , Ver

treter Badens in der Miniſter-Konferenz I. 1.

v . Koenneriş , Königl. Sädyſiſdyer Geldhäftsträger. Note vom 26ſten Mai 1850 , mittelſt welcher er
die Losſage Sachſens übergiebt 109 110.

Konferenz. Eröffnung der Miniſter - Konferenz zu Berlin den 10ten Mai 1850 I. 1 - Soluß ber

felben IV. (S. P. 2.) 7 .

Konferenz - Protokolle ( ſiehe Protokolle ).

Kurheffen ( ſiehe Heſſen , Kurfürſtenthum ).

Kurie ( ſiehe unter Curie ) .

L.

Dr. Lappenberg , Vertreter Hamburgo in Frankfurt a . M. 110 (S. P.) 2.

v . Lauer : Münchhofen , Fürſtlich Schaumburg - Lippeſder Regierungs - Präſident, als Vertreter

Schaumburg - lippe's in der Miniſter - Konferenz I. 2 .



9

.

v. Lepel, Freiherr und Gebeimer Rath, Bevollmächtigter für Großherzogthum Heſſen 39 189 - Zum

Referenten in der Reidøgerichts -Angelegenheit gewählt 57 148 – Vortrag , betreffend die Verfaſſungs

Aenderungen 58 150 – Antrag : den Verfaſſungs - Entwurf einer vertraulichen Beſpredjung zu unter-

ziehen 61 187 – Antrag auf Mittheilung der Geſete der Einzelſtaaten an den Verwaltungorath 62 190

Wegen Bildung einer Reichskaſſe in Erfurt und Zahlung der Diäten an die Abgeordneten 69 223

Iſt behindert , an der Sißung Theil zu nehmen 70 2 Wird durdy 2. v. Meyſenbug vertreten

72 11 Vorfragen bezüglid der Wahlliſten 73 46 Vortrag über das Reidsgericht 74 72

Wird zum Kommiſſar für die Miſſion in die Herzogthümer Schleswig - Holſtein erwählt 77 (S. P.) 6

Zeigt an , daß die Großberzoglid Heſſiſche Regierung ihre Einwilligung zu dieſer Miſſion nidyt ertheilt

babe so ( erſtes S. P.) 2 - Berichterſtattung über die Eingaben des 2. v . Preu ídy en 80 152v

Vortrag über Faſſungs -Aenderungen 86 232 – Zum Commiſſar für Erfurt ernannt 90 259 - Be

merkung, bezüglich der Vollmacht für die 5 Regierungs - Commiſſare 91 3 Uebernahme der Beant

wortung eines Schreibens des Juſtiz - Ausſchuſſes 101 61 – Verwahrung hinſichtlich der Redite der

vormals reidysunmittelbaren Fürſten 101 62 Erkrankung 102 64 Antrag bezüglid des

Gefeß -Entwurfs über das Verfahren bei hodverrath 2c . 107 107 – Als Vertreter ſeiner Regierung

in der Miniſter- Ronferenz III . 1.

-

Dr. Liebe, legationsrath , Bevollmächtigter für Braunſdweig 30 141 – Ale Subſtitut des ac . Marlow a

54 116 Vollmadt für Lippe 61 186 Vollmadit für Walded 70 3 – Vortrag in der

Verfaſſungs - Angelegenbeit 78 111 – Zum Regierungs - Commiſſar für Erfurt ernannt 90 259

Vertritt den Oldenburgiſden Bevollmädytigten 98 44 - A18 Vertreter Braunſdyweigs und Oldenburgo

in Frankfurt 109 (S.P.) 2 — Wird im Fürſten = Kollegium durdy Oberſt Mosle vertreten 110 122

- Als Vertreter Braunjdyweigs in der Miniſter -Konferenz I. 2 .

-

Limburg. Stellung zum Bündniſſe 43 213.

Lippe. Vorverhandlungen 44 217 Beitritts - Erklärung 15 (S. P. ) 228 – Ratifikation 61 186

Wahl - Verordnung 65 213 Veröffentlidung des Statuts 33 50 - Hat in Frankfurt noch

feinen Bevollmädytigten beſtellt 78 115 - Wegen Außerkursſeßung von Papiergeld 98 44 .

Lübeck. ( Bevollmächtigter Dr. Elder. ) Vorverbandlungen 43 212 ; 47 2 - Beitritts - Erklärung

50 ( S. P. ) 54 – Ratififation 53 102 - Wahl- Verordnung 58 151 ; 59 158 – Publifation,

betreffend das Bundes - Schiedsgeridyt 64 208 Publikation des Wahlgeſebes 67 220 Beitritt

zum Interim 67 220 Zuſtimmung zur Additional - Akte , zur Eröffnungs - Botidiaft und zu den Be

(dlüſſen des Verwaltungsraths hinſichtlich Hannovers 93 15 Wegen Außerfurøſeßung von Papier

geld 95 25 Portofreit für das Parlament 98 45 - Beantwortunge - Note bezüglid ber Franf

furter Ronferenz 110 121 .

Luremburg. Stellung zum Bündniſſe 43 213 ; 58 150.

M.

Marine.

-

Allgemeine Anordnungen für dieſelbe 15 48 ; 16 57 ; 17 58 ; 91 74 – Verhandlungen wegen Uebers21

gabe der Verwaltung der Nordſeeflotte an Hannover 23 80 ; 26 112 ; 35 170 ; 39 191 ; 43 214 ;
46 230 – Vereinigung der Manndaften 34 166 Verwendung der Marine 36 173 Unter

bringung der Nordſeeflotte 50 48 ; 51 62; 54 117 Ueberwinterung in Brake 59 150 — Abbrud58 )

der Verhandlungen mit Hannvver 59 153 Jordan ' & Beridt 7e 12 – Proviſoriſche Einführung72

des Oldenburgiſchen Strafgeſekbuchs bei der Deutſden Flotte 81 (S. P.) 2 - Kerſtides P. M. ,

betreffend die Gründung eines Arſenals 95 24.

Mecklenburgiſcher Verfaſſungs : Streit.

Dr. Liebe , Referent 46 232 ; 48 20 ; 50 49 ; 52 98 ; 53 113 Proteſt des Herzogs Friedrich

Wilhelm 2. 56 142 ; 69 230 Beridyt erwartet 71 8 Vortrag des Dr. Liebe (Anlage)

72 18 Strelitz trägt auf Erlaſſung eines Inhibitorii gegen Schwerin an 74 70 Vortrag des

Sdwerinſdyen Bevollmädytigten 74 70 - Beridyt des Dr. Liebe 75 79 - Diskuſſion und Bea

idylüſſe (Schreiben an die Königlich Preußiſdie Regierung , an 2. v . Derken und an ac. v . S dad

75 89 Beridit des Dr. Liebe 76 95 – Zuſtimmung des Verwaltungsraths zu den gemadyten

Vorſchlägen 76 100 Schreiben an die Bevollmächtigten von Strelitz und Sdywerin. Vortrag

v . Lepel's 76 100 Modifikation der Faſſung des Schreibens an v . S dyađ 97 102 Akten

Fascifel an Dr. liebe überwieſen 81 157 Sdireiben der Strelibiſden Bevollmädytigten vom

25ſten Februar (Anlage) 83 201 – Medlenburgiſcher Verfaſſunge - Streit vor der Bundes Commiſſion

86 (S. P.) 2 Proteſt mehrerer Medlenburg - Schwerinſdyer Staats - Angehörigen 93 15.

Mecklenburg : Schwerin . ( Bevollmächtigte: 6. Stever -- 26. v . S dad. )

Vorverbandlungen 4 11 ; 6 15 - Beitritts - Erklärung 18 Natifikation 36 (S. P. ) 181 -

Publifation , betreffend das Bundes - Sdiebogericht 49 29 ; 59 153 – P. M., betreffend die Reidis

V.
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tagswahlen 53 110 - Wahl-Verordnung 68 227 Schreiben vom 18ten Februar 1850 ( Anlage)

82 193 – Antrag bezüglid der Eröffnunge -Botſchaft 91 3 - Betreffend die Additional -Afte 93 15

Portofreiheit für den Verwaltungsrath 98 45 - Erklärung über das Mündener Verfaſſungs

Projekt 100 58 Portofreibeit für das Parlament 100 59 .

Mecklenburg - Streliß . (Bevollmächtigter 2. von Ders en .)

Vorverhandlungen 4 11 ; 6 15 Beitritts - Erklärung 7 17 Ratifikation 31 ( erſtes S. P.) 155

Wahl-Reglement 44 217 - Publikation, betreffend das Bundes - Schiedsgericht 53 110 - Wahl

Verordnung 56 141 Beitritt zum Interim 62 190 Erklärung gegen die Wahl der Abgeord

neten zum Volfshauſe 64 208 - Erklärung in der Deutſden Angelegenheit 109 113 .

.

-

v. Meyſenbug , Freiherr , Bevollmächtigter für Großherzogthum Baden . Einladung zur Sigung

am 20. Juni 1849 2 5 Vellmadyten 3 7 ; 13 (S. P.) 42 - Trägt auf Veröffentlidung der( -

Vorverhandlungen an 81 74 - Ale Referent in der Angelegenheit, bezüglid) Deſterreichs 23 85 — Zuſat

Antrag zu dem Vollprad tiden Antrage wegen der Beziehungen zu den nicht zum Bündniß gebörigen

Deutſchen Staaten 49 10 ; 49 30 ; 51 63 Mittheilung hinſichtlid Naſtatts 56 141 – Seine

Wahl zum Mitglied der Verfaſſungs - Commiſſion 85 229 Vortrag in der Thurn- und Tarieſden

Poft-Angelegenheit 89 255 Vertritt den Vorſißenden 98 44 Als Vertreter Badens in der Mi

niſter - Stonferenz I. 1 .

Modifikation (ſiehe Abänderung ).

Mosle , Oberſt, Bevollmächtigter für Dibenburg 18 61 ; 43 210 Wird durdy Dr. liebe vertreten

53 114 Bemerkung über unterbliebene Veröffentlichung 1. 70 5 - Bemerkungen in26. der

Bentin dſdyen Angelegenheit 73 45 – Erinnert an die Wahl der Commiſſarien für das Parlament

80 149 Uebernimmt die Vertretung der Thüringenſchen Staaten 95 23 Hinſichtlich der

Stellung Oldenburgs zum Bündniß 100 58 – Wünſdt den Weg bezeichnet zu ſehen , für den ſich-

Preußen event. in der Deutſden Angelegenheit entſdyeiden werde 101 62 – Vorfrage, betreffend die

Veröffentlid ung der in Wien abzugebenden identijdsen Note 107 101 – Uebergiebt mehrere Aftenſtüđe,

betreffend das Verbältniß Oldenburge gegenüber dem dortigen Landtage in ber Deutſden Angelegenbeit

107 107 Als Bevollmächtigter für's Fürſten -Collegium 110 122 - Als Vertreter Ditenburgo in

der Miniſter- Konferenz I. 1 .

Münchener Verfaſſungs - Projekt ( ſiehe Verfaſſungs - Projekt).

N.

Naſau. (Bevollmächtigter Präſident Vollpracyt.)

Beitritts - Erklärung 9 27 - Ratifikation 29 127 Wahl - Verordnung 43 214 ; 54 117

Publikation, betreffend das Bundes -Sdiebøgericht 49 29 Beitritt zum Interim 62 190 – Public

fation des Wahlgeſebes 67 220 Erklärung über das Mündiener Verfaſſungs - Projekt 100 58

Genehmigung der in den Berliner Konferenzen abgegebenen Erklärungen 109 116 Abgang der

Note an die Deſterreidyiſde Regierung 109 116.

National-Verſammlung in Stuttgart. Beſprechung über Maßregeln gegen dieſelbe 4 11 -

Note vom 28ſten Mai 1849 an ſämmtliche Deutide Regierungen (V. A.) 87 - Desgleiden vom

30ſten Mai 1849 an ſämmtliche Deutide Regierungen (V. A. ) 90 – Gleichlautende Note der unirten

Regierungen an das Deſterreidiſde Rabinet IV . ( zweites S. P.) 3 (aud als Anlage II . der Konferenza

Protokolle) .

v. Ochs, Bevollmächtigter für Kurbeſſen im Verwaltungsrathe 86 232

rathe 91 2.

Tritt aus dem Verwaltungs

-

v . Derşen, Geb. Juſtiz -Rath , Bevollmächtigter für Medlenburg - Strelit im Verwaltungsrath. Ein

ladung zur Sißung am 26ſten Juni 1849 6 15 Läßt ſich vertreten 33 114 – Seine Erklärung

gegen die Faſſung des am 26ſten Oktober 1849 feſtgeſtellter Protokolls 56 142 Seine Erklärung

bezüglid der Hannoverſden Note vom 31ſten Oktober 1849 57 147 Sein Proteſt gegen die Ver

mehrung der Mitglieder des Bundes- Schiebøgerichts 59 154 ; 62 191 ; 66 217 Zeigt an, daß er

erreiſen werde 60 160 Sdreiben vom 18ten November 1849 , betreffend ſeine Rüdkehr nach Berlin

61 186 - Wird durd Dr. Helwing vertreten 76 100 – Erklärt ſich gegen die Ueberſiedelung des

Verwaltungsraths nach Erfurt 80 148 Schreiben vom 14ten März 1850 91 2 – Åls Vertreter

ſeiner Regierung in der Miniſter - Konferenz I. 1 .

-

Defterreichs Stellung zum Bundesſtaat 15 47 ; 18 61 ; 23 82 ; 47 10.
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Oldenburg. (Bevollmächtigter Oberſt Mosle .)

Vorverhandlungen 9 27 - Beitritts-Erklärung 18 61 Ratifikation 43 210 - Wahl- Reglement

44 217 ; 53 112 Pro Memoria, betreffend die Modififation des Verfaſſungs - Entwurfs 34 117

Beitritt zum Interim vom 30ſten September 1849 70 3 – Geſeßblatt von Oldenburg 70 4 ; 72 17

Verordnung, betreft die Herrſdaft Knopbauſen 73 50 – Erflärung über ſelbſtſtändige Handels

Gelebgebung 83 189 -- Zuſtimmung zu dem Beſdyluſſe des Verwaltungsraths, bezüglich der Außer

fursjebung von Papiergeld 85 230 - Genehmigung der Portofreiheit für die Mitglieder des Verwal

tungerathe 89 255 Erklärung über das Münchener Verfaſſungs- Projeft 100 58 --- Portofreiheit

für das Parlament 100 59 Beantwortungs - Note bezüglich der Frankfurter Konferenz 110 121.

Otto , Fürſtlich Reußiſcher Geheimer Rath und Kanzler, Vertreter Reuß z . l . in der Miniſter

Konferenz I. 2 .

P.

v. Pape , Ober - Appellationsrath, Mitglied des Bundes - Sdiedsgerichts 1 3 ; 4 11 .

Papiergeld .

Außerkursſeßung ( ſiehe aud unter d . betref. Staaten ) 76 95 – Vortrag Dr. Elbero 78 108 .

Parlament. Beſtimmungen über daſſelbe 35 171 – Einberufungo - Defret 79 143 Stenogru

phiſde Parlaments = Arbeiten 82 189 Ueber Eröffnung und Konſtituirung deſſelben 91 3 ; 92 7

Wegen Ausſeßung der Parlaments - Sißungen 93 7 – Eröffnung am 20ſten März 1850 94 1892

Wahl des Präſidenten im Volkshauſe 97 33 Conſtituirung des Verfaffungo - Ausſchuſſes und

ber Commiſſion zur Berathung der Reidis - Gefeß -Entwürfe im Staatenbauſe 97 33 Sdreiben des

Präſidenten des Bolfsbauſes wegen Mittheilung von Verfaſſungs -Urkunden 99 56 Beridit der Ver

faſſungs -210 diffe 99 56 - Sdyreiben des Präſidenten des Volfshauſes wegen redytzeitiger Benad

ridytigung des Verwaltungsraths von der Tagesordnung 100 58 – Sdireiben des Vorſißenden des

Juſtiz - Ausſduſſes ( v . Düesberg ) , betreffend den Gejek - Entwurf über das Verfahren wegen Unter

ſudung ac. des Hod) - und Landes - Verraths ?c. 101 61 - Sdireiben der Präſidenten vom 27ſten und

vom 29. April 1850 hinſidytlich der Parlaments -Beſdlüſſe 106 79 – Sdluß deſſelben 106 80.

Perthes , Budyhändler in Gotha , überſendet Narten (Deutſchlands Staatengruppen) 96 27.

Petri , Regierungs - Präſident, Bevollmächtigter für Lippe 45 (S. P.) 228.

Pfeiffer , Ober-Steuer-Direktor, Bevollmädytigter für Kurbeſſen .. Vollmadyten 27 114 ; 42 207

Tritt für v . Zeidau in die Wahl - Commiſſion 52 98 – Sein Antrag: „ das Parlament auf den

1ſten März zu eröffnen " , geht an die Verfaſſungs -Commijjion 72 17 -- Tritt aus dem Verwaltungs

ratbe 83 197 ; 84 209.

v. d. Pfordten , K. Bayerſder Staatsminiſter 1 2 - Verhandlungen mit demſelben 51 64 .

v. Piderit, Fürſtlid Lippeſcher Geh. Ober- Regierungsratt), als Vertreter Lippe's in der Miniſter

Konferenz I. 2.

Pießczek , Sekretair des Verwaltungsraths. Anerkennung ſeiner Führung 83 199.

v. Ploets, wirfl. Geheimer Rath , Bevollmächtigter für Anhalt - Deſſau und Köthen 41 204; 43 211

Empfehlungsſchreiben für den 2. Brandt 100 58 Seine Ernennung zum Vertreter der

Thüringenſden Staaten im Fürſten -kollegium 109 117 Für Sadijen - Meiningen als Subſtitut des

Staatsrathe Seebed 110 121 Als Vertreter einer Regierung in der Miniſter Konferenz I. 2 .

v. Porbeck, Vertreter Badens in Frankfurt 109 (S. P.) 2 .

Portofreiheit ( ſtebe audy unter d . betreff. Staaten) für die Mitglieder des Verwaltungsraths (Beſchluß

des Verwaltungsraths) 80 151 Für die Mitglieder des Parlaments 95 24 .

Frh. v. Preuſchen. Zwei Eingaben deſſelben geben zum Beridot an 2. v . Lepel 79 145 -

Beridyterſtattung des ac. v . Lepel über die genannten Schreiben so 152.

-

Preußen ( Bevollmädytigte : v . Canib , v . Bodelſdwingb , v . Radowi ) , v . Sydow ) .

Erflärt , die proviſoriſdie Central - Gewalt nicht mehr anzuerkennen 6 15 – Publikation des Verfahrens

vor dem Bundes - Schiedsgericht 47 1 Antwort auf die Hannoverſche Redtsausführung 51 68

Ankündigung von Vorlagen 51 96 Propoſition , betreffend die Reidystagswahlen 52 98

Wahl-Verordnung 57 144 ; 58 151 Sdreiben , betreffend die Stellung Luremburge und Hoben =

zollerns zum Mai = Bündniß 58 150 Norreſpondenz mit Deſterreich 57 144
Erwiederung

vom 17ten November 1849 auf das Sädyſiſdhe Sdhreiben vom 4ten November 60 171 Weber
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nimmt die Einrichtung für das Parlament 78 11 ; 77 102 - Modifikatione - Vorjdläge zu dem Ver

faſſungs - Entwurf 75 92 Friedens - Unterhandlung mit Dänemark; Schreiben des Königlichen Mi

niſteriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 31ſten Januar 1850 77 (S. P.) 2 - Vollmacht für

die Königlich Preußiſche Regierung, und Schreiben der Bundes - Central - Commiſſion vom 20ſten Januar

1850 77 ( S. P. ) 5 Entſendung eines Commiſſars in die Herzogthümer Schleswig - Holſtein

77 ( S. P. ) 6 Die Angelegenheit des Herzogthums Lauenburg , Sdireiben des Freiberrn

v . Sleiniß vom 15ten Februar 1850 80 (zweites S. P.) 6 Erwiederung auf die Hannoverſche

Losjage 99 7 - Die Portofreiheit für die Mitglieder des Verwaltungsraths 96 27 ; 104 72

- Erklärung über das Mündener Verfaſſungs - Projekt 96 30 – Vollmacht für General - lieutenant

v. Peuder und Mathie 108 (S. P) 2 - Wegen Uebereinſtimmung des Verfahrens ſämmtlicher2 –

Unions-Regierungen binſidstlid der Frankfurter Konferenz 108 (S.P.) 3 - Eintreffen des Preußijden

Bevollmädytigten in Frankfurt 109 (S. P.) 2 -- Schluß -Erklärung in der Miniſter - Ronferenz IV .

(zweites S. P.) 6.

Programm, betreffend die Eröffnung des Parlaments 92 7.

Proteſte der 4 Königreiche (Anlage) 73 51 .

Protokolle *) .

Konferenz- Protokolle vom 17ten Mai bis einſchließlidy 26ſten Mai 1849 (V. A.) 9 Sdluß - Protofoll

vom 26ſten Mai 1849 (V. A.) 46.

Proviſorium .

Einſeßung eines Proviſorii bis zur Einführung der Unions -Verfaſſung II. 6.

Proviſoriſches Fürſten Kollegium II. 8 ; III. 8 - Vertretung der einzelnen Staaten darin

burd einen Bevollmächtigten III . 9 .

Proviſoriſche Unions - Regierung.

Bildung derſelben II, 8 ; III. 3 Dauer derſelben IV. 5.

Publikation (ſiehe audy unter d . betreff. Staaten ) der Inſtallirung des Bundes -Schiedsgerichts in

Hannover 15 48 – Publikation der Beſtimmungen über das Verfahren vor dem Bundes - Sdyiebsgericht

in Hannover , Hamburg unb Sadiſen Altenburg 44 217 - in Preußen und Sachſen 47 1 – in

Bremen, Naſſau und Reuß j . L. 49 29 – in Medlenburg -Sdywerin 49 29 ; 59 153 – in Med

lenburg - Strelit 53 110 in Baden 54 117 ; 61 187 in Kurbeſſen 58 150 ; 64 208 --

in Schwarzburg -Sonderobauſen 59 153 --- in Sdwarzburg Rudolſtadt 60 179 – in Lübed und

Sdhaumburg - lippe 64 208 - in Sadſen = Meiningen 66 217 - im Großherzogthum Heſſen

80 149 – Publikation der Wahl - Verordnung in Sadjen -Weimar 65 213 – in Sadſen - Altenburgſen

und Sadyſen-Meiningen 66 217 — in Lübed und Naſſau 67 220 in Braunſdweig, Neuß i. L.,

Sdwarzburg - Rudolſtadt und Sdwarzburg -Sondershauſen 88 227 Publikation der Einberufungs

Dekrete in Dibenburg 83 199 – in Walded 84 210.

R.

-

v. Radowit , Königl . Preußiſcher General-Lieut. , wird zum Regierungs-Commiſſar für Erfurt ernannt

83 199 – Tritt für v . Bobelfdwing b als Bevollmädstigter Preußend und als Vorſigender in den

Verwaltungsrath 90 258 - Erklärung wegen der dem Volkshauſe zu madenden Mittheilungen

101 61 Erwiederung auf den Mosleſchen Antrag, bezüglich der Preußiſchen Politik 101 62

Erklärung auf die v . lepelſde Verwahrung , bezüglich der reichounmittelbaren Fürſten 101 61 Er

klärung hinſichtlich der Deutſchen Verfaſſungs - Angelegenheit im Parlament 102 65 - Erklärung hinſichtlich

des Reidysgerichts und der Wahlgeſeße in den Einzelſtaaten 103 69 Schreiben an die beiden Par

laments - Präſidenten, betreffend den Zuſammentritt bes Parlamente bebuf Vernehmung einer Botſdaft

105 76 Dank an den Commiſſar ac. v . Carlow ig 106 80 Commiſſar Preußend in der

Miniſter- Konferenz I. 1 .

Reichsgericht ( ſiehe auch unter Entwurf .

Organiſation deſſelben 35 168 – Vortrag des Großherzoglich Heffiſden Bevollmächtigten 74 72 –

Berathung über den Gefeß - Entwurf, betreffend die Einrichtung deſſelben 86 234 ; 87 244 – Berathung

über den Sig beſſelben Ss 248 .

Reichstag ( ſtehe unter Parlament. )

v. Reißenftein , Major 10 31.

* ) Siehe auch unter Bundes - Central - Kommiſſion,
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Reup ält. Linie (Bevollmächtigter Staatsrath Seebed *) .

Vorverbandlungen 17 58 - Beitritts - Erklärung 32 159– Ratifikation 38 186 - Vollmadt für

Staatsrath Seebeck 43 211 - Wahl - Verordnung 51 61 ; 54 117 - 9. Holzbauſen zum

Vertreter in Frankfurt a . M. ernannt 109 (S P.) 2 - Beantwortungs-Note bezüglich der Frankfurter

Konferenz 110 121 .

Reuß jüng. linie *) .

Vorverhandlungen 17 58 Beitritts - Erklärung 32 159 - Ratifikation 40 196 – Vollmadt für

Staatsrath Seebed 42 208 – Publikation, betreffend das Bundes-Sdiedsgericht und die Reidstags

wablen 49 28 Wabl- Verordnung 54 117 - Publikation des Wahl - Geſebes 88 227 -

v . Holzhauſen zum Vertreter in Frankfurt a . M. ernannt 109 (S. P.) 2 – Beantwortungs - Note,

bezüglid der Frankfurter Konferenz 110 121 .

Graf Rittberg, Appellationsgerichts - Präſident , Preußiſches Mitglied des Bundes - Sdiebøgerichts
1 3 ; 9 26 .

v. Roeder , Kanzler , Bevollmächtigter für Schwarzburg - Rudolſtadt 28 124

Regierung in der Miniſter - Konferenz 1. 2.

Als Vertreter ſeiner

S.

Sachſen , Königreid), ( Bevollmächtigter 2. v . Zeld au )

bat Hülfstruppen für Anhalt- Bernburg in Bereitſchaft 10 31 – Nidytzuſtimmung zu der Veröffentlichung

der Vorprotokolle 28 123 – Publikation des Verfahrens vor dem Bundes -Sdiebsgericht " 47 249

Kollektiv - Note vom 20ſten Oktober 1849 53 102 Erlaß vom 4ten November 1849 60 165

Rüdtritt vom Mai- Bündniß 109 110.

-

-
-

-

Beitritt zum

Sachſen -Altenburg *). Vorverhandlungen 8 24; 20 69 — Beitritts- Erklärung 24 ( erſtes S. P.) 103
Wahl- Verordnungen 28 122 ; 54 117 Ratifikation 33 (S. P.) 164 Bollmadt für Staats

rath Seebed 39 191 Publikation des Verfahrens vor dem Bundes - Shiedsgericht 44 217 –

Publikation des Wahlgeſebes 66 217 – Tritt der Klage gegen Sachſen und Hannover bei 91 5 –

Erklärung hinſichtlich der Außerkursſeßung von Papiergeld 91 5 Gewährt die Portofreiheit für die

Mitglieder des Verwaltungsraths 96 27 – Bezüglich der Portofreibeit für das Parlament 100 59

Abgang der Note an die St. R. Deſterreichiſdie Regierung 109 116.

Sachſen -Coburg :Gotha *). Vorverhandlungen 20 69 — Beitritts - Erklärnng 24 (erſtes S. P.) 103

Ratifikation 39 191 ; 43 210 – Vollmacht für Staatsrath Seebed 43 210 —
Interim 66 217 Wabi- Verordnung 70 2 - Beantwortungs - Note bezüglich der Frankfurter Ron

ferenz 110 121 .

Sachſen -Meiningen *). (Siehe aud Thüringenſche Staaten .) Vorverhandlungen 16 56 ; 20 69

Beitritts-Erklärung 24 ( erſtes S. P.) 103 – Vollmacht für Seebed ; Ratifikation 39 191 ; 55 120 –

Wahl-Verordnung 62 191 - Publikation des Wahlgeſebes und bezüglich des Bundes - Sdiedsgerichts

66 217 Steht im Range vor Coburg - Gotha 89 253 – Portofreiheit für das Parlament

100 59 Erklärung wegen Außerkursſeßung von Papiergeld 100 59 – Beantwortungs - Note8

bezüglich der Frankfurter Konferenz 110 121.

Sachſen -Weimar *) . (Siebe auch Thüringende Staaten .) Vorverhandlungen 13 40 - Beitritts

Erklärung 15 (S. P. ) 49 — Ratifikation 24 (zweites S. P.) 105 -Ratifikation 24 (zweites S. P. ) 105 — Zuſtimmung zum Waffenſtillſtands

Vertrage zwiſchen Preußen und Dänemark 28 122 – Wahl - Verordnung 54 117 Publikation

berſelben 65 213 Abgang der Note an die K. S. Deſterreichiſche Regierung 109 116 - Stima

menverhältniß der betreffenden balben Kurie 109 117 .

. -

-

v. Schack , als Subſtitut des ac . Stever , Bevollmächtigten von Medlenburg - Schwerin 49 28

Tritt für ? c. 5. Ze dau in die Kommiſſion zur Prüfung des W. Meyen bu giden Zuſas - Antrage

53 110 gſt verhindert, in der Sißung zu erſdeinen so 148 – Sdreiben vom 9ten April 185080
100 58

Zeigt an , daß er an den Sißungen des Verwaltungsraths wieder Theil nehmen werde

103 69 Als Vertreter Medlenburg -Schwerins in der Miniſter-Konferenz I. 1 .

-

-

Schaumburg- Lippe. (Bevollmächtigte : ?c. Narlowa, Dr. Helwing.) Vorverhandlungen 11 32 ;

43 213 ; 47 2 ; 49 (S. P.) 46 — Ratifikation 34 116 - Wahl -Verordnung 63 204 ; 74 7554 -
Publikation, betreffend das Bundes - Sdiedsgeridyt 64 208 – Veröffentlidung der Wahl-Verord

Hat" in Frankfurt noch feinen Bevollmädytigten beſtellt 78 115 – Zuſtimmung zu

dem Beſdyluſſe des Verwaltungsrathe, bezüglich der Außerkursſegung von Papiergeld 85 230 – Wegen

Abſendung eines Abgeordneten zum Staatenhauſe 89 254 – Widerräth die Klage gegen Sachſen und

-

nung 74 75

*) Staatsrath Seebeck iſt der Bevollmächtigte ſämmtlicher Thüringenſchen Staaten.

V.
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Hannover 91 2 - Einſtweiliger Rüdtritt 35 23 Ein Schreiben des angeblichen Landtags - Aus

duſſes, bezüglid ber Wahlen 102 64 ; 103 70.

Frh . v . Schleinig , Königlid Preußiſcher Staatøminiſter der auswärtigen Angelegenheiten , als
Bertreter Preußend in der Miniſter - Konferenz I. 1 .

(Siehe übrigens unter Preußen. )

Frh . v . Schleiniß , Herzoglich Braunſchweigſcher Staatsminiſter, vertritt Braunſchweig in der Mi
niſter - Konferenz I. 2.

Schluji - Protokoll ( ſiehe Protokoll ).

Schneider , Rechnungs - Rath zu Berlin , überreicht mehrere Eremplare einer Temperatur - Berechnung
103 69.

Schumacher , Staatsrath, Bevollmächtigter für Waldeď und Pyrmont 50 ( erſtes S. P.) 51 .

Schwarzburg - Rudolſtadt *). Beitritts - Erklärung 28 124 Ratifikation 39 191 – Wahl

Verordnung 54 117 ; 55 139 Publikation , betreffend das Bundes -Schiedsgericht 60 179

Publikation bes Wahlgeſebes 68 227 – Beantwortungs = Note , bezüglich der Frankfurter Konferenz

110 121 .

Schwarzburg -Sondershauſen *). Beitritts -Erklärung 37 183 – Ratifikation 49 28 — Wahl– -

Verordnung 50 153 ; 60 181 - Publikation , betreffend das Bundes -Schiebsgeridyt 59 153

Publifation des Wahlgeſebes 68 227 Beantwortungs - Note , bezüglich der Frankfurter Konferenz

110 121 .

Seebach , Herzoglich Sadiſen - Coburg - Gothaiſder Staatsminiſter, vertritt ſeine Regierung in der Mi
niſter - Konferenz I. 2.

-

-

-

.

3Seebeck, Sachſen - Meiningenſcher Staatsrath. Bevollmächtigter der Thüringenſchen Staaten . Ueber

reidung der Vollmachten 24 ( erſtes S. P.) 103 - Uebernimmt die Vertretung Sachſen - Weimars im

Verwaltungsrathe 28 121 – Bollmacht für Sachſen - Altenburg 39 191 – Desgl. für Reuß i . L.

42 208 -- Bollmadyt für Sdwarzburg-Sondershauſen 49 28 - Desgl. für Schwarzburg -Rudolſtadt

51 61 Vollmadıt für Meiningen 55 120 Uebernimmt die Vertretung Medlenburg - Sdywering

50 141 Entgegnung wegen unterbliebener Veröffentlichung 70 5 — Erklärt, daß Reuß i. L. bei

der Bundes-Central-Kommiſſion nicht vertreten ſei 73 47 – Trägt auf Ausarbeitung eines Eröffnungs

Programms an 80 149 – Wird zum Commiſſar für die Miſſion in die Herzogthümer Sæleswig- Hol

ſteins erwählt 80 ( erſtes S. P.) 2 - Erklärt, ſich außer Stande geſeßt zu ſehen , die fraglidye Miſſion,

anzutreten 82 (S. P.) 2 – Vertritt den Sdwerinſden Bevollmächtigten 100 58 Hinſidytlich des
im Volfshauſe eingeſchlagenen Weges in der Verfaſſungs-Angelegenheit 102 64 - Zeigt an , daß er

die Anhaltiſchen und Thüringenſchen Staaten (die beiden Reuß ausgenommen) in Frankfurt a . M. vertreten

werde 109 (S. P.) 2 - Seine Inſtruktion für Frankfurt 109 (S. P.) 2 - git zum Bevoll) Iſt

mächtigten Sadyſen -Meiningens im Fürſten -Kollegium ernannt, und ſubſtituirt v. Ploeg 110 121 .

Smidt, Bürgermeiſter , Bevollmächtigter für Bremen 22 76 – Vertritt den Hamburgſden Bevoll

mächtigten 59 158 Iſt zum Bevollmächtigten im Fürſten - Nollegium ernannt, und ſubſtituirt

Dr. Banfs 110 122 A18 Bevollmächtigter Bremens in Frankfurt a . M. 110 ( S. P. ) 2 -

Vertritt Bremen in der Miniſter-Nonferenz I. 3.

-

.

-

Statut des Bündniſſes vom 26ſten Mai 1849 (V. A. ) 78.

Frh. v . Stein , Herzoglid Sädfiſder Staatsminiſter , Bevollmächtigter für Sadſen - Coburg - Gotha
24 ( erſted S. P.) 103.

Stever , Landtags - Commiſſar, Bevollmächtigter für Medlenburg- Sdwerin ; Einladung zur Sigung am

26ſten Juni 1849 6 15 — Ueberreidung der Vollmacht in 18.

v. Sydow , Preuß . Geſandte und Geh. Pegations -Rath, übernimmt proviſoriſch den Vorſit im Verwal

tungsrathe 107 100 — Anzeige von der erfolgten Mittheilung der Berliner Nonferenz = Protokolle an

die unirten Regierungen 107 100 — Behändigt die Konferenz- Protokolle den Mitgliedern des Vermal

tungåraths 107 101 Neußerung bezüglid ber in Wien abzugebenden identiſchen Note 107 102

Glaubt die Frage wegen Veröffentlichung dieſer Note erledigt 109 116.

-

.

Termin für die Reichstags -Wahlen .

Antrag des Naſſauiſchen Bevollmädytigten 35 171 ; 44 217 - Diskuſſion dieſes Antrago 47 4 ; 49 29

*) Siehe Thüringenſdhe Staaten in Bezug auf Vertretung.
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-

Ausſeßung der ferneren Berathung 50 48 Feſtſeßung des Wahltermins auf den 31ſten Januar

1850 60 183 - Für die Wahlen in Hamburg auf den 15ten Februar 01 8 ' - Desgleichen in

Schwarzburg -Sondershauſen 73 15 – Termin für das Erfurter Parlament vorläufig auf den 20ſten März-

13 49 Definitiv auf den 20ſten März 1850 78 114 - Termin für die Dauer der proviſoriſchen

Unions -Negierung IV. 3 .

Thon , Geb. Regierungs - Rath , Bevollmächtigter für Sadſen - Weimar. Einladung zur Sißung am
10ten Juli 1849 14 45 Vollmadt 15 (S. P.) 49.

Thurn : und Tarisſche Poſt : Angelegenheit 78 11 ; 74 70 — Vortrag von Meyfen

bug 89 255.

-

Thüringenſche Staaten ( ſiehe auch die betreff. Einzelſtaaten ; Bevollmächtigter u . Seebed ) .

Beitritt zum Interim 69 190.

u.

Ueberſiedelung des Verwaltungsraths von Berlin nad Erfurt wird beſchloſſen 80 148 .

Unions :Schiedsgericht. Bildung deſſelben 110 121 .

Unions -Verfaſſung. Promulgation und Ausführung derſelben ſollen nod nicht ſtattfinden I. 8.

Verfaſſungs : Commiſſion.

Beſondere Šißungen 70 5 Bericht über den Rüdtritt Hannovers ( Anlage ) 86 236 – Beridot

über die Hannoverſche Note vom 21ſten Februar 89 253.

Verfaſſungs : Commiffions : Bericht.

Vortrag des Dr. Liebe 78 111 - Diskuſſion (Anlage) 78 111 .-

Verfaſſungs : Entwurf ( ſiehe unter Entwurf.).

Verfaſſungs - Projekt für Deutſchland (Münchener) 76 95 - Erſuchen an die Bevollmädytigten

von Sadyſen und Hannover um Aufklärung über dieſen Gegenſtand 76 95 – Schreiben an v. zeidau

und an v . Wangenheim 77 102.

Verhandlung ( fiche unter d . betreffenden Staaten) .

Veröffentlichung der Vorprotokolle 21 75 ; 23 81 ; 28 123 Der Verhandlungen bes Verwal

tungsraths 45 224; 46 232.

-

-
.

-

Vertretung der Staats - Angehörigen der Union im Auslande 26. durch den Königlid Preußiſchen Mi

niſter der auswärtigen Angelegenheiten III. 12.

Verwaltungsrath .

Eröffnung der Verhandlungen 11 - Dienſtſiegel 9 27 - Vermehrung des Kanzleiperſonals 20 68

Geſdhäfts- Ordnungs-Entwurf 21 74 Regelmäßige Sißungen 45 224 – Veröffentlichung der

Darſtellung ſeiner bisherigen Wirkſamkeit 49 29 – Erklärung auf die Kollektiv - Note Sadſens und

Hannovers 53 104 Antwort auf das Sdireiben des 26. v . 3 eſd au und von Wangenheim vom

21ſten Oktober 1849 53 109 – Erklärung auf die A. Sädfide Note vom 25ſten Oktober 1849 55 130K.

Sdreiben an den Preußiſchen Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, bezüglidh der Hannoverſden

Note vom 31ſten Oktober 1849 57 146 – Genehmigt die Wahl - Verordnung für Preußen 58 151 –

Drei Sdreiben an das Bundes - Schiedsgericht, vom 17ten November 1849 60 179 — Sdreiben an a .

v . Ploeg in Deſſau , vom 19ten November 1849 60 181 Erwieberung auf den Einſprudy des

2. 0. Dersen , wegen Vermehrung der Mitglieder des Bundes -Schiedsgerichts 63 198 -- Beſdyluß

wegen Mittheilung von Geſebblättern an tas Bundes - Schiedsgeridt 63 204 -- Anberaumung ber

erſten Sißung in Erfurt auf den 16ten März 1850 90 259 Vollziehung der Vollmachten

für die 5 Regierungs - Commiſſare 93 16 - Erwiederung auf das Sdyreiben des Schaumburg

Lippeſchen Bevollmächtigten, vom 18ten März 1850 94 27 Erwiederung , bezüglich der Vere

faſſungs - Frage im Parlament 102 65 Schaumburg - Lippeſche Wahl-Angelegenheit 103 70 — Zu

ſtimmung zur Sdluß - Botſchaft 104 73 – Beſchluß, betreffend den Gefeß -Entwurf über das Verfahren

bei Hoch- und Landes - Verrath 105 76 Schreiben an u . 6. Zeſ dyau, in Veranlaſſung des Aus

tritts des ac . Dr. Günther als Bundes-Sdrieberichter 106 79 – Beſluß, betreffend die fdleunige

Vorlage der Parlaments - Beſdlüſſe an die verbündeten Regierungen 106 80 – Ausſprade des Ver

waltungsraths in dieſer Hinſidit 106 80 - Auberaumung der 107ten Sißung in Berlin

106 81 Beſcluß hinſichtlich der Ernennung der Bevollmädtigten zum proviſorijden Fürſten = Rolle

I

-
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gium 108 102 - Ueberweiſung der Sächſiſchen Rüdtritts - Erklärung an den Verfaſſungs = Ausíduß

109 113 - Ueberweiſung der Medlenburg -Strelißiſden Erklärung in der Deutiden Verfaſſungs

Angelegenheit an den Verfaſſungs - Ausſchuß 109 116 - Sdíluß der Sißungen und Uebergang des

Verwaltungsratho in bas proviſoriſeFürſten -kollegium : ſiehe Schluß -Bemerkung vom 12ten Juni

1850 Band V. Seite 124.

-

-

-

-

-

Vollmacht. Für Dr. Banks 31 144 ; 36 ( erſtes S. P.) 176 - v . Caniß und Dallwit 14

Chop 37 183 1. Dörnberg 84 209 Eigenbrodt 18 34 - Dr. Elder 53 102

Dr. 5. Geldern 32 159 — Haſſenpflug 97 33 – Dr. Helwing 31 8 – Harlowa 54 116

- ». Lepel 39 188 – Dr. Liebe 30 141 ; 61 186; 70 3 – 5. Meyſenbug 3 7 ; 13 38 –v -

Mosle 18 61 ; 43 210 v . Ods 86 232 v. Derßen ( ſiehe Ratifikatione - Urkunde von

Medlenburg -Strelit 31 (S. P.) 155 – Petri 45 (S. P.) 228 – Pfeiffer 27 114 ; 48 207 –- -

v . Ploeß 41 204 ; 43 211 v . Nadow iß (mittelſt Allerh. Kabinets -Ordre) 89 255 v . Roeder

28 124 v . S dad 49 28 – Seebed 24 (erſtes S. P.) 103; 28 121 ; 39 191 ; 48 208 ;

49 28 ; 51 61 ; 55 120 Smidt 23 76 v . Stein 24 ( erſtes S. P.) 103 Stever

7 18 » . Sydow (mittelſt Allerh. Rabinets -Drbre) 107 110 - 35 c 15 (ẽ. p.) 49 Volls

pradyt 9 27 Dr. Waltber 5 13 - 3. Wangenheim 14 - Dr. Wegell 91 2.

Vollpracht, Präſident, Bevollmächtigter für Naſſau 9 27 – Vortrag, betreffend die Grundfäße

für die Wahl - Vollziehungs - Verordnungen 53 110 - Uebernimmt die Vertretung Anhalt - Bernburgo

55 120 Iſt behindert, an der Sißung Theil zu nehmen 70 2 – Bericht über die Preußiſden

Modifikations = Vorſdläge zum Verfaſſungs - Entwurf 75 92 – 3ſt verhindert, in der Sißung zu er

ſcheinen 80 148 Erklärt ſich zur Uebernahme und Ausführung der Miſſion in die Herzogthümer

Sdleswig - Holſtein bereit 82 (S.P.) 2 Zum Commiſſar für Erfurt ernannt 90 259 Vertritt

den Bevollmächtigten der Thüringenſden Staaten 98 44 – Anzeige , daß der Vertreter Naſſaus in

Frankfurt a . M. die verabredete Inſtruktion erhalten werde 109 (S. P.) 2 Bevollmächtigt für's

Fürſten -Kollegium 110 122 Vertritt ſeine Regierung in der Miniſter-Konferenz I. 2.

M.

Wahlen ( fiebe auch unter d . betreffenden Staaten ) für Erfurt 89 251 -

darüber 73 46.

Wahlliſten ; Beſchluß

-

Wahlverhandlungen . Ueberſendung derſelben 82 189.

Wahlverordnung.

Für Anhalt- Bernburg 51 61 ; 54 117 ; 75 92 – Anhalt- Deſſau und Röthen 54 117 ; 59 153 ; 60 181 ;

76 95 Baden 48 19 ; 55 139 Braunſdyweig 55 139 - Bremen 65 213 Hamburg

66 216 Grofberzogthum Heſſen 53 110 - Kurfürſtenthum Heſſen 53 113 - Lippe 65 213

Lübec 58 151 ; 59 158 Medlenburg - Sdywerin 68 227 Medlenburg -Streliß 44 217 ;

56 141 - Naſſau 43 214 ; 51 117 – Oldenburg 44 217 ; 53 113 – Preußen 57 144 ; 58 151

Reuß ält. Linie 51 61 ; 54 117 Reuß jüng. Linie 56 117 Sadyſen-Altenburg 54 117

Sachſen - Coburg - Gotha 10 2 - Sachſen = Meiningen 62 191 Sadiſen - Weimar 54 117

Sdaumburg - Lippe 63 204 ; 74 75 - Sdwarzburg -Rudolſtadt 54 117 ; 55 139 – Sdwarzburg

Sondershauſen 59 153 ; 60 181 Walded 66 216 ; 70 3.

- 3

--

-

.

Waldeck, Fürſtenthum . Bevollmächtigte : a . S dumader – Dr. Liebe .Dr. liebe. Vorverhandlungen 11 32 ;

47 2 ; 49 29 Beitritts - Erklärung 50 (erſtes S. P.) 51 – Ratifikation 64 207 – Wahl :

Verordnung 68 216 – Regierungsblatt, betreffend die Wahlen , und das Interim vom 30ſten Sep

tember 1849 70 3 – Walded hat in Frankfurt a . M. noch feinen Bevollmächtigten beſtellt 78 115 —a

Wegen Außerkursſeßung von Papiergeld 85 230 ; 98 44.

Dr. Walter, Profeſſor 1 3 .

.

-

Dr. Walther , Ober - Konſiſtorialrath . Bevollmächtigter für Anhalt- Bernburg. Einladung deſſelben

zur Sißung vom 23ſten Juni 1849 4 11 Ueberreicht ſeine Vollmaďt 5 13 Uebernimmt die

Bertretung Bernburge unter Ausbrud bes Dankes an ſeinen bisherigen Vertreter 2c. v . 3 eſdy au 51 61

Vertritt Anhalt-Bernburg in der Miniſter-Konferenz I. 2 .

v . Wangenheim , Kloſterrath , Bevollmädytigter für Hannover. Eintritt in den Verwaltungsrath,

Uebergabe der Vollmacht 11 – Einſtweilige Uebernahme der Protokollführung 13 37 – Gemein

(diaftlide Note (mit v . Zeíd a u ) vom 20ſten Oktober 1849 58 102 — Sdreiben vom 21ſten Oktober

1849 (Austritt aus dem Verwaltungérath) 53 108 – Spreiben an denſelben wegen Auskunft über das

neue Verfaſſungs - Projekt 97 102.

v . Waßdorf, Großherzoglid Sadyſen - Weimarſder Staatsminiſter, vertritt ſeine Regierung in der

Miniſter- Konferenz I. 1 .
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v. Weber, Miniſterial-Rath und Gebeimer Ardivar, Mitglied des Bundes- Schiebøgerichts 9 26 .

Freiherr v . Wech mar, Herzoglid Sachſen - Meiningenſcher Staatsminiſter, vertritt ſeine Regierung
in der Miniſter-Konferenz I. 1 .

v. Weokberlin 70 4.

Dr. Wesell , Bevollmächtigter für Kurbeſſen , tritt in den Verwaltungsrath 91 2 -

der Sißung beizuwohnen 102 64.

Iſt behindert,

Winterberg, Fürſtlicy Walbedider Regierungsrath, vertritt Walded in der Miniſter-Konferenz I. 2 .

von Winßingerode , Herzoglid Naſſauiſdier Staatsminiſter , als Vertreter Naſſaus in der Mi
,

v. Wißleben, Regierungs- Präſident 1 3.

Württemberg lehnt ſeinen Beitritt zum Bündniß- Vertrage ab 47 3.

3.

v. Zeichau , Königlid Sädfiſder Staatsminiſter und Bevollmädytigter beim Verwaltungsrath , tritt in

denjelben 11- Verwahrung wegen des einſtigen Stimmenverhältniſſes 15 46 - Dentſdrift über1

die fünftige Stellung Deſterreido 15 47 ; 18 61 ; 23 82 - Uebernimmt die Vertretung Anhalt

Bernburgs 18 60 Uebergiebt die Vertretung Bernburgs an Dr. Walther 51 61 — Tritt aus der

Wahl- Commiſſion 58 98 – Shreiben vom 21ſten Oktober 1849 53 108 – Shreiben an denſelben ,52 -

betreffend das neue Verfaſſungs - Projekt 77 102 Sdireiben vom 12ten Februar 1850 81 157

Schreiben vom 20ſten Februar 1850 83 198 – Sdyreiben vom 4ten Mai 1850, betreffend das Bundes

Schiebegeridot 107 103.

-

Zoll : Einigung. Notenwedſel zwiſchen Preußen und Deſterreich 86 232.

V. E


